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1. Übersicht Ober die Verhandlungen · Resume des deliberations 

00.014 n 11. AHV-Revlslon 
Botschaft vom 2. Februar 2000 über die 11. Revision der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung und die 
mittelfristige Finanzierung der Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (BBI 2000 1865) 

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Siehe Geschäft 00.3183 Po. SGK-NR (00.014) 
Siehe Geschäft 00.3421 Mo. SGK-NR (00.014) 
Siehe Geschäft 03.3454 Mo. SGK-SR (00.014) 

1. Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
09.05.2001 Nationalrat Beschluss abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
28.11.2002 Ständerat Abweichend. 
04.03.2003 Nationalrat Abweichend. 
10.03.2003 Ständerat Abweichend. 
06.05.2003 Nationalrat Abweichend. 
04.06.2003 Ständerat Abweichend. 
25.09.2003 Nationalrat. Beschluss gemäss Antrag der 
Einigungskonferenz. 
25.09.2003 Ständerat Beschluss gemäss Antrag der 
Einigungskonferenz. 
03.10.2003 Nationalrat Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
03.10.2003 Ständerat Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. Bundesblatt 2003 
6589 

2. Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
09.05.2001 Nationalrat Beschluss abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
28.11.2002 Ständerat Abweichend. 
06.05.2003 Nationalrat Abweichend. 
04.06.2003 Ständerat Abweichend. 
17.09.2003 Nationalrat Abweichend. 
18.09.2003 Ständerat Abweichend. 
26.09.2003 Nationalrat Beschluss gemäss Antrag der 
Einigungskonferenz. 
26.09.2003 Ständerat Beschluss gemäss Antrag der 
Einigungskonferenz. 
03.10.2003 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
03.10.2003 Ständerat Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2003 6629; Ablauf der Referendumsfrist: 22. 
Januar2004 

3. Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mitteln 
des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung in die 
Invalidenversicherung 
13.12.2001 Nationalrat Beschluss nach Entwurf des 
Bundesrates. 
26.09.2002 Ständerat Abweichend. 
02.10.2002 Nationalrat. Zustimmung. 
04.10.2002 Nationalrat Das Bundesgesetz wird in dar 
Schlussabstimmung angenommen. 
04.10.2002 Ständerat Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2002 6491 ; Ablauf der Rafarendumsfrist: 23. 
Januar 2003 Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2003 
256 

00.014 n 11eme revlslon de l'AVS 
Message du 2 fevrier 2000 concernant la 11 e revision de 
l'assurance-vieillesse et survivants et Je financement a 
moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidite (FF 2000 1 n1) 

CN/CE Commission de Ja securite sociale et de Ja sante 
publiqua 

Voir objet 00.3183 Po. CSSS-CN (00.014) 
Voir objet 00.3421 Mo. CSSS-CN (00.014) 
Voir objet 03.3454 Mo. CSSS-CE (00.014) 

1. Arrete federal sur le financement de l'AVS/AI par le 
biais d'un relevement de la taxe sur la valeur ajoutee 
09.06.2001 Conseil national. Decision modifiant le projet 
du Conseil federal. 
28.11.2002 Conseil des Etats. Divergences. 
04.03.2003 Conseil national. Divergences. 
10.03.2003 Conseil des Etats. Divergences. 
06.05.2003 Conseil national. Divergences. 
04.06.2003 Conseil des Etats. Divergences. 
25.09.2003 Conseil national. Decision conforme a la 
proposition de la Conference de conciliation. 
26.09.2003 Conseil des Etats. Decision conforme a la 
proposition de la Conference de conclliation. 
03.10.2003 Conseil national. L'arrete est adopte en 
votation finale. 
03.10.2003 Conseil des Etats. L'arrtM est adopte en 
votation finale. Feuille federale 2003 6033 

2. Loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants (11 e 
revision de l'AVS) 
09.06.2001 Conseil national. Decision modifiant le projet 
du Conseil federal. 
28.11.2002 Conseil des Etats. Divergences. 
06.05.2003 Conseil national. Divergences. 
04.06.2003 Conseil des Etats. Divergences. 
17.09.2003 Conseil national. Divergences. 
18.09.2003 Conseil des Etats. Divergences. 
25.09.2003 Conseil national. Decislon conforme a la 
proposition de la Conference de conciliation. 
26.09.2003 Conseil des Etats. Decision conforme a la 
proposition de la Conference da conciliation. 
03.10.2003 Conseil national. La loi est adoptee en 
votation finale. 
03.10.2003 Conseil des Etats. La loi est adoptee en 
votation finale. Feuille federale 2003 6073; delai 
referendaire: 22 janvier 2004 

3. Loi federale concernant le transfert de capitaux du 
Fonds de compensation du regime des allocations pour 
perte de gain en faveur de l'assurance-invalidite 
13.12.2001 Conseil national. Decision conforme au projet 
du Conseil federal. 
26.09.2002 Conseil des Etats. Divergences. 
02.10.2002 Conseil national. Adhesion. 
04.10.2002 Conseil national. La loi est adoptee en 
votation finale. 
04.10.2002 Conseil des Etats. La loi est adoptee an 
Votation finale. Feuille federale 2002 6032; delai 
referendaire: 23 janvier 2003 Recueil officiel des lois 
federales 2003 256 
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3. Zusammenfassung der Verhandlungen 

00.014 11. AHV-Revision 
Botschaft vom 2. Februar 2000 Ober die 11. Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung und 
die mittelfristige Finanzierung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (881 2000 1865) 

Ausgangslage 

Hauptziele der 11. AHV-Revision sind die mittel- und längerfristige finanzielle Sicherung der AHV und 
die Einführung eines sozial ausgestalteten flexiblen Rentenalters. Der Bundesrat stellt die 11. AHV
Revision in den Gesamtzusammenhang der Weiterentwicklung und finanziellen Konsolidierung aller 
Sozialversicherungen. Er hat dazu umfangreiche Vorarbeiten durchgeführt (Dreisäulenbericht, Berichte 
der lnterdepartementalen Arbeitsgruppe "Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen" IDA 
FiSo 1 und IDA FiSo 2). Einleitend in der Botschaft wird eine Gesamtschau der vom Bundesrat bereits 
umgesetzten und vorgesehenen Massnahmen wie auch der mittel- und langfristigen Perspektiven im 
Bereich der Sozialversicherungen dargestellt und aufgezeigt, wie sich die 11. AHV-Revision in diesem 
globalen Kontext einbettet. Mit der 11. AHV-Revision werden Vorschläge für den Bereich der Alters-, 
Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge-Versicherungen unterbreitet. Die finanzielle Lage der AHV wird 
durch die demografische Entwicklung geprägt: Die Verlängerung der Lebenserwartung und die immer 
grösser werdende Zahl von Personen im Rentenalter im Verhältnis zu den Personen im 
erwerbsfähigen Alter stellen die AHV zunehmend vor finanzielle Probleme. Diese haben sich durch die 
schlechte wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre verschärft. Als erste rasch greifende 
Massnahme zur Konsolidierung der AHV haben Bundesrat und Parlament auf Anfang 1999 die 
Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt erhöht. Diese zusätzlichen Mittel genügen aber noch nicht zur 
Herstellung eines dauerhaften finanziellen Gleichgewichts der AHV. Um die Wirtschaft nicht durch eine 
Erhöhung der Lohnnebenkosten zu belasten, schlägt der Bundesrat für die AHV wie für die seit 
längerem defizitäre IV eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer vor. Die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer soll in zwei Schritten erfolgen; der erste für AHV und IV ist für 2003 vorgesehen, der 
zweite Schritt, wenn der Ausgleichsfonds der AHV unter den Betrag von 70 Prozent einer 
Jahresausgabe fällt. Dieser Finanzierungsvorschlag setzt voraus, dass der Bund die entsprechende 
Kompetenz in der Bundesverfassung erhält. Für den Fall der Ablehnung der zweiten Mehrwertsteuer
Erhöhung (die voraussichtlich 2006 notwendig wird) soll der Gesetzgeber gewisse Korrekturen auf der 
Leistungsseite, bei den Rentenanpassungen, vornehmen. Um das Ziel der finanziellen Konsolidierung 
der IV möglichst rasch zu erreichen, soll zusätzlich eine Verlagerung von 1,5 Milliarden Franken aus 
dem EO-Fonds zur IV vorgenommen werden. Gleichzeitig mit der Konsolidierung der ersten Säule will 
der Bundesrat die AHV auch an die neuen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfordernisse 
anpassen. Es gilt insbesondere, eine zukunftsgerichtete Regelung des Rentenalters zu finden. Der 
Bundesrat schlägt einerseits vor, das ordentliche Rentenalter - als Fixpunkt für den Bezug der 
Altersrente, der von keinen weiteren Bedingungen abhängig ist - auf 65 Jahre für Männer und Frauen 
festzulegen. Dieses Rentenalter soll sowohl für die AHV wie für das Obligatorium der beruflichen 
Vorsorge gelten. Andererseits will der Bundesrat einen flexiblen Altersrücktritt ermöglichen. Dieser soll 
individuellen Bedürfnissen entgegenkommen und auch denjenigen dienen, welche nicht bis 65 Jahre 
erwerbstätig sein können. Bei der Flexibilisierung des Rentenalters wird sowohl in der AHV als auch im 
Obligatorium der beruflichen Vorsorge von einer Bandbreite des Rücktrittsalters zwischen 62 und 65 
Jahren ausgegangen. Ferner wird die Möglichkeit eines Teilvorbezugs der halben Altersrente bereits 
ab 59 Jahren geschaffen. In der AHV ist eine sozialverträgliche Ausgestaltung des flexiblen 
Rentenalters geboten. Bei einem Vorbezug werden die Renten zwar gekürzt, allerdings in Abhängigkeit 
von der Höhe des für die Rentenberechnung massgebenden Durchschnittseinkommens und des der 
AHV entstehenden Beitragsausfalls. Des Weiteren soll die 11. AHV-Revision die Anspruchs
voraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten vereinheitlichen. Mit der 10. AHV-Revision wurde die 
Witwerrente eingeführt. In der 11. AHV-Revision soll nun die Anspruchsberechtigung für Witwen 
schrittweise eingeschränkt und derjenigen für Witwer angeglichen werden. Die 
Anspruchsvoraussetzungen für Witwerrenten werden gegenüber heute etwas erleichtert. Der 
Bundesrat erachtet diese Massnahme, welche sukzessive zu Minderausgaben in der AHV führt, als 
sozial vertretbar. Die Vereinheitlichung von Witwen- und Witwerrente wird denn auch erst nach einer 
Übergangsphase realisiert. Ferner sieht der Bundesrat, neben Massnahmen mehr technischer Natur, 
die Verstärkung der Solidarität im Beitragsbereich vor, die der AHV gewichtige Mehreinnahmen bringt. 
Davon betroffen sind die Selbstständigerwerbenden (durch Erhöhung ihres Beitragssatzes in Richtung 
desjenigen der Arbeitnehmenden und durch Einfrieren der oberen Einkommensgrenze bei der 
sinkenden Beitragsskala) und die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner (durch Aufhebung des 
Freibetrags auf ihrer Beitragspflicht). Mit einer Verlangsamung des Rentenanpassungsrhythmus 
werden schliesslich weitere Einsparungen erzielt. Mit diesen Massnahmen werden die Grundlagen für 
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eine sichere Finanzierung und zukunftsgerechte Ausgestaltung der AHV geschaffen. Die Botschaft 
erwähnt zudem die mögliche Verwendung eines Teils der frei werdenden Goldreserven der 
Nationalbank zur sozialen Abfederung der 11. AHV-Revision. Die entsprechenden Möglichkeiten 
werden im Rahmen der Arbeiten zur Goldverwendung zurzeit geprüft. 

Verhandlungen 

Vorlage 1 
Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
09.05.2001 NR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
28.11.2002 SR Abweichend. 
04.03.2003 NR Abweichend. 
10.03.2003 SR Abweichend. 
06.05.2003 NR Abweichend. 
04.06.2003 SR Abweichend. 
25.09.2003 NR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 
25.09.2003 SR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 
03.10.2003 NR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (130:43) 
03.10.2003 SR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (35:2) 

Vorlage 2 
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
09.05.2001 NR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
28.11.2002 SR Abweichend. 
06.05.2003 NR Abweichend. 
04.06.2003 SR Abweichend. 
17.09.2003 NR Abweichend. 
18.09.2003 SR Abweichend. 
25.09.2003 NR Beschluss gemäss Antrag der Einjgungskonferenz. 
25.09.2003 SR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 
03.10.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (109:73) 
03.10.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (34:9) 

Vorlage3 
Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mitteln des Ausgleichsfonds der Erwerbs
ersatzordnung in die Invalidenversicherung (s. 01.015) 
13.12.2001 NR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
26.09.2002 SR Abweichend. 
02.10.2002 NR Zustimmung. 
04.10.2002 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (142:36) 
04.10.2002 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (43:0) 

Vorlage 1 
Bezüglich des Beschlusses über die Finanzierung der AHV/IV drehte sich die Diskussion sowohl in der 
Kommission wie in den Räten in erster Linie um die Fragen, ob dem Bund ein Anteil am zu 
erhebenden Mehrwertsteuerzuschlag zustehen soll und wie hoch dieser Zuschlag sein soll. 
Im Nationalrat beantragte die SVP-Fraktion in einer ersten Phase eine Speisung des Ausgleichsfonds 
der AHV durch die überschüssigen Geldreserven der Nationalbank. Eine Minderheit Rudolf 
Rechsteiner (S, BS) beantragte hingegen, den Reingewinn der Nationalbank mit Ausnahme des für 
Bund und Kantone vorgesehenen Anteils in den Ausgleichsfonds zu investieren. Diese beiden Anträge 
wurden zurückgewiesen. Der Nationalrat hat einer Verfassungsgrundlage zugestimmt, welche die 
Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes um höchstens 1,5 Prozent zu Gunsten der AHV ermöglicht, wenn 
dies für deren finanzielle Sicherung notwendig wird. Gleichzeitig wurde in Übereinstimmung mit der 
Mehrheit der nationalrätlichen Kommission beschlossen, dass der Bund mit dem Inkrafttreten der 11. 
AHV-Revision keinen Anteil der Einnahmen mehr aus dem für die AHV bestimmten 
Mehrwertsteuerzuschlag erhalten soll. Die Einnahmen sollen mit anderen Worten vollumfänglich in den 
Ausgleichsfonds der AHV fliessen (Art. 112, Abs. 3, 5). 
Der Ständerat beantragte, dem Volk nur eine einzige Vorlage zur Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes 
vorzulegen, und ZNar jene zu Gunsten der IV. Er ist dem Bundesrat gefolgt und hat am Anteil des 
Bundes am Ertrag des Mehrwertsteuerzuschlags festgehalten. Er hat weiter einen Antrag von Toni 
Dettling (R, SZ) abgelehnt, der eine Erhöhung um lediglich 0,8 Prozent zu Gunsten der IV 
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vorgeschlagen hatte, was gemäss dem Berichterstatter der Kommission und dem Bundesrat für die 
Sanierung der Invalidenversicherung nicht ausreichen würde. 
Der Nationalrat hat eine Beschränkung auf die IV abgelehnt. Dank einer Allianz von SVP- und SP
Fraktion hat er an seiner Haltung zum Bundesanteil mit 105 zu 67 Stimmen festgehalten. Die grosse 
Kammer wollte einer Kommissionsminderheit nicht folgen, welche beantragte, sich dem Ständerat 
anzuschliessen. Nach einer kontroversen Debatte über den Prozentsatz der Mehrwertsteuererhöhung 
zu Gunsten der IV, ist der Nationalrat der Mehrheit seiner Kommission gefolgt und hat gegen den 
Wunsch des Bundesrates beschlossen, die Mehrwertsteuer zu Gunsten der IV um lediglich 0,8 
Prozent zu erhöhen. Alle Minderheitsanträge, sowohl die grosszügigsten wie auch die sparsamsten 
wurden zurückgewiesen. 
Der Ständerat hat den Rückgriff auf die Mehrwertsteuer zur Finanzierung der AHV begrenzt und sich 
für eine Erhöhung um 0,5 Prozent ausgesprochen. Er hat seine früheren Beschlüsse deutlich bekräftigt 
und mit 39 zu 4 Stimmen den Anteil des Bundes am Mehrwertsteuerertrag beibehalten. Gegen den 
Wunsch des Bundesrates hat er weiter einen Minderheitsantrag der Kommission abgelehnt und sich 
wie der Nationalrat für eine Erhöhung um 0,8 Prozent zu Gunsten der IV ausgesprochen. 
Der Nationalrat zeigte sich grosszügiger als der Ständerat und genehmigte eine maximale Erhöhung 
des Mehrwertsteuersatzes um 1 Prozent zu Gunsten der AHV, das heisst ein halbes Prozent weniger 
als der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Er ist keinem der Minderheitsanträge gefolgt, die sich 
entweder wie der Ständerat für 0,5 Prozent einsetzten, dem Bundesrat folgen wollten oder diesen 
Punkt ganz streichen wollten. Der Nationalrat hat seine früheren Beschlüsse zu Artikel 112, Absätze 3 
und 5 bekräftigt. 
Der Ständerat hat sich dem Nationalrat bei der Erhöhung der Mehrwertsteuer um maximal 1 Prozent 
angeschlossen, hat aber an seiner Position im Zusammenhang mit dem umstrittensten Punkt des 
Beschlusses, dem Anteil des Bundes am Mehrwertsteuerertrag, festgehalten. 
Die Einigungskonferenz schloss sich mit 18 zu 5 Stimmen der ständerätlichen Version an, die in den 
Grundzügen der ursprünglichen Vorlage des Bundesrates entspricht. Sie nahm Kenntnis von einer 
Motion des Ständerates, wonach die Frage der Beteiligung des Bundes an der künftigen AHV
Finanzierung zu überprüfen sei {03.3454). 
Der Nationalrat und der Ständerat sind den Beschlüssen der Einigungskonferenz gefolgt. 

Vorlage 2 
Der Nationalrat, der sich als Erstrat mit der 11. AHV-Revision befasste, nahm die Vorlage nur 
äusserst knapp an, nämlich mit 62 zu 60 Stimmen bei 63 Enthaltungen. Damit betragen die 
Einsparungen nur etwas mehr als 500 anstelle der 1260 Millionen, die in der bundesrätlichen Vorlage 
vorgesehen waren. Dieses Ergebnis zeigt die Differenzen innerhalb der Kommission, die geteilter 
Meinung über die Priorität war, welche den Revisionszielen - der finanziellen Konsolidierung oder 
einem flexibleren Altersvorsorgesystem - einzuräumen sei. Durch die klare Ablehnung von vier 
Rückweisungsanträgen hat der Nationalrat von Anfang an unmissverständlich seine Absicht 
kundgetan, die Behandlung dieses Dossiers nicht aufzuschieben. 
In den Beratungen des Rates wiederspiegelten sich die verschiedenen politischen Ausrichtungen der 
Kommissionsmitglieder: Die einen wollten die finanzielle Konsolidierung der AHV in den Vordergrund 
stellen und suchten demzufolge jegliche neue Leistung zu vermeiden, die anderen wollten bessere 
Sozialleistungen und Dritte wiederum wollten diese beide Tendenzen kombinieren und schlugen 
Kompromisse vor. Letzten Endes wurde weder den Wünschen jener, die am Status quo vollumfänglich 
festhielten und ein entschiedeneres soziales Engagement in der Höhe von 1,5 Milliarden Franken 
wollten, das den Zugang der bescheidenen Einkommen zur vorzeitigen Pensionierung hätte erleichtern 
sollen, noch den Zielvorstellungen Jener, die eine gesicherte Konsolidierung des Systems wünschten, 
vollumfänglich entsprochen. 
In der Diskussion über den Beitragsansatz der Selbständigerwerbenden traten diese verschiedenen 
Vorstellungen klar zu Tage. Während sich die Mehrheit der Kommission dem Bundesrat anschloss, 
wünschte eine Minderheit, den Beitragsansatz von 7,8 auf 8,4 Prozent anzuheben, während eine 
andere Minderheit für die Beibehaltung des Status quo plädierte. Angenommen wurde schliesslich die 
dritte Lösung. 
Wie vom Bundesrat gewünscht, wurde das ordentliche Rentenalter für Frauen wie für Männer auf 65 
Jahre festgesetzt. Aus finanziellen Überlegungen wurden Minderheitsanträge abgelehnt, welche eine 
Beibehaltung der gegenwärtigen Bestimmungen bzw. die Herabsetzung des Rentenalters auf 62 oder 
gar 60 Jahre für Personen, die bereits 40 volle Beitragsjahre geleistet haben, forderten. 
Die Frage der sozialen Abstützung des flexiblen Rentenalters war stark umstritten. Die 
Kommissionsmehrheit war grosszügiger als der Bundesrat und empfahl Begleitmassnahmen in der 
Höhe von 800 Millionen Franken. Der Nationalrat hingegen beschränkte sich durch Stichentscheid 
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seines Präsidenten auf den vom Bundesrat vorgeschlagenen finanziellen Rahmen, d.h. auf 400 
Millionen Franken. Im Fall vorzeitiger Pensionierung mit 62 Jahren wird die Rente lebenslänglich 
ainkommensabhängig um 11,3 bis 16,5 Prozent gekürzt. Im Vergleich zum bundesrätlichan 
Erstvorschlag wird die Kürzung für die niedrigen Einkommen etwas weniger stark ausfallen und etwas 
höher für die mittleren Einkommen. Zwei Minderheitsanträge wurden abgewiesen, und zwar sowohl ein 
Modell, das mit Mehrkosten von 1,5 Milliarden verbunden gewesen wäre, als auch eine 
versicherungsmathematische Kürzung, die Kostenneutralität garantieren würde. 
Bei der Witwenrente waren die Ansichten dar Kommission geteilt. Die Mehrheit hatte sich für eine 
weniger radikale, aber auf dem bundesrätlichen Modell beruhende Lösung ausgesprochen. Im Verlauf 
der Beratungen liess der Bundesrat jedoch durch Ruth Dreifuss verlauten, dass er auf seinen 
Erstvorschlag verzichtete, da er ihn als zu hart beurteilte. Dar Nationalrat nahm schliesslich einen 
Minderheitsantrag an, der die Witwenrente nur für kinderlose Witwen streicht. Knapp angenommen 
wurde ein Antrag von Lucrezia Meier-Schatz (C, SG), der die Streichung der Kinderrente für 
pensionierte Personen verlangte. 
Ferner beschloss der Nationalrat mit grosser Mehrheit, die Renten neu alle drei und nicht mehr alle 
zwei Jahre der Lohn- und Preisentwicklung anzupassen. Durch diese Massnahme können 150 
Millionen Franken eingespart werden. Übersteigt die Teuerung die 4%-Grenze, können die Renten 
rascher angepasst werden. Die Parlamentarier und Parlamentarierinnen lehnten sowohl den Status 
qua als auch einen anderen Minderheitsantrag ab, der verlangte, dass die Renten - ausser wenn die 
Teuerung die 6%-Marke überschreitet - nur alle vier Jahre angepasst werden. Sie stimmten der 
Beibehaltung des Mischindexes (Mittel aus dem Lohnindex und dem Landesindex der 
Konsumentenpreise) zu und lehnten zwei Minderheitsanträge ab, die eine andere Gewichtung des 
Rentenindexes forderten. 
Für den Fall, dass der Ausgleichsfonds unter 70 Prozent fallen sollte, stimmte der Nationalrat auch 
einem neuen Artikel 33quater zu. Würde das Volk eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes zu Gunsten 
der AHV ablehnen, so würden die Renten nur noch der Preisentwicklung angepasst. 
In der Gesamtabstimmung nahm die CVP-Fraktion die Gesetzesvorlage an, während die Grünen und 
die Sozialdemokraten sie ablehnten und die Mehrheit der SVP-Fraktion und der Freisinnigen sich der 
Stimme enthielt. 
Der Ständerat stellte die Anträge seiner vorbereitenden Kommission und die Beschlüsse des 
Nationalrats in wichtigen Punkten in Frage. 
Er folgte seiner vorberatenden Kommission und zeigte sich im Bereich Witwer- und Witwenrenten 
etwas weniger grosszügig als die Grosse Kammer. Diese Renten wurden von 80 auf 60 Prozent der 
Altersrente reduziert. Im Gegenzug wurden die Waisenrenten von 40 auf 60 Prozent erhöht. 
Die Kleine Kammer distanzierte sich in Bezug auf die Flexibilisierung des Rentenalters deutlich vom 
Nationalrat und von ihrer Kommission. Der Minderheitsantrag von Erika Forster-Vannini (R, SG), der 
eine lineare Rentenkürzung in Abhängigkeit der vorgezogenen Jahre forderte, wurde mit 26 zu 12 
Stimmen angenommen. Bei einer Frühpensionierung würden die Renten demzufolge linear und 
definitiv gekürzt. 
Der Ständerat wich vom Nationalrat auch bei den Beiträgen von Selbständigerwerbenden ab und 
setzte einen Beitragsansatz von 7,9 Prozent fest. 
In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 32 zu 5 Stimmen klar angenommen. 
Der Nationalrat hielt an seinen hauptsächlichen Differenzen fest. Mit 90 zu 83 blieb er bei den 400 
Millionen Franken für die soziale Abfederung der Rentenkürzungen bei vorzeitigen Pensionierungen. 
Die Bürgerlichen wollten sich dem Ständerat anschliessen und die Linke hätte hier 600 Millionen 
Franken einsetzen wollen; dieser Antrag wurde mit 110 zu 63 Stimmen abgelehnt. Mit 94 zu 63 
Stimmen hielt der Nationalrat auch an seinem Beschluss fest, den Beitragssatz der 
Selbständigerwerbenden unverändert auf 7,8% zu belassen. Mit 93 (Linke und CVP-Fraktion) zu 75 
Stimmen sprach sich der Rat dagegen aus, sich dem ständerätlichen Witwenrenten-Modell 
anzuschliessen. 
Nach einem regen Wortwechsel zwischen dem Berichterstatter der SGK-S Bruno Frick (C, SZ) und 
dem Bundespräsidenten über die Frage, ob die weitere Entwicklung der AHV mittel- oder sehr 
langfristig angegangen werden muss und kann, hat sich der Ständerat wieder mit der AHV-Revision 
befasst. Er hat sich dem Nationalrat beim Beitragssatz der Selbständigerwerbenden angeschlossen, 
hat aber an seiner Position bei den umstrittensten Punkten des Entwurfs festgehalten, der 
Frühpensionierung und der Witwenrente. Weder der Aufruf der Freisinnigen Christine Beerli (R, BE), 
den Minderheitsantrag der Kommission zu Gunsten der 400 Millionen Franken zur Abfederung der 
Rentenkürzung bei Frühpensionierungen zu unterstützen, noch die Unterstützung von 
Bundespräsident Pascal Couchepin zu dieser Lösung konnten die Haltung der Ratsmitglieder ändern. 
Mit 29 zu 9 Stimmen hielt der Rat an einer linearen Rentenkürzung in Abhängigkeit der vorgezogenen 



Jahre fest. Mit 21 zu 18 Stimmen hat er ebenfalls seinen Beschluss bekräftigt, die Renten von Witwen 
mit Kindern von 80 auf 60 Prozent zu kürzen und im Gegenzug die Waisenrenten von 40 auf 60 
Prozent zu erhöhen. 
Mit 90 zu 78 Stimmen lehnte der Nationalrat das vom Ständerat vorgeschlagene und vom Bundesrat 
unterstützte restriktivere Modell der Witwenrente ab. Während die Mehrheit der vorberatenden 
Kommission sich dem Konzept des Ständerates anschliessen wollte, fand eine starke Minderheit von 
Freisinnigen, Christlichdemokraten und Sozialdemokraten, dass mit der Absenkung der Rente auf 
60% nach Erlöschen des Anspruchs auf die Waisenrente ungerechte Bedingungen geschaffen 
würden, dies vor allem für Frauen mit bescheidenem Einkommen, die keinen Anspruch auf BVG
Leistungen haben, weil sie keine Beiträge hatten leisten können. Die Mehrheit der vorberatenden 
Kommission beantragte zudem, dass der Nationalrat an seinem Beschluss festhalte, 400 Millionen 
Franken für die Abfederung bei den niedrigsten Einkommen vorzusehen: eine Minderheit um Pierre 
Triponez (R, BE) forderte, auf eine solche Subventionierung zu verzichten. Der Nationalrat sprach sich 
schliesslich für den Antrag von Jean-Michel Gina (C, VS) aus, wonach der Kürzungssatz für Frauen 
während zehn Jahren halbiert wird. 
Die Einigungskonferenz vom 23. September 2003 stimmte bezüglich der Witwenrente dem Antrag 
des Ständerates mit verlängerten Übergangsfristen zu. Bei der Frühpensionierung entschied sie sich 
für einen Kompromiss, wonach der Kürzungssatz nur bei Frauen der Jahrgänge 1948 bis 1952 und nur 
bei einjährigem Vorbezug ab 64 halbiert werde. 
Der Nationalrat stimmte den Beschlüssen der Einigungskonferenz mit 100 zu 70 Stimmen zu, 
allerdings unter Protest der Grünen und Sozialdemokraten gegen den Leistungsabbau der 11. AHV
Revision. 
Im Ständerat beantragte Christiane Brunner {S, GE), die Beschlüsse der Einigungskonferenz zu 
verwerfen, da die Versprechen in Sachen Flexibilisierung des Altersrücktritts in den parlamentarischen 
Arbeiten zur 11. AHV-Revision gebrochen worden seien. Der Rat folgte ihr allerdings nicht und sprach 
sich mit 32 zu 6 Stimmen für die Beschlüsse der Einigungskonferenz aus. 
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3. Condense des deliberations 

00.014 11eme revision de l'AVS 
Message du 2 fevrier 2000 concemant la 11 e revision de l'assurance-vieillesse et survivants et le 
financement a moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidite (FF 2000 1771) 

Situation initiale 

La 11 e revision de I' AVS poursuit un double objectif: la consolidation des bases de financement 
de l'AVS a moyen et a long terme et l'introduction d'un dispositif de retraite a la carte qui tienne 
campte de considerations sociales. Le Conseil federal a inscrit la 11 e revision de I' AVS dans le 
cadre general du developpement et de la consolidation financiere de l'ensemble des assurances 
sociales. II a mene d'importants travaux preparatoires dans ce sens (rapport sur les trois piliers, 
rapports du groupe de travail interdepartemental «Perspectives de financement des assurances 
sociales» IDA FiSo 1 et IDA FiSo 2). 
En guise d'introduction, le message debute par une vue d'ensemble des mesures deja prises ou 
prevues par le Conseil federal pour les assurances sociales, ainsi que par une vue d'ensemble 
des perspectives de celles-ci a moyen et a lang terme; il est egalement montre comment la 11 e 

revision de l'AVS s'integre dans ce contexte. Les proposltions contenues dans la presente 
revision ont trait au domaine de la prevoyance vieillesse, survivants et invalidite. L'evolution 
demographique influe sur la situation financiere de l'AVS. L'allongement de l'esperance de vie et 
donc l'augmentation des retraites par rapport aux personnes actives exposent cette assurance a 
des problemes financiers grandissants, accentues par la conjoncture economique defavorable de 
ces demieres annees. Dans un premier temps et a titre de mesure immediate de consolidation de 
l'AVS, le Conseil federal et le Parlament ont releve la TVA d'un point a partir de 1999. Les fonds 
supplementaires disponibles restent toutefois insuffisants pour assurer a I' AVS un equilibre 
financier durable. Soucieux de ne pas penaliser l'economie par une hausse des charges 
salariales, le Conseil federal propose de completer le financement de l'AVS et celui de l'Al, 
deficitaire depuis longtemps, par un nouveau relevement de la TV A. Ce relevement sera 
echelonne: la premiere etape en faveur de l'AVS et de l'AI est prevue pour 2003. La seconde 
etape aura lieu lorsque le Fonds de compensation de l'AVS tombera au-dessous de 70 % des 
depenses annuelles. Un tel projet de financement implique une modification de la Constitution 
federale, qui confererait a la Confederation des competences financieres nouvelles. Pour le cas 
ou le second relevement de TV A serait refuse (ce second relevement devrait devenir necessaire 
a partir de 2006), le legislateur devrait proceder a. des correctifs dans le secteur des prestations, 
lors de l'adaptation des rentes. Pour consolider la situation financiere de l'Al aussi rapidement 
que possible, un transfert de 1,5 milliard de francs sera effectue du Fonds de compensation des 
APG en faveur de l'AI. Parallelement a. la consolidation du 18

r pilier, le Conseil federal entend 
adapter l'AVS aux exigences nouvelles de l'economie et de la societe. II s'agit en particulier 
d'assouplir l'age de la retraite. Le Conseil federal propose, d'une part, de fixer l'age legal de la 
retraite a 65 ans pour les deux sexes. II s'agirait la de l'äge de reference donnant droit a la 
perception de la rente de vieillesse sans autre condition. Cet äge s'appliquerait tant a l'AVS qu'a 
la prevoyance professionnelle obligatoire. Par ailleurs, le Conseil federal souhaite introduire un 
dispositif de retraite a la carte pour repondre aux besoins individuels et en particulier a ceux des 
personnes exclues du marche du travail avant 65 ans. Le dispositif de la retraite a la carte 
prevoit, dans l'AVS comme dans le regime obligatoire de la prevoyance professionnelle, une 
fourchette allant de 62 ä 65 ans. En outre, les assures pourront percevoir des 59 ans la moitie de 
la rente de vieillesse. Dans le cas de l'AVS, un amenagement de la retraite a la carte acceptable 
du point de vue social s'impose. Aussi le calcul de la diminution de la rente anticipee s'effectuera 
en fonction du montant du revenu moyen determinant pour le calcul de la rente et de la perte de 
cotisations occasionnee a l'AVS. Par ailleurs, la 11 8 revision de l'AVS uniformisera les conditions 
donnant droit a des rentes de veuve et de veuf. La 108 revision de l'AVS a introduit la rente de 
veuf. La 11 e revision limitera progressivement le droit a la rente des veuves et l'alignera sur celui 
des veufs. lnversement, les conditions d'octroi de la rente de veuf seront moins restrictives. Le 
Conseil federal juge socialement acceptable une telle mesure qui permettra de reduire 
progressivement les depenses de l'AVS. L'unification des rentes de veuve et des rentes de veuf 
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ne sera donc realisee qu'au terme d'une phase de transition. La Conseil federal prevoit encore, 
parallelement a certaines dispositions d'ordre technique, de renforcer la solidarite dans le 
domaine des cotisations et de procurer ainsi des recettes supplementaires considerables a l'AVS. 
Las mesures envisagees toucheront d'une part las personnes exeryant une activite independante 
(par l'augmentation de leur taux de cotisations et par le gel de la limite superieure de revenu du 
bareme degressif de cotisations) et d'autre part las personnes retraitees exer~ant une activite 
lucrative (par la suppression de la franchise dont alles beneficient sur Jeur obligation de cotiser). 
Enfin, des economies seront egalement realisees gräce au ralentissement du rythme 
d'adaptation des rentes. L' AVS reposera ainsi sur des bases financieres solides et sera adaptee 
aux conditions qui prevaudront a l'avenir. Le message evoque en outre l'affectation eventuelle 
d'une partie des reserves d'or de la Banque nationale afin d'attenuer les repercussions sociales 
de la 11 e revision de I' AVS. Cette possibilite sera examinee dans le cadre des travaux sur 
l'utilisation de cet or. 

Deliberations 

Projet 1 
Arrete federal sur le financement de l'AVS/AI par le biais d'un reJevement de Ja taxe sur la vaJeur 
ajoutee 
09-05-2001 CN Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
28-11-2002 CE Divergences. 
04-03-2003 CN Divergences. 
10-03-2003 CE Divergences. 
06-05-2003 CN Divergences. 
04-06-2003 CE Divergences. 
25-09-2003 CN Decision conforme a la proposition de Ja Conference de conciliation. 
25-09-2003 CE Decision conforme a la proposition de la Conference de conciliation. 
03-10-2003 CN L'arrete est adopte an votation finale. (130:43) 
03-10-2003 CE L'arrete est adopte en votation finale. (35:2) 

Projet 2 
Loi federaJe sur l'assurance-vieillesse et survivants (11 e revision de J'AVS) 
09-05-2001 CN Oecision modifiant Je projet du Conseil federal. 
28-11-2002 CE Divergences. 
06-05-2003 CN Divergences. 
04-06-2003 CE Divergences. 
17-09-2003 CN Divergences. 
18-09-2003 CE Divergences. 
25-09-2003 CN Decision conforme a Ja proposition de Ja Conference de conciliation. 
25-09-2003 CE Decision conforme a la proposition de la Conference de conciliation. 
03-10-2003 CN La Joi est adoptee en votation finale. (109:73) 
03-10-2003 CE La Joi est adoptee en votation finale. (34:9) 

Projet 3 
Loi federaJe concemant le transfert de capitaux du Fonds de compensation du regime des 
allocations pour perte de gain en faveur de l'assurance-invalidite (cf. 01.015) 
13-12-2001 CN Decision conforme au projet du Conseil federal. 
26-09-2002 CE Divergences. 
02-10-2002 CN Adhesion. 
04-10-2002 CN La loi est adoptee en votation finale. (142:36). 
04-10-2002 CE La Ioi est adoptee en votation finale. (43:0) 

Projet 1 
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Au chapitre de l'arrete sur le financement de l'AVS/AI, la discussion a essentiellement porte, an 
commission comme dans las Chambres, sur te droit de la Confederation a disposer d'une part du 
supplement de TV A a percevoir et sur le montant de ce supplement. 
Dans un premier temps, au Conseil national, Je groupe UDC a propose d'alimenter le fonds de 
compensation de l'AVS avec las reserves monetaires excedentaires de la Banque nationale, 
alors qu'une minorite emmenee par Rudolf Rechsteiner (S, BS) souhaitait verser Je benefice net 
de Ja Banque nationale, sous reserve d'une part destinee a la Confederation et aux cantons, au 
fonds de compensation. Ces deux propositions ont ete rejetees. Les deputes du Conseil national 
ont adopte la base constitutionnelle permettant de relever la TVA de 1,5 % au maximum en 
faveur de l'AVS, lorsque cela s'avere necessaire pour assurer le financement de l'assurance. En 
meme temps, ils ont decide, en accord avec la majorite de leur commission, que la Confederation 
ne devait plus recevoir une part des recettes des supplements de TV A destines a. I' AVS des 
l'entree en vigueur de la 11° revision de l'AVS. En d'autres termes, la totalite de ces recettes doit 
etre versee au Fonds AVS (art. 112, al. 3, 5). 
Le Conseil des Etats a propose de ne soumettre au peuple qu'un seul projet d'augmentation de 
la TVA, celui en faveur de l'AI. II a suivi Je Conseil federal et maintenu la part de la Confederation 
au produit de la TVA. II a rejete une proposition de Toni Dettling (R, SZ) qui ne proposait qu'un 
relevement de 0,8 % en faveur de l'AI, insuffisant selon Je rapporteur de la commission et le 
Conseil federal pour assainir l'assurance invalidite. 
Le Conseil national a refuse une Intervention uniquement en faveur de I' Al. Gräce a une alliance 
des groupes UDC et socialiste, il a maintenu sa position concernant la part de la Confederation 
par 105 voix contre 67. La Chambre du peuple n'a pas voulu suivre une minorite de la 
commission qui proposait de se rallier au Conseil des Etats. Apres une discussion controversee 
sur le taux de relevement de la TVA en faveur de l'AI, le Conseil national a suivi la majorite de sa 
commission et decide ne n'accorder a I' Al qu'un relevement de 0,8 % de TV A, contrairement aux 
vmux du Conseil federal. Les propositions de minorite, les plus genereuses comme les moins 
prodigues ont toutes ete rejetees. 
Le Conseil des Etats a limite le recours a. la TVA pour le financement de l'AVS et s'est prononce 
pour une augmentation de 0,5 %. II a tres clairement confirme ses decisions precedentes et 
conserve, par 39 voix contre 4, la part de la Confederation au produit de la TVA. Contra l'avis du 
Conseil federal, il a refuse une proposition de minorite de la commission et s'est prononce, 
comme le Conseil national, pour un relevement de 0,8 % en faveur de l'AI. 
Le Conseil national s'est montre plus genereux que le Conseil des Etats et a accepte un 
relevement maximum de 1 o/o de la TVA en faveur de l'AVS, soit un demi pourcent de moins que 
ce qu'avait souhaite le Conseil federal. II n'a suivi aucune des propositions de minorite qui 
voulaient soit s'en tenir a. 0,5 % comme le Conseil des Etats, soit suivre le Conseil federal, soit 
encore biffer ce point. II a reaffirme ses precedents votes sur l'art. 112 Cst., al. 3, 5. 
Le Conseil des Etats s'est rallie au Conseil national sur un relevement de 1 % de la TVA mais a, 
en revanche maintenu, sa position sur le point le plus controverse de l'arrete: la part de la 
Confederation au produit de la TV A. 
La Conference de conclllation s'est ralliee par 18 voix contre 5 a la solution du Conseil des 
Etats, qui correspond dans les grandes lignes au projet initial du Conseil federal. Elle a pris 
connaissance d'une motion du Conseil des Etats, qui propose de revoir la question de la 
participation de la Confederation au financement de l'AVS a l'avenir (03.3454). 
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont suivi les decisions de la Conference de 
conciliation. 

Projet 2 
Le Conseil national, qui se penchait en priorite sur la 11 8 revision de I' AVS a adopte le projet de 
justesse, par 62 voix contre 60 et 63 abstentions, economisant un peu plus de 500 millions au 
lieu des 1260 prevus dans le projet du Conseil federal. Ce resultat ref lete les tiraillements de la 
commission, partagee sur la priorite a donner aux objectifs de la revision soit la consolidation 
financiere et un systeme de retraite plus flexible. En rejetant a une nette majorite quatre 
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propositions de renvoi, le Conseil national a emis, des le debat d'entree en matiere, un signal 
clair, montrant qu'il avait la ferme intention de ne pas remettre le traitement de ce dossier. 
Dans les debats, on retrouve las differentes sensibilites politiques qui s'etaient exprlmees en 
commlssion : ceux qui defendaient Ja consolidation financiere de 1' AVS avant tout et souhaitaient 
par consequent eviter toute nouvelle prestation, ceux qui voulaient des ameliorations sociales et 
ceux qui auraient desire concilier ces deux tendances et proposaient des compromis. Au final, ni 
las vooux de ceux qui revendiquaient le malntien integral de l'acquis et un engagement social 
plus consequent pour un montant de 1,5 milliard de francs afin de favoriser l'acces des revenus 
modestes a la rente anticipee, ni les objectifs de ceux qui souhaitaient une consolidatlon 
indubitable du systeme n'ont ete pleinement satisfaits. 
Le debat sur le taux de cotisation des independants a mis a jour ces differentes sensibilites. Alors 
que la majorite de la commission s'etait rangee a l'avis du Conseil federal, une minorite de la 
commission souhaitait porter le taux de cotisation de 7,8 o/o a 8,4 % tandis qu'une autre minorite 
plaidait pour le statu quo, solution qui a finalement ete adoptee. 
L'äge ordinaire de la retraite a ete fixe a 65 ans pour les femmes comme pour les hommes, ainsi 
que le souhaitait le Conseil federal. Des propositions de minorite demandant de conserver les 
regles actuelles ou de fixer a 62 ou meme a 60 ans l'äge de la retraite des personnes ayant 
cotise durant 40 annees completes ont ete rejetees, au nom de considerations financieres. 
La question du soutien social a la retraite a la carte a donne lieu a d'äpres debats. Alors que la 
majorite de la commission s'etait montree plus genereuse que le Conseil federal et recommandait 
des mesures d'accompagnement pour 800 millions, le Conseil national, par la voix preponderante 
de son president, s'est limite au cadre financier propose par le Conseil federal soit 400 millions. 
En cas de retraite anticipee a 62 ans, la rente est reduite a vie de 11,3 a 16,5 o/o suivant le 
revenu. Par rapport a la proposition initiale du Conseil federal, la reduction sera un peu moins 
forte pour las bas revenus et un peu plus forte pour les revenus moyens. Deux propositions de 
minorite ont ete rejetees, aussi bien celle qui proposalt un modele impliquant des charges 
supplementaires d'un montant de 1,5 milliard de francs qua celle demandant une reduction 
actuarielle qui permettrait de garantir la neutralite des coüts. 
S'agissant de la rente de veuve, la commission s'etait partagee sur la question, sa majorite ayant 
retenu une solution moins radicale mais calquee sur le modele du Conseil federal. Durant las 
debats, le Conseil federal, par l'entremise de Ruth Dreifuss, a toutefois annonce qu'il renon9ait a 
sa disposition initiale, l'estimant trop dure. La Chambre bassa a finalement adopte une 
proposition de minorite qui ne supprime la rente de veuve que pour las veuves n'ayant pas 
d'enfant. Une proposition de Lucrezia Meier-Schatz (C, SG) demandant la suppression du 
versement de rentes pour enfant aux personnes a la retraite a ete acceptee de justesse. 
Le Conseil national a, de plus, decide a une nette majorite d'adapter les rentes a l'evolution des 
salaires et des prix tous les 3 ans et non plus tous les deux ans. Cette mesure permet de realiser 
une economie de 150 millions de francs. Lorsque le rencherissement depasse 4 %, l'adaptation 
pourra intervenir plus rapidement. Les deputes se sont opposes aussi bien au statu quo qu'a une 
autre proposition de minorite demandant de n'adapter las rentes qua tous las quatre ans, voire 
plus rapidement, si le taux de rencherissement depasse 6 %. lls ont confirme le maintien de 
l'indice mixte comme base d'adaptation des rentes (moitie indice des prix, moitie indice des 
salaires) et refuse deux propositions de minorite prevoyant une ponderation differente de l'indice 
de rente. 
Le Conseil national a egalement accepte un nouvel article 33quater, pour le cas ou le fonds de 
compensation tomberait en dessous de 70 %. Si le peuple refusait un relevement de TV A pour 
l'AVS, las rentes ne seraient plus adaptees qu'a l'evolution des prix. 
Au vote sur l'ensemble, las democrates-chretiens adoptent la loi, la majorite des UDC et des 
radicaux s'abstiennent alors qua le non domine chez las ecologistes et les socialistes. 
Le Conseil des Etats a remis en cause las propositions de sa commission preparatoire et las 
decisions du Conseil national sur des points essentiels. 
II a suiv! sa commission preparatoire et s'est montre un peu moins genereux que la Chambre du 
peuple avec las veufs et veuves. Las rentes de veufs ou de veuves ont ete ramenees a 60 o/o de 
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la rente vieillesse, contre 80 % aujourd'hui. En contrepartie, les rentes d'orphelin passent de 40 a 
60%. 
La Chambre haute s'est clairement ecartee du Conseil national et de sa commission en ce qui 
concerne la retraite a la carte. La proposition de minorite emmenee par Erika Forster-Vannini (R, 
SG) de fixer une reduction lineaire des rentes selon les annees d'anticipation a ete acceptee par 
26 voix contre 12. Les baisses de rente en cas de retraite anticipee seront donc lineaires et 
definitives. 
II a cree une autre divergence avec le Conseil national en fixant le taux de cotisation des 
independants a 7,9 %. 
Au vote sur l'ensemble, la loi a ete nettement adoptee par 32 voix contre 5. 
Le Conseil national a maintenu ses principales divergences avec le Conseil des Etats. Par 90 
voix contre 83, il a decide de conserver le montant de 400 millions pour adoucir les reductions de 
rente en cas de retraite anticipee. La droite aurait prefere se rallier au Conseil des Etats alors que 
la gauche aurait souhaite debourser 600 millions. Cette derniere proposition a ete repoussee par 
110 voix contre 63. La Chambre du peuple a egalement, par 94 voix contre 63, maintenu sa 
declsion de ne pas toucher au taux de cotlsation des independants qui raste fixe a 7,8 %. Par 93 
voix contre 75, une majorite reunissant la gauche et Je PDC a refuse de se rallier au modele du 
Conseil des Etats concernant la rente de veuves. 
Apres un echange anime entre Je rapporteur de Ja CSS-CE Bruno Frick (C, SZ) et le president de 
la Confederation sur la necessite et la possibilite d'etudier le sort de I' AVS a moyen ou a tres lang 
terme, Ie Conseil des Etats s'est a nouveau penche sur Ia revision de l'AVS. Si la Chambre 
haute s'est ralliee au Conseil national sur le taux de cotisation des independants, alle a maintenu 
ses positions, sur les points tres controverses du projet, a savoir la retraite anticipee et les rentes 
de veuves. Ni l'appel de la radicale Christine Beerli (R, BE) a soutenir la proposition de minorite 
de Ja commission en faveur des 400 millions pour adoucir les reductions de rente en cas de 
retraite anticipee, ni l'appui de Pascal Couchepin a cette solution n'ont reussi a faire changer 
d'avis les senateurs. Par 29 voix contre 9, ils ont maintenu une reduction lineaire des rentes 
selon les annees d'anticipation. Par 21 volx contre 18, ils ont egalement confirme leur decision de 
reduire de 80 % a 60 % les rentes de veuve avec enfants, taut en portant de 40 a 60 % les rentes 
pour orphelins. 
Par 90 voix contre 78, Ie Conseil national a rejete le modele plus restrictif des rentes de veuve 
propose par Je Conseil des Etats et soutenu par le Conseil federal. Alors que la majorite de la 
commission a estime pouvoir se rallier a la conception du Conseil des Etats, une forte minorite, 
composee de radicaux, democrates-chretiens et socialistes a trouve qu'une rente reduite a 60 % 
creait des conditions particulierement injustes apres l'extinction du droit a la rente d'orphelin, 
surtout pour les femmes a revenus modestes qui n'auraient pas droit a un complement LPP faute 
d'avoir ete en mesure d'y contribuer. La majorite de la commission a propose de maintenir la 
decision du Conseil national, a savoir accorder 400 millions pour assurer la flexibilisation aux 
personnes ayant les revenus les plus modestes. Une minorite emmenee par Pierre Triponez (R, 
BE), a demande de renoncer a un tel subventionnement et d'appliquer un pur calcul actuariel. Le 
Conseil national a finalement soutenu la demande de Jean-Michel Gina (C, VS) selon laquelle, 
pour les femmes, Je taux de reduction serait reduit de moitie pendant dix ans. 
La Conference de conciliation, reunie le 23 septembre a approuve la proposition du Conseil 
des Etats concernant la rente des veuves, avec une prolongation de la periode transitoire. En ce 
qui concerne la preretralte, eile a approuve une proposition de compromis qui stipule que les taux 
de reduction ne seront reduits de moitie (3,4 %) que pour les femmes nees entre 1948 et 1952 et 
seulement en cas de retraite anticipee d'une annee, c'est-a-dire a partir de 64 ans. 
Malgre les protestations des ~roupes vert et socialiste, qui ont souligne la diminution des 
prestations envisagee par la 11 revision de l'AVS, le Conseil national a approuve par 100 voix 
contre 70 les decisions de la Conference de conciliation. 
Au Consell des Etats, Christiane Brunner (S, GE), pour qui les promesses concernant la 
flexibilite de la retralte ont ete trahies dans les travaux parlementaires sur la 11 e revision a 
propose de rejeter les decisions de la Conference de conciliation, mais n'a pas ete suivie. C'est 
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par 32 voix contre 6 que la Chambre haute s'est ralliee aux decisions de la Conference de 
conciliation. 
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Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Bortoluzzl, Borer, Dunant, Stahl) 
Nichteintreten auf die Vorlage 1 

Antrag Zlsyadls 
Nichteintreten auf die Vorlage 2 

Antrag der freisinnig-demokratischen Fraktion 
RQckwelsung an die Kommission 
mit dem Auftrag, dem Plenum ein Projekt zu unterbreiten, 
das folgende Ziele verfolgt 
- die AHV mittel- und längerfristig finanziell zu sichern, was 
nach der Veröffentlichung des vom Bundesamt für Statistik 
neu ausgearbeiteten Bevölkerungsszenarios « Trend» noch 
unerlässllcher erscheint; 
- Jene Sicherung nicht nur dank der Verlegung der Kosten 
zulasten der Bundeskasse, sondern auch durch eine auf der 
Einnahmen- und der Ausgabenseite ausgeglichene Kombi
nation von Massnahmen durchzufahren; 
- eine Lösung für die Einführung der sozial ausgestalteten 
Flexlblllslerung der Rentenalter zu erarbeiten, die sowohl 
von den tatsächlichen (und nicht von den Ideologisch vermu
teten) BedQrfnissen der Versicherten ausgeht als auch der 
Existenz der Ergänzungsleistungen und der zweiten Säule 
des Altersversicherungssystems Rechnung trägt; 
- die Leistungsrechte der Versicherten an die Realitäten der 
heutigen und kilnftlgen Sozialleben anzupassen, was eine 
vernOnftlge Anpassung, Jedoch keine Abschaffung des Sys
tems der Witwer- und Witwenrenten rechtfertigt. 

Antrag Maspo/1 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag, die Vorlage zu Oberarbeiten und die not
wendigen Änderungen zur Verbesserung der finanziellen 
Stellung der Witwen vorzunehmen. 

Proposition de Ja commisslon 
Majorite 
Entrer an mattere 

Mlnortte 
(Bortoluzzl, Borer, Dunant, Stahl) 
Ne pas entrer an matlere sur le proJet 1 

Proposition Zlsyadls 
Ne pas entrer an mattere sur ie projet 2 

Proposition du groupe radlcal-democratlque 
Renvoi a 1a commlssion 

7 mai 2001 

avec mandat de soumettre au plenum un projet qui: 
- garantlsse le flnancement de l'AVS a moyen et a Jong 
terme, ca qul apparait encore plus necessalre depuis la pu
blicatlon par !'Office federai de la statlstlque du scenarto 
«tendance» consacre a i'evolutlon demographique; 
- prevole qua ca financement soft garantl au moyen, non 
seulement d'une Imputation des depenses a la calsse 
federale, mais d'un eventail de mesures assurant un certaln 
equlllbre entre las recettes et las depenses; 
- presente une solution soclalement acceptable de flexibill
sation de l'äge de la retralte, qul tlenne compte, d'une part, 
des besoins effectifs des assures (et non de ieurs besoins a 
priori supposes) et, d'autre part, de l'existence et des presta
tlons complementaires et du deuxieme pilier de l'assurance
vlelliesse; 
- assure la mlse en conformlte des droits des assures avec 
ies realltes soclales d'aujourd'hui et de demaln, ce qul sup
pose un reexarnen modere de ces drolts, et en tout etat de 
cause ne justifieralt pas la suppresslon du systeme de rente 
de veuve et de veuf. 

Proposition Maspoli 
Renvoi a la commlsslon 
avec mandat de proceder a un remanlement du projet afin 
qu'il mentionne expressement la necessaire amelioratlon de 
ia sltuatlon flnanclere des veuves. 

Dormann Rosmarle (C, LU), filr die Kommlsslon: Viele Men
schen möchten einmal alt werden, aber niemand möchte Je 
alt sein. Alle wünschen sich aber eine gute Altersvorsorge. 
Diese Vorsorge soll kostengünstig, leistungsfähig und stark 
sein. Ist dies ein Ding der Unmöglichkeit? 
Bis zum Ende unserer Beratung der 11. AHV-Revlslon wer
den wir das wissen. Aber eines wissen wir heute schon: 
Eine starke AHV ist in erster Linie ein Akt des politischen 
Willens. Wenn Ich mir die Medienberichte der vergangenen 
zwei Wochen vor , dann darf Ich ihnen sagen, 
dass das Volk In n sehr gut vertreten war. Alle 
diese WQnsche und Begehren - etwa nach dem Motto «Al
les oder nichts» - sind bereits In Ihrer Kommission fOr so
ziale Sicherheit und Gesundheit als Anträge eingegeben 
und in den Beratungen diskutiert und behandelt worden. 
Die Kommission und die speziell fQr einzelne Themenberei
che eingesetzten Subkommissionen haben sich entspre
chend Intensiv mit der Vorlage zur 11. AHV-Revlslon 
auseinander gesetzt. Sie alle wurden dabei von einer äus
serst engagierten und kompetenten Crew aus der Verwal
tung beraten und unterstützt. Diese Crew war immer bereit, 
die unzähligen von uns gewilnschten Zusatzberichte - zu 
Beginn waren es bereits zehn - zu liefern. 
Ich möchte an dieser Stelle allen Verantwortlichen In der 
Verwaltung wie auch unserem Kommlsslonssekretär Urs 
Hänsenberger ganz herzlich fQr den tollen Einsatz danken. 
Das letzte Produkt von gestern Sonntag ist ein Follensatz 
zur besseren Veranschaulichung unserer Vorlage. 
Die Vorlage zur 11. AHV-Revislon besteht aus drei Teilen: 
einer Vorlage 1 zur Finanzierung, einer Vorlage 2 l!ls dem 
elgentllchen Gesetzentwurf und einer Vorlage 3 zur Ubertra
gung von 1,5 Milliarden Franken aus der Kasse der EO In 
die IV. 
Das Eintreten auf die Vorlage 2, auf die Detailberatung zur 
11. AHV-Revision, blieb in der Kommission nach eingehen
der Diskussion unbestritten. 
Weniger eindeutig war das Eintreten auf die Vorlage 1, die 
sich mit der Finanzierung der AHV befasst. In der Kommis
sion wurde auf diese Vorlage mit 15 zu 5 Stimmen bei 2 Ent
haltungen eingetreten. Eine Minderheit hält heute an einem 
Nlchtelntretensantrag fest. 
Auf die Vorlage 3 wurde mit 11 zu 10 Stimmen eingetreten; 
allerdings wurde mit einem Ordnungsantrag entschieden, 
dass die Beratung der Vorlage 3 erst nach der Beratung der 
4. IVG-Revlslon aufgenommen werden darf. 
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Zu Diskussionen Anlass gab einmal mehr die von verschie
denen Parteien geforderte, durch den Bundesrat seit langer 
Zelt zu leistende Gesamtschau zum gesamten schweizeri
schen Sozialversicherungsbereich. Dazu verwies der Bun
desrat auf die IDA-Fiso-Berlchte aus den Jahren 1996 und 
1997, von denen sich der eine Bericht mit den Finanzie
rungsperspektiven der Sozialversicherungen befasst und 
der andere verschiedene Leistungsszenarien analysiert. Der 
Bundesrat äusserte sich zudem in der Botschaft zur 11. 
AHV-Revislon eingehend zu dieser Thematik, und Frau Bun
desrätin Drelfuss - die an allen Sitzungen der Kommission 
teilnahm - konnte die noch zweifelnden Kommissionsmit
glieder beruhigen und Oberzeugen. 
So fiel der Entscheid tar Eintreten auf die Vorlage 2, den Ge
setzentwurf zur 11. AHV-Revislon, einstimmig aus. 
Die 11. AHV-Revislon, die aufgrund der Motion Schlesser 
frQher als vom Bundesrat geplant dem Parlament Oberwie
sen werden musste, verfolgt gemäss Bundesrat drei Haupt
ziele: 
1. die FortfOhrung der Gleichstellung der Geschlechter im 
Bereich Rentenalter und Im Bereich Witwen- und Wltwer
rente aufgrund der Entscheide der 1 o. AHV-Revlslon; 
2. ein flexibles Rentenalter fQr alle; 
3. die Konsolldlerung der Finanzen. 
Bel den Beratungen haben folgende Tatsachen fQr die Ent
scheide eine markante Rolle gespielt: 
1. Die AHV Ist als erste Säule die wichtigste obligatorische 
Vorsorgeversicherung fQr das Alter. Erwerbstätige und 
Nlchterwerbstätlge, Selbstständigerwerbende und Nicht
selbstständlgerwerbende, Männer und Frauen, Schweizer 
und Schweizerinnen und Ausländer und Ausländerinnen, die 
In der Schweiz Wohnsitz haben oder Jemals hatten und 
AHV-Belträge bezahlten, sind versichert und haben An
spruch auf eine Alters- und Hlnterlassenenrente. 
2. Knapp die Hälfte aller Frauen In der Schweiz und Jeder 
sechste Mann haben keine zweite-Säule-Versicherung und 
sind auf die erste Säule, auf die AHV, dringend angewiesen. 
3. Die In der Schweiz dank einer optimalen medizinischen 
Gesundheitsversorgung stets ansteigende Lebenserwar
tung - von 1950 bis 1995 bei den Männer um 3,6 Jahre, bei 
den Frauen um 6,5 Jahre - wird sich bis zum Jahre 201 o bei 
den Männern durchschnittlich auf 82,5 Jahre und bei den 
Frauen auf 87,25 Jahre erhöhen. 
4. Kamen 1995 noch 4,3 Beitragszahlende auf eine renten
berechtlgte Person, so werden es, nach den jüngsten Zah
len, Im Jahr 2020 noch 2,8 sein. 
5. Ganze 9 Prozent der Rentensumme gehen an ein FOnftel 
aller RentenbezOger und -bezagerlnnen Ins Ausland. 
Alle diese Tatsachen haben uns gefordert. nicht nur nach ei
nem möglichst praktikablen und administrativ wenig aufwen
digen Modell tar die Flexlbillslerung des Rentenalters zu 
suchen, sondern auch auf die mittel- und langfristige Finan
zierung der AHV ROckslcht zu nehmen. 
Ich versuche nun, Ihnen in elf Punkten die 11. AHV-Revislon 
darzustellen, wie sie in Ihrer Kommission fOr soziale Sicher
heit und Gesundheit Mehrheiten gefunden hat und wie sie 
mit 9 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen verabschiedet wor
den Ist. 
1. Das Rentenalter fOr Mann und Frau wird auf 65 Jahre fest. 
gelegt. Gemäss der 11. AHV-Revlslon soll Im Jahre 2009 
das Rentenalter tor Mann und Frau In der AHV wie in der be
ruflichen Vorsorge bei 65 Jahren vereinheitlicht werden. Die 
Erhöhung des Rentenalters der Frau bringt der AHV-Kasse 
pro Jahr 420 MIiiionen Franken. Der Bundesrat Ist aber be
reit, diese eingesparten Mittel fOr die soziale Abfederung 
beim flexiblen Rentenalter zu Investieren, sodass In der AHV 
der Komplex Rentenalter und flexibles Rentenalter gemäss 
Vorschlag des Bundesrates kostenneutral ausfallen soll. 
Die Leidtragenden der Heraufsetzung des Rentenalters der 
Frauen dürften die Ehemänner sein. Sie werden die ersten 
Jahre Ihres Ruhestandes alleln verbringen müssen, da die 
Ehefrauen erfahrungsgemäss drei bis vier Jahre Jünger sind 
als Ihre Männer. So gesehen muss sich die Heraufsetzung 
des Rentenalters der Frau auf 65 Jahre erst bewähren. Es 
sei denn, die Frauen warden von der Mögllchkelt des Vorbe-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 00.014 

zuges der Rente Gebrauch machen. Massgebend für die 
Heraufsetzung des Frauenrentenalters waren, nebst dem 
Gleichstellungsauftrag, auch die drei In den vergangenen 
Jahren dem Volk vorgelegten Referenden, die ein tieferes 
Rentenalter wünschten, vom Volk aber alle abgelehnt wur
den. 
2. Mit der 11. AHV-Revislon wird ein flexibles Rentenalter fQr 
Mann und Frau a la carte und zu glelchen Bedingungen ein
geführt. Neu können Männer und Frauen mit 59 ,lahren zur 
Hälfte und mit 62 Jahren voll In Pension gehen. Der halbe 
oder ganze Vorbezug Ist auch kumullerbar, zum Beispiel 
kann ab dem 60. Altersjahr eine halbe und mit 64 Jahren 
eine volle Rente bezogen werden. Man kann aber nicht von 
einer vollen Rente auf die halbe zurOckgehen, und der seit 
der 7. AHV-Revislon eingeführte Rentenaufschub um fQnf 
Jahre bleibt unverändert bestehen. 
3. Die Mehrheit der Kommission hat sich bei einem flexiblen 
ROckzug aus dem Erwerbsleben für das Modell der Rente 
mit KOrzungssatz entschieden. Das Erwerbsjahrmodell, wo
nach man nach vierzig Beitragsjahren in die volle Pension 
gehen könnte, fand aus verschiedenen GrOnden keine 
Mehrheit. Ich komme bei der Detailberatung darauf zurOck. 
4. Der flexible Rückzug aus dem Erwerbsleben unter gleich
zeitigem Bezug einer AHV-Rente Ist nur durch eine dauer
hafte Kürzung der entsprechenden Rente möglich. Die 
KOrzungssätze sind bei allen Modellen, auch bei dem versi
cherungstechnisch berechneten Modell, generell tiefer vor
gesehen als Jene im heute geltenden Recht. Warum? Der 
zurzeit angewendete KOrzungssatz - bei den Männern pro 
Jahr 6,8 Prozent - ist allein aufgrund der Lebenserwartung 
der Männer berechnet. Bei einer elnheltlichen Regelung des 
flexlblen Rentenalters fQr Männer und Frauen trägt die län
gere Lebenserwartung der Frauen dazu bei, dass der Satz 
auch fOr die Männer gesenkt werden kann, weil die Frauen 
durch Ihre höhere Lebenserwartung länger zurQckzahlen, 
was sich beim Vorbezug einer Rente positiv auf den Kür
zungssatz auswirkt. Auf diese Weise kommt man zu einem 
tieferen Durchschnitt. 
Die Männer können also dank der höheren Lebenserwar
tung ihrer Frauen von einem günstigeren Kürzungssatz beim 
Vorbezug der Rente profitieren. Die Frauen werden aber auf
grund der höheren Lebenserwartung nach wie vor auch in 
Zukunft während einer längeren Phase eine AHV-Rente be
ziehen können. 
Die von der Kommission vorgelegten Modelle haben eines 
gemeinsam: Allen dient das Erwerbseinkommen und nicht 
das massgebende Jahreseinkommen als Berechnungs
grundlage, damit ein möglicher Erziehungs- und Betreu
ungsbonus nicht zum Malus wird. 
5. Der Vorbezug der Rente wird sozial abgefedert. Der Bun
desrat wollte vor allem die untersten Einkommen mit einem 
speziellen Kürzungssatz begünstigen. Die Kommission hat 
einstimmig beschlossen, bis zu einem Einkommen von rund 
49 ooo Franken einen elnheitllch tieferen Kürzungssatz an
zuwenden. Zwischen rund 49 ooo Franken und 74 000 Fran
ken jährlichem Erwerbseinkommen wird der KOrzungssatz 
linear abgestuft, ebenfalls llnear zwischen 1 und 36 Mona
ten. Ab einem jährlichen Einkommen von rund 74 ooo Fran
ken wechselt der KOrzungssatz beim Vorbezug fllessend 
zum kostenneutralen versicherungstechnischen Satz. Die 
Kommission will mit dem Bundesrat zudem Anreize fOr einen 
möglichst langen Verbleib Im Erwerbsleben schaffen, Indem 
der KOrzungssatz proportional höher wird, Je früher man aus 
dem Erwerbsleben aussteigt. Folgllch sollen bei der Vorbe
zugsdauer die späteren Jahre schwächer gekürzt werden 
als die frOheren. 
Die Mehrheit der Kommission hat dem «Modell 800 Millio
nen Franken» gegenüber dem «Modell 400 Millionen Fran
ken» mit 14 zu 10 Stimmen den Vorzug gegeben. Ich 
komme In der Detailberatung darauf zurOck. Massgebend fQr 
diesen Entscheid waren: die Abstimmungsergebnisse bei 
den Flexlblllslerungsvorlagen im letzten Herbst; die statisti
schen Angaben Ober die Lohnsegmente In der Schweiz; 
eine Studie aus Genf Ober das Baugewerbe, in der belegt 
wird, dass die Annahme zutrifft, wonach die Chance, das 
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Rentenalter gesund zu erreichen, desto kleiner wird, Je här
ter die Erwerbsarbeit Ist; die Tatsache, dass auch In unseren 
wirtschaftlich wieder guten Zelten ältere arbeitslose Arbeit
nehmer oder Arbeitnehmerinnen nach wie vor wenig oder 
keine Chancen haben, nochmals Ins Erwerbsleben integriert 
zu werden. 
6. Bel der 10. AHV-Revlslon haben wir auch Witwern 
Anspruch auf eine Rente gegeben, wenn sie Kinder unter 
18 Jahren haben. Die Kommission hat grundsätzlich be
schlossen, diese Wltwerrente nicht weiter auszubauen. 
Der Bundesrat schlägt vor, In der 11. AHV-Revision die Wit
wenrente der Witwerrente schrittweise anzupassen. Er will 
grundsätzlich allen Witwern und Witwen eine Hlnterlasse
nenrente auszahlen, wenn sie Kinder unter 18 Jahren haben 
oder ein Kind betreuen, das ihnen Anspruch auf Betreu
ungsgutschriften gibt. Eine Minderheit der Kommission 
möchte solche Renten auszahlen lassen, solange die Kinder 
in Ausbildung sind und selbst Anspruch auf die Halbwaisen
rente haben, längstens bis zu deren 25. Altersjahr. 
Hinter der schrittweisen Angleichung der Renten der Witwen 
an Jene der Witwer steht die Philosophie, dass sich seit der 
Einführung der Hinterlassenenrente das Gesellschaftsbild 
geändert hat. Damals ging man davon aus, dass die Frauen 
mit der Heirat die Erwerbstätigkeit aufgeben und sich um die 
Erziehung der Kinder und das Wohlergehen des Eheman
nes kOmmern. Daran änderte sich auch nichts, wenn die 
Kinder auszogen. Dieser endgültige Bruch mit dem Erwerbs
leben machte eine lückenlose Versorgung der Frau nach 
dem Tod Ihres Mannes nötig. Ausdruck dieses Gesell
schaftsbildes war Im Übrigen nicht nur die Witwenrente, son
dern auch die bis zur 1 o. AHV-Revlslon bestehende Ehe
paarrente. 
Heute hat sich die Situation geändert. Je länger, desto weni
ger wird ein Kind der Grund fOr die Aufgabe der Erwerbstä
tigkeit. Gemäss den Wünschen der heutigen Wirtschafts
kreise wird diese Mentalität gefordert und mit den kürzlich In 
diesem Parlament getroffenen Entscheiden auch gefördert. 
Schaut man auf die Verteilung der verfOgj:>aren Einkommen 
In verschiedenen Altersklassen, wird Im Ubrlgen offensicht
lich, dass dies nicht nur etwas mit der Gleichberechtigung 
der Frauen, sondern auch mit den ökonomischen Notwen
digkeiten zu tun hat. 
Der Bundesrat schlägt für die ZUkunft ein sehr restriktives 
Modell der Witwenrente vor, bei dem rund 70 Prozent der 
Frauen den Anspruch auf Witwenrente verlieren würden. 
In der Kommission wurde die Witwenrente zum eigentlichen 
Schlcksaisartikel. Die Minderheit I will am Status quo festhal
ten; die Minderheit II möchte nur Jeglichen Anspruch auf eine 
Rente fOr kinderlose Witwen streichen; die Minderheit III will 
die Lösung des Bundesrates modifiziert und die Minder
heit IV die Lösung des Bundesrates restriktiv übernehmen. 
Eine knappe Mehrheit der Kommission möchte den Witwen 
eine zeitlich unbegrenzte Witwenrente gewähren, wenn sie 
mit 45 Jahren noch Kinder unter 18 Jahren zu betreuen ha
ben. Alle anderen Frauen, die kinderlos verwitwen oder auf
grund des Alters Ihrer Kinder keinen Anspruch auf eine 
Witwenrente haben, sollen eine einmalige Abfindung In der 
Höhe der Ihnen zustehenden Jahresrente erhalten. 
Wichtig Ist noch zu wissen, dass nicht beabsichtigt wird, 
die Witwenrente In der beruflichen Vorsorge oder In der Un
fallversicherung einzuschränken. Die durchschnlttllche Wit
wenrente In der beruflichen Vorsorge beträgt zurzeit rund 
1170 Franken pro Monat 
Mit der 11. AHV-Revlslon werden die geschiedenen Frauen 
den verheirateten gleichgestellt, d. h., nicht mehr eine zehn
jährige Ehe und der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge sollen 
bei der Scheidung für eine Hlnterlassenenrente massge
bend sein, sondern einzig und allein die Betreuungspflicht 
von Kindern. 
Unverändert Ist die Regelung fOr verwitwete und wiederver
heiratete Frauen. Kommt Ihre Ehe Innerhalb der ersten zehn 
Jahre zur Scheidung, Ist der Anspruch auf die Witwenrente 
nach dieser Scheidung wieder gegeben. 
7. Einstimmig hat die Kommission beschlossen, dass Je
mand, der heute eine Hlnterlassenenrente bezieht, diese 
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auch weiterhin behält. Damit wird der Besitzstand gewahrt 
Dringt die Mehrheit der Kommission bei der Witwenrente 
durch, soll neu Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben, 
wer durch den Tod des Ehegatten oder der Ehegattin In fi
nanzielle Not gerät und keinen Anspruch auf eine Hlnter
lassenenrente hat. Ausserdem gilt eine allfälllge neue 
Regelung nur fOr Frauen, die bei Inkrafttreten der 11. AHV
Revlsion noch nicht 45 Jahre alt sind. Alle anderen Frauen, 
die nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revlsion älter als 45-Jäh
rlg und verwitwet sind, sollen nach den heutigen Bestimmun
gen eine Rente erhalten. Das helsst, dass diese nach wie 
vor Anspruch auf eine zeitlich unbefristete Rente haben. 
8. Ein anderer zentraler Punkt der 11. AHV-Revlsion ist die 
Rentenanpassung - dies weniger wegen der Massnahmen, 
die der Bundesrat vorschlägt, als wegen der Massnahmen, 
die er nicht vorschlägt. Heute werden die Renten der AHV In 
der Regel alle zwei Jahre der Lohn- und Preisentwicklung 
angepasst. Diese Erhöhung soll neu In der Regel nur noch 
alle drei Jahre stattfinden; wenn aber die Teuerung vor Ab
lauf der Dreijahresfrist eine Schwelle von 4 Prozent über
steigt, werden die Renten erhöht. Hier beträgt das Einspa
rungspotenzial 150 Millionen Franken. Viel wichtiger aber Ist, 
dass der Bundesrat und mit Ihm die Mehrheit der Kommis
sion am Mischindex festhalten wollen und dass dadurch we
der ein kontinuierlicher Abbau noch ein Ausbau der Renten
summen stattfinden wird. 
9. Bel Ihren flnanzlellen Berechnungen zur 11. AHV-Revlsion 
hat die Kommission weder ein Gramm Gold aus den Goldre
serven noch einen Franken aus dem Jährlichen National· 
bankrelngewinn berücksichtigt oder gar mit einbezogen. Die 
Optionen auf Mehreinnahmen fOr die AHV aus diesen bei
den Quellen werden von Minderheiten vertreten. Trotzdem 
ist die AHV, so wie sie die Kommission nach der Beratung 
zur 11. Revision verlässt, langfristig gesichert. 
Neu sollen, nach Meinung des Bundesrates und der Mehr
heit der Kommission, auch die Beiträge der Selbstständig
erwerbenden an Jene der Arbeltnehmenden angeglichen 
werden; zukünftig sollen diese 8, 1 statt 7,8 Prozent des Ein
kommens betragen. Auch wird der Freibetrag von 1400 Fran
ken monatlich fOr erwerbstätige Altersrentner und -rentne
rinnen autgehoben. Im Gegenzug soll aber bei all Jenen, die 
keine maximale Rente beziehen, neu auch nach Ihrer Pen
sionierung das gesamte Einkommen rentenblldend sein. 
10. Die Mehrwertsteuer soll auf Antrag des Bundesrates Im 
Rahmen der 11. AHV-Revislon um Insgesamt 1,5 Prozent
punkte angehoben werden können. Nach Meinung einer kla
ren Mehrheit der Kommission sollen bereits das heutige und 
alle weiteren Mehrwertsteuerprozente Inklusive die 17 De
mographieprozente des Bundes voll In die AHV-Kasse flles
sen - ein Mehrwertsteuerprozent entspricht rund 2, 7 MIiiiar
den Franken. 
11. Neben dem vollen Mehrwertsteuerertrag sollen In Zu
kunft auch die vollen Erträge aus der Spielbankenabgabe In 
die AHV fllessen. Ebenfalls sollen alle Erträge aus den von 
der Schweizerischen Nationalbank freigegebenen, nicht be
nötigten Währungsreserven, sofern diese nicht durch Ver
fassung oder Gesetz einem anderen ZWeck zugeführt 
werden, der AHV zugute kommen. 
Die AHV Ist ein Politikum ersten Ranges. Über eine MIiiion 
heutige Rentner und Rentnerinnen erwarten, dass die Ren
tensumme gesichert und der ordentlichen Teuerung ange
passt wird. Alle zukünftigen Rentnerinnen und Rentner In 
diesem Land - bei den Männern sind es knapp 85 Prozent, 
bei den Frauen rund 95 Prozent, die das Alter 65 erreichen -
erwarten, dass ihnen die Altersvorsorge gesichert bleibt. 
Die In der 11. AHV-Revlsion gefällten Entscheide mQssen 
als Gesamtpaket angeschaut werden. Niemand Ist total 
glQckllch, viele möchten eine andere Lösung, alle möchten 
mehr - die einen mehr sparen, die anderen mehr ausgeben, 
niemand aber mehr bezahlen. Deshalb haben wir hier Im 
Saal die Verantwortung wahrzunehmen, auf beide Vorlagen 
einzutreten und nach bestem Wissen und Gewissen zu ent
scheiden. Ihre Kommission hat die Grundlagenarbeit dazu 
gemacht; die nötigen Fakten liegen vor. Vlelen Dank fOr Ihre 
Mitarbeit. 

Bulletin offlc!el de r Assemblc!e fedlkale 



7. Mal 2001 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Ich möchte die Gelegen
heit nutzen und unserem Kollegen Jutzet ganz herzlich zu 
seinem 50. Geburtstag gratulieren. (Beifall) 
Ich darf weiter Frau Marlyse Dormond herzlich zu Ihrer Hel
rat mit Herrn Ständerat Beguelin gratulieren. (Be/fall) 

Gulaan Yvas (R, VD), pour la commlsalon: l..'.evolution de
mographique, l'allongement de l'asperance de vle et le 
ralentlsaement economique lmprasslonnant das anneas no
nante ont falt surglr das lnquietudas legitimes quant au 
flnancement futur de nos asaurancas soclalas. Ces preoccu
pations ont ete concretisees par diverses interventlons 
parlementairas d~ 1996 et par un bilan de situation alnsi 
que des proposltlons formulees par les rapports IDA-Fiso 1 
et 2 en 1996 et 1997. 
Las besolns flnanclers supplementalres de 1' AVS/AI se mon
teralent a environ 17 mllllards de francs entre las annees 
2000 et 201 o, solt 3,4 polnts de TVA. Concretement, cela sl
gnlfie que le campte de capltal de I' AVS a ete deflcltalre de 
plus de 1 milliard de francs an 1998, deficit qui s'est ame
nuise par la suite et, selon las donnees du message, seralt 
repartl ä la hausae des 2001 pour se monter regullerement a 
plus de 1 milllard de francs d~ 2005, 2,5 milllards d~ 2007 
et p~ de 4 milllards an 2010. 
La situatlon de 1' Al est encore plus preoccupante avec un 
campte de capital qul est passe de molns 2, 19 mllllards de 
francs an 1997 a molns 686 mlllions de francs ä la sulte du 
versement de 2,2 mllliards de francs ä partlr du fonds du re
gime des APG an 1998, pour repartlr franchement ä la 
balsse, a ralson d'un deflcit de plus de 1 milliard de francs 
par an, ä molns 1,48 mllllard de francs an 1999, moins 
2,3 mllliards an 2000 et quaslment molns 5 milllards an 
2003. 
Dans ces condltlons, II est apparu necessalre au Conseil fe
deral de prendre des mesuras destlnees ä garantir la pour
sulte du flnancement de l'AVS, d'une part, assainir l'AI, 
d'autre part, et accessoirement achever la mise en oeuvre 
des mesures preconlsees par Ja 10e revlslon de l'AVS dans 
le domaine des rentes antlclpees. Cela debouche sur toute 
une serie de masures d'economies associees a un finance
ment additlonnel par Je blals de la TVA. 
Dans le domalne de l' AVS, le Conseil federal nous propose 
d'augmenter l'äge de la retralte des femmes a 65 ans d~ 
2009, ce qul permet de dimlnuer les depenses de 422 mil
llons de francs et d'augmenter las recettes de cotlsations de 
23 mlllions de francs, de llmlter la rente de veuve et de veuf 
aux personnes qui ont des enfants de moins de 18 ans et 
50 ans avant que le plus Jeune n'atteigne l'äge de 18 ans, 
tout an reallsant l'egallte entre veuves et veufs, pour une 
economle de 786 mllllons de francs, de ralentlr le rythme de 
l'adaptatlon des rentes au rencherissement en procedant a 
ladite adaptatlon tous les trols ans, ce qui represente un galn 
de 150 mllllons de francs, de supprimer la franchise pour les 
rentlers qul poursulvent une actlvite lucratlve, ca qui rap
porte 202 milllons, de supprimer l'echelle degressive pour 
les cotlsatlons des lndependants, ce qul permet d'engranger 
27 mllllons de francs, de supprlmer le plafonnement pour las 
personnes non actlves, d'oCI un galn de 14 mlllions de 
francs. En outre, Je Conseil federal attend une augmentation 
des recettes de 63 mllllons de francs an relevant Ja cotisa
tlon des lndependants de 7,4 a 8, 1 pour cent. Enfin, 11 lntro
dult une retraite antlclpee a Ja carte sous forme de trols 
annees entleres a partlr de 62 ans ou de six demi-rentes a 
partlr de 59 ans. 
l..'.ensemble de ces mesures aboutit neanmolns a une sltua
tlon qul raste deflcltalre avec molns 276 milllons de francs en 
2003, une pause passagere en 2004/05, mals une nouvelle 
aggravatlon d~ 2006 avec une perte de l'ordre de 700 a 
800 mllllons de francs par an. Cela oblige ä un financement 
addltlonnel au moyen de la TVA, malgre l'usage du polnt 
supplementalre lntervenu ~ 1999. Le Consell federal avalt 
envisage un relevement de 0,5 pour cent en 2003, et de 
1 point entler an 2006/07 avec, comme crltere d'intervention, 
la chute du compte de capital an dessous d'un montant cor-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 00.014 

respondant a 70 pour cent des depenses. Cela demande 
une adaptation de la constitutlon, a l'artlcle 130, avec l'ad
jonctlon des alineas 4 a 6, ou le Conseil federal garderalt la 
competence entiere du relevement prew pour 2003 alors 
qu'elle seralt transferee au leglslateur pour 2006/07. Votre 
commission est d'avis qua cette competence dolt rester en
tierement dans las mains du leglslateur, avec une inscriptlon 
des crlteres d'interventlon dans la loi. De plus, eile souhalte 
qua l'entier du supplement de TVA soit attrlbue a l'AVS et 
qua la part de 17 pour cent reservee a la Confederation soit 
supprimee. 
La sltuatlon de 1' Al etant encore plus grave, le Conseil fede
ral envisageait de transferer un montant de 1,5 mllliard de 
francs preleve sur le fonds du regime des APG en 2003, tout 
en relevant le taux de TVA de 1 pour cent cette mtlme an
nee. Cela devrait permettre d'amortlr la dette de 4,9 mllllards 
de francs et d'equillbrer le flnancement de l'AI d'lcl a 2008. 
La commiss!on n'est pour le moment pas entree dans cette 
strategie. Elle a estlme qu'II etalt dlfflcile de prendre des me
sures financleres d'assalnissement de l'AI en dehors de la 
4e revlsion et a declde, par 11 volx contre 10, de tralter cet 
objet separement, dans un deuxieme temps. 
La complexlte du domaine et l'interdependance entre las dif
ferentes assurances - AVS, Al, prestatlons complementai
res, prevoyance professlonnelle, assurance-chOmage et 
regime des APG - a ete a l'orlgine d'un examen prolonge 
des proJets 1 et 2. La commission a en effet commence ses 
travaux las 6 et 7 avrll 2000 pour las termlner les 5 et 6 avrll 
dernier, non sans ajouter des seances supplementalres au 
debut de cette annee nl s'adjoindre le travall preparatolre de 
deux sous-commisaions, l'une portant sur la flexlblllsatlon et 
le flnancement, l'autre sur la rente de veuve au cours de 
l'automne 2000. 
Elle a pu mener ses travaux gräce a un appul soutenu de 
l'admlnlstratlon qul a fournl, dans des delals souvent extl'A
mement courts, de multiples rapports complementalres, en 
partlculier sur la croissance economlque, la sltuatlon de la 
femme dans l'AVS et Ja prevoyance professlonnelle, Je pro
jet de suppression de la rente de veuve et de veuf du Con
seil federal et differents scenarios destlnes ä en attenuer 
l'lmpact, la sltuation economlque des personnes ägees de 
60 a 65 ans, la constltutlonnallte des prestatlons de la pre
voyance professlonnelle, la problematlque des revenus mo
destes et des personnes travalllant a temps partial, la 
repartitlon du pouvolr d'achat entre les generatlons, las ef
fets de l'indice mixte et enfln, les cotlsatlons AVS pen,ues 
sur les lndemnltes journalleres pour perte de galn en cas de 
maladle ou d'accident. II y en a au certalnement d'autres en
core qua ]'al renonce ä mentlonner expllcitement. 
L.'.OFAS s'est par allleurs efforce de chlffrer dans les 
meilleurs delais les proposltlons formulees par las commis
saires et de leur remettre, d'une seance a l'autre, les conse
quences de leurs decislons a moyen et a long terme. 
Neanmolns, et malgre cette dlllgence pour laquelle nous ex
prlmons notre vive gratltude, Ja commlsalon a pu constater 
un deflclt lmportant d'informatlons essentielles permettant 
d'evaluer la situatlon socloeconomlque de la populatlon et 
son evolution. Elle a par consequent declde, a l'unanlmlte, 
de deposer, en septembre 2000, une motlon demandant de 
degager les moyens necessalras a l'etabllsaement de statls
tlques soclales, economlques et demographlques Indispen
sables a la gestion et a l'orientatlon future des assurances 
sociales. Nous reviendrons certalnement sur cette motlon en 
fin de debat. 
l..'.entree en matlere a ete votee, par 15 volx contre 5, pour Je 
premler projet - l'arrAte federal sur Je flnancement de l'AVS/ 
Al par le blais d'un relevement de la taxe sur la valeur a]ou
tee -, les membres de !'Union democratlque du centre de Ja 
commisslon s'opposant a tout relevement de la TVA tant qua 
las autras posalbllltes d'accroTtre las ressources de l'AVS 
n'auront, de leur avls, pas ete epulsees. Nous aurons l'occa
slon de revenlr tout a l'heure sur cette questlon. Par contre, 
Ja commlssion a vote, a l'unanlmlte, l'entree an matlere pour 
Je deuxleme projet - la modlflcatlon de Ja lol federale sur 
l'asaurance-vieillesse et survivants. 
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Ce debat a tout de sulte marque clalrement les posftlons 
respectives des differentes senslbllltes polltlques represen
tees au sein de la commlsslon, que l'on peut approximatlve
ment classer en trols categorles: 
1. ceux qul entendent vouer leurs efforts essentlellement a. 
la consolldatlon flnanclere de I' AVS et a. llmfter tout develop
pement de nouvelles prestations; 
2. ceux qul entendent, au contralre, se consacrer aux ame
lioratlons soclales lndependamment des problemes de fl
nancement; 
3. ceux qul entendent conclller ces tendances fondamenta
lement opposees par diverses proposftions de compromls. 
II en est resulte que la commlsslon a sans cessa ete profon
demant tlraillee lors de l'examan de chacun des elements 
cles da la 11 e revlslon de I' AVS, notamment las rentes de 
veufs et da veuves, les amenagements soclaux de la retralte 
antlclpea a. Ja carte et les crlteres d'adaptatlon des rentes. II 
s'est avere extrömement dlfficlle dans ces conditlons de gar
dar une vue d'ensemble du projet et de deboucher sur des 
proposltions coherentes susceptlbles de degager une fran
che majorfte. 
La commlssion n'est, an effat, pas parvenue a. sortir du dl
lemme qul, d'une part, reprouve l'lntroduction d'ameliora
tions sociales sur le dos des femmes en restreignant le drolt 
a. la rente de vauve et de veuf et, d'autre part, oblige a. offrir 
des prestatlons supplementalres de qualite au vu des sacrifi
ces consentls par ces darnleres avac l'elevatlon da l'äga de 
la retralte. Un compromls dtt cc18/45 plus» sur la ranta da 
veuva et de veuf a permls de redulre a. 43 pour cent des Inte
resses et a. 510 mllllons de francs l'lmpact des mesures envl
sagees par la Conseil federal qul, alles, touchalent 70 pour 
cant des beneflclalres actuels pour un montant d'economles 
da 786 mlllions da francs. 
La commlsslon s'est montree plus genereuse qua Ja Consell 
federal dans l'amenagemant soclal des rentes anticipees en 
y consacrant 800 mllllons plutöt que 400 mllllons de francs. 
Elle a, d'autre part, malntenu l'echalle degressive de la cotl
satlon pour las lndependants sl la revenu est inferleur a. 
48 300 francs et a renonce a. penaliser les personnes sans 
activlte lucratlve. Pour Je raste, alle a suivi le Conseil federal. 
II n'en dameure pas molns que nl les voeux de ceux qul sou
haitalent le malntlen Integral de l'acquls et un engagement 
soclal plus consequant pour un montant de 1,5 mllllard de 
francs afln de favorlser l'acces des ravenus modestes a. la 
rente antlclpee, nl las objactlfs de ceux qul souhaftalent une 
consolldatlon lndubitable de notra systema social de retraite 
n'ont ete plelnement satlsfatts. Cala expllque la resultat pour 
le molns equivoque du vote sur l'ansemble de la commls
slon. qul s'est en qualque sorta reslgnee a. souscrira au 
resultat da ses propres travaux, par 9 volx contre 6 et avec 
7 abstentlons. 
Elle vous recommande neanmolns d'entrer en matiere sur 
Jes deux projets. II vous appartlendra ensulta, au cours de 
l'axaman da detail, de donner a. Ja lol - Je l'espere et formufa 
la. un voau personnel - une orlentatlon plus clalrament deter
mlnea et permettant de garantlr l'avenlr. 

Bortoluzzl Tonl 01, ZH): Namens der Minderheit beantrage 
Ich Ihnen, keine zusätzlichen Steuern fOr die AHV zu erhe
ben. Darum geht es nämlich, wann Ich Ihnen als Sprecher 
der Minderheit beantrage, auf die Vorlage 1 nicht einzutre
ten. 
Ziel dieser 11. AHV-Revlslon Ist die Finanzierung der ersten 
Säule, soweit sie absehbar Ist; das Ziel Ist es, diese AHV zu 
sichern und mr die Zelt darüber hinaus unnötig schlechte 
Bedingungen zu vermelden. Die AHV wird bekanntlich Im 
Umlageverfahren finanziert. Es Ist meines Erachtens nicht 
sinnvoll, Ober fOnfzehn Jahre hinaus verbindliche Prognosen 
stellen zu wollen. Der entscheidende Faktor der wirtschaftli
chen Entwicklung ist zu unsicher. Darum sollte man zum Jet
zigen Zeitpunkt auch auf Jegliche Experimente verzichten. 
Nach einer 10. AHV-Revlslon, welche sich massiv an gesell
schaftllchen Veränderungen orientiert und damit auch Ver
besserungen vollzogen hat -- diese Verbesserungen laufen 
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ja immer noch und sind noch nicht abgeschlossen -, geht es 
heute bei der 11. AHV-Revlslon darum, zu konsolidieren und 
die Renten zu sichern. 
Die SVP-Fraktlon hat In ihrem Konzept zur Zukunft der AHV 
schon vor knapp zwei Jahren aufgezeigt, dass es möglich 
Ist, die Renten, die heute GOltlgkelt haben, tor die nächsten 
zehn bis fünfzehn Jahre ohne zusätzliche Mehrwartsteuer
prozante zu sichern. Dia Arbeiten zur 11. AHV-Revlsion In 
der Kommission haben diese Überlegungen weitgehend be
stätigt. Voraussetzung dafOr ist allerdings die Verwendung 
der nicht mehr benötigten Goldreserven der Nationalbank 
und der Verzicht auf grosszQglge Ausbauschritte. Wir haben 
dieses Konzept mit unseren Anträgen eingebracht Die 
Mehrheit der Kommission Ist diesen Anträgen nicht In allen 
Teilen gefolgt. Das Resultat der BeschlOsse der SGK ken
nen Sie: Es Ist mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 
1,5 Prozent verbunden. 
1,5 Prozent sind so gesehen elgentllch gar nicht so viel. Nur 
mOssen wir bei der Mehrwertsteuer eben vom gOltlgen Satz 
von 7,6 Prozent ausgehen. Dieser Tell der Vorlage beinhaltet 
angesichts dieser Ausgangslage eine Konsumsteuererhö
hung von rund 20 Prozent. Darum geht es hier. Es geht 
darum, In den kommenden zehn Jahren schrittweise jährli
che Mehreinnahmen von rund 4 Milliarden Franken elnzu
fOhren. Das will man nur tun, weil man seitens der 
Fraktionen nicht dazu bereit Ist, auf Verbesserungen zu ver
zichten. 
Die FDP-Fraktion will zudem - damit können Sie dem Pro
blem auch nicht ausweichen - der Bundeskasse etwas von 
diesen Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zukommen las
sen. Die Bauern und die Baumeister glauben, mit den Aus
bauschritten In der AHV könne man Ihre Branchenprobleme 
lösen. 
Man könnte auch noch anfOhren, dass die «vereinigten So
zialisten aller Fraktionen» den mehr oder weniger bankrotten 
sozlallstlschen Staaten nacheifern wollen. Das sind Staaten, 
die heute gezwungen sind, bestehende Rentenleistungen zu 
kOrzen, weil die einst von Politikern gemachten Verspre
chungen nicht mehr erfüllt werden können. 
Wir sind daran, einen sehr ähnlichen Fehler zu begehen. 
Deshalb bitte Ich Sie, auf Ausbauschritte und auch auf eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer zu verzichten. Ich bitte Sie, 
auf die Vorlage 1 nicht einzutreten. Dar Bundesrat hat Ja be
antragt, bereits auf das Jahr 2003 hin einen ersten Ausbau
schritt In der Mehrwertsteuer vorzunehmen. Die Kommission 
hat mit Ihren Beschlossen die Welchen etwas anders ge
stellt: Die erste Erhöhung der Mehrwertsteuer wird also erst 
2007 nötig sein. Unser Konzept sagt hingegen ganz klar, 
dass vor den Jahren 2010 bis 2015 keine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer vorgenommen werden muss. 
Darum bitte Ich Sie, zum Jetzigen Zeitpunkt auf diesen Tell 
der 11. AHV-Revlslon zu verzichten. Ich beantrage Ihnen 
auch namens der SVP-Fraktlon, auf die Vorlage 1 nicht ein
zutreten. 

Zlsyadls Josef h VD): Autrefols, lorsqu'on parlait de re
forme ou de revlslon de l'AVS, cela slgnlflalt pour la popu
latlon une amelloratlon des rentes pour les parsonnes qul 
pranalent leur retralte. Alors, arrEltez s'II vous plait de coller 
l'etlquette de revlslon ou de reforme a. une entreprlse de de
mantelement soclall 
La gauche combatlve de ce pays n'est pas dupe de l'lnten
tlon de la drolta et du patronat sulsse. Au moment ou vous 
voulez saboter l'avenlr de l'AVS, vous multlpllez les declara
tlons alarmlstes sur son pretandu gouffre flnancler. Avec les 
degradatlons que vous Eltes en traln de preparer avec cette 
11e revlsfon - el~vatlon a. 65 ans de l'äga de la retralta des 
femmes, suppresslon de la majorlte des rentes de veuve, 
balsse progressive du pouvolr d'achat des rentes sulte a leur 
adaptation molns frequente--, vous Eltes en traln de trahlr le 
mandat constltutionnel de l'AVS qul est de, Je le rappalle, 
«couvrir les besolns vltaux de manlera approprlee». Dellbe
rement, petit a. petlt, vous Eltes en traln de mettre I' AVS au 
rang d'une assurance de base avec des prastetlons qul an 
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feront une sorte de branche de l'asslstance publique. Car 
pour la drolte de ce pays, l'AVS a encore et toujours deux 
defauts. C'est d'abord son mode de flnancement, fondamen
talement solldalre, et ensuite son systeme de rentes, car 
l'ecart est redult entre le mlnlmum et le maximum perc_;:u. 
Out, nous nous battons pour cette AVS-lil qul assure une re
distrlbutlon entre hauts et bas revenus. Vous n'avez, la majo
rite bourgeoise, qu'un seul objectif: que de plus en plus 
d'habitants de ce pays soient dependants du deuxleme et du 
troisieme plller pour leur retraite, ces plliers sur lesquels 
s'appulent avec beneflces les banques et les assurances, 
qul ne connalssent pas le mecanisme de la solidarlte. 
On ne sortlra pas du plage des replätrages lncessants. II faut 
tracer une autre vole; et celle qua nous proposons, c'est 
celle de l'lnstltutlon d'une veritable securite soclale. Cela 
passe lmmanquablement par la fuslon du premier et du 
deuxleme piller au sein d'un seul systeme fonctlonnant sur 
le modele de l'AVS. Aujourd'hul, l'AVS et toutes les caisses 
de penslons du pays ont ensemble les ressources sufflsan
tes pour flnancer la mlse sur pied Immediate de retraites po
pulalres. 
Nous avons fait les calculs. Elles pourraient servlr dbs 
60 ans des rentes mensuelles entre 2000 et 5000 francs 
pour les personnes seules et entre 4000 et 7500 francs pour 
les couples. Chaque retralte auralt alors alnsl l'assurance de 
disposer d'un revenu sufflsant. Les reserves cumulees du 
deuxieme plller et de l'AVS permettent une transltlon garan
tlssant les droits acquls. Vollil la seule reforme et la seule re
vlslon de l'AVS dlgne de ce nom. 
Je vous rappelle qu'en 1972, vous n'avez pas voulu du projet 
de retraltes populalres voulu par le Partl sulsse du travall
POP, et auJourd'hul vous payez les pots casses. Vous avez 
alnsi dellberement voulu casser le premler plller au detrl
ment de la financiarlsatlon des retraites. Avec le systeme 
qua nous avlons alors propose, avec l'augmentatlon de la 
productlvlte qua nous avons connue ces dernleres annees, 
nous avlons lil les moyens d'une veritable securlte soclale, 
permettant un flnancement harmonleux hors de l'escroque
rle du deuxieme pllier. 
Et dlre qu'auJourd'hul, certains osent se poser la questlon du 
flnancement de l'AVS pour Justlfler les demantelements 
scandaleux auxquels on va nous contralndre avec cette 
11 e revlslonl A qul voulez-vous faire crolre qu'II y a des pro
blemes de flnancement? Au peuple sulsse? Mals c'est ce 
mtime Parlament qul a vote des allegements flscaux pour 
les plus rlchesl C'est ce Conseil federal qul veut depenser 
des dlzalnes de mllllards pour une armee surequlpee et ul
trasophlstlquee! Tout cecl, A notre avls, ressemble A une 
mascarade. 
Le Partl sulsse du travall-POP vous lnvlte a ne pas entrer en 
mattere sur la lol (projet 2), II vous demande et II demande 
notamment a 1a gauche gouvernementale de ce Parlament 
de refuser d'entrer dans cette splrale du demantalement de 
l'AVS et de donner alnsl le slgnal populalre pour contrer 
cette revlslon antlsoclale. Refusons de voter cette entree en 
mattere et rentrons le plus vlte posslble a la malson; cette re
vlslon de l'AVS ne marlte aucun marchandage queiconque, 
tellement eile est an detaveur des mllleux popuialres. Vous 
le savez tous, de toute fa!r)n, quelle que solt l'issue de Ja 
11e revlslon de l'AVS le reterendum est programme. Cette 
affalre se reglera dans las umes, sl Je Conseil federal ne re
volt pas totalement son projet 

Maspoll Flavio h Tl): lo credo ehe nell'affrontare questo 
tema sl parta da presuppostl sbagllatl. Per gran parte potrel 
rlpetere In ltallano quello ehe ha detto II collega Zlsyadls 
prima dl me, con qualche plccolo correttivo. Not non dob
blamo dlmentlcare ehe per ognl persona ehe muore oggl 
avendo beneflclato della sola AVS, ne nasce una ehe avra 
l'AVS e II secondo pllastro. A medlo e lungo termlne, dun
que, l'AVS non rlcoprlrä plu II ruolo centrale nell'ambito della 
prevldenza soclale ehe oggl nessuno le nega. 
Ma e proprlo per questo motlvo ehe non sl rlesce a caplre 
come mal oggl nol vogllamo rlsparmlare sulla pelle del piö 
poverl, dl chi oggl purtroppo e costretto a vlvere dl sola AVS, 
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mi rlferlsco In partlcolar modo alle vedove. lo non credo cha 
la soluzlone proposta dalla commlsslone possa essere ac
cettata da un Parlamento coerente e responsablle. Nello 
stesso tempo credo ehe dl soldi ce ne siano a sufflclenza per 
tuttl gll scopl, senza dover rlsparmlare proprlo sulle vedove, 
ehe gla nell'amblto della 10a revislone dell'AVS erano state, 
per cosl dlre, dlmentlcate. 
Credo ehe sla oltremodo glusto arrlvare ad una magglore 
flesslblllzzazlone dell'etä dl pensionamento. Ritengo profon
damente sbagliato l'aver aumentato l'etä di penslonamento 
delle donne, ma queste sono recrimlnazlonl ehe non fanno 
plu storla, cosl come non fa plu storla la discusslone se
condo cul nel 1972 questo Parlamento, erroneamente, non 
ha accettato la penslone popolare. Non l'ha accettata, ad e 
stato un errore. Oggl dobblamo vlvere guardando avantl, e 
non lndletro. E guardando avantl sl vede ehe ognl cittadlno 
ehe nasce oggl beneflcera del secondo pllastro e dell'AVS
mi ripeto volutamente. Ecco perche non occorre oggl - se
condo nol - rlsparmlare sulla pelle del plu poverl. 
Semmai oggl sl puo cercare dl dare un carattere ancor plu 
soclale all'AVS, ehe sl vuole e sl deflnlsce in itallano «assicu
razlone vecchlala e superstltl», e ehe non impllca qulndi ehe 
clascuno per forza ne possa beneflclare. Chi stlpula un'assl
curazlone sulla vlta non spera dl morlre presto per rlcevere 1 
soldl, e lo stesso discorso puo valere per l'AVS. Chi oggi per
ceplsce 8000 e plCI franchl dl secondo pllastro, puo o deve 
rlnunclare alla rendlta AVS, chi percepisce tra l 6000 e gll 
8000 franchl potrebbe al masslmo rlcevere la meta di una 
rendita AVS - le eifre possono ancora essere dlscusse. 
Questo vorrebbe dlre pensare In modo soclale e moderno. 
Cosl facendo non avremmo nessun blsogno dl rlsparmlare 
sulle vedove e non avremmo nessun blsogno dl aumentare 
l'IVA. Perche anche l'aumento dell'IVA arrlvera alla satura
zione: non sl puo aumentare l'IVA ognl volta ehe subentra un 
blsogno di flnanziamento. Quando avremo l'IVA al 62 per
cento cl accorgeremo forse ehe abblamo esagerato un po'. 
Per questo motlvo vl lnvlto a rlnviare questo oggetto alla 
commissione, con II mandato di studlare delle soluzlonl plu 
soclall, magarl un po' piu moderne dl quelle ehe sono state 
proposte oggi. 

Pelll Fulvlo (R, Tl): Die FDP-Fraktion Ist nach der Arbeit der 
vorbereitenden Kommission sehr besorgt. Ihr Eindruck Ist, 
dass die vorbereitende Kommission fast nichts vorbereitet 
hat. Die FDP-Fraktion ist der Auffassung, es sei notwendig, 
die Kommission an ihre Pflichten, Insbesondere die Pflicht 
zur Vorberatung der Ihr vom BOro zugewiesenen Geschäfte 
zuhanden des Rates, zu erinnern. Das Ist gemäss Artikel 15 
Absatz 2 des Geschäftsreglementes des Nationalrates die 
Aufgabe der Kommissionen. 
Was wir In der Fahne finden, stellt leider keine Vorbereitung 
unserer Arbeit dar. Es handelt sich vielmehr um eine Häu
fung von Inkohärenten Anträgen, die kein Gesamtbild erlau
ben und deshalb kein eigentliches Revlslonsprojekt darstel
len. Die Feststellungen, dass mehr als vierzig Minderheits
anträge, welche von Immer wechselnden Minderheiten 
vorgeschlagen werden, vorhanden sind und dass mehrmals 
bis zu 19 der 25 Kommissionsmitglieder Minderheitsanträge 
unterschrieben haben, stellen den Beweis dafür dar, dass In 
der Kommission etwas nicht funktioniert hat. Am spOrbars
ten ist aber, dass Jegllche Kompromissbereitschaft gefehlt 
hat - und das bei der Behandlung der Revision eines so 
wichtigen Gesetzes wie des AHVG, was fQr ein Symbolge
setz unseres politischen Systems unannehmbar Ist. 
Die FDP-Fraktion hätte von der Kommission Anstrengungen 
erwartet zur Findung einer Gemeinschaftslösung, die von ei
ner soliden Mehrheit unterstatzt werden könnte, und dazu 
die Respektierung der Ziele, die diese AHV-Revlslon verfol
gen muss - ich unterstreiche das Verb «muss»: nicht nur 
eine vemanftlge Verbesserung von gewissen Rechten der 
Versicherten, sondern auch die Sicherung des Rechtes aller 
Schweizerinnen und Schweizer, auch In ZUkunft Renten be
ziehen zu können. An diesem Recht beginnen viele Miteid
genossen zu zweifeln. 



00.014 Conseil national 

Welche Ziele hatte die Kommission bei ihrer Arbeit zu verfol
gen? Es sind Immer noch diejenigen, die der Bundesrat ver
folgen möchte, und zwar die mittel- und längerfristige 
finanzielle Sicherung der AHV und die ElnfOhrung eines so
zial ausgestalteten flexiblen Rentenalters. Die Ergebnisse 
der Kommissionsarbeit genOgen diesen Zielen leider nicht. 
Der Eindruck entsteht, dass jede Partei versucht hat, die 
Kommissionsarbeit für ihre eigenen Propagandaziele auszu
nützen. Für die FDP-Fraktion Ist eine solche Haltung bei der 
Revision eines der sensiblen Schweizer Gesetzeswerke un
haltbar. Die FDP-Fraktion kann deshalb der Arbeit der Kom
mission nicht zustimmen. 
Da sie Oberzeugt Ist, dass die vom Bundesrat verfolgten 
Zlele vernünftig sind, stellt die FDP-Fraktion den Antrag, das 
Gesetzesprojekt für eine Weiterbearbeitung an die Kommis
sion zurückzuweisen, mit dem Auftrag, dem Plenum ein Pro
jekt zu unterbreiten, das folgende Ziele verfolgt: 
1. Die AHV Ist mittel- und längerfristig finanziell zu sichern, 
was nach der Veröffentlichung des vom Bundesamt für sta
tlstlk neu ausgearbeiteten Szenariums betreffend den Trend 
der Bevölkerungsentwicklung noch unerlässlicher erscheint. 
2. Jene Sicherung soll nicht nur mittels Verschiebung der 
Kosten zulasten der Bundeskasse, sondern auch durch eine 
auf der annahmen- und der Ausgabenseite ausgeglichene 
Kombination von Massnahmen durchgeführt werden. 
3. Es soll eine Lösung fOr die Einführung der sozial ausge
stalteten Flexlbilislerung der Rentenalter erarbeitet werden, 
die sowohl von den tatsächlichen - und nicht von den ideolo
gisch vermuteten - Bedürfnissen der Versicherten ausgeht 
als auch der Existenz der Ergänzungsleistungen und der 
zweiten Säule des Altersversicherungssystems Rechnung 
trägt. 
4. Die Leistungsansprüche der Versicherten sind an die 
Realitäten der heutigen und künftigen sozialen Verhältnisse 
anzupassen. Das rechtfertigt eine vernünftige Anpassung, 
Jedoch keine Abschaffung des Systems der Witwer- und Wit
wenrenten. 
Die FDP-Fraktion Ist überzeugt, dass die Kommission Im
stande Ist, vernOnftlge, politisch annehmbare Kompromisse 
zu erarbeiten. Das setzt natürlich voraus, dass die Mitglieder 
der Kommission nicht kurzfristige parteipolitische, sondern 
langfristig konzipierte Sozialziele verfolgen. Diese letzteren 
zu erreichen Ist In unserem politischen System und Insbe
sondere bei Themen wie der Gestaltung unserer Sozialver
sicherung eine Oberpartelllche Verpflichtung. Die FDP
Fraktion glaubt, mit der zur Diskussion stehenden AHV-Revl
sion müsse der Beweis erbracht werden, dass die Politik im
mer noch fähig Ist, eine gute Gesamtarbeit zu leisten. 
Wir fordern deshalb die ROckwelsung der Vorlage an die 
Kommission. 

Goll Christine (S, ZH): «6,3 Milliarden Franken Ober den Er
wartungen»: So lautete vor drei Monaten der lltel der Medi
enmitteilung aus dem Eidgenössischen Finanzdepartement 
zum Zustand der Bundeskasse. Allen Defizit- und Unter
gangsprognosen zum Trotz schloss der AHV-Fonds fOr das 
Jahr 2000 mit einem Überschuss von Ober einer MIiiiarde 
Franken ab. 
46 Prozent Jastlmmen zur Rexlblllslerungs-lnitlative der 
Grünen im letzten November und eine überdeutliche Zustim
mung zu den beiden Volksinltlativen In der Romandia und im 
Tessin - ein Glanzresultat für ein sozialpolitisches Volksbe
gehren. Das Bedürfnis nach einem sozial ausgestalteten, 
flexiblen Altersrücktritt, der die konkreten Lebensläufe und 
Arbeitsbiographien berücksichtigt, Ist ausgewiesen. 
1997 haben die stimmberechtigten an der Urne eine Kür
zung der Arbeitslosentaggelder abgelehnt, und 1999 haben 
sie die Abschaffung der Vlertelsrenten bei der lnvalldenver
slcherung abgelehnt Keine Chance also fOr den Abbau von 
Sozialversicherungsleistungen an der Urne - schon gar 
nicht Im wirtschaftlichen Aufschwung, In dem sich die 
Schweiz momentan befindet. Die SP-Fraktion ist der Mei
nung, dass von diesem Aufschwung alle profitieren müssen, 
also auch die Arbeltnehmenden und die Rentnerinnen und 
Rentner. 
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Bn Sparprogramm bei den AHV-Lelstungen von Ober einer 
Milliarde Franken bei den Rentnern und Rentnerinnen und 
insbesondere auf dem Rücken der Frauen und gleichzeitig 
steuergeschenke In Milliardenhöhe an Banken, Unterneh
mer, Hauseigentümer und gut verdienende Ehepaare ohne 
Kinder unter dem Etikettenschwindel «Famlllenbesteue
rung»: Wenn Sie das wollen, wird Ihnen das kein Mensch 
abnehmen! 
All diese Fakten sollten Sie berücksichtigen, wenn Sie heute 
Ober die 11. AHV-Revision entscheiden. Die SP-Fraktion 
wird sich weiterhin hartnäckig fOr eine Revision ohne Leis
tungskürzungen und ohne Sozialabbau einsetzen. Angstma
cherei und Finanzhysterie greifen angesichts der neuesten 
statistischen Entwicklungen und der gesellschaftlichen Rea
litäten nicht mehr. Die Finanzierung der AHV Ist eine Frage 
des politischen Willens und von der Beschäftigungslage ab
hängig. 
Für uns stehen bei der 11. AHV-Revlslon vier Schwerpunkte 
Im Vordergrund: 
1. Die Höhe des Rentenalters Ist klar an die Frage nach der 
Möglichkeit eines vorzeitigen Altersrücktritts gekoppelt. Er
klärtes Zlel der 11. AHV-Revision Ist - und war auch Immer -
die Einführung eines flexiblen Rentenalters. Die SP-Fraktlon 
wird keine weitere Erhöhung des Frauenrentenalters akzep
tieren, falls daraus ein Flexlblllslerungsmodell mit massiven 
lebenslangen Rentenkarzungen resultieren sollte. Der Al
tersrücktritt darf kein Privileg für Reiche sein. Er muss sozial 
ausgestaltet werden. Das Ist auch dringend nötig, denn vor 
dem Rentenalter sind nicht alle gleich. Die Gesundheit Ist 
ungleich verteilt: je tiefer der soziale Status, desto grösser 
die Gesundheitsprobleme. Putzfrauen und Bauarbeiter wer
den häufiger vor dem Erreichen des Rentenalters Invalid und 
haben eine kürzere Lebenserwartung als beispielsweise 
Freiberufler und Wissenschafterinnen. 
2. Den drastischen Einschnitt bei der Witwenrente wird die 
SP-Fraktlon vehement bekämpfen. Gleichstellung lässt sich 
nicht mit der Streichung von Sozialversicherungsleistungen 
erzwingen. Mit einer Höhe von 800 bis maximal 1600 Fran
ken garantiert die Witwenrente keine Existenzgrundlage; sie 
ist ein nötiger Zustupf, wenn Im Todesfall das eine Erwerbs
einkommen wegfällt. 
Auch das Ergebnis der Kommissionsmehrheit Ist sozial nicht 
zu verantworten. Mit dem Abbau von Ober einer halben Milli
arde Franken würde künftig Jede zweite betroffene Frau 
keine Witwenrente mehr erhalten; der grösste Tell davon wä
ren Frauen, die In Jungen Jahren Kinder haben und keine 
Planung ihrer Berufslaufbahn vornehmen können. 
3. Die SP-Fraktion weist die AHV-RentenkOrzungen durch 
eine verzögerte Anpassung an die Lohn- und Preisentwick
lung kategorisch zurück und wird auch beim bewährten 
Mischindex keinerlei Abstriche zulassen. Renteneinbussen 
fördern die Altersarmut - hauptsächlich bei Frauen. Sie sind 
auch heute davon betroffen, denn bereits heute sind drei 
Vlertel derjenigen Menschen, die Ergänzungsleistungen zu 
einer AHV-Rente beziehen, Frauen. 
Hingegen wollen wir einen weiteren Schritt In Richtung Exis
tenzsicherung durch die AHV tun. Weniger als ein Drittel der 
allein stehenden Frauen und Männer erhalten heute eine 
Maximalrente von 2060 Franken. Wir schlagen deshalb eine 
Verbesserung der Rentenformel vor, welche die Situation fOr 
Menschen mit kleinen Einkommen verbessern würde. Für 
diese Bevölkerungsgruppe fehlt nämlich auch die Absiche
rung durch die zweite Säule. 
4. Zur Finanzierung: Die 11. AHV-Revlslon Ist eine Sparvor
lage. Von Sparen kann jedoch keine Rede sein, weil die 
sozialen Folgekosten dann bei der Arbeitslosen- und Invali
denversicherung, bei den Ergänzungsleistungen und bei der 
Sozialhilfe anfallen. Unter Berücksichtigung der zum Tell 
beschlossenen Zusatzfinanzierung und auch unter Berück
sichtigung der Beschäftigungsentwicklung müssen keine 
Leistungen gekOrzt werden. Die SP-Fraktlon wird auf beide 
Vorlagen eintreten und sich fOr weiter gehende Verbesse
rungen einsetzen. Immerhin will die Kommission mehr Geld 
für die Flexlbllisierung einsetzen. Das Ist ein wichtiger, aber 
zu kleiner Schritt In die richtige Richtung. 
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Unsere Gesamtbilanz nach den Beratungen In der SGK fällt 
Jedoch negativ aus. Sollte die 11. AHV-Revlslon eine Spar
vorlage bleiben, deren Preis die Rentner und Rentnerinnen 
zu bezahlen hätten, könnten wir Ihr nicht zustimmen. Sie 
müssten dann aber erklären, wieso Frauen und Männer, die 
ein Arbeitsleben lang zum Wohlstand dieses Landes beige
tragen haben, nicht In WOrde und in sozialer Sicherheit alt 
werden dOrfen. 

Stahl JOrg r,J. ZH): Wenn wir die ursprüngliche Vorlage des 
Bundesrates - mit dem Ziel der mittel- und langfristigen Si
cherung des bedeutendsten Sozialwerkes und der flexiblen 
Anpassung des Rentenalters - mit dem Resultat der Arbei
ten der vorberatenden Kommission vergleichen, dann 
komme Ich nur zu einem Schluss: Der Entwurf der Kommis
sion, wie er heute vorliegt, entspricht einer Verschlechte
rung. Wenn wir In den nächsten drei Tagen die dringend 
nötigen Korrekturen nicht anbringen, verpassen wir eine ein
malige Chance, eine Revision durchzuziehen, die einzig und 
allein die Sicherung des Sozialwerkes AHV und nicht bloss 
wünschbare - zum Tell auch gar nicht nötige - Ausbau
schritte beinhaltet. 
Warum bin ich nach den Marathonverhandlungen der SGK 
unzufrieden? Die finanziellen Zielsetzungen des Bundesra
tes wurden definitiv nicht erreicht. Vorhandenes und gut vor
gebrachtes Sparpotenzial des Bundesrates wurde nicht voll 
ausgeschöpft. Insbesondere durch die Anspruchsvorausset
zung bei der Witwenrente, aber ebenso durch die Mehraus
gaben bei der Flexlblllslerung wurden diese Sparpotenzlaie 
nicht ausgeschöpft. 
Mein Credo als Vertreter der «U40-Fraktion» der SVP-Frak
tlon Ist: Sicherung der heute gültigen Renten ohne zusätzli
che Steuern, ohne zusätzliche Erhöhung von Lohnabgaben 
oder gar die Einführung von neuen Steuern. Dieses Credo 
muss - vorausgesetzt, Verantwortungsbewusstsein und 
Weitsicht sind vorhanden - ungeachtet des guten Abschlus
ses der AHV Im vergangenen Jahr konsequent weiterverfolgt 
werden. 
Der Sozialstaat Schweiz Ist gebaut. Konsolidieren statt aus
bauen Ist die Lösung. Einzig gesellschaftliche Veränderun
gen sollen Einfluss haben. Aber es gilt Jetzt, nicht in die Falle 
der Ausbaupolitik zu tappen und den nachfolgenden Gene
rationen keine «KlumpfOsse» zu hinterlassen. Die Junge Ge
neration hat ein Anrecht darauf, auch In drelsslg, vierzig 
Jahren noch von einer gesunden und guten AHV leben und 
profitieren zu können. Darum muss die demographische 
Entwicklung ernster genommen werden, als das die Unke 
tut. Es müssen Jetzt pragmatische Lösungen angepackt wer
den. Dazu gehört auch unser Antrag, die OberschOssigen 
Goldreserven der Nationalbank zugunsten der AHV zu ver
wenden. 
Ich möchte es nicht unterlassen, hier noch zwei, drei Punkte 
aus gewerblicher Sicht zu deponieren: 
1. Zum Beitragssatz der Selbstständlgerwerbenden: Das Ist 
ein wichtiges Thema. Denken Sie daran, wie viele Leute In 
diesem Land den Status des Selbstständlgerwerbenden ha
ben und wie viele Leute als Selbstständlgerwerbende ein 
unheimlich grosses Pensum fQr unseren Staat leisten, nicht 
nur monetär, sondern auch Ideell. Die Flexlblllslerunri des 
Rentenalters Ist nicht nur aus arbeltsmarktp!)litlschen Uber
legungen nicht klug, sondern auch aus der Uberlegung her
aus, dass die verursachten Mehrausgaben diesen Rahmen 
sprengen. 
2. Ein Wort noch aus gewerblicher Sicht zum Thema Witwer
und Witwenrenten: Ich habe mit einem pragmatischen Lö
sungsvorschlag versucht, der Angstmacherel der SP entge
genzutreten. Mit möglichen Lösungen sollten Härtefälle gut 
aufgefangen werden können. Es geht darum, dass die An
passung der Witwer- und Witwenrente nicht zuletzt wegen 
der seit Jahrzehnten geforderten Gleichstellung Jetzt so da
steht 
zusammengefasst Die AHV-Slcherung ohne Mehrwertsteu
ererhöhung, ohne Ausbau Ist die Lösung, und dafOr sind wir 
hier zusammengekommen - damit auch die Junge Genera
tion motiviert In die Zukunft blicken kann und In den nächs-
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ten Jahren mit Ihrer Arbeitsleistung unserem Staat und 
unserer AHV Gutes tun kann, damit die heutigen Renten ge
sichert sind, damit aber auch die zukünftigen Renten gesi
chert sind. 
Ich bitte Sie ebenfalls, bei der Vorlage 1 der Minderheit zu 
folgen und nicht einzutreten. 

Fasel Hugo (G, FR): Die AHV Ist das Herzstück schweizeri
scher Sozlalpolltlk. Bel der 11. Revision entscheiden wir dar
über, ob wir einen Tell dieses Herzstücks amputieren, Indem 
wir das Rentenalter der Frauen anheben, Indem wir die Wit
wenrenten kürzen und indem wir den Anpassungsrhythmus 
der Renten reduzieren. Wir können aber auch einen ande
ren Weg gehen, Indem wir der AHV die Mittel zur Verfügung 
stellen, die sie braucht, um ohne Wenn und Aber allen Rent
nerinnen und Rentnern in diesem lande - wie es die Verfas
sung verlangt- die Existenz zu sichern. 
Wenn wir die Neunzigerjahre betrachten, so stellen wir fest, 
dass vor allem Unsicherheit gesät worden ist - oft ganz ge
zielt, um In seltengrossen Inseraten Werbung fOr private Le
bensversicherungen zu betreiben, weil auf diese Welse 
gutes Geld verdient werden kann. Wenn von Unsicherheit 
die Rede war, dann Immer mit dem Argument, es fehlten die 
Mittel fOr die AHV und mehr könne man nicht geben, well 
sonst die Wirtschaft der Schweiz leiden würde; weil sonst 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft leiden und der 
Soziallastquotient zu gross würde. 
Tatsache Ist aber, dass wir mehr und mehr die Gesamtsicht 
über die Alterssicherung aus den Augen verlieren. Ich habe 
die Zahlen von 1997 zusammengestellt. Jüngere Zahlen 
sind etwas unvollständig. Wir haben Jährlich 83 Milliarden 
Franken In die drei Säulen hineingegeben - davon 25 Milliar
den Franken In die AHV, 50 Milliarden In die Pensionskassen 
und 8 Milliarden In die Säule 3a. 
Genauer noch: Das Überobllgatorlum In der zweiten Säule, 
von dem auch In den IDA-Flso-Berlchten nie die Rede war, 
verschlingt heute genauso viel Geld wie die ganze AHV. 
Nochmals: Wir geben Jährlich 25 Milliarden Franken In die 
AHV, aber auch gleichzeitig so viel Geld fOr das Überobllga
torlum In der zweiten Säule. Das will man In diesem Saal 
einfach nicht diskutieren; Ich habe es auch In der Kommis
sion Immer wieder festgestellt. Das DrelsäUlenprlnzlp gerät 
also gegenwärtig vermehrt In Schieflage. Glelchzeltlg wollen 
wir dann bei der AHV sparen, obwohl ja gerade das Umge
kehrte sinnvoll wäre. Wer fOr sich beansprucht zu sagen, es 
fehle an Geld, der müsste die beschränkten Mittel auf die 
erste Säule konzentrieren, um die Existenzsicherung zu ga
rantieren. Doch wir tun das ZWeiteL wir vermehren die Mittel 
In der zweiten Säule, vor allem Im Uberobligatorlum. 
Eine weitere Bemerkung: Wir können die 11. AHV-Revlslon 
nicht unabhängig davon behandeln, was In der Finanzpolitik 
des Bundes geschieht. Wir werden In der Sommersession 
eine Vorlage auf den Tisch bekommen, die in der Grössen
ordnung von rund 2 MIiiiarden Franken Steuern senken will: 
2 Milliarden fOr die Beseitigung des Börsenstempels - also 
Spekulation an der Börse-, Steuersenkungen fOr Haushalte 
mit Ober 1 oo ooo Franken Einkommen, Steuersenkungen 
auch für Wohnelgentomerlnnen und Wohneigentümer. Es 
wird nicht möglich sein, dem Schwelzervolk zu erklären, es 
sei Geld da, um Steuersenkungen in der Grössenordnung 
von 2 Milliarden Franken fOr Bestverdlenende zu realisieren -
wie man in diesem Saal behauptet-, glelchzeitlg aber zu be
haupten, es fehle uns an Geld für die AHV. Das wird das 
Schwelzervolk bei einer allfälligen Abstimmung nicht hinneh
men. 
Die grüne Fraktion setzt sich dafQr ein, dass wir bei der Fle
xlblllslerung die notwendigen Mittel dafür einsetzen, dass ein 
Rentenalter von 64 Jahren möglich Ist. Wir sind gegen die 
Kürzung der Witwenrente und setzen uns auch für eine Ren
tenanpassung Im bisherigen Rhythmus ein. 
Die Nichteintretens- und Rückweisungsanträge sind Verle
genheitsanträge. Die FDP-Fraktion tut sich schwer damit, 
endlich Farbe zu bekennen; sie führt damit fort, was wir 
schon In der Kommission feststellen mussten. Wir lehnen 
deshalb diese ROckwelsungsanträge ab. 
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Eymann Christoph (L, BS): Wir haben es bekanntlich mit 
der zweiten AHV-Revislon Innerhalb relativ kurzer Zelt zu 
tun. Bedenken wir, wie lange es gedauert hat, bis die 
1 o. Revision unter Dach und Fach war. Die Vollendung der 
1 o. Revision und kurz danach die Inangriffnahme der 11. Re
vision stellen eine elndrOckllche Leistung auch der Verwal
tung dar, besonders wenn man in Betracht zieht, was dazwi
schen noch gearbeitet worden Ist. 
Die Liberalen bet~chten die AHV als äusserst wichtiges po
litisches Thema. Uber die eigentliche Aufgabe der Existenz
sicherung hinaus hat die AHV bekanntlich auch noch 
weitere Bedeutungen: Sie Ist ein Symbol des Zusammenwir
kens verschiedener Generationen, und sie ist auch ein Sym
bol der Zuverlässigkeit des Staates gegenüber der Bürgerin 
und dem Bürger. Auch vor diesem Hintergrund Ist eine Konti
nuität wichtig; zu starke Korrekturen erträgt dieses System 
nicht. 
Die Vorlage ist aus unserer Sicht sehr sorgfältig ausgearbei
tet worden. Ich möchte - Im Gegensatz zu einigen Vorred
nern - der Kommission für Ihre Arbeit danken. Dass ein 
heterogenes BIid entsteht, muss nicht Immer als eine 
Schwäche der Kommission oder deren Führung betrachtet 
werden. Die ersten paar Voten haben ihnen ge wie 
wichtig aus den verschiedenen politischen Optiken eine 
oder andere Teilthematik Ist, und darin liegt nach meinem 
DafOrhalten der Grund für das etwas uneinheitliche Bild. 
Ich sehe es also anders als Herr Pelll, der hier mit der Kom
mission zu hart ins Gericht gegangen Ist. Einerseits sind die 
Liberalen In dieser Kommission leider nicht vertreten. Das 
gibt uns andererseits aber sicher das Recht zu sagen, wir 
seien eine der wenigen Fraktionen - um mit Herrn Pelli zu 
reden -. die mit der Arbeit In der Kommission keine kurzfris
tigen politischen Ziele verfolgten. 
Auch das EDI hat seine Hausaufgaben gemacht. Mit den 
Berichten IDA-Flso 1 und 2 sind die Grundlagen In transpa
renter Form und rechtzeitig geliefert worden. Die richtigen 
Schlüsse hat das Departement gezogen; Flexibilisierung 
und Sicherung In finanzieller Hinsicht sind auch aus unserer 
Optik die Hauptziele. Die Liberalen sind der Auffassung, 
dass diese Vorlage dieser Zielsetzung dient. 
Es hat sich auch gezeigt, dass es verfehlt Ist, hinsichtlich der 
Finanzierung In Panik zu machen. Dazu möchte ich doch 
auch In diesem Saal betonen, dass das EDI sich stets ruhig 
und zielstrebig gezeigt hat und sich von der Hektik, die von 
verschiedenen Selten verursacht worden Ist, glOckllcher
welse nicht hat beirren lassen. Auch das verdient Anerken
nung. 
Bel alledem dürfen wir aber nicht Obersehen, dass die zur
zeit sehr gute Wirtschaftslage für die gute Einnahmensi
tuation hauptverantwortllch Ist. Aber die vorgesehenen 
Massnahmen sollen eben helfen, die finanzielle Grundlage 
auf viele Jahre hinaus zu sichern. Die Liberalen sind der An
sicht, dass diese Vorlage tauglich Ist, dieser Zielsetzung zu 
dienen. 
Deshalb stimmen wir der Vorlage zu und lehnen die ROck
welsungs- und Nlchtelntretensanträge ab. 

Studer Helner (E, AG): Ich stelle mir vor, dass es in unse
rem politischen Alltag die grosse Sensation wäre, wenn Herr 
Bortoluzzl, Frau Egerszegl, Frau Dormann und Frau Goll 
hier In dieser heiklen Materie gemeinsam einen Vorschlag 
unterbreiten worden, dem alle vier Bundesratsparteien zu
stimmen könnten. Wenn Sie vier Fraktionen das fertig brin
gen worden, dann wären die Liberalen, die GrOnen und wir 
OberflOsslg. Offenslchtllch Ist das aber nicht der Fall, und da
mit Ist der Alltag eben doch anders, als man Ihn in der Sache 
vielleicht gerne hätte. Von daher komme Ich, aus der Sicht 
meiner Fraktion, zu einer ähnllchen Wertung wie mein Vor
redner, Herr Eymann, von der liberalen Fraktion: Was die 
Kommission unterbreitet, halten wir von der Ausgangslage 
her für gar nicht so schlecht, wie die Sprecher der Bundes
ratsfraktionen es uns weismachen wollen. Ich spreche von 
Ausgangslage, well die Kommission Ja In einigen Punkten 
versucht, Anträge zu bringen, die tragfähig sind, aber auch 
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andere Anträge, an denen wir noch wesentliche Verände
rungen anbringen können, die aber eine Grundlage bieten. 
Sie merken: Wir als Fraktion sind klar für Eintreten auf die 
Vorlage. Wir kennen die bundesrätllchen Meinungen, Jene 
der Kommission, die abweichenden Anträge, wir konnten 
uns vorbereiten, und jetzt könnten eigentlich Sternstunden 
des Parlamentes beginnen, wir sind Ja Gesetzgeber. Es ist Ja 
noch mögllch - die Chance besteht -. dass wir gemeinsam 
bis spätestens Mittwoch um 13 Uhr etwas hinkriegen, dem 
mindestens eine rechte und eine linke Breite dieses Ple
nums zustimmen können; dafür wollen wir uns engagieren. 
Auch wir haben unsere Schwerpunkte, bei denen wir uns ex
ponieren. Bel der Flexlbillslerung z. 8. ist für uns das, was 
die Kommission vorschlägt, das absolute Minimum - es Ist 
aber ein Ausgangspunkt. Bei der Witwenrente werden wir 
uns gegen jede Variante wehren, bei denen Matter, die Kin
der haben, aus dem Leistungsanspruch hinausfallen wor
den. Damit erwähne ich zwei wesentliche Beispiele. Es wird 
dann bei der Detailberatung Gelegenheit geben, dies noch 
weiter zu vertiefen. 

Heberleln Trix (R, ZH): Die primäre Zielsetzung der bun
desrätlichen Vorlage zur 11. AHV-Revislon bestand bekannt
lich in der finanziellen Konsolidierung. Wir haben In der 
Kommission eigentlich das Gegenteil davon erreicht. Schon 
das bundesrätliche Sparziel von 1,26 Mllllarden Franken 
wurde halbiert, und es wird je nach den Beschlüssen, die 
hier gefällt werden, noch weiter eingeschränkt werden. 
Trotzdem Ist die FDP-Fraktion bereit, auf die Vorlage einzu
treten. Wir wollen Entscheide fällen; wir wollen aber Ent
scheide fällen, die der Zukunft der AHV dienlich sind. 
Bekannt ist die demographische Entwicklung, die durch das 
vor kurzem veröffentlichte Material des Bundesamtes fQr 
Statistik nicht entschärft wurde, im Gegenteil. Der Planungs
horizont der Vorlage von 201 o greift zu kurz. Die Rentner 
von 2065 sind heute alle geboren. Der Anteil der Ober 65-
Jährlgen wird bis 2035 von heute 14 Prozent auf 24 Prozent 
ansteigen, und die dannzumal Erwerbstätigen müssen somit 
die Renten von rund einem Viertel der Bevölkerung sichern. 
Finanzielle Konsolidierung helsst für die FDP langfristige Si
cherung der Renten und nicht Verlagern der Probleme auf 
die nächste Generation, wie es ein Tell der SP machen 
möchte. Nicht Anreize zur Frühpensionierung müssen ge
schaffen werden, sondern Im Gegenteil Anreize dazu, länger 
im Arbeitsprozess zu verbleiben. Wenn die SP heute von ei
nem notwendigen Wachstumsszenario von 2 bis 3 Prozent 
ausgeht, ist dies zwar erfreulich; das Szenario aber, wie es 
in der AHV-Revislon vorgesehen ist, mit einem durchschnitt
lichen Wachstum von 1,3 bis maximal 2 Prozent, Ist sicher 
realistischer. 
Zur Sicherung des Erwerbspotenzials und damit zur Siche
rung des Wachstums sind wir auf Arbeitskräfte angewiesen, 
auch auf ältere. Wenn heute hundert Erwerbspersonen 
schweizerischer Nationalität zwischen 20 und 64 Jahren 
36 Personen Ober 65 Jahren gegenüberstehen, so kommen 
2060 auf hundert Schweizer Im erwerbsfähigen Alter 63 Per
sonen, die Ober 65 Jahre alt sind. 
Die Erwerbsquote der Frauen ist In der Schweiz schon sehr 
hoch, sie Ist Im Durchschnitt der europäischen Länder an 
der Spitze. Auch hier kann man nicht mehr allzu viel heraus
holen. Bel allen Szenarien Ist der Mehrbedarf bei allen So-
zialversicherungen n. Diese Tatsache lernten wir 
spätestens mit den 1 !so-Berichten kennen. Die Berichte 
zeigen klar, dass Handlungsbedarf besteht. Dies hat nichts 
mit Schwarzmalerei zu tun. Dieser Handlungsbedarf muss 
aber in Richtung Opfersymmetrie gehen. Das helsst, es 
müssen bis mindestens 2025 langfristige Rentensicherun
gen gemacht werden, was bedeutet, dass heute nicht nur 
Mehrausgaben, sondern eben auch Ausgaben senkende 
Massnahmen beschlossen werden müssen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung haben 
Intensive Arbeit geleistet; wir möchten Ihnen dafOr ganz 
herzlich danken. All die eingeholten Berichte und Zahlen 
mOssen wir jetzt aber nicht nur zur Kenntnis nehmen, son
dern wir mOssen auch entsprechend entscheiden. Die flnan-
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zlelle Lage der AHV wird durch verschiedene Faktoren 
bestimmt: elnmal bekanntlich durch die Generation der Ba
byboomar - die Jetzt dann zur Generation der «Rentner
boomer» wird -, dann durch die zunehmende Lebens
erwartung, weiter entscheidend durch die Faktoren Wirt
schaftswachstum und Erwerbsquote und schliesslich eben 
vor allem durch die Institutionelle Ausgestaltung, das halsst 
durch die Festlegung von Rentenalter, Leistungen und Bei
trägen. Dia Unbekannten «Steigerung dar Erwerbsquote» 
und «Wirtschaftswachstum» machen nur einen kleinen Teil 
aus, und Im Verhältnis zu den bekannten Fakten sind sie 
stark zu relatlvlaren. Es zeugt nicht gerade von einem hohen 
politischen Verantwortungsbewusstsein, wenn einerseits 
sämtliche Massnahman auf dar Leistungssaite als Sozial
abbau qualifiziert werden, andererseits aber höhere Sozial
lasten und neue Mahrwartstauerprozenta zur Finanzierung 
ln Kauf genommen werden. Auch diese Massnahmen sind 
wenig sozial. Bekanntlich hat die Sozialquota als Indikator 
für dle Belastung der Volkswirtschaft von 19,6 Prozent Im 
Jahre 1980 auf 27 Prozent Im Jahre 1998 zugenommen. 
Bei einem weiteren Aufschub der Entscheide Ober die So
zialversicherungen belasten wir die Generationen unserer 
Kinder und Enkel noch stärker. Die FDP-Fraktion unterstützt 
das Dreisäulenprlnzip. Wir wollen dieses Sozialversiche
rungssystem sichern. Dia AHV soll eine Volksversicherung 
bleiben und zusammen mit den Ergänzungsleistungen die 
Existenz sichern. Nach zehn Ausbauvorlagen gilt es nun, sie 
flnanzlell zu sichern. Heute sind die zweite und dritte Säule 
ebenso mit einzubeziehen. Wir sind überzeugt, dass bei dar 
zweiten Säule auch niedrige Einkommen mit einbezogen 
werden müssen. Aus der Botschaft Ist ersichtlich, dass rund 
zwei Drittel dar Ehepaare und Ober 40 Prozent dar Alleinste
henden eine Maximalrente beziehen. Da mOssen wir das 
Dralsäulanprlnzlp ganz klar mit einbeziehen. Junge Famlllen 
dagegen warden Immer stärker belastet. Das darf nicht das 
Ziel unserer Arbeit sein. Wir wollen keine Erhöhung der So
zialabgaben und auch keine Erhöhung der Mehrwertsteuer 
auf Vorrat; diese muss auf den Demographlefaktor be
schränkt werden. Wenn wir bereit sind, bei der KOrzung dar 
Witwenrente Hand zu bieten fQr eine Lösung, die den gesell
schaftlichen Realltätan eher Rechnung trägt, so darf eine 
Flexiblllslarung - davon sind wir In der FDP-Fraktion mehr
heitlich überzeugt - nur mit einer varslcherungsmathama
tlsch bedingten KOrzung dar Rente erfolgen, d. h. im Sinne 
der Minderheit Widrig. Wir müssen die Mittel gezielt dort ein
setzen, wo sie nötig sind, und mOssen damit auch die Ergän
zungsleistungen ganz klar mltbarOcksichtigan. Wir dürfen 
auch keine AHV für einzelne Berufskategorien schaffen, wie 
sie Im Antrag dar Mehrheit zum Ausdruck kommt. 
Noch ein paar Worte zum Finanzierungsbeschluss: Abge
koppelt wurde auf Antrag der FDP-Fraktion ganz klar die 
Vorlage zur Finanzierung der IV. Diese muss nun mit dieser 
Vorlage zusammen behandelt werden. 
Dar Nichtelntretensantrag der SVP-Fraktlon löst unseres Er
achtens keine Probleme, denn die Finanzierung muss ge
sichert werden. Allein aufgrund der demographischen Ent
wicklung betragen die Mehrkosten im Jahr 201 O rund 2,4 MIi
iiarden Franken, ohne dass die Leistungen ausgebaut war
den, wie das dem Antrag der Mehrheit zur Flaxiblllsierung 
entsprechen wOrde. 
Auch die «Nationalbankgold-Lösung» bringt nur eine Ver
schiebung der Probleme. Auch wenn wir den gesamten Er
lös und nicht nur die Zinsen mit einbeziehen würden, wäre 
das nur ein Aufschieben der Probleme: Rund 800 MIiiionen 
Franken pro Jahr würde die Flexlblllslarung, wie sie von ei
nem Tell der SVP-Fraktlon vorgeschlagen worden Ist, kos
ten. 
Die FDP-Fraktion Ist bereit, eine Erhöhung der Mehrwert
steuer in Kauf zu nehmen, um die durch die demographi
sche Entwicklung bedingten Mehrkosten zu decken - aber 
nicht auf Vorrat und nicht für zusätzliche Leistungen. 
Ich möchte zusammenfassen: Die FDP-Fraktion Ist mit der 
Vorlage, wie sie aus den Kommissionsberatungen herausge
kommen ist, nicht zufrieden. Das kommt auch In unserem 
Rückweisungsantrag zum Ausdruck. Wenn wir heute auf die 
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Vorlage eintraten, helsst das In keiner Art und Welse, dass 
wir die Vorlage In der Schlussabstimmung gutheissen wer
den. 
Die 11. AHV-Revislon muss einen Beitrag zur Konsolidie
rung leisten, und zwar im Sinne der Opfersymmetrie. Die 
von der Kommission getroffenen Entscheide verschieben die 
Probleme auf die 12. AHV-Revlsion, die bekanntlich bereits 
in Vorbereitung ist. Hier bedeutet fQr einmal die mittlere Un
zufriedenheit keine politisch akzeptlerbare Lösung. Im Ge
genteil: Niemand Ist mit den Resultaten der Kommissionsar
beit zufrieden. Ich hoffe, dass sie Im Plenum noch verbes
sert werden können. 

Meyer Therese (C, FR): Le groupe democrate-chretien, a 
l'unanlmite, veut entrer an matlere et tralter la 11 e revlslon 
de I' AVS. Le systeme bicameral permet de mOrir et da corrl
ger eventuellement las posltions. II est aussi oppose a un 
renvoi, et je vals vous dlre pourquoi. D'abord, II satt ce qu'II 
veut. II a travallle sur ce projet, II a degage des llgnes de 
force. Cette revislon a deux buts: premlerement, Ja consoli
dation de notre AVS avec l'assurance de pouvoir contlnuer a 
verser una rente convenable dans la perennite a nos retral
tes et, deuxiemement, l'lntroductlon de la retralte flexible. 
Un renvoi a la commisslon ne permettra pas de trouver un 
consensus. La representatlon politique multlcolore a etudle 
las problemes, et les positlons ont ete prlses. II faut qu'elles 
solent dlscutees en plenum. Chaque fols que nous ouvrons 
un dossler, las uns veulent augmenter las prastatlons, las 
autres obtenlr des economies maximales. II faudra blen trou
ver une solution appllcable et acceptable. Nous sommes 
dans une democratie, et notre röla est Justement de trouver 
ces solutlons. Alors, dlscutons-lasl 
Bien sOr, il est plus faclle d'examlner das projets qul renfor
cent las prestations; c'etait le lot de la 10e revlslon de l'AVS. 
C'est un grand defl de maintenir, d'un cöte, un excellent fllet 
social et, de l'autra, de le flnancer en tanant compte aussl de 
la solidarlte entre las generatlons. De notre cöte, nous avons 
examine le proJet avec le soucl de cibler les besolns pour tis
ser un filet social responsable, mals aussl de garantlr un fl· 
nancement supportable. 
l'.examen du projet a eu lleu dans des condltlons dlfflciles, 
avec des statlstlques flnancleres changeantes, mals nous 
devons reconnattre qua le probleme demographique est la. 
En 2035, II y aura en Suisse deux cotlsants pour un retraite. 
En 2020, en restant sous le drolt actuel, II faudralt servlr 
45 milliards de francs de rente, et les racettes das cotlsa
tions seralent de 25 mllllards de francs. Donc, II faudralt trou
ver 20 mllllards de francs provenant des rassources Internes 
de la Confederatlon ou de la TVA. Je ne sals pas sl, a la lon
gue, nos habitants seront d'accord de voter des augmenta
tlons d'lmpöts et, de l'autre cöte, Je ne sals pas s'II est 
Judicleux de charger las Jeunes tamllles qul ont besoln de 
leurs moyens pour elever et formar leurs enfants. Ces re
flexlons ont motlve nos proposltlons, qul clblent plus las be
solns et ainsl permettront d'assurer la perennlte de l'lnstl
tutlon qul ast le fleuron de nos assurances soclales. 
Pour le flnancement, le groupe democrate-chretlen votera 
l'attrlbutlon de polnts de TVA supplementalres et du prodult 
brut de l'lmpöt sur las Jeux entlerement au fonds AVS. II 
s'agit lcl aussi d'une questlon de transparence. Bien sOr, 1a 
Confederatlon devra trouver des moyens supplementalres 
dans ses ressources Internes pour flnancer ses 17 pour cent 
de partlclpatlon. Nous ne voterons pas l'attrlbutlon des reve
nus de l'or ou du beneflce de la Banqua nationale a l'AVS. 
Mals nous y raviendrons dans l'examen de detall. Cette llgne 
de financement permet de repousser a 2007, puls a 2011 
las augmantations de la TVA, et nous trouvons qua c'est Ju
dlcleux. 
Les deux autres grands sujets de dlscusslon lntense ont ete 
la questlon de la rente de veuf et de veuve et las moyens a 
mettre a dlsposltlon pour faclllter la retralte flexible. La ques
tlon de l'lndice mixte pour le calcul des rentes a ete aussl 
dlscutee. Elle est lmportante, car alle determlne non seule
ment l'adaptation des rentas, mals aussi le calcul de la rente 
Initiale. Nous soutenons, a l'unanlmite, la proposltlon de la 
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majorlte de la commlsslon, qul est derrlere le Conseil federal 
et qul veut un indlce des rentes tenant compte a 50 pour 
cent de l'lndlce des salaires et a 50 pour cent de l'indlce 
sulsse des prlx a la consommation. Cette dlsposltlon permet 
de servir des rentes convenables et adaptees a nos rentiers. 
Le projet du Conseil federal concernant les rentes de veuve 
et de veuf est a notre avls lnacceptable. Nous avons donc 
reconstruit une couverture pour le douloureux evenement 
qu'est un veuvage par des mesures clblees qul donnent un 
soutlen aux conjolnts survlvants qui en ont besoin. Ce mo
dele n'abandonne personne. Le projet du Conseil federal 
donne une rente au conJolnt survlvant s'll a des enfants 
jusqu'a 18 ans. II prevoit aussi une mesure qul permet a ce
lui qui a 50 ans avant que son dernler enfant ait 18 ans de 
garder sa rente. II pose aussi le prlncipe que certalnes veu
ves qul ont obtenu une rente jusqu'a present devralent pou
voir s'en passer a l'avenlr. Nous ne pouvons souscrlre a ces 
dlspositions. Des personnes frappees par un veuvage se
ralent en difficulte alors qu'elles dolvent encore subvenir aux 
besolns de leurs enfants qul font des etudes et qul sont en 
formation. 
Nous voulons donc absolument une rente assuree au con
Joint survivant qul a des enfants a. charge Jusqu'a 25 ans au 
maxlmum, pour pouvolr justement subvenlr a la formatlon de 
ces enfants. Nous voulons aussl des mesures speclales 
pour soutenlr les femmes qul ont eu leurs enfants plus tard 
et sont restees elolgnees du marche du travall. II n'est pas 
posslble, actuellement, de voter un projet egalltaire. La rea
lite soclale n'est pas encore assez probante. Nous voulons 
aussl, par une lndemnite, alder des femmes avec ou sans 
enfants qul n'ont pas drolt a. la rente a se relnserer et a se 
reorganlser. Et nous voulons qua toutes les personnes frap
pees par un veuvage alent drolt aux prestatlons complemen
talres, m&me sl alles n'ont pas droit a la rente, ceci pour que 
personne ne tombe ä l'asslstance a cause d'un veuvage. 
Nous voulons enfln des drolts acquls complets pour ceux qul 
ont une rente. Vous vcyez qua le fllet soclal est serre et ne 
laisse passer personne entre ses mallles. Ces mesures cl
blees amenent cependant des economies de 440 milllons de 
francs sans abandonner personne. Elles sont donc Interes
santes. 
Dernier point chaud, ia retralte flexible: tout le monde est 
d'accord ä 500 pour cent d'lntroduire la retraite a la carte. 
C'est sur les mcyens a. mettre ä dlsposltlon pour attenuer la 
reductlon des rentes que les dlvergences sont grandes, al
lant de 1,5 milllard de francs a o en passant par 800 et 
400 miillons. Le groupe democrate-chretlen soutlendra la ver
sion du Conseil federal qul accorde 400 mllllons de francs, 
mals modlflee pour favorlser les personnes qul disposent d'un 
bas revenu. La commlsslon a b!ffe l'obllgatlon d'arrAter de 
travalller pour prendre une retralte antlclpee et, dans ces 
condltions qul changent un peu le probleme, nous pensons 
qu'un appul de 400 mllllons de francs peut apporter une aide 
appreclable. La 10e revlslon de l'AVS offre deJa une possibl
llte de retralte ä la carte, mais alle est llmltee. Elle ne rencon
tre pas le succes escompte. II faut donc soutenlr la demarche. 
La solutlon prevcyant 800 mllllons de francs, votee par la 
commlsslon, met des mcyens plus lmportants a. disposltlon, 
mals eile ne resoudra pas le probleme des personnes dlspo
sant d'un tres bas revenu qul devront de toute tac;on faire ap
pel a. des prestatlons complementalres. Bien sOr qua des 
cas partlculiers comme ceux des agrlculteurs nous Interpel
lant, mals II est difficlle de mettre en place une mesure gene
rale, car cela preterlteralt un peu la consolldatlon de cette 
revlslon. Nous devrons trouver une autre solutlon pour eux. 
Comme vous le voyez, nous avons les ldees clalres pour 
permettre une consolldatlon ä long terme en degageant des 
mcyens pour soutenlr ceux qul en ont besoln. Nous ne 
faisons pas les autruches, nous faisons face au defl de la 
11 e revlslon de l'AVS et nous vous engageons ä entrer en 
matlere et a tralter l'objet, donc a ne pas soutenlr les propo
sltlons de renvol et de non-entree en mattere. 

Rechstelner Paul (S, SG): Die AHV besteht seit 1948. In 
zehn Revisionen, um die hart gerungen werden musste, 1st 
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sie Jedes Mal verbessert worden, ist sie Jedes Mal dem Ziel 
der Existenzsicherung, die In der Verfassung festgeschrie
ben ist, seit sie 1925 In der Volksabstimmung angenommen 
worden Ist, angenähert worden. Dieses Ziel der Existenz
sicherung ist bis heute nicht erreicht; Immerhin hatte Jede 
Revision dieses Ziel verfolgt. 
Wir haben heute zum ersten Mal eine Vorlage zu einer AHV
Revislon zu beraten, die dieses Ziel nicht mehr verfolgt, son
dern - so, wie sie vorliegt, so, wie sie vom Bundesrat vorge
schlagen ist, aber auch so, wie sie von der Kommissions
mehrheit beantragt wird - fOr die Bevölkerung einen 
Leistungsabbau unter allen llteln mit sich bringt, sich also 
nicht dem Ziel der Existenzsicherung annähert, wie es die 
Verfassung vorschreibt, sondern sich von diesem Ziel ent
fernt. Das Ist eine Inakzeptable Ausgangslage. 
Die Basis für diese Vorlage mit Sozlalabbau sind Krisens
zenarien, auch Krisenerfahrungen der Neunzlgerjahre, die 
man dieser Vorlage auf Schritt und Tritt anmerkt; Krisensze
narien, die statistisch untermauert werden, aber letztlich Ge
spensterszenarien sind, wle man feststellen muss. So, wie 
der Bundesrat noch argumentiert hat, so wie die Kommis
sion auch noch arbeiten musste, gingen die Szenarien da
von aus, dass die Schweiz ab dem Jahre 2005 In eine 
Immerwährende Wirtschaftskrise geraten würde. Seit einer 
guten Woche sieht es anders aus: Die Schweiz wird erst ab 
dem Jahre 2015 In diese Immerwährende Krise fallen. Das 
ist die Ausgangslage. Diese Szenarien gehen nämllch davon 
aus, dass man ab dem Jahre 2015 immer eine abnehmende 
Beschäftigung haben wird. Im Gegensatz zu allen histori
schen Erfahrungen, die die Schweiz bisher Ober hundert 
Jahre hinaus gekannt hat, wird mit den Krisenszenarien von 
einer abnehmenden Beschäftigung und einer Immerwähren
den Krise ab dem Jahre 2015 ausgegangen. 
Das sind unverantwortliche Szenarien, vor allem dann, wenn 
mit diesen Szenarien Leistungsabbau und Sozialabbau be
gründet werden sollen. Parallel dazu haben wir eine Ent
wicklung, die zeigt, wozu diese Szenarien gut sind, wozu 
diese Panikmache, diese Angstmache gut sind. Wir haben 
steuerabbaupläne, wie wir sie noch nie gesehen haben: Ein 
Fünftel des Volumens der direkten Bundessteuer soll bei 
den hohen und höchsten Einkommen abgebaut werden. In 
der Kommission, in der die steuervorlagen behandelt wer
den, Ist gegen unseren Widerstand aus dem stand eine 
Senkung der Unternehmenssteuer beschlossen worden, 
also der steuern, bezüglich derer die Schweiz schon heute 
in der OECD Weltspltze 1st. 
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund verlangt mit dieser 
AHV-Revlslon die Erreichung des ursprünglich deklarierten 
Zieles: die Realisierung eines flexiblen Rentenalters, wel
ches die Frühpensionierung auch den unteren und mittleren 
Einkommen erlaubt. Alle statistlken zeigen, dass dle oberen 
Einkommen heute schon zunehmend vom vorzeitigen Al
tersrücktritt Gebrauch machen. Das betrifft diejenigen, die 
sich das aufgrund des Vermögens, vor allem aber aufgrund 
einer gut ausgebauten zweiten Säule erlauben können. Wer 
sich das heute, beim gegenwärtigen Zustand der Sozialver
sicherungen, nicht leisten kann, sind diejenigen, die Im Alter 
In erster Linie auf die AHV angewiesen sind: die Leute mit 
unteren und mittleren Einkommen in diesem Land. Wir ver
langen, dass eine soziale Regelung des Rentenalters er
folgt, so wie es das Volk In der Volksabstimmung vom 
vergangenen November auch ausgedrückt hat. Wir nehmen 
mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die CVP-Fraktlon, die in Ih
rer Mehrheit - In der Kommission mindestens - einen Kom
promiss von 800 MIiiionen Franken mitgetragen hat, jetzt -
aufgrund der Ausführungen der Fraktionssprecherin - zu
sammen mit der SVP- und FDP-Fraktion zurückbuchstablert 
und sagt, dass die Frauen eine weitere Erhöhung des Ren
tenalters schlucken müssen, umgekehrt aber keine Flexlblll· 
slerung des Rentenalters, die sozlalverträgllch wäre, zuge
standen erhalten bekommen. 
Ebenso bedenklich Ist der Abbau bei der Witwenrente. Die 
Vorschläge, die bedenkllcherwelse auch von der CVP-Frak
tlon mitgetragen werden, bedeuten soziale Not für Leute mit 
unteren und mittleren Einkommen. Von der Verwitwung sind 
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In erster Llnle Leute mit unteren Einkommen betroffen. Es Ist 
auch so, dass die Situation vor dem Tod ungleich Ist: Ein 
Bauarbeiter hat ein dreimal höheres Risiko, vor der Errei
chung des ordentlichen Rentenalters zu sterben als bei
spielsweise ein Lehrer. Es Ist In höchstem Masse ungerecht, 
dass genau diese Witwen von einer Rentenabbaulösung ge
troffen werden, die Einsparungen von rund einer halben MIi
iiarde bringen soll. Getroffen werden sollen 50 Prozent der 
Witwen - nämlich jene Frauen, die ihre Kinder frOh bekom
men haben; Frauen stammen Im Allgemeinen aus den unte
ren sozialen Schichten. Die Witwenrente Ist heute nicht 
besonders hoch: Sie beträgt Im Schnitt 1500 Franken pro 
Monat. Sie bedeutet fOr die betroffenen Frauen einen Aus
gleich, und es Ist unsozial und nicht akzeptabel, dass diese 
Rente abgebaut werden soll. 
Wir haben zusätzlich einen Angriff auf die Renten zu ver
zeichnen. Er Ist vielleicht nicht so dramatisch ausgefallen, 
wie er ursprOngllch einmal geplant war, aber immerhin: Über 
die Verlangsamung des Rentenanpassungsrhythmus wer
den auch die Rentnerinnen und Rentner getroffen, und es 
wird Indirekt ein Angriff auf den Mischindex geführt. FOr die 
Verbände der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ist es 
inakzeptabel, dass die Renten angegriffen werden. Wenn 
diese Vorlage so angenommen wird, wie sie sich heute prä
sentiert - und das ist zu vermuten aufgrund der Deklaratio
nen der SVP-, der FDP- und auch einer Mehrheit der CVP
Fraktlon, die offenbar nur noch die Interessen der Reichen 
Im lande im Auge haben -, dann werden die Verbände der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In diesem Land - der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund - das Referendum ge
gen diese Vorlage ergreifen mOssen, und zwar Im Interesse 
einer sozialen Schweiz. Die AHV Ist der Kern, das Herzstock 
unseres Sozialstaates. Die AHV steht für sozialen Ausgleich, 
fOr den Ausgleich auch zwischen den Generationen. Diese 
AHV darf nicht Ober die Rentenleistungen geschwächt wer
den, sie muss gestärkt werden. 
1948 gab es In diesem Land weniger Geld als heute, aber es 
gab In diesem Land einen Sinn fOr sozialen Ausgleich. Das 
war die Basis fOr die Schaffung dieses Sozialwerkes. Heute 
Ist leider davon nur wenig zu spOren, meine Damen und Her
ren In den bOrgerllchen Reihen. Wenn das nicht ändert, wlrd 
diese Vorlage nicht akzeptiert werden können. 

Fattebert Jean 01, VD): Pour en arrlver au debat d'aujour
d'hul, II en a tallu du travall, des chlffres, des rapports. II en a 
fallu de l'engagement de la part des fonctionnalres a qul las 
parlementaires ne flnlssent Jamals de demander des com
plements d'analyse, toutefols utlles; mercl, Mesdames et 
Messieurs. 
En quallte de membre de la commlsslon, j'afmerais aussl, 
mAme si c'est une repetltlon, saluer la manlere dont 
Mme Drelfuss, conselllere federale, a conduit ce dossler. Sa 
maltrlse des dosslers, son pouvolr de persuaslon au mo
ment de defendre l'avls du Gouvernement, qul sur certalns 
details ne correspondait pas forcement a ses convlciions 
profondes, furent en tout polnt remarquables. 
Pour les membres de la commisslon, las seances furent par
fols laborleuses, mals toujours Interessantes. Personne n'a 
pu obtenlr systematlquement ce qu'il esperait sur tous les 
points, mals la politlque n'est-elle pas l'art du posslble? II y a 
eu la volonte de blen faire, de trouver des equlllbres. II y a eu 
des calculs polltlques aussl. Et puls, II y a las chlffres et les 
realltes qul sont lmplacables. Les evldences actuarielles 
sont lncontournables. L'.esperance de vle s'allonge, tout le 
monde s'en rejouit, mals l'on ne peut que constater qua cela 
suppose un flnancement II y a las changements profonds 
de la soclete, qul font qua las femmes sont de molns en 
molns dependantes de leurs marls, mals beneficlent, c'est 
heureux, de plus en plus souvent d'un deuxleme plller. La 
volonte soclale unanlme est d'assurer le premler plller sur le 
long terme. Des lors, las conslderatlons humalnes, Jamals 
oubllees, sont cachees derrlere le paravent d'une froide 
comptabllite. 
L'.embellle de l'annee 2000 ne dolt pas faire oubller les an
nees nonante. II s'aglt vralment de ralsonner sur le long 
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terme. Alors, sur le long terme, II taut trouver de quol equill
brer las comptes, la solutlon facile n'exlste pas, ou alors cela 
se sauralt. Recourir sans mesure a la TVA, c'est pejorer no
tre place economlque, c'est charger las famllles d'un lmpöt 
supplementalre, c'est defavorlser nos commergants face a la 
concurrence des pays voislns. 
Le groupe de !'Union democratique du centre vous propose 
de consacrer le produit des reserves d'or de la Banque na
tionale suisse au fonds de l'AVS. C'est une mesure dont on 
satt qu'elle est acceptee par la population, mals pas par 
vous tous. Cela ne sauverait pas l'AVS, mals cela y contrl
bueralt. Sans cette mesure, la solutlon qua nous preconl
sons sera boiteuse, mals je compte sur le peuple pour 
corrlger, le cas echeant, les erreurs que nous pourrlons 
commettre. 
La flexlblllsatlon de l'äge de la retraite vous est proposee 
sous une forme ciblee et sociale. C'est un effort tres consl
derable. Aller plus loln, ce serait penaliser les Jeunes. 
D'autres proposent des solutlons avec lesquelles nous ne 
sommes pas tous d'accord. Les proposltlons rejetees en 
commlssion font pratlquement toutes l'objet de propositlons 
de mlnorite. Vous pourrez donc vous prononcer sur toutes 
las solutions lmaginees. 
On demande des sacriflces, en partlculier de la part des 
femmes. Peut-Atre trouverons-nous dans le cadre de ces de
bats une solutlon ideale pour les rentes de veuve et de veuf. 
Une solutlon clblee sur les sltuatlons les plus modestes se
ralt blenvenue. 
Comme dans un manage famlllal, II taut garer, il taut de la rl
gueur. La sltuatlon evolutive necessite des adaptatlons. Las 
depenses dolvent Atre llmltees par des sacrlflces et las re
cettes lmaglnees au molns douloureux. La plre des choses 
seralt de ne rlen declder. Que ferait-on sl l'on refusalt d'en
trer en mattere? Renvol en commlsslon, au Conseil federal? 
La solutlon mlracle, encore une fols, n'exlste pas. 
Notre AVS a besoln d'un llftlng, renvoyer les echeances ne 
resoudra rlen. C'est loln d'Atre parfatt, mals la perfectlon 
n'existe pas. 
Je vous lnvlte donc a entrer en matiere. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Die Freisinnigen ha
ben sich grOndllch mit der Zukunft der AHV auseinander ge
setzt und sind Oberzeugt, dass die finanzielle Sicherstellung 
der Renten fOr die nächsten zwanzig Jahre Jetzt an die Hand 
genommen werden muss. Nur In einem Gesamtkonzept 
können unvermeidbare Mehrwertsteuererhöhungen geplant 
und zumutbare Leistungsanpassungen verantwortet wer
den. Beide Massnahmen sind unpopulär - das Ist uns be
wusst -, aber fOr eine verantwortungsbewusst betriebene 
Sozialpolitik notwendig. 
Die AHV Ist die einzige Versicherung, die gut planbar ist Wir 
wissen, dass In zwanzig Jahren mehr Leute eine Rente be
ziehen werden, denn diese Leute stehen bereits heute Im 
Erwerbsleben. Wir wissen auch, dass wir dafOr jährlich rund 
12 MIiiiarden Franken mehr brauchen werden. Deshalb wird 
eine Mehrwertsteuererhöhung wahrscheinlich notwendig 
sein; sie muss aber möglichst lange hinausgezögert werden, 
vor allem auch Im Wissen um den flnanzlellen Bedarf bei der 
stark defizitären IV. 
Mit gewissen sozlalpolltlsch wirklich vertretbaren Leistungs
anpassungen können wir aber bis 2025 weitere Steuerpro
zente umgehen. Dies Ist umso wichtiger, als diese Konsum
steuer Familien mit kleineren und mittleren Einkommen be
sonders belastet. Wir sind Oberzeugt, dass alle zu diesen 
Leistungsanpassungen beitragen mOssen. Es muss ein Mix 
zwischen Mehreinnahmen und Leistungsanpassungen sein. 
Es muss In einer grossen Opfersymmetrie vonstatten gehen. 
Deshalb setzen wir uns fOr Rentenalter 65 fOr Männer und 
Frauen ab dem Jahr 2009 ein. Das Ist fOr uns unverzichtbar. 
Es war bei der ElnfOhrung der AHV Im Jahre 1948 bereits 
so. 
Das Rentenalter der Frauen war bei den Revisionen von 
1957 und 1964 zunächst auf 63, dann auf 82 Jahre herabge
setzt worden, weil die steigende Beschäftigungsquote und 
der Zustrom ausländischer Arbeitskräfte den Ausgleichs-
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fonds bis aufs Zwölffache eines Jahresbedarfs anschwellen 
liessen. Daraus ersehen Sie auch, wie schnell der Fonds 
schwinden kann. Es gibt keinen objektiven Grund für ein an
deres Rentenalter für Frauen, zumal die Frauen durch
schnittlich sieben Jahre älter werden und dementsprechend 
auch länger Renten beziehen können. 
FOr uns Ist klar, dass die Flexlbillslerung des Rentenalters 
ein grosses Anliegen Ist. Es wäre Ideal, wenn man den Zeit
punkt der Pensionierung frei, Je nach Gesundheitszustand 
und sozialem Umfeld, zwischen 62 und 68 Jahren wählen 
könnte. Angesichts der Belastung durch die demographi
sche Entwicklung hat dies aber mit einem versicherungs
technischen Abzug bei Vorbezug zu geschehen. Bei Vorbe
zug Ist auf eine spezlelle soziale Abfederung zu verzichten, 
da die Ergänzungsleistungen bei Leuten mit kleinen Einkom
men das Nötige aufstocken. Diese Lösung ist nicht kosten
neutral, es trifft andere Kassen, aber sie ermöglicht die ge
zielte Einführung eines trahen Rentenalters für alle. Es Ist 
unverständlich, dass im Rahmen der Rentenalterflexibilisie
rung die Ergänzungsleistungen als unWOrdlges Instrument 
verteufelt und sie gleichzeitig bei Familien In schwierigen 
Verhältnissen als neues Allhellmlttel angepriesen werden. 
Die Ergänzungsleistungen sind keine Almosen, deshalb 
muss der Anspruch In der Bundesverfassung verankert wer
den, wie es eine freisinnige Initiative auch will. 
Um die Sparmassnahmen auf möglichst viele Schultern zu 
verteilen, befürworten wir bei der Neuregelung auch die Bei
tragssätze für Selbstständlgerwerbende. Eine Anhebung auf 
8, 1 Prozent erscheint uns vertretbar, da dies frOher ein 
Privileg der Selbstständlgerwerbenden war, die keine Mög
lichkeiten der beruflichen Vorsorge hatten. Statt einer 
Streichung der Freibeträge für Rentner bevorzugen wir aber 
eine Senkung von 16 800 Franken auf jährlich 4000 Fran
ken. Die Beitragspflicht für Kleinsteinkommen Ist ein admini
strativer Unsinn und birgt die Gefahr, dass schwarz 
gearbeitet wird. Eine Anpassung der Witwen- an die Witwer
renten entspräche zwar dem Gleichstellungsgebot, aber sie 
entspricht nicht der sozialen Realität. Deshalb kommt für 
uns nur der Antrag der Minderheit Gulsan als erster Schritt 
zu einer Glelchstellung Infrage. Es Ist für uns unverständlich, 
dass der Bundesrat den gewaltigen Sparbeitrag der Vorlage 
auf die Witwen abwälzen will. 
Überhaupt liegt dies quer In der sozlalpolltlschen Land
schaft: Zum ersten Mal will der Bundesrat bestehende Ren
ten streichen. Er setzt die Berufstätigkeit der Frau voraus, Ist 
aber bei der Revision der zweiten Säule nicht bereit, kleine 
Einkommen und Tellzeltelnkommen mit einzubeziehen. Er 
Obersleht auch, dass die AHV eine Alters- und Hlnterlasse
nenverslcherung Ist - das Ist die staatliche Altersvorsorge, 
eine Volksversicherung, zu der alle Einkommen beitragen. 
Er Obersleht auch, dass die Ehepaarrente auf 150 Prozent 
plafoniert Ist, weil sie eben genau eine Witwenrente auslö
sen kann. Mit einer Streichung erhöhen sich die Nachteile 
für die Eheleute gegenOber Jenen für die Konkublnatspaare. 
Mit dem Paket, das durch eine Korrektur beim Mischindex 
ausgeglichen wird - wir werden uns dazu In der Debatte 
noch genauer äussern -, erfOllen wir einerseits den Sparauf
trag, andererseits tragen wir aber auch den sozialen Gege
benheiten Rechnung. 
Die Freisinnigen setzen sich für eine dauerhafte, zuverläs
sige Wirtschaftsentwicklung ein und verzichten auf den 
Traum der SP vom Oberdurchschnlttlichen Wachstum. 
Höchst fragwOrdlg mutet es an, wenn man anlässlich der 
AHV-Revlslon In Anträgen Verteuerungen von rund 4 Mllllar
den Franken verlangt und gleichzeitig noch von Wirtschafts
wachstum spricht. 
Diese 11. AHV-Revlslon Ist eine Herausforderung für uns 
alle. Wir mOssen der Bevölkerung wieder das Vertrauen In 
das wichtigste Sozialwerk zurQckgeben. Die Sicherstellung 
der Leistungen der AHV Ist eine der wichtigsten Aufgaben 
der nächsten zwei Jahrzehnte. Dabei Ist eines sicher: Behar
ren auf starrem Besitzstanddenken führt nicht weiter. Alle 
werden dazu beitragen mQssen, sei es mit einem höheren 
Rentenalter, abgeschwächter Rentenanpassung, anderem 
Beitragssatz oder ganz einfach als Steuerzahler. Die Her-
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ausforderung ist gross. Verglichen aber mit dem, was unsere 
Vorfahren mit dem freisinnigen Bundesrat Walter Stampfli an 
der Spitze geleistet haben, um die AHV einzuführen, sollte 
dies doch zu bewältigen sein. Wenn die Mehrheit des Natio
nalrates allerdings dazu nicht bereit Ist, werden wir die Vor
lage ablehnen. 

Maury Pasquier Liliane (S, GE): Alnsi donc, mäme si quel
ques bemols sont aussitOt apportes par le Consell federal 
dans son message, le grand Jour est arrivel Qual grand Jour, 
me direz-vous? Eh blen, celui de l'egallte entre hommes et 
femmes qul volt las täches menag~res et famlllales repartles 
dans un esprit de partenariat. 
Salon le Conseil federal, on peut donc sans hesiter augmen
ter l'äge de Ja retraite des femmes de 64 il. 65 ans et adapter 
la rente de veuve il. celle de veuf, las femmes offrant alnsl, 
une fois encore, la plus grande contrlbutlon il. la consollda
tlon financi~re de l'AVS: 422 mlllions de francs pour l'aug
mentation d'un an de l'äge de la retraite et 786 mllllons de 
francs avec l'allgnement de la rente de veuve sur celle de 
veuf, sans compter qua las femmes sont egalement concer
nees par le rythme d'adaptatlon des rentes. Au total, donc, 
plus de 1,2 mllllard de francs il. Ja charge des femmes qul 
auraient enfln attelnt l'egallte. 
Mäme si je räve, comme Je Consell federal, d'une soclete 
vraiment egalltaire qui verralt femmes et hommes exercer 
une activite professlonnelle il. temps partial pendant la pe
riode educative, mäme si je räve d'une soclete ou femmes et 
hommes sont egalement presents aupr~s de leurs enfants 
sans perdre pour autant le contact avec le monde profes
sionnel, je n'ai qu'il. regarder autour de mol pour constater 
qua ce räve n'est de loin pas Ja realite. 
Cette realite, quelques chlffres sufflsent il. !'Illustrer claire
ment. Ainsi, 75 pour cent des femmes exercent une actlvite 
professlonnelle entre 25 et 39 ans, alors qua las hommes du 
mäme äge sont 98 pour cent. Ainsl, parml las femmes actl
ves professionnellement, Ja moltle le sont il. temps partial, 
alors que plus de 90 pour cent des hommes le sont il. pleln 
temps. Ainsl, parmi las femmes actlves il. temps partial, 
80 pour cent Je sont dans des actlvltes non quallfiees. Afnsl 
encore, la comparaison des salalres standardlsee montre 
une difference de plus de 23 pour cent entre hommes et 
femmes. Enfin, la plus grande part des heures de travall non 
remunere effectuees au sein du manage est to~Jours large
ment le fait des femmes, qua celles-cl solent actlves profes
slonnellement ou pas, qu'elles alent des enfants ou pas. 
Je pourrais contlnuer longtemps cette enumeratlon, mals Je 
la conclural avec un element que Je soumets il. votre re
flexlon, car II est fondateur des lnegalltes Mures. Alnsl, se
ien l'enquäte sulsse sur la populatlon actlve de 1999, dans 
toutes las categorles d'äge, le taux d'actlvite des hommes 
est plus eleve qua celul des femmes, sauf dans la categorle 
des 15 il. 24 ans, ou l'on asslste il. la sltuatlon Inverse, parce 
qua las Jeunes filles font des etudes molns longues qua las 
garc;ons, comme leurs m~res et Jeurs grands-m~res avant 
alles, dans un mouvement qua l'on ne peut voulolr perpe
tuel. 
Malgre le fosse exlstant entre le projet du Conseil federal et 
la realite vecue par las femmes sulsses, Je suls pourtant en
tree en matl~re en commlsslon sur la 11 e revislon de l' AVS 
avec las autres representantes et representants du groupe 
socialiste. Je partage en effet las buts de cette revlslon: con
sollder, d'une part, las bases flnancl~res de l'AVS et creer, 
d'autre part, la posslblllte d'une retralte antlclpee. 
Consclente de ma responsabllite pour l'avenlr de l'AVS, mals 
aussl de Ja necessite de garantir aux personnes qul en be
neficlent las Indispensables prestatlons de cette assurance, 
Je suls heureuse de constater qua Ja majorlte de la commls
sion a d'ores et dejil. assoupll le projet en matl~re de rente 
de veuve, mäme sl Ja solutlon qu'elle preconlse constltue en
core et toujours un demant~lement de Ja rente de veuve. Ce 
premier pas n'est cependant pas encore sufflsant, parce 
qu'il entralne des consequences negatives pour la moltle 
des beneflcialres potentielles, parce qu'II s'engage sur le 
chemln contestable et conteste des prestatlons d'assls-
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tance, s'elolgnant ainsl du prlnclpe d'assurance, et enfin 
parce qu'il est source d'arbitralre en fixant une llmite d'äge 
qul ne repose sur aucune evidence. 
Pour toutes ces ralsons, nous combattrons la proposition de 
la majorlte de la commlsslon en ce qul concerne la regle
mentatlon des rentes de veuve, comme nous aurons l'occa
sion de vous l'expliquer plus amplement lors de l'examen de 
detall. 
Nous vous invitons malgre tout il entrer en matl~re. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Die CVP-Fraktion beantragt 
Eintreten und Behandlung der Vorlage jetzt in diesem Rat, 
denn Fragen zu drei Bereichen müssen hier beantwortet 
werden: 
1. zur Demographie; 
2. zur Finanzierung; 
3. zu den Konsequenzen daraus. 
1. Zur Demographie: In der Schweiz werden in den kom
menden fünfzig Jahren die über 65-Jährigen von heute einer 
MIiiion auf 1,8 MIiiionen zunehmen. Das ist erfreulich. Fatal 
daran Ist aber, dass In dieser Zeitspanne die Zahl der 20- bis 
64-Jährlgen zurückgehen wird - der Knick wird etwa im Jahr 
2010 beginnen-, und zwar von 3,7 auf 3,5 Millionen. Wie 
schrieb Werner Hug kürzlich treffend: Diejenigen Generatio
nen, die anstatt In Humankapital (höhere Geburtenrate) in 
Sachkapital (~ien, Immobilien) Investiert haben, müssen 
die Folgen der Uberalterung auch aus eigener Kraft überwin
den. 
Nun kommen die Gewerkschaften und sagen, In den Siebzi
gerjahren habe man das Problem mit Wachstum gelöst, mit 
der Einwanderung von 500 000 ausländischen Arbeitskräf
ten. Ich überlasse es Ihrer Fantasie zu beurteilen, ob dies 
heute politisch nochmals durchsetzbar Ist. 
Zum Argument der Frauenerwerbsquote: Sie stieg von 1990 
bis 1999 von 70 auf 75 Prozent; die Männererwerbsquote 
fiel von 91 auf 89 Prozent. Das ergibt ein Mittel von 84 Pro
zent. Das Ist der höchste Wert auf der Welt, da Hegt wahr
scheinlich auch nicht mehr so viel drin. 
2. Die Finanzierung: Die Sicherung der Finanzierung muss 
zwei Selten haben. Auf der Einnahmenseite die 1,5 Prozent 
Mehrwertsteuer, diese 3,9 Milliarden Franken Zusatzfinan
zierung, zu der wir stehen. Auf der Leistungsseite sind Ein
sparungen notwendig. Der Bundesrat spart 982 Millionen 
Franken, die Kommission hat das Sparpotenzial auf 305 Mil
lionen Franken reduziert. Zur Steuersituation, zu diesem 
Schönwetterszenario: Die Fiskalelnnahmen des Bundes be
trugen Im ersten Quartal 2000 8,2 Milliarden Franken. Im 
ersten Quartal 2001 lagen diese Flskalelnnahmen nur noch 
bei 6,9 MIiiiarden Franken. Das belegt, dass das Jahr 2000 
ein ausserordentliches Jahr war - Stichworte Bemessungs
lücke, Verrechnungssteuer. 
3. Die Konsequenzen aus der Sicht der CVP-Fraktlon: Wir 
stimmen bei der Einnahmenseite der Finanzierung durch 
das Mehrwertsteuerprozent zu, verlangen aber gleichzeitig 
Sparmassnahmen auf der Leistungsseite - also keine Flexl
billsierung zum Nulltarif. Wenn Sie hier überschiessen, ist 
das natürlich ein Ausbau des Sozialstaates für die Männer, 
nicht für die Frauen. Zu den Witwen- und Witwerrenten: Wir 
treten nicht fQr die harte Linie des Bundesrates, sondern für 
sozial vertretbare Einsparungen ein. Zum Mischindex, zur 
längerfristigen Sicherung: Wenn der Fonds unter 70 Prozent 
fällt, soll der Bundesrat Antrag machen können, den Index 
zu ändern. Aber entschieden wird dann hier Im Parlament. 
Wichtig Ist, dass alles In einem Gesamtzusammenhang 
steht. Es Ist die Finanzierungssicherung, die hier wie eine 
Klammer alles zusammenhalten muss. Wenn Sie bei den 
Witwen- und Wltwerrenten den Status quo beschllessen 
oder beispielsweise bei der Flexlblllslerung 800 Millionen 
Franken oder 1,5 MIiiiarden Franken zustimmen, müssen Sie 
konsequenterweise andernorts wieder Einsparungen vor
nehmen, also beispielsweise dem Antrag Heberlein zustim
men. Dieser will Ja den Mischindex sofort auf das Verhältnis 
ein Drittel zu zwei Dritteln ändern, was dann längerfristig 
wieder Einsparungen ergibt. 
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Wir von der CVP-Fraktion drohen nicht mit dem Referen
dum, wie das vorhin Kollege Paul Rechsteiner von der SP
Fraktion machte. Wir sind fQr konstruktive Zusammenarbeit. 
Ich bitte Sie, hier an einer guten Lösung mitzuarbeiten und 
für Eintreten und Behandlung In dieser Session zu stimmen. 

Hassler Hansjörg (V, GR): Ich spreche Im Namen einer Min
derheit der SVP-Fraktlon. Neben anderen Mitgliedern unse
rer Fraktion bekennen sich alle drei SVP-Nationalrätlnnen zu 
dieser Minderheit. 
Die AHV Ist unser bedeutendstes Sozialwerk. Wir müssen 
alles dafür tun, es langfristig zu erhalten. Die weitere Ent
wicklung der AHV wird vor allem von zwei Faktoren abhän
gen: einerseits von der demographischen und andererseits 
von der wirtschaftlichen Entwicklung. Die demographische 
Entwicklung ist bekannt, sie wird sich In Zukunft nachteilig 
auf die Entwicklung der AHV auswirken. Die wirtschaftliche 
Entwicklung wird weiterhin Schwankungen unterworfen sein, 
wie das bisher auch der Fall war, aber für die nächsten Jahre 
sieht die Konjunkturlage sehr vielversprechend aus. 
Der Bundesrat hat In der Botschaft zwei Hauptziele der 
11. AHV-Revlslon formuliert. Es sind dies die mittel- und 
langfristige Sicherung der Finanzierung der AHV und die 
Einführung eines sozial ausgestalteten flexiblen Rentenal
ters. Mit diesen Hauptzielen der 11. AHV-Revlslon sind wir 
einverstanden. 
Für die Finanzierung der AHV sah es noch Ende der Neun
zlgerjahre nicht so gut aus. Dank dem wirtschaftlichen Auf
schwung hat sich die finanzielle Situation der AHV aber 
deutlich entspannt. So waren für das Jahr 2000 noch deutli
che Defizite In der Betriebsrechnung der AHV prognostiziert 
worden. Eingetreten Ist nun ein Vortrag von fast einer Milli
arde Franken. Für die finanzielle Sicherung der AHV hat der 
Bundesrat einige wichtige Massnahmen ergriffen. Die vorbe
ratende Kommission hat weitere Beschlüsse gefasst, damit 
die Finanzierung sichergestellt werden kann. Für mich ist 
unbestritten, dass in Zukunft das AHV-Alter fQr beide Ge
schlechter bei 65 Jahren Hegen muss. Einsparungen bei den 
Witwenrenten sind meiner Meinung nach möglich und ver
antwortbar, aber nicht In dem Ausmass, wie es der Bundes
rat vorgesehen hat. Diese Lösung Ist zu radikal ausgefallen. 
Das ganze Mehrwertsteuerprozent gehört In die AHV. Es 
geht nicht an, dass der Bund einen Tell des Mehrwertsteuer
prozentes In die Bundeskasse ableitet, um dann den Bun
desanteil an die AHV zu finanzieren. Auch zusätzliche 
Mehrwertsteuerprozente sollen eingesetzt werden können, 
aber nur dann, wenn dies unbedingt nötig Ist. Es werden 
keine Mehrwertsteuerprozente auf Vorrat beschlossen. 
Wir dürfen heute feststellen, dass die AHV aufgrund dieser 
Flnanzlerungsbeschlüsse der Kommission bis zum Jahr 
2017 finanziert werden kann. Das Ist eine relativ lange Zeit
spanne. 
Das zweite Ziel Ist die soziale Ausgestaltung des flexiblen 
Rentenalters: Der Ausbau der Flexlblllsierung des Rentenal
ters Ist dringend; er wird von allen Bevölkerungskreisen ge
wünscht und sehnlichst erwartet. Aber wenn wir die Flexlblll
slerung allen Bevölkerungsschichten zugute kommen lassen 
wollen, dann braucht es eine soziale Abfederung des Kür
zungssatzes. Bei einer rein versicherungsmathematischen 
Kürzung der Rente wird die vorzeitige Pensionierung für 
Personen mit bescheidenen Einkommen praktisch verun
möglicht, weil die Kürzung der Rente In diesem Ausmass 
für diese Personengruppen nicht verkraftbar wäre. Hinzu 
kommt, dass vielfach den Personen In wirtschaftlich be
scheidenen Verhältnissen auch eine zweite oder dritte Säule 
fehlt. Ich denke vor allem an folgende Bevölkerungsgruppen: 
Die Frauen sind ganz allgemein In grosser Anzahl In den tie
fen Einkommensbereichen anzutreffen, und - das kann 
keine Gelss wegschlecken - viele Gewerbetreibende sind In 
den unteren Einkommensschichten anzutreffen. Es sind 
Handwerker betroffen; denken Sie nur an die Bauarbeiter, 
die wegen ihrer früheren Erwerbstätigkeit, wegen der kör
perlichen Schwerarbeit, die sie zu leisten hatten, aus ge
sundheitlichen Gründen früher In Pension gehen müssen! 
Auch sie sind auf einen reduzierten Kürzungssatz für die tle-
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fan Einkommen angewiesen. Es trifft auch Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer In technischen Berufen, die - weil sie 
mit der technischen Entwicklung, die haute rasant Ist, nicht 
mehr mithalten können - darauf angewiesen sind, dass sie 
die Rente frOher bekommen. 
Natürlich sind auch die Landwirte betroffen, das will ich nicht 
verschweigen, aber wann Sie meinen, dass das fOr mich ein 
rein landwirtschaftliches Anliegen sei, dann täuschen Sie 
slchl Dia Landwirte sind heute In einer schwierigen Situa
tion. Ihnen fehlt meistens eine zweite Säule. Sie hätten die 
Mögllchkalt, eine zweite Säule anzulegen, aber meist fahlen 
die finanziellen Mittel dafOr. Natarllch Ist die soziale Abfeda
rung des KOrzungssatzes auch ein Anliegen der Landwirt
schaft, aber ich stalle mit aller Deutlichkeit fest, dass es nicht 
nur ein Anliegen der Landwirtschaft Ist, sondern aller Bevöl
kerungskreise in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnis
sen; das mOssen Sie zur Kenntnis nehmen. 
Aus all diesen Granden Ist eine soziale Abfederung der Fle
xibllislerung, die diesen Namen auch verdient, eine absolute 
Notwendigkeit. Der Bundesrat schlägt für die soziale Abfe
derung 400 MIiiionen Franken vor. Es Ist lobenswert, dass 
der Bundesrat hier Handlungsbedarf gesehen hat und die 
soziale Abfederung der Flexlblllslerung einfahren will. Einzig: 
Mit diesen 400 MIiiionen Franken kann nur den allerunter
sten Einkommensschichten geholfen werden. Diese 400 Mil
lionen greifen meines Erachtens zu wenig. Nach eingehen
der PrOfung komme ich zum Schluss, dass 800 Millionen für 
die soziale Abfederung eingesetzt werden müssen, damit 
diese elnlgermassen greifen kann. Das Ist aus meiner Sicht 
ein absolutes Minimum. Es entspricht ungefähr einem Drittel 
der Aufwendungen, die die AHV-lnltlatlven, Ober die wir im 
letzten Jahr abgestimmt haben, gekostet hätten. Aus sozial
politischer Sicht braucht es 800 MIiiionen Franken; sie sind 
finanziell tragbar. 
Ich möchte Ihnen daher beliebt machen, diese sozial abge
federte Flexibllisierung zu unterstOtzen. Selbstverständlich 
sind wir fOr Eintreten auf die Vorlage. 

Rosslnl Stephane (S, VS): Envlsager la revislon de la prln
clpale oeuvre soclale de notre pays dolt Atre falt dans une 
optlque de modernlsatlon. Dans ce contexte, la problematl
que de la flexlblllsatlon, llee a toute celle de l'äge, est cen
trale. SI nous voulons verltablement aller au fond des 
choses, II convlent de depasser des approches essentlelle
ment technlques, flnancleres ou administratives, car la flexl
blllsation s'lnscrit lnevitablement dans un contexte beaucoup 
plus large. Notre approche doit donc Atre une approche 
transversale de cette problematlque. Elle dolt s'lnscrfre au 
coeur de plusleurs phenomenes: le phenomene demogra
phlque, blen entendu, II an a ete questlon Jusqu'lcl; mals 
aussl l'evolutlon de l'emplol sur la scene economlque; mals 
encore toute la questlon des lnegalltes soclales de la popu
latlon sulsse devant la formatlon, puls davant le travall; mals 
aussl l'lnegallte devant las conditions de travall et las condi
tlons de revenu et, par vole de consequence, l'lnegalite de
vant las condltlons de retralte et de duree de retralte, et ca, 
selon des qualltes de via qul sont fort diverses. 
Alnsl, le champ est extrAmement complexe, ]'en convlens, 
mals notre processus de decislon, s'il veut Atre coherent et 
credible, dolt prendre an conslderation l'ensemble de ces 
elements. C'est un en]eu ma]eur. C'est un anjeu dans le 
sens de notre capaclte d'elus a Integrer l'evolutlon de la so
clete dans notre declslon. 
Tres concretement, sl on devalt conslderer la questlon da la 
demographle comme etant l'element central et prlnclpale
ment determlnant, et en passant par des analogles avec l'in
troductlon de l'AVS en 1948, II faudralt aller au bout du 
ralsonnement et proposer un äge de la retralta de 68, voire 
de 70 ans. Mals cela n'est pas du tout real, pas du tout ac
ceptable, parce qu'll faut prendre en conslderatlon deux 
autres elements. D'abord, la sltuatlon des lndMdus devant la 
via. La, las statlstlques qul nous ont ete remises sont tres 
claires: le pourcentage d'invalldes seion las groupes profes
slonnels passe de 3 a 40 pour cent selon la professlon exer-
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cee. Le pourcentage de deces passe de 9 a 30 pour cent 
selon las categorles socioprofessionnelles. Ce sont des ele
ments que l'on dolt prendre en consideration, mals aussl la 
questlon de l'evolutlon du marche du travall. 
Lorsqu'on analyse les taux d'actlvlte du groupe d'äge de 
55 a 64 ans pour las pays de l'OCDE, on observe au cours 
des 25 dernleres annees une chute tres dlrecta de ce taux. 
Ce taux passe par exemple pour la France de 75 a molns de 
40 pour cent; pour l'Espagne, de 84 a 47 pour cent; pour la 
Suade, de 84 a 65 pour cent; et pour la Sulsse, on se rend 
compta qu'entre l'äge de 55 ans et le moment de la retralte 
pour las hommes, on passe globalement de 96 ä. 62 pour 
cent de taux d'actlvlte, pour las femmes de 70 a 45 pour 
cent. Cette sltuatlon dolt Atre rigoureusement prise en consl
deration dans notre debat sur la flexlblllsatlon. On ne dolt 
pas, avec un systeme de protectlon soclale, renforcer en
core les lnegalltes qul sevlssent deja durant tout le parcours 
professlonnel des personnes. 
Pour ces differentes ralsons, au nom du groupe soclallste, le 
projet du Consell federal qui accorde 400 mllllons de francs 
a la flexiblllsatlon, vous l'avez deja entendu, est pour nous 
lnacceptabla. 
La proposltlon de la majorlte de la commlsslon qul prevolt 
aoo mllllons de francs peut Atre satisfalsante a la seule con
dltion qua l'ensemble des autres mesures ne releve pas d'un 
demantelement social, et Je pense tout partlculierement a la 
questlon de la rente de veuve ou de veuf, mals aussl a la 
question de l'lndexatlon des rentes. 
Quant a la proposltlon de la minorite III (Fasel), alle resta, 
devant l'evolutlon qul se prodult surtout dans l'envlronne
ment economlque, la plus reallste pour tenlr compte des lne
galltes soclales au sein de la populatlon de ce pays par 
rapport au marche du travall et ensutte vls-a-vls de la re
tralte. 

Teuscher Franziska (G, BE): Während In den Chefetagen 
Immer skandalöser abkassiert wird, wird der Sozialstaat de
montiert. Bereits In der Krise der Neunzlgerjahre hat eine 
gewaltige Umverteilung von unten nach oben stattgefunden, 
und damit soll nun frisch und fröhlich weitergefahren wer
den: Den Gutverdlenenden und den Eigenheimbesitzern ge
währt man grosszOglge Steuergeschenke; Kapitalgewinne 
bleiben steuerfrei; und die Vermieter bekommen neue Mög
llchkelten, sich an den Mieterinnen und Mietern gesundzu
stossen. 
Herr Widrig hat vorhin gesagt, er und die CVP-Fraktlon 
möchten konstruktive Arbeit leisten. Hier hätte Ich einen kon
struktiven Vorschlag an die bQrgerllche Seite: Werfen Sie die 
Idee der Steuergeschenke Ober Bord, dann haben wir genug 
Geld für einen guten Sozialstaat! Im Moment bleibt nämlich 
fOr die AHV fast nichts Obrlg. 
Deshalb greift man zu einer bewährten Sanierungsmethode: 
Die Frauen sollen einmal mehr bezahlen, denn In den Augen 
der Sozlalabbauer und der Verteiler von Steuergeschenken 
haben die Frauen In der AHV Privilegien, die In einem mo
dernen Sozialstaat völlig antiquiert seien. Beim Rentenalter 
und bei der Witwenrente sind die Frauen doch tatsächllch 
besser gestellt als die Männer! Das Ist fOr die Sozialabbauar 
unerhört, und das muss In der 11. AHV-Revlslon schleunigst 
korrigiert werden. 
Zuerst zum Rentenalter: Bereits In der 1 O. AHV-Revlslon Ist 
das Rentenalter der Frauen um zwei Jahre heraufgesetzt 
worden. Diese Erhöhung Ist uns Frauen mit dem Spllttlng 
und der Betreuungsgutschrift schmackhaft gemacht worden. 
In der 11. AHV-Revlslon sollen die Frauen nur noch bezah
len, ohne eine Gegenleistung zu bekommen: Das Rentenal
ter der Frauen soll unter dem Vorwand der Gleichstellung mit 
den Männern auf 65 Jahre erhöht werden. 
Wenn die Gleichstellung dem Mann etwas bringt, dann Ist die 
Mehrheit gerne bereit, sie so rasch wie möglich voranzu
treiben. Umgekehrt können wir Frauen wohl noch ein paar 
Jahrhunderte warten, bis wir endllch gleiche Löhne für 
glelchwertlge Arbeit erhalten oder bis sich die Männer auch 
gleichberechtigt an der Betreuungsarbeit betelllgen. Es wäre 
auch aus glelchstellungspolltlscher Sicht Immer noch die 

Bulletin ofllclel de r Assembllie fedlffllle 



7. Mai 2001 

beste Lösung, wenn Frauen und Männer ab 62 Jahren mit 
voller Rente in Pension gehen könnten, wenn sie dies wollen. 
Ziel der 11. AHV-Revlslon Ist es, das flexlble Rentenalter ein
zufahren. Den einen grossen Tell dieser Flexiblllslerung sol
len also alle Frauen mit der Erhöhung des Rentenalters 
bezahlen. Und den andern grossen Teil? Hier werden die 
Frauen ein zweites Mal zur Kasse gebeten. Diesmal sind es 
die Witwen. Zwar setzt die Kommissionsmehrheit bei den 
Witwenrenten nicht zum selben Kahlschlag an wie der Bun
desrat; aber indem die Kommissionsmehrheit die Hälfte der 
Witwenrente abschaffen wlll, werden die Wrtwen auch von 
ihr kräftig zur Kasse gebeten. Davon wären vor allem dleja. 
nigen Frauen betroffen, die Ihre Kinder zur Welt brachten, 
bevor sie 28-jährig waren. Dies sind in erster Linie Frauen 
aus wenig begQterten Famllien und mit einer eher schlech
ten Ausbildung. Denn Frauen mit guter und tendenziell län
gerer Ausbildung bekommen Ihre Kinder häufig erst später. 
Aber damit nicht genug: Diese weniger prMleglerten Frauen 
haben häufig einen Ehemann, der eine körperlich anstren
gende und eher schlecht bezahlte Arbeit verrichtet und da
durch ein erhöhtes Risiko hat, das ordentliche Rentenalter 
gar nicht mehr zu erleben. Dies hat letztes Jahr eine Genfer 
Studie gezeigt. Nicht einmal 60 Prozent der Bauarbeiter er
reichen das Penslonsalter lebend oder ohne Invalidität. Da
mit Ist eine Frau, die In Jungen Jahren Mutter wurde und 
deren Ehemann körperlich schwer arbeitet und daher ein 
höheres Risiko hat, das Rentenalter gar nicht zu erreichen, 
doppelt gestraft. Stirbt Ihr Ehemann, so hat sie kaum Erspar
nisse, bekommt keine Witwenrente und muss mit Ihrer heute 
schlechten Ausbildung wieder eine Erwerbsarbeit suchen. 
Auch wenn die Wirtschaft Jetzt grundsätzlich wieder boomt -
auf ältere Frauen mit schlechter Ausbildung und längeren 
UnterbrOchen in der Erwerbstätigkeit wartet auf dem Arbeits
markt niemand. Diese Frauen müssen dann mit Arbeit auf 
Abruf und miserablen Löhnen Vorlieb nehmen; ihnen nQtzt 
auch das flexible Rentenalter, welches uns als Errungen
schaft der 11. AHV-Revlslon verkauft wird, herzlich wenig. 
Mit den viel zu hohen lebenslänglichen Rentenkürzungen 
wird die FrOhpenslonlerung fOr Frauen und Männer mit klei
nen Einkommen unerschwinglich. Es ist beschämend, was 
die reiche Schweiz den Frauen und Leuten mit kleinen und 
mittleren Einkommen In der 11. AHV-Revislon zumuten wlll. 
Hier muss der Nationalrat noch kräftig nachbessern, damit 
die Granen dieser Revision zustimmen können. 

Gutzwtller Fellx (R, ZH): Sie haben es heute Nachmittag 
schon einige Male gehört: Mit der 11. AHV-Revlslon werden 
gemäss der bundesrätllchen Botschaft zwei Hauptziele ver
folgt: 
1. Gesicherte Finanzierungsgrundlagen fOr die mittel- und 
längerfristige Zukunft der AHV sind zu erarbeiten, und zwar 
sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite. 
2. Das flexible Rentenalter soll realisiert werden. 
Misst man die Jetzige Vorlage unserer Kommission an die. 
sen Vorgaben und an diesen Zielen, so erkennt man, dass 
sich die Meinungen Ober die nötigen Massnahmen diametral 
gegenOberstehen. Lassen Sie mich deshalb anlässlich die. 
ser Eintretensdebatte einige wichtige Tatsachen In Erlnna. 
rung rufen, die es zu berOckslchtlgen gilt. Sie betreffen: 
1. die heutigen und kOnftlgen Soziallasten; 
2. die demographische Herausforderung; 
3. die Tatsache, dass die AHV als Volksversicherung nicht 
geeignet Ist, allen Einzelfällen gerecht zu werden. 
Das grosse soziale Netz dieses Landes hat sich weitgehend 
In den letzten hundert Jahren entwickelt. Zu Recht dOrfen wir 
darauf stolz sein, dass unser Dreisäulensystem der sozialen 
Sicherheit auch Im Ausland hohes Ansehen genlesst. Aller
dings zeigt die kOrzlich publizierte erste Gesamtrechnung 
der sozialen Sicherheit In der Schweiz, dass der Staats
haushalt zunehmend belastet wird. Vor zehn Jahren lag die 
schweizerische Quote der Sozialausgaben mit rund 20 Pro
zent noch deutlich unter dem Durchschnitt der heutigen EU
Staaten. Heute, erst zehn Jahre später, weist die Schweiz Im 
Vergleich zur EU schon eine leicht Oberdurchschnlttliche 
Quote von 28 Prozent auf. In Kaufkrafteinheiten gemessen 
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gehört die Schweiz gar zur «Spitzengruppe». Umgekehrt 
stagnieren die Investitionen in zukunftsträchtige und innova
tive staatsaufgaben wie Bildung und Forschung zuneh
mend. Die Staatsverschuldung steigt weiter. 
Vor diesem Hintergrund muss es ein zentrales Anliegen 
sein, das gesamte schweizerische Sozialsystem langfristig 
und nachhaltig zu sichern - nicht nur, aber auch die AHV. 
Neben der Sozial- und Staatsquote und ihrer Bedeutung fQr 
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz stellt der 
demographische Wandel eine weitere zentrale Rahmenbe
dingung fOr die 11. AHV-Revision dar. Zum ersten Mal In der 
Geschichte der Menschheit gibt es mehr alte als Junge Men
schen. Im 21. Jahrhundert wird die Bevölkerung In vielen In
dustrienationen abnehmen: Die erste so genannte demogra
phische Umkehr seit Jahrhunderten. "'flr werden nicht mehr 
mit dem alten Schreckgespenst der Uberbevölkerung kon
frontiert sein, sondern mit einer zunehmenden Unterbevöl
kerung der Industriestaaten. Während die Menschen länger 
leben, nehmen auf der ganzen Welt die Geburtenzahlen 
stark ab. Die Kombination von wachsender Lebenserwar
tung und geringer Fruchtbarkeit treibt unser Durchschnittsal
ter unerbittlich nach oben. In der Schweiz stehen heute ei
nem Rentner vier Erwerbstätige gegenOber; wie die neuen 
Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, werden es Im 
Jahre 2050 noch 2,2 Erwerbstätige sein. Zudem hat die Alte. 
rung zur Folge, dass die Erwerbsbevölkerung ab 2015 -
schon sehr bald also - schrumpfen wird. Der Arbeitsmarkt 
wird also noch mehr ausgetrocknet. Das Ist keine Angstrna
cherel; das sind schlicht die Fakten. Die steigenden Sozial
und Gesundheitskosten benötigen Jedoch Wirtschaftswachs
tum - ein Wachstum, das durch die rOckläuflgen Bevölke
rungs- und Arbeitnehmerzahlen zunehmend gebremst wird. 
Die Erwerbsquote der Männer und Frauen in der Schweiz ist 
schon heute relativ hoch. Bel einmal angenommener kon
stanter Immigration helsst dies, dass die älteren Menschen 
wohl oder übel die einzige Reserve für den Arbeitsmarkt der 
Zukunft bilden. 
Schllesslich Ist daran zu erinnern, dass die AHV In Ihrem 
Grundkonzept eine Versicherung darstellt. Sie Ist ein Teil der 
Alterssicherung, ein Grundnetz neben der zweiten Säule, 
dem Individuellen Sparen sowie neben IV- und Ergänzungs
leistungen. Sie Ist eine Volksversicherung und gerade nicht 
geeignet, auf Einzelfälle angemessen einzugehen. 
Die aufgezeigten Perspektiven bedeuten also, dass die Fle
xibilisierung Anreize schaffen sollte, dass ältere Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer Im Arbeitsprozess gehalten 
werden können und nicht umgekehrt. 
Die durchaus realen Probleme einzelner Berufsgruppen -
die hier in diesem Saal heute Nachmittag angesprochen 
wurden - können nicht über die Volksverslcherung gelöst 
werden. So haben die viel zitierten Mitarbeiter In der Bau
branche In der Tat eine höhere Sterblichkeit als der schwei
zerische Durchschnitt. Allerdings liegen die GrOnde dafOr 
nicht nur In beruflichen Risiken. So sind belsplelswelse auch 
alkohol- und tabakbezogene Todesfälle In dieser Berufs
gruppe deutlich häufiger als Im Durchschnitt. 
Die Lösungen müssen nicht allgemein über die AHV-Volks
verslcherung, sondern spezifisch, z. B. Ober entsprechende 
Branchenlösungen, gefunden werden. Wir wollen keine fal
schen neuen Lösungen nach dem Glesskannenprlnzlp. 
Bel der nachhaltigen Entwicklung der AHV geht es heute vor 
dem Hintergrund unserer gesamten sozialen Sicherung 
nicht um kurzfristige Versprechungen, sondern um nachhal
tige Reformen, welche auch zukOnftlgen Generationen die 
Sicherheit auf künftige Leistungen geben können. Erllegen 
wir deshalb nicht dem politischen Reiz des Umlagevertah
rens. 
Für uns helsst das klar: Wir wollen In der 11. AHV-Revlslon 
ein Rentenalter von 65 Jahren, eine Flexlblllslerung nach un
ten und oben bei versicherungstechnisch gekürzten bzw. er
höhten Renten. Speziallösungen sind auf die zweite Säule 
bzw. auf die weiteren Sozialwerke, auf Branchenlösungen 
usw. zu verweisen. 
Ich bitte Sie - falls Sie eintreten -, die Vorlage entsprechend 
zu verbessern. 
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Rechstelner Rudolf (S, BS}: Am 4. März 2000, also vor gut 
einem Jahr, hat die SVP ihre Thesen zur AHV präsentiert. 
Ich zitiere: Ein «Abbau von Besitzständen» sei «unvermeld
llch», «Kapitaldeckung statt Umlageverfahren in der AHV», 
«Massgeschnelderte Vorsorge statt Zwangskorsett» - was 
wohl helssen soll: FQrsorge statt Rechtsansprüche. Kurz 
darauf wurden diese Forderungen von der Partei dementiert. 
Heute aber scheint es, dass die vereinigten Fraktionen von 
CVP, FDP und SVP Immer noch ein geheimes Drehbuch ha
ben, das genau darauf hinausläuft. Die Einflasterer sind im
mer die gleichen, sie sitzen bei der Privatassekuranz und bei 
den Banken. Dies meine Ich mit Blick auf die Vorschläge im 
Bereich der Indexierung: Die FDP-Fraktion beantragt RQck
weisung, Herr Trlponez will den Teuerungsausglelch erst 
nach vier Jahren, Frau Heberlein will mit ihrem Antrag den 
Mischindex schrittweise abschaffen, die Mehrheit der Kom
mission will den Mischindex ausser Kraft setzen, wenn das 
Volk einmal ein Mehrwertsteuerprozent ablehnen warde -
wobei wir heute nicht wissen, mit welchen Paketen dieses 
Mehrwertsteuerprozent dann verbunden WOrde. 
Wir von der SP-Fraktion lehnen diese Angriffe auf die Inde
xierung allesamt ab, und zwar nicht einfach deshalb, weil sie 
unsozial sind und heute die Opfersymmetrie fehlt, sondern 
vor allem, weil den bQrgerllchen Vorschlägen Jegliche Ein
sicht In makroökonomlsche zusammenhänge fehlt. 
Die Wirtschaft lebt bekanntlich vom Ausgeben, also von der 
Nachfrage nach Konsum- und lnvestltlonsgQtern, und nicht 
von den Ersparnissen und der Spekulation In Fantaslewerte. 
Wer die AHV hier knebelt, der verlagert die ganze Alterssi
cherung einfach auf die Ersparnisse In der zweiten Säule. 
Wie sieht es denn dort aus? Die Schweiz spart Jahr für Jahr 
20 bis 30 Mlfflarden Franken mehr, als In diesem Land inves
tiert werden können. Mit dem Mischindex fahren wir die AHV 
schon Jetzt schrittweise zurQck, denn die Renten folgen den 
Löhnen nicht - nur zu 50 Prozent -, was heisst, dass die 
Neurenten, verglichen mit den Löhnen, Jedes Jahr ein bis
schen weniger wert sind. 
Bel der zweiten Säule haben wir die umgekehrte Situation: 
Niemand welss wohin mit dem Geld. Jede blöde Internet
firma Ist gut genug, dass man Ihr das Geld nachwirft - damit 
die grossen Kapitalien Irgendwo versorgt werden können. 
Dabei Ist es völlig offen, was man für dieses Geld einmal be
kommt, wenn die Babyboomar-Generation weltweit pensio
niert wird und alle diese Leute beginnen, Ihre Aktien zu 
versilbern. 
Es gibt nur noch ein einziges Land auf der Welt, das so 
agiert, und das Ist Japan. Dort hatten wir die genau gleichen 
lmmobllienprelsexzesse, wir hatten eine Börsenexpansion 
mit anschliessendem Zusammenbruch. Auch In der Schweiz 
steuern Sie voll In diese Richtung, wenn Sie am AHV-Mlsch
lndex ratteln, Sie verschärfen diesen Trend. Der Internatio
nale Währungsfonds, mit dem wir Ja sonst nicht Immer einig 
sind, hat 1996 eine Studie publiziert: «ls capltal belng over
accumulated In SWltzerland?» Darin wird nachgewiesen, 
dass die Schweiz mit unvernQnftlg hohen Summen auf 
unvernOnftlge Art und Welse Ersparnisse bildet, und zwar 
Ersparnisse, die nicht mehr real zu einer Rendite führen, we
der mikro- noch makroökonomlsch. 
Kein anderes Industrieland der Welt spart so viel wie die 
Schweizer und Schweizerinnen, wir sollten es hier nicht 
noch mehr auf die Spitze treiben. Hören Sie auf mit dieser 
Selbsthypnose In Sachen Demographie: Seit 1975 hat sich 
die Zahl der Rentner bereits um 50 Prozent erhöht, niemand 
hat es gemerkt! Wir mussten nur einmal die Beiträge erhö
hen, aber nicht etwa wegen der demographischen Entwick
lung, sondern wegen einer hausgemachten langen Re
zession, die genau auf diese Sparexzesse zurQckzufOhren 
Ist. 
Die zweite Säule Ist nicht sicherer als die AHV. Wir brauchen 
beide Systeme, und wir mOssen sie so ausbauen, dass das 
Wirtschaftswachstum mögllchst gross 1st. Das erreichen wir 
nur, wenn wir die AHV Im heutigen Ausmass weiterführen. 
Deshalb: Hände weg vom Mischindex, sonst Ist ein Referen
dum wahrschelnlichl 
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Robblanl Melnrado (C, Tl}: Nell'amblto della poslzione favo
revole all'entrata In materia del gruppo democratico-crlstiano, 
desidero sottolineare l'importanza decislva del penslona
mento flessiblle o «a la carte» quale elemento qualiflcante 
dell'11 a revisione dell' AVS. Una soluzione adeguata In mate
ria dl pensionamento flesslbile costituisce lnnanzltutto un 
atto di intelligente adattamento a quella ehe e l'evoluzione a 
llvello culturale e sociale, In secondo luogo un atto dl respon
sabile adattamento all'evoluzione In atto nell'economla, e in 
terzo luogo un atto tout court di glustizia rispetto alle dlsparita 
tutt'ora eslstentl anche nel campo del penslonamento. 
Prima conslderazione: da un profilo generale, appare con 
evldenza ehe il corpo soclale tende a dlverslflcarsi nelle 
scelte del suol attorl. A scheml piuttosto rigid! e unlformi pre
valenti In passato, vanno gradatamente sostituendosl traiet
torle piu fluide, plu dlverslflcate, plä personailzzate, ruotanti 
attorno al barlcentro dell'indlvlduo. L:organlzzazlone del 
tempo e certamente un terreno prlvlleglato dove II slngolo ln
dlviduo eserclta ia sua autonomia. La tendenza ad lndivldua
lizzare I percorsl e oggl plu forte e plu vlslblle, accentuata 
nella gest!one del tempo rawlclnata, riguardante cioe la du
rata settlmanale e annuale del tempo, pluttosto ehe nelia sua 
articolazione di piu ampio termine, cioe rlguardante l'arco 
della vita. Tuttavla la realfä socrare presenta giä. oggl una 
gamma partlcolarmente dlversiflcata di opzloni anche in 
questo campo, cloe In materla dl penslonamento. La slcu
rezza sociaie, per evitare uno scoliamento crescente rlspetto 
alla realfä sociale, non puo ehe adattarsr a forme dl flesslbl
litä. anche In questo campo. 
Seconda costatazlone: II penslonamento flesslblle e indl
spensabile alla luce dell'evoluzlone In atto nell'economia e 
nel mercato del iavoro. L:attuale ristrutturazione condotta 
dalie azlende, alla ricerca dl dimensloni e dl fislonomie rl
spondentl ad un mercato plu aperto e competltlvo, esercita 
ricadute sull'occupazione, e In partlcolare sull'lmplego dl co
loro ehe sono meno attrezzatl dal profllo del domlnio delle 
nuove tecnoiogie e delle competenze oggl rlchleste. D'al
tronde, i'organizzazlone del iavoro e r processl dl produttlvlta 
accresciuta accentuano fortemente i ritml e II carlco dl ia
voro, con un logoramento precoce, soprattutto In certi settorl 
e funzionl. Tant'e vero ehe ra conglunzione tra, da una parte, 
la tendenza all'lndlvidualizzazlone dei percorsl e, dall'altra, 
l'evoluzlone in atto nell'economia e nel mercato del lavoro, 
fanno sl ehe negll annl novanta, come indlcato dail'Ufflclo 
federaie dl statistlca, circa un terzo delle persone attlve ha 
anticipato dl un anno II penslonamento, un qulnto lo ha anti
clpato di tre anni, e un dodlceslmo circa dl clnque annl. 
Quindi l'attuaie llmlte legale dl penslonamento vlslbiimente 
non rlflette plü una realtä. andata rapldamente dlverslflcan
dosl. 
Terza costatazlone: II penslonamento flesslblie e anche, e dl
rei soprattutto, un fattore di glustlzla: troppo spesso si dl-
mentlca ehe II nslonamento codlflca oggl sltuazlonl dl 
evidente disp Le dlsparltä. tra le diverse categorie soclo-
professlonall sono particolarmente acute dal profllo della 
mortalitä. e dell'lnvallditä. e dl conseguenza dal profllo deli'ac
cesso e della durata del penslonamento stesso. La probabl
llfä dl ragglungere II penslonamento e plu bassa per le 
persone ehe esercitano un'attlvlfä manuale, e per questa ca
tegorla anche la durata del penslonamento e medlamente 
plü brave. Non e perclo superfluo ricordare ehe studl recenti 
lndlcano ehe II tasso dl mortalifä del lavoratorl delfedllizla 
prima dell'efä der pensionamento e ad esemplo dl circa 
1,6 volte superlore a quello delle persone piu quallficate, op
pure ehe solo circa II 60 percento dei lavoratori dell'lndustrla 
dell'edliizla raggiungono 1 65 anni plenamente ablll al lavoro. 
Dlsparlfä eslstono anche dal profllo del prepenslonamento: 
con la sltuazione odlerna, la percentuaie del quadrl, cloe dl 
chi esercita responsablllta e funzlonl dlrettlve In prepenslo
namento, e circa doppla rlspetto a quella delle altre cate
gorle. 
Propria queste dlsparitä. mettono In evldenza la necessltä. 
non solo dl un slstema ben strutturato dl un penslonamento 
flessiblle, ma anche dl un sistema soclale dl flesslbilita. E 
cioe lndlspensabile ehe anche le persone con II reddito plü 
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bassa possano effettivamente optare 1:ier II prepensiona
mento senza esserne escluse de facto. E un atto di lrrinun
clablle glustlzla soclale adottare un modello ehe favorlsca le 
persone a reddlto modesto. 

Bortoluzzl Tonl r,t, ZH): Wenn wir auf die 11. AHV-Revlsion 
eintreten, Ist dies der Beginn von wichtigen Revisionen einer 
ganzen Reihe von Sozlalverslcherungen. Es folgen Ja be
kanntlich die Revision des BVG, die 4. IV-Revision, auch die 
ALV soll revidiert werden. Man könnte dann auch noch die 
«Dauerbaustelle» KVG dazunehmen. Das Ist rar uns betei
ligte Parlamentarier, die sich mit diesen Fragen auseinander 
setzen, natOrllch hochinteressant. Aber viel wichtiger Ist, 
dass damit fOr unsere Bevölkerung und unser Land wichtige 
Entscheide zu fällen sind. Eine eigentliche lnnenpolltlsche 
Weichenstellung Ist damit verbunden. 
Die Fragen, die sich zu Beginn dieser Revisionen und dieser 
Weichenstellung stellen - Insbesondere bei der AHV -, sind 
klar: Wlevlel Sozialstaat wollen wir? Wie gross darf die Last 
sein, die Beitragszahlern zugemutet werden darf oder kann? 
Oder: Gibt es ernsthafte gesellschaftliche und soziale Pro
bleme In unserem Land, die einen Weiterausbau, wie wir ihn 
bisher gehabt haben, rechtfertigen? Das sind die entschei
denden Fragen, welche es In dieser Sondersession zu be
antworten gilt. 
Wenn wir eine Gesamtbeurteilung aus Sicht der SVP-Frak
tlon vornehmen, können wir feststellen, dass eine elgentll· 
ehe soziale Not, wenn Oberhaupt, nur noch In bescheiden
stem Mass vorhanden Ist - zum guten Glück. Es schllesst 
aber selbstverständlich nicht aus, dass gesellschaftliche 
Veränderungen, welche Immer wieder stattfinden, den Ge
gebenheiten entsprechend In unsere Sozialversicherungen 
aufzunehmen und die Anpassungen zu machen sind. Theo
retische Menschenbilder allerdings und vorauseilende ge
sellschaftliche Wunschvorstellungen haben Im Zusammen
hang mit den Volksversicherungen keinen Platz. 
Aufgrund der finanziellen Entwicklung der Soziallast in unse
rem Land - welche In den letzten zehn Jahren von rund 
21 Prozent auf etwa 26 oder 27 Prozent des Bruttolnland
produktes angestiegen Ist - Ist grosse Zurückhaltung ange
sagt. In den Rezessfonsjahren nach 1991 war die .Heraus
forderung selbstverständlich viel grösser. Nach der llberwln
dung dieser Rezesslonszelt müsste man nun umso mehr 
versuchen, die Last wieder abzubauen. Mit einem Aufwand 
von Ober einem Viertel des Bruttolnlandproduktes fOr die so
ziale Sicherheit Ist das erträgliche Mass Oberschritten. 
Wenn Ich vorhin von Innenpolitischen Welchenstellungen 
gesprochen habe, so habe Ich es vor diesem Umfeld und 
aufgrund des Wissens getan, dass vergleichbare westliche 
Staaten, welche mit 30 Prozent und mehr Soziallast konfron
tiert sind, heute damit beschäftigt sind, unangenehme und 
einschneidende Reformen durchzuführen. Herr Rechstelner, 
Basel, das Ist die Arbeit Ihrer Parteikollegen In den Obrlgen 
westeuropäischen Staaten. Sie haben In der Sozlalpolltlk 
Jahrelang Versprechungen gemacht, die sie heute nicht 
mehr halten können. Wir sollten daraus elgentlfch die Lehre 
ziehen, den Bogen nicht zu Oberspannen. Die Erhaltung der 
Renten Ist angesagt - nicht Experimente, die In zehn bis 
fOnfzehn Jahren nicht mehr bezahlt werden können. 
Während einiger Jahrzehnte war der schrittweise Ausbau 
der Sozialversicherungen nur gerade In der Grösse der 
Schrftte umstritten, aber nicht In der Richtung. Es waren alle 
mit der Marschrichtung einverstanden. Heute können wir 
dieser Marschrichtung, diesem weiteren Ausbau der Sozlal
verslcherungen, nicht mehr zustimmen. Korrekturen im Rah
men der zur Verfügung stehenden Mittel können sinnvoll 
sein. Ein weiterer Ausbau gefährdet die Solidarität, und die 
Schattenwirtschaft wird gefördert. Wenn Sie die Entwicklung 
der Schattenwirtschaft In den letzten Jahren verfolgt haben, 
sollten Sie eigentlich mit neuen Steuern und Abgaben vor
sichtig sein. Es soll sogar ein Gesetz geben. Ich empfehle 
Ihnen, kein Gesetz gegen die Schattenwirtschaft zu ma
chen, sondern eben die Abgabenlast zu reduzieren oder zu
mindest zu stablllsleren. Das Ist die beste Massnahme 
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gegen die Schattenwirtschaft. Der Weiterausbau von Sozial
leistungen Ist mit Unsicherheiten verbunden. 
Es wurde verschiedentlich angesprochen, dass sehr viele 
Minderheitsanträge In der Vortage zu finden sind, dass die 
Arbeit der Kommission nicht besonders gut gewesen sei. 
Diese Vielfalt von Minderheitsanträgen Ist das Resultat der 
bevorstehenden spürbaren Weichenstellung Im sozialpoliti
schen Bereich, die Ich angesprochen habe. Eine Rückwei
sung, wie sie die FDP-Fraktion bezogen auf die AHV
Gesetzesrevlslon vorschlägt, bringt nichts. Die Anliegen, die 
Sie aufgelistet haben, haben wir alle detailliert besprochen, 
und wir haben entschieden. Eine ROckwelsung dürfte keine 
neuen Resuttate bringen. Es Ist eine politische Frage, die wir 
hier im Parlament auszumehren haben. Das sind Fragen, 
denen wir uns zu stellen haben. 
Die SVP-Fraktion wird auf die Vorlage 2, auf die eigentliche 
AHV-Gesetzesrevlslon, eintreten, Im Wesentlichen auf Aus
bauschritte verzichten und dem Auftrag unserer Wähler fol
gen, die Renten zu sichern, ohne neue Steuern zu erheben. 
Das helsst eben auch, dass wir auf die Vorlage 1, Mehrwert
steuererhöhung, nicht eintreten werden und allenfalls alter
nativ, eventual, die ROckwelsung dieses Teils der Vorlage 
unterstützen werden. 

Cavalll Franco (S, Tl): Peccato ehe II collega Bortoluzzl non 
abbia parlato In ltallano, altrlmentl avremmo avuto tre oratori 
ehe sl esprimevano In ltallano uno dopo l'altro, un record per 
questo Parlamentol 
La costltuzlone dlce ehe l'AVS deve garantlre II minimo suffi
clente per vlvere. Slamo ancora abbastanza lontani dal rag
giungere questo traguardo, ecco perche II gruppo soclallsta 
non e abbastanza soddlsfatto del messagglo del Conslgllo 
federale, ehe e un messagglo di regresslone soclale. Ma an
ehe II rlsultato ragglunto dalla commlsslone non ci soddlsfa: 
e un mlnlmo da cul II nostro gruppo vuole partlre per mlgllo
rarlo e del quale non sl accontenterä. 
Tutto clo e II rlsultato dl una campagna lsterlca, ehe dura or
mal da pli.l dl dleci annl e ehe predlca ehe purtroppo In futuro 
non potremo pli.l flnanzlare l'AVS. Da quando eslstono I sl
steml penslonlstlcl, la destra, a comlnclare dagli annl trenta 
In Germanla e In Gran Bretagna, ha sempre detto: «Se sl 
contlnua cosl, non potremo plu flnanzlare le penslonll» Non 
e mal stato vero, e non e vero nemmeno questa volta. Basta 
guardare I contl dell'anno scorso: satte mlllardi dl franchl In 
plCI del prevlsto per la Confederazlone, quasi un mlllardo e 
mezzo dl franchl In plCI per l'AVS. 
Ora non abblamo plCI solo l'UDC, ehe se potesse ellmlne
rebbe l'AVS - come le e scappato detto l'unlca volta ehe e 
stata slncera, ad Altdorf. Ma anche il Partita radlcale-demo
cratico, con una mossa demagoglca - ehe e forse II primo rl
sultato dell'era Bohrer - vlene qul a proporre II rlnvlo In 
commlssione. Tutti sanno ehe II rinvlo In commlsslone non 
cambla per nlente il rlsultato, non lo migllorerebbe. Anzl II 
Conslgllo federale ha glä ceduto qualcosa sulla penslone 
delle vedove. Approflttfamo dl questo momento favorevole EI 
decldiamo qul, sul nucleo centrale, ehe e quello del penslo
namento flesslblle. 
Come ha ben detto II collega Robblanl, le dlfferenze nella 
durata delta vlta a dlsposlzlone aumentano tra coloro ehe 
hanno e coloro ehe non hanno. E qulndl un dovere morale 
urgente permettere un penslonamento flesslblle per com
pensare queste dlfferenze. Decldlamo pero qul: non ha nes
sun senso tornare In commlsslone, polche l'unlca arma ehe 
puo ancora far mlgllorare quanto e stato ottenuto dalla com
mlsslone e la paura ehe tuttl devono avere - penso al rlsul
tato chiarlsslmo ottenuto nella SVfzzera itallana sul pen
slonamento flessibile -, cloe quella del rlcorso alla votazlone 
popolare. E solo con quest'arma ehe posslamo mlgliorare II 
rlsultato. 
Cerchlamo qulndi di decldere oggl. 

Baumann Stephanie (S, BE): Sie alle wollen die AHV lang
fristig sichern, aber die FDP-Fraktion will hier drin nicht ein
mal Ober die ganze Breite der Vorschläge diskutieren, die 
vorliegen. Das Ist Obrlgens der einzige Punkt, In dem Ich mit 
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Herrn Bortoluzzl Obereinstimme, nämlich dass die Vor
schläge alle auf dem Tisch liegen. Sie alle wollen also die 
AHV retten - und was tun Sie? Sie kOrzen oder streichen die 
Renten ausgerechnet bei den Leuten, die auf eine gute Al
ters- oder Witwenrente angewiesen sind. 
Die FDP-Fraktion, die SVP-Fraktlon und ein Teil der CVP
Fraktlon wollen nur denjenigen eine Frilhpensionlerung er
lauben, die es sich flnanzlell leisten können. Sie wollen, 
dass die Verkäuferin, der Bauarbeiter bis 65 oder länger ar
beiten mQssen; kein Wort davon, dass man in diesen Beru
fen mit 62 Jahren ausgebrannt sein könnte. Alles unter dem 
Titel: Sicherung der AHV. 
Die Wirtschaft brauche Arbeitskräfte, Ist hier gesagt worden. 
Das Ist eine sehr herzlose Behauptung angesichts der vielen 
Frauen und Männer In tiefen und mittleren Einkommens
schichten, die alle keine Anstellung mehr erhalten, wenn sie 
Ober 55 sind. Wer nicht ganz abgehoben politisiert, kennt 
selber unzählige Belsplele, und wer nur ein wenig nach
denkt, der welss, dass man nicht plötzlich aus einem Metz
ger, der keine stelle mehr findet, einen gefragten Informati
ker machen kann. 
Die SVP-Fraktlon und die CVP-Fraldlon wollen den Witwen 
die Rente verweigern, die sie In einer schwierigen Lebenssi
tuation dringend brauchen worden. Ausgerechnet diejenigen 
Politiker, die die Frauen daheim am Herd behalten wollen, 
erwarten von den gleichen Frauen, dass sie dann als Wit
wen ohne Berufserfahrung Ihr Leben ohne Unterstotzung 
selbst In die Hand nehmen können. 
Warum diese Härte? Eine Sozialversicherung, welche die
sen Namen verdient, muss sich an den sozialen BedOrfnls
sen orientieren. Herr Palll, Sie stellen die soziale Abfederung 
der FrOhpenslonlerung als Ideologisch verbrämte Forderung 
dar. Herr Bortoluzzl stellt sie als gefährliches Experiment 
dar, sozusagen als nettes Geschenk, das wir uns nicht lei
sten können. Abfederung der Frilhpenslonlerung Ist erstens 
kein nettes Geschenk, und zweitens können wir uns eine so
zial abgefederte Frilhpenslonlerung leisten. Auch wenn wir 
In dieser 11. AHV-Revlslon die Witwen nicht bluten lassen, 
auch wenn wir eine sozial abgefederte FrOhpenslonlerung 
beschllessen, bleibt die BIianz fQr die AHV-Rechnung positiv. 
Die SP-Fraktlon wird es also nicht zulassen, dass hier die 
AHV In einer ungerechten Sparilbung kaputtgemacht wird, 
und - Frau Egerszegl - wir lassen es uns auch nicht neh
men, dass der eigentliche Vater der AHV ein SP-Bundesrat 
war, nämlich Hans-Peter Tschudl. 
Wir werden am Ende der Beratungen BIianz ziehen. Zuerst 
kämpfen wir aber fQr unsere Vorstellungen, treten deshalb 
auf beide Vorlagen ein und weisen sie nicht an die Kommis
sion zurück. 

Dormann Rosmarle (C, LU), fQr die Kommission: Mit Ihren 
engagierten Voten habe Ich eigentlich gerechnet Aber so 
viele Utopisten, Fantasten, lrreallsten, ldeallsten und eine 
Hand voll Realisten habe lch noch nie unter dem gleichen 
Dach angetroffen. Ich spreche bewusst In der männlichen 
Form: Es haben vierzehn Männer gesprochen und sieben 
Frauen. Zwei FOnftel dieser Rednerinnen und Redner möch
ten die AHV ganz klar verbessern und ausbauen; zwei Fünf
tel möchten sie ganz klar restriktiver gestalten; ein Fünftel Ist 
bereit, auf die Mehrheitsbeschlüsse der Kommission einzu
treten und findet diese Beschlüsse sogar dlskussionswOrdig. 
Herr Bortoluzzl möchte auf die Vorlage 1 nicht eintreten: das 
Ist der Tell der Finanzierung. Ich muss Sie fragen, Herr Bor
toluzzf, ob Ich mein BOchergestell, das Ich an meine neue 
Wohnung anpassen möchte, In Ihre Schreinerei bringen 
kann, ohne zu fragen, was die ganze Sache kostet Sie mOs
sten Immerhin bereit sein, auf diese Vorlage einzutreten und 
dann eben mltzudlskutleren und zu sagen, was Sie Ober
haupt möchten. Zudem sind Sie wldersprOchllch, Herr Borto
luzzi: Bis jetzt haben Sie eigentlich Immer die Meinung 
vertreten, dass Sie eine langfristige Planung der Finanzen 
bis Ins Jahr 2025 möchten; heute schimpfen Sie, dass man 
Im Bereich der Mehrwertsteuer kaum verbindliche Zahlen 
habe und dass man Ober Mehrwertsteuerprozente nicht dis
kutieren dürfe. Dabei haben wir In der Kommission klar ent-
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schieden, dass nicht der Bundesrat die Kompetenz be
kommt, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, sondern das Parla
ment. 
Herr Zlsyadls möchte auf die Vorlage 2 nicht eintreten, und 
Herr Maspoll möchte sie zurückweisen. Herr Zlsyadis macht 
geltend, dass er endlich die zweite Säule mit der ersten fu
sionieren möchte. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen, da 
er nicht Im Parlament war, sondern eine Pause machte, als 
wir hier 1995 eine grosse Grundsatzdebatte Ober den so ge
nannten Dreisäulenbericht gefQhrt haben. Wie der Bundes
rat wollte auch eine Mehrheit des Parlamentes ganz klar am 
Dreisäulenprinzip festhalten. Das Ist ein Grundsatzent
scheid, den wir nun effektiv respektieren müssen. 
Ganz klar Jedoch nehmen wir eine Annäherung der zweiten 
an die erste Säule vor, indem wir In der Kommission und In 
der Subkommission Jetzt ganz Intensiv Ober einen Koordina
tionsabzug diskutieren, der auch mehr Leute Im Arbeits- und 
Teilzeltbereich erfassen würde. 
Herr Pelll möchte namens der freisinnig-demokratischen 
Fraktion die Arbeit an die Kommission zurückgeben, weil die 
Kommission angeblich nicht parlamentswilrdig gearbeitet 
hat. Ich muss Ihnen sagen, dass die Arbeit in der Kommis
sion äusserst Intensiv und spannend war. Zudem habe ich 
als Präsidentin dieser Kommission noch nie eine so grosse 
Leistungsbereitschaft erlebt. Die Kommission war bereit, Im 
Januar 2001 sogar drei Tage zusätzlich zu tagen - hinzu 
kam ein Sitzungstag der Subkommission, fQr deren Mitglie
der waren es also vier zusätzliche Tage -, und die Kommis
sion war komplett anwesend. Ich bitte Sie, Herr Palll, Ihre 
sechs sehr engagierten Kommissionsmitglieder aus der 
FDP-Fraktion zu konsultieren, bevor wir die Vorlage zurück
weisen. Konsultleren Sie erst die beiden Frauen, die sich in 
der Witwenfrage nicht einig sind, dann die vier Männer und 
dann alle sechs Mitglieder miteinander: Die FDP-Fraktion 
war sich nicht einmal In der Frage des Teuerungsausglelchs 
einig; nicht einmal In der Frage, ob man zum Beispiel bei 4 
oder 6 Prozent Teuerung eine ausserordentllche Anpassung 
vornehmen soll. Es Ist eine wahre Utopie zu glauben, dass 
die Kommission bei einer Rückweisung zu neuen Zielen und 
zu neuen Entscheiden kommen wird, wenn schon die Frak
tionen In sich dermassen gespalten sind. 
Ich glaube, Herr Stahl gehört zu den Fantasten: Er glaubt Im 
wahrsten Sinn des Wortes, dass man die AHV-Renten
summe - das will er klar mit Blick auf seine Wählerschaft -
ohne Mehrwertsteueranpassung, ohne Lohnprozente und 
ohne die Anpassung und Erhöhung der Beiträge der Selbst
ständigerwerbenden erhalten kann. 
Zum ersten Mal höre Ich von der SVP-Fraktlon, dass es eine 
Minderheit gibt. Ich bin froh darüber, dass das zum Ausdruck 
kommt und eine Gruppe bereit Ist, zu diskutieren. In der Tat 
Was wir heute tun, Ist ein Politikum; die Fakten liegen alle 
auf dem Tisch. Als Richterin und Medlatorln sage Ich Immer, 
dass ein Kompromiss dann gut ist, wenn beide Selten damit 
nicht ganz zufrieden sind. 
Abschliessend wOrde Ich sagen - Herr Fattebert hat es auf 
den Punkt gebracht -: Politik helsst, Unmögliches möglich 
machen. Selen Sie bereit, werden Sie Realisten und Reali
stinnen, dann haben wir am Mittwoch eine gute Lösung fQr 
die Zukunft unseres Landes, fQr die Rentnerinnen und Rent
ner. Alle werden froh sein, wenn wir Ihre Anliegen und Er
wartungen ernst nehmen. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: Je concede vo
lontiers a M. Bortoluzzl que las prevlslons economiques sont 
dellcates a moyen terme et aleatolres a long terme. Par 
contre, le nombre de retraltes en 2025 est deja connu. II est 
certaln que tout developpement soclal alourdlt la facture. 
Toutefois, ]'almerals faire remarquer las elements sulvants, 
aussl blen aux crltiques des amelloratlons sociales, qu'lls ju
gent excesslves, qu'a ceux qul les Jugent lnsufflsantes, volre 
envlsagent une refonte complete de la prevoyance-vlell
lesse. 
1. La maJorlte de la commisslon est tres attachee a notre 
systeme des trols plllers et n'entend pas le remettre en 
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questlon. Cecl est ressortl a maintes occasions au cours des 
travaux. 
2. II y a eu 46 pour cent de oul a l'initiatlve populaire des 
Verts vlsant a l'lntroductlon d'une retralte a la carte favori
sant les revenus modestes, et une maJorlte evidente en Ro
mandle et au Tessin. La majorite de la commisslon n'a pas 
entendu se derober devant ces resultats et renvoyer les at
tentes d'une bonne partle de la populatlon aux oubliettes. 
l.!echec de !'initiative est essentiellement dQ a ses ambitions 
peu reallstes et a ses coats excessifs de 2,5 mllliards de 
francs. 
3. La commlsslon a constate que les revenus provenant de 
la TVA crolssent molns vlte que les depenses supplementai
res de l'AVS dues a l'evolutlon demographlque, et l'or de la 
BNS ne sera pas J'oeuf de Colomb, n'en deplalse a M. Fatte
bert. Les 800 millions de francs que pourralent rapporter les 
1300 tonnes d'or ne font de toute evidence, pardonnez-moi 
l'expresslon, pas le polds face aux 4 milllards de francs que 
rapporte 1,5 polnt de TVA. 
II Importe donc de se montrer prudent, malgre la reprlse 
economlque et les resultats flscaux exceptlonnels de l'annee 
2000. Les mesures preconlsees par Ja 11 e revlslon sont in
sufflsantes a alles seules pour garantlr Je financement de 
l'AVS sans recourir a la TVA. 
Enfln, la proposltion de renvol a Ja commlsslon du groupe ra
dlcal-democratique comporte quatre proposltlons qui ont 
deJa ete examlnees en profondeur par la commlsslon au vu 
des donnees disponibles et dans Ja perspective evoquee. Un 
renvoi deboucheralt sans doute sur un resultat simllaire a 
quelques nuances proo, etant donne les senslbllltes pollti
ques en presence. 
II appartlent donc a ce Consell de prendre ses responsablll
tes. Les differentes Interventions que nous avons entendues 
jusqu'a present au cours du debat d'entree en matiere ont 
deja permls de degager une certalne evolutlon de la re
flexlon. 
La commlsslon vous recommande donc d'entrer en matlere 
sur le projet 1 de flnancement, par 15 volx contre 5 et avec 
2 abstentlons, et, a l'unanlmlte, pour le projet 2 de 11 e revl
slon de l'AVS. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Je tlens tout d'abord a 
remercler la commlsslon. Contralrement a ce qul a ete dlt, la 
commlsslon a travallle troo serleusement. Elle s'est non seu
lement penchee sur les dlfferents elements qu'elle avalt a 
tralter, mals eile s'est efforcee, qultte a arrlver parfols a des 
concluslons differentes, a etudler aussl les effets a moyen et 
a long terme des mesures qul Jul etalent soumises. Cela l'a 
amenee a modifler toute une serle de polnts par rapport au 
proJet du Conseil federal. Ce travall important et serleux et 
l'analyse qul ont ete fafts merltent mleux qu'un renvol en 
commisslon et meritent d'l\itre poursulvls icl au plenum sur la 
base du terraln deblaye par la commlsslon. 
II est vral que la commlsslon n'a pas ete en mesure, Jusqu'l 
present, de reunlr une maJorlte stable et qul se tlenne sur 
l'ensemble des proposltlons. II est clalr que selon les sujets, 
les maJorltes sont changeantes et que l'on ne volt pas en
core se dessiner clalrement le paquet que pourralent repre
senter ces differentes mesures. C'est donc malntenant au 
plenum de faire ce travall d'approfondlssement des differen
tes proposltlons qul sont sur la table afln de deflnlr ensuite 
lesquelles sont posslbles par rapport a une reforme d'en
semble. 
Le COnsell federal vous prie instamment d'assumer cette 
responsablllte et de vous engager dans ce travall, c'est-a
dlre d'entrer en matlere sur les deux projets qul vous sont 
presentes aujourd'hul. 
Le Conseil federal consldere que cette entree en matlere sl
gnffie au fond trols choses: 
Premlerement, le moment d'une revlslon est venu. Et je n'al 
entendu personne nler que le moment soft blen cholsi pour 
mener ä blen cette 11 e revlslon de I' AVS. II ne s'agit pas de 
regler tous les problemes a tres longue echeance. II s'aglt 
par contre d'amorcer le tournant, l'evolutlon necessalre pour 
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assurer i'objectlf d'un equillbre l long terme, aussl par des 
mesures qui ont des effets a court terme. Le falt mflme que 
la sltuatlon n'est nl dramatique, comme certains almeralent 
Je faire croire, nl sans probleme pour l'avenlr ä long terme, 
montre Justement que l'horizon de cette reforme est blen 
cholsl. 
Deuxiemement, d'aproo differentes solutlons posslbles, cet 
horizon est une consolidation, un equlllbre flnancler pour les 
dix, douze, voire quinze ans a venlr. Je crois que Jamals 
l'ambltlon du legislateur n'aura ete aussl grande d'etabllr, 
pour l'AVS, cet equlllbre sur une perlode aussl longue. Par le 
passe, on a souvent pris des declslons sans se poser la 
questlon de savoir l partir de quel moment les depenses 
pourralent depasser les recettes. lci, nous le faisons, et c'est 
un horizon ralsonnable, etant donne que ia dlrectlon gene
rale est aussi la bonne. 
Troisiemement, la revislon montre quel est le debat. Le COn
seil federal a propose un certaln nombre de mesures dans 
un certaln nombre de domalnes. Et grosso modo, on peut 
dire que la commission est entree en matlere sur chacun de 
ces domalnes et qu'elle n'en a pas reellement ajoute 
d'autres. C'est-l-dlre que nous savons sur quels polnts II 
vaut la pelne auJourd'hui de dlscuter et d'essayer de trouver 
des amenagements capables de ralller flnalement, au mo
ment ou l'ensemble sera dlscute, un accord plus general. 
A ce stade du debat d'entree en matlere l la premlere 
Chambre, Je Conseil federal ne veut pas prendre posltlon 
deflnltivement sur las differentes proposltlons dont II faut en
core discuter. II peut, Je le dlral tout a l'heure, dans un certaln 
nombre de domalnes, abandonner les posltlons qul etalent 
lnltlalement las slennes, ou slgnaler qu'une certalne evolu
tlon est necessaire. C'est Justement ce que j'attends lcl de 
chacun d'entre vous: c'est-l-dlre qua tout en ayant des con
victions fortes, vous puisslez savolr dans quels domalnes 
faire un pas ä Ja rencontre des autres est souhaltable, pour 
arrlver a trouver une solution ä laquelle, finalement, l'ensem
ble pulsse se rallier. 
II taut troo rapldement qua je m'arrl\ite sur les proposltlons 
qul sont malntenant sur la table, au moment oi:i nous dlscu
tons de l'entree en matlere, et que Je Jolgne ma volx a celle 
des rapporteurs de votre commlsslon. 
Premiere propositlon, celle de M. Zlsyadls qul refuse l'entree 
en matiere. M. Zlsyadls n'a Jamals reussl a accepter le sys
teme des deux plllers - les deux plllers princlpaux -, volre 
des trols plliers sl on y aJoute ce qul raste malgre tout un prl
vllege assez partlculier, c'est-ä-dlre l'epargne Individuelle fa
vorlsee sur Je plan flscal. II souhalte an falt revenlr, encore et 
toujours, l la fameuse votatlon de 1972, c'est-a-dlre a une 
solution qul se rapprocheralt de celle d'autres pays euro
peens. Ces mlllmes pays se demandent actuellement com
ment lls pourralent au contralre lntrodulre, dans des 
systemes de repartltlon generale, des elements de capltall· 
satlon, des elements de retralte obllgatolre, mals modules 
lndivlduellement, tels que nous las avons avec le deuxleme 
plller. 
En fait, M. Zlsyadis nous dlt: «C'est ce systeme qua Je ne 
veux pas; c'est ce systeme qua je ne veux pas reformer; 
c'est ce systeme que Je veux abollr dans las deux elements 
qul le composent», a savolr un element de repartltlon a forte 
redistributlon sociale et un systeme que J'appelleral d'epar
gne forcee et de capltalisatlon ä fort contenu, dans la me
sure ou II est suffJSamment large - la commlsslon aura a en 
dlscuter dans la reforme de la LPP - et permet de garantlr 
un malntien du niveau de vie anterleur tout en laissant Jouer 
l l'AVS son rOle redlstributeur. 
J'almerals donc vous prler de ne pas sulvre Ja proposltion 
de non-entree en matlere Zlsyadls, nl les arguments de 
M. Maspoll qui vont dans le möme sens, et donc d'entrer en 
matlere sur Ja 11 e revlslon de l'AVS. 
J'almerals vous prier de ne pas sulvre Ja proposltlon de la 
mlnorlte qul prevolt de ne pas entrer en matlere sur le 
proJet 1, celul concemant le flnancement par la flscallte. II 
est evident, lndlscutable que l'AVS aura besoln, au cours 
des prochalnes annees ou des prochalnes decennles, de 
moyens supplementalres. II est evident et II n'est pas dlscu-
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table que nous devons Atre pr@ts pour cette echeance, sans 
faire courfr le rlsque ä notre populatlon d'une exlgence - qul 
ne serait pas necessaire - d'une augmentatlon flscale. Mals 
nous devons @tre pl'Ats, et dlre clalrement au peuple sulsse 
que l'AVS ne peut pas Atre consolidee au tarif zero. 
La TVA a toujours ete le type de flscalite qul, aux yeux du 
Conseil federal, etalt celul que l'on devalt reserver dans ses 
augmentatlons futures aux grands equilibres de la securite 
sociale. Cela, pour toute une serle de ralsons dont nous 
aurons l'occaslon de parler plus tard, sl vous acceptez de 
suivre la majorlte de la commlssion et le Conseil federal et 
d'entrer en matiere. 
Une de ces ralsons est que la TVA ne peJore pas la capaclte 
concurrentlelle du pays. Contralrement a ce qu'affirmait 
M. Fattebert, II est clalr que c'est Justement la TVA qui per
met, dans les echanges internatlonaux, de regler le mieux 
les problemes natlonaux, sans peser sur les problemes de 
concurrence internationale. 
Le Conseil federal est convaincu, comme la commlsslon, 
que l'on n'aura pas besoin de preiever un demi-point de taxe 
sur la valeur aJoutee des 2003 ou 2004. II renonce donc ä 
demander a ce qu'il y alt un automatisme pour l'lntroduction 
rapide de ce demi-polnt. II est plein de comprehenslon aussl 
pour la demande de la commission qui souhalte reserver au 
Parlament la posslbllite, par vole legale, de mobillser la taxe 
sur la valeur ajoutee. 
II n'y a pas la de difference, surtout sl j'aJoute que le Conseil 
federaJ comprend tres blen que la dlscusslon concernant le 
flnancement de l'assurance-lnvalldlte devralt Atre lie a celle 
sur la reforme de l'assurance-lnvalidlte. Quitte, en fln de 
compte, ä presenter au peuple sulsse un proJet qul lul per
mette de connaitre la facture dans son lntegrallte pour las 
douze ou qulnze prochalnes annees. 
La ou le Conseil federaf aura de la pelne avec les proposi
tions de Ja maJorlte de la commisslon - et J'almerals l'annon
cer d'entree de Jeu -, c'est lorsque celle-cl ne tlent pas 
compte de la charge supplementalre pour les flnances publi
ques llee a l'augmentatlon des depenses de l'AVS. En prf
vant la calsse publlque d'une source de financement pour 
partlclper ä la couverture des depenses de I' AVS- et c'est la 
fameuse dlscusslon sur la part de 17 pour cent-, la commis
slon, au fond, rempllt un trou en en creusant un autre. Et cer
talns y trouveront certalnement un avantage en se dlsant 
que l'Etat, prlve de moyens, sera obllge de redulre son acti
vlte dans d'autres domalnes. Sur ce plan-lä donc, dans 
l'examen de detall, j'almerals pouvofr vous explfquer les con
sequences de la proposltlon de la majorlte de la commlsslon 
et vous annoncer que le Conseil federal se sent la responsa
blllte sfnon de la combattre, du mofns de chercher d'autres 
reponses qul permettront aux finances federafes de reduire 
cette charge accrue, qu'autrement alles ne pourralent pas 
couvrlr. 
En ce qul concerne la proposltlon du groupe radfcal-demo
cratlque conslstant ä renvoyer l'obJet a la commfssion, j'al 
deJa dlt que la commisslon avalt falt un excellent travall et 
que tout etalt malntenant sur la table. Je suls heureuse de 
voir que d'autres partagent cette analyse et J'espere alnsf 
qu'II n'y aura pas de renvol ä la commfsslon. 
J'aimerais flnalement souligner une chose pour repondre 
aux deux problemes mls en evidence par le groupe radlcal
democratlque, qul propose le renvoi ä la commlsslon. Lors
que M. Pelll dlt que le financement de 1' AVS a moyen et a 
long terme pose des problemes plus graves depuis les der
nleres statlstlques qul ont ete publlees, Je suls au regret de 
devolr le contredire. Las dernleres statlstlques sont plus optl
mlstes ou molns pessimlstes que toutes ies prevlsions sur 
lesquelies nous avlons base Jusqu'a present les perspectl
ves d'avenlr de l'AVS. Le viellllssement de la population 
semble se ralentir au vu des dernleres donnees integrees. II 
n'y a la donc aucun argument en faveur d'une sltuatlon qul 
se reveleralt tout d'un coup plus dramatlque. Bien au con
tralre, Je crols que nous entrons dans des eaux plus calmes 
et que nous pouvons aborder les choses avec plus de sere
nlte. Mals prenons !es deux prestatlons que le groupe radi
cal-democratlque a evoquees. 
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1. La questlon de la flexibllisation de l'äge de la retralte: le 
Conseil tederal s'opposera de fa9on vehemente a une for
mule qul, selon le calcul actuarlel, penaliseralt autant les pe
tlts que les hauts revenus et priveralt de ce falt les petits 
revenus de la posslbillte d'une retralte antlclpee. J'aurai l'oc
casion de revenir la-dessus, mais il est clair que la somme 
de 400 mlllions de francs du proJet du Conseil federal est a 
considerer comme un mlnimum. Cette solutlon est celle que 
le Conseil federal vous presente, et II n'entend soutenlr 
aucune proposltion qui lralt en dessous de ce que prevolt 
son projet dans ce domaine. 
2. En ce qui concerne la mlse en conformlte des drofts des 
assures avec les realites sociales d'aujourd'hui et de de
maln, cela suppose un reexamen modere de ces droits. 
Mais en aucun cas cela ne justifieralt la suppression du sys
teme de la rente de veuve et de veuf, comme l'exprlme le 
groupe radicai-dämocratlque. Premlerement, Je dols lul don
ner fondamentalement ralson - le Conseil federal n'a Jamals 
voulu supprlmer le systeme de la rente de veuve et de veuf. 
Deuxiemement, Je dls qua les disposltlons du projet du Con
seil federal ne concernent sans doute pas encore las reall
tes sociales d'aujourd'hui. Et de ce fait, le Conseil federal 
attend avec lnterAt les debats lcl et consldere que son pro
pre proJet etalt sur ce polnt un proJet qu'II n'etalt pas bon de 
suivre. Le coOt de cette reforme seralt trop lourd a porter 
pour des personnes ä qul l'economle n'offre pas encore la 
possibllite de vivre de fa90n autonome et de recevolr les res
sources dont alles ont besoln par leur propre travall. C'est 
ainsl qua le Conseil federal montre qu'II souhalte Atre flexible 
dans le cadre d'une ambltlon de cette 11 e revision qul n'a 
pas ete discutee. II vous lnvlte donc a montrer la m@me vo
lonte d'aboutlr et la m@me prudence a ne pas casser des sl
tuations soclales qul meritent notre pleln soutlen. 
II y a des devises qul sont vlvantes lorsqu'on les transcrlt 
dans une lol: un pour tous, tous pour un; c'est notre devlse. 
l.'.AVS est certainement la lol qul permet au mleux de la faire 
entrer dans la via quotldlenne. 
Je vous appelle donc a la fois de faire acta de volonte, de 
prudence dans la recherche de solutlons et de vous ecouter 
les uns les autres. Dans ce sens-la, veulllez entrer en ma
tlere sur les deux volets du projet de reforme presente. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir stimmen zuerst Ober 
den Antrag der Minderheit Bortoluzzl ab, auf die Vorlage 1 
nicht einzutreten. 

Abstimmung - Vote 
FOr Eintreten .... 151 Stimmen 
Dagegen ••.. 28 Stimmen 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir stimmen nun Ober 
den Antrag Zlsyadis ab, auf die Vorlage 2 nicht einzutreten. 

Abstimmung - Vote 
Für Eintreten .... 1 n Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Wir kommen nun zu den 
Rückweisungsanträgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Maspoll .... 11 Stimmen 
Dagegen .... 171 Stimmen 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der FDP-Fraktion .... 39 Stimmen 
Dagegen .... 143 Stimmen 
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2. Bundesgesetz über die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol fed6rale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Detailberatung - Examen de dt§tal/ 

Tltel und Ingress, Zlff. 1 Elnleltung, Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. l lntroductlon, preambule 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adoptt§ 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Abs.2Bst. C 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5 
streichen 
Abs.6 
Der Bundesrat kann fOr bestimmte Tätigkeiten vorsehen, 
dass Personen mit Wohnsitz im Ausland, die einer dieser 
Tätigkeiten während verhältnlsmässig kurzer Zelt In der 
Schweiz nachgehen, auf Ihr Gesuch hin von der Versiche
rungspflicht befreit sind. 

Art.1 
Proposition de la commlss/on 
Al. 2 /et. c 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al. 5 
Blffer 
Al. 6 
Le Conseil federal peut prevolr, pour des actlvites determi
nees, que des personnes domlclllees a l'etranger, qui vien
nent en Sulsse pour exercer une de ces actlvltes pendant 
une perlode relatlvement courte, solent exemptees a leur 
demande de l'obligatlon de s'assurer. 

Angenommen -Adoptt§ 

Art. 2Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Die Nichterwerbstätigen bezahlen einen Beitrag Je nach 
ihren sozialen Verhältnissen. Der Mindestbetrag beträgt 
648 Franken Im Jahr. Die Beiträge werden In gleicher Weise 
abgestuft wie die Beiträge nach Artikel 10 Absätze 1bis und 
1ter. 

Art. 2al. 5 
Proposition de la commlsslon 
Las assures n'exeryant aucune actlvite lucratlve palent des 
cotlsatlons selon leur condltlon soclale. La cotrsatlon mlnl
mum s'eli:lve a 648 francs par an. Les cotisatlons sont eche
lonnees de la mäme maniere qua fes cotlsatlons dues en 
vertu de l'artlcle 10 alineas 1bls et 1ter. 

Angenommen -Adoptt§ 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... und endet am Ende des Monates, In welchem sie das 
65. Altersjahr vollenden, oder am Ende des Monates, bevor 
sie eine volle Altersrente vorbezlehen. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag FIJhn 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
.... ab welchem sie eine ganze Altersrente vorbeziehen. 
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Art.3 
Proposition de la commisslon 
Al. 1 
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.... 20 ans et cesse a la fln du mols oö alles attelgnent 
65 ans ou a la fin du mois qui preci:lde celul oö alles tou
chent une rente de vleillesse complete. 
Al.4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition FIJhn 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal, mais: 
.... ou celle oö alles touchent une rente de vieillesse antici
pee compli:lte. 

Abs. 1-AI. 1 

Föhn Peter N, SZ): Ich beantrage bei Artikel 3 Absatz 1 
zweiter Satz dem Bundesrat zu folgen, was dann auch - das 
nehme Ich hier gleich zusammen - bei Artikel 5 Absatz 3 
meiner Meinung nach sinngemäss angewendet werden 
mQsste. 
Es geht hier um die Beitragsleistung fQr Nlchterwerbstätige, 
bei der ich der Meinung bin, dass rlchtlgerwelse die Bei
tragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjah
res beginnt und - wie es der Bundesrat vorerst vorgeschla
gen hat - am 31. Dezember vor Vollendung des 65. Alters
jahres oder vor dem Kalenderjahr, ab welchem sie eine 
ganze Altersrente vorbezlehen, zu beenden ist. Das betrifft, 
ich sage es noch einmal, Artikel 3 Absatz 1. 
Zurzeit dauert die Beitragspflicht fQr Nlchterwerbstätlge bis 
zum Ende des Monats, ln welchem sie das 63., 64. oder 
65. Altersjahr vollendet haben. Daraus ergibt sich, dass eine 
im Januar geborene Person nur noch fQr einen Monat Bei
träge schuldet, während die Im Dezember geborenen Versi
cherten noch Beiträge fQr zwölf Monate zu bezahlen haben. 
Die Beitragspflicht beginnt aber, wie schon gesagt, nach 
Vollendung des 20. Altersjahres. 
Wird das Ende der Beitragspflicht bei Nichterwerbstätigen 
einheitlich auf den 31. Dezember des dem Rentenalter bzw. 
dem Vorbezug einer ganzen Altersrente vorangehenden 
Jahres festgesetzt, dann lässt sich diese Unglelchbehand
lung eliminieren. Diese Änderung rechtfertigt sich umso 
mehr, als fOr die Rentenberechnung das nach dem 31. De
zember vor Eintritt des Rentenbeglnnes erzielte Erwerbsein
kommen berOcksichtlgt wird. Das zu meinem Antrag. 
Zudem haben Sie vielleicht die Nuance gesehen: Im Entwurf 
des Bundesrates und Im Antrag der Kommissionsmehrheit 
wird fälschlicherweise von einer «vollen Altersrente» gespro
chen. Man spricht aber entweder von einer ganzen oder 
eben von einer halben Rente. Eine volle Rente bedeutet 
nichts anderes als die vollständige Beitragsdauer. Deshalb 
mOsste auch diese Korrektur vorgenommen werden. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen, der diese Kor
rektur am Entwurf des Bundesrates vornimmt. 

Dormann Rosmarie (C, LU), fQr die Kommission: Herr Föhn 
möchte bei den Beiträgen der Nichterwerbstätigen und der 
Erwerbstätigen zurQck zum Modell Bundesrat. Die Kommis
sion hat In beiden Artikeln anders entschieden, und zwar 
aus finanziellen Granden. 
Wenn Jemand z. B. Im Dezember Geburtstag hat, wird er 
schon Im Jahr zuvor von der AHV nicht mehr erfasst, d. h., er 
muss keine Beiträge mehr bezahlen. Nachdem die 11. AHV
Revislon unter dem Zeichen der Konsolidierung der Finan
zen steht, Ist der Antrag In der Kommission praktisch ein
stimmig angenommen worden. Ich bitte Sie also, dem An
trag der Kommission zuzustimmen und den Antrag Föhn zu 
Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b abzu
lehnen. 
Hingegen hat Herr Föhn Recht, wenn er den zweiten Satz 
von Artikel 3 Absatz 1 ändern will: «ganze Altersrente» statt 
«volle Altersrente». Wir sprechen Ja von «halben» und «gan
zen» Renten • 
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Ich empfehle Ihnen namens der Kommission, in Artikel 3 Ab· 
satz 1 und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b dem Antrag der 
Kommission zuzustimmen und den Antrag Föhn abzuleh
nen, aus finanzlellen Granden tar die Kasse, aber in Artlkel 3 
Absatz 1 Im zweiten Satz «volle» durch «ganze» zu erset
zen. 

Drelfuss Ruth, conseillere federale: Plusieurs choses sont 
incluses dans cette proposltlon. La premiere concerne la 
rente de vieillasse anticipee complete; la, las remarques de 
M. Föhn, en termes de redactlon, sont fondees. 
En ce qul concerne le falt de savoir si c'est le 31 decembre 
ou si c'est le mois, Je vous prle de sulvre la proposltlon de la 
commlssion qui est plus favorable pour l'equillbre de l'AVS 
que la proposltlon Föhn. 

Abstimmung - Vote 
FQr den modifizierten Antrag 

der Kommission .... 127 Stimmen 
Für den Antrag Föhn .•.. 23 Stimmen 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Ich mache Sie darauf 
aufmerksam, dass die Abstimmung bei Artikel 21 nachträg
llch auch die Formulierung von Artikel 3 Absatz 1 und Arti
kel 5 Absatz 3 bestimmen wird. 

Abs. 4-Al.4 
Angenommen -Adopte 

Art. 4Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 4 al. 2 
Proposition de la commlssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopta 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Unverändert 
Abs. 3 Bst b, Abs. 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Föhn 
Abs. 3Bst b 
b. nach dem 31, Dezember vor Vollendung des 65. Altersjah
res oder vor dem Kalenderjahr, ab welchem sie eine ganze 
Altersrente vorbezlehen. 

Art.5 
Proposition de Ja commfsslon 
Al.2 
lnchange 
Al. 3 /et. b, al. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Föhn 
Al. 3 fet. b 
b. apres le 31 decembre de l'annee precedant celle ou ils at
telgnent l'Age de 65 ans, ou celle ou lls touchent une rente 
de vlelllesse antlclpee complllte. 

Abs. 2, 5 -Al. 2, 5 
Angenommen -Adopta 

Abs. 8 Bst. b -Al. 8 let. b 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Der Antrag Föhn Ist auf
grund der vorangehenden Abstimmung erledigt. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposltion de 1a commlssion 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit I 
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(Maury Pasquier, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Rechsteiner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
.... betragen 8,4 Prozent .••• 
Minderheit 
(Maury Pasquier, Baumann Stephanfe, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechsteiner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
.... 100 Franken abgerundet (Rest des Absatzes streichen) 
Minderheit ff 
(ll'lponez, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Hassler, Meyer 
Therese, Stahl, Widrig) 
Unverändert (7,8 Prozent) 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Eventualantrag Clna 
(falls der Antrag der Minderheit II abgelehnt wird) 
Abs. 1 
.... betragen 7,9 Prozent .... 

Art.6 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorlte 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Mlnorlte I 
(Maury Pasquier, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslni) 
.... a 8,4 pour cent du salalre .... 
Minorlte 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslni) 
.... 1 oo francs immedlatement lnfarleur. (Biffer le reste de 
l'alinea) 
Mlnorlte II 
(Trlponez, Bortofuzzi, Dunant, Fattebert, Hassler, Meyer 
Therese, Stahl, Widrig) 
lnchanga (7,8 pour cent) 

Al.2 
Adherer au projet du Conseil faderal 

Proposition subsidlalre Clna 
(au cas ou la propositlon de la mlnorlta II seralt rejetae) 
Al. 1 
.... a 7,9 pour cent du salalre .... 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
.... von 8, 1 Prozent wird erhoben .... 
Minderheit I 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Rechstelner-Basel, Rechsteiner Paul, Rossinl) 
.... von 8,4 Prozent .... 
Minderheit 
(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
.... 100 Franken abgerundet. (Rest des Absatzes streichen) 
Minderheit II 
(Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Hassler, Meyer Therese, 
Schenk, Stahl, Trlponez, Widrig, Zäch) 
Unverändert (7,8 Prozent) 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Minderheit 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rossinl) 
Versicherte, die auf Ihrem massgebenden Lohn zusammen 
mit dem Arbeitgeber mindestens den Mindestbeitrag von 
324 Franken im Jahr bezahlt haben, können verlangen, dass 
auf Ihrem Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
anstelle des Mindestbeitrages ein Beitrag von 8,4 Prozent 
erhoben wird. 

Abs.3 
.... dass auf einem Jährlichen Einkommen aus einer neben
beruflich ausgeQbten selbstständigen Erwerbstätigkeit bis 
zum Betrag der maximalen monatlichen Altersrente nur auf 
Verlangen des Versicherten Beiträge erhoben werden. 

Eventualantrag Clna 
(falls der Antrag der Minderheit II abgelehnt wird) 
Abs.1 
.... von 7,9 Prozent .... 

Art. 8 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
MaJortte 
.... de 8, 1 pour cent est peri;:ue .... 
Minorite I 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslni) 
..•• de 8,4 pour cent ..•. 
Mlnorite 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanie, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechsteiner Paul, Rossini) 
.... 100 francs lmmediatement Interieur. (Biffer le raste de 
l'allnea) 
Minorite 11 
(Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Hassler, Meyer Thertise, 
Schenk, Stahl, Trlponez, Widrig, Zäch) 
lnchange (7,8 pour cent) 

Al.2 
Maforlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minortte 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanie, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
Les assures qul, conjolntement avec leur employeur, ont ac
qultte un montant minimal de 324 francs sur leur salalre de
termlnant, peuvent exlger qu'en lieu et place du montant 
minimal perQu sur le revenu de leur activlte lndependante un 
montant de 8,4 pour cent solt perQU. 

Al. 3 
.... les cotlsatlons dues sur un revenu annuel egal ou ln
ferleur a Ja rente mensuelle maximale, provenant d'une acti
vlte .... 

Proposition subsldialre Clna 
(au cas ou Ja proposltlon de la minorlte II seralt rejetee) 
Al. 1 
.... de 7,9 pour cent .... 

Art. 9bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Der Bundesrat kann die Grenzen der sinkenden Beitrags
skala nach den Artikeln 6 und 8 sowie den Mindestbeitrag 
nach den Artikeln 2, 8 und 1 O dem Rentenindex nach Arti
kel 33ter anpassen. 
Minderheit 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art.9bls 
Proposition de la commission 
Majorfte 
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Le Conseil federal peut adapter a l'lndlce des rentes prevu ä 
l'article 33ter les limites du barllme degresslf vlse aux ar
tlcles 6 et 8 alnsl que la cotlsation minlmum flxee aux ar
tlcles 2, 8 et 10. 
Minorfte 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Zu den Artikeln 6, 8 und 
9bls findet eine gemeinsame Debatte statt. 

Maury Pasquler Liliane (S, GE): Comme cela a deja ete 
rappele lors du debat d'entrae en matlere, un des buts prin
clpaux de la 11 e revlsion de l'AVS est d'assurer les bases fl
nancleres de cette assurance cinquantenalre . 
Pour ce faire, Je Conseil federal a propose plusleurs pistes, 
tant du cOte des economies sur les prestations que de celui 
des recettes supplementalres, dans une tentative de syme
trie des contributlons. Une des recettes supplementaires de
vralt alnsl provenlr d'une mlse a niveau des cotlsatlons des 
personnes lndependantes avec celles des personnes sala
riees, d'une part en supprlmant l'echelle degressive dont be
neficlent les personnes lndependantes gagnant moins de 
48 300 francs par an, et d'autre part en portant a 8,4 pour 
cent leur taux de cotlsatlon par analogle avec celul des per
sonnes salariees . 
Teiles sont du molns les deux propositlons qua je vous fals, 
reprenant alnsi celles du Conseil federal lors de ia procedure 
de consultation. II est a. cet egard interessant de constater 
que, blen qu'elles alent obtenu toutes deux une majorlte 
d'avls posltifs au cours de cette procedure preliminaire, le 
Conseil federal a falt marche arrlllre et ne nous propose 
qu'une solutlon lntermedlalre avec un taux de 8, 1 pour cent, 
coupant la polre en deux entre les 7,8 pour cent actuels et 
les 8,4 pour cent des personnes salarlees, et avec un gel du 
bareme degresslf en Heu et place de sa suppression. 
Plusleurs arguments plaldent pourtant en faveur de mes pro
positlons, dont certalns ont du raste ete avances par le Con
seil federal, solt au cours de la procedure de consultatlon, 
solt dans son message. 
1. II est Interessant de rappeler qua le taux plus bas pour les 
personnes exerQMt une activlte lndependante a ete lntrodult 
en 1969 dans le but de tenlr campte de l'absence de pre
voyance professlonnelle. La sltuatlon s'est toutefols conslde
rablement modHlee au cours des 30 dernillres annees, 
pulsque las personnes lndependantes beneflclent malnte
nant d'un acctis elargl aux deuxlllme et trolslllme pillers qul 
remplacent alsement la prevoyance professlonnelie obllga
tolre des personnes salarlees de revenu comparable. 
2. SI le taux de cotlsatlon n'est pas le m&me dans l'AVS, II 
est en revanche ldentlque dans !es autres branches d'assu
rance sociale pour les personnes salarlees et lndependan
tes. Fixer un m&me taux aussl dans I' AVS permettralt de 
slmplifler grandement la determlnatlon et Je prelllvement des 
cotlsatlons. Cela permettraH egalement d'evlter que des per
sonnes salarlees qul exercent une actlvlte lndependante a. tl· 
tre accessolre beneficlent d'un taux redutt ou m&me d'un 
barllme degresslf. 
3. Les contestatlons d'ordre comptable ne resistent pas a. 
l'lmportance du message de la realisatlon d'une egallte en
tre personnes salarlees et lndependantes. En effet, las pre
mlllres ne palent apparemment que 4,2 pour cent de 
cotlsatlon, mals les 4,2 pour cent de la part employeur sont, 
de falt, lnclus dans le coat du travall global des personnes 
salarlees. Les 8,4 pour cent pour toutes et tous seralent 
donc beaucoup plus slmplement communlcables. 
4. Pour ce qul est du bareme degresslf, rappelons que cette 
mesure etait prevue a. l'orlgine pour soulager les personnes 
de condltlon lndependante ayant vralment peu de revenu, 
mals qua, a. l'heure actuelle, sulte a l'adaptatlon automatlque 
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du montant d'entree dans le bareme degressif, ce sont quel
que 60 pour cent des independantes et independants qul en 
profltent, faussant par la-mllme completement un but Initial 
louable de ce bareme degresslf. 
5. A revenu egal, les personnes salariees gagnant 
48 300 francs au plus ne beneflclent pas des mllmes possl
billtes d'allegement, ni an matiere d'AVS ou le taux de coti
satlon est de 8,4 pour cent au total, nl en matlere flscale 
puisqu'eiles n'ont qua fort peu de possibllltes de deductlons 
sur leur revenu brut. Non, il n'est pas Justitia que des per
sonnes de conditlon lndependante pulssent s'offrir une re
tralte an partlclpant molns a son flnancement qua des 
personnes salariees dont le revenu est ldentlque. Non, II 
n'est pas Judicieux de prendre des mesures de nature eco
nomlque pour encourager las lndependantes et lndepen
dants au sein d'une assurance soclale vleillesse et survi
vants; ce n'est pas la son but. 
Je vous prle donc de sulvre mes proposltions de mlnorite 
prevoyant une augmentatlon du taux de prelevement a 
8,4 pour cent et de suppresslon du bareme degresslf aux 
artlcles 6 et 8. De manlere subsldlalre, en cas de refus de 
votre part, Je vous prle de suivre ma proposltlon de minorlte 
a l'artlcle 9bls qul reprend le pro]et du Conseil federal con
slstant a geler le montant d'entree dans le bareme degressif 
afin de mettre fin a terme a une rente de sltuatlon pour un 
nombre toujours plus grand de personnes independantes. 
Enfin, Je termlne par la ofJ J'aurals dQ commencer en decla
rant mes liens d'interät ou plutöt de desinterllt puisqu'il se 
trouve que j'exerce une actlvlte en tant qu'lndependante et 
que Je beneflcle personnellement du bareme degressif. 

Bortoluzzl Tonl ,Y, ZH): Ich möchte eine Vorbemerkung 
machen: Ich finde es nicht ganz glücklich, dass die Artikel 6, 
8 und 9bls zusammen diskutiert werden, weil nämlich Artikel 
9bis mit den beiden anderen Oberhaupt nichts zu tun hat. 
Das als Vorbemerkung, um hier Klarheit zu schaffen. 
Zuerst darf Ich Ihnen meine Interessen offen legen: Ich bin 
Selbstständlgerwerbender, einer dieser etwa 200 000, die es 
In unserem Land gibt. Wenn die 8, 1 Prozent, die - gemäss 
Kommissionsmehrheit - von Selbstständigerwerbenden neu 
als Beitrag erhoben werden sollen, korrekt wären, dann 
warde ich nicht hier stehen. Dann WOrde Ich das akzeptie
ren. 
Es gibt aber zwei wesentliche Unterschiede zwischen Arbeit
nehmenden und Selbstständlgerwerbenden, die es rechtfer
tigen, beim Beitragssatz von 7,8 Prozent zu bleiben. - Ich 
möchte Sie bitten, Ihre Aufmerksamkeit meinen Ausführun
gen zu widmen, denn es geht Immerhin um eine Mass
nahme, die eben nicht ganz unproblematisch wäre. 
Der Bundesrat und auch Frau Maury Pasquler haben den 
Antrag auf 8, 1 bzw. 8,4 Prozent In erster Linie damit begriln
det, dass sich die Verhältnisse für die Selbstständlgerwer
benden Im Bereich der Vorsorge - zweite und dritte Säule -
seit der Einführung 1969 geändert haben. Da möchte Ich 
den Ausführungen, wie der Bundesrat sie In der Botschaft 
macht und wie Frau Maury Pasquler sie gemacht hat, zu
stimmen: Es Ist so, die Verhältnisse haben sich geändert -
wobei längst nicht alle Selbstständlgerwerbenden von die
sen MöglJchkelten Gebrauch machen. Meine Vorsorge, die 
zweite Säule, findet nicht mit Geldmitteln statt, sondern In 
meinem Betrieb. Wenn Sie dlesbezügllch einen Vergleich 
machen wollten, dann müssten wir noch Ober die Liquiditäts
steuer sprechen, die hier herelnsplelt. 
Dieser erste Bereich scheint das kleinere Problem zu sein 
als der zweite Tell: Hier Ist nicht nur ein buchhalterischer, 
sondern ein richtiger rechnerischer Mangel vorhanden. Der 
Arbeitnehmer zahlt seinen Beitrag von 8,4 Prozent an die 
AHV von seinem Bruttolohn, der Selbstständlgerwerbende 
bezahlt seinen Beitrag von seinem Betriebsergebnis, seine 
Einnahmen gemäss Steuererklärung werden für die Berech
nung beigezogen. Wo Hegt der Unterschied? Der Unter
schied liegt darin, dass die Arbeitgeberbeiträge, also dieser 
4,2-Prozent-Antell an der AHV, der Anteil an der IV, der An
teil an der Erwerbsersatzordnung, In die Berechnung der Ba
sis für den Arbeitnehmer nicht einbezogen werden. Es gilt 
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auch mit zu berücksichtigen, dass der Selbstständlgerwer
bende keine Arbeitslosenversicherung hat, dass er, In den 
meisten Kantonen, keine Familienzulagen hat. Das ist Inhalt 
seines hundertprozentigen Einkommens, das fQr die Be
rechnung des AHV-Beltrages beigezogen wird. 
In meinem persönlichen Fall können Sie als Beispiel In etwa 
davon ausgehen, dass die Bemessungsgrundlage für den 
AHV-Beltrag bei mir etwa 11 o Prozent der Bemessungs
grundlage eines Arbeitnehmers ausmacht. Wenn Sie nun 
von diesen 110 Prozent diese 7,8 Prozent abrechnen, die 
heute Gültigkeit haben, dann kommen Sie auf einen höhe
ren Beitrag als Jenen, den der Arbeitnehmer von seiner Bei
tragsbemessung her gesehen bezahlen muss. Ich welss, 
das tönt vielleicht etwas kompliziert, aber es Ist so, dass die 
Berechnung von 7,8 Prozent absolut gerechtfertigt Ist, um 
eine Gleichbehandlung mit den Arbeitnehmern, die einen 
Beitragssatz von 8,4 Prozent haben, zu erreichen. 
Wenn nun Kollege Clna einen Eventualantrag auf 7,9 Pro
zent gemacht hat, dann ist dieser Antrag - allein auf die 
AHV, auf die Erwerbsersatzordnung und auf die IV bezo
gen - korrekt. Er bezieht aber In keiner Art und Welse die 
von mir genannten weiteren Teile, die der Selbstständiger
werbende von sich aus zu berappen hat, mit ein. Nicht er
wähnt habe Ich beispielsweise auch die eigene Vorsorge In 
Fragen des Krankheits- und Unfallausfalls. Das bezahlt der 
Selbstständlgerwerbende alles von seinem hundertprozenti
gen Ertrag, den er erwirtschaftet und der für die Berechnung 
der AHV beigezogen wird. 
Wenn Sie alle diese Dinge abziehen und dann mit den Bel
trägen der Arbeitnehmer vergleichen, dann sind Sie mit 
7,8 Prozent Immer noch auf einem Niveau, das diesem Ver
gleich standhält. 
Ich bitte Sie im Sinne der Gerechtigkeit und Korrektheit, bei 
diesen 7,8 Prozent gemäss geltendem Recht zu bleiben. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Als designierter Präsident des 
Schweizerischen Verbandes freier Berufe, einer Dachorgani
sation von 14 Standesorganisationen mit rund 85 000 Mit· 
gliedern, möchte Ich Sie an dieser stelle eindringlich bitten, 
die Anträge der Minderheiten II (frlponez/Bortoluzzi) zu un
terstützen. 
Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, um am reduzierten 
Beitragssatz für Selbstständlgerwerbende zu rütteln und 
damit eine erhebliche Verschlechterung gegenüber den 
Lohnempfängern zu bewirken. Handwerker, Angehörige der 
freien Berufe und Landwirte dürfen nicht zu den Benachtei
ligten der 11. AHV-Revision werden. Die Anhebung des re
duzierten Beitragssatzes für die Selbstständigerwerbenden 
auf Ober 7,9 Prozent hätte nämlich zur Folge, dass die 
Selbstständigerwerbenden auf einem gleichen Bruttoein
kommen höhere AHV-Belträge bezahlen müssten als die 
Lohnempfänger. Eine derart fragwürdige Unglelchbehand
lung wird durch den bescheidenen Mehreingang an Beiträ
gen nie und nimmer gerechtfertigt; denn mit diesen Beiträ
gen wird eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen 
Situation der ersten Säule nie und nimmer erreicht. Ein Bei
tragssatz von 7,9 Prozent ist die absolute Schmerzgrenze, 
die akzeptiert werden könnte. 
Ich bitte Sie deshalb, sofern die Anträge der Minderheiten II 
(frlponez/Bortoluzzl) keinen Erfolg haben, meinen Eventual
antrag zu unterstützen. Er gewährleistet nach angestellten 
Berechnungen und Gutachten eine gerechte Lösung. 

Polla Barbara (L, GE): Dans le cadre de cette discussion 
sur les artlcles 6, 8 et 9bls, falmerals, au nom du groupe li
beral, m'exprlmer plus partlculierement sur l'artlcle 8 concer
nant les lndependants. 
Comme Mme Maury Pasquler, comme M. Bortoluzzl, je suls 
lndependante et, au nom de tous les lndependants que Je 
represente dans ce pays qul est falt de democratle represen
tatlve, j'aimerals m'opposer absotument a l'assertlon de 
Mme Maury Pasquier qul pretend qua las independants be
neficlent d'une rente de sltuatlon. 
Non, Madame Maury Pasquier, nous ne voulons pas d'une 
augmentatlon des cotlsations peryues sur le revenu prove-
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nant d'une actlvlte lndependante, et oul, Madame Maury 
Pasquler, soulager les lndependants reste aujourd'hul en
core louable, en 2001 exactement comme au debut des an
nees solxante. Les lndependants sont deja tres lourdement 
soumls aux cotlsations et partlclpent plus qu'a leur tour au fl
nancement de l'AVS. La proposltlon de minorlte I d'augmen
tation a 8,4 pour cent est particuliärement inacceptable et 
falt poser la question de la credibillte du groupe socialiste 
lorsqu'II annonce, urbl et orbl, qu'II veut soutenlr la classe 
moyenne, car les independants de ce pays sont et restent, 
dans leur grande majorlte, dans cette classe moyenne et 
contrlbuent de fac;on absolument majeure a l'ensemble des 
recettes dont beneflcle notre pays. II est donc parfaltement 
loglque de s'en tenlr a la sltuatlon actuelle en termes de coti
satlons. 
Les aspects technlques vous ont ete tres blen expllques par 
mes preoplnants en allemand, M. Bortoluzzl et M. Clna, et je 
ne vals pas vous les repeter en franQBls, mals Je vous fnvite 
tous a accepter, dans un premler temps, la proposition des 
mlnorltes II (Trlponez/Bortoluzzl) et, comme M. Clna l'a pro
pose, en cas de non-acceptation, ce que Je regretterais fort, 
a accepter la proposition subsldialre Clna. 

Heberleln Trlx (R, ZH): Die Höhe des Beitragssatzes der 
Selbstständlgerwerbenden war bereits anlässlich der 
1 o. AHV-Revlslon ein grosser Diskussionspunkt. Er wurde 
schllessllch fallen gelassen, um die Vorlage nicht zu gefähr
den. Seit 1969 kennt die AHV diesen geringeren Beitrags
satz von 7,8 Prozent gegenüber 8,4 Prozent der Angestell
ten. Begründet wurde der unterschledllche Beitragssatz mit 
dem Fehlen der Mögllchkelt der beruflichen Vorsorge bei 
Selbstständigerwerbenden. Auch die unterschledilche Be
rechnungsweise der Beiträge für Selbstständig- und Un
selbstständlgerwerbende muss mit einbezogen werden - Ich 
möchte hier nicht auf die Detalls eingehen. 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit, der von der FDP
Fraktion mehrheltllch mitgetragen wird, bedeutet für das Ge
werbe eine Mehrbelastung; dessen sind wir uns bewusst In 
Kombination mit den IV- und EO-Beiträgen kommt man dann 
auf 9,8 Prozent, eine Grenze, die sicher nicht überschritten 
werden darf. Die mathematische Glelchstellung würde einen 
Betrag von 8,06 Prozent ausmachen - auch wenn wir hier 
von einem einzelnen Experten zwei verschiedene Berech
nungsweisen bekommen haben! Was wir dann noch zuge
schickt erhielten, berührte uns etwas komisch, nachdem 
eine erste Berechnungsart bereits andere Resultate erge
ben hatte. 
Unterdessen haben Jedoch Selbstständigerwerbende die 
Möglichkeit der berufllchen vorsorge. Sie soll Im Rahmen 
der laufenden BVG-Revision auch für tiefe Einkommen er
mögllcht werden. Im Rahmen der dritten Säule stehen 
Selbstständlgerwerbenden weiter gehende Möglichkeiten 
zur Verfügung - auch steuerlich -, als dies bei Angestellten 
der Fall Ist. Sie haben eine breitere Palette von Abzugs- und 
Sparmögllchkelten. Die Mehreinnahmen von rund 74 Millio
nen Franken pro Jahr sind im Sinne der Opfersymmetrie ge
rechtfertigt; wir verlangen auch von den Rentnern Opfer, wir 
verlangen Insbesondere von den Frauen Opfer. Frau Polla, 
auch wenn wir selber als Selbstständlgerwerbende dafür 
eintreten müssten, sind wir mehrheitlich bereit, diese Idee 
der Opfersymmetrie mitzutragen. Sie entspricht den verän
derten Rahmenbedingungen. Abzulehnen Ist klar der Antrag 
der Minderheit 1 (Maury Pasquler), der eine unverhältnls
mässlge Erhöhung bedeuten würde. 
Bel Artikel 9bls, der, wie erläutert wurde, eine völlig andere 
Thematik betrifft, möchte Ich nicht auf die Details eingehen. 
Die FDP-Fraktion unterstützt den Antrag der Kommissions
mehrheit Die Kommissionssprecher werden dort dann die 
notwendigen Erläuterungen machen. 
Bel Artikel 8 hat die Mehrheit der FDP-Fraktion - bei fünf 
Gegenstimmen, die für den Antrag der Minderheit II (Borto
luzzl) abgegeben wurden - dem Antrag der Kommissions
mehrheit zugestimmt. Für die Minderheit der FDP-Fraktion 
hat nun noch Herr Trlponez das Wort. 
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Trlponez Plerre (R, BE): Im Namen der Minderheit der 
FDP-Fraktion bitte Ich Sie, der Minderheit II der Kommission 
zu folgen und den Beitragssatz aus selbstständiger Erwerbs
tätigkeit bei 7,8 Prozent zu belassen. Eine Erhöhung auf 
8, 1 Prozent wäre ungerechtfertigt, einseitig und unangemes
sen. Er läge im Verhältnis zu den sonst unverändert bleiben
den Beiträgen viel zu hoch. 
Vergessen wir nicht, dass Selbstständlgerwerbende quasi 
einen doppelten Beitrag zu bezahlen haben, nämlich denje
nigen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dieser Beltregs
satz llegt heute zu Recht bei 7,8 Prozent, well die Bemes
sungsgrundlagen eben unterschiedlich sind. 
Herr Bortoluzzl hat zu Recht auch darauf hingewiesen, dass 
die Selbstständlgerwerbenden eine Reihe von überdurch
schnittlichen Leistungen an die Sozialwerke entrichten und 
beispielsweise selber keine Leistungen aus der Arbeitslo
senversicherung beziehen können. Würde man einzig und 
einseitig für die Selbstständigen, die Gewerbetreibenden 
und übrigens auch für die Landwirte einen höheren Bei
tragssatz festsetzen, so wäre das eine klare Benachtelllgung 
dieser Kategorien. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit II zu folgen und bei 
7,8 Prozent zu bleiben. 

Gross Jost (S, TG): Ich beantrage Ihnen Im Namen der SP
Fraktlon, Im Hauptstandpunkt der Minderheit I zu folgen, im 
Eventualstandpunkt der Mehrheit und dem Bundesrat. 
Ich möchte meine Interessenbindung auch offen legen. Ich 
bin frei praktizierender Anwalt; aber Im Unterschied zu Kol
lege Cina vertrete Ich hier nicht einen Interessenstandpunkt, 
sondern bin Ich für die Gleichbehandlung der selbstständig 
und der unselbstständig Erwerbstätigen auch beim Beitrags
satz. 
Worum geht es bei der Prlvileglerung der Selbstständlger
werbenden, wie sie bisher im Beitragssatz von 7,8 Prozent 
zum Ausdruck gekommen Ist? Die ursprüngliche Motiva
tion - wenn man In die Geschichte der Gesetzgebung zu
rückschaut - Ist ganz klar: Man glaubte, damals zu Recht, 
gewisse Gruppen von selbstständig Erwerbstätigen wie 
Klelngewerbler und mmelständische Unternehmer hätten 
nicht die gleichen Mögllchkelten, sich belsplelswe!se einer 
Pensionskasse anzuschllessen. Das Ist Vergangenheit! Der 
Zugang des mittleren Gewerbes und des Kleingewerbes zur 
zweiten Säule Ist gewährleistet, und die dritte Säule ist ge
rade für die selbstständig Erwerbstätigen mit grossen steu
errechtlichen Abzugsmöglichkeiten verbunden. Es gibt 
deshalb keinen Grund, die selbstständig Erwerbstätigen aus 
diesem ursprünglichen gesetzgeberischen Motiv heraus 
weiter zu privilegieren. 
Das System Ist pervertiert Ich kann es nicht anders sagen. 
Wie sonst können Sie sich erklären, dass heute 60 Prozent 
der selbstständig Erwerbstätigen vom System der sinkenden 
Skala profitieren und dass von diesen 60 Prozent rund 
37 Prozent prlvlleglert werden, weil sie eine selbstständige, 
aber glelchzeltlg auch eine unselbstständige Erwerbstätig
keit ausüben und damit mögllcherwelse noch ein sehr hohes 
Zusatzeinkommen erzielen? Die AHV Ist eine Volksversiche
rung, die alle Bevölkerungsgruppen glelchberechtlgt In das 
Leistungs- und Finanzierungssystem einbeziehen muss. 
Die Prlvileglerung der selbstständig Erwerbstätigen über 
den Beitragssatz ist deshalb systemwldrlg. Herr Trlponez hat 
In der Kommission davon gesprochen, es llege ein über
durchschnittlicher Solidaritätsbeitrag der Selbstständlgerwer
benden an die AHV vor. Richtig Ist aber, Herr Trlponez, dass 
hier eine Quersubventionierung der Selbstständlgerwerben
den durch die Arbeitnehmer stattfindet. Das Ist die Realität. 
Herr Bortoluzzl hat Recht, wenn er sagt, die Bemessungs
grundlagen seien unterschledllch. Es Ist richtig, dass sich 
die Bruttoeinkommen dieser beiden Gruppen als Bemes
sungsgrundlage Insofern voneinander unterscheiden, als die 
Arbeitgeberleistung Im Bruttolohn des Arbeitnehmers nicht 
enthalten Ist Herr Clna verschweigt aber, dass der Verband 
der selbstständig Erwerbstätigen einen ganz anderen Vor
schlag macht. Der Verband sagt nämlich, um eine Über-
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einstlmmung der Bemessungsgrundlagen herbeizuführen, 
müsste man Artikel 10 Absatz 2 AHVG ändern, statt Ober 
den Beitragssatz die Prlvlleglerung der selbstständig Er
werbstätigen fortzusetzen. 
In der Kommission wurde auch von notwendigen wirtschaftli
chen Anreizen für die selbstständig Erwerbstätigen in die
sem Land gesprochen. Das Ist keine Legitimation fOr die 
Weiterführung dieser eklatanten Ungleichbehandlung. Wo 
sind denn die entsprechenden Anreize für Arbeitnehmer, die 
ja Ober Lohnprozente Immer höhere Lasten der sozialen Si
cherheit zu finanzieren haben? 
Noch ein Wort zu Herrn Bortoluzzl: Die wirtschaftliche Situa
tion der Arbeitgeber, der Selbstständlgerwerbenden, dürfen 
Sie nicht mit Jener der Arbeitnehmer vergleichen, indem Sie 
belsplelswelse sagen, die Selbstständlgerwerbenden hätten 
ja keine Arbeitslosenversicherung. Die selbstständigen Un
ternehmer haben nicht nur das unternehmerische Risiko; sie 
haben auch die damit verbundene Gewinnerwartung. Sie 
können doch hier die Situation der Arbeitgeber nicht mit 
Jener der Arbeitnehmer vergleichen, Indem Sie den Sozial
schutz des Arbeitnehmers in der Sozialversicherung ge
wlssermassen ad absurdum führen. 
Aus diesen Gründen bitte Ich Sie, der Minderheit I und even
tuell der Mehrheit und damit dem Bundesrat zu folgen. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Die grüne Fraktion lässt 
mitteilen, dass sie die Minderheit 1 (Maury Pasquler) unter
stützt. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Bel den Artikeln 6 und 8 un
terstützt die CVP-Fraktion In der Mehrheit - etwa Im Verhält
nis von drei zu eins - die Anträge der Minderheiten II 
(frlponez/Bortoluzzl). Gefragt Ist hier Gleichbehandlung aller 
Gruppen Im Bereich des Beitragssatzes. Dazu verweisen wir 
auf Gutachten wie Jenes des Expertenbüros Dr. Wechsler & 
Meier, Büro fOr unabhängige Pensionskassen- und Versiche
rungsberatung. Der rechnerisch ausgewiesene Beitragssatz 
für die Gleichstellung der Beiträge mit den Arbeitnehmern 
beläuft sich auf 7,9 Prozent. Der Grund dafür liegt einfach 
darin, dass bei den Arbeitnehmern die Hälfte aller AHV-Bel
träge als Geschäftsaufwand gilt und nicht der AHV-Beitrags
pfllcht untersteht, während bei den Selbstständlgerwerben
den die gesamten AHV-Belträge aufgerechnet und die AHV
Belträge von dieser aufgerechneten Basis verrechnet wer
den. Das Ist der Unterschied. 
Kollege Clna hat nachträglich einen Eventualantrag für eben 
diese 7,9 Prozent eingereicht. Das wäre aus der Sicht der 
Mehrheit der CVP-Fraktion In zweiter Priorität ebenfalls ak
zeptlerbar. In erster Priorität bitte Jch Sie aber, den Anträgen 
der Minderheiten II (frlponez/Bortoluzzl) fOr den 
satz von 7,8 Prozent zuzustimmen. Falls diese abgele 
werden, unterstützen Sie bitte den Eventualantrag Clna für 
7,9 Prozent. 
Zu Artikel 9bls: Dieser Artikel wird Ja auch behandelt, wie Ich 
jetzt vernommen habe. Die sinkende Beltragsskala Ist eine 
der wenigen sozialen Abfederungen, die den Selbstständig
erwerbenden zugute kommt. Wenn Ich In Betracht ziehe, 
dass man bei den Nichterwerbstätigen neu abgestufte Bei
tragssätze einführen will - Ich denke an das Dreistufenprin
zip gemäss Artikel 1 o Absatz 1 bis -, dann erachte Ich den 
vom Bundesrat gemachten Vorschlag des Einfrierens der 
sinkenden Skala, diplomatisch gesagt, als unpassend. Es 
geht doch nicht, bestehende Abstufungen aufzuheben, um 
sie anderen Gruppierungen neu zu gewähren. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Artikel 9bls der Mehrheit zuzustim
men. Es Ist nicht einmal eine Muss-Formulierung - diese 
wurde abgelehnt-, sondern es Ist eine Kann-Formulierung. 
Der Bundesrat hat hier die Möglichkeit, die heutige Situation 
beizubehalten. 

Stahl JOrg 0/, ZH): Im Namen der SVP-Fraktlon bitte Ich 
Sie, der Minderheit II zu folgen und die Minderheit 1 (Maury 
Pasquler) abzulehnen. 
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Ich möchte nicht Im Detail das wiederholen, was die Vorred
nerinnen und Vorredner zum Antrag der Minderheit II gesagt 
haben. Ich möchte aber zu den Kolleginnen und Kollegen 
der FDP-Fraktionsmehrheit sprechen. 
Zum Thema der Opfersymmetrie: Ich bin schon ein wenig 
erstaunt darüber, dass Sie es zulassen, dass die Selbststän
dlgerwerbenden Im Rahmen einer Opfersymmetrie diesen 
Beitragssatz erhöht erhalten sollen. Ich bin der festen Über
zeugung, dass das hier kein Basar Ist, auf dem man ein we
nig mit den Beitragssätzen spielen kann. Wir alle wissen 
ganz genau: Es sind unterschiedliche Berechnungsgrundla
gen. Das hat auch Kollege Jost Gross so bestätigt. Aber es 
geht nicht um einen Basar, sondern es geht darum, Zeichen 
und Signale zu setzen. Nachdem wir Jahrelang das Unter
nehmertum in diesem Land fördern wollten und das auch 
versucht haben, setzen wir hier ein falsches Signal, wenn wir 
die Erhöhung auf 8, 1 Prozent zulassen. Es wäre aus meiner 
Sicht ein falsches Signal, das Unternehmertum für das zu 
bestrafen, was es tut. 
Die SVP-Fraktion steht voll und ganz, ohne Gegenstimme, 
hinter der Minderheit II. Ich hoffe, Sie werden das auch tun. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Ich beabsichtige, folgende 
Abstimmungen durchzuführen: eine erste Abstimmung zum 
Thema des Beitragssatzes, eine zweite Abstimmung zum 
Thema der sinkenden Beitragsskala und eine dritte Abstim
mung zum Thema des Einfrierens der Beitragsskala. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: In Artikel 6 
Absatz 1 und in Artikel 8 Absatz 1 geht es um den gleichen 
Beitragssatz - zwar von unterschiedlichen Personenkatego
rien - und um die sinkende Beitragsskala, allerdings für 
beide Kategorien. In Artikel 6 geht es um die zahlenmässlg 
eher unbedeutende Anzahl von Arbeltnehmenden, deren Ar
beltgebende keine Beitragspflicht haben, zum Beispiel ge
wisse Angestellte von diplomatischen Missionen oder von 
ausländischen Arbeitgebenden. In Artikel 8 geht es um die 
Selbstständlgerwerbenden, die mit Ihrem Beitrag den Arbeit
geber- wie den Arbeitnehmerbeitrag abdecken. 
Seit 1969 kennt die AHV einen Beitragssatz für Selbstständl
gerwerbende, der geringer Ist als derjenige für Arbeltneh
mende. Heute betragen die entsprechenden Sätze 7,8 Pro
zent gegenüber 8,4 Prozent. Bereits bei der 10. AHV-Revl
slon wurde versucht, den Beitragssatz der Selbstständiger
werbenden Jenem der Arbeltnehmenden anzugleichen. 
Damals lless sich noch kein Konsens finden, die Mass
nahme drängt sich aber heute aus verschiedenen Gründen 
auf. 
Die seinerzeit In erster Linie mit dem Fahlen einer berufli
chen Vorsorge fOr die Selbstständlgerwerbenden begrün
dete Differenzierung Ist heute nicht mehr gerechtfertigt. 
Selbstständigerwerbende können sich heute der zweiten 
Säule anschliessen und haben Im Rahmen der dritten Säule 
sogar weiter gehende Möglichkeiten als Unselbstständlger
werbende. Ausserdem kennen weder die IV noch die Er
werbsersatzordnung bezüglich Beitragssatz eine Vorzugs
behandlung der Selbstständigerwerbenden. 
Der Bundesrat schlägt vor, den Beitragssatz der Selbststän
dlgerwerbenden mit einer Erhöhung von 0,3 Prozent Jenem 
der Unselbstständlgerwerbenden schrittweise anzugleichen. 
Das heisst: Neu würde der Beitrag der Selbstständigerwer
benden 8, 1 Prozent betragen, also noch Immer 0,3 Prozent 
weniger als Jener der Unselbstständlgerwerbenden. Die 
höheren Beiträge der Selbstständlgerwerbenden brächten 
63 MIiiionen Franken mehr in die AHV-Kasse. Es geht aber 
primär nicht um diese Einnahmenerhöhung, sondern um 
mehr Gerechtigkeit zwischen Selbstständig- und Unselbst· 
ständlgerwerbenden. 
Die Minderheit 1 (Maury Pasquler) will den heutigen Bei
tragssatz für Selbstständigerwerbende voll Jenem der Arbeit
nehmenden anpassen und Ihn von heute 7,8 auf 8,4 Prozent 
erhöhen. 
Die Minderheit II möchte am heutigen Beitragssatz von 
7,8 Prozent festhalten, dies mit der Begründung, Personen, 

Bulletin offlclel de r Assemblee f6d6rale 



7. Mal2001 

die neu den Status der Selbstständlgerwerbenden wählten, 
sei der Start nicht zu erschweren. Nach Meinung der Min
derheit soll das, was während der Rezession selbst von der 
Arbeitslosenversicherung gefördert worden Ist, nun nicht mit 
einem höheren Rentenbeitrag belastet werden. Zudem wür
den heute die Selbstständigerwerbenden ohnehin auf einem 
Bruttoeinkommen von 120 Prozent Ihre Beiträge an die AHV 
bezahlen, was den tiefen Beitragssatz begrQnde. 
Was Herr Bortoluzzi anspricht, trifft so nicht genau zu. Der 
Arbeltnehmende bezahlt seinen Beitrag auf der Basis seines 
Bruttolohnes. Der Selbstständlgerwerbende bezahlt seine 
Beiträge auf der Basis eines rohen Einkommens mit Abzü
gen. Dieses sind Gewinnungskosten In beschränktem Um
fang, Abschreibungen und Rückstellungen sowie 3,5 Pro
zent des In den Betrieb Investierten Eigenkapitals. Wenn 
sich der Selbstständlgerwerbende einer Pensionskasse an
schliesst, kann er die Arbeitgeberbeiträge von seinem Ein
kommen abziehen. 
Schllessllch kommt der Selbstständigerwerbende noch in 
den Genuss der sinkenden Beitragsskala. Bundesrat und 
Mehrheit der Kommission möchten an der sinkenden Bei
tragsskala festhalten; diese entspricht einer Degression der 
Beitragssätze. Selbstständigerwerbende mit Einkommen un
ter rund 49 ooo Franken Im Jahr können dabei profitieren. 
Nach der Regel «Je tiefer das Einkommen, desto tiefer die 
Beiträge an die AHV» will man vor allem Selbstständiger
werbenden mit kleinen Einkommen entgegenkommen. 
Diese Regel gilt aber nur für die Selbstständlgerwerbenden, 
obwohl es oft Nlchterwerbstätlge gibt, die flnanzlell in einer 
viel misslicheren Situation stehen als die Selbstständiger
werbenden. 
Der Mindestansatz In der AHV bei Jahreseinkommen von 
Selbstständlgerwerbenden bis 7800 Franken beträgt heute 
4,2 Prozent. Neu schlägt der Bundesrat vor, den tiefsten 
Beitragssatz von 4,2 Prozent bei einem Einkommen ab 
mindestens 7800 Franken pro Jahr festzulegen und dann 
den Beitragssatz bis zu einem Jahreseinkommen von 
49 000 Franken linear auf neu maximal 8, 1 Prozent anstei
gen zu lassen. Ab diesem Einkommen bleibt der Beitrags
satz In Zukunft bei 8, 1 Prozentpunkten unverändert. Die 
gleiche Abstufung kennen wir In der EO und In der IV. 
Die Mehrheit der Kommission will mit dem Bundesrat die 
FortfOhrung der sinkenden Beitragsskala. 
Die Minderheit 1 (Maury Pasquler) will die sinkende Beitrags
skala In Artikel 8 Absatz 1 mit der Begründung aufheben, 
dass man zu Beginn der Einführung der sinkenden Beitrags
skala die wirklich tiefen Einkommen entlasten wollte. Heute 
seien es gemäss Statistik Ober 60 Prozent aller Selbststän
dlgerwerbenden, die In den Genuss der sinkenden Beitrags
skala kämen. Es sei auch erstellt, dass heute rund 
37 Prozent eine Beschäftigung als Arbeitnehmer hätten und 
dennoch von der sinkenden Beitragsskala profitieren könn
ten. Diese Personen würden beltragsmässlg privilegiert, 
auch wenn sie Insgesamt ein hohes Einkommen erzielten. 
Selbst wenn den Ausführungen von Frau Maury Pasquler 
wenig entgegengehalten werden kann, wollen der Bundesrat 
und die Mehrheit der Kommission an dieser sinkenden Bei
tragsskala festhalten - dies ganz klar aus Rücksicht auf 
kleine Betriebe, noch mehr aber aus Rücksicht auf neu ge
gründete Betriebe, deren Startphase nicht zu stark belastet 
werden soll. 
In der Kommission Ist der Antrag Maury Pasquler betref
fend die strelchung der sinkenden Beltragsskala mit 14 zu 
7 Stimmen abgelehnt worden. 
Ich bitte Sie namens der Kommissionsmehrheit, In Artikel 6 
Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 die Minderheitsanträge ab
zulehnen und der Mehrheit zuzustimmen. 
Artikel 6 Absatz 2 blleb In der Kommission unbestritten. Arti
kel 8 Absatz 2 regelt den Beitragssatz eines Seibstständig
erwerbenden, der ein Jahreseinkommen von weniger als 
7800 Franken erzielt. Für diese Fälle schlägt der Bundesrat 
vor, den Mindestbeitrag von heute 324 Franken Im Jahr bei
zubehalten, es sei denn, der betreffende Selbstständig
erwerbende habe auf seinem Lohn bereits einen Beitrag In 
diesem Umfang entrichtet. In diesem Fall könnte er verlan-
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gen, dass der Beitrag zum untersten Satz der sinkenden 
Skala von 4,2 Prozent erhoben würde. 
Die Minderheit 1 (Maury Pasquier) möchte In Absatz 2 dem 
Selbstständigerwerbenden, der den Mindestbeitrag von 
324 Franken pro Jahr auf seinem Lohn bezahlt hat, die Ge
legenheit geben, anstelle des tiefsten Beitragssatzes von 
4,2 Prozent den Beitrag von 8,4 Prozent zu bezahlen. 
Artikel 9bls Ist ein verwandter Artikel; es geht um das Einfrie
ren der sinkenden Beitragsskala. Anstelle der Aufhebung 
der sinkenden Beitragsskala will der Bundesrat In Artikel 
9bls die sinkende Beitragsskala in Zukunft nicht mehr an 
den Rentenindex anpassen, wie er dazu gemäss dem bishe
rigen Artikel 9bls befugt war. 
Der Bundesrat möchte diese sinkende Beitragsskala so 
lange einfrieren, als deren Grenzen dem ursprünglich damit 
verfolgten Ziel nicht entsprechen. Dieser Vorschlag ist ein 
Kompromiss, mit welchem radikale Massnahmen vermieden 
werden sollen; gleichzeitig soll ermöglicht werden, dass 
niedrige Einkommen In der Startphase der KMU nur gering
fügig belastet werden. 
Die Mehrheit will die sinkende Beitragsskala In Artikel 9bls 
nicht einfrieren lassen, weil dies ein ganz grosses Anliegen 
der kleinen KMU Ist. Sie formulierte Ihren Antrag denn auch 
In der Kann-Formel, denn In den Genuss der sinkenden Bei
tragsskala kommen all jene Betriebe, die mit wirtschaftlichen 
Problemen konfrontiert sind. Es wird befürchtet, dass mit ei
nem Einfrieren durch die Erhöhung der Beiträge zusätzliche 
Schwierigkeiten geschaffen werden, z. B. Mehrkosten bei 
der Arbeitslosenversicherung. 
Die Minderheit Maury Pasquler möchte am Entwurf des Bun
desrates festhalten, um damit Selbstständlgerwerbende und 
unter Umständen Selbstständlgerwerbende im Nebenberuf 
gegenüber den Arbeitnehmenden nicht unnötig zu privilegie
ren. 
Die Lösung des Bundesrates und der Minderheit Ist In der 
Kommission mit 13 zu 9 stimmen bei 2 Enthaltungen unter
legen. 
Ich bitte Sie folgllch, auch in Artikel 9bls mit der Mehrheit zu 
stimmen. 
Falls beim Beitragssatz 8, 1 Prozentpunkte durchkommen, 
muss Ich Sie - als Vertreterin der Kommissionsmehrheit -
bitten, dann den Eventualantrag Clna auf 7,9 Prozentpunkte 
abzulehnen. Dies mit der Option, dass der ständerat die ge
nannten Expertisen noch OberprQft - In der Kommission 
lagen sie nicht vor - und den Beitragssatz entsprechend an
passt. 

Drelfuss Ruth, conseillere federale: Les lndependants, par 
rapport aux salarles, beneflclent d'une sltuatlon prlvlleglee 
dans l'AVS que l'on peut estlmer a envlron 160 mllllons de 
francs. II y a dans ce prlvllege la volonte tn11s clalre d'encou
rager en partlculler les toutes petltes entreprlses, celles qul 
sont souvent a la llmlte de la vlabllfte. 
C'est la ralson pour laquelle le projet du Conseil federal 
n'aglt qu'a deux endrolts pour redulre ce prlvllege, et non 
pas pour le supprlmer. D'abord sur le taux de cotlsatlon. 
J'almerals en appeler a la mlnorlte 1, qul souhalte passer 1a 
8,4 pour cent du revenu, pour lul demander de renoncer ä 
cette proposltlon. 8,4 pour cent est une erreur de calcul. 
Cela ne correspond pas ä la mAme charge pour les lndepen
dants que pour les salarles, etant donna que la base de ce 
calcul n'est pas la mAme. Dans un cas, c'est en dessous de 
1 oo pour cent, dans l'autre cas, cela vlent s'ajouter aux 
100 pour cent, pour simpllfier J'expllcatlon du calcul. Donc, 
c'est blen le 8, 1 pour cent qul correspond, chez l'lndapen
dant et chez la personne dont l'employeur ne pale pas de 
cotlsatlon, aux 8,4 pour cent du salarle. C'est une aqulva
lence arlthmatlque. 
C'est la ralson pour laquelle le Conseil federal et la majorlte 
vous proposent ce chlffre-lä. Cela ne falt que mettre l'lnde
pendant au m&me nlveau de charge que le salarla. C'est la 
ralson pour laquelle nous vous prlons de sulvre la proposl
tion de la majorlta et de rejeter agalement la proposftlon de 
la mlnorlta II qul entend malntenlr un prlvllege dans ce do
malne. 
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Pour le debat que nous allons mener pendant deux Jours et 
deml, ce serait un signal vraiment lnquietant qu'a la pre
miere declslon, qui porte sur une mesure d'equillbrage de 
l'AVS, un groupe monte au creneau pour refuser une partici
pation qui, en taut, represente dans ce cas 60 milllons de 
francs par annee. 
J'en appelle aux representants des lndependants pour qu'ils 
renoncent, la aussl, a leur propositlon de minorite II qui veut 
malntenlr un prlvllege au moment of.l l'AVS a besoin d'equlli
brer la partlcipatlon et les sacrlflces de tous. 
Deuxleme prMlege: l'echelle degressive. Le Conseil federal 
a renonce a la supprlmer, conslderant que c'etalt Justement 
les toutes petltes entreprlses qul devalent ötre soutenues. 
Ce falsant, le Conseil federal lalsse a peu pres 120 mlllions 
de francs de «prlvllege» aux lndependants avec une Justifl
catlon soclale. sur ce plan-la. Je crois qu'II est tout a fait nor
mal de sulvre le Conseil federal et de ne pas exiger, comme 
i! l'avalt d'allleurs falt par Je passe, que les toutes petltes en
treprlses solent obllgees de renoncer a ce tarlf preferentiel, 
puisque c'est ce qul se passe en dessous du plafond de re
venu de 48 300 francs par annee. Par contre, le Conseil fe
deral vous propose de geler ce plafond, ce qul permettra 
toujours a une decislon pollt(que mOrement reflechie d'aug
menter a l'avenir ce piafond, si cela se revele necessalre. II 
ne faut pas creer lci un automatlsme falsant durer ad aeter
num ce qul est malgre tout un prlvllege. 
Dans ce sens-la, je consldere que le projet du Conseil fede
ral, encourage par la majorlte de la commlssion, marlte 
d'ötre sulvl. Par contre, l'automatlsme de l'adaptatlon de ce 
plafond de l'echelle moblle me paratt quelque chose de pre
mature. C'est un automatlsme lnutlle dans un domalne ofJ II 
est necessalre de temps en temps de se poser la questlon 
des besoins des toutes petites entreprlses ou des petits ln
dependants. II ne faut pas leur assurer a perpetulte un privl
lege partlculler. 
C'est donc blen la majorite de la commisslon que je vous en
courage a sulvre, a l'exceptlon de l'artlcle 9bJs of.l je vous de
mande de sulvre la mJnorlte 1. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir sprechen uns zu
nächst Ober den Beitragssatz bei Artikel 6 Absatz 1 erster 
Satz und Artikel 8 Absatz 1 erster Satz aus. 

Art. 6 Abs. 1 (Beitragssatz); Art. 8 Abs. 1 (Beitragssatz) 
Art 6 al. 1 (taux de cotlsatfon); art. 8 al. 1 (taux da cotisa
tton) 

G.· .L. l' ... !L .,, .. Abstimmung- Vote ~ VI& ,...1&. u,,,,t 

Eventuell - A titra prtlliminalra r,ir rasa- 2'il 
(namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 00.01411190) 
Für den Antrag 

der Minderheiten II (Ttiponez/Bortoiuzzl) .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 82 Stimmen 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Damit entfällt die Ab
stimmung über den Eventualantrag Cina. 

Definitiv - Deflnltlvement 
Für den Antrag 

der Minderheiten II (Triponez/Bortoluzzi) .... 109 Stimmen 
Für den Antrag 

der Minderheit i (Maury Pasquier) .... 62 Stimmen 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir stimmen nun bei Ar
tikel 6 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 2 
über das Thema der sinkenden Beitragsskala ab. 

Art. 6 Abs. 1 (Skala); Art. 8 Abs. 1 (Skala), Abs. 2 
Art. 6 al. 1 (barema); art. B al. 1 (bareme), al. 2 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit .... 116 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen 

Art. 9bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 113 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 
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Art. 6 Abs. 2; Art. 8 Abs. 3 - Art. 6 al. 2; art 8 al. 3 
Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition da la commisslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 10 Abs.1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 10 al.1, 1bls, 1ter, 1quater, 2, 2bls 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag dar Kommission 
Stellt die Bezahlung des Mindestbeitrages für einen obllga
torlsch Versicherten eine grosse Härte dar, kann der Beitrag 
erlassen werden. Für diese Versicherten bezahlt der Wohn
sitzkanton den Mindestbeitrag. 

Art.11 al. 2 
Proposition da Ja commlsslon 
Le palement de la cotlsatlon mlnlmum qul mettrait une per
sonne obllgatoirement assuree dans une situatlon lntolera
ble peut ötre remis. Le canton de domlclle versera la cotl
satlon minlmum pour ces assures. 

Angenommen -Adopte 

Art.14 
Antrag dar Kommission 
Abs.5 
Mehrheit 
Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf einem Jährlichen 
massgebenden Lohn bis zum Betrag der maximalen monat
lichen Altersrente keine Beiträge .... 
Minderheit 
(Egerszegl, Bangerter, Borer, Bortoluzzl, Christen, Dunant, 
Fattebert, Gulsan, Gutzwiller, Triponez) 
Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf einem massge
benden Lohn von jährlich bis zu 4000 Franken keine Bel
träge .... 

Abs.6 
Der Bundesrat erlässt Vorschriften Ober ein vereinfachtes 
Abrechnungsverfahren für befristet Beschäftigte und Be
schäftigte mit kleinen Löhnen. 

Art.14 
Proposition de Ja commlssion 
Al. 5 
Majorlte 
.... sl le salalre annuel determlnant ne depasse pas la rente 
mensuelle maximale; II peut .... 
Mlnorlte 
(Egerszegl, Bangertar, Borer, Bortoluzzl, Christen, Dunant, 
Fattebert, Guisan, Gutzwiller, Trlponez) 
.... sl Ja salaire determlnant est Interieur ou egal a 4000 francs 
par an: II peut .... 
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Al. 8 
Le Conseil federal edicte des dispositlons sur une procedure 
de decompte slmpliflee appllcable aux travallleurs occupes 
temporalrement et aux travailleurs a faible remuneratlon. 

Abs. 5-AI. 5 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Die Minderheit emp
fiehlt Ihnen, den Freibetrag auf 4000 Franken festzusetzen 
und Ihn nicht auf eine Monatsrente zu beschränken. Häufig 
erhalten Personen fOr Ihr soziales, kulturelles oder sportli
ches Engagement ein symbolisches Entgelt Auf diese Ein
kommen mOssen sie Beiträge entrichten, obwohl sie nach 
Abzug der Unkosten nicht selten nur einige Hundert Franken 
oder weniger erreichen. Bisher wurden Einkommen aus ei
nem Nebenerwerb von der Beltragspfllcht ausgenommen, 
wenn sie 2000 Franken nicht Oberschritten. Neu ist diese 
Grenze bei 2000 Franken fOr alle angesetzt, also nicht nur 
fQr Jene Personen, die damit einen Nebenerwerb haben, 
sondern auch fQr die Rentnerinnen und Rentner, die bisher 
einen Freibetrag von 16 800 Franken hatten. Der Bundesrat 
kann die Einkommensgrenze noch dem Rentenindex anpas
sen. 
Wir von der Minderheit sind der Meinung, dass hier Aufwand 
und Ertrag In keinem Verhältnis zueinander stehen. Dieser 
Betrag von 2000 Franken darf nicht halbiert werden, Im Ge
genteil: Wenn wir schon die Rentnerinnen und Rentner dazu 
verpflichten, Beiträge zu bezahlen, sollen sie auch einen 
richtigen Freibetrag haben. Er entspricht zwar nicht mehr 
dem, was sie frQher hatten, er wird auf mehr als einen Vier
tel gekOrzt. Wir möchten aber alle, die sich fast gratis enga
gieren - diese 4000 Franken entsprechen einem Wochen
verdienst von nicht einmal 100 Franken -, von der Beitrags
pflicht ausnehmen. 
Wir mOssen darauf achten, dass Beiträge bezahlt werden. 
Nutzen und Aufwand mOssen aber doch In einem vertretba
ren Verhältnis zueinander stehen. 
Ich bitte Sie Im Namen einer stattlichen Minderheit, deren 
Antrag zu unterstotzen. 

Zäch Guido (C, AG): In Artikel 14 Absatz 5 wird der Freibe
trag pro Jahr geregelt; der Betrag also, bis zu dem keine Bel· 
träge an die AHV entrichtet werden mOssen. Wir entschei
den nun Ober die Höhe dieses Freibetrages. Dabei Ist vor 
allem auf eine sinnvolle und praktikable Regelung zu achten, 
die keinen unnötigen Aufwand verursacht, aber trotzdem Ih
ren Zweck erfOllt. 
Der Bundesrat schlägt als Freibetrag 1000 Franken vor. Die
ser sehr tiefe Freibetrag verursacht In der Verwaltung, aber 
auch bei den abrechnungspfllchtlgen Betrieben einen Mehr
aufwand, der In keinem Verhältnis zum mö9llchen EJltrag 
steht. Von diesen Umtrieben wären einmal mehr vor allem 
die kleinen und mittleren Betriebe betroffen. 
Darum hat, auf Antrag der Mitglieder der CVP-Fraktlon, die 
Mehrheit der Kommission einer Regelung zugestimmt, die 
den Freibetrag auf die Höhe einer maximalen monatlichen 
Altersrente von zurzeit 2060 Franken pro Jahr erhöht. Damit 
kann auch der letzte Satz der bundesrätllchen Vorlage be
treffend Anpassung des Freibetrages an den Rentenindex 
weggelassen werden. 
Die Altersrente wird Ja bekanntllch regelmässlg angepasst. 
Einerseits legen wir den Freibetrag damit nach klaren und 
einsichtigen Kriterien fest, andererseits umgehen wir eine 
wlllkOrllche und argumentativ nicht belegbare Zahl. Dieser 
Freibetrag betrifft nicht nur die Angestellten, sondern alle 
Erwerbstätigen - auch die Seibstständlgerwerbenden. Wir 
stellen auch die Gleichbehandlung aller Erwerbstätigen si
cher. 
Andererseits darf der Freibetrag aus Granden der Solidarität 
nicht zu hoch angesetzt werden. Der Antrag der Minderheit 
mit einem Betrag von 4000 Franken war die Variante mit 
dem höchsten Betrag, die in der Kommission diskutiert 
wurde. Dieser Betrag Ist wlllkOrllch gewählt und Obersteigt 
die Grenze des gerlngtOglgen Einkommens. Er schlesst weit 
Ober das Ziel hinaus. 
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Die Befreiung eines jährlichen Einkommens von 2060 Fran
ken - dieser Betrag entspricht zurzeit einer maximalen mo
natlichen Altersrente - Ist ebenso massvoll wie zweckmäs· 
slg. 
Ich bitte Sie namens der CVP-Fraktlon, aus diesen Granden 
dem Antrag der Mehrheit zu folgen und weder dem bundes
rätllchen Entwurf, der mehr BOrokratie zur Folge hätte, noch 
dem Antrag der Minderheit mit einer Oberhöhten Beitragsbe
freiung zuzustimmen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Wie mein Vorredner möchte 
Ich Ihnen empfehlen, beim Mittelweg der Mehrheit der Kom
mission zu bleiben. 
Die Grundproblematik, die sich hier stellt, Ist die der Mehr
fachbeschäftigungen. Es Ist zwar sympathisch, jemandem 
einen Freibetrag von 4000 Franken zu geben, aber Sie müs
sen wissen, dass bei der AHV im heutigen Abrechnungsver
fahren in Jeder Ausgleichskasse die 4000 Franken separat 
verrechnet werden. Es gibt dann bestimmt wieder Schlau
meier, die während einem Jahr fünf Beschäftigungen haben, 
dabei auf 20 000 Franken Lohn kommen und nirgends eine 
Prämie bezahlen. Es Ist völllg legal, wenn das bei unter
schiedlichen Ausgleichskassen abgewickelt wird. Das sind 
dann Jene Leute, die Im Rentenalter Beitragslacken haben 
und dem Staat zur Last fallen, Indem sie Ergänzungsleistun
gen beantragen und von der Allgemeinheit ausgehalten wer
den mOssen. 
Die Kommission hat das Problem sehr einlässlich studiert. 
Sie hat dem Bundesrat den Auftrag gegeben, auf dem Ver
ordnungsweg Insbesondere fQr kleine und mittlere Unterneh
men ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren einzuführen. 
Wir durften mit Befriedigung feststellen, dass die Verwaltung 
In diesem Bereich bereits Vorschläge entwickelt hat und In 
Zusammenarbeit mit dem Seco daran ist, diese Vorschläge 
umzusetzen. Das Gesetz wird dann weiter hinten eine ent
sprechende Auflage statuieren. 
In diesem Zusammenhang bitte Ich Sie zu beachten, dass 
die Mehrheit der Kommission bereits eine Verbesserung vor
geschlagen hat. Es sind Jetzt nicht mehr 1000 Franken, die 
freigestellt sind, sondern es Ist die Leistung einer maximalen 
einfachen Altersrente; das sind zurzeit 2070 Franken. 
Ich bitte Sie, Im Sinne des Kompromisses, aber auch damit 
keine Leistungsausfälle entstehen, diesen Mittelweg mit uns 
zu gehen. Es wurde noch nie beziffert, wie hoch denn die 
Einnahmenausfälle wären, wenn Sie dem Antrag der Min
derheit zustimmen würden. Es Ist klar, dass diese höheren 
Freibeträge viel Geld kosten worden, weil sie bei Mehrfach
beschäftigungen Immer wieder von neuem abgezogen wer
den könnten. 

Fattebert Jean (V, VD): J'almerals parler en partlcuiler de 
la franchlse qul etalt a 2000 francs et qui descendralt a 
1000 francs. Je comprends la volonte d'economlser dont falt 
preuve le Conseil federai. lcl, on est dans des ohlffres natu
rellement blen Interieurs a ceux mentlonnes precedemment. 
En fait, l'economle n'est pas vralment prouvee. SI, mathe
matiquement, eile est prevue, II n'en est pas tout a fait de 
m€1me dans les falts. II y a les frais d'admlnistratlon qul man
gent une partle de i'economie. l..'.adminlstration ne falt pas 
que coOter, eile compllque aussl la vie, vous le savez. Elle 
ne complique pas trop celle des grandes entreprises qul ont 
une admlnlstratlon equlpee informatlquement, au polnt qu'un 
salalre de plus ou de molns ne change pas grand-chose. Par 
contre, les salalres jusqu'a 4000 francs sont servls la plupart 
du temps par des prfvas, qul s'offrent les servlces d'un jardi
nier occaslonnel ou d'une femme de manage, ou autre. Obll
ger ces gens a cotlser, c'est les obliger a sublr des 
compllcations qui rlsquent de les lnclter a engager du per
sonnel au nolr, faisant perdre au passage l'lmpöt a la source, 
ouvrant aussl la porte a des derapages que vous connals
sez. Nous ne parlons pas lcl d'assurance-maladie, evitons 
de faire trop de pharmaclel 
J'aimerals ajouter que ce sont des revenus qul font souvent 
Juste i'equllibre dans des budgets llmltes chez les salarles, 
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et le patron tlent compte de ce genre de deductlon pour fixer 
le salalre. Flnalement, c'est le salarie qui supporte toute la 
charge; il n'y a pas de convention collectlve de travall dans 
ce genre de relatlon de patron ä employes. 
Au nom du groupe de !'Union democratlque du centre, je 
vous prle de soutenlr la proposltlon de mlnorlte Egerszagl. 

Trlponez Pierre (R, BE): Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen, 
der Minderheit Egerszegi zuzustimmen. 
Es geht nicht um eine weltbewegende Angelegenheit, aber 
doch um eine Vereinfachung der Administration, und das ist 
bekanntlich Immer gut. Geringfügige Beiträge beeinträch
tigen zudem spätere Rentenzahlungen nicht, wobei Herr Ru
dolf Rechsteiner zu Recht darauf hingewiesen hat, dass 
auch das seine Grenzen hat. Aber es ist schon erstaunlich, 
dass der Bundesrat In seinem Entwurf - obwohl es eine 
Kann-Bestimmung Ist, darauf muss man deutlich hinweisen -
mit einem Vorschlag von 1000 Franken Jahreseinkommen 
sehr tief gegangen Ist, denn bisher war er bei 2000 Franken. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, den Betrag bei 
der Höhe einer maximalen monatlichen Altersrente festzule
gen; sie geht also weiter als der Bundesrat. Aber wir kritisie
ren dort, dass die Flexibliltät noch zu wenig gross Ist und mit 
dem Begriff der maximalen monatlichen Altersrente kein fes
ter Betrag bestimmt wird. 
Der Antrag der Minderheit Ist klar und einfach: 
1. Wir bleiben bei der Forrnullerung des Bundesrates. 
2. Die Grenze soll bei einem Lohn von 4000 Franken pro 
Jahr festgelegt werden. 
3. Die Vorschrift soll eine Kann-Vorschrift bleiben, und der 
Bundesrat kann auch Bestimmungen zum Ausschluss die
ser Befreiung vorsehen. 
4. Das scheint mir wichtig zu sein: Der Arbeitnehmer kann In 
jedem Fall verlangen, dass der Arbeitgeber die Beiträge ent
richtet. 
Stimmen Sie der Minderheit Egerszegl zu, wie dies die FDP
Fraktion tun wird. 

Fasel Hugo (G, FR): Der Sprecherin der Minderheit Ist zu
gute zu halten, dass sie geschickt argumentiert hat. Sie hat 
gesagt, wenn jemand etwa bei einem Sportverein tätig sei 
und dafQr 4000 Franken bekomme, sei es doch nicht not
wendig, dieses Einkommen noch der AHV zu unterstellen -
absolut perfekt. Nur hat sie nicht gesagt, dass ein Betrag In 
dieser Höhe fQr viele Leute natürlich das einzige Einkom
men Ist. Wir haben eine grosse Flexlbllltät, so wie sie am Ar
beitsmarkt heute auch gefordert Ist. Ich denke an die 
Erfahrungen, die wir alltägllch machen - auch wenn Frau 
Egerszegl nun etwas schmunzelt -; Ich kann Ihnen reihen
weise Beispiele geben. Wir haben eine Vielzahl von Leuten, 
die heute pro Jahr - wie es gerade auch das Arbeltslosen
verslcherungsgesetz fordert - fQnf, sechs verschiedene 
Arbeitgeber haben, dies Jeweils mit einem Lohn von unter 
4000 Franken. Sie sehen: Diese Leute haben dann ein Jähr
liches Einkommen von 20 ooo Franken und mehr und sind 
trotzdem nicht AHV-berechtlgt. Das Ist natürlich ein grundle
gender Irrtum. Das helsst, für diese Leute Ist es ein echtes 
Problem, dass sie sich zwar aus der Sicht des Arbeitsmark
tes optimal verhalten, von der AHV aber trotzdem nicht profi
tieren können, weil sie so keine Renten auslösen können. 
Ursprünglich war Ich ganz konsequent für den Entwurf des 
Bundesrates. Man sieht wieder einmal: Auch die Granen un
terstatzen regelmässlg die Bundesrätin. Wall wir In der Kom
mission aber gesehen haben, dass dies nicht unbedingt die 
besten Chancen bringt, haben wir uns auf das Konzept der 
Mehrheit zubewegt, dies umso mehr, als auch vorgeschla
gen wird, dass man tar Kleineinkommen Jetzt auch Mögllch
kelten eines Checksystems prüft und dass damit die 
wirklichen administrativen Probleme, die entstehen können, 
sehr klein zu hatten sind. Das BSV hat In den Beratungen In 
der Kommission klar und deutlich gesagt, dass sich hier 
Mögllchkelten eröffnen, die von der Administration leicht zu 
handhaben sind. 
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Donnann Rosmarle (C, LU), fOr die Kommission: Der neue 
Absatz 5 von Artikel 14 hat in der Kommission eine ganze 
Reihe Fragen und lange, intensive Diskussionen ausgelöst. 
Wir haben sogar Zusatzberichte von der Verwaltung einge
holt. Diese Form beitragsfreier Arbeit hat sehr viel mit 
Schwarzarbeit zu tun. 
Im Grundsatz war sich die Kommission sehr rasch einig und 
stieg auf den Entwurf des Bundesrates ein. Ausführlich dis
kutiert haben wir Ober die Höhe des Jährllchen Freibetrages, 
insbesondere Ober die Missbrauchsmögllchkelten. Die Frage 
ist die Möglichkeit der Kumulation dieses beitragsfreien Ein
kommens. Kann eine Person, die beispielsweise acht Arbeit
geber hat und bei allen etwa 1000 Franken verdient, tar die 
so erworbenen 8000 Franken beitragsfrei bleiben? Das wäre 
ja eine Einladung zur Schwarzarbeit. 
In der Kommission hat daher vor allem die Minderheit die 
Meinung vertreten, dass eine Mögllchkelt geschaffen wer
den müsse, die die Kumulation von beitragsfreien Kleinst
einkommen verhindere. Das Ist schlicht und einfach nicht 
möglich, auch Im Zeitalter des Computers nicht; denn der 
Witz der Beitragsbefreiung Ist ja gerade, dass dle Leute gar 
nicht mit der AHV In Kontakt kommen müssen. Muss jemand 
keine Beiträge bezahlen, wird er von der AHV gar nicht er
fasst. 
Um mögliche Kumulationen ausschllessen zu können, 
bliebe nur der Weg, eine zentrale Stelle zu schaffen, Ober 
die sich feststellen llesse, dass jemand bereits gearbeitet 
hat, d. h., dass tar die gleiche Periode schon ein beitrags
freies Einkommen gemeldet worden ist. Wenn man die Ku
mulation von stundenmässlg geringen Erwerbstätigkeiten 
kontrollieren möchte, müsste eine Clearingstelle geschaffen 
werden, die diese Erwerbstätigkeiten laufend erfassen und 
die daraus resultierenden Einkommen berechnen WOrde. 
Diese Aufgabe müsste eine Stelle erfOllen, die in der ganzen 
Schweiz Niederlassungen hätte und In Sachen Geldverkehr 
erfahren wäre. 
Zu diskutieren wäre auch, ob nur eine einzige AHV-Aus
glelchskasse mit diesen kleinen Beschäftigungsverhältnis
sen betraut sein sollte. Das WOrde allerdings zu grossen 
Änderungen tohren. Die Ausgleichskasse Wlrte z. B. kann 
nicht praten, ob der Ausglelchskasse des Kantons ein Ein
kommen gemeldet worden Ist oder ob Beiträge zu Recht 
nicht bezahlt worden sind. Sie vertagt Ober keine Angaben 
darüber. 
Nachdem der administrative Aufwand fQr die Schaffung und 
Führung einer solchen Zentralstelle unverhältnlsmässlg 
gross wäre, muss nach Meinung der Mehrheit der Kommis
sion der beitragsfreie Betrag klein bleiben. 
Bis anhin ging der Bundesrat von runden 2000 Franken pro 
Jahr aus und meinte, wie erwähnt, damit den Nebenerwerb. 
Heute meint er ein Kleinsteinkommen bis zu 1 ooo Franken. 
Die Mehrheit der Kommission übernimmt diesen Betrag In 
etwa. Das helsst, die maximale monatllche einfache Alters
rente von zurzeit 2060 Franken soll massgebend sein. Damit 
Ist gesichert, dass sich dieser beitragsfreie Betrag regelmäs
slg der Teuerung anpasst. 
Die Minderheit Egerszegl möchte nun unter diesem bei
tragsfreien Betrag das Doppelte verstanden wissen, nämlich 
4000 Franken pro Jahr. Frau Egerszegl macht In der Begrün
dung geltend, dass es sich dabei um einen wöchentlichen 
Lohn von nur rund 1 oo Franken handeln könne, was nicht 
viel sei. Da hat sie Recht, was die Lohnsumme betrifft. Wird 
aber dieser Betrag gerade von Raumpflegerlnnen erarbeitet, 
die vielleicht geschieden sind und die seit der Scheidung 
allein tar Ihre zukünftige AHV-Rente verantwortlich sind, 
können sich 2000 oder 4000 Franken auf diese Rente aus
wirken. Nicht selten sind solche Frauen empört, ähnlich ent
rüstet wie Selbstständlgerwerbende, die Ich In schöner 
Regelmässlgkeit Ober Ihre AHV-Rente lästern höre, da diese 
angebllch zu klein sei. Aber wer Lohnarbeit leistet und frei Ist 
In der Abrechnung mit der AHV, dabei aber glaubt, er mache 
einen guten Deal, wenn er wenig AHV-Belträge elnbezahlt, 
macht die Rechnung ohne den Wirt. Spätestens mit dem 
Eintritt Ins Rentenalter kommt das enttäuschende Erwachen, 
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weil die Rentensumme nicht den Erwartungen entspricht. 
FOr die spätere AHV-Rente Ist die einzelne Person weitge
hend allein verantwortlich. 
Da sich eine Kumulation von mehreren Arbeitsaufträgen und 
damit eine Verdoppelung, Verdreifachung usw. der pro Jahr 
maximal rund 2000 Franken nicht ohne unverhältnismässig 
grossen Aufwand verhindern lässt, mOssen wir sowohl Im In
teresse der Bürgerin und des BOrgers als auch im Interesse 
der AHV-Kasse der Mehrheit der Kommission zustimmen. 
Diese hat ihren Entscheid gegen den Antrag, der jetzt als 
Antrag der Minderheit Egerszegl vorliegt, mit 13 zu 9 Stim
men gefasst. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Frau Dormann, dieser 
Artikel gilt ja jetzt auch fOr Rentnerinnen und Rentner, denen 
man den Freibetrag von 16 800 Franken gestrichen hat. 
Warum hat man In diesem Zusammenhang nie von einer 
Missbrauchsmöglichkeit gesprochen? Auch dieser Betrag 
hätte sich kumulieren lassen. 

Dormann Rosmarle (C, LU), fOr die Kommission: Im Gesetz 
machen wir keinen Unterschied zwischen den Rentnern und 
den jungen Arbeitnehmern. FOr alle gilt das Kleinsteinkom
men von 2000 Franken. Durch die strelchung des Freibetra
ges Ist fOr die Rentnerinnen und Rentner jedoch neu, dass 
der Betrag, den sie nach der Erreichung des Rentenalters 
noch verdienen, rentenblldend Ist, falls sie noch keine Ma
ximalrente haben. Das war bis anhin nicht der Fall. Sie 
mussten blass bezahlen, ein Tell Ihres Einkommens war al
lerdings von diesen Zahlungen befreit. Sie hatten jedoch 
keine Chance mehr, Ihre Rente aufzubessern. Neu haben 
sie diese Möglichkeit. Die Möglichkeit des Missbrauchs ist 
bei Jungen und alten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
genau die gleiche. Deshalb mOssen wir eben fOr einen klei
nen Betrag votieren. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Pour Atre tout a falt 
clalr, le Conseil federal se rallie a la proposltlon de la majo
rite de la commlsslon. Nous trouvons que la formule de lier 
cette franchlse au montant de la rente mensuelle maximale 
est subtile. Ce seralt 2060 francs malntenant, et cela evo
luera avec le montant de la rente maximale. Nous pensons 
aussl que la contrlbutlon de la commlsslon, qul a lntrodult un 
artlcle sur la necesslte d'un decompte slmpllfle pour ces pe
tlts salalres ou ces petlts revenus, est extrAmement utile, et 
nous nous ralllons donc a cette propositlon de la majorlte de 
la commlsslon. 
J'almerals rappeler ce qul a deja ete dlt: ces montants peu
vent Atre cumules. lls valent pour chaque rapport de travall. 
lls peuvent mAme valolr pour un rapport de travail avec le 
mAme employeur dans Ja mesure ou dans l'annee, II y auralt 
plusleurs mandats ou plusleurs actMtes de duree llmltee qul 
seralent chaque fols un nouveau rapport de travall. Dans ce 
sens, II taut blen sOr velller a ne pas lnclter ou encourager 
!'Idee qu'en fractlonnant, en sauclssonnant les rapports de 
travall, que ce seit dans le temps ou avec des employeurs 
differents, on peut echapper a l'obllgation de partlciper au 
flnancement de l'AVS, financement ensuite qul revlent 
d'ailleurs au beneflce de l'assure. Dans ce sens-la, la pro
posltlon de la majorlte de Ja commlsslon est dlgne d'Atre 
sulvle. Par contre, la proposltlon de mlnorlte, qui parle de 
4000 francs, est tout slmplement trop lmportante sl l'on part 
de l'ldee du cumul. 
En commlsslon, nous nous sommes pese la questlon de sa
volr sl nous pouvlons empAcher que la regle vale egalement 
pour chaque nouveau rapport de travall. Nous n'avons pas 
les moyens de le faire, sauf a bureaucratlser l'AVS et a lul 
demander de tenlr des reglstres pour chaque personne en 
fonctlon des dlfferents rapports de travall qu'elle peut avoir. 
Nous ne souhaltons certalnement pas lntrodulre un tel sys
teme ou l'AVS elle-mAme contröleralt sl Ja personne a deja 
attelnt Je seull des 4000 francs. II s'aglt donc blen pour cha
que rapport de travall de fixer une franchise, avec l'ldee que 
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cela correspond a peu pres a la situation actuelle, mals de 
fayen evolutive. En flxant la rente mensuelle maximale, nous 
pensons qu'un bon equilibre a ete trouve. Le Conseil federal 
renonce donc a sa variante de Ja fixer a 1000 francs et se 
rallie en tous points a la proposltion de Ja majorlte de la com
mission. 
Permettez-moi encore une remarque. J'almerals dlre que 
c'est la deuxieme fols qu'on a l'occasion, sur une taute petite 
chose - je reconnais avec M. Triponez qu'II taut peut-Atre sa
voir distinguer ce qul est "weltbewegend» de ce qul ne l'est 
pas, mais il y a quand mAme un cllmat general de cette re
forme qu'il taut maintenlr -, de decider si on veut malntenir 
un privilege. Vous en avez declde alnsi dans Je vote prece
dent. Cette fois-ci, il faut se demander sl on lntrodult une 
possibilite de se soustraire au palement de cotlsatlons de 
l'AVS. Je crois que pour exprimer Ja volonte de chercher des 
solutions ou chacun participe aux mesures necessalres a 
l'assalnlssement, a trouver un equlllbre des sacrlflces dans 
cette reforme, II seralt bon que vous vous rallllez a la majo
rlte de la commission. Cela montreralt que nous ne com
menyens pas une batallle dans laquelle chaque groupe 
defendra, bec et ongles, ses propres prMleges ou sa propre 
sltuatlon dans l'AVS. 
Je vous prle de soutenlr la proposltlon de la majorlte de la 
commlssion. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 00.014/1193} 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen ~ s.,'k 2,z 
FOr den Antrag der Minderheit .... 64 stimmen • 11 ,,. 

9 
"" f"'1A- .. Co Abs. 6-AI. 6 

Angenommen -AdopM 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... oder entrichtet werden. In Abweichung von Artikel 24 Ab
satz 1 ATSG endet die Verjährungsfrist fOr Beiträge nach 
den Artikeln 6 Absatz 1, 8 Absatz 1 und 1 O Absatz 1 erst ein 
Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, In welchem die mass
gebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde ..•. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
••.• so erlischt der Anspruch auf Rückerstattung In Abwei
chung von Artikel 25 Absatz 3 ATSG ein Jahr nach Ablauf 
des Kalenderjahres .... 

Art.16 
Proposition de /a commlssion 
Al. 1 
.... nl payees. En derogatlon a l'artlcle 24 allnea 1 er LPGA, 
s'il s'aglt de cotlsatlons seien les artlcles 6 allnea 1 er, 8 all
nea 1er et 10 allnea 1er, le delal n'echolt .... 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.3 
.... le droit a restitution s'etelnt, en derogatlon a l'artlcle 25 
alinea 3 LAPG, un an apres la fln .... 

Angenommen -AdopM 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le d~bat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.55 Uhr 
La s~ance est lev~e a 19 h 55 
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11. AHV-Revlsion 
11e revision de l'AVS 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil f6dllral 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Na!lonalrat/Consell national 07.05.01 (Erstrat- Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05,01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 

2. Bundesgesetz über die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol Mderale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art.18 Abs. 1 zweiter Satz, 2bls, 4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 zweiter Satz 
Streichen 
Abs. 2bis, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Föhn 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 18 al. 1 deuxl6me phrase, 2bls, 4 
Proposition de fa commtsslon 
Al. 1 deuxleme phrase 
Blffer 
Al.2bls, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Föhn 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Föhn Peter ('/, SZ): Ich spreche zu Artikel 18 Absatz 1 zwei
ter Satz, der In der Fahne auf Seite 11 zu finden ist Es 
kommt mir mehr als spanisch vor, wenn eine Kommission In 
einem Rechtsstaat diese Bestimmung streichen will. Jch bitte 
Sie dringendst: Folgen Sie hier dem Bundesrat - oder wlll Je
mand hier Im Saal vorsätzliches Verbrechen oder Vergehen 
noch belohnen? Nein, lassen Sie den Satz bitte Im AHV-Ge
setz stehen: «Hat ein Hlnterlassener den Tod des Versicher
ten vorsätzlich oder bei vorsätzlicher Ausübung eines 
Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt, so können die 
Renten dauernd oder vorübergehend verweigert, gekürzt 
oder entzogen werden.» 
Nach meinem Wissen erlaubt die Rechtsprechung die Ver
weigerung oder Kürzung einer Rente, wenn ein Versiche
rungsfall vorsätzlich oder bei Ausübung eines Verbrechens 
oder Vergehens herbeigeführt worden Ist Unzulässig wäre 
eine Verweigerung oder Kürzung, wenn ein Versicherungs
fall «nur» grobfahrlässlg herbeigeführt wurde. Deshalb hat 
der Bundesrat rlchtlgerwelse das Wort «grobfahrlässig» ge
strichen und die Wortfolge «bei vorsätzlicher» eingesetzt. 
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Somit entspricht Artlkel 18 Absatz 1 auch der Jüngeren Recht
sprechung auf nationaler und Internationaler Ebene. 
Es wäre der absolute «Hammer», wenn ein Verbrechen 
auch noch mit einer Rente belohnt werden müsste. Ein Ver
brechen oder Vergehen muss bestraft und darf nicht belohnt 
werden. Die Rentenkürzung oder -verwelgerung Ist mit der 
vorgeschlagenen Kann-Formulierung nicht zwingend, aber 
die Möglichkeit einer Kürzung wäre gegeben, wie es bei an
deren Versicherungsleistungen auch der Fall Ist, z. T. schon 
bei Selbstverschulden. Streichen wir also gut gemeinte Arti
kel nicht aus der Gesetzgebung. Die Regelung «Hat ein Hin
terlassener den Tod des Versicherten vorsätzlich oder bei 
vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens 
herbeigeführt, so können die Renten dauernd oder vorüber
gehend verweigert, gekürzt oder entzogen werden» Ist Im 
AHV-Gesetz zu belassen. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zu folgen. 

Dormann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: Ich kann 
Sie absolut beruhigen, Herr Föhn, Ihr Anllegen Ist bereits 
aufgenommen worden, aber nicht mehr Im AHV-Gesetz. Wir 
haben Inzwischen das Bundesgesetz Ober den Allgemelnen 
Tell des Sozfalverslcherungsrechtes (ATSG) verabschiedet, 
das nächstens In Kraft treten wird. Dort Ist diese Frage für 
alle Versicherungen geregelt Diese Bestimmung Ist also 
nicht inhaltllch gestrichen worden, sondern nur Ins ATSG, 
das auch für alle anderen Versicherungen Gültigkeit hat, 
übergeführt worden. Die Streichung hier Ist eine Bereini
gung, weil die Bestimmung In das ATSG Obertragen worden 
Ist. Ich gehe davon aus, dass Sie damit zufrieden sein und· 
Ihren Antrag zurückziehen können. Die Bestimmung ist nicht 
gestrichen worden, sie gilt jetzt aber für alle Versicherungen. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Effectlvement, nous 
avons la m6me attitude que celle qu'a exprlmee M. Föhn a la 
tribune. SI le Conseil federal a d'abord propose une modlfl
catlon de la loi, c'est pour la mettre an harmonle avec les 
normes Internationales. J'al entendu avec satlsfactlon qua 
M. Föhn, lul aussl, accepte tout a falt qua l'on bitte la notlon 
de negllgence grave et que l'on an raste a la notlon d'lnten
tlon qul auralt cause la mort de l'assure. Dans ca sens-la, 
nous nous adaptons au droit International, parallelement a 
cette proposltlon. La partle generale des assurances so
ciales a ete modlfiee et a lntroduit ca prlncipe pour l'en
semble des assurances. II etait donc normal que la com
mlsslon prenne acta de ce changement et le bitte dans la loi 
federale sur l'assurance-vielllasse et survlvants, en sachant 
que ce prlnclpe general du droit l'est malntenant en drolt 
suisse. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Herr Föhn erklärt, dass 
er seinen Antrag aufgrund der Erklärungen zurückzieht. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adoptlf> sefon fa proposition de fa commission 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Ich schlage Ihnen vor, 
die Artikel 21 und 4oter gemeinsam zu behandeln. 

Art.21 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit f 
(Rosslnl, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, Maury Pas
quier, Rechsteiner Paul) 
Abs. 1 
Anspruch auf eine Altersrente haben: 
a. Männer und Frauen, die das 65. Altersjahr vollendet ha
ben; 
b. Versicherte mit 40 vollständigen Beitragsjahren frühes
tens ab dem vollendeten so. und spätestens ab dem vollen
deten 65. Altersjahr; 
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c. Versicherten, die vor dem vollendeten 60. Altersjahr 40 
vollständige Beitragsjahre aufweisen, wird ein stufenweiser 
Vorbezug der Rente gewährt unter der Bedingung, dass sie 
Ihren Beschäftigungsgrad reduzieren. Die Reduktion muss 
aber mindestens 50 Prozent betragen. Die Höhe der Rente 
wird proportionell zum Beschäftigungsgrad bemessen. 
Abs.2 
Der Anspruch auf die Altersrente erlischt mit dem Tod des 
Anspruchsberechtigten. 

Minderheit ff 
(Goll, Baumann stephanle, Fasel, Gross Jost, Maury Pas
quler, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
(Eventualantrag nur Im Zusammenhang mit dem Antrag der 
Minderheit IV zu Art. 4oter) 
Abs. 1 
Unverändert 
Abs.2 
Der Anspruch auf die Altersrente entsteht bereits nach Voll
endung des 62. Altersjahres, wenn keine Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird oder wenn das Erwerbseinkommen geringer 
Ist als das Anderthalbfache der Mindestrente. 
(Bisheriger Abs. 2 wird zu Abs. 3) 

Antrag Menetrey-Savary 
Unverändert 

Art. 21 
Proposition de la commisslon 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorlte I 
(Rosslnl, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, Maury Pas
quler, Rechstelner Paul) 
Al. 1 
Ont droit il une rente de vielllesse: 
a. les hommes et les femmes qul ont attelnt 65 ans; 
b. les personnes assurees qul comptablllsent 40 annees 
completes de cotlsatlon au regime, mals au plus töt des 
60 ans revolus et au plus tard il 65 ans revolus; 
c. sl l'assure attelnt 40 annees completes de cotisation au 
reglme avant 60 ans revolus, une preretraite progressive est 
allouee sous conditlon d'une reduction du taux de l'actlvlte 
professlonnelle, mais au maxlmum de 50 pour cent. Le mon
tant de la rente est proportlonnel il la reduction du taux d'ac
tlvlte. 
Al.2 
Le drolt il la rente vlelllesse s'etelnt par le deces de l'ayant 
droit. 

Minorite II 
(Goll, Baumann stephanie, Fasel, Gross Jost, Maury Pas
quler, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
(Proposition subsldlalre, en cas d'acceptatlon de la minorlte 
IV il l'art. 4oter) 
Al. 1 
lnchange 
A/.2 
Le droit il une rente de vlelllesse prend nalssance le premler 
Jour du mois sulvant celul oa a ete atteint l'äge de 62 ans, sl 
aucune actlvite lucratlve n'est exercee ou si le revenu est In
terieur a. 150 pour cent de la rente minimale. 
(Al. 2 actuel devlent al. 3) 

Proposition Menetrey-Savary 
lnchange 

Art. 4oter 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
.... gekOrzt. Der monatliche Kürzungsbetrag der Rente wird 
aufgrund der durchschnlttllchen Monatsrente, die vorbezo
gen wird, und des Kürzungssatzes berechnet. 
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Abs.2 
Es gelten die folgenden Kürzungssätze: 
- Bis zu einem durchschnittlichen Erwerbseinkommen In der 
Höhe des 48fachen Betrages der Minimalrente: für 12 ganze 
Monatsrenten 0,9 Prozent; für 24 ganze Monatsrenten 
4, 1 Prozent; für 36 ganze Monatsrenten 8,4 Prozent. 
- Ab einem durchschnittlichen Erwerbseinkommen in der 
Höhe des 72fachen Betrages der Minimalrente: für 12 ganze 
Monatsrenten 3,4 Prozent; für 24 ganze Monatsrenten 
8,4 Prozent; für 36 ganze Monatsrenten 14,3 Prozent. 
Abs.3 
Der Kürzungssatz wird linear abgestuft, wenn das massge
bende durchschnittliche Erwerbseinkommen zwischen dem 
48fachen und dem 72fachen Betrag der Minimalrente liegt 
und auch wenn der Rentenvorbezug zwischen einem Monat 
und 35 Monaten beträgt. 
Abs.4 
Wenn nur die halbe Rente vorbezogen wird, werden die Kür
zungssätze bis zum Erreichen des Rentenalters gemäss Ar
tikel 21 halbiert. 

Minderheit l 
(Widrig, Bangerter, Bortoluzzl, Egerszegl, Gutzwlller, Tripo
nez) 
Abs.1 
Die Rente wird um den versicherungstechnischen Gegen
wert der vorbezogenen Leistungen gekürzt. (Rest des Ab
satzes streichen) 
Abs.2 
Der Bundesrat legt die Kürzungssätze für Männer und 
Frauen einheitlich fest und ordnet das Verfahren. 
Abs.3,4 
Streichen 

Minderheit II 
(Meyer Therese, Guisan) 
Abs.1 
.... gekürzt. Der monatliche Kürzungsbetrag der Rente wird 
aufgrund der durchschnittlichen Monatsrente, die vorbezo
gen wird, und des Kürzungssatzes berechnet. 
Abs.2 
Es gelten die folgenden Kürzungssätze: 
- Bis zu einem durchschnittlichen Erwerbseinkommen In der 
Höhe des 48fachen Betrages der Minimalrente: für 12 ganze 
Monatsrenten 2,9 Prozent; für 24 ganze Monatsrenten 
6,9 Prozent; für 36 ganze Monatsrenten 11,3 Prozent. 
- Ab einem durchschnittlichen Erwerbseinkommen In der 
Höhe des 72fachen Betrages der Minimalrente: für 12 ganze 
Monatsrenten 5 Prozent; für 24 ganze Monatsrenten 10,7 Pro
zent; für 36 ganze Monatsrenten 16,5 Prozent. 
Abs.3 
Der Kürzungssatz wird linear abgestuft, wenn das massge
bende durchschnittliche Erwerbseinkommen zwischen dem 
48fachen und dem 72fachen Betrag der Minimalrente liegt 
und auch wenn der Rentenvorbezug zwischen einem Monat 
und 35 Monaten beträgt. 
Abs.4 
Wenn nur die halbe Rente vorbezogen wird, werden die Kür
zungssätze bis zum Erreichen des Rentenalters gemäss Ar
tikel 21 halbiert. 

Minderheit III 
(Fasel, Baumann stephanle, Goll, Maury Pasquler, Rech
stelner Paul, Rosslni) 
Abs.1 
..•. gekürzt. Der monatliche Kürzungsbetrag der Rente wird 
aufgrund der durchschnlttllchen Monatsrente, die vorbezo
gen wird, und des Kürzungssatzes berechnet. 
Abs.2 
Es gelten die folgenden Karzungssätze: 
- Bis zu einem durchschnittllchen Erwerbseinkommen In der 
Höhe des 60fachen Betrages der Minimalrente: für 12 ganze 
Monatsrenten O Prozent; für 24 ganze Monatsrenten 1, 1 Pro
zent; für 36 ganze Monatsrenten 4 Prozent. 
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- Ab einem durchschnittlichen Erwerbseinkommen in der 
Höhe des 72fachen Betrages der Minimalrente: fQr 12 ganze 
Monatsrenten O Prozent; fQr 24 ganze Monatsrenten 3,2 Pro
zent; fQr 36 ganze Monatsrenten 8,7 Prozent. 
Abs.3 
Der KQrzungssatz wird linear abgestuft, wenn das massge
bende durchschnittliche Erwerbseinkommen zwischen dem 
60fachen und dem 72fachen Betrag der Minimalrente liegt 
und auch wenn der Rentenvorbezug zwischen einem Monat 
und 35 Monaten beträgt. 
Abs.4 
Wenn nur die halbe Rente vorbezogen wird, werden die KQr
zungssätze bis zum Erreichen des Rentenalters gemäss Ar
tikel 21 halbiert. 

Minderheit IV 
(Goll, Baumann Stephanle, Fasel, Grass Jost, Maury Pas
quier, Rechstelner-Basel, Rechsteiner Paul, Rossini) 
(Eventualantrag zu den Minderheiten I und II im Zusammen
hang mit Art. 21) 
(= Antrag der Minderheit II zu Art. 21) 

Art. 40ter 
Proposition de Ja commisslon 
Majorft{J 
Al. 1 
.... de la contre-valeur des prestatlons perc,ues avant terme. 
Le montant de la reductlon mensuelle de la rente est fixe en 
fonction de la rente mensuelle moyenne versee par anticlpa
tlon et du taux de reductlon. 
Al.2 
Les taux de reductlon sont fixes comme suit: 
- Jusqu'a un revenu moyen d'une actlvite lucratlve egal a 
48 fols le montant de la rente de vieillesse minimale: pour 
12 rentes mensuelles entleres 0,9 pour cent; pour 24 rentes 
mensuelles entleres 4, 1 pour cent; pour 36 rentes mensuel
les entleres 8,4 pour cent. 
- A partir d'un revenu moyen d'une actlvite lucratlve egal a 
72 fols le montant de la rente de vieillesse minimale: pour 
12 rentes mensuelles entleres 3,4 pour cent; pour 24 rentes 
mensuelles entleres 8,4 pour cent; pour 36 rentes mensuel
les entleres 14,3 pour cent. 
Al. 3 
Le taux de reductlon est echelonne de manlere llnealre pour 
des revenus annuels moyens d'une actlvfte lucratlve qul se 
sltuent entre 48 et 72 fols la rente de vleillesse minimale tout 
comme pour des perlodes de versement antlcipe entre un et 
35 mols. 
A/.4 
SI le versement antlclpe ne porte que sur la moitie de la 
rente, les taux de reductlon sont diminues de 50 pour cent 
Jusqu'a l'äge de la retralte seien l'article 21. 

Minorit{) I 
(Widrig, Bangerter, Bortoluzzl, Egerszegl, Gutzwlller, Tripo
nez) 
Al. 1 
La rente est redulte de la contre-valeur actuarielle des pre
statlons touchees par antlclpatlon. (Bitter le raste de l'allnea) 
Al.2 
Le Conseil federal fixe les taux de reductlon de manlere uni
forme pour les deux sexes et regle la procedure. 
Al. 3, 4 
Bitter 

Minorit{) II 
(Meyer Therese, Gulsan) 
Al. 1 
.... de la contre-valeur des prestatlons perc,ues avant terme. 
Le montant de la reductlon mensuelle de la rente est fixe en 
fonctlon de la rente mensuelle moyenne versee par antlcipa
tlon et du taux de reductlon. 
A/.2 
Les taux de reduction sont fixes comme sult: 
- Jusqu'a un revenu moyen d'une actlvite lucratlve egal a 
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48 fois le montant de la rente de vieillesse minimale: pour 
12 rentes mensuelles entieres 2,9 pour cent; pour 24 rentes 
mensuelles entieres 6,9 pour cent; pour 36 rentes mensuel
les entleres 11,3 pour cent. 
- A partir d'un revenu moyen d'une actlvlte lucratlve egal a 
72 fois le montant de la rente de vlelllesse minimale: pour 
12 rentes mensuelles entieres 5 pour cent; pour 24 rentes 
mensuelles entieres 10,7 pour cent; pour 36 rentes mensu
elles entieres 16,5 pour cent. 
Al. 3 
Le taux de reductlon est echelonne de manlere llnealre pour 
des revenus annuels moyens d'une actlvite lucratlve qui se 
situent entre 48 et 72 fols la rente de vielllesse minimale tout 
comme pour des periodes de versement antlclpe entre un et 
35 mois. 
Al. 4 
Si le versement anticipe ne porte que sur la moltle de la 
rente, les taux de reduction sont diminues de 50 pour cent 
jusqu'a l'äge de la retraite seien l'article 21. 

Minorit{) II/ 
(Fasel, Baumann Stephanie, Goll, Maury Pasquier, Rech
stelner Paul, Rossinl) 
Al. 1 
.... de la contre-valeur des prestations perc,ues avant terme. 
Le montant de la reduction mensuelle de la rente est fixe en 
fonction de la rente mensuelle moyenne versee par antlclpa
tion et du taux de reduction. 
A/.2 
Les taux de reduction sont fixes comme suit: 
- Jusqu'a un revenu moyen d'une actlvlte lucratlve egal a 
60 fois le montant de la rente de vielllesse minimale: pour 
12 rentes mensuelles entieres O pour cent; pour 24 rentes 
mensuelles entleres 1, 1 pour cent; pour 36 rentes mensuel
les entleres 4 pour cent. 
- A partlr d'un revenu moyen d'une actlvite lucratlve egal a 
72 fols le montant de la rente de vieillesse minimale: pour 
12 rentes mensuelles entieres O pour cent; pour 24 rentes 
mensuelles entleres 3,2 pour cent; pour 36 rentes mensuel
les entieres 8,7 pour cent. 
Al. 3 
Le taux de reductlon est echelonne de maniere llnealre pour 
des revenus annuels moyens d'une actlvlte lucratlve qul se 
situent entre 60 et 72 fols Ja rente de vlelllesse minimale tout 
comme pour des periodes de versement antlclpe entre un et 
35 mols. 
Al. 4 
SI le versement anticipe ne porte que sur la moitie de la 
rente, les taux de reduction sont diminues de 50 pour cent 
jusqu'a l'äge de la retralte seien l'artlcle 21. 

Minorit{) IV 
(Goll, Baumann Stephanle, Fasel, Grass Jost, Maury Pas
quier, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslni) 
(Proposition subsldlalre aux mlnorltes I et II en rapport avec 
l'art. 21) 
(= proposltlon de Ja mlnorite II a l'art. 21) 

Rosslnl Stephane (S, VS): J'lntervlens lcl sur le modele des 
40 annees de cotlsation et Je renvole celles et ceux qul sont 
Interesses par le contexte general a ce que J'al evoque hier 
lors de l'entree en matiere, et plus particullerement sur la ne
cessfte de developper une approche transversale relatlve
ment a cette questlon. J'inslste sur un element qul se refere 
a la necessite pour nous de proceder a une analyse rlgou
reuse et a une pesee des lnfluences et des consequences 
concernant a la fols Ja problematlque demographlque, la sl
tuation sur le marche de l'emplol - j'al cite hier quelques 
exemples concernant l'excluslon des travallleurs entre 55 et 
65 ans -, mals aussi sur les lnegalltes relevant des condl
tions socioprofesslonnelles en matiere d'lnvalldlte et de de
ces. 
Devant tant d'inegalltes pour les personnes assurees et sur
tout devant les difficultes auxquelles nous sommes confron-
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tes lci pour verltablement detlnlr un modele, des regles et 
des moyens pour realiser cette questlon de la flexlblllsatlon, 
j'ai tente de proposer une solutlon plus simple, molns lnega
litaire, certes tres orientee parce qu'elle tente de reduire la 
questlon des inegalites, de la penlbillte sous rangle protes
sionnel, et j'ai propose cette questlon des 40 annees de cotl
satlon. De plus, dans ma proposltion de mlnorlte 1, II s'est agl 
aussl d'essayer de trouver une solution a une autre proble
matlque, une solutlon nationale a la problematlque des tra
vallleurs äges qul, aujourd'hul, sont degages sur la questlon 
de l'alde soclale ou sur les reglmes speciaux des cantons. 
Cette problematlque contrJbue, elle aussi, a alourdlr la tac
ture globale de la problematlque de Ja vieillesse. lgnoree au 
niveau federal, cette question ne change rien a la reallte so
clale. Par contre, nous en payons tout de mime la tacture. 
Au caeur de ma propositlon, dans ce modele, J'aimerals in
slster sur deux elements qul sont complementaires: d'une 
part, et Je vlens de l'evoquer, la questlon de la penlblllte, 
c'est-a-dJre tenir campte des desavantages de la populatlon 
actlve, desavantages refatlfs a fa formation, aux candltlons 
de travall, a la questlon des revenus, et qul ont des conse
quences Immediates sur le niveau des rentes qul sont gene
ralement plus basses et sur une plus caurte perlode. Je 
tiens a rappeler qua 08 modele se base sur un äge de la 
retralte a 65 ans et que la flexlblllsatlon lntervlent pour la 
dynamlque professlonnelle, pulsqu'elle lntervient entre 18 et 
25 ans pour les cotlsatlons et entre 60 et 65 ans pour les 
prestatlons. Par contre, Je princlpe d'unlversallte, qul est ton
damental a notre AVS, est malntenu pour les assures, 
pulsqu'a partir de 25 ans la cotlsatlon est obllgatofre, et bien 
evldemment cette propositlon maintient le bonus educatif et 
le bonus pour täches d'asslstance. 
D'autre part, J'almerais lnslster encore sur un element qul 
me paraTt essential: ne falsons pas une canfuslon sur les 
40 annees de cotlsatlon. Ces 40 annees de cotlsatlon ne 
sont pas calculees sur le modele actuel, mals sur 40 annees 
effectlves. Dans la dlscusslon en cammisslon, J'al presente 
la notlon de trlmestre. 
Vous me permettrez encare d'evoquer rapldement la ques
tlon du traltement de cette propositlon en commlssion, parce 
que Je consldere qu'elle a ete traltee de maniere tres som
malre, pour ne pas dire de manlere facunalre, volre encore 
tranchement evacuee. l.'.aspect polltlque n'y est pas entre, 
les prlorites portant sur la flexlblllsatlon et le montant ac
corde a celle-cl. l.'.admlnlstration a repondu aux questlons 
que je souhaltals comme etant polltlques par des reponses 
technlques. Quant a l'argument-massue qui tue taute re
flexlon et sans nuance du coQt de ce modele, 2.4 mllllards 
de francs, on ne connaTt flnalement rlen de son contenu me
thodologlque. Cet obJet, on peut le dlre, n'a pas ete franche
ment et rlgoureusement etudle, ce qul lalsse bien sOr flotter 
un certaln nombre de doutes et ce qul empäche tout amena
gement et taute recherche de consensus. 
En concluslon: Je principe d'une nouvelle approche de la 
flexlblllsatlon de l'äge de Ja retraite est et sera essential ä 
l'avenlr. La guerre des chlffres et des courbes n'apportera 
rlen, on le volt. Elle est plus destructrlce que canstructlve. 
Tenlr campte d'un modele nouveau n'est donc pas, ä mon 
avls, utoplque, mals c'est une condltlon de progres et d'inno
vatlon, car toutes et tous ne sont pas egaux nl devant la vle 
nl devant la mort et encore molns devant Ja retralte. 
Je vous remercle donc de votre soutlen ä cette proposition 
de prlnclpe. 

Menetrey-savary Anne-Catherlne (G, VD): Apres avolr pro
voque une Immense emotlon II y a quelques annees, la 
question de l'äge de la retralte des femmes est en traln de 
sombrer dans l'oubll, ou peut-Mre dans la reslgnatlon. Les 
Verts y ont peut-Atre contrlbue par leur Initiative populaire 
«pour une retralte ä la carte des 62 ans, tant pour les fem
mes que pour les hommes», qul dolt son relatif succes au 
falt qu'elle egallsalt J'äge de Ja retralte, mals au molns Je fal
salt-elle en faveur de Ja posltlon la plus favorable! Dans le 
debat actuel, 1a sltuatlon des femmes n'est plus un theme, 
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sauf pour Jas veuves. Mais toutes les femmes ne sont pas 
desveuvesl 
Durant Ja campagne de novembre 2000, j'ai pu constater 
qu'a drolte on rlcane volontlers sur cette dlfference d'äge en
tre les hommes et Jes femmes, remlnlscence d'une epoque 
ou l'AVS etait servie au couple. On se veut progresslste et 
on pröne l'emanclpatlon, l'egallte, l'autonomle. Mals c'est 
une egalite formelle, qul conslste a mettre taut le monde sur 
la m&me ligne de depart. C'est une egalite qul masque des 
lnegalites. Ce n'est pas un modele solldalre, c'est un modele 

· lndividuel. Ce n'est pas, Madame la Conseillere f6derale, 
«un pour tous, tous pour un», c'est «chacun pour sol et Dleu 
pour tous». Comme s'il suffisalt de decreter l'egallte pour 
qu'elle exlstel Rien n'est plus faux. A proceder par decrets, 
on ne falt que betonner l'lnequlte des dlscrlmlnatlons actuel
les, plutot que de Jes ellmlner. 
MAme sl l'on souhaite une evolutlon des moeurs, II ne taut 
pas se leurrer. De nombreuses femmes vont contlnuer a re
noncer a leur emplol remunere quand leur marl prendra sa 
retraite ou sa preretraite, soft ä 60 ou 61 ans. Elias perdront 
alnsi des sommes importantes. D'autres vont perdre leur 
emplol, et ce chOmage souvent non annonce pejorera en
core leur sltuation. Maintenir une difference entre les hom
mes et les femmes pour l'äge de la retraite, c'est prendre en 
campte les sltuatlons concretes. C'est prendre en campte 
que les salaires des femmes sont Interieurs d'un quart ä 
ceux des hommes, que leur statut professlonnel est plus 
precalre, que deux fols plus de femmes que d'hommes n'ont 
pas de formation professlonnelle; que la plupart des femmes 
n'ont ni deuxieme nl trolsleme piller; que leur longevlt6 plus 
grande se pale par une quallte de vie molndre, precarite ma
terielle, sant6 mediocre, reconnaissan08 soclale quasi nulle. 
II taut surtout prendre en campte que les femmes accomplls
sent encare aujourd'hul les deux tlers des täches domestl
ques non remunerees, des täches evaiuees a une valeur de 
130 mllllards de francs par annee. Et 08 ne sont pas seule
ment Jes meres qul accompllssent des täches sociales. 
Mime ä la retralte, les femmes contlnuent a s'engager bene
volement pour la collectlvlte. Certalnes utlllsent leur retralte 
pour faire de la polit!que. Elles ne le feralent probablement 
pas sl alles devalent travalller Jusqu'a 65 ans. C'est en tout 
cas le cas de quelqu'un que je connals blenl Et toutes les 
femmes foumlssent des solns ä leur entourage ou prennent 
en charge des petlts-enfants ou des parents äges. A cOte du 
bonus educatH, on devrait encare instaurer un bonus soclal. 
Ne pas tenlr campte de ces dlfferences, c'est faire de l'egall
tarlsme de fayade. Plre, c'est aggraver la sltuatlon des fem
mes au nom mime de l'egallte. C'est ce que falt le projet du 
Conseil federal, et qa nous apparalt comme une escroque
rle. 
En travaillant une annee de plus, trols ans de plus par rap
port a la sltuatlon dont f etals une des dernleres ä beneflcler 
en l'an 2000, on fait payer aux femmes le coQt d'une flexlbl
llte dont beaucoup d'entre alles ne pourront mime pas 
beneficler, pour des ralsons financleres. La commlsslon, y 
comprls la mlnorlte Fasel et la mlnorlte Goll, a voulu donner 
la priorlte a Ja flexlbillte. Je Je comprends d'autant mleux que 
c'est 08 que le groupe ecologlste avalt fait avec son Initiative. 
Mals celle-cl proposait la flexiblllte sans reductlon de rente. 
Taute reductlon de rentes penallse particullerement les fem
mes. La proposltlon de mlnorlte II est une proposltlon subsl
dlalre, la mlenne ne l'est pas. 
Je vous demande donc de soutenlr ma proposltlon en faveur 
du maintlen d'une dlfferen08 de l'äge de la retralte entre les 
femmes et les hommes. C'est une proposltion qul n'est peut
itre pas egalltalre, mals eile est equltable. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Ich bitte Sie aus drei Gran
den, bei Artikel 40ter dem Antrag der Minderheit I zuzustim
men. 
Der erste Grund Ist die Transparenz. Hier sind einfache Ge
setze wichtig, gerade bei einem Vorbezug. Wenn Jemand 
krank Ist, wird dies der Arzt feststellen, dann erfolgt die Fl
nanzlerung Ober die IV. Wenn Jemand arbeitslos Ist, erfolgt 
die Finanzierung des Verdienstausfalles Ober die Arbeitslo-
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senverslcherung. Wenn Jemand gesund und im Arbeitspro
zess ist, aber mit 62 Jahren In Pension gehen will, so hat er 
die KOrzung von 5,2 Prozent pro Jahr hinzunehmen. Diese 
Regelung ist einfach und transparent. Die Koordination mit 
dem Ausland und die Gleichbehandlung aller Versicherten 
sind voll gewährleistet - Im Gegensatz zur Regelung ge
mäss Antrag der Kommissionsmehrheit und Entwurf des 
Bundesrates. Mit dieser Lösung erfolgt nämlich ein «Export» 
Ins Ausland. 
Der zweite Grund Ist das soziale Argument. Versicherte In 
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen haben bereits 
während des Vorbezuges einen Rechtsanspruch auf Ergän
zungsleistungen, und die Kürzung kann damit In Abhängig
keit von den aktuellen Einkommen und Vermögen ausgegli
chen werden. Das Instrument der Ergänzungsleistungen 
stellt, Im Gegensatz zum Modell des Bundesrates, auf die 
aktuelle Lage des Rentners ab. Das durchschnittliche Ein
kommen aus früheren Jahren steht nicht In direktem Zusam
menhang mit der wirtschaftlichen Situation von Rentenbe
rechtlgten. Denken Sie z. 8. an die Vermögenslage. 
Der dritte Grund: Der OECD-Bericht vom Dezember 2000 
kommt zum Schluss, dass die Schweiz besonders Sorge 
dazu zu tragen hat, dass das effektive Rentenalter hoch 
bleibt. Bei der Flexibllislerung des Rentenalters In der AHV 
sei die Neigung zum trahzeitlgen Rilcktrltt Im Auge zu behal
ten. Darum sei primär die Lage der älteren Arbeitnehmer auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern - also kein Abschieben In 
die Pension, sondern HIife In der Arbeitswelt. Die hohe Er
werbsbeteiligung der älteren Arbeitnehmer dOrfe nicht ge
schmälert werden, schon aus Wachstumsgründen nicht. Mit 
der Ermöglichung des Rentenvorbezuges ab 62 Jahren für 
alle - wie wir sie hier schaffen - und mit dem neu vorge
schlagenen versicherungsmathematisch korrekten Tellvor
bezug sowie mit der EL-Berückslchtlgung ab dem Zeitpunkt 
des Vorbezuges wird dieses Flexlbllltätsmodell adäquat zur 
OECD verbessert. 
Was der Bundesrat hier mit 400 MIiiionen Franken und die 
Kommissionsmehrheit mit 800 Millionen Franken Abfede
rung beantragen, Ist ein Sozialausbau fOr Männer zwischen 
62 und 65 Jahren, Indem bei tiefen und mittleren Einkom
men für das Rentenalter 62 subventioniert wird. 
Alle Länder In Europa kennen für Mann und Frau das Ren
tenalter 65, ohne diese massive Abfederung beim vorzeiti
gen Rücktritt. Es gibt In Europa nur drei Ausnahmen: 
Dänemark hat das Rentenalter 67 fQr Mann und Frau, Nor
wegen hat das Rentenalter 67 für Mann und Frau, und 
Frankreich hat das Rentenalter 60 für Mann und Frau. Das 
sind die drei Ausnahmen. 
Fazit: Rentenalter 65 heisst nicht nur mehr Arbeitskräfte für 
die Wirtschaft; Rentenalter 65 helsst auch für die AHV wäh
rend drei Jahren möglichst viele Beitragszahlende. Einen 
Männerjahrgang vorzeitig In die Rente zu schicken, ergibt ei
nen Ausfall von 730 Millionen Franken pro Jahr. Bel den 
Frauen sind es 400 Mlillonen Franken. Ein Jahrgangsausfall 
würde demzufolge 1, 1 MIiiiarden Franken weniger an Ren
tenzahlungen entsprechen. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Artikel 40ter dem Antrag der Min
derheit I zuzustimmen. 

Meyer Therbse (C, FR): La mlnorlte II adhere au proJet du 
Conseil federal, mais modffle par la maJorlte, avec le «so ge
nannte Knlckpunkt» qul permet d'avantager les petlts reve
nus Jusqu'a 48 000 francs. La verslon du Consell federal 
primitive comportalt une courbe llnealre lnadequate. 
Sur le depliant, vous ne voyez qua deux noms qul soutien
nent cette proposltlon de mlnorlte. Cependant, pour vous 
renselgner, Je puis vous dlre que cette proposltlon a recuellll 
1 o volx quand alle a ete opposee a la proposltion qul de
mande d'lnjecter 800 mllllons de francs pour attenuer la dl
mlnutlon des rentes an cas de retralte antlclpee. 
Devant l'ecart enorme des proposltlons en la matiere, allant 
de o a 1,5 mllllard de francs, et confrontes a la difficile täche 
de consolider notre premler piller dans la perennlte, nous 
pensons qua la verslon du Conseil federal modlffee par la 
maJorlte apporte deJa un bon appul et permet une reductlon 
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appreciable des rentes en cas de retralte antlclpee. Quel
ques chiffres: l'injection de 400 millions de francs pour alder 
a la retraite flexlble, ce n'est tout de mäme pas rlen, comme 
certalns le pretendent. SI la retralte est prlse a 64 ans, ce 
sera une dlmlnutlon de 34 francs de la rente, contre 67 francs 
si Ja mesure n'est pas acceptee, cecl pour une rente de 
1266 francs. Si la retralte est prise a 63 ans, c'est 84 francs 
contre 136 francs; et a 62 ans, 141 francs contre 202 francs. 
Vous voyez qua l'amelloratlon est quand mäme sensible. 
Je puls dire aussl que pour les tout bas revenus, toutes las 
amelioratlons, si lmportantes qu'elles solent, ne vont pas 
modifier le montant a disposltlon a la fin pour ces rentlers, 
car ceux-cl devront de toute fa"°n faire appel aux presta
tions complementalres pour faire face a leurs besolns de 
base. Bien sOr, il y a le cas des agrlculteurs qui est un cas 
tout a falt speciflque. Nous y sommes sensibles, mals II est 
difficile d'introduire une solution generale pour couvrlr cette 
situation partlculiere. Je crois que l'on devra plancher pour 
trouver une autre solution. 
Cette solution permet donc d'apporter une reelle ameliora
tlon a la flexibilisation, sans mettre en perll la perennlte de 
notre assurance de base, et ceci aussl sans trop charger las 
jeunes familles qul ont besoln de leurs moyens pour l'educa
tion et la formatlon de ieurs enfants. 
Je vous demande donc de soutenlr cette verslon a 400 mll
lions de francs modiflee. 

Fasel Hugo (G, FR): Die Frage des flexlblen Rentenalters 
und von dessen Ausgestaltung Ist, das kann man mit Be
stimmtheit sagen, eines der Kernprobleme, das wir In dieser 
11. AHV-Revislon behandeln. Wir können darüber aber nicht 
ganz unabhängig entscheiden, d. h., wir müssen die Abstim
mungsresultate vom November 2000 mit berücksichtigen. 
Wir haben In diesem lande Im November 2000 Ober zwei 
Volksinitiativen abgestimmt, die das Rentenalter 62 einfOh
ren wollten. Wenn wir uns erinnern, lautete die Propaganda 
Immer klar und deutlich, dass die AHV mit diesem Rentenal
ter 62 - «a la carte» - bald einmal bankrott machen würde. 
So lauteten die Aussagen auf den Plakaten, so war die Pro
paganda all Jener angelegt, die von diesen beiden Volksin
itiativen nichts wissen wollten. Über die künftige finanzielle 
Entwicklung der AHV standen auch andere Zahlen Im 
Raum. Es wurde schwarz gemalt; bezOgllch der künftigen fi
nanziellen Entwicklung der AHV sah man nur noch rote Zah
len. Vor diesem Hintergrund kam trotzdem ein völlig anderes 
Resultat zum Vorschein: Die Volksinitiative der Grünen 
wurde nämlich In sieben Kantonen, In allen Westschweizer 
Kantonen und im Kanton Tessin, klar und deutlich gutge
helssen. Gesamtschwelzerlsch hat diese Volkslnltlatlve so
gar 46 Prozent Zustimmung erfahren. Wir haben also, wenn 
wir Jetzt Ober das Rentenalter und dessen Flexibillslerung 
entscheiden, diesem Volksentscheid Rechnung zu tragen. 
Das Volk hat damit ein starkes Signal dahingehend gesetzt, 
dass es ein früheres Rentenalter will, dass es eine soziale 
Ausgestaltung der Flexlbillslerung will und dass es auch be
reit Ist, dafOr zu bezahlen. Wir - die Minderheit II - haben 
diesen Volksentscheid umgesetzt, Indem wir ein flexibles 
Rentenalter wollen, das einen Rückzug aus dem Erwerbsle
ben mit 64 Jahren mögllch macht. Wir sind also weit davon 
entfernt, das zu wiederholen, was die Initiativen wollten. 
Nein, wir sind konsequent, wir haben uns auf einen modera
ten Vorschlag zurückgezogen und ein flexlblllsiertes Renten
alter ab 64 Jahren vorgeschlagen. 
Diese Lösung kostet 1,5 MIiiiarden Franken, und die Grünen 
waren auch hier konsequent. Sie haben eine Volkslnltlatlve 
lanciert, Ober die noch abzustimmen sein wird, die unter 
dem Titel «Für eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit 
besteuern» auch die notwendigen Mittel dafQr bereitstellen 
will. 
Warum eine vorzeitige Pensionierung? Auch wenn die 
OECD und einige Teile der Wirtschaft Jetzt plötzlich die älte
ren Jahrgänge wieder entdecken wollen, spricht der Arbeits
markt nach wie vor eine andere Sprache, und er wird das 
auch künftig tun. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Im Verkauf, im Gastgewerbe, Im Bausektor, Im Reinigungs-
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gewerbe, meist auch In den Pflegebereichen, gilt: Man will 
niemanden mehr, der Ober sechzig Ist. Das zeigen alle sta
tistischen Unterlagen zum Arbeitsmarkt. Wer auch diesen 
nicht glaubt, kann sich Ja davon selber durch einen Augen
schein In diesen Branchen Oberzeugen. Ich sage es noch 
einmal: Verkauf, Gastgewerbe, Bau, Landwirtschaft und Rei
nigung. Dort sind Leute, die Ober sechzig sind, nicht gefragt, 
nicht gewollt, unbrauchbar. 
FQr diese Leute gilt es eine Lösung zu suchen. Wer Angst 
hat, man wOrde dann die älteren Arbeitskräfte plötzlich vom 
Arbeitsmarkt «wegputzen», dem sei gesagt Es Ist Ja nie
mandem verboten weiterzuarbeiten. Wir haben gestern 
auch die Lösung getroffen, dass Jene, die weiterarbeiten, 
auch weiter in die AHV einbezahlen, d. h., wir lassen sie 
nicht nur nach ihrem Gusto arbeiten, sondern sie werden 
auch weiter zur Finanzierung der AHV beitragen. 
Ich denke also, dass wir mit unserem Vorschlag, eine vorzei
tige Pensionierung für alle ab 64 Jahren möglich zu machen, 
einem grundlegenden Wunsch unseres Volkes nachkom
men. Ich weise auch darauf hin, dass das, was hier immer 
heftig als fremd bekämpft wird, In der zweiten Säule längst 
Realität Ist. Ich kenne kein Pensionskassenreglement, das 
bei 64 Jahren ansetzt, sondern sie sehen vorzeitige Pensio
nierungen mit 60 Jahren und darunter vor. Meistens sind 
Pensionskassenreglemente sogar so angelegt Je höher das 
Einkommen, umso frOher kann man In Rente gehen. Das Ist 
In Anbetracht des Rentenalters eine soziale UngerechtigkeH. 
Wenn wir also das Rentenalter 64 wollen, leisten wir damit 
auch einen Beitrag dazu, dass der ÜbertrHt Ins Rentenalter 
nicht zu einem sozialen Privileg wird. Das bedeutet einen 
Tell an minimaler sozialer Gerechtigkeit für dieses Land. 
Ich hoffe, dass Sie dem Antrag der Minderheit III zustimmen 
werden. 

Goll Christine (S, ZH): Der Preis, den die Frauen bei der 
10. AHV-Revlslon zu bezahlen hatten, war bereits viel zu 
hoch. FOr die längst fällige Einführung von Splitting sowie 
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften wurden die Frauen 
mit einer Erhöhung des Rentenalters von 62 Jahren auf 
64 Jahre bestraft. 
Diese Bestrafungsloglk soll sich hier In der 11. AHV-Revlsion 
fortsetzen. Der Bundesrat will mit einer weiteren Erhöhung 
des Frauenrentenalters auf 65 Jahre 400 Mllllonen Franken 
einsparen. Er Ist bereit, diese 400 Millionen Franken für ein 
Flexlblllslerungsmodell einzusetzen. Er nennt dies eine kos
tenneutrale Flexlblllslerung. Klar Ist aber, dass diese für die
jenigen Einkommen nicht ausreicht, die eine Rexlbllislerung 
am nötigsten haben. 
Ich bitte Sie, auch hier wieder von der Realität auszugehen. 
Bereits heute tritt knapp die Hälfte der Erwerbstätigen vor 
dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters zurOck. Die ei
nen, die mit einer gut ausgebauten zweiten Säule auf Rosen 
gebettet sind, können das auch unbekümmert tun. Der 
Grosstell der Leute - das haben wir auch In den Neunziger
Jahren erlebt - wird jedoch zwangsweise frOhpenslonlert, 
wird an die Arbeitslosen- und Invalidenversicherung abge
schoben und landet sehr oft bei der Endstation Sozialhilfe. 
Die Flexlblllslerung des AltersrQcktrlttes ist das einzige zelt
gemässe Modell. Klar Ist aber, dass ein vorzeitiger Alters
rOcktritt vor allem für die mittleren und kleinen Einkommen 
möglich sein muss. 
Das Modell des Bundesrates, der eine kostenneutrale Flexl
blllslerung realisieren will, warde zu massiven lebenslangen 
Rentenkarzungen für die Rentner und Rentnerinnen führen. 
Ein Beispiel: Bel einem Jahreseinkommen von 49 ooo Fran
ken hätten Personen, die sich mit 62 Jahren pensionieren 
lassen wollen und meist auch müssen, lebenslang eine mo
natliche Renteneinbusse von fast 200 Franken In Kauf zu 
nehmen. 
Das Modell der Kommissionsmehrheit hat den Einsatz ver
doppelt. Mit den 800 MIiiionen Franken, die für die Flexlblll
slerung eingesetzt warden, hätten diese Personen mit einem 
Jahreseinkommen von 49 000 Franken Immerhin jeden Mo
nat 50 Franken mehr Im Portemonnaie. 
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Der Antrag der Minderheit III (Fasel) mit den 1500 MIiiionen 
Franken wOrde dazu fahren, dass diese Personen Jeden Mo
nat nochmals 75 Franken mehr Im Portemonnaie hätten; fQr 
diese Einkommenskategorie Ist das nicht etwa eine Kleinig
keit. 
Im Vorfeld der Volksabstimmung zu den Flexlblllslerungs
lnltlativen Ende letzten Jahres wurden Immer wieder Ver
sprechungen gemacht. Es ist so, dass eine knappe Mehrheit 
der gesamten Bevölkerung der Schweiz diese Initiativen 
zwar abgelehnt hat, allerdings Im Vertrauen auf die Verspre
chungen, die gemacht wurden, dass sowohl der Bundesrat 
als auch das Parlament Jetzt, bei dieser 11. AHV-Revlslon, 
ein soziales Modell für einen vorzeitigen AltersrQcktrltt ent
wickeln warden. 
Der finanzielle Spielraum für eine sozial ausgestaltete Flexl
bilislerung Ist vorhanden. Wir sind dagegen, dass das Frau
enrentenalter erhöht wird bzw. dass Frauen gezwungen 
werden, ein Jahr länger zu arbeiten, um die Rexlblllslerung 
des AltersrOcktrlttes einiger weniger gut verdienender Män
ner zu finanzieren. Deshalb stellen wir hier einen Eventual
antrag. Falls aus den Beratungen kein Modell resultieren 
sollte, das gerade den unteren und mittleren Einkommen ei
nen vorzeitigen AltersrOcktrltt ohne massive Renteneinbusse 
erlaubt, werden wir einer weiteren Erhöhung des Frauenren
tenalters nicht zustimmen können. 
Gestern in der Eintretensdebatte haben wir gehört. dass ei
nige bQrgerllche Vertreter und Vertreterinnen hier die Ober
mächtigen Interessen der Banken und der Privatversiche
rungen verteidigen, die ihr gewinnträchtiges Geschäft Im 
Bereich der privaten Altersvorsorge weiter ausbauen wollen. 
Wir möchten jedoch die AHV als wichtigstes Sozialwerk, das 
für die gesamte Bevölkerung Leistungen erbringt, stärken. 
Zu dieser Stärkung gehört eben auch, dass wir bei der 
11. Revision ein Flexlblllslerungsmodell verabschieden, das 
vor allem denjenigen Frauen und Männern zugute kommt, 
die es am nötigsten haben. 

Zäch Guido (C, AG): Die Flexlbllislerung des Rentenalters 
Ist ein absolutes Kernanliegen der 11. AHV-Revlslon. Wir ha
ben sie unseren Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im 
Vorfeld der AHV-Abstlmmungen Im vergangenen Jahr ver
sprochen. Wir werden dieses Versprechen halten. 
Die knappe Ablehnung der Volksinitiativen am 26. November 
2000 nehmen wir sehr ernst. Sie Ist ein Hinweis auf das 
dringliche Bedürfnis der Bevölkerung, bei der AHV nicht an 
ein starres Rentenalter gebunden zu sein, sondern eine 
Wahlmöglichkeit zu erhalten. Dieser Entscheidungsfreiraum 
ist notabene nicht nur nach unten, sondern - und das will Ich 
speziell betonen - auch nach oben vorgesehen. 
Namens der CVP-Fraktlon empfehle Ich Ihnen, bei Artikel 21 
Absatz 1 der Kommissionsmehrheit und bei Artikel 4oter der 
Minderheit II (MeyerTMrtse) zuzustimmen. Unsere Haltung 
stOtzt sich auf begrOndete Argumente. Wie Sie wissen, ge
hen bei dieser Frage die Meinungsverschiedenheiten quer 
durch alle Fraktionen. Im laufe der Intensiven Auseinander
setzungen haben viele Kolleginnen und Kollegen hart um 
Ihre Stellungnahme gerungen. FOr mich Ist gerade das aber 
der Beweis für die Tiefe und GrOndllchkelt der Auseinander
setzung In unserer Kommission. Die vielen Meinungen In 
den Fraktionen sind ein Hinweis auf ein lebendiges und 
sachlich, jenseits von Parteidoktrin und Ideologie argumen
tierendes Parlament. 
Die Anträge der Minderheiten 1 (Rosslnl) und II (Goll) zu Arti
kel 21 sind mit Bestimmtheit abzulehnen. So Interessant und 
logisch eine Regelung klingt, die auf die Beitragsjahre der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abstellt, so ungerecht 
Ist sie. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer 
länger dauernden Ausbildung warden bestraft. Dabei sind 
wir In unserem lande gerade auf Junge Leute angewiesen, 
die den Wert einer hervorragenden mehrjährigen Ausbll· 
dung entdecken und sich um fundierte Kenntnisse und 
grosse Fachkompetenz bemühen. Auch der Eventualantrag 
der Minderheit IV (Goll) verletzt das Gebot der Glelchbe
handlung offenslchtllch; vor allem, wenn man bedenkt, dass 
damit verschiedene Kategorien von Arbeitnehmerinnen und 



00.014 Conseil national 

Arbeitnehmern geschaffen werden. Mit dieser unklaren For
mulierung wird Missbräuchen Tor und Tor geöffnet. 
Die CVP-Fraktion hat sich bei der Kommissionsarbeit, aber 
auch bei der Meinungsbildung In der Fraktion, an zwei we
sentliche Grundsätze gehalten: 
1. Eine Flexlblllslerung des Rentenalters gibt es nicht zum 
Nulltarif. 
2. Die Sicherung der Finanzen bleibt das Ziel auf lange 
Sicht. 
Zum ersten Grundsatz: Eine Flexfbllislerung, die nicht nur 
Wohlhabenden zugute kommen soll, wird viel Geld kosten. 
Wer dies infrage stellt, erkennt weder die realpolltischen Ge
gebenheiten noch die sozialpolitischen Notwendigkeiten. Mit 
dem Antrag der Minderheit II warden Kosten In der Höhe von 
400 Millionen Franken entstehen. Dieser Betrag käme aber 
Insbesondere den kleinen Einkommen zugute. Zwar werden 
alle Renten auch bei der Bezugsdauer von w r als ei-
nem Jahr gekürzt, aber die Kürzungen für kleine E men 
sind - Im Gegensatz zum bundesrätllchen Entwurf und zum 
Antrag der Minderheit 1 - wesentlich geringer. Damit wird un
sere Flexlbillslerung nicht nur zum Privileg von Vermögen
den, sondern zur Chance für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die ab 62 Jahren In Pension gehen wollen 
oder müssen. 
Es Ist klar, warum nicht der an sich logische, rein versiche
rungstechnische Abzug übernommen werden kann. Gerade 
bei kleinen Renten WOrde dies zu derart hohen lebenslan
gen Abzügen führen, dass für Arbeiter, Kleinunternehmer 
oder Bauern, aber auch für zahlreiche Frauen, denen oft nur 
eine sehr kleine Rente der zweiten Säule zusteht, eine Flexl
blllsierung nicht Infrage kommen WOrde. Von 80 ooo Bauern 
verfügen nur etwa 5 Prozent Ober eine zweite Absicherung 
mit der beruflichen Vorsorge. Darum hat bei diesen Perso
nengruppen die AHV-Rente eine sehr viel grössere Bedeu
tung. Wenn wir die Versprechen vom vergangenen Herbst 
einhalten wollen, müssen wir eine Flexlblllslerung beschlles
sen, die vor allem Jenen einen Vorbezug der Rente ermög
licht, die Ihn unverschuldet dringend brauchen. Sonst 
besteht die reale Gefahr, dass wir das Problem In die Invali
denversicherung exportieren oder einfach die Ergänzungs
leistungen belasten. Die Entwicklung der IV während der 
Rezession der Neunzlgerf ahre hat gezeigt, wie beschämend 
viele ältere Arbeitnehmer mit einer IV-Rente ausgestattet 
wegratlonallslert worden sind. Die IV wurde zur «verlänger
ten Arbeitslosenversicherung» für Tausende von Ausgesteu
erten bis zum Ruhestand. Das gllt es zu vermeiden, Indem 
mit einer gerechten Flexlbillslerung ein würdevolles Alter er
mögllcht wird. 
Zum zweiten Grundsatz: Das Ziel der Konsolldlerung des 
Sozialwerkes muss unbedingt beibehalten werden. Wer von 
Konsolidierung spricht, muss gleichzeitig ans Sparen den
ken. Schon mehrfach wurde von der vorausberechenbaren 
Bevölkerungsentwlcklung gesprochen. Niemand hat bisher 
ein alternatives Konzept zur Bewältigung dieser demogra
phischen Herausforderung vorgelegt. Ein Greifen nach dem 
vermeintlich so vollen "Mehrwertsteuer-Topf» scheint zwar 
naheliegend, überzeugt aber Jene nicht, die sich der volks
wlrtsohaftllchen Verantwortung bewusst sind. Jeder für so
ziales ausgegebene Franken muss zuerst in der freien 
Marktwirtschaft verdient werden! Bewusst haben wir die Fi
nanzierungsvorlage an den Schluss der Debatte verlegt; 
aber nicht, um die Finanzierung auszuklammern und dann 
am Schluss einfach die benötigten Mittel zu sprechen, son
dern um auch während der parlamentarischen Auseinander
setzung daran erinnert zu werden, was noch bevorsteht. 
Bedacht werden muss auch, dass ein Mehr an Rente nicht 
zwingend ein Mehr an Solldarltät bedeutet. Im Gegenteil, 
Solldarltät kann und muss Im umfassenden Sinne als Solida
rität zwischen den Generationen aufgefasst werden. Es gibt 
dabei nicht nur die Solidarität der Jungen Generation mit der 
älteren, sondern auch Jene der älteren Generation mit der 
Jungen. 
Angesichts der demographischen Entwicklung Ist auch eine 
Rücksichtnahme der älteren Generation gegenüber der sie 
unterstützenden Jungen Generation nötig. 
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Diese Rücksichtnahme zwingt uns, für die Zukunft der AHV 
zu arbeiten, die auch für künftige Generationen Sicherheit 
im Alter bringen soll. Solidarität ist kein Selbstbedienungsla
den, in dem man sich jeweils Jene Form von Solidarität aus
suchen kann, die gerade in das polltische Konzept passt 
Wer dabei schon vor Sozlalabbau warnt, hat vergessen, wie 
die heutige Situation betreffend Flexlbillsierung aussieht. 
Mit dem von der CVP-Fraktion bevorzugten Minderheits
antrag II (Meyer Ther~e) werden die nötigen Mittel zur Ver
fügung gestellt, die weiteren Kreisen einen vorzeitigen 
Ruhestand ermöglichen. Dies ist kein Sozlalabbau, sondern 
eine gangbare Lösung. Wer zu einer langfristigen Sicherung 
nicht bereit Ist, gefährdet den sozialen Zusammenhalt die
ses Landes. 
In der CVP-Fraktlon hat sich deshalb die Ansicht durchge
setzt, dass die «Sicherheit der AHV» Ober die «Wunschliste 
verschiedenster Interessengruppen» gestellt werden muss. 
Die finanziellen Konsequenzen können mit dem Antrag der 
Minderheit II in einem erträglichen Rahmen von 400 Millio
nen Franken gehalten werden. Mit der Annahme dieses An
trages können wir bis 201 O eine weitere Erhöhung der 
Mehrwertsteuer verhindern. Das kommt nicht nur der wirt
schaftlichen Entwicklung, sondern allen Konsumentinnen 
und Konsumenten direkt zugute. Unserer Ansicht nach Ist 
nichts gewonnen, wenn wir die Flexiblllslerung der AHV Ober 
GebOhr «aufblasen» und dieses Geld bei den Konsumentin
nen und Konsumenten wieder abkassieren. Es ist an dieser 
Stelle daran zu erinnern, dass die Mehrwertsteuer nicht ge
rade eine soziale Steuer Ist. Es Ist darum auch seltsam, 
dass gerade jene, die sich als sozial ausgeben, ausgerech
net in der Mehrwertsteuer die Lösung aller anstehenden FI· 
nanzprobleme der AHV sehen. Vielmehr handelt es sich um 
einen Griff In das Portemonnaie der werktätigen Bevölke
rung. 
Wagen wir den Spagat zwischen der Einhaltung des von uns 
gegebenen Versprechens für eine brauchbare Flexlblllsie
rung und unserer Verantwortung für kOnftige Generationen. 
Machen wir den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen 
nichts vor, und sprechen wir nicht vom angebllch überquel
lenden Geldtopf der AHV. Extreme Haltungen genlessen 
bekanntlich mehr Publizität. Es Ist einfacher, auf einer extre
men Position zu beharren und von Sozialabbau oder AHV
Vemlchtung zu sprechen, als zwischen schwierigen Positio
nen einen Mittelweg zu finden. Gerade In unserem polltl· 
sehen System Ist es wichtig, mehrheitsfähige Zwischen
lösungen zu suchen. Die Oberwlegende Mehrheit der CVP
Fraktlon sieht diese Zielsetzung Im Antrag der Minderheit II 
(Meyer Theti,se) verwirklicht. Das Ist eine Lösung, die auch 
Im Volk tragfähig sein wird. 
Ich bitte Sie deshalb, diesem ausgewogenen Antrag der 
Minderheit II zuzustimmen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal va defendre globa
lement une posltlon slmllalre a oelle defendue par notre 
preopinant, a savolr l'elevatlon de l'äge de la retralte des 
femmes a 65 ans, d'une part, et puls la proposltlon de mlno
rlte II (Meyer Ther~se), d'autre part, en ce qul concerne la 
flexlbillsatlon. 
t:elevatlon de l'äge de la retralte des femmes a 65 ans est 
pour nous un pas necessalre vers l'adaptatlon de 1a retralte, 
mleux, volre mime vers l'evolutlon de la notlon mAme de 
retralte, face aux realites demographlques actuelles, une 
adaptatlon necessalre en raison de l'augmentatlon de l'es
perance de vle qul, d'une faQOn tout ä falt lnequitable et ln
Juste, beneflcle en partlculler aux femmes. Nous asslstons 
en effet a une Inversion de la pyramlde des äges, oecl tant 
en Suisse qu'en Europa et d'allleurs partout dans le monde. 
D'apr~s les chlffres de la conference internationale «Mana
ging the Global Transition», qul a eu Heu ä ROschlikon au de
but de cette annee, 26 pour cent de personnes en l'an 2000 
ont plus de 64 ans en Europa. Nous serons 54 pour cent en 
2050 ä avolr plus de 64 ans. D'autre part, l'esperance de vle 
des femmes est globalement, en Sulsse et en Europa, de 
quatre ä clnq ans superleure ä celle des hommes: un petlt 
galyOn qul nalt auJourd'hul a une esperance de via de 84 ä 
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85 ans; une petlte fllle qui nait aujourd'hul a une esperance 
de vle de 89 ans. Et II ne s'aglt pas seulement de l'espe
rance de vle, II s'aglt d'une vle globalement en banne sante, 
comme les etudes sulsses l'ont partlculierement bien de
montre. II s'aglt donc reellement d'un cadeau de vle supple
mentaire. Je pense que cette dlfference, dont nous ne 
comprenons d'ailleurs pas les causes qul sont certalnement 
en relation avec des phenomenes, d'une part, blologiques 
et, d'autre part, envlronnementaux que nous ne connals
sons et ne comprenons pas encore, est une premiere re
ponse naturelle, sl Je puls dire, au soucl de Mme Menetrey
Savary de retabllr une sltuation equitable entre femmes et 
hommes. 
Plus de 1 o ooo centenalres A l'heure actuelle au Japan, ega
lement une preponderance de femmes, et de nouveau, cecl 
pour une ralson lgnoree. Mme Drelfuss, conselllere federale, 
nous dlsalt hier que les choses, dans le fand, n'etaient pas sl 
graves, que l'augmentatlon de l'esperance de vle etait en 
train de s'lnflachlr. Mals dire qu'une diminution de cette aug
mentatlon, dans le fand, n'est pas sl grave, c'est considerer 
en falt que l'elevatlon de l'äge global de la populatlon corres
pond Ace qu'on appelle aujourd'hul le «peril gris». Nean
molns, dans la mesure oi'J cette elevatlon de l'äge, de 
l'esperance de vie correspond A une vle en excellente sante, 
on peut effectlvement dlre que le perll grls ne porte pas me
nace sur le developpement soclal durable, mais qu'au con
tralre, II s'aglt, comme je le disals taut A l'heure, d'un real 
cadeau de vle. 
Afln de conslderer cette augmentatlon de la duree de vle 
comme un cadeau, II taut, blen sOr, trols condltlons. Toutes 
ont rapport avec l'autonomie: l'autonomle physlque, l'auto
nomle financlere et l'autonomle psychologlque. Or, ces trols 
types d'autonomle sont globalement favorlses par une aug
mentatlon de la duree de l'actlvlte professlonnelle. Non seu
lement l'autonomle est favorisee par l'augmentation de la 
duree de l'actlvlte protesslonnelle, mais egalement !'Integra
tion soclale. En effet, ml!!lme le programme national de re
cherche 32 (PNR 32) consacre au vlellllssement conclut: 
«l..'.elevatlon de l'äge de la retralte amellore le rapport entre 
les retraltes et la populatlon au travall.» Evldemment, pour 
favorlser une flexlbllisatlon vers le haut, nous aurons besoln 
de mesures lncltatives supplementalres, et celles-cl ne se
ront probablement apportees que par la 12e revlsion de 
l'AVS que nous attendons deja. avec beaucoup d'espolr dans 
cesens. 
M. Zäch a lnslste sur la notlon de flexlblllsation vers le haut. 
Nous aussl, nous defendons cette flexlblllsation vers Je haut, 
non seulement parce que nous pensons que c'est eile seule 
au lang terme qul pourra effectlvement permettre la flexlblll
sation vers le bas, mals aussl parce qu'elle permet une aug
mentatlon de la solldarlte, non seulement de la solldarlte 
entre les generatlons, mals egalement entre ceux qul pour
sulvent leur actlvlte professlonnelle et ceux qul ne la poursul
vent pas. 
La flexlblllsatlon vers le bas repond neanmolns A des be
solns et A des realltes que nous ne pouvons pas lgnorer 
aujourd'hul, m&me sl notre objectlf prioritalre est blen sOr ce
lul d'assurer le flnancement de l'AVS dans le lang terme. En 
attendant donc que la flexlblllsatlon vers le haut trouve des 
mesures lncltatives sufflsantes pour pouvolr flnancer celle 
vers le bas, le groupe liberal soutlendra, A l'artlcle 40ter, la 
proposltlon de mlnorlte II (Meyer Therese), comme une pro
posltlon equltable, qul est a. la fols genereuse et ralsonnable. 
En concluslon, l'elevatlon de l'äge de la retralte des femmes 
A 65 ans, assortle des mesures proposees par la mlnorite II, 
genereuses et ralsonnables pour la flexlbillsatlon des retral
tes en faveur des petlts revenus, nous parait, certes pas 
egalltalre, mals taut a. falt equltable. Conslderons le falt que 
cette elevatlon de l'äge de la retralte a 65 ans va en falt ame
ner a une dlmlnutlon actuelle de la duree de la retralte des 
femmes, en tenant campte des chlffres actuels de l'espe
rance de vle, de 25 a. 24 ans, alors que la duree de la retralte 
des hommes auJourd'hul est de 20 ans. J'espere que toutes 
les femmes de ce Parlament, consldereront que cette lne
qulte naturelle de laquelle nous beneflclons compense tou-
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tes les dlfflcultes supplementaires que nous avons aujour
d'hul encore A assumer dans notre vle professlonnelle et 
soclale. 

Rechstelner Paul (S, SG): Die neuesten Untersuchungen 
der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) bestäti
gen den Internationalen Trend: Die vorzeitigen Pensionierun
gen, die FrOhpensionierung oder der vorzeitige Ruhestand 
nehmen In allen westlichen Staaten, auch in der Schweiz, 
und ganz unabhängig von den gesetzlichen Regelungen zu. 
Aber welches sind die Effekte und die genauen Umstände 
dieser Zunahme? 
Es ist so, dass In der Schweiz In den Branchen, In denen die 
FrOhpenslonierung zunimmt, relativ gute finanzielle Verhält
nisse herrschen; diese Branchen kennen gut ausgebaute 
Pensionskassen: Banken, Versicherungen, Verkehr, Nach
rlchtenObermlttlung, Chemie. In allen Branchen, In denen 
diese finanziellen Verhältnisse nicht gegeben sind - Bau, 
Reinigung, Gastgewerbe, Detailhandel -, Oberall dort, wo 
Leute arbeiten, die auf diesen vorzeitigen Ruhestand ange
wiesen wären, gibt es keinen vorzeitigen Ruhestand für die 
Betroffenen. Dort können sich die Leute das nicht leisten. 
Genau so lauten die Ergebnisse einer Sake-Studie In Bezug 
auf die betroffenen Gruppen. Die Vorpensionierungen neh
men bei den FOhrungskräften enorm zu. Ganz Oberdurch
schnlttlich treten FOhrungskräfte vor Erreichung des gesetz
lichen Rentenalters zurOck. Offenbar finden das alle In 
Ordnung. Umgekehrt können ungelernte Arbeitskräfte, Ar
beiterinnen und Arbeiter, nur In Ausnahmefällen von der 
FrOhpenslonlerung Gebrauch machen. Sie haben nicht die 
Chance dieser Vorpensionierung. 
Die Gesundheitsdaten sprechen dieselbe Sprache. Man 
stellt fest, dass genau In den hauptsächlich betroffenen pre
kären Branchen, wo hart gearbeitet wird - auf dem Bau, Im 
Reinigungsgewerbe, Im Gastgewerbe, Im Detailhandel -, 
der Gesundheitszustand der Leute Im Alter von 55 bis 
65 Jahren oft Jenem entspricht, den Leute, die In Ihrem Beruf 
nicht den gleichen Anforderungen ausgesetzt sind, erst mit 
65 oder 70 Jahren aufweisen. Es geht also um eine Un
glelchhelt, eine enorme Ungleichheit, nicht nur angesichts 
der Wahrscheinlichkeit des vorzeitigen Todes, sondern auch 
bezOgllch des Gesundheitszustandes. 
Das erfordert eine Lösung bezOgllch des vorzeitigen Ruhe
standes, eine Flexlblllslerung des Rentenalters, die es all 
Jenen, die darauf angewiesen wären - eben nicht den Füh
rungskräften, sondern den Ungelernten und den Arbeite
rinnen und Arbeitern, den gewöhnlichen Angestellten -, 
möglich macht, vorzeitig In den Ruhestand zu gehen. Für 
alle diese Berufsgruppen Ist die erste Säule entscheidend 
dafür, ob sie es sich leisten können, vorzeitig pensioniert zu 
werden. Sie haben In aller Regel keine zweite Säule, die Ih
nen eine vorzeitige Pensionierung erlaubt Auch das Ab
schieben auf die IV Ist keine wOrdlge Lösung fOr die 
Betroffenen. Sie haben - nachdem sie in der Regel vierzig 
und mehr Jahre Beiträge an die AHV elnbezahlt und somit 
entsprechende Leistungen erbracht haben - Anspruch auf 
einen würdigen Ruhestand, und der kann nur realisiert wer
den, wenn er über die erste Säule garantiert wird. 
An die Adresse des Sprechers der Mehrheit der CVP-Frak
tion: Mit 400 Millionen Franken, also mit jenem Betrag, den 
der Bundesrat vorgeschlagen hat - Sie haben die entspre
chenden Tabellen des BSV ausgeteilt erhalten -, können 
sich diejenigen, die auf eine funktionierende erste Säule an
gewiesen sind, weil sie eben nicht Ober eine luxuriöse zweite 
Säule oder Ober viel Vermögen verfügen, einen vorzeitigen 
Ruhestand nicht leisten; die RentenkOrzungen, die eine Fle
xlbilislerung auf der Basis von 400 Mllllonen Franken zur 
Folge hat, wären zu gross. 
Das absolute Minimum, das realisiert werden muss, damit 
ein elnlgermassen sozialer vorzeitiger Ruhestand möglich 
wird, ist der Kompromiss der Kommissionsmehrheit, die Ba
sis von 800 MIiiionen Franken. Noch besser sind der Antrag 
der Minderheit III (Fasel) oder der Antrag der Minderheit 1 
(Rosslnl). Das absolute Minimum aber, damit die RentenkOr
zungen nicht zu hoch werden und von dieser Möglichkeit, 
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vorzeitig In den Ruhestand zu treten, effektiv Gebrauch ge
macht werden kann, Ist diese Basis von 800 MIiiionen Fran
ken. Es Ist umso unverständlicher, dass Jetzt eine Mehrheit 
gerade auch der CVP-Fraktlon, zusammen mit den Spre
chern der liberalen, der FDP- und der SVP-Fraktlon, fQr eine 
mickerige Lösung von 400 Millionen Franken spricht, als 
diese AHV-Vorlage unter allen Titeln - wenn Sie den Be
schlüssen folgen - Leistungsabbau bringt und der vorzeitige 
Ruhestand mit 400 Millionen Franken ausschliesslich durch 
die Erhöhung des Frauenrentenalters finanziert wird, ohne 
dass zusätzliche Mittel eingeschossen werden. 
Sie haben den Selbstständlgerwerbenden gestern erneut 
ein Geschenk gemacht, Indem Sie Ihnen einen tieferen Bei
tragssatz zugestanden haben - wohlan, ein Geschenk an 
die Selbstständlgerwerbenden, das ja dann von den Un
selbstständlgerwerbenden, den Lohnabhängigen, bezahlt 
werden muss. Man hat In einer anderen Kommission, der 
WAK, bei den Unternehmenssteuern einen Betrag von fast 
400 MIiiionen Franken für die Senkung dieser Steuern ein
gesetzt; In einem Bereich, In dem die Schweiz - nach 
Ansicht der OECD - schon heute Weltspitze ist. Nun wollen 
Sie nicht, dass für einen vorzeitigen Ruhestand der betroffe
nen Berufsgruppen In den prekären Branchen, für alle mit 
unteren und mlttleren Einkommen, ein minimaler Betrag von 
800 MIiiionen Franken investiert wird! Das Ist Sozialabbau, 
das Ist Umverteilung von unten nach obenl 
Die AHV Ist ein Sozialwerk, das eben gerade auf dar Solida
rität dar Generationen beruht, das auch eine Zukunftsinves
tition darstellt. Alla warden einmal alt; nicht nur alle In die
sem Saal, sondern auch alle, die haute 10, 20 oder 30 Jahre 
alt sind. Wann es einen Sicherheitsbegriff In diesem Land 
gibt, dar auf die Zukunft orientiert Ist, dann ist es der Begriff 
dar sozialen Sicherheit. 
In diesem Sinne muss jetzt ein Betrag von mindestens 
800 Millionen Franken Investiert warden oder - noch bes
ser - ein Betrag von 1,5 MIiiiarden Franken, wie es der An
trag der Minderheit III (Fasel) vorsieht. Mit der 11. AHV-Revi
slon ist eine soziale Abfaderung der FrOhpensionlerung 
versprochen worden: Wann hier nicht mindestens 800 Millio
nen Franken eingesetzt warden, Ist das Zlel dieser 11. AHV
Revlsion verfehlt! 

Maury Pasquler Llllana (S, GE): II ast cartalnement aussi 
dlfßclla de partager le tamps da parole au Conseil national 
qua le gäteau de l'AVSI Qualques mots capendant sur Ja 
flexibillsatlon pour vous dlre qua blan qua personne na 
conteste Je but da l'lntroduction d'una fiexlblUsatlon dans la 
11e revision da l'AVS, la problema auqual nous sommes 
confrontes aujourd'hul conslste blan ä. deflnir quelle flaxiblll
satlon nous voulons et, flnalamant, quels moyans nous vou
lons mattra ä. dlsposltion pour la reaiisar. 
Da toutes les proposltions qua nous examlnons aujourd'hul, 
cartaines sont ä. nos yaux totalament lnaccaptablas. La pro
posltlon de mlnorlte 1 (Widrig) qul proposa des reductlons 
deflnles de manlere actuarlalla est da calles-lä.; la proposl
tlon da mlnorite II (Meyer Theresa) et calla da Ja majorite de 
la commlsslon qul mettant pourtant 400 mllllons da francs ä. 
dlspositlon da la flexlblllsatlon, egalament. Et cecl tout slm
plamant, comme M. Rosslnl l'a rappele tout ä. l'heura, parce 
qua nous na sommes pas egaux devant la mort. Toutes las 
etudes, da la plus ancianna ä. la plus recanta, faltes ä. l'etran
ger comme an Sulsse, ne pauvant, an affat, qua constater 
catte lnegalite davant la mort et devant l'Jnvalldlte. 
J'aimarais vous rappalar lcl l'etuda recammant publiee, reall
sea par l'Offlca cantonal de l'lnspactlon et des ralatlons du 
travall da Ganeva, qul na falllit pas ä. la regle. Son but etalt 
d'evaluar !'Impact de l'lnvalldlte et de la mortalite dapuls 
l'äge moyan da 45 ans jusqu'ä. l'äga de la ratralta. Pour ca 
faire, plus da 5000 hommes de toutes las categorlas socio
profasslonnallas ont ete sulvls entre 1970 et 1992. Las re
sultats sont spactaculalres: an matlera d'lnvalidlte d'abord, 
dans las 15 pour cant des hommas sulvls qul sont devanus 
invalides entre 45 et 65 ans, II y a das dlfferances consldera
blas entre las dlfferants groupes socloprofesslonnels, puls
que la taux d'lnvalldlte passe de 2,9 pour cant pour les 
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scientifiques ä. 40 pour cant pour les travallleurs du bätlmant 
En matlere de mortalite aussl, la pourcantaga d'hommes de
cedes entre 45 et 65 ans est da 13,2 pour cant dans la 
classe socloprofesslonnalle la plus favorlsee et de 20,5 dans 
cella des ouvrlers seml-quallfies et quallfles. 
A Geneve, on constate que l'esperance de vle ä. la nais
sance varle de 4,4 ans selon la classe socloprofessionnelle 
conslderee. Ainsl, las personnes qui ont les revenus las plus 
falbles, qul exercent les actlvltes les plus penibles et les plus 
dangereuses sont aussl calles qul ont Je plus besoln de 
prendre une retralta anticlpee. C'est lä. tout l'enjeu des mon
tants mls ä. dlsposltlon de la flexlbillsatlon. A priori, blen sOr, 
pour les personnes en tant qua telles, las montants sont 
pourtant blen falbles: de 52 ä. 147 francs pour un revenu de 
24 720 francs par an ou de 169 ä. 195 francs pour un revenu 
da pres da 50 ooo francs par an. Seulement vollä.: sur une 
renta da 1298 francs, Q8. change beaucoup sl on retranche 
52 ou 147 francs par mols, tous les mols, Jusqu'ä. la fln de 
ses Jours. Ceci ast d'autant plus vrai qua ca sont Justement 
lä. des parsonnas qul, reallsant un revenu trop falbla, n'ont 
pas eu acces au deuxiema piliar. 
Oul, votre decislon d'aujourd'hul en matiere de flexlbillsation 
est particulleremant slgnlflcatlve. Elle dlra sl nous admettons 
le drolt de toutes et tous ä. antlclper laur retralte an fonctlon 
des montants mis ä. dlsposltlon: 800 mllllons da francs, c'est 
pour nous un mlnlmum. Bien sOr, 1500 mllllons da francs, 
c'est encore plus adequat. Sinon, cala slgnlfla qua la flexlblll
satlon ast dastlnea aux saules parsonnes las plus favorl
sees. 
Cala, nous ne pouvons l'admattra. C'est la ralson pour la
qualle je vous lnvite ä. suivre la mlnorlte III (Fasel) ä. l'ar
tlcla 40tar, eventuellamant la majorlte da la commlsslon. Je 
vous invlte egaiamant ä. adoptar la proposltion de minorlte 1 
(Rosslnl) ä. l'artlcle 21 pour mleux collar ä. la reallte des clas
sas socloprofassionnellas las plus defavorlsees, et, pour las 
motlfs qua j'al lnvoques lors du debat d'antrea an matlere, 
de soutenlr la proposltlon Menetrey-Savary. 

Studer Helner (E, AG): Dia evangelische und unabhängige 
Fraktion Ist etwas enttäuscht vom Verlauf der Debatte, vor 
allem nach dem Votum von Herrn Kollage Zäch. Ich möchte 
deshalb unsere Haltung anhand dieses Votums darlegen. 
Wir haben gestern In der Eintretensdebatte angetönt, die 
Kommissionsarbeit sei besser, als sie von vielen dargestellt 
worden Ist Wir sind der Meinung, dass die Kommissions
mehrheit gerade in dieser zentralen Frage dar Flexlbilisle
rung des Rentenaltars einen sehr guten Antrag unterbreitet 
hat, dar Wesentliches bringt. Deshalb haben wir auch ge
sagt - und stehen dazu -: Das ist fOr uns das Minimum für 
die Flexlbillslerung In dieser Revision. 
Nun stellen wir mit dem Votum von Herrn Kollege Zäch fest, 
dass die zentrale Fraktion, von dar Ich Solidarität mit der 
Kommissionspräsidentin - die zu dieser Fraktion gehört -
erwartet habe, uns eine andere Form von Solidarität präsen
tiert. Nun stellen wir fast, dass offensichtlich sogar ein Spre
cher, der zu diesem Konsens, diesem Kompromiss, aktiv 
beigetragen hat, Im Namen seiner Fraktion etwas anderes 
vertritt. Das Ist legitim In der Politik, aber es Ist schade. Es Ist 
schade, weil damit die Lösung der Kommission bei dar Flexl
blllslerung nicht mehr mehrheitsfähig Ist. Diese Enttäu
schung musste Ich einfach zum Ausdruck bringen, weil hier 
Ja dar Zusammenhang wesentlich Ist Wenn schon das Ren
tenalter dar Frauen auf 65 erhöht wird, dann darf die Lösung 
bei dar Aexlblllslerung nicht schlechter sein als dar Antrag 
dar Mehrheit der Kommission. Ich bitte Sie also nochmals, 
sich zu überlagen, ob Sie der Kommission, die hier Intensiv 
gearbeitet hat, nicht doch folgen und Ihr zum Durchbruch 
verhalfen wollen. 
Unsere Fraktion unterstützt auch den Antrag der Minderheit 1 
(Rosslnl) bei Artikel 21, weil sie es als wesentliche Ergän
zung empfindet, dass gerade Laute, die während mindes
tens 40 Jahren In die AHV-Kassa elnbezahlt haben und 
damit 40 vollständige Beitragsjahre aufweisen, schon früher 
und ohne KOrzung eine Rente beziehen können. Das hat 
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nichts mit falscher Solldarltät zu tun, wie Guido Zäch gesagt 
hat. Leute, die 40 Jahre lang AHV-Belträge bezahlt haben, 
haben offensichtlich lediglich eine Grundausbildung, also 
eine Berufsausbildung. Sie haben vielleicht neben der Arbeit 
Weiterbildungen gemacht, aber nicht mehr, und sie sind im 
Normalfall auch diejenigen, die die tiefen Einkommen haben, 
die auf dem Bau oder als Verkäuferinnen arbeiten. Sie ha
ben während 40 Jahren zu unseren Sozialversicherungen 
beigetragen. Diejenigen, die studiert haben, haben noch 
viele Jahre von den Steuergeldern profitiert. Das ist in Ord
nung, das wollen wir auch so; aber dann ist es doch richtig, 
dass der Antrag der Minderheit 1, ergänzt durch den Antrag 
der Kommissionsmehrheit bei der Flexlblllslerung, eine gute 
Lösung wäre, die eigentlich auch gegenüber dem Volk sehr 
gut und sachlich begründet vertreten werden könnte. 
Wir werden als Fraktion In der zentralen Frage der Flexlblll
slerung der Kommissionsmehrheit und bei Artikel 21 auch 
dem Antrag der Minderheit 1 (Rosslni) zustimmen. 

Heberleln Trlx (R, ZH): Die Ausgangslage nach den Ab
stimmungen Ober die Rentenalter-Initiativen sollte eigentlich 
fQr Kommission und Rat klar sein: Rentenalter 65 fQr den 
Mann und in angemessenen Schritten Anhebung des Ren
tenalters auf 65 Jahre für die Frau. Davon Ist bei einer Flexi
blllsierung nach unten und nach oben auszugehen. Eine 
solche schlägt auch der Bundesrat In seiner Vorlage vor, er 
verzichtet aber auf eine versicherungsmathematische Kür
zung. 
Die Kommissionsmehrheit hat aufgrund der Vorarbeiten der 
Subkommission ohne Rücksicht auf das Konsolldlerungszlel 
ein Wunschprogramm beschlossen, welches realistischer
weise ein Rentenalter 64 und Beiträge von 800 MIiiionen 
Franken zur Erleichterung der Frühpensionierung fest
schreibt. 
Auszugehen Ist beim Entscheid Ober die Art der Rexlbillsle
rung von der Tatsache, dass sich der Anteil der Erwerbstäti
gen Im Verhältnis zu den Rentnern In den nächsten Jahren 
stark verschlechtern wird; dies haben wir bereits bei der Ein
tretensdebatte gehört. Aber das notwendige Wirtschafts
wachstum, das auch von der SP gefordert wird, kann nur mit 
einer genügenden Anzahl von produktiven Kräften gesichert 
werden. Daher müssen statt Belohnungssystemen für früh
zeitiges Ausscheiden viel eher Anreize fOr ein längeres Ver
bleiben Im Arbeitsprozess geschaffen werden. 
Die Zeitachse darf hier wiederum nicht 2010, sondern muss 
eben 2025 sein, und es geht um die notwendigen finanziel
len Mittel für die Zahl der dannzumal anfallenden Rentnerin
nen und Rentner. Sicher Ist es richtig, dass ein stufenweiser 
Obergang bei der Pensionierung elngefOhrt wird; es muss 
aber auch die Mögllchkelt bestehen, länger arbeiten zu kön
nen, wenn dies gewünscht wird. Wenn alle SChwelzer Män
ner ab 55 oder 60 Jahren Jedoch auf dem Ruhebänkleln 
sitzen warden, entgingen der AHV nicht nur Beitragsjahre; 
die Folge wären eben auch erheblich höhere Rentenzahlun
gen, die AHV erführe so eine doppelte Belastung. In der 
SChwelz arbeiten heute beinahe 80 Prozent der Männer zwi. 
sehen 55 und 64 Jahren und beinahe 62 Prozent der Frauen 
zwischen 55 und 61 Jahren. Daher dürfen wir keinesfalls die 
älteren Menschen aus dem Arbeitsmarkt werfen; wir brau
chen diese Reserve. Wir haben ab 2015 rückläufige Er
werbsquoten. Ein stärkerer Einbezug der Frauen ist zwar 
wünschenswert, aber nur In begrenztem Rahmen machbar; 
die Problematik der Diskussion In Bezug auf einen Einbezug 
ausländischer Arbeitskräfte kennen Sie. 
Bereits die 10. AHV-Revlslon ermöglichte eine gewisse Fle
xlbliislerung mit einem versicherungsmathematischen KOr
zungssatz - Männer können die Rente zwei Jahre früher 
beziehen, dies bei einem Kürzungssatz von 6,8 Prozent; 
bei den Frauen beträgt der Satz während des Übergangs 
3,4 Prozent 
Der Antrag der Minderheit 1 (Widrig) bei Artikel 40ter, den die 
FDP-Fraktion mehrheitlich unterstützt, ermöglicht eine Flexl
blllslerung so, wie der Bundesrat sie punkto Jahre vor
schlägt, fordert aber die notwendige verslcherungstechnl-
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sehe Kürzung der Rente und gibt dem Bundesrat die Kom
petenz des Festlegens der Sätze und des Verfahrens. 
In der Kommission war die Diskussion erwartungsgemäss 
sehr kontrovers, wobei auch die Anträge zur faktischen Her
absetzung des Rentenalters, die von Volk und Ständen eben 
verworfen wurde und die auch der Politik aller umliegenden 
Länder widerspricht, wieder aufgenommen wurden. 
Ich möchte noch einige Bemerkungen zum Antrag der Min
derheit 1 (Rosslnl) bei Artikel 21 machen: Die Im Antrag ver
langten 40 vollständigen Beitragsjahre als Voraussetzung 
zur Auszahlung der AHV-Rente hätten einen vollständigen 
Systemwechsel zur Folge. Dieser Systemwechsel wirft zahl
reiche Fragen auf: Was gilt als Beitragsjahr? Sind es zum 
Beispiel minimale Beiträge für Teilzeitjobs in den Semester
ferien? Ist es ein Lehrllngslohn? Wie steht es mit den Pflege
beiträgen, den Famlllenbeiträgen? Die Kostenfolgen belau
fen sich gemäss Auskünften des Bundes auf 2450 Milllonen 
Franken pro Jahr. Bereits diese Zahl allein sollte uns davon 
Oberzeugen, einem Wechsel von heute 44 Beitragsjahren 
auf 40 Beitragsjahre keine Folge zu leisten. Der Antrag der 
Minderheit 1 (Rossinl) passt nicht In unser AHV-System, 
denn im Gegensatz zur zweiten Säule erwirbt man sich nicht 
einen Kapitalstock pro Beitragsjahr, die Beiträge werden 
nach den Einkünften berechnet Die Leistungen dafür sind 
für alle ähnlich. 
Ich möchte noch eine Bemerkung zu Herrn Rechstelner 
Paul machen, der die Steuervorlage angeführt hat, aber nur 
die eine Seite erwähnt hat, nämlich die Unternehmens
steuer, bei der es eine Erleichterung geben soll. Diese Er
leichterung brauchen wir ganz sicher auch, denn wir alle 
brauchen, wenn wir die AHV sichern wollen, starke Unter
nehmen. Herr Rechstelner hat dabei die Seite der Entla
stung der Famlllen völlig vergessen: Heute haben wir rund 
15 Prozent steuerbefreite Haushalte, neu sollen es ein Drit
tel sein. Die Kinderabzüge erfahren eine Erhöhung von 
heute 5000 auf 9000 Franken, das Spllttlngverfahren bevor
zugt die Familien, und auch das Steuerverfahren für regi
strierte Konkublnatspaare wird erleichtert. Rund 20 Prozent 
der Familien werden entlastet. Ich denke, hier müssen wir 
auch den Grundsatz festhalten, dass die Bundessteuer 
heute Im Vergleich mit allen umliegenden Ländern die stärk
ste Progression aufweist. 
Sie dürfen nicht nur eine Seite, sondern müssen beide Sel
ten der Medaille erwähnen. GrosszOglge Lösungen, auch für 
die frühzeitige Pensionierung, müssen für alle finanzierbar 
sein, vor allem für diejenigen, welche die nächste Rentner
generation finanzieren müssen. Für die heutigen Rentnerin
nen und Rentner besteht keine Gefährdung der Rente. Dies 
müssen wir In unseren Diskussionen auch Immer wieder be
tonen. Die Gefährdung der Rente besteht fQr die nächste 
Rentnergeneration und übernächste. Dort, wo gezielte Ver
besserungen notwendig sind, soll dies mit Ergänzungslei
stungen weiterhin geschehen. Eine Grundversicherung für 
alle kann nicht auf einzelne Berufs- oder Branchenkatego
rien Rücksicht nehmen. Sie kann nicht sämtliche Lebenssi
tuationen auffangen, wenn sie In Zukunft finanzierbar sein 
soll. 
Ich beantrage Ihnen daher Im Namen der Mehrheit der FDP
Fraktion, dem Antrag der Minderheit 1 (Widrig) zuzustimmen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le d~bat sur cet objet est lnterrompu 
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11. AHV-Revision 
11e revision de l'AVS 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil Mderal 02.02.00 (FF 2000 1 n1) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.01 (Erstrat- Premier Conselij 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.Q1 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.o1 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.Q1 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung- Suite) 

2. Bundesgesetz über die Alters· und Hlnterlassenen• 
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art. 21, 4oter (Fortsetzung) - Art. 21, 4oter (suite} 

Trlponez Plerre (R, BE): Mit der Festsetzung des Renten
alters auf 65 Jahre fOr alle haben wir eine einheitliche, eine 
einfache, eine dlskrlmlnlerungstrele und auch eine bezahl
bare Lösung für die Zukunft gefunden. Das Rentenalter 65 
wird auch von einer überwiegenden Mehrzahl der Stimm
bürgerinnen und Stimmbürger getragen. Dies geht aus den 
Resultaten aller Volksabstimmungen der letzten Zeit klar 
hervor. 
Es Ist eine seltsame Auslegung von Kollege Fasel, wenn er 
diesen klaren und deutlichen Volkswillen auf Irgendwelche 
Welse Ins Gegenteil umzukehren versucht. Richtig Ist, dass 
das Volk bisher alle Versuche, das Rentenalter 65 zu verhin
dern, klar und deutllch abgelehnt hat. Alle Vorschläge, mit
tels Zusatzkriterien das Rentenalter zu unterlaufen, zu 
durchlöchern, zu verkomplizieren und damit neue Ungerech
tigkeiten und Sondertatbestände zu schaffen, sind zurückzu
weisen. Gerade das Kriterium der Beitragsjahre, wenn 
möglich noch mit branchen- oder berufsspeziflschen Beson
derheiten verkompliziert, wie das Kollege Rosslnl beispiels
weise vorgeschlagen hat, kann zu solchen Ungerechtigkei
ten führen und Ist deshalb abzulehnen. 
Das Rentenalter 65 bildet eine klare Ausgangsbasis. Von 
dort aus hat also die Flexlblllslerung zu erfolgen, wobei es 
auch hier klare und nachvollziehbare Kriterien braucht. Wer 
früher als mit 65 In Pension geht, der muss und soll eine ent
sprechende Kürzung In Kauf nehmen. Dies entspricht übri
gens - davon Ist hier nicht sehr viel gesprochen worden -
auch der Gerechtigkeit und Solidarität gegenüber Jenen, die 
auch künftig bis 65 arbeiten und ihre Beiträge voll und ganz 
bezahlen. Kollege Widrig hat dies bei seiner BegrQndung 
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des Antrages der Minderheit I zu Artikel 40ter zutreffend auf
gezeigt. 
Es Ist sachlich und auch sozialpolitisch richtig, wenn ein vor
gängiger Rentenbezug, der durchaus möglich sein soll, eine 
versicherungstechnisch einwandfrei berechenbare Renten
kürzung zur Folge hat. Wichtig scheint mir, an die Tatsache 
zu erinnern, dass eine soziale Abfederung durch unser Sys
tem der Ergänzungsleistungen durchaus dort gewährleistet 
ist, wo eine solche Hilfe effektiv sozlalpolltlsch notwendig Ist. 
Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen vor allem, wie es Frau He
berlein schon gesagt hat, bei Artikel 40ter der Minderheit 1 
(Widrig) zu folgen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Für die Sozialversicherungen 
hat die Schweiz definitiv neue MIichkühe entdeckt: die 
Frauen. Immer wieder werden sie gerufen, um die Sozialver
sicherungen zu finanzieren. Bereits bei der 1 o. AHV-Revl
sion wurden die Frauen kräftig gemolken. Die Erhöhung des 
Frauenrentenalters auf 64 Jahre wurde den Frauen mit dem 
Splitting und der Betreuungsgutschrift schmackhaft ge
macht. In der 11. AHV-Revlslon fällt nun sogar dieses ZOcker
chen für die Frauen weg. Mit der Erhöhung des Rentenalters 
auf 65 Jahre sollen die Frauen Ober 400 Millionen Franken 
pro Jahr an die AHV beisteuern, selber gehen die Frauen 
aber leer aus. 
Diese Tatsache allein wäre ungerecht genug, aber damit 
nicht genug: Die Erhöhung des Rentenalters auf 65 Jahre 
wird uns noch als Glelchstellung von Frau und Mann ver
kauft! Das Ist schlicht ein Hohn, denn nur Im Bereich des 
Rentenalters wird auf die Gleichstellung gesetzt, von Glelch
stellung In der Erwerbsarbeit und beim vorzeitigen Renten
bezug kann keine Rede sein. Die meisten erwerbstätigen 
Frauen können sich mit dem Modell des Bundesrates und 
der Kommissionsmehrheit gar keinen vorzeitigen AltersrQck
trltt erlauben. Sie sind auf die volle AHV-Rente angewiesen, 
wen sie oft keine ausreichende zweite Säule, geschweige 
denn eine dritte Säule haben. 
Wie ernst es dem Nationalrat mit der Gleichstellung Ist, hat 
er gestern ein erstes Mal bewiesen. Die Gleichstellung der 
Selbstständlgerwerbenden mit den Unselbstständigerwer
benden wurde klar abgelehnt. Damit finanzieren die Frauen, 
die meist unseibstständlgerwerbend sind, mit tiefen Frauen
löhnen einen Tell der häufig finanziell gut gestellten Selbst
ständlgerwerbenden. Ich frage Sie: Was hat dies mit Gleich
stellung zu tun? 
Nun sollen eben unter dem Deckmantel der Glelchstellung 
die Frauen in der 11. AHV-Revislon noch einmal schlechter 
gestellt werden. 
Erstens sollen die Frauen nämlich eine Revision bezahlen, 
von der vor allem Leute mit gutem Einkommen - somit 
mehrheitlich Männer - profitieren. 
Zweitens bringt die 11. AHV-Revlslon den Frauen keine 
Gleichstellung In der Altersvorsorge. Aufgrund der tiefen 
Frauenlöhne haben Frauen nach wie vor tiefere Renten, und 
von guten Pensionskassenleistungen können sie nur träu
men. 
Drittens sind die Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt 
noch lange nicht beseitigt, sodass die Frauen als Folge 
davon in der Altersvorsorge benachteiligt sind. Frauen ver
dienen für gleichwertlge Arbeit Immer noch rund einen 
Fünftel weniger als Männer. Frauen leisten Immer noch fast 
1 oo Prozent der Betreuungsarbeit, und zwar gratis. 
Der Bundesrat sieht die Erhöhung des Frauenrentenalters 
als eine praktische Finanzierungsquelle an. Welches m!lh· 
same Schicksal er den Frauen da zumutet, blendet er aber 
in seiner Wahrnehmung aus. Auch wenn heute wieder Ar
beitskräfte gefragt sind, auf ältere Frauen mit schlechter 
Ausblldung und längeren Unterbrüchen In der Erwerbstätig
keit wegen der Kinderbetreuung wartet heute auf dem Ar
beitsmarkt niemand. Der Arbeitsmarkt setzt Immer noch die 
Massstäbe «Jung, fit und flexibel». Gerade für ältere Frauen 
hat es da keinen Platz. Sie müssen sich dann mit prekären 
Arbeitsverhältnissen und schlecht bezahlter Arbeit durch die 
verbleibenden Erwerbsarbeitsjahre schlagen. Es Ist Ja nicht 
so, dass diese Frauen In Ihrem Leben gar nichts geleistet 
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hätten: Neben Ihrer Erwerbsarbeit haben sie meistens auch 
Kinder grossgezogen und waren alleine verantwortlich tor 
den Haushalt. 
Weil wir wissen, dass die Kriterien auf dem Arbeitsmarkt 
«Jung, fit und flexibel» lauten, müssen wir uns dafür einset
zen, dass das Rentenalter eben auch flexibel ausgestaltet 
wird. Dass diese Idee In der Bevölkerung grosse Sympathie 
hat, zeigte die Abstimmung Ober die Initiative der GrOnen fOr 
ein flexibles Rentenalter. Sensationelle 46 Prozent haben Im 
letzten November zu einem flexiblen Rentenalter ab 62 ja 
gesagt. 
Ich verstehe nicht, warum Herr Trlponez vorhin gesagt hat, 
die Stimmbevölkerung habe sich Immer klar für das Renten
alter 65 ausgesprochen. Hätte nämlich die Romandia In die
ser Frage das Sagen, worden wir Jetzt nicht Ober ein 
ungenügend abgefedertes Rentenalter reden, sondern Ober 
die Einführung des flexiblen Rentenalters ab 62 Jahren. We
der die 400 Millionen Franken, welche uns der Bundesrat 
vorschlägt, noch die von der Mehrheit unserer Kommission 
beantragten 800 Mllllonen Franken sind nach Auffassung 
der Granen fOr die Abfederung der Renteneinbussen akzep
tabel. Einzig der Antrag der Minderheit III (Fasel) ist eine 
moderate Lösung In der richtigen Richtung. Hier wäre es we
nigstens allen möglich, ab 64 mit voller Rente In Pension zu 
gehen. Wenn keine soziale Ausgestaltung des Rentenalters 
durchkommt, werden wir dem Antrag Menetrey-Savary zu
stimmen. Er verlangt, dass das Rentenalter der Frauen bei 
64 Jahren zu belassen Ist. 
Sie fragen nun, was dies mit Gleichberechtigung zu tun 
habe. Sehr viel, denn Frauen leisten während Jahrzehnten 
den Grosstell der gesellschaftlichen Arbeit und bekommen 
dafür nur einen kleinen Teil der Lohnsumme. Es wäre doch 
nichts als gerechtfertigt, wenn Frauen wenigstens ein Jahr 
früher pensioniert würden als Männer. Nach der Pensionie
rung bleibt die Ungleichheit von Frauen und Männern näm
lich bestehen, denn Frauen arbeiten, auch wenn sie 
pensioniert sind, meist fast voll weiter. Sie machen den 
Haushalt, schauen zu Enkelkindern und betreuen Ihre Män
ner, wenn diese pflegebedürftig werden. Damit Obernehmen 
Frauen bis Ins hohe Alter sehr viel Gratisarbeit und ersparen 
dem staat enorme Kosten, die er sonst für die professionelle 
Pflege all dieser Ehemänner ausgeben müsste. Wie Ich ein
gangs erwähnt habe, sind Frauen für unsere Sozialversiche
rungen eben die geeigneten Milchkühe. Frauen und Männer 
sind weder In der Erwerbsarbeit noch In der Haus- und Be
treuungsarbeit gleichgestellt. Vor diesem Hintergrund Ist ein 
unterschledllches Rentenalter von Frau und Mann durchaus 
mit dem Glelchstellungsprlnzlp vereinbar. 

Bortoluzzl Tonl Cv, ZH): Wir haben hier verschiedene Vari
anten der Flexiblllslerung. Interessant Ist dabei eigentlich, 
dass zu Artikel 39, der Ja auch ein Tell dieser Flexlblllslerung 
Ist, noch gar niemand gesprochen hat; es geht dort um «65 
plus». Es ist weiter Interessant, dass sich am Aufschub nie
mand besonders stört, weil es sich um eine rein versiche
rungstechnische Berechnung handelt. Das Ist eigentlich 
bezeichnend, obwohl man ja alle Rentner, die das Risiko ei
nes Rentenaufschubs auf sich nehmen, eigentlich auszeich
nen müsste. Man vergisst bei dieser Diskussion Immer 
wieder, dass auch «65 plus» ein Thema der Flexiblllslerung 
Ist. 
Beim Vorbezug sieht die Sache dann allerdings etwas an
ders aus. Die Ideenvielfalt, wie man hier bessere Renten
leistungen schaffen könnte, Ist ausgeschöpft worden; wir 
haben fünf Varianten. Hier Ist es natürlich auch Interessan
ter, Vorschläge zu machen. Damit kann man sich natürlich In 
der Bevölkerung einen guten Namen schaffen, man hat Ja 
dann etwas getan. Wer die Kosten für diese Beschlüsse 
übernimmt, das überlässt man dann den Nachfolgern, weil 
die Beschlüsse Ja erst etwa In 15 Jahren voll wirksam wer
den. 
Was die Minderheit 1 (Rosslnl) zu Artikel 21 Absatz 1 vor
schlägt, Ist für mich persönlich an sich ein hervorragender 
Antrag: Weil Ich ja bereits mit 18 Jahren Beiträge bezahlt 
habe und kaum Beitragslücken aufweise, könnte Ich mich 
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also mit 60 Jahren ohne Rentenkürzung pensionieren las
sen. Aber Sie müssen keine Bedenken haben, Ich werde 
diesem Antrag trotzdem nicht zustimmen, weil er für die Be
völkerung mit gut einem Mehrwertsteuerprozent Mehrkosten 
verbunden Ist. Da zeigt sich Ja das Problem: Mit dem Antrag 
der Minderheit 1 (Rossinl) sind also etwa 2,5 Milliarden Fran
ken Kosten verbunden. ich glaube, das Ist doch nicht rea
llstlsch. 
Am Beispiel dieses Antrages sehen Sie auch - hier liegt ja 
die Krux der Flexlbllislerung -. dass Sonderlösungen aus
serordentllch problematisch sind. Es gibt meines Erachtens 
zwei GrOnde, warum die hier in den verschiedenen Varian
ten vorgeschlagene Flexlblllslerung nur In der Variante der 
Minderheit 1 (Widrig) als versicherungstechnische Kürzung 
ohne Vorbehalte durchgeführt werden kann: 
1. Die Kostenfolge Ist Ja der Hauptgrund für die Ablehnung 
der verschiedenen Minderheitsanträge respektive für die Un
terstützung des Antrages, sich auf die versicherungstechni
sche Kürzung zu beschränken; ein anderer Grund Ist die 
Bevölkerungsentwicklung. Denn wenn 2015 die grosse Al
tersverschiebung kommt, sollte die AHV dieser Herausforde
rung eigentlich immer noch gewachsen sein. 
2. Nlcht weniger wichtig ist das völlig neue Element, welches 
In unsere Volksversicherung Nummer 1 eingeführt werden 
soll. Heute haben wir eine überschaubare, saubere Ordnung 
in der AHV: Das Alter Ist allein entscheidend für dle Renten
berechtigung; die Rentenhöhe wird Im Verhältnis von eins zu 
zwei vom Minimum zum Maximum der Rentenleistung nach 
elnem - so möchte ich das einmal nennen - «sozialen Versi
cherungsprinzip» gerechnet. Alle Minderheitsanträge, der 
Antrag der Kommissionsmehrheit und der Entwurf des Bun
desrates - ausser dem Antrag der Minderheit 1 (Widrig), den 
Ich und die Mehrheit der SVP-Fraktlon unterstützen - haben 
die Gemeinsamkeit, dass eben ein solches neues Element 
eingeführt werden soll. Die bestehende Rentenformel wird 
nach dem Antrag der Kommissionsmehrheit und den Anträ
gen der Minderheiten II und III mit einer neuen Formel beim 
Vorbezug überdeckt. Wir haben also eine zusätzliche For
mel, die meines Erachtens dem Wesen der AHV wider
spricht, weil das Versicherungsprinzip mit den entstehenden 
Mehrkosten einmal mehr ein Stück weit unterlaufen würde. 
Das ist eine doppelte Solidarität, welche fQr all jene, die Ober 
Jahre hinweg weit Ober ihren Rentenerwartungen llegende 
Beiträge bezahlen - das Ist eine schöne Anzahl Personen In 
unserer Bevölkerung -, nicht unproblematisch Ist. 
Es muss von einer Verschlechterung In der AHV gesprochen 
werden, wenn eine weitere Formel Ober die bereits beste
hende gelegt wird. 
Im Zusammenhang mit der AHV gilt es ja Immer auch mit 
einzubeziehen - Ich versuche das Oberall auch Immer wie
der zum Ausdruck zu bringen -, dass das gute Image und 
die Akzeptanz unserer ersten Säule weitgehend auch auf 
das einfache, an sich grundsätzlich nachvollziehbare Prinzip 
zurOckzufOhren ist. Bel Elementen, die einzelne Gruppen 
bevorzugen, die versuchen, Sonderregelungen zu treffen, ist 
meines Erachtens auch aus diesem Grund grösste Vorsicht 
geboten. 
in diesem ZUsammenhang wird bei den Flexlblllslerungsvor
schlägen Immer auch von den Leuten mit bescheidenen Ein
kommen gesprochen, welche den vorzeitigen Rücktritt Ins 
Auge fassen. Man begünstige mit diesen Vorschlägen diese 
Absicht. Hier gilt es doch auch einmal festzuhalten, wovon 
wir denn eigentlich sprechen. Der Unterschied, den bei
spielsweise die Annahme des Antrages der Mehrheit und 
des Antrages der Minderheit 1 (Widrig) zu Artikel 4oter - also 
soziale Abfederung gegen versicherungstechnische Kür
zung - zur Folge hat, beträgt bei einer kleinen Monatsrente 
etwa 50 bis höchstens 150 Franken. Das ist der Unter
schied, welcher In den Renten bei diesen beiden Anträgen 
zum Ausdruck kommt. Davon sprechen wir. Ich kann nicht 
glauben, dass diese Unterschiede nun dazu führen sollen, 
dass diese Leute, wie sie vorhin der Präsident des Schwei
zerischen Gewerkschaftsbundes aufgeführt hat - diejenigen 
vom Gastgewerbe, die kleine Löhne haben -. nun einen vor
zeitigen Rücktritt Ins Auge fassen können, und darum würde 
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es doch bei der Flexibllislerung gehen. Das, habe Ich vorhin 
immer gehört, sei die Absicht dieser sozialen Abfederung. 
Dass diese Leute keine zweite Säule zur Verfügung haben, 
die einen vorzeitigen Rücktritt doch möglich macht, müssen 
Sie auch sehen. 
Also Ist diese Flexlblllslerung mit so genannt sozialer Abfe
derung doch sozialpolitische Augenwischerei. Sie bringt 
nämlich den Leuten, die glauben, es nOtze Ihnen, eben 
nichts, weil sie die anderen Möglichkeiten nicht haben, um 
davon zu profitieren. Das Ist die Realität, und dieser haben 
wir, so meine Ich, Ins Auge zu sehen. Was wir mit solchen 
Mehrkosten produzieren, sind nicht bessere Bedingungen 
für diese Leute. Wir schaffen denjenigen bessere Bedingun
gen, die die nächsten Wahlen bestreiten und von sich be
haupten können, sie hätten sozialpolitisch etwas gemacht; 
das Ist ziemlich das Einzige. Und nebenbei bringen wir die 
AHV mit zusätzlichen Kosten unnötig unter Druck. 
Das Ist die Situation, und darum Ist der wesentliche und 
grössere Tell der SVP-Fraktion der Meinung, man sollte flexi
bilisleren - das Ist unbestritten -, aber eine Flexibllislerung 
wählen, die die Kostenneutralität wahrt. Das Ist das Ziel des 
Antrages der Minderheit 1 (Widrig). 

Dormann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: Wir kom
men nun zu einer Piece de reslstance. Davon gibt es In der 
laufenden AHV-Revislon drei. Hier geht es um die Fragen 
des Rentenalters und der Flexlblllslerung, die In der Kom
mission gemeinsam behandelt worden sind. Zu Artikel 21 
Absatz 1 liegen zwei Minderheitsanträge vor, ein verbindli
cher Antrag und ein Eventualantrag. Der Antrag Menetrey
Savary verlangt, dass das Rentenalter der Frau bei 64 bleibt, 
wie es heute geregelt Ist. Sie wissen, dass die Frauen seit 
1. Januar 2001 mit 63 Jahren und ab 2005 mit 64 Jahren 
pensioniert werden. Ab 2009 wäre Ja die Pensionierung der 
Frauen mit 65 Jahren vorgesehen. Frau Menetrey-Savary 
möchte In Jedem Fall an 64 Jahren für Frauen und 65 Jahren 
für Männer festhalten. Das wOrde helssen, dass die Frauen 
die Rente In Jedem Fall nur während zwei Jahren vorbezie
hen könnten, die Männer allerdings - Je nach dem heutigen 
Entscheid - während drei Jahren. 
Sie wissen, dass wir In diesem Bereich mehrere Volksab
stimmungen hatten und dass sämtliche Initiativen, seinerzeit 
selbst die Auffang-Initiative, abgelehnt worden sind. Aus die
sem Grund kann Ich Ihnen empfehlen, den Antrag Menetrey
Savary abzulehnen, obwohl dies In der Kommission nicht 
verbindlich beantragt worden Ist. 
Zu Artikel 21 Absatz 1 liegt der Minderheitsantrag II (Goll) 
vor. Frau Goll behält sich vor, Je nach Ausgang der Abstim
mung zu Artikel 40ter - Kürzung bei Vorbezug der Alters
rente - auf die Frage des Rentenalters 65/65 zurückzukom
men. Die Minderheit Goll möchte dann am Rentenalter 65 
für die Männer und 64 fQr die Frauen festhalten und gleich
zeitig all Jenen Männern und Frauen, die keine Erwerbstätig
keit mehr ausüben oder bei denen das Erwerbseinkommen 
geringer Ist als das Anderthalbfache der Mindestrente, einen 
Rentenanspruch ab 62 Jahren gewähren. Dieser Eventual
antrag hat In der Kommission keine Mehrheit gefunden. 
Im Bereich des flexiblen Rentenalters haben wir In der Kom
mission eingehend Ober zwei grundsätzliche Modelle disku
tiert, nämlich Ober das Erwerbsjahresmodell und Ober das 
Beitragsmodell. Bel Artikel 21 Absatz 1 verlangt die Minder
heit 1 (Rosslnl), dass Männer und Frauen nach 40 vollständi
gen Beitragsjahren ab dem 60. Altersjahr In Pension gehen 
können, ohne eine RentenkOrzung In Kauf nehmen zu müs
sen. 
Dieses Erwerbsjahresmodell wäre nicht gratis zu haben. Es 
WOrde die AHV-Rechnung mit rund 2,4 Milliarden Franken 
belasten. Dieses Erwerbsjahresmodell geht von der Überle
gung aus, dass Personen, welche bereits frOh ins Erwerbsle
ben eingetreten sind, In der Regel häufig eine schlechtere 
Ausbildung genlessen konnten und daher auch eher Ober 
tiefe Einkommen und folglich Ober tiefere Renten verfügen 
als Personen, die spät Ins Erwerbsleben eingetreten sind. 
Sie sollen daher die Möglichkeit erhalten, bereits ab dem 
60. Altersjahr eine ungekürzte Rente beziehen zu können, 
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wenn sie 40 vollständige Beitragsjahre ausweisen können. 
Dieses Modell - Herr Studer Hafner hat es bereits erwähnt -
hört sich In der Tat auf den ersten Blick sehr interessant an. 
Bei diesem Modell stellt sich aber grundsätzlich die Frage: 
Wann und unter welchen Umständen Ist ein Erwerbsjahr 
vollständig erfüllt? Unbestritten war in der Kommission die 
Meinung, dass ein bestimmtes Mindesteinkommen erzielt 
werden muss, um ein vollständiges Erwerbsjahr ausweisen 
zu können. In der Kommission haben wir zum Beispiel von 
einem monatlichen Einkommen von mindestens 1500 Fran
ken gesprochen. Wir müssen nun aber wissen, dass allein 
die durchschnittliche IV-Rente im letzten Jahr 1313 Franken 
pro Monat betrug und folglich ein Grosstell dieser Rentenbe
zager und -bezOgerlnnen kein vollständiges Erwerbsjahr er
füllen könnten. 
Zudem hätten Frauen, die In Ihrer Biografie erwerbslose 
Jahre wegen Familie und Mutterschaft aufweisen, keine 
Chance, vom ungekürzten Vorbezug zu profitieren. In der 
gleichen Position wären Arbeitslose oder gesundheitlich be
einträchtigte Personen. Um solchen Situationen gerecht zu 
werden, müssten wir Zeiten, während denen Arbeitslose 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung bezogen haben, 
berücksichtigen; wir müssten Zeiten, während welchen nach 
krankhelts- oder unfallbedlngter Aufgabe der Erwerbstätig
keit Taggelder als Ersatzeinkommen bezogen wurden, mit 
einbeziehen; wir müssten Dienstleistungen in Armee und Zi
vildienst, sofern Erwerbsausfallentschädigungen ausgerich
tet wurden, anrechnen; wir müssten Zeiten des Bezugs 
einer IV-Rente, sofern noch eine Resterwerbstätigkeit aus
geübt wird, mltberOcksichtlgen, und wir müssten auch Zeiten 
der Aussteuerung und des Bezugs der wirtschaftlichen So
zialhilfe anrechnen. 
Trotz der Anrechnung dieser Ersatzzeiten bliebe das Modell 
In erster Linie auf Männer zugeschnitten. Gemäss den Be
rechnungen der Bundesverwaltung könnten rund zwei Drittel 
der Männer die vorzeitige Rente bereits mit 64 Jahren bezle
heh, und zwar ungekürzt, währenddem es bei den 64-Jährl
gen Frauen nur 42 Prozent wären. Besonders gravierend 
wären die Schwächen mit Blick auf die Frauen, die Im Be
trieb des Ehemannes mitgearbeitet haben und daher AHV
rechtf Ich Oberhaupt nicht erfasst sind. Denken wir an Ehe
frauen Im Gewerbe und In der Landwirtschaft. Dieser 
Schwachpunkt llesse sich mit der Zelt korrigieren, wenn zum 
Beispiel die Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten bei der AHV 
registriert WOrde. Konsequenterweise müsste dann aller
dings auch für diese Personen eine effektive Beitragspflicht 
eingeführt werden. ROckwlrkend Ist dies aber schlicht un
möglich. 
Sie sehen: Dieses Erwerbsjahresmodell setzt einen riesigen 
administrativen Berechnungsaufwand voraus, damit gerade 
jene profitieren könnten, die man als Klein- und Kleinstver
diener und -verdlenerlnnen erfassen und berOckslchtlgen 
möchte, damit sie ab dem 60. Altersjahr eine ungekürzte 
Rente beanspruchen könnten. Bel Personen aber, die kein 
IOckenloses Jahreseinkommen von mindestens 18 000 Fran
ken erreichen, WOrde die versicherungstechnische Kürzung 
voll greifen. Das wäre ein ganz klarer Nachteil gegenüber 
dem Modell Vorbezug mit KOrzungssatz. Dort kommt es nur 
bei obersten Einkommen zu versicherungstechnischen Kür
zungen. Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt, nämlich je
ner der Ausländer und Ausländerinnen, die einige Erwerbs
jahre In der Schweiz verbracht haben und folglich AHV-Bel
träge geleistet und einen Anspruch auf Ihre Renten haben. 
Der Berechnungsaufwand für jene, die heute Im Ausland le
ben, wäre In diesem Erwerbsjahresmodell unwahrscheinlich 
gross. 
Nach Meinung einer Mehrheit der Kommission wären aber 
auch In der Schweiz, für die schweizerischen Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen, für die Berechnung dieser Erwerbs
jahre die HOrden sowie der administrative Aufwand unwahr
scheinlich gross, weil auf AHV-fremde Unterlagen abgestellt 
werden müsste. In der Kommission Ist aus all diesen Gran
den das Erwerbsjahresmodell gemäss Minderheit 1 (Rosslnl) 
gegenüber einer Flexlbilislerung mit KOrzungssatz mit 14 zu 
6 Stimmen bei 4 Enthaltungen unterlegen. 
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Ich bitte Sie namens der klaren Mehrheit der Kommission, 
die Flexlbllislerung mit KOrzungssatz dem Erwerbsjahresmo
dell vorzuziehen und den Antrag der Minderheit I wie auch 
den Antrag Menatrey-Savary zu Artikel 21 Absatz 1 abzuleh
nen. 
Ich darf Ihnen nun das Modell Flexlbllislerung mit KOrzungs
satz vorstellen. Es Ist In Artikel 40ter Absätze 1 bis 4 gere
gelt Ich verweise dabei auf die Unterlagen, die Ihnen 
gestern und heute zugestellt respektive ausgeteilt worden 
sind. Sie geben eine klare Übersicht Ober die verschiedenen 
Wirkungen der KOrzungssätze. 
Der Bundesrat schlägt Ja vor, das Rentenalter der Frauen 
auf 65 Jahre anzuheben und gleichzeitig einen Vorbezug 
einer vollen Rente ab 62 Jahren und einer halben Rente ab 
59 Jahren fOr Mann und Frau zu ermöglichen. Da die Anhe
bung des Rentenalters der Frauen ein eher schmerzhafter 
Entscheid Ist, Ist der Bundesrat bereit, die durch die Erhö
hung des Rentenalters gewonnenen rund 400 MIiiionen 
Franken bei der Flexibilislerung einzusetzen. Mit diesen rund 
400 Mllllonen Franken soll eine soziale Abfederung fOr finan
ziell schwache Personen eingebaut werden, damit eine 
Frühpensionierung nicht nur Gutsituierten vorbehalten bleibt, 
sondern damit auch Personen mit Kleinsteinkommen früh
zeitig In Pension gehen können. 
Der Bundesrat sah eine Schwelle bei rund 24 000 Franken 
Jahreseinkommen vor, bis zu welchem der Kürzungssatz 
speziell tief behalten bliebe. ErWOrde ab dieser Elnkommens
grösse bis zum Jahreseinkommen von rund 74 000 Franken 
llnear ansteigen. Ab diesem Einkommen kommt der KOr
zungssatz einer versicherungstechnischen Kürzung gleich, 
d. h., er wird für die AHV-Rechnung kostenneutral. Bis zu 
dieser Elnkommensgrösse von rund 74 000 Franken sind die 
Beiträge an die AHV rentenbildend. 
Das Gemeinsame an allen vorliegenden Anträgen zu Arti
kel 40ter liegt darin, dass Im KOrzungssatz Immer auch die 
AHV-Belträge fOr die Zelt des Vorbezuges Inbegriffen sind. 
Glelchzeltlg erfahren beim Modell der Mehrheit wie bei den 
Modellen der Minderheiten II (Meyer Therllse) und III (Fasel) 
nur die Einkommen bis zu rund 74 000 Franken eine soziale 
Abfederung. Ab diesem Betrag Ist bei all diesen Modellen 
ein kostenneutraler KOrzungssatz vorgesehen. 
Auch Ist bei diesen drei erwähnten Modellen eine speziell 
gute soziale Abfederung eingebaut, nicht nur bis zur vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Einkommenshöhe von rund 
24 ooo Franken, sondern bis zu rund 49 000 Franken. Wes
halb? 
Wir haben In der Kommission festgestellt, dass der Bundes
rat vor allem die Leute mit Kleinsteinkommen berücksichti
gen wollte, damit auch sie eine Möglichkeit zum frühen 
Rücktritt aus dem Erwerbsleben haben. Dieses Einkom
menssegment Ist aber In der Regel auf Ergänzungsleistun
gen angewiesen, weil hier einerseits die AHV-Renten zum 
Leben zu tief sind und anderseits keine zweite Säule aufge
baut werden konnte. 
Die Kommission hat einstimmig beschlossen: Ein tiefer KOr
zungssatz beim Vorbezug soll nicht nur Kleinst-, sondern 
auch Kleineinkommen zukommen. Mit der Festlegung des 
tiefsten Kürzungssatzes bis zu einem Erwerbseinkommen 
von rund 49 000 Franken berücksichtigen wir Jene Gruppe, 
die knapp oberhalb Jenes Punktes liegt, bis zu dem eine 
Ergänzungsleistung ausgerichtet werden kann. Dort dOrfte 
man In der Regel auch nicht Ober eine sehr komfortable 
zweite Säule verfügen. Es Ist Jene Gruppe, die Oberall mit
trägt, aber bei keiner Verbllllgungsmögllchkelt oder Unter
stützung mehr berücksichtigt wird: weder bei der Prämien
verbllllgung In der Krankenkasse, noch Im Steuerrecht, noch 
beim Anspruch auf Ergänzungslelstungen. 
Mit dieser Korrektur lässt sich auch verhindern, dass ledlg
llch wegen des KOrzungssatzes Ergänzungsleistungen be
zogen werden müssen. Wir erfassen damit die Personen
gruppen, die In der Studie des Genfer Arbeltslnspektorates 
erwähnt werden, oder auch jene, die man mit dem Erwerbs
Jahresmodell erreichen wollte. Es sind die Handwerker, es 
sind die Schwerstarbeiter, die dank lebenslanger Arbeit 
gleich vlel oder gleich wenig haben und verdienen wie Jene, 
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die Zusatzlelstungen Ober Ergänzungsleistungen oder Prä
mlenverbllllgungen in Anspruch nehmen können. 
Allen Modellen liegt auch eine gemeinsame Philosophle zu
grunde, was den Anstieg des Kürzungssatzes betrifft. Wer 
nur 12 Monate vor dem Rentenalter In Pension geht, hat ei
nen tieferen KOrzungssatz als Jene Person, die zwei oder 
drei Jahre früher In Pension geht Damit wollte man keine 
Anreize schaffen fOr einen früheren Austritt aus dem Er
werbsleben. Allen gemeinsam Ist auch ein Entscheid der 
Kommission, fOr die Berechnungsgrundlage nicht vom ren
tenblldenden Jahreseinkommen auszugehen, sondern vom 
durchschnittlichen Erwerbseinkommen. Damit will man ver
hindern, dass ein eventueller Erziehungs- oder Betreuungs
bonus zum Malus wird. 
Bel allen Modellen wird die Berechnung des KOrzungssat
zes auf das Erwerbseinkommen abgestellt und nicht etwa 
auf die Rentenhöhe. Die Rentenhöhe hängt zwar vom 
Durchschnittseinkommen ab, aber auch von der Beitrags
dauer. Man kann sehr gut gestellt sein und dennoch eine 
sehr tiefe Rente erhalten, wenn man nur drei Beitragsjahre 
aufweisen kann. Von daher Ist es sicher sehr sinnvoll, auf 
der Einkommensgrundlage und nicht auf dem Rentenbe
trag zu kOrzen. 
Die Konzepte der Mehrheit wie der Minderheiten II (Meyer 
Therbse) und III (Fasel) sind Identisch. Unterschledllch Ist 
der Betrag, den man fOr die soziale Abfederung Investieren 
will. Das Ist die politische Frage, die wir heute In diesem Saal 
entscheiden müssen. Beim Antrag der Kommissionsmehr
heit sind rund 800 Millionen Franken fOr die soziale Abfede
rung des Kürzungssatzes Inklusive Beitragsausfall reser
viert. Das hat zur Folge, dass auf rentenblldenden Erwerbs
einkommen bis zu rund 49 000 Franken bei einem Jahr Vor
bezug um 0,9 Prozent, bei zwei Jahren Vorbezug um 
4, 1 Prozent und bei drei Jahren Vorbezug um 8,4 Prozent 
gekürzt wird. Die jeweilige Kürzung bleibt fOr die gesamte 
zukünftige Rentenbezugsdauer bestehen. Der KOrzungssatz 
wird linear abgestuft, wenn das massgebende Einkommen 
zwischen dem 48fachen und dem 72fachen Betrag der Mini
malrente von heute 1030 Franken liegt und auch wenn der 
Rentenvorbezug zwischen einem Monat und 35 Monaten 
beträgt. Wenn nur eine halbe Rente vorbezogen wird, wer
den die KOrzungssätze bis zum Erreichen des Rentenalters 
entsprechend halbiert. 
Die Verwaltung hat zuhanden der Kommission eine mögli
che Berechnung der zu erwartenden Anzahl an Vorbezügen 
erstellt, Immer basierend auf dem massgebenden Durch
schnittseinkommen der Neurentner und -rentnerlnnen Im 
Jahr 1998. 
Beim Modell der Kommissionsmehrheft - 800 MIiiionen 
Franken - müsste man davon ausgehen, dass drei von fOnf 
Frauen heute mit 64 Jahren In Pension gehen worden. 
Es wird In diesen Berechnungen generell davon ausgegan
gen, dass der Anteil der Männer und Frauen, die sich mit 
62 Jahren aus dem Erwerbsleben zurückziehen, markant 
tiefer Ist als der Antell derjenigen, die sich z. B. mit 63 oder 
gar 64 Jahren zurückziehen. Das belegen die Berechnungen 
der Anteile Männer und Frauen, die mit 62 anstatt mit 63 
oder 64 Jahren vom Vorbezug der Rente Gebrauch machen 
worden. Dieser Anteil wäre markant tiefer. 
Herr Bortoluzzl hat vorhin gefragt, was schon 100 oder 
150 Franken Differenz seien. Ich muss Ihnen sagen, dass 
zwischen dem Modell der Kommissionsmehrheit mit 800 MIi
iionen Franken und dem Modell der Kommissionsminder
heit II mit 400 Millionen Franken bei einem Vorbezug von 
drei Jahren Immerhin 73 Franken Differenz pro Monat Hegen. 
73 Franken pro Monat machen rund 640 Franken pro Jahr 
aus. Das Ist ein Betrag, den der betreffende Mensch mit ei
nem kleinen Einkommen spOrt. 
Die Kommissionsmehrheit wollte ganz klar auch berücksich
tigen, dass Personen mit einem Lohn von rund 4000 Fran
ken - von denen es In unserem Land sehr viele gibt - auch 
nur eine kleine Leistung aus der zweiten Säule erwarten 
können. Beim Modell der Kommissionsmehrheit wollte man 
ganz klar auch die älteren arbeitslosen Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen berücksichtigen, die Oberhaupt keine 
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Chance mehr haben, Ins Erwerbsleben Integriert zu werden. 
Man hat berQckslchtlgt, dass die Schwer- und Schwerst
arbeiter heute zum grossen Tell kurz vor der Pensionierung 
Invalidisiert werden. Man wollte auf den Ausgang der Ab
stimmungen In diesem Land Rücksicht nehmen, bei denen 
die Westschweiz und die Italienische Schweiz klar Ja zu ei
ner guten Flexlblllslerung und sogar zu wenigeren Erwerbs
jahren gesagt haben. 
Gemäss Kommissionsmehrheit ist das Modell mit 800 Millio
nen Franken die gerechteste Möglichkeit, all diesen ver
schiedenen Bezogen gerecht zu werden und zu berQck
slchtlgen, dass Immerhin 52 Prozent der Einwohner und Ein
wohnerinnen In der Schweiz Frauen sind, die wegen Ihrer 
tiefen Einkommen massgebend von einem tieferen KOr
zungssatz profitieren warden. Die Frauen werden bei einem 
entsprechenden Referendum auch massgebend sein. 
Dem Modell der Minderheit II (Meyer Thertlse) liegen nur die 
400 MIiiionen Franken des Bundesrates zugrunde, aber mit 
der modifizierten Lösung, d. h. mit dem Knick bei Einkom
men bis zu 49 000 statt nur bis zu 24 000 Franken wie bei 
der Lösung des Bundesrates. Das hat gegenüber dem 
Modell der Kommissionsmehrheit entsprechend höhere 
KOrzungssätze zur Folge, und zwar fQr die Einkommen bis 
zu 49 000 Franken wie fQr Jene zwischen 49 000 und 
74 000 Franken. 
Gemäss den Berechnungen der Verwaltung muss beim Mo
dell der Minderheit II mit einem Einsatz von 400 Millionen 
Franken bei einem Lohnsegment bis 49 000 Franken und 
Rückzug der Frauen aus dem Erwerb mit 62 Jahren damit 
gerechnet werden, dass Jede zweite Frau und Jeder vierte 
Mann davon Gebrauch machen warden. 
Die Minderheit III (Fasel) wlll 1,5 MIiliarden Franken fQr das 
flexible RQcktrlttsalter Investieren. Sie sehen auf der ausge
teilten Papierfolie, dass dies faktisch zu einem Rentenalter 
64 fQr Männer und Frauen fahren würde, da bei einem Vor
bezug um ein Jahr keine Kürzung erfolgen würde, weder bei 
den unteren und mittleren noch bei den hohen Einkommen. 
Die 1,5 Milliarden Franken hätten eine breite Wirkung spezi
ell auch auf die kleinen und mittleren Einkommen, da erst ab 
einem Einkommen von rund 60 000 Franken ein linear an
steigender KOrzungssatz vorgesehen Ist. 
Die Minderheit 1 (Widrig) vertritt den versicherungstechni
schen, d. h. einen kostenneutralen KOrzungssatz, der fQr die 
ersten zwölf Monate Vorbezug 6,7 Prozent, bei zwei Jahren 
Vorbezug 12,9 Prozent und bei drei Jahren Vorbezug 
18,6 Prozent beträgt. Auch diese KOrzungssätze bleiben, 
einmal festgelegt, fQr den ganzen Rest der Rentenbezugs
dauer unverändert. 
Herr Widrig macht nun zur Hauptsache geltend, dass diese 
Kürzungen dort, wo aufgrund der finanziellen Verhältnisse 
ein Anspruch darauf besteht, durch Ergänzungsleistungen 
ersetzt werden könnten. Auch der Entwurf des Bundesrates 
sieht Im Fall eines Rentenvorbezugs einen Rentenanspruch 
auf Ergänzungsleistungen vor. Dazu Ist aber zu erwähnen, 
dass die Ergänzungsleistungen zum grössten Teil von den 
Kantonen bezahlt werden, diese decken durchschnittlich 
75 Prozent der Aufwendungen. Je nach Finanzkraft der Kan
tone trägt der Bund zwischen 1 O und 35 Prozent bei. Ein 
Ausbau der Ergänzungsleistungen hätte eine Verlagerung 
von einer beitragsfinanzierten zu einer steuerflnanzierten 
Flexibilität zur Folge, die nach geltendem Recht In erster 
Linie zulasten der Kantone geht. Es Ist bekannt, dass die 
Kantone In einem Schreiben an den Bundesrat festhielten, 
dass Ihre Bereitschaft, das flexible Rentenalter zu finanzie
ren, nicht unbegrenzt Ist. 
Aus all diesen Granden hat die Kommission dem Modell 
800 MIiiionen Franken gegenüber dem Modell der Minder
heit II (Meyer Therese) - 400 Millionen Franken - mit 14 zu 
10 Stimmen den Vorzug gegeben. Die Minderheit III (Fasel) 
mit dem Modell 1,5 MIiiiarden Franken Ist gegenüber dem 
Modell 800 MIiiionen Franken mit 7 zu 9 Stimmen bei 8 Ent
haltungen unterlegen. Die Minderheit 1 (Widrig) mit dem 
Modell einer kostenneutralen Kürzung Ist gegenüber der 
Minderheit II (Meyer Therese) mit dem Modell 400 Millionen 
Franken mit 7 zu 17 Stimmen unterlegen. 

8 mai 2001 

Ich bitte Sie, bei Artikel 40ter Absätze 1, 2, 3 und 4 dem An
trag der Kommissionsmehrheit zu folgen und alle anderen 
Anträge abzuweisen. 
Noch ein Wort zu Artikel 39, Aufschub der Altersrente: Sie 
wissen, dass die Rente seit 1969 um fQnf Jahre aufgescho
ben werden kann und dann natürlich die Arbeit rentenbll
dend ist. Bel fQnf Jahren Aufschub kann man eine um rund 
31,5 Prozent höhere Rente erhalten; das bleibt unverändert. 
Auch die Möglichkeit, dass Jemand z. B. ab 60 Jahren zur 
Hälfte in Pension geht und dann bis zum Alter 70 zur Hälfte 
im Arbeitsprozess bleibt, Ist nicht ausgeschlossen; der KOr
zungssatz ist dann wieder wettgemacht. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnte"ompu 
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11. AHV-Revision 
11e revision de l'AVS 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil f~6ral 02.02.00 (FF 2000 1n1) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.01 (Erstrat- Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.Q1 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 

2. Bundesgesetz über die Alters- und Hlnterlassenen· 
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art. 21, 40ter (Fortsetzung)-Art. 21, 40ter (su/te) 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: l..'.elevatlon de 
l'äge de la retralte des femmes a 65 ans des 2009 n'est pas 
seulement dictee par las prlncipes d'egalite, contralrement 
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aux afflrmatlons de Mme Menetrey-Savary. Las debats en 
commlsslon ont releve A plusleurs reprises qu'll y a lleu de 
faire une dlstlnctlon entre l'egallte jurldlque et la sltuation de 
falt oa actuellement alle n'est manifestement pas encare 
reallsee, mals alle repose aussl sur des considerations fi
nanclares pulsqu'II en resulte un galn de 400 mllllons de 
francs. Or, dans le proJet Initial du Conseil federal, ce sont 
precisement ces 400 mlllions de francs qui sont appeles A fi
nancer une retralte antlcipee avec des considerations socia
les pour las bas revenus. 
A l'artlcle 21, la mlnorlte 1 (Rosslnl) s'oppose au systame de 
rente antlcipee, tel que prevu par le projet du Conseil fede
ral, en flxant le droit A la retraite apr~ 40 ans de cotisations 
de manlare A etablir une fourchette plus large entre 60 et 65 
ans, sans fixer d'äge precls. La commlsslon a canstate qua 
cette propositlon, deja en usage dans de nombreux secteurs 
de la fonctlon publlque, desavantage las personnes qul 
echappent A une prlse en campte par l'AVS, comme las fem
mes qul asslstent leur marl dans leur commerce, leur entre
prlse ou l'agrlculture, celles qul, pour une ralson ou une 
autre, ont dO lnterrompre Jeur activite professionnelle, et en
fln pose problame pour Jas etrangers n'appartenant pas A 
!'Union europeenne, en raison des difficultes A obtenir une 
Information flable et de l'absence de reciproclte. Enfin, cette 
proposltion manifestement A l'avantage des hommes a un 
caOt de 2,45 mllllards de francs. C'est donc avec de bonnes 
ralsons et non de manlere cavallare qu'elle a ete ecartee par 
la commlsslon au proflt du systame de rente anticipee pro
pose par le Conseil federal, par 14 volx contre 6 et avec 
4 abstentlons. 
Devant l'lmportance de la reductlon de la rente de vlelllesse 
en cas d'anticlpation, qul est l'un des aspects centraux de la 
11 e revlsion de I' AVS, la cammisslon a cree une sous-com
mlsslon afin d'evaluer !'Impact sur las assures des differen
tes proposltlons susceptlbles d'entrer en ligne de campte, 
las relatlons avec las autres reglmes d'assurance, pre
voyance professlonnelle, prestatlons camplementalres, Al et 
assurance-chOmage, et la gestion de l'AVS. 
D'autre part, etant donne las options fondamentalement dif
ferentes, volre opposees, entre las dlfferents membres de la 
commlsslon, II s'aglssalt de determlner dans quelle mesure 
un accord pouvalt se faire autour d'un denomlnateur cam
mun. La majorlte de la commlsslon s'est ralliee a un reeche
lonnement des reductlons de prestatlons en fonction du 
revenu, de manlere a ne pas lnclter las bas revenus A renon
cer A une retralte antlclpee parce qua la penallsatlon est trop 
elevee, d'autent plus qua ces personnes n'ont pas de 
deuxiame plller sur lequel s'appuyer. 
Enfin, II ne s'aglt plus de prendre en campte le revenu an
nuel moyen AVS qul prend en canslderatlon, dans son cal
cul, las bonlflcatlons d'educatlon, mals las revenus moyens 
effectlfs. Cela permet de se rapprocher de la realite econo
mlque des Interesses. 
Le taux propose par le Conseil federal a ete alnsl dlmlnue et 
appllque de manlere uniforme en dessous d'un revenu an
nuel moyen egal A 48 fols la rente minimale, pour ensulte 
proceder ä une progresslon linealre et compensatrlce entre 
48 et 72 fols. En dessus, Ia reduction obelt au systeme ac
tuarlel en vigueur et est donc neutre. 
Dans Je cadre de ces prlnclpes, la commlsslon s'est pen
chee sur trols modales en fonctlon de l'engagement finan
cler qu'lls representent, a savolr celul du Conseil federal 
modifie, avec un montant lnchange de 400 mllllons de 
francs; celul de la majorlte, 800 mllllons de francs; celul de la 
mlnorlte III (Fasel), avec une echelle variable comprlse entre 
60 et 72 fols le montant de la rente annuelle minimale, pour 
un montant de 1,5 mllllard de francs. Enfln, la mlnorlte 1 (Wi
drig) propose le statu quo. 
La cammlsslon a ete tres attentive a l'evolutlon de la propor
tlon entre cotlsants et retraltes au vu de l'evolutlon demogra
phlque et des lnconvenlents pouvant resulter d'une lncltatlon 
excesslve ä la prlse d'une retralte antlclpee. Elle a nean
molns estlme qua la verslon du Conseil federal concedalt un 
effort lnsuffisant pour prlvilegler las professlons particullare
ment exlgeantes sur le plan physlque, comme l'agrlculture et 
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la canstructJon dont las effets deletares sur la sante empA
chent bien souvent d'atteindre l'äge de la retraite. 
En mettant A disposition le double des moyens, le taux de 
reduction pouvalt Atre abalsse entre 0,9 et 8,4 pour cent en 
dessous de 48 fois le montant du revenu minimal de la rente. 
La minorite III (Fasel) estime qua 8,4 pour cent est un rnon
tant encore trop significatif et dlssuaslf pour permettre une 
retraite anticipee A ces metlers qui sont moderement retrl
bues et ne sont pas au benefice - ou sinon de manlare ln
suffisante - du deuxlame plller. II s'appule sur le resultat des 
votatlons du 26 novembre 2000 sur !'initiative populalre du 
Part! ecologiste sulsse pour presenter une proposltlon de 
1,5 milliard de francs permettant de llmiter entre o et 4 pour 
cent le taux de reductlon des rentes en dessous de 60 fols la 
rente minimale. 
A l'oppose, la minorlte 1 (Widrig) estlme que la preoccupa
tion principale dort Atre la cansolldatlon de l'AVS. Rien ne 
devrait s'opposer au statu quo avec une reduction actuarlelle 
permettant de garantir la neutrallte des coQts. 
Las bas revenus peuvent beneflcler du soutlen des presta
tions complementaires. La minorlte II (Meyer The~e) re
cherche un compromis ralsonnable en en restant A la ver
sion du Consell federal modlflee, solt avec un echelonne
ment des taux de reduction conforme aux voeux de la com
mission. Las graphiques que vous avez sous las yeux vous 
permettent de vous faire une Idee concrete de la portee de 
ces differentes variantes. 
Au vote, la proposition de la mlnorlte 1 (Widrig) a ete ellmlnee 
au proflt de celle de la minorlte II (Meyer Ther~). par 
14 volx contre 7; cette dernlare par celle de la majorite, par 
14 volx contre 10. Enfin, la proposltlon de la majorlte 
(800 mllllons de francs) a ete confirmee en etant opposee A 
la celle de la minorlte III (Fasel), qul a ete ecartee par 9 volx 
contre 7 et avec 8 abstentions. 
Enfin, la mlnorlte IV (Goll) falt lcl une propositlon subsldlaire 
de reductlon de l'äge de la retralte ä 62 ans au cas ou las 
modales d'anticlpatlon de 1,5 milllard de francs proposes 
par la minorlte III (Fasel) ou de 800 mllllons de francs selon 
la maJorlte de la commlsslon ne seralent pas acceptes. 
Cette proposltlon a ete refusee en deuxlame lecture, par 
11 volx contre 6 et avec 2 abstentlons. 

Dretrusa Ruth, conselllare federale: On a beaucoup parle, 
tout A !'heure, de promesses, de perspectives ouvertes et 
d'espoirs. Permettez-mol de commencer ce poJnt central de 
nos travaux par quelques rappels. 
Promesses d'abord: Je lls une promesse forte dejA au mo
ment de la 10e revislon de l'AVS en faveur d'une flexlblllsa
tlon qul tienne campte des possibllltes sociales et des 
besolns des personnes ayant des revenus bas ou lnsuffl
sants. Je vols une preuve aussl de cette promesse dans le 
falt que, pour une perlode llmltee en attendant la 11 e revl
slon de l'AVS, on a accorde aux femmes une reduction par 
moitle du taux actuarlel. Cela en partlculler a l'lnltlatlve du 
groupe democrate-chretlen, mals cela seulement pour une 
perlode lfmltee, lalssant entendre qua c'est a ce moment-lA 
qu'on trouveralt pour las hommes et pour las femmes la pos
slblllte de redulre la durete d'un calcul purement actuarlel. 
Calcul qul, blen sar, dans Ja reallte quotldlenne tauche las 
bas revenus beaucoup plus qua las hauts revenus. En effet, 
vous le savez, au lieu de 6,8 pour cent de reductlon par an
nee d'antlcipation, la 100 revlslon de J'AVS prevolt pour 
molns de dlx ans une reductlon de 3,4 pour cent pour les 
femmes. Pouvez-vous imaglner qua vous retournlez malnte
nant aupres de vos electeurs et de vos electrlces en leur dl
sant: «Ce n'etalt qu'un sucre pour faire passer l'augmen
tatlon de l'äge de la retralte des femmes; malntenant qua 
vous avez accepte cela, c'est le taux actuarlel qul vous sera 
appllque, ä vous, las femmes, et blen sQr egalement aux 
hommes»? Non, Je sens dans cette decislon qul a ete prlse 
lcl plus qu'un truc, plus qu'un sucre pour faire passer une 
potion amare. J'y lis l'engagement de regler avec la 11 e revl
sion de l'AVS la question d'une flexiblllsatlon, en tenant 
compte des problames soclaux d'une antlclpatlon. 
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C'est vous dlre - j'antlclpe, mals ce n'est pas inattendu - sl 
Je vous demande de combattre fermement la proposltlon de 
mlnorlte 1 (Widrig) qul consiste a appllquer le taux actuarlel 
de reduction, sans tenir compte - j'y reviendral - des possl
bllltes des uns et des autres. 
Mals II n'y a pas que cette promesse que je lis dans la 1 Oe 
revislon de I' AVS. II y a autre chose. II y a la perspectlve que 
le Conseil federal lul-mllme a ouverte en mettant la reforme 
de l'AVS en consultatlon - Je dlrals, fort opportunement Juste 
avant une votatlon sur l'lnltfatlve populaire du 21 juin 1995 
dlte «de rattrapage» de la 1oe revislon de l'AVS. Le Conseil 
federal demandalt a celles et ceux qu'il consultait de se pro
noncer sur un proJet ou la flexlbllite etait estimee a un coat 
de 800 mllllons de francs. Cette proposltion a certainement 
lnfluence aussl le debat politlque autour de cette Initiative 
populalre. Et ce n'est qu'apres ce vote que le Conseil federal 
lul-mllme a reduit l'enveloppe accordee a cette flexiblllsa
tlon. Pourtant, un espolr s'est falt Jour a l'occaslon de la vota
tlon populalre des doubles Initiatives populaires (objet 
97.088) sur la rente de retralte - «Ruhestandsrente» - des 
62ans. 
Vous connaissez le bon score au solr du 26 novembre 2000, 
II a ete evoque lcl. Ce bon score ne montre pas une sensi
billte differente entre la Sulsse latine et la Suisse alemanl
que. Or, sl l'on considare comblen de personnes ont cholsi 
l'une des deux initiatives qul etalent sur la table en rejetant 
l'autre, on volt qu'une maJorlte dans ce pays est en faveur 
d'une retralte flexible. Le Parlament dolt Atre senslble a cet 
espoir, un espolr qui de nouveau s'est manifeste alors que la 
11e revlsion de l'AVS antraft en dlscusslon devant votre 
commission. 
Ensuite, je tlens a dire que, pour le Conseil federal, II y a, 
comme II y avalt Justement dans la 10e revlslon de l'AVS 
egalement, un llen lndlssoclable entre la flxatlon de l'äge de 
la retraite a 65 ans pour les hommes et pour les femmes et 
une flexlbllite qul tlenne compte des exigences sociales 
d'acces a la retralte. 
Ce llen est lndlssoclable, dans la mesure ou il ne seralt pas 
comprehensible que l'on augmentät l'äge de la retralte des 
femmes sans offrlr en mAme temps la posslbillte de 
modular - a la balsse ou a la hausse - le passage de la vle 
professlonnelle a 1a vle de retralte. 
Une chose dolt Atre dlte clalrement: les modales que nous 
proposons, contrairement aux modales de la rente de re
traite - et c'est la ralson pour laquelle le Conseil federal les a 
aussl combattus -, n'encouragent pas a partlr plus töt. 
Abandonner la vle professlonnelle pour aller a la retralte 
raste un sacrlfice. II ne s'agit donc pas d'une lncltatlon a par
tir. Je partage d'allleurs absolument l'avis qul a ete exprime 
lcl, qul volt dans le haut taux d'actlvlte des travallleurs et des 
travallleuses äges, en comparaison Internationale, une 
chance pour la Sulsse. C'est une chance, nous devons nous 
en reJoulr et ne pas aller dans un sens qul encourageralt les 
gens a. partlr. 
Mals nous devons faire oeuvre d'equlte et nous ne voulons 
pas qu'une retralte flexible raste le prlvllege des personnes 
qui ont des hauts revenus. Or, c'est blen ce que nous cons
tatons actuellement: II y a des departs a. la retralte, mals ces 
departs a. la retralte sont majorltalrement des departs a. la re
tralte de personnes qul ont des ressources sufflsantes, qui 
ont des postes a responsabillte et dont l'experience dans 
l'entreprlse peut encore Atre valorlsee. Au contralre, celles et 
ceux qul ont eu un travail extrAmement dlfflcile et qul les a 
uses, leur rendant tout changement dans leur carriare pro
fesslonnelle dlfflclle, ne peuvent pas partlr a. la retralte antlcl
pee. Non, lls dolvent passer par le chemln extrAmement 
douloureux du chömage, de l'lnvalldlte - les statlstlques 
montrent a. quel polnt l'lnvalidlte augmente dans les annees 
qul precedent la retralte normale -, volre de l'alde sociale. 
Cela a ete dit lcl. Cette vole pour passer de la vle professlon
nelle a une vle de retralte est une vole douloureuse et je 
crols qu'II est lndlgne pour un pays comme la Sulsse de con
slderer comme normal que l'on passe par la. 
Je crols que nous sommes tous flers, et Je l'al a nouveau en
tendu a. cette trlbune, du caractllre redlstrlbuteur de l'AVS, 
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d'une assurance qul ne plafonne pas les cotlsatlons et qul a 
un plafonnement rlgoureux des rentes du simple au double. 
Nous considerons que ce socle n'est pas tres genereux, 
mals qu'il forme le fondement et permet de combattre tres 
largement la pauvrete des personnes ägees. C'est vraiment 
le succes de notre systeme d'avolr un socle largement redls
trlbuteur et il est clalr que nous devons lltre reconnalssants a 
tous ceux qui paient des cotisations au-dela de ce qui est 
formateur de rentes. Mals nous devons nous poser la ques
tion de savoir sl ce systeme soclal, qui est un des elements 
de la coheslon de ce pays, correspond effectlvement a la 
reallte. II ne correspond pas a la reallte dans la mesure oo 
l'esperance de vle des personnes de 60, 62 ou 65 ans dl
sons, depend fortement de leur appartenance a. un groupe 
socloprofesslonnel. Plus bas est le revenu, plus ce groupe 
socloprofessionnel est defavorise, plus courte est l'espe
rance de vle. Alors, que dlre d'une institutlon que l'on veut 
redlstrlbutrlce, sl la perlode pendant laquelie on touche la 
rente devlent tellement petlte pour certalnes categorles so
cloprofesslonnelles qu'elles aussl devlennent des payeurs 
nets de I' AVSJ Cela ne correspond nl a !'Intention du leglsla
teur, nl a l'lmage que nous nous falsons de la solldarite dans 
ce pays. 
J'en vlens donc malntenant a commenter les differentes pro
posltlons qul sont sur la table, en commenya.nt par celles 
concernant l'article 40ter, puisque cet artlcle-la pose les fon
dements de la flexlbillte. 
Vous aurez compris sans pelne, je l'al dlt tout a l'heure, que 
la proposltlon de mlnorite 1 (Widrig) est a rejeter. Les pro
messes que l'on a faltes, en marge, en dlsant: «Mals, vous 
pourrez toucher des prestations complementalres, mals 
vous avez le deuxleme pilier», ne concernent de loin pas 
toutes les personnes qul seralent au benefice de la flexlbi
lite, que ce solt dans la variante proposee par la majorlte de 
la commlsslon ou dans celle de la mlnorlte II (Meyer The
rese). En effet, II sufflt, comme paysan ou comme petlt pro
prietalre d'un commerce ou d'une actlvite lndependante, 
d'avolr quelques blens immoblliers pour ne plus avolr le droit 
de toucher les prestations complementalres. Ces mAmes 
personnes ne touchent Justement pas le deuxleme plller et, 
en general, leur revenu etait trop bas pour constituer un trol
sleme piller. C'est donc toute une categorle de personnes 
lndependantes qul seralent penallsees par le systeme pro
pose par la mlnorite 1 (Widrig). J'attlre votre attentlon, Mes
dames et Messieurs: le prlvllege que vous avez mafntenu 
hier en faveur des lndependants, sur le plan flnancfer, n'est 
pas grand-chose en regard de ce que vous leur enlaverlez sl 
vous sulvlez aujourd'hul la proposltlon de mlnorlte 1. Leur 
rente AVS seralt reduite, en effet, a vie. 
Donc, que ceux qul se sont dlts lci les protecteurs des lnde
pendants a. falble revenu se rendent compte que c'est 
aujourd'hul que la questlon se pose. Ce n'etalt pas hier, c'est 
aujourd'hul qu'II faut savolr sl l'on consldere que, une fols at
telnt l'äge de la retralte, antlclpee eventuellement, lls pour
ront mleux se debroulller ou sl, au contralre, on leur enlevera 
au nlveau de la rente ce que l'on a cru leur donner hier au nl
veau des cotlsatlons. Et on le leur enlevera au centuple. 
Je vous prle donc de rejeter la proposltlon de mlnorlte II 
En ce qul concerne la proposltion de mlnorite II, alle corres
pond a l'enveloppe qul a ete presentee par le Conseil fede
ral, eile modlfle unlquement le mode de calcul. Le Conseil 
federal est persuade que le mode de calcul, la modulatlon 
flne du modele teile que proposee par la commlsslon, que 
ce solt d'allleurs dans la mlnorlte II ou dans la majorlte, est 
meilleure que son propre projet llnealre. Dans ce sens-la, le 
Conseil federal retlre, sl je puls dlre, sa verslon et vous de
mande de sulvre en tout cas le mode de calcul, la courbe, a 
la place de la droite teile qu'elle flgure dans le graphlque et 
teile qu'elle ressort des travaux de la commissfon. 
Je n'entre pas dans les details, II y a toutes sortes de ralsons 
qul militant en faveur de ce nouveau mode de calcul. Je l'al 
dlt: le montant de l'enveloppe correspond a. ce que le Con
seil tederal vous presentait, et a la proposltlon de la mlnorlte 
II. II est clalr que l'enveloppe de la majorlte qul a ete presen
tee dans le message du Conseil federal correspond davan-
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tage aux travaux preparatolres de l'admlnlstration et aux 
besolns des personnes. 
C'est une reponse non seulement un peu plus genereuse, 
mals aussi un peu plus reellste dans la mesure ou, effective
ment, alle autorise egalement des personnes A bas revenus 
A envisager le passage A la retralte au moment ou l'epulse
ment las guette. 
II s'aglt aussl de rejeter la proposltlon de minorlte III (Fasel). 
La mfnorite III rejolnt pratlquement las Initiatives sur fa rente 
de retraite. Elle postule une absence de deductions pour le 
passage antlclpe A la retralte; alle coate 1,5 mllllard de 
francs et alle est encore une fols du mtime ordre de gran
deur qua las Initiatives qua vous avez dejll. au l'occaslon de 
rejeter lors de ce debat. Dans ce sens-lA, la propositlon de 
mlnorlte III n'est qu'une formule que nous avons deja con
nue et qul parait trop coateuse, et finalement sans doute 
trop lncltatlve pour le depart a la retralte, ce que nous ne 
souhaitons pas. 
J'en vlens malntenant A l'artlcle 21 et aux proposltions des 
minorltes Rossinl, Goll et surtout A la propositlon Menetrey
Savary. 
En ce qul concerne la proposltlon de mlnorite I (Rosslni), vo
tre presldente et rapporteuse de langue allemande a expli
que dans le detall les consequences de cette proposition. Je 
l'en remercle. Je ne repeteral pas tout ce qu'elle a dit. Je d!
rai tout slmplement qua la proposltlon, en falt, est une propo
sltlon qui repose sur un nombre d'annees lnsuff!sant. Si on 
retenalt ce modele, alors le simple falt de d!re que la proposl
tlon de mlnorlte I coate 2,4 mllllards de francs signifie 
qu'avec 40 annees de cotlsatlon on n'arrlve pas A couvrir de 
fa90n sat!sfalsante le besoln d'une retraite, avec l'esperance 
de vle qua nous connaissons actuellement. Donc, sl l'on 
voulait entrer dans ce domalne et arrlver A un certain equill
bre, II faudralt certalnement abandonner l'ldee des 40 ans et 
nous orlenter vers las 41 ou 42 ans. A ce moment-la, las be
neflces qu'attend M. Rosslnl de sa solutlon seralent moln
dres que pour las modales qul reposent sur l'äge terme de 
65 ans avec la varlatlon de plus ou molns trols ans. En de
hors de cela, Je diral tout simplement que le systeme pro
pose par M. Rosslnl est effect!vement un systeme difficlle A 
integrer dans I' AVS, et II Je sait. II est difflclle de faire reposer 
une calsse populalre sur un systeme qul repose, en falt, sur 
l'idee qu'il s'aglralt de valorlser las annees d'actlvlte profes
slonnelle. C'est ce que vous essayez de faire en decoupant 
ensulte par trlmestre les cotlsations qul devralent titre 
payees. Mals vous savez qua nous avons nous-mtimes falt 
des recherches dans ce sens-lil, an flxant un revenu moyen 
qul seralt un lndlce d'actlvlte professlonnelle. La aussl, nous 
sommes arrlves a la mtime concluslon: cela penalise las 
femmes, cela ne peut que correspondre a un modele assez 
classlque, mals c'est, fondamentalement, quelque chose qul 
peut plutOt titre prls en conslderation dans des retraltes pro
fesslonnelles, donc plutöt dans las modales du deuxleme 
pilier, a l'etranger dans des modales professlonnels qul re
posent sur la repartitlon, mals qui tlennent compte des an
nees d'activlte et non pas des annees de cotlsatlon. 
Je crols pouvolr dlre, contralrement A votre lmpresslon - et 
que Je regrette -, que ce modele a ete examlne sous des an
gles tres differents. La proposltion paralt absolument con
valncante et lumlneuse a expllquer aux cltoyens et aux 
cltoyennes de ce pays, mals alle pose toute une serle de 
problemes. Elle repose, en effet, sur d'autres princlpes que 
las prlnclpes generaux de I' AVS qul sont que tout le monde y 
partlclpe, quelles qua solent las raisons pour lesquelles on 
pale des cotlsatlons. C'est pourquol II paratt difflclle de se 
ralller a cette proposltlon, et certalnement pas au stade-cl de 
cette retorme. 
De mtime, Je dols m'opposer a la proposition de mlnorite II 
(Goll), A l'artlcle 21, et A la proposltlon Menetrey-Savary de 
malntenlr l'äge des femmes en l'etat. Je crols avolr montre, 
en evoquant au debut cette reductlon pour la retralte des 
femmes qul antlcipent malntenant (celles dont l'äge de la re
tralte va passer de 63 a 64 ans, posstblllte qul est llmltee 
dans le temps), que le gel de la sltuatlon n'est pas ce dont 
nous avons besoln. Ce dont nous avons besoln, c'est d'un 
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systeme de flexibilite qui, avec l'äge terme de 65 ans pour 
las hommes et pour les temmes, permette aux hommes et 
aux femmes, en partlculter aux femmes qul ont des bas re
venus, de pouvoir cholslr llbrement le passage A la retralte. 
Tout depend, dans cette reforme, de la faQOn dont nous rea
liserons las promesses: comment nous repondrons aux at
tentes et conflrmerons les perspectlves ouvertes par le 
Conseil federal en matiere de flexlblllte. 

Art. 4oter 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 63 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxlsme vote 
(namentnch- nomlnatif: Beilage-Annexe oo.014:q19§) .. _4_ nn 
Für den Antrag der Minderheit II .... 90 Stimmen s,th.,.-. ,..,.;;, 
FQr den Antrag der Mehrheit •••• 90 Stimmen IOir ~ 1'! 
Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Minderheit II angenommen 
Avec la volx preponderante du president 
la propositfon de la minorite II est adoptee 

Dritte Abstimmung - J;ofslsme vote 
Für den Antrag der Minderheit II .... 120 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 62 Stimmen 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Frau Goll wünscht das 
Wort für eine persönliche Erklärung. 

Goll Christine (S, ZH): Sie zwingen uns, an unserem Even
tualantrag festzuhalten. Wir haben von Anfang an betont, 
dass wir nicht bereit sind, eine weitere Rentenaltererhöhung 
der Frauen zu akzeptieren, wenn hier und heute kein Flexlbl
lisierungsmodell, das sozial ausgestaltet Ist, das Ergebnis 
sein solHe. Sie haben knapp entschieden, und Ich mochte 
Ihnen sagen, was Sie mH dieser Entscheidung bewirkt ha
ben. 
Sie haben bewirkt, dass Sie künftig den Rentnern und Rent
nerinnen, die mit 62 Jahren ausgebrannt sind, zumuten, le
benslang eine monatliche Rentenkarzung zwischen 150 Fran
ken für die untersten Einkommen und 340 Franken für Rent
ner und Rentnerinnen mit einer Maxlmalrente In Kauf zu neh
men. Sie haben mit diesem Entscheid zusätzlich dazu 
beigetragen, dass Frauen gezwungen werden, ein Jahr län
ger zu arbeiten, um damit eine vorzeitige Pensionierung fOr 
einige wenige privilegierte Männer zu bezahlen. 
So geht das nicht; wir halten an unserem Eventualantrag 
fest. 

Vierte Abstimmung - Quatrisme vote 
Für den Antrag der Minderheit II .... 108 Stimmen 
Für den Eventualantrag der Minderheit IV .... 71 Stimmen 

Art. 21 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 11 O Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 72 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxlsme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 113 Stimmen 
Für den Antrag Menetrey-Savary .... 67 Stimmen 

Dritte Abstfmmung - Trolsleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 11 o Stimmen 
FOr den Eventualantrag der Minderheit II .... 69 Stimmen 

Art. 22ter 
Antrag Meier-Schatz 
Titel 
Kinderzulagen 
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Abs. 1 
Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes 
Kind Anspruch auf eine Kinderzulage gemäss den kantona
len Famlllenzulageordnungen. 
Abs.2 
Streichen 

Art.22ter 
Proposition Meier-Schatz 
Titre 
Allocations pour enfants 
Al. 1 
Las personnes auxquelles une rente de vieillesse a ete al
louee ont drolt, pour chaque enfant, a une allocatlon selon le 
droit cantonal applicable. 
A/.2 
Biffer 

Meier-Schatz Lucrezla (C, SG): Es geht hier nicht um die 
Einführung eines neuen Artikels, sondern ganz klar um das 
Ersetzen des geltenden Artikels. 
Ich habe am 26. September 2000 mit einer Motion (00.3458) 
den Bundesrat ersucht, Artikel 22ter des AHV-Gesetzes zu 
OberprOfen. Was will Artikel 22ter? Er besagt, dass Perso
nen, welche eine Altersrente beziehen und ein minderjähri
ges Kind haben, Anspruch auf eine Kinderrente haben. Ich 
möchte diese Kinderrente ändern. Nun stelle Ich fest, dass 
der Bundesrat meine Motion In ein Postulat umwandeln 
möchte, aber hier dennoch nicht gehandelt hat. 
Ich möchte kurz begrOnden, weshalb Ich dies beantrage: Die 
Veränderung der Lebens- und Familienformen führt be
kanntlich zu einer wachsenden Zahl von Personen Im AHV
Alter mit minderjährigen Kindern. Das sind die so genannten 
Spätvaterschaften. Diese Eltern werden wesentlich besser 
gestellt als Eltern Im Erwerbsleben, und dadurch entsteht 
eine Diskriminierung, die sich nicht vertreten lässt. Familien 
im Erwerbsalter erhalten durchschnittlich 183 Franken Kin
derzulagen pro Monat und Kind; bei AHV-BezOgern - Im Fall 
von Spätvaterschaften - beträgt hingegen eine Kinderrente 
von durchschnittlich 644 Franken pro Monat und Kind. Ge
genwärtig werden somit Jährlich mindestens 60 MIiiionen 
Franken AHV-Gelder für Spätvaterschaften In Form von Kin
derrenten an Senioren ausbezahlt, was 11 500 Kinderrenten 
gleichkommt. 
Gemäss Bundesrat und Bundesamt für Sozialversicherung 
Ist mit einem weiteren Anstieg der Anzahl BezOger von Kin
derrenten bis mindestens 2009 zu rechnen. Ferner stellt 
selbst der Bundesrat fest, dass Versicherte mit Anspruch auf 
Kinderrenten verstärkt zum Rentenvorbezug tendieren; da
mit entstehen zusätzliche Mehrkosten, und zwar ohne ROck
slcht auf die finanzielle Lage dieser Senioren. 
Die Festlegung der Höchst- und Mindestbeiträge der Renten 
beeinflussen die Höhe der Kinderrente - minimal 415 Fran
ken, maximal 721 Franken -, welche also proportional zur 
Rente des Vaters oder allenfalls der Mutter ausgerichtet 
wird. 
Da aber die ausbezahlten Leistungen der AHV und die tat
sächlichen Einkommen der Rentner nur bedingt von einan
der abhängig sind, Ist nicht einzusehen, weshalb die 
Grundrente mit einer Kinderrente und nicht - wie bei der 
grossen Mehrheit der Eltern - mit einer normalen Kinderzu
lage ergänzt wird. Die Kinderrente führt dazu, dass Väter mit 
einer Maximalrente eine höhere Kinderrente erhalten als 
Jene, die frOher schon tiefere Einkommen erzielten. Auch 
dies Ist meines Erachtens ungerechtfertigt, namentlich auch 
Jenen Personen gegenOber, die Im Erwerbsleben sind. 
Wie Sie alle wissen, Ist die Ausgestaltung der Familien- und 
Kinderzulagen nach wie vor höchst unterschiedlich und sehr 
unbefriedigend geregelt. Die Leistungen sind nach BezOger
krelsen und Kantonen unterschiedlich. So erhalten z. B. Je 
nach Kanton Nlchterwerbstätige keine Zulage, es sei denn, 
sie seien Rentner. Die Ausnahme Ist aus zwei Granden stos
send: Erstens beträgt die Höhe der bezahlten Kinderrente 
an AHV-BezOger das Mehrfache einer Kinderzulage, und 
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zweitens widerspricht diese privilegierte Behandlung dem 
Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit. Derart unterschiedli
che Leistungssysteme sind nicht nur intransparent, sondern 
widersprechen dem Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Die 
Familien sollen in Anbetracht der Leistungen, die sie erbrin
gen, in Bezug auf Kinderrenten respektive Kinderzulagen 
gleichgestellt werden, nach dem Motto: ein Kind, eine Zu
lage. Sollten AHV-BezOger, welche noch Elternpflichten 
wahrnehmen, mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert 
sein, dann soll ihnen das gleiche Recht auf UnterstOtzung -
Stichwort z. B. Bedarfsleistung - gewährt werden, aber nicht 
ein Recht auf eine wesentlich höhere Zulage In der Form ei
ner Kinderrente. 
Viele In diesem Saal verlangen, dass die Witwen nun ein 
Opfer erbringen und auf das bis anhin gewährleistete Recht 
auf eine Versicherungsleistung verzichten sollten. Ich lade 
Sie nun aber ein, das Recht auf eine Kinderrente, welche 
das Mehrfache einer Kinderzulage ausmacht, kritisch zu hin
terfragen. Hier werden, ohne Jegliche Abklärungen Ober Be
darf und Notwendigkeit dieser zusätzlichen Zustopfe zu 
treffen, jährlich mindestens 70 Millionen Franken Vätern zu-
gespielt. · 
Ich lade Sie ein, meinem Antrag zuzustimmen, auch Im Wis
sen darum, .dass vielleicht der Ständerat noch allfällige For
mulierungen präzisieren oder OberprQfen wird. Somit kön
nen wir in einem späteren Schritt, wie dies der Bundesrat 
vorschlägt, Ober ein einheitliches und unter den Sozialversi
cherungen koordiniertes Konzept der ausgerichteten Leis
tungen für Kinder bestimmen können. 

Bortoluzzl Tonl 01, ZH): Wir hatten ja diesen Antrag nicht In 
der Kommission und konnten uns deshalb auch nicht einge
hend darOber unterhalten. Mir scheint aber die Stossrich
tung, die Frau Meier-Schatz vorschlägt, richtig zu sein. Sie 
hat es begrOndet: Es gibt keinen Grund, Ober 65-Jährlge EI· 
tarn bezOglich der Kinder besser zu stellen als alle anderen 
Eltern. Es lohnt sich sicher, diesen Antrag zu unterstOtzen, 
schon nur deshalb, damit sich der Ständerat noch darOber 
unterhalten kann. 
Es Ist natarlich problematisch, wenn man auf kantonale Ge
setzgebungen verweist, bei denen der eidgenössische Ge
setzgeber nie so genau weiss, was dann genau passiert. 
Wahrscheinlich mOsste man den Text noch etwas anpassen; 
das mag ein Schönheitsfehler sein, aber die Stossrlchtung 
stimmt, und wir werden den Antrag Meier-Schatz unter
stOtzen. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Die SP-Fraktlon lässt 
mitteilen, dass sie den Antrag Meier-Schatz ablehnt. Die 
FDP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie den Antrag Meier
Schatz unterstatzt. 

Dormann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: Heute er
hält ein Rentner bzw. eine Rentnerin eine Kinderrente, wenn 
er oder sie Kinder unter 18 Jahren bzw. Kinder zwischen 
18 und 25 Jahren hat, die noch In Ausbildung sind. Das be
trifft rund 12 000 Personen, davon rund 8300 Personen In 
der Schweiz und die anderen Im Ausland. Von diesen 
12 000 Personen trifft es rund 1 O 000 Männer und etwa 
2000 Frauen. Eine durchschnittliche Rente beträgt etwa 
600 Franken. Diese Kinderrente, die vorhin von Frau Meier
Schatz begrOndet worden Ist, Ist ein Ersatzeinkommen. Des
halb stimmt ihre BegrOndung, das sei eine Basserstellung 
der pensionierten Frauen und Männer gegenOber den Er
werbstätigen, so nicht. Die Erwerbstätigen haben noch Ihren 
Lohn, die Pensionierten haben keinen Lohn mehr und erhal
ten selbst eine AHV-Rente und für die Kinder ein Ersatz
einkommen. Die Kinderzulagen sind Zusatzleistungen zum 
Lohn. Aber sicher kann man Kinderrenten und Zusatz
leistungen nicht vergleichen. Wenn wir dem Antrag Meier
Schatz stattgeben, dann könnten wir ungefähr zwei Drittel 
dieser heutigen rund 70 Millionen Franken einsparen, die 
uns diese Kinderrenten kosten. Ein Drittel dieses Betrages 
wOrde dann In Form der Kinderzulagen ausgegeben. 
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Der Antrag Meier-Schatz lag In der Kommission nicht vor, 
aber Ich muss Sie bitten, diesen Antrag klar abzulehnen: Ei
nerseits bedeutet dieser Antrag einen Bruch mit dem Versi
cherungsprinzip, Indem selek11v ein Tell der heute Versi
cherten anders behandelt wird und keinen Anspruch mehr 
auf eine zugesicherte Leistung hat; andererseits ersetzt sie 
dieses Erwerbseinkommen durch Zusatzleistungen, d. h. mit 
Kinderzulagen. Hinzu kommt, dass Jeder Kanton In diesem 
Land ein eigenes Klnderzulagengesetz hat. Das gäbe einen 
riesigen administrativen Aufwand. Wir müssten prak1isch bei 
Jedem einzelnen Fall abklären, wo die betreffende Person 
wohnt und wie viel sie zugute hat. Dazu kommt, dass ge
wisse Kantone für das erste und für die weiteren Kinder ab
gestufte Kinderzulagen haben, auch da müssten wir noch 
ganz grosse Abstufungen machen. 
Was helsst der Antrag Meier-Schatz auch noch? Frau Meier
Schatz denk.1 vermutlich vor allem an die Männer im «zwei
ten Frühling», die mit Ober 50 Jahren nochmals Kinder zeu
gen, was Ja Ihr gutes Recht Ist. Aber es trifft auch die 
Männer ab 40; diese haben heute die Mögllchkelt und 
Chance, für Kinder, die noch bis zum Alter von 25 Jahren in 
Ausbildung sind, Im Pensionsalter eine Kinderrente zu be
kommen. Das helsst, wenn man den durch den Antrag anvi
sierten Männern und Frauen den Anspruch auf eine 
Kinderrente absprechen will, dann dürfen In ZUkunft ab dem 
Alter von 40 Jahren keine Kinder mehr gezeugt werden. 
Wollen Sie das? Es gibt kinderreiche Famfllen, deren Väter 
natürlicherweise Im Alter von 40 Jahren noch einmal Kinder 
haben. Sie treffen also nicht nur die Väter Im «zweiten Früh
ling», sondern auch Jene, die noch Im «besten Alter» sind. 
Ich denke, dieser Antrag ist nicht ausgereift. Wir können Ihn 
unter keinen Umständen zur Annahme empfehlen, well er ei
nerseits einen Bruch mit dem Versicherungsprinzip bedeutet 
und andererseits nicht das hält, was versprochen wird. 
Ich bitte Sie, den Antrag Meier-Schatz abzulehnen. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Comme Mme Dormann 
pour la commlssion, Je vous prle de reJeter la proposltion 
Meier-Schatz qui auralt en falt pour consequence de redon
ner competence aux cantons sur le droit relatif aux alloca
tlons famlllales, alors qu'il est actuellement regle sur le plan 
federal. Je dols dlre, et Je l'al d'allleurs dit a Mme Meier
Schatz, qua Je m'etonne de la longueur du detour qu'elle falt 
pour arriver a ce qul est son propre objectlf, c'est-a-dlre a 
une reglementatlon qul solt uniforme dans le domalne des 
allocatlons famlllales et appllquee dans l'ensemble du pays. 
Je ne suls donc pas sOre qua le chemln emprunte, c'est-a
dlre dlmlnuer un des deux seuls domalnes ou II y a deJa une 
solutlon au nlveau national, en la renvoyant aux cantons, soft 
tout a falt approprie. Mals surtout, II y a, a mon avls, une er
reur d'appreclatlon fondamentale de ce qu'est l'allocation 
pour enfant de personnes qul ont une rente de vlelllesse et 
de ce qu'est l'allocatlon pour enfant du salarie. Dans le cas 
de l'allocatlon pour enfant du salarie, II s'aglt d'un revenu ad
dltlonnel au revenu de base qul est celul du travail. En ce qul 
concerne la rente, celle-cl est calculee pour couvrlr la via du 
rentier ou de la rentiere. II ne s'aglt donc pas d'amellorer le 
revenu par une allocatlon, mals effectlvement de remplacer 
ce qul manque dans le revenu de la famllle, parce qua cette 
personne n'est plus salariee, mals rentiere. C'est une toute 
autre loglque et II seralt tout a fait faux, prejudlclable et ln
juste, par rapport a un traltement egalltalre de tous las ren
tlers AVS, de supprlmer cet article qua nous avons dans la 
lol. 
J'almerais aussl rappeler qua Mme Meier-Schatz a propose 
qua nous examlnlons ces choses. Nous sommes prMs a las 
examlner, slmplement non pas dans le sens d'une allocatlon 
qul solt proportlonnelle a la retralte et qul varle donc, alle 
aussl, du simple au double, mals eventuellement, plutöt en 
lmaginant un taux unlque qul devra ~tre fixe dans la loi fede
rale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants. Elle concerne 
des personnes qui ~lvent des rentes AVS et lorsqu'elles 
ont des enfants, ces rentes AVS ne sufflsant pas, il faut qu'il 
y alt une allocatlon speclale pour ces enfants. 
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Je trouve que pour l'economle que Mme Meier...Schatz nous 
propose icl, II y a sur le plan des prlnclpes quelque chose de 
tellement choquant qu'II faut repondre par un non a la propo
sition Meier-Schatz. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Meier-Schatz .... 73 Stimmen 
Dagegen •... 71 Stimmen 

Präsident (Seiler Hanspeter, alt Präsident): Damit ändert 
sich auch das bisherige Recht (Zlff. III Ziff. 2 Art. 17). 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 

b. Streichen 

Abs. 8-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Maury Pasquier, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechsteiner-Basel, Rechstelner Paul, Rossinl) 
Unverändert 

Minderheit II 
(Guisan, Baumann stephanie, Egerszegi, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, 
Robblanl, Rosslnl, Suter) 
Unverändert 

Minderheit III 
(Meyer Therese, Gulsan, Hassler, Robblanl, Widrig) 
Abs. 1 

a. Im ZeHpunk.1 der Vetwltwung eines oder mehrere Kinder 
mit einem Anspruch auf Waisenrenten oder einem Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen für Waisen haben oder ein Kind 
betreuen, das Ihnen einen Anspruch .... 

Minderheit IV 
(Trlponez, Gysin Hans Rudolf) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 23 
Proposition de Ja commisslon 
MaJorlte 
Al. 1 

b. Blffer 

Al. 8-5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorlte I 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanie, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rossinl) 
lnchange 

Mlnorlte II 
(Gulsan, Baumann Stephanle, Egerszegl, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, 
Robblani, Rosslni, Suter) 
lnchange 

Minorlte tll 
(Meyer Therese, Gulsan, Hassler, Robblanl, Widrig) 
Al. 1 

a. au moment du veuvage, ont un ou piusleurs enfants ayant 
droit a une rente d'orphelln ou a des prestatlons comple
mentaires pour orphellns ou prennent en charge .... 
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Minorite IV 
(Triponez, Gysln Hans Rudolf) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art.23a 
Antrag der Kommission 
Eine Entschädigung, die dem Betrag einer Jahresrente ent
spricht, wird ausgerichtet: 
- der Witwe, die eines oder mehrere Kinder und keinen An
spruch auf die Rente nach Artikel 23 hat; 
- der Witwe ohne Kinder, die Im Zeitpunkt der VerwltwUng 
das 45. Altersjahr zurackgelegt hatte und fQnf Jahre verhei
ratet war. 

Art. 23a 
Proposition de la commfsslon 
Une indemnlte correspondant au montant d'une rente annu
elle sera versee a: 
- la veuve qul a un ou des enfants et qui n'a pas drolt a la 
rente selon l'artlcle 23; 
- la veuve sans enfant qui a 45 ans revolus et cinq annees 
de marlage au moment du dec~ de son conjoint. 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

a. wenn keine der Voraussetzungen nach Artikel 23 Absatz 1 
Buchstabe a mehr erfOllt Ist; 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanie, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechstainer-Basel, Rechstelner Paul, Rossinl) 
Unverändert 

Minderheit II 
(Gulsan, Baumann Stephanle, Egerszegi, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechstelner-Basel, Rechstelnar Paul, 
Robblanl, Rosslnl, Suter) 
Abs. 1 
Aufheben 
Abs.2 
Unverändert 

Minderheit fff 
(Trlponez, Gysln Hans Rudolf) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 24 
Proposition de fa commlsslon 
Majorite 
Al. 1 
Adherer au pro]et du Conseil federal 
Al.2 

a. lorsque aucune des condltlons vlseas a l'artlcla 23 alinea 
1 er lettre a n'est plus ramplla; 

Al.3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorite I 
(Maury Pasquler, Baumann Staphanla, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstalner Paul, Rosslnl) 
lnchange 
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Minorite ff 
(Gulsan, Baumann Stephanie, Egerszegi, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasqu[er, Rechsteiner-Basal, Rechsteiner Paul, 
Robblanl, Rossinl, Suter) 
Al. 1 
Abroger 
Af.2 
lnchange 

Minorite fff 
(Triponez, Gysin Hans Rudolf) 
Adherer au projet du Conse[I federal 

Art.24a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Besondere Bestimmungen fOr die Witwenrente 
Text 
Der Anspruch auf die Witwenrente entsteht Oberdles oder 
erlischt nicht, wenn die Witwe das 45. Altersjahr vollendet 
hat, bevor das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendete 
oder die Betreuungsgutschriften wegfielen. 

Minderheit 1 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Grass 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
Unverändert 

Minderheit II 
(Guisan, Baumann Stephanle, Egerszegl, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechsteiner-Basel, Rechstelner Paul, 
Robbiani, Rosslnl, Suter) 
Abs.1 

a. Unverändert 
b.Aufheben 
c. Unverändert 
Abs.2 
Unverändert 

Minderheit fff 
(Stahl, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Triponez) 
Titel 
Besondere Bestimmungen fQr die Witwenrente 
Text 
Der Anspruch auf die Witwenrente entsteht überdies oder 
erlischt nicht, wann die Witwe das 50. Altersjahr vollendet 
hat, bevor das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendete 
oder die Betreuungsgutschriften wegfielen. 

Minderheit IV 
(Trlponaz, Gysln Hans Rudolf) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 24a 
Proposition de la commlssion 
Majorite 
Tltre 
Dispositions speclales pour les veuves 
Texte 
Le droit a la rente de veuve nait egalement ou ne s'etelnt 
pas sl la veuve a 45 ans avant que le plus Jeune des enfants 
attelgne 18 ans ou que le drolt aux boniflcatlons pour täches 
d'asslstance prenne fin. 

Minorite I 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Grass 
Jost, Rechsteiner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
lnchange 

Mlnorite ff 
(Guisan, Baumann Stephanle, Egerszegl, Fasel, Goll, Grass 
Jost, Maury Pasquler, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, 
Robblanl, Rossini, Suter) 
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a. lnchange 
b. Abroger 
c. lnchange 
Al.2 
lnchange 

Mlnorite III 
(Stahl, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Triponez) 
Tltre 
Dispositions speclales pour les veuves 
Texte 
Le droit ä la rente de veuve nalt egalement ou ne s'eteint 
pas sl la veuve a 50 ans avant que le plus jeune des enfants 
attelgne 18 ans ou que le droitaux bonificatlons pourtäches 
d'asslstanca prenne fln. 

Minorite IV 
(friponez, Gysln Hans Rudolf) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Maury Pasquler Llllane (S, GE): Pour nous aider ä prendre 
des declslons fondees non sur le desir d'une soclete ideale, 
mals sur la reallte vecue dlrectement par les personnes tou
chees par le veuvage, le message du Conseil federal ne 
nous a ete d'aucune utlllte. Nous avons donc demande, au 
debut des travaux en oommlsslon, des Informations oomple
mentalres sur la sltuatlon des veuves. Bien que ces Informa
tions se solent revelees tres lacunaires, alles permettent, 
avec d'autres elements provenant d'etudes sectorielles, de 
dresser un portrait forcement grossier - vous m' en excuse
rez - des veuves de Sulsse. Ce portralt, j'almerals vous le 
brosser pour qua vous prenlez vos decisions en oonnais
sanca de cause. 
Bien que le montant de la rente solt partlcullerement faible -
II oscllle aujourd'hul entre 825 et 1650 francs -, II oonstltue 
souvent la seule source de revenu de la veuve. La rente 
moyenne versee en 1998 etalt de 1433 francs. Entre 72 et 
90 pour cant des veuves vivent seules. Une etude secto
rlelle, reallsee par le bureau BASS, dans le cadre du rapport 
IDA-Fiso 2, a etudle un groupe de veuves sans enfants 
ägees de plus de 45 ans. II ressort de cette etude qua 
48 pour cent de ces femmes ont la rente de veuve pour seul 
revenu. Leur taux d'actlvlte est de 51 pour cent, 70 pour cent 
d'entre alles vlvent seules. En cas de suppresslon de la 
rente de veuve, le revenu annuel moyen de ces femmes est 
de 16 ooo francs, soit 1300 francs par mols. La m&me etude 
s'est penchee sur les veuves avec un ou des enfants de plus 
de 18 ans: 25 pour cent de cette categorle de personnes ont 
comme seul revenu la rente de veuve; leur taux d'activlte est 
de 66 pour cant; leur veuvage est survenu en moyenne ä 
40 ans; la suppresslon de la rente de veuve offrlralt ä ces 
femmes 25 ooo francs de revenu annuel seulement, ca re
venu annuel etant constltue ä la fols par le revenu de l'actl
vlte et par la presenca d'une ou de plusleurs eventuelles 
rentes d'orphellns. 
Autre element d'lnformatlon: trols quarts des veuves rey0l
vent seulement une rente de veuve. Je proflte de redlre lcl, 
parce que c'est souvent source de oonfuslon, qu'ä l'heure 
actuelle aucune jeune femme sans enfants ne peut preten
dre ä une rente, pulsqu'elle dolt, selon l'artlcle 24 LAVS, &tre 
ägee de 45 ans revolus et avoir ete marlee pendant clnq ans 
au molns. 
l.'.äge moyen des veuves est de 54 ans et Je rappelleral enfln 
que les veuves les plus touchees en nombre par une sup
presslon de leur rente seront forcement celles des catego
rles d'äges les plus eleves. SI on prend les chlffres de 1996, 
30 pour cent des nouvelles veuves de cette annee etaient 
ägees de 56 ä 61 ans et 21 pour cent, de 50 ä 55 ans. Ma 
proposltlon d'en rester au drolt actuel en la matlere est donc 
basee sur la recherche de la prudence et du respect des 
personnes. 
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J'al rec;u ca matln mime une lettre dont j'almerals vous don
ner, en tout cas en partie, lecture et qul me dlt ceci: «Ecou
tant la radio ä midi, j'ai entendu les propos d'une conselllere 
nationale ooncarnant la 11e revislon de l'AVS sur le chapltre 
de la rente des veuves. Elle a tenu des propos qul m'ont 
vralment choquee, notamment eile a ose dire que les veuves 
sont 'un objet en vole de dlsparltlon'. Quand on entend de 
tels propos on peut cralndre le pire pour les jours qul vlen
nent. II y a longtemps que le suJet me preoccupe. Je sais 
que la oommlsslon du Conseil national a falt des proposl
tlons un peu plus humalnes, mals Je raste ecoeuree que l'on 
s'attaque ä des personnes qul sont dans l'epreuve pour faire 
des economies, alors qua notre pays est l'un des plus riches 
du monde.» 
Je termineral lcl la lecture de cette lettre en vous disant que 
la femme qul la slgne, malntenant en äge AVS, est devenue 
veuve ä 58 ans. Ayant eleve des enfants, devenus adultes 
dans l'intervalle, et qu'elle avalt mls au monde avant d'avolr 
27 ans, eile n'avalt plus exerce d'activlte lucratlve depuis 
plus de 30 ans. Impossible donc pour eile de se relnserer 
sur le marche du travall, impossible aussi de vivre avec le 
seul deuxleme pll!er de son marl. La rente de veuve lul etalt 
indispensable. Eh bien, c'est ä eile que Je pense en falsant 
ma propositlon, ä eile et ä toutes ses semblables qul ont falt 
le «mauvals» cholx de cesser toute actlvlte lucratlve. SI vous 
acceptez la proposltlon de mlnorlte II (Gulsan), vous permet
trez au moins ä celles qul ont eu un ou des enfants de ne 
pas itre penallsees de s'en itre occupees en dimlnuant ou 
en cessant leur activlte professlonnelle. Ce seralt Je mini
mum, loln des solutlons d'asslstance proposees par la majo
rlte de ia commlsslon, qul ne vlsent en falt qu'ä faire mleux 
passer la pllule. 
Mals, en acceptant ma verslon, vous reconnaltrez qu'II n'est 
pas defendable de supprlmer comme Qa, d'un Jour ä l'autre, 
parce qua trols ans de dlsposltlons transltolres, c'est bien 
d'un Jour ä l'autre, la posslbillte sur laquelle ces femmes ont 
base, ä tort ou ä ralson, l'organlsatlon de toute leur vle et qul 
oonsistalt ä pouvolr beneficler si besoin, en cas de deces de 
leur mari, d'un revenu de substitutlon sufflsant, sans recourlr 
ä l'asslstanca, sans devolr faire appel ä la charlte. 
Changer les habHudes, Qa se fait et c'est tant mleux, mals c;a 
prend du temps. Et ca n'est pas aux veuves de payer catte 
11e revislon de l'AVS qul m'a l'alr decidement tres mal par
tle. Elles ne sont nl assez rlches ni trop prlvlleglees pour 
cela. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Die Minderheit II will 
einerseits am geltenden Rechtfesthalten, Ist aber anderseits 
bereit, einen kleinen Schritt hin zur Kompromissbildung zu 
tun. Unsere Minderheit bekräftigt, dass die AHV nicht nur 
eine Alters-, sondern auch eine Hlnterlassenenverslcherung 
Ist. Alle Beitragszahlenden tragen solidarisch beiden Teilen 
Rechnung und zählen auch auf diese Leistungen. Gerade 
bei der AHV wird die Ehepaarrente beim Maximum von 
150 Prozent plafoniert, weil Ehepartner Hlnterlassenenren
ten auslösen können. Diese mQssen finanziert werden. Un
sere Minderheit anerkennt, dass die Gleichbehandlung der 
Geschlechter eigentlich eine Angleichung der Witwer- an die 
Witwenrente bedingen wOrde. Auch das neue Eherecht teilt 
Innerhalb der ehelichen Gemeinschaft keine spezifische Er
nährerrolle zu. Aus finanziellen Granden ist diese Anglei
chung leider nicht möglich. 
Unsere Minderheit wehrt sich vehement gegen den Entwurf 
des Bundesrates bzw. den Antrag der Minderheiten III bzw. 
IV (f riponez), die bestehenden Witwenrenten zu streichen 
und Renten unmittelbar an die Kinderbetreuung zu knOpfen. 
Sie bilden den eigentlichen Sparbrocken dieser 11. Revi
sion - 786 Millionen Franken -, der einem Tell unserer Be
völkerung, den Witwen, zugeschoben werden soll. Dazu 
fehlt das nötige soziale und gesellschaftllche Umfeld, die 
Möglichkeit der zweiten Säule für Klein- und Teilzelteinkom
men. Es fehlen aber auch famlilenergänzende Betreuungs
strukturen und genQgend Teilzeitjobs. 
Auch der Antrag der Kommissionsmehrheit Ist fOr die Min
derheit II Inakzeptabel, obwohl er um einiges verbessert 
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worden Ist. Auch er knüpft die Rentenauszahlung an die un
mittelbare Kinderbetreuung, sieht aber Erleichterungen In 
Form einer einmaligen Abfindung, einer Jahresrente vor, so
wie die Möglichkeit von Ergänzungsleistungen fOr Personen 
In schwierigen Verhältnissen. Dass der Eingriff In die Struk
tur der Witwenrente nach wie vor aber sehr gross Ist, zeigt 
der damit getätigte Sparbeitrag von Immer noch 440 Millio
nen Franken. Er bestraft MOtter, die ihre Kinder frOh zur Welt 
bringen, geradezu. 
Das geltende Recht sieht vor, dass kinderlose Witwen nur 
Anspruch auf eine Rente haben, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Verwltwung älter als 45 Jahre sind und mindestens fünf 
Jahre verheiratet waren. Gerade hier wären wir bereit, einen 
Schritt In die Richtung der Kommissionsmehrheit zu tun. Wir 
beantragen, das Mindestalter zur Auslösung einer Witwen
rente - nach einer sehr langen Übergangsphase - bei 60 
Jahren festzulegen. Dabei bleiben laufende Witwenrenten 
bestehen; die heutigen Bestimmungen gelten noch drei 
Jahre Ober das Inkrafttreten hinaus. Nach und nach sollte 
sich dann das auslösende Altersjahr erhöhen. Dieser Vor
schlag bringt Immerhin noch einen Sparbeitrag von 120 Mil
lionen Franken. 
Wir sind uns bewusst, dass damit vor allem kinderlose 
Frauen mit anderen Betreuungsaufgaben und -pflichten -
die wir In der 10. AHV-Revlslon Ja berOckslchtigt haben -
nicht mehr speziell berOckslchtlgt werden. Auch jene Frauen, 
die sich In der sozialen und kulturellen Freiwilligenarbeit en
gagieren, wären betroffen. Aber wir tragen doch vermehrt 
dem Umstand Rechnung, dass die meisten kinderlosen 
Frauen Ihre Berufstätigkeit ganz oder tellwelse welterfahren. 
Die Zahl der berufstätigen Frauen wird noch zunehmen; 
deshalb Ist auch eine so lange Übergangsfrist anzusetzen. 
Um diese Entwicklung zu erleichtern, muss aber zwingend 
das ganze Umfeld mit der zweiten Säule angepasst werden. 
Wir gehen davon aus, dass kinderlose Paare vermehrt Mittel 
zur Vertagung haben, um die eigene Vorsorge selber gestal
ten zu können. 
Der Antrag der Minderheit II Ist fOr uns sozialpolitisch der 
einzige mögliche Kompromiss - Im Sinne einer Opfersym
metrie, die wir gestern leider durchbrochen haben, die wir 
aber nach wie vor aufrechterhalten und fQr die wir kämpfen 
wollen. Unser Antrag trägt den heutigen gesellschattspolitl
schen Realitäten am besten Rechnung. 
Deshalb bitte Ich Sie, den Antrag der Minderheit II zu unter
stützen. 

Meyer Toerase (C, FR): La questlon de la rente de veuve 
ou de veuf a ete une des plus dellcates des dellberations de 
la commlsslon. Plusleurs parlementalres l'ont dit hier, la 
rente de vle!llesse et de survlvants est destlnee a assurer le 
revenu existential. A l'lnstauratlon de la rente de veuve, 
c'etalt vraiment souvent le seul revenu sur lequel les femmes 
confrontees a la dure reallte de la dlsparltlon de leur marl 
pouvalent compter. 
Aujourd'hul, la sltuatlon a evolue. Selon la dernlere statlstl
que, plus de 70 pour cent des femmes entre 24 et 55 ans 
travalllent. Cependant, II faut dlre qu'elles travalllent souvent 
a temps partial et qu'elles ont souvent des revenus bas. 
Le Conseil federal propose une solutlon egalitaire qul donne 
une rente au conjolnt survlvant: s'll a un ou des enfants 
jusqu'a 18 ans, s'II a 50 ans quand son dernler enfant a 
18 ans, II gardera sa rente. Et le drolt transltolre devralt a la 
longue supprlmer des rentes pour certalnes categorles de 
veuves. 
Ces proposltlons sont lnacceptables. La sltuation soclale 
evolue, mals force est de constater qu'un soutien accru aux 
femmes est encore necessalre. D'autre part, le conJolnt sur
vlvant qul a des enfants en formatlon dolt aussl absolument 
ötre soutenu. Nous avons donc, a partlr du proJet du Conseil 
federal, a reconstrulre une rente de veuve et de veuf appe
lee a couvrlr les besolns, mals d'une manlere plus ciblee en 
tenant compte de l'evolution de la soclete, mals aussl de la 
sltuatlon encore defavorlsee des femmes. 
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Ma proposltlon de mlnorite, tl l'artlcle 23, falt partle d'un pro
Jet global, dont les autres mesures ont ete acceptees par la 
commlsslon. Mals nous voulons absolument, par cette pro
positlon, assurer une rente au conJolnt survlvant qul a un ou 
des enfants ä charge ou en formatlon Jusqu'a 25 ans au 
maxlmum. 
Mit diesem Vorschlag wollen wir, dass alle Witwen und Wit
wer mit Kindern In Ausbildung bis zum Alter von maximal 
25 Jahren ein Recht auf eine Rente erhalten. 
Je vous engage de toutes mes forces a voter cette mesure 
qul est absolument necessalre pour qua le proJet de la com
mission couvre les besoins les plus grands. Nous ne voulons 
pas que, lors d'un veuvage, le conjolnt survlvant ne puisse 
plus faire face a la formation de ses enfants. Je vous slgnale 
que la deml-rente d'orphelin est de 400 francs et que la for
mation coOte eher, de 15 000 a 20 000 francs, surtout sl les 
jeunes dolvent loger loln de leur famllle pour contlnuer leurs 
etudes, ca qul preterlte encore les personnes qul sont dans 
des reglons defavorlsees. 
La proposltion de la majorlte de la commlsslon, qul com
porte des mesures speciales pour les veuves - celles qul 
ont 45 ans avant le 18e anniversalre de leur enfant pourront 
garder leur rente; une lndemnlte sera versee a toutes les 
veuves qul n'ont pas droit tl la rente, pour alder a la relnser
tion et la reorganisatlon; l'acces aux prestatlons complem~m
taires pour tous les conjolnts survlvants, et les droits acquls 
complets pour tous les beneflclalres de rente - dolt Atre 
completee par cette propositlon de mlnorlte qul en feralt un 
projet qul couvre les besolns d'une manlere clblee et ne 
lalsse tomber personne. 
Je m'exprlmeral encore sur le proJet dans son ensemble 
comme rapporteure du groupe. 
Je vous demande instamment de voter cette proposition de 
mlnorlte, pour completer le projet du Conseil federal. 

Trlponez Plerre (R, BE): Der Antrag der Minderheit IV Ist 
Identisch mit jenem des Bundesrates. Sie will mit dem Bun
desrat die Anspruchsvoraussetzungen für die Witwenrente 
an jene der Wltwerrente angleichen, die gleichzeitig etwas 
verbessert werden soll, und er will sie auf die gleiche Stufe 
stellen. 
Diese Gleichstellung und Anpassung haben zur Folge, dass 
In der Regel, wenn nicht besondere Umstände eine Aus
nahme rechtfertigen, ein Rentenanspruch von Verwitweten 
nur noch erfolgen kann, wenn gemäss Artikel 23 Absatz 1 
Buchstabe a Kinder unter 18 Jahren zu betreuen sind oder 
gemäss Buchstabe b, wenn der oder die Verwitwete zum 
Zeitpunkt der Verwltwung das 50. Altersjahr vollendet hat. 
Sie haben es Ihren Unterlagen entnehmen können: Das Eln
sparungspotenzlal hier Ist langfristig natorllch das grösste 
und beläuft sich gemäss Botschaft auf 786 Mllllonen Fran
ken. zweifellos Ist dieser Vorschlag fOr viele Witwen eine we
niger günstige Lösung als die bestehende; das Ist klar 
zuzugeben. Sie Ist aber nach den Ausführungen In der Bot
schaft des Bundesrates auch deshalb zu verantworten, weil 
sich einerseits die gesellschaftliche Entwicklung verändert 
hat, und andererseits, well langfrlstlge Übergangsregelun
gen vorgesehen sind. Zudem Ist nicht nur eine Besitzstand
wahrung fOr alle heute anspruchsberechtigten Personen 
vorgesehen - das sollte man doch nicht vergessen -, son
dern auch eine Übergangsregelung nach Inkrafttreten. 
Die Minderheit IV ist deshalb der Auffassung, dass der Ent
wurf des Bundesrates zu unterstützen sei, und beantragt Ih
nen dies. 

Stahl JOrg (V, ZH): Die Angleichung der Witwen- an die Wlt
werrente mit einer vernünftigen Übergangsregelung Ist ver
tretbar, aber anhand dieses Beispiels werden die Konse
quenzen des Glelchstellungspostulates klar aufgezeigt- das 
Ist und bleibt ein hochsenslbles Thema. 
Der Bundesrat geht In seinem Entwurf mit der Verschärfung 
der Anspruchsvoraussetzungen für die Witwenrente sehr 
weit. Für die Mehrheit der SVP-Fraktlon Ist Jedoch die Lö· 
sung durch die grosszOglgen Übergangsbestimmungen 
trag- und vertretbar. 
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In der Kommission habe Ich mit einem Antrag zu Artikel 24a 
eine Lösung zu finden versucht, die eben die Witwe In einer 
besseren Form oder durch eine bessere Mögllchkelt besser 
stellt. In Anbetracht dessen, dass unser Minderheitsantrag 
vom Entwurf des Bundesrates nur unwesentlich abweicht, 
ziehe Ich Ihn zugunsten des Antrages der Minderheit IV (fri
ponez) zurück. 
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Mehrheit der SVP-Frak
tlon den Antrag der Minderheit IV ebenfalls unterstützt. Wir 
teilen die Ansicht, dass den Witwen, die beim Erwachsen
werden Ihres Jüngsten Kindes das 50. Altersjahr noch nicht 
Oberschritten haben, ein beruflicher Wiedereinstieg zugemu
tet werden kann. Das Ist eine schwierige Geschichte und 
eine Herausforderung. Aber wir müssen auch die veränder
ten Bedingungen und die veränderten gesellschaftlichen 
Formen berücksichtigen. Ich bin überzeugt. dass wir dieses 
Einsparungspotenzial dann nach dieser Ubergangsfrlst, die 
grosszOglg ausgelegt Ist, zur Sicherung der übrigen Renten 
zur Verfügung haben werden. 

Genner Ruth (G, ZH): In die Artikel 23 und 24 dieser 
11. AHV-Revision hat der Bundesrat das grösste Sparpaket 
eingebaut. Das Hauptopfer zur flnanzleiien Konsolidierung 
der AHV hätten nach Auffassung des Bundesrates die Wit
wen zu tragen. Ein Kahlschlag bei den Witwenrenten ist für 
die grOne Fraktion unhaltbar und Inakzeptabel. Sieben von 
zehn Witwen würden künftig keine Rente mehr erhalten. Da
mit warde ein Einsparungspotenzial von rund 800 Millionen 
Franken möglich werden. Unhaltbar Ist aus unserer Sicht 
auch die Begründung des Bundesrates In der Botschaft. Er 
schreibt «Die Angleichung der Witwen- an die Wltwerrente 
baut auf einer partnerschaftlichen Aufgabenteilung In der 
Famllle auf.» Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Voraus
setzungen für die Einschränkung und Gleichstellung bei den 
Witwenrenten zum heutigen Zeitpunkt wirklich gegeben 
sind. Solange Frauen auf dem Arbeitsmarkt weiterhin Dis
kriminierungen ausgesetzt sind, verkommt jede Gleichstel
lungsmassnahme Im Hinblick auf die Angleichung an männ
liche Arbeitsbiografien zu einer weiteren Benachteiligung 
und damit zu einer Schlechterstellung der Frauen. 
Es Ist daher wichtig, In diesem Zusammenhang die Situation 
der Frauen genauer zu betrachten. Welche Zlele der Gleich
stellung sind erreicht worden? Welche Veränderungen ha
ben dabei die Lebensformen von Männern und Frauen 
erfahren? 
Frau Bundesrätin, Sie kennen die Daten bezüglich Umset
zung von Gleichstellungsbemühungen ganz genau. In der 
Schweiz sind Frau und Mann weit davon entfernt, im geleb
ten Alltag glelchgestellt zu sein. Die Lohnschere Ist nach wie 
vor offen, die Differenz beträgt noch Immer rund 20 Prozent. 
Zwar gehen Immer mehr Frauen einer Erwerbstätigkeit nach, 
wenn wir Jedoch den Beschäftigungsgrad anschauen, sehen 
wir, dass Männer zu 90 Prozent Vollzelt arbeiten und Frauen 
zu 55 Prozent Teilzeit. Warum? Die Frauen leisten den vor
wiegenden Tell der Haushalts- und Erziehungsarbeit. 
Eine Gleichstellung von Mann und Frau bezüglich Rentenlei
stungen setzt Jedoch auch eine Glelchstellung In den Ar
beltsverhältnlssen und entsprechend In den Arbeitsbedin
gungen voraus. Auch wenn die Frauen Im Erwerbsleben 
immer mehr Fuss fassen - und diese Entwicklung Ist zu för
dern und zu unterstützen -, zeigt es sich, dass die Frauen
biografien bei der Geburt von Kindern einschneidende Ver
änderungen erfahren. Von den vollzeltlfch erwerbstätigen 
Frauen blieben 1999 ein Drittel nach der Geburt des ersten 
Kindes vollzeitbeschäftigt, ein Drittel reduzierte den Be
schäftigungsgrad, und ein weiteres Drittel stieg aus dem Er
werbsleben aus. Von den tellzeiterwerbstätlgen Frauen blieb 
rund die Hälfte nach der Geburt des ersten Kindes erwerbs
tätig, die andere Hälfte gab die Berufstätigkeit auf. 
Sicher Ist der Wiedereinstieg ein wichtiges Thema. Viele 
Frauen nehmen, wenn die Kinder grösser sind, die Berufstä
tigkeit wieder auf. Aber das DIiemma der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie stellt sich heute bei allen Frauen und Män
nern, die Kinder haben wollen und Kinder haben. Die Immer 
wieder diskutierten Probleme wie Mutterschaftsverslche-
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rung, Kinderbetreuung, Tagesschulen, Kinderkosten usw. 
sind noch nicht gelöst. 
Die Erfahrung, als Verwitwete plötzlich allelne zu sein, hat in 
unserer Gesellschaft sehr einschneidende Konsequenzen. 
Verwitweten gemeinsam Ist, dass sie ungewollt Im Leben al
lein stehen. Wie sie Ihren Verlust und die Trauer Oberwinden 
und ihr Leben weiterleben, Ist so lndlvldueii, wie es die 
Frauen oder Männer selber sind. Bel den Witwern, die ge
genüber den Wrtwen statistisch die viel kleinere Gruppe aus
machen, reagiert die Gesellschaft entsprechend den 
gängigen Rollenvorstellungen Jedoch ganz anders. Wrtwer 
werden insbesondere Im Haushalt und Im Zusammenhang 
mit der Betreuung von Kindern weit mehr unterstützt als Wit
wen. Auch kann festgestellt werden, dass sich viele Witwer 
bald wieder verheiraten. Übrigens arbeiten die meisten Wit
wer Vollzeit, auch wenn sie Kinder haben; die Frauen arbei
ten höchstens Teilzeit und leben Im Vergleich auch zu 
geschiedenen Frauen weit mehr allein. 
Der Bundesrat und auch die Kommissionsmehrheit sehen 
unslnnlgerwelse zwei Sorten von Witwen vor. Der Bundesrat 
sieht nämlich eine Kategorie von MOttern vor, die Ihre Kinder 
frOh hatten, und eine Kategorie von Müttern, die Ihr erstes 
oder Jüngstes Kind nach dem 32. bzw. 27. Altersjahr hatten. 
Ausgerechnet diejenigen Frauen mit wenig Berufserfahrung 
und einer eher kurzen Ausbildung sollen also keine Hlnter
lassenenrente mehr erhalten. Keine Mutter wird während der 
Erziehungsphase als Witwe voll arbeiten können. Dement
sprechend hat sie keine oder nur eine reduzierte private Vor
sorge aufbauen können. Wer wird die fehlenden Beitragsgel
der bei der Pensionskasse far diese nur mit kleinen Pensen 
erwerbstätigen Mütter Obernehmen? Wer bezahlt Weiterbil
dung und Umschulung? Gerade Im Hinblick auf den Wieder
einstieg und die Altersvorsorge sind die vorgeschlagenen 
Modelle nicht durchdacht. 
Der Bundesrat selber steht nicht dazu, dass er den Koordi
nationsabzug abschaffen muss, gerade Im Hinblick auf diese 
Tellpensen. Auch hier besteht ein Widerspruch zum Modell. 
Frau Bundesrätin Drelfuss, Rentenleistungen für Witwen und 
Waisen bedeuten In einem hohen Masse reine Kaufkraft. 
Diese heutigen Zahlungen sichern nämlich Existenzen. 
Familien mit Kindern haben mit den vorgesehenen Neurege
lungen ein massiv tieferes Versicherungsniveau, auch bei 
der Altersvorsorge. Wenn beide Ehepartner die Erwerbsar
beit aufteilen, also partnerschaftlich arbeiten, werden sie mit 
einem doppelten Kqordlnatlonsabzug bestraft. Aus versiche
rungstechnischen Uberlegungen warden am besten beide 
Elternteile glelchzeltlg voll Im Erwerbsleben bleiben. Es stellt 
sich dann einfach die Frage, wer denn die Erziehungsarbeit 
leisten soll. 
Der Bundesrat gibt mit diesem Modell schlechte und dazu 
auch unkoordinierte Signale an die Familien: bisher keine 
Mutterschaftsversicherung, keine Ergänzungsleistungen für 
Familien - die kommen Jetzt dann hoffentlich -, keine Fami
lien- oder Kinderrenten, dafür aber steuerabzOge, welche 
nur gut gestellten Famlllen dienen. 
Die gewanschte partnerschaftliche Aufteilung der Famlllen
arbelt setzt die Umsetzung wichtiger Rahmenbedingungen 
voraus, und In diesem Zusammenhang muss die Witwen
rente beurteilt werden. Es darf nicht sein, dass die Glei
chung «Gleichstellung gleich Einschränkung» für die Witwen 
Realität wird - Insbesondere, weil die Mehrzahl der Witwen 
ohnehin Einschränkungen und Entbehrungen erfahren 
musste. Eine Studie von 1998 belegt die gravierenden finan
ziellen Auswirkungen, die vielen Frauen Im Witwenstatus 
drohen. Leider werden aber als Beispiele oft privilegierte 
Witwen herangezogen. Es gibt privilegierte Witwen, aber als 
Beispiel far die Machbarkeit der Kürzungen können sie nicht 
angeführt werden. 
Die grüne Fraktion geht davon aus, dass der unsägliche Vor
schlag des Bundesrates, bestehende Rentenlelstungen zu 
streichen, In diesem Rat keine Chance hat. Wenn die Besitz· 
standwahrung bei Rentenleistungen angetastet würde, 
würde damit das Vertrauen in das Sozialversicherungssys
tem grundlegend erschüttert. Wir bitten Sie deshalb, dem 
Prinzip der Besitzstandwahrung treu zu bleiben und keine 
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laufenden. Renten zu streichen. Aufgrund der vorhin ge
machten Uberlegungen unterstotzt die grüne Fraktion alle 
Anträge der Minderheit 1 (Maury Pasquler), die geltendes 
Recht beibehalten wollen. 
Die grüne Fraktion vertritt nach wie vor die Auffassung, dass 
sich die Sozialversicherungen dem gesellschaftlichen Wan
del anzupassen haben. Sie dürfen nicht einem gesellschaft
llch wünschbaren Gleichstellungsprozess vorgreifen und 
dabei auch noch eine Schlechterstellung der Schwächeren 
bringen. Erst mit einer allfälligen 12. AHV-Revlslon und nach 
einer entsprechenden Entwicklung der Gesellschaft können 
wir Im Versicherungsbereich Veränderungen für Witwen vor
nehmen. 

Studer Helner (E, AG): Wir haben es angetönt und möchten 
es präzisieren: Wir als Fraktion sind gegen Jede Variante, 
welche nicht sicherstellt, dass Mütter mit Kindern, wenn sie 
Witwen werden, eine Rente beziehen können. Das helsst 
also, dass wir In diesem Fall den Antrag der Kommissions
mehrheit nicht als den betrachten, der eine sinnvolle Lösung 
bringt. Man muss sich überlegen: Soll es die Beibehaltung 
des geltenden Rechtes sein? Oder wäre der Antrag der Min
derheit II (Guisan) der sinnvolle Antrag? 
Wir als Fraktion unterstützen den Antrag der Minderheit II. 
Dass ein Schritt In die Richtung der Gleichstellung getan 
wird, das können wir mltvollzlehen. Wir können aber, wenn 
wir die gesellschaftliche Realität und auch das Anliegen der 
Familienförderung ansehen, auf keinen Fall mitvollzlehen, 
dass ein Tell derjenigen Witwen, die Kinder haben, Ihren An
spruch verliert. 
Wir sind eigentlich froh, dass der Antrag der Minderheit II 
Leute aus einem breiten polltlschen Feld hinter sich hat, und 
wir hoffen, dass dieser deshalb auch eine klare Mehrheit ge
winnen kann. 
Ich möchte aber etwas ergänzen: Es wird - zu einfach - Im
mer wieder gesagt oder angetönt, Witwer hätten es einfa
cher als Witwen - nicht, wenn Kinder da sind. Ich erlebe 
vielmehr, dass Witwer, wenn sie Kinder haben, die hilflose
ren sind. Wenn sie voll erwerbstätig sind, ist es sehr teuer, 
eine Lösung zu finden. Hier stimmt die Gleichung nicht. Wit
wen haben es häufig einfacher, die Familie zu managen; das 
Problem ist aber hier, das erforderliche Erwerbseinkommen 
zu erzielen. 
Weil es uns klar ist, dass heute und auch In der nächsten 
Zukunft - wenn wir die wirtschaftliche Situation und nicht die 
persönliche In der Famllle ansehen - die Frauen Immer noch 
in der schwierigeren Lage sind als die Männer, sind wir der 
Meinung, dass der Antrag der Minderheit II (Gulsan) hier die 
beste Lösung bringt. 

Baumann Stephanle (S, BE): Witwen sind Frauen von ver
storbenen Männern. Ein Satz, der zwar nicht von mir 
stammt, der aber kurz zusammenfasst, was zu diesem 
Thema mindestens Im Rahmen dieser AHV-Revlslon gesagt 
werden muss. Dies, weil die finanzielle Situation einer Witwe 
untrennbar verknüpft Ist mit der finanziellen Situation Ihres 
verstorbenen Ehemannes, seinem Beruf, seiner Situation, 
seiner Stellung In der Gesellschaft und auch mit der Art und 
Welse, wie sie beide Ihr gemeinsames Leben organisiert ha
ben - natürlich Immer Im Rahmen der heutigen Möglichkei
ten bezüglich Arbeitsmarkt und Kinderbetreuungsplätze. 
Wenn wir also heute darüber diskutieren, wieweit eine Wit
wenrente noch notwendig Ist, dürfen wir uns nicht von 
Wunschvorstellungen leiten lassen, sondern müssen uns an 
der real existierenden Unglelchstellung orientieren. 
Frauen verfügen nach wie vor Im Durchschnitt Ober eine 
schlechtere Berufsausblldung und verdienen weniger als die 
Männer. Natürllch hoffen wir, dass dies nicht Immer so bleibt, 
aber wir diskutieren heute Ober die Abschaffung der Witwen
rente oder Ober ihre Teilabschaffung. Wir müssen deshalb 
heute entscheiden, ob wir die Witwen dafür bestrafen sollen, 
dass die gesellschaftliche und wirtschaftliche Realität noch 
nicht unseren Vorstellungen entspricht, und ob wir darauf 
hoffen dürfen, dass sich dadurch, dass wir In der AHV die 
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formale Gleichstellung verankern und den Witwen die Ren
ten wegnehmen, die Realität schon unseren Vorstellungen 
anpassen wird. 
Der Bundesrat hat diesen Weg gewählt und damit zulasten 
der Frauen 800 MIiiionen Franken hereingeholt. Die Kom
missionsmehrheit will die Frauen nur mit einer halben MIiii
arde Franken belasten, unterliegt aber auch der gleichen 
Logik: zuerst die formale Gleichstellung, die reale Gleichstel
lung kommt dann schon. Der Antrag der Minderheit III 
(Meyer Ther~e) macht noch eine kleine Zusatzkorrektur 
von 70 Millionen Franken für Kinder In Ausbildung bis zum 
Alter von 25 Jahren. 
Aber diese Abschwächungsanträge bedeuten nach wie vor, 
dass man Frauen bestraft, die In jungen Jahren Kinder hat
ten, sich hauptsächllch der Kinderbetreuung widmeten und 
deshalb vielleicht auf eine bessere Ausblldung, auf Berufser
fahrung und Karriere verzichtet haben. Ob sie nun mit 45 
oder mit 50 Jahren Witwe werden, ob sie ab und zu einen 
Teilzeitjob gehabt haben, spielt bezüglich Ihrer weiteren be
ruflichen Aussichten keine grosse Rolle. Sie haben so oder 
so eine Lücke, die sie gar nie mehr aufholen können. Ent
sprechend werden auch Ihre Anstellungschancen sein, ent
sprechend hoch oder eben tief auch der Lohn, entsprechend 
hoch oder tief eben auch die Pensionskassenleistungen. 
Witwen sind Frauen von verstorbenen Männern, das hat 
noch eine weitere Bedeutung: Das Risiko, noch vor dem Er
reichen des Rentenalters Witwe zu werden, Ist für die Frau 
eines Arbeiters höher als für die Frau eines Akademikers. 
Das bedeutet für diese Frauen glelchzeltlg auch kleinere Er
sparnisse und schlechtere Pensionen. Sollen diese Frauen 
Jetzt, nachdem sie Ihre Kinder grossgezogen haben und 
mangels guter Ausbildung oder von Krlppenplätzen ihre Be
rufstätigkeit unterbrochen haben, auf das Recht auf eine 
Rente verzichten müssen? Dabei darf nicht vergessen wer
den, dass diese Rente ohnehin nicht den Existenzbedarf 
deckt, sondern nur als Zustupf zu einem schlecht bezahlten 
Job dienen kann. 
Wer also den Entwurf des Bundesrates, die Anträge der 
Kommissionsmehrheit und der Minderheit III (Meyer 
Ther~e) unterstotzt, bringt Frauen, die Kinder grossgezo
gen haben, In finanzielle Not. Der einzige Ausweg aus dieser 
unmöglichen Situation ist der Antrag der Minderheit 1 (Maury 
Pasquler), der beim geltenden Recht bleiben will, oder aber 
auch der Kompromissantrag der Minderheit II (Gulsan), wel
cher nur die klnderlosen Frauen betrifft und eine Besltz
standsgarantle und auch eine Übergangszeit vorsieht. 
Diesem Kompromissantrag der Minderheit II können wir 
auch zustimmen. 

Goll Christine (S, ZH): Bitte vergegenwärtigen Sie sich, was 
die Witwenrente heute Oberhaupt bedeutet. Die Witwenrente 
wird heute In einer Höhe zwischen minimal 800 bis maximal 
1600 Franken ausbezahlt. Das heisst also konkret: Eine Wit
wenrente bedeutet für die betroffenen Frauen keine Exis
tenzsicherung. Eine Witwenrente Ist ein nötiger Zustupf In 
einer schwierigen Lebenssituation, wenn das Erwerbsein
kommen des Partners, des Ehemannes wegfällt. 
Ich bitte Sie auch, die gesellschaftlichen Realitäten zu be
rücksichtigen. Wir wissen, dass 46 Prozent der Frauen Ihre 
Erwerbstätigkeit während der Kinderphase einstellen. Wir 
wissen auch, dass gerade Frauen - um Kinder und Beruf 
unter einen Hut zu bringen - sehr oft In Tellzeitarbeitsver
hältnissen tätig sind. 
Die SP-Fraktlon hat bei der Witwenrente sowohl die sozlalen 
als auch die gleichstellungspolltlschen Aspekte dieses Vor
schlages berücksichtigt. FOr uns Ist klar: Glelchstellungs
massnahmen können und müssen Immer sozial sein. Die 
Realität sagt uns heute auch, dass die Bezagerlnnen von 
Witwenrenten Frauen Im Alter zwischen 55 und dem Ren
tenalter sind. Wir wissen auch, dass unter den heutigen 
Witwen überdurchschnittlich viele aus unteren Schichten 
stammen. Das Ist kaln Zufall, denn wir wissen ja, dass der 
soziale Status auch etwas mit der Lebenserwartung und mit 
dem Gesundheitszustand zu tun hat. 
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Es Ist kein li'ost, wenn Sie hier versprechen, diese Frauen 
könnten Ja dann allenfalls Ergänzungsleistungen geltend 
machen. Sie schieben damit Frauen an ein FQrsorgesystem 
ab, das von vielen nicht In Anspruch genommen wird. 
Es Ist fQr uns klar: Weder die Fortsetzung des patrlarchalen 
Ernährerprinzlps durch den Sozialstaat noch realltätsferne 
Glelchmacherel können die Lösung sein. Wir gehen davon 
aus, dass die wirtschaftliche und soziale Realität der Witwen 
berücksichtigt werden muss. Für uns ist auch klar, dass wir 
weiterhin nach zivilstandsunabhängigen Modellen der Exis
tenzsicherung suchen müssen, auch In anderen politischen 
Bereichen, denn solche zivllstandsunabhängfge Lösungen 
tragen auch den veränderten Lebensumständen Rechnung. 
Das heisst auch, dass wir uns durchaus Lösungen vorstellen 
können, die nicht einfach davon abhängen, dass eine finan
zielle Absicherung gegeben ist, wenn der Ernährerlohn weg
fällt, sondern dass allgemein Existenzgrundlagen für Allein
stehende mit Famtllenpfllchten, deren Einkommen wegfällt, 
geschaffen werden müssen. Was aber nicht angeht, Ist, 
dass wir hier bei der 11. AHV-Revlslon diesen krassen Ab
strich machen. Sie schaffen damit nur neue Fälle fQr die So
zlalhllfe. 
Die SP-Fraktlon muss beide Modelle ablehnen, einerseits 
das Modell des Bundesrates, das sieben von zehn Witwen 
treffen wQrde. Wir lehnen andererseits aber auch das Modell 
der Kommissionsmehrheit ab, mit dem der Entwurf des Bun
desrates nicht verbessert wurde. Über eine halbe Milliarde 
Franken WOrde beim Kommlsslonsmodell immer noch auf 
dem Buckel der Frauen gespart, und es wOrde künftig Jede 
zweite Frau, die betroffen Ist, die Witwe wird, keine Renten
leistungen mehr erhalten. Deshalb werden wir nur diejeni
gen Anträge unterstützen, die keinen so drastischen Ein
schnitt verlangen. 

Hassler Hansjörg 01, GR): Wenn wir Ober die zukOnftige 
Ausgestaltung der Witwen- und Wltwerrenten beraten und 
beschliessen, müssen wir In Betracht ziehen, dass sich die 
gesellschaftliche Situation gegenQber früher stark verändert 
hat. Der Familienvater Ist nicht mehr alleine der Ernährer der 
Familie, Mann und Frau teilen sich vielfach die Erwerbs
und Famlllenaufgaben. Wir wissen auch, dass heute rund 
70 Prozent der Frauen erwerbstätig sind oder nach den Be
treuungsjahren fQr die Kinder wieder Ins Erwerbsleben ein
treten. Aus dieser Sicht Ist es gerechtfertigt, die Witwen- und 
Wltwerrente einander anzugleichen. Das geltende Recht Ist 
In Anbetracht der heutigen gesellschaftlichen Situation aus
serordentllch grosszOglg. Alle Witwen erhalten eine Rente, 
unbesehen davon, ob sie diese aus wirtschaftlicher Sicht be
nötigen oder nicht. 
Der Entwurf des Bundesrates geht der SVP-Fraktlon zu weit. 
Er Ist zu krass ausgefallen und trägt den gesellschaftlichen 
Empfindlichkeiten zu wenig Rechnung. Aber nach Auffas
sung der SVP-Fraktlon Ist es vertretbar, bei den Witwenren
ten nach einer neuen Lösung zu suchen. Es Ist verantwort
bar, die Witwen- und Witwerrente In Zukunft grundsätzlich so 
lange auszurichten, bis das Jüngste Kind der betroffenen 
Person das 18. Altersjahr vollendet hat. 
Bel den Witwenrenten müssen aber aus sozlalpolltlscher 
Sicht einige Ausnahmen gemacht werden. So will die Kom
missionsmehrheit die Witwenrente weiter ausrichten, wenn 
die Witwe das 45. Altersjahr vollendet hat, bevor das jQngste 
Kind das 18. Altersjahr vollendet hat oder die Betreuungs
gutschriften wegfallen. Zudem wird den Witwen, die keinen 
Anspruch auf eine Witwenrente haben, sofern sie Kinder ha
ben oder das 45. Altersjahr vollendet haben, eine Entschädi
gung ausgerichtet, die dem Betrag einer Jahresrente 
entspricht. Auch wird der Besitzstand gewahrt. Jeder Witwe, 
die heute eine Witwenrente bezieht, wird diese Rente weiter
hin ausgerichtet. 
Die Mehrheit der SVP-Fraktlon unterstatzt den Antrag der 
Kommissionsmehrheit. Die vorgeschlagene Lösung Ist so
zial- und gesellschattspolltlsch vertretbar und verantwortbar. 

Suter Marc F. (R, BE): Immer wieder wird In der Diskussion 
unterschlagen, dass es bei der AHV auch um eine Hlnterias-
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senenverslcherung geht; da sind natürlich in erster Linie die 
Witwen angesprochen. Auch Ist die AHV keine Beletage
Versicherung, sondern eine Grundversicherung, die als er
ste Säule den Existenzbedarf decken soll. Gemessen an 
dieser Ausgangslage scheint unserer Fraktion, dass man 
sich zunächst die finanziellen Auswirkungen der verschiede
nen Anträge noch einmal vor Augen fahren muss. Wenn es 
so läuft, wie all Jene es wollen, die die Witwenrente auf ein 
kleines Restchen zusammenstutzen möchten, dann wäre 
diese AHV-Revision eine Revision auf dem Buckel der 
Frauen. Warum? Die Heraufsetzung des Rentenalters auf 
65 Jahre macht 500 Ml11ionen Franken aus, der Antrag der 
Kommissionsmehrheit zur Neuregelung der Witwenrenten 
ebenfalls fast eine halbe Milliarde Franken. Sie sehen also: 
Unter dem Strich wird hier fast eine Mllliarde Franken vor
nehmlich auf dem Buckel der Frauen zur Sanierung der AHV 
eingesetzt - und das kann nicht richtig sein. 
Nun, meine Vorrednerinnen und Vorredner haben bereits 
darauf hingewiesen, dass die soziale Realität es nicht zu
lässt, hier bei der Regelung der Witwen- und Wltwerrenten 
eine radikale Änderung vorzunehmen. Mir scheint auch 
wichtig zu sein, was das Bundesgericht In der Scheidungs
praxis zu dieser sozialen Ausgangslage und Realität sagt: In 
seiner langjährigen Rechtsprechung hat es Immer wieder 
bekräftigt, dass der Ehepartner, der Im 46. Altersjahr nicht 
entweder In das Erwerbsleben eingegliedert Ist oder zum 
dannzumallgen Zeitpunkt wiedereingeglledert warden kann, 
auf dem Arbeitsmarkt praktisch keine Chancen hat, auf ei
nen grünen Zweig zu kommen, also keine Möglichkeit mehr 
hat, ein hinreichendes Erwerbseinkommen zu erzielen, was 
Im Scheidungsrecht Anspruch auf eine lebenslange Unter
haltsrente gibt. 
Die noch Immer vorherrschende soziale Realität Ist die, dass 
die allermeisten Witwen die Wiederelngllederung Ins Er
werbsleben nicht schaffen können, und zwar wegen der her
kömmlichen Rollenverteilung, die noch längere Zelt In den 
weitaus meisten Fällen gelten wird. In der Regel sind es halt 
auch die Frauen, die den Ehepartner variieren, und nicht die 
Männer. Das hat damit zu tun, dass sie eine höhere Lebens
erwartung haben und In der Regel Jünger sind als ihre Part
ner. 
Ein Aspekt, der in der Diskussion auch zu wenig zur Spra
che kam, Ist das Vertrauen dar Versicherten In eine einmal 
getroffene Lösung. Über ein Drittel der Ehen wird heute ge
schieden. Denken Sie an all die Scheidungskonventionen, 
die gestützt auf die geltende und voraussehbare Rechtslage 
gestaltet werden und bei denen man gerade dem Todesfall 
sehr bewusst Rechnung trägt und die Rentenverpflichtungen 
entsprechend ausgestaltet. Alle Betroffenen sollen nun vor 
eine radikal andere Situation gestellt werden. Das kann nicht 
richtig sein. 
Unsere Fraktion hat sich bemOht, aus den verschiedenen 
Modellen, die vorgeschlagen wurden, jenes zu wählen, das 
einen Sparbeitrag beinhaltet und der sozialen Wirklichkeit 
gerecht wird. Das einzige Modell, das diesen beiden Vorga
ben elnlgermassen Rechnung trägt, Ist der Antrag der Min
derheit II (Gulsan). Dieser Antrag beinhaltet eine Einsparung 
von 120 Millionen Franken und belässt das geltende Recht 
bei Ehepaaren mit Kindern. Das erscheint verkraftbar. Ich 
erinnere an den gestrigen Beschluss, den Beitragssatz fQr 
Selbstständlgerwerbende von 8, 1 auf 7,8 Prozent herabzu
setzen. Diese Herabsetzung macht Qber 60 MIiiionen Fran
ken Im Jahr aus. Ich erwähne dies, damit man auch hier die 
finanziellen Grössenverhältnlsse Im Auge behält. 
Der Antrag der Mehrheit wie auch die Nachbesserung durch 
den Antrag der Minderheit III (Meyer Therese) ändern nichts 
daran, dass hier neue Ungerechtigkeiten geschaffen wer
den. Der Antrag Ihrer Minderheit, Frau Meyer Therese, Ist 
gut gemeint, aber es trifft die Matter, die Ihre Kinder In Jun
gen Jahren hatten, hart, wenn sie Witwen werden. Sie ge
hen nämlich leer aus, und diese Tatsache lässt sich auch mit 
schönen Worten nicht wegreden. Wie eine Studie unter Lei
tung unseres Kollegen Gutzwlller ergeben hat, sind es ge
rade die Frauen, die jung Mutter werden, die In der Regel 
Ober ein tiefes Bildungsniveau, eine schlechte berufliche 
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Elngllederung und entsprechend verminderte Erwerbschan
cen verfügen; sie müssen also von vornherein auch wie
derum Im ganzen Vorsorgesystem untendurch. Von diesen 
Frauen soll nun wieder ein Sonderopfer verlangt werden, 
weil man bei der flnanzlellen Architektur dieser Sparübung 
zur Wltwenrentenregelung die Mitte treffen will. Wir lehnen 
das ab. 
Ein Wort noch zu den Übergangsbestlmmungeri gemäss An
trag der Minderheit II: Wir denken, dass diese Ubergangsbe
stlmmungen noch nicht ausgereift sind. Noch heute Ist es 
auch bei vielen kinderlosen Paaren eine Realität, dass der 
eine Ehepartner nicht berufstätig Ist, weil er oder sie bei
spielsweise einen behinderten Partner zuhause pflegt Diese 
können dann auch In eine flnanzlelle Härtesituation geraten, 
wenn dieser Wechsel zu schnell vorgenommen wird. 
Ich muss hier also Im Hinblick auf die ständerätllche Bera
tung eindringlich darauf hinweisen, dass die Übergangsfrist 
von drei Jahren - Ich verweise auf Seite 30 der Fahne -
nicht ausreichend Ist. Es bedarf einer wesentlich längeren 
Bestandesgarantle. Auch kinderlose Ehepaare müssen sich 
einrichten können, müssen ihre Vorsorge umgestalten kön
nen, um dieser neuen Rechtslage Rechnung tragen zu kön
nen. Das Ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt. 
Mit diesem Vorbehalt, der Im Hinblick auf die Beratung des 
Ständerates angebracht wird, kann sich die Mehrheit unse
rer Fraktion hinter den Antrag der Minderheit II stellen. Ich 
bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zu folgen. 

Meyer Therese {C, FR): Certalns ont quallfle la proposltlon 
de la majorlte de la commisslon de demantelement de la 
rente de veuve. Je pense que la propositlon de la majorlte 
de la commlsslon avec l'acijonctlon de la proposltlon de ml
norlte III peut apporter une solutlon. C'est en falt une recons
tructlon d'une rente pour veuf et veuve defendable par 
rapport au projet tras sec du Conseil federal. En volcl sa te
neur sous sa forme complete. 
Nous voulons une rente pour le conJolnt suivlvant qui a un 
ou des enfants ä charge pour cause de formatlon Jusqu'ä 
25 ans au maxlmum. Nous voulons aussl lnstltuer des me
sures speciales pour les femmes, parce que la realite so
clale ne permet pas de soutenlr un projet egalltaire. Les 
veuves qul ont 45 ans avant le dlx-hultleme annlversaire de 
leur dernler enfant ont drolt ä la rente et la gardent. Nous 
voulons lnstltuer une lndemnlte correspondant au montant 
d'une rente annuelle qul sera versee ä la veuve qul a un ou 
des enfants et qul n'a pas drolt ä la rente ou ä la veuve sans 
enfant qul a 45 ans et clnq ans de marlage, comme une alde 
ä la reinsertlon ou ä la reorganlsatlon dans ce moment diffl
cile qu'est un veuvage. Dans notre verslon, le conJolnt survi
vant aura droit ä une rente complementalre sl le revenu 
determlnant est lnsufflsant, möme s'II n'a pas droit ä une 
rente de veuf ou de veuve. Cela, c'est une mesure tout ä fait 
ciblee pour completer !es condltlons d'existence qul seralent 
devenues precalres apres un veuvage. Nous demandons 
aussi que les drolts acquls complets pour les beneflciaires 
d'une rente solent malntenus. Nous ne voulons pas enlever 
une rente ä une veuve qul en est beneflclaire actuellement. 
Cette solutlon est falte de mesures clblees peut amener des 
economles de 440 mllllons de francs, alors que la version de 
la majorlte de la commlsslon amenalt des economles de 
510 mllllons de francs. 
Notre concept couvre les besolns des personnes confron
tees ä un veuvage. II malntlent des mesures speclales pour 
soutenlr les femmes, parce que la realite soclale n'est pas 
assez avancee pour defendre le proJet egaUtalre. II alde ä la 
relnsertlon et II garantit des condltlons d'exlstence ä toutes 
les personnes confrontees a un veuvage. II malntient aussl 
les droits acquls, Je l'al dit. Comme vous le voyez, le filet so
clal est serre et personne n'est abandonne. 
Ce modele a ete critlque. On nous a dit qu'II etait lnvendable. 
Mals, nous ne voulons pas vendre un modele, nous voulons 
trouver une solutlon qul prend en compte les realltes de la 
vle et soutlent les personnes qul ont besoln de cette rente. II 
a ete crltlque aussl parce que les jeunes veuves avec en
fants seralent abandonnees. Ce n'est pas vral. Je repete 
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que toutes les veuves avec enfants auront droit ä la rente, au 
moins jusqu'ä ce que leur dernler enfant en formatlon alt 
25 ans dans notre modele. Celles qul ont eu leurs enfants 
Jeunes, c'est vral, n'en beneflcieront pas par la sulte, mals 
les statistiques montrent que, souvent, ces femmes sont 
dejä dans le monde du travall. Je l'ai dlt dans ma premlere 
Intervention: plus de 70 pour cent des femmes entre 24 et 
55 ans travaillent. Actuellement, II y a envlron 80 ooo fem
mes veuves et plus de 50 000 travalllent, möme sl alles ont 
une rente assuree sans condltions actuellement. Je crols 
que nous devons admettre que la sltuation soclale a legere
ment evolue. 
Notre modele, qul instltue des mesures clblees et qui permet 
aussi de completer les moyens d'existence sl necessaire, 
est equillbre. Nous ne voulons pas qu'une personne touchee 
par un veuvage dolve faire appel ä l'assistance et la forme 
du modele va dans ce sens. Ce modele dans son ensemble, 
II est vral, permet quelques economles, mais c'est surtout le 
falt qu'II permet d'apporter un vrai soutlen aux personnes qul 
en ont besoin qul nous permet de le defendre. 
Le groupe democrate-chretlen soutlendra donc la proposl
tion de la maJorlte de la commlsslon, plus la proposltlon de 
mlnorite III qu'II veut absolument lntrodulre dans ce projet, 
parce qu'elle est absolument necessalre. 
Nous vous engageons donc a voter le modele dans son en
semble selon la proposition de mlnorite III. 

Dormann Rosmarle {C, LU), für die Kommission: Wir kom
men zur zweiten Piece de reslstance: Im letzten Jahr haben 
rund 122 000 Witwen, Witwer, Halb- und Vollwaisen, die In 
der Schweiz oder Im Ausland leben, eine Hinterlassenen
oder Waisenrente bezogen. Vor fünfzig Jahren betrug diese 
Witwenrente gerade einmal 40 Franken pro Monat. Dank der 
ständigen Anpassungen an die Teuerung beträgt diese 
heute Im Durchschnitt 1440 Franken pro Monat. Hinzu 
kommt die Witwenrente aus der zweiten Säule, die durch
schnittlich 1170 Franken pro Monat beträgt. Ein Anspruch 
auf eine Witwerrente besteht erst seit der 10. AHV-Revislon. 
Einen solchen Anspruch haben sich die Männer bei den 
ersten neun Revisionen nicht verschafft, und wir Frauen 
konnten ihnen dabei noch nicht helfen. 
Der Bundesrat möchte nun In der 11. AHV-Revlslon den 
Schritt zur Angleichung der Witwen- an die Witwerrente tun. 
Er schlägt In seinem Entwurf vor, fortan auch die Witwen
rente von Betreuungspfllchten abhängig zu machen. Nach 
seiner Meinung soll ein Anspruch auf eine Witwenrente nur 
noch bestehen, wenn eine Witwe Kinder unter 18 Jahren hat 
oder ein Kind betreut, das Ihr Anspruch auf Betreuungsgut
schriften Im Sinne von Artikel 29septles gibt. Sobald diese 
Voraussetzung wegfällt und das letzte Kind 18 Jahre alt Ist, 
erlischt der Anspruch auf eine Witwen- oder Wltwerrente. In 
diesem Punkt passt sich die Rente einer Witwe Jener eines 
Witwers an. Den Witwen wird die Fortführung, allenfalls die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zugemutet. 
Dieser Grundsatz wird von der Mehrheit der Kommission da
hingehend ergänzt, dass diejenigen Witwen, die mit 45 Jah
ren noch Kinder unter 18 Jahren zu betreuen haben, einen 
Anspruch auf eine unbefristete Rente haben sollen. Die 
Überlegung, die dahintersteckt, deckt sich mit Jener des 
Bundesrates In der Botscha~ Wer In Jungen Jahren seine 
Kinder gebärt, hat bessere Möglichkeiten, frOh zur bezahlten 
Arbeit zurückkehren zu können. 
Dass dieser schrittweisen Angleichung der Witwenrente an 
die Wltwerrente der Gleichstellungsauftrag zugrunde liegt 
und nicht, wie behauptet, der Sparwllle, beweist der sehr 
langsame und verzögerte Spareffekt. 
In der Fassung des Bundesrates würde Im Endzustand der 
Rentenanspruch für rund 70 Prozent der heutigen Witwen 
dahlnfallen. Das Sparpotenzial würde beim Modell des Bun
desrates 780 Millionen Franken betragen. Allerdings würde 
dieser Prozess aufgrund der Übergangsbestimmungen nur 
sehr langsam wirken. Im Jahre 201 o wären rund 40 Prozent 
der Einsparungen realisiert. Der Endzustand Würde Im 
Jahre 2018 erreicht. 
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Mit der Herabsetzung des Grenzalters der Witwe von 50 auf 
45 Jahre durch die Kommissionsmehrheit stellt sich der End
zustand dieser neuen Regelung entsprechend später ein. 
Fnlhestens Im Jahre 2023 wOrde die heutige Veränderung 
der Witwenrente gemäss dem Antrag der Mehrheit der Kom
mission Ihre volle Wirkung haben. Rund 45 Prozent der heu
tigen Witwen worden nach dieser Neuregelung dann Ihren 
Anspruch auf eine Witwenrente verlieren, darunter Jede 
dritte Frau, die Ihre Kinder in sehr Jungen Jahren geboren 
und mit 45 Jahren keine Betreuungspflichten mehr zu erfül
len hat Diese Tatsa1::he Ist der Hauptgrund der Gegner und 
Gegnerinnen einer Anderung, die eine Änderung der Wit
wenrente In der 11. AHV-Revislon als zu früh erachten und 
deshalb Jede Anpassung der Witwen- an die Wrtwerrente 
zum heutigen Zeitpunkt bekämpfen. Sie machen auch zu 
Recht geltend, dass der grösste Tell dieser Frauen durch die 
frühe Heirat und Mutterschaft keine grosse Ausbildung ge
nossen hat, folglich nur kleine Löhne zu erwarten und auch 
nur eine kleine Rente zugute hat. 
Rund 34 Prozent der ganz Jungen Frauen hätten nach dem 
Modell der Mehrheit der Kommission keinen Anspruch mehr 
auf eine Witwenrente, und rund 11 Prozent kinderloser Wit
wen, die heute noch einen Anspruch haben, wenn sie 
45 Jahre alt sind und mindestens fünf Jahre verheiratet wa
ren, würden Ihren Anspruch verlieren. 
Wir wissen, dass die Frauen bei der Geburt ihrer Kinder frü
her bedeutend Jünger waren. Schllessllch war auch Ihre Aus
bildungsphase gegenüber heute um einiges kürzer. Dies ist 
gemäss dem statistischen Jahrbuch der Schweiz belegt: 
Lag das mittlere Alter einer Mutter bei Geburt des ersten 
Kindes im Jahre 1980 noch bei 26,3 Jahren, betrug es fünf
zehn Jahre später bereits 28,3 Jahre. Die Tendenz Ist ganz 
eindeutig steigend. Wenn Im Modell der Kommissionsmehr
heit die Frauen ab Jahrgang 1958 - falls die 11. AHV-Revi
slon am 1. Januar 2003 In Kraft gesetzt wird - nur noch eine 
zeitlich unbeschränkte Witwenrente garantiert haben, wenn 
sie bei der Geburt ihres letzten Kindes mindestens 27 Jahre 
alt waren, wird sich der bei den heutigen Witwen gemessene 
Anteil von 34 Prozent markant senken. Je mehr das Alter 
der Frau bei der Geburt des letzten Kindes ansteigt, desto 
kleiner Ist das Risiko, Im Falle einer Verwitwung keine Wit
wenrente mehr zu erhalten. Sehr langfristig, fnlhestens In 
22 Jahren, würde diese Veränderung Ihre vollen Konsequen
zen tragen. Folglich könnten mit diesem Antrag der Kommis
sionsmehrheit auch erst Im Jahre 2023 die 510 MIiiionen 
Franken eingespart werden. 
Die Mehrheit der Kommission möchte allen Wrtwen, die kei
nen Anspruch auf eine Hlnterlassenenrente haben, eine ein
malige Entschädigung In der Höhe einer Ihnen zustehenden 
Jahresrente zukommen lassen. Darunter sind Frauen, die 
bei Ihrer Verwitwung 45 Jahre alt sind und keine Kinder unter 
18 Jahren mehr zu betreuen haben, und auch kinderlose 
Frauen, die zum Zeitpunkt der Verwitwung das 45. Altersjahr 
zurückgelegt haben und mindestens fünf Jahre verheiratet 
waren. 
Diese einmalige Entschädigung belastet die AHV-Rechnung 
mit 45 Mllllonen Franken pro Jahr. Es gibt den Witwen zu
sammen mit den Leistungen der zweiten Säule aber die nö
tige Zelt, wieder In den Arbeitsprozess einzusteigen oder 
eventuell ein Teilpensum aufstocken zu können. 
Allen Modellen gemeinsam Ist die Möglichkeit, neu auch ei
nen Anspruch auf Ergänzungsleistungen zu erhalten, wenn 
kein Anspruch auf eine Hlnterlassenenrente besteht. Dies 
gilt fOr Witwer und Witwen. Ausschlaggebend dafür Ist die 
Verwltwung von Mann oder Frau und nicht wie Im geltenden 
Gesetz der Rentenanspruch. Diese Ergänzungsleistungen 
könnten allerdings nach geltendem Recht den Verlust der 
Witwenrente nicht voll abdecken. Denn heute lautet die Re
gelung In der Verordnung zum ELG so, dass Witwen, welche 
ein Erwerbseinkommen haben, welches In die Nähe der Er
gänzungsleistungsgrenze kommt, trotz diesen Leistungen 
deutlich weniger Mittel zur Verfügung haben als solche, die 
eine Rente beziehen. Den Witwen, die keine Erwerbstätig
keit ausüben, wird altersabhänglg ein fiktives Einkommen 
angerechnet. 
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Die Minderheit III (Meyer Themse) möchte in Artikel 23 
Absatz 1 Buchstabe a den Anspruch auf die Wrtwen- oder 
Wltwerrente grundsätzlich so lange gewähren, bis Kinder ih
ren Halbwaisenanspruch verlieren, längstens bis zu deren 
25. Altersjahr. Dieser Antrag hätte Zusatz.kosten von 25 MIi
iionen Franken zur Folge. Begründet wird er mit dem Faktum 
der hohen Ausblldungskosten und damit, dass Im heute gel
tenden Recht die Witwerrenten und künftig auch die Witwen
renten gerade dann eingestellt werden, wenn die Kinder am 
meisten Kosten verursachen. 
Ein Teil der Gegnerschaft dieses Antrages macht geltend, 
dass die AHV gerade deshalb die Leistungen an die Waisen 
und Halbwaisen bis zum Ende ihrer Ausbildung kennt und 
diesem Faktum der hohen Bildungskosten schon heute ge
recht wird. Denn die Halbwaisen haben nebst dem allfälligen 
Lehrllngslohn, falls sie eine Lehre absolvieren, noch die 
Rentenleistung der AHV, was andere, die auch hohe Ausbll· 
dungskosten haben, nicht kennen. Es Ist zu erwähnen, dass 
sich dieser Minderheitsantrag natürlich gerade auf die Wit
wen positiv auswirkt, die In ganz Jungen Jahren ihre Kinder 
geboren haben und die im Modell der Mehrheit der Kommis
sion ihren Anspruch verlieren, wenn die Kinder 18 Jahre alt 
sind, bevor Ihre Matter 45 Jahre alt sind. Heute dauert eine 
durchschnittliche Lehr- und Ausblldungszelt mindestens bis 
zum 20. Altersjahr. Das ergäbe einen durchschnittlich zwei 
Jahre längeren Anspruch auf eine Hfnterlassenenrente, übri
gens auch für Witwer. Dieser Antrag wurde In der Kommis
sion mit 8 zu 6 stimmen bei 9 Enthaltungen abgelehnt. 
Übrigens: Einen Anspruch auf eine Witwenrente kann sich 
auch eine Witwe verschaffen, die nahe Verwandte pflegt, de
ren Betreuung einen Anspruch auf Betreuungsgutschriften 
gibt. 
Die Minderheit 1 (Maury Pasquler} möchte grundsätzlich am 
status quo festhalten, d. h. keine Anderung der heutigen Re
gelung fOr Witwen und Wrtwer vornehmen. Sie begründet 
diesen Antrag vor allem mit den verhältnlsmässlg kleinen 
Rentensummen, die den untersten Einkommensschichten 
zustehen. Zudem sind sozial schlechter Gestellte oftmals In 
Berufen mit geringerer Lebenserwartung. 
Mit der Streichung der Hfnterlassenenrente nach Modell 
Bundesrat oder nach Modell Kommissionsmehrheit würden 
gerade Jene nicht benlckslchtlgt, die eine kurze Ausbildung 
machten und früh Kinder geboren haben. 
Wie bereits erwähnt, geht es primär um den Gleichstellungs
antrag und die Anpassung der AHV Im Bereich Witwen- und 
Wltwerrente an die gesellschaftlichen Veränderungen. Dles
bezQglich lohnt sich ein Vergleich mit den Ergebnissen der 
Volkszählungen von 1970 und 1980. Diese zeigen den gros
sen Wandel Im Erwerbsverhalten der Frauen. Damals gin
gen nur noch rund ein Viertel der Frauen nach der Geburt 
des ersten Kindes einer Erwerbstätigkeit nach. Heute Ist der 
Wiedereinstieg Ja ein wichtiges Thema. Von den Frauen, die 
heute aufgrund der Geburt des ersten oder zweiten Kindes 
aus dem Erwerbsleben aussteigen, nehmen sehr vlele wie
der eine Berufstätigkeit auf, wenn die Kinder etwas älter 
sind. Von den Frauen, deren jüngstes Kind zehn Jahre alt Ist, 
waren In den Neunzlgerjahren nur gerade 22 Prozent nicht 
erwerbstätig, verglichen mit 41 Prozent Nichterwerbstätigen 
nach der Geburt des ersten Kindes und verglichen mit 
60 Prozent nach der Geburt des zweiten Kindes. Daraus Ist 
zu schllessen: Je länger und höher die Ausbildung ist, desto 
früher drängen die Frauen wieder zurück an den Arbeits
platz. 
Der Antrag, der von der Minderheit 1 (Maury Pasquier) über
nommen wurde, unterlag In der Kommission mit 8 zu 11 Stim
men bei 3 Enthaltungen Jenem Antrag, der Ihnen als Antrag 
der Mehrheit vorliegt. 
Die Minderheit II (Guisan) will am geltenden Recht festhal
ten, mit einer Ausnahme: Alle kinderlosen Frauen, seien 
diese verwitwet oder geschieden - das sind, wie erwähnt, 
11 Prozent der heutigen Witwen - sollen wegen Ihrer Kin
derlosigkeit keinen Anspruch mehr auf eine Hlnterlassenen
rente haben. Damit würde man 120 Mllllonen Franken 
einsparen. Diese strelchu_ng der Witwenrente fQr kinderlose 
Witwen soll nach einer Ubergangszelt von drei Jahren In 
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Kraft gesetzt werden. Zudem sollen kinderlose verwitwete 
oder geschiedene Personen, die bei Inkraftsetzung der 
11. AHV-Revision das 60. Altersjahr erreicht haben, im 
Sinne eines Übergangsrechtes noch Anspruch auf eine Hin
terlassenenrente haben. Diese Altersgrenze soll sich aber 
Jeweils nach Ablauf eines Jahres um ein Jahr erhöhen. 
In der Tat enthält der Antrag der Minderheit II (Guisan) zwei 
Übergangsregelungen: Bel der einen sollen nach Inkraftset
zung des Gesetzes die kinderlosen Witwen ab 45 Jahren 
noch während drei Jahren einen Anspruch gemäss bisheri
gem Recht haben; bei der anderen nur noch Witwen ab dem 
60. Attersjahr. Diese Attersgrenze erhöht sich ebenfalls Jähr
lich. Diesen Widerspruch wird der Ständerat bereinigen 
müssen, falls die Minderheit II heute durchdringt. 

. Es ist zu erwähnen, dass seit der 10. AHV-Revislon nur noch 
Jene kinderlosen Witwen Anspruch auf eine Rente haben, 
die Im Zeitpunkt Ihrer Verwltwung 45 Jahre alt und mindes
tens fünf Jahre verheiratet waren. Sie wären von der Rege
lung Im Antrag der Minderheit II betroffen. Allen jüngeren 
kinderlosen Witwen wurde der Anspruch auf eine Leistung 
bei Verwltwung bereits bei der 10. AHV-Revlsion gestrichen. 
Den Besitzstand will die Minderheit II allerdings in jedem Fall 
gewahrt haben. Der Antrag, der von der Minderheit II über
nommen wurde, unterlag In der Kommission jenem Antrag, 
der Ihnen als Antrag der Mehrheit vorliegt, nur mit 12 zu 
13Stlmmen. 
Die Minderheit IV (Triponez) hält schllessllch am Modell des 
Bundesrates fest, das in seiner Gesamtheit nur noch 30 Pro
zent der heutigen Witwen eine Rente gewähren würde. Mit 
diesem Modell würden unter Berücksichtigung der Zusatz
aufwendungen für die Ergänzungsleistungen rund 750 Mil
lionen Franken eingespart. Aber es würden nebst den 
Witwen auch die Witwer- obwohl diese bis zu 90 Prozent Im 
Erwerbsleben bleiben - eine zeitlich unbefristete Rente er
halten, wenn sie Kinder unter 18 Jahren zu betreuen haben 
und selbst 50-jährlg sind. Dieser Antrag fand lediglich Unter
stützung durch zwei Mitglieder der Kommission. 
Ich bitte Sie namens der Kommissionsmehrheit, bei den Arti
keln 23, 24 und 24a Immer den Mehrheitsantrag zu unter
stützen. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: La rente de veuf 
et de veuve constltue lndiscuteblement le polnt central de la 
11 e revlslon de 1' AVS, le plus conteste, le plus dlfflclle a tral
ter aussl. II pose une questlon de prlnclpe fondamentale: 
est-11 admlsslbie de flnancer la retralte a la carte sur le dos 
des veuves et des veufs? Plusleurs autres encore sont en 
relatlon avec la situatlon soclale des personnes concernees 
et l'equlllbre flnancler de la lol. II en resulte que les dlfferents 
artlcles qul touchent cette questlon (art. 23, 24 et 24a) ne 
peuvent guere ~tre dlssocles, de m~me que les propositlons 
de mlnorlte qul s'y rattachent. 
Nous sommes confrontes a clnq propositlons: 
1. Le projet du Conseil federal, represente respectlvement 
par la mlnorlte IV a l'artlcle 23 et III a l'artlcle 24, permet une 
economle de 748 mllllons de francs. N'ont drolt a une rente 
que les veufs et que les veuves qul ont 50 ans avant qua le 
plus Jeune de leurs enfants atteigne 18 ans, c'est-a-dire ceux 
qul ont eu leurs enfants avant l'äge de 32 ans. 
2. La proposltlon de la majorite de la commlsslon reprend 
le cadre deflnl par le Conseil federal, mals abalsse l'äge a 
45 ans, C'est la variante que J'appelleral «18/45». Alnsl, ont 
droit a une rente les veufs et les veuves qul ont eu des en
fants apres l'äge de 27 ans. 
3. La proposltlon de mlnorlte III (Meyer Therese), la variante 
dlte «18/45 plus», assortlt cet assoupllssement de deux ma
sures d'accompagnement: l'une qul malntlent le drolt a la 
rente tant que les enfants ont drolt a des prestatlons d'or
phelln, c'est-a-dlre Jusqu'a 25 ans, des prestatlons comple
mentalres ou donne lleu a des prestations d'asslstance, et 
l'autre qul prevolt a l'artlcle 23a une rente d'une annee aux 
femmes, et excluslvement aux femmes qul n'ont pas drolt a 
la rente, pour leur permettre de se retourner et de reintegrer 
le monde du travall. 
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A noter en passant qua cette dlsposltlon n'est pas llmltee a 
la propositlon de mlnorite III, mals peut s'appllquer lndlstlnc
tement a tous les autres modllles proposes. Avec la proposl
tlon «18/45 plus», les economles se reduisent a 503 mfllions 
defrancs. 
4. La minorite II (Guisan) propose de malntenlr le drolt actuel 
pour toutes les veuves et veufs qul ont des enfants et de ne 
le supprimer que pour ceux qui n'en ont pas. Cecl ne permet 
d'economlser que 120 mllllons de francs. 
5. Le malntien du statu quo represente par la proposltlon de 
minorite 1 (Maury Pasquler). II n'y a donc plus aucune eco
nomie. 
La commisslon a ressentl, dans sa majorite, que le projet du 
Conseil federal etait hautement problematlque. · II prive de 
prestations pratlquement 70 pour cent des veuves et veufs a 
moyen et a long terme, c'est-a-dlre une fois les dlspositlons 
transitoires expirees. Une majorlte s'est par consequent de
gagee en vue d'une proposltlon de compromls, avec le statu 
quo defendu de manlere tres virulente par ses partisans. A 
cet effet, un groupe de travall s'est constltue, auquel las te
nants du statu quo se sont abstenus de partlc!per. II en est 
ressortl deux proposltlons, la premlere vlsant a balsser l'äge 
determlnant a 45 ans, ce qui permettalt d'abalsser la propor
tlon de veuves et de veufs concernes a 47 pour cent; et une 
deuxieme, munle de mesures d'accompagnement decrites 
precedemment, redulsant ce pourcentage a 45. 
C'est cette demlere propositlon qul a retenu les faveurs de la 
majorite de la commlsslon en premiere lecture, malgre l'op
posltion vehemente des partisans du drolt actuel. Ceux-cl 
ont falt valolr que le projet du Consell federal aussl blen que 
la variante « 18/45 plus» penallsalent essentiellement les ml
lleux qui ont re9u une formation courte, ont eu des enfants 
tot et se trouvent dans une sltuatlon economlquement mo
deste. 
La majorite des veuves ont plus de 45 ans et une relnsertlon 
dans le monde du travall apres des annees d'lnterruptlon 
est, en regle generale, totalement lllusolre. La questlon est 
en fin de compte de savolr sl l'on dolt faire des economles 
par un demantelement de l'acquls social ou, au contralre, 
par l'accroissement des ressources. 
Les menaces financlll)res dues a l'evolutlon demographlque 
ne resultent pas de prestatlons trop genereuses, mals d'une 
politique famlllale et natallste lnsufflsante: l'lnltfatlve parla
mentafre Fankhauser 91.411 sur les prestatfons famlllales 
toujours en suspens, pas d'assuranca-maternlte, pas de va
cances parentales, pas de creches. Lä.-dessus se greffent 
encore les lnsuffisances du deuxleme plller: le nfveau trop 
eleve du revenu de coordlnatlon en exclut le travall ä. temps 
partial et les revenus provenant des petits travaux; dans ces 
condltlons. ce sont essentlellement des femmes qul n'y ont 
pas drolt. 
Le Conseil federal fait valolr que l'objectif essential de la 
11 e revlslon de I' AVS est une consolldatlon de la 1 Oe, face 
aux enjeux demographlques. Cette demlere lntroduit la 
rente de veuf, mals avec des condltlons d'octrol plus restrlc
tlves que pour les veuves. II s'aglt donc d'allgner progressl
vement les rentes de veuves sur celles des veufs, et non 
l'fnverse. II appartenalt des lors a la commlsslon de cholslr Ja 
variante qu'elle entendalt opposer au statu quo. La proposl
tion «18/45 plus» a le defaut de multlplier les mecanlsmes 
pour couvrir l'ansamble des besolns, de manlere a se rap
procher d'une operation blanche, mals complexe. II rappelle 
que les beneflclalres actuels de rente ne sont pas remis en 
questlon et que les nouveaux ayants drolt obelront ä. l'anclen 
drolt Jusqu'a l'explratlon des dlsposltions transltolres en 
2008. 
En premlere lecture, la commlssion s'est donc prononcee, 
par 11 volx contre 8 et avec 3 abstentlons, pour la variante 
«18/45 plus», contre la propositlon du Conseil federal et 
contre la statu quo. De toute evldence, cette solutlon a en
gendre aupres d'un certaln nombre de commlssalres un cer
taln malalse. 
Une nouvelle proposltlon a donc ete deposee par celul qul 
vous parte, en deuxleme lecture, pour malntenlr le statu quo 
ä. toutes les veuves et tous les veufs qul ont des enfants et 
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ne supprlmer les prestations qu'a ceiles et ceux qui n'en ont 
pas, avec des dispositlons transitolres leur permettant en
core de b{meflcler partiellement de la rente jusqu'a ce que 
l'äge limlte de 65 ans pour les femmes soit entre en vlgueur. 
Cela ne concerne que 11 pour cent des veuves et veufs qul 
en general ont garde une actlvlte professionnelle tout au 
long de leur vie de couple, ce qul leur donne acces au 
deuxleme plller. 
II semble en effet premature d'allgner les veuves sur les 
veufs, comme cela ressort de la 1 Oe revislon. Le critere 
d'äge lntrodult comme couperet par la version du Consell fe
deral ou celle «18/45 plus» adoptee en premiere lecture ne 
tlent manHestement pas la route et serait politlquement et 
soclalement blen difflclle lt defendre, en votatlon populaire 
en particulier. 
Comment expllquer lt une veuve ou a un veuf qu'elle ou qu'II 
a eu ses enfants trop töt et qu'en consequence elle ou II n'a 
pas drolt a une rente? Mals l'economle qul resulte de l'ope
ratlon devlent modeste avec 120 mllllons de francs. Certains 
commlssalres ne s'y ralllent donc qu'lt conditlon que l'on 
supprlme l'lndlce mixte. En votatlon, Ja commlssion s'est 
montree profondement partagee et la proposition «18/45 
plus» ne l'a emporte sur la proposltion statu quo pour veuve 
et veuf avec enfants que par une seule volx, soit par 13 voix 
contre 12. Elle est renforcee par l'adoptlon de l'artlcle 23a, 
par 11 volx contre 6 et avec 5 abstentions. Opposee a cette 
variante, celle du Conseil federal n'a recuellll qua 2 voix 
contre 13 et 1 O abstentlons. Enfln, la propositlon de statu 
quo a recuellll 9 volx contre toujours 13, pour la variante 
«18/45 plus». 

DrelfuS8 Ruth, conselllere federale: J'almerals m'adresser 
en partlculler aux porte-parole de la mlnorlte IV, c'est-a-dire 
a MM. Trlponez et Gysln Hans Rudolf, alnsl qu'lt M. Stahl qui 
a annonce son soutlen a cette proposltlon. 
Cette mlnorite entend reprendre la disposltlon du Conseil fe
deral et la soutenlr. Je dols leur dire que le Conseil federal, 
preparant cette sesslon et recevant de moi une analyse de 
l'ensemble de la sltuation, en est arrive a la conclusion que 
sa dlsposltlon Initiale etalt effectlvement trop dure et qu'il 
etalt alnsl prit lt la retirer ou a ne pas la defendre. J'aimerais 
tres clalrement dire lt ceux qul valent au secours du Conseil 
federal que celul-cl ne souhalte pas d'appul. C'est pourquol 
je prle MM. Ttlponez et Gysln Hans Rudolf de se ralller lt 
l'une des autres proposltions qul sont sur la table. 
Pourquol la dlsposltlon du Consell federal est-elle trop dure? 
On l'a dlt, d'abord parce qu'II y a non pas malntlen des ac
quls, mals modlflcatlon au bout de trols ans, pour autant que 
le seull d'äge ne solt pas franchl pour une rente permanente. 
Or, une chose qul est tres lmportante dans toutes las assu
rances soclales, c'est certalnement de faire des assurances 
soclales !'Instrument prlvllegle pour permettre aux gens, 
malgre las aleas de l'exlstence, de reallser leurs projets de 
vle. Rien de plus humlllant que de ne pas pouvoir faire de 
projets, de ne pas pouvolr, de fai;on autonome, se projeter 
dans l'avenlr. Pour pouvolr le reallser, une certalne stabllite 
est necessalre. II taut pouvolr compter sur un appul, ce qui 
se passe en cas de dlfficultes. Ce prlnclpe est juste et n'a 
pas ete respecte dans la dlsposltion Initiale du Conseil fede
ral. II est revenu Ja ade mellleurs sentlments. 
Ensulte, II est clalr que 1a dlsposltlon du Conseil federal a ete 
avancee en mesurant le rlsque que l'evolutlon de la soclete 
ne se fasse pas aussl vlte que cette dlsposltlon le suppose. II 
y a une clause, par exemple, qul permet de repousser dans 
le temps l'entree en vlgueur. II y a un doute quant a la capa
clte de l'economle, selon la conjoncture, a offrir effectlve
ment las moyens d'ätre autonomes flnanclerement lt des 
femmes de molns de 50 ans sl leur enfant a deja qultte le 
foyer, ou a des femmes de plus de 50 ans sl elles n'ont pas 
d'enfants. 
Devant ces doutes et devant le rlsque que sa dlsposition an
tlcipe trop une evolutlon soclale, le Conseil federal, comme 
je l'al dlt, renonce a sa dlspos!tlon et vous prle de ne pas 
soutenlr sa posltlon lnltlale. 
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Est-ce a dire qua, au nom du Conseil federal, je peux vous 
donner une oplnlon quant au cholx a. operer entre les propo
sitions de la majorite et des mlnorltes I, II et III? C'est dlffi
clle. Nous sommes au premler Conseil et le Conseil federal 
a l'habitude de reserver son oplnlon a l'ecoute d'une pre
mlere discusslon au niveau parlementalre. II m'a alnsl char
gee de ne pas prejuger de ces differentes propositlons. 
J'almerais dlre cependant que las proposltlons qui consls
tent a tout laisser en l'etat ne repondent pas aux besoins de 
cette 11e revislon de l'AVS et de sa consolldation neces
salre. Elias ne font que repousser non pas un probleme, 
mais une nouvelle formule qul se revelera necessalre a 
l'avenir. 
Je dlrais sans doute la mime chose de la proposltlon de ml
norite II qui choislt dans la situation actuelle une categorie 
de veuves, ceiles sans enfants et dlt «O.K., pour celles-la, 
nous acceptons de supprlmer tout drolt ä une rente», en la 
malntenant pour celles qul ont eleve des enfants. Je pense 
flnalement qua la solutlon se trouvera non pas dlrectement 
dans la propositlon de minorlte III qul demande certalne
ment encore quelques ajustements, mals dans un reamena
gement correct et qul ne refuse pas le changement, en 
malntenant le statu quo pour tout ou partle. 
Je pense qu'il y a, dans las proposltlons de mlnorlte III 
(Meyer Therese), plusleurs ldees qul amorcent des solutions 
d'avenlr. C'est ce qul devrait peut-&tre lnsplrer votre decl
slon. 

Polla Barbara (L, GE): Madame la Conselllere federale, 
pour les llberaux qul n'ont pas partlclpe aux travaux de la 
commission, II reste un polnt obscur par rapport aux dlscus
slons concernant la rente de veuve. Effectivement, toute la 
dlscusslon a porte sur les veuves, alors qu'apparemment le 
texte lnclut les sltuatlons de divorce. 
Est-ce que vous pourrlez nous eclalrer ä ce sujet? 

Drelfuss Ruth, conseillere federale: II est difflclle de donner 
une reponse absolument sOre et c'est pour cette ralson que 
Je voulals l'avls des rapporteurs de la commlsslon. Je peux 
vous confirmer qu'il y a egallte de traitement pour les veu
ves, qu'elles solent divorcees ou qu'elles alent ete encore 
marlees au moment du veuvage. 

Polla Barbara (L, GE): l.'.ensemble des mesures proposees 
concerne donc les veuves et les divorcees? 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Oul, A sltuatlon egale 
en termes d'enfants et d'äge. 

Art. 2S, 24, 24a 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Herr Stahl teilt mit, dass 
die Minderheit III (Stahl) bei Artikel 24a Ihren Antrag zuguns
ten der Minderheit IV (Trlponez) zurockzleht 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag 

der Minderheit III (Meyer Therese) .... 105 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 58 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
FOr den Antrag der Minderheit II .... 108 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit 1 .... 66 Stimmen sitJc sJ,.. 'l.t4 
Dritte Abstimmung - Trolsfeme vote voir ~,. z.,q 
(namentlich- nomlnatlf: Beilage-Annexe 00.01411206) 
FOr den Antrag der Minderheit II •... 102 Stimmen 
Für den Antrag 

der Minderheit III (Meyer Therese) .... 76 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrleme vote 
FOr den Antrag der Minderheit II .... 128 Stimmen 
FOr den Antrag 

der Minderheiten III/IV (Triponez) .... 43 Stimmen 
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Art. 23a 
Angenommen -Adopte 

Art. 29bls Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... Er regelt die Auswirkungen der Beiträge und der Bei
tragszeiten, welche nach der Entstehung des Anspruches 
auf die Altersrente zurackgelegt wurden. 

Art. 29bls al. 2 
Proposition de la commlsslon 
.... II regle les effets des cotlsatlons ou perlodes de cotlsati
ons posterleures a la date d'ouverture du droit a la rente de 
vielllesse. 

Angenommen -AdopM 

Art. 29qulnqules Abs. 4; 29septles Abs. 1; 30 Abs. 1; 
30bls; 30ter Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 29qulnqules al. 4; 29septles al. 1; 30 al. 1; 30bls; 
30teral. 3 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr 
La seance est /evee a 12 h 50 

s mai2001 
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11. AHV-Revision 
11 e revision de I' AVS 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865} 
Message du Consell fed4ral 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Natlonalrat/Consell national 07.05.01 (Erstrat-PremlerConsell} 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Consell national 09.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 

2. Bundesgesetz Qber die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol hklerale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art. 33ter Abs. 1, 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheff 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Rechstelner Basel, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquier, Rechstelner Paul, Robblanl, Rossini) 
Unverändert 

Minderheit II 
(Trlponez, Bortoluzzl, Stahl) 
Abs.1 
.... alle vier Jahre .... 
Abs.4 
.... mehr als 6 Prozent .... 

Art. 33ter al. 1, 4 
Proposition de la commission 
Majorlte 
Adherer au proJet du Conseil fadaral 

Mlnorlte I 
(Rechstelner Basel, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechstelner Paul, Robblanl, Rosslnl) 
lnchanga 

Mlnorlta II 
(Trlponez, Bortoluzzl, Stahl) 
Al. 1 
.... tous las quatre ans .... 
Al.4 
.... de plus de 6 pour cent .... 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es geht nun um den Teue
rungsausgleich auf den Altersrenten. Gemäss Bundesrat 
und Antrag der Kommissionsmehrheit sollen die Rentnerin
nen und Rentner nur noch alle drei Jahre die Anpassung der 
Renten an die Lohn- und Preisentwicklung erhalten; sie er
halten sie auch dann noch automatisch, wenn der Index um 
mehr als 4 Prozent ansteigt. Herr Trlponez von der FDP-
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Fraktion will den Teuerungsausglelch sogar nur noch alle 
vier Jahre gewähren. Während man zurzeit also In der WAK 
daran geht, ein Steuerpaket zu schnüren, welches für reiche 
Ehepaare und die Unternehmen Steuererleichterungen von 
zwei Milliarden Franken vorsieht, sollen bei der AHV, wo es 
um die kleinen Leute geht, die Altersrentner Opfer von Spar
massnahmen werden - die Opfersymmetrie stimmt hier 
ganz offensichtlich nicht. Deshalb lehnen wir diese Kürzun
gen beim Teuerungsausglelch ab und beantragen Ihnen, die 
bisherige Praxis weiterzuführen; dies aus verschiedenen 
Gründen, aus sozialen und volkswirtschaftlichen. 
Die Untersuchungen von Professor Leu zeigen, dass die 
AHV fQr die grosse Mehrheit der Bevölkerung mit Abstand 
die wichtigste Einkommensquelle Ist. Wenn Sie hier bei der 
Teuerung sparen, Ist es natürlich so, dass die kleinen Ein
kommen darunter am meisten leiden, denn bei Ihnen Ist die 
AHV die grosse, massgebliche Einkommensquelle. Die AHV 
Ist heute die einzige Altersversicherung, die einen garantier
ten Teuerungsausglelch mit einer Anpassung an die Loh
nentwicklung kennt. 
Wir haben schon heute eine starke Verschiebung der Vor
sorge In Richtung zweiter Säule. Vor 25 Jahren war die AHV 
noch fast eineinhalb Mal so gross wie die zweite Säule. 
Heute sind die Verhältnisse umgekehrt. Sicher Ist es so, 
dass In den letzten Jahren bei der zweiten Säule sehr gute 
Renditen erzlelt wurden. Trotzdem kennt die zweite Säule 
keinen garantierten Teuerungsausglelch, selbst wenn die 
Mittel in den Kassen vorhanden sind. Es Ist deshalb heute 
völlig unklar, wie die Leute bei der zweiten Säule zu einem 
Teuerungsausgleich kommen sollen. Es Ist Ja Im Gegenteil 
noch geplant, den Rentenumwandlungssatz zu kürzen, was 
die Renten auch bei der zweiten Säule um 8 Prozent schmä
lern WOrde. 
Wir wissen heute, dass die grossen Verdiener bei der zwei
ten Säule die Vermögensverwalter, die Anlageberater, die 
Aktienhändler und die Funktionäre der Beteiligungsgesell
schaften sind. Wir wissen nicht, wie viel Geld bei der zweiten 
Säule tatsächllch unten bei den Versicherten ankommt. Ob
schon es vorgeschrieben wäre, die Verwaltungskosten bei 
der beruflichen Vorsorge auszuweisen, Ist die Praxis heute 
leider so, dass diese hohen Kosten verschwiegen werden. 
Demgegenüber haben wir In der AHV eine sehr effiziente 
Versicherung mit tiefen Verwaltungskosten. 
Sie schoren grosse Ängste In der Bevölkerung, wenn Sie 
hier heute den Besitzstand der Altersrentner schmälern. 
Diese Übung Ist unnötig. Die AHV hat genug Geld, und dle 
Bereitschaft Ist da, diese Versicherung nach dem Umlage
verfahren bei Bedarf mit mehr Einnahmen zu finanzieren. 
Zwingen Sie die Leute nicht, Immer mehr Geld auf die hohe 
Kante zu legen! Die Schweiz Oberspart In grossem Mass. Es 
Ist zu viel Geld da; man welss nicht, wohin damit. Das treibt 
nur die Börsenkurse In die Höhe und fOhrt zu spekulativen 
Exzessen. Sparen Ist sinnvoll, wenn das Geld Investiert wer
den kann. In der zweiten Säule sind wir heute weit weg da
von. Es Ist wie Im Kino: Wenn einer nichts sieht, und er steht 
auf den Stuhl, um besser zu sehen, dann verbessert er 
seine Sicht, und das macht Sinn. Wenn aber nachher alle 
auf den Stuhl stehen, dann wird die ganze Sache ungemOt
llch; was aus indlvldueller Sicht produktiv aussieht, verliert 
kollektiv gesehen seine Logik. Behalten wir deshalb die gute 
Umlageverslcherung der AHVI Lassen Sie den Index Intakt, 
nehmen Sie den alten Leuten Ihr Geld nicht weg! Das sind 
Garantien, die abgegeben wurden und die wir heute einhal
ten müssen . 

Trlponez Plerre (R, BE): Die Minderheit II schlägt Ihnen bei 
Absatz 1 vor, den Rhythmus dar automatischen Teuerungs
anpassung, die der Bundesrat gemäss seinem Entwurf In 
der Regel alle drei Jahre vornahmen wird, auf vier Jahre 
festzusetzen. 
Allein schon der Begriff «In der Regel» zeigt, dass das der 
Fall sein dürfte, wenn sich die Preisentwicklung bzw. die 
Teuerung während längerer Zelt In vernünftigem bzw. relativ 
kleinem Rahmen bewegt. Es Ist ganz klar und dazu steht die 
Minderheit II, dass diese vierjährige Regelanpassung eine 
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Sparmassnahme im Rahmen unserer Bestrebungen dar
stellt, die AHV mittel- und längerfristig finanziell zu sichern. 
Wir haben im Verlaufe der bisherigen Debatte gegenOber 
dem bundesrätllchen Entwurf schon einige Einsparungen 
nicht vorgenommen, und das wird das Gesamtbild des fl· 
nanzlellen Gleichgewichtes natOrlich nicht verbessern. Es 
kommt auch ein bisschen darauf an, wie wir den Mischindex 
bei der ganzen Operation ausrechnen; hier hoffen wir nator
llch auch noch auf eine sparsame Lösung. 
Herr Rechstelner RudoH hat ein etwas schwarzes Bild von 
der Problematik und den Schwierigkeiten gemalt, die sich 
aus dieser vierjährigen Anpassung ergeben könnten. 
Nochmals: Wenn sich die Teuerung beispielsweise in dem 
Ausmass weiterentwickelt, wie sie dies In den letzten Jahren 
getan hat - es sieht heute so aus -, wäre eine solche vier
jährige Regelzelt als Anpassung durchaus tragbar und ver
kraftbar. Man muss Ja auch sehen, dass eine kurzfrlstlgere 
Anpassung möglich ist, wenn - je nach Entscheidung, die 
wir treffen werden - die Teuerung Ober einen bestimmten 
Faktor hinausgeht 
In diesem Sinne denken wir, dass wir mit unserem Minder
heitsantrag einen weiteren Beitrag zur sparsamen Ausge
staltung der AHV leisten. Wir bitten Sie, der Minderheit II zu 
folgen. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Herr Trlponez, haben 
Sie glelchzeltlg auch Ihren Minderheitsantrag zu Absatz 4 
begrOndet? 

Trlponez Plerre (R, BE): Nein, das habe Ich nicht getan. Sie 
haben mich nur aufgefordert, zu dieser Vierjahresregel zu 
sprechen. 
Es Ist tatsächlich so, dass sich die Frist von vier Jahren ver
kOrzen worde, wenn die Teuerung höher als e Prozent aus
fiele. Diese e Prozent sind Im Rat auch nicht unbestritten; es 
gibt dazu ja noch verschiedene Anträge. Die Minderheit II Ist 
tatsächlich die gleiche, die dann auch beantragt, die Anpas
sung vor Ablauf von vier Jahren vorzunehmen, wenn 6 Pro
zent Oberschritten würden. Das würde bedeuten, dass eine 
kOrzere Frist zum Zuge käme, wenn die Teuerung relativ 
rasch anstiege; das kann man ja nicht ausschliessen. 
zusammenfassend, damit Ich das jetzt sauber sage: Es Ist 
eigentlich eine doppelte Barriere. Auf der einen Seite stehen 
die vier Jahre als Regelfall. Wenn aber auf der anderen 
Seite die Teuerungsentwicklung so sein würde, dass 6 Pro
zent In kOrzerer Zelt erreicht oder sogar Oberschritten wür
den, dann wäre die Anpassung natOrllch automatisch schon 
In einer kOrzeren Zelt richtig und notwendig. 

Goll Christine (S, ZH): Die SP-Fraktlon lehnt die verzögerte 
Rentenanpassung ab, die kOnftlg nur noch alle drei statt wie 
bisher alle zwei Jahre stattfinden soll. Ich fordere Sie auch 
auf, den Antrag der Minderheit II (lliponez) bei Absatz 4 ab
zulehnen. Es Ist so, dass der Bundesrat vorgesehen hat, 
eine raschere Rentenanpassung vorzunehmen, wenn die 
Teuerung Im Vergleich zur letzten Anpassung 4 Prozent 
übersteigt. Das würde also wie bisher bedeuten: alle zwei 
Jahre, Im Extremfall sogar Jedes Jahr. Herr liiponez möchte 
diesen Indexstand bei 6 Prozent festschreiben. Das Ist fOr 
uns nicht akzeptabel. Bel diesen Rentenanpassungen geht 
es auch darum, die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner 
zu erhalten, das helsst konkret: Jeder AHV-Franken ist auch 
ein Kaufkraftfranken. Die Rentnerinnen und Rentner werden 
bereits heute nur zur Hälfte am Produktionsfortschritt be
telllgt, das helsst: Seit diese Rentenanpassung und der 
Mischindex eingefOhrt wurden, wurden die Renten bereits 
entwertet. 
Zusätzlich, das werden wir In der nächsten Runde beraten, 
folgt mit Anträgen von rechts auch ein Angriff auf den Misch
index. Sie werden das bei Absatz 2 sehen; eine Arroganz 
sondergleichen, die ebenso zu RentenkOrzungen fOr die 
Rentnerinnen und Rentner fOhren wird. 
Ich kann Ihnen garantieren, dass die Rentnerinnen- und 
Rentnerorganlsatlonen sich dies nicht gefallen lassen wer-

8 mai2001 

den. Ich zitiere hier aus der offiziellen Stellungsnahme der 
Dachorganisation Vasos mit rund 150 000 angeschlossenen 
Rentnerinnen und Rentnern: 
« FOr die heutige Rentnergeneratlon Ist vorab der Teuerungs
ausgleich von grosser Bedeutung. Auch beim heute gelten
den Mischindex, der je zur Hälfte die Teuerung und den 
Lohnanstieg berOcksichtlgt, tritt eine allmähliche Entwertung 
der Renten ein. Deshalb sind Verschlechterungen des 
Mischindexes, wie sie in einzelnen Anträgen verlangt wer
den, kategorisch zurOckzuwelsen. Auch die Absicht, den 
Teuerungsausglelch fOr AHV-Renten von zwei auf drei Jahre 
zu erstrecken, Ist ein Relikt aus frOheren Sparmassnahmen 
im Bundeshaushalt Die Vasos ist der Meinung, dass eine 
solche Massnahme nicht aufrecht erhalten werden kann In 
einer Zelt, In der massive steuergeschenke an die Reiche
ren zur Diskussion stehen.» 
Die Konsequenz dieser verzögerten Rentenanpassung 
wäre, dass den Rentnerinnen und Rentnern jährlich 150 MIi
iionen Franken weggenommen werden. Sie wissen aber ge
nauso gut wie wir, dass die AHV-Renten fOr die allermeisten 
Haushalte eine existenzielle Lebensgrundlage sind. Wir wis
sen aus der Statistik, dass der grösste Tell der Haushalte 
von Rentnerinnen und Rentnern auf die AHV als hauptsäch
liche Einnahmequelle angewiesen sind. 
Die Rentenkürzungen, die hier vorgenommen werden sol
len, werden mit der Rnanzlage der AHV begrOndet. Es Ist 
aber bezeichnend, dass wir über die Finanzen erst am 
Schluss der materiellen Beratung zu den AHV-Lelstungen 
entscheiden werden. 
Ich bitte Sie, nicht zu vergessen, dass der Einschnitt, der bei 
Artikel 33ter vorgenommen werden soll, auch vlele IV-Rent
ner und Rentnerinnen treffen wird. Es sind gerade Men
schen mit Behinderungen, die heute kleine Renten haben. 
Sie hätten das Nachsehen. Zahlreiche Menschen mit Behin
derungen sind nur teilweise erwerbsfähig, was sich natOrllch 
auch auf die Berechnung der Rente auswirkt. Es geht in die
sem Bereich auch um Geburtsbehinderte und um Men
schen, die Im Jugendalter eine dauerhafte Behinderung 
erleiden. Diese erhalten so oder so nie mehr als die so ge
nannte ausserordentliche Rente, welche 133 Prozent der 
minimalen Rente ausmacht. Gerade bei diesen kleinen Ren
ten spielt Jeder Franken eine grosse Rolle. Das bedeutet, 
dass ein dreijähriger Anpassungsrhythmus gerade bei Men
schen mit Behinderungen zu massiven Einbussen führen 
würde. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Die CVP-Fraktlon lässt 
mitteilen, dass sie die Mehrheit unterstOtzt. Die SVP-Frak
tion wird der Minderheit II (Trlponez) zustimmen. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Die 10. AHV-Revlslon 
hat ganz gezielt Verbesserungen fOr niedere Einkommen 
und fOr die Frauen gebracht. Man gab aber damals den Auf
trag weiter, dass die 11. AHV-Revlslon dann eine Konsolidie
rung dieses Sozialwerkes bringen müsse. 
Wir können dieses Sozialwerk nicht konsolidieren, wenn 
sich alle Interessengruppen darauf berufen, bei Ihnen solle 
man nicht sparen. Wir mOssen darauf achten, dort, wo es 
möglich Ist, wo es sozlalverträgllch Ist, auch einmal etwas 
einsparen zu können. 
Die FDP-Fraktion bittet Sie, hier der Mehrheit zu folgen und 
die Anträge der beiden Minderheiten, die zu weit nach oben 
bzw. nach unten gehen, abzulehnen. 
Die Freisinnigen haben sich bereits Im Rahmen der Gesprä
che am «runden Tisch» dafür eingesetzt, dass man den Zu
stand der Rentenanpassung wieder so herstellt, wie er vor 
1994 war, nämlich alle drei Jahre, ausser wenn die Teuerung 
ein Niveau von 4 Prozent Oberschreltet. Das Ist zumutbar. 
Frau Goll, Sie haben zitiert, dass sich dle betroffenen Kreise 
das nicht gefallen lassen. Wir haben gestern genau das
selbe von den Selbstständlgerwerbenden gehört. So können 
wir dieses Sozialwerk nicht auf gesunde FOsse stellen. Wir 
werden Sparmassnahmen auf die nächste Generation ver
schieben mOssen, und dfe wird es umso schwerer haben. 
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Bei der AHV haben wir, wenn wir diese Teuerung auch spä
ter anglelchen, Immer das bewährte Netz der Ergänzungs
leistungen. Ergänzungsleistungen sind keine Almosen - sie 
sind ein Anspruch, den man hat, um das Notwendige, das 
fehlt, zu ergänzen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir 
dieses Instrument endlich In der Verfassung festschreiben. 
Ich bitte Sie Im Namen der FDP-Fraktion, hier weder nach 
oben noch nach unten zu weit zu gehen und der Mehrheit 
der Kommission zu folgen. 

Le presldent (Hess Peter, presldent): Le groupe liberal de
clare qu'il va soutenlr la majorite. 

Fasel Hugo (G, FR): Wenn es um die Anpassung der Ren
ten geht, braucht man sich nur ein konkretes Bild vor Augen 
zu halten, dann sieht man, dass hier kein Spielraum gege
ben ist. Es Ist In diesem Land nicht so, dass alle Leute eine 
zweite Säule haben, wenn sie Ins Rentenalter eintreten. 
Mehr als die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner hat bis 
heute keine zweite Säule, und wir wissen auch, dass es des
halb Immer noch viele - auch Leute mit Klelnelnkommen -
gibt, die auf eine gute AHV angewiesen sind. 
Ich erinnere auch daran, dass die erste Säule gemäss Ver
fassungsauftrag die Existenzsicherung als Zlel hat. Darauf 
Ist auch bei der Rentenanpassung zu achten. Wenn wir Jetzt 
eine kleine Rente nehmen, eine Minimalrente von heute 
1000 Franken, dann kann man sich sehr leicht ein Bild da
von machen, was es für diese Leute bedeutet, wenn Ren
tenanpassungen verzögert werden. Herr Trlponez, der In 
seinem Antrag gerne noch etwas weiter gehen möchte, 
würde Immerhin eine vorübergehende Rentenkürzung von 
6 Prozent zulassen. Das zeigt doch, dass bei kleinen Renten 
ein solcher Abbau - Einsparungen kann man da nicht sa
gen, sondern da muss man doch von einem bedeutsamen 
Abbau reden -, nicht verträglich Ist, weil diese Leute Tag fOr 
Tag Jeden Rappen Im Portemonnaie umdrehen mOssen, be
vor sie Ihn In den Konsum geben können. Es gibt Leute in 
diesem Land, die so rechnen mOssen, und sie sollten wir 
Jetzt Im Auge behalten. 
Ein zweiter Punkt: Ein Kennzeichen der AHV ist dle Sicher
heit der Renten und deshalb auch der Rentenanpassung. Es 
Ist eine zentrale stärke dieser ersten Säule, dass Jene, die 
einmal eine Rente bekommen, auch die Garantie haben, 
dass sich diese Rente kontinuierlich den Lebenshaltungs
kosten und dem Lohnindex anpasst. Ich erinnere auch 
daran, dass die Verschlechterung, die bei der selnerzeltlgen 
Lösung vollzogen wurde, am «runden Tisch» beschlossen 
wurde, In einer Zelt also, als wir In diesem lande noch dar
auf angewiesen waren, mit Notmassnahmen die Bundes
finanzen zu sanieren. Da sich die Situation heute grund
legend verändert hat, Ist es entsprechend notwendig, mit 
diesen Notmassnahmen aufzuhören und deshalb konse
quenterweise dem Antrag der Minderheit I zuzustimmen. 
Eben wurde hier am Rednerpult noch gesagt, dass wir so
zlalverträgllch sparen sollten. Wenn wir schon sozlalverträg
llch sein wollen, dann sollten wir Immer die ganze Alters
sicherung Im Auge behalten, also auch die zweite und dritte 
Säule. Wenn schon bei der Alterssicherung gespart werden 
muss, dann eben nicht bei der ersten Säule, welche die 
Existenzsicherung garantieren soll, sondern meinetwegen 
bei der Säule 3a. Doch gerade In diesem Luxusbereich stel
len wir fest, dass bereits Ausbaumassnahmen vorgeschla
gen werden. Demzufolge Ist das, was hier die Minderheit 1 
beantragt, nur konsequent: Den Verfassungsauftrag umzu
setzen und alles dafür zu tun, dass die Existenzsicherung für 
kleine Renten garantiert bleibt. 

Dormann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: In Arti
kel 33ter müssen die Absätze 1 und 4 gemeinsam ange
schaut werden. Es handelt sich hier um den Anpassungs
rhythmus der Renten. Bis 1994 galt In der AHV die drei
jährliche Anpassung. Seither werden die Renten In der Regel 
alle zwei Jahre zu Beginn des Kalende~ahres der Lohn- und 
Preisentwicklung angepasst. Nach der heutigen Bestimmung 
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wird der ZWeijahresrhythmus unterbrochen, wenn die Teue
rung innerhalb eines Jahres um mehr als 4 Prozent angestie
gen Ist. Diese Regelung geht also davon aus, dass es den 
Rentnerinnen und Rentnern nicht zuzumuten Ist, bei einer 
Teuerung von mehr als 4 Prozent auf eine Rentenanpassung 
zu verzichten. 
Der Bundesrat schlägt nun In Absatz 1 vor, die Renten wie
der im Dreijahresrhythmus der Teuerung anzupassen, aller
dings mit der Klausel In Absatz 4, dass die Anpassung 
früher erfolgt, wenn die aufgelaufene Teuerung 4 Prozent 
überschreitet. 
Die Mehrheit der Kommission folgt bei den Absätzen 1 und 4 
dem Entwurf des Bundesrates. Da die AHV-Revlslon eine 
Konsolidierung der Finanzen bringen soll, Ist die dreijähr
liche Anpassung der Renten an die Lohn- und Preisent
wicklung der so genannte Sparbeitrag der heutigen Rentner
generatlon. Nur wenn die Teuerung Ober ein Mass von 
4 Prozent seit der letzten Rentenanpassung ansteigt, passt 
der Bundesrat die ordentlichen Renten früher an. 
Der Antrag Rechstelner, Basel, bei der zweijährlichen An
passungsfrist zu bleiben, unterlag In der Kommission mit 
9 zu 13 stimmen bei einer Enthaltung. Der Antrag Trlponez, 
die Renten alle vier Jahre anzupassen und dadurch In der 
AHV statt 150 Mlmonen pro Jahr 230 Millionen Franken ein
zusparen, unterlag in der Kommission mit 5 zu 8 stimmen. 
Wir müssen uns bewusst sein, dass mit einer späteren An
passung der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung für 
die RentenbezQger und -bezagerinnen die Renten auf Ihrer 
aktUellen Höhe blockiert blelben, auch wenn die Lebenshal
tungskosten angestiegen sind. 
Der Antrag der Minderheit Trlponez zu Absatz 4 In Arti
kel 33ter, die ordentlichen Renten nur dann früher anzupas
sen, wenn der Landesindex seit der letzten Rentenanpas
sung um mehr als 6 Prozent angestiegen Ist, unterlag In der 
Kommission deutlich mit 4 zu 18 Stimmen. 
Ich bitte Sie folglich klar, In Artikel 33ter Absätze 1 und 4 
dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: De l'avis du Con
seil federai, ia consolldation de l'AVS exlge l'engagement de 
l'ensemble de la populatlon, y comprls les rentlers. Passer 
d'une adaptation bisannuelle a une adaptatlon trlsannuelle 
permet une economfe de 150 millions de francs. Cette modl
flcation repose sur les dlscusslons de la «table ronde» de 
1998. Toutefols, II y a un certain nombre de garde-1ous so
claux. Des que le rencherissement depasse 4 pour cent, il y 
a adaptatlon; celle-cl pourralt m~me avolr lleu chaque annee 
sl l'evolutlon de Ja situatlon y obllgeait. Par allleurs, les pres
tations complementalres restent toujours a dJsposJtlon en 
cas de necesslte. 
Le renoncement des rentiers a ces 150 mlllfons de francs 
parait admlsslbfe aux yeux de la maJorlte de la commisslon, 
pulsque le dlsposltif soclal n'est pas mls en danger par cette 
mesure. Par contre, II n'en va pas de m~me de la proposltlon 
de mlnorlte II (li"lponez) qul aboutlralt, certes, a une econo
mie de 230 mllllons de francs, et m~me de 270 mllllons de 
francs sl l'on sult son Intention de n'adapter las rentes au 
rencherlssement que sl l'indice sulsse des prfx ä la consom
matlon augmente de 6 pour cent Cette propositlon drastl
que a ete repouss6e, par 8 volx contre 5. A l'autre extremlte, 
la mlnorlte 1 (Rechstelner, Basel) ne veut rlen changer du 
tout au systeme actuel qul pr6voit une adaptatlon tous las 
deux ans avec un taux de rencherlssement declenchant de 
4 pourcent. 
La maJorlt6 de la commlsslon ne partage pas cet avls. Elle 
estime, par 13 volx contre 9 et avec 1 abstention, que l'on 
peut quand m~me ralsonnablement demander egalement 
aux rentlers de consentlr un petlt effort selon le prlnclpe de 
la symetrle des sacrffices, conformement au projet du Con
seil federal. 

DreHuss Ruth, conselllere fed6rale: A l'orlglne, cette refle
xlon sur le taux d'adaptatlon a ete llee a la «table ronde» et 
aux mesures d'economle. Heureusement, Je dlral, cette me-
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sure n'a pas ete neoessalre. En partlculier, la recherche de 
l'equilibre de ces mesures d'economle a Justitia qu'on ne 
maintienne pas ce taux dans ce paquet. 
Nous sommes aujourd'hul dans une procedure tout ä falt or
dinaire ou nous devons nous poser la questlon de savolr 
comment garantlr ä moyen et ä long terme l'equlllbre de 
l'AVS. Parml les mesures envlsageables, il y a celle-cl. Dans 
le cadre d'un equllibre entre les sacrlfices que l'on demande 
aux uns et aux autres, cette mesure semble acceptable. II 
ne s'agit donc plus d'une mesure d'urgence, il s'aglt d'une 
procedure tout ä falt ordlnalre sur nous avons la 
posslblllte de nous pencher, de refl quant aux conse-
quences et de volr sl cela est acceptable. Aux yeux du Con
seil federal, ga l'est, mals ga l'est unlquement ä condltlon 
que l'on malntlenne les 4 pour cent de rencherlssement 
comme le seull qul permet d'adapter les rentes, ä l'interieur 
d'une perlode de trols ans. 
Les proposltlons qul nous sont soumises, an particuller cel
les qul conslsteralent ä cholslr ä la fols un rythme de quatre 
ans et le seull de 6 pour cent, conduiralent ä demander un 
effort additlonnel aux personnes retraitees de 270 mlllions 
de francs, par exemple sl on prend l'annee 2003. La perte 
suhle par la lenteur de l'adaptatlon serait, an une seule an
nee, de ce montant 
Nous nous contentons de demander un sacrlfice de 150 mil
llons de francs. II est lourd, mals II nous parait acceptable. 
Encore une fols, avec la proposltlon de mlnorite II (Trlpo
nez), c'est, dans ca cas de flgure, 420 mllllons de francs qul 
devralent Atre demandes et qul appauvrlralent d'autant ceux 
qul regoivent les rentes. Cela est absolument exagere, 
d'autant plus, J'almerais quand mllme le rappeler, qua quatre 
ans, c'est long pour une personne ägee. C'est long, quand 
on s'approche du terme de la vle, pour savolr si l'on peut 
maintenlr le pouvolr d'achat auquel on s'est habltue. En ge
neral, on s'est adapte ä la balsse en essayant tout slmple
ment de faire face aux depenses ä l'alde d'une rente et des 
revenus qul restent pour cette tranche de vle. 
En d'autres termes, j'almerals vous demander, comme 
d'autres l'ont falt, de rejeter ä la fols la proposltlon de mlno
rlte I et la proposltlon de mlnorlte II en ce qul concerne le 
premler polnt, la proposltlon de minorite II en ce qui con
cerne le taux-seull pour l'adaptatlon, et de suivre la majorlte 
de la commlsslon et le Consell federal. 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A tttre pre/lmlnaire 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 129 stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit II •.•. 46 Stimmen 

Definitiv - Deflnitivement 
(namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 00.0141121 O) 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 104 stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit 1 .•.. 70 stimmen .,._ .._ #f, 

sil.k llfll. ,.,.r 
Art. 33ter Abs. 2 , ,., ,. 
Antrag der Kommission •r r-3• Mfl,a 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Heberleln, Borer, Bortoluzzl, Dunant, Egerszegi, Fattebert, 
Gutzwlller, Hassler, stahl, Suter, Trlponez) 
Der Rentenindex setzt sich zusammen aus einem Drittel des 
Nomlnallohnlndexes und zwei Dritteln des Landesindexes 
der Konsumentenpreise, welche vom Bundesamt fQr statis
tlk ermittelt werden. 

Minderheit II 
(Rechsteiner Basel, Baumann stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
Der Rentenindex setzt sich zusammen aus zwei Dritteln des 
Nomlnanohnfndexes und einem Drittel des Landesindexes 
der Konsumentenpreise, welche vom Bundesamt fOr statls
tlk ermittelt werden. 

Art. 33ter al. 2 
Proposition de Ja commtsslon 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite I 
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(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Egerszegl, Fattebert, 
Gutzwlller, Hassler, Stahl, Suter, Trlponez) 
L.:indlce de rente se compose pour un tlers de l'lndice du sa
lalre nominal et pour deux tlers de l'lndlce national des prlx ä 
la consommation, fournls par !'Office federal de la stati
stique. 

Minorite/1 
(Rechstelner Basel, Baumann stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechsteiner Paul, Rosslnl) 
L.:indlce de rente se compose pour deux tlers de l'lndice du 
salalre nominal et pour un tiers de l'lndlce national des prlx ä 
la consommation, fournis par !'Office federal de la statl
stique. 

Heberleln Trix (R, ZH): Der Mischindex, wie er heute be
steht, wurde 1980 eingeführt Die Minimalrente betrug da
mals 550 Franken. Heute liegt sie dank dieser Anpassung 
bei 1005 Franken minimal, und die Maximalrenten sind im 
Zeitraum von 20 Jahren um rund 83 Prozent gestiegen. 
WOrde nur eine Preisanpassung berücksichtigt, läge die 
Rente bei 955 Franken, WOrde die volle Lohnentwicklung mit 
einbezogen, läge sie bei 1055 Franken. 
Die Ersatzquote, also das Verhältnis zwischen Rente und 
früherem Einkommen, Ist durch die 50 Prozent Lohn- und 
50 Prozent Preisbasis des heutigen Rechtes kleiner gewor
den, ohne dass dies fOr die Rentner zu einschneidenden 
Konsequenzen führte. Denn die Minimalrente wurde, Sie ha
ben es gehört, auf 1005 Franken erhöht. 
Mit meinem Antrag möchte Ich nicht das «systeme genial», 
wie Frau Bundesrätin Drelfuss den Mischindex In der Kom
mission genannt hat, abschaffen. Im Gegenteil, wir stehen 
zum Mischindex. Aber auch ein «systeme genial» mOsste 
den Verhältnissen der Zelt angepasst werden - wir wollen le
diglich den antellmässlgen Einbezug von Lohn und Preisin
dex verändern. Das Verhältnis von zwei Dritteln Preisindex 
und einem Drittel Nomlnallohnlndex, wie Ich es in meinem 
Antrag vorschlage, hätte längerfristig einen höheren Sparef
fekt zur Folge. Die einzelnen Rentner werden im Rahmen 
des etablierten BVG-Systems In zehn bis zwanzig Jahren 
diese Einbusse kaum zur Kenntnis nehmen. Wir wollen aus 
diesem Grund die zweite Säule auch fQr kleine Einkommen 
stärken, wie dies in der Subkommission BVG Im Moment 
vorbereitet wird. Die Beitragszahler, die Jungen Familien, 
hätten aber eine Erleichterung Im Bereich der direkten und 
Indirekten Steuern. 
Wir haben hier die Aufgabe, für die AHV langfristige Finan
zierungsmöglichkeiten zu suchen, damit nicht die Genera
tion der Aktiven, die Immer kleiner wird, unverhältnlsmässig 
belastet wird. Dabei sind sämtliche Leistungen In unserem 
Drelsäulensystem mit einzubeziehen, und es ist nicht ein se
lektives Wunschdenken zu pflegen. Eine Opfersymmetrie, 
welche sich auf das Rentenalter der Frau und die Witwen
rente beschränkt und nicht alle zukünftigen Rentner In die 
Massnahmen mit einbezieht, Ist fQr uns Inakzeptabel. Nach 
zehn Ausbaurevisionen haben wir zur Kenntnis zu nehmen, 
dass In Zukunft nicht mehr eine wachsende Zahl Beitrags
zahler existiert, welche dies zu finanzieren hat, und dass die 
abnehmende Zahl der Aktiven nicht zu Beitragserhöhungen 
und zusätzlichen Mehrwertsteuerprozenten bereit sein wird. 
Der Antrag der Minderheit II (Rechstelner, Basel) wird bei 
gleich bleibender Lohnentwicklung zu erheblichen Mehr
kosten fOhren. Er lst wohl auch politisch nicht ganz seriös 
gemeint, sondern als Gegenantrag zum Antrag der Minder
heit 1. 
Im Lauf der Jahre wirken sich die Einsparungen kumulativ 
aus, stlchwort Anzahl Rentner. Bel einem Prozent Produk
tivitätswachstum ergeben sich nach zehn Jahren rund 
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650 Millionen Franken Einsparungen pro Jahr, nach zwanzig 
Jahren gar 1400 MIiiionen Franken, ohne dass dies mit 
neuen Beiträgen ausgeglichen werden müsste. 
Die Kommission hat den Antrag der Minderheit I mit 13 zu 
11 Stimmen - also ganz knapp - abgelehnt. Ich ersuche 
Sie, Ihm nun hier zuzustimmen. 
Wir haben bei der Witwenrente auch erhebliche Mehrausga
ben gegenüber der Vorlage des Bundesrates vorgenommen. 
Diese sind nicht durch zusätzliche Mehrwertsteuerprozente 
oder Lohnprozente, sondern durch eine langfristige Sanie
rung hereinzuholen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Frau Heberlein will dle Renten 
von der Lohnentwicklung abkoppeln. Das hätte In der Tat 
dramatische Folgen für die AHV. Sie schütteln den Kopf, 
Frau Heberleln - natürlich wollen Sie die Renten von den 
Löhnen abkoppeln; Sie machen es einfach ln Etappen, jetzt 
kommt die erste Kürzung. Sie haben gesagt, wie viel Geld 
das ausmacht: 650 Millionen Franken nach zehn Jahren. 
Wir schlagen Ihnen im Gegensatz dazu vor, die Renten ver
mehrt wieder an die Lohnentwicklung anzupassen. Denn wir 
stellen fest, dass die AHV, gemessen an den Löhnen für 
Neurentner, wegen dem Mischindex ständig an Wert verliert. 
Die Erosion macht seit ElnfQhrung des Mischindexes mehr 
als fünf Prozent aus und geht bei hoher Lohnentwicklung, 
wie wir sie Jetzt haben, verstärkt weiter. 
Was hat es für Folgen, wenn Sie den Mischindex abschaf
fen? Natürlich, die Leute wollen eine gute Alterssicherung, 
sie bringen mehr Geld In die zweite Säule. Das Vermögen 
der zweiten Säule Ist seit 1975 von 50 auf 500 Milliarden 
Franken gestiegen; es hat sich verzehnfacht. Wie Ich schon 
gesagt habe, werden fünf Prozent des Bruttosozialproduktes 
als Kapltalexport ins Ausland exportiert; man welss nicht, 
wohin mit dem Geld. 
Der Währungsfonds schrieb dazu, dass sich der Kapitalbe
stand als eigentliche Fehlinvestition erweise: «Wenn ln einer 
dynamisch-effizienten Wirtschaft die Investitionen die Ge
winne stets übersteigen, wenn mehr in den . Kapltalsektor 
eingezahlt wird, als daraus zurQckfllesst, dann wird er zur 
Nettobelastung für die Volkswirtschaft.» Sie sehen, es hat 
volkswirtschaftlich kontraproduktive Folgen, Immer mehr 
Geld In die zweite Säule zu stecken. Es Ist klar, woher der 
Antrag der Minderheit 1 (Heberleln) komm1, er trägt die 
Handschrift der Banken und der Versicherungen. 
Empirisch gesehen, rQckbllckend, Ist es nicht so, dass das 
Umlageverfahren schlechter rentiert hat als die Kapitalde
ckung, auch wenn die Börsenkurse In den letzten Jahren 
stark gestiegen sind. Es scheint mir fast, dass die Köpfe ge
wisser Leute durch die dort gemachten Gewinne etwas um
nebelt sind. 
Wenn wir nämlich die Börsenentwicklung Ins Verhältnis zur 
volkswlrtschaftllchen Substanz setzen, stellen wir fest, dass 
die hohen Bew~rtungen In den BIianzen der Pensionskas
sen eigentlich Uberbewertungen sind. Das Kurs-Gewinn
Verhältnls hat sich bei den Aktien von zehn auf drelsslg er
höht. Das helsst, Aktien sind heute Im Mittel dreimal höher 
bewertet als In den Slebzlgerjahren. Es droht hier das Glei
che wie bei den lmmoblllen: Wenn Sie Immer mehr Geld In 
die zweite Säule stecken, kommt es periodisch zu Kursein
brüchen, zu grossen Wertverminderungen, zu Kapltalver
nlchtung. 
Die KurselnbrQche der letzten zwölf Monate haben man
chem Vermögensverwalter bereits die Augen geöffnet und 
schmerzhaft In Erinnerung gerufen, dass die Bäume eben 
nicht In den Himmel wachsen. Was uns dann In der zweiten 
Säule droht, Ist Folgendes: Der Mindestzins wird herunter
gesetzt, wenn keine Rendite mehr erwirtschaftet wird, und 
die Leute verlieren Ihr Geld und Ihre Rentenansprache. Des
halb Ist es wichtig, dass die Arbeitsteilung zwischen AHV 
und zweiter Säule so weitergeführt wird, dass die AHV nicht 
erodiert. 
Sie argumentieren stets mit der Demographie, aber so und 
so viele Prognosen haben sich als falsch herausgestellt. Ich 
zitiere aus der Vergangenheit, aus den Berichten des Bun
desamtes tor Sozialversicherung: 1978 hat das Bundesamt 
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für das Jahr 1990 einen Mllllardenverlust prognostiziert Die 
AHV machte dann 1990 zwei Milliarden Franken Uber
schüsse. 
Der IDA-Flso-Berlcht rechnete mit einer Dauerkrise ab dem 
Jahr 2005. Jetzt hat das Bundesamt für Statistik diese Pro
gnose aus dem Jahre 1995 bereits revidiert und die Dauer
krise um zehn Jahre hinausgeschoben. 
In der Botschaft des Bundesrates zur 11. AHV-Revlslon 
steht, wir müssten Im Jahr 2003 zusätzliche Mehrwert
steuerprozente einführen. Noch während der Beratungen 
musste diese Zahl zweimal nach oben korrigiert werden. 
Jetzt sind wir beim Jahr 2007, In dem die ersten Mehrwert
steuerprozente fällig sind, und dabei Ist das Gold der Natio
nalbank noch nicht einmal eingerechnet. Deshalb können 
wir damit rechnen, dass die AHV ln diesem Jahrzehnt mit 
grosser Wahrscheinlichkeit einen ausgeglichenen Haushalt 
aufweist Solche Zwangsmassnahmen, wie sie hier vorge
schlagen werden, die der AHV ans Leder gehen, sind un
nötig, und sie sind unsozial. 
Lehnen Sie den Antrag der Minderheit I ab, und stimmen Sie 
dem Antrag der Minderheit II zu. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Im Namen der FDP· 
Fraktion bitte Ich Sie, den Antrag der Minderheit 1 (Heberleln) 
zu unterstützen. 
Gehen wir das Problem doch einmal auf einer sachlicheren 
Ebene an. Der Mischindex hat zwei Komponenten: Erstens 
legt er die Erstrente fest. zweitens passt er die laufenden 
Renten der Teuerung an. Der Mischindex wurde seinerzeit 
von Bundesrat Tschudi wlllkürllch festgelegt. Er wird zur ei
nen Hälfte Ober den Index der Konsumentenpreise, zur an
deren Hälfte Ober den Index der Lohnentwicklung berechnet. 
Damit nehmen die Erstrentner Je zur Hälfte Anteil an der 
ProduktMtät und an der Teuerung. Aber auch die BezQger 
der laufenden Renten erhalten, nachdem sie aus dem akti
ven Berufsleben, aus dem Wirtschaftsprozess ausgeschie
den sind, immer noch die Hälfte des laufenden Wirtschafts
wachstums ausgeglichen. Das hat In den Neunzlgerjahren 
dazu geführt, dass die Löhne der aktiven Erwerbstätigen 
real stagnierten oder sogar zurückgingen, während die AHV
Renten real erhöht wurden. 
Die Wirkung einer Korrektur hier Ist nicht zu unterschätzen. 
Würden die Erstrenten nach dem geltenden Mischindex fest
gelegt und die laufenden Renten der Teuerung angepasst, 
so könnte die Finanzierung der AHV laut wissenschaftlichen 
Berechnungen der Konjunkturforschungsstelle der ETH za. 
rlch ohne Weiteres bis Ober das Jahr 2015 hinaus gesichert 
werden. 
Aber es gäbe bei den Rentnern unterschiedliche Eintrittsge
nerationen. Damit erhielte jede Generation Ihren Anteil am 
Wirtschaftswachstum - nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Aber die laufenden Renten erhielten Jedes Jahr die Teue
rung ausgeglichen. Die Kaufkraft der Renten bliebe erhalten. 
Der Effekt auf den Flnanzhaushalt der AHV Ist deshalb so 
ausgeprägt, well die kommende Rentnergeneratlon der Ba
byboomar nur noch das erhält, was sie einmal als Wirt
schaftswachstum selber erarbeitet hat. Auf die Einzelrenten 
selber sind die Auswirkungen klein. Sie haben es von Frau 
Heberleln gehört. Es sind nicht einmal fünf Franken pro 
Rente. Die Auswirkungen wachsen aber mit den Jahren, mit 
den Zinsen und Zinseszinsen, die anders anfallen. 
Die FDP-Fraktion beantragt Ihnen, den Antrag der Minder
heit 1 (Heberleln) zu unterstützen. Er sieht keine direkte 
Zweiteilung des Mischindexes vor. Er möchte die Lohnent
wicklung zu einem Drittel und dafOr die Teuerung zu zwei 
Dritteln berQckslchtlgen. Das liegt im Interesse der Rentne
rinnen und Rentner. Wie wir aus der Demographie wissen, 
nlmm1 die Zahl der Erwerbstätigen ab, und die Zahl der über 
65.Jährigen nlmm1 zu. Damit werden die Löhne steigen, weil 
weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden, als man 
eigentlich bräuchte. Während die Belastung der Aktiven zu~ 
nehmen würde - sie hätten mit Ihren Lohnbeiträgen die 
Sozialversicherungen fOr mehr Empfänger zu stützen -, 
könnten die Rentner von dieser Lohnentwicklung über Ge-
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bOhr profitieren. Dabei geht es beim Mischindex primär 
darum, die laufenden Renten derTeuerung anzupassen. 
Mit diesem Vorschlag von einem Drittel Lohnentwicklung 
und zwei Dritteln Preisentwicklung wird den Rentnern also 
nichts weggenommen. Die Kaufkraft der Renten bleibt erhal
ten, aber die Aktiven werden weniger stark belastet. 
Der Mischindex scheint bei der SP-Fraktion absolut sakro
sankt. Die Wirkung des Mischindexes In seiner heutigen Zu
sammensetzung wurde aber nie wissenschaftlich geprüft. 
Vor etwa drelsslg Jahren wurde hier beschlossen, dass Bun
desrat Tschudl Professor WOrgler einen entsprechenden 
Auftrag geben solle. Tschudl machte aber schllesslich kein 
Geld dafOr locker, und der Auftrag verlief im Sand. Also 
könnte der Mischindex statt 50 zu 50 genauso fundiert aus 
einem Drittel Lohnentwicklung und zwei Dritteln Preisent
wicklung zusammengesetzt sein. 
Es Ist absolut unverständlich, warum Rudolf Rechstelner 
uns vorwirft, wir wollten mit einer Korrektur den Mischindex 
abschaffen. Mit seiner Korrektur will er Ihn ja auch nicht ab
schaffen. Gerade bei den Rentnern ist es doch wichtig, dass 
sie die Teuerung bei den Mieten, bei den Gesundheitskosten 
vergütet erhalten, um den täglichen Lebensunterhalt bestrei
ten zu können. Von dramatischer Wirkung keine Spur! 
Mit diesem Antrag tragen wir zu einer nachhaltigen finanziel
len Sicherung der AHV bei. Er schafft keine Härtefälle und 
nimmt niemandem etwas weg. Deshalb bitte Ich Sie im Na
men der Freisinnigen, den Antrag der Minderheit 1 (Heber
leln) zu unterstützen. 

Bortoluzzl Ton! (Y, ZH): Der Mischindex Ist hier im Saal Im
mer wieder ein Diskussionspunkt. Ich war schon mehrere 
Male dabei. Es dQrfte vor allem daran liegen, dass der Ein
bezug der Lohnentwicklung schlicht und einfach unbefriedi
gend Ist, weil er, wie Frau Egerszegl schon gesagt hat, eine 
WillkQr darstellt Ich hätte an sich nichts gegen einen saube
ren Mischindex, der den fQr die Rentner wichtigen Waren
korb enthält und eine Lohnentwicklung mit einbezieht, 
welche fQr eine Berechnung der Entwicklung auch richtig Ist. 
Wenn die ganze SVP-Fraktlon dem Antrag der Minderheit 1 
(Heberleln) zustimmt, dann vor allem deshalb, weil der 
Lohnindex, der heute zur Hälfte einbezogen Ist, eben nicht 
dem Immer wieder zitierten verfügbaren Lohn der Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer entspricht. 
Dort liegt meines Erachtens das Problem: FOr die Berech
nung des Lohnindexes fQr die Renten wird der Bruttolohn 
der Arbeitnehmer einbezogen. Das Ist ein LohngefQge, wel
ches mit den Interessen der Rentner eigentlich nichts mehr 
zu tun hat. Wenn beispielsweise die Sozialabgaben steigen, 
stehen dem Arbeitnehmer weniger Mittel zur VerfOgung; fQr 
den Rentenindex aber können dann allfällige Lohnkorrektu
ren wirksam werden, obwohl der Arbeitnehmer weniger oder 
gleich viel Geld zur Verfügung hat. Das Ist doch nicht die 
Idee eines Lohnindexes. Das Ist verfehlt. 
In den Neunzige~ahren war genau dies der Fall, und viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten weniger Mittel 
zur Verfügung, weil die Kosten fQr die Sozialversicherungen 
anstiegen. Aber beim Rentenindex hatte das Oberhaupt 
keine Auswirkungen. Kleinste Bruttolohnkorrakturen führten 
dann noch dazu, dass trotzdem eine Teuerung auf den Löh
nen ausgewiesen wurde. Hierin liegt der grosse Mangel die
ses Mischindexes. Man masste - Ich habe das In der 
Kommission schon gesagt - diese Frage unbedingt einmal 
umfassend angehen. Hier bei dieser Revision Ist es nicht 
mögllch; man war darauf auch nicht vorbereitet. Aber es 
rechtfertigt sich aufgrund dieser speziellen Situation, den 
Lohneinbezug von der Hälfte - wie er heute gllt - auf einen 
Drittel zu korrigieren, wie es die Minderheit I vorschlägt. Da
mit wird dieses Zerrbild wenigstens etwas gemildert. 
Das allein wäre ein Grund, dem Antrag der Minderheit 1 (He
berleln) zuzustimmen. Ich bitte Sie darum. 

Fasel Hugo (G, FR): Ich möchte dort welterfahren, wo Herr 
Bortoluzzl aufgehört hat, weil sein Votum einen ganz grund
legenden Denkfehler enthält. Wir reden Immer wieder vom 
Mischindex, vom Index Oberhaupt, und zwar als Massstab 

8 ma12001 

zur Anpassung der Renten. Das Ist nur ein kleiner Tell der 
Wahrheit. 
Der Mischindex wird fOr zwei Dinge gebraucht. Nicht nur fQr 
die Anpassung der Renten, die jemand bezieht, wenn er 65 
und älter ist, sondern der Mischindex - das Ist weit wichti
ger - wird bei der Entstehung der Renten eingesetzt. Es 
geht um folgende Frage: Wie werden meine Einzahlungen 
nach und nach bis zum Rentenalter 65 hochgerechnet, 
wenn ich ab dem zwanzigsten Altersjahr Beiträge zahle? In 
diesem Bereich Ist der Index wesentlich wichtiger, sogar 
wichtiger als anschllessend fQr die Rentenanpassungen bei 
jenen, die schon eine Rente beziehen. Dieser Tell wird Im
mer wieder ausgeblendet, und nur deshalb kann man zu 
Aussagen kommen, wie Herr Bortoluzzl sie macht, wonach 
die Lohnentwicklung fQr die Rentnerinnen und Rentner, die 
heute eine Rente beziehen, eigentlich keine Rolle spielen 
sollte. 
Wenn man sieht, dass der Mischindex fQr die Entstehung 
der Renten entscheidend Ist, wird man ganz anders argu
mentieren mOssen. Insofern hat dann auch Frau Egerszegl 
Recht, wenn sie sagt, dass dieser Tell fQr uns etwas Sakro
sanktes hat. 
Noch ein zweites Argument: Warum hängen wir am Mischin
dex und finden es grundlegend wichtig, dass er erhalten 
bleibt? Es geht einfach um die Sicherheit der AHV und der 
Personen, die von der AHV leben mQssen. Es Ist das ent
scheidende Argument und der entscheidende Vorteil gegen
Ober der zweiten Säule, dass wir dort einen klaren Anpas
sungsmechanismus haben. Alle, die einmal AHV bekom
men, wissen, was sie erwartet. Diese minimalen Sicherhei
ten In diesem lande sollten wir nicht antasten. Die Leute 
sollten wissen, was eine AHV-Rente dann In Ihrer Fortent
wlcklung auch wert sein wird. 
Ich habe In den letzten Jahren öfter Inserate von Lebensver
sicherungen zur Seite gelegt. Schon jetzt, heute, da der 
Ausgleich der Teuerung und teilweise die Anpassung an die 
Lohnentwicklung garantiert sind, wird In diesen Inseraten Im
mer wieder gesagt, die AHV sei nicht mehr sicher, sie wOrde 
Ja In Schwierigkeiten geraten, schreibe rote Zahlen, man 
solle doch bitte selber noch etwas ansparen, solle eine Le
bensversicherung abschllessen usw. 
stellen Sie sich vor, welcher lnserateschwall uns an dem 
Tag erwarten wird, an dem die gleichen Marketingexperten 
dann auch noch sagen können, die AHV-Renten warden Ja 
nicht mehr wie In der Vergangenheit garantiert angepasst, 
man müsse diese Unsicherheiten auf Jeden Fall durch ein 
Lebensversicherungsprodukt abdecken! Das Ist nicht die Lö
sung, die wir wollen. Wir wollen, wie gesagt, sichere Renten 
fQr jene, die kQnftig Renten beziehen, und fQr solche, die sie 
bereits haben. 
Wir stimmen deshalb dem Antrag der Minderheit II zu. Wir 
haben aber auch Verständnis dator, dass einige nicht Ober 
den historischen Kompromiss hinausgehen möchten und 
deshalb dem Antrag der Mehrheit zustimmen. 

Rosslnl stephane (S, VS): Au nom du groupe soclallste, je 
vous propose de soutenlr la proposltlon de mlnorlte II 
(Rechstelner, Basel) et de vous opposer ä la proposltlon de 
mlnorlte 1 (Heberleln). En effet, sous des alrs de prlnclpe 
technlque, vous l'avez remarque dans le debat Jusqu'lcl, la 
questlon d'indlce mixte reliwe en falt d'un enJeu polltlque 
fondamental. Elle touche l'essence m&me du revenu de 
substltution qul sous-tend la mlse sur pled de l'AVS et ses 
effets economlques, non seulement an termes de redlstrlbu
tion, mals aussi an termes de capaclte de consommatlon 
des rentlers. Cet effet de revenu de subsUMlon est essen
tial. 
Dans notre pays, matgre la constltution, alors qua las rentes 
AVS sont loln d'attelndre les objectlfs qua nous avons deflnls 
democratiquement - c'est aussl une questlon sur laquelle 
nous devrions peut-&tre un Jour nous pencher serleuse
ment - d'autre part, alors que les prestatlons complemental
res sont extr&mement Inegales selon les cantons et qua leur 
acces est plus ou molns dlfflclle, ou faclle diront certalns, 
dans ce domalne on dolt quand m&me observer qu'entre un 
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quart et un tlers des ayants drolt n'en beneficlent pas, ca qui 
dolt nous interpeller. Nous devons lmperativement tenir 
compte de l'evolution du coOt de la vte et assurer un nlveau 
de rente qul solt sufflsamment eleve pour se rapprocher un 
tant soit peu de l'objectlf constltutlonnei. C'est la tout le prln
clpe qui sous-tend notamment cette questlon du rencheris
sement. 
Pour la gauche et les syndlcats, nous le reclamons avec vl
gueur pour las salalres. Si nous falsons une analogle avec 
les rentlers, nous ne devons plus parler de revendlcatlon, 
mals plus slmplement de necessite. C'est un minimum que 
l'on dolt exiger. Le rencherlssement est pour nous une com
posante essentielle de la solldarlte. Reste a Jul donner un 
minimum de substance. 
En prlvlleglant l'evolutlon des prlx et non celle des salalres, 
tel que le falt la proposltlon de mlnorite 1, on opte pour le 
cholx de penallser cette adaptatlon en l'affaibllssant. Pour 
qua celle-cl ne solt pas ralentie, le consensus qui est trouve 
de tres longue date par la moyenne arithmetique an vlgueur 
dans la lol, ce consensus devrait pour ie moins ätre main
tenu. Malheureusement, dans ie cadre du debat actuel, les 
velleltes d'economie et de reductlon du premier plller sont 
telles qua l'on dolt prMlegler un mouvement Inverse. C'est le 
sens de la proposltlon de mlnorlte II que nous devons soute
nlr. 
La reallte du niveau des rentes dans ce pays et son deca
lage par rapport aux objectifs constitutlonnels sont tels qua 
l'adaptatlon doit ätre substantielle. 
C'est donc en denonQ8f1t las dangers de symetrle des sacri
fices additionneis, parce qu'on additlonne des sacrlflces 
aujourd'hul et que ces sacrlflces deviennent la regle, qu'au 
nom du groupe soclal!ste, Je vous demande de soutenlr ia 
proposltlon de mlnorlte II (Rechsteiner, Basel). 

Dormann Rosmarle (C, LU), fOr die Kommission: Ich spre
che zur dritten Piece de resistance ln dieser Vorlage, näm
lich zum Mischindex. Es Ist sehr wichtig und sehr bedeu
tungsvoll, was wir heute in Artikel 33ter Absatz 2 betreffend 
Teuerung bestimmen und entscheiden. 
Dieser Mischindex Ist das arithmetische Mittel zwischen 
Lohn- und Preisindex. Diese Anpassungsmethode bezweckt 
die Erhaltung der Kaufkraft und die Partizipation am Produk
tivitätsfortschritt. Bereits laufende Renten und Neurenten 
werden gleich behandelt. Dadurch wird verhindert, dass fOr 
Jeden Rentnerjahrgang ein anderes Rentensystem mit un
terschiedlichen Minimal- und Maximalrenten entsteht. 
Diese Anpassungsmethode besteht seit der 9. AHV-Revl
slon und hat sich In den vergangenen zwanzig Jahren be
währt. Der Mischindex ist ein zentraler Punkt In der Alters
versicherung, welcher auf die Rentenmenge einen sehr be
deutungsvollen Einfluss hat Der Mischindex wirkt bei der 
Berechnung der Neurente - Sie haben es vorhin von Herrn 
Fasel erklärt bekommen -, bei der Aufwertung der Einkom
men, bei Rentenformeln sowie bei der Anpassung der lau
fenden Rente. 
Stellen Sie sich vor, die ganze MIiiion Rentner und Rentne
rinnen warden vor dem Bundeshaus stehen und mit der 
Glocke läuten; es geht um Ihre Rentensumme In der Zu
kunft. 
In Artikel 30 schlägt der Bundesrat, wie vorhin erwähnt, vor, 
die Erwerbseinkommen Jahresweise entsprechend dem 
Rentenindex aufzuwerten. Da wo eigentlich der letzte aktu
elle Lohn stehen müsste, steht der Rentenindex. Hinkt nun 
der Rentenindex dem Lohnindex immer hintennach, wird au
tomatisch das rentenblldende Einkommen Jahr für Jahr et
was weniger stark bewertet. 
Die Minderheit 1 (Heberleln) möchte nun aus Spargründen In 
Zukunft einen anderen Rentenindex, der sich aus einem 
Drittel des Nominallohnes und aus zwei Dritteln des Lan
desindexes der Konsumentenpreise zusammensetzt. 
Die Minderheit II (Rechstelner, Basel) möchte einen Renten
index, zusammengesetzt aus zwei Dritteln Nominallohnin
dex und einem Drittel Landesindex fOr Konsumentenpreise. 
Was helsst das konkret? 1980 betrug die einfache minimale 
Altersrente monatlich 550 Franken. Zwanzig Jahre später 
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beträgt diese monatlich 1030 Franken. Diese Aufrechnung 
basiert auf je zur Hälfte Preis- und Lohnindex. Wären in den 
zwanzig Jahren die Renten nur gemäss Preisindex ange
passt worden, WOrde die einfache minimale Altersrente 
heute monatlich 985 Franken betragen, also 45 Franken we
niger. Wären die Renten In all den Jahren gemäss Lohn
index aufgewertet worden, warde die einfache minimale 
Altersrente heute 45 Franken mehr betragen. Sie sehen 
also, der Rentenindex ist ein Schlüsselelement In der Alters
versicherung, da er massgebllch die Rentensumme bei 
deren Entstehen bestimmt. Dazu Ist zu erwähnen, dass eine 
Veränderung des Rentenindexes zulasten der Renten eine 
Verschiebung zu den Ergänzungsleistungen bewirken 
könnte. 
Folgen wir der Minderheit 1, bauen Wir sukzessive die Ren
tenmenge etwas ab und werden dadurch der Teuerung nicht 
voll gerecht. Geben wir der Minderheit II Recht, wird die 
Rentenmenge kontinuierlich etwas höher angepasst, als die 
ordentliche Teuerung dies bedingt. Ideal wäre fOr die Rent
nergeneratlon natOrllch die Lösung der Minderheit II. Sie 
wissen aber, dass die 11. AHV-Revlslon unter dem Stern der 
Konsolidierung steht. Deshalb Ist der Antrag, das arithmeti
sche Mittel zwischen Lohn- und Preisindex auch zukünftig 
anzuwenden, ein guter und vertretbarer Kompromiss. Dieser 
Mischindex Ist kein Geschenk an die heutige Rentner- und 
Rentnerlnnengeneratlon, sondern ein Versprechen an die 
Jungen, dass sich ihre Beiträge an die AHV auch zukünftig 
entwickeln und sich dem Preis- und Lohnindex anpassen 
werden. 
Wenn schon Im Volk Immer die Angst besteht, einmal keine 
AHV-Renten mehr beziehen zu können, so haben wir heute 
einmal mehr die Gelegenheit, diese Rentenleistungen abzu
sichern und zukünftigen Generationen eine ausgewogene 
Rentenmenge In Aussicht zu stellen. 
In der Kommission Ist der Antrag Heberleln mit 11 zu 
13 Stimmen bei 1 Enthaltung unterlegen, und der Antrag 
Rechsteiner, Basel ist mit 14 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltun
gen abgelehnt worden. 
Ich bitte Sie namens der Mehrheit der Kommission, der 
Mehrheit Oberzeugend zuzustimmen. 

Le presldent (Hess Peter, president): La groupe liberal de
clare qu'II va soutenir la majorlte. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: L:lndlce mixte a 
donne lleu a des debats absolument passlonnes en commls
slon. Les deux proposltlons qul vous sont soumlses se sont 
tres ardemment affrontees. 
Celle de la mlnorite 1 (Heberleln) envlsage de reallser des 
economles supplementelres qul pourralent se monter a envl
ron 1, 1 milliard de francs d'lcl 2020, avec une crolssance de 
la productlvlte de 1 pour cent en prenant en conslderatlon 
l'lndlce des salalres dans une proportlon de un tlers et celul 
des prlx a la consommatlon a ralson de deux tlers. Ses ad
versalres contestent ces objectlfs d'economle. lis font valolr 
qua, depufs 1948, l'AVS a permls de reallser regulierement 
des ameliorations, sans Jamals mettre son flnancement en 
danger. Pourquol devrait-il en ätre tout d'un coup alnsl, alors 
qua la crolssance economlque se poursult, mäme sl cette 
evolutlon est plus modeste et parfols par a-coup? De plus, la 
proposlUon de mlnorite I met potentlellement en perl! l'objec
tlf fondamental de I' AVS, a savolr la garantle des besolns vl
taux, en s'appuyant indlrectement sur le deuxleme plller. 
La mfnorlte II (Rechstelner-Bäle) almeralt au contralre com
battre l'eroslon des rentes resultant de l'lndlce mixte en ln
trodulsant une proportion Inverse (deux tiers salalre, un tlers 
lndlce des prlx a la consommatlon), les coOts supplementai
res cette fols-cl egalement de 1, 1 mllllard de francs, mals 
dans le sens Inverse bien entendu, etant couverts par la 
croissance economique. 
Cette vislon des choses ne paratt pas tres reallste non plus, 
ne fot-ce qua parce que jusqu'a present II y avalt un rentler 
pour quatre personnes actlves et qua l'on se dlrlge vers la 
proportlon d'un rentler pour 2,5 personnes actlves an 2025. 
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Par allleurs, les protagonfstes de f'une et de f'autre proposi
tlon ne prennent pas sufflsamment en compte les merites de 
l'indice mixte. II ne s'aglt pas slmplement de l'adaptatlon de 
la rente au rencherfssement, mais aussf de la fixation des 
nouvelles rentes et du maintlen, par ce blals, d'une relatlon 
harmonieuse entre cotlsants nouveaux et anciens rentiers. 
Toute remlse en question de l'indlce mixte compromet cette 
mecanlque subtile, penalise les nouveaux rentlers en ac
crolssant l'eroslon des cotlsatlons par rapport a la rente et 
introdult des discrepances entre nouveaux et anciens ren
tiers qui, au gre du rencherlssement, ont un pouvoir d'achat 
different 
Cette argumentatlon du Consell federal convalnc la commls
sion qul reJette la proposition de mlnorlte 1, par 13 volx con
tre 11 et avec 1 abstentlon, et la proposltlon de minorite ll, 
par 14 volx contre 8 et avec 2 abstentions. Elle vous prie 
d'en faire de mAme. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Effectlvement, le sys
teme de l'lndlce mixte est un systeme subtil et Je crols qu'il 
n'a Jamals ete debattu avec autant de clarte qu'actuelle
ment. Je m'etonne seulement qu'apres la magistrale expll
catlon donnee par Mme Egerszegl, qui a vraiment compris la 
subtilite de la mecanlque, cette derniere en arrive a une con
cluslon qul ne tlent pas compte de la loglque de ce systeme, 
mals qul applique sur la longue periode un systeme qul con
dult a une eroslon plus rapide des nouvelles rentes et a une 
adaptatlon plus lente des rentes versees aux rentlers eux
mAmes. 
Permettez-mol Juste de resumer encore une fois simplement 
de quol II s'aglt, et Mme Egerszegl encore une fois l'avait fort 
blen dit, c'est sa concluslon qul m'etonne. Pendant la pe
rlode ou l'on accumule un drolt, c'est-a-dlre pendant la vle 
actlve, on cotlse en fonctlon de l'evolution des salalres. II est 
donc lmportant de savoir sl la rente que l'on touchera a la fln 
de cette perlode est dans une relatlon acceptable avec les 
cotisatlons que l'on a versees; cela tlent vralment au prln
clpe d'assurance, dans ce cas. Et cela se deroule sur une 
Jongue duree, sur quarante ansl 
Donc, sl l'on n'a pas cette dynamlsatlon totale, comme 
d'autres pays l'ont cholsle pour le calcul des nouvelles ren
tes, mals qua l'on tient compte non pas pleinement de l'aug
mentatlon des salaires, mals d'un lndlce pondere moltle
moltie, salalre/augmentatlon des coOts, on asslste a une 
Jente eroslon. De generatlon en generation, la proportlon en
tre ce qul est versa et ce qu'on tauche au moment ou l'on 
devlent rentler est un peu molns favorable. 
Cela seralt totalement defavorable. Ce seralt l'accrocher a 
un element sans relation dlrecte avec la cotlsation versee, sl 
on ne l'adaptalt qu'au rencherissement et non a l'evolution 
des salaires qul, alle, reflete en m~me temps l'evolution des 
cotlsatlons. Avec l'lndlce mixte a la place de la plelne dyna
mlsatlon, donc du pleln rattachement a l'augmentation des 
salalres, nous avons aussl une legere eroslon du taux de 
remplacement du salalre par la rente. Mals cette legere ero
slon est compensee, pendant les vlngt ans durant Jesquels 
on tauche la rente, par une adaptatlon de cette dernlere qul 
est, en moyenne, superieure sur cette perlode a la simple 
compensatlon du rencherissement. Nous avons donc un 
systeme de balance entre le falt que le taux de remplace
ment a tendance a balsser et le falt que le taux d'adaptatlon 
des rentes est superleur a celul que demanderait le simple 
rencherlssement. 
C'est ce que j'al appele un systeme genlal, Madame Heber
leln. Par l'lntermedlalre d'un seul element, on arrlve a trou
ver cette balance avec, d'un cOte, le mAme taux d'adaptatlon 
pour calculer ce que valent les cotlsatlons et permettre de 
determlner la nouvelle rente, encore une fois sur 40 ans, et, 
de l'autre, une adaptatlon posslble des rentes pour les per
sonnes qul sont deja a l'äge de I' AVS. SI on ne veut pas de 
ce systeme, II taut alors decoupler les choses. II taut une 
plelne dynamlsatlon pour le calcul de la rente au depart et, a 
ce moment-la, vous l'avez dlt, on pourrait envisager de ne 
compenser que le rencherlssement pour les rentlers. On 
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aurait alors un systeme qui voudralt qua les rentes solent dif
ferentes selon le moment ou l'on est entre dans le systeme 
de la retralte. 
Nous avons un systeme qul a falt ses preuves, nous avons 
un systeme qul etabllt en gros cette balance. Cette balance 
seralt meilleure avec la proposltion de mlnorite 11, a cause de 
la perlode pendant laquelle II y a eroslon et de la periode 
pendant laquelle II y a amelloratlon de la sltuatlon. Mals 
nous avons pense que dans cette proposltion qui dolt vlser il 
consollder l'AVS, nous ne pouvions pas aller plus loln en fa. 
veur d'un lndlce qul tiendrait campte de l'evolutlon des salal
res par rapport aux coOts. 
II faut donc rejeter la proposltlon de mlnorite 1 (Heberlein). 
Elle accelere l'eroslon et alle permet molns de compenser 
dans l'äge. C'est donc un systeme qul consiste a affalbllr le 
premler piller, alors qu'II est dejä tendanclellement en train 
de se faire remplacer dans l'ordre d'lmportance par le 
deuxieme plller. II ne faut pas accelerer ce mouvement. 
Une derniere remarque: l'argument qul conslsterait a plaider 
ici en faveur de la proposition de mlnorlte I au nom des jeu
nes famllles de cotlsants est blen sOr totalement faux. Les 
Jeunes familles de cotlsants veulent savolr quelles vont etre 
leurs rentes lorsqu'elles seront a la retraite, et la proposltlon 
de mlnorite l leur dit: «Vous continuerez a payer des cotlsa
tions, mals vous aurez proportlonnellement un molns bon 
taux de couverture de ce revenu, c'est-a-dlre que vos cotisa
tions constitueront des rentes plus falbles.» C'est un marche 
de dupes que vous proposez la aux Jeunes cotlsants, aux fa
mllles. 
Je vous prie de rejeter la propositlon de mlnorlte 1. Avec 
molns de vehemence, parce qu'II y a des arguments de cal
cul qul vont dans le sens de cette proposltlon, je vous de
mande, malgre tout, de rejeter egalement la proposltlon de 
minorlte II. Nous devons consollder l'AVS, et la proposltlon 
de mlnorlte II conslste a augmenter la valeur des rentes. 
Nous ne pouvons pas aujourd'hul faire ce pas, meme s'II 
pourralt Atre souhaltable. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A tftre prellmlnaire 
FOr den Antrag der Minderheit 1 .... 93 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit 11 •••• 78 Stimmen 

Definitiv- Deflnltlvement 
(namenttlch-nomlnatif: Beilage-Annexe 00,014/1212) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 99 Stimmen s=-l . SeL 2,, 
FOr den Antrag der Minderheit 1 .... 77 Stimmen wuvi. 

~it r-3.a. z.,, 
Art. 33quater 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Finanzierung der Anpassung der Renten an die Lohn- und 
Preisentwicklung 
Text 
Zeichnet sich ab, dass der Ausgleichsfonds der AHV unter 
den Betrag von 70 Prozent einer Jahres fällt, und Ist 
die Rnanzierung der Anwendung von A 1 33ter AHVG 
nicht anderweitig gesichert, setzt die Anwendung von Artl· 
kel 33ter AHVG voraus, dass Volk und Stände einer Anhe
bung des Mehrwertsteuersatzes zustimmen, und zwar In 
dem Umfang, dass mit den daraus erzielten Erträgen die 
Finanzierung der Anwendung von Artikel 33ter AHVG für 
eine Periode von mindestens fQnf Jahren sichergestellt Ist. Ist 
diese Voraussetzung nicht erfOllt, beantragt der Bundesrat, 
dass die Renten nur der Preisentwicklung angepasst werden. 

Minderheit 
(Rechsteiner Basel, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 
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Art. 33quater 
Proposition de la commlsslon 
Majorfttj 
T/tre 
Flnancement de l'adaptatlon des rentes a l'evolutlon des sa
laires et des prix 
Texte 
SI, selon toute probabillte, le fonds de compensation de 
l'AVS est Interieur a 70 pour cent de la somme correspon
dant aux depenses d'une annee et qua le flnancement de 
l'adaptation prevue par l'artlcle 33ter LAVS ne peut Atre as
sure autrement, l'appllcation de l'artlcle 33ter suppose qua 
le peuple et les cantons approuvent une augmentatlon du 
taux de la taxe sur la valeur ajoutee. Ladlte augmentatlon 
dolt permettre la perceptlon de recettes qul assurent l'appll-
catlon de l'artlcle 33ter LAVS pendant une perlode d'au 
molns clnq annees. SI cette condition n'est pas remplle, le 
Conseil federal propose de n'adapter les rentes qu'a l'evolu
tion des prlx. 

MlnorlM 
(Rechstelner Basel, Baumann stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquier, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
ReJeter la proposltion de la majorlte 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Der nächste Antrag der Mehr
heit beinhaltet bereits wieder Sparmassnahmen auf Vorrat; 
er Ist wieder ein Angriff auf den Mischindex. Wir lehnen ihn 
ab, weil wir Ihn für unnötig halten und weil wir aus der jetzi· 
gen Formulierung nicht erkennen können, wovon dieser Arti
kel eigentlich genau handelt. Es Ist nämlich völlig unklar, 
was alles sonst noch Im gleichen Paket drin wäre, wenn 
Ober ein neues Mehrwertsteuerpaket abgestimmt und ein 
zusätzliches Mehrwertsteuerprozent abgelehnt würde. An
gesichts gewisser Anträge aus dem Rat Ist ja denkbar, dass 
man das nächste Mehrwertsteuerprozent mit dem Rentenal
ter 75 oder 85 verknüpft; dann wäre es logisch, dass die Be
völkerung so einen Vorschlag ablehnen würde. Ich bitte Sie 
deshalb, davon abzusehen, Im Gesetz bereits jetzt präventiv 
Rentenabbau festzuschreiben. 
Wir haben vlele Möglichkeiten, die AHV zu finanzieren. Es 
Ist nicht so, dass die Anträge dazu nicht gestellt wurden: Wir 
haben das Gold aus der Nationalbank, die Gewinne der Na
tionalbank, die wir als wiederkehrenden Beitrag für die lang
fristige Sicherung der AHV verwenden können, wir können 
eine Erbschaftssteuer einführen - bekanntlich Ist eine Erb· 
schaftssteuer mit der Alterspyramide positiv korreliert, und 
es tut niemandem weh, wenn einige Millionärssöhnchen und 
Mllllardärstöchterchen In Zukunft etwas leisten müssen, an
statt einfach nur ein Leben als Erbe oder Erbin zu führen. Ich 
glaube, wenn man die AHV finanzieren will, dann gibt es tat
sächlich sehr viele Möglichkeiten dazu. Wir wehren uns da· 
gegen, dass die Sparschraube Immer gegen die kleinen 
Einkommen geht, während man bei der dritten Säule In der 
Kommission Jetzt bereits wieder daran geht, Steuerge
schenke zu machen - das Ist einseitig. 
Lehnen Sie hier diese Kürzung der Renten auf Vorrat ab! 

Präsident (Hass Pater, Präsident): Die FDP-Fraktion lässt 
mitteilen, dass sie die Mehrheit unterstatzt. 

Gross Jost (S. TG): Ich bitte Sie Im Namen der SP-Fraktlon, 
die Minderheit zu unterstützen und diesen Artikel 33quater, 
den die Mehrheit zusätzlich Ins Gesetz einfügen will, zu 
streichen. 
Frau Bundesrätin Drelfuss hat In der Kommission gesagt, 
der Mischindex sei keine heilige Kuh, aber doch ein sehr ge
liebtes Vieh. Für uns Ist der Mischindex die Garantie, dass 
die Renten Ober die hälftige Anbindung an die Löhne an die 
wirtschaftliche Entwicklung In diesem lande angekoppelt 
sind und bleiben. Wer das ln Frage stellt, leistet einerseits 
der kalten Degression der Renten Vorschub, das helsst, 
dass die Renten schleichend Immer mehr an Kaufkraft ver
lieren. Er fördert aber andererseits auch dle zweite Säule mit 
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dem Kapitaldeckungsverfahren zulasten der AHV, die Immer 
noch für zwei Drittel der Rentner In diesem Land die wich
tigste Einkommensquelle Ist. Und schllessllch relativiert die
ser Mehrheitsantrag den In Artikel 111 BV festgelegten Ver
fassungsauftrag, der die AHV verpflichtet, Existenzsiche
rung zu gewährleisten. 
Von der Lohnentwicklung abgekoppelte Renten können auf 
Dauer nicht exlstenzsichernd sein. Schllessllch kommt die
ser sehr fragwürdige Automatismus bei der Anpassung der 
Renten dazu, der In Artikel 33quater gemäss Mehrheitsan
trag vorgesehen ist Das bedeutet nichts anderes als eine 
Aushöhlung der parlamentarischen Kompetenzen In einem 
zentralen Bereich der Rentenbemessung. Das Ist Notrecht 
In der Kompetenz des Bundesrates. Das Parlament würde 
gewissermassen die eigene Entmachtung In diesem Bereich 
beschllessen, und das Notrecht würde genau In jenen Zeiten 
der wirtschaftlichen Rezession, der wirtschaftlichen Not, auf
grund der sinkenden Lohnsummen und der sinkenden Lohn
nebenkosten anwendbar sein. 
Genau zu diesem Zeitpunkt wäre die exlstenzerhaltende Be
deutung, die exlstenzerhaltende Funktion der Renten !~frage 
gestellt. Das wollen wir nicht, das Ist ein weiterer Angnff auf 
den Mischindex. 
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit zu folgen. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Ich bitte Sie namens der 
CVP-Fraktion, der Mehrheit zuzustimmen. Es gibt berechen
bare und nicht berechenbare, offene Faktoren bei der Siche
rung der Rnanzlerung der AHV. Nicht berechenbar Ist zum 
Beispiel die wlrtschaftllche Entwicklung. Diese Ist ungewiss. 
Hätten Sie 1989 gedacht, dass wir im Jahre 1994 ganze 
6 Prozent Arbeitslose haben? Nicht berechenbar Ist auch 
die Partizipation am Arbeitsmarkt. Wir haben eine Erwerbs
quote von 83 Prozent. Berechenbar Ist die Demographie. 
Das ordentliche Rentenalter haben wir bei 65 Jahren festge
legt, und jetzt das Rentenniveau und die Rentenanpassun
gen, also den Mischindex. Hier sind längerfristig Flnanzle· 
rungsslcherungen möglich. Die hat die Kommission in 
diesen Artikel 33quater eingebaut und eine gute Lösung ge
funden. Demnach muss der Bundesrat Antrag stellen, dass 
die Renten nur dann der Preisentwicklung angepasst wer
den, wenn der Ausgleichsfonds der AHV unter den Betrag 
von 70 Prozent einer Jahresausgabe fällt und die Mehrwert
steuerfinanzlerung nicht gesichert Ist. 
Entscheiden tun wir dann hier Im Rat, Herr Gross, das Ist 
keine Aushöhlung der parlamentarischen Kompetenzen, Im 
Gegenteil. Hier wird dann entschieden, der Bundesrat stellt 
den Antrag. Wir haben Ja vorhin lang und breit die Mischin
dexdiskussion geführt: Ist er sozial, Ist er gerecht? 
Zur Frage, ob er gerecht Ist, möchte Ich sagen: Das Verhält
nis Erwerbstätige zu Rentner von fünf zu eins wird ändern 
auf zwei zu eins. Es gibt Immer mehr Leute, die weiter weg 
vom aktiven Wirtschaftsleben sind. Darum hat die Lohnent
wicklung - das reale Wachstum der Löhne - eine Immer we
niger grosse Berechtigung für die laufenden Renten. Das zur 
Gerechtigkeit. 
Zur Frage, ob er sozlal Ist: Der Rentner partizipiert ja nach 
wie vor an der Teuerung, an der Inflation. Das hat doch für 
Ihn die entscheidende Bedeutung. Ich gebe zu: Wenn man 
Ihn abkoppelt, Ist das ein kleines Opfer, aber weil es sehr 
viele sind, Ist der Gesamtbetrag eben gross. 
Wir von der CVP-Fraktlon haben den Antrag der Minderheit 1 
(Heberleln) zu Artikel 33ter abgelehnt, weil er zu kurz greift. 
Wir sind aber der Auffassung, hier sei der Antrag der Mehr
heit für die langfristige Sicherung der Finanzierung richtig. 
Diesen Antrag müssen wir Im Interesse einer gesicherten 
Finanzierung annehmen. 
Ich bitte Sie namens der CVP-Fraktion, bei Artikel 33quater 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Fasel Hl.lgo (G, FR): Ich will mich bei diesem Artikel kurz 
halten, aber doch darauf hinweisen, dass es hier um nichts 
anderes geht als um polltlsche Redllchkelt und politische 
Transparenz und - vlellelcht für Jene, die den Begriff noch 
kennen - auch um eine minimale politische Aufrichtigkeit. 
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Wir wollen nicht zulassen, dass Jene, die verhindern wollen, 
dass die AHV die nötigen Mittel bekommt - obwohl sie über 
die Mehrwertsteuer vorgesehen sind -, sich verstecken kön
nen, ohne zu sagen, wo anschllessend Leistungen gekürzt 
werden. Mit einem solchen Automatismus kann man sich 
einfach hinter einem Gesetz verstecken, ohne politisch die 
Verantwortung zu Obernehmen und In aller Öffentlichkeit da
fOr einzustehen, wo man Leistungen kürzen will. Deshalb, 
denke Ich, Ist es notwendig, dass wir dem Antrag der Min
derheit Rechstelner, Basel klar und deutlich zustimmen. 
Vielleicht noch eine Bemerkung zu meinem Vorredner, der 
gesagt hat, wir seien als Parlamentarier immer weiter weg 
von Jenen Leuten, die im aktiven Erwerbsleben stünden. 
Erstens einmal, Herr Widrig, beträgt das Verhältnis der 
Rentner zur aktiven Bevölkerung heute nicht eins zu fOnf, 
sondern eins zu vier. Es Ist ein relativ grosser Unterschied; 
In Ihrem Beruf werden Sie diesen Unterschied wohl verste
hen. 
zweite Ergänzung: Sie sagten, dieses Verhältnis werde auf 
eins zu zwei ändern. Was wir bis Ins Jahr 2020 wissen, ist, 
dass wir dann ungefähr bei eins zu drei sind. Ihre Behaup
tung, das Verhältnis werde eins zu zwei betragen, Ist Jenen 
Analysen entnommen, die vor kurzem auf den Tisch gekom
men sind, in denen man den Leuten In diesem lande klar 
machen will, wie das Verhältnis der aktiven Bevölkerung zu 
Rentnerinnen und Rentnern In sechzig Jahren aussehen 
wird. 
Ich frage einmal hier Im Saal - anderswo hat man Ja die Ge
legenheit nicht -: Ist das noch seriöse wissenschaftliche Ar
beit? Ich sage: Nein. Wer hätte 1940 als Prophet auftreten 
und sagen wollen, wie unsere Bevölkerung im Jahr 2000 zu. 
sammengesetzt sein wird? Das hat etwas mit wissenschaftli
cher Arroganz zu tun, mehr nicht 

Dormann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: Mit Arti
kel 33quater will die Mehrheit der Kommission den nötigen 
Fonds sicherstellen, den es fOr die Ausrichtung der Jährli
chen Rente sowie für deren Anpassung an die Teuerung 
braucht. Dieser Antrag kam In der Kommission zustande, 
nachdem In Artikel 33ter der Mischindex - so wie vorhin hier 
im Plenum - unverändert blieb, also weder ein kontinuierli
cher Ausbau noch ein langsamer Abbau der Rentensumme 
beschlossen wurde. 
Die Mehrheit der Kommission kann diesem Artikel 33quater 
auch einen präventiven Aspekt abgewinnen. Mit Artikel 
33quater kann man bei einer möglichen Volksabstimmung 
über eine Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der AHV den 
Warnfinger erheben und das Volk orientieren, dass die AHV
Renten gekürzt werden, wenn die von Bundesrat und Parla
ment beantragte Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht zu
stande kommt. Stimmt das Volk nicht zu, welss es zum 
Voraus, dass dann der Bundesrat dem Parlament gemäss 
Artikel 33quater beantragen kann, die Renten fortan nur 
noch der Preisentwicklung anzupassen. Entscheiden Ober 
eine mögliche Neuanpassung an die Teuerung wOrde aber 
In Jedem Fall nicht der Bundesrat selbst, sondern das Parla
ment oder In letzter Instanz das Volk. Deshalb hat die Kom
mission mit 14 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung diesem Arti
kel 33quater zugestimmt 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: l..'.article 33qua
ter est un artlcle d'exception, pour le cas oD le fonds de com
pensatlon tomberalt en dessous de 70 pour cent. Ce taux de 
70 pour cent ne tlent pas du hasard. II taut compter normale
ment avec une reseNe de 15 ä 20 pour cent pour faire face 
aux varlations conjoncturelles. Mals comme le temps neces
salre pour prendre des mesures polltlques de correction de 
la sltuation se situe entre trois et clnq ans, II faut compter 
avec un supplement de 50 pour cent pour assurer las rentes 
dans l'lntervalle. 
Relever le taux de la TVA est an effet une operatlon qul de
vra, sans aucun doute, &tre couplee ä un proJet de redresse
ment Vous n'accepterez Jamals slmplement de boucher un 
trou, et cela d'autant molns sans doute qu'en cas de refus, le 
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Conseil federal vous proposera alors de n'adapter las rentes 
qu'ä l'indice des prix. 
La consolidation du fonds de compensatlon est manHeste
ment dans l'lnter&t de tous, mais en partlculler de la Jeune 
generation qul represente las rentlers de demaln. La mlno
rlte Rechstelner, Basel interprete le mecanlsme fixe ä l'ar
ticle 33quater comme une attaque lancee contre l'lndlce 
mixte. Sans doute, mais une fols encore II s'aglt d'une sltua
tion d'exceptlon, et se priver d'un moyen d'lnteNention est 
tout slmplement irresponsable. 
La commlssion vous recommande donc d'accepter l'ar
ticle 33quater et de refuser la proposltion de mlnorlte, par 
12 voix contre 8 et avec 2 abstentlons, en premiere lecture, 
et par 14 volx contre 7 et avec 1 abstentlon, en deuxleme 
lecture. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Vous me permettrez de 
parler un bref Instant du polnt que nous n'avons pas encore 
dlscute, ä savolr la modlflcatlon de la constitutlon pour assu
rer le flnancement de l'AVS a travers la taxe sur la valeur 
ajoutee. 
Pourquol est-ce que je me permets de parler de cela, alors 
qua nous ne sommes pas encore a ce polnt de l'ordre du 
Jour? C'est parce qua le Consell federal avalt propose de 
faire un lien, au nlveau de la constltution, entre la sltuatlon 
oD le fonds de compensation descendralt an dessous de 
70 pour cent des depenses annuelles de I' AVS, et la posslbl
llte de renoncer au mecanlsme habltuel d'adaptation des 
rentes. 
Dans son projet, le Conseil federal prevoyalt mAme de pou
volr aller tres loln et de ne pas compenser le rencherlsse
ment, c'est-ä-dlre de mettre hors vlgueur un artlcle consti
tutionnel parallele ä celui-cl, qul pose comme niveau mlnl
mum de l'adaptatlon au molns le rencherlssement. 
Je consldäre la proposltion de la maJorlte qua M. Widrig a ln
trodulte dans la commission comme une alternative ä la ver
slon du Conseil federal, au nlveau de la constltution. Elle est 
molns rlgoureuse, puisqu'elle ne permet pas de descendre 
en dessous de la compensation du rencherissement; alle 
appllque donc blen cette regle constltutionnelle generale. 
Elle est moins automatlque aussl, et cela permet, pendant 
une perlode limltee, de prendre las mesures pour retrouver 
ce taux de 70 pour cent. 
Je considere egalement qua la proposltlon de la majorlte a 
l'avantage de ne toucher qua l'adaptation des rentes. Elle ne 
modifie pas l'lndlce mixte an IUl-mAme, dans la mesure oCI 
c'est !'Instrument qul permet de fixer les nouvelles rentes; 
alle modifle unlquement, pendant une perlode llmltee, 
l'adaptatlon des rentes deJä per(}Ues, donc de n'assurer ä 
nos rentlers AVS qua la compensatlon du rencherlssement. 
Dans ce sens - M. Widrig hochalt la täte pendant que Je par
lais -, comme alternative plus douce au proJet du Conseil fe
deral, j'almerals soutenir la proposltlon de la maJorlte. Cela 
lmpllque qua le Conseil federal retlre sa formulatlon plus 
dure au nlveau de la constltutlon, et qu'II combatte certaines 
des proposltlons qul entendent lntrodulre dans la constltu
tlon la posslbilite d'aller en dessous de la compensatlon du 
rencherissement. 
En d'autres termes, pour ceux qul crltlquent la proposltlon 
de la maJorlte, J'aimerals leur faire comprendre que celle-cl 
est un compromls qul attenue la rlgueur du proJet du Conseil 
federal. La Conseil federal peut se rallier ä l'esprlt slnon ä la 
formulation exacte de cette proposltlon de la maJorlte, et II 
vous prle de faire de mAme. 

Abstimmung - Vota 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 1 02 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 

Art.34 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Mehrheit 
Unverändert 
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Minderheit 
(Rechstelner Basel, Baumann Stephanie, Gross Jost, Hol
lenstein, Maury Pasquler, Rechstelner Paul, Rosslni) 

a. Ist das massgebende durchschnlttllche Jahreseinkommen 
kleiner oder glelch dem 36fachen Mindestbetrag der Alters
rente, so beträgt der feste Rententeil sieben Zehntel des 
Mindestbetrages der Altersrente und der variable Rententeil 
einen Vlerzlgstel des massgebenden Jahreseinkommens. 
b. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
grösser als das 36fache des Mindestbetrages der Alters
rente, so beträgt der feste Rententeil sechs FOnftel des Min
destbetrages der Altersrente und der variable Rententell 
einen Neunzlgstel des massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommens. 

Abs.5 
Mehrheit 
Unverändert 
Minderheit 
(Rechstelner Paul, Baumann stephanie, Goll, Gross Jost, 
Maury Pasquier, Rechstelner Basel, Rossini) 
Der Mindestbetrag der vollen Altersrente von 1080 Franken 
( der Betrag wird bei Inkrafttreten der 11. AHV-Revlslon an 
die in diesem Zeltpunkt geltenden Indexgrundlagen ange
passt) .... 

Art. 34 
Proposition de la commission 
Al.2 
Majorfte 
inchange 
Minorite 
(Rechstelner Basel, Baumann stephanie, Gross Jost, Hol
lenstein, Maury Pasquler, Rechstelner Paul, Rosslnl) 

a. SI le revenu annuel moyen determlnant est Interieur ou 
egal au montant minlmum de ia rente de vlelllesse multlplie 
par 36, le montant fixe de la rente est egal a sept dlxlemes 
du montant mlnlmum de la rente de vlelllesse, et le montant 
variable a un quarantleme du revenu annuel moyen determl
nant 
b. SI le revenu annuel moyen determlnant est superleur au 
montant minimum de la rente de vleillesse multiplie par 36, 
le montant fixe de la rente est egal a slx clnquiemes du mon
tant minlmum de la rente de vleillesse, et le montant variable 
a un nonantleme du revenu annuel moyen determinant 

Al.5 
Ma]ortte 
lnchange 
Minorlte 
(Rechstelner Paul, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Maury Pasquler, Rechstelner Basel, Rosslni) 
Le montant mlnlmum de la rente de vlelllesse entlere de 
1080 francs (au moment de l'entree en vlgueur de la 11e re
vlslon de l'AVS, le montant sera adapte aux elements de l'in
dlce en vlgueur a cette date) .... 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Bel der 10. AHV-Revlslon wur
de der berohmte Rentenknick eingebaut, der eine Anpas
sung der kleinen und mittleren Renten nach oben bewirkte. 
Der Minderheitsantrag geht In die gleiche Richtung; er 
würde die Renten Im mittleren Bereich um 5 Prozent verbes
sern. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Aus einem Erwerbs
einkommen von 3090 Franken resultiert heute eine Rente 
von 1566 Franken Im Monat. Mit der neuen Rentenformel 
würden 1647 Franken Monatsrente ausbezahlt. Es Ist eine 
Tatsache, dass viele Rentner und Rentnerinnen In diesem 
Bereich eine sehr schlechte Absicherung haben. Der 
Mensch lebt bekanntlich von Franken und nicht von Prozen
ten. Die gängige Rentenformel «60 Prozent sollen genügen» 
fahrt In diesem Bereich dazu, dass die Ersatzquote zu tief Ist 
und dass im Rentenalter die Konsumbedürfnisse zur Fort-
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setzung der gewohnten Lebensweise real nicht erfüllt wer
den können. 
Laut Bundesverfassung soll die AHV die Existenz sichern. 
Dies soll geschehen, ohne dass viele Leute auf Ergänzungs
leistungen angewiesen sind. Dem Antrag der Minderheit ste
hen selbstverständlich Einsparungen bei den Ergänzungs
leistungen gegenüber. Vor allem aber geht es darum, die 
Lage der Bezüger von kleinen Renten zu verbessern. Dies 
auch aus einem sehr speziellen Blickwinkel der Finanzie
rung: Wenn Sie die Finanzierung In Richtung Mehrwertsteu
erprozente und Goldreserven verschieben, dann Ist es eben 
vernünftig und adäquat, den kleinen Einkommen eine kleine 
Zulage zu geben, denn sie haben Im selben Ausmass An
spruch auf die Zuwendungen aus den Goldreserven wie Be
zügerlnnen und Bezüger einer Maximalrente. 
Wie Sie wissen, Ist die Mehrwertsteuer regressiver als die 
geltenden Lohnprozente. Es trifft die Erwerbstätigen mit ei
nem kleinen Einkommen also stärker als Jene mit einem 
grossen Einkommen. Es Ist deshalb folgerichtig, dass wir die 
Rentenformel zugunsten der kleinen Einkommen etwas ver
bessern. 
Von einer Einheitsrente möchten wir Indessen Abstand neh
men, weil wir nach wie vor der Ansicht sind, es solle ein wirk
lich wirksamer Anreiz bestehen, dass die Erwerbstätigen 
von sich aus Beiträge zahlen und über Ihre Beiträge auch 
die Rentenhöhe verbessern können. In diesem Bereich Ist 
es sehr vernünftig, diesen «Bauch» in der Rentenkurve ein 
bisschen zu verstärken. Es Ist eine HIife, die sofort wirkt. Na
türlich müssen wir auch beim Koordinationsabzug In der 
zweiten Säule eine Reform durchführen. Dort geht es Jedoch 
mehrere Jahrzehnte, bis eine Reform rentenwirksam wird, 
während wir bei der AHV bereits heute Verbesserungen vor
nehmen können. 

Rechstelner Paul (S, SG): Mit dem Antrag der Minderheit 
zu Absatz 5 möchte Ich auf ein Problem aufmerksam ma
chen, das bei allen Diskussionen rund um den Mischindex 
bisher unters Els geraten Ist. Es geht um das Problem der so 
genannten «kalten Degression» der AHV-Renten. Sie erse
hen aus der Formulierung des Antrages, dass mit der Reall
slerung dieses Antrages die AHV-Renten auf der Basis der 
einfachen, mlnlmalen Rente gegenüber heute um 50 Fran
ken aufgewertet würden - das helsst 1080 Franken gegen
Ober den heutigen 1030 Franken. Es geht also um Renten
erhöhung von 50 Franken bei den minimalen, einfachen 
Renten. 
Wodurch begründet sich dieser Antrag? Ganz einfach - es 
Ist In diesem Sinne auch ein didaktischer Antrag. Er gleicht 
die so genannte «kalte Degression» der AHV-Renten seit 
der Einführung des so genannten Mischindexes 1979 bzw. 
1980 Im Zusammenhang mit der 9. AHV-Revlslon aus. 
Dies steht Im Gegensatz zu dem, was heute Immer behaup
tet worden Ist. Frau Egerszegl hat In Ihrem Votum gesagt, 
dass die Renten In den Neunzlgerjahren zugelegt hätten, 
weil die Teuerung höher als die Einkommensentwicklung ge
wesen sei. So war es eben nicht! Im Unterschied zu dem, 
was behauptet worden Ist. haben die Renten Im Elnkom
mensverglelch real ständig an Wert verloren. Sie haben seit 
1980, seit der Schaffung des Mischindexes, an Wert verlo
ren, und zwar genau um diesen Betrag, genau um den Wert 
von - je nachdem, wie man rechnet - 5 bis 7 Prozent. Die
sen Verlust bei den AHV-Renten nennt man «kalte Degres
sion». Sowohl die Ersatzquote als auch der Wert dieser 
AHV-Renten sind gesunken. Damit hat sich auch das Ge
wicht der ersten Säule gagenüber der zweiten Säule, den 
Pensionskassen, und der dritten Säule verringert. Die Ren
ten haben also relativ - bezogen auf das vertassungsmäs
sige Ziel der Existenzsicherung - an Wert verloren. 
Nun hat der Gesetzgeber bei der Schaffung des Mischinde
xes - Anpassung der Renten zu 50 Prozent an die Teuerung 
und zu 50 Prozent an die Lohnentwicklung -, der Ja eine 
Kompromissformel war, auf diese Problematik bereits Rück
sicht genommen. Er hat nämlich Im heutigen Artikel 33ter 
Absatz 3 vorgeschrieben, dass der Bundesrat periodisch 
überprüfen muss, wie sich das Verhältnis dieser beiden 
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Werte entwickelt; er muss periodisch Ergänzungen vorschla
gen, um dle Substanz der AHV-Rente zu sichern. Wenn nun 
der Bundesrat das machen wOrde, was in diesem Absatz 3 
von Artikel 33ter des AHV-Gesetzes vorgeschrieben Ist, 
mOsste er heute, statt Abbauvorschläge zu machen, eine 
Wiederaufbesserung der AHV-Renten vorschlagen. 
Finanzlell Ist das kein Pappenstiel, das muss Ich einräumen; 
es macht umgerechnet rund 5 Prozent der gesamten AHV
Ausgaben aus. Rund 1,4 Milliarden Franken sind es nun, die 
Jahr tor Jahr aufgrund dieser kalten Degression auf dem 
Buckel der Rentner und Rentnerlnnen eingespart werden. 
Elgentllch müsste eine AHV-Revlslon, die die AHV mit Blick 
auf die Exlstenzslcherung wieder auf die Höhe der Zeit brin
gen würde, genau diese Verbesserung vorschlagen. Das 
wäre hier und heute fällig. 
Es Ist mir bewusst, dass es In dieser AHV-Revislon nicht ge
schehen kann. Das Ist auch der Grund, weshalb Ich diesen 
Antrag hier mehr aus Granden der Illustration gestellt habe. 
Aber Ich möchte sagen: Wenn diese 11. AHV-Revision nun 
geglOckt oder gescheitert Ist - vorläufig sieht es eher nach 
Scheitern aus, wenn es bei den Beschlüssen blelbt, die bis 
heute gefasst worden sind-, wird schleunigst eine neue Re
vision eingeleitet werden mOssan, die wieder die relative 
Werterhaltung der AHV-Renten gewährleistet. 
Das 1st das Thema der Zukunft: Die erste Säule muss -
wenn sie sich der Existenzsicherung annähern will - In die
sem Punkt die Ersatzquote halten, muss wiederum gestärkt 
werden. Ich möchte deshalb den Bundesrat einladen, diese 
Entwicklung Im Auge zu behalten und bei einer Verbesse
rung der Flnan2;lage des Bundes, bei einer Verbesserung 
auch der Finanzlage der AHV, die Ja von der Wirtschaftsent-
wicklung a Ist, diese Hausaufgabe zu erledigen. 
Zum heutigen unkt möchte Ich, nachdem dies gesagt 
Ist, diesen Antrag aber zurOckzlehen. 

Rosslnl Stephane (S, VS): Le groupe soclallste soutlent 
blen evldemment, a l'allnea 2, la proposltlon de mlnorlte qul 
vient d'Atre developpee. J'almerals lnslster sur un ou deux 
elements complementalres. 
M. Rechstelner, Basel a rappele l'objectlf de la constitutlon: 
la couverture des besolns vltaux par le premler plller, ce qua 
j'al aussl evoque tout a !'heure dans le cadre d'une autre 
proposltlon. J'almerals evoquer ici en plus le danger de de
rlve, le danger de gllssement, qul se desslne, qui sa trame 
gentlment au fur et a mesure de nos decisions, entre l'objec
tlf constitutlonnel d'un premler plller devant couvrlr les be
solns vitaux, addltionne a un deuxleme plller qul devralt 
garantlr le nlveau de via anterleur, derlve qul tendralt a se dl
riger vers un premler piller plus un deuxlbme qul, ensemble, 
devralent couvrlr les besolns vitaux. Nous devons prendre 
garde de ne pas entrer dans cette loglque. Slnon, nous 
lrlons a l'encontre de la constltutlon. Lorsqu'on sult ca debat, 
on peut avolr la cralnte de cette derlve. 
Le deuxlbme element - II a ete brl~ement evoque par 
M. Rechstelner, Basel -, c'est celul de la reallte qul est ve
cue par les rentleres et les rentlers de ce pays. Cette reallte 
est la sulvante: dans les donnees qul ont ete mlses a notre 
dlsposltlon, on s'aperQOlt qua le premler plller plus le 
deuxieme, Jusqu'a un nlveau de 40 ooo a 45 ooo francs, par
vlennent li garantlr l'objectlf constltutlonnel. Au-delä, on est 
en dessous de l'objectlf constltutlonnel. II taut rappeler que 
le nlveau des rentes maxlmum est d'ä peu pras 2000 francs 
pour une rente simple, 3000 francs pour une rente de cou
ple. II taut rappeler aussl qua 50 pour cent des rentlers de ce 
pays - J'lnslste, 50 pour cent, parce qu'en parcourant les de
bats polltlques, on n'a pas du tout l'lmpresslon que !es polltl
clens s'en rendent vralment compte - n'ont que l'AVS pour 
vlvre, qu'lls n'ont pas de deuxleme plller. 
On ne peut pas, dans un debat leglslatlf comme celul-cl, pe
Jorer davantage la situatlon des plus talbles, la sltuation de 
ceux qul ont des rentes qul ne permettent pas de couvrlr !es 
besolns vltaux. Je ne revlendral pas sur le debat des presta
tlons complementalres; J'al evoque tout a l'heure le talt 
qu'entre un quart et un tlers de ces ayants drolt n'en sont 
pas beneflclalres. 
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Par consequent, Je vous invite li soutenir cette proposltlon 
parce que solt dans le domalne de la sltuatlon de la sante 
des rentlers, solt dans le domaine de la situatlon economi
que - malgre !es etudes du Fonds national sulsse de la re
cherche sclentlflque -, il n'existe pas dans ce pays, contral
rement a ce qu'on a voulu nous montrer, de rentler moyen 
qul soit dans une excellente sltua1ion economique et une ex
cellente situation de sante. II y a une multltude de sltuatlons; 
il y a, parmi la population des rentiers de ce pays, certes ies 
plus riches, mals aussl les plus pauvres des habltants de no
tre pays, ralson pour laquelle II faut se dlrlger vers l'objectlf 
de la constltutlon. 
Je vous invlte a soutenir la proposltion de mlnorite Rechstel
ner, Basel. 

Dormann Rosmarie (C, LU), tor die Kommission: Bel diesem 
Minderheitsantrag zu Absatz 2 handelt es sich um eine an
dere Berechnung der Renten. Elgentllch Ist In der 11. AHV
Revlslon keine Veränderung der Rentenformel und von de
ren Berechnung vorgesehen. Was die Minderheit heute be
antragt, wäre allerdings sympathisch, vor allem aus der 
Sicht der Mittel- und Kleinverdiener. Wir mOssen aber wis
sen, dass dieser Antrag, falls er angenommen wird, auf die 
AHV-Rechnung entsprechende finanzielle Auswirkungen 
hat. Er würde die AHV mindestens mit 300 MIiiionen Fran
ken und die IV mit rund 80 Millionen Franken mehr belasten. 
Die Erhöhung Im Knickpunkt würde 5,2 Prozent ausmachen. 
Einerseits worden allein stehende Personen von einer höhe
ren Rente profitieren, andererseits hätte der Antrag auch 
Auswirkungen auf verwitwete Personen und Paare, bei de
nen auch die Maximalrenten steigen worden. Von den Ehe
paaren beziehen heute rund 75 Prozent eine Maximalrente, 
nicht zuletzt dank der EinfOhrung des Erziehungsbonus. Neu 
wären es mit der Neuberechnung der Renten gemäss der 
Minderheit Rechsteiner, Basel 80 Prozent. 
Aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten hat die Kommis
sion mit 15 zu 8 Stimmen beschlossen, nicht auf den Antrag 
der Minderheit zu Absatz 2 einzutreten. 
Der Antrag zu Absatz 5 ist von Herrn Rechstelner Paul zu
rQckgezogen worden. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: M. Rechsteiner, 
Basel almeralt modlf!er l'artlcle 34 allnea 2, a savolr le calcul 
des rentes pour amellorer la sltuatlon des revenus moyens, 
en modlfiant la relatlon entre le montant fixe et le montant 
varlable. Dans la lol actuelle, le montant fixe est obtenu en 
multipliant le revenu annuel moyen AVS par 74 centlemes 
s'II est lnferleur a la rente minimale multlpllee par 36 - c'est 
un petlt peu compllque - et par 104 centlemes s'II est supe
rleur. M. Rechstelner souhalteralt remplacer ces facteurs par 
70 centlemes et 120 centlemes. En ce qul concerne la part 
variable, le revenu actuel moyen est muitiplle par 13 slx cen
tlemes sl le revenu annuel moyen est tnferleur a la rente mi
nimale multipllee par 36 et 8 slx centlemes pour les revenus 
annuels moyens superleurs. Je me suls permls de convertlr 
ce qul flgure dans la lol en centlbmes ou en slx centlemes, 
de teile ta90n qua les comparalsons pulssent Atre plus tacl
lement comprlses. M. Rechstelner, Basel almeralt remplacer 
ces valeurs par 15 slx centlemes par rapport a 13 et par 6, 6 
par rapport a 8. 
La majorlte de la commlssion constate que cette proposltlon 
coOteralt 300 mllllons de francs supplementalres A l'AVS et 
80 mllllons de francs de plus a l'AI. Le rel~ement du polnt 
d'lnflexlon accroltralt les coOts de 5,2 pour cent D'un cöte, 
les personnes seules beneflcleralent d'une rente plus elevee 
et, de l'autre, la proposltion profiteralt aux personnes veuves 
et aux couples dont les rentes maximales augmenteralent 
egalement, car les rentes des personnes veuves beneflcle
ralent d'un supplement de 20 pour cent, tandls que pour les 
couples les rentes seralent cumulees puls plafonnees. II taut 
remettre en questlon en partlculler les amelloratlons prevues 
pour las veufs et les veuves a qul lralent envlron 40 pour 
cent des depenses supplementalres. En effet, ce groupe qul 
per901t de]a en moyenne les rentes les plus elevees seralt 
encore avantage. Quelque 1 O pour cent supplementalres et 
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au total plus de 50 pour cent des veufs et veuves perce
vralent une rente maximale. Un deplacement analogue s'ob· 
serveralt dans las rentes qu'obtlennent las couples marles. 
SI, a l'heure actuelle, plus de 75 pour cent d'entre eux per
golvent une rente maximale, ils seralent desormals 80 pour 
cent. 
La commlsslon vous prle donc de rejeter la proposltlon de 
mlnorite Rechstelner, Basel, par 15 voix contre 8. 
A l'artlcle 34 allnea 5, an fixant dans la loi le montant de la 
rente mlnlmale a 1080 francs, M. Rechstelner Paul antlclpe 
sur la declslon de l'adaptatlon du montant des rentes, qul 
sera de toute manlere prlse avec l'entree an vigueur de la 
11 e revlsion de l' AVS. 
La loi actuelie prevoit 550 francs et, comblnee avec la prece
dente proposltion, cette maniere de faire combat a nouveau, 
lndlrectement, las effets d'eroslon de l'indlce mixte. De facto, 
la proposltlon qul nous est falte est d'abandonner cet lndlce 
pour se referer a nouveau a celul des salalres, pour com
penser au passage las pertes subles au cours des vlngt der
nleres annees par las rentiers, du falt de l'indice mixte. Son 
coat, convertl par rapport a 2003, representerait 4,9 pour 
cent des depenses, soit 1,4 miillard de francs. 
Pour cette ralson, la commlsslon a rejete la proposltlon de 
mlnorlte Rechsteiner Paul. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Je n'ai rien a ajouter 
aux excellentes expllcations qul ont ete donnees par vos 
rapporteurs. Comme eux, Je vous demande de rejeter la 
proposltlon de la mlnorfte Rechstelner, Basel, a l'artlcle 34 
allnea 2. 
M. Rechstelner Paul a retfre sa proposition de mlnorlte a 
l'allnea 5, mals II l'a couplee avec le rappel qua le Conseil fe
deral a l'obligatlon de veiiler a ca qu'en cas de besoln et si 
c'est posslble, las rentes puissent ätre adaptees pour mleux 
Jouer le rOle qul leur est devolu de par la constitution. Je ne 
peux qua lul donner ralson. C'est une de nos täches de faire 
des proposltlons lorsque le besoln s'en fait sentlr. L'.lndice 
mixte, tout genial qu'II est, n'est pas un mecanisme qul, sur 
le long terme, peut toujours nous satlsfalre. Mais, pour le 
moment, nous n'avons pas las moyens de faire des proposl
trons d'amelloratlon de cette rente. 
Nous vous prions de vous an remettre a l'lndlce mixte qua 
vous avez recondult tout a !'heure. 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Die Minderheit Rech
stelner Paul hat ihren Antrag zu Absatz 5 zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propositlon de la ma/orite 

Art. 39 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Artikel 39 wurde bereits 
Im Zusammenhang mit den Artikeln 21 und 40ter erwähnt. 

Angenommen -Adopte 

Art. 40 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Streichen 
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Art.40 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3-5 
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Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Blffer 

Angenommen -Adopte 

Art. 40bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

00.014 

Die Renten und Hilflosenentschädlgungen werden In der 
Regel auf ein Bank- oder Postkonto überwiesen. Auf Antrag 
des Bezügers können sie direkt ausbezahlt werden. Der 
Bundesrat regelt das Verfahren. 
Abs.2 
Teilrenten, deren Betrag 10 Prozent der minimalen Vollrente 
nicht übersteigt, werden in Abweichung von Artikel 19 Ab
sätze 1 und 3 ATSG einmal Jährlich nachschüsslg Im De
zember ausbezahlt. Der Berechtigte kann die monatllche 
Auszahlung verlangen. 
Abs.3 
Streichen 

Antrag RJhn 
Abs.2 
.... Im Dezember ausbezahlt. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 44 
Proposition de la comm/ssion 
Al. 1 
Les rentes et allocatlons pour lmpotents sont, en regle ge
nerale, versees sur un compte bancalre ou un compte pos
tal. A la demande du beneficlalre, alles peuvent lul ätre 
versees dlrectement. Le Conseil federal regle la procedure. 
Al.2 
En derogatlon a l'article 19 allneas 1 er et 3 LPGA, las rentes 
partielles dont le montant ne depasse pas 1 o pour cent de la 
rente minimale complete sont versees une fois ran au mols 
de decembre. L'.ayant droft peut exlger le palement mensuel. 
A/.3 
Blffer 

Proposition RJhn 
Al.2 
.... une fois l'an au mols de decembre. (Blffer le raste de l'all
nea) 

Föhn Peter (V, SZ): Mit Artlkel 44 Absatz 2 wird ein Auszah
lungsmodus neu aufgenommen, welcher einen hohen tech
nischen Aufwand In sich birgt. Teilrenten, deren Betrag 
1 o Prozent der minimalen Vollrente nicht übersteigt, konnten 
einmal jährlich nachschüssig Im Dezember ausbezahlt wer
den, was grundsätzlich richtig ist. Aber mit dem letzten Satz 
wird diese gut gemeinte Regelung und Vereinfachung fak· 
tlsch wieder aufgehoben, denn es helsst da: «Der Berech
tigte kann die monatliche Auszahlung verlangen.» Gemäss 
Auskunft unserer kantonalen AHV-Stelle gibt es diese Mini
malrente wie angesprochen In der Schweiz äusserst selten, 
und wenn schon worden die meisten mit Bestimmtheit und 
mit Recht eine monatliche Auszahlung fordern und fordern 
können. 
Grundsätzlich könnte man den ganzen Absatz 2 streichen, 
aber Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dies vor allem für Ren
ten gedacht Ist, welche Ins Ausland ausbezahlt werden. We-



tt 
00.014 Conseil national 

gen den Im Verhältnis sehr hohen Anweisungskosten wäre 
es In diesem Fall ein Muss, dass diese Kleinrenten nur ein· 
mal jährlich ausbezahlt werden könnten. Dann muss der 
letzte Satz unbedingt - so wie Ich es vorschlage - gestrl· 
chen werden. 
Ich bitte Sie, mindestens meinem Antrag zu folgen. Im stän
derat könnte dieser Artikel bei Bedarf noch weiter bereinigt 
oder ganz gestrichen werden. Mit der neuen AHV-Gesetzge
bung soll nach Möglichkeit eine administrativ einfache Hand
habung ohne technische Kapriolen angestrebt werden. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zu folgen. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Die SP-Fraktion lässt 
mitteilen, dass sie den Antrag Föhn zu Absatz 2 ablehnt. 

Dormann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: Artikel 44 
Absatz 2 Ist eigentlich fOr das Ausland bestimmt. Sie wissen, 
dass viele Ausländerinnen und Ausländer einmal In der 
Schweiz gearbeitet und Beiträge bezahlt haben. Entspre
chend diesen Beiträgen und vor allem entsprechend der 
Beitragsdauer setzt sich dann Ihre Rentensumme zusam
men. Je nach Beitrags- und Aufenthaltsdauer In der Schweiz 
kann diese Rentensumme sehr klein sein. Aber die Betref
fenden mossen mindestens ein Jahr In der Schweiz gearbei
tet haben, um Oberhaupt einen Anspruch auslösen zu 
können. 
Herr Föhn macht nun geltend, dass der Aufwand viel zu 
gross sei, eine minimale Rente von 100 Franken - das sind 
10 Prozent der minimalen Vollrente - monatlich auszuzah
len. Sie sehen Im Text auf der Fahne, dass die Regel von 
der Kommission klar bestimmt Ist Dieser Betrag wird einmal 
Im Jahr - nämlich Im Dezember - ausbezahlt, aber der oder 
die Berechtigte kann die monatliche Auszahlung verlangen. 
Es geht ja um Gelder, die Ins Ausland gehen. Sie mnssen 
sich vorstellen: 100 Franken -für uns ein Pappenstiel - kön
nen vielleicht In einem Balkanstaat effektiv ein Existenz si
chernder Beitrag sein. Aus diesem Grunde hat die Kommis
sion an dieser Formulierung festgehalten: Im Grundsatz 
einmal pro Jahr, aber auf Verlangen kann man diese Renten 
monatlich ausbezahlen. Ich denke, es geht nicht an, dass 
wir einen anderen Modus einfahren, vor. allem weil er bereits 
mit der Kann-Formel abgeschwächt Ist. 
Ich bitte Sie namens der Kommission, an Ihrer Fassung fest
zuhalten und den Antrag Föhn abzulehnen. 

DreHuss Ruth, conselllere federale: Monsieur Föhn, ce n'est 
pas quelque chose de nouveau que nous avons lntrodult 
avec cette phrase qul vlent completer l'artlcle 44 allnea 2. 
Avant, eile etalt slmplement dans une ordonnance; cela cor
respondalt ä la pratlque generale. 
Malntenant, nous avons le prlnclpe general que las pale
ments dolvent ötre mensuels, dans la partle generale sur las 
assurances. Donc, nous lntrodulsons lcl la derogatlon et 
nous voulons malntenlr la posslblllte, selon la sltuatlon partl
cullere, de demander aussl un versement mensuel et pas 
annuel. Je puls vous rassurer; beaucoup demandent un ver
sement annuel, et lls sont tout ä falt satlsfalts. II ne s'aglt pas 
seulement d'economlser des frais pour la calsse de com
pensation, mais ce sont aussi las assures eux-mömes qul 
peuvent y avolr un interöt, parce qu'autrement lls ont des 
frais de transferts bancalres par exemple. II peut cependant 
y avoir des sltuatlons oCJ le versement mensuel est neces
salre. Dans ce cas, nous devons garder ce princlpe general 
et cette posslblllte, comme nous l'avons Jusqu'a präsent. 
En d'autres termes, ce n'est pas une nouveaute. Cette sltua
tlon est rare, mals nous n'almerlons pas empöcher !es assu
res de toucher aussl mensuellement, selon leur sltuatlon 
parttcullere, cette rente partielle. 
Je vous prle donc de rejeter la proposltlon Föhn. 

Abs. 1, 3-Al. 1, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
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FOr den Antrag der Kommission .... 106 Stimmen 
FOr den Antrag Föhn .... 44 Stimmen 

Art. 48ter; 48quater Abs. 2; 48qulnqules Abs. 2; 
48sexles; 48septles 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 48ter; 48quater al. 2; 48qulnqules al. 2; 
48sexles; 48septles 
Proposition de la commission 
Bitter 

Angenommen -Adopte 

Art.52 
Antrag der Kommission 
Titel 
Haftung 
Abs. 1 
FOgt ein Arbeitgeber durch absichtliche oder grobfahrlässlge 
Missachtung von Vorschriften der Versicherung Schaden zu, 
so hat er diesen zu ersetzen. 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Die zuständige Ausgleichskasse macht den Schadenersatz 
durch Verfügung geltend. 
Abs.5 
In Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG Ist fOr die Be
schwerde das Versicherungsgericht des Kantons zuständig, 
in welchem der Arbeitgeber den Wohnsitz hat. 
Abs.6 
Die Haftung nach Artikel 78 ATSG Ist ausgeschlossen. 

Art. 52 
Proposition de la commlsslon 
Titre 
Responsabillte 
Al. 1 
l.!employeur qul, lntentionnellement ou par negligence grave, 
n'observe pas des prescriptlons et cause alnsl un dommage 
ä. l'assurance, est tenu a reparatlon. 
Al.2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.4 
La calsse de compensation fait valoir sa creance en repara
tlon du dommage par decislon. 
Al.5 
En derogatlon ä l'artlcle 58 allnea 1 er LPGA, le tribunal des 
assurances du canton dans lequel l'employeur est domlcllie 
est competent pour tralter le recours. 
Al.6 
La responsablllte au sens de l'artlcle 78 LPGA est exclue. 

Angenommen -Adopte 

Art. 84 Abs. 1 zweiter Satz; 87 viertes Lemma 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 84 al. 1 deuxleme phrase; 87 quatrleme paragraphe 
Proposition de la commlssion 
Bitter 

Angenommen -Adopte 

Art. 90 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Die Urtelle .... der Ausgleichskasse zuzustellen, welche die 
strafbare Handlung angezeigt hatte. 
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Art. 90 al. 2 
Proposition de la comm/sslon 
.... atre communlques lmmediatement, an expeditlon .... 

Angenommen -Adoptfj 

Art. 93 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Auf Antrag und gegen entsprechende GebOhr erhalten Ver
sicherte wiederkehrend einen Versicherungsausweis, der 
Ober die Jährlich geleisteten Beiträge Auskunft gibt. 

Antrag Estermann 
Streichen 

Art.93 al. 2 
Proposition de la commlsslon 
Sur demande de leur part et moyennant palement, las assu
res peuvent obtenlr et faire renouveler une carte lndfquant le 
montant des cotlsatlons qu'lls ont versees annuellement. 

Proposition Estermann 
Blffer 

Estermann Heinrich (C, LU): Ich spreche zum Strelchungs
antrag zu Artikel 93 Absatz 2. Am Schluss der Gesetzesbe
ratung In der SGK wurde dieser Artikel In das Gesetz 
aufgenommen. Dieser Im Entwurf des Bundesrates nicht zur 
Diskussion gestellte Artikel warde den Ausgleichskassen 
aber nur Schwierigkeiten bereiten. Worum geht es? 
Der Artikel verlangt, dass Versicherte wiederkehrend von ih
rer Kasse einen Versicherungsausweis verlangen können, 
der Ober die Jährlich geleisteten Beiträge Auskunft gibt. FOr 
die Aufwendungen mOsste der Versicherte eine GebOhr be
zahlen. Gemäss geltendem Recht können die Versicherten 
bei Bedarf einen Auszug aus Ihrem Individuellen Konto ver
langen, der Innert wenigen Tagen kostenlos zugestellt wird. 
Der beantragte Gesetzestext Ist eigentlich unklar, da heute 
unter dem Begriff «Versicherungsausweis» die AHV-Karte 
gemeint Ist, die sich schon im Besitz der Versicherten befin
det. Somit Ist der Gesetzestext mit dem Begriff «Versiche
rungsausweis» höchst unglOckllch formuliert. 
Im Weiteren weisen die Konti der Versicherten nicht die ge
leisteten Beiträge, sondern die erzielten Einkommen aus. 
Der Festsetzung der Renten werden ebenfalls die erzielten 
Einkommen und nicht die geleisteten Beiträge zugrunde ge
legt. Mit der vorgeschlagenen Formulierung wird somit Ober 
etwas Auskunft verlangt, das bei den Kassen gar nicht sofort 
greifbar Ist. 
Der Begriff «wiederkehrend» Ist ebenfalls unklar. Möglicher
weise mOsste die versicherte Person quasi ein Abonnement 
lösen und auch bezahlen. Den Versicherten warden unnö
tige Kosten erwachsen, und die Ausglelchskassen wären mit 
hohen administrativen Umtrieben belastet; der Staat WOrde 
mit administrativem Kram Oberlastet. 
Angesichts der dargelegten Unklarheiten dieses Artikels, der 
weder Im Interesse der Versicherten noch der Ausgleichs
kassen liegt, bitte ich Sie alle, Artikel 93 Absatz 2 ersatzlos 
zu streichen. Die heutige Praxis ertallt die Wünsche und Be
gehren der Versicherten vollumfängllch und erst noch kos
tenlos. 
Ich bitte Sie, meinem Strelchungsantrag zuzustimmen. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Es Ist so, wie der An
tragsteller gesagt hat: Dieser Antrag kam am Schluss der 
Beratungen noch hinzu. Ich war sehr unglQckllch Ober die 
Zustimmung In der Kommission. Auf der einen Seite Ist das 
Bedürfnis der Versicherten gross, dass sie Informationen er
halten. Das Ist heute schon der Fall. Es muss auch garan
tiert werden, dass sie diese Informationen erhalten können. 
Aber so, wie das Jetzt formuliert Ist, geht es nicht. Man kann 
diese lntormatlonen, die man dann bezahlen muss, nicht 
wiederkehrend auf Antrag, praktisch Im Abonnement eben, 
zullefern. Die Zustimmung In der Kommission kam, so wie 
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ich als Mitglied es einschätze, wie folgt zustande: Die einen 
haben zugestimmt, weil ihnen die lnformatlonspfllcht sehr 
wichtig ist, die anderen, well dies den Versicherungsneh
mern verrechnet wird. Man hat gedacht, man könne da noch 
etwas herausholen. Auf jeden Fall Ist es am Schluss so ge
wesen, dass dieser Artikel hlneingerutscht ist. Es Ist auf der 
einen Seite ein administrativer Unsinn, auf der anderen 
Seite mOssen wir uns aber bewusst sein, dass diese Infor
mationen gewährleistet sein mOssen. 
Ich möchte Sie bitten, diesen Artikel, so wie er da steht, 
wirklich zu streichen. Aus dem Amtlichen Bulletin unserer 
Debatten wird zuhanden des Ständerates aber hervorge
hen, dass dieses Problem noch einmal angeschaut werden 
muss. 
Ich bitte Sie, Artikel 93 Absatz 2 zu streichen. 

Dormann Rosmarle (C, LU), tar die Kommission: Ich kann 
mich kurz fassen. Herr Estermann verlangt die Streichung 
von Artikel 93 Absatz 2 mit der BegrOndung, dass der Text 
nicht klar Ist. In der Tat gibt es heute einen Versicherungs
ausweis, den wir alle besitzen. Wenn wir z. B. den Arbeitge
ber wechseln, mOssen wir uns mit unserer Nummer so 
genannt ausweisen, damit unsere Konten gefüllt werden. 
Hier wäre ein Versicherungsausweis gemeint, der Auskunft 
Ober die so genannt geleisteten Beiträge gibt. Es mOsste Je
doch eher Kontoauszug helssen. 
Sie wissen vielleicht, dass es seit dem 1. Januar 1998 mög
lich Ist, als Bürgerin und BOrger dieses Landes bei der AHV 
unentgeltlich einen Kontoauszug zu verlangen, der Auskunft 
Ober den Stand der Einzahlungen gibt. Einmal pro Jahr gibt 
es gratis einen Kontoauszug. Seit dem 1. Januar 2001 kann 
Ich zudem einmal pro Jahr einen prognostischen Rentenbe
rechnungsausweis verlangen. Ich kann daraus ersehen, was 
Ich zu erwarten habe, wenn Ich einmal 62- oder 65-jährig bin 
und In Pension gehen möchte. Diesen Auszug zu verlangen, 
Ist jedoch eher sinnvoll, wenn man ein gewisses AHer hat, 
als bereits mit 20 Jahren. Deshalb Ist auch vorgesehen, 
dass dieser prognostische Berechnungsbeleg In der Regel 
gratis abgegeben wird, aber fOr junge Leute bis 45 Jahre 
eher gegen eine GebOhr. 
Nun möchte die Mehrheit der Kommission bewirken, dass 
man pro Jahr Im Abonnement Auskunft Ober die geleisteten 
Beiträge erhält, also so genannte KontoauszOge, die dann 
entschädigt werden müssten. Das Ist In der Tat ein ROck
schrltt gegenüber der heutigen Praxis, gemäss der man seit 
drei Jahren Immer einen so genannten Kontoauszug verlan
gen kann. 
Ich WOrde auch sagen, dass es eher als Unfall anzusehen Ist, 
dass wir In der Kommission diesem Antrag mit 11 zu 3 Stim
men bei 6 Enthaltungen zugestimmt haben, weil er In der Tat 
gegenüber der heutigen Praxis, gemäss der Ich diesen Kon
toauszug jährlich gratis verlangen kann, ein ROckschrltt Ist. 
Dennoch muss Ich Sie a contrecoeur als Kommissionsspre
cherin bitten, diesem Antrag zuzustimmen und den Individu
alantrag Estermann abzulehnen. Persönlich werde Ich das 
Gegenteil machen. 

Drelfuss Ruth, conselll~re federale: La commlsslon a, d'un 
cöte, mls le dolgt sur une lacune de la lol - ce qul n'est pas 
une erreur de la pratlque -, mals, d'un autre cöte, eile a un 
peu compllque las choses. J'almerals träs clalrement de
mander, mol aussl, qua le Conseil des Etats se penche träs 
attentlvement sur la questlon, avec plus de temps qua la 
commlsslon du Conseil national n'a pu lul an consacrer. 
Je pense qu'll seraH bon qua la lol preclse ce qul est deja un 
drolt lnscrlt dans l'ordonnance, c'est-a-dlre qua chacun peut 
demander gratultement un extralt de son compte, an tout 
temps. Mals qua l'on renonce a cette Idee d'abonnement 
annuel, cela pour plusleurs ralsons. D'abord, II est dlfflcile 
d'avolr un abonnement annuel qul donne vralment l'informa
tlon sur l'ensemble de la sltuation. Las differentes calsses ne 
sont pas centrallsees et alles ne peuvent donc pas lndlquer 
de taQon absolue l'ensemble des palements qul ont ete falts 
au cours de l'annee. Ensulte, on auralt une sltuatlon un peu 
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inegalltaire entre ceux qul peuvent demander en tout temps, 
gratultement, un extralt de leur compte et ceux qul devralent 
payer pour le recevoir automatfquement chaque annae ä 
une date fixe. Et finalement, si on ne pale pas, qu'est-ce qul 
se passe? Est-ce qu'II faudralt encore dapenser de l'argent 
pour recuperer une particlpatlon aux frais, ce qul ne pourrait 
sans doute pas couvrir l'ensemble de l'operatlon? Je crois 
que le drolt de l'assura ä !'Information est quelque chose de 
tr~s lmportant. 
Le marlte de la proposltlon de la commlsslon est de mettre le 
dolgt sur la questlon, mals la proposltion telle quelle pose 
trop de probl~mes pour que Je puisse vous recommander de 
la soutenlr. Je crols que, dans ce domalne, on peut vraiment 
faire conflance ä l'autre Chambre pour trouver une solutlon. 
Nous devons lui dlre que nous voulons cette sofutfon, mais 
que la formule proposee n'atant pas la bonne, nous sulvons 
la proposltion Estermann de blffer l'artlcle 93 alinaa 2 dans 
le projet de fol. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Estermann .•.. 89 Stimmen 
FOr den Antrag der Kommission .... 60 stimmen 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir kommen zur Bera
tung des Flnanzlerungstells. Dieser umfasst Vorlage 1 und 
einzelne Artikel der Vorlage 2 (AHVG). 

1. Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHVnv 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. Arrlt6 f6d6ral sur le flnancement de I' AVS/AI par le bl
als d'un relevement de la taxe sur la valeur aJout6e 

Detailberatung - Examen de detail 

Tltel und Ingress, Zlff. 1 Elnleltung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule, eh. 1 lntroducUon 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au projet du Conseil fedaral 

Angenommen -Adopte 

Art.99 BV 
Antrag der Kommission 
Abs. 3a 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Fattebert, Bortoluzzl, Dunant, Stahl) 
Die währungspolitisch nicht mehr erforderlichen Währungs
reserven der Nationalbank oder deren Erträge werden dem 
Ausgleichsfonds der Alters- und Hlnterlassenenverslche
rung zugetahrt. Das Gesetz regelt die Einzelheiten. 

Abs. 4 
Mehrheit 
Unverändert 
Minderheit 
(Rechsteiner Basel, Baumann Stephanie, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquier, Rechstelner Paul, Rossinl) 
Der Reingewinn der Nationalbank geht an den Ausgleichs
fonds der Alters- und Hinterlassenenverslcherung. Vorbehal
ten bleiben ein Antell der Kantone von 1 MIiiiarde Franken 
und ein Anteil des Bundes von 500 MIiiionen Franken Jähr
lich. 

Art. 99 cst. 
Proposition de /a commlsslon 
Al.3a 
Maforlte 
Rejeter la proposltlon de la mlnorlta 
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Minorlte 
(Fattebert, BortoJuzzl, Dunant, Stahl) 
Les reserves monatalres de la Banque nationale qui ne sont 
plus requlses au tltre de la politlque monetalre ou les reve
nus qui en sont tlres, sont transfares au fonds de compensa
tlon de l'assurance-vlelllesse et survlvants. La lol r~gle les 
modalites. 

Al. 4 
Majorite 
lnchanga 
Minorlte 
(Rechstelner Basel, Baumann stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquier, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
Le baneflce net de la Banque nationale est versa au fonds de 
compensation de l'assurance-vielllesse et survlvants. Sont 
raservees une part revenant aux cantons de 1 mllliard de 
francs et une part revenant ä la Confederatlon de 500 mil
llons de francs par annae. 

Art. 112 Abs. 3 Bst. d BV 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit I . 
(Stahl, Bortoluzzr, Dunant, Fattebert, Hassler, Triponez) 
d. durch den Ertrag aus Währungsreserven (Art. 99 Abs. 3a 
BV). 

Art. 112 al. 3 let. d cst. 
Proposition de 1a commlsslon 
Maforite 
Rejeter la propositlon de la minorlte 
Mlnorite I 
(Stahl, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Hassler, Trlponez) 
d. par le produit des reserves de devlses (art. 99 al. 3a cst.). 

Stahl JOrg (V, ZH): Erlauben Sie mir, den Antrag der Min
derheit Fattebert betreffend Artikel 99 Absatz 3a und meinen 
Antrag betreffend Artikel 112 Absatz 3 Buchstabe d zusam
men zu begrOnden, denn sie ergänzen sich bis zu einem ge
wissen Masse. 
Die Minderheit Fattebert möchte die Idee der Gold-Initiative 
der SVP In die Bundesverfassung aufnehmen; mein Antrag 
ist die Ergänzung und die Folge davon, nämlich dass wir die 
Goldreserven als Finanzierungsquelle der AHV ebenfalls In 
die Bundesverfassung aufnehmen. 
Die Goldreserven sind, in welcher Höhe auch Immer, zur Fi
nanzierung der AHV einzusetzen. Selbstverständlich liegt 
mir diese Idee sehr am Herzen, selbstverständlich liegt mir 
auch die Idee unserer Initiative am Herzen. Es geht In Arti
kel 99 darum. dass wir die währungspolitisch nicht mehr er
forderlichen Währungsreserven der Nationalbank oder de
ren Erträge eben direkt der AHV zuführen. Die bisherigen 
Quellen der Finanzierung sind die Arbeitnehmer- und Arbeit
geberbeiträge, Bundes- und Kantonsbeiträge und eben die 
Mehrwertsteuerzuschläge - sie behandeln wir später. Es 
geht darum. dass wir diese voll und ganz der AHV zufOhren. 
Es geht ebenfalls darum, dass wir neben diesen bisherigen 
Quellen auch den Ertrag aus den Währungsreserven der 
AHV zufahren, egal, ob wir diesen ganzen Ertrag oder einen 
Tell davon für die AHV verwenden. 
Damit ein erster Teil dieses Ertrages bereits In kurzer Zelt In 
die AHV elnfllessen kann, im Sinne einer einfachen und 
schnellen Lösung, unabhängig von der Idee der Solldarltäts
stlftung, bitte Ich Sie, diesen zwei Anträgen zuzustimmen, 
damit wir eben eine effiziente, eine gute Möglichkeit haben. 
Auch wenn Sie sich mit der grundsätzlichen Idee der Gold
Initiative der SVP nicht ganz einverstanden erklären können, 
scheint es mir Insbesondere bei Artikel 112 Absatz 3 ganz 
wichtig, dass wir die Finanzierungsquellen der AHV um die 
Erträge aus den Währungsreserven ergänzen können. Da
mit stehen uns dann auch die entsprechenden Möglichkei
ten offen. 
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Dahinter steckt die Absicht - das ist wahrscheinllch un
schwer zu erkennen -, dass wir In absehbarer Zelt ohne zu
sätzliche Mehrwertsteuerprozente auskommen können. Das 
Ist ein grundsätzliches Ziel der SVP und der beiden Anträge 
der Minderheiten Fattebert und stahl und gäbe uns die Mög
lichkeit, die finanzielle Absicherung der AHV so zu errei
chen, wie wir dies ursprünglich wollten. Wir haben dieses 
Ziel In der Zwischenzeit ja etwas aus den Augen verloren. 
Die beiden Anträge worden die Wege öffnen, damit wir diese 
Konsolidierung In Zukunft erreichen können und damit wir 
auch In zehn und In zwanzig Jahren gesicherte Renten tor 
die nachfolgende Generation haben. 
Ich danke Ihnen fQr die Zustimmung zu den beiden Minder
heitsanträgen. 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Herr stahl, Ich hätte eine Frage 
zu Artikel 99 Absatz 3a: Man spricht hier von «währungspoli
tisch nicht mehr erforderlichen Währungsreserven der Natio
nalbank oder deren Erträgen». Ist damit gemeint, dass die 
ganzen Goldreserven aufgelöst werden und der ganze Er
trag einmalig In die AHV fllesst, oder Ist damit gemeint, dass 
die Zinserträge laufend pro Jahr der AHV überwiesen wer
den? 
Zu beidem die Frage: Mit welchen Zahlen rechnen Sie, wie 
viele Millionen oder Mllllarden Franken wären das? 

stahl JOrg {V, ZH): Herr Kollege Wasserfallen, wir haben Im 
Antrag der Minderheit diese Frage absichtlich offen gelas
sen, well man eben sowohl Goldreserven als auch Zinser
träge In die AHV elnfliessen lassen könnte. Es besteht die 
Absicht, dass das nicht eine einmalige Einlage sein sollte 
und wir sämtliche Reserven In diesem Sinne aufbrauchen, 
sondern dass wir auch eine Kontinuität darin haben. Folglich 
kann Ich die erste Frage mit einem klaren Nein beantworten. 
Das soll eine kontinuierliche Situation sein. 
Bel der Höhe gibt es verschiedene Berechnungen. Ich 
möchte mich hier nicht unbedingt festlegen. Das hängt auch 
primär davon ab, wieweit beides berücksichtigt wird, die Re
serve oder der Ertrag. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Die Dynamik, die die Beratung 
Jetzt angenommen hat, hat mich etwas überfordert. Ich bitte 
Sie um Entschuldigung. Es Ist aber erfreulich, dass wir so 
rasch vorankommen, und Ich darf Ihnen nun einen Antrag 
präsentieren, der massgebllch zur Lösung weiterer Pro
bleme beiträgt. 
Ich beantrage Ihnen, die Gewinne der Nationalbank, soweit 
sie nicht heute bereits zweckgebunden sind, an die AHV zu 
überweisen. Dabei soll der Besitzstand der Kantone und des 
Bundes erhalten bleiben, die jetzigen 1,5 Milliarden Franken 
sollen weiter gemäss dem bestehenden SchlOssel verteilt 
werden. 
Die demographische Entwicklung kostet Geld, das ist uns 
klar. Auch sollte es klar sein, dass es vernünftig ist, die bis· 
hertge Arbeitsteilung zwischen Kapltaldeckung und Umlage
verfahren beizubehalten und die AHV nicht weiter zurück
zufahren. Wenn wir die Gewinne der Nationalbank für die 
AHV verwenden, lösen wir viele Probleme. Wir können die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer aufschieben, wir entlasten die 
junge Generation, und wir können zur Sicherheit der Renten 
beitragen. 
Die meisten Vermögenswerte der Nationalbank tragen Zin
sen. Es handelt sich um rund 50 MIiiiarden Franken Wäh
rungsreserven und 18 Mllllarden Franken bei Banken. Dazu 
kommen die Goldreserven, die allerdings mit meinem Vor
schlag nichts zu tun haben, sie bringen auch keine Zins
erträge. Die Nationalbank hat In den letzten zwölf Jahren 
durchschnltUlch 2,8 MIiiiarden Franken Gewinn gemacht In 
den nächsten Jahren sind noch höhere Gewinne zu er
warten, zum einen, weil die Anlagevorschriften llberall
slert worden sind, zum anderen, weil höhere Reserven als 
früher vorhanden sind. Nationalbankdirektor Gehrlg hat am 
15. Juni 2000 erklärt, dass wir auf den Währungsreserven 
mit den neuen Vorschriften einen Ertrag von knapp 6 Pro-
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zent erwarten können. Das helsst bei 50 Milliarden, dass wir 
allein aus den Währungsreserven auf einen Ertrag von ge
gen 3 Milliarden Franken jährlich kommen. 
Dazu kommen die Guthaben bei Banken von netto 1 O MIiii
arden Franken, die bisher mit ungefähr 3 Prozent Rendite 
laufen. Das helsst nichts anderes, als dass wlr In den nächs
ten Jahren im Mittel einen Gewinn In der Grössenordnung 
von 3 bis 3,5 Milliarden Franken auf sicher haben. Sie wis
sen, es gibt manchmal Währungsverluste, aber diese wer
den jeweils durch Kursschwankungen Im Folgejahr wieder 
gutgemacht. Wir möchten keine neuen Regeln Ober die Be
stimmung der Gewinnausschüttung einführen. Die heutigen 
Regeln sind richtig: In Fünfjahresetappen wird jeweils das 
verteilt, was sich In den vorangehenden fünf Jahren zum 
Verteilen angesammelt hat. Das Einzige, was wir hier bean
tragen, ist eine neue Kontonummer, ein «neues Konto», auf 
welches das Geld bzw. der Gewinn der Nationalbank Ober
wiesen wird, eben In den AHV-Fonds. Auf diese Welse kön
nen In Zukunft 1,5 bis 2 Milliarden Franken der AHV 
abgeliefert werden. Zusammen mit den 1,5 Mehrwertsteuer
prozenten werden wir, so glaube Ich, bis Ins Jahr 2025 mit 
einem ausgeglichenen AHV-Haushalt rechnen können, ganz 
besonders wenn wir noch einkalkulieren, was aus dem Ver
kauf der Goldreserven - je nach Variante - der AHV zugute 
kommt. 
Die Nationalbank gehört dem Volk. Es gibt keine Regelung, 
die den Besitzstand der Kantone auf Immer und ewig fest
schreibt. Die Kantone haben ohnehin In der Mehrheit heute 
ausgeglichene Haushalte. Wenn Sie also den Kantonen 
noch mehr Geld zuführen, Ist bei den heutigen polltlschen 
Konstellationen völllg klar, dass vor allem Steuern gesenkt 
werden. Wir sind der Meinung, dass wir zuerst die offenen 
Rechnungen bezahlen müssen, bevor steuern gesenkt wer· 
den. Die Kürzungen bei der AHV sind unnötig. Es muss we
der ein Teuerungsausglelch gekürzt noch sonstwo am 
Mischindex gerüttelt werden. Bel mltUerem Wachstum kön
nen wir mit kleinen Modlflkatlonen die demographische Ver
änderung meistern. 
Ich beantrage namens der Minderheit: Welsen Sie die Ge
winne der Nationalbank der AHV zu. Die Solidarttätsstlf· 
tung - was Immer Sie mit dem Gold machen - steht hier 
nicht zur Diskussion und bleibt davon völlig unberührt. Sie 
können dort später entscheiden, wie Sie wollen. Wir wollen 
eine neue Verteilung bei den laufenden Gewinnen. Das Ist 
eine nachhaltige, wiederkehrende und dauerhafte Finanzie
rung der AHV, ein wirkliches, gutes Substrat, das uns die Er
höhung von Abgaben auf einige Zelt erspart. 

Dormond Marlyse (S, VD): Las travaux sur la 11e revlslon 
de l'AVS ont ete marques par l'attlrmatlon constante, maln
tes fois repetee egalement ä cette tribune, qu'II taut assurer 
le flnancement de l'AVS qul est un plller de la securlte so
clale de ce pays. II est frappant cependant de constater qua 
las principales optlons retenues pour garantlr la securite de 
l'AVS sont des economies. Or, des posslbllltes de flnance
ment complementalres a celles des cotlsatlons existent, et la 
proposltlon de la minorlte Rechstelner, Basel, ä l'artlcle 99 
alinea 4 de la constitutlon en est une et d'lmportance. 
Ce financement complementalre, conslstant a affecter une 
partle des revenus de la Banque nationale, comporte plu
sleurs avantages. Premlerement, II repond ä l'lnquletude 
d'une partle du Parlament qul ne veut pas de nouvel lmpöt. 
Deuxlemement, cette proposltlon a l'avantage de preserver 
la part dlstribuee aux cantons, 1 mllllard de francs a l'heure 
actuelle. 
La Banque nationale dispose d'une fortune qul depasse las 
100 mllllards de francs, fortune qul rapporte envlron 3 miJ. 
llards de francs par annee en moyenne. Selon l'anclen presl
dent de la BNS, Hans Meyer, la Banque nationale devralt 
pouvolr dlstrlbuer des excedents plus eleves dl)s 2003. Or, 
seule une partle des galns conslderables de la BNS a ete 
redlstribuee jusqu'ä ce jour: 1 mllllard de trancs pour las 
cantons, Je le repete, et 500 mllllons de trancs pour la Confe
deratlon. Le projet du Conseil tederal de doubler ces mon-
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tants des 2003 ne nous paralt pas ötre un bon cholx. La 
Confederation et la plupart des cantons ont des comptes as
salnls, volre largement beneflclalres, et n'ont donc pas be
soln de cet argent. 11 est donc lmportant qua la redlstribution 
de ces revenus serve de manlare equltable a l'ensemble de 
la population de notre pays. 
Affecter ces recettes a l'AVS permet d'en garantlr le flnance
ment dans la perennlte. Cette solution proflteralt aux benefl
cialres, donc aux rentiers, aux actifs et aux Jeunes, en 
garantlssant le nlveau des rentes, en evitant une augmenta
tion des cotisatlons et en assurant un flnancement comple
mentalre a long terme. 
Ce flnancement complementaire garantlrait aussi les presta
tions de I' AVS et permettralt de stopper le demantalement 
de cette assurance. 
Enfin, II s'aglt la d'un flnancement qul ne coate rien a. l'eco
nomie, qul ne coate rlen aux entreprlses et qui ne coate rlen 
aux assures. l..'.AVS devralt, selon la constltution, garantir le 
mlnlmum vital, ce qu'elle ne falt plus sans les prestations 
complementalres pour un nombre croissant de rentlers. 
Pour evlter qu'elle ne devienne une assurance permettant 
Juste de survlvre, je vous prle de soutenlr la proposltion de 
mlnorite Rechsteiner, Basel. 

Rosslnl Stephane (S, VS): J'lnterviens sur l'autre partle de 
l'objet de la dlscusslon, a savolr la proposltlon de minorlte 
Fattebert relative a la proposltlon du groupe de !'Union de
mocratlque du centre sur l'utilisatlon des reserves monetal
res de la Banque nationale sulsse. 
Au nom du groupe soclallste, Je vous propose de vous oppo
ser a cette proposltlon pour deux elements lmportants qui 
militant en faveur du reJet, ä savolr, d'une part, qua la demar
che du groupe de !'Union democratlque du centre, ä travers 
cette Initiative, ne se rapporte pas prlorltalrement a. l'assal
nissement ou a la consolldatlon financlare de l'AVS a. long 
terme; on a plutöt l'impresslon qu'elle est un allbl ou un 
moyen popullste, pour le groupe de !'Union democratlque du 
centre, de torplller la Fondation sulsse solldalre. Au fond, qul 
ne voudralt pas d'une ressource supplementalre de flnance
ment pour l'AVS? Personne, evidemmentl Cependant, nous 
entendons ötre coherents. Nous entendons postuler une de
marche a. long terme, et la solutlon qul nous est proposee ne 
peut pas ötre acceptable. On ne peut pas plloter I' AVS a 
coup de recettes extraordlnalres. Las auteurs de cette pro
position Jouent la corde la plus sensible, la partltlon la plus 
facile, mals sl alle est simple pour ötre defendue aupres de 
la populatlon, eile n'est pas adequate pour l'AVS. 
Deuxlame argument, tras rapldement, tres concratement. Le 
Consell des Etats tralte actuellement de la questlon de l'utlll
satlon des reserves d'or de la Banque nationale suisse et 
plusleurs centaines de mlllions de francs sont alnsi prevus 
pour ötre alloues ä I' AVS dans une dynamlque a long terme. 
Nous conslderons donc qua la proposltlon de mlnorite Fatte
bert est desormals caduque. C'est la ralson pour laquelle 
nous vous proposons de la rejeter. 

Polla Barbara (L, GE): Hier, M. Pelll nous falsalt toute une 
serle de demandes preclses pour motlver la demande de 
renvoi a la commisslon. II demandalt notamment qua le fi
nancement de I' AVS solt garantl au long terme par un Juste 
eventall de mesures assurant un certaln equlllbre entre las 
recettes et les depenses. l..'.utillsation des reserves monetal
res ou des beneflces de la Banque nationale ne fait pas par
tie, selon le groupe liberal, de ces mesures nl de cet 
equlllbre. 
En ce qul concerne las reserves monetalres, non seulement 
las fondements theoriques economlques n'exlstent pas pour 
une telle approche, mals concratement ces reserves ne re
presenteralent flnalement qu'une goutte d'eau dans le lac de 
flnancement de l'AVS, dlsons comme une goutte d'eau dans 
le lac de Zurlch. 
Ces reserves seralent blen mleux utlllsees ä d'autres flns, et 
las llberaux continuent de crolre en l'avenlr de la Fondation 
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Suisse solldaire, un avenlr qul se rapprochera a. grand pas 
das qua notre Conseil aura rejete la tres mauvaise proposi
tlon Fattebert. Dans le ruisseau de la solldarlte suisse, les 
reserves de la Banque nationale ont blen des chances de 
representer cette fois-ci plus qu'une simple goutte d'eau. 
Nous rejetons egalement la propositlon qul vlse ä affecter 
non pas las reserves monetalres, mals le beneflce net de la 
Banque nationale au fonds de compensatlon de l'AVS. Une 
telle mesure graverait d'une faQOn lnacceptable l'lndepen
dance et la competitlvlte de notre Banque nationale. Aucune 
autre banque nationale ne se trouve dans une telle sltuatlon, 
alors qua notre Banque nationale reverse deja des parts lm
portantes aux cantons et ä la Confederatlon, cantons et 
Confederation qul contlnueront d'allleurs d'avolr besoin de 
cette manne, contralrement ä ce qul a ete dit. 
Rappelons qua du polnt de vue historlque, la partlclpation 
des cantons de deux tiers aux beneflces de la Banque natio
nale s'expllque par la cesslon du monopole d'emlsslon a la 
Confederatlon, au moment de la creation de la Banque na
tionale. Las cantons approuvent nonobstant largement la 
creatlon de la Fondatlon Sulsse solidalre, mals certalnement 
pas la proposition sociallste. 
Qu'II s'agisse des reserves ou des beneflces, laissons ä la 
Banque nationale ce qul est ä la Banque nationale et trou
vons allleurs, comme le demandent M. Pelll et de nombreux 
autres membres de ce Parlament, le necessalre equlllbre 
entre recettes et depenses qui nous permettra d'assumer le 
flnancement au long terme de l'AVS. 

Heberleln Trlx (R, ZH): Die zur Diskussion stehenden Fra
gen zur Finanzierung der AHV sind nicht nur fOr deren Zu
kunft, sondern eben auch für die Zukunft der Volkswirtschaft 
von grosser Bedeutung. Politik Ist bekanntlich oft flatterhaft, 
und eine seriöse Sicherstellung der finanziellen Grundlagen 
des wichtigsten Sozialwerkes ist weder popullstisch verkäuf
lich noch lorbeerträchtig. Es Ist Jedoch unerlässlich, dass 
wir eine seriöse Finanzierungsgrundlage finden, denn wir 
wollen verantwortungsbewusst politlsleren. Wenn die AHV
Rechnung In diesem Jahr wider Erwarten positiv abge
schlossen hat, so Ist dies z.war erfreullch, vor allem aber auf 
das zusätzliche Mehrwertsteuerprozent, auf die gute Wirt
schaftslage und auf die Anlagemöglichkeiten zurückzufüh
ren, welche dem Fonds neu zur VerfOgung stehen. 
Von den rund 27,6 Milliarden Franken einer Jahresausgabe 
der AHV decken die Bundesbeiträge lediglich noch einen 
Viertel; 1970 waren dies noch 90 Prozent. Dieser Bundes
beitrag aber bedeutet rund 10 Prozent der Gesamtausgaben 
des Bundes. Das EDI schätzt den Finanzierungsbedarf un
ter Einbezug der Massnahmen der 11. AHV-Revlslon von 
201 o bis 2025 auf 3, 1 Mehrwertsteuerprozente. Das sind die 
Fakten, und die RnanzierungsbeschlOsse müssen entspre
chend lauten. 
Ich möchte meine Interessenbindung noch offen legen: Ich 
bin Mitglied des Bankratsausschusses der Schweizerischen 
Nationalbank. 
Die FDP-Fraktion lehnt die Anträge der Minderheiten Fat
tebert, Stahl und Rechstelner, Basel, klar ab. 
Die Anträge der Minderheiten Fattebert und Stahl wollen die 
Gold-Initiative der SVP auf einem einfachen Weg umsetzen. 
Der Verkauf der nicht mehr benötigten Goldreserven der Na
tionalbank wird voraussichtlich einen Ertrag bringen, der die 
Ausgaben der AHV - wOrde er gesamthaft ausgegeben -
nur während rund neun Monaten decken WOrde. Dann wäre 
er voll aufgebraucht, das Volksvermögen also verscherbelt, 
um Im Jargon der SVP zu sprechen. Würden lediglich die Er
träge fQr die Finanzierung beigezogen, könnten damit die 
Renten während rund zehn Tagen finanziert werden, In der 
Annahme, dass der ganze Betrag verwendet WOrde, und un
ter Erhaltung der Substanz, wie dies auch In den Beschlos
sen der WAK des Ständerates festgehalten worden Ist. 
Von einer nachhaltigen Finanzierung kann also keinesfalls 
gesprochen werden. Jedermann, der die Ausgangslage rea
listisch beurteilt, muss feststellen, dass tar die Demographie
kosten Mehrwertsteuerprozente erforderlich sein werden. 
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Der Antrag der Minderheit Rechstelner, Basel, würde entge
gen der heutigen Regelung der Bundesverfassung, wonach 
die Kantone zwei Drittel und der Bund einen Drittel der Er
träge erhalten, die Nationalbank verpflichten, die lautenden 
Gewinne an den AHV-Fonds abzuliefern. Kantonen und 
Bund würden lediglich eine Milliarde Franken bzw. 500 Mil
lionen Franken bleiben. Abgesehen davon, dass es nicht 
Aufgabe der Nationalbank sein kann, die AHV zu sanieren 
und aus diesem Grund ihre Gewinne zu maximieren, Ist 
auch festzustellen, Herr Rechstelner, dass die Ertragssitua
tion sehr unterschiedlich sein kann. Sie haben gesagt, wenn 
In einem Jahr das Wechselkursrisiko sehr gross sei, könne 
dies im nächsten Jahr problemlos wieder eingeholt werden. 
Dies Ist nicht der Fall. Es widerspricht auch den Zielsetzun
gen der Nationalbank, eine Gewinnmaximierung zu erzielen, 
um die AHV zu finanzieren. Eine entsprechende Änderung 
der Bundesverfassung würde von den Kantonen ganz klar 
verworfen werden. Auch hier nehmen Sie eine Initiative auf, 
die zuerst einmal ausdiskutiert werden müsste, bevor dar
über entschieden wird. Ich nehme an, dass die Diskussion In 
der Jetzt angelaufenen Revision des Nationalbankgesetzes 
ohnehin aufgenommen wird. Die FDP-Fraktion wird zu den 
Mehrwertsteuervorlagen noch Stellung nehmen. Die Erträge 
der Goldreserven sollen entsprechend den Anträgen der 
WAK des Ständerates zu einem Drittel zur Finanzierung der 
AHV beigezogen werden können. Es Ist aber nicht an uns, 
jetzt darOber zu entscheiden. Der Antrag der Kommissions
mehrheit lässt diese Möglichkeit offen. Wir werden morgen 
ja noch darauf zurückkommen. 

Borer Roland r,t, SO): Verehrte Kollegin, Sie haben vorhin 
den Betrag, der durch die Bewirtschaftung oder den Verkauf 
der Goldreserven lockergemacht werden kann, etwas lä
cherlich gemacht und damit auch die Idee der SVP eher Ins 
Lächerliche gezogen. Damit wir nicht noch bei der Regelung 
der Goldbewirtschaftung über neun Tage oder neun Monate 
bei den AHV-Lelstungen diskutieren mOssen, nennen Sie 
uns doch bitte Zahlen: Wie viele Franken können durch den 
Verkauf der überzähligen Goldreserven lockergemacht wer
den? Wie viele Franken ergibt das Jährlich für die AHV, wenn 
man diesen Ertrag dann bewirtschaftet? 
Eine Zusatzfrage: Wenn der Betrag so lächerlich ist, dann 
sagen Sie mir doch, warum man diese an sich lächerliche 
Summe noch auftellen will und für eine Solldarltätsstlftung, 
für die Kantone und für die AHV einsetzen will. Warum setzt 
man das Geld nicht an einem Ort ein, nach dem Motto «Klot
zen, nicht kleckern»? 

Heberleln Trlx (R, ZH): Ich kann Ihnen nur die Schätzungen 
bekannt geben, welche die WAK des Ständerates gemacht 
hat. Es sind rund 750 Millionen Franken, welche aus den Er
trägen herausschauen würden - wenn die Substanz nicht 
angetastet wird. Meine Annahme, die zwar nicht reallstlsch 
Ist, ging davon aus, dass die AHV mit dieser Summe wäh
rend rund zehn Tagen vollumfängllch finanziert werden 
könnte. Ich denke, es wird nicht sein, dass man den ganzen 
Betrag einlöst. Es gibt einen Beitrag, das Ist selbstverständ
llch klar. Der Ertrag aus den Goldverkäufen - würde die 
Substanz aufgebraucht - würde nicht einmal dem Jahresbe
trag der AHV-Ausgaben entsprechen, wie ich ihn genannt 
habe, den 27 Milliarden Franken. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Zu Artikel 99 Absatz 3a der 
Bundesverfassung: Schon verschiedene Kommissionen ha
ben sich mit dem Verwendungszweck der Währungsreser
ven befasst. Nach Auffassung der CVP-Fraktlon sind die 
Forderungen der Kantone durchaus berechtigt; diese sind 
dann Insbesondere bei den Ergänzungsleistungen gefordert. 
Der Vorschlag des Bundesrates Ist besser als dieser Minder
heitsantrag zu Absatz 3a. Der Verwendungszweck Schul
denabbau belsplelswelse wird bei diesem Minderheitsantrag 
völlig unter den Teppich gekehrt - Ich frage mich, wann wir 
denn eine Reduktion vornehmen können, wenn nicht jetzt. 
Die Vorlage des Bundesrates Ist eine gute Diskussions-
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grundlage, wir denken z. B. an die ÜberbrOckungsrente, die 
hier in Bezug auf den AHV-Berelch In die Diskussion einge
bracht wird. 
Die CVP-Fraktlon beantragt deshalb, bei Absatz 3a dem An
trag der Mehrheit zu folgen. 
Zu Absatz 4, Nationalbankgewinne für die AHV: Feste 
Zweckbestimmungen sind Immer problematisch für die Hand
lungsfähigkeit des Staates - wenn es beispielsweise darum 
geht, rasch einen Zweck zu ändern, sich anzupassen -L sind 
natürlich systematisch schlecht. Zu den verbleibenden Uber
schOssen: Ob sie nun so gross oder klein sind, sei dahinge
stellt; vor allem können sie stark ausschlagen. Reingewinne 
sind eine variable Grösse, auch wenn Sie einen Tell konstant 
kappen. Und dann verhindern solche Beiträge auch struktu
relle Reformen der AHV-Finanzierung. Wir sind der Auffas
sung, dieser Vertrag müsse zwischen den Generationen und 
nicht zwischen der Nationalbank und dem Staat gemacht 
werden. 
Namens der CVP-Fraktlon bitte Ich Sie, auch hier dem An
trag der Mehrheit zu folgen. 

Bortoluzzl Toni r,t, ZH): Die Anträge der Minderheiten Fat
tebert und Stahl, die von Herrn Stahl begrOndet worden 
sind, sind Tell des AHV-Finanzlerungskonzeptes der SVP. Es 
geht, wie Sie richtig erkannt haben, um nichts anderes als 
um die Gold-Initiative der SVP. Wir schlagen Ihnen vor, die 
Finanzierung der AHV durch die nicht mehr benötigten Gold
reserven der Nationalbank In die Verfassung aufzunehmen. 
Die SVP-Fraktion wird diesem Antrag selbstverständlich zu
stimmen. Frau Heberleln hat gesagt, wir wählten den einfa
chen Weg, Indem wir hier unsere Gold-Initiative aufnähmen; 
eine Mehrheit dafür zu finden dürfte Im Parlament Jedoch 
schwieriger sein als im Volk. 
Wir freuen uns natorlich ausserordentlich auf diese Volksab
stimmung, denn es Ist eine gute Initiative. Sie zeigt auf, dass 
die nicht mehr benötigten Goldreserven der Natlonalbank so 
allen Tellen der Bevölkerung zugutekommen: einerseits den 
Rentnerinnen und Rentnern, anderseits natürlich den Bei
tragszahlern, Indem die drohende Mehrwertsteuererhöhung 
mindestens zu einem Tell abgewendet werden kann. Beim 
AHV-Gesatz war ja die Aufnahme einer entsprechenden For
mulierung In Artikel 102 Absatz 1 Buchstabe f unbestritten. 
Die Kommission beabsichtigte mit Ihrem Antrag, dass der 
Nationalrat das Anliegen der Verwendung der Goldreserven 
aufnimmt; auch Im Hinblick darauf, dass der Ständerat min
destens einen Teil dieser Reserven fOr die AHV verwenden 
will. 
Es geht um einen Betrag In der Grössenordnung von 20 Mil· 
Harden Franken. Ein Ertrag von 5 Prozent gäbe dann etwa 
eine Milliarde. Das Ist nicht unrealistisch. Finanzfachleute 
sehen bei dieser Goldmenge sogar noch etwas mehr. Aber 
ob es nun ein bisschen mehr oder weniger Ist, spielt ja an 
sich keine Rolle. Wichtig Ist, dass davon wirklich alle profitie
ren können. Mit dem Antrag der Minderheit 1 (Stahl) zu Ar
tikel 112 Absatz 3 Buchstabe d der Bundesverfassung 
bringen wir Ja den Willen zum Ausdruck, nur die erwirtschaf. 
teten Erträge der AHV zukommen zu lassen. Das Ist eine 
Verfeinerung der Initiative und war eigentlich auch Immer un
sere Absicht. Wir waren aber der Meinung, Im Währungsarti
kel könne dies offen gelassen werden. Die Vermögenswerte 
sollen also erhalten bleiben. So viel zu unserer Initiative. 
Nun noch zwei, drei Bemerkungen zum Antrag der Minder
heit Rechsteiner, Basel zu Artikel 99 Absatz 4 der Bundes
verfassung, der hier die Volkslnltlatlve seiner Gruppe ein
bringt. Dieser Antrag nimmt nämllch die Idee auf, den Rein
gewinn der Nationalbank fOr die AHV zu verwenden. 
In diesem Zusammenhang gilt es allerdlngs zu bemerken, 
dass es nicht ganz unproblematisch Ist, wenn der AHV, wel
che auf eine gewisse Kontinuität In den Einnahmen ange
wiesen Ist, nun Einnahmen zugewiesen werden sollen, die 
sehr unsicher sind. Da kann es vielleicht einmal Jahre ge
ben, In denen der Ertrag oder der Überschuss, wie es Herr 
Rechstelner, Basel formullert, eine Mllllarde Franken beträgt, 
die der AHV zukommen, und In anderen Jahren erhält die 
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AHV aus diesen Reingewinnen der Nationalbank nichts. Das 
Ist eine Flnanzlerungsquelle, die, so meine ich, tar die AHV 
ungeeignet Ist. Im Umlageverfahren Ist man, wie gesagt, 
darauf angewiesen, dass eine gewisse Gleichmässlgkelt der 
Einnahmen gewährleistet Ist, sonst können Löcher entste
hen, die nicht so leicht und so schnell wieder gestopft wer
den können mit einem Fonds, der auch nur noch 70 Prozent 
betragen soll. 
zusammenfassend: Wir werden die Anträge der Minderheit 
Fattebert und der Minderheit 1 (stahl), die Gold-Initiative der 
SVP, selbstverständlich unterstützen, wir werden aber den 
Antrag der Minderheit Rechstelner, Basel, ablehnen, weil er 
uns fOr die Finanzierung der AHV nicht geeignet scheint. 

Gonseth Ruth (G, BL): Im Gegensatz zur egoistischen Na
belschau der SVP haben wir Granen von allem Anfang an 
die Idee der Solidaritätsstiftung unterstatzt. Diese gute Idee 
wurde Ja Im Jubiläumsjahr vom Bundesrat lanciert. Damit 
wurde auch aller Welt angekOndigt, dass die Schweiz Im 
In- und Ausland mit Menschen In Not solidarisch sein will. 
Wir Granen stehen nach wie vor hinter dieser Stiftung, und 
wir begrassen auch die dlesbezOgllchen Kompromissvor
schläge der Ständeratskommission. Wir freuen uns insbe
sondere auch, dass nun vorgeschlagen worden Ist, die 
Stiftung In die Hände junger Leute zu legen. 
Wir bitten Sie deshalb, die Anträge der Minderheit Fattebert 
und der Minderheit 1 (Stahl) abzulehnen, mit welchen durch 
die Hintertor eigentlich nur die SVP-Gold-lnltlative auf die 
leichte Tour eingebracht werden soll. Herr Bortoluzzl hat das 
ja auch gesagt. Mit der Annahme dieser fatalen Minderheits
anträge WOrde die Schweiz bezOgllch der gemachten Ver
sprechen dem Ausland gegenOber wortbrüchig. Das WOrde 
unserem Ruf nur schaden. 
Wir unterstatzen, dass ein Drittel aus dem Ertrag der nicht 
mehr gebrauchten Natlonalbankreserven In die AHV fllessen 
soll. Im Übrigen hat ja die Bevölkerung demnächst Ober die 
Volkslnltiative «fOr eine gesicherte AHV - Energie statt Ar
beit besteuern!» der Granen abzustimmen. Sie haben die
ses Anliegen leider nicht unterstützt, aber das ist ein 
zukunftsweisender Weg, um die AHV eben langfristig zu si
chern. 

Dormann Rosmarie (C, LU), fOr die Kommission: Wir haben 
uns In der Kommission sehr lange und Intensiv mit vielen 
möglichen Flnanzlerungsmodellen befasst. Zum Bereich 
Goldreserven lagen mehrere Anträge vor. Darunter wurde 
Jener von Herrn Fattebert zu Artikel 99 Absatz 3a der Bun
desverfassung aufrechterhalten. Alle anderen wurden zu
gunsten des gleichzeitig In der Ständeratskommlssion be
handelten Geschäftes betreffend die Verwendung der nicht 
mehr benötigten Währungsreserven der Nationalbank zu
rackgezogen. Wir konnten vor wenigen Tagen aus den Me
dien erfahren, wie die WAK-SR daraber entschieden hat. 
Nun liegen zwei Minderheitsanträge vor: Derjenige zu Arti
kel 99 Absatz 3a der Bundesverfassung befasst sich mit den 
vergangenen, derjenige zu Artikel 99 Absatz 4 der Bundes
verfassung mit den zukünftigen Reingewinnen. 
Der Antrag der Minderheit Fattebert entspricht Im Text ge
nau der von der SVP eingereichten Volkslnltlatlve. Er lässt 
wie die Volksinitiative offen, ob die volle Substanz der Gold
reserven oder nur deren Erträge In die AHV-Kasse fllessen 
sollen. Dabei meinen wir Immer die 1300 Tonnen Gold, die 
im Keller der Nationalbank liegen und nicht mehr als Wäh
rungsreserven benötigt werden. Die Kommission wollte zum 
Zeltpunkt Ihrer Beratungen nicht den Ergebnissen der Volks
abstimmung zur Initiative der SVP vorgreifen und auch nicht 
die Beratungen Ober einen Gegenvorschlag zu dieser Gold
Initiative belasten oder beeinflussen. Eine eindeutige Mehr
heit der Kommission will auch ganz klar an der Solidaritäts
stiftung festhalten. Deshalb wurde der Minderheitsantrag 
Fattebert nach kurzer Diskussion In der Kommission - mit 
16 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen - abgelehnt. 
Der Antrag der Minderheit 1 (Stahl) möchte In Artikel 112 Ab
satz 3 Buchstabe d der Bundesverfassung ergänzen, dass 
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der Ertrag aus den Währungsreserven gemäss Art!kel 99 
Absatz 3a In die AHV fliesst. Diesem Antrag liegt die Uberle
gung zugrunde, dass dadurch vorläufig ohne Mehrwertsteu
ererhöhung auszukommen ist. Zu diesem Antrag Ist zu 
sagen, dass die Kommission bei Artikel 102 AHVG - Vorla
ge 2 - beantragt hat, dass die Erträge aus den von der Na
tionalbank freigegebenen, nicht benötigten Währungsreser
ven, sofern diese nicht durch Verfassung oder Gesetz einem 
anderen ZWeck zugewiesen sind, in die AHV-Kasse fliessen 
sollen. 
Auch hierzu Ist zu erwähnen, dass eine Revision des Natio
nalbankgesetzes ansteht und ein solcher Antrag dort gere
gelt werden masste. Die Kommission hat diesen Antrag 
Stahl vielfach aus diesem Grund - mit 15 zu 6 Stimmen bei 
2 Enthaltungen - abgelehnt. 
Noch ein Wort zu Artikel 99 Absatz 4, zum Antrag der Min
derheit Rechsteiner, Basel: Herr Rechstelner verlangt In Arti
kel 99 Absatz 4 der Bundesverfassung, dass der Rein
gewinn der Nationalbank zukünftig an den Ausgleichsfonds 
der Alters- und Hinterlassenenverslcherung gehen soll. Vor
behalten bleiben ein Anten der Kantone von einer Milliarde 
Franken und ein Anteil des Bundes von 500 Millionen Fran
ken Jährlich. Ausgangspunkt sind fOr die Minderheit Rech
stelner, Basel die angeblich riesigen Reserven, die die 
Nationalbank angelegt hat und die sie fOr ihre Währungspoli
tik nicht benötigt. Herr Rechstelner möchte damit vor allem 
die Mehrbelastung der AHV wegen der demographischen 
Entwicklung auffangen. 
Wir haben zu diesem Antrag, der eine völllg neue Finanzpo
litik bei den Kantonen zur Folge hätte, in der Kommission 
kurzfristig ein Hearing durchgeführt. Daran nahmen auch ein 
Vertreter der Kantone und ein Vertreter der Nationalbank so
wie Mitarbeiter des Eidgenössischen Flnanzdepartementes 
teil. Die Kantone haben ein legitimes Interesse an Mehrein
nahmen. Sie sind auch Hauptaktionäre der Nationalbank. Ih
nen steht deshalb ein Tell der Reserven zu. 
Die Mehrheit der Kommission will einerseits nicht dem Ge
setz Ober eine neue Finanzordnung vorgreifen, denn die 
Auszahlung des Reingewinnes an die Kantone Ist ein Ele
ment des Finanzausgleichs. Andererseits wlll sie auch nicht 
der Revision des Nationalbankgesetzes vorgreifen, das In 
Vorbereitung Ist. Das wäre der richtige Ort tar eine Neurege
lung, wenn sich eine solche als nötig erweisen sollte. Zudem 
haben auch die Kantone ein legitimes Interesse an Mehr
einnahmen. Aus diesen Granden wurde der Minderheitsan
trag zu Artikel 99 Absatz 4 der Bundesverfassung - mit 
13 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung - abgelehnt. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der Kommissionsmehrheit, 
alle Minderheitsanträge abzulehnen. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: Curleusement, 
l'or de la Banque nationale, veritable caveme d'AII Baba, 
donne nalssance aux fantasmes las plus extraordlnalres, et 
la commlssion en a trl)s largement dellMre. 
M. Fattebert a reprls, dans sa proposltlon de mlnorlte, l'lnltla
tive populalre de l'UDC. La commlsslon s'y oppose, non pas 
en ralson des objectlfs, louables an sol, mals du contenu. De 
facto, c'est une operatlon de torplllage pur et simple de la 
creatlon d'un fonds de solldarlte qua le Conseil federal sou
halte ardemment et, avec lul, un bon nombre de commlssal
res. C'est pour c;a qua cette proposltlon a ete clalrement 
rejetee, par 16 volx contre 4 et avec 3 abstentlons. 
Je ne vais pas revenir sur las appr~latlons trl)s optlmistes 
de M. Rechstelner, Basel quant aux reserves de la Banque 
nationale a dlsposltlon, a la sante flnanclere des cantons et 
aux rendements des capitaux obtenus gräce a la vente de 
l'or, qu'll estlme entre 1,9 et 2,5 mllliards de francs. 
La majorlte de la commisslon releve qua l'artlcle 99 allnea 2 
actuel de la constltutlon donne la mlsslon expllclte a la Ban
qua nationale de constltuer, a partlr de ses beneflces, des 
reserves suffisantes pour lul permettre de mener une polltl
que monetalre servant las lnterllts generaux du pays. Ces 
benefices sont sujets a d'enormes fluctuatlons qul an font 
une source de financement aleatolre pour l'AVS. Pour cette 
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ralson, la repartltlon qul se falt en faveur des cantons et de 
la Confederation, a raison respectlvement de deux tlers/un 
tlers est etablle sur la base des resultats des cinq dernieres 
annees. Une attrlbutlon obligatolre dans un but de finance
ment de l'assurance sociale affalbllralt donc conslderable
ment sa marge de manoeuvre et son lndependance en 
mattere de polltlque monetalre. Les cantons sont aussl les 
actlonnalres prlnclpaux de la Banque nationale, c'est pour
quol une part des reserves leur revient legltimement. 
Le versement des beneflces aux cantons est egalement un 
element de la perequatlon flnanclere en dlscusslon. 
Enfin, une revlslon de la lol sur la Banque nationale et donc 
des modalltes de repartltlon est en preparation. Si a cet 
egard des changements s'averalent necessalres, c'est la 
qu'il faudralt Jes lntrodulre. 
Au vu de ces considerations, qui s'appllquent aussl bien a la 
proposltion de mlnorlte Rechstelner, Basel qu'a la proposl
tlon de mlnorlte 1 (Stahl) a l'article 112 et par effet de report a 
l'artlcle 99, la maJorlte de la commlsslon a repousse ces pro
positions, par 13 volx contre 7 et avec 1 abstentlon. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Le Conseil federal 
vous propose egalement de rejeter les propositlons de mlno
rlte Fattebert et Rechstelner, Basel. 
l..'.AVS a besoln d'lltre consolldee sur le moyen et le long 
terme. Elle a besoln de trouver un equllibre, a la fols par un 
certaln nombre de declslons douloureuses qul ont ete prises 
du cöte des prestatlons, de decisions prises du cöte des co
tlsatlons qul alourdlssent la charge dlrecte des assures, et 
egalement par la recherche de nouvelles ressources par la 
flscallte. Depuls des annees, ce plus de ressources, le Con
seil federal le volt dans la perception, au moment oö cela 
sera necessalre, de la taxe sur la valeur ajoutee. Et II raste 
sur cette llgne. Tout le reste me paratt faire un peu partie des 
trucs que l'on essale de mettre en place pour ne pas creer le 
fondement solide, automatlque, d'un financement reguller 
pour l'AVS. Et c'est de ceia dont nous avons besoin, ne se
ralt-ce que pour recreer aussl ce climat de serenlte, de tran
qullllte dont les personnes ägees, les futurs rentiers ont 
besoln. 1..'.AVS et les personnes qul la touchent ont suffisam
ment souffert ces dernieres annees d'une atmosphere de 
panlque qul a ete creee autour de cette assurance sociale. II 
nous appartlent, Je crols, avec cette 11 e revlslon, de recreer 
un cllmat de calme, de securlte, de montrer aussl notre vo
Jonte politlque d'un equlllbre. II faut aussi, et j'y reviendral 
lorsqu'on en sera a ce polnt-la, que le citoyen, que la ci
toyenne sachent de comblen la flscalite devra lltre augmen
tee au cours des prochalnes annees pour assurer l'equlllbre 
des assurances sociales. Et vous le savez, nous aurons be
soln d'un point de TVA pour l'assurance-lnvalldite. Nous chif· 
frons a peu proo a 1,5 pour cent sur une perlode de 12, 13, 
14 ans le besoln pour l'AVS. II est bon que l'on pulsse pre
senter le coOt forfaltalre en assurant nos compatrlotes que 
nous ne preleverons ces impöts qu'au moment oö cela sera 
vralment necessalre. Mals qu'lls sachent deja, d'entree de 
cause, quelle pourralt ©tre l'ampleur de cette facture. 
C'est dans ce sens-la que toutes les autres solutlons ne de
vralent pas ©tre mlses au premler plan. 
SI la proposition de la majorlte de la commlsslon garantlt 
l'existence de la Fondatlon de solidarlte, sl alle malntlent 
pour les cantons la posslbillte de toucher quelque chose sur 
les reserves excedentalres de la Banque nationale et per
met d'enrlchlr un peu le fonds de l'AVS, pourquol pas? C'est 
bon ä prendre, mals ne falsons pas reposer le flnancement 
d'une assurance sur la decouverte d'une caverne d' All Baba 
qul, de toute fagon, n'est pas aussl rlchement dotee que les 
fantasmes qu'elle falt nattre. 
Donc, ralson de plus pour rejeter la proposltlon de mlnorlte 
Fattebert. 
Pour la proposltlon de mlnorlte Rechstelner, Basel, Je dlral la 
mllme chose: ces ressources ne sont pas regulleres et ce 
ne sont pas alles qul fondent reellement un flnancement qul 
lnsplre durablement conflance. Par allleurs, la BNS et le 
Conseil federal sont d'accord pour dlre que l'lndependance 
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de la BNS seralt redulte sl l'on pouvalt faire pression sur 
cette Institution pour qu'elle attrlbue une part de ses benefi
ces au financement - donc ä l'equlllbre - d'une assurance 
sociale aussi lmportante que l'AVS. 
Je pense qu'II est plus important que la part que la Confede
ratlon regoit de la BNS puisse Atre eventuellement allouee ä 
teile ou teile depense liee, encore que je ne sols pas particu
llerement amie de ces systemes de depenses liees. Mals 
cela serait plus clalr, parce que la responsabillte en lncom
beralt au Conseil federal ou a la Confederatlon. Essayons 
donc de tenlr quand m©me la BNS en dehors de ce qul pour
rait devenlr des presslons polltiques pour distrlbuer plus de 
beneflces que cela ne serait ideal au vu du röle essential 
que dolt Jouer la BNS. 
Dans ce sens-la, le Conseil federal vous propose de reJeter 
ces deux proposltlons de mlnorlte. 

Art. 99 Abs. 3a BV; 112 Abs. 3 Bst. d BV 
Art. 99 al. 3a cst; 112 al. 3 let. d cst. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir stimmen Ober den 
Antrag der Minderheit Fattebert zu Artikel 99 Absatz 3a und 
Ober den Antrag der Minderheit 1 (Stahl) zu Artikel 112 Ab
satz 3 Buchstabe d ab. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .•.. 118 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit/Minderheit 1 .... 31 Stimmen 

Art. 99 Abs. 4 - Art. 99 al. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Far den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 

Art. 106 Abs. 3 BV 
Antrag der Kommission 
.... Sie dient als Finanzierungsbeitrag an die Alters-, Hinter
lassenen- und Invalidenversicherung. 

Art.106 al. 3 cst. 
Proposition de la commlsslon 
.... cet impöt est utlllse pour flnancer l'assurance-vlelllesse, 
survivants et lnvalldlte. 

Angenommen -AdopM 

Art. 112 Abs. 3 Bst. c BV 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
c. durch den Ertrag aus den Mehrwertsteuerzuschlägen 
nach Artikel 130 Absätze 3 und 4. 
Minderheit II 
(Egerszegl, Christen, Gutzwlller, Heberleln) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 112 al. 3 let. c cst. 
Proposition de Ja comm/sslon 
Ma/orite 
c. par le prodult des augmentations de la taxe sur la valeur 
ajoutee selon l'artlcle 130 allneas 3 et 4. 
Minorite II 
(Egerszegl, Christen, Gutzwlller, Heberleln) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art.112 Abs. 5 BV 
Antrag der Kommission 
.. .. der Tabaksteuer und der Steuer aus gebrannten Wassern 
gedeckt 

Antrag Lauper 
Die Leistungen des Bundes werden mit den allgemeinen 
Mitteln gedeckt. 
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Antrag Studer Heiner 
.... der Tabaksteuer und der Steuer aus alkoholischen Ge
tränken .•.. 

Art. 112 al. 5 cst. 
Proposition de la comm/sslon 
.... le tabac et de l'lmpOt sur les bolssons dlstlllees. 

Proposition Lauper 
Les prestatlons de la Confederatlon sont flnancees par les 
ressources generales. 

Proposition Studer Hetner 
.... de l'lmpOt sur le tabac, de l'lmpOt sur les bolssons alcooll
ques .... 

Art.130BV 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
Sobald dies zur Sicherstellung der Finanzierung der Alters
und Hinterlassenenverslcherung nötig Ist, können die nach 
den Absätzen 1 und 3 festgesetzten Sätze der Mehrwert
steuer durch das Gesetz um insgesamt höchstens 1,5 Pro
zentpunkte angehoben werden. 

Abs.5 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Bangerter, Dunant, Egerszegi, Hassier, Widrig, Zäch) 
FOr den Fall der Ablehnung der Zusatzfinanzierung zuguns
ten der Alters- und Hlnterlassenenverslcherung trifft das Ge
setz zur Kompensation des entgangenen Ertrages eine 
neue, gegebenenfalls von Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe d 
abweichende Regelung für die Anpassung der Renten. 

Abs.6 
Mehrheit 
Der Ertrag aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze nach 
den Absätzen 3 und 4 geht an die Alters- und Hlnterlasse
nenverslcherung. (Rest des Absatzes streichen) 
Minderheit 
(Egerszegl, Christen, Gutzwlller, Heberieln) 
Der Ertrag aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze nach 
Absatz 4 geht an die Alters- und Hlnterlassenenverslche
rung. Das Gesetz legt einen prozentualen Anteil des Bundes 
am Ertrag fest Dieser Anteil entspricht höchstens seinem 
prozentualen Anteil an den Ausgaben dieser Versicherung. 

Abs. 7 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Bortoluzzl, Borer, Trlponez) 
Die aus den Absätzen 4 bis 6 erzielten Einnahmen werden 
durch Reduktion der direkten Bundessteuer (Art. 128 BV) in 
vollem Umfang kompensiert. 

Art.130 cst 
Proposition de la commfssion 
Al. 4 
Des qua le flnancement de l'assurance-vlelllesse et survl
vants dolt atre garantl, les taux de la taxe sur la valeur ajou
tee fixes aux allneas 1 et 3 peuvent atre releves de 1,5 polnt 
au plus. 

Al 5 
MaJorlte 
Blffer 
Mlnorlte 
(Bangerter, Dunant, Egerszegl, Hassler, Widrig, Zäch) 
Si le flnancement supplementalre en faveur de l'assurance
vlelllesse et survlvants est refuse, pour compenser cette 
perte de recettes, Ja lol regiere l'adaptatlon des rentes, le 
cas echeant, dlfferemment de l'artlcle 112 allnea 2 lettre d. 

At. 6 
MaJorlte 

8 mal2001 

Le produit du relevement des taux de la taxe sur la valeur 
ajoutee selon les alineas 3 et 4 est attrlbue ä l'assurance
vielllesse et survivants. (Blffer le raste de l'alinea) 
Minorite 
(Egerszegl, Christen, Gutzwiller, Heberleln) 
Le prodult du relevement des taux de la taxe sur la valeur 
ajoutee selon l'alinea 4 est attrlbue ä l'assurance-vlelllesse 
et survivants. La lol fixe une part de la Confederatlon en 
pour cent du produit. Cette part correspond tout au plus a la 
part proportlonnelle de la Confederatlon a ses depenses. 

Al. 7 
Majorite 
Rejeter la proposltlon de la minorlte 
Minorlte 
(Bortoluzzl, Borer, Trlponez) 
Les recettes provenant des mesures visees aux allneas 4 a 
6 sont lntegralement compensees par une balsse proportl
onnelle de l'impOt federal dlrect (art. 128 cst.). 

Art. 102 Abs. 1 AHVG 
AnuagderKomm/ssion 

e. Einnahmen, die sich aus der fOr die Versicherung be
stimmten Anhebung der Mehrwertsteuersätze ergeben; 
f. die Erträge aus den von der Schweizerischen National
bank freigegebenen, nicht benötigten Währungsreserven, 
sofern diese nicht durch Verfassung oder Gesetz einem an
deren Zweck zugewiesen werden; 
g. den Ertrag aus der Spielbankenabgabe. 

Antrag Lauper 

e. die Erträge aus den Abgaben auf Tabak und alkoholi
schen Getränken sowie aus der Spielbankenabgabe; 
f. Einnahmen, die sich aus der fOr die Versicherung be
stimmten Anhebung der Mehrwertsteuersätze ergeben; 
g. Streichen 

Art.102 al.1 LAVS 
Proposition de la commlsslon 

e. les recettes qul resultent du relevement, effectue pour 
l'assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutee; 
f. Je produit des reserves de devlses lnutlllsees liberees par 
la Banque nationale suisse, dans la mesure ou II n'est pas 
affecte a une autre utlllsatlon conformement ä la constltutlon 
ou ä lalol; 
g. l'impöt sur les recettes brutes des Jeux. 

Proposition Lauper 

e. les recettes provenant de l'lmposltlon du tabac et des 
bolssons alcoollques, alnsl que de l'lmpOt sur les produits 
bruts des Jeux; 
f. les recettes qul resultent du relevement, effectue pour l'as
surance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutee; 
g. Bitter 

Art. 104 Abs. 1 AHVG 
Antrag der Kommission 
.. •• aus dem Reinertrag der Tabaksteuer und der Steuer auf 
gebrannten Wassern. (Rest des Absatzes streichen) 

Antrag Lauper 
Der Bund leistet seinen Beitrag aus den allgemelnen Mitteln. 

Art. 104 al. 1 LAVS 
Proposition de la commlsslon 
.... du tabac et des bolssons dlstlllees. (Blffer le raste de l'ali
nea) 
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Proposition Lauper 
La Confederatlon fournlt sa contributlon au moyen des res
sources generales. 

Art. 111 AHVG 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Erträge aus dem Reinertrag der Tabaksteuer und der 
Steuer auf gebrannten Wassern werden laufend .... 
Minderheit 
(Egerszegl, Christen, Gutzwlller, Heberlein) 
Die Erträge aus dem Reinertrag der Tabaksteuer und der 
Steuer auf gebrannten Wassern sowie der Anteil des Ertra
ges der für die Versicherung erhobenen Mehrwertsteuer 
werden laufend .... 

Antrag Lauper 
Streichen 

Art.111 LAVS 
Proposition de la comm/sslon 
Majorit~ 
.... du tabac et des bolssons distlllees sont credltees .... 
MinoriM 
(Egerszegi, Christen, Gutzwlller, Heberlein) 
.... du tabac et des bolssons dlstlllees et la part des recettes 
de la taxe sur la valeur aJoutee .... 

Proposition Lauper 
Blffer 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Ich bitte Sie mit hart
näckiger Ausdauer, den Bundesanteil an der Mehrwert
steuer zu belassen. Es Ist klar: Wir brauchen die Gelder der 
Mehrwertsteuer fOr das Auffangen der Folgen der demogra
phischen Entwicklung. Es Ist ebenso klar: Wenn die Folgen 
der demographischen Entwicklung bei den vier FOnfteln, die 
aus den Lohnbeiträgen In die Ausglelchskasse fliessen, 
spOrbar sind, dann Ist die Mehrbelastung auch beim Bun
desanteil spürbar. 
Ich hatte beim letzten Mal, als wir Ober dieses Problem ab
stimmten, noch Verständnis fQr Jene, die bei der letzten Dis
kussion das ganze Demographieprozent zur AHV schlagen 
wollten, um glaubwürdig zu bleiben, weil sie nämlich - da
mals bei der Abstimmung um die Einführung der Mehrwert
steuer - gesagt hatten, dieses eine Demographieprozent sei 
ganz für die AHV. Hier bei den nun folgenden BeschlOssen 
aber sind Sie völllg frei. Das helsst, so frei sind Sie allerdings 
auch wieder nicht: Denn wenn Sie hier der Bundeskasse mit 
den 1,5 Mehrwertsteuerprozenten rund 600 Millionen Fran
ken abknöpfen und nachher, wie bereits in der Kommission 
angekündigt, auch den Bundesanteil fOr die IV dem Bund 
entnehmen, dann macht das nicht mehr einfach nur 400 
oder 600 Mllllonen Franken aus. Dann entnehmen Sie der 
Bundeskasse als Konsequenz bis Ins Jahr 2010 zwei Milliar
den Franken pro Jahr. Uberlegen Sie sich heute, wie Sie 
dieses Loch tollen wollenl Auf Steuerentlastungen verzich
ten, auf Steuerentlastungen fOr Famlllen, fOr Wohneigentü
mer, für Unternehmer? Oder wollen Sie dieses Loch von 
zwei MIiiiarden Franken Ober neue steuern tollen, die der 
Bund direkt erhebt? 
Das Problem, das entsteht, wenn Sie hier den Bundesanteil 
wegnehmen, mOssen Sie heute schon bedenken. Eine Auf
hebung des - kOnftlgen - Bundesantells an den für AHV und 
IV zweckgebundenen Mehrwertsteuerprozenten hätte fOr 
den Bundeshaushalt schwerwiegende Folgen. Sie plündern 
ein Portemonnaie, um das Geld In ein anderes zu tun. Sie 
können das machen, z. B. um die Flexiblllslerung zu finan
zieren, aber es hat Konsequenzen. 
stellen Sie sich vor, Sie wollten eine Weltreise machen, aber 
das Geld dafür fehlt Ihnen. Sie nehmen dann das Geld aus 
der Kasse, aus welcher die Steuern bezahlt werden mOss
ten. Sie können die Reise selbstverständlich machen, aber 
wenn Ihnen nachher im Oktober das Geld für die Steuern 
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fehlt, mOssen Sie sich nicht wundern. Sie können das selbst
verständllch tun, aber haben Sie ja nicht das GefOhl, dabei 
noch gespart zu habenl 
Genau so handeln Sie Jetzt, wenn Sie den Bundesanteil an 
die Mehrwertsteuer aus der Bundeskasse nehmen. Sie be
zahlen heute die Flexibillslerung damit, aber es ist nicht ge
spart, es Ist Geld, das ersetzt werden muss. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, hier den Bundesanteil der 
Mehrwertsteuer zu belassen und die Minderheit II zu unter
stützen. 

Bangerter Käthl (R, BE): In Artikel 130 Absatz 5 der Bun
desverfassung wird die Finanzierung der Renten geregelt, 
sollte der Ausgleichsfonds unter die Grenze von 70 Prozent 
fallen und das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Aus
gaben nicht gewährleistet sein. Mein Antrag soll es möglich 
machen, dass der Rentenindex, d. h. die Anpassung an die 
Lohn- und Preisentwicklung, In einem solchen Fall ausge
setzt werden könnte. 
Ein Tell meines Anliegens, das Aussetzen der Anpassung an 
die Lohnentwicklung, ist nun In Artikel 33quater Im Gesetz 
neu geregelt und hat heute Im Rat auch eine komfortable 
Zustimmung gefunden. Aus diesem Grund ziehe Ich meinen 
Minderheitsantrag zurück. 

Lauper Hubert (C, FR): Rendons a l'AVS ce qul revlent a 
l'AVSI Voila le sens des proposltlons que j'al deposees et 
dont le but est l'affectatlon dlrecte a l'AVS des lmpöts qul ont 
ete votes constitutlonnellement, avant mAme l'adoptlon et 
l'entree en matlere de la lol federale du 20 decembre 1946 
sur l'assurance-vieillesse et survivants. 
II s'agit en clair des recettes de l'lmpöt sur le tabac et de l'lm
pöt sur les boissons dlstlllees, qul rapportent actuellement 
plus de 2 mllllards de francs par annee a la Confederatlon. 
Oul, a la Confederatlon, quand blen mAme le peuple en a 
declde le versement a l'AVSI Pour comprendre cela, falsons 
un peu d'hlstoire. C'est a la fln de l'annee 1925, par l'lntro
ductlon d'un article 34quater dans la constltutlon, que le pro
duit total de l'impositlon du tabac a ete verse au fonds an 
vue de l'introduction de l'assurance-vieillesse. De mAme, la 
part des recettes que la Confederatlon retlralt de l'lmpositlon 
des bolssons dlstillees devalt ~ versee au fonds an ques
tlon. Dans les annees d'avant-guerre, l'lmpöt sur le tabac a 
ete affecte aux besolns generaux de la Confederation: crlse 
obllge. Lorsque, en 1946, la lol federale sur l'assurance
vlelllesse et survivants et celle sur son flnancement furent 
votees, le Conseil federal a propose et obtenu que les recet
tes qul sont reservees a l'assurance en vertu de dlsposltlons 
constltutlonnelles, c'est-a-dlre le prodult de l'lmposltlon du 
tabac et des eaux de vle, alnsl que les fonds accumules 
solent mis a la disposltlon de la Confederation pour le flnan
cement de sa contrlbutlon. 
Vous pouvez llre l'hlstolre de ce que J'appelle un «detourne
ment de fonds» dans le message du Conseil federal du 
29 mal 1946 concernant le flnancement au moyen de fonds 
publics de l' AVS. 
On a donc constltue un fonds speclal a disposHion du Con
seil federal pour payer la part de la Confederatlon de !'ordre 
de 17 pour cent aux charges de I' AVS, fonds qul portait alors 
lnterAt en faveur de l'assurance. Cela a dure alnsl Jusqu'en 
1976, oCJ, dans le cadre de la 9e revlslon de l'AVS, le fonds 
alnsl constltue et qui, entre-temps, avalt ete «legume», a ete 
debaptlse pour ne plus s'appeler qu'une «reserve», soit un 
campte transltolre qul ne porte mAme plus d'lnterAts: 
deuxleme detournement. 
II y eut ensuite la lol sur les malsons de Jeu en 1998 et, dans 
ce cadre, la tentative du Conseil federal d'attrlbuer les recet
tes de l'impöt sur les casinos a la fameuse reserve de la 
Confederatlon. J'al vellle au graln et J'al reussl a demontrer a 
la Commlssion des affelres Juridlques et au plenum que l'on 
violait la volonte populalre. Ce nouveau detournement a ete 
evlte, sl blen que l'lmpöt sur !es malsons de Jeu est d'ores et 
deJa acquls a I' AVS. Le Conseil federal en a falt la semalne 
dernlere une premlere affectatlon de 59 mlllfons de francs. 
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Enfin, le point supplementalre de TVA dont vlent de parler 
Mme Egerszegl, perQU a partir du 1 er janvier 1999 a, a mon 
avls, aussl falt l'obJet d'un detournement pour 17 pour cent 
de sa valeur en taveur de la caisse federale, quand bien 
mAme le peuple en avalt vote l'affectatlon a l'AVS. Quais tre
sors d'expllcatlons demographiques et demagoglques a de
ployes le Conseil federal pour nous faire accrolre qu'II 
respectait la volonte populairel Et ya a marche. J'espare pas 
pour longtemps. 
Pourquoi Je vous raconte tout cela en sachant pertinemment 
qu'une proposltlon lndlviduelle, falte par un depute qul n'est 
pas membre de la commlsslon et qui risque de passer pour 
un farfelu, n'a aucune chance d'aboutir? Simplement parce 
que j'ai le sentlment que le peuple est gruge et qu'II ne se 
rend pas compte de ce que l'on falt de ses decislons. Faltes 
vous-mAmes un petlt sondage et posez a un fumeur ou a 
n'lmporte quel citoyen de ce pays la questlon de savolr a 
quol sert l'lmpOt sur le tabac ou sur l'aperltif qu'II est en traln 
debolre. 
A l'AVS, vous repondront tous ceux que vous lnterrogerez. 
Alors que, comme Je vlens de tenter de vous l'expllquer, ces 
lmpOts et leurs augmentatlons n'amanent pas un centlme de 
plus dans las calsses de l'AVS et ne servent qu'a diminuer la 
part de 17 pour cent des charges que la Confederation doit 
al'AVS. 
Deux chlffres pour expliquer un peu de ma colare. L'.lmpOt 
sur le tabac a passe de 797 mllllons de francs en 1996 a 
1,709 mllllard en 1999. II a plus que double et II a encore 
augmente l'annee passee, pulsque le prlx du paquet de cl
garettes a ete augmente de 20 centlmes pour, comme a dlt 
le Conseil federal, cofinancer I' AVS, alors que la part de la 
Confederatlon a l'AVS est quaslment restee la mAme dans 
le mAme temps. 
En concluslon, Je demande que l'on proflte de cette modifi
catlon constitutlonnelle et legislative pour retabllr la volonte 
populalre et restaurer la transparence, que le prodult de l'im
pOt sur le tabac et sur !es bolssons dlstlllees solt versa direc
tement a l'AVS et qu'il en soit de mAme et blen sOr de la 
totallte du polnt TVA, et enfin que la reserve prevue a l'ar
tlcle 111 de la lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survl
vants sott abolle. Je sals qu'II en va de plus de 2 milllards de 
francs qul vont manquer a la calsse federale. Des solutlons 
devralent pouvolr Atre trouvees, solt par l'amelloratlon cons
tante des resultats des comptes, qul s'est amorcee en 2000, 
sott par des economles. On me repondra - et je termlne par 
la - que cette propositlon n'a pas ete discutee en commis
slon et qu'il faut, das lors, la rejeter. II est vral qu'elle deman
deralt des etudes complementalres, mals Je tenals a ce que 
ces choses solent dites, afln qu'un Jour Je pulsse vous rap
peler que je vous l'al dlt. 

Donze Walter (E, BE): Bisher unterliegen nur gebrannte 
Wasser der Steuer, die hier der AHV zukommt; dazu haben 
wir eine Biersteuer. Gemäss dem Anliegen meines Kollegen 
und meiner Fraktion sollten wir hier die Gelegenheit wahr
nehmen, auf Verfassungsstufe die Möglichkeit zu schaffen, 
auch weitere alkoholische Getränke der Steuer zu unterstel
len. Mit Kollege Lauper gehen wir einig, dass der Ertrag aus
schllessllch der AHV zugute kommen soll. Angesichts der 
volkswirtschaftlichen Kosten, die der Alkohol verursacht, fin
den wir diesen Vorstoss gerechtfertigt. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Studer zuzustimmen. 

Le pmldent (Hess Peter, presldent): Le groupe liberal de
clare qu'II va soutenlr la majorlte. 

Hassler Hansjörg (V, GR): Bereits Im Jahre 1993 hat das 
Schwelzervolk ein Mehrwertsteuerprozent für die Finanzie
rung der AHV bewilligt. Dieser Beschluss trat Im Jahre 1999 
In Kraft Es war Im Vorfeld der Abstimmung nie die Rede da
von, dass ein Tell dieses Mehrwertsteuerprozentes nicht der 
AHV zufllessen soll. 17 Prozent dieses Mehrwertsteuerpro
zentes wurden aber der Bundeskasse zugewiesen, um dann 
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wiederum den Bundesanteil an der AHV mitzuflnanzleren. 
Dies entsprach ganz und gar nicht dem Volkswillen. Wenn In 
Zukunft die Mehrwertsteuersätze für die Finanzierung der 
AHV angehoben werden müssen, sind diese vollständig für 
die Finanzierung der AHV einzusetzen. 
Es Ist schon aus Gründen der Transparenz und der Glaub
würdigkeit erforderlich, dass die Erträge aus einer allfälligen 
Anhebung der Mehrwertsteuer für die AHV auch vollumfäng
llch unserer AHV zugute kommen. Einen entsprechenden 
Beschluss hat unser Rat bereits früher mit deutlichem Mehr 
gefasst. Es gilt heute diesen Beschluss zu bekräftigen und 
dem Volkswillen endlich zum Durchbruch zu verhelfen. 
Die SVP-Fraktlon folgt geschlossen der Kommissionsmehr
heit. 

Meyer Therese (C, FR): Le groupe democrate-chretlen sou
tient, a l'unanlmlte, la propositlon de la maJorite de la com
mlssion qul demande le versement des pour-cent de TVA 
supplementaires et du prodult brut des Jeux directement a 
l'AVS, ce qul donne des moyens supplementalres pour faire 
face aux problemes de demographle lncontournables que vlt 
l'AVS. 
Nous estimons que le peuple qul vote des augmentatlons de 
TVA pour flnancer son premler plller dolt savoir que son et
fort va directement dans le fonds AVS, sans que le 17 pour 
cent du montant passe par la Confederatlon pour financer sa 
particlpatlon propre. C'est une questlon de transparence. 
Nous savons bien que la Confederatlon devra trouver des 
moyens dans ses ressources Internes pour completer sa 
particlpatlon, mals cela permettra de repousser le releve
ment de la TVA a 2007 au Heu de 2003 pour 0,5 polnt, et ä 
2011 au lleu de 2006 pour le polnt supplementalre. Le 6 de
cembre 2000, notre Chambre s'etalt largement prononcee 
dans ce sens, et ce n'est que par le vote preponderant de la 
presldente du Conseil des Etats que le projet avalt ete re
tuse le 12 decembre 2000, vous vous en souvenez. 
En votant la proposltlon de la maJorlte de la commlsslon, le 
Conseil national garde la llgne prlse en decembre et le 
groupe democrate-chretlen conflrmera son vote par soucl de 
transparence et pour consolider l'assurance de pouvolr ver
ser des rentes convenables ä ces rentlers, malgre le pro
bleme demographlque. 
Quant aux propositlons Lauper, alles pourralent rencontrer 
notre sympathle, mals alles demanderalent ä la Confedera
tlon de trouver 2 mllllards de francs dans ses ressources In
ternes, et II nous parait dlfficlle de !es soutenlr sans pouvolr 
en evaluer toutes les lncldences. Nous ecouterons avec lnte
rAt la representante du Conseil federal a ce su]et. 
Le groupe democrate-chretlen votera donc en faveur de la 
maJorlte de Ja commlsslon sur toute la ligne concernant ces 
articles. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Die grüne Fraktion lässt 
mitteilen, dass sie die Mehrheit - angereichert durch den 
Antrag Lauper -- unterstützen wird. Die FDP-Fraktion lässt 
mitteilen, dass sie die Minderheit II (Egerszegi) unterstützen 
wird. 

Rechstelner Paul (S, SG): Das Desinteresse Jetzt an dieser 
Debatte kontrastiert stark mit der Bedeutung dieser Vorlage 
bzw. dieses Teils der Vorlage, wo es Immerhin um Flnanzle
rungsbeschlOsse - Erhöhung von Mehrwertsteuerprozen
ten - von einer enormen Tragweite geht. Für die SP und die 
Gewerkschaften sind zusätzliche Mehrwertsteuerprozente 
nicht etwas Attraktives, sie belasten die Familien und Haus
halte Ober den Konsum bekanntlich sehr stark. Wir sind aber 
der Auffassung: Wenn Mehrwertsteuerprozente erhoben 
werden, müssen diese grundsätzlich für die Sozialversiche
rungen - namentlich für die AHV - reserviert bleiben und 
dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. 
Die Arbeiten In der Kommission haben es zutage gebracht: 
Im Unterschied zur Ausgangslage für die Vorlage des Bun
desrates Ist auf absehbare Zelt - In den nächsten Jahren -
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eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für die AHV hoffentlich 
nicht nötig. Die AHV wird In allererster Linie Ober die Er
werbseinkünfte - Insbesondere die Löhne - finanziert. So
fern die Beschäftigung stimmt, sofern die Löhne wieder 
anziehen, Ist die AHV-Flnanzierung gesichert; sie schreibt 
heute erfreuUcherwelse, entgegen den pessimistischen Sze
narien, wieder Überschüsse. Diese Überschüsse sind ab
hängig von der Einkommensentwicklung, von den Löhnen, 
von der Beschäftigung. Sofern diese anhält, sofern nicht mit 
wirtschaftspolitischen Dummheiten das Wirtschaftswachs
tum Ins Stocken gebracht wird, wird die AHV-Finanzierung 
auch In den nächsten Jahren gesichert sein. 
Weil aber der Kapitalismus naturgemäss zyklisch ist, müs
sen wir auch damit rechnen, dass früher oder später wieder 
eine Wirtschaftskrise kommt. Das Ist der Zeitpunkt, für den 
es eine «Vorsichtsflnanzlerung» braucht. 
Die Demographie Ist zwar auch ein Faktor, doch ist sie weit 
weniger wichtig als der Faktor Wirtschaftswachstum. Das gilt 
für die Vergangenheit wie für die Zukunft. Die Folgen der de
mographischen Entwicklung können Ober das Wirtschafts
wachstum finanziert werden; wenn aber eine Wirtschafts
krise eintritt, braucht es eine «Vorslchtsfinanzlerung» Ober 
Mehrwertsteuerprozente. Dann soll es dem Gesetzgeber 
wie In der zweiten Hälfte der Neunzlgerjahre möglich sein, 
mit dem so genannten Demographleprozent gegebenenfa[(s 
eine ergänzende Mehrwertsteuerfinanzlerung auszulösen. 
Das hat sich In der zweiten Hälfte der Neunzlgerjahre be
währt. 
Wir haben mit diesem Finanzierungsbeschluss eine beson
dere Problematik, auf die noch nicht eingegangen worden 
Ist. Die Kommission hat nämlich den Beschluss bezüglich 
IV-Mehrwertsteuerprozent von der Finanzierung der AHV 
durch die Mehrwertsteuer getrennt. Wir machen darauf auf
merksam, dass die Frage der IV-Finanzierung noch sorgfäl· 
tlg geprüft werden muss. Bel der IV besteht Im Unterschied 
zur AHV ein akuter Finanzierungsbedarf. Wir sind aber der 
Auffassung, dass auch dort zunächst geprüft werden soll, ob 
nicht eine alternative Finanzierung möglich ist. 
Wir denken namentlich an die Frage der lohnprozentualen 
Finanzierung Im Zusammenhang mit der Reduk:Hon der 
Lohnprozente bei der Arbeitslosenversicherung, die uns be
vorsteht. Es Ist für die Bevölkerung - für die Konsumentin
nen und Konsumenten, aber auch für die Beschäftigten -
wohl schwer zu verstehen, wenn Lohnprozente gesenkt, Im 
gleichen Atemzug aber neue Mehrwertsteuerprozente er
hoben werden sollen. Das Ist nicht unbedingt der Weisheit 
letzter Schluss. Man könnte mit einer Teilsenkung der Lohn
prozente bei der Arbeitslosenversicherung und mit einer Ver
lagerung der entsprechenden Einnahmen auf die Invaliden
versicherung die derzeitigen Probleme wohl lösen. 
Das wird In der vorberatenden Kommission sorgfältlg geprüft 
werden müssen. Sofern es sich aber zeigt. dass die Finan
zierung des Bedarfs bei der IV Ober die Mehrwertsteuer vor
genommen werden muss, dass das der einzige Weg Ist, der 
sich als beschreltbar erweist, dann muss dieser Beschluss 
bezüglich Mehrwertsteuerflnanzlerung wieder mit der AHV
Mehrwertsteuerflnanzlerung gekoppelt werden. Es wäre un
verständllch, wenn zwei Mal nacheinander eine Volksabstim
mung - obllgatorlsch, weil es sich um eine Verfassungs
bestimmung handelt - durchgeführt werden müsste. Diese 
FlnanzlerungsbeschlOsse müssten dann zusammengeführt 
werden, damit eine einzige Abstimmung durchgeführt wer
den kann. 
Noch ein kurzes Wort zum Antrag Lauper bezOgllch Tabak
und Alkoholsteuer. Dieser Antrag Ist prima vlsta sympa
thisch, das muss man sagen. Die Bevölkerung Ist der Auf
fassung, wer rauche und trinke, trage zur AHV-Flnanzlerung 
bei. Das ist nicht der Fall, man trägt Ja nur zur Finanzierung 
des Bundesanteils an die AHV bei. Das Ist nicht elnleuch
tend. 
Aber umgekehrt muss man Herrn Lauper sagen - das Ist 
Ihm wohl auch bewusst -: Man kann In diesem Bereich der 
Gesetzgebung nicht improvisieren. Die Tragweite eines sol
chen Vorgehens Ist so gross, dass es nicht mit einem Einzel
antrag aus dem Plenum beschlossen werden kann. Es 
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handelt sich trotzdem um einen sympathischen, an sich po
sitiv zu bewertenden Antrag. 
Wir sind der Auffassung, dass es Jetzt In erster Linie sinnvoll 
Ist, einmal die Frage der Mehrwertsteuerflnanzlerung so zu 
klären, dass Mehrwertsteuerprozente dort, wo sie der AHV
Flnanzierung dienen - das gilt auch für das bisherige Mehr
wertsteuerprozent -, vollumfängllch der AHV zugute kom
men und nicht der Finanzierung des Bundesanteils dienen 
dürfen. Denn wir müssen darauf aufmerksam machen, dass 
der Anteil der Bundessubventionen Immer wieder einen Dis
kussionspunkt darstellt. 
Die öffentliche Hand hat sich bezügllch der Finanzierung der 
Sozialversicherungen In den letzten Jahren stark zurückge
zogen, wie es die schweizerische Sozialversicherungssta
tistik ausweist. Allein zwischen 1988 und 1998 ist der ent
sprechende Anteil von 15,4 auf 14,2 Prozent gesenkt wor
den. Auch die AHV hat das entsprechend gespürt. Der Bun
deshaushalt hat sich in diesem Bereich zwischen 1993 und 
1999 um Insgesamt 1,65 Milllarden Franken entlastet. In die
sem Sinne müssen wir sehr darauf achten, dass der Bun
desanteil erhalten bleibt. Nach Verfassung könnte er Ja bei 
der AHV - so lautet die Bestimmung aus dem Jahre 1925 -
insgesamt bis zu 50 Prozent betragen. Wir sind heute weit 
davon entfernt; Insoweit gilt es, die grossen Zusammen
hänge Im Auge zu behalten. 
Die Finanzierung der AHV erfolgt In erster Linie Ober die 
Lohnprozente, die nicht schlecht gemacht werden dürfen. 
Diese sind Ja seit 25 Jahren nicht mehr erhöht worden; das 
ist eine ausgesprochen erfolgreiche Finanzierungsquelle. Es 
Ist sinnvoll, diese mit Mehrwertsteuerprozenten zu ergän
zen, wenn dies nötig Ist und es sich als unumgänglich er
weist. Auch die Finanzierung aus den Goldreserven Ist 
erwünscht. Aber die «Goldfinanzierung» kann letztlich die 
ergiebigeren Flnanzlerungsquellen wie Lohnprozente, aber 
auch die Mehrwertsteuer nicht ersetzen. Es handelt sich um 
eine wünschbare Zusatzfinanzierung; auch die National
bankgewinne gehören In dieses Kapitel. Aber es Ist klar: Die 
Verfassungsvorlage ist ein Schritt, der Jetzt vorgenommen 
werden muss, bis hin zur Korrektur der Bestimmung hin
sichtlich der Spielbankengewinne, wo bereits eine klare Zu
ordnung durch den Gesetzgeber erfolgt Ist; das Ist letztlich 
entscheidend. Es geht heute nur noch darum, die Verfas
sungsbestimmung dem konkreten Wortlaut des Gesetzes 
anzupassen. 
In diesem Sinne ersuche Ich Sie namens der SP-Fraktlon, 
den Anträgen der Mehrheit der vorberatenden Kommission 
zuzustimmen. 

Egerszegl-obrlst Christine (R, AG): Herr Rechstelner, Sie 
haben dreimal gesagt. dass Ihnen der Antrag Lauper sym
pathisch sei. Ich bin Im Kanton Aargau Präsidentin der Ver
einigung, die den Alkoholzehntel verteilt. Wissen Sie, dass 
mit diesem Antrag Millionen Franken für die Suchtprävention 
verloren gehen würden? 

Rechstelner Paul (S, SG): Frau Egerszegl, Ich habe ausge
führt, dass das Anliegen, das Herr Lauper verfolgt, nicht auf 
dem Wege der Improvisierten Gesetzgebung über einen An
trag Im Plenum realisiert werden kann. Das Ist unmöglich 
und war, so glaube Ich, auch nicht das Anllegen von Herrn 
Lauper. Er wollte signalisieren, dass das seine Meinung Ist. 
Grundsätzllch Ist es so, dass eine für die AHV bestimmte 
Einnahme direkt der AHV zugute kommen sollte und nicht 
der Finanzierung des Bundesantells. Es Ist aber klar, dass 
sich die Kommissionsmehrheit - wir waren uns bewusst, 
dass das eine heikle Materie Ist - darauf konzentriert hat, 
die Sache mit der Mehrwertsteuerfinanzierung und dem 
Bundesanteil Jetzt zu klären, ohne zu Obertreiben und zu viel 
auf einmal regeln zu wollen. Ich meine, dass wir mit diesem 
Vorgehen gut fahren werden. Deshalb habe Ich auch festge
halten, die SP-Fraktlon unterstütze die Anträge der Kommis
sionsmehrheit. 
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Es Ist aber klar: Herr Lauper spricht grundsätzlich eine be
rechtigte Frage an. Es handelt sich um einen sympathischen 
Antrag, der aber auf diesem Improvisierten Weg nicht reali
siert werden kann. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob]et est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 19.00 Uhr 
La seance est levee a 19 h oo 
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11. AHV-Revislon 
11 e revision de I' AVS 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil fed6ral 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.o1 (Erstrat- Premier Consell) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung Sul1e) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHVnV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersltze 
1. Arrite federal sur le flnancement de l'AVS/AI par le bl
als d'un rel~vement de la taxe sur la valeur aJoutee 
Art. 112 Abs. 3 Bst. c; 112 Abs. 5; 130 Abs. 4-7 (Fortset
zung) 
Art. 112 al. 3 let c; 112 al. 5; 130 al. 4-7 (su/te) 

2. Bundesgesetz Qber die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol f6derale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 
Art. 102 Abs. 1; 104 Abs. 1; 111 (Fortsetzung) 
Art. 102 al. 1; 104 al. 1; 111 (sulte) 

Dormann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: Wir kom
men mit unserer Vorlage In den Endspurt. Wir haben ge
stern beschlossen, dass wir die vollen Erträge der Spielban
kenabgabe In dle AHV-Kasse fliessen lassen wollen. Heute 
mQssen wir Ober den Antrag der Kommissionsmehrheit ent
scheiden, d. h. darüber, ob wir das ganze Mehrwertsteuer
prozent ohne Vorbehalt fOr die Bundeskasse In die AHV
Kasse fllessen lassen wollen. Wir mQssen Ober den Antrag 
Lauper entscheiden, der verlangt, dass auch die ganzen Er
träge aus der Tabak- und Alkoholsteuer In die Bundeskasse 
fliessen. Der Antrag Studer Helner möchte die Steuer auf 
alle alkoholischen Getränke ausdehnen und nicht nur auf die 
gebrannten Wasser beschränken. 
Ich beginne mit Artikel 112 Absatz 3. Da hat die Mehrheit mit 
hartnäckiger Überzeugung - um ein Wort von Frau Eger
szegl aus der gestrigen Debatte zu gebrauchen - an ihrem 
Entscheid festgehalten, dass künftig das ganze Mehrwert
steuerprozent In die AHV-Kasse fllessen soll. 
In der Botschaft geht der Bundesrat mr die Jahre zwischen 
2004 und 2010 von einem Jährlichen Wirtschaftswachstum 
von 1,3 Prozent, für die Zeit danach von 0,7 Prozent und ei
nem Jährlichen Anstieg der Jahreslöhne um 1 Prozent aus. 
Bel diesem vorsichtig gerechneten Szenario warde sich -
falls Sie dem Antrag der Kommissionsmehrheit zustimm
ten - Im Jahr 2007 ein halbes und Im Jahr 2011 ein ganzes 
Mehrwertsteuerprozent mr die AHV aufdrängen. Ein Mehr
wertsteuerprozent entspricht rund 2, 7 Milliarden Franken. 
An dieser Prognose wird sich kaum etwas ändern, weil die 
Entscheide, die wir gestern gefällt haben, das AHV-Budget 
gemäss KommlsslonsbeschlOssen nicht wesentlich verän
dern. 
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Nun haben wir schon im vergangenen Jahr eine ausführliche 
Diskussion zum Mehrwertsteuerertrag gefahrt. Zwei Mal ist 
der Nationalrat dem Antrag der Kommission fQr soziale Si
cherheit und Gesundheit gefolgt und hat entschieden, dass 
das ganze Mehrwertsteuerprozent inklusive der 17 «Demo
graphie-Prozente», die der Bundesrat heute für seinen Anteil 
an die AHV zurückhält, In die AHV-Kasse fllessen muss. Zu
dem Ist In der Kommission und Im Parlament auch längst der 
Grundsatzentscheid gefallen, dass zukünftig nicht die Lohn
prozente erhöht werden, sondern dass die notwendigen Ein
nahmen Ober die Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgen 
sollen. Aber diese Erhöhung darf nicht unkontrolliert erfol
gen, belastet sie doch wiederum Familien mit durchschnittli
chen Einkommen sehr stark. Deshalb muss eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer möglichst lange hinausgeschoben wer
den. Aus Gründen der Transparenz muss der betreffende Er
trag vollumfänglich der AHV-Kasse zufliessen, mr den 
explizit die Mehrwertsteuer erhöht worden Ist und der fQr die 
AHV bestimmt Ist Angesichts des Überschusses Im Bun
deshaushalt ist eine solche Regelung fQr den Bund heute 
absolut verkraftbar. Die künftigen, durch die demographi
sche Entwicklung bedingten Mehrausgaben des Bundes 
werden überschätzt. Das zeigt ein Blick auf die Entwicklung 
der letzten 25 Jahre. 
Frau Egerszegl, die mit dem Antrag der Minderheit II ver
sucht, In Artikel 112 Absatz 3 der Bundesverfassung den 
Transfer der «Demographie-Prozente» zu verhindern, hat 
Recht, wenn sie meint, dass es sich hier nicht um Bundes
geld, sondern um das Geld der Bürger handelt. Nur trifft es 
nicht die gleichen Bürger. Die Kommissionsmehrheit nimmt 
es In Kauf, dass die vollen Mehrwertsteuererträge, die zu
künftig in die AHV fllessen mQssen, allenfalls bei den ge
planten Steuererleichterungen Konsequenzen haben. Die 
Kommission hat den Grundsatzentscheid fQr ein ganzes 
Mehrwertsteuerprozent an die AHV mit 17 zu 4 Stimmen bei 
1 Enthaltung gefällt 
Zum Antrag Studer Helner - ergänzt durch den Antrag Lau
per -, der verlangt, dass zukünftig die Alkoholsteuer für die 
AHV nicht nur dle gebrannten Wasser, sondern alle alkoholi
schen Getränke erfassen soll: Er möchte vor allem eine 
Weinsteuer einfahren, denn die Biersteuer existiert bereits 
und bringt dem Bund Erträge von rund 100 Millionen Fran
ken ein - nicht zugunsten der AHV, sondern zugunsten der 
allgemeinen Bundeskasse. Herrn Studer geht es vor allem 
um eine Indirekte Steuerung des Konsums von Alkohol. Da
von WOrde die AHV-Kasse allerdings nicht profitieren, weil Ja 
der ganze Ertrag In die Bundeskasse geht und der Bund ei
nen Anten davon ln die AHV-Kasse weitergibt. 
Zum Antrag Studer Helner Ist zu sagen, dass er der Kom
mission nicht vorlag und deshalb keine vertiefte Diskussion 
darOber geführt werden konnte. Wir wissen aber, dass die 
Eidgenössische Alkoholverwaltung zurzeit eine Studie 
durchführt, die abklären soll, wie sich der Zusammenhang 
zwischen dem Konsumverhalten und der Steuerbelastung 
auswirkt beziehungsweise ob er Oberhaupt existiert. Des
halb erlaube Ich mir als Kommissionspräsidentin, zu bean
tragen, diesen Antrag abzulehnen, damit die Thematik dann 
vertieft OberprQft werden kann, wenn die Studienergebnisse 
der Eidgenössischen Alkoholverwaltung vorliegen. 
Der Antrag Lauper möchte die volle Konsequenz, nämlich 
dass sämtliche zweckgebundenen Steuern vollumfängllch 
und ohne Jeden ROckbehalt durch den Bund In die AHV
Kasse fllessen massen. Das wären das volle Mehrwertsteu
erprozent - was die Mehrheit der Kommission auch wlll -. 
alle Erträge aus der Spielbankenabgabe, wie wir das ge
stern beschlossen haben, und neu alle Erträge aus der Ta
baksteuer und alle Erträge aus der Alkoholsteuer inklusive 
Ausdehnung der Besteuerung von den gebrannten Wassern 
auf sämtliche alkoholischen Getränke. 
Im Gegensatz zum Antrag Studer Helner wird beim Antrag 
Lauper die Bundeskasse stark betroffen. Heute entsprechen 
die Tabak- und Alkoholsteuererträge, die der Bund der AHV 
weitergibt, rund 41 Prozent des gesamten Bundesbeitrages. 
Das sind rund 1,85 MIiiiarden Franken oder ein Mehrwert
steuerprozent. Muss der Bund die vollen Erträge aus Tabak-
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steuer und Steuer auf gebrannten Wassern oder neu 
eventuell auch auf Wein in die AHV-Kasse abgeben, würde 
dies die Bundeskasse mit rund 600 MIiiionen Franken belas
ten. Der gesamte Bundesanteil an die AHV beträgt heute 
4,485 Milliarden Franken. 
Auch der Antrag Lauper lag In der Kommission nicht vor; er 
konnte also nicht vertieft diskutiert werden. Wir mOssen aber 
wissen: Wenn sämtliche Steuererträge aus dem so genann
ten sandigen Lebenswandel -- aus Spielen, Trinken und 
Rauchen -- In die AHV-Kasse fllessen massen und die AHV 
vom Lebenswandel des Volkes abhängig wird, dann ist sie 
gefährdet. Denn Irgendwann kann das Volk zu neuen Tu
genden wechseln, und die Einnahmen können sich verklei
nern. Dann Ist die AHV-Kasse bei gleichzeitig steigender 
Lebenserwartung der BOrger und Bürgerinnen nicht mehr 
gesichert. 
Nachdem auch dieser Antrag In der Kommission nicht ver
tieft geprüft werden konnte, bitte Ich Sie, auch diesen abzu
lehnen und beim Mehrwertsteuerprozent nur dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Gulean Yves (R, VD), pour la commisslon: D'abord, quel
ques remarques prelimlnalres pour clarifier les ldees sur le 
flnancement de l'AVS/AI et en reponse ä. la proposltlon 
Lauper que la commlsslon n'a pas eu l'occaslon de traiter. 
Mme Dormann, de son cOte, a repondu ä. la proposltlon Stu
der Helner. 
L'.artlcle 112 actuel de la constitutlon prevolt expllcitement ä. 
l'allnea 3 lettre b un flnancement de l'assurance-vlelllesse, 
survlvants et lnvalldlte «par des aldes financleres de la Con
federatlon et, sl la lol le prevolt, par celles des cantons». A 
l'allnea 5, le texte de la constitutlon preclse: «Las prestations 
de la Confederatlon sont financees prloritairement par le 
prodult net de l'lmpöt sur le tabac, de l'lmpöt sur Jes bols
sons dlstlllees et de l'lmpöt sur las recettes des malsons de 
Jeu.» L'.artlcle 103 de la lol actuelle sur l'assurance-vlelllesse 
et survlvants preclse ä. l'allnea 1 er une partlcipatlon de la 
Confederatlon au flnancement de l'AVS ä. ralson de 20 pour 
cent des depenses. A l'allnea 2, la partlclpation des cantons 
est flxee ä. 1 pour cent jusqu'en 1989, puls selon las modall
tes Al. Les prescriptlons de l'artlcle 112 de la constltutlon 
concernant le prodult de l'impöt sur le tabac, les boissons 
dlstlllees et les malsons de Jeu sont reprlses dejä. ä. l'ar
tlcle 104 de la lol actuelle. II preclse en outre ä. son allnea 2 
qua «le montant residual est couvert au moyen des ressour
ces generales». Enfln, les dlsposltlons prevues ä. l'artlcle 108 
allnea 1 er emargent malntenant a l'artlcle 33quater. C'est la 
ralson pour laquelle la commlsslon a declde de les blffer. 
Las voeux de M. Lauper sont donc deJa remplis, l'entier du 
prodult de l'lmpöt sur le tabac, las bolssons dlstillees et les 
malsons de Jeu est deJa verse ä. 1' AVS. SI cela ne devalt pas 
6tre le cas, c'est un probleme qul releve de la Commisslon 
de gestlon. Par contre, Je revlendral plus tard pour ce qui a 
tralt a l'attrlbutlon de 17 pour cent du prodult des polnts sup
plementalres de TVA a la Confederatlon. La commisslon an 
a tres largement dlscute et va dans son sens. 
Artlcle 130 allnea 4: La sous-commlsslon mlse an placa 
avalt propose deux variantes, dont la prlnclpale differenca 
resldalt dans l'attrlbutlon des competences. La premlere va
riante malntenalt l'attrlbutlon de la declslon au Conseil fe
deral, la deuxleme la delegue au Parlament. De plus, la 
commlsslon a declde de dlssocler clalrement l'AVS de l'AI, 
dont II n'est par consequent plus falt mentlon. M6me sl l'op
portunlte de solllclter le peuple une deuxleme fols s'avere 
necessalre, le cas echeant, la commlsslon estlme que la 
clarte est prlmordlale. Elle a declde de separer clalrement 
les deux objets lors de l'entree en matlere sans contester les 
difflcultes urgentes de flnancament de l'AI. 
L'.augmentatlon de 1,5 pour cent de la TVA ne concerne 
donc que l'AVS. Par allleurs, la commlsslon a commence la 
semalne dernlere l'examen de la 4e revlslon Al, en sorte qua 
des proposltlons complementalres de modificatlon de l'artl
cle 130 pourraient vous 6tre soumises lors d'une prochalne 
sesslon, de manlere a ne presenter qu'une seule fols cette 
revlslon constltutlonnelle au verdlct populalre. 
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La commlsslon s'est prononcee ä. l'unanlmite pour Je texte 
de la majorite, solt par 21 volx sans opposltlon. 
En ca qui concerne l'alinea 5, les dlsposltlons prevues a cat 
alinea sont contenues dans l'artlcle 33quater de la loi, ralson 
pour laquelle la majorite de la commlsslon a declde de le 
blffer. La dlscusslon a abondamment porte sur la dernlere 
phrase, a s~volr l'opportunlte d'lntrodulre une derogation 
aux dlspositlons de l'artlcle 112 de la constltutlon. 
II est apparu pour le moins incongru de rencontrer quelques 
artlcles plus loln, dans le m6me texte leglslatlf, une dispo
sitlon contralre a un artlcle precedent. L'.artlcle 33quater 
regle Ja situation en conformlte avec l'allnea 2 lettre d de l'ar
ticle 112, preclsant qua «las rentes sont adaptees au molns 
ä. l'evolution des prix». 
La declsion de blffer l'ailnea 5 de l'artlcle 130 a donc ete 
prlse, par 11 volx contre 9. 
A l'allnea 6, la commlsslon a engage un !arge debat sur la 
part de 17 pour cent attribuee ä. la Confederatlon au tltre de 
sa participatlon financlere aux consequences de l'evolutlon 
demographique. 
La majorlte de la commission estime, et pour des ralsons de 
transparence, qua cette portlon de la TVA ne dolt pas 6tre 
versee dans la calsse generale, m6me sl les Commlsslons 
des finances des deux Conseils exigent qu'elle flgure dans 
la comptabilite de la Confederatlon, pour se trouver au bout 
du campte restltuee ä. I' AVS. Toute hausse de TVA charge le 
budget familial, et l'acceptanca d'une contrlbutlon supple
mentaire pourralt se trouver compromlse sl alle n'est pas 
entlerement versee a l'AVS. Environ 40 pour cent de la con
tribution de la Confederatlon est assuree par le prodult de 
l'lmpöt sur le tabac et les bolssons dlstlllees. A cela va 
s'aJouter celul de l'lmpöt sur las malsons de Jeu. En 1999, la 
caisse federale a participe ä. raison de 2,6 milllards de 
francs, sur un total de 4,5 milllards de francs. L'.AVS est 
flnancee par une retenue sur les salalres et son equlllbre 
financier a pu 6tre assure au cours des vlngt-clnq dernleres 
annees, malgre une augmentatlon du nombre de rentlers de 
50 pour cent, gräce au developpement economlque. Ces de
penses representent envlron 7 pour cent du PIB. La part de 
la Confederatlon est restee stable par rapport au PIB. La 
comptablllte de l'AVS doit donc, aux yeux de la commlssion, 
rester entlerement lndependante et ne pas flgurer dans las 
comptes de la Confederatlon. II y a lleu a cet effet de blffer la 
dernlere phrase de l'allnea 6. Oul plus est, le versement a 
l'AVS de l'ensemble des recettes reallsees par le blals de 
l'lmpöt sur le tabac, l'alcool et les malsons de Jeu est deja de 
nature a las soulager. 
La mlnorlte Egerszegl estlme neanmolns plus prudent de 
fixer la quote-part federale de la TVA dans la constltutlon, en 
speciflant qu'elle est destinee ä. la reserve AVS, pour ävlter 
de charger lnutilement le budget de l'Etat. 
La commlsslon vous recommande neanmolns, par 17 volx 
contre 4 et avec 1 abstentlon, de consacrer l'entler des nou
velles retenues sous forme de TVA ä. l'AVS et de bitter la 
dernlere phrase de l'article 130 allnea 6. 

Drelfues Ruth, conselllere federale: L'.objectlf de Ja 11 e revl
slon de I' AVS est de consolider cette plerre angulalre de la 
politlque soclale et de sortlr aussl d'une perlode ou, A tort 
plutöt qu'a raison, des doutes quant ä. sa perennlte sont ap
parus. Pour ce faire, nous devons velller avec la m6me at
tentlon scrupuleuse sur las trols sources prlnclpales du 
flnanoement de l'AVS - le probleme qua nous contlnuons 
d'aborder malntenant. Et nous pouvons a ce stade lalsser de 
cöte le placement du fonds, qul est une autre source non dlf· 
ferente, et l'lmpOt sur les malsons de Jeu. lls forment ensem
ble 900 mllllons de francs de ressources actuellement. Nous 
laissons eventuellement aussl A part la questlon de l'or. Car, 
encore une fois, cela ne peut pas 6tre consldere comme las 
trols sources prlncipales du flnancement de l'AVS. 
Vous me permettrez de reprendre tres rapldement le röle de 
ces trols sources; Je ne voudrals pas repeter ca qua Je dlsals 
A propos de l'lndlca mixte hier, mals ces trols sources se 
oompletent aussl de fagon geniale. 
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La premiere source, ca sont las cotlsattons Individuelles. 
Nous avons vu hier qua le llen entre l'evolutton de la masse 
salarlale et le niveau des rentes est regle de fayen exträme
ment prudente, cala est Justitia par l'allongement de la via 
humalne et le rlsque de l'augmentatlon brutale du nombre 
des rentes. On peut dlre qua, selon la conjoncture, l'AVS 
stabilise l'economie an permettant aux rentlers de conserver 
un pouvolr d'achat, ou l'economie stablllse l'AVS an periode 
de crolssanca. Cette part est bien sOr la plus lmportante 
dans le flnancament de l'AVS. Elle represente a peu pres 
20 milllards de francs sur las 27 mllllards de francs de de
penses. Elle cree un lien lndlvlduel entre chaque personne 
et l'AVS: l'AVS est reellement ressentle comme une assu
ranca, et non pas comme un cadeau du Pere NoAI qua se
ralt l'Etat. Chacun se sent effectlvement payeur net une 
partle de sa via et receveur net dans une autre partle de sa 
via. Cela me paralt extrAmement important; cala stabilise 
l'AVS du point de vue psychoJogique, et aussi du polnt de 
vue du llen entre las personnes et catte assurance: alles 
s'en sentent responsables. Elias sont prätes a accepter par
fols des sacriflcas, parfois des efforts addltionnels. C'est 
ccfeur» assurancal 
Cette partre prlnclpale qui nous distlngue de systemes de 
securite soclale plus globaux, plus anonymes, me paralt ex
trAmement lmportante. D'ou J'importance de stabiliser l'AVS 
non pas seulement sur le plan des finances, mals egalement 
sur Je plan de l'attachement de la populatJon a cette Institu
tion remarquable. 
Nous avons comme deuxleme sourca la taxe sur la valeur 
ajoutee. C'est d'elle qua nous allons parler. Elle est nouvelle, 
alle n'a ete lntrodulte qu'II y a deux ans. Elle a rapporte l'an
nee passee, directement a l'AVS, 1,8 milllard de francs et 
une part de 17 pour cent additionnelle qul est venue consoli
der l'AVS par le blals de l'obllgation de la Confederatlon de 
velller a son flnancement; J'y revlendral tout a l'heure. En 
d'autres termes, II n'y a la qu'une Imputation au compte de la 
Contederatlon de catte source. La TVA va directement dans 
l'AVS; alle y Joue un rOle tout aussl lmportant qua ca qul y 
entre sans passer par le compte de la Confederation. 
Permettez-moi de rappeler rapldement las avantages princl
paux de Ja TVA: 
1. Tous y partrclpent. C'est blen sOr quelque chose d'ano
nyme; II n'y a plus ca llen lndlvlduel avec l'assurance puis
que chacun y a son compte. Mals tous y particlpent. Tous, 
c'est-a-dlre egalement las retraltes. C'est une fayen de con
sollder le contrat de generatlon, en montrant blen qua las re
traltes, dans la mesure de leurs posslbllites, participent 
egalement a l'equlllbre de l'AVS. C'est donc une decharge 
pour las Jeunes generations. Cela me paralt, a l'heure ac
tuelle, un pas tres lmportant. 
2. La TVA ne redult en rlen la capaclte concurrentlelle de no
tre economle, pulsqu'elle ne greve pas las exportations dont 
nous sommes tous dependants. Cela convlent donc tout 
partlcullerement a une economle comme la nOtre. 
3. Defaut ou avantage. Je dlrals qu'elle est plus ou molns 
proportlonnelle au revenu. II est vral qu'elle est legerement 
degressive et cela n'en fait pas un impOt tres soclal. Elle 
charge las petlts revenus plus qu'II ne seralt souhaltable. 
C'est pourquol ll nous faut velller sans reläche il ca qua l'on 
utlllse la TVA, pour l'essentlel, dans un but qul est aussl an 
faveur de ces petlts revenus. Cela permet de justlfler, face a 
ces contrlbuables lndlrects, ca type de financement. 
Comme la masse salarlale, la taxe sur la valeur ajoutee est 
sensible a la conjoncture economlque, mals malgre tout, alle 
est relatlvement stable et supportable dans l'ensemble. 
4. Un autre avantage, c'est qua son effet est rapide et qua sf 
le besoln de la prelever se falt sentlr, on peut le faire, ni trop 
tot, nl trop tard, a la condltlon qua la base constltutlonnelle 
soit deJa donnee. A ca moment-lil, on peut raccourclr la vole 
de la declsfon, qultte d'allleurs a conserver le drolt des cl
toyens et des citoyennes a se prononcar sur le sujet, sans 
avolr pour autant a passer par une modlflcatlon constitutlon
nelle Jourde. 
C'est ca qua nous vous demandons lcl et qua nous vous avJ
ons demande lors de l'lntroduction de la TVA. La constltutlon 
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prevolt donc qu'en cas de besoin, et seulement en cas de 
besoln, on peut recourir il la taxe sur la valeur ajoutee, c'est
a-dire qua le Parlament peut, par une lol soumJse au refe
rendum facultatif, prendre catte declslon. Je suis persuadee 
qua si le souveraln doit se prononcar a ce sujet, sachant qua 
l'on n'y recourra qu'en cas de besoln, qua d'autres efforts 
ont ete talts et qua ca qu'on Jul propose est equlllbre, il per
mettra de recourir a la taxe sur Ja valeur ajoutee, comme II 
l'a d'ailleurs deJa falt une fo!s. 
Entln, j'arrlve a la troisieme source, qui au debut Jouait un 
rOle encore beaucoup plus lmportant qu'aujourd'hul. II s'agit 
de la part de l'Etat. La part de l'Etat au flnancement de 
l'AVS, qui est aujourd'hul, comme vous le savez, de 20 pour 
cent, partages entre la Confederation, 17 pour cant, et las 
cantons, 3 pour cant. Salon Ja nouvelle perequatlon flnan
clere, et cela est loglque, c'est la Confederatlon seule qui 
devrait an fait payer pour l'AVS, nous l'avons promls plu
sieurs fols aux cantons. Et j'espere bien qua nous pourrons, 
dans ce domaine, renoncar a faire debourser las cantons 
uniquement pour decharger la Confederatlon de ca poids. 
La part de l'Etat a ete reduite au cours de l'histolre de l'AVS. 
Surtout, j'almerais attirer votre attentlon la-dessus, on a sou
vent recouru a des «trucs» qui conslstalent a baisser cette 
part pour des ralsons d'economles generales de la Confede
ratlon. On a manipule, Je me permets d'utiliser ca terme, 
quelque chose qul est le prlnclpal stablllsateur de l'AVS, 
dans la mesure ou c'est la seule source qul est dlrectement 
liee aux depenses. C'est-a-dire qua c'est la seule source qui 
est dlrectement lnfluencee posltlvement par l'evolution de
mographique. Positivement, dans le sens ou la part couverte 
par !'Etat assume l'ensemble de l'evolutlon des grands fac
teurs qui lnfluencant l'AVS, y comprls la demographle, ce qui 
n'est le cas dlrectement ni de la TVA nl des cotlsatlons. 
II est donc extremement lmportant qua cette part soit stable, 
qu'elle solt soustralte a ce qua j'al appele des manlpulatlons 
passees de promesses non tenues. Je vous rappelte qua, 
dans las annees quatre-vingt, on a promis qua la part de la 
Confederatlon attelndrait las 25 pour cent; Q8 n'est pas le 
cas. On a abaJsse, on a Joue avec cela. Et rlen n'est plus ne
gatif pour l'AVS qua de toucher a la stabllite de cette part de 
la Confederatlon soutenue par las efforts des cantons. 
Pour qua catte part pulsse etre payee, on a touJours dlscute 
de savoir sl la Confederatlon devalt avolr des ressources 
llees qul lul permettent de faire face a cette obllgation. Nous 
avons l'impOt sur le tabac et l'JmpOt sur las bolssons dls
tillees. Par le passe, ces deux sources depassalent mAme 
las obligations de la Confederatlon - ce qul ne slgnlfle pas 
qua la Confederatlon en gardalt une partle, mals qua la part 
qua recevalt l'AVS etalt encore plus grande qua l'obligation 
legale de l'Etat. Entre-temps, cette part a balsse; alle repre
sente aujourd'hul a peu pres un tiers, je crols, des obllga
tions de la Confederatlon, il peu pres 1,5 mllllard de francs. 
Nous avons deux proposltlons sur la table qul conslstent 
l'une a modifler cette impositlon sur las bolssons dlstillees et 
l'autre a soustralre catte flscallte des comptes generaux de 
l'Etat. 
A ca stade, j'almerals prendre posltlon par rapport a ces 
deux proposltlons. 
La proposltion Studer Helner, Je ne suls pas sOre de tout a 
fait blen la comprendre. Est-ce une proposltlon vlsant tout 
simplement A modlfler las bases pour Ja perceptlon de l'lm
pOt sur las bolssons distillees, en l'elarglssant a l'ensemble 
des bolssons alcoollques? Nous avons certes falt quelques 
calculs, mals II est dlfflclle d'lmaglner ce qua pourralt repre
senter un tel elarglssement; II pourralt s'elever peut-Atre il 
quelques cantalnes de mllllons de francs par annee, selon la 
taxe. On pourrait eventuellement lmaglner un revenu de 150 
a 300 mllllons de francs par annee, sl cet lmpOt sur las vlns 
et sur la blere etalt ralsonnable. Mals M. Studer ne nous dlt 
rlen sur l'affectatlon de ces ressources. Et la, je dols lui po
ser la questlon. S'II veut lci creer une base legale pour un 
elarglssement de l'asslette flscale, j'almerals le prler de ne 
pas le faire lcl, mals de le faire reellement en relatlon avec la 
fiscallte et non pas avec l'AVS, dans la mesure ou le debat 
dolt ötre plus large. II dolt tenlr compte a la fols des effets po-
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sltlfs en matlere de sante publlque et des effets negatifs en 
termes d'economle, en partlculier pour nos vlgnerons. C'est 
un debat en lul-m&me. II est clalr qua la Confederation con
serveralt dans ce cas, sl Je l'al blen compris, le benefice de 
cette flscalite elargle. Cela signlfie que ce debat peut avolr 
lieu en dehors de ce que nous dlscutons au]ourd'hul. 
Par contre, la proposltlon Lauper, qul reprend au fond la 
m&me Idee, dlt clalrement qu'elle veut allouer l'lntegrallte de 
ces ressources non pas a. la Confederatlon afln qu'elle rem
pllsse ses obllgatlons envers l'AVS, mais directement a. l'as
surance. 
Pour mol - J'y revlendral ä propos du 17 pour cent de la taxe 
sur la valeur aJoutee -, c'est voulolr etrangler l'Etat en pre
tendant sauver l'AVS. Cela revlent ä prlver l'Etat des 
moyens dont II a besoln pour consolider l'AVS. l..'.AVS ne dolt 
pas Eitre sauvee dans ce sens-lä. J'al expres utillse des ter
mes un peu forts pour montrer qu'on ne resout pas un pro
bleme en en craant un autre. 
La Confederatlon a besoln de ressources pour assumer ses 
obllgatlons face a. l'AVS, en partlculler des ressources tradl
tlonnelles qua sont les boissons alcoollques. Dans le cas ac
tuel, las bolssons distillees et le tabac sont un fondement 
tellement solide de cette obligatlon de la Confederatlon que 
j'al envle de vous dlre: «N'y touchez pas et lalssez ä la Con
federatlon ces ressources, qu'elles soient elargies comme 
vous le souhaltez les deux, ou qu'elles restent liees aux 
bolssons distlllees. Lalssez-les a. la Confederatlon. Sinon, 
vous etranglez !'Etat et l'emp&chez de rempllr ses täches 
genarales.» 
J'en vlens au 17 pour cent, ä cette part de la taxe sur la va
leur ajoutee que nous avons falt translter par la Confedera
tlon pour lul permettre de reallser la stablllsation de l'AVS. 
Avant de parler de la TVA, Je pourrais dlre que nous avons 
nous-m&mes propose, Je crols - ou en tout cas nous som
mes absolument d'accord -, que l'lmpOt sur les recettes des 
malsons de Jeu, lul, solt directement alloue ä l'AVS et non 
pas ä la Confederatlon pour lul permettre de faire face ä ses 
obllgatlons envers l'AVS. Pourquol? La constltution mettalt 
cet lmpOt sur le m&me plan que les bolssons dlstillees et le 
tabac. 
Or, durant la campagne, II y a peut-ätre eu des malentendus. 
Le souveraln a pu crolre, malgre la clarte de l'artlcle constl
tutlonnel, que cet argent allmenteralt dlrectement l'AVS en 
plus de la part de l'Etat. C'est la ralson pour laquelle vous 
avez mls dans la lol une reglementation qua Je dlrals en har
monle avec le message aux cltoyens et aux cltoyennes pour 
se determiner dans leur vote, mals pas avec la constitutlon. 
Ceci falt dlre ä mon collegue et aml, M. Vllllger, qu'en 
Sulsse, le message que l'on adresse lors d'une campagne 
vaut plus que l'acte constltutionnel. II a ralson. Le moment 
est venu de mettre a. Jour la constltutlon et de l'adapter ä ce 
qui a pu Eitre dlt ou comprls pendant cette campagne. Nous 
vous proposons donc de sulvre sur ce plan-lä cette proposl
tlon et d'allouer l'lntegrallte des recettes des casinos dlrecte
ment ä l'AVS et d'en prlver l'Etat. II s'aglt quand m&me 
malntenant de 50 ä 60 mllllons de francs, davantage ä l'ave
nlr, qul permettront ä la Confederatlon de faire face a. ses 
obllgatlons envers I' AVS. II est bon que ies cltoyens et les cl
toyennes sachent que nous sommes extr&mement scrupu
leux sur ce qu'lls ont pu voulolr, m&me sl la lettre dolt 
eventuellement &tre adaptee ä l'esprlt. 
Mals II faut dlre que, etant donne l'lmportance d'un taux fixe 
de prlse en charge par l'Etat, II est evident que ces 20 pour 
cent dolvent trouver une source de flnancement. II n'y a pas 
mllle manleres de le faire. II n'y en a en falt que trols. 
La premlere, c'est d'ajouter des ressources liees ä celles 
que rec;olt auJourd'hul la Confederatlon. Et c'est ce que nous 
avons falt avec ces 17 pour cent. Je vals donc plalder pour 
que vous les malnteniez ä la Confederatlon. C'est tres im
portant pour qu'elle pulsse faire face a. ses obilgatlons, ou 
alors II faut lul ialsser suffisamment de ressources genera
les. Or, ä quol asslstons-nous? A des balsses d'lmpots par 
allleurs, a. des voeux de reductlons generales des ressour
ces de l'Etat de ia part de certalns parlementalres. C'est 
donc, comme Je l'al dlt taut ä !'heure, une volonte d'etrangler, 
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de priver l'Etat des moyens pour les täches qu'on lui confle 
en esperant qua, par lä, II sera obllge de renoncer ä certal
nes des obllgatlons qul lul sont faltes, c'est-ä-dlre qu'on va 
lul demander d'economlser allleurs. Mals ou allleurs, al-Je 
envle de dlre? Sur la recherche, sur l'armee? Sur quel bud
get voulez-vous trouver sufflsamment d'argent pour com
penser la crolssance des obllgatlons de la Confederatlon 
face aux depenses de l'AVS? C'est la. que Je vols des ar
riere-pensees pas forcement tres positives dans cette propo
sltlon, et non pas seulement le desir legitime de transpa
rence dans les comptes. 
En d'autres termes, la trolsieme posslblllte, et vous aurez 
comprls qua c'est celle qua je rejette avec le plus de vlgueur, 
c'est de modlfler las obllgations de la Confederatlon envers 
l'AVS. II est difflclle de dlre qua ces obligatlons sont sacrees, 
sl on ne donne pas ä l'Etat les moyens de las couvrlr. C'est 
la ralson pour laquelle Je soutlens dans ce domalne la pro
posltlon de mlnorlte II (Egerszegl). Nous avons besoln de 
ressources pour assumer Jes obllgatlons de la Confedera
tlon envers l'AVS. C'est Indispensable pour l'AVS egalement, 
et c'est cela que J'al essaye de vous faire accepter comme 
Idee. 
Cela slgnlfle egalement que Je soutiens la m&me posltion en 
ce qul concerne le point de TVA deja preleve depuls 1999. 
Cela signlfie aussl, Je l'al dit taut ä l'heure, qua Je serals heu
reuse que M. Studer Helner ne m&le pas une dlscusslon ge
nerale sur la taxatlon des bolssons alcoollques au debat sur 
l'AVS. J'aimerals dlre ä M. Lauper qul, lul, veut absolument 
mAler cette discusslon a. l'AVS et prlver l'Etat de 1,5 mllllard 
de francs supplementalres que Je m'oppose farouchement a. 
sa proposltlon. 

Studer Helner (E, AG): Ich gehe auf die Einladung von Frau 
Bundesrätin Drelfuss ein, meinen Antrag zurückzuziehen 
und Ihn anderweitig einzubringen. 
Dazu kurz Folgendes: Da wir nicht In der Kommission vertre
ten waren, konnten wir diese grundsätzliche, ausgeweitete 
Möglichkeit der Mitfinanzierung, d. h. den Einbezug aller al
koholischen Getränke, nicht einbringen. Wir wollen, dass 
das Anliegen hier zur Kenntnis genommen wird. Tatsächlich 
geht es darum, durch den Einbezug aller alkoholischen Ge
tränke zusätzliche Mittel einzubringen, aber - dies auch 
noch als Antwort an Frau Egerszegl -: Am Alkoholzehntel 
gemäss Absatz 3 würde sich nichts ändern; auch der würde 
grösser, der Verfassungsartikel wäre Immer noch in Kraft. 
Für die Prävention warden sogar mehr Mittel zur Verfügung 
stehen. 
Mein Antrag betrifft nicht die Gesetzesstufe, sondern nur 
den Verfassungsartlkel. Ich bin aber einverstanden, den An
trag zurückzuziehen, und werde Ihn dann - gut begründet -
in geeigneter Form wieder einreichen und zur Diskussion 
stellen. 

Art. 112 Abs. 3 Bst. c BV; 130 Abs. 6 BV; 111 AHVG 
Art.112a/. 3/et ccst; 130a/. 6cst.; 111 LAVS 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 144 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II/Minderheit .... 39 Stimmen 

Art. 112 Abs. 5 BV,· 102 Abs. 1 AHVG; 104 Abs. 1 AHVG; 
111 AHVG 
Art. 112al. 5cst; 102a/. 1 LAVS; 104al. 1 LAVS; 111 LAVS 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Der Antrag Studer Hel
ner zu Artikel 112 Absatz 5 Ist zurückgezogen worden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 145 Stimmen 
Für den Antrag Lauper .... 27 Stimmen 

Art. 130 Abs. 4 BV - Art. 130 al. 4 cst. 
Angenommen -AdopM 
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Art. 130 Abs. 5 BV - Art. 130 a/. 5 cst. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Bangerter zu Artikel 130 Absatz 5 ist zurOckgezogen 
worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt~ se/on /a propositlon de /a majorit~ 

Art. 130 Abs. 7 BV - Art. 130 a/. 7 cst. 

Bortoluzzl Toni 0/, ZH): Sie haben mit Ihren Beschlüssen in 
der Gesetzesrevision Ja dafür gesorgt, dass an der Steuer
schraube weiter gedreht werden muss. Die Resultate Ihrer 
Beschlüsse weichen an sich finanziell nicht von den Resul
taten ab, welche In der Kommission erzielt wurden. Es wäre 
aber mit etwas weiter gehenden Einsparungen durchaus 
möglich gewesen, bei der Finanzierung der AHV, die wir nun 
hier beraten, auf eine Steuererhöhung zu verzichten, um 
dann In etwa 10 bis 15 Jahren eine Neubeurteilung vorzu
nehmen. 
Mein Antrag hat In der Kommission für etwas Aufregung 
gesorgt. Ich welss eigentlich immer noch nicht so recht 
warum. Mit dieser AHV-Revlslon will Ich einzig erreichen, 
dass die Gesamtbelastung für die Bevölkerung nicht an
steigt. Ich finde das natürlich ein ausgesprochen edles Anlie
gen. Steuerquotenneutralität Ist das Ziel dieses Antrages, 
und das müsste eigentlich überall auf Verständnis stossen, 
mindestens aufseiten der bürgerlichen Parlamentarier. Dieje
nigen, die meinem Antrag nicht zustimmen können, befür
worten eine markante Ausdehnung der Steuerlast für die 
Bevölkerung - meines Erachtens eine unzumutbare Entwick
lung, der man nicht tatenlos zusehen kann. Es muss etwas 
dagegen unternommen werden. Mein Antrag zeigt auf, dass 
eine Kompensation auf Bundesebene eben notwendig ist. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe llbllral soutlendra, avec 
tout le polds qul est le slen, le prlncipe contenu dans la pro
posltlon de mlnorltll Bortoluzzl. En effet, depuls aussl long
temps qua la TVA exlste, les libllraux ont toujours dllfendu le 
concept de la compensatlon de toute augmentation de la 
TVA par une balsse correspondante de l'impöt flldllral direct. 
Tout partlcullerement ä. !'heure actuelle, II est rlldhibitoire 
d'lmaglner de flnancer quelque prestatlon supplllmentaire 
qua ce soft, y comprls aussl prloritalre qua l'AVS, par une 
augmentatlon de la quote-part flscale de !'Etat. 
Toutes ces dernleres annlles, et encore tout rllcemment, on 
constate qua la Suisse perd en attractivltll et en complltltivitll 
fiscales en regard de la plupart de ses volsins. II est lmpllra
tlf aujourd'hul de dimlnuer la quote-part de l'Etat. Bien sOr, Je 
suls tout ä. falt consclente que ce n'est pas le moment de 
condulre lcl et malntenant un dllbat flscal - nous parlons 
blen de l'AVS -, mals II s'aglt d'empflcher l'aggravatlon de la 
sltuatlon par une augmentatlon non compenslle de la TVA. 
C'est blen pour emp€1cher l'aggravatlon de l'llvolutlon flscale 
sulsse qu'II s'aglt de voter la proposltlon de mlnorltll Borto
luzzl. 
Par allleurs, II y a aussl dans cette propositlon une fa1,0n de 
prllparer notre avenlr europllen. Alors, cecl n'est probable
ment pas l'objectlf prlnclpal de M. Bortoluzzl. Mals n'oub
llons pas qua l'une des cralntes lmportantes qul ont condult 
au non du 4 mars 2001 lltait Justement celle d'une augmen
tation progressive et non compenslle de la TVA. 
J'en appelle donc ä. tous ceux qul veulent assurer le finance
ment de l'AVS au long terme d'une fa1,0n qul soft supporta
ble pour notre llconomle et nos citoyens ä. voter la propo
sltlon de mlnorltll Bortoluzzl, car ä. dllfaut de compensatlon 
de l'augmentatlon de la TVA par une balsse de l'lmpöt flldll
ral dlrect, la charge fiscale pesant sur nos citoyens pour fl
nancer l'AVS s'averera blentöt conflscatolre, et cecl rlsque
ralt de crller des tenslons et des confllts lntergllnllrationnels 
majeurs qu'II nous faut absolument antlclper et prllvenlr. 
Mercl donc de volr loln et de voter la proposltlon de mlnorltll 
Bortoluzzl, car II s'aglt d'une proposltlon fondamentale pour 
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assurer l'llquilibre de cette llventuelle 11 e rllvislon de l'AVS 
et de l'avenlr soclal durable de notre pays. 

Heberleln Trix (R, ZH): Die Forderung nach einer Senkung 
der direkten Bundessteuer entspricht den klaren Zielsetzun
gen der FDP. Die FDP-Fraktion hat auch Immer gefordert, 
dass die Finanzquote nicht erhöht, sondern Im Gegenteil ge
senkt wird. Sie hat diese Ziele bereits vor mehr als zwei Jah
ren mit mehreren Motionen angestrebt. Aber eine Koppe
lung der direkten Bundessteuer mit einer Zusatzfinanzierung 
für die AHV scheint uns äusserst fragwürdig zu sein. Sie ent
spricht auch nicht der Einheit der Materie. 
Wenn wir das Problem der Finanzierung der AHV lösen wol
len, müssen wir dies in diesen Beschlüssen heute machen. 
Wir dürfen keine Mehrwertsteuerprozente auf Vorrat verlan
gen. Wir haben die Formulierungen Im Gesetzentwurf ent
sprechend abgeändert. Für das zusätzliche Mehrwertsteuer
prozent, falls es nötig werden sollte, braucht es einen 
Parlamentsbeschluss und nicht einfach einen Automatismus 
mit Entscheid des Bundesrates. Die Vorlage zur Revision 
der direkten Bundessteuer beinhaltet klare Verbesserungen 
für Familien mit Kindern, sie beinhaltet aber auch Verbesse
rungen für Unternehmen, die nach unserer Meinung ange
strebt werden sollten. In diesem Sinne erachten wir die Ziel
setzungen als äusserst wichtig, wir möchten sie aber nicht in 
einem sachlich nicht gerechtfertigten zusammengehen mit 
einem AHV-Flnanzierungsbeschluss koppeln. 
Wenn wir also heute den Antrag der Minderheit Bortoluzzl 
ablehnen, geschieht dies nur aus diesen Granden, nicht 
aber, weil wir die Zielsetzungen nicht unterstützen würden. 
Ich beantrage Ihnen daher aus diesem Grunde, dem Antrag 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Die CVP-Fraktlon lässt 
mitteilen, dass sie die Mehrheit unterstützt. 

Fasel Hugo (G, FR): Ich glaube, Herrn Bortoluzzl kann man 
einige Komplimente machen. Bel uns Romands würde man 
sagen: einiges an Raffinement, einiges an Mut; er hat sogar 
behauptet, was hier beantragt werde, sei etwas sehr Edles. 
Das hängt natürlich Immer davon ab, für wen dieses Edle 
gedacht Ist. Man könnte natürlich auch sagen, es sei ein Ge
schenk, und für die einen dann ein sehr vergiftetes Ge
schenk. Doch Herr Bortoluzzi Ist In der Zwischenzelt In der 
Politik so erfahren, dass er keine Gelegenheit auslässt, um 
die Aufmerksamkeit des Rates zu testen, um seinen Unter
zug zu platzieren, wenn Sie einmal nicht aufpassen. 
Doch noch zwei, drei sachliche Bemerkungen, damit wir wis
sen, worum es geht: Bei der Leistungsseite der AHV haben 
wir Kürzungen beschlossen, haben Einsparungen bei den 
Frauen, bei den kleineren und mittleren Einkommen ge
macht - die Bilanz Ist Ja Im Wesentlichen negativ. Und Jetzt 
bei der Finanzierungsfrage Ist Herr Bortoluzzl so schlau und 
sagt: Wir machen noch gleich eine Verschiebung; das Geld 
bei der Mehrwertsteuer nehmen wir bei allen, aber dann 
senken wir die Steuern für die höheren Einkommen Ober die 
direkte Bundessteuer. So etwas Oberhaupt vorzuschlagen 
braucht allerhand Mut. Man kann diesen Antrag nur be
kämpfen, indem man offen legt, dass damit MIiiiarden von 
Franken wiederum von unten nach oben umvertellt werden. 
Das passt elegant in die Linie der SVP, Ist von dorther ver
ständlich, für uns aber Inakzeptabel und würde eigentlich bei 
uns auch eine kleinere Palastrevolution auslösen. 
Der Minderheitsantrag Ist ein Antrag, den wir absolut, kate
gorisch und ebenso mutig ablehnen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Der Antrag der Minderheit Bor
toluzzl Ist meines Erachtens vor allem der Beweis dafür, 
dass die SVP Ihre Aushungerungspolltlk gegenüber der 
AHV fortzusetzen gewlllt Ist. Vor einem Jahr hat die SVP die 
Privatisierung der AHV verlangt, Jetzt verweigert sie die nöti
gen Mittel, um der steigenden Zahl der Rentnerinnen und 
Rentner gerecht zu werden. Die Distanzierung vor einem 
Jahr war offenbar nur oberflächlich. Man will die AHV aus-
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hungern und tut so, als könnte eine einmalige Goldeinlage 
das Problem lösen. Sie wissen genau, Herr Bortoluzzl, dass 
es mit ein paar Tonnen Gold nicht getan Ist, dass damit der 
AHV keine dauerhaften Einnahmen verschafft werden. 
Gestern haben Sie es abgelehnt, der AHV die Gewinne der 
Nationalbank zuzufOhren, obschon Sie wissen, dass bei der 
Nationalbank Im Durchschnitt Jedes Jahr Gewinne anfallen 
und dass diese, Im Gegensatz zum Antrag der Minderheit 
Bortoluzzl, eine dauerhafte Finanzierung ermöglichen wor
den. Offenbar steht die SVP mit der AHV auf Krlegsfuss; sie 
politisiert Ober die Einnahmen, damit nachher die Renten 
gekürzt werden müssen. Diese Politik lehnen wir ab. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zu folgen. 

Dorrnann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: Ich glaube, 
Herr Bortoluzzi Ist und blelbt ein Unikum, und so ist auch der 
Antrag der Minderheit ein Unikum. Herr Bortoluzzl möchte 
die durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer erzielten Er
träge mit einer Reduktion der direkten Bundessteuer kom
pensieren. 
Das WOrde nicht nur eine Änderung von Artikel 130 der Bun
desverfassung, sondern auch eine Änderung von Artikel 128 
der Bundesverfassung bedingen. Das wäre wahrscheinlich 
noch lösbar. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Im Jahr 
2011 gesamthaft 2,5 Mehrwertsteuerprozente In die AHV 
tliessen müssen, entspricht dies zum Preis von 2001, die
sem Jahr, mindestens 7,5 MIiiiarden Franken. 
Im vergangenen Jahr betrugen die Einnahmen der direkten 
Bundessteuer inklusive Kantonsanteile rund 11,6 Milliarden 
Franken. Mit dem Antrag der Minderheit Bortoluzzl würden 
wir die heutigen direkten Bundessteuern um rund einen Drit
tel reduzieren, und zu mindestens 30 Prozent wären die 
Kantone dadurch bestraft. 
Der Antrag hatte in der Kommission keine Chance. Er wurde 
mit 17 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt Ich bitte 
Sie, Ihn auch abzulehnen. 
Ich möchte Sie noch ganz kurz dan1ber orientieren, dass In 
der Kommission noch eine Petition eines einzelnen Schwel
zerbQrgers vorlag, der verlangt, dass man bei der AHV
Flnanzlerung zur Deckung der Finanzen der AHV die Com
putersteuer elnfOhrt. Wir haben die Petition zur Kenntnis ge
nommen, und Ich beantrage Ihnen hier, wie Ich das schon In 
der Kommission getan habe, diese abzuschreiben. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlsslon: La mlnorlte Bor
toluzzl s'est opposee A l'entree en matlere sur la partie 1 du 
projet concernant le flnancement de l'AVS, en ralson de son 
refus de tout flnancement supplementaire par le blals de Ja 
TVA. Par vole de consequence, eile estlme loglque que ces 
augmentatlons, sl alles ont lleu, soient compensees par une 
dlminutlon de l'lmpOt federal dlrect. Cela aurait pour resultat 
de prlver l'Etat d'un tlers de ses ressources. Les 2,5 points 
de TVA envlsages, Al comprlse, representent environ 
7,5 mllllards de francs. En l'an 2000, la Confederatlon a en
calsse 11,6 mllllards de francs par le bfais de l'lmpOt federal 
dlrect. 
J'espere que ces chlffres font reflechir les partisans d'une 
compensatlon entlere de taute augmentatlon de la TVA par 
une dlmlnutlon de l'impöt federal dlrect. Qul plus est, les ml
lleux socioeconomlques touches par la TVA ne sont pas les 
mAmes que ceux qul sont concernes par l'lmpöt federal dl
rect. La mlnorite Bortoluzzl entend alnsl pratlquer une polltl
que flscale de redlstributlon qul n'a strictement rlen A volr 
avec 1' AVS et qul etrangle l'Etat. La majorlte de la commls
slon vous lnvlte donc A repousser cette proposltlon de mlno
rlte qul a ete rejetee en commlsslon, par 17 volx contre 1 et 
avec 3 abstentlons. 
Enfln, Mme Dormann vous a fait part d'une petltlon qul pro
pose de flnancer en partle l'AVS par le blals d'un lmpöt sur le 
traflc electronlque. Nous en avons prls connaissance et 
nous vous lnvltons A la classer A la sulte de cette Interven
tion. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Je dlral presque que 
cette proposltlon me lalsse sans volx, tellement elle est, ex-
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cusez-mol d'utillser une expresslon aussl dure, absurde. On 
a besoin d'un flnancement addltlonnel, et celul-cl devralt Atre 
compense par une balsse du flnancement allleursl J'al en
tendu l'autre jour, lorsque nous avons discute en commls
slon et que nous avons eu les premleres auditlons en ce qul 
concerne l'assurance-lnvalldlte, la mAme chanson de la part 
du representant des organlsatlons patronales. Et je lul al dlt 
qu'II se prenait pour Caton qui, dans toutes les occaslons, 
«passend und nicht passend», disalt qu'il fallait detrulre Car
thage. J'al l'lmpresslon que certalnes de ces proposltlons 
s'lnsplrent de Caton et dlsent: «II faut detrulre l'Etat; II faut le 
priver des moyens de faire face A ses täches.» J'espere que, 
contrairement A Caton, l'UDC ne reusslra pas, mAme si eile 
repete sans cesse le mAme refraln. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 125 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 45 Stimmen 

1. Bundesbeschluss Qber die Finanzierung der AHVßV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersitze 
1. Arr6tti flklliral sur le flnancement de I' AVS/AI par le 
blals d'un re1,vement de la taxe sur la valeur aJouttie 

Art. 131 Abs. 1 
Antrag studer Heine, 

b. alkoholischen Getränken; 
c. Streichen 

Art. 131 al. 1 
Proposition studer Heiner 

b. boissons alcoollques; 
c. Bitter 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Der Antrag Studer Ist 
zurückgezogen worden. 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federai 

Angenommen -Adopte 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Wir werden dle Gesamt
abstimmung zur Vorlage 1 nach der definitiven Bereinigung 
der Vorlage 2 durchführen. 

2. Bundesgesetz Qber die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol flkltirale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art. 107 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 107 al. 3 
Proposition de /a commiss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 108 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Streichen 
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Antrag Lauper 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 108 al. 1 
Proposition de Ja commlsslon 
Blffer 

Proposition Lauper 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposft/on de Ja comm/sslon 

Zlff. II Bat a, b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II let. a, b 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff.11 Bat. C 
Antrag der Kommfsslon 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die neuen Artikel 23, 24 und 24a gelten nur fQr Frauen, 
die nach dem 31. Dezember .•.• (Jahr vor Inkrafttreten der 
11. AHV-Revlslon) verwitwet sind. 
Abs.2 
Der Anspruch auf Witwenrenten von Frauen, die beim In
krafttreten der Artikel 23 bis 24a das 45. Altersjahr vollendet 
haben, richtet sich nach den bisherigen Bestimmungen. 
Abs.3 
Der Bundesrat schiebt das Inkrafttreten der Artikel 23 bis 
24a auf, wenn bei Inkrafttreten dieser Änderung die Ober 40-
Jährlgen Personen von einer andauernden und erheblichen 
Arbeitslosigkeit betroffen sind. 
Abs.4 
Streichen 

Minderheit I 
(Stahl, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Triponez) 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
(Gulsan, Baumann Stephanle, Egerszegl, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, 
Robblanl, Rosslnl, Suter) 
Abs.1 
laufende Renten von Witwen und geschiedenen Personen 
bleiben dem bisherigen Recht unterstellt. 
Abs.2 
Der Anspruch auf Witwenrente richtet sich bis drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung nach den bisheri
gen Bestimmungen. 
Abs.3 
Das Mindestalter, das eine Witwe ohne Kinder oder eine ge
schiedene Person ohne Kinder haben muss, damit sie eine 
Witwenrente nach den bisherigen Artikeln 24 Absatz 1 und 
24a Absatz 1 Buchstabe b beanspruchen kann, beträgt 
60 Jahre. Ab Inkrafttreten der vorliegenden Revision erhöht 
es sich für Jedes abgelaufene Kalenderjahr um ein Jahr. 
Abs.4 
Streichen 

Ch.11 let c 
Proposition de Ja commlsslon 
MaJorlte 
Al. 1 
Les nouveaux artlcles 23, 24 et 24a ne sont appllcables 
qu'aux femmes qul devlennent veuves apres le 31 decembre 
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.... (annee precedant l'entree en vigueur de la 11e revision 
de l'AVS). 
Al.2 
Le drolt ä. la rente de veuve des femmes quf ont plus de 
45 ans lors de l'entree en vlgueur des nouveaux ar
ticles 23 ä. 24a est regl par les anclennes dlsposltlons. 
Al. 3 
Le Conseil federal sursoit ä. l'appllcation des artlcles 23 ä. 
24a si, lors de l'entree en vigueur de la presente modiflca
tlon, les personnes de plus de 40 ans sont frappees par un 
chOmage important et perslstant. 
A/.4 
Biffer 

Mlnorlte I 
(Stahl, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Trlponez) 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mfnortte II 
(Guisan, Baumann Stephanie, Egerszegl, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Maury Pasquler, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul. 
Robbianl, Rosslnl, Suter) 
Al. 1 
Les rentes de veuves et personnes dlvorcees en cours 
restent soumlses ä. l'anclen droit 
Al.2 
Jusqu'a la fin de la troisieme annee sulvant l'entree en vi
gueur de la modlflcatlon de la lol, le drolt ä. la rente de veuve 
est regl par les anciennes dlsposltlons. 
A/.3 
l..'.äge minimum que doit avolr la veuve sans enfants et Ja per
sonne dlvorcee sans enfants pour pouvolr pretendre ä. la 
rente de veuve selon les artlcles 24 alinea 1 er et 24a all
nea 1 er lettre b jusqu'lcl en vlgueur est fixe ä. 60 ans. II est 
ensulte releve d'un an pour chaque annee cMle ecoulee ä. 
compter de l'entree en vlgueur de la presente revislon. 
Al. 4 
Biffer 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Der Buchstabe c Ist Im 
Hinblick auf eine Bereinigung im Ständerat In der Fassung 
der Minderheit II (Gulsan) beschlossen. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit II 
Adopte selon Ja proposlt/on de la mlnorlte II 

Obergangsbestlmmungen 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Rechstelner Paul, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Maury Pasquler, Rechstelner-Basel, Rosslnl) 
Titel 
Indexstand 
Text 
FOr den Rentenindex von 100 Punkten gelten folgende 
Grundlagen (die Indexwerte werden bei Inkrafttreten der 
11. AHV-Revlslon aktualisiert): 
a. 100 Punkte fOr die Preisentwicklung entsprechen einem 
Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise vom De
zember 2000; 
b. 1 oo Punkte für die Lohnentwicklung entsprechen einem 
Stand des Nomlnallohnlndexes von 1971 Punkten (Juni 
1939 = 100). 

Disposition transltolre 
Proposition de Ja comm/ssion 
MaJorlte 
Rejeter la proposltlon de la mlnorite 
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Mfnorlte 
(Rechstelner Paul, Baumann Stephanle, Goll, Gross Jost, 
Maury Pasquler, Rechstelner-Basel, Rossini) 
Tltre 
lndlce 
Texte 
l..'.indice de la rente de 1 oo points se fonde sur las bases sul
vantes (las valeurs de l'lndlce seront actuallsees au moment 
de l'entr~ en vigueur de la 11e revlslon de l'AVS): 
a. 100 points pour l'evolutlon des prlx correspondant a l'etat 
de l'lndlce national des prlx a la consommatlon de decembre 
2000; 
b. 100 polnts pour l'evolutlon des salalres correspondant a 
l'etat de l'lndlce nominal des salaires de 1971 points (juin 
1939 = 100). 

Prlsldent (Hass Pater, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopta selon la proposlüon de la majorlta 

Zlff. III (Änderung bisherigen Rechts) 
Ch. III (modlflcatlon d'autres actes leglslatlfs) 

Zlff. 1 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 1 preambule 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopta 

Zlff. 1 Art. 3 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Für die Beitragsbemessung gilt .... 1,4 Prozent Der Mindest
beitrag beträgt fQr obllgatorisch versicherte Personen 54 Fran
ken im Jahr und für solche, die nach Artikel 2 AHVG freiwillig 
versichert sind, 108 Franken Im Jahr. Die In Anwendung der 
sinkenden Skala berechneten Beiträge werden in gleicher 
Welse abgestuft .... Dessen Artikel 9bls gilt sinngemäss. 
Minderheit 
(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rossinl) 
.... 108 Franken im Jahr. Die Beiträge dieser Versicherten 
werden In gleicher Weise abgestuft wie die Beiträge an die 
Alters- und Hinterlassenenverslcherung. Artikel 9bls AHVG 
gilt slnngemäss. 

Ch. 1 art. 3 al. 1 
Proposition de la commlsslon 
Ma]orlte 
.... lucratlve. La cotlsation minimum s'eleve a 54 francs par an, 
pour las personnes assur~s obllgatolrement, a 108 francs 
par an pour celles qul sont assurees facultatlvement en vertu 
de l'article 2 LAVS. Las cotlsatlons calculees selon le bareme 
degressif .... Son artlcle 9bls est appllcable par analogle. 
Minorlte 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Gross 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
.... de l'artlcle 2 LAVS. Las cotlsatlons de ces assures sont 
echelonnees de la möme manlere que las cotisations dues a 
l'assurance-vlelllesse. l..'.artlcle 9bls LAVS est appllcable par 
analogle. 

Prlsldent (Hass Pater, Präsident): Der Antrag der Minder
heit ist durch die Beschlüsse zur sinkenden Beltragsskala 
erledigt. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propositlon de 1a ma]orlte 

Zlff. 1 Art. 3 Abs.1bls 
Antrag der Kommission 

9 ma12001 

Die Nichterwerbstätigen entrichten einen Beitrag Je nach Ih
ren sozialen Verhältnissen. Der Mindestbeitrag beträgt für 
obligatorisch versicherte Personen 54 Franken Im Jahr und 
fQr solche, die nach Artikel 2 AHVG freiwillig versichert sind, 
108 Franken im Jahr. Die Beiträge werden In gleicher Welse 
abgestuft wie die Beiträge nach Artlkel 1 o Absätze 1 bis und 
1terAHVG. 

Ch. 1 art. 3 al. 1bls 
Proposition de la commisslon 
Las personnes n'exer,;ant aucune actlvlte lucratlve palent 
une cotlsatlon selon leur condltlon soclale. La cotlsatlon ml
nlmum s'eleve a 54 francs par an, si alles sont assurees ob
ligatolrement, a 108 francs par an sl elles sont assurees 
facultatlvmeent en vertu de l'artlcle 2 LAVS. Las cotlsatlons 
sont echelonnees de la möme manlere que las cotisatlons 
dues en vertu de l'artlcle 1 o alineas 1 bis et 1ter LAVS. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 6 Abs. 2bls; 10 Abs. 1; 22 Abs. 2; 25ter Abs.1, 
1bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 1 art. 6 al. 2bls; 10 al. 1; 22 al. 2; 25ter al. 1, 1bls 
Proposition de la commtssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 30 
Antrag der Kommission 
Titel 
Erlöschen des Anspruchs 
Text 
Der Rentenanspruch erlischt am Ende des Monates, In dem 
die versicherte Person das Rentenalter Im Sinne von Arti
kel 21 AHVG erreicht oder stirbt. 

Ch.1 art. 30 
Proposition de la commlsslon 
Titre 
Extlnctlon du droit 
Texte 
~assure cesse d'avoir drolt a la rente d'lnvalldlte dlls qu'II at
telnt l'äge de la retralte au sens de l'artlcle 21 LAVS ou s'il 
decede. 

Angenommen -Adopta 

Zlff. 1 Art. 52 Abs. 2 Bst. d; 77 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch. 1 art. 52 al. 3 let d; 77 al. 1 let. e 
Proposition de la commisslon 
Blffer 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 2 Ingress; Art. 10 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 2 preambule; art. 10 al. 2 
Proposition de /a commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -AdoptlJ 
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Zlft. 2 Art. 13 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Um LeistungskOrzungen Im Falle von FrOhpenslonlerungen 
abzumildern, können die reglementarischen Bestimmungen 
vorsehen, dass versicherte Arbeitnehmer Ober die regle
mentarischen Prämien hinaus persönliche Beiträge leisten, 
um Ihr Altersguthaben aufzustocken. 

Ch. 2 art.13 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Dans le but d'attenuer les effets d'une reductlon des presta
tlons en cas de retralte antlclpee, les dlsposltlons reglemen
talres peuvent prevolr que les salaries assures versent en 
sus des prlmes reglementalres des montants lndlvlduels, 
afln d'accrortre leur avolr de vlelllesse. 

Angenommen-AdopM 

Zlft. 2 Art. 13a; 14 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 2 art. 13a; 14 al. 1 
Proposition de Ja commJsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -AdopM 

Zlff. 2 Art. 17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Meier-Schatz 
Titel 
Kinderzulage 
Abs. 1 
Personen, die eine Altersrente nach den Artikeln 13 und 13a 
beziehen, haben fOr Jedes Kind Anspruch auf eine Klnderzu
lage gemäss den kantonalen Famlllenzulageordnungen. 
Abs.2 
streichen 

Ch. 2art.17 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au pro]et du Conseil federal 

Proposftlon Meier-Schatz 
11tre 
Allocatlons pour enfants 
Al. 1 
Les beneficlalres d'une rente de vlelllesse au sens des artlc
les 13 et 13a ont drolt. pour chaque enfant, a une allocatlon 
selon le drolt cantonal appllcable. 
Al.2 
Blffer 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Ich gehe davon aus, 
dass wir den Beschluss zu Artikel 22ter AHVG hier gelten 
lassen (Antrag Meier-Schatz). Allfällige ÜberprOfungen wä
ren durch den Ständerat vorzunehmen. 

Angenommen gemäss Antrag Meier-Schatz 
Adopt{j se/on la proposition Meier-Schatz 

Übergangsbestimmungen Im Rahmen der 11. AHV-Revl
slon 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Dispositions transltolres dans le cadre de la 11e revl
slon de l' AVS 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer au pro]et du Conseil federai 

Angenommen-AdopM 

Zlft. 3 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 3 preambule 
Proposition de /a comm/sslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopt{j 

Zlft. 3 Art. 2 Abs. 1bls 
Antrag der Kommission 
Beim Rentenvorbezug gemäss Artikel 13a des Bundesge
setzes vom 25. Juni 1982 Ober die berufliche Alters-, Hinter
lassenen- und lnvalldenvorsorge bzw. gemäss weiter gehen
den reglementarischen Vorbezugsmöglichkeiten tritt der Vor
sorgefall nur so weit ein, als tatsächlich der Anspruch auf 
Altersleistungen geltend gemacht wird. Wird nur ein Tell der 
Altersrente vorbezogen, so vermindert sich der Anspruch 
auf die Austrittsleistung entsprechend. 

Ch. 3 art. 2 al. 1 bis 
Proposition de la commlssion 
Le versement antlcipe d'une prestation de vlemesse selon 
l'artlcle 13a de la lol federale du 25 Juln 1982 sur la pre
voyance professlonnelle vlelllesse, survivants et lnvalldlte et 
les autres antlclpatlons prevues reglementalrement ne sont 
reputes cas de prevoyance que dans la mesure ou l'assure 
falt effectlvement valolr son drolt a la prestatlon de vielllesse. 
En cas de versement antlclpe d'une partle de la rente de 
vielllesse, le drolt a la prestation de sortle est reduit en con
sequence. 

Angenommen -Adopt{j 

Zlft. 4 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 4 preambule 
Proposition de /a commfsslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -AdopM 

Zlft. 4 Art. 2b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Witwen, Witwer und Waisen 
Text 
Anspruchsberechtigt Im Sinne von Artikel 2 sind: 
a. verwitwete Personen; 
b. Waisen, die das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben; 
für Waisen, die noch In Ausbildung sind, Ist Artikel 25 Ab
satz 5 AHVG slnngemäss anwendbar. 

Ch. 4art.2b 
Proposition de la commlssion 
Tltre 
Survivants 
Texte 
Ont drolt aux prestattons au sens de l'artlcle 2: 
a. les personnes veuves; 
b. les orphellnes et les orphellns de molns de 18 ans; 
lorsque leur formatlon se prolonge au-dell\ de cet äge, 
l'article 25 allnea 5 LAVS est appllcable par analogle. 

Angenommen -Adoptt!J 
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Zffl. 4 Art. 3c Abs. 1 Bst. d; Zffl. 5 Ingress, Art. 19a 
Abs. 1, 1bls, Art. 27 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 4 art. 3c al. 1 let. d; eh. 5 pr6ambule, art. 19a al. 1, 
1bls, art. 27 al. 1 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au proJet du Consell federal 

Angenommen -Adopte 

Zffl. 5 Art. 27 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Grass 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rosslnl) 
•... Die Beiträge dieser Versicherten werden in gleicher 
Welse abgestuft wie die Beiträge an die Alters- und Hlnter
lassenenverslcherung. Artikel 9bls AHVG gilt sinngemäss. 

Ch. 5 art. 27 al. 2 
Proposition de la commlssion 
Maforlte 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Mlnor/M 
(Maury Pasquler, Baumann Stephanle, Fasel, Goll, Grass 
Jost, Rechstelner-Basel, Rechstelner Paul, Rossinl) 
.••• Les cotlsations de ces assures sont echelonnees de la 
mElme manlere que les cotlsatlons dues ä l'assurance-vlell
lesse. l.'.artlcle 9bls LAVS est appllcable par analogie. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Der Antrag der Minder
heit ist mit dem Beschluss zu Artikel 9bis AHVG erledigt. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltion de la ma]orlte 

Zlff. 5 Art. 27 Abs. 3 zweiter Satz 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch. 5 art. 27 al. 3 deuxlllme phrase 
Proposition de la commlsslon 
Streichen 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 6 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch.6 
Proposition de la commlsslon 
Blffer 

Angenommen -Adopte 

Zffl. 7 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 7 pr6ambule 
Proposition de la commlssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zffl. 7 Art. 22 
Antrag der Kommission 
In Abweichung von Artikel 17 Absatz 1 ATSG kann die Rente 
ab dem Monat. In dem die berechtigte Person eine ganze Al
tersrente der AHV bezieht. nicht mehr revidiert werden. 
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Ch. 7 art. 22 
Proposition de la commlsslon 
En derogatlon ä l'artlcle 17 allnea 1er LPGA, la rente ne 
peut plus Eltre revlsee dbs le mols oü l'ayant drolt beneficie 
d'une rente de vlelllesse entlere de l'AVS. 

Angenommen -Adopte 

Zffl. 7 Art. 41 Abs. 2; 42 Abs. 2; 44 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
streichen 

Ch. 7 art. 41 al. 2; 42 al. 2; 44 al.1, 2 
Proposition de la commlss/on 
Blffer 

Angenommen -Adopte 

Zffl. 8 Ingress; Art. 29 Abs. 3, 3bls; 43 Abs. 1; 47 Abs. 1; 
51 Abs.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 8 pr6ambule; art. 29 al. 3, 3bls; 43 al. 1; 47 al. 1; 
51 al.4 
Proposition de fa commission 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zffl. 8 Art. 67 Abs. 2, 3; 68 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
streichen 

Ch. 8 art. 67 al. 2, 3; 68 al. 2 
Proposition de la commlsslon 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Zffl. 9 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 9 pr6ambule 
Proposition de la commfsslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zffl. 9 Art. 2 
Antrag der Kommission 
Titel 
Beitragspflicht 
Abs. 1 
FQr die Arbeitslosenversicherung (Versicherung) Ist beitrags
pflichtig: 
a. wer als Arbeitnehmer (Art. 10 ATSG) In der Alters- und 
Hlnterlassenenverslcherung versichert Ist und für Einkom
men aus unselbstständiger Tätigkeit beltragspfllchtlg Ist; 
b. wer als Arbeitgeber (Art. 11 ATSG) nach Artikel 12 AHVG 
beitragspflichtig Ist 
Abs.2 

b. mitarbeitende Famlllenglleder nach Artikel 1 a Absatz 2 
Buchstaben a und b des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1952 
Ober die Familienzulagen In der Landwirtschaft, die den 
selbstständigen Landwirten gleichgestellt sind; 

f. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Ch. 9 art. 2 
Proposition de la commlss/on 
Titre 
Obllgatlon de payer des cotlsatlons 
Al. 1 
Est tenu de payer des cotlsatlons d'assurance-chOmage 
(assurance); 
a. le travallleur (art. 10 LPGA) qul est assure par l'assu
rance-vlelllesse et survlvants et dolt payer des cotisatlons 
sur le revenu d'une actlvlte dependante; 
b. l'employeur (art. 11 LPGA) qui dolt payer des cotisatlons 
en vertu de l'article 12 LAVS. 
Al.2 

b. las membres de la famllle de l'exploitant qui travalllent 
dans l'exploltatlon agrlcole, au sens de l'article 1a allnea 2 
lettres a et b de la lol federale du 20 Juln 1952 sur las alloca
tlons famlllales dans l'agrlculture, et qul sont asslmlles a des 
agrlculteurs lndependants; 

f. Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 9 Art 8 Abs. 1 Bst d 
Antrag der Kommission 
d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt hat und weder 
das Rentenalter nach Artikel 21 AHVG erreicht hat noch 
eine ganze Altersrente der AHV bzw. eine ganze Alters
leistung der beruflichen Vorsorge gemäss Artikel 13a BVG 
vorbezleht. 

Ch. 9 art. 8 al. 1 let d 
Proposition de /a commiss/on 
d. s'il a acheve sa scolarlte obllgatolre, qu'il n'a pas encore 
attelnt l'äge de la retmlte selon l'artlcle 21 LAVS et qu'il ne 
pe1y<>lt pas, par anticlpatlon, une rente de vieillesse entiere 
de I' AVS ou des prestatlons de vleillesse entieres de la pre
voyance professlonnelle selon l'artlcle 13a LPP. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 9 Art 13 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Aufheben 

Ch. 9 art. 13 al. 3 
Proposition de /a comm/sslon 
Abroger 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 9 Art. 18 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
Bel Versicherten, die eine halbe AHV-Rente oder einen Teil 
der Altersleistungen der beruflichen Vorsorge vorbezlehen, 
entspricht der Entschädigungsanspruch höchstens einer 
Vermittlungsfähigkeit von 50 Prozent. 
Abs. 4bls 
Das Taggeld darf zusammen mit vorbezogenen Altersrenten 
der AHV und vorbezogenen Altersleistungen der beruflichen 
Vorsorge und mit einem Zwischenverdienst den versicherten 
Verdienst vor dem Beginn des Vorbezuges nicht übersteigen. 
Abs.5 
Streichen 

Ch. 9 art.18 
Proposition de la commlsslon 
Al.4 
Pour les assures qul pe1yOlvent par antlclpation la moitie 
d'une rente de vlelllesse de l'AVS ou une partle des presta
tlons de vlelllesse de la prevoyance professlonnelle, le drolt 
a l'lndemnlte correspond a une aptltude au placement de 
50 pour cent au plus. 
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Al. 4bls 
Ajoutee aux rentes et aux prestations de vleillesse antici
pees de l'AVS et de la prevoyance professlonnelle et a un 
galn lntermedlalre, l'lndemnite journallllre ne doit pas titre 
superleure au dernler galn assure avant le debut de l'anticl
patlon des prestatlons. 
Al.5 
Blffer 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 9 Art. 22a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 9 art. 22a al. 2 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff.10; 11 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch.10; 11 
Proposition de la commission 
Blffer 

Angenommen - Adopte 

Obergangsbestlmmung Im Rahmen der 11. AHV-Revl· 
slon 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Disposition transltolre dans le cadre de la 11e rcivlalon 
de l'AVS 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Zlff.12 
Antrag der Kommission 
Titel 
12. Bundesgesetz über die Änderung des Bundesbeschlus
ses vom 20. März 1998 über die Anhebung der Mehrwert
steuersätze für die AHV/IV 
Zift. I Einleitung 
Der Bundesbeschluss vom 20. März 1998 .... wird wie folgt 
geändert: 
Art. 2 Abs. 2, 3 zweiter Satz 
Aufheben 

Ch.12 
Proposition de /a comm/sslon 
Titre 
12. Lol federale sur la modiflcatlon de l'arrtite federal du 
20 mars 1998 sur le flnancement de l'AVS/AI par le blals 
d'un relevement de la taxe sur la valeur aJout6e 
Ch. I introductlon 
~arrtite federal du 20 mars 1998 .... est modifle comme sult 
Art. 2 al. 2, 3 deuxleme phrase 
Abroger 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 149 Stimmen 
Dagegen .... 29 Stimmen 
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2. Bundesgesetz über die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol fed6rale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art 41a 
Antrag Maspo/1 
Abs. 1 
Personen, die eine Rente von mehr als 8000 Franken pro 
Monat aus der zweiten Säule beziehen, haben keinen An
spruch auf eine AHV-Rente. 
Abs.2 
Personen, die eine Rente zwischen 6000 und 8000 Franken 
pro Monat aus der zweiten Säule beziehen, haben Anspruch 
auf eine halbe AHV-Rente. 

Art 41a 
Proposition Maspo/1 
Al. 1 
Las personnes qul touchent une rente du deuxleme piller su
perleure lt 8000 francs par mols n'ont pas drolt lt une rente 
AVS. 
Al.2 
Les personnes qui touchent une rente du deuxieme piller se 
sltuant entre 6000 et 8000 francs par mois ont drolt lt une 
deml-rente AVS. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir haben gestern die 
Behandlung des Antrages Maspoll wegen der Abwesenheit 
des Antragstellers auf heute verschoben. Herr Maspoll Ist 
bis Jetzt nicht eingetroffen. Er ist bereits In seinem Eintre
tensvotum auf seinen Antrag eingegangen. Möchte jemand 
den Antrag Maspoll begründen? Das scheint nicht der Fall 
zu sein. 

Dormann Rosmarle (C, LU), für die Kommission: Das Ge
genteil von «gut» Ist oft «gut gemeint» - Ich denke, das gilt 
fOr den Antrag Maspoll. Die AHV braucht die Millionäre, die 
Millionäre die AHV aber nicht. Ich möchte Sie bitten, an die
sem Grundsatz von heute festzuhalten. Wenn wir das Versi
cherungsprinzip brechen, Ist die AHV gefährdet wenn die 
AHV fOr die Reichen nur noch zur Steuer wird, Ist sie gefähr
det. Wir wollen eine Volksversicherung behalten, wie Herr 
Bortoluzzl sie Immer vertreten hat. 
Bitte lehnen Sie den Antrag Maspoll ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Maspoll .... 2 Stimmen 
Dagegen .... 168 Stimmen 

Zlff. IV 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. IV 
Proposition de la comm/ss/on 
Adherer au projet du Consell tederal 

Angenommen -Adopte 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir kommen nun zu den 
Gesamtabstimmungen Ober beide Vorlagen. 

Meyer Therese (C, FR): Nous sommes arrlves au bout de 
l'examen de cette 11e revlslon de l'AVS, qul a pour but la 
consolldation de l'lnstltutlon et l'introductlon de la retralte 
flexible. Malgre toutes las cralntes, qua nous n'avlons pas 
personnellement, las debats ont pu se tenlr, et notre Cham
bre a pu se determlner et degager, dans un premler Jet, la 11-
gne de sa volonta dans cet objet, parfols, II est vrai, par une 
tres mlnce maJorlte. Je vous l'al dlt dans le dabat d'entrae en 
matlere, dans ces dossiers dlfflclles qul touchent de pres la 
populatlon, nous aurons toujours lt faire face a une frange 
qul daslre augmenter au maxlmum les prestatlons et lt 
l'autre qul preconlse des economles plus drastlques. Notre 
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responsablllte polltique est de trouver une solutlon applica
ble qul couvre las besolns de notre populatlon, qul est flnan
cierement supportable et qul respecte aussi la solidarlte 
entre les generations. C'est un grand defl, ce n'est pas fa
cile. 
Mais le groupe democrate-chretlen votera cette mouture qul 
a pu amellorer la sltuatlon des veuves, qul donne des 
moyens comme appui lt la flexibllisatlon - 400 millions de 
francs, ce n'est pas rien - et qul a quand mflme pu trouver 
un financement acceptable. 
A charge malntenant au Conseil des Etats de la mOrlr et, sl 
c'est posslble, de l'amellorer. 

Bortoluzzl Tonl (V, ZH): Die SVP-Fraktlon ist vom Resultat 
der AHV-Revlslon nicht befriedigt. Der Bundesrat hat In sei
nem Antrag Einsparungen von 1,3 MIiiiarden Franken vorge
schlagen. Wir haben mit unseren Beschlüssen diese 
Anträge auf 500 Millionen Franken Einsparungen korrigiert. 
Wir müssen feststellen, dass es wegen diesen Beschlüssen 
nötig sein wird, die Mehrwertsteuer anzuheben. Hier möchte 
ich Ihnen die Bedeutung einer solchen Massnahme In Erin
nerung rufen: Die Mehrwertsteuer Ist eine Steuer, die vor al
lem - das möchte ich den Sozialdemokraten In Erinnerung 
rufen - die kleinen Einkommen triffl. Wir wehren uns gegen 
diese Massnahme, weil eine AHV-Revlsion ohne diese Steu
ererhöhung möglich wäre, umso mehr, als die Goldreserven 
noch zur Vertagung stehen, um erste Probleme zu lösen. 
Auch wenn wir von der Gesetzesrevision nicht befriedigt 
sind, sind wir nicht interessiert daran, dass diese Revision 
gestoppt oder aufgehalten wird. Wir brauchen die AHV-Revi
slon, um die Renten zu sichern. Wir werden uns vorläufig 
bezüglich des Gesetzes der Stimme enthalten. Den Finan
zlerungsbeschluss - das Ist selbstverständlich, wir hatten ei
nen Nichtelntretensantrag gestellt - werden wir ablehnen. 

Heberleln Trlx (R, ZH): Auch die FDP-Fraktion Ist mit dem 
Resultat nicht zufrieden. Wir haben mehr ausgegeben und 
weniger eingespart, als dies in der bundesrätlichen Vorlage 
vorgesehen war. Die Zielsetzung der Konsolidierung wurde 
also nicht erreicht. Wir sind aber auch der Meinung, dass 
sich der Ständerat mit dieser Vorlage befassen soll. 
Für uns wäre der Mischindex klar sehr wichtig gewesen, 
denn damit hätte man ohne Mehrwertsteuererhöhung die Fi
nanzierung sicherstellen können. Wir hoffen, dass der Stän
derat diese Korrekturen noch anbringen wird. 
Bel uns wird sich ein grosser Teil der Fraktion ebenfalls der 
Stimme enthalten. Einige werden zustimmen, um zu sichern, 
dass die Vorlage Im Ständerat In unserem Sinne verbessert 
werden kann. 

studer Helner (E, AG): Unsere Fraktion stimmt dem Finan
zierungsbeschluss zu, dieser Ist notwendig. Wir lehnen aber 
das Gesetz ab, und zwar, well das Kernstück, das die Kom
mission optimal unterbreitete, nämlich die Abfederung bei 
der Flexlblllslerung, hier keine Chance mehr hatte. 
Aus diesem Grund können wir nicht Ja sagen. 

Fasel Hugo (G, FR): Nachdem es nun zur Gewohnheit ge
worden Ist, am Schluss noch einmal so etwas wie eine Ein
tretensdebatte zu eröffnen, wird man gezwungen, seine 
Position noch einmal zu erklären. Natorllch Ist die grüne 
Fraktion mit diesem Resultat auch nicht zufrieden. Im 
Gegenteil: Aus der Revision ist eine Abbaumassnahme ge
worden. Immerhin werden Leistungen In der Höhe von 
500 MIiiionen Franken gekürzt. Diese 11. AHV-Revlslon trägt 
den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen In diesem 
Land nicht Rechnung. Die grüne Fraktion hat es zu Beginn 
der Debatte gesagt: Wir haben jetzt In diesem lande Geld -
Milliarden von Franken -, um Steuern zu senken, aber wir 
haben scheinbar kein Geld fQr die AHV. Wir haben Mllllar~ 
denbeträge zur Verfügung, um In absehbarer Zukunft MIiitär
fiugzeuge zu kaufen, aber fOr die AHV haben wir scheinbar 
das Geld nicht. 
Die grüne Fraktion wird das Gesetz ablehnen. 
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Rechstelner Paul (S, SG): Die Haltung der SP-Fraktlon Ist '\ 
klar; wir haben sie Immer zum Ausdruck gebracht. Wlr wer
den dem Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHV 
zustimmen. 
Die Beschlüsse zum AHV-Gesetz, wie sie sich Jetzt präsen
tieren, können wir nicht akzeptieren. Es Ist jetzt am Stände
rat, diese Vorlage so zu verbessern, dass sie am Schluss 
akzeptabel sein wird. Dies wird entscheidend von der Rege
lung des flexiblen Rentenalters abhängen. 

1. Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHVAV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersltze 
1. Arrite federal sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur la valeur ajoutee 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
(namentlich - nominatlf: Bellage - Annexe 00.014/121 $) 
Für Annahme des Entwurfes .... 120 Stimmer 1. • t1 .,,1 
Dagegen .... 44 Stimmen Stl."'- Sutl. 4 T 

voir ratt ut 
2. Bundesgesetz über die Alters• und Hlnterlassenen· 
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 1 

(namentlich - nomlnatlf: Beilage -Annexe 00.014/1220) ' 
Für Annahme des .Entwurfes .... 62 Stimmen sio.t sC.:IL t<-t 
Dagegen .... 60 Stimmen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil tederal 
Classer les Interventions parlementalres 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 

•ir f°"" U.C 

Präsident {Hass Peter, Präsident): Ich möchte Frau Bun
desrätin Drelfuss, den Berichterstattern der Kommission so
wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für 
die gute Arbeit, die sie In den letzten drei Tagen geleistet ha
ben, danken. Die Bearbeitung dieser kontroversen Vorlage 
ist zügig und gut durchgeführt worden. Ich möchte dafür 
ganz herzlich danken! 

Amtllches Bußetin der Bundesversammlung 

Natlonalrat 00.3183 
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Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Wir beginnen heute 
Morgen mit der Revision der Sozialwerke und nehmen die 
Finanzierungsbeschlüsse der 11. AHV-Revision, die Vorla
gen 1 und 3, die Gesamtfinanzierung, voraus. Unmittelbar 
danach werden wir heute die 4. IV-Revision beraten. In der 
kommenden Wintersession werden wir die Revision der 
AHV und der beruflichen Vorsorge, des BVG, bei uns bera
ten und beschliessen. 
Warum haben wir uns In der Kommission für diese Zweitei
lung entschieden? Die erste und die zweite Säule - AHV 
und BVG - haben einen engen sachlichen Zusammenhang, 
denn zusammen wollen die beiden Säulen ja 60 Prozent des 
letzten Einkommens garantieren; viele Bestimmungen be
einflussen sich gegenseitig. Wenn wir das Haus renovieren, 
ist es daher richtig, dass wir beide Säulen, die zum Eingang 
führen, gemeinsam in Arbeit nehmen. Gerne hätten wir Ih
nen alle Sozialwerke in dieser Session vorgelegt, doch die 
grosse Arbeitsbelastung hat das nicht erlaubt. Sehen Sie, 
drei grosse Revisionen stehen gleichzeitig zur Beratung an; 
fast jede dieser Revisionen ist ein Legislaturgeschäft für sich 
allein. Wir stossen an die Grenzen des Mlllzparlamentes. 
Wir haben es In der Kommission schlicht nicht geschafft -
trotz Überstunden und zusätzlichen Sitzungen -, alle drei 
Vorlagen auf diese Session hin bereitzumachen. Es sei nicht 
verschwiegen: Wie wir fast fertig waren, so _haben uns das 
Geschick und der Bundesrat wieder Uberraschungs
geschäfte wie den Mindestzinssatz des BVG auf den Tisch 
gelegt. Auch das hat uns zusätzlich Verzögerungen ge
bracht. 
Die entscheidende Frage aber ist - ich habe gehört, dass 
sich einige von Ihnen diese Frage gestellt haben -: Begeben 
wir uns auf einen Blindflug, wenn wir die Finanzierungsbe
schlüsse vorziehen? So hat es auch der Schweizerische Ge
werbeverband geschrieben. Sollen wir nicht zuerst die 
materiellen Revisionen abschliessen und anschliessend die 
Finanzierung regeln? 
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Aus zwei Gründen sind wir zum gegenteiligen Schluss ge
kommen; ich bin davon überzeugt, Sie können unserer Argu
mentation folgen, wenn Ich Sie Ihnen darlege: 
1. Wir beraten Ja gleichzeitig die 4. IV-Revision. Es bleibt 
also nur die Frage der materiellen Revision der AHV offen. 
2. Die Auswirkungen der AHV-Revlslon sind ebenfalls be
kannt. Es ist bekannt, was der Nationalrat an zusätzlichen 
Ausgaben beschlossen hat. Es ist auch bereits bekannt, 
welche Beschlüsse Ihnen unsere Kommission im Wesentli
chen vorlegen will. Wir haben Ihnen Ausführungen zu den fl. 
nanziellen Auswirkungen der 11. AHV-Revlslon schriftlich 
vorgelegt. 
Wie auch Immer wir beschllessen werden: Die Bandbreite 
der finanziellen Entscheide zwischen Bundesrat, Nationalrat 
und Ständerat Ist engl Die finanziellen Auswirkungen sind 
bis auf wenige hundert Millionen Franken pro Jahr diesel
ben, je nachdem, was Sie auf der Renten- oder der Beitrags
seite beschllessen. Unsere Entscheide beeinflussen die 
Jahresaufwendung nur um Promille, also ist auch die lang
fristige Entwicklung sehr klar absehbar. 
Aus dieser Entwicklung ersehen wir, egal, wie wir im Rah
men der vorliegenden Bandbreite beschliessen, dass eine 
Zusatzfinanzierung notwendig Ist. Die einzige Abweichung -
Ich werde darauf eingehen - ist die Frage, zu welchem Zeit- . 
punkt die Mehrwertsteuer erhöht werden soll. Dafür haben 
wir - so meine ich - einen guten Mechanismus im Beschluss 
gefunden, der der Ungewissheit der Zukunft angemessen 
Rechnung trägt. 
Es ist daher kein Blindflug, sondern - In Erinnerung an un
sere gestrige Debatte gesprochen - eine kontrollierte Fahrt 
mit o,o Promille. Der Fahrplan, den wir Ihnen beliebt ma
chen: Beratung dieser Finanzierungsbeschlüsse und der IV
Revision in dieser Session; in der nächsten Session folgt die 
Beratung der Vorlagen betreffend die Revision von AHV und 
BVG. 
Warum .behandeln wir auch die AHV-Finanzlerung bereits 
heute? Ein weiterer Grund sei ergänzend angeführt: Die IV 
benötigt das zusätzliche Mehrwertsteuerprozent dringend. 
Das Ist auch unbestritten. Die Volksabstimmung muss im 
nächsten Frühjahr stattfinden, sofern die Mehrwertsteuerer
höhung auf das Jahr 2004 In Kraft treten soll. Wenn wir die 
Volksabstimmung nicht im nächsten Frühjahr ansetzen, kön
nen wir sie erst auf 2004 terminieren, weil nächstes Jahr 
Wahlen stattfinden und weil zwischen Spätfrühling und 
Herbst keine Sachabstimmungen stattfinden sollen. Auch 
das Ist ein Grund, weshalb wir die Beratung Ober die Finan
zierungsbeschlüsse bereits heute abschllessen wollen, so
dass die Abstimmung auf das Frühjahr des nächsten Jahres 
angesetzt werden kann. 
Für die Beratung haben wir Ihnen Zahlen vorgelegt, und 
zwar separat nach AHV und IV. Diese Zahlen beinhalten 
zweierlei: zum Ersten die jährlichen Auswirkungen der Be
schlüsse der IV- und der AHV-Revision gemäss dem heuti
gem Stand der Kommissionsberatungen. Daran dOrfte sich 
kaum mehr etwas Wesentliches ändern. Zum zweiten er
hielten Sie fOr beide Bereiche ein Blatt, auf dem der Finanz
haushalt der 11. AHV-Revlsion und der 4. IV-Revision darge
stellt sind. Sie ersehen daraus den Finanzhaushalt bis Ins 
Jahr 2020. 
Nach dem Ergebnis der Abstimmung vom letzten Sonntag 
sind alle Zahlen ohne Nationalbankgold gerechnet. Enthal
ten ist nur die Finanzierung durch Beiträge der Versicherten, 
durch Mehrwertsteuer und durch die Bundesanteile. 
Nun zur zweiten Frage, derjenigen nach dem Mehrbedarf an 
finanziellen Mitteln: Warum bedOrfen AHV und IV einer zu
sätzlichen Finanzierung? Beide Sozialwerke weisen einen 
Immensen Mehrbedarf auf. Der Bundesrat hat die Zahlen In 
seiner Botschaft dargelegt. Sie wurden aufgrund des Postu
lates Beerll 02.3172 vor wenigen Monaten aktualisiert. Ich 
verweise auf die Zahlen, die Sie In Ihren Unterlagen haben. 
Die Gründe für den zusätzlichen Finanzbedarf sind nicht bei 
beiden Sozialwerken die gleichen. 
Bei der AHV sind es demographische Gründe. Jährlich 
wächst die Zahl der RentenbezOger um 2,4 Prozent. Wir 
sind gesund und werden alt; die Lebenserwartung steigt zu-
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sehends. Auf eine Person Im Rentenalter kommen immer 
weniger Erwerbstätige. Das führt dazu, dass der Finanzbe
darf von heute 29 MIiiiarden Franken auf 36 Milliarden Fran
ken im Jahr 2010 und gar auf 46 MIiiiarden Franken im Jahr 
2020 steigt. 
Bei der IV beruht der zusätzliche Finanzbedarf zu einem 
kleineren Tell auch auf demographischen Gründen; zum 
weitaus grösseren Teil beruht er auf der ungebremsten Zu
nahme der Zahl von IV-Rentenbezügern. Die Schweizer Ge
sellschaft wird - in der IV - zusehends verrentet. Dafür gibt 
es eine Reihe von Gründen. Sicher gehören die berufliche 
Belastung und der Stress dazu. Die Schweiz lebt an der phy
sischen und psychischen Limite, was Ihre Leistungsfähigkeit 
betrifft. Aber auch Unfälle, langwierige Krankheiten und der
gleichen gehören zu den Gründen. Zu einem grossen Teil 
aber - das sei nicht verschwiegen - Ist die Invalidenversi
cherung ein Ersatzeinkommen für ausgesteuerte Arbeits
lose. Sie ist auch zusehends ein Instrument für Frühpensio
nierungen geworden. Es gibt auch eine nicht zu unterschät
zende Zahl an Bürgerinnen und Bürger schweizerischer 
oder anderer Nationalität, die bewusst auf das Ziel einer IV
Rente hinarbeiten. Das wissen wir auch. 
Das führt dazu, dass die Invalidenversicherung ein Fass mit 
Löchern ist - nicht ein Fass ohne Boden, aber ein Fass mit 
erheblichen Löchern. Aus diesen Löchern fliesst mehr hin
aus, als wlr hineinschQtten. Jährllch wächst die Zahl der IV
Rentenbezüger um 2,2 Prozent. Das Defizit beträgt jährlich 
derzeit etwas über eine Milliarde Franken. Bis Ins Jahr 2004 
wird das Defizit auf 1,45 Mllllarden Franken ansteigen. Diese 
Immensen Steigerungen der IV-Ausgaben, die starke Zu
nahme der Verrentungen sowie der Rentenbezüger ist unser 
grosses Problem. Eines der Hauptprobleme der Sozialversi
cherung in den nächsten Jahren lässt sich in der Frage for
mulieren: Wie stoppen wir die Verrentung? 
Wir haben in der Schweiz zwei markante Gefälle: 
1. Es gibt das Gefälle zwischen Stadt und Land. In der Stadt 
Basel sind beispielsweise 7,5 Prozent aller Einwohner IV
Rentenbezüger. In den ländlichen Gebieten der Inner- und 
Ostschweiz sind es hingegen nur 3 Prozent. 
2. Es gibt weiter ein markantes Ost-West-Gefälle: Je weiter 
wir in den Osten gehen, desto weniger IV-Rentenbezüger 
gibt es tendenziell. 
Heute ist die IV zur gesellschaftlichen Auffangeinrichtung 
geworden. Dieses Problems müssen wir uns In den nächs
ten Jahren annehmen. Unsere heutige Revision löst die
ses Problem noch nicht; es liegt aber als Aufgabe auf dem 
Tisch. 
Nun kommen wir zur dritten Frage: Wie finanzieren wir den 
Mehrbedarf? Den Mehrbedarf decken wir mit zwei Massnah
men. Auf der einen Seite - zu einem kleineren Teil, zugege
ben - sind es sozialverträgllche Einsparungen. Unsere 
Kommission ist überzeugt: Die Einsparungen, die wir vorle
gen, sind sozlalverträgllch, sind ausgewogen, vertretbar. Auf 
der anderen Seite stillen wir den zusätzlichen Finanzbedarf 
aber zum grösseren Tell durch Mehreinnahmen, nämlich 
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, und bei der IV zu
sätzlich auch dadurch, dass wir dem EO-Fonds 1,5 MIiiiar
den Franken entnehmen. Die Finanzierung erfolgt also nicht 
für beide Sozialwerke gleich. 
Lassen Sie mich mit der Invalidenversicherung beginnen: 
Ich verweise Sie in erster Linie auf die schriftlichen Unterla
gen, die wir Ihnen vorgelegt haben, auf welchen Sie den Fi
nanzhaushalt gut erkennen. Gemessen an der heutigen 
Zahl der Rentner wollen wir bei der Invalidenversicherung 
227 Millionen Franken an Leistungen sozialverträglich ein
sparen, obwohl wir die Assistenzentschädigung einführen. 
Das genügt aber nicht. Wir haben einen Finanzierungs
bedarf von derzeit einer Milliarde Franken, steigend auf 
1,45 MIiiiarden Franken Im Jahre 2004. Daher haben wir be
schlossen, für die IV zwei Quellen fliessen zu lassen, ent
sprechend dem Entwurf des Bundesrates. 
Die erste Quelle ist der EO-Fonds, dem 1,5 Milliarden Fran
ken entnommen werden sollen. Das ist eine Zweckentfrem
dung des EO-Fonds aus einer finanziellen Notlage heraus. 
Wir begehen eine schlechte Tat für einen guten Zweck. 
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Die zweite Quelle ist die Mehrwertsteuer. Generell sollen 
nicht die Lohnprozente, sondern es soll die Mehrwertsteuer 
erhöht werden; darin sind sich alle einig. Die Mehrwertsteuer 
soll für die Invalidenversicherung sofort um 1 Prozent erhöht 
werden. Bis ins Jahr 2010 sollen die Schulden der Invaliden
versicherung abbezahlt und die Rechnung ausgeglichen 
werden; danach - so das Ziel des Bundesrates und unserer 
Kommission - soll eine Senkung erfolgen können. Wie gross 
wird diese Senkung sein? Wir rechnen mit 2 bis 3 Promille. 
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: einerseits von 
der wirtschaftlichen Entwicklung, andererseits davon, ob die 
lnvalidislerung im heutigen Ausmass weiterhin steigt oder ob 
es uns gelingt, diesen Trend zu brechen. 
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 Prozent ist sofort 
nötig. Daher soll sie der Bundesrat sofort nach der Abstim
mung über die Verfassungsänderung beschliessen und, bei 
günstiger Lage, den Satz in etwa sieben oder acht Jahren 
wieder um einige Promille senken. 
Anders verhält es sich bei der AHV. Ich darf wieder auf un
sere Unterlagen verweisen. Nach den Beschlüssen unserer 
Kommission sollen jährlich 645 Millionen Franken eingespart 
werden: 242 Millionen wollen wir weniger an Renten zahlen, 
403 Millionen zusätzlich an Beiträgen erhalten. 
Der Nationalrat hat die Kasse um 200 Millionen Franken we
niger entlastet. Sie sehen also, dass die Bandbreite der Ent
scheide relativ eng ist. 
Welche Massnahmen sollen den Finanzierungsbedarf bei 
der AHV decken? Die Mehrwertsteuer soll gesamthaft um 
höchstens 1,5 Prozent erhöht werden: nach den heutigen 
Berechnungen Im Jahr 2009 um 0,5 Prozent und im Jahr 
2013 um ein weiteres Prozent. Die Erhöhung erfolgt also 
erst In sechs bis elf Jahren. Weil die Erhöhungen In fernerer 
Zukunft liegen, sollen sie nicht In die Kompetenz des Bun
desrates gelegt, sondern durch ein Bundesgesetz, also 
durch einen referendumsfähigen Erlass, bestimmt werden. 
Damit komme ich zum vierten Punkt, nämlich zur Zusam
menfassung und zur Charakteristik der Vorlage: Ich fasse 
zusammen: Die Invalidenversicherung soll nebst den Ein
sparungen zusätzlich durch die Entnahme von 1,5 Mllllarden 
Franken aus dem EO-Fonds und durch ein sofortiges zu
sätzliches Mehrwertsteuerprozent finanziert werden. Diese 
Erhöhung soll ab etwa 2010 wieder um 2 bis 3 Promille ge
senkt werden können. Die Erhöhung erfolgt linear für alle 
Sätze. Die AHV soll durch maximal 1,5 zusätzliche Mehr
wertsteuerprozente finanziert werden: nach den heutigen 
Berechnungen Im Jahr 2009 um ein halbes Prozent und 
dann drei, vier Jahre später um ein weiteres Prozent. Dabei 
ist vorgesehen, dass der Bundesantell weiterhin bestehen 
bleibt. 
Der Bundesanteil zulasten dieser Mehrwertsteuerprozente 
soll weiterhin bestehen bleiben: 17 Prozent für die AHV und 
15 Prozent für die IV. Was an kQnftigen zusätzlichen Mehr
wertsteuerprozenten fliesst, geben wir zu gesamthaft maxi
mal 32 Prozent in die Bundeskasse weiter. In der Detailbera
tung werde Ich Ihnen die Gründe darlegen; Sie sehen, dass 
es eine Mehrheit und eine Minderheit gibt. 
Die Kommission ist auch davon überzeugt, dass es richtig 
Ist, die gesamte Rnanzlerung vorzulegen, sodass das Volk 
nächstes Jahr gesamthaft Ober die gesamte AHV- und IV-Fi
nanzierung für die nächsten fünfzehn bis zwanzig Jahre be
schllessen soll. Das Gebot der Transparenz verlangt das. 
Für die einzelnen Sozialwerke soll nicht Stückwerk be
schlossen werden, sondern die Bürgerinnen und Bürger sol
len gemeinsam entscheiden: Wollen wir die Finanzierung Im 
vorgeschlagenen Rahmen für die nächsten fünfzehn bis 
zwanzig Jahre sicherstellen oder nicht? Zudem wollen wir 
verhindern, dass die Invalidenversicherung und die AHV ge
geneinander ausgespielt werden. 
Sie ersehen daraus: Wenn Sie diesen Vorlagen des Bundes
rates - mit den Präzisierungen der Kommission - zustim
men, sind die AHV und die IV auf rund zwanzig Jahre hinaus 
gesichert. Wir tun dies durch eine Mehrwertsteuererhöhung 
von höchstens 2,5 Prozent. Auch wenn wir diese Massnah
men beschlossen haben - ich betone es nochmals, well es 
die dringendste Aufgabe unseres Parlamentes In den nächs-
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ten Jahren im Bereich der Sozialversicherung ist -, bleibt 
uns die Aufgabe, die Zunahme der Verrentungen zu stop
pen. Nach der Individualisierung der Gesellschaft haben wir 
eine lnvalldlslerung der Gesellschaft eingeleitet, und diesen 
Zustand können wir nicht weiter hinnehmen. 
Ich bitte Sie - auch wenn wir die Rezepte noch nicht kennen, 
aber wir haben die Aufgabe -, diesen Entwürfen zuzustim
men. 

Brlner Peter (R, SH): Herr Kommissionspräsident, ich habe 
nie daran gezweifelt, dass Sie den Finanzierungsbeschluss 
gut begründen worden; das mussten Sie wohl auch. Denn 
es ist schon bemerkenswert, dass wir, was die AHV 
anbetrifft, zuerst die Einnahmen bewilligen sollen, ohne vor
her Ober die finanziellen Auswirkungen der Leistungsbe
schlüsse - die wir noch nicht gefasst haben - Klarheit zu 
haben. 
In Anbetracht der Situation stelle Ich keinen Antrag, Ich kann 
aber diesem Vorgehen aus grundsätzlichen Überlegungen 
nicht folgen und werde dem Entwurf 1 nicht zustimmen kön
nen. 

Schlesser Fritz (R, GL): Ich muss einleitend feststellen, 
dass es in diesem Saal häufig nichts Neues gibt, sondern 
dass sich sehr oft das wiederholt, was sich einige Jahre frü
her schon abgespielt hat. Ich habe mich bei dieser Vorlage 
daran erinnert, dass Ich im Jahr 1997 beim ersten Tell der 
4. Revision der Invalidenversicherung Kommissionssprecher 
war, und ich habe mir erlaubt, die Eintretensdebatte von da
mals nachzulesen. Ich muss ernüchtert feststellen, dass wir 
in der genau gleichen Situation sind - oder dass die Situa
tion vielleicht noch schlimmer als damals ist-, nur haben wir 
es dieses Mal mit einem klaren Antrag auf Erhöhung der 
Mehrwertsteuer zu tun. 
Der Kommissionspräsident hat ausgeführt, dass nach heuti
ger Voraussicht im Jahre 201 O die Erhöhung des Mehrwert
steuersatzes allenfalls teilweise rückgängig gemacht werden 
könnte. Wir haben wiederum einen Transfer von der Er
werbsersatzordnung in die Invalidenversicherung vor uns, 
mit dem ein Teil der Schulden gedeckt werden soll. Hier 
sehe ich allerdings eine Verbesserung gegenüber dem letz
ten Mal. Wenn ich die Zahl richtig Im Kopf habe, wollen wir 
dieses Mal «nur noch» 1,5 Milliarden Franken transferieren; 
letztes Mal waren es 2,2 Milliarden Franken. Beim nächsten 
Mal müssten es dann noch 800 Millionen Franken sein. 
Kollege Frlck hat 1997 in diesem Rat ausgeführt: «Die Ver
schiebung der EO-Mittel zur Invalidenversicherung heisst für 
mich im Ergebnis nichts anderes, als dass wir den wahren 
Zustand der lnvalldenversicherung für einige Jahre verber
gen. Wir kaschieren die ernsthaften Probleme zulasten der 
EO, und In drei bis fünf Jahren werden wir wieder In der glei
chen Situation sein. Wir kaschieren sie, lösen sie aber 
nicht.» (AB 1997 S 767) Etwa 2005 dürfte wiederum etwas 
Ähnliches im Amtlichen Bulletin stehen. 
Kollege Schmid Carlo hat damals festgestellt:« .... wir haben 
jährlich im Durchschnitt 530 Millionen Franken mehr ausge
geben als im Vorjahr, das Dreifache der letzten Periode. Hier 
ist eine Explosion vorhanden, und diese Explosion ist zu 
analysieren. Da sind Massnahmen zu treffen. Herr Schies
ser, wenn Sie sagen, wir könnten es nicht über Einsparun
gen machen, so sage ich Ihnen eines: Ich bin kein Wirt
schaftsspezialist. Aber ich weiss nicht, wie wir solche 
Steigerungsraten auf der Einnahmeseite verkraften sollen. 
Wir können das nicht mehr finanzieren.» (AB 1997 S 769) 
Ich muss heute ernüchtert feststellen: Wir werden es finan
zieren, und zwar einfach Ober eine Erhöhung der Mehrwert
steuer. Die Sache wird weitergehen. Was wir 1997 erlebt 
haben, was wir heute erleben, wird sich In fünf oder sechs 
Jahren wiederholen. Ich bin hundertprozentig davon über
zeugt, dass es im Jahr 2010 keine Senkung des Mehrwert
steuersatzes gibt, auch nicht um ein Promille, sondern eine 
Erhöhung. Ich bin wirklich ernüchtert. Ich sehe keinen Aus
weg aus dieser desolaten Situation bei der Invalidenversi
cherung. Wir schütten jetzt einfach mehr Mittel ins Fass 
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hinein. Aber wenn es uns nicht gelingt, nicht nur die Löcher 
zu stopfen, Herr Kollege Frick, sondern in dieses Fass auch 
einen Boden einzuziehen, dann werden wir diese Invaliden
versicherung irgendwann einmal nicht mehr finanzieren kön
nen. 

Schmid Carlo (C, Al): Ich werde diesem Bundesbeschluss 
nicht zustimmen. Und zwar muss Ich Ihnen ganz ehrlich sa
gen: Der Grund, warum ich das nicht tue, ist folgender: Ich 
möchte den Druck auf die Kommission und auf den Bundes
rat erhöhen. 
Herr Schiesser hat es erwähnt: Ich habe bereits bei der ers
ten Runde der 4. IV-Revision gesagt, dass wir uns das eines 
Tages nicht mehr leisten können und dass wir hier an der 
Wurzel, bei den Voraussetzungen für den Zugang zur IV, an
setzen müssen. Davon ist jetzt auch in der zweiten Runde 
keine Rede. 
Herr Frlck, Sie haben in verdienstvoller Art und Welse die 
Gründe dargelegt, weswegen die Kosten bei der IV explodie
ren. Aber Sie haben kein Wort darüber verloren, was wir da
gegen tun sollen. Wenn wir Jetzt hingehen und die Ge
schichte weiter finanzieren, dann geht der gleiche Schlend
rian weiter. Man hat die Geschichte finanziert, es läuft 
wieder, und damit hatte man während der letzten vier, fünf 
Jahre überhaupt keinen Anlass, in Bezug auf die Vorausset
zungen zum Zugang zur IV irgendetwas zu ändern. Das 
halte ich für verfehlt. Ich will die IV nicht zu einer unsozialen 
Veranstaltung machen, ich wlll sie elnigermassen finanzier
bar erhalten. 
Jetzt geht man hin und will mehr Mehrwertsteuerprozente 
für die IV. Okay. Aber so sozial Ist die Erhöhung der Mehr
wertsteuer eben auch nicht. Die Mehrwertsteuer ist von mir 
aus gesehen die unsozialste steuer, die es Oberhaupt gibt. 
Einen Grundbedarf muss jeder kaufen, ob er MIiiionär Ist 
oder nicht. Bezüglich des Grundbedarfs Ist der MIiiionär ge
nau gleich gestellt wie der kleine Mann und die kleine Frau. 
Die Mehrwertsteuer zieht einem Jeden in der Höhe eines be
stimmten minimalen Sockels einfach Geld für das tägliche 
Leben ab, ob er reich oder ob er arm Ist. Hier haben wir eine 
steuer, die zwar einfach fliesst, aber sie fllesst mit dem Geld 
derjenigen, die arbeiten müssen, um es zu verdienen, damit 
sie etwas kaufen können. 
Ich bin einfach der Auffassung, dass wir hier einmal ernst
haft etwas streng sein mOssen. Man wird uns In der Presse 
herumzerren, das ist mir vollkommen egal! Aber wenn wir 
jetzt zu diesem Beschluss Nein sagen, dann machen wir der 
Kommission, dem Bundesrat und der Verwaltung Beine, 
endlich etwas Vernünftiges zu tun, das nachhaltig und auf 
lange Sicht unsere IV wieder sichert. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Als der Wirt dann nach gehab
ten Freuden die Rechnung präsentierte, schlugen sich ei
nige Gäste seitwärts In die Büsche. So etwa kommt mir die 
bisherige Debatte vor; ich finde, die Debatte Ober die Finan
zierung des Sozialstaates verdient eine etwas grössere 
Ernsthaftigkeit, als sie bisher gepflogen wurde. Wir müssen 
vermutlich auch einige Konflikte austragen. 
Es Ist hier unwidersprochen festgehalten worden: Je westll
cher In der Schweiz man lebe, desto Invalider sei man, statis
tisch gesehen. Je städtischer man lebe und wohne, desto 
invalider sei man. Umgekehrt: Je ländlicher und je östlicher 
man wohne und lebe, desto weniger Invalid sei man. Das Ist 
eine Feststellung, die getroffen worden Ist. Es wird sicher 
Anhaltspunkte dafür geben, die stimmen. Mir fällt In diesem 
Zusammenhang einfach auf, dass da oft Wanderungen statt
finden. Wenn man Im Mittelalter gesagt hat, stadtluft mache 
frei, so könnte es durchaus sein, dass behinderte Personen 
die Stadt suchen, weil dort der Doktor Eisenbart etwas weni
ger eisig Ist als vielleicht in der Ostschweiz auf dem idylli
schen Land. Jedenfalls können wir die Debatte so nicht 
führen und sagen, das sei eine Geschichte der Westschwei
zer Städte. 
Eine zweite Frage beschäftigt mich seit dreissig Jahren un
gemein, notabene als Solothurner: Nach der Ölkrise, als wir 
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unsere Beschäftigungsprobleme in der Uhrenindustrie hat
ten, damals noch ohne obligatorische Arbeltslosenversiche
rung, ist mir, dem damals jugendllch-stürmischen Gewerk
schaftssekretär aufgefallen, dass grosse Rrmen, die inzwi
schen nicht mehr so grosse Namen haben, auf Teufel komm 
raus Invalidisiert haben. Die Unternehmen haben es erfun
den, die Arzte haben die Zeugnisse ausgestellt, die Sozial
versicherungsbürokraten haben unterschrieben, und die 
Gewerkschaftsfunktionäre haben Beifall geklatscht. Die Ar· 
beltnehmer waren glOckllch, weil sie mangels einer Arbelts
losenversicherung weiterhin ein gesichertes Einkommen 
hatten. Damals in den Siebzlgerjahren wurde in Serie invali
disiert. Man hat damals einen richtigen Schluss aus dieser 
unliebsamen Geschichte gezogen: Man hat dann im Jahre 
1977 das Obligatorium der Arbeitslosenversicherung einge
führt. 
Wir kommen in dieser sehr ernsthaften Diskussion nicht um
hin, die Grenzen zwischen Arbeitslosen- und Invalidenversi
cherung zu ziehen. Ich habe etwas gelitten, als der Herr 
Kommissionspräsident ausgeführt hat, man müsse diesen 
Verrentungsprozess stoppen. Es ist ihm nicht gelungen für 
meine Ohren hörbar zu sagen, wie man diesen Prozess 
stoppen könnte. Jedenfalls hat das einen ZUsammenhang 
mit der Arbeitslosenversicherung, es sei denn, es würde je
mand hier drin - offen aussprechend oder sous-entendu -
die Meinung vertreten, wir sollten die Leute in grösserer Zahl 
auf die Fürsorge schicken. Das habe ich bisher nicht gehört. 
Aber Ich nehme auch an, dass wir uns einig sind, dass das 
eher ein Modell aus dem 18., eventuell aus dem 19. Jahr
hundert Ist, aber ganz sicher nicht eines aus dem 21. Jahr
hundert. Jedenfalls ist die Lösung hier nicht präsentiert 
worden. 
Wenn wir uns jetzt aus finanziellen Gründen auf die Invali
denversicherung stürzen und dabei In der ganzen Diskus
sion komplett vergessen, was wir beispielsweise vor kurzem 
auch bei der Arbeitslosenversicherung beschlossen haben, 
dann wäre das etwas kurz gegriffen. Zur Rnanzlerung 
möchte ich in dieser Debatte spontan einfach sagen, dass 
ich am liebsten Herrn Schmid Carlo voll zustimmen und sa
gen würde: Auch ich, der ich in meiner Bewegung ein etwas 
Traditioneller bin, habe gelernt, dass direkte Steuern wegen 
der Progression eigentlich gerechter sind als Indirekte Steu
ern wie die Mehrwertsteuer. Das hat mir der grosse alt Bun
desrat Max Weber noch an der Universität Bern beigebracht. 
Ich habe es geglaubt, obschon moderne Ökonomen diese 
These in Zweifel ziehen. Herr Schmid, das Problem ist nur: 
Auch wenn ich Ihren Ausführungen, die Sie zu diesem Punkt 
gemacht haben, durchaus zustimmen möchte, dann fällt mir 
doch auf, dass wir in dieser Runde vor nicht allzu langer Zeit 
just um die Frage gestritten haben, wie gross der Anteil der 
direkten Steuern am Steueraufkommen des Bundes sein 
soll. Eine überwältigende Mehrheit dieses Rates hat doch 
die Meinung ausgedrückt, der Anteil der direkten Steuern 
am Gesamtsteueraufkommen des Bundes solle zurückge
hen. Das Ist Jedenfalls in der Steuerdebatte hier zum Aus
druck gebracht worden. Das habe ich dazu noch anmerken 
wollen. 
Ich muss Ihnen ganz offen gestehen: Ich staune ein biss
chen darüber, dass nun starke Kräfte dieses Rates ganz klar 
sagen, dass sie diesen Finanzierungsbeschluss jetzt nicht 
haben möchten. Ich möchte einfach wissen, wann sie diesen 
Beschluss fassen wollen. 
Ich schliesse mit dem Hinweis, mit dem Ich begonnen habe: 
Wir haben diesen Sozialstaat gemeinsam durch Beschlüsse 
geschaffen, wir sind stolz darauf, und wir können uns nicht 
vorzeitig abmelden, wenn die Rechnung dafür präsentiert 
wird. 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Als ich in diesen Rat kam, 
wurde gerade ein Bericht IDA-Flso verfasst, und weil man 
durch diesen IDA-Flso-Berlcht zu wenig Klarheit über die 
künftige Finanzierung unserer Sozialversicherungen bekam, 
hat man dann den Bericht IDA-Fiso 2 gestaltet. Im An
schluss an IDA-Rso 2 stellte unser Ratskollege Schiesser -
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Ich möchte da an ihn anknüpfen - die Frage, was denn Jetzt 
die weiter gehenden, konkreten Massnahmen seien. Wenn 
ich Buchhaltung führe, fehlen diese Antworten eigentlich bis 
heute und haben slch, im Gegenteil, fast akzentuiert; denn In 
der gleichen Zeit hat sich das Bruttolnlandprodukt In unse
rem Land zwischen 0,5 und 1,5 Prozent entwickelt, während 
die Ausgaben allein für die Renten Im lnvalidenversiche
rungsbereich jedes Jahr, seit ich hier bin, um 5 bis 8 Prozent 
zugenommen haben. 
Nun stellten wir einmal in der Finanzdelegation die Frage, 
warum dies denn so sei. Wir bekamen damals eigentlich er
mutigende Berichte aus dem Departement, indem man uns 
nämlich die Gründe aufzählte. Ich habe sie nicht mehr im 
Detail vor mir. Ich erinnere mich aber, dass Sie, Frau Bun
desrätin, uns sagten, es gebe bestimmte Kategorien von 
Leuten, die aus der Arbeitsloslgkeit in die Invalidenversiche
rung «migrieren», es gebe psychische Syndrome, die zu ln
valldität führen, es gebe auch mehr Frauen, die in die 
Invalidenversicherung aufgenommen werden müssen, es 
gebe die verschiedenen Kategorien von Invaliden an sich -
wir haben darüber beim ersten Versuch zur 4. IV-Revision 
gesprochen, ich erinnere Sie an die Debatte über die Vier
telsrente - und es gebe schliesslich Leute, die Im Alter inva
lid werden; eigentlich ein relativ verfeinertes BIid dessen, 
was zur Aufnahme in die Invalidenversicherung führt. 
Was mir heute fehlt und bei mir Unbehagen auslöst, sind die 
dazugehörigen Zahlen. Ich würde gerne einmal hören und 
wissen, warum und in welchen Kategorien sich diese Zunah· 
men abspielen und wie man sie allenfalls in den Griff bekom
men könnte. Das wäre eine Vorarbeit zu dem, was die 
Kommission gemacht hat. Ich zweifle nicht an der Gründlich
keit der Kommissionsarbeit, aber ich zweifle daran, dass ge
nügende Grundlagen vorhanden waren. Ich bin geneigt zu 
zweifeln, dass man daran etwas ändert, wenn wir heute 
nicht einen Pfahl einschlagen. 
Herr Kollege Leuenberger, Sie haben gesagt, wir müssten 
jetzt für gehabte Freuden bezahlen. Okay. Sie nehmen einen 
Begriff aus dem Vereinsleben. Ich aber sage Ihnen: Jeder 
Verein, der ein Projekt in Angriff nimmt oder eine Veranstal
tung durchführt, ist es gewohnt, Ausgaben und Einnahmen 
gemeinsam anzuschauen. Wenn er aas nicht tut, wird er 
dafür bestraft. Wir aber, die wir uns in Milliardenbereichen 
bewegen, versuchen zuerst einmal, die Leistungen zu defi
nieren, und verschieben dann die Finanzierung auf einen 
späteren Zeitpunkt. Das ist für einen Dorfverein eine Tod
sünde und für ein Parlament inakzeptabel. Ich erwarte des
halb, dass wir die Beratung des Bundesbeschlusses über 
die Finanzierung der AHV /IV durch Anhebung der Mehrwert
steuersätze auf die Wintersession verschieben oder so 
lange vertagen, bis die detaillierten Leistungsbeschlüsse zu
sammen mit der BVG-Revision vorliegen. Dann haben wir 
eine realistische Budgetierung dieser Sozialwerke, die Herr 
Kollege Leuenberger sehr wichtig sind. 
Gerade weil die Sozialwerke so wichtig sind - darin sind wir 
uns einig -, bin ich der Meinung, dass man hier gründllche 
Arbeit leisten sollte, und zwar auch Im Sinne unserer Finan
zen. Ich sage das jetzt als Finanzpolitiker: Ich zweifle nicht 
an der Arbeit der Kommission, aber sie hat das Paket am 
Schluss nicht fertig geschnürt. Das muss sie tun, auch wenn 
es Jetzt noch eine Session mehr braucht. 

Beerll Christine (R, BE): Ich kann das grosse Unbehagen 
verstehen, das heute im Rat zum Ausdruck kommt. Ich 
glaube, die Abfolge der Geschäfte Ist in der Tat etwas prob
lematisch, wenn wir Jetzt den Finanzierungsbeschluss auf 
der lraktandenl!ste haben, bevor wir die Revision des IV-Ge
setzes diskutiert haben. In umgekehrter Reihenfolge hätten 
wir mindestens das Menu gesehen, bevor die Rechnung 
präsentiert wird. Jetzt entscheiden wir in der Tat über die 
Rechnung, bevor wir überhaupt den Inhalt des Menus fest
gelegt haben. 
Ich würde alle diejenigen sehr bitten, die Jetzt - zu Recht! -
ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht haben, dass sie 
dann bei der Behandlung des IV-Gesetzes daran denken, 
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was sie jetzt für Ausserungen gemacht haben. Auch wenn 
hundert gute Gründe dafür sprechen, dass wir Ausbau be
schliessen, bitte Ich Sie, doch sehr konsequent zu sein und 
die Lösungen der Mehrheit zu unterstützen, damit wirklich 
nicht noch Mehrausgaben in der Gesetzgebung verankert 
werden, die Ihnen schlussendlich irgendeinmal wieder als 
Finanzierungsbeschluss präsentiert werden. 
Aber ich bin auch der Ansicht, dass es vom Verständnis her 
wohl besser gewesen wäre, wenn wir zuerst das Gesetz und 
dann den Finanzierungsbeschluss behandelt hätten. Dann 
hätten Sie auch gewusst, wieso die IV eben so viel Geld ver
langt. 
Was die zeitliche Dringlichkeit betrifft, muss ich Kollege Marz 
doch widersprechen: Die IV benötigt dieses Mehrwertsteuer· 
prozent dringend. Der Bundesbeschluss muss auf den 1. Ja
nuar 2004 in Kraft gesetzt werden können. Wenn wir den 
Entscheid auf die Wintersession verschieben, dann haben 
wir diese Möglichkeit nicht, und das gäbe uns schwere Prob
leme auf. 
In Bezug auf die Finanzlage der IV teile ich Ihre Bedenken 
voll und ganz. Ich möchte das Ganze noch ganz kurz in die 
längerfristige finanzielle Situation und in den Finanzplan der 
nächsten Jahre einbetten, damit wir die Grössenordnung 
und auch die Bedeutung des Problems sehen. 
Der Finanzplan 2004-2007 weist ein Wachstum von 4,4 Pro
zent auf. Wir wissen es alle: Das ist nicht schuldenbremsen
konform. Der Finanzplan liegt also darüber. Das Budget 
2003 liegt innerhalb der Bandbreite, aber der Finanzplan 
nicht. Diese 4,4 Prozent entsprechen einem Betrag von 9,7 
Milliarden Franken Wachstum Im Zeitraum von 2004 bis 
2007. Davon beträgt dieses IV-Mehrwertsteuerprozent 
schon 3,2 Milliarden Franken. Ein ganz ansehnlicher Teil der 
9,7 Milliarden Franken entfällt also auf die Finanzierung der 
IV. Die soziale Wohlfahrt im Übrigen macht noch 2,8 Milliar
den, die Bildung - diese Erhöhung um 6 Prozent - 900 Mil
lionen und die LSVA noch 570 Millionen Franken aus. Dann 
gibt es noch weitere kleine Beträge. Aber immerhin: Diese 
3,2 Milliarden Franken IV sind ein ganz wesentlicher Betrag. 
Wenn man den Finanzplan stabilisieren, also schuldenbrem
senkonform ausgestalten würde, dann wäre ein Wachstum 
von 3, 1 Milliarden Franken möglich. Das bedeutet, dass wir 
6,6 MIiiiarden Franken Ober dem Plafond der Schulden
bremse liegen, und davon macht die Hälfte wiederum dieses 
IV-Mehrwertsteuerprozent aus. 
Die IV belastet uns also wirklich ganz schwer. Es ist ganz 
wichtig, dass wir versuchen, dieses Ausgabenwachstum in 
den Griff zu bekommen und keine Entscheide fällen ohne 
gesicherte Grundlagen, ohne Zahlen; keine Entscheide, die 
uns in irgendeiner Art und Weise ins Ungewisse führen und 
von denen wir die Auswirkungen nicht kennen. 
Zur Ursachenforschung: Hier möchte ich doch darauf hin
weisen, dass im Bereich der psychischen Erkrankungen 
grosse Probleme liegen. Wir haben letzte Woche versucht, 
das mit der Diskussion Ober meine Interpellation zu den psy
chischen Erkrankungen und deren Bekämpfung anzugehen, 
vor allem auch Im Bereich der Prävention. Ich bin sehr über
zeugt davon, dass wir hier einen Schritt zu machen haben, 
um materiell Verrentungen zu verhindern. Ich bin auch da
von überzeugt, dass wir mit den Massnahmen der Kostener
sparnis, namentlich mit den regionalen ärztlichen Stellen -
wir werden gerade im Anschluss bei der Behandlung des 
Gesetzes darauf zu sprechen kommen -. doch gewisse 
Werkzeuge in die IV-Revision eingebaut haben, die uns er
lauben, die Kosten zwar langsam, aber immerhin Ober die 
Zeit hinweg in den Griff zu bekommen. 
Aber noch einmal - und das ist im Prinzip der Grund meiner 
Intervention -: Ich bitte Sie, die Bedenken, die Sie Jetzt äus
sern, bis zum nächsten Geschäft weiterzutragen und dort 
die entsprechenden materiellen Entscheide zu treffen, die 
nicht weitere Kostenerhöhungen mit sich bringen. 

Schmid Carlo (C, Al): Nur ein Wort zu Herrn Leuenberger: 
Ich glaube in der Tat, dass kein falscher Zungenschlag in 
diese Debatte hineinkommen darf! Im Rahmen dieser Frage 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ständerat 00.014 

mag es tatsächlich so sein, wie es wolle, es darf einfach 
keine Frontstellung zwischen der Ost- und der Westschweiz 
und zwischen Stadt und Land geben, denn wir müssen die
ses Problem gesamthaft und zusammen angehen. Ich bin 
auch der Auffassung, dass Sie, wenn man z. B. einen etwas 
genaueren und kleineren Raster über die Schweiz legen und 
nicht nur nach grossen Regionen analysieren würde, auch 
auf dem Land Gebiete mit einer hohen IV-Dichte finden war
den. Hier, glaube ich, hat es keinen Sinn, sich gegenseitig 
den schwarzen Peter zuzuschieben: Wir haben vielmehr mit
einander ein Problem, das wir auch miteinander lösen müs
sen. 
Ich möchte Ihnen einen Ordnungsantrag stellen: Verzichten 
wir im Moment auf die Behandlung der Vorlage 1, behandeln 
wir Jetzt die 4. IV-Revision. Geben wir der Kommission den 
Auftrag, dem Rat auf nächste Woche, wenn die IV-Revision 
hier behandelt worden Ist, Artikel 130 Absatz 4bis und alles, 
was damit zusammenhängt, neu vorzulegen, damit wir die 
Finanzierung der IV besprechen können. Die Finanzierung 
der AHV können wir dann nach der Beratung der 11. AHV
Revislon in der Wintersession behandeln. 
Ich bin nicht sicher, ob Ich den Bundesbeschluss auch dann 
noch ablehnen werde. Aber Sie werden damit die Möglich
keit haben, den Preis zu sehen, nachdem Sie das Menü ge
nossen haben. 

Studer Jean (S, NE): L.'.AI est une de nos assurances socla
les. Mais ce que je constate, c'est que c'est celle qui donne 
le plus lleu a des fantasmes, que ce soit du cOte des assures 
ou du cOte des politlclens. Du cöte des assures, nombreux 
sont celles et ceux qui crolent pouvolr avolr droit a une rente 
Al et ne comprennent pas lorsqu'une declslon negative leur 
est adressee; et du cöte des autorltes politiques, nombreu
ses et nombreux sont ceux qui croient qu'on donne trop 
d'argent pour cette assurance-la. Je crols que cette incom
prehenslon resulte simplement du fait que l'lnvalidlte, c'est 
quelque chose de molns concret que Je chOmage, la maladle 
ou la retralte, et 9a donne lleu a pleln d'lnterpretatlons. 
Dans la pratlque professionnelle qul est la mlenne, J'al sou
vent affalre a des personnes qui demandent des rentes Al, 
et je suis toujours surpris de constater la certitude que ces 
personnes ont de pouvoir obtenir une rente d'lnvalldite. Mals 
je suis toujours aussi surprls de voir comment la Justificatlon 
medlcale qul est souvent donnee pour refuser une rente 
d'lnvalldlte me paraTt comprehensible. 
A cOte de ma pratique professlonnelle, j'al egalement des 
contacts avec la population. Et Je suls toujours aussi surprls 
de l'evolution de notre soclete: II y a qulnze Jours, Je dlscutais 
avec la responsable d'une Institution neuchätelolse pour 
handlcapes mentaux, et cette personne rls que dans 
mon canton de Neuchätel, II y a 20 ha mentaux qui 
vivent avec un seul parent qul a plus de 75 ans. Cela, c'est 
le succes de notre Etat soclal. Cela, c'est effectlvement une 
reussite des conditions de vie qu'on offre aux personnes qui 
sont handicapees mentales. Dans mon canton de Neuchä
tel, dans trols a quatre annees, sl 20 handlcapes mentaux 
perdent les seuls parents qu'lls ont, a ces personnes-la, on 
devra bien offrir une solution. 
L.'.evolution de notre societe nous condult forcement - force
ment! - a un accroissement de nos depenses dans ce do
malne. Et on ne peut pas, en tant que representants qui 
slegeons dans cette Chambre, a la fols dlre: «Cela coate 
trop eher» et ne pas se rejouir qu'aujourd'hul, les handlca
pes mentaux, par exemple, vivent beaucoup plus longtemps, 
comme toutes les personnes handlcapees, qu'il n'y a que 
serait-ce vlngt ou trente ans. C'est pour 9a que Je dls qu'il y a 
parfols des fantasmes autour de l'assurance-lnvalldite, tant 
du cOte des assures que du monde politique. Mais il taut 
aussl admettre que la dlgnlte de la personne invalide coate, 
que ces personnes doivent lltre accompagnees. 
II me semble que la commlsslon a essaye de blen compren
dre ces chiffres, d'l!tre prudente dans ses evaluatlons et 
effectivement, on le verra dans le cadre du debat sur la 
4e revlslon de l'AI, de mleux chercher a contröler l'applica-
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tion de la loi. Mais on ne me fera jamals croire dans ce pays 
que les depenses d'assurance-invalldlte peuvent dlminuer. 
C'est faux! Et en plus du falt que c'est faux, il faudralt aussi 
comparer la situation exlstant dans notre pays avec ce!le 
existant dans d'autres pays. Le message nous le dlt: les de
penses en matiere d'invalldlte en Suisse sont parmi las plus 
basses des pays de l'OCDE. On doit a cet egard reconnaltre 
qu'il y a des efforts qui sont faits pour essayer de maftriser 
au mieux l'evolutlon et le bien-lHre auquel les personnes in
valides ont aussl droit. 
Alors, Je comprends la motlon d'ordre Schmid Carlo qul dlt: 
« Traltons cette question apres qu'on aura vu la 4e revlsion 
de la loi sur l'assurance-lnvalldlte.» II y a une certaine cohe
rence dans ce secteur-la. Mals vous verrez que la commis
sion a effectlvement pris au serleux la problematique des 
coOts et qu'elle a aussi prls au serleux Ja realite de la dignlte 
des personnes invalides. 

Le presldent (Cottler Anton, president): Nous sommes en 
presence d'une motlon d'ordre Schmid Carlo, qui rejolnt 
les Interventions de MM. Marz et Briner. D'entente avec 
M. Schmid, je propose qua nous procedlons de la manlere 
sulvante: nous poursuivons le debat d'entree en matlere sur 
l'objet OO.Q14 qui comprend les deux projets 1 et 3. Lorsque 
nous serons entres en matlere, nous traiterons la motlon 
d'ordre Schmid Carlo qul demande d'examiner les deux pro
jets precltes apres avoir termine l'examen de la 4e revislon 
de l'AL Je constate qu'il n'y a pas d'opposltlon. -- Ainsi de
cide. 

Stähelln Philipp (C, TG): Ein solches Vorgehen, wie es jetzt 
vom Herrn Präsidenten vorgeschlagen worden ist, sehe ich 
durchaus auch. Ich muss gestehen, dass Ich etwas Mühe 
habe mit der Diskussion, so wie sie Jetzt gelaufen ist. Ich 
sage das auch als Mitglied der Kommission. Die Diskussion 
hat sich an der IV entzündet. Wo stehen wir mit der IV? Pri
mär stehen wir vor einem Schuldenberg von bald 5 Milliar
den Franken. Dieser Schuldenberg verschwindet nicht 
einfach, es wäre wohl eine Illusion zu glauben, dass wir 
diese Schulden nur ausgabenseltig wegkriegen. Wir kom
men nicht darum herum, hier auch die Einnahmenseite zu 
korrigieren. Ich bin im Ausgabenbereich für alles zu haben, 
was sinnvoll ist, um hier zurückzubuchstabieren, um - Ich 
benutze jetzt auch den miserablen, hässlichen Ausdruck -
die Verrentung stoppen zu können. Aber das müssen wir bei 
der Gesetzesvorlage durchbrln9en. Hier geht es primär 
darum, dass wir auch aus der Uberschuldung herauskom
men, und das Ist schlussendlich der Kernpunkt des Antrages 
der Kommission und des Entwurfs des Bundesrates. 
Weiter diskutieren wir Ober den Mehrwertsteuerantell fOr die 
AHV. Auch bezüglich der AHV Ist doch unbestritten, dass die 
demographische Entwicklung unserer Gesellschaft Ihren 
Preis hat, wenn wir sehen, dass wir - Gott sei Dank! - immer 
älter werden. Das Jst uns wahrscheinlich auch allen klar. Es 
kommt ein weiterer Faktor dazu: Bel der AHV-Ananzierung 
entscheiden wir ja erst Ober einen Mechanismus und nicht 
unmittelbar Ober die Mehreinnahmen. Auch dieser Ent
scheid, meine ich, kann getroffen werden. 
Ich bin deshalb der Meinung, dass durchaus auf die Vorlage 
eingetreten werden kann und soll. Wenn der Beschluss Im 
Sinne des Ordnungsantrages allenfalls erst nach der De
batte Ober die 4. IV-Revision erfolgen soll, kann man das so 
tun. Aber ich meine, wir sollten in dieser Session darüber 
entscheiden. 

Schlesser Fritz (R, GL): Nur zwei Bemerkungen: Zum ei
nen hat Herr Kollege Studer gesagt, viele Politiker glaubten, 
dass wir zu viel Geld fOr die lnvalldenverslcherung ausge
ben. Es Ist eine politische Entscheidung, wie vlel Geld wir fOr 
die IV ausgeben wollen; darüber kann man geteilter Mei
nung sein. Ich glaube, es ist auch sinnvoll zu sehen, in wel
chem Verhältnis die Ausgaben der IV zu den Ausgaben der 
AHV stehen; auch das gibt eine Grössenordnung. Ich bin mir 
durchaus bewusst, dass es viel schwieriger Ist, bei der IV 
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eine Grössenordnung zu bestimmen; bei der AHV Ist sie auf
grund der Zahl der Rentner und aufgrund der Ansprüche, die 
ihnen zustehen, vorgegeben. 
Es ist aber nicht die absolute Zahl, die mich beunruhigt, son
dern es ist die Dynamik in der Entwicklung dieser Zahl. Herr 
Kollege Stähelin, Sie haben gesagt, die IV habe einen 
Schuldenberg von 5 Milliarden Franken, wenn ich das richtig 
verstanden habe. 1996 betrug der Schuldenberg der IV 
1,575 Milliarden. Wir transferierten 2,2 Milliarden von der EO 
in die IV und entschuldeten sie damit. Also sind seit 1998 
ganze 5 Milliarden Franken Schulden aufgelaufen. Es ist 
diese Entwicklung und diese Dynamik, die mich wirklich be
schäftigt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das In den 
nächsten zehn Jahren einfach so weitergehen kann, auch 
wenn wir ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent für die IV 
beschliessen. 
Ich muss ganz offen gestehen: Es Ist beim ersten Teil der 
4. IV-Revision nicht gelungen, die Frage anzugehen, wie wir 
diese Steigerungsraten In den Griff bekommen oder vermin
dern können. Ich sehe auch beim zweiten Teil dieser Revi
sion kaum Ansätze dazu, dieses Kernproblem bei der IV In 
den Griff zu bekommen. Deshalb habe Ich gesagt, Ich resig
nierte etwas. Ich stelle fest, dass wir ausschliessllch auf der 
Einnahmenseite mit zusätzlichen Mitteln das Gleichgewicht 
der Finanzen bei der IV einlgermassen herbeiführen wollen. 
Das kann so nicht endlos weitergehen. Ich habe auch kein 
Rezept dafür, was man tun mOsste. Aber diese Steigerungs
rate kann nicht einfach so hingenommen werden. Ich be
fürchte, wenn wir das Mehrwertsteuerprozent bewilligen -
ich sage Ihnen, ich sehe keinen anderen Ausweg, wenn wir 
den Schuldenberg der IV nicht noch weiter anwachsen las
sen wollen -, dann wird der Druck, dieses Kernproblem an
zugehen, noch weiter abnehmen. Wir haben Ja dann ein 
zusätzliches Mehrwertsteuerprozent, die Finanzen der IV 
werden wieder im Lot sein, wir brauchen das Kernproblem 
nicht anzupacken. Es geht nicht um die Frage, wie viel wir in 
absoluten Zahlen fOr die IV ausgeben; es geht um die Ent
wicklung, und diese Entwicklung ist In den letzten paar Jah
ren Besorgnis erregend. 

David Eugen (C, SG): Es wurde Jetzt ein ROckwelsungsan
trag gestellt, in der Meinung, dass wir zuerst die IV-Gesetz
gebung behandeln und erst dann Ober die Frage des 
Mehrwertsteuerprozentes entscheiden sollten. Wenn es Ih
nen Ernst damit ist, eine Veränderung herbeizuführen, müs
sen Sie hier keinen ROckweisungsantrag stellen, denn die 
Ursachen dieser Zunahme der Verrentung sind In der Bot
schaft Ober die 4. IV-Revision dargelegt. Sie können das auf 
Seite 3216 nachlesen, wo Sie auch ein schönes Schaubild 
finden, das ganz klar aufzeigt, wo die Grande liegen. Hierzu 
müssten Anträge gestellt werden, die diese Ursachen betref
fen! Solche Anträge zur IV-Revision sind elgentllch nicht ge
stellt worden. Es gibt Vorschläge, die der Bundesrat 
unterbreitet hat, die In der Kommission auch unterstützt wor
den sind und die die Neuverrentung bremsen sollen. 
Es gibt zwei Ursachen tor die Zunahme der IV-Renten: die 
psychischen Krankheiten und die ROkkenlelden. Wenn Sie 
die Statistik und die Schaubilder auf Seite 3216 der Bot
schaft anschauen, sehen Sie, dass diese beiden Krankheits
bilder zwischen 1985 und 1999 enorm zugenommen haben. 
Die ZUnahme ist schwer medizinisch zu erklären, denn es Ist 
klar, dass Rückenleiden oder psychische Leiden In der Be
völkerung 1985 und 1999 wahrscheinlich nicht In unter
schiedlichem Ausmass vorkamen. Aber es ist so, dass die 
fOr die Rentenzusprache Verantwortlichen heute viel schnel
ler Renten zusprechen; das ist das Faktum. Es werden viel 
schneller Renten zugesprochen als In früheren Jahren. Wir 
haben bei der IV ein System, das das Recht, Renten zuzu
sprechen, sehr weit unten ansiedelt. Wir haben keine zent
ralen Steuerungsorgane, die diese Rentenzusprechung 
begrenzen. Das ist nach meiner Überzeugung der Haupt
grund, weshalb dieses Wachstum voranschreitet. 
In der Botschaft finden Sie Vorschläge, wie man dieses Prob
lem angehen soll. Die Kommission hat sich auch entschle-
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den, diesen bundesrätllchen Vorschlägen zu folgen und das 
Ganze auch mehr aus Bundessicht zu kontrollieren - aller
dings gegen die Widerstände der Kantone, die die Neuver
rentung und die entsprechenden Stellen eher bei sich 
behalten wollen. Ich muss Ihnen sagen: Wenn wir hier wirk
lich ehrlich bremsen wollen, müssen wir eine ziemlich starke 
Bundeskontrolle bezüglich der Rentenzusprache einführen. 
Einen anderen Weg gibt es nicht. 
Ich habe an sich nichts gegen eine Rückweisung. Aber man 
muss sich darüber im Klaren sein, dass sich dieses Problem 
nicht in einer Woche löst. Da müssen Sie schon Anträge ein
reichen, die noch viel weiter gehen als das, was Bundesrat 
und Kommission Jetzt beZOglich der Rentenzusprachen vor
schlagen. Das würde heissen, dass wir auf der medizini
schen Seite - ich sage Jetzt einmal - ein System einführen 
wie es beispielsweise bei der Suva besteht, dass also wirk
lich nur noch Amtsärzte entscheiden, ob Neuverrentungen in 
Betracht kommen oder nicht. Diese Amtsärzte würden letzt
lich einem Bundesorgan unterstehen, wie es bei der Suva 
der Fall ist. Meines Erachtens hätte ein solches System 
durchaus Wirkungen, Indem das Wachstum der Verrentung 
in diesen beiden Bereichen abgebaut würde. 
Ich möchte noch etwas zum Votum von Frau Beerll sagen, 
die ausgefQhrt hat, wir hätten In der Detailberatung die Mög
lichkeit, Zeichen zu setzen und noch Einsparungen vorzu
nehmen. Aus der Kommission Ist ja als andere Lösung die 
Assistenzentschädigung gekommen. Dazu muss ich Ihnen 
eines sagen: Die Assistenzentschädigung betrifft jene, die 
Ich selbst zu den wirklich Behinderten zähle; die Assistenz
entschädigung betrifft die tatsächlich behinderten Personen. 
Bei den psychischen Leiden und bei den Rückenleiden geht 
es sehr oft um Leiden, die sich aus dem Arbeitsprozess er
geben haben und die traditionellerwelse - früher jedenfalls -
nicht In diesem Ausmass zu den Behinderungen gezählt ha
ben. Ich möchte einfach davor warnen, dort anzusetzen und 
zu sagen, dort muss man jetzt den Hahn zudrehen, aber 
hier, wo das echte Problem der IV ist, nämlich beim Zu
wachs der Neuverrentung bei Rückenleiden und bei psychi
schen Leiden, eigentlich nichts zu machen. Das Ist meiner 
Meinung nach der falsche Weg. 
Ich schliesse mich also dem Rückweisungsantrag durchaus 
an, möchte Sie aber bitten, das Problem am richtigen Ort zu 
lokalisieren und dann auch die entsprechenden Anträge der 
Kommission zu unterstützen, nämlich die Anträge bezüglich 
der Kontrolle der Neuverrentung in diesen beiden Bereichen. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Aufgrund der De
batte möchte Ich noch drei Punkte anfügen. 
1. Zur Diskussion, die hier aufgebrochen Ist: Es war eine 
«Chropfläärete» über die schlechte finanzielle Situation der 
Invalidenversicherung. Das Ist verständlich; die Kommission 
tat dasselbe. Ich habe nichts anderes getan, als Ihnen die 
Zahlen, Argumente und Gründe nochmals darzulegen, wel
che bereits In den schriftllchen Unterlagen für die heutige 
Debatte und in der Botschaft vorhanden waren. Aber münd
lich dargelegt sind sie aufrüttelnder, als nur in den Papieren 
gelesen. 
Die Situation der zunehmenden lnvalidlsierung unserer Ge
sellschaft Ist uns bewusst. Wir stigmatisieren die einzelnen 
IV-Rentenbezüger beileibe nicht! Aber ich stelle fest: Bereits 
die Diagnose schmerzt. Nur, glauben Sie nicht, dass wir die
ses Problem in ein, zwei Wochen während einer Session lö
sen! Das wird die Hauptaufgabe der nächsten Jahre im 
Bereich der Sozialversicherungen sein. Aber dafür, dass die 
Diskussion aufgebrochen ist, habe ich Verständnis. 
Die heutigen Massnahmen zur Remedur scheinen mir poli
tisch redlicher zu sein als die letzten, jene des Jahres 1997. 
Herr Schlesser hat die vor fünf Jahren gefallenen Voten zi
tiert. Damals haben wir nur Mittel des EO-Fonds zur IV ver
lagert. Heute tun wir dies auch zu einem kleineren Tell. Das 
Geld ist dort greifbar. Aber wir sind konsequenter: Wir treffen 
zusätzlich die Massnahme, die auf Dauer wirkt, nämllch die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer. Steuererhöhungen sind un
angenehm. Doch wenn wir der Wahrheit Ins Auge sehen. 
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bleiben uns nur zwei Möglichkeiten: die Schulden zu sanie
ren oder sie weiter ansteigen zu lassen! Wir kennen die Si
tuation der IV-Kasse. Sie wird Ende dieses Jahres - Herr 
Stähelln hat es richtig zitiert - 4,5 Milliarden Franken Schul
den aufweisen. Jedes Jahr kommen in der nächsten Zelt 1 
bis 1,4 Milliarden Franken dazu. Tun wir nichts, so haben wir 
In fünf Jahren eine Schuld von 1 O Milliarden Franken allein 
bei der IV. Heute Ist die Zeit zu handeln. Jede Verzögerung 
belastet die späteren Generationen, und das ist nicht kor
rekt. 
2. Ich möchte auf den Ordnungsantrag Schmid Carlo einge
hen. Ich bitte Sie, ihn abzuweisen, und möchte das anhand 
von AHV und IV begründen. 
Beginnen wir mit der IV: Sie sehen - Ich habe es dargelegt-, 
wir haben zwei Möglichkeiten: die IV in einigen Jahren finan
ziell zu sanieren oder das Defizit anzuhäufen und der nächs
ten Generation bereits In fünf Jahren einen Schuldenberg 
von über 10 Milliarden Franken zu hinterlassen. Das zweite 
ist nicht verantwortbar. Also müssen wir heute beschllessen. 
Wenn Sie glauben, wir hätten die Grundlagen nicht, um be
reits jetzt, vor der Detailberatung, zu entscheiden, möchte 
Ich Sie auf die Zahlen verweisen: Wir haben sie Ihnen für 
diese Beratung zusammengestellt. Wir rechnen, beim heuti
gen Rentnerstand, mit Minderausgaben von 227 Millionen 
Franken. Um die IV zu sanieren, müssen wir die Mehrwert
steuer um 1 Prozent erhöhen. Nun Hegen uns aber für die 
IV-Revision keine Anträge vor, die weniger Ausgaben zur 
Folge hätten. Es liegt nur ein Antrag vor, der zu Mehrkosten 
von jährlich einer halben Milliarde Franken führt. Also Ist es 
doch eindeutig: Wir brauchen dieses Mehrwertsteuerpro
zent! Das wissen wir zu hundert Prozent; das Ist glasklar, 
noch bevor wir mit der Beratung anfangen. 
Wenn wir in der Beratung der Minderheit folgen, also der 
grosszügigen Lösung zustimmen, helsst das, dass wir die 
Mehrwertsteuer definitiv nie mehr senken können. 1 Prozent 
aber braucht es In jedem Fall. Sie können mit gutem Gewis
sen vor der Detailberatung über die IV-Finanzierung ent
scheiden. 
Nun zur AHV: Ich anerkenne die grundsätzlichen Einwen
dungen von unserem Kollegen Peter Brlner, der sagt: Ich 
möchte zuerst das Menu auf dem Tisch haben, erst dann 
bezahle Ich. Aber, Herr Briner, Sie wissen genau, was wir 
bestellen. Ich möchte Sie wieder auf das Blatt verweisen, 
diesmal betreffend die AHV-Revision. Beschliessen werden 
wir in der Tat In der nächsten Session. Aber wie breit ist der 
Spielraum zwischen Maximum und Minimum? Der Unter
schied zwischen den finanziellen Auswirkungen der Anträge 
betragt 200 Millionen Franken! Was macht das aus? Das 
macht einen Zehntel Mehrwertsteuerprozent, nur ein ganzes 
Promille, aus und liegt Im kleinen Streubereich. 
Egal, was wir In der Revision Im Detail beschliessen, die 1,5 
Prozent Mehrwertsteuer werden nötig sein. Offen Ist nur die 
Frage: Wann brauchen wir es? Und in welchem Jahr erhö
hen wir um wie viel Promille? Da haben wir Splelraum. Die 
Frage wird sein: Bevorzugen Sie eine grosszOglge Lösung 
oder eine sparsamere Lösung? Einfluss wird auch die Wirt
schaftslage haben. Wie viele Beiträge leisten Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer? Wie hoch sind die Mehrwertsteuerer
träge? Hier haben wir Spielraum. Aber dem tragen wir ja 
Rechnung, Indem die Erhöhung der Mehrwertsteuer für die 
AHV durch Bundesgesetz erfolgt und nicht Im freien Ermes
sen des Bundesrates liegt. 
Aber egal, ob Sie damit die Maximal- oder Minimalvariante 
beschllessen - wir sind ja Zweitrat, nicht Erstrat -, geht es 
um einen Spielraum von 0, 1 Prozent bis Ins Jahr 2015. Wir 
wissen also genau, was wir bestellen. Wir bestellen In einem 
guten Restaurant und sind bereit, Im Voraus zu bezahlen; 
das tun wir mit diesem Beschluss. Eine Verschiebung bringt 
materiell absolut nichts. 
3. Was den Ablauf der Beratung betrifft: Sehen Sie, die 
Volksabstimmung muss im Frühjahr 2003 stattfinden. Es hat 
niemand gesagt - Ich habe auch Carlo Schmid nicht so ver
standen -, man wolle die Finanzierungsvorlage In zwei Teile 
trennen. Wir wollen eine Finanzierungsvorlage für die So
zialwerke; darin sind wir uns einig. Darüber müssen wir in 
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der Volksabstimmung im Jahre 2003 abstimmen. Selbst 
wenn wir die Finanzierungsvorlage trennen würden, müs
sten wir dem Volk die IV-Vorlage im Frühjahr 2003 vorlegen; 
andernfalls verzögerten wir die Sanierung um ein Jahr. 
Wann sollen wir die Beratung abschliessen? Wir schaffen 
als Zweitrat richtlgerweise eine Reihe von Differenzen. 
Wenn wir das erst nach der AHV-Beratung tun, wird dies ge
gen Ende der Wintersession sein. Das erlaubt keine seriöse 
und gründliche Differenzbereinigung mehr. Also müssen Sie 
In dieser Session beschllessen, wenn wir dle Volksabstim
mung nicht um ein Jahr verzögern wollen. Weil das kom
mende Jahr ein Wahljahr Ist, bestehen leichte Sachzwänge 
bezüglich des Fahrplanes. Das hat uns auch dazu geführt, 
jetzt schon die gesamte Finanzierung vorzulegen. 
Aber wir wissen, was wir beschl!essen. Es Ist keine Black
box, es ist kein Blindflug: Wenn wir die Sozialwerke gesund 
halten wollen, müssen wir die Mehrwertsteuer um 1 Prozent 
erhöhen, und wir müssen die AHV bis ins Jahr 2015 um 
1,5 Prozent erhöhen. Wir tun Jetzt nichts anderes! 
Der Spielraum wird durch die Detailentscheide nicht grösser. 
Darum bitte ich Sie - ich appelliere eindringlich an die Ge
lassenheit unseres Rates, der auch nach einer emotionalen 
Diskussion zum sachlichen Entscheid zurückkehrt -: Ba
schliessen wir heute Ober diese Vorlage, schieben wir sie 
nicht hinaus. Der Entscheid wird nicht anders, auch wenn wir 
erst später beschliessen. 
Ich möchte noch etwas nachholen: Es Ist ein Dank an das 
Departement und an das Bundesamt für Sozialversicherung. 
Wissen Sie, die Kommission und Ihr Departement, Frau 
Dreifuss, waren sich nicht in allen Punkten einig. Die Diskus
sionen waren hart. Wir haben aber ausserordentlich ge
schätzt, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
dort, wo Ihr Departement anderer Ansicht war, sehr loyal 
und konstruktiv für die Kommission gearbeitet haben. Es war 
eine ausserordentlich grosse Belastung, für uns eine grosse 
und für Sie und Ihre Mitarbeiter eine ungewöhnliche. Dafür 
möchte ich Ihnen, Frau Drelfuss, und Ihren Mitarbeitern sehr 
herzlich danken. 

Le presldent (Cottier Anton, president): Je vais maintenant 
donner la parole, pour l'entree en matiere, a. Mme Dreifuss, 
conseillere federale. Ensulte, nous voterons sur l'entree en 
matiere sur las pro]ets 1 et 3. Puls, nous nous prononcerons 
sur la motion d'ordre Schmid Carlo qui ne propose pas un 
renvoi mais un report de l'examen de detail des deux projets 
precites apres l'examen de la 4e revision de l'AI qua nous 
commencerons ce matln. 

Drelfuss Ruth, conseillere federale: Qu'II y ait des emotions 
dans une dlscussion de ca genre me paralt presque inevlta
ble, parce qu'II s'agit d'un theme douloureux. II s'agit de la sl
tuation de personnes qul, pour des raisons x ou y, n'arrivent 
plus a assumer ieur existence par leurs propres forces, et 
pour lesquelles la grande difficulte consiste d'abord a. voir 
quelle est la cause de l'incapacite. Est-ce vraiment un acci
dent ou une maladle et qul a redult la capaclte de ces per
sonnes de gagner ieur via, a. un polnt tel qu'une rente 
lnvalidite doit leur ötre versee? Est-ce qua, par des mesures 
preventives, ces personnes peuvent recuperer la force de 
travall necessaire et la possibillte de subvenir a leurs be· 
soins? Ou est-ce qua ces personnes sont dans cette situa
tion pour d'autres raisons? 
II y a des causes autres qua la maladle ou l'accldent qui 
peuvent condulre a. la pauvrete, a l'lncapacite de travailler: 
des enchainements de clrconstances, des placements mal
heureux, des difficultes a. ne pas perdre pled dans une so
ciete. Si Je vous en parle, c'est parce que j'ai devant les yeux 
toutes las lettres que je re1_;:ois, des lettres tres souvent des
esperees, ou qui revelent un espolr tenu, et qui me racon
tent la dlfflculte qu'il y a a. recevolr l'aide de l'AI, en particuller 
une rente de l'AI, et la longueur de la procedure. Je dois tres 
souvent expliquer le pourquoi de la longueur de cette proce
dure. En llsant ces lettres, en preparant la reponse et en me 
mettant a la place de ces lnterlocuteurs, j'aurais envle de 
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pleurer, a !'Idee que cela dure un an, deux ans, qu'il taut faire 
des examens medicaux, qu'll faut aller dans un centre spe
cialise, que l'on va examiner les condltions de l'accldent 
avec des methodes qui revulsent certaines de ces person
nes. Je me rappelle par exemple la lettre d'une personne qul 
s'oppose a lalsser faire l'analyse de l'accldent qu'elle a subl 
avec «ein Probant», avec une personne qul seralt dans la 
möme situation de choc, parce qu'elle dlt: «Je ne veux pas 
avolr ma rente», möme s'll y a un taut petit risque a sublr cet 
examen qui se fait, parait-11, de fa90n relatlvement courante 
en Allemagne. 
II est donc normal qu'il y ait des emotlons quand on pense 
aux petlts rlsques d'abus qu'il y a, en partlculler dans le cas 
de certalnes maladies dlfficiles a dlagnostiquer qui engen
drent des souffrances, maladies pour lesquelles on n'a pas 
de confirmation sur las radlographies, par exemple. II est 
normal que la prudence s'impose taut particulierement pour 
des affectlons aussl diffuses ou d!fflclles a ldentlfler qua las 
maux de das et las maladles mentales, qui sont effectiva
ment celles dont le nombre, ces dernieres annees, a aug
mente par rapport aux autres causes d'invalldlte. 
C'est blen la ralson pour laquelle nous voulons encore, 
apres avoir falt un premier pas vers une decentrallsation des 
decisions par le truchement des offices cantonaux Al, avoir 
la posslbilite de sulvre et d'accompagner ces declsions 
d'une fac;:on qui repose davantage sur des princlpes unifor
mes au niveau de la Confederation. C'est le sens de ces uni
tes regionales que nous vous proposons. C'est aussl la 
raison pour laquelle nous voulons avolr un acces aux don
nees pour pouvoir repondre au deslr qui a ete exprime par 
M. Merz, celul de suivre l'evolution des differentes patholo
gles et des differentes tentatives de relntegratlon, de consta
ter leur reussite ou leur echec. Taut cela, nous ne pouvons 
pas le faire actuellement, et c'est bien la ralson pour Jaquelle 
la reforme que nous vous proposons, celle dont nous allons 
discuter taut a !'heure, est particulierement urgente. 
Je trouve taut a falt positif que l'examen de detall et le vote 
sur l'obJet 00.014 alent Heu apres le debat sur la 4e revision 
de l'AI. Mais j'almerals d'ores et deja. vous prler non seula
ment d'entrer en matlere malntenant, mais d'entrer an ma
tiere avec l'idee qu'il faudra pouvoir proposer au peuple 
suisse l'lntegralite de la facture. Pour reprendre l'image de 
M. Briner, Je suis taut a falt d'accord qu'on presente la fac
ture apres le repas, c'est ce que nous allons faire ce matin 
en ce qui concerne l'AI. Mals ce qul seralt desagreable, c'est 
que vous ne sachiez pas quelle est la tacture globale et que, 
sur le menu, on vous indique taut slmplement comme prlx 
«facture Al» en vous disant: «Mais pour l'AVS, c;:a vous coO
tera aussl quelque chose!», sans pouvolr dlre comblen. 
C'est la ralson pour laquelle avec la commlsslon - le Conseil 
national a de]a ete dans ce sens-la. -, nous pensons qu'il 
faut aller dans la direction suivante: au moment du vote, le 
citoyen doit connaitre l'lntegrallte de la facture. 
Le Conseil federal a declare a. maintes et maintes reprises 
que le seul domalne dans lequel il envisageait des augmen
tatlons de la taxe sur la valeur ajoutee etait celui de la con
solidatlon et de l'equilibre des assurances sociales. J'inslste 
sur le fait qu'aux yeux du Conseil federal, ies «assurances 
sociales» signifient unlquement l'AI et l'AVS. Elles n'englo
bent pas des assurances qul ont d'autres sources de flnan
cement comme la LPP, l'assuranca-maternite, ou d'autres 
qui sont egalement en dlscussion quant a d'eventuels be
soins de financement; ou encore comme l'assuranca-chO
mage, un autre exemple qul, j'espere, va heureusement 
plutOt dans le sens d'une reduction des besoins que dans 
celui d'une augmentatlon de ceux-cl. II faut qua le cltoyen 
sache qua l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutee est 
vraiment uniquement devolue a. ca but, et II faudralt aussl 
qu'on dise au peuple sulsse: «Volla. ce qui va se passer dans 
les douze a. quinze prochalnes annees.» 
Certalns d'entre vous, et Je pense an premler lleu a. 
M. Schiesser, ont inslste avec raison sur ie falt qu'II fallalt 
regrouper ces differentes reformes et pouvolr montrer qu'el
les forment un taut aussi du polnt de vue du financement. 
C'est la raison pour laquelle je suls tres reconnalssante a 

Bulletin offlclel de r Assembl'6 fed~rale 



25. September 2002 

M. Schmid Carlo de proposer de surseoir maintenant a 
l'examen de detall de la 11 e revislon de l'AVS et de tralter 
d'abord la 4e revislon de l'AI, sans toutefols separer les dlf· 
ferents elements regroupes dans l'arr~te federal que la com
miss!on vous propose. 
J'almerals beaucoup que vous entrlez en matiere, et en
sulte, apres la dlscusslon, que vous entamlez l'examen de 
detaiL 
J'aurals Juste voulu rappeler cecl a M. Schiesser: mol aussi 
j'ai parfols !'Impression que c'est un peu cauchemardesque: 
on repasse toujours dans les m~mes corridors et l'on falt les 
m~mes errements. Mais j'aimerais lui rappeler que la discus
sion de la derniere fois n'a pas abouti, et cela parce qu'il y a 
eu referendum et votatlon populaire. II est donc normal que 
nous revenions a la case depart. Nous avions fait un bout de 
chemln au Parlament, mais le peuple nous a pries de re
prendre nos travaux. Et nous voila cette fols-ci avec une 
chance beaucoup plus lmportante de reussir l'epreuve pour 
differentes ralsons. 
D'abord, notre projet relatlf ä la 4e revlslon de I' Al est cette 
fois une vrale reforme, complete. La derniere revision abor
dait unlquement la questlon sous rangle des depenses, pre
voyait une reductlon des prestatlons et privait en partlculier 
les invalides du quart de rente. C'est cela qu! a ete fatal. 
Mais en mäme temps, dans la discusslon, on ne pouvait pas 
dire: «Avec cette reforme, les choses sont faites. Nous som
mes bon pour x annees et nous avons les Instruments pour 
velller a ce que l'assurance-invalldite joue vraiment son rOle, 
ne favorlse pas d'abus, ne soit pas un suooedane d'assu
rance-chömage, ne soit pas lä. pour faclllter aux entreprises 
le falt de se debarrasser de certaines personnes.» Nous 
avons les Instruments pour que l'AI soit par contre vraiment 
!'Instrument qu'il taut pour permettre en premier lieu de don
ner des chances de relntegration professionnelle et, sl cela 
ne suffit pas, de donner en tout cas las chances de reinte
gration soclale par l'assurance du mlnimum vital qua repre
sentent las ressources qua peuvent recevoir las invalides qui 
obt!ennent une rente. 
Ne vous etonnez pas que nous reprenions le debat. Nous 
avons a ie faire. Et il est normal qua la situation ne se solt 
pas amelioree depuis la derniere fois, car las dettes ont de 
nouveau augmente. C'est vrai qu'au debut de 1998, nous 
etions de nouveau en situation d'equilibre, mais la seule me
sure qua nous avions prlse etalt de nature financlere et nous 
n'avions pas las Instruments qua nous vous demandons 
aujourd'hui; nous n'avlons pas non plus la posslbilite de rea
liser las economies qua nous vous proposons aujourd'hul. 
Maintenant, il taut faire ce travail et je suis tres optimiste. 
Contralrement a M. Schlesser, Je ne crois pas qua las cho
ses vont se renouveler. Je crols qua c'est malntenant qua 
nous avons a faire cette reforme et qu'elle nous donnera des 
Instruments de meilleure gestion de l'assurance - j'allais 
presque dire de gestlon du probleme de l'invalidite. Mais il 
ne s'agit pas seulement de gestlon: comme Je le disais tout a 
l'heure, il s'agit aussi d'une philosophie qul permette de re
server l'AI a ceux qui en ont verltablement besoin. Dans ce 
sens-la, je dlral, Monsieur Schmid, qua nous n'avons pas 
besoln d'un «erhöhter Druck»; nous le sublssons depuls des 
annees et des annees, cet «erhöhter Druck». Aujourd'hul, 
nous avons la posslbllite de resoudre certalns de ces proble
mes qul sont restes lrresolus pendant toutes ces annees, ä. 
la fois parce qua le Parlament nous a refuse des mesures 
d'assainlssement que nous avions proposees et qua las de
clsions qua nous avlons prlses la derniere tois n'ont pas 
trouve gräce aux yeux du souveraln. 
J'aimerals repondre a M. Marz. Je l'ai dlt deja, II nous taut 
maintenant des Instruments pour aller plus Joln dans l'ana
lyse des causes d'lnvalidlte et des posslbilites d'y faire face. 
M. Stähelin a dit au fond l'essentiel. JI a dlt que nous savions 
oll en etalt l'AI, qu'elle a des dettes, qu'elle accumule de 
nouveau des dettes depuis 1998 et que ses dettes sont im
portantes. SI nous n'avlons pas laisse les dettes de l'AI s'ac
cumuler, nous pourrlons demander une augmentation de 
molns d'un point du taux de la taxe sur la valeur ajoutee. 
Malntenant. nous devons demander ce qu'll nous taut pour 
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eponger les dettes de l'AI au cours des prochaines annees. 
Beaucoup ont sourl a l'ldee que l'on pouvalt abalsser ensulte 
le taux de la taxe sur la valeur ajoutee, mals Je crols que ce 
n'est pas lllusoire parce que las previsions de l'AI reposent 
sur ce que nous connaissons des «Trends», et qu'elles ne 
conslstent pas a projeter simplement la situatlon d'aujour
d'hui dans l'avenlr. 
Je partage tous ies points de vue qul ont ete exprlmes. D'un 
cöte, Je rappelle ce qu'a dit M. Studer: nous sommes bien 
sltues an comparaison Internationale, avec un taux bas de 
personnes qui sont ä l'AI. D'un autre cöte, l'evolutlon est in
quietante et nous devons pouvolr mieux la maitriser. 
Je crois qu'il n'est pas tout a fait juste, et c'est par la que 
j'aimerais conclure, mais nous reviendrons sur tous ces 
points dans l'examen de detall, de dlre qua l'on donne plus 
facllement des rentes aujourd'hul que par le passe. Au con
traire, je vous ai d'entree de cause parle des difficultes, de la 
Jenteur, des examens, etc. Ce que Je peux dire, c'est qu'ef
fectivement des phenomenes pathologlques, qul autrefols 
n'etaient pas retenus comme tels, sont actuellement prls au 
serleux. Et c'est aussi sur ces phenomenes pathologlques, 
que nous ne connalssions pas non plus avec cette aculte, 
que les mesures de reintegration, de preventlon, etc., dol
vent pouvolr ätre appliquees afin d'eviter cette augmenta
tion. Encore une fols: Es Ist ein Hürdenlauf für die 
Menschen, die eine IV-Rente brauchen, bis sie wirklich ei
nen Beschluss bekommen. 
Peut-etre pourral-je ajouter juste une chose sur ces dlfferen
clatlons auxquelles faisalt alluslon le rapporteur et qul ont 
mene a un petit echange entre las deux alles de la salle. Je 
crols qu'll y a des dlfferences regionales, II y a des dlfferen
ces ville/campagne. Elles sont dlfflciles a apprehender, cer
taines sont de nature plus culturelle. Nous avons las memes 
dlfferences dans l'assurance-maladle en termes de relatlon 
des lndlvidus avec l'offre sanitaire. Nous avons des dlfferen
ces vllle/campagne qul, en partie, tlennent ä l'attractlvlte des 
villes pour des personnes qul ne sont plus lntegrees dans 
leur communaute, encore qua ces communautes offrent par
fols des tllets et des soutlens extraordlnalres a des person
nes atteintes. 
Mals II y a d'autres dlfferences, et alles dolvent nous lnquie
ter aussl. II y a en effet la dlfference due au revenu: on est 
plus facilement Invalide quand on est plus pauvre. Et II y a la 
dlfference par professlon, et la on n'y peut rlen. C'est normal 
qu'une attelnte ä l'apparell musculalre ou squelettlque va 
condulre a l'lnvalldite davantage de personnes qul travalllent 
dans la construction ou qul ont un travail physlque penible, 
avec molns de chances de reintegration, que de personnes 
qul ont une professlon lntellectuelle, par exemple. Dans ce 
sens-la, notre attentlon doit se porter toujours davantage sur 
la prevention et sur las mesures de reintegratlon aussl rapi
des qua posslble, de fa9on a evlter cette tendance a avoir 
une proportion de plus en plus lmportante de la populatlon 
qul pourralt avolr besoln non seulement du soutien de l'AI, 
mals egalement d'une rente de l'AI. Cela, c'est pour l'AI. 
Pour l'AVS, M. Stähelin l'a aussl tres bien dlt: nous savons 
qu'au cours des qulnze prochalnes annees, nous aurons be
soin d'un financement addltlonnel pour des raisons demo
graphiques, quol qu'II arrlve, mals nous ne savons pas 
quand. 
Vous avez eu la sagesse, lorsque vous avez lntrodult la taxe 
sur la valeur ajoutee, de dlre: «Nous l'lntroduisons a 6,5 pour 
cent, mals nous savons que nous allons avoir bientöt un pro
bleme en termes d'equllibre de l'AVS et de ce fait nous vous 
remerclons, cltoyennes et cltoyens,» - et c'est toujours admi
rable quand lls acceptent de dire oui a une hausse d'impöt! -
«de nous donner, par la lol, par un processus parlementalre 
soumls a un referendum facultatlf, place entre vos malns et 
dejä au niveau constitutlonnel, la posslblllte d'en appeler a 
vous pour augmenter la taxe sur la valeur ajoutee d'un point 
le Jour oCI nous en aurons besoln. Pas malntenant! Nous ne 
voulons en aucun cas des impöts 'auf Vorrat'. Mals le Jour Oll 
nous en aurons besoln, ce sera la responsablllte du Conseil 
federal de proposer au Parlament, encore une fols dans le 
cadre d'une declsion soumise ä. referendum, ca dont nous 
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aurons besoin pour l'institution sociale la plus importante de 
notre pays.» Le peuple suisse a dit oui. Je crois que certains 
mauvais esprits pensent peut-~tre qu'il a aussi accepte l'en
semble de la taxe sur la valeur ajoutee parce qu'on lul a dit 
qu'en cas de besoin, elle serviralt aussi a l'AVS. 
Ce que nous vous demandons maintenant, c'est exactement 
Ja m~me chose, c'est qu'au moment ou l'on demande au 
peuple suisse d'accepter un point supplementaire de taxe 
sur Ja valeur ajoutee, on parte de l'idee que, dans les quinze 
prochaines annees, on pourrait avoir besoin au maximum de 
1,5 point de taxe sur Ja valeur ajoutee pour l'AVS. Cette deci
sion devra entrer en vigueur au 1 er janvier de l'annee qui 
suivra Ja votation, a condition que celle-ci ne seit pas trop 
pres de la fin de l'annee, autrement il faudra la repousser 
d'une annee, car nous voulons que les entreprises alent le 
temps de s'adapter a cette nouvelle charge. Dans les leis qui 
seront faites plus tard, on verra de quoi on aura effective
ment besoln et a quel moment. Je crois que c'est d'une 
transparence et d'une clarte absolues. 
II taut faire confiance aux citoyennes et aux citoyens de ce 
pays qui sauront distinguer quel est le besoin immediat - et 
il est deja vleux de quatre ans, l'AI ayant recommence a ac
cumuler des deficits a partir de 1998 - si on leur dit: «La, 
nous avons besoin d'argent tout de suite; pour le raste, dans 
un cas precis, nous vous Je demanderons - et vous aurez 
l'occasion, si un comite referendaire s'organise, de donner 
votre avis de citoyennes et de citoyens - en fonction de 
l'evolution de la situation. Nous ne voulons pas vous en dire 
davantage, sinon que ce sera 1,5 polnt au maximum, que 
cela se fera par etapes, en fonction des besoins, parce que 
nous ne savons pas comment l'evolutlon economique se 
fera, comment vont evoluer les ressources m~mes de l'AVS, 
et il est posslble que cela seit un an plus töt ou deux ans 
plus tard.» Cela depend de toute une serie de choses, y 
compris d'idees comme celle qui a ete balayee le 22 sep
tembre 2002, dimanche dernler, et de tout cela nous pour
rons tenlr campte au moment ou le Parlament sera saisi d'un 
probleme de financement de l'AVS en fonction de l'evolution 
demographique. 
Voila la raison pour laquelle je vous demande d'entrer en 
matiere, de suivre la commisslon et de considerer ensuite, 
au moment de l'examen de detail, que cet article constitu
tionnel doit ~tre presente au peuple au m~me moment, qu'II 
s'agisse de l'AI ou de l'AVS. 

Entwarfe 1, 3 - Projets 1, 3 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decidee sans opposition 

Schmid Carlo (C, Al): Eine Bemerkung zu meinem Ord
nungsantrag: Herr Frick und die Frau Bundesrätin haben 
mich falsch verstanden. Mir geht es darum, die Finanzie
rungsbeschlüsse 1 und 3 gemäss ihren sachlichen zusam
menhängen zu splitten, d. h. mit anderen Worten, Entwurf 1 
zu teilen, die hintere Hälfte, bei dem es um die IV geht, zu
sammen mit Entwurf 3 nächste Woche vorzulegen und den 
ersten Teil von Entwurf 1, den AHV-Finanzierungsbeschluss, 
nach der Beratung der 11. AHV-Revislon im Dezember vor
zulegen. Das ist meine Sicht der Dinge. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Danke, Herr 
Schmid, für diese Klärung. Der Nationalrat ist in der Bera
tung in der Tat so vorgegangen. Wir haben uns In der Kom
mission für die andere Lösung entschieden. Warum? 
Wir sind überzeugt, dass die Finanzierung der Sozialwerke 
AHV und IV gesamtheitlich zu betrachten ist und dass diese 
beiden Fragen dem Volk zumindest gleichzeitig vorzulegen 
sind. Für die Finanzierung dieser beiden Sozialwerke soll 
aber auch ein einziges Paket geschnürt werden. Warum? 
1. AHV und IV sind zwei Sozialwerke, welche Wesentliches 
der Identität der Schweiz ausmachen. Sie haben im gesell
schaftlichen Bewusstsein einen sehr hohen politischen stel
lenwert. Wir möchten verhindern, dass AHV und IV ausei-
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nander dividiert und allenfalls sogar gegeneinander ausge
spielt werden. Aus diesen Granden hat die Kommission 
nach ihrer Diskussion einhellig beschlossen - es lag auch 
kein anderer Antrag vor -, diese Beschlüsse zusammenzu
führen und sie auch dem Volk gemeinsam vorzulegen. Das 
scheint mir sachlich richtig zu sein. 
2. Auch wenn wir den AHV-Flnanzierungsbeschluss hinaus
schieben - ich habe es dargelegt-, Ist keine andere Lösung 
möglich. Wollen wir die AHV ausgeglichen bewahren, dann 
haben wir die Mehrwertsteuer bis ins Jahr 2015 um 1,5 Pro
zent zu erhöhen. Wir haben einen sehr kleinen Spielraum Im 
Promillebereich, aber dem können wir in Form eines Bun
desgesetzes Rechnung tragen, nämlich dann, wenn wir die 
Steuer effektiv erhöhen. Darüber haben wir später zu ent
scheiden, sowohl über den Zeitpunkt als auch über die 
Höhe. An den 1,5 Prozent ändert dies aber nichts. 
3. Das Unbehagen über die Situation der IV war auch in der 
Kommission vorhanden, nur ist dort eben die erste Reaktion 
bereits erfolgt; deshalb hat kein Kommissionsmitglied seine 
Empörung über die Situation hier Im Rat vorgetragen. Aber 
als Kommissionspräsident ist mir bewusst geworden, dass 
das Problem derart gravierend ist, dass es die Kommission 
wohl zu einer ihrer Hauptaufgaben machen muss. Der rich
tige Weg ist es, über eine Kommissionsmotion zu sprechen, 
die den Bundesrat klar damit beauftragt, In kurzer Zeit die 
nötigen Vorschläge auszuarbeiten. Wir sollten dies auch tun, 
um damit auszudrücken. dass wir Ihre Unbefrledigtheit tei
len. 
Ich bitte Sie, den Ordnungsantrag Schmid Carlo abzuwei
sen. 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Je preclse encore 
une fois: la motion d'ordre propose de reporter l'examen de 
detail des projets 1 et 3 apres l'examen de la revlslon de 
l'assurance-invalidite - que nous commencerons ce matln -, 
en l'occurrence apres notre debat sur la 11 e revlsion de 
l'AVS qui se fera lors de la session d'hiver. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Schmid Carlo .... 21 Stimmen 
Dagegen .... 16 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob}et est interrompu 
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11e revlslon de l'AVS 
Fortsetzung - Suite 

Ständerat 

Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1 B65) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1n1) 

00.014 

Nationalral/Conseil national 07.05.01 (Erstrat- Premier Consell) 
Nationalral/Conseil national 08.05,01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 08.05,01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalral/Consetl national 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (Zweitrat - Deuxl~me Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil national 02.10.02 (Differenzen - Dlvergenc:es) 
Nationalral/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 3 (BBI 2002 6491) 
Texte de !'acta leglslatff 3 (FF 2002 6032) 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Une motlon d'ordre 
de la CSSS m'a ete soumise. Celle-cl demande de repren
dre l'examen du projet 3 de l'objet 00.014. Nous l'avons vu 
hier, il s'aglt du projet relatif a la lol federale concernant le 
transfert de capitaux du Fonds de compensation du reglme 
des allocations pour perte de galn en faveur l'assurance-ln
validlte. Notre reglement, a son artlcle 38 alinea 3, prevolt: 
«Le Conseil peut exceptionnellement completer l'ordre du 
Jour pendant la seance, notamment pour elimlner les diver
gences. » Je soumets alnsi a votre appreciatlon la motion 
d'ordre de la commlssion. - II n'y a pas d'oppositlon; nous 
traitons donc le projet 3 de l'objet 00.014. 

3. Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mit
teln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung In 
die lnvalldenverslcherung 
3. Lol federale concernant le transfert de capltaux du 
Fonds de compensatlon du reglme des allocatlons pour 
perte de galn en faveur de l'assurance-lnvalldlte 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Sie haben gestern 
dem Ordnungsantrag Schmid Carlo zugestimmt. Dieser lau
tete dahin gehend, die Beratung der Vorlagen 1 und 3 zu 
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verschieben, bis die IV- und die AHV-Revision materiell be
raten seien. Soweit ist der Antrag klar. Inhaltlich hat Herr 
Schmid darauf hingewiesen, dass er die Vorlage trennen 
möchte: in Finanzierungsvorlage IV und Finanzierungsvor
lage AHV. 
Die Kommission hat heute Morgen beraten, und wir möchten 
Ihnen folgendes Vorgehen unterbreiten: 
1. Wir m~hten heute die Vorlage 3, Bundesgesetz betref
fend die Uberwelsung von Mitteln des Ausgleichsfonds der 
Erwerbsersatzordnung in die Invalidenversicherung, behan
deln. 
2. Die Vorlage 1, Bundesbeschluss Ober die Finanzierung 
der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze, 
möchten wir gesamthaft auf die Wintersession verschieben. 
Wir werden sie dann im Anschluss an die materielle Bera
tung des AHV-Gesetzes beraten. 
Damit tragen wir dem Anliegen, das Sie gestern mit Ihrem 
Beschluss zum Ausdruck gebracht haben, Rechnung. 
Gleichzeitig hat die Kommission aber die Möglichkeit, sich 
nochmals vertieft mit der Frage auseinander zu setzen, ob 
die Vorlage aufgesplittet werden soll. 
Ich bitte Sie daher, sich mit diesem Vorgehen einverstanden 
zu erklären und jetzt die Vorlage 3 gutzuhelssen. Es geht 
darum, 1,5 Milliarden Franken aus dem Ausgleichsfonds der 
EO in den Fonds der IV zu transferieren. Die Kommission -
ich habe gestern bereits darauf hingewiesen - schliesst sich 
diesem Vorgehen an. Wir wissen, dass diese Zweckentfrem
dung eine Notmassnahme ist, die die IV nicht sanieren, son
dern dazu nur einen vorübergehenden Beitrag leisten kann. 
Die Sanierung kann nur durch die Anhebung der Mehrwert
steuer erfolgen. Darin Ist sich die Kommission einig. 
Es Ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob der Mittel
transfer durch ein Bundesgesetz allein erfolgen könne. Ich 
meine Ja. Die Zuweisung der Arbeitgeber- und Arbeitneh
merbeiträge in den EO-Fonds erfolgt nämlich durch Gesetz. 
Durch einen Erlass auf gleicher Stufe - wieder ein Bundes
gesetz - ist es auch statthaft, die Mittel zu transferieren. 
Auch aus dieser Sicht sind keine Einwände gegen das Bun
desg~setz zu erheben. 
Die Anderung, welche die Kommission vorgenommen hat, 
betrifft nur die Artikel 2 und 3, nämlich die Inkraftsetzung: 
Wenn dieser Bundesbeschluss am Ende dieser Session die 
Schlussabstlmmung passiert, beginnt die Referendumsfrist 
zu laufen. Es wird daher nicht möglich sein, das Bundesge
setz auf den 1. Januar 2003 in Kraft zu setzen, sondern dies 
wird erst Im Laufe des nächsten Jahres, auf den raschest
möglichen Zeitpunkt, erfolgen. Daher ist die Anpassung In 
Artikel 2 und 3 nötig geworden. Materiell ergibt sich daraus 
keine Änderung. 

Le presldent (Cottier Anton, president): L.:entree en ma
tiitlre a ete decidee hier. 

Detallbsratung - Examen de detail 

Tltel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de /a commisslon 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -AdopttJ 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt der Kapitalüberwel
sung. 

Art. 2 
Proposition de la commlsslon 
Le Conseil federal fixe la date du transfert des capitaux. 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
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Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens. 
Das Gesetz tritt drei Monate nach der KapitalQberwelsung 
ausser Kraft. 

Art. 3 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer ä la decision du Conseil national 
Al.2 
Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vlgueur de la 
presente loi. Celle-ci devlent caduque trois mois apres Je 
transfert des capitaux. 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le d~bat sur cet ob/et est interrompu 
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Dreizehnte Sitzung -Trelzieme seance 

Mittwoch, 2. Oktober 2002 
Mercredl, 2 octobre 2002 

08.35h 
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11. AHV-Revision 
11e revision de l'AVS 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du COnsall federal 02.02.00 (FF 2000 1771) 
NatlonalraVConsail national 07.05.Q1 (Erstrat - Premier Conseil) 
NatlonalraVConsail national 08.05.Q1 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConsell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
NatlonalraVConsall national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConsall national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConsell national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConsail national 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConsen des Etats 25.09.02 (Zweitrat - Deuxleme Consall) 
StänderatlCOnsall des Etats 26.09.02 (Fortsetzung- Suite) 
NationalraVConsell national 02.10.02 (Differenzen - Divergences) 
NationalraVConsail national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vota flnal) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vole final) 
Text des Erlasses 3 (BBI 2002 8491) 
Texte de l'acte legislatif 3 (FF 2002 6032) 

3. Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mit
teln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung In 
die lnvalldenverslcherung 
3. Lol federale concemant le transfert de capltaux du 
Fonds de compensatlon du reglme des allocatlons pour 
perte de galn en faveur de l'assurance-lnvalldlte 

Art. 2; 3 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2; 3 al. 2 
Proposition de /a. commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Gross Jost (S, TG), für die Kommission: Es geht um den 
Zeitpunkt der Überweisung der Mittel des Ausgleichsfonds 
der Erwerbsersatzordnung in die Invalidenversicherung Im 
Rahmen der Finanzierung der IV. Weil der Ständerat über 
die Finanzierung der IV noch nicht befunden hat, beantrag1 
Ihnen die Kommission, die Festlegung des Zeitpunktes die
ser Kapitalüberweisung an den Bundesrat zu delegieren. 
Wir bitten Sie, der ständerätlichen Fassung zuzustimmen. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: Voici juste une 
petite explication: II s'agit ici d'une elimination de divergen
ces au sujet de l'entree en vigueur de la lol federale concer
nant le transfert de capltaux du Fonds de oompensation du 
reglme des allocations pour perte de gain en faveur de l'as
surance-invalidite, c'est le projet 3 de la 11 e revision de 
l'AVS. Notre Conseil avait adopte cette loi lors de la revlslon 
de la loi fedarale sur l'assurance-invalidita, en dacembre 
2001, avec entrae en vigueur au 1 er janvier 2003 et effet 
jusqu'au 30 Juin 2003. Si le projet est accepta au vote final, 
vendredi prochain, le dalai raferendaire commence a courlr 
des ce moment-la et l'entrae en vigueur au 1er janvier 2003 
est impossible. Le Conseil des Etats a decide de laisser au 
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Conseil federal la competence de fixer la date du transfert 
des capitaux - article 2 - et la commission du Conseil natio
nal est d'accord avec cette fay0n de faire. 
Elle vous propose donc de suivre le Conseil des Etats et 
d'eliminer alnsi la divergence. 

Angenommen -Adopte 



Consell national 

Mr 
4 ootobre 2002 

00.014 

11. AHV-Revlslon 
11e revlsion de l'AVS 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil fed~ral 02.02.00 (FF 2000 1 n1) 
NatlonalraVConsell national 07.05.01 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalral/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 

Natlonalral/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung Suite) 

Nationalral/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConsell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalral/Conseil national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 

NallonalraVConsell national 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (ZWeltrat - Deuxleme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalral/Conseil national 02.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 

Nationalral/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConsell des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Text des Erlasses 3 (BBI 2002 6491) 
Texte de l'acte l~lslatif 3 (FF 2002 8032) 

3. Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mit
teln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung In 
die lnvalldenverslcherung 
3. Lol federale concemant le transfert de capltaux du 
Fonds de compensatlon du reglme des allocatlons pour 
perte de galn en faveur de l'assurance-lnvalldlte 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nomlnatif: Beilage Annexe 00.014/2882) 
FOr Annahme das Entwurfes .•.• 142 Stimmen 
Dagegen .... 36 Stimmen :i...ie."'-. s..;i... 

K'illf' ~ 
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11. AHV-Revision 
11 e revision de I' AVS 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Natlonalrat/Consell nallonal 07 .06.01 (Er&trat - Premier Conseiij 
Natlonalrat/Consell national 08.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Consell natlonal 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Consell national 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Ständerat/Consell des Etats 26.09.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 02.10.02 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstlmmung- Vote final) 
Text des Erlasses 3 (BBI 2002 6491) 
Texte de l'acte legislatlf 3 (FF 2002 6032) 

AAi 

3. Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mit· 
teln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung In 
die lnvalldenverslcherung 
3. Lol federale concernant le transfert de capltaux du 
Fonds de compensatlon du reglme des allocatlons pour 
perte de galn en faveur de l'assurance-lnvalldlte 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 43 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4 octobre 2002 
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Fortsetzung - Suite 
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Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1 n1) 
NallonalraVConsell national 07.05.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
NationalraVConsell national 08.05.01 (Fortsetzung - SUlte) 
NatlonalraVConsell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
NatlonalraVConsell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NallonalraVCOnsell national 08.05.01 (Fortsetzung - Sulta) 
NationalraVConsell national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConsell national 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
StilnderaVConseil des Etats 25.09.02 (Zweitrat- Deuxleme Conseil) 
StilnderaVCOnseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConsell national 02.10.02 (Differenzen - Dlvargences) 
NatlonalraVConseil natlonal 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vota final) 
StilnderaVConsell des Etats 04.10.02 (Sohlussabstlmmung- Vote final) 
Text des Erlasses 3 (BBI 2002 6491) 
Taxte de l'aote leglslatlf 3 (FF 2002 6032) 
StilnderaVConsell des Etats 27.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVCOnsell des Etats 28.11.02 (Fortsetzung- Suite) 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Welches Ziel ver
folgen wir mit der 11. AHV-Revislon? Der Botschaft des Bun
desrates und unseren eigenen Bekenntnissen im Vorfeld 
dieser Beratung lassen sich drei Zlele entnehmen: 
1. Wir wollen die AHV-Rechnung konsolidieren. Der Bundes
rat wollte Einsparungen in der AHV-Rechnung von 1329 Mil
lionen Franken erreichen; das sind 4,5 Prozent des totalen 
AHV-Haushaltes von rund 30 MIiiiarden Franken. 
2. Die Revision will die Demographleentwlcklung - wir wer
den ja immer älter und gesünder - teilweise auffangen, 
namentlich dadurch, dass das Rentenalter der Frauen auf 
65 Jahre angehoben wird. 
3. Wir wollen auch in der 11. Revision die Leistungen der 
AHV grundsätzlich halten. Ein Abbau ist dort angezeigt, wo 
ein gesellschaftlicher Wandel es rechtfertigt. Anderseits soll 
durch die Revision auch kein grosszagiger Ausbau mehr er
folgen. 
So weit die Ziele. Ob wir sie erreicht haben - lassen Sie 
mich das am Schluss betrachten. 
Die Beratung haben wir auf die Wintersession verschoben, 
um die Revision der AHV gleichzeitig mit der Revision derbe
ruflichen Vorsorge beraten zu können, denn die Auswirkun
gen sind gegenseitig recht gross. Wir wollen Ja mit der ersten 
und der zweiten Säule sicherstellen, dass 60 Prozent des 
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letzten Einkommens auch im Rentenalter erreicht werden. 
Angesichts dieser Interdependenzen ist es richtig, dass wir 
beide Vorlagen heute und morgen zusammen behandeln. 
Bevor ich auf die materielle Seite eingehe, möchte ich Ihnen, 
Frau Bundesrätin Drelfuss, und insbesondere Ihren Mitar· 
beitern im Bundesamt für Sozialversicherung danken. Wir 
haben nun innerhalb eines Jahres die drei grossen Sozial· 
werke in Revision: die Invalidenversicherung, die AHV und 
die berufliche Vorsorge. Jede Vorlage für sich wäre fast eine 
Legislaturvorlage. Nur durch immensen Aufwand - Ich 
danke auch den Kommissionsmitgliedern für die zusätzli
chen Sitzungen - Ist es gelungen, alle drei Vorlagen Inner
halb eines Jahres zu beraten. Eingestanden sei, dass ein 
Milizparlament mit dieser Belastung an die Limiten seiner 
Kapazitäten stösst. Aber ich glaube, es ist uns gelungen; die 
Qualität der Arbeit darf so genügen. 
Wenn Ich Ihnen nun die Vorlage kurz zusammengefasst prä
sentiere, darf Ich Sie bltten, sich an den ausgeteilten Papie
ren Ober die finanziellen Auswirkungen zu orientieren; wir 
haben Ihnen diese gestern zugestellt. Massgebend ist dabei 
der so genannte Korrlgendumversand, der die neuen Be
rechnungen - nach der Abstimmung Ober das Nationalbank
gold - enthält. 
Die finanziellen Auswirkungen, die sich durch die bundesrät
llchen Anträge ergeben, sind Einsparungen von 1,33 Milliar
den Franken, eben 4,5 Prozent des AHV-Haushaltes. Der 
Nationalrat war grosszüglger; seine Einsparungen betragen 
noch rund 450 Millionen Franken oder 1,5 Prozent des AHV
Haushaltes. Die Mehrheit unserer Kommission erreicht mit 
ihren Anträgen Einsparungen von 645 Millionen Franken, 
noch 2,2 Prozent des AHV-Haushaltes. Diese Einsparungen 
sind aber nur möglich, wenn Sie auf der Beitragsseite auch 
den beantragten Mehreinnahmen zustimmen, nämlich der 
zusätzlichen Belastung der Krankenversicherungs- und Un
fallverslcherungstaggelder mit AHV-Prämien. 
Verschiedentlich ist kritisiert worden - und Sie mögen das 
vlellelcht auch tun -, dass die Würfe in dieser AHV-Revislon 
zu klein seien. Nun, geniale Würfe und grosse Sanierungen 
sind leicht zu erarbeiten; sie sind in aller Regel aber nicht 
mehrheitsfähig und referendumsresistent. Die AHV ist eine 
der Identitätsstiftenden Institutionen der Schweiz. Wer etwas 
daran ändern will, muss sehr vorsichtig «schrauben». Ich 
glaube, wir haben auch mit dieser Revision das Ziel verfolgt, 
uns In der Kunst des Mehrheitsfähigen zu Oben und nicht in 
der Kunst des Genialen, das keine Mehrheiten findet. 
Lassen Sie mich nun die Massnahmen in den wesentlichs
ten Punkten skizzieren. Ich folge dabei dem Aufbau des Ih
nen vorliegenden Papiers Ober die finanziellen Auswirkun
gen und spreche zusammenfassend zu sieben Revisions
punkten: 
1. Das Rentenalter 65 für alle Frauen ist unbestritten. Die 
Frauen bringen ein grosses Opfer von Jährlich 445 Millionen 
Franken. 
2. Der Rentenvorbezug soll ab dem 62. Altersjahr erleichtert 
werden, für kleine Einkommen bis etwa 55 ooo Franken in 
recht erheblichem Masse, zumindest In grösserem Masse 
als für höhere Einkommen. 
Wie wirkt sich diese Ausschüttung, diese Erleichterung des 
Rentenvorbezuges, aus? Gegenüber einer rein versiche
rungstechnischen Kürzung werden die Renten um 40 bis 
100 Franken pro Monat erhöht. Folgende Fragen sind er
laubt: Kann damit die Frühpensionierung tatsächlich erleich
tert werden? Ist es also sinnvoll, mit dieser Glesskanne 
Vergünstigungen von 40 bis 1 oo Franken pro Monat zu ver
teilen? Die Mehrheit Ihrer Kommission ist dieser Ansicht. 
Eine Minderheit der Kommission will aber keine zusätzlichen 
Anreize für Frühpensionierungen schaffen. Die Frage ist 
berechtigt, ob wir das sollen. Wir müssen uns in der Dis
kussion auch der Frage stellen: Schaffen wir nicht einen Wi
derspruch? Einerseits soll das Rentenalter der Frauen auf 
65 Jahre erhöht, andererseits sollen Anreize zur Frühpensio
nierung ab 62 geschaffen werden. Wir werden diese Diskus
sion eingehend führen müssen. 
Aus diesem Grund legt Ihnen die Kommission auch zwei Al
ternativmodelle In zwei Minderheitsanträgen vor. Das erste 
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Alternativmodell sind die versicherungstechnische Kürzung 
und der Verweis auf die Ergänzungsleistungen; das Ist das 
heutige System. Es würde der AHV jährlich 400 MHlionen 
Fran~en sparen. Das zweite Alternativmodell Ist eine sepa
rate Ubergangsrente. Sie Ist an den lndivlduellen Bedarf ge
bunden. Die AHV-Rente beginnt mit 65; Jn der Zwischenzeit 
kann eine bedarfsgerechte Individuelle Ubergangsrente be
zahlt werden. Die Minderheit will dafür 320 MIiiionen Fran
ken einsetzen. 
3. Zur Anpassung der Witwen- und Waisenrente: Der Bun
desrat wollte die Witwenrente nur noch während der Ausbil
dungszeit der Kinder gewähren und damit dem gesellschaft
lichen Wandel Rechnung tragen, dass vlele Frauen nach 
Abschluss der Ausbildung ihrer Kinder wieder einem Erwerb 
nachgehen. Der Nationalrat hingegen hat die Witwenrente 
lediglich für Kinderlose abgeschafft, auch dies nur unter Ein
räumung einer Jahresrente bei langer Ehedauer. 
Die Mehrheit unserer Kommission folgt dem Nationalrat mit 
einer Änderung: Sie möchte die Witwenrente von heute 80 
auf 60 Prozent der Altersrente senken und dafür die Waisen
rente von 40 auf 60 Prozent der Altersrente erhöhen. Damit 
würden kinderreiche Familien, die einen Ernährertell verlo
ren haben, durch die AHV besser gestellt werden. Der Natio
nalrat hat Einsparungen von 172 MIilionen Franken erzielt; 
mit der Lösung der Mehrheit WOrden wir 250 Millionen Fran
ken einsparen. 
4. Zum Rhythmus der Rentenanpassung - dieser Punkt Ist 
unbestritten-: Der Rhythmus der Rentenanpassung soll von 
zwei Jahren auf drei Jahre erhöht werden. Ausnahmen wor
den bei hoher Teuerung greifen. Damit erbringen unsere 
AltersrentenbezQger eine Einsparungsleistung von 150 MIi
iionen Franken zugunsten der AHV-Kasse. 
5. Zur Beitragspflicht der Altersrentner ab 65 Jahren: Einer
seits soll der Freibetrag von heute 17 ooo Franken für AHV
Rentner In Erwerbstätigkeit abgeschafft werden. Anderer
seits aber sollen auch AHV-Beiträge, die nach 65 Jahren ge
leistet werden, für die Rentenbildung berücksichtigt werden. 
Wir verfügen damit Ober Mehreinnahmen von 202 Millionen 
Franken und geben 120 Milltonen Franken mehr aus, erzie
len also Nettoeinsparungen von 82 Millionen Franken für die 
AHV-Kasse. 
6. Zum Beitragssatz für Selbstständlgerwerbende: Die Kom
mission Ist sich Ober den sechsten Revlsionspunkt ebenfalls 
einig, nämlich Ober die Erhöhung des Beitragssatzes für 
Selbstständlgerwerbende von 7,8 auf 7,9 Prozent- nicht auf 
8,2 Prozent gemäss Bundesrat. Das verschafft Mehrerträge 
von 21 MIiiionen Franken. 
7. Zur grossen Massnahme auf der Einnahmenseite der 
AHV: Die Kommission will mehrheitlich die Unfallversiche
rungs- und Krankenversicherungsleistungen der AHV-Bei
tragspflicht unterstellen, weil sie Ersatzeinkommen sind. Sie 
sollen gleich behandelt werden wie Leistungen der Invali
denversicherung, der Arbeitslosenverslcherung oder Er
werbsersatzleistungen beim MIiitärdienst. Damit würden 194 
Millionen Franken Mehreinnahmen geschaffen, was aller
dings von Arbeitgeberseite teilweise bestritten ist. Auch dar
über müssen wir uns aussprechen. 
Nun - haben wir mit dieser Revision die eingangs genann
ten Ziele erreicht? Das Ziel, die AHV-Kasse zu konsolidie
ren, haben wir nur zu einem kleineren Teil erreicht: Der 
Bundesrat will bei den Beiträgen eine Besserstellung der 
AHV-Kasse um 1,3 Milliarden Franken erzielen; nach unse
ren Anträgen ist es - je nachdem, ob Sie der Mehrheit oder 
der Minderheit zustimmen - knapp die Hälfte. Wir haben das 
Ziel nur zum Tell erreicht. 
Das zweite Ziel - einen Teilausgleich für die demographi
sche Entwicklung zu schaffen - erreichen wir vollumfänglich. 
Unsere Frauen werden das Opfer bringen und voraussicht
lich das Rentenalter 65 akzeptieren. 
Das dritte Ziel - ein moderater Leistungsausbau bzw. kein 
Leistungsabbau - haben wir gesamthaft erreicht. Aber seien 
wir offen: Wir haben im Ganzen die Leistungen eher ausge
baut, als dass uns Einsparungen gelungen wären. 
Die Ziele der 11. AHV-Revlsion haben wir nur zu einem klei
neren Teil erreicht. Ob wir sie zu einem grösseren Tell errel-
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chen werden, haben Sie nun im Rahmen der einzelnen 
Abstimmungen In der Hand. 
Mit der 11. AHV-Revision legen wir eine weitere wichtige 
Etappe auf dem Weg der Entwicklung unseres grössten So
zialversicherungswerkes zurück. Sie haben an der letzten 
Sitzung, im Herbst, mehrheitlich gewünscht, zuerst das 
Menu zu essen und nachher zu bezahlen, die Finanzierung 
also erst im Nachhinein zu beraten. Wir tun das; wir werden 
zuerst den Beschluss 2 und anschliessend den Finanzie
rungsbeschluss 1 beraten. Für die Beratung darf Ich Sie auf 
folgende zwei Punkte hinweisen: Mit der Beratung werden 
wir gleichzeitig eine Petition bzw. Eingabe Frey Jürg ab
schreiben. Für das Amtllche Bulletin erwähne ich sie aus
drücklich; im Übrigen Ist sie für die Beratung nicht besonders 
bedeutsam. Zum Zweiten weise ich Sie darauf hin, dass wir 
aufgrund des umfangreichen Geschäftes die Sprecherrolle 
aufgeteilt haben: Ich danke Herrn Stähelin und Frau Beerli, 
dass sie einen wesentlichen Teil der Berichterstattung Ober
nehmen. 
Eintreten ist unbestritten; Ich bitte Sie, diesem Antrag zu fol
gen. 

Jenny This (V. GL): Eintreten Ist auch für mich unbestritten. 
Wir sind uns ja alle einig: Die demographische Entwicklung 
mit immer mehr Rentenbezügern und Immer weniger Er
werbstätigen lässt ein längeres Zuwarten angesichts der 
Rentenfinanzierungsprobleme nicht mehr zu. Die steigende 
Lebenserwartung beträgt allein seit 1950 bei den Männern 
plus 3,6 Jahre und bei den Frauen sage und schreibe plus 
6,5 Jahre. Wir Männer lassen es ja den Frauen gut gehen, 
wie man aus der Statistik ersehen kann. 
Wenn 1995 noch 4,3 Beitragszahlende auf eine rentenbe
rechtigte Person entflelen, so werden es im Jahre 2020 noch 
2,8 Beitragszahlende auf eine rentenberechtigte Person 
sein. Die sich auftürmenden Kosten In der Sozialversiche
rung müssten zu denken geben. Die Ausgabenfreudigkeit 
hält aber unvermindert an, obwohl wir nach Luxemburg die 
höchsten diesbezüglichen Pro-Kopf-Ausgaben haben. Der 
Nationalrat - hier waren wir uns In der Kommission einig -
hat das Sanierungsziel eindeutig verfehlt. Also müssen wir 
zusätzliche, klare Massnahmen treffen. Mit unseren Vor
schlägen zur 11. AHV-Revislon legen wir zwar ein Konzept 
zur AHV-Flnanzlerung vor, welches sich auf den Zeltraum 
bis 201 o beschränkt; es ist aber absehbar, dass die Finan
zierungsprobleme Im Sozlalverslcherungsberelch auch nach 
2010 stetig zunehmen werden. Eine Gesamtstrategie bis 
mindestens 2025 wäre zumindest nicht falsch gewesen. 
Heute laufen wir nun Gefahr, Einzellösungen zu präsentie
ren, und vergessen dabei, In welchem Tempo sich die So
ziallasten steigern werden. 1970 flossen 13,5 Prozent des 
Bruttolnlandproduktes In die verschiedenen Zweige der So
zialversicherung. 1997 waren es bereits 27 Prozent, also 
fast das Doppelte. Unser oberstes Ziel masste es also sein, 
die Soziallastquote zu stabilisieren. So weit herrscht allge
mein Einigkeit. 
Wenn es aber um das Wie geht, gehen die Meinungen mas
siv auseinander. Statt Anreize zu schaffen, länger Im Ar
beitsprozess zu bleiben, laufen wir Gefahr, genau das 
Gegenteil zu tun: Die Förderung vorzeitiger Altersrücktritte 
ist nicht nur unlogisch, sie läuft auch gegen den Trend sämt
licher Nachbarländer. 
Die heutigen 65.Jährlgen sind nun mal nicht mit Jenen zu 
vergleichen, dle vor 30 Jahren 65-jährig waren. Schauen wir 
uns doch gegenseitig an: Es Ist absehbar, wir werden In ab
sehbarer Zelt unseren 63. Geburtstag feiern. Mit 62 Jahren 
aber machen wir alle noch Überschläge und Purzelbäume. 
Bereits mit 62 Jahren sollen wir in die Pension entlassen 
werden - das ist doch nicht logisch. Eine grosszügige Abfe
derung von frühzeitigen Altersrücktritten wird einen weiteren 
Schuldenanstieg zulasten der nächsten Generation schaf
fen. Die Flexiblllslerung des Rentenalters sollte ohne Lei
stungsausbau erfolgen; vor allem aber sollte sie - das Ist 
das Wichtigste - kostenneutral erfolgen. Sie muss also nach 
einem versicherungstechnisch korrekten Modell erfolgen. 
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Die nun vorliegenden Modelle weisen In die richtige Rich
tung, gehen aber nach meiner unmassgebllchen Beurteilung 
zu wenig weit. Der Sparbeitrag zugunsten der durch die de
mographische Entwicklung nötigen Rentensicherung ist zu 
wenig ausgeschöpft worden. Die Erhöhung des Rentenal· 
ters der Frauen bringt der AHV-Kasse 420 Millionen Fran
ken. Das Ist zu anerkennen. Das Bedürfnis nach einer 
Flexibillsierung des Rentenalters ist nicht zu leugnen. Mit 
der vorgesehenen Abfederung bauen wir Jedoch die AHV· 
Leistungen wieder aus. Es Ist schlichtweg nicht zu verant· 
worten, die 400 MIiiionen Franken, die aufgrund der Erhö· 
hung des Rentenafters der Frauen gespart werden, mit der 
Ffexibilisierung des Rentenalters gleich wieder auszugeben. 
Damit werden wir die finanziellen Zielsetzungen des Bundes 
definitiv nicht erreichen. 
Der Sozialstaat Schweiz ist gebaut. Konsolidierung wäre an

Ausbau. Auch dürfen wir den nachfolgenden 
tionen keine Klumpenrisiken auferlegen. Die Junge 

Generation hat ein Anrecht darauf, auch In 40 Jahren von ei
ner gesunden AHV leben und profitieren zu können. Die 
AHV ist ein Symbol für das Zusammenleben verschiedener 
Generationen. Darum muss die demographische Entwick
lung ernst genommen werden. 
Zur Sicherung des Wachstums sind wir auf Arbeltsplätze an
gewiesen. Letztlich sind wir auch auf ältere Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer angewiesen. Die Erwerbsquote der 
Frauen Ist in der Schweiz heute schon sehr hoch; da Ist nicht 
mehr allzu viel herauszuholen. Die Sicherstellung der AHV 
ist eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre. Alle, 
aber auch gar alle, werden etwas dazu beitragen müssen -
sei es als Steuerzahler, sei es durch ein höheres Rentenal
ter oder schlichtweg durch eine abgeschwächte Rentenan
passung. Ich bitte Sie, diesen Umständen In der Detailbera
tung gebührend Rechnung zu tragen. 

Forster-Vannlnl Erika (R. SG): Zum elften Mal revidieren 
wir die AHV. Die vorangehenden Revisionen standen Im Zei
chen des Ausbaus, der Erhöhung der Renten, der Verbesse
rung der Situation der Frauen. Mit der 10. AHV-Revlslon 
wurden Komponenten der Flexibilislerung und Zlvilstandsun
abhänglgkeit eingeführt. 
Die 11. AHV-Revislon soll und muss angesichts der demo
graphischen Entwicklung eine Revision der finanziellen Kon
solidierung sein, mehr als das: Sie muss den veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung tragen. Es Ist 
deshalb nach wie vor bedauerlich, meine Ich, dass der Bun
desrat den Geltungshorizont fQr die 11. AHV-Revlslon auf 
das Jahr 201 o festlegt. Unser Fixpunkt muss das Jahr 2025 
sein, denn die wirklichen Engpässe in der AHV treten erst 
danach auf und kulminieren 2025 bis 2029, wenn die gebur
tenstarken Jahrgänge der Fünfziger- und Sechzigerjahre 
des vergangenen Jahrhunderts pensioniert werden. 
Wesentlich für unsere Beratung Ist zudem, dass das Drei
säulenprinzip erst zu diesem Zeitpunkt seine volle Wirkung 
entfalten wird. Dann nämlich geht der erste Jahrgang, der 
ganz von der Regelung der beruflfchen Vorsorge profitieren 
kann, in Pension. Die im Jahr 2001 Geborenen werden erst 
In den Erwerbsprozess eingetreten sein - ein Grund mehr 
also, die 11. AHV- und die 1. BVG-Revision gemeinsam zu 
beraten. Ich bin dankbar, dass wir das hier In diesem Rat 
auch so tun können. 
Die Finanzprobleme - Sie haben es schon zweimal gehört -
haben klar benennbare Ursachen: die demographische Ent
wicklung, d. h. eine zu tiefe Geburtenrate und eine ständig 
steigende Lebenserwartung. Immer weniger Leute bezahlen 
immer mehr für eine ständig zunehmende Zahl von Renten
bezügern. Es liegt zwar nahe, angesichts der materiellen 
Situation vieler Rentner, auf die Mehrwertsteuer auszuwei
chen. Aber - da bin ich sicher - an dieser Schraube kann 
nicht endlos gedreht werden. 
Das Rentenalter 65 für beide Geschlechter In der AHV und 
in der beruflichen vorsorge scheint mir eine Selbstverständ
lichkeit zu sein. Die vorgeschlagene Bandbreite des Rück· 
trittsalters zwischen 62 und 65 Jahren scheint vernünftig; 
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das Gleiche gilt auch für die Möglichkeit eines Teilvorbezugs 
der halben Altersrente bereits ab 59 Jahren. Allerdings müs· 
sen wir uns bei der Detailbehandlung dieser Frage noch
mals in Erinnerung rufen, was der Charakter der AHV ist: 
Die AHV ist die Volkspension schlechthin. Jede Person Ist 
grundsätzlich AHV-pflic und damit auch AHV-bezugsbe-
rechtlgt. Die Alters· terbliebenenverslcherung soll al· 
len zugute kommen, Frauen, Kindern und Männern. 
Sie kann daher nur die grossen, alle betreffenden Fragen 
der Alters- und Hinterbliebenenvorsorge angehen: Alter, 
Verwitwung und Verwaisung. 
Für die Lösung unbestrittener berufs· oder standesspezifl· 
scher Probleme ist sie nach meiner Meinung nicht geeignet. 
Wenn wir noch beim Rentenvorbezug für bestimmte Berufe 
oder Einkommensschichten Sonderlösungen vorsehen, so 
verlieren wir uns Im Uferlosen. Ich bin deshalb wie mein Vor· 
redner klar der Auffassung, dass nur eine versicherungsma
thematische Rentenkürzung beim Vorbezug zur Anwendung 
kommen kann. Es kann nicht Sache des Gesetzgebers 
beziehungsweise der AHV-Gesetzgebung sein, sich hier in 
Details zu verlieren, umso mehr, als die relativ kleinen Sum
men, die allenfalls zur Verfügung stünden, bei kleinen Ein· 
kommen nicht existenzslchernde Renten garantieren und 
fehlende Beträge wie bis anhin über die Ergänzungslelstun
gen geltend gemacht werden müssen. 
Mein Fazit lautet: Die Menschen, die Im Jahr 2067 gemäss 
heutigen Bestimmungen pensioniert werden sollen, sind im 
Jahr 2002 geboren worden. Diese sind knapp 80 000 an der 
Zahl. Das entspricht einer Geburtenrate von 1,3 Prozent. Vor 
diesen Fakten scheint es schwer verständlich, dass wir es 
nicht geschafft haben, den Betrachtungshorizont inhaltlich 
und zeitlich auszudehnen. Ich denke, es Ist Weitsicht ge· 
fragt. Es ist nicht an der Zeit, alte Besitzstände zu zementie
ren und durch aufwendige Sonderlösungen beim Rentenvor
bezug neue zu schaffen, die - da bin Ich mir sicher - später 
wieder korrigiert werden müssen. 
Ich bitte Sie in dem Sinne, einzutreten und dann meinem 
Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Brunner Christiane (S, GE): La 11e revlsion de l'AVS avait 
et a pour objectlfs, d'une part, la consolldatlon flnanciere ä. 
moyen terme et, d'autre part, l'amenagement de la retraite ä. 
la carte. 
II faut quand mGme dire que Ja consolidatlon financiere ä. 
moyen terme de l'AVS s'est falte essentiellement sur Je dos 
des femmes. Avant tout, je ne voudrals pas fächer Mme 
Spoerry, alors je ne rappelleral pas que la 1 Oe revislon de 
l'AVS, malgre tous ses avantages, comportalt quand möme 
l'augmentatlon de deux ans de l'äge de la retraite pour les 
femmes. Lä. dejä., on a largement falt payer aux femmes les 
amelloratlons que la 10e revlslon apportalt par allleurs. 
Cette fois encore, on passe ä. l'äge de 65 ans. Bien sOr, on 
peut argumenter avec l'egallte. Mals l'egallte serait egale
ment realisee si nous avions convenu d'un äge de la retraite 
pour les hommes et pour les femmes, par exemple, ä. 64 ans. 
Les conslderatlons de la commisslon allaient dans le sens 
qu'll faut malntenant garder les personnes dans le circult du 
travail. Comme l'a dlt tout ä. l'heure M. Jenny, nous ne som
mes plus dans la möme situatlon qu'il y a trente ans: 
aujourd'hul ä. 65 ans, on est absolument en plelne forme. Je 
reponds ä. cela que d'une part la flexlbilite vers le haut est 
dejä. assuree et continue de l'ötre dans la mesure ol'.I II est 
posslble d'ajourner sa rente de vlelllesse et par consequent 
d'avoir une rente superieure. Donc, le probleme ne se situe 
en tout cas pas dans l'AVS. S'il y a un probleme, sl des per· 
sonnes arrivees ä. l'äge de la retraite doivent sortir du mar
che du travail, c'est en general en raison des reglements de 
caisses de pension et de la volonte des employeurs. D'autre 
part, cette Idee de garder toutes les personnes dans le cir
cuit du travall ne correspond pas non plus ä. la reailte. S'il est 
vral qua nous sommes peut-ötre an meilleure sante qu'il y a 
quelques dlzalnes d'annees, Je dols dire que cela depend 
des personnes. II y a des personnes qul se trouvent extrt\
mement bien ä l'äge de la retraite, qui aimeraient continuer ä. 
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exercer une activite lucratlve. II y a des personnes qul sont 
toutes contentes de pouvolr partir ä. l'äge de la retraite, et 
j'en connais un certain nombre. Et II y a aussi des personnes 
qui auraient besoin d'avolr une retralte anticipee. 
Le systeme de retralte ä la carte tel que nous l'avons prevu 
dans cette revislon tient un peu compte des sltuatlons indivl· 
duelles an permettant de partir plus tard - ya c'etalt dejä. Je 
cas - ou bien d'anticlper l'äge ä partir duquel on touche Ja 
rente de vlelllesse. Mals ce systeme a un lnconvenlent. Mal
gre l'effort fait par la commlssion, il reste l'apanage des plus 
favorises. Ce sont les personnes les plus favorisees qui peu
vent faire valoir le plus facilement leur droit ä. la retraite anti· 
cipee, alors que toutes les enqut\tes lndiquent que ce sont 
justement les personnes les molns favorisees qul sont plus 
usees ä. l'äge de la retraite, qui profitent d'ailleurs le molns 
de leur retralte et qui coOtent le moins eher ä. l'AVS parce 
que, malheureusement, alles decedent rapldement apres 
l'äge de la retraite. 
La commlssion du Consell national avalt trouve une solutlon 
qui pouvait donner satisfaction pulsqu'elle tenalt effectlve
ment compte de maniere adequate des personnes les moins 
favorisees. Cette solution a ete ecartee par le Conseil natio· 
nal avec une seule voix, la volx preponderante du presldent, 
M. Peter Hess, et Je regrette ce hasard, parce que c'est flna
lement une declsion de hasard que celle qul a ete prlse. Je 
crois que nous aurlons blen falt de ne pas nous Joindre ä. 
cette majorite de hasard mals de revenir ä la solutlon de la 
commlssion du Conseil national. 
Je ne veux pas, quant ä. moi, parler des differentes proposi
tions de minorite, mals Je tlens ä. dire encore une fols que la 
11 e revision de l'AVS ne tlent pas tout ä. fait sa promesse, 
notamment en ce qul concerne la retraite ä. la carte, parce 
qu'elle n'est pas assez favorable aux personnes qul en ont 
le plus besoin en ce qul concerne la possiblllte de prendre 
une retralte antlclpee. 

Paupe Pierre (C, JU): Comme toute assurance sociale, l'AVS 
a mis longtemps ä. se preparer. Elle a obtenu finalement le 
succes il y a 55 ans, en 1947, apres de longs debats et plu
sieurs echecs. II en va presque toujours alnsl pour toute as
surance soclale, on vient de le rappeler tout ä !'heure en ce 
qui concerne l'assurance-maladie. II en a ete de mt\me 
d'ailleurs pour la loi sur la prevoyance professlonnelle, dont 
l'entree en vigueur date seulement d'II y a 17 ans et dont 
nous traiterons d'une premiere revlslon tout ä. !'heure. 
Apres de longs prellmlnaires, le Conseil federal a transmis 
au Parlament son projet relatlf ä. la 11e revislon de l'AVS il y 
a deux ans dejä.. On sait que c'est un probleme dellcat parce 
que le financement est tres coOteux, car «victlme», sl on 
peut dire, de l'augmentation de la duree de vle de la majorite 
de la populatlon. Si ce projet poursult deux objectlfs, assurer 
l'aven!r financier ä. moyen et ä. long terme de notre principale 
assurance sociale et assouplir les dispositlons relatives ä. 
l'äge de la retraite, il comporte aussi quelques elements qui 
peuvent nous faire reflechlr. 
Pour garantir le financement de l'AVS et de l'AI, qui eile 
aussl a de grands besolns financlers, le Conseil federal en
visage, outre un certaln nombre de mesures d'economies 
touchant les prestations de l'assurance, une augmentation 
des recettes, un relevement progresslf de la TVA totalisant 
2,5 points, et afin de contrlbuer au financement de l'AI dans 
les mellleurs delais, il prevoit de transferer. une fols de plus, 
1,5 milliard de francs du Fonds des APG ä. I' Al. Or ä ce sujet
lä., je tlens ä. rappeler qu'une partie de l'echec du projet d'as. 
surance-maternite etait sOrement due au fait qu'on a dejä. 
preleve une fois 2 milliards de francs sur le Fonds des APG 
pour las transferer ä. l'AI; sl maintenant on ajoute 1,5 milllard, 
cela representera 3,5 mlllfards de francs qu'on aura preleves 
sur ce Fonds des APG, ce qul ne sera pas de nature ä. favo
riser la mise en place du pro]et de revlslon de la LAPG, qul 
devralt permettre le financement d'une assurance-maternlte 
partielle (01.426). J'ai dejä. tenu ces propos en commlssion. 
Mais, malgre cela, je consldere qu'II taut soutenlr la 11 e revl
sion de l'AVS. II s'agit, on le repete, de notre prlncipale assu-
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rance sociale et, pour un nombre important de gens parml 
ceux qui ont vecu les periodes qul ont sulvi la guerre, il faut 
verltablement reconnai'tre que, malgre les petites rentes que 
cala representait pour caux qui avalent au peu d'activite pro
fassionnalla, cala a permls quand mllme de miaux vlvra. 
Aujourd'hul, les developpamants qul ont ete faits, les ame
llorations qul seront apporteas militant en favaur du renfor
cemant da catte Institution a iaqualla j'apporta mon total 
soutian. 
Ja vous invlte a entrar an matiere. 

Drelfuss Ruth, conseillere federale: Puisqua l'antrea en ma
tiere n'est pas combattua, ja vous ancourage a antrar en 
matiera et a vous lancar dans l'examan da detail. 
J'aimarais rappeler qua le but de la 11 e revlsion de I' AVS est 
double. En pramier liau, II s'agit da consolidar a moyen 
terma l'equilibre de l'AVS. A ce sujet, je slgnala qua nous 
avons deja commance la preparation da la 12a revlsion qul 
doit nous permettra de le consolidar pour une nouvella pe
rioda qul s'etendra jusqu'au moment ou las parsonnes deja 
nees arriveront progresslvement a l'äge de la retraite. En se
cond lieu, la presente revlslon a pour but d'introduire une 
flexlbilisation da l'äge de la retralte de fa90n a offrir a cha
cun - c'est una haute ambltion, mais nous devons nous en 
rapprocher - la possibillte de cholsir le moment de l'abandon 
de la vie professionnelle et du depart a la retralte. 
Mma Brunner l'a dlt, et j'y reviendrai eventuellement lorsque 
la dlscussion portera sur ce point-la, la dlfference de l'espe
rance de vie salon les classes sociales et selon les revenus, 
qui sert de mesure a cetta fin, montre que l'AVS - dont nous 
sommes si flers parce qu'elle est radistributrlce et qu'alle ex
prlme le fameux principe de basa de notre pays «Un pour 
tous, tous pour un» - se revele flnalament n'lltre peut-lltre 
qu'un leurre: des personnes peuvent cotiser toute leur vle et 
ne toucher que pendant tres peu de temps leur rente parce 
que la travail les a epulsees. Les personnes a hauts revanus 
ont tendance a quitter plus rapldement la vie profession
neile, en tout cas la via salariee, alors qua las parsonnes qul 
ont les plus bas revenus doivent vralment tenir le ~oup 
jusqu'au bout, soit jusqu'a 65 ans pour les hommes ma1nte
nant deja, et bientOt 65 ans pour les femmes aussl. 
J'interviendral donc en faveur de la proposltion qui consiste 
a creer une solution sociale dans le systeme de la rente anti
clpee. Je reviendrai aussi tout a !'heure sur la questlon des 
veuves et des veufs. Je crols que la majorite de la commls
slon a trouve une formule Interessante. Sl vous la suivez, la 
dlscussion portera ensuite sur Ja fa90n de regler la diver
gence avec le Consell national, mals je crols qua vous avez 
trouve une solutlon a laquelle le Conseil federal pourrait 
egalement se ralller. 
Je reconnais que, dans ce domalne, le projet initial du Con
seil federal - que vous trouvez dans le message - antlclpait 
au fond des evolutions sociales qul n'ont pas encore eu lieu 
ou qui n'ont pas encore touche toutes les generations acti
ves professionnellement. De ca falt, le Consell federal com
prend qua les objectifs d'epargne n'aillent pas aussi loin qua 
ce qu'il avait fait, en particulier dans le domalne des rentes 
de veuve. Mais II vous encourage malgre tout a soutenir la 
solutlon de la majorite de la commission, qui permet des 
economles plus lmportantes qua celle du Conseil national et 
qua certalnes proposltions de la mlnorite. 
Je vous remercle d'entrer en matiere. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
J.:entree en matiere est decidee sans opposition 
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2. Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen· 
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Einleitung, Ingress, Art. 1 Abs. 2 
Bst. c, 5, 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss das Nationalrates 

Tltre et preambule, eh. 1 lntroductlon, preambule, art. 1 
al. 2 let. c, 5, 6 
Proposition de Ja commiss/on 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 2Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2 al. 5 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung der Botschaft des Bundesrates war die 
Revision der freiwilligen Versicherung mit der Erwähnung 
der Beiträge in Artikel 2 Absatz 5 noch nicht In Kraft. Der Na
tionalrat hat hier lediglich die Anpassung an das nun beste
hende Recht vorgenommen. Auch in der freiwilligen Versi
cherung werden die Beiträge der Nichterwerbstäti.gen WIE; In 
der obligatorischen Versicherung deplafoniert; die Bestim
mungen sind damit kohärent. 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
.... eine ganze Altersrente vorbeziehen. 
Abs.4 
Absatz 3 findet auch für das ganze Kalenderjahr Anwen
dung, In dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird. 

Art. 3 
Proposition de Ja commission 
A/.1 
Adherer au projet du Conseil federal, mals: 
.... une rente de vielllesse entiere. 
A/.4 
L'.allnea 3 s'appllque aussl pour l'annee clvile oCI le marlage 
est conclu ou dlssous. 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Gemäss der 
bundesrätllchen Version von Artikel 3 Absatz 1 endet die 
Beitragspflicht von Nichterwerbstätigen am 31. Dezember 
vor Erreichung des Rentenalters. Der Nationalrat bleibt de~
gegenOber beim geltenden Recht, nach welchem die B~1-
tragspfllcht bis zum Erreichen des Rentenalters dauert. Die 
Lösung des Nationalrates bedeutet, dass eine im Januar ge
borene Person nur noch fOr einen Monat Beiträge schuldet, 
während die lm Dezember geborene Person noch Beiträge 
fQr 12 Monate zu bezahlen hat. Die Beitragspflicht beginnt 
aber demgegenüber nach Vollendung des 20. Altersjahres. 
Wird das Ende der Beltragspflicht einheitlich auf den 31. De
zember des Jahres festgesetzt, das der Erreichung des 
Rentenalters bzw. dem Vorbezug einer ganzen Altersrente 
vorangeht, lässt sich diese Ungleichbehandlung eliminieren. 
Die Kommission Ist deshalb dem systemkonformeren Ent
wurf des Bundesrates gefolgt, der zudem administrativ we
sentlich einfacher Ist und sich zugunsten der Beitragspflich
tigen auswirkt. 
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Den Wechsel im letzten Satz von der «vollen» zur «ganzen» 
Altersrente hat bereits das Plenum des Nationalrates vorge
nommen. In dieser Beziehung hat sich auf der Fahne ein 
Fehler eingeschlichen: Die volle Altersrente erhält man, 
wenn man lückenlos Beiträge bezahlt hat; die ganze Alters
rente bedeutet den Gegensatz zum ebenfalls möglichen 
Vorbezug der halben Altersrente. 
In Absatz 4 schlägt Ihnen die Kommission die Umkehrung 
der Fassung im Entwurf des Bundesrates vor. Dies ist die 
Folge eines Entscheides des Eidgenössischen Versiche
rungsgerichtes vom 24. September 2001, der also nach der 
Debatte im Nationalrat gefällt wurde und der die Verwal
tungspraxis, die dem Entwurf des Bundesrates entsprach, 
als gesetzeswidrig taxierte und auch ausführte, dass diese 
Praxis zu stossenden Ergebnissen fOhre. Worum geht es? 
Nach Absatz 3 sind nichterwerbstätige Ehegatten von der 
Beitragspflicht befreit, wenn der erwerbstätige Ehegatte in 
einem Kalenderjahr mindestens den doppelten Mindestbei
trag bezahlt. Nicht geregelt Ist bisher, wie diese Bestimmung 
in den Kalenderjahren der Eheschllessung und der Eheauf
lösung zu handhaben ist. Nach dem Vorschlag der Kommis
sion sollen nun die Ehegatten In den Kalenderjahren der 
Eheschliessung und der Eheauflösung nicht mehr als Ein
zelpersonen, sondern als Verheiratete galten. Dies hat zur 
Folge, dass die Bezahlung des doppelten Mindestbeitrages 
des erwerbstätigen Ehegatten den nlchterwerbstätlgen fOr 
das ganze Kalenderjahr befreit, und zwar auch dann, wenn 
die Ehe nicht das ganze Kalenderjahr andauerte. Damit be
finden wir uns Im Einklang mit der Rechtsprechung des Eid
genössischen Versicherungsgerichtes. Ausserdem ist diese 
Lösung für die Beitragspflichtigen besser verständlich und fi
nanziell günstiger. Es geht dabei namentlich um die Verwit
wung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 4al. 2 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Abs. 2, 3 Bst. b, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2bis 
Mehrheit 
Zum massgebenden Lohn gehören auch Leistungen des Ar
beitgebers bei Krankheit und Unfall seiner Arbeitnehmer, so
weit sie nicht bereits unter Artikel 17a UVG fallen. Unerheb
lich ist, ob er diese Leistungen aus eigenen Mitteln erbringt 
oder ob er dafür eine Versicherung fOr seine Arbeitnehmer 
abschliesst. 
Mindelflelt 
(Jenny, Forstar, Saudan, Spoerry) 
Streichen 

Art.5 
Proposition de la commlsslon 
Al. 2, 3 /et. b, 5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 2bis 
Majorite 
Font aussi partie du salaire determinant las prestations de 
l'empioyeur versees a ses salaries an cas de maladie et 
d'accident, dans la mesure ou alles ne tombent pas deja 
sous l'artlcle 17a LAA. Peu Importe qua l'employeur versa 
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ces prestations de ses propres deniers ou qu'il conclue une 
assurance en faveur de ses salaries. 
Mlnorite 
(Jenny, Forstar, Saudan, Spoerry) 
Bitter 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Das AHVG 
geht im Wortlaut davon aus, dass Beiträge auf Erwerbsein
kommen und nicht auf Ersatzeinkommen erhoben werden. 
Um auch dort Beiträge zu erheben, Ist eine gesetzliche 
Grundlage erforderlich. Nach und nach wurden so die Er
satzeinkommen - also z. B. die Taggelder - der Beitrags
pflicht unterstellt. Dies aus der einleuchtenden Überlegung, 
dass Ersatzeinkommen nicht besser behandelt werden solle 
als wirklich erarbeitetes Einkommen, um keine falschen An
reize zu geben. 
1984 wurde dieser Grundsatz In der Arbeitslosenversiche
rung statuiert, 1988 in der IV und der EO, 1997 In der Militär
versicherung. Nicht berücksichtigt sind bis anhin die Kran
ken- und die Unfallversicherung. Werden heute die Taggel
der der Kranken- und Unfallversicherung ausbezahlt, unter
liegen sie nicht der Beitragspflicht. Dies kann dazu führen, 
dass Betroffene, welche während geraumer Zeit solche Tag
gelder beziehen, keine AHV-Belträge bezahlen oder Bel
träge als Nichterwerbstätlge leisten, die verhältnismässig 
bescheiden sind. Daraus wiederum können negative Auswir
kungen auf die Rente entstehen. 
Der Bundesrat hat deshalb vorgeschlagen, auch die Ersatz
einkommen der Kranken- und Unfallversicherung der Bei
tragspflicht zu unterstellen, falls die Leistungen Ober den 
Arbeitgeber ausgerichtet werden. Dies kommt In der Praxis 
schon heute vor, da Arbeitgeber nicht Immer wissen, dass 
die Taggelder der Kranken· und Unfallversicherung bisher 
nicht AHV-pfllchtlg sind. Sie bezahlen die Beiträge gleich
wohl. 
Der Nationalrat ist dem Bundesrat nicht gefolgt. Nach seiner 
Fassung Ist der Arbeitgeber In der Handhabe frei, ob er Be
träge bezahlen will oder nicht. Bezahlt er nämlich den Lohn 
weiter und lässt die Taggelder rückversichern, so bezahlt er 
AHV-Belträge. Lässt er die Taggelder direkt von der Versi
cherung ausrichten, so bezahlt er nichts. 
Das ganze System ist heute somit einlgermassen undurch
sichtig. Die Kommission schlägt Ihnen deshalb - mit knap
pem Mehr - eine neue Lösung vor. Unfall- und Krankenversi
cherung sind dabei gesondert zu betrachten. Bel der 
Unfallversicherung besteht ein Taggeldobligatorium; die Tag
gelder können Ober den Arbeitgeber oder direkt von der Un
fallversicherung an den Arbeitnehmer ausbezahlt werden. 
Bel der Krankenversicherung kennt man kein Obligatorium; 
die Taggelder werden teilweise via Sozlalverslcherung, zum 
grössten Tell aber via Privatversicherung ausgerichtet. 
Da wir Im Rahmen der AHV nicht In zivilrechtliche Verhält
nisse eingreifen können und sich der Arbeitnehmer auch 
nicht versichern lassen muss, ist die Regelung über den Ar
beitgeber zu suchen. Gleiches gilt bei der Unfallversicherung 
für Einkommen Ober 106 800 Franken. Bei der Unfallversi
cherung schlagen wir deshalb vor, dass der Unfallversiche
rer, wenn er direkt Taggelder ausrichtet, die Beiträge auf 
dem Taggeld wie ein Arbeitgeber abrechnen muss; zahlt er 
sie an den Arbeitgeber aus, muss dieser abrechnen. Der 
Unfallversicherer muss sodann dem Arbeitgeber auch den 
Arbeitgeberbeitrag entrichten; dies Ist Inhalt des neu vorge
schlagenen Artikels 17a UVG, den Sie auf Seite 47 der deut
schen Fahne finden. Wir behandeln Ihn damit ebenfalls. 
Bel der Krankenversicherung wiederum muss Ober den Ar
beitgeber abgerechnet werden, um zu verhindern, dass mit 
einem direkten Ausbezahlen der Beitragspflicht entgangen 
werden kann. 
D!e Mehreinnahmen für die AHV aus dieser Gesetzesände
rung sind sehr schwierig zu schätzen, insbesondere weil 
heute schon vielerorts abgerechnet wird. Dies Ist bei der 
Zahl, die Sie auf Ihrem Blatt finden, zu berücksichtigen. Mit 
den Zusatzeinnahmen verbunden sind im Übrigen auch hö
here Leistungen. 
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Unser Antrag mag noch nicht in allen Feinheiten völlig aus
gereift sein. Jedenfalls schaffen wir damit aber eine Diffe
renz, und der Nationalrat kann die von uns nun gefundene 
Lösung noch einmal Oberprüfen. 

Jenny Thls 0/. GL): Zu Absatz 2bls: Ich möchte Sie bitten, 
der Minderheit und somit dem Nationalrat zuzustimmen und 
die Unfall- und Krankenversicherung nicht der AHV-Bei
tragspfllcht zu unterstellen. Das Immer wieder vorgetragene 
Hauptargument für die vorgeschlagene Regelung - das Ver
meiden von Beitragsl!lcken - ist nicht stichhaltig. Beitrags
lOcken entstehen In der Regel erst Im Anschluss an die 
Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers. Gerade in diesen 
Fällen würde die vorgeschlagene Regelung aber zu keinen 
Verbesserungen führen. Sämtliche Vertreter der AHV- und 
Ausgleichskassen weisen darauf hin, dass eine solche Bei
tragspflicht nur mit ganz erheblichen Schwierigkeiten vollzo
gen werden könne und somit nicht vollzugstaugllch sei. Dies 
gilt Insbesondere in jenen Fällen, in welchen die Taggelder 
den versicherten Personen vom Versicherer direkt ausbe
zahlt werden. Hier ergeben sich völlig unklare Abrechnungs
verhältnisse sowie grundsätzliche Probleme bezüglich der 
Frage, wer den Arbeitgeberanteil letztlich zu bezahlen hat. 
Wenn alle Verbände und Versicherungen aufgrund der Pra
xis gegen ein solches System sind, sollten wir vorsichtig 
werden; wir argumentieren in aller Regel doch relativ praxis
fern und theoretisch. Die Suva, die Economlesuisse, der 
Schweizerische Pensionskassenverband, der Schweizeri
sche Versicherungsverband und sämtliche kantonalen AHV
Ausgleichskassen weisen darauf hin, dass ein solches Sys
tem In der Praxis erhebliche Nachtelle nach sich ziehen 
würde. Wir sollten ein offenes Ohr für diese Leute aus der 
Praxis haben. 
Zudem muss man gegenüber den Arbeitnehmern begrün
den, dass sie irgendwann nicht mehr 80 Prozent ihres Loh
nes haben, sondern vielleicht nur noch 72 Prozent. Das mag 
für Leute, die 6000 Franken und mehr verdienen, kein Pro
blem sein, aber für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die 3500 oder 4000 Franken Nettolohn beziehen, Ist es ein 
Problem, wenn ihr Lohn bei Krankheit und Unfall um zusätz
liche 8 Prozent gekürzt wird. Sofern wir die Beitragspflicht 
auf Taggelder der Unfall- und Krankenversicherung auswei
ten, müssen auch sämtliche Gesamtarbeitsverträge bezüg
lich der Lohnfortzahlungspfllcht überprüft und neu ausge
handelt werden. Nun, Sie werden sagen, das sei kein 
Problem, dafür gebe es Leute. Das stimmt zwar, aber es 
führt dennoch zu erheblichen Schwierigkeiten. Eine zusätzli
che Belastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch wei
tere Abzüge und die damit verbundenen Einbussen bei der 
Kaufkraft sind In der heutigen Zelt - das sollten wir zur 
Kenntnis nehmen - äusserst problematisch. Es wäre auch 
der Sozialpartnerschaft In allen Branchen alles andere als 
förderlich, wenn wir hier der Mehrheit zustimmen würden. 
Ich möchte Sie gerade auch deshalb bitten, der Minderheit 
und somit dem Nationalrat zuzustimmen. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich bitte Sie, der 
Kommissionsmehrheit zu folgen, und ich möchte Sie bitten, 
zwei Punkte nicht aus den Augen zu lassen. Der erste Punkt 
betrifft die Gleichbehandlung der einzelnen Sozialversiche
rungsleistungen: Heute unterliegen EO-Leistungen, IV-Leis
tungen und ALV-Lelstungen als Lohnersatz der AHV-Pflicht. 
Ausgenommen sind zurzeit noch die Krankenversicherungs
und Unfallversicherungsleistungen. Aber dieser Unterschied 
ist sachlich nicht erklärbar. In der Tat sind alle diese Sozial
versicherungsleistungen Einkommensersatz und sollen auch 
gleich behandelt werden. 
Nun ergibt sich aber eine Schwierigkeit, die nicht verschwie
gen werden kann, nämlich die Art der Abrechnung. Viele 
Versicherungsleistungen für Krankheit oder Unfall fliessen 
direkt an den Arbeitgeber. Dort Ist das Erheben der Beiträge 
für den Arbeitgeber, der abrechnungspflichtlg ist, bisweilen 
schwierig. Dieses Problem muss noch einmal angeschaut 
werden, und der Nationalrat soll das in der Differenzbereini-
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gung tun. Aber es ist die richtige Lösung, nun der Mehrheit 
zu folgen und auch Lohnersatzleistungen konsequent für 
AHV-pfllchtlg zu erklären. Die Schwierigkeit kann noch aus
gemerzt werden, da wird sich eine Lösung finden lassen. 
Aber bitte, schaffen Sie die Differenz. Damit ermöglichen 
Sie, dass auch das letzte Problem vom Nationalrat noch ge
löst wird. 
Zum zweiten Punkt: Ich möchte Sie auf die finanziellen Fol
gen für die AHV hinweisen. Wenn wir auf diese sachlich ge
rechtfertigten Einnahmen der AHV verzichten, schmälern wir 
den AHV-Haushalt um rund 200 MIiiionen Franken. Wir kön
nen es uns nicht leisten, auf die Einnahmen zu verzichten, 
die sachlich gerechtfertigt sind, wenn wir gleichzeitig an
dernorts die Leistungen erhöhen. Da müssten wir konse
quent sein. Schmerzen tut es niemanden sehr; nötig und 
sachlich angezeigt ist es. 
loh bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Drelfuss Ruth, conseillbre federale: Sur le prlnclpe, la ma
jorite suit le projet du Conseil federal, mais dans une forme 
qui paran plus praticable. En outre, le president de la com
mlssion a raison, nous pouvons encore reexamlner las 
questlons d'appllcatlon concrbtes au cours de la procedure 
d'elimination des divergences entre las deux Chambres. 
Je vous prie donc d'adopter la proposition de la majorlte de 
la commission. 
J'ajouterai une chose. M. Jenny l'a dit, c'est vrai, lorsqu'on a 
fixe !es indemnites journalibres et le revenu de remplace
ment face a des rlsques particullers, lorsqu'on les a fixes en 
general a 80, volre a 70 pour oent du revenu anterieur, on 
partait de l'idee que c'etalt un revenu net. En soustrayant 
maintenant de oe revenu net des reduotions de oe type, 
nous mettons las gens dans une sltuation difficile. Un revenu 
deja insuffisant est encore reduit. II taut ~tre conscient qu'II 
s'aglt la d'un veritable saoriflce que nous demandons aux 
personnes beneficlaires d'un revenu de remplacemenl Mals 
il est vral aussi qua pour les cas d'invalidite et d'lnvalidlte 
preooce dans la vle professionnelle, il vaut mleux avolr co
tise pour pouvoir toucher une rente lnvalidlte suffisante. 
Dans ce sens-la, et campte tenu du falt qua nous pouvons 
obtenir 194 millions de franos de plus par annee, alors qua 
le Conseil federal vous en proposalt 121, le changement ap
porte ici simpllfie les choses et rapporte davantage. 
Pour solde de tout campte, je vous invlte dono aussi a sulvre 
la maJorite de la commission. 

Abs. 2, 3 Bst. b, 5 - Al. 2, 3 let. b, 5 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2bis - Al. 2bls 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 25 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 stimmen 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
.... untersteht, betragen 7,9 Prozent .... 
Abs.2 
.... zustimmt. In diesem Falle beträgt der Beitragssatz für 
den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer Je 4,2 Prozent des 
massgebenden Lohnes.(= unverändert) 

Antrag Dettling 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.6 
Proposition de /a commlsslon 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federai, mais: 
.... sont egales a. 7,9 pour cent du salaire determinant .... 
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A/.2 
.... y consent. Le taux de cotisation s'eleve alors a 4,2 pour 
cent du salaire determinant pour chacune des parties. 
(= inchange) 

Proposition Dettllng 
A/.1 
Adherer a la decision du Conseil national 

Stähelln Philipp (C, TG), fQr die Kommission: Hier Ist voraus
zuschicken, dass die Artikel 6, 8 und auch 9bis in engem 
Zusammenhang stehen. Es geht hier um eine tendenzielle 
Angleichung der Beitragssätze von Arbeitnehmern und 
Selbstständlgerwerbenden. FOr die Arbeitnehmer gilt heute 
der Beitragssatz von 8,4 Prozent, für die Selbstständiger
werbenden 7,8 Prozent; in der IV und in der EO sind die Bei
tragssätze für beide Gruppen identisch. Den tieferen Bei
tragssatz für Selbstständlgerwerbende gibt es seit 1969. Er 
wurde mit den unterschiedlichen Beitrittsmöglichkeiten zur 
beruflichen Vorsorge begründet. 
Artikel 6 Absatz 1 betrifft die Beiträge von Personen, deren 
Arbeitgeber nicht beitragspflichtig Ist, während Artikel 8 
die Beiträge von Selbstständigerwerbenden behandelt. Der 
Entwurf des Bundesrates beinhaltet eine Anhebung auf 
8, 1 Prozent, während der Nationalrat am geltenden Recht, 
an 7,8 Prozent, festhält. 
Unsere Kommission schlägt Ihnen eine Anhebung auf 7,9 Pro
zent vor, dies aus folgenden Gründen: Der ursprüngliche 
Grund der Differenzierung - das Fehlen einer beruflichen 
Vorsorge für die Selbstständigerwerbenden - ist heute weit
gehend eliminiert. Selbstständigerwerbende können sich der 
zweiten Säule anschllessen und haben Im Rahmen der drit
ten Säule weitere Möglichkeiten. Eine gewisse Angleichung 
an den Satz der Arbeitnehmer Ist deshalb gerechtfertigt, 
dies umso mehr, als heute recht viele Beschäftigte sowohl 
selbstständig als auch als Arbeitnehmer tätig sind. Der Bun
desrat versucht bezüglich der Beitragshöhe und des Ein
kommens für die Selbstständigerwerbenden und die Un
selbstständigerwerbenden die gleiche Belastung zu finden. 
Dies ergibt gemäss den Berechnungen des BSV exakt 
8,06 Prozent oder eben die vom Bundesrat vorgeschlage
nen 8,1 Prozent - ohne dass Ich in die Details gehen will. 
Wenn man in einer Gesamtrechnung die Beiträge für die IV 
und die EO, bei denen der gleiche Beitragssatz gilt, einbe
zieht, ergeben sich für die AHV 7,9 Prozent. IV und EO hät
ten dabei etwas zu viel und die AHV etwas zu wenig 
erhalten. 
Entscheidend ist fOr die Kommission indessen ein anderer 
Punkt: Selbstständige Erwerbstätigkeit und Neugründungen 
von KMU wirken sich auf die Wirtschaft befruchtend aus. Sie 
sollen deshalb eine angemessene Förderung erfahren. Dies 
rechtfertigt es, die Anhebung massvoll zu halten. Die Zu
stimmung zu 7,9 Prozent in Artikel 6 Absatz 1 gilt Im Übrigen 
automatisch auch rar Artikel 8. 
Vorerst aber noch zu Artikel 6 Absatz 2: Der Entwurf des 
Bundesrates funktioniert nur mit einem Beitragssatz von 8,4, 
nicht aber mit einem solchen von 7,8 oder 7,9 Prozent. Es 
soll daher die bisherige Fassung beibehalten werden. Beim 
unterschiedlichen Beitragssatz für Selbstständlgerwerbende 
und Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber auf 
der einen und für Unselbstständlgerwerbende auf der an
dern Seite muss an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt wer
den, dass bei einer freiwilligen Abrechnung durch den 
Arbeitgeber der normale Beitragssatz gilt. 
Es ist zweckmässig, an dieser Stelle bereits auf die sin
kende Beitragsskala gemäss Artikel 8 Absatz 1 hinzuwei
sen. Die Kommission will dabei, wie Bundesrat und Natio
nalrat, an der sinkenden Beitragsskala für Selbstständiger
werbende festhalten. Dies entspricht einer Degression der 
Beitragssätze. Selbstständigerwerbende mit Einkommen un
ter rund 49 ooo Franken Im Jahr profrtieren dabei. Nach dem 
Grundsatz, dass tiefere Einkommen tiefere AHV-Beitrags
sätze zur Folge haben, sollen Selbstständlgerwerbende mit 
kleinen Einkommen eine spezielle Entlastung erfahren. Viele 
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dieser Selbstständigerwerbenden haben Im Arbeitsmarkt 
Schwierigkeiten und finden keine Stelle als Arbeitnehmer . 
Immerhin gehen sie auf diese Weise wieder in den Arbeits
markt. Je mehr Sozialabgaben wir bei den kleinen Einkom
men erheben, desto weniger sind die Betreffenden bereit, 
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die heutige Regelung 
rechtfertigt sich deshalb weiterhin. Ebenso rechtfertigt sich 
die Bezahlung eines Mindestbeitrages, wenn das Einkom
men aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 7700 Franken pro 
Jahr nicht Obersteigt, sowie die Befreiungsmöglichkeit fOr 
geringfügiges selbstständiges Einkommen nach Artikel 8 
Absätze 2 und 3. Dabei bedeutet Absatz 3 Abgabefreiheit fQr 
selbstständige Nebenerwerbseinkommen bis 2060 Franken. 
Im Grundsatz wird es aber darum gehen - Ich habe gese
hen, dass soeben noch ein Antrag Dettling vorgelegt wird -, 
uns Ober den Beitragssatz zu unterhalten und darüber zu 
entscheiden. 

Dettllng Tonl (R, SZ): Ich möchte mich zunächst dafür ent
schuldigen, dass dieser Antrag erst Jetzt vorliegt, aber wie 
der Präsident bereits ausgeführt hat, Ist er relativ einfach zu 
erfassen. Ich möchte zu diesem Antrag ganz kurz eine Be
gründung in vier Punkten geben: 
1. Die Selbstständigerwerbenden - von denen Ich Obrlgens 
auch einer bin; damit habe Ich auch gleich meine Interes
senbindung offen gelegt - nehmen für die AHV wichtige Auf
gaben wahr. Sie erledigen administrative Arbeiten und sind 
zuständig für das Inkasso der Arbeitnehmerbeiträge. Diese 
Arbeiten, die für die AHV von grossem Nutzen sind, erledi
gen sie unentgeltlich. Der Wert dieser Arbeit übersteigt die 
rund 20 Mllllonen Franken, die aus einer Erhöhung des Bei
tragssatzes um 0, 1 Prozent resultieren warden, bei weitem. 
Diese Leistungen der Selbstständlgerwerbenden sollten wir 
denn auch einmal honorieren. Wir haben hier mit der Beibe
haltung des bisherigen Satzes die Gelegenheit dazu. Allein 
diese Gratisarbelt rechtfertigt einen Beitragssatz, der gering
fügig unter dem mathematisch korrekten Satz liegen würde, 
unter Einbezug der Tatsache, dass die Berechnung der So
zialversicherungsbeiträge fOr Selbstständigerwerbende un
ter Einschluss dieser Beiträge erfolgt. 
2. Die 11. AHV-Revlsion sollte gemäss Botschaft Anfang des 
nächsten Jahres In Kraft treten. Von diesem Ziel sind wir 
weit entfernt; die Revision ist bereits massiv In Verzug gera
ten. Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, sollten wir 
uns Mühe geben, dass zwischen den beiden Räten keine 
unnötigen Differenzen entstehen. Der Nationalrat hat sich 
mit 109 zu 62 Stimmen deutlich fQr einen Satz von 7,8 Pro
zent ausgesprochen. Wir sollten uns diesem klaren Be
schluss anschllessen und vermelden, dass hier ein weiteres 
Feld geöffnet wird, welches zu einem Hin und Her zwischen 
den Räten führt, zumal ja die Differenz von 0, 1 Prozent sehr 
klein ist. 
3. Wir sollten die Selbstständigerwerbenden nicht demotivie
ren. Die Selbstständigerwerbenden nehmen In unserer Wirt
schaft eine wichtige Rolle ein. In einer Volkswirtschaft, die 
durch kleine und mittlere Unternehmungen geprägt wird, 
schaffen und erhalten sie eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. 
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten nehmen sie teilweise 
massive Einkommenseinbussen in Kauf, um ihre Betriebe 
und die Arbeitsplätze zu retten. Jede einseitige Beitragser
höhung werden viele dieser Selbstständlgerwerbenden als 
Undank des Staates und der Politik empfinden. Ihre Motiva
tion oder zumindest Ihre Wertschätzung wird mit solchen 
Entscheidungen sicherlich nicht gefördert, auch wenn der 
frankenmässige Betrag vielleicht nicht allzu stark ins Ge
wicht fällt. Dies wäre gerade in schwierigen Zeiten, wie wir 
sie gegenwärtig durchleben, sehr gefährlich. Wir sind auf 
motivierte Unternehmer angewiesen. 
4. Wir sollten eine wldersprOchliche Politik vermeiden. Die 
Arbeitslosenversicherung fördert mit Geldern, die sie Ober 
Lohnprozente hereinholt, den Gang In die Selbstständigkeit; 
es wäre deshalb höchst widersprOchlJch, wenn der gleiche 
Staat, der auf der einen Seite die Jungunternehmer fördert, 
diesen auf der anderen Seite höhere Beiträge abverlangen 
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würde. Eine solche Politik wäre unglaubwürdig. Tiefere Bei
tragssätze sind auch eine Art der Förderung der Jungunter
nehmer, auch wenn diese Förderung primär moralische und 
weniger finanzielle Auswirkungen hat. Verhindern wir also, 
dass der gleiche Staat, der auf der einen Seite fördert - wie 
es auch der Kommissionssprecher gesagt hat -. auf der an
deren Seite wieder mehr abverlangt. 
Ich bitte Sie deshalb, keine Differenz zu schaffen und dem 
Beschluss des Nationalrates zuzustimmen. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Le Conseil federal pro
posalt d'eliminer les prlvlleges des lndependants. Elimlner 
las privlleges des independants, c'est premierement passer 
a un taux de cotlsation de 8, 1 pour cent du salalre determi
nant - et encore, on pourrait calculer autrement et dire que 
c'est 8,4 pour cent. Mais enfin, nous avons appl!que le mode 
de calcul le plus favorable aux independants en disant que 
sl on voulait les tralter de la möme fay<>n, M. Stähelin l'a dit, 
il fallalt decider d'un taux de 8,06 arrondi a 8,1 pour cent. 
Deuxiemement, c'est la suppression du bareme degresslf. 
Voila les deux prlvileges des independants. 
La discussion au Conseil national a conduit a renoncer a la 
suppresslon du bareme degresslf et a redulre le taux que le 
Conseil federal voulait demander aux lndependants. Je dois 
dire que, dans une reforme qul demande des sacrifices aux 
femmes, qul - notamment avec la dispositlon que vous ve
nez d'adopter tout a l'heure - demande des sacrlfices aux 
malades, aux accldentes, refuser dans une reforme pareille 
d'elever d'un dlxieme de pour cent les cotlsations pour les 
independants, je trouve que c'est un peu fort de cafe! Le 
Conseil federal vous proposait, par la suppresslon de ce pri
vilage, je le repete encore une fois, de demander aux lnde
pendants de faire un effort de 90 millions de francs par 
rapport a des efforts de centalnes de millions de francs de
mandes aux femmes et aux veuves. La proposition de la 
commission reduit ce sacriflce a 21 mllllons de francs. 
II est indecent de soutenir la proposltlon Dettling et de consi
derer que les independants n'ont absolument rien a apporter 
a l'equilibre de l'AVS, alors qu'lls en profitent, parce qu'ils ont 
la posslbllite de fixer largement leur revenu, de veiller dans 
ce sens-la a ne pas payer ce qu'un salarie est oblige de 
payer, parce que pour lul II n'y a pas de dlscusslon, c'est sa 
fiche de salaire qui falt foi! Excusez-moi de la durete des 
mots que je prononce, mals vraiment, Monsieur Dettling, 
dire qu'il y a une categorie de la populatfon qui devrait rece
voir une manifestation materielle de l'estlme que l'Etat lui 
porte .... Si on suit votre raisonnement, comment alors expli
quer aux femmes, a qui on demande des sacrlfices de cen
taines de millfons de francs, quelle est l'estime que cet Etat 
leur porte encore? 
Je le dis encore une fois, la proposition de la commission ne 
supprime pas le privilege en termes de cotisatlons, alle ne 
s'attaque pas le molns du monde au privilege du bareme de
gressif. Soutenir la propositlon Dettling, ce serait dlre que 
dans ce pays, il y a une categorie qui est a l'abri de toutes 
les exigences posees pour assurer l'equilibre des assuran
ces soclales et qul ne peut qu'en profiter sans en payer le 
prlx. 
Je vous recommande donc de soutenlr la proposltlon de la 
commisslon, qul va deja trop loin dans ce que M. Dettling 
appelle le respect manifeste a l'egard des independants. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 25 Stimmen 
Für den Antrag Dettling .... 12 Stimmen 

Abs. 2 Al. 2 
Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
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Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
. ... ein Beitrag von 7,9 Prozent, mindestens .... 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Dettling 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.8 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federai, mals: 
Une cotisation de 7,9 pour cent, mais .... 
Al.2, 3 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Proposition Dettllng 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposltlon de la commission 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen -Adopte 

Art. 9bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de fa commissfon 
Adherer a la decislon du Conseil natlonal 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Dieser Artikel 
steht ebenfalls in engem Zusammenhang mit den soeben 
behandelten Artikeln 6 und 8. Es geht um das Einfrieren der 
sinkenden Beitragsskala. Anstelle einer Aufhebung der sin
kenden Beitragsskala, die auch erwogen worden i~, will der 
Bundesrat sie in Zukunft nicht mehr an den Rentenmdex an
passen, wie er dazu befugt Ist. Er beantragt, den oberen 
Plafond für Immer bei rund 49 000 Franken stehen zu las
sen. Damit würden die Beitragssätze sukzessive langsam 
angehoben bzw. kämen immer mehr Selbstständige auf das 
Maximum. Die Auswirkungen würden zumindest in den ers
ten Jahren nur sehr, sehr gering sein. Umgekehrt bedeutet 
das Einfrieren nach Meinung der Kommission ein falsches 
Zeichen an die Adresse der kleinen KMU. 
Die Kommission beantragt Ihnen deshalb, dem Nationalrat 
zu folgen und auf das Einfrieren zu verzichten. 

Angenommen -Adopte 

Art. 10 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Renteneinkommen, wobei dieses mit dem Faktor 20 in 
Vermögen umgerechnet wird .... 
Abs. tbls, tter, 1quater, 2, 2bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.10 
Proposition de ia commlsslon 
Al. 1 
.... rentes, ce revenu etant convertl au facteur 20 en fortune 
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Al. 1bis, tter, 1quater, 2, 2bis 
Adherer a la decision du Conseil national 

Stihelln Philipp (C, TG), fOr die Kommission: Bei Artikel 10 
Absatz 1 geht es darum, dass der Maximalbeitrag von 
1 o 1 oo Franken In der AHV deplafoniert wird, wenn AHV, IV 
und EO zusammengenommen werden. Die obere Grenze 
soll dementsprechend auch tor die Nichterwerbstätigen auf
gehoben werden. Dahinter steht eine zusätzliche Solidarität 
sehr vermöglicher Personen. Nachdem das Gesetz keinen 
Maximalbeitrag mehr enthält, soll umschrieben werden, wie 
die Beiträge festgelegt werden. Dabei soll die bisher gel
tende Praxis gemäss der Verordnung weitergeführt werden. 
Die Verordnung enthält heute auch den Faktor 20, womit 
Renteneinkommen in Vermögen umgerechnet werden. Die 
Kommission will diesen Satz nun ausdrücklich im Gesetz 
nennen. Materiell entsteht keine Änderung. 
Die Einführung einer Alterslimite von 25 Jahren für Stu
dierende in Absatz 2 erlaubt es, zu verhindern, dass Stu
dierende mit einem grossen Vermögen bis zu Ihrem 
30. Altersjahr nur den Mindestbeitrag bezahlen. Zwar ent
steht dadurch eine gewisse Diskrepanz zu Artikel 1 Absatz 3 
Buchstabe b, welcher die Grenze für nlchterwerbstätige Stu
dierende auf 30 Jahre festsetzt; die Altersgrenze in Artikel 1 
wurde im Hinblick auf Studierende Im EU-Raum festgelegt. 
In der Praxis werden sich nur sehr wenige Überschneidun
gen ergeben. 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Der Mindestbeitrag, dessen Bezahlung fOr einen obllgato
rlsch Versicherten eine grosse Härte bedeutet, kann vom 
Wohnsitzkanton übernommen werden, wenn ein begründe
tes Gesuch vorliegt und eine von Ihm bezeichnete Behörde 
angehört worden Ist. 

Art. 11 al. 2 
Proposition de la commfssion 
.... lntolerable peut, sur demande motlvee et apres consulta
tion d'une autorlte deslgnee par le canton de domicile, ätre 
pris en charge par ce dernler. 

Stähelln Phllipp (C, TG), für die Kommission: Kann jemand 
die Beiträge nicht bezahlen, dann werden sie bis zum Min
destbeitrag reduziert. Ist auch dann die Bezahlung unmög
lich, dann übernimmt das Gemeinwesen den Beitrag. Der 
Bundesrat wollte mit der Aufhebung der bisherigen Bestim
mung das Verfahren vereinfachen. Versicherte ohne genü
gende Mitte! sollten nicht auf der einen Seite Sozialhllfe 
beantragen, auf der anderen Seite aber die Bezahlung des 
Mindestbeitrages durch das Gemeinwesen verlangen müs
sen. Zu Recht hat der Nationalrat aber befürchtet, damit 
könnten Leute zwischen Stuhl und Bank fallen, weil sie 
keine Sozialhilfe erhalten, aber trotzdem den Mindestbeitrag 
nicht bezahlen können. 
Unsere Kommission beantragt Ihnen, dem Nationalrat zu fol· 
gen, aber festzuhalten, wer die Beiträge zu übernehmen hat, 
nämlich der Wohnsitzkanton. Es geht ja nicht um einen Er
lass der Beiträge, wie dies der Nationalrat formuliert hat. 

Angenommen -Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Abs. 5 
Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf einem jährlichen 
massgebenden Lohn bis zum Betrag der maximalen monat
lichen Altersrente keine Beiträge entrichtet werden müssen; 
er kann diese Möglichkeit für bestimmte Tätigkeiten aus
schliessen. Der Arbeitnehmer kann jedoch in jedem Fall ver
langen, dass der Arbeitgeber die Beiträge entrichtet. 
Abs. 6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Le Conseil federal peut prevoir qu'aucune cotisation ne soit 
versee si le salaire annuel determlnant ne depasse pas la 
rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette 
possibilite pour des activltes determlnees. Le salarie peut 
toutefols demander que les cotisatlons solent dans tous les 
cas payees par l'employeur. 
Al. 6 
Adherer a la decision du Conseil national 

Stähelln Philipp (C, TG), tor die Kommission: Zu den Ab
sätzen 5 und 6: Einkommen von geringer Höhe werden 
schon heute von der Beitragserhebung ausgenommen. Die 
Befreiung wird gewährt, wenn es sich um einen Nebener
werb handelt und der Arbeitnehmer elne schriftliche Ver
zichtserklärung leistet. Dies Ist unbefriedigend und bietet 
Schwierigkeiten. Der Vorschlag des Bundesrates geht des
halb dahin, unabhängig von Haupterwerb und Gesuch mit 
allfälligen Formularen ein Einkommen bis zu einer gewissen 
Höhe beitragsfrei zu erklären. Dies bedeutet ringsum eine 
Vereinfachung. Unsere Kommission unterstützt diese Ver
einfachung und schliesst sich dem Beschluss des National
rates Im Grundsatz an, welcher nicht den Betrag von 
1000 Franken, sondern einen jährlichen massgebenden 
Lohn bis zum Betrag der maximalen monatlichen Altersrente 
(von heute 2060 Franken) ausnimmt. Gegenüber dem Be
schluss des Nationalrates streichen wir den letzten Satz, 
weil die Maximalrente ohnehin der automatischen Anpas
sung an den Rentenindex unterliegt. 
Die Kommission ist sich bewusst, dass diese Form beitrags
freier Arbeit Schwarzarbeit begünstigen könnte. Wir haben 
deshalb die Einführung einer Missbrauchsregel diskutiert, 
die den Bundesrat berechtigen würde, Im Falle von 
Missbräuchen tätig zu werden. Aus praktischen Gründen ha
ben wir davon abgesehen, weil die Beweislast aufseiten der 
AHV-Organe liegen würde. Wir meinen aber, dass die Ent
wicklung hier im Auge behalten werden muss. 
Absatz 6 steht im Einklang mit den Vorschlägen der Bot
schaft zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämp
fung der Schwarzarbeit. Es gibt Klelngewerbler, die kurzfris
tig eine Hilfskraft benötigen; dabei soll übermässlger Papier
kram vermieden werden können, ebenso bei Beschäftigun
gen zu sehr kleinem Lohn. Entscheidend wird hier sein, was 
unter kleinem Lohn verstanden wird. Die Kommission stimmt 
einem vereinfachten Verfahren zu. 

Angenommen - Adopte 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
.... Für Beiträge nach den Artikeln 6 Absatz 1, 8 Absatz 1 
und 1 o Absatz 1 endet die Frist in Abweichung von Artikel 25 
Absatz 3 ATSG in jedem Fall erst ein Jahr nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveran
lagung rechtskräftig wurde. Sind Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerbeiträge von Leistungen bezahlt worden, die der di
rekten Bundessteuer vom Reingewinn juristischer Personen 
unterliegen, so erlischt der Anspruch auf Rückerstattung in 
Abweichung von Artikel 25 Absatz 3 ATSG ein Jahr nach Ab
lauf des Kalenderjahres, in welchem die Steuerveranlagung 
rechtskräftig wurde. 

Art.16 
Proposition de la commfssion 
Al. 1, 2 
Adherer a la decislon du Conseil national 
Al. 3 
.... S'il s'aglt de cotisations selon les articles 6 alfnea 1er, 8 
alinea 1er et 10 aiinea 1er, le deiai n'echoit dans tous les 
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cas, en derogation ä l'artlcle 25 alinea 3 LAPG, qu'un an 
apres la fin de l'annee cMle au cours de laquelle la taxation 
fiscale determinante est entree en force. Si des cotisations 
paritaires ont ete versees sur des prestations soumises a 
l'impöt federal direct sur le benefice net des personnes mo
rales, le drolt ä restitution s'eteint, en derogatlon a l'article 25 
alinea 3 LAPG, un an apres la fin de l'annee civlie au cours 
de laquelle la taxatlon fiscale est entree en force. 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Bel Absatz 1 
hat der Nationalrat insbesondere Anpassungen an das 
ATSG vorgenommen. 
In Absatz 3 wird die Verjährung für die Rückerstattung gere
gelt. Betreffend die juristischen Personen wurde vom Natio
nalrat ein Vorbehalt gegenüber dem ATSG beschlossen. 
Dieser Vorbehalt muss aber auch für die Rückerstattung in
folge einer geänderten Steuerveranlagung angebracht wer
den. 

Angenommen -Adopte 

Art. 18 Abs. 1, 2bls, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 18 al. 1, 2bls, 4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Artikel 18 Ab
satz 1 kann, wie vom Nationalrat beschlossen, gestrichen 
werden, weil der Tatbestand der vorsätzlichen Verursachung 
des Todes bereits im allgemeinen Teil geregelt ist. 

Angenommen -Adopte 

Art. 21 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... haben Personen, welche das 65. Altersjahr .... 

Art. 21 al.1 
Proposition de la commission 
Ont droit a une rente de vleillesse les personnes qul .... 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Der Antrag des 
Bundesrates, das Rentenalter fOr Frauen und Männer - also 
für alle Personen - mit Wirkung ab 2009 auf das vollendete 
65. Altersjahr festzusetzen, hat in unserer Kommission zu 
keinen Diskussionen mehr Anlass gegeben. Gemäss der 
Ausgangslage nach den Abstimmungen Ober die Rentenal
ter-Initiativen gllt weiterhin das Rentenalter 65 für den Mann 
und kommt es in angemessenen Schritten zu einer An
hebung des Rentenalters auf 65 Jahre auch für die Frau. 
Diese Schritte dienen der Konsolidierung der AHV und brin
gen 422 Millionen Franken. Sie entsprechen dem Grundsatz 
der Gleichstellung von Frau und Mann und bedeuten auch 
eine Anpassung an die längere Lebenserwartung. 
Über die Fragen der Flexibilisierung nach unten und nach 
oben hat die Kommission nicht bei Artikel 21 Absatz 1, son
dern bei Artjkel 4oter diskutiert. Ich bitte Sie, dies gleich zu 
halten. Im Ubrigen hat die Kommission in diesem Absatz 
eine rein redaktionelle Anpassung des Gesetzestextes vor
genommen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 22ter 
Antrag der Kommission 
Unverändert 
Proposition de /a commlssion 
lnchange 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Jeder Bezü
ger einer AHV-Rente hat heute Anspruch auf eine Kinder-
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rente für Kinder unter 18 Jahren bzw. 25 Jahren, solange sie 
In Ausbildung stehen, wenn die Bedingungen für eine Wai
senrente erfüllt sind. Die Kinderrente beträgt 40 Prozent der 
entsprechenden Altersrente. Der Bundesrat wollte diese Re
gelung nicht in Revision bringen. Im Nationalrat wurde nun 
mit dem knappen Ergebnis von 73 zu 71 Stimmen beschlos
sen, die Kinderrente durch eine Kinderzulage nach kantona
lem Recht zu ersetzen. Dabei ist beim Text des National
rates nicht ganz schlüssig, ob mit dieser kantonalen Kinder
zulage jatsächlich die Kantone belastet warden, ohne dass 
sie im Ubrigen je dazu angefragt worden wären, oder ob le
diglich die Höhe der Zahlung den kantonalen Kinderrenten 
entspricht, der Betrag aber aus der AHV beglichen WOrde. 
So oder so hätte die Fassung des Nationalrates zur Folge, 
dass In einer eidgenössischen Versicherung, In der AHV, im 
Prinzip für jeden Kanton ein anderer Ansatz für die Kinder
renten gelten wOrde, dies mindestens so lange, als hier 
keine Vereinheitlichung auf Bundesebene eingeführt wird. 
Die damit kantonal unterschiedlichen Leistungen worden im 
Übrigen keine Entsprechung auf der Beitragsseite erhalten. 
Damit entstünde eine Unglelchbehandlung, die auch recht
lich fragwürdig erscheint. 
Es kommt dazu, dass Zusatzrenten für Kinder auch In der IV 
bestehen. Damit würde auch eine Unglelchbehandlung zwi
schen Rentnern der IV und der AHV entstehen. Der Vor
schlag zeigt auch keine Lösung tor Personen im Ausland 
auf. Hier wäre eine Ausrichtung von Kinderzulagen nur mit 
einer Hilfskonstruktion möglich, welche z. B. auf den BOrger
rechtskanton oder auf eine allfällige Kinderzulagenregelung 
des Aufenthaltslandes verweisen würde. Infrage käme auch 
eine Anknüpfung an den letzten Wohnsitzkanton oder den 
letzten Kanton, in dem eine Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wurde. 
Es stellen sich hier Fragen Ober Fragen, und zweifellos 
würde eine erhebliche Belastung der Verwaltung resultieren. 
Auch materiell hätte die Änderung des Nationalrates erhebli
che Auswirkungen, weil eine durchschnittliche Kinderrente 
nach AHV rund 600 Franken beträgt, während die kantona
len Kinderzulagen um 200 Franken liegen . 
Unsere Kommission beantragt Ihnen deshalb Im Sinne des 
Bundesrates die Beibehaltung des geltenden Rechtes. 

Angenommen -Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Anspruch auf eine Witwen- oder Wltwerrente haben Witwen 
oder Wltwer: 
a. die Im Zeltpunkt der Verwitwung ein oder mehrere Kinder 
haben;oder 
b. die vor der Verwitwung während mindestens fOnf Jahren 
ein oder mehrere Kinder hatten. 
Minderheit 
(David, Frick, Paupe, Stähelin) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3-5 
Unverändert 

Art. 23 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Maforlte 
Les veuves et les veufs ont drolt a une rente: 
a. sl, au moment du veuvage, lls ont un ou plusieurs enfants; 
b. sl, avant le deces de leur conjolnt, ils ont eu un ou plu
sieurs enfants pendant clnq ans au molns. 
Minorite 
(David, Frick, Paupe, Stähelln) 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Al. 3-5 
lnchange 
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Abs. 1-A/. 1 

Stähelln Philipp {C, TG), für die Kommission: Wir kommen 
hier zu einer Piece de Reslstance der Revision, welche die 
Artikel 23, 23a, 24, 24a sowie in der Folge die Artikel 36 und 
37 betrifft, also eine ganze Serie; es geht um die Behand
lung der Witwen- und Wltwerrente. 
Zurzeit beziehen rund 120 ooo Witwen, Witwer, Halb- und 
Vollwaisen eine Hinterlassenen- oder Waisenrente. Die Wit
wenrente beträgt heute Im Durchschnitt 1440 Franken pro 
Monat. Seit der 10. AHV-Revision besteht auch ein An
spruch auf eine Wltwerrente. Wenn der überlebende Ehe
gatte Kinder hat, gilt für Frauen ein zeitlich unbeschränkter 
Anspruch, für Männer ein solcher bis zum 18. Altersjahr des 
letzten Kindes. 
Der Bundesrat möchte nun mit dieser Revision den Schritt 
zur Angleichung der Witwen- an die Wltwerrente tun. Im 
Grundsatz schlägt er vor, fortan auch die Witwenrente von 
Betreuungspflichten abhängig zu machen. Ein Anspruch auf 
eine Witwenrente soll danach wie Jener auf die Wltwerrente 
nur noch bestehen, wenn eine Witwe Kinder unter 18 Jahren 
hat oder ein Kind betreut, das ihr Anspruch auf Betreuungs
gutschriften Im Sinne von Artikel 29septies gibt. Fällt diese 
Voraussetzung weg und wird Insbesondere das letzte Kind 
18 Jahre alt, erlischt der Anspruch auf eine Witwen- oder 
Witwerrente. 
Der Bundesrat begründet seine Lösung mit der gesellschaft
lichen Entwicklung, welche es erlaubt, den Schutz der Wit
wen demjenigen für Witwer anzugleichen. Den Witwen wird 
die Fortführung, allenfalls die Aufnahme einer Erwerbstätig
keit zugemutet. Zu berücksichtigen sei auch der gute Schutz 
der Witwen durch BVG und UVG. Diese Regelung wird mit 
Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben b und c ergänzt, einer 
Schutzklausel fOr späte Verwitwungen; diese bringt einen 
unbeschränkten Rentenanspruch, falls die Witwe schon 
über 50-jährig ist, wenn ihr jüngstes Kind die Volljährigkeit 
erreicht, sowie einen Rentenanspruch für alle - auch kinder
lose - Ober 65-jährlgen Verwitweten. Hinter dieser Lösung 
steht die Überlegung, dass bessere Möglichkeiten hat, zu 
bezahlter Arbeit zurückzukehren, wer in jungen Jahren seine 
Kinder gebärt. 
Das Sparpotenzial des bundesrätlichen Entwurfes ist er
heblich. Im Endzustand würde der Rentenanspruch fOr rund 
70 Prozent der heutigen Witwen dahlnfallen; es geht um 
eine Einsparung von gegen 800 Millionen Franken. Aller
dings würde der Endzustand erst im Jahre 2018 erreicht. 
Der Nationalrat hat sich für eine andere Lösung entschie
den. Er ist grundsätzlich für die Beibehaltung des Status 
quo, will jedoch keinen Rentenanspruch mehr für kinderlose 
Witwen. Haben diese indessen Im Zeitpunkt der Verwitwung 
das 45. Altersjahr zurückgelegt und waren sie fünf Jahre 
verheiratet, so Ist noch eine Entschädigung Im Ausmass ei
ner Jahresrente - was rund 20 ooo Franken entspricht - vor
gesehen. Die gleiche Entschädigung erhalten Witwen, die 
zwar Kinder haben, aber nach Artikel 23 keinen Anspruch 
mehr auf die Rente. Diese Entschädigung sollte Witwen die 
nötige Zeit geben, um wieder in den Arbeitsprozess einzu
steigen oder um ein Teilpensum aufstokken zu können. 
Eine Minderheit unserer Kommission, der Ich im Übrigen 
selbst auch angehöre, beantragt Ihnen, die Anträge des Na
tionalrates zu übernehmen. Die Mehrheit unserer Kommis
sion beantragt Ihnen demgegenüber ein neues Modell. Der 
Grundgedanke liegt darin, die Waisenrenten wesentlich zu 
erhöhen, bei den Witwen dann aber die Gleichbehandlung 
zu erreichen. Frauen, die Kinder aufziehen, haben geringere 
Möglichkeiten, sich Vorsorgekapital zu erarbeiten; sie sollen 
deshalb besser gestellt werden. Auf der anderen Seite wird 
kein grundsätzlicher Unterschied zwischen einer kinderlosen 
Witwe und einer unverheirateten Frau gesehen. Beide ha
ben danach die gleichen Möglichkeiten, erwerbstätig zu sein 
und sich eine vorsorge zu erarbeiten - dies das Bild hinter 
dem Modell der Mehrheit. 
Danach entsteht der Anspruch auf eine Witwen- oder Wit
werrente wie heute, wenn der überlebende Ehegatte zum 
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Zeitpunkt der Verwltwung für Kinder sorgt. Ein Rentenan
spruch besteht neu auch dann, wenn der überlebende Ehe
gatte - Frau oder Mann - zum Zeitpunkt der Verwitwung für 
keine Kinder sorgt, jedoch vor der Verwltwung während min
destens fünf Jahren für ein oder mehrere Kinder sorgte. 
Ebenfalls einen Rentenanspruch haben Witwen ohne Kin
der, aber mit Anspruch auf Betreuungsgutschriften oder bei 
Verwltwung nach erreichtem ordentlichem Rentenalter. Eine 
einmalige Entschädigung wiederum im Betrag einer Jahres
rente erhalten Witwen, wenn die Voraussetzungen für eine 
Rente nicht erfüllt sind, die Frau jedoch erst nach dem 45. 
Altersjahr verwitwet und die Ehe mindestens fünf Jahre ge
dauert hat. Geschiedene Personen sind den Witwen oder 
Witwern gleichgestellt, wenn sie Kinder von Ihrem ehemali
gen Ehegatten haben. 
Zusammen mit diesen Bestimmungen in den Artikeln 23ff. 
sind die Änderungen in der Rentenhöhe gemäss den neuen 
Anträgen zu den Artikeln 36 und 37 des Gesetzes zu sehen. 
Der Betrag der Witwen- oder Witwerrente wird danach von 
80 auf 60 Prozent herabgesetzt, während die Waisenrente 
von 40 auf 60 Prozent angehoben wird. Die Einsparungen 
aufgrund dieses Modells würden rund 250 Millionen Franken 
betragen. Die Minderheit weist darauf hin, dass sich bei der 
Koordination mit den Leistungen der Unfallverslcherung und 
der beruflichen Vorsorge Probleme ergeben: Sowohl das 
UVG wie das BVG kennen Überversicherungsgrenzen, an 
welchen die höhere Waisenrente anstossen könnte. 
Die Mehrheit und die Minderheit der Kommission unterschei
den sich Insbesondere in der Beurteilung der Frage, ob sich 
die gesellschaftspolitischen Realitäten heute so darstellen, 
dass die doch tief greifenden Reformschritte des Mehrheits
antrages umgesetzt werden können. Mit anderen Worten: 
Können Witwen ohne weiteres In den Arbeitsprozess zu
rückkehren oder ein höheres Pensum Obernehmen, wenn 
keine Kinder mehr Im Haushalt sind? Können sie während 
der Zeit der Kinderbetreuung ihre berufllche Karriere fortset
zen? Die Minderheit meint, die gesellschaftspolltische Reali
tät verbiete den Schritt noch. Die Mehrheit Ist der Auffas
sung, dass die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass 
ihr Modell realisiert werden kann. Der Modellentscheid, der 
nun zu treffen Ist, betrifft auch die Bestimmungen bis zu Arti
kel 24 sowie zu den Artikeln 36 und 37. 

David Eugen {C, SG): Es geht In der Tat -wie es jetzt der 
Kommissionssprecher dargestellt hat - um drei Personen
gruppen, die die Mehrheit und die Minderheit teilweise unter
schiedlich beurteilen. 
Zum einen sind an erster Stelle die Witwen mit Kindern, d. h. 
Witwen, die aus einer Familie kommen, wo der Ehemann 
verstorben ist und Kinder da sind, ob sie jetzt volljährig sind 
oder nicht Das ist die eine Gruppe. 
Die zweite Gruppe sind die Witwen ohne Kinder. Die Minder
heit ist der Meinung, dass die kinderlosen Wrtwen nicht mehr 
so gut gestellt werden können wle heute und dass das rich
tig Ist. Sie folgt darin dem Nationalrat und sagt: Wenn eine 
Witwe keine Kinder hat oder hatte, dann hatte sie die Mög
lichkeit, im Erwerbsprozess ein Erwerbseinkommen zu er
zielen. Die Verwitwung Ist für sie kein Lebensvorfall, der sie 
in eine schwierige ökonomische Lage bringen muss. Nach 
dem Modell des Nationalrates gibt es daher für die Witwen, 
die keine Kinder hatten, keine Witwenrente mehr. 
Aber diese Witwen, vor allem wenn die Ehe lange dauerte, 
haben ein Problem mit dem Wiedereinstieg In den vollen Ar
beitsprozess. Das Ist auch eine Realität, die wir anerkennen 
mossen, wenn wir den Arbeitsmarkt betrachten. Insbeson
dere ältere Frauen - wenn ich Jetzt «ältere Frauen» sage, 
sind das ältere Frauen in Bezug auf den Arbeitsmarkt, nicht 
ältere Frauen in Bezug auf das Lebensalter; für den Arbeits
markt, wie wir alle wissen, sind Personen über 45 Jahren äl
tere Personen - haben es nicht so einfach. wieder voll in 
den Arbeitsprozess einzutreten. 
Daher sind wir von der Minderheit der Meinung, dass diese 
Frauen Im Falle der Verwltwung, damit ihnen der Einstieg ln 
den Arbeitsprozess erleichtert wird, eine Entschädigung In 
der Höhe einer Jahresrente erhalten sollen. Das ist eine 
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massive Rücknahme gegenüber der heutigen Situation, 
aber es ist nicht eine Nulllösung, wie sie eigentlich eine 
Mehrheit vorsieht. Das finden Sie in Artikel 23a. Wir folgen 
also in dem, was die Behandlung der kinderlosen Witwen 
betrifft, dem Nationalrat. 
Nun komme Ich auf die zweite Kategorie, die Witwen mit 
Kindern. Hier unterscheiden wir uns von der Mehrheit darin, 
dass die Mehrheit Jene Witwen, deren Kinder 18 Jahre und 
älter sind, wesentlich schlechter behandeln möchte als Jene 
Witwen, deren Kinder noch zu Hause sind. Dieser Grundge
danke, dass nämlich Frauen, die noch Kinder zu Hause ha
ben, in einer anderen Situation sind als Frauen, deren Kin
der bereits erwachsen und selber im Erwerbsprozess sind, 
ist an sich durchaus überlegenswert. Die Kommissionsmehr
heit hatte das Ziel, diese Witwen, deren Kinder noch in der 
Familie laben, deutlich besser zu stellen als jene Witwen 
deren Kinder das Haus verlassen haben. ' 
Wie hat die Mehrheit das bewerkstelligt? Sie hat den Wit
wen, deren Kinder «ausgeflogen» sind, einen Viertel der 
Rente genommen und praktisch Jenen Witwen, deren Kinder 
noch zu Hause sind, diese Mittel zukommen lassen. Wir ha
ben in der Kommission dieses Modell sehr sorgfältig geprüft. 
Wir von der Minderheit sind zum Ergebnis gekommen dass 
die Rechnung leider so nicht aufgeht, denn den Witwe'n, de
nen man das Geld zukommen lassen will, nämlich Jenen mit 
Kind.ern unter 18 Jahren, erhalten dieses Geld gar nicht, weil 
die Uberversicherungsregeln des BVG und des UVG gelten: 
Sowohl das BVG wie auch das UVG kennen Regeln, wo
nach bei Reichen von 90 Prozent des versicherten Verdiens
tes die Renten automatisch gekürzt werden. Wenn wir also 
den Witwen mit Kindern unter 18 Jahren mehr Geld Ober die 
Kinderrente zufliessen lassen, erhalten sie es gar nicht; die 
Mehrleistungen kommen nicht an, weil die Kürzung gemäss 
UVG oder gemäss BVG eintritt. Also kann das von der 
Mehrheit der SGK anvisierte Ziel einer Besserstellung der 
Qberlebenden Witwe mit Kindern unter 18 Jahren wegen der 
Uberverslcherungsgrenzen überhaupt nicht erreicht werden, 
und damit leidet die Grundidee eben am Mangel, dass sie 
das gesetzte Ziel überhaupt nicht erreichen kann. 
Wir von der Minderheit sind der Meinung, dass es auch nicht 
richtig ist, die AHV-Renten der Witwen, deren Kinder das 
Haus verlassen haben, um einen Viertel zu kürzen. Wir müs
sen uns überlegen, was für Personen das sind. Es sind 
Frauen, die eine Familie mit einem oder mehreren Kindern 
haben und deren Ehemann verstorben ist. Sie selbst sind in 
der Regel, wenn diese Situation eintritt und die Kinder über 
18 Jahre alt sind, 45 bis 55 Jahre alt. Bei dieser Gruppe ist 
es anders als bei den kinderlosen Witwen. Diese Gruppe 
konnte nicht oder nur teilweise Im Erwerbsprozess aktiv 
s!'lin. Das heisst, diese Gruppe hatte nicht die Möglichkeit, 
em eigenes, wachsendes Einkommen zu erzielen. Viele die
s~r F!auen haben nur die Möglichkeit, in kleinem Umfang 
te1lze1tbeschäftlgt zu werden. Wenn der Ehemann infolge 
Krankheit oder Unfall stirbt, wird sie in ihrer ökonomischen 
Situation zurückgeworfen. Das helsst, bei den heutigen Rea
litäten wird sie Im Arbeitsmarkt keine Stelle finden, mit der 
sie sofort wieder ein angemessenes Einkommen für ihren 
Lebensunterhalt erzielen könnte. Das sind nach Überzeu
gung der Minderheit die heutigen Realitäten. Daher wollen 
wir, insbesondere aus famlllenpolitischen Gründen, Frauen 
mit Kindern, die älter als 45-jährig sind und deren Mann 
stirbt, nicht schlechter stellen als heute. Die Kürzung um 
25 Prozent für diesen Personenkreis, welche die Kommis
sionsmehrheit haben möchte, lehnen wir daher ab. 
Es Ist klar - das geben wir durchaus zu -, dass damit die 
Einsparungen von 80 MIiiionen Franken, die man auf dem 
Buckel dieser Witwen erzielen möchte, nicht erzielt werden 
können. Daher muss man sich auch klar sein, dass diese 
80 Millionen Franken, die die Mehrheit hier einspart, nicht 
ausgegeben werden können. Sie sehen das auf der Liste, 
auf der es zusammengefasst Ist: 250 Millionen Franken 
Einsparungen bei der Mehrheit; die Minderheit verfolgt 
die Lösung des Nationalrates, hier beträgt die Einsparung 
172 Millionen Franken. Die Einsparungen differieren damit 
um etwa 80 MIiiionen Franken. 
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Aus diesen Gründen bittet Sle die Minderheit, ihrem Antrag 
bzw. dem Beschluss des Nationalrates zu folgen. 

Beerll Christine (R, BE), für die Kommission: Ich möchte 
Herrn David zuerst entgegenhalten, dass Ich es nicht sehr 
schön finde, wenn man davon spricht, es würden Einsparun
gen auf dem Buckel der Witwen gemacht. Das ist mit Sicher
heit nicht das, was wir beabsichtigen. Wir versuchen, uns an 
eine Lösung heranzutasten, die den heutigen gesellschaftli
chen Gegebenheiten entspricht, die gerecht ist und der lang
fristigen Finanzierung der AHV Rechnung trägt. 
Die Mehrheit der Kommission Ist sich klar darüber und war 
von Beginn an davon überzeugt, dass wir nicht auf das ein
schwenken können, was uns der Bundesrat vorschlägt. Dies 
trägt zwar in der langen Ausrichtung den gesellschaftlichen 
Verhältnissen Rechnung, lässt sich aber kurzfristig so nicht 
realisieren. Wir haben also versucht, eine Lösung zu finden, 
die weniger schwerwiegend ist, die aber trotzdem noch et
was mit sich bringt, um in die Richtung zu gehen, unter de
ren Motto wir ja schliesslich die ganze Revision gestellt 
haben, nämlich die langfristige Sicherstellung der Finanzier
barkelt der AHV. 
Ich möchte die Aufteilung kurz übernehmen, wie sie Herr 
David gemacht hat, in Witwen ohne Kinder und in Witwen 
mit Kindern. Im Bereich der Witwen ohne Kinder hat er ganz 
offensichtlich übersehen, dass auch die Lösung der Mehr· 
halt der Kommission ganz genau dieselbe Regelung enthält, 
wie sie die Minderheit beantragt, nur Ist sie In einem ande
ren Artikel verankert. Sie ist In Artikel 24 Absatz 2 verankert; 
dort haben wir ganz genau das übernommen, was In Arti
kel 23a geschrieben stand, nämlich dass Wrtwen ohne Kin
der, welche nach dem 45. Altersjahr verwitwet sind und fünf 
Jahre verheiratet waren, eine Entschädigung in der Höhe 
des Betrages einer Jahresrente ausgerichtet erhalten. Hier 
ist es klar so, dass diese Aussage nicht stimmt. Die Mehrheit 
will die gleiche Regelung, wie sie auch die Minderheit will 
und wie sie auch der Nationalrat verankert hat; sie hat sie 
nur an einem neuen Ort niedergeschrieben, nämlich In Arti
kel 24 Absatz 2. 
In Bezug auf die Witwen mit Kindern stimmt es, dass wir 
eine Änderung vorgenommen haben. Sie bedeutet, dass die 
Witwen während der Zeit, wo sie Kinder im Haus haben, 
eine gegenüber heute reduzierte Witwenrente erhalten. Sie 
beträgt nicht mehr 80 Prozent, sondern 60 Prozent. Aber die 
Rente fOr die Kinder wird von 40 auf 60 Prozent heraufge
setzt, sodass sich das bei einer Witwe mit einem Kind In der 
gleichen Grössenordnung bewegt wie heute. Sobald zwei 
oder mehr Kinder In einer Familie sind, die keinen Vater als 
Ernährer mehr haben, Ist wesentlich mehr vorhanden, ist 
also die Situation der Familie besser als heute, weil für die 
Kinder eine höhere Rente ausbezahlt wird. 
Wir sind den Einwänden betreffend Überversicherung und 
allenfalls Rentenkürzung Im BVG- und UVG-Bereich, die 
uns bekannt geworden sind, an einer der letzten Kommis
sionssitzungen nachgegangen. Wir haben uns anhand von 
Beispielen und Tabellen, die wir erhalten haben, davon über
zeugen lassen, dass es sich hier um absolute Einzelfälle 
handelt, die bei der Abgrenzung verschiedener Versicherun
gen Immer vorkommen können. Es handelt sich dabei na
mentlich um Fälle, in denen eine sehr gute berufliche 
Vorsorge, eine sehr 9..ute zweite Säule, vorhanden Ist; hier 
kann es allenfalls zu Uberverslcherungen kommen. Wir ha
ben uns aber auch davon überzeugen lassen, dass all die 
fälle, die wir besonders berücksichtigen möchten, von den 
Uberverslcherungen nicht betroffen sind und dass wir dort 
mit unserer Lösung einen guten Weg gehen. Das sind Fälle, 
bei denen wir besonders Wert darauf legen, dass mehr Geld 
zur Verfügung steht; es sind nämlich Jene Familien mit Kin
dern, bei denen ein geringes Einkommen vorhanden ist und 
demzufolge auch eine geringe BVG-Leistung ausbezahlt 
wird. 
Es stimmt: Wenn die Kinder «ausgeflogen» sind - und damit 
komme ich zum dritten Fall -, wenn die Witwe dann also 
wieder ohne Kinder lebt, bleibt ihre Rente zwar weiter beste-
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hen, die Rente wird also nicht etwa abgesetzt; sie läuft aller
dings auf einer Höhe von 60 - und nicht von so Prozent -
weiter. Wir sind nämlich der Ansicht, dass es den frOh ver
witweten Frauen, die keine Kinder mehr in Betreuung ha
ben, möglich Ist, einer Tellzeiterwerbstätigkelt nachzugehen. 
Sie können mit einer Witwenrente von 60 Prozent ihr Ein· 
kommen so gestalten, dass ein Leben alleine, ohne die Kin
der, möglich ist. Das zeigen im Übrigen auch alle Statistiken. 
Dann muss man aber auch wieder in Betracht ziehen, dass 
die Lösung der Mehrheit beim Eintreten der Frau ins Ren
tenalter wiederum eine Erhöhung vorsieht; dann kommt also 
wieder die SO-Prozent-Regel zum Zug. In diesem Fall wird 
die Rente wieder auf 80 Prozent erhöht. 
Wir federn damit die meisten Fälle, die in der heutigen Rea
lität existieren, gut ab. Wir sind hier einen wesentlichen 
Schritt weniger weit gegangen als der Bundesrat. Wir be
handeln die Witwen besser, tragen den gesellschaftlichen 
Realitäten trotzdem Rechnung und bleiben nicht einfach bei 
einem doch nicht mehr ganz realistischen Famlllenblld ste
hen, nach dem die Frauen keiner Erwerbstätigkeit nachge
hen und sich einzig der Familienarbeit widmen. Wir sind also 
der Überzeugung, dass wir einen Mittelweg gefunden ha
ben, der sowohl den Interessen der Familien und der Wit
wen als auch dem doch grossen und Oberwiegenden 
Interesse der langfristigen Finanzlerbarke!t dieses wichtigen 
Sozialwerkes Rechnung trägt. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich bitte Sie, der 
Minderheit zu folgen, und möchte dies mit ganz einfachen 
Erklärungen nochmals vertiefen. 
Die Idee der Mehrheit ist auf den ersten Blick bestechend: 
Wir senken die Witwenrente von 80 auf 60 Prozent, erhöhen 
aber die Kinderrente von 40 auf 60 Prozent. Das sollte sich 
positiv auswirken, sobald zwei Kinder und mehr in einer Fa· 
mllle sind. Die Idee ist bestechend. Aber wie wirkt sie sich 
aus? Frau Beerll sagte, nur bei einzelnen Versicherungskas
sen würde eine Überversicherung eintreten. Das Ist so nicht 
haltbar. Wir haben uns Beispiele geben lassen von guten 
Pensionskassen, beispielsweise von der Versicherungs
kasse Chur. Diese hat bei kleinen Einkommen von Familien 
mit zwei Kindern bereits 17 000 Kürzungen, bei Einkommen 
von 1 oo ooo Franken hat sie 14 ooo Kürzungen im Jahr, bei 
3 Kindern sind es zwischen 40 ooo und 51 ooo Kürzungen 
pro Jahr. Bei Kassen, die weniger gut sind als die Churer 
Kasse, sind die Kürzungen kleiner, aber noch immer vorhan
den. 
Was erreichen wir mit der Regel der Mehrheit? Wir erreichen 
damit, dass die AHV höhere Leistungen zahlt und dass die 
Pensionskassen entlastet werden. Die Familie hat nichts da· 
von, weil das Limit bei 90 Prozent des letzten Einkommens 
gesetzt Ist. Diese Beispiele sind alltäglich, sie sind sehr häu
fig. Was geschieht nun, wenn die Kinder aus dem Hause ge
hen, die Ausbildung abgeschlossen haben? Dann bleibt die 
Frau bei einer Witwenrente von 60 Prozent, sie kommt nicht 
mehr auf 80 Prozent. Nun sagt die Mehrheit, das Gesell
schaftsbild habe sich so gewandelt, dass die Frauen alle 
wieder arbeiten würden. Das stimmt in vielen Fällen, aber 
wann tritt die Verwitwung ein? Im Durchschnittsalter von 
53 Jahren. Da sind noch Kinder da. Dann beginnt die Frau 
wieder zu arbeiten. Jede Frau, die Ihre Erwerbstätigkeit zu
gunsten der Familie reduziert hat, hat als Witwe einen 
schwierigeren Wiedereinstieg. Und genau dieser WltWe, die 
Ihre Zelt für die Familie und die Erziehung einsetzte und 
nachher wieder einsteigen muss und wlll, kürzen Sie die 
Leistungen gegenüber heute! 
Gehen Sie nach Hause, und erzählen Sie das Ihren Frauen, 
eins zu eins! Ihre Ehefrau bekommt künftig eine kleinere 
Rente, und wenn sie wieder in ihren Beruf einsteigt, bleibt es 
bei der kleinen Rente, obwohl die Frauen beim beruflichen 
Wiedereinstieg ein Handicap haben, vor allem Jene, die viel 
Arbeitszeit für ihre Familien aufgewendet haben. 
Doch da fragen wir uns also - und die Frage, die Herr David 
gestellt hat, hat er zu Recht gestellt-: Sollen die Witwen, die 
wieder In den Beruf einsteigen, die AHV-Revlsion bezahlen? 
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Die Frauen bezahlen bereits mit dem Rentenalter 65. Sollen 
sie hier nochmals bezahlen? 
Nun könnten Sie sagen, das sei reine Polemik einer Seite, 
welche ein traditionelles Famlllenbild pflege. Nach meiner 
Überzeugung Ist es nicht so. Es geht darum, dass Frauen, 
die wledereinstelgen, ohnehin benachteiligt sind. Mit der 
neuen Rentenregelung sind sie es doppelt. 
Was sagen aber die Fachorgane? Wir haben ein Schreiben 
der Studienkommission Altersvorsorge erhalten. Ihr gehören 
an: Schweizerischer Arbeitgeberverband, Economlesulsse, 
Schweizerischer Gewerbeverband, SWlssmem - die Schwei
zer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie -, Schweizeri
sche Bankiervereinlgung, Schweizerischer Bauernverband, 
Schweizerischer Pensionskassenverband, Schweizerischer 
Versicherungsverband usw. Sie kritisieren die Lösung der 
Mehrheit ganz klar: «Hat der verstorbene Ehegatte noch 
mehrere Kinder, führt dies Im Falle eines Unfalltodes gegen
über der heute geltenden Regelung kaum zu Mehrleistun
gen.» Und In der Folgerung am Schluss helsst es: «Das von 
der SGK-Mehrheit anvisierte Ziel einer deutlichen Besser
stellung der überlebenden WltWe mit mehreren Kindern 
kann somit wegen Überversicherungsgrenzen der andern 
mitbeteiligten Versicherungsträger nicht umgesetzt werden. 
Es fragt sich, ob eine solche Leistungsverlagerung zwischen 
Witwen- und Waisenrenten nur In der AHV allein Oberhaupt 
Sinn macht.» 
Die Folgerung Ist klar, auch die Arbeitgeberseite sagt: Wir 
helfen den Witwen nicht, wir helfen den Familien nicht, und 
wir helfen dem Sozialversicherungssystem nicht. Diesen 
wichtigen Elementen tragen nur die Minderheit und der Be
schluss des Nationalrates Rechnung. Die Lösung der Mehr
heit Ist nicht ausgereift. 
Ich bitte Sie, dem Beschluss des Nationalrates und dem An
trag der Minderheit zu folgen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG): Sie haben Recht: Trotz Ge
werbeverband, Economiesulsse und wer da alles aufgezählt 
worden Ist, bin Ich klar für die Mehrheit. Weshalb? 
Gesellschaftspolltisch versuchen wir Ja einen Eiertanz zwi
schen der In den Ehen, die vor 1988 geschlossen wurden, 
gelebten und mengenmässig noch vorherrschenden traditio
nellen Aufgabenteilung und dem Phasenmodell mit Ausbil
dung, Familie, Wiedereinstieg. Es sind diese gesellschaftlich 
vorherrschenden Modelle, welche - gekoppelt mit der tiefen 
Geburtenrate seit Mitte der Sechzigerjahre und der wach
senden Anzahl von Menschen, die nie heiraten - die finanzi
ellen Probleme in der Altersvorsorge schaffen. Längerfristig 
gesehen bedarf es aus meiner Sicht daher der Intellektuel
len Redlichkeit: Entweder sagen wir den Leuten, dass wir 
diese Lebensformen weiterhin als die gewünschten anse
hen, und finanzieren sie entsprechend grosszügig, was mit 
Kosten verbunden Ist; oder wir sagen deutlich, dass es sich 
um Lebensmodelle handelt, die eher der Vergangenheit an
gehören. Wir müssen also schon heute, bei entsprechenden 
Ubergangsfristen - diese haben Sie bei der Lösung der 
Mehrheit -, Frauen und Männer, Verheiratete, Verwitwete, 
Geschiedene und Ledige in der AHV und Im BVG gleich be
handeln. Nur damit setzen wir das Eherecht von 1988 auch 
In den Sozialversicherungen um. 
Konkret braucht die Angleichung der Witwenrente eine gross
zügige Übergangsfrist. Ihre Angleichung kann aber nicht 
aufgeschoben werden, denn die junge - und das Ist meine 
Meinung - helratswlllige Frau muss genau wissen, was sie 
dereinst erwartet, sollte sie Witwe werden. Nur so kann sie 
ihren Individuellen Lebensentwurf aufgrund gesicherter Rah
menbedingungen festlegen. Gleichzeitig sind alle flankieren
den Massnahmen zu treffen, die dazu führen, dass die 
Verbindung von Erwerbstätigkeit und Mutterschaft ohne 
überdurchschnittliche Parforcelelstungen seitens der Mutter 
möglich ist. 
Noch einmal: Wir machen diese Revision nicht für die Gene· 
ration, welche 2010 in Pension geht, sondern unter anderem 
für diejenige, die 2002 in den Erwerbsprozess eingetreten 
ist. 
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Aus diesen GrOnden bitte !eh Sie eindringlich, der Mehrheit 
zu folgen. 

Brunner Christiane (S, GE): Je trouve que la minorite a 
beaucoup de peine a expliquer sa position et qu'elle se nole 
pratlquement dans les details. Car flnalement, la chose est 
tres simple. 
La proposltion de la majorite conslste a dlre que le moment 
le plus grave et le plus difficile a surmonter, pour une mere 
ou un pere dont le conjoint est decede, c'est celui oa elle/il a 
des enfants dont elle/il doit s'occuper. La veritable dlfficulte, 
c'est a ce moment-la. Je crois que la propositlon de la majo
rlte de la commlssion veut tenir compte de la presence d'en
fants: vous savez bien que si vous avez deux ou trois 
enfants - que ce soit pour un homme ou pour une femme -
et que votre conjoint est decede, a ce moment-!a ou bien 
vous avez des frais enormes de garde, etc., ou bien de toute 
favon vous ne pouvez pas exercer une activlte lucrative a 
plein temps c'est !a m~me chose pour un homme ou pour 
une femme dont le conjoint est decede. C'est pour tenir 
compte de cette sltuation que la proposition de la majorlte va 
dans le sens d'un abaissement de !a rente de conjoint survi
vant et d'une augmentation de !a rente d'orphelin. 
färgumentation qul conslste a dire qu'avec le principe de 
surassurance, fina!ement, on n'atteint pas le but qu'on vou
lalt atteindre, moi, je n'y crois pas. Je connais beaucoup de 
personnes dont le conjoint n'avait pas forcement un 
deuxieme pllier extr~mement developpe ou etalt eventuelle
ment independant, et qui se trouvent dans une situation diffi
cile avec des enfants qul n'ont pas encore atteint 18 ans et 
dont II faut s'occuper. 
C'est dans l'AVS qu'il faut trouver la solutlon parce que c'est 
une solutlon qul concerne tout le monde, alors que les ques
tions de surassurance, flnalement, ne visent qu'une petite 
minorite qu! ne pourra pas profrter ple!nement de la proposl
tlon que fa!t la majorlte. Mals, Je suis persuadee que la majo
rlte des familles qui se trouvent dans cette sltuation 
dramatlque d'avoir un des parents qui decede, profitera de 
la solutlon que la majorite propose d'apporter dans l'AVS. 
C'est aussi une solution d'avenir qui tient compte de l'evolu
tlon de la situation dans notre societe et, surtout, des cas de 
veuvage lorsqu'il y a des enfants. 
Je vous demande instamment de soutenir la proposition de 
la majorite de la commission. 

Spoerry Vrenl (R, ZH): Der Minderheitsantrag David zeigt, 
dass wir in diesem Land immer noch sehr besorgte Ehe
männer haben, denn die Minderheit David besteht ja aus
schllesslich aus Männern. Grundsätzlich Ist das tröstlich, 
und w!r wissen das zu schätzen. Ich möchte hier eine Remi
niszenz an die Zeit machen, als die AHV eingeführt wurde: 
Damals bestand unser Parlament ja nur aus Männern, und 
schon damals waren die Männer ausserordentlich um Ihre 
Frauen und potenziellen Witwen besorgt. Sie setzten dann
zumal ein unterschiedliches Rentenalter für die verheirate
ten und für die ledigen erwerbstätigen Frauen fest. Letztere 
mussten dannzumal bis zum 65. Altersjahr arbeiten, wäh
rend die Ehefrauen mit 60 Jahren rentenberechtigt wurden. 
Schrittweise brachte man dann zustande, dass zunächst 
einmal das Rentenalter für alle Frauen gleich wurde; es 
wurde nämlich auf 62 Jahre festgesetzt. Die Männer sahen 
für sich auch keine Witwerrente vor, führten aber eine ziem
lich gute Witwenrente ein. Für sich selbst sorgten sie also 
nicht. Die gesellschaftllche Entwicklung ging wie gesagt wei
ter. Heute beantragen wir, das Rentenalter von Männern und 
Frauen gleich festzulegen, nämlich auf 65 Jahre. Es gibt 
auch eine Wltwerrente. 
Ihre Kommission, die fast zur Hälfte aus Frauen besteht und 
von einer Bundesrätin begleitet wurde, beantragt Ihnen, bei 
der Witwenrente einen Schritt zu machen, welcher der ge
sellschaftlichen Entwicklung Rechnung trägt. Wir haben in 
der Schweiz eine sehr hohe Erwerbsquote der Frauen und 
eine klar steigende Erwerbsquote der Frauen ab 45 Jahren. 
Es zeigt sich ganz deutlich, dass bereits die heutige und 
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noch mehr die zukünftige Frauengeneration sich zum Min
desten partiell wieder in den Arbeitsmarkt integrieren, wenn 
die Kinder einmal ausgeflogen sind. Das Ist auch vom Ar
beitsmarkt her mehr als erwünscht. Zudem: Wir nehmen ih
nen die Witwenrente ja nicht weg - auch dann nicht, wenn 
die Kinder ausgeflogen sind -. sondern reduzieren sie um 
20 Prozent. 
Was die Überversicherung anbetrifft, die vorher so stark be
tont worden ist, gehe ich davon aus, dass Frau Bundesrätin 
Dreifuss dazu noch etwas sagen kann. Sicher ist, dass die 
Beispiele, die uns unterbreitet wurden, von gut ausgebauten 
Beamtenpensionskassen stammen. Es gibt natürlich auch 
das BVG-Minimum, und dort sieht es weniger komfortabel 
aus. Kürzungen wegen Überversicherungen gibt es Im Übri
gen schon heute, das ist nichts Neues. Aber wir sind über
zeugt davon, dass es bei Frauen, die mehrere Kinder hat
ten - mindestens in einigen Fällen, dort, wo es am notwen
digsten ist-, zu einer Besserstellung führen kann. 
Wichtig Ist noch, darauf hinzuweisen, dass die Reduktion 
der Witwenrente Im Alter, also nach dem Penslonlerungsal
ter, wenn die Möglichkeit, zusätzlich etwas zu verdienen, 
nicht mehr besteht, wieder dahinfällt und die normale Alters
rente Platz greift. Dann, wenn der Sozialschutz wieder nötig 
ist, dann greift er auch wieder Platz. Unter all diesen Aspek
ten scheint es uns vertretbar, dass wir diesen kleinen Schritt 
analog zur gesellschaftlichen Entwicklung tun. Er Ist ein gu
ter Kompromiss zwischen dem «Weitschuss» des Bundes
rates und der von mir aus gesehen - entschuldigen Sie -
etwas rOckwärts gerichteten Haltung des Nationalrates und 
der Minderheit. Diesen Kompromiss können wir mit gutem 
Gewissen unterstützen. 

Drelfuss Ruth, conseillere federale: Le Conseil federal se 
rallie a la proposition de la majorite. Celle-ci lul parait faire 
preuve d'un mellleur respect des charges d'education en te
nant compte du nombre d'enfants, en augmentant le mon
tant de la rente d'orphelin par rapport a celul de la rente de 
veuve; eile permet de tenlr compte le mleux possible du 
changement dans l'activite des femmes, que l'on a constate 
dans ma generation. 
Par allleurs, on me demande d'intervenlr pour preclser un 
certaln nombre de points. J'aimerais en preclser deux et en 
rappeler un, a savolr que cette revlsion innovera, dans le 
sens qu'elle assurera le droit aux prestations complementai
res egalement dans les cas oCI la rente n'est pas versee. 
C'est-a-dlre que dans tous les cas de veuvage qul ne don
nent pas droit a une rente, le drolt aux prestatlons comple
mentalres est accorde lndependamment du drolt a la rente. 
C'est, je crois, un grand progres et cela repond a la preoccu
pation soclaie pour les revenus les plus bas, dont falsalent 
etat aussl blen le rapporteur de la commisslon que le porte
parole de la mlnorite. 
Ensulte, il s'agit de savoir ce qui se passe lorsqu'il y a com
binaison d'assurances. C'est l'argument qui a ete amene par 
M. David et par M. Frick, president de la commission. 
Je vals m'efforcer d'lnformer, car c'est quelque chose de re
lativement technique, mals en preclsant blen qu'II faut dlstin
guer les cas oa il y a comblnalson ou non-comblnalson 
d'assurances, et si alles concourent a une sltuatlon. Dlre 
qu'il n'y a pas de changement ou pas d'amelloratlon de la 
sltuatlon paraTt faux. S'il n'y avait que l'assurance-accldents 
ou que le deuxleme pilier, le salalre de remplacement 
serait plafonne a 80 pour cent. Lorsqu'on comblne AVS, 
deuxleme piller, assurance-accldents, le plafond s'eleve a 
90 pour cent. On ne peut donc pas dlre que ce qui est versa 
par l'AVS vient immediatement en deduction de ce qui est 
paye par les autres assurances et n'ameliore pas la situatlon 
de la veuve qui doit recevoir cette rente. Voila l'expllcation 
que je crois pouvoir donner. Effectlvement, dans notre sys
teme d'assurances sociales, II est dlfficHe d'lmaglner tous les 
cas de combinaison d'assurances et de savoir dans quel cas 
il pourralt y avoir un simple systeme de vases communlcants 
qui n'amelioreralt pas la situation des femmes ayant beau
coup d'enfants. 
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Nous considerons que la solution de la majorite est vraiment 
beaucoup plus respectueuse que celle du Conseil federal du 
falt qu'il y a encore de nombreuses familles qui vivent selon 
un modele plus traditlonnel oa l'epouse reste ä. travalller au 
manage, mäme si elle n'a pas de täche educative ä. assu
mer. Elle tlent campte en mäme temps de la durete qu'il y 
aurait, dans le proJet du Conseil federal, ä. economiser ä. 
cette rubrique plus de 700 mllllons de francs. La propositlon 
de la maJorlte de la commlssion redult les prestatlons de 
250 mlflions de francs, alors que celle de la minorlte, qul 
conslste au fond a faire le minimum et a proteger toutes les 
femmes qui ont eu des enfants en les malntenant dans le 
systeme actuel sans perspective de modification, economlse 
120 millions de francs. J'ai encore inslste sur les notlons 
d'«a toutjamais» ou de «sans perspective de changement», 
parce que tous les modales en presence garantissent aux 
veuves qui sont actuellement deja dans le systeme le main
tien des droits acquis. 
Si vous adoptez la proposition de la majorite, J'almerais dire 
qu'il vaudra peut-ätre la peine de revoir la redaction de l'ali
nea 1 er lettre b dans le cadre de la procedure d'eliminatlon 
des dlvergences. Nous ne l'avons pas defendue en commls
sion parce que si alle essaie d'eviter des injustices, a nos 
yeux, II y a un domalne ou on n'arrlve jamals a eviter toutes 
les injustfces. Ainsl le montre l'exemple qu'ont construit mes 
collaborateurs: une femme qui, peu avant le deces de son 
mari, perdrait un enfant juste avant qu'il alt l'äge de cinq 
ans - c'est-a-dire une femme doublement touchee - et qui 
aurait interrompu sa vie professlonnelle pour s'occuper de 
ce bebe, se verrait immedlatement «Jetee dans l'eau frolde» 
et ne recevrait pas de rente de veuve, alors qu'une femme 
devenue veuve tardivement apres avoir eu des enfants au 
debut du mariage, qui seraient morts a six ans, recevrait une 
rente de veuve. Cette lettre b demanderait certainement a 
ätre revue dans le cadre de la procedure d'elimlnation des 
divergences. 
Mais le modele de ta majorite - et c'est de ~a que nous par
lons maintenant - est un modele prudent, social et respec
tueux de la situation presente. II marlte de ce fait votre 
soutien. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 28 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 

Abs. 3-5 Al. 3-5 
Angenommen - Adopte 

Art. 23a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(David, Frlck, Paupe, Stähelin) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 23a 
Proposition de la commisslon 
Majorlte 
Bitter 
Minorlte 
(David, Frick, Paupe, Stähelin) 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
ntel 
Besondere Bestimmungen 
Abs. 1 
Witwen haben überdies Anspruch auf eine Witwenrente, 
wenn sie: 
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a. Im Zeitpunkt der VerwitWung eine Person betreuten, die 
ihnen Anspruch auf Betreuungsgutschriften im Sinne von Ar
tikel 29septies gab; 
b. vor der Verwitwung während mindestens fünf Jahren eine 
Person betreuten, die ihnen Anspruch auf Betreuungsgut
schriften im Sinne von Artikel 29septles gab; 
c. im Zeitpunkt der Verwltwung das Rentenalter im Sinne 
von Artikel 21 erreicht haben. 
Abs.2 
Witwen haben Anspruch auf eine Entschädigung Im Betrag 
einer Jahresrente nach Artikel 36 Buchstabe a, wenn sie die 
Voraussetzungen für eine Witwenrente nach Artikel 23 Ab· 
satz 1 oder Artikel 24 Absatz 1 nicht erfüllen, Jedoch bei der 
Verwitwung das 45. Altersjahr zurückgelegt haben und fünf 
Jahre verheiratet waren. 
Abs. 3 
Zusätzlich zu den In Artikel 23 Absatz 4 aufgezählten Been
dlgungsgründen erlischt der Anspruch auf die WitWerrente, 
wenn das letzte Kind des Witwers das 18. Altersjahr vollen
det hat. 

Minderheit 
(David, Frick, Paupe, Stähelin) 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24 
Proposition de la commlssion 
Majorlte 
Titre 
Dispositions speciales 
Al. 1 
Les veuves ont en outre drolt a une rente si: 
a. au deces du conjolnt, elles ont pris en charge une per
sonne leur permettant de pretendre a une boniflcation pour 
täche d'assistance au sens de l'article 29septles; 
b. avant le deces du conjoint, elles ont prls en charge pen
dant cinq ans au moins une personne leur permettant de 
pretendre a une bonificatlon pour täche d'assistance au 
sens de l'article 29septies; 
c. au deces du conjoint, elles avaient attelnt l'äge prescrit a 
l'article 21. 
Al. 2 
Les veuves ont droit au versement d'une indemnlte cor· 
respondant au montant d'une rente annuelle au sens de l'ar
ticle 36 lettre a sl, au deces de leur conjoint, elles ne rem
pllssent pas les condltlons prevues pour l'obtention d'une 
rente de veuve au sens de l'artlcle 23 alinea 1er ou de l'arti
cle 24 allnea 1 er, mais qu'elles ont atteint 45 ans revolus et 
ont ete mariees pendant cinq ans au molns. 
Al. 3 
Outre les causes d'extinction mentionnees ä. l'articie 23 ali
nea 4, le drolt a. la rente de veuf s'eteint lorsque le dernier 
enfant attelnt l'äge de 18 ans. 

Minorlte 
(David, Frlck, Paupe, Stähelln) 
Al. 1, 2 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propos/tlon de la ma]orlte 

Art.24a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Geschiedene Ehegatten 
Abs. 1 

a ..... Kinder von lhrem ehemaUgen Ehegatten hat .... 
b. das Jüngste dieser Kinder das 18. Altersjahr vollendet hat, 
nachdem sie selbst ihr 45. Altersjahr zurückgelegt hat; 
c. sie Oberhaupt keine Kinder hat, Ihre Ehe jedoch mindes
tens zehn Jahre gedauert hat und die Scheidung nach dem 
45. Altersjahr erfolgte. 
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Abs. 2 
Erfüllt die geschiedene Person die Voraussetzungen von 
Absatz 1 Buchstaben a oder b nicht, hat sie einen Anspruch 
auf eine Witwen- oder Witwerrente nur, wenn und solange 
sie Kinder von ihrem ehemaligen Ehegatten hat, die noch 
nicht 18 Jahre alt sind. 
Abs. 3 
Kindern im Sinne von Absatz 1 sind gleichgestellt: 
a. Kinder des verstorbenen ehemaligen Ehegatten, die im 
Zeitpunkt seines Todes mit der geschiedenen Person im ge
meinsamen Haushalt leben und von ihr als Pflegekinder im 
Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; 
b. Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die wäh· 
rend der gemeinsamen Ehe aufgenommen wurden und die 
im Zeitpunkt des Todes des ehemaligen Ehegatten mit der 
geschiedenen Person im gemeinsamen Haushalt leben und 
von ihr adoptiert werden. 

Art. 248 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Con)oints divorces 
Al. 1 

a ..... si elle a un ou plusieurs enfants de son ex-conjoint et 

b. si le plus Jeune de ces enfants a eu 18 ans revolus apres 
qu'elle a attelnt 45 ans ravolus; 
c. si, n'ayant aucun enfant, son mariage a dura au moins dlx 
ans et si le divorce a eu lieu apres qu'elle a atteint 45 ans re
volus. 
Al.2 
Si la personne divorcee ne remplit pas les conditions de l'all
naa 1 er lettre a ou b, elle n'a droit a une rente de veuve ou 
de veuf que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de 
son ex-conjoint qui ont moins de 18 ans. 
Al. 3 
Sont assimilas aux enfants au sens de l'allnaa 1er: 
a. les enfants de l'ex-con)oint dacada qui, lors de son deces, 
vivaient en manage commun avec la personne divorcae et 
qui sont recueillls par cette derniere, au sens de l'artlcle 25 
alinaa3; 
b. les enfants, recuelllls au sens de l'artlcle 25 allnaa 3 pen
dant le mariage commun, qul, lors du daces de l'ex-conJoint, 
vivaient en manage commun avec la personne divorcae et 
qui sont adoptas par cette derniere. 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Die geschie
denen Personen wurden bisher den Witwen oder Witwern 
nur gleichgestellt, wenn sie beim Tod ihres ehemaligen Ehe
gatten Kinder hatten und die Ehe mindestens zehn Jahre 
gedauert hatte, wenn die Scheidung nach dem 45. Altersjahr 
und nach zehn Jahren Ehedauer erfolgte oder wenn das 
jüngste der Kinder 18 Jahre alt geworden ist, nachdem die 
geschiedene Person ihr 45. Altersjahr zurückgelegt hat. Ist 
keine dieser Bedingungen erfüllt, wird bis zum 18. Altersjahr 
des Jüngsten Kindes eine temporäre Rente ausgerichtet; es 
ist nicht notwendig, dass die Kinder ein Kindsverhältnis zum 
ehemaligen Ehegatten haben. 
Der Bundesrat wollte hier mit seinem Entwurf eine vollkom
mene Gleichstellung von Verheirateten und Geschiedenen. 
Der Nationalrat hat sich für die Beibehaltung des status quo 
für Geschiedene mit Kindern und für die Aufhebung des 
Rentenanspruchs für Geschiedene ohne Kinder entschie
den. 
Auch die Kommission beantragt Ihnen die Beibehaltung des 
Status quo, belässt aber bei Geschiedenen mlt Kindern den 
Rentenanspruch nur dann, wenn die geschiedene Person 
beim Tod des ehemaligen Ehegatten noch Kinder - eigene, 
Adoptiv- oder Pflegekinder - des ehemaligen Ehegatten hat. 

Angenommen -Adopte 
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Art. 24b Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat regelt das zusammentreffen einer einmaligen 
Entschädigung für eine Witwe mit einer Alters- oder lnvall
denrente. 

Art. 24b al. 2 
Proposition de la commissfon 
Le Conseil federal regle le concours d'une indemnlte unique 
de la veuve avec une rente de vieillesse ou d'invalidite. 

stähelln Phillpp (C, TG), für die Kommission: Zu Absatz 2 
von Artikel 24b: Hier schlägt die Kommission vor, dass der 
Bundesrat die Anspruchskonkurrenz zwischen einer Alters
oder Invalidenrente und der einmaligen Entschädigung für 
Witwen regelt. Das Problem stellte sich bei den ursprüngli
chen Vorschlägen des Bundesrates zur Witwenrente nicht. 
Der Nationalrat hat es nicht behandelt, da die betroffenen 
Fälle sehr selten sein werden. Trotzdem rechtfertigt sich hier 
eine Regelung. 

Angenommen -Adopte 

Art. 29bls Abs. 2; 29qulnqules Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 29bls al. 2; 29qulnqules al. 4 
Proposition de la commfssion 
Adherer a la dacision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 29septles 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... oder Geschwister mit einem anerkannten Anspruch auf 
eine Hilflosenentschädigung der AHV, der IV, der obligatori
schen Unfallversicherung .... 
Abs.3 
.... kann das Erfordernis der Erreichbarkeit näher .... 

Art. 29septles 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer a Ja decision du Conseil national 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 
Al. 3 
Le Conseil fedaral peut deflnlr plus precisament la faclllta de 
prlse en charge. II regle .... 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Der Bundes
rat will den Anspruch auf Betreuungsgutschriften auch auf 
Personen ausdehnen, die Empfänger oder Empfängerinnen 
einer Hilflosenentschädlgung der obligatorischen Unfallver
sicherung oder der Militärversicherung betreuen, denn die 
Pflegeintensität ist bei diesen Personen nicht anders als bei 
jenen, die eine Hllflosenentschädigung der AHV/IV bezie
hen. Weil das Erfordernis des gemeinsamen Haushalts den 
tatsächlichen Gegebenheiten zu wenig Rechnung trägt, soll 
es fallen gelassen werden. Erforderlich ist n~r noch, dass 
die betreute Person leicht erreichbar Ist. Die Anderung, die 
unsere Kommission in Absatz 1 vorgenommen hat, betrifft 
lediglich den deutschen Text und hält fest, dass es um einen 
anerkannten Anspruch geht. Die Änderung in Absatz 3 korri
giert ein Versäumnis, da der neue Absatz 1 nicht mehr vom 
gemeinsamen Haushalt, sondern eben von der Erreichbar
keit spricht. Sonst habe ich keine Bemerkungen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Bulletin offlclel de !'Assemblee lederale 



27. November 2002 

Art. 30 al.1 
Proposition de Ja commJsslon 
Adherer a Ja declsion du Conseil national 

Stiihelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Heute werden 
für die Rentenberechnung die Einkommen nach einer Pau· 
schalmethode aufgewertet. Der Bundesrat beantragt die 
Einführung der Jahresweisen Aufwertung. Sie ist im Ergebnis 
kostenneutral. Es profitieren davon Versicherte mit kleinen 
Einkommen. Ein einheitlicher Aufwertungsfaktor stellt auch 
die Frauen nicht schlechter, haben wir festgestellt. 

Angenommen -Adopte 

Art. 30bls; 30ter Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30bls; 30ter al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 33ter Abs. 1, 2, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 33ter al. 1, 2, 4 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Stiihelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Hier geht es 
um den Anpassungsrhythmus der Renten. Bis 1994 galt für 
die Anpassung der Dreijahresrhythmus. Seither werden die 
Renten In der Regel im Zweijahresrhythmus der Lohn- und 
Preisentwicklung angepasst. Steigt die Teuerung um mehr 
als 4 Prozent an, wird der Zweijahresrhythmus unterbro
chen. Der Bundesrat schlägt vor, als Bremse für eine Erhö
hung der Ausgaben die Renten wieder Im Dreijahresrhyth
mus der Teuerung anzupassen. Früher findet diese Anpas
sung wiederum statt, wenn seit der letzten Erhöhung die 
Preise um mehr als 4 Prozent angestiegen sind. Beibehalten 
bleibt der bisherige Mischindex, der also je hälftig auf der 
Lohnentwicklung und der Preisentwicklung beruht. Auf lange 
Sicht werden durch die Änderung Jährliche Einsparungen 
von 150 Mllllonen Franken erwartet. Der Antrag geht also in 
Richtung Konsolidierung der Finanzlage der AHV. 
Der Nationalrat ist dem Entwurf des Bundesrates gefolgt, 
nachdem Varianten verworfen wurden, entweder bei der 
heutigen Regelung zu bleiben oder aber umgekehrt die An
passung nur alle vier Jahre vorzunehmen. Auch Änderungen 
des Mischindexes wurden verworfen. Unsere Kommission 
schllesst sich Bundesrat und Nationalrat an, insbesondere 
auch mit Blick auf den folgenden Artikel 33quater, der quasi 
einen Notausgang darstellt. 

Angenommen -Adopte 

Art. 33quater 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Stlhelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Schon jetzt 
kann der Bundesrat eine Änderung des Verhältnisses zwi
schen Lohn- und Preisindex vorschlagen, wenn es die finan
zielle Lage der Versicherung erfordert. Das Gesetz enthält 
aber keine ausdrückliche Bestimmung, wonach die Renten 
ausschliesslich der Preisentwicklung angepasst werden 
könnten. 
Mit dem vom Nationalrat neu eingefügten Artikel 33quater 
soll sichergestellt werden, dass der Ausgleichsfonds die nö
tigen Mittel enthält, die es fOr die Ausrichtung der jährlichen 
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Rente und deren Anpassung an die Teuerung braucht. Er 
steht anstelle des vom Bundesrat vorgeschlagenen Artl· 
kels 130 Absatz 5 der Bundesverfassung. 
Die neue Bestimmung enthält auch einen präventiven 
Aspekt. Bei einer möglichen Volksabstimmung Ober eine Er
höhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV nimmt das 
Volk zur Kenntnis, dass die AHV-Renten gekürzt werden, 
wenn die von Bundesrat und Parlament beantragte Erhö
hung der Mehrwertsteuer nicht zustande kommt. Stimmt in 
diesem Fall das Volk nicht zu, welss es mindestens zum 
Voraus, dass sodann der Bundesrat dem Parlament bean
tragt, die Renten nur noch der Preisentwicklung anzupas
sen. Es entscheidet nicht der Bundesrat selbst, sondern das 
Parlament oder das Volk. Der Warnfinger Ist damit aber klar 
erhoben. 

Angenommen -Adopte 

Art. 36 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Witwen- oder Wltwerrente beträgt: 
a. 60 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente; 
b. 80 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente, sobald die 
Witwe das Rentenalter im Sinne von Artikel 21 erreicht hat. 
Minderheit 
(David, Frlck, Paupe, Stähelln) 
Streichen 

Art. 36 al.1 
Proposition de la commisslon 
Majorite 
La rente de veuve ou de veuf s'eleve a: 
a. 60 pour cent de Ja rente de vielllesse correspondant au re
venu annuel moyen determinant; 
b. 80 pour cent de la rente de vleillesse correspondant au re
venu annuel moyen determlnant, des que la veuve a attelnt 
l'äge de la retralte prescrit a l'article 21. 
Minorite 
(David, Frick, Paupe, Stähelln) 
Biffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Waisenrente beträgt 60 Prozent der dem massgeben
den durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden 
Altersrente. 
Minderheit 
(David, Frick, Paupe, Stähelln) 
Streichen 

Art. 37 al.1 
Proposition de la commfssion 
Majorlte 
La rente d'orphelln s'eleve a 60 pour cent de la rente de 
vleillesse correspondant au revenu annuel moyen determi
nant. 
Mfnorite 
(David, Frlck, Paupe, stähelin) 
Biffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 39 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la comm/ssion 
Adherer a la decislon du Conseil national 
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Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Bis jetzt kann 
nur die ganze Rente maximal um fünf ganze Jahre, aber 
nicht um weniger als ein Jahr aufgeschoben werden. In ge
wissen Fällen, z. B. für Bezüger von IV-Renten, kann der 
Bundesrat den Rentenaufschub ausschliessen. Die aufge
schobene Rente wird um einen Zuschlag erhöht, der sich 
auch auf allenfalls sie ablösende Hinterlassenenrenten aus
wirkt. Nach dem Entwurf des Bundesrates, dem der Natio
nalrat gefolgt ist und den auch unsere Kommission un
terstützt, kann der Aufschub nun auch die Hälfte der Rente 
betreffen. Die Rente kann zudem auch um weniger als ein 
Jahr aufgeschoben werden. Auf Hinterlassenenrenten wird 
der Aufschubzuschlag nicht mehr gewährt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 40 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la oommission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Stähelln Philipp (C, TG), tor die Kommission: Die Artikel 40ff. 
behandeln die zweite Piece de Resistance der Revision, die 
Ausgestaltung des flexiblen Rentenalters bzw. den Vorbezug 
der Altersrente und dessen Modalitäten. Artikel 40 und 40bis 
legen die Grundlagen hierzu. Die eigentliche Diskussion 
Ober die Kürzung bei Vorbezug der Altersrente und über das 
zu wählende System ist aber bei Artikel 40ter ff. zu führen; 
das wird von meiner Nachfolgerin In der Berichterstattung 
aus der Kommission, Kollegin Beerli, erläutert werden. 
Einige Hinweise zu Artikel 40ff.: Nach heutigem Recht kann 
nur die ganze Altersrente um ein ganzes Jahr oder um zwei 
ganze Jahre vorbezogen werden. Die Erwerbstätigkeit muss 
deswegen weder ganz noch teilweise aufgegeben werden. 
Während des Vorbezuges wird keine Kinderrente ausgerich
tet. Die Berechnung der vorbezogenen Rente erfolgt zum 
Zeitpunkt, zu dem der Vorbezug wirksam wird. Dieser kann 
nur für die Zukunft gemacht werden und Ist nicht widerrufbar. 
Dieses heutige System entspricht unserer Arbeitswelt und 
den individuellen Bedürfnissen nicht mehr; es wird als zu 
einschränkend empfunden. Der Bundesrat will deshalb den 
Vorbezug ausweiten. Neu soll er für höchstens 36 Monats
renten möglich sein. Dies kann drei Jahre eine ganze Rente 
oder sechs Jahre eine halbe Rente bedeuten. Auch Kombi
nationen des Vorbezuges der halben und der ganzen Rente 
und auch halber Vorbezug und halber Aufschub sind zuläs
sig. Im Nationalrat hat diese Regelung Unterstützung gefun
den. Indessen wurde Artikel 40 Absatz 2 gestrichen, welcher 
vorsah, dass bei Vorbezug der ganzen Rente die Erwerbstä
tigkeit ganz aufzugeben sei und dass für den Vorbezug der 
halben Rente das Erwerbseinkommen um mindestens einen 
Drittel reduziert werden müsste. Eine solche Vorschrift wäre 
kaum überprüfbar. 
Unsere Kommission schliesst sich den Beschlüssen des Na
tionalrates an. 

Angenommen -Adopte 

Art. 40bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Stähelln Philipp (C, TG), für die Kommission: Zu diesem Ar
tikel, welcher die Konkurrenz zwischen vorbezogener Alters
rente und Invaliden-, Witwen- oder Witwerrente neu regelt, 
habe Ich keine ergänzenden Bemerkungen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4oter 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
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Vorbezogene Leistungen werden in Form von Rentenkür
zungen zurückbezahlt. Die monatliche Kürzung der Rente 
wird aufgrund der vorbezogenen Durchschnittsrente und 
des Kürzungssatzes, der auch den Beitragsverlust berück
sichtigt, berechnet. 
Abs.2 
Wird nur die halbe Rente vorbezogen, so wird bis zum Er
reichen des Rentenalters nach Artikel 21 die monatliche 
Rentenkürzung lediglich aufgrund der Hälfte des Kürzungs
satzes berechnet. 
Abs. 3 
Streichen 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit I 
(Forster, Frick, Jenny) 
Abs. 1 
Die Rente wird um den versicherungstechnischen Gegen
wert der vorbezogenen Leistungen gekürzt. (Rest des Ab
satzes streichen) 
Abs.2 
Der Bundesrat legt die Kürzungssätze für Männer und 
Frauen fest und ordnet das Verfahren. 

Minderheit II 
(David, Bleri, Frlck, Stähelin) 
Die vorbezogenen Renten werden, unter Mltberücksichtl· 
gung des Beitragsverlustes, nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen gekürzt. Der Bundesrat setzt die Kürzungs
sätze fest, die für Männer und Frauen gleich sein müssen. 
(siehe auch Art. 101ter ff.) 

Art. 4oter 
Proposition de la commlssion 
Majorite 
Al. 1 
Des prestations per9ues avant terme sont remboursees 
moyennant des reductions de la rente. La reductlon mensu
elle de la rente est flxee en fonctlon de la rente moyenne 
versee par anticipation et du taux de reductlon qul prend 
aussi en campte la perte de cotisations. 
Al.2 
Lorsque l'antlcipation porte sur la moitie de la rente, la re
duction mensuelle de la rente jusqu'a l'äge de la retraite au 
sens de l'article 21 est flxee sur la base de la moltie du taux 
de reduction. 
Al. 3 
Biffer 
Al. 4 
Adherer a ia decision du Conseil national 

Minorite I 
(Forster, Frick, Jenny) 
Al. 1 
La rente est redulte d'un montant correspondant tt la contre
valeur actuarielle des prestatlons per9ues avant terme. (Bif
fer le raste de l'alinea) 
Al.2 
Le Conseil federal fixe les taux de reductlon pour les hom
mes et les femmes et ordonne ia procedure. 

Mlnorite II 
(David, Bleri, Frlck, Stähelln) 
Les rentes antlcipees sont reduites d'apres les principes 
actuarlels en tenant egalement compte des pertes de cotl
sation. Le Conseil federal fixe les taux de reductlon, qul 
doivent ~tre les m~mes pour les hommes et pour les fem
mes. (voir aussi les articles 101ter et suivants) 
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Beerll Christine (R, BE), für die Kommission: In den Arti
keln 4oter ff. werden die Folgen des Rentenvorbezuges ge
regelt. Melstdiskutierte Themen sind in diesem Zusammen
hang die finanziellen Auswirkungen des Vorbezuges und die 
Möglichkeit, für tiefe Einkommen eine Abfederung der Ren
tenkürzung vorzusehen. Es stehen sich mit der Mehrheit, 
der Minderheit I und der Minderheit II drei Konzepte gegen
über, die als solche vorzustellen sind. 
Die Mehrheit folgt in weiten Teilen den Entscheiden des Na
tionalrates und bringt noch einige verfeinernde Verbesserun
gen an. Die Minderheit I spricht sich zwar tor die Flexibillsie
rung aus, möchte Jedoch die Renten in Jedem Fall von Vor
bezug klar nach versicherungstechnischen Gesichtspunkten 
kürzen. Die Minderheit II stellt ein ganz neues Konzept vor, 
in dem über einen durch die Mehrwertsteuer gespiesenen 
Fonds kollektive und individuelle ÜberbrQckungshilfen zu
gunsten wirtschaftlich schwacher Personen geleistet wer
den. 
Ich beschränke mich zurzeit darauf, Ihnen die Lösung der 
Mehrheit der Kommission vorzustellen. Zu den Anträgen der 
Minderheiten I und II werde Ich nach deren Vorstellung 
durch deren Vertreter stellung beziehen. Es ist ohne Zweifel 
so - und hier teilt die Mehrheit der Kommission die Meinung 
der Minderheit 1 -, dass es angesichts der demographiebe
dingten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die uns bereits 
In etwa sechs Jahren einen Rückgang der Erwerbstätigen 
bescheren werden, nicht angehen kann, die vorzeitige Pen
sionierung zu propagieren oder zu attraktiv auszugestalten. 
Dieses Ziel verfolgt weder der Bundesrat noch der National
rat noch die Mehrheit der Kommission. Was wir jedoch 
möchten, ist, auch Personen mit niedrigem Einkommen und 
demzufolge tiefer Rente einen vorzeitigen Ruhestand zu er
möglichen. 
Im heutigen System ist festzustellen und fällt auf, dass sich 
überdurchschnittlich viele Kaderleute vorzeitig pensionieren 
lassen, während bei Leuten mit niedrigem Einkommen und 
häufig harter körperlicher Tätigkeit in den letzten Jahren vor 
dem ordentlichen Rentenalter leider häufig eine lnvalldisle
rung erfolgt. Die Kommission schlägt Ihnen daher wie der 
Nationalrat vor, zur Abfederung der Rentenkürzungen bei ei
nem Vorbezug von Personen mit niedrigem Einkommen den 
Betrag von insgesamt 400 Millionen Franken Im Jahr einzu
setzen. Möglich ist der Rentenvorbezug ab dem 62. Alters
jahr: die halbe Rente kann ab dem 59. Altersjahr vorbezo
gen werden. 
Die Rente wird nach der Vorbezugsdauer und dem durch
schnittlichen Jahreseinkommen, das für die Rentenberech
nung massgeblich ist, d. h. Inklusive Erziehungs- und Be
treuungsgutschriften, gekürzt. Die Kürzung begünstigt die 
kleinen bis mittleren Einkommen in einer ersten, tiefsten 
Stufe bis zu einem Einkommen von 49 440 Franken, in einer 
zweiten stufe bis zu einem Einkommen von 74160 Franken; 
nachher wird der volle versicherungstechnische Abzug ge
macht. 
Wie bei der Lösung des Nationalrates ist die Erwerbsauf
gabe während der Rentenvorbezugsphase nicht erforder
lich. Die Kommission geht hier wie der Erstrat davon aus, 
dass die Aufgabe der Erwerbstätigkeit nur schwer überprüft 
werden kann und dass bei ins Ausland ziehenden Renten
bezügern eine Überprüfung praktisch unmöglich ist. Es 
würde bei der Einführung dieses Erfordernisses demzufolge 
eine faktische Ungleichheit zwischen den in der Schweiz 
und den im Ausland wohnhaften Rentenbezügern geschaf
fen. 
Die Kommission hat es zudem als richtig erachtet, in Arti
kel 40quater Absatz 2 eine Bestimmung einzufügen, die ver
hindert, dass verheiratete Frauen In guten finanziellen Ver
hältnissen, die nicht oder nur beschränkt erwerbstätig sind, 
von «zu guten» Kürzungssätzen profitieren zu einem Zeit
punkt, in dem sie in ungetrennter Ehe leben und wegen des 
noch vorhandenen Erwerbseinkommens des Ehemannes 
nicht auf dieses Privileg angewiesen sind. Es wird in diesen 
Fällen zur Festsetzung des Kürzungssatzes bereits ein Split
ting Im ersten Versicherungsfall vorgenommen. 
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Wie ich bereits erwähnt habe, hat die Mehrheit der Kommis
sion beschlossen, die Kürzungssätze nach dem durch
schnittlichen Jahreseinkommen abzustufen, das für die Be
rechnung der vorbezogenen Altersrente massgeblich ist, 
d. h. nach einem Einkommen, das sowohl das Erwerbsein
kommen als auch die Erziehungs- und Betreuungsgutschrif
ten umfasst. Im Vergleich zur Lösung des Nationalrates, der 
ausschllesslich das Erwerbseinkommen einbeziehen wollte, 
setzt der Antrag der Kommission 20 Millionen Franken frei, 
die für eine Herabsetzung der Kürzungssätze verwendet 
werden sollen. Da das Vorbezugsmodell kleine Einkommen 
privilegieren soll, beantragen wir Ihnen, die KOrzungssätza 
nur für die unteren Einkommensklassen herabzusetzen. Ge
genüber dem Nationalratsmodell ergeben sich so Unter
schiede von 0,2 Prozent. 
Da die Umsetzung dar Beschlüsse der Kommission zu ei
nem Artikel 40ter mit sieben Absätzen geführt hätte, wurde 
die Gesetzesbestimmung neu auf zwei Artikel aufgeteilt. 
Artikel 4otar enthält die Grundsätze und Artikel 40quater 
(neu} die Berechnungssätze. Um hier vielleicht Klarheit in 
dle Zahlen zu bringen: Die erste Stufe der Kürzung bis zum 
48fachen Betrag der Minimalrente geht bis zu einem Jahres
einkommen von 49 440 Franken; die zweite Stufe der Kür
zung bis zum 72fachen Betrag der Minimalrente geht bis zu 
einem Jahreseinkommen von 74160 Franken. Alle darüber 
hinausgehenden Einkommen - dies sei noch einmal präzi
siert - werden nach quasi versicherungstechnischen Sätzen 
gekürzt. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 40ter den Grundsatzentscheid zu fäl
len und der Mehrheit dar Kommission zu folgen. Damit ent
scheiden Sie gleichzeitig auch Ober die von der Minderheit II 
in den Artikeln 101tar ff. beantragten Neuerungen, die Ihnen 
Herr David nunmehr vorstellen wird und auf die Ich im An
schluss an die Vorstellung durch die Minderheit gerne noch 
einmal eingehen möchte. 
Bel Artikel 40quater, bei der Höhe der Kürzungssätze, wird 
anschliessend noch der Antrag der Minderheit 1 (Brunner 
Christiane) zu behandeln sein, die jedoch nicht ein gegen
über der Mehrheit grundsätzlich anderes Konzept vor
schlägt, sondern lediglich tiefere Kürzungssätze beantragt, 
was gegenüber der Fassung der Mehrheit Mehrausgaben 
von jährlich 100 Millionen Franken mit sich bringen würde. 
Auf diese Frage kann nach gefälltem Grundsatzentscheid 
eingegangen werden. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG): Auch Ich habe Verständnis 
fQr den Wunsch und den Trend zur vorzeitigen Pensionie
rung, und auch ich würde ihm gerne Rechnung tragen. Doch 
möchte ich Sie an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, 
was während den Debatten zur 10. AHV-Revlsion im Rat 
und was später vor der Abstimmung an sämtlichen Podien 
Immer wieder betont wurde: Angesichts der demographi
schen Entwicklung müsse die nächste Revision, also die 
jetzt anstehende Revision, klar eine Finanzierungs- und 
Konsolidierungsrunde sein. Die Zeiten für Sozialausbau -
und darum handelt es sich ja letztlich - sind aus finanzieller 
Sicht vorbei. Angesichts der Alterung der Gesellschaft und 
der längeren Lebenserwartung ist es zudem nach meiner 
Meinung widersinnig, Anreize zur Frühpensionierung zu 
schaffen. Diesen Weg gehen wir aber - entgegen den Be
teuerungen der Berichterstatterin -, auch wenn wir nur tor 
bestimmte Einkommensschichten Sonderlösungen vorse
hen. 
Ich bin deshalb klar dar Auffassung, dass In der AHV nur 
eine versicherungsmathematische Rentenkürzung beim 
Vorbezug zur Anwendung kommen kann. Spezifische Lö
sungen tar bestimmte Berufe müssen In den Branchen zwi
schen den Sozialpartnern getroffen werden. Finanziell 
reallstische Lösungen für einen vorzeitigen Altersrücktritt 
auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit niedri
gem Einkommen oder mit Berufen, die aus gesundheitlichen 
Gründen nach einer vorzeitigen Pensionierung rufen, sind 
von den Sozialpartnern im Rahmen der zweiten Säule zu su
chen. Es kann nicht Sache des Gesetzgebers bzw. der AHV-
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Gesetzgebung sein, sich in Details zu verlieren, besonders 
deshalb, weil relativ kleine Summen zur Verfügung stehen. 
Mit den 400 MIiiionen Franken sollen die bei einem vorzeiti
gen Rentenbezug erforderlichen Kürzungen der AHV-Ren
ten um rund 40 bis 100 Franken sozial abgefedert werden. 
Bei Renten zwischen 1400 und 1600 Franken ist das ledig
lich ein Tropfen aber ein teurer Tropfen - auf den heissen 
Stein. 
Betrachten wir einmal die Auswirkungen etwas genauer, so 
fällt Folgendes auf: Ein Einkommen von z. B. 48 ooo Fran
ken Im Jahr ergibt eine Vollrente von 1688 Franken In der 
AHV. Das helsst, dass es für eine allein stehende Person 
ohne übriges Haushalteinkommen bei einer Teilrente kaum 
möglich ist, in Rente zu gehen, es sei denn, sie nehme trotz
dem bestehende Gefässe wie die Ergänzungsleistungen in 
Anspruch. Vor allem die Minderheit II verschärft mit ihren 
Kürzungssätzen die «Ungerechtigkeit» In den Übergangszo
nen von einer Einkommensgrenze zur anderen. Ich meine, 
für eine Volksversicherung sei das schlecht. So oder so er
halten mit der Abfederung primär Teilzeit arbeitende Zusatz
verdienende vermehrt Anreize, vorzeitig in Rente zu gehen. 
Ich frage Sie: Ist das angesichts der demographischen Ent
wicklung richtig? 
Der sozialpolitische Wert der Abfederung ist also nach mei
ner Ansicht primär symbolisch und kaum funktional. Diese 
Mehrbelastungen wirken sowohl für den AHV-Haushalt wie 
auch für den Bundesfinanzhaushalt belastend und sind kon
traproduktiv. Ich frage mich daher wohl nicht ganz zu Un
recht, was denn damit letztlich gewonnen wird. Eine 
vorzeitige Pensionierung ist zudem nur möglich, wenn auch 
die Pensionskassen, sei es auf freiwilliger oder auf gesetzli
cher Basis, mit der AHV gleichziehen. Bekanntlich sind die 
Kosten im SV-Bereich höher als bei der AHV; ergo müsste 
beim Nachziehen im BVG mit zusätzlichen Kosten für Ar
beitgeber und Arbeltnehmende gerechnet werden. Mir ist 
sehr wohl bekannt, dass viele Kassen die Möglichkeiten der 
vorzeitigen Pensionierung kennen, dies zumindest bei der 
öffentlichen Hand; in der Privatwirtschaft finden wir das sel
tener und weit weniger noch bei den KMU. 
Aus diesen Überlegungen bitte Ich Sie, der Minderheit I zu
zustimmen. 

David Eugen (C, SG): Die Minderheit II strebt wie die Mehr
heit eine Flexlbllisierung des Rentenalters an, aber begrenzt 
auf die Altersgruppe der 62- bis 65.Jährigen. Dieses Ziel 
wollen wir mittragen. Was wir aber nicht wollen, ist ein Ein
stieg in eine generelle Reduktion des Rentenalters. Unter 
den Bedingungen, die wir für die Sozialversicherung haben, 
vor allem Jenen demographischer Art, käme ein Einstieg in 
eine generelle Herabsetzung des Rentenalters nach unserer 
Überzeugung einer Gefährdung der ersten Säule gleich. Mit 
Blick auf die Tatsache, dass das Durchschnittsalter der Be
völkerung steigt und immer mehr Rentner immer weniger Er
werbstätigen gegenüberstehen - wir kennen ja die Zahlen -, 
dass Immer weniger Erwerbstätige die Rentner finanzieren 
sollten, würden wir damit letztlich die Renten gefährden, die 
wir ja sichern wollen. 
Wir In der Schweiz sind mit diesem Problem nicht allein, wir 
können das Gleiche rund um uns herum beobachten. Wenn 
wir beispielsweise die gegenwärtige Diskussion In Deutsch
land verfolgen und hören, was von der rot-grOnen Regierung 
zu diesem Thema gesagt wird, dann hat das Signalwirkung. 
Es wird auch von der Linken anerkannt, dass wir die Sozial
versicherungssysteme gefährden, wenn wir Rentenverspre
chen abgeben, die wir nachher nicht einhalten können. Das 
ist das Schlimmste, was wir tun können. loh glaube, gerade 
nach dem, was wir In der Schweiz in diesem Jahr bezüglich 
der Rentensysteme erlebt haben, sollten wir uns unter allen 
Umständen darauf beschränken, Rentenversprechen abzu
geben, die wir und diejenigen, die nach uns kommen, auch 
wirklich einhalten können. Daher stehen wir hier schon an 
einem gewissen Scheideweg. 
Die Mehrheit möchte den Schritt zu dieser Verbesserung, 
zur generellen Möglichkeit der FrOhpensionierung über die 
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AHV, jetzt tun. Die Minderheit II möchte sich auf das eigent
lich gesetzte Ziel konzentrieren; sie will nämlfch die Flexlblli
sierung auch für die kleinen Einkommen ermöglichen. Unser 
Vorschlag beinhaltet im Gegensatz zum Vorschlag der 
Mehrheit keine Kürzung der AHV-Rente ab dem Alter 65. Es 
ist ein Fehler, diese Kürzung vorzunehmen, vor allem bezo
gen auf die kleinen Einkommen. Diese Kürzungen dauern 
nachher lebenslang an. Vom System der Grundrente her, 
die die AHV ist, von der Grundsicherheit her, halten wir es 
für falsch, diese Kürzung so vorzusehen. 
Zweitens folgt unsere Lösung nicht dem Giesskannenprin
zip, sondern ist zielgerichtet und bedarfsorientiert und betrifft 
nur die unteren Einkommen, d. h. bei Alleinstehenden ein 
Einkommen bis 50 ooo Franken und bei Verheirateten ein 
Einkommen bis 60 ooo Franken. loh komme nachher noch
mals darauf zurOok. 
Drittens denken wir - und hier teilen wir die Meinung von 
Frau Forster -, dass diese Altersübergangsrenten primär 
über die Sozialpartner im Rahmen der zweiten Säule umge
setzt werden müssen. Es ist ein Fehler, wenn wir diese Fle
xibllisierung und Verbesserung Jetzt In einer generalisierten 
Form über die erste Säule umsetzen wollen, weil wir dann 
die Mittel nicht zielgerichtet auf die Gruppe konzentrieren 
können, die es wirklich notwendig hat. 
loh habe es schon gesagt: Wir wollen die Umsetzung Ober 
die Sozialpartner im Rahmen der zweiten Säule. Letztlich 
wollen wir auch - das ist auch ein Vorteil dieses Modells -, 
dass diese Zusatzleistungen, die Altersüberbrückungsren
ten, eigentlich nicht exportiert werden sollen. Zu diesem 
Zweck, da muss loh jetzt auf die Bestimmungen hinten In der 
Fahne verweisen - so, wie das auch Frau Beerli ausgeführt 
hat -, haben wir den Vorschlag dann in Artikel 101 ter; wir fäl
len aber selbstverständlich den Entscheid bei Artikel 431er. 
Der Vorschlag, den Sie unter Artikel 101ter ff. finden, be
inhaltet folgende Punkte: 
Die Minderheit II möchte erstens einen Fonds bilden, der 
öffentliche Mittel fQr Beihilfen einsetzt, d. h. Subventionen 
an Zweite-Säule-Institutionen, die AltersOberbrOckungsren
ten leisten. Frau Beerll hat in Ihrem einleitenden Votum er
klärt, die Mittel warden aus der Mehrwertsteuer gespiesen. 
Da muss ich etwas berichtigen: Nach dem Minderheitsan
trag II werden alle öffentlichen Mittel, die heute zur Verfü
gung stehen, nämlich die Tabak-, Alkohol-, Spielbanken- und 
Mehrwertsteuer eingesetzt - nur die öffentlichen Mittel, das 
ist richtig. Wenn wir nämlich die Beiträge der Versicherten 
dazu einsetzen, wird die Leistung exportpfllchtig. Aus die
sem Grunde - weil wir den Export dieser Leistung nicht 
möchten - beschränken wir uns auf eine Finanzierung mit 
den Jetzt zur Verfügung stehenden öffentlichen Mitteln. 
Und wir beschränken den Einsatz der öffentlichen Mittel Im 
Gesetz mit der Bemessungsgrösse 0, 12 Mehrwertsteuerpro
zent. Dieser Betrag entspricht 320 Millionen Franken. Wir 
wollen also eine gesetzliche Limitierung der eingesetzten 
Mittel. Darin unterscheiden wir uns von der Mehrheit, denn 
die Mehrheit schafft einen Rechtsanspruch, der Jetzt, auf 
heute berechnet, bei 400 Millionen Franken liegt, nach oben 
aber völlig offen Ist. Wenn die Zahl der FrOhpenslonierungen 
zunimmt, wird dieser Betrag natürlich erheblich zunehmen. 
Wir haben nachher, in Artikel 101quater, eine Begrenzung 
der Begünstigten - ich habe das bereits angesprochen. Wir 
wollen, dass als Begünstigte Personen gelten, die ihren Auf
enthalt in der Schweiz und ein Einkommen von bis zu 
50 000 Franken im Falle von Alleinstehenden bzw. bis zu 
60 000 Franken im Falle von Verheirateten haben. 
Die Leistungen dieses Fonds gehen im Regelfall nicht direkt 
an die Begünstigten, sondern an die Zweite-Säule-Stiftun
gen. Diese bestehen aufgrund von Sozialpartnervereinba
rungen und geben die Altersüberbrückungsrenten dann 
eben Ober ihre bestehenden Zweite-Säule-Institutionen; das 
sind In der Regel Pensionskassen. Mit anderen Worten: Es 
ist eine Mithilfe der öffentlichen Hand an diese Zweite-Säule
lnstitutlonen, damit sie solche Leistungen erbringen können. 
Wie uns allen bekannt Ist, ist diese AltersüberbrOckungs
rente - Frau Forster hat das angesprochen - im Bereich des 
BVG bereits Tatsache: Es gibt verschiedene Zwelte-Säule-

Bulletln offlclel de I' Assemblee flklerale 



27. November 2002 

Institutionen, die das machen und die das gut machen. Das 
funktioniert gut. Aber wir wissen auch, dass dies heute im 
Prinzip nur bei höheren Einkommen umgesetzt ist; hingegen 
ist es bei tieferen Einkommen nicht umgesetzt. 
Insbesondere betrifft das beispielsweise das Personal im 
Detailhandel, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Es be
trifft sicher auch die Landwirtschaft, die in Zweite-Säule-
1 nstitutionen integriert ist. Es betrifft aber auch das Bauge
werbe, das jetzt eine solche Lösung anpeilt, und auch das 
Personal im Gastgewerbe. Es betrifft also sicher jene Bran
chen besonders, die Personen mit tieferen Löhnen beschäf
tigen. Wir stellen fest, dass mit den heutigen Mitteln eine 
Flexibillsierung für die tiefen Einkommen sehr schwierig zu 
realisieren ist. Deshalb wollen wir unsere Mittel in diesem 
Bereich, bei den tieferen Einkommen, Ober die bestehenden 
Zweite-Säule-Institutionen einsetzen. 
Den vierten Punkt finden Sie in Artikel 101quinqules Ab
sätze 3 und 4. Wir setzten eine klare Grenze bei den einge
setzten Mitteln. Wenn die Mittel nicht ausreichen, wenn im 
Rahmen der zweiten Säule bei den Frühpensionierungen 
ein Wachstum eintritt, werden die staatlichen Mittel nicht mit
wachsen können; sie sind auf diese 0,12 Mehrwertsteuer
prozent beschränkt. Das heisst mit anderen Worten - es 
steht auch klar im Antrag -, es müssten die Beihilfen redu
ziert werden, die neu ausgesprochen werden: Sie müssten 
nicht für jene reduziert werden, welche die Beihilfen wäh
rend den drei Altersjahren 62, 63 und 64 beziehen; aber für 
diejenigen, welche dann neu In diese Altersgruppe eintreten, 
könnten die Pensionskassen nicht mehr so viele öffentliche 
M!ttel beanspruchen. 
Mit dieser Lösung wollen wir den bestehenden berechtigten 
Anliegen Rechnung tragen. Wir wollen auf das abstatzen, 
was bereits Im Rahmen der Struktur der zweiten Säule an 
Altersüberbrükkungsrenten besteht. Wir wollen insbeson
dere finanziell keine Lösung wählen, die Risiken für die Zu
kunft beinhaltet, die wir heute nicht eingehen können und 
wollen. 
Ich bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag II zu folgen. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Wir haben es von Kollege David 
eben gehört: Mit seinem Minderheitsantrag sollen - vor al
lem Ober Branchenlösungen - Frühpenslonierungsregelun
gen im Tieflohnbereich gefördert werden. Des Weiteren soll 
bei Arbeitnehmenden Im tiefen Lohnsegment dank einer 
Überbrückungsrente eine spätere Kürzung der AHV-Rente 
verhindert werden. Diese Zielsetzungen sind sicher ehren
wert, aber sie sind mit dem Antrag, der uns unterbreitet wor
den Ist, schlicht nicht zu erreichen. Ich möehte diese 
Feststellung mit acht Punkten begründen. 
1. Es ist eine administrativ sehr aufwendige Lösung. Im Klar
text bedeutet der Antrag, dass ein neues, bislang unbekann
tes Instrument geschaffen wird, nämlich eine Ergänzungs
leistung zum BVG. In jedem einzelnen Fall muss deshalb 
abgeklärt werden, ob die Voraussetzungen tor eine staatliche 
Unterstatzung gemäss dem beantragten Artikel 101quater 
gegeben sind oder nicht. Nicht definiert wird im Antrag der 
Minderheit II (David), wer das machen soll. Da es sich hier 
nicht um Ergänzungsleistungen (EL) im Zusammenhang mit 
der AHV handelt, sondern Im Grunde genommen um Ergän
zungsleistungen zu einer BVG-Leistung, können es wohl 
nicht die bestehenden EL-Stellen sein. Diese Aufgabe 
müsste also von den Stiftungen ausgeführt werden, die das 
staatliche Geld zu vereinnahmen und zu verteilen hätten. 
2. Die Vertreter der Minderheit II sagen, dass sie mit dieser 
Lösung den Export der Leistung umgehen können. Wenn 
das zutrifft, so machen sie aber gerade damit die von Ihnen 
angestrebte Förderung von Gesamtarbeitsverträgen im 
Niedrlglohnberelch, die eine Überbrückungsrente beinhal
ten, hinfällig. Warum? Vor allem im Niedrlglohnbereich sind 
bei uns die ausländischen Arbeitnehmer sehr zahlreich. 
Wenn nun für die Ausländer, die nach ihrer Pensionierung 
nach Hause gehen, in einer Lösung mit Gesamtarbeitsver
trag keine Beihilfen erhältlich sind, dann wird der Anreiz, 
Überbrückungsrenten im Gesamtarbeitsvertrag tor die nied
rigen Einkommen zu schaffen, massiv reduziert. 
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Ein Gesamtarbeitsvertrag kann nämlich bei den Leistungen 
nicht zwischen schweizerischen und ausländischen Arbeit
nehmern unterscheiden. Die Im Gesamtarbeitsvertrag vor
gesehenen Leistungen müssen an alle ausbezahlt werden. 
Und wenn für die Ausländer, die nach Hause gehen, deswe
gen keine staatliche Beihilfe erhältlich ist, mOssen die ent
sprechenden Beiträge durch die Arbeitgeber erbracht 
werden. Damit entfällt der mit dem Antrag der Minderheit II 
anvisierte Förderungsanreiz. 
3. Das Gleiche gllt für die individuellen Beihilfen. Wenn für 
die Ausländer, die nach Hause gehen, keine staatlichen Bei
hilfen erhältlich sind, besteht nach der Lösung David auch 
kein Anreiz, tar diese Kategorie eine gute Lösung vorzuse
hen. 
4. Mit der Lösung David werden Mitarbeiter, die einem Ge
samtarbeitsvertrag unterstehen, nicht mit Mitarbeitern gleich
gestellt, welche diese Möglichkeit nicht haben: Die Mitarbei
ter ohne Gesamtarbeitsvertrag fahren schlechter. Das Ist bei 
einer Lösung, die mit staatlichen Geldern unterstützt wird, in 
höchstem Masse problematisch. Warum Ist das so? 
Zum Ersten setzt die Minderheit II die Limiten bei den indivi
duellen Beihilfen tiefer an als bei den kollektiven Beihilfen. 
Zum zweiten werden die kollektiven Beihllfen direkt an die 
Stiftungen ausbezahlt, welche ausserhalb der Pensionskas
sen von den Sozialpartnern gemäss Artikel 101quinquies 
Absatz 1 Litera c speziell finanziert ~erden. Damit können 
die von den Sozialpartnern für die Ubergangsrente aufzu
bringenden Mittel herabgesetzt werden, jedenfalls so weit, 
als es sich nicht um Ausländer handelt, die in ihr Heimatland 
zurückkehren, weil dort die Beihilfen nicht erhältlich sind. 
5. Bei den individuellen Beihilfen werden die staatlichen Gel
der direkt an die Begünstigten ausgerichtet und eben nicht 
an die Stiftung. Damit wird für den einzelnen Arbelt9.eber 
kein Anreiz geschaffen, mit einem eigenen Effort eine Uber
brückungsrente zu Implementieren. 
6. Was helsst das nun für die betroffenen Arbeitnehmer? 
Wenn keine solche Überbrückungsrente besteht, was im ln
divlduellen Bereich sicher oft der Fall sein wird, wird es den 
Arbeitnehmern im Niedriglohnbereich trotz Beihilfe unmög
lich sein, bei einer Frühpensionierung ohne Vorbezug der 
AHV-Rente Ober die Runden zu kommen. Sobald aber der 
Vorbezug der AHV-Rente getätigt wird, kommt gemäss Min
derheit II lebenslang die volle versicherungsmathematische 
Kürzung zum Zuge. Well die Beihilfe Ja nur vorübergehend 
ausbezahlt wird - nur zwischen dem Alter 62 und 65 - und 
im Alter 65 wieder wegfällt, werden zumindest die Arbeitneh
mer ohne Gesamtarbeitsvertrag im Alter die vorgesehene 
Ersatzquote fOr das Erwerbseinkommen deutlich verfehlen. 
7. Zum schwerwiegendsten Nachteil der Lösung der Minder
heit II. Die Minderheit II will für ihre Lösung 0,12 Mehrwert
steuerprozent einsetzen, das sind 320 Millionen Franken. 
Sollte diese Minderheit aber, entgegen den vorher erwähn
ten Problemen, mit einer gewissen Anrelzstrategle Erfolg 
haben und sollte die Zahl der berechtigten Personen anstei
gen, müssten die Beihilfen zwingend laufend gesenkt wer
den, denn es dürfen nicht mehr als 0, 12 Mehrwertsteuer
prozent dafür eingesetzt werden. Ein Arbeitnehmer welss 
demzufolge nie, mit welcher Beihilfe er bei einem vorzeitigen 
Rücktritt wird rechnen können. Diese Unsicherheit scheint 
der Kommissionsmehrheit Im Bereich der Nledriglöhne nicht 
tragbar zu sein. 
8. Wenn die Minderheit II sagt, es brauche für Ihre Lösung 
keine zusätzlichen Mittel, die Lösung werde aus dem all
gemeinen Topf, also aus den Mehrwertsteuerantellen des 
Bundes, finanziert, muss man sehen, dass 320 Millionen 
Franken für eine neue, blslang nicht existierende Aufgabe 
im Rahmen der Sozialversicherung eingesetzt werden. 
Diese Mittel werden zwangsläufig an einem anderen Ort feh
len. Wenn man also nicht gleichzeitig eine bereits beste
hende Leistung kürzt oder streicht, dann sind das letztlich 
genauso Mehrausgaben wie bei der Lösung der Kommissi
onsmehrheit. 
Ich fasse zusammen: Wollte man ein solches neues Instru
ment schaffen, das die Auszahlung von Überbrückungsren
ten tatsächlich fördert, und zwar für alle gleich fördert, dann 
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müsste man deutlich mehr Mittel einsetzen, als es die Min
derheit II vorsieht. Frau Bundesrätin Drelfuss hat in der 
Kommission den Betrag von «einer Milliarde Franken oder 
mehr» genannt Wenn man aber so viel Geld einsetzen 
würde, dann würde das gleichzeitig zu einer viel stärkeren 
Förderung der vorzeitigen Pensionierung führen, als das mit 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit der Fall Ist - das al
les unter dem Titel, wie Herr David gesagt hat, man wolle 
den vorzeitigen Rücktritt nicht fördern. 
Aus all diesen Gründen muss aus der Sicht der Kommissi
onsmehrheit der viellelcht gut gemeinte, aber im Einzelnen 
nicht ausgereifte Antrag der Minderheit II abgelehnt werden. 
Ich empfehle Ihnen, bei Ihrem Entscheid zwischen der 
Mehrheit der Kommission und der Minderheit 1 (Forster) zu 
wählen. Persönlich schllesse ich mich der Kommissions
mehrheit an. 

Studer Jean (S, NE): Je crols que Mme Spoerry a blen 
expose les problemes que souleve la proposltion de la mlno
rite II (David) qui, pour elle, avait a premiere vue l'avantage 
da la cartituda da l'absanca da reductlon de Ja rante a partlr 
de l'äga da 65 ans. Limitee a ca pramlar examan, affectlva
mant la propositlon da la minorlte II paraissait attractiva. 
L.:axaman auqual a procede la commlsslon ast axemplaira 
da Ja complexite du sujat. 
Une fols qu'on a passe l'attralt da catta cartltude de na pas 
avoir da diminution da rente apres 65 ans, on voit qua cet at
trait ast antache da nombrausas incartltudas. 
lncartituda d'abord quant au carcle das beneflcialres selon 
qu'ils peuvent beneficier d'una solution par branche -
comma par example cella qu'on a evoquea cas darnieres 
semainas dans la domalne de la construction - ou ne pas 
beneficiar d'une teile solution. 
lncertitude ansuite liee a la domlciliation des beneficialres 
selon qu'lls se trouvent dans notre pays ou dans un autra 
pays europeen. A cat egard, on n'a aucune assurance qua 
la solution proposee ne seralt pas exportable. SI alle devalt 
ätre assuree comma n'etant pas exportable, c;a signifiaralt 
l'obligation pour las beneflcialres de rester an Sulsse encore 
effectivement trois, deux et mäme une annee avant l'äge le
gal de la retralte pour continuer a beneflcier de cette solu
tion, ca qul paralt ätre une contrainte disproportionnee par 
rapport a l'avantage. 
lncertitude egalement sur le plan financler. 
lncertltude enfin quant au montant des prestations alles-mä
mes puisque finalement, c'est un fonds qui serait a disposi
tlon, dont las prastatlons varieraient salon le nombre de 
beneficiaires, de teile sorte qu'on ne sarait jamais sOr exac
tement du montant qu'on pourrait toucher. Tel collegue de 
travall qui auralt 63 ans pourrait touchar plus qua mol je 
pourrais l'esperer sl j'en avais 61 et je souhaitais beneflcier 
des prastations du fonds l'annea sulvante. 
II y a trop d'incartitudes qui pesant pour qu'on considere 
cette solutlon comme une solution d'assurance. Cala res
sembla plus a une solutlon d'asslstance qui ne me parait 
quand mäme pas conforma a l'esprit et au but de la LAVS. 

Jenny This (V, GL): Sie haben es gemerkt: In diesem Artikel 
geht es um die Wurst oder vielmehr ums Eingemachte. Ich 
möchte Sie deshalb bitten, dem Antrag dar Minderheit 1 
(Forstar) zuzustimmen. Dia langfristigen finanziellen Per
spektiven der AHV lassen es tatsächlich nicht mehr zu, dass 
hier Zusatzausgaben in dreistelliger Millionenhöhe beschlos
sen werden. Wir sprechen von 400 Millionen Franken; das 
möchte ich allen In Erinnerung rufen, die sich Sparen immer 
wieder zuoberst auf die Fahne geschrieben haben. 
Zudem wird diese Abfaderung dem Einzelnen sehr, sehr we
nig bringen. Ich habe bereits beim Eintreten darauf hinge
wiesen, dass es ein verheerendes Signal ist, wenn die 
Schweiz im Unterschied zu den meisten europäischen Län
dern immer noch Anreize zum vorzeitigen Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben schafft. Diese Entwicklung wird die Ren
tensysteme der meisten entwickelten Länder massiv Ober
fordern. Die Einführung der Abfaderung setzt eindeutig fal-
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sehe Signale. Bei einem vorzeitigen Austritt aus dem Er
werbsleben Ist die Altarsleistung deshalb weiterhin nach ver
sicherungstechnischen Grundsätzen zu kürzen. Diese For
derung lässt sich umso mehr rechtfertigen, als der versiche
rungstechnische KOrzungsansatz gamäss Absicht des Bun
desrates von heute 6,8 Prozent auf neu 5,4 Prozent gesenkt 
werden soll. FOr das Festhalten am bisherigen System 
spricht auch, dass beim Rentenvorbezug Ergänzungslel
stun9.en beansprucht werden können, sodass aus finanzlel
len Uberlegungen niemandem der vorzeitige Ruhestand 
verwehrt bleiben sollte. 
Den vom Bundesrat vorgeschlagenen 400 Millionen Fran
ken zur sozialen Abfedarung des Rentenvorbezuges hat der 
Nationalrat mit Stichentscheid der Nationalratspräsidentin 
zugestimmt. Wir sind deshalb gut beraten, wenn wir hier 
eine Differenz schaffen. Gemäss den Demographieszena
rlen Ist davon auszugehen, dass bereits ungefähr 2005 
mehr Personen das ordentliche Rentenalter erreichen wer
den, als dass Junge ins Erwerbsleben eintreten werden. Vor 
diesem Hintergrund wirkt sich jeder zusätzliche Anreiz fOr 
eine vorzeitige Pensionierung für unsere Wirtschaft ver
hängnisvoll aus. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, dem Antrag der Minderheit 1 
(Forstar) zuzustimmen. 

Frlck Bruno (C, SZ): Ich möchte mich kurz mit der Mehrheit 
auseinander setzen. Die Mehrheit möchte 400 Millionen 
Franken einsetzen, um den Vorbezug der Renten abzufe
dern. 400 Millionen Franken werden unter allen verteilt, wel
che Renten vorbezlehen. Was ist die Wirkung? Anstelle der 
versicherungstechnischen KOrzung wird eine Mehrrente zwi
schen 40 und 1 oo Franken bezahlt. Alle Jena, welche die 
Vergünstigung bekommen, haben 40 bis 100 Franken mehr 
zugute, als wenn versicherungstechnisch gekOrzt würde. 
Das Ist unbestritten. Nun lauten die Fragen: 
1. Wer kann sich wegen 40 bis 100 Franken mehr AHV
Rante eine Frühpensionierung leisten? Das kann niemand. 
Nun müssen wir uns fragen: Wem nützt es, und was bewir
ken wir? Diese Regelung stärkt Jene, welche mittlere und 
gute Einkommen haben und die Rente vorbeziehen; sie er
halten ein bisschen mehr als mit der versicherungstech
nischen Kürzung. Ist es sinnvoll, mit der Giasskanne Ver
günstigungen von 40 bis 100 Franken pro Monat auszurich
ten, obwohl wir mit dieser Vergünstigung niemandem den 
Vorbezug erleichtern? 
2. Wollen wir damit auch ein Signal in Richtung Frühpensio
nierung setzen, während wir gleichzeitig das Rentenalter für 
die Frauen auf 65 Jahre anheben? Das ist widersprüchlich, 
und es Ist wirkungslos. 400 Millionen Franken setzen wir ein, 
ohne dass sie eine Wirkung haben. 
Ich habe In den letzten Wochen an verschiedenen Podien 
teilgenommen, auch mit Gewerkschaftsvertretern. Sie sagen 
zu Recht: Diese 400 Millionen Franken sind zu wenig, sie lö
sen das Problem keineswegs. Also ist doch die Wirkung die, 
dass wir mit diesen 400 MIiiionen Franken weitere Mittel für 
die 12. und die 13. AHV-Revision beanspruchen mOssten! 
Das kann es nicht sein. Wir schütten 400 Millionen Franken -
das sind immerhin 1,3 Prozent des ganzen AHV-Haushal
tes - ohne Wirkung aus. Und wir haben das Geld dringend 
nötig. Konsequent Ist die Lösung, die Frau Forstar vertritt, 
nämlich die versicherungstechnische Kürzung. Und jene, 
deren Einkommen nicht reicht, haben Anspruch auf Ergän
zungsleistungen. Wir haben uns ein bisschen angewöhnt, 
die Ergänzungsleistungen zu verteufeln und fast als Almo
sen zu betrachten. Ergänzungsleistungen sind doch keine 
Almosen! Ergänzungsleistungen sind ein Versicherungsan
spruch, der jedem Schweizer und Jeder Schweizerin zusteht, 
denen das Einkommen nicht reicht. Es Ist auch kein Gang 
nach Canossa, auf Knien, bei dem ältere Personen betteln 
müssen. Wohl muss man Einkommen und Vermögen darle
gen, aber es Ist ein Verfahren, bei dem die Verwaltung sehr 
kooperativ, sehr hilfreich Ist. Ich kenne das Vorgehen aus 
meinem Kanton, und die anderen Kantone sind nicht 
schlechter. Dar Minderheitsantrag I ist also die konsequente 
Lösung. 
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Wenn wir aber Mittel einsetzen wollen, dann ist mir der Min
derheitsantrag II weit lieber als der Antrag der Mehrheit. Der 
Minderheitsantrag II hilft nämlich punktuell, wo es angezeigt 
Ist; er richtet nach Bedarf aus und nicht mit der Giesskanne. 
Daher gilt für mich ganz klar - lm Sinne einer auch in Zu
kunft gesunden AHV -, dass wir die Mittel dort einsetzen, wo 
sie nützen und etwas bewirken. Der Minderheitsantrag I ver
dient den Vorzug; an zweiter Stelle steht die LOsung der 
Minderheit JI. Aber die Lösung der Mehrheit heisst: Wir tun 
als ob, wir geben irgendwelchem Druck nach, aber wir errei
chen nichts und läuten eine Entwicklung ein, die uns in den 
nächsten Revisionen noch sehr teuer zu stehen kommen 
wird. Dazu haben wir das Geld nicht! 

David Eugen (C, SG): Ich möchte mich zu den Bedenken 
von Frau Spoerry kurz äussern, und zwar nur zu denen, die 
Ich, von mir aus gesehen, als wesentlich betrachte. 
1. Das Verfahren sei administrativ aufwendig: Wir können 
uns hier auf die bestehende, bekannte EL-Methode vollum
fänglich abstützen. Da wird bezüglich der Einkommenstest
legung gar nichts Neues erfunden; das ist geltende 
Administration. 
2. Zur Diskriminierung Schweizer/Ausländer: Diese Diskrimi
nierung findet nicht statt. Es wird nur unterschieden zwi
schen Personen, die sich in der Schweiz aufhalten, ob sie 
Jetzt Schweizer oder Ausländer sind, und solchen, die sich 
im Ausland aufhalten, ob sie Schweizer oder Ausländer 
sind. Ich verwahre mich insbesondere dagegen, dass wir 
hier eine Diskriminierung Schweizer/Ausländer machen. Es 
geht um den Wohnsitz, ungeachtet der Nationalität. Es ist 
richtig, wenn wir das Geld jenen Personen, die in der 
Schweiz leben, zukommen lassen, weil sie auch mit den ent
sprechenden Lebenskosten dieses Landes konfrontiert sind. 
Daher ist der Einwand der Diskriminierung nach meiner Mei
nung nicht berechtigt. 
3. Die individuellen Lösungen durch die Arbeitgeber seien 
schlechter als die GAV-Lösungen: Es ist so. Bei den GAV 
zahlt der Arbeitgeber mit, und weil er mitzahlt, soll diese 
Lösung auch mehr gefördert werden. Wir wollen eben Jene 
Lösung fördern, wo sich die Sozialpartner aktiv engagieren. 
In jenen Fällen, wo sich keine Sozialpartner engagieren, 
sind dementsprechend auch die Leistungen geringer. 
4. Zur Sicherheit: Die Sicherheit für den Einzelnen ist sehr 
wichtig. Wenn Sie den Antrag lesen, sehen Sie dort, dass 
die Sicherheit dadurch gegeben ist, dass die Rentenzusi
cherungen reglementarisch sind. Der Einzelne hat also die 
Sicherheit für seine ganze Bezugszeit ab dem Alter von 62, 
63, 64 oder 65 Jahren. Die Rente ist nur nicht für alle künfti
gen Bezüger- und Rentnergenerationen zugesichert. 
Ich hoffe, dass ich mit diesen vier Punkten auf die wesentli
chen Einwände von Frau Spoerry eingehen konnte. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr 
La seance est levee a 12 h so 
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Beerll Christine (R, BE), für die Kommission: Ich habe Ihnen 
gestern den Antrag der Mehrheit schon erklärt und möchte 
heute zu den Anträgen der Minderheit 1 (Forster) und der 
Minderheit II (David) Position beziehen. Ich erlaube mir Je
doch trotzdem noch zwei Bemerkungen zum Antrag der 
Mehrheit und möchte hier mit dem entgegnen, was gestern 
von den Minderheitssprechern an der Mehrheitslösung aus
gesetzt worden ist. 
Ich möchte als Erstes klar bestreiten, dass es sich bei der 
Mehrheitslösung um eine Glesskanne handelt. Dieses Wort 
wurde gestern gebraucht, aber es ist eben gerade keine 
Giesskanne. Die Kommission vertritt die Ansicht, dass sich 
für Einkommen bis zu 74 160 Franken im Jahr eine Abfede
rung der vorbezugsbedingten Rentenkürzungen aufdrängt, 
wobei diese Abfederung abgestuft nach Einkommen und 
Vorbezugsdauer erfolgen soll: Die grössten Kürzungsmög
lichkeiten gibt es bis zu einem Einkommen von 49 000 Fran
ken, danach nehmen die Kürzungsmöglichkeiten bis zu 
einem Einkommen von 74 160 Franken linear ab, und ab 
diesem Einkommen wird dann ein versicherungstechnisch 
berechneter Abzug vorgenommen. Es ist also ganz klar eine 
Begünstigung der kleinen, allenfalls mittleren Einkommen, 
aber es ist keine Giesskanne, die fOr alle da ist. 
Was ich als zweites auch noch bestreiten möchte, ist Fol
gendes: Wir initiieren hier keinen Einstiegsprozess in Rich
tung einer generellen Rentenkürzung - das war auch ein 
Satz, der gestern gebraucht wurde. Das ist in keiner Art und 
Welse so! Wir möchten auch nicht generell das ln-FrOh
rente-Gehen begünstigen. Wir möchten hier keinen Anreiz in 
diese Richtung schaffen. Wir möchten gezielt eine Möglich
keit schaffen, bei der nicht nur Erwerbstätige, die In einer 
guten Erwerbssituation stehen, von einem Vorbezug profi
tieren, sondern bei der auch Leute mit niedrigem Einkom
men und demzufolge mit niedrigen Rentenanwartschaften 
sich vorzeitig pensionieren lassen können. Dies möchten wir 
gerade deshalb - ich habe das gestern schon gesagt -, weil 
es sich dabei vor allem um Menschen handelt, die eine harte 
körperliche Tätigkeit ausüben und häufig in der Alterspe
riode zwischen 62 und 65 Jahren Schwierigkeiten haben, 
sich wieder oder immer noch Im Arbeitsprozess zu betäti
gen. Deshalb möchten wir für diese Leute die Möglichkeit 
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schaffen, frühzeitig in Pension zu gehen. Denn wir sehen 
heute, dass es gerade nicht diese Leute sind, die die Mög
lichkeit wahrnehmen, sondern vor allem Kader mit relativ ho
hen Einkommen. 
Das Argument, das von der Minderheit 1 (Forstar) vorge
bracht wird - und damit komme ich zur Behandlung des An· 
trages dieser Minderheit -. nämlich dass eine Person, die 
sich für einen Rentenvorbezug entscheidet und wegen der 
versicherungstechnischen Rentenkürzung In Schwierigkei
ten gerät, gemäss geltendem Recht Ergänzungsleistungen 
beantragen könne, vermochte die Mehrheit der Kommission 
nicht zu Oberzeugen. Im Jahr 2000 bezogen gemäss Statis
tik 11,3 Prozent der RentenbezOgerinnen und RentenbezO
ger Ergänzungsleistungen zur Altersrente; das sind 138 900 
Personen. Zu Beginn der Pensionierung beziehen aber nur 4 
Prozent der Rentnerinnen und Rentner Ergänzungsleis
tungen. Erst mit dem Älterwerden steigt der Bedarf. Hohe 
Kosten für Pflege und Betreuung fallen meistens erst In ei· 
nem vorgerOckten Alter an. Dies gilt auch für Heimaufent
halte, die das Budget trotz Leistungen der Krankenkasse 
schnell sprengen können. Auch die Einkommenssituation 
verschlechtert sich vielfach erst einige Jahre nach der Pen
sionierung, wenn z. B. ergänzende Erwerbseinkommen weg
fallen oder wenn das Vermögen aufgebraucht ist. Die 
Schwelle Ist eben hoch angesetzt: Das Einkommen muss 
wirklich sehr tief sein, und es darf kein - oder fast kein - Ver
mögen vorhanden sein, damit Ergänzungsleistungen bean
sprucht werden können. Die meisten Personen, die Ergän
zungsleistungen beziehen, haben Obrigens eine ungekOrzte 
Rente, und die Ergänzungsleistungen sind im Durchschnitt 
höher als der durch eine versicherungstechnische KOrzung 
ausfallende Rentenbetrag. Es ist bei dieser Sachlage nicht 
möglich, eine Abfederung der VorbezugskOrzungen Ober die 
Ergänzungsleistungen so auszugestalten, dass der Vorbe
zug für Personen In bescheidenen Verhältnissen erleichtert 
wird bzw. dass die Erleichterung schon beim Beginn des 
Rentenvorbezuges zum Tragen kommt und nicht erst Jahre 
später. Sollte ein Ausbau des Ergänzungsleistungssystems 
Ins Auge gefasst werden, um diesen Unzulänglichkeiten zu 
begegnen, so würden damit nur neue Ungleichheiten ge
schaffen. Zudem käme es zu einer Umverteilung der Finan
zierung: weg von in der AHV Oblichen Finanzierungssys
temen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, hin zu einer we
sentlich stärkeren Belastung der öffentlichen Hand - kon
kret: der Kantone, die zurzeit noch 78 Prozent der Kosten 
der Ergänzungsleistungen tragen. Nach den Vorschlägen 
des Bundesrates zum Finanzausgleich werden es dann 
noch 37,5 Prozent sein. 
Die Mehrheit der Kommission bittet Sie daher, den Antrag 
der Minderheit 1 (Forstar) abzulehnen. 
Zur Minderheit II (David): Das System der Minderheit II 
wurde Ihnen gestern von Herrn David erklärt. Darauf hat 
Frau Spoerry mit sehr klaren, ausführlichen und kritischen 
Beobachtungen geantwortet. Es geht vorerst von einer ver
sicherungstechnischen Rentenkürzung aus. Das ist klar 
festzuhalten. Auch die Minderheit II will in Artikel 40ter für 
diejenigen Leute, die die Rente vorbeziehen, eine versiehe· 
rungstechnische Rentenkürzung vorsehen, und zwar Ober 
die ganze Zeit hinweg, also nicht nur bis zum 65. Altersjahr, 
sondern auch noch darüber hinaus. Die Minderheit II will 
dann aber mit ihrem System an sich die Möglichkeit schaf
fen, dass man keinen Rentenvorbezug machen muss und 
einzig deshalb mit 65 Jahren keine gekürzte Rente hat. 
Zu diesem Zweck wird ein Fonds für Beihilfen an Alters
OberbrOckungsrenten und individuelle ÜberbrückungshiHen 
geschaffen. Dieser Fonds wird mit einem fixen Betrag -
0, 12 Mehrwertsteuerprozentpunkte Im Jahr; das entspricht 
etwa 320 MIiiionen Franken - bestockt. Reicht dieser Betrag 
nicht aus, so werden die künftigen, noch nicht rechtskräftig 
zugesprochenen Beihilfen verhältnismässig gekürzt. 
Diesem System kann eine Innovative Komponente sicher 
nicht abgesprochen werden. Es ist jedoch nicht ausgereHt 
und ausserordentlich schwer umsetzbar; ja, ich würde zu 
behaupten wagen, dass es Im Moment gar nicht umsetzbar 
ist. Es seien hier nur einige schwerwiegende Bedenken an-
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gebracht - die Bedenken wurden ja in ausführlicher Form 
schon gestern von Frau Spoerry dargelegt: Das System der 
Minderheit II arbeitet mit einem Globalbudget, ohne dass be
kannt Ist, wie viele RentenbezOger entweder Ober eine Bran
chenlösung oder individuell Ansprüche geltend machen 
werden. Die Höhe der zu beanspruchenden Leistungen 
kenn daher nicht festgesetzt werden. Es Ist also nicht mög
lich, Irgendwelche Rechtsansprüche einzuräumen. Ich ver
weise hierzu auf das gestrige Votum von Herrn David, der 
gesagt hat, es sei ausgesprochen wichtig, dass Im Bereich 
der Altersvorsorge und der Sozialversicherungen nur Ver
sprechungen gemacht worden, die dann auch eingehalten 
werden könnten. Gerade diese Anforderung erfOllt das von 
der Minderheit II beantragte System nicht, weil nicht gesagt 
werden kann, welche Ansprüche dann schlussendlich den 
einzelnen Berechtigten zustehen. 
Das System soll zudem einzig fOr Personen mit Wohnsitz in 
der Schweiz Leistungen ermöglichen. Dies erscheint gerade 
Im Bereich der Branchenlösungen ungerecht, da eine Viel
zahl von ausländischen Arbeitnehmern, die nach der Pen
sionierung in ihre Heimat zurückkehren, demselben Ge
samtarbeitsvertrag unterstehen wie Ihre Schweizer Kollegin
nen und Kollegen und trotzdem keine Leistungen geltend 
machen können. 
Jm Übrigen ist nicht abgesichert, ob das System gemäss der 
für das Frelzügigkeitsabkommen massgeblichen Verord
nung 1408/71 ln der Tat eine Exportlerbarkelt_der Leistungen 
ausschliessen kann. Wenn man von einer UberbrOckungs
rente ausgeht, die es den BezOgerinnen und BezOgern mög
lich macht, gar keinen Vorbezug der AHV-Rente zu tätigen, 
damit sie schllesslich nach dem 65. Altersjahr keine redu
zierte Rente haben, dann muss ein ganz erheblicher Betrag 
zur Verfügung gestellt werden; die 320 Millionen Franken, 
die bei der Minderheit II vorgesehen sind, können nie ausrei
chen. 
Wir haben die Frage gestellt und von der Verwaltung und 
Frau Bundesrätin Dreifuss folgende Antwort erhalten - Frau 
Spoerry hat es Ihnen gestern schon gesagt -: Um eine 
echte UberbrOckungsrente zu finanzieren, wären etwa 1 bis 
1,5 Milliarden Franken notwendig. Diesen Betrag zur Verfü
gung zu stellen ist uns in keiner Art und Weise möglich. Das 
System der Minderheit II kann den Anspruch, den es stellt, 
gar nicht erfüllen. Wir müssen mit den 400 Milllonen Fran
ken, die wir hier einsetzen wollen, eben Ober ein anderes 
System - Ober die Versicherung, über die AHV - vorgehen 
und dOrfen nicht einen neuen Fonds schaffen. 
Noch ein Argument: Wenn Sie die lndlvlduellen ÜberbrO
ckungsrenten ansehen, wie sie Im System der Minderheit II 
vorgesehen sind, sehen Sie, dass diese Ober private Hilfs· 
Institutionen ausbezahlt werden sollen; man denkt dabei an 
Pro Senectute oder andere. Diese Hilfsinstitutionen sollen 
dann alle Abklärungen individuell für jeden Anspruchsbe
rechtigten vornehmen, nach den Systemen, wie wir sie 
heute bei den Ergänzungsleistungen kennen. Das ist mit 
ganz grosser Sicherheit eine riesige Aufblähung des Verwal
tungsaufwandes und viel, viel anspruchsvoller und kostenin
tensiver, als wenn wir das Ober das relativ einfache 
schematische System der AHV tun. 
Ich möchte Sie demzufolge bitten, sowohl den Antrag der 
Minderheit 1 (Forstar) als auch Jenen der Minderheit II (Da
vid) abzulehnen und mit der Mehrheit der Kommission zu 
stimmen. 

Drelfuss Ruth, conselllere federale: Merci a Mme Beerll qul 
a excellemment resume las arguments qui parlent en faveur 
et en defaveur des trols solutions. Je me permettrai cepen
dant de reprendre certains des points qu'elle a evoques. 
J'almerals rappeler qua l'ensemble de la 11 e revision de 
I' AVS est lourde pour !es femmes et leur demande des sacri
flces, comme le rappelait hier M. Frick, presldent de la com
mlssion. Or, la questlon de la flexibilite est tres directement 
liee aux sacrifices demandes. En elevant l'äge de la retraite 
des femmes, on leur enleve la posslbilite de partir a la re-
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traite des 64 ans, puisqu'II faut partir de l'idee que la 10e re
vision a deja pose des exlgences; on les oblige donc a 
travailler une annee de plus. On les prive de l'avantage de 
beneficier du taux preferentiel pour partir a la retraite que Ia 
1 Oe revision leur avait reserve temporairement a cause de 
l'elevation progressive de l'äge de la retraite de 62 a 64 ans. 
Durant dix ans, on accorde aux femmes qui partent a la re
traite la moitie du taux actuariel. Avec le modele de la mino
rlte 1 (Forster), non seulement on augmenterait de nouveau 
d'une annee la retraite legale, mais on leur supprimerait tou
tes Jes facilites sans la moindre contrepartle. 
Le modele de la majorite conslste a dlre: effectlvement, nous 
devons fixer l'äge de la retraite a 65 ans pour les hommes et 
pour les femmes, mals nous ne voulons pas que, si des per
sonnes partent a la retraite avant cet äge, les elements fi
nanciers soient a priori, dans toute leur brutalite, determi
nant pour ce choix. Nous ne voulons pas en arriver a la 
situation absurde, a laquelle on arrive maintenant pour les 
hommes: le falt que les hauts revenus, les cadres des entre
prises qui peuvent faire ce choix, partent a la retraite antici
pee bien que ce soient des personnes dont les entreprises 
devraient pouvoir encore utiliser les competences, alors que 
les personnes qul ont un travall penible, qui les a mises a 
tres forte contributlon, qui ont de la peine a assumer ce tra
vail - on a entendu parler des arrangements dans la cons
tructlon, il n'y a pas de personnes de 65 ans qul sont en train 
de courlr sur des echafaudages -, doivent rester a leur poste 
ou autrement passer par le chemin sl difficile qul est un 
eventual licenciement, le chömage, l'alde sociale, l'assu
rance-lnvalidite, pour finalement arriver au havre tranquille 
d'une rente AVS. 
Je vous rappelle que si le but de la 11e revlsion, qui avait 
deja ete annonce au moment de la discussion de la 1 Oe, est 
la consolidation de l'AVS, II s'agit aussi de reprendre la 
questlon de la flexlbllite avec un caractere social du passage 
de la vie professionnelle a la vle de retraite. Dans ce sens-ia, 
il seralt regrettable qu'en suivant la minorlte 1, on ne tlenne 
pas cette promesse. 
Un certaln nombre de critlques ont ete adressees au modele 
de Ja majorite, qul est d'ailleurs tres proche du projet du 
Conseil federal. J'almerals la aussi les refuter rapldement. 
Je rappelle surtout que le modele de la majorite comme 
d'ailleurs celul de la mlnorlte 1- sur ce plan, on peut dire que 
les deux s'lntegrent dans la logique de l'AVS- n'accroissent 
pas la charge administrative et ne necessltent pas le recours 
a des Informations qui n'ont pas ete enreglstrees. On reste 
dans la loglque d'une assurance peu bureaucratique et peu 
intrusive dans la vie prlvee des gens, assurant des droits 
que l'on peut calculer a l'avance. 
Une des choses essentielles est de pouvoir planifier sa vie: 
pouvoir faire un choix qul, lorsqu'on part a la retraite anticl
pee, est toujours celui de savoir a quel moment on peut re
duire le revenu dont on dlspose. II ne faut pas oubller que 
tout depart a la retralte, dans ces conditions, represente une 
baisse de revenu. Ce dont il s'agit, c'est tout slmplement de 
garantlr jusqu'a la fin de ses jours une rente suffisante, avec 
un petit deuxieme pilier - souvent celui-ci n'a pas ete consti
tue pendant toute la perlode de vie active, ou II n'a pas pu 
ätre constitue pour les tres bas revenus ou pour les person
nes qui travaillent a temps partial -. pour pouvoir organlser 
sa vie et, si possible, ne pas recourlr aux prestations com
plementaires. 
Je defends toujours, comme l'a fait hier le president de la 
commission, le fait que les prestatlons complementaires 
sont un drolt et non une aumöne. II m'est arrlve de discuter 
dans la rue avec des concitoyennes et de leur dire qu'elles y 
ont droit. Cela fait partie du systeme! Ces prestations exis
tent depuis des decennies. Ce n'est pas nouveau qu'elles 
soient conslderees avec retlcence par les gens. Nous 
n'avons que tres peu reussl a diminuer le nombre de ceux 
de nos concitoyens qui considerent qu'ils ne demanderont 
pas de prestatlons complementalres avant que le grand äge 
ou la dependance ne le rende absolument necessaire, pas 
avant l'entree dans un etablissement medicosociale par 
exemple. Les chiffres ont ete donnes par Mme Beerli. 
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II n'y a donc pas d'lncitation a partlr plus töt a la retralte, si 
les plus bas revenus sublssent de plein fouet la reduction ac
tuarielle que propose la minorite 1. II faut prendre en compte 
les besoins d'une vie qui restera de toute fa~on une vle de 
restrictions, mais qui veut ätre une vie independante et ou 
chaque dizaine de francs compte. J'ai r~u beaucoup de let
tres de concltoyens qul m'envolent des budgets et qul me 
montrent comment une difference de 1 o, 20 ou 50 francs par 
mois fait toute la difference. Et c'est de cela qu'll s'agit a cet 
article. II ne s'agit pas d'inciter les gens a partir, mais de per
mettre aux personnes qui ont des bas revenus de le faire. 
Dans ce sens-la, il n'y a pas d'arrosage. 
Mme Beerli l'a dit, mais J'aimerais y lnsister encore une fois. 
La reductlon pour les bas revenus et les revenus moyens in
ferieurs est nettement moins lmportante que pour les hauts 
revenus et les revenus moyens superleurs. Or, un quart de 
la populatlon a des revenus superleurs a 74 ooo francs et ne 
touche rien du tout. Donc, nous avons bien une courbe, une 
degressivite qui tlent compte du revenu. 
En plus, la reduction pour une longue periode d'anticipation 
est plus grande que pour une courte periode d'anticipation. 
Cela compense mieux, bien sOr, le fait de partir un an avant 
65 ans que trols ans avant. Je crols qua nous avons toute 
raison d'ätre satisfaits de la Situation actuelle dans le pays. 
Nous tenons tous a avoir un haut taux d'actfvite pour las tra
vailleurs et les travallleuses äges. Nous aimerlons parfols 
que ceux-cl ne soient pas si facilement sacrlfies sur l'autel 
des restructuratlons. 
II est donc faux, comme l'a dit le porte-parole de la mlnorite 1 
en partlculier, de dlre que la majorite de la commlsslon pro
pose un systeme d'arrosoir. C'est le contralre: II s'agit d'un 
apport clble, car on n'investigue pas pour connaTtre la situa
tion particuliere de la personne, mais on tient compte de son 
revenu pendant toute sa vie professlonnelle, et c'est une 
bonne mesure. 
Je felicite aussi la commlssion d'avoir, en introduisant le 
splitting dans Je premier cas d'assurance, elimine du projet 
du Conseil federal ce qui aurait pu ätre gänant, a savoir le 
cas de l'epouse non active d'une personne fortunee partant 
a la retraite et beneflciant de ce fait d'une forte reduction du 
taux actuarlel. Cette question a ete corrigee et nous pou
vons dire que nous avons un reflet de la sltuatlon economi
que de ces personnes; nous pouvons modular la rente, ou 
plutöt la reductlon actuarielle, en fonctlon de ce revenu. 
Nous en restons, nous l'avons dit tout a !'heure, au systeme 
du socle de base de la prevoyance vlelllesse et a un sys
teme ou effectlvement, au moment du choix, au moment ou 
on fait le budget, on regarde sl on peut a partir d'un certain 
moment envisager de prendre sa retraite ou si cela n'est pas 
possible. Et Ja, 1 o francs, 20 francs, 50 francs, 1 oo francs, 
200 francs jouent un röle tout a fait essential. 
La question qui a ete egalement soulevee, peut-ätre, est ce 
que representent les 400 millions de francs qui sont en Jeu. 
J'ai dit ce qu'ils representalent pour l'assure. Ce n'est pas 
negllgeable, mäme si c'est peu. J'almerais vous rappeler 
que ces 400 milllons de francs, en regard du coat que re
presente l'ensemble des rentes anticipees - 1,3 mllliard 
de francs, ont estime mes collaboratrlces et mes collabora
teurs -, sont effectivement un surinvestissement qui permet 
d'ouvrir cette possibilite a une population qul, autrement, en 
resterait privee. 
Pour en terminer avec la comparalson entre le modele de la 
majorite, que le Conseil federal soutlent de fa~on tout a fait 
determinee et convaincue, et le modele de la minorite 1, 
j'aimerais rappeler que nous avons etudie x modales aussi 
lors des debats en commission. Mon administratlon a etudie 
toutes les possibilites de tenir compte de la duree de l'acti· 
vite professionnelle, de l'äge d'entree dans la vle professlon
nelle, de la durete du travail. Nous avons etabll des modales 
dont nous avons etudie les consequences: les unes etaient 
les plus plaisantes, mais tout d'un coup, comme par hasard, 
les plus dures pour les femmes. Le modele que nous avons 
cholsl - et j'en suis tres heureuse - a reussi au moins a con
vaincre sur le plan de la mecanlque, je crois, la majorlte de 
la commlssion. Ce modele est un bon reflet de la situatlon. II 

Bulletin offlclel de !'Assemblee focterale 



28. November 2002 

nous dit dans quelle classe de revenu las gens se trouvent 
et quel besoin lls ont de voir leur rente redulte seien un taux 
actuarlel dlminue. 
Mals, Je le repete, rappelez-vous que, si vous ne faites rien 
sur le plan du taux de reduction de la rente, ce serait pour 
les femmes le troisleme sacrifice que vous exigeriez d'elles, 
etant donne que vous leur avez accorde avec la 10e revlslon 
une reduction de moltie du taux actuariel. 
Le modele presente par la minorlte II (David) est un modele, 
Mme Beerli l'a dlt, qui n'est pas mOr, dont ie montant est in
sufflsant pour qu'il puisse apporter vraiment las solutions 
qua nous cherchons et qul, de ca fait, doit ätre rejete. II n'est 
pas une alternative au projet mOri de la majorlte, logique, 
bien integre dans le systeme de I' AVS. 
Je vous prle donc de rejeter la proposition de la minorite II. 
Je voudrais quand mäme, je dois malheureusement le faire, 
montrer pourquoi cette proposition ne repond pas a l'espoir 
qui aurait pu ätre place en alle. !.'.Idee mlrlme d'avoir une 
rente-pont, c'est-a-dire non pas de travalller sur la reduction 
de la rente a partir du moment ou on part a la retraite antici
pee, mals de faire le pont entre le moment ou on part a la re
traite et l'äge terme, est une Idee tres interessante. C'est 
une Idee dont nous avons deja dlscute, que nous avons 
aussl examlnee et dont nous avons calcule le coat. Si nous 
voulons qu'elle alt un caractere social - que ca ne soit pas 
un systeme d'arrosoir, mais un systeme qui, sans investiga
tion pour connaitre leur situatlon particuliere, s'adresse aux 
personnes dont le revenu montre qu'elles en ont besoin -, 
alors nous estimons le coat a au mo!ns 1 m!lliard de francs, 
slnon davantage. En dessous de cela, le systeme ne res
pecte plus le principe d'assurance et la securlte d'un sys
teme d'assurance n'est plus garantie. Et II n'est pas possible 
de dlre a l'avance quel avantage nous apportera ce sys
teme. On sort des institutions qui gerent l'AVS et on en cree 
d'autres, on ne repond pas aux besoins de l'ensemble de la 
population. C'est un ciblage qui ne tauche pas l'ensemble de 
la populatron, qui ne tauche pas ceux qui en ont besoin 
parce qu'lls ont de bas revenus, mais des segments particu
llers de la population, sans leur donner d'assurance au sens 
figure et au sens propre du terme. Et cela est un defaut red
hibitoire a ce stade-la. C'est la raison pour laquelle II ne con
viendrait pas d'integrer ainsi dans un systeme de l'AVS des 
aspects etrangers au systeme. 
Vous dites, Monsieur David, que votre solution ne profite 
qu'a ceux qui en ont vraiment besoin. Je ne peux pas etre 
tout a fait d'accord avec vous, parce qu'elle part aussi d'une 
notion de revenu, comme le modele de la majorite et calui 
du Conseil federal. Elle profite d'un cöte, dans le modele des 
conventlons collectlves de travail, a tous les patrons qui ont 
envie de se lancer dans ce systeme, parce qu'elle allege 
leurs charges pour creer une rente-pont qui serait purement 
contractuelle. De l'autre cöte, eile ne profite qu'aux salaries 
les plus pauvres, qui resident en Suisse et qui contlnueront 
a y resider pendant les trois ans durant lesquels la rente
pont sera versee. 
Ce systeme exclut des personnes qui, en raison d'obliga
tions familiales par exemple, ou parce que ce sont des per
sonnes migrantes qui veulent retourner dans leur pays, ne 
satisferaient pas a cette condition blen que, dans le domaine 
collectif, ce soit le resultat d'une conventlon. On introduirait 
donc une contrainte sur des personnes pour un avantage 
qui resulterait directement d'une convention collective de 
travail, puisque ca serait l'ancrage de cette solution. On les 
priveralt pendant trois ans de la llberte de quitter le pays, au 
risque sinon de perdre une amelioration de Jeur rente. 
Par ailleurs, la solution consistant a creer des rentes indivi
duelles est un peu un leurre puisqu'on ne peut pas en deter
miner le coOt Elle depend d'une enveloppe globale et c'est 
le solde de cette enveloppe qui pourralt permettre de finan
cer ces rentes individuelles, sans aucune assuranca et se
lon un modele totalement nouveau. Vous avez dit hier que 
vous vous basiez sur le systeme eprouve des prestations 
complementaires. Mals tel n'est pas le cas puisque premie
rement, on ne sait pas quel est le montant que l'on pourralt 
recevoir, ou quelle est la base et quel est le standard de vie 
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de reference; et deuxiemement, ce ne seraient pas las me
mes institutions qui dlstribueraient las rentes-ponts - puis
que vous parlez de nouvelles instltutions, ou d'anciennes 
institutions comme Pro Senectute pour las subsides indivi
duels - avec la possibilite de creer des fondatlons pour les 
verser. D'ailleurs, ce systeme qui consisterait a faire verser 
las rentes par des lnstitutions de ce type coOteralt tres eher. 
Je vous rappelle l'echec de l'assurance-maternite: a partir 
du moment ou on a calcule tres exactement combien coOtait 
l'administration d'un fonds et combien d'argent etait flnale
ment distrlbue - c'etait le cas dans la fameuse prestation 
unique pour les femmes sans activite lucratlve. Je passe sur 
le fait que la condition d'avoir des conventions collectives 
pour etablir un systeme plus reglemente et molns fragile que 
celul des prestations Individuelles rlsque justement de priver 
de nouveau les femmes, les personnes qui travalllent a 
temps partial - et qui souvent ne sont pas lntegrees dans la 
convention collective de travail - et les secteurs economi
ques las plus faibles de la posslbillte d'en beneficier. 
Enfin, vous dites que cela ne charge pas l'AVS en tant 
qu'assurance. C'est tout a fait vral, mais en faft, vous prlvez 
la Confederation des ressourcas de la taxe sur la valeur 
ajoutee dont elle a besoin pour flnancer l'AVS, pour tenlr son 
engagement de contrlbuer a financer 17 pour cent des de
penses de l'AVS. Vous enlevez a Ja Confederation la plus 
grande partie de cette ressource en lui demandant de doter 
ca fonds de 320 millions de francs. 
En d'autres termes, en dehors du falt que <;a fait moins d'ar
gent a dlsposition - mais nous sommes aussi la pour econo
miser, ce n'est pas un reproche que je vous feral -, vous 
privez la Confederation directement des ressources dont 
elle a besoin pour financer l'AVS et pour financer, si l'on 
veut, 17 pour cent - 17 pour cent! - de cas 400 millions de 
francs que nous entendons consacrer a l'allegement du de
part antlcipe a la retraite. Vous prlvez alnsi la Confederation 
de 320 mlllions de francs dont elle a un besoin absoiument 
urgent. Je n'ai pas besoin de repeter icl ca que M. Villiger, 
president de la Confederation, s'egosille a repeter en cou
rant du Conseil national au Conseil des Etats en cette pe
riode de vaches maigres. En d'autres termes, nous aurions 
dans ce cas une destabllisation des ressources de l'AVS 
dans la mesure ou la Confederation - nous en discuterons 
lorsque nous aborderons le flnancement - a absolument be
soin de cette part de la taxe sur la valeur a]outee pour tenir 
campte de l'augmentation des depenses de l'AVS. Ce sys
teme nous parait de plus incompatlble avec la nouvelle pe
requation ffnanciere, et nous avons quelques doutes sur ia 
constitutionnalite quant a la question de l'exportation des 
rentes ou de la contrainte, voire de la perte, que subiraient 
les personnes etrangeres qui retourneraient dans leur pays. 
Nous vous recommandons donc de reJeter la propositlon de 
la minorite II. Cela ne signifie pas qu'a l'avenir, il ne faille pas 
poursuivre l'idee de mener une etude d'une rente-pont plutöt 
que de reduire la rente a vie. J'aimerais cependant vous 
prier vivement de ne pas vous lancer dans un systeme qui 
n'a pas d'avantage suffisamment determinant pour las per
sonnes et qul pese tres lourdement sur les finances de la 
Confederatlon. 
Encore une fois, soutenez la propositlon de la majorlte, qui a 
ameliore le projet du Conseil federal tout en restant fidele a 
ses principes. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 29 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 13 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 26 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 12 Stimmen 
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Abs. 1 
Die Höhe des Kürzungssatzes richtet sich nach dem durch
schnittlichen Jahreseinkommen, das für die Rentenberech
nung massgebend ist. 
Abs.2 
Bei einer verheirateten Person, deren Haushalt nicht richter
lich aufgehoben wurde und deren Ehegatte noch nicht ren
tenberechtlgt ist, wird der Kürzungssatz durch das höhere 
Einkommen bestimmt, das sich aus dem Vergleich ergibt 
zwischen dem durchschnittlichen Jahreseinkommen ge
mäss Absatz 1 und dem durchschnittlichen Jahreseinkom
men, das für die Rentenberechnung massgebend wäre, 
wenn auch der Ehegatte rentenberechtigt wäre. 
Abs.3 
Es gelten die folgenden Kürzungssätze: 
- bis zu einem massgebenden durchschnittlichen Jahresein
kommen in der Höhe des 48fachen Betrages der Minimal
rente: 2,7 Prozent für 12 ganze Monatsrenten; 6,7 Prozent 
für 24 ganze Monatsrenten; 11, 1 Prozent für 36 ganze Mo
natsrenten; 
- ab einem massgebenden durchschnittlichen Jahresein
kommen in der Höhe des 72fachen Betrages der Minimal
rente: 5,0 Prozent für 12 ganze Monatsrenten; 10,7 Prozent 
für 24 ganze Monatsrenten; 16,5 Prozent für 36 ganze Mo
natsrenten. 
Abs. 4 
Der Kürzungssatz wird linear abgestuft, wenn das massge
bende durchschnittliche Jahreseinkommen zwischen dem 
Tiefst- und Höchstwert von Absatz 3 liegt oder wenn der Vor
bezug sich auf 1 bis 11 , 13 bis 23 oder 25 bis 35 ganze Mo
natsrenten erstreckt. 
Abs.5 
Der Kürzungssatz wird angepasst, wenn sich das für die 
Rentenberechnung massgebende durchschnittliche Jahres
einkommen ändert. 

Minderheit I 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
Abs. 3 
Es gelten die folgenden Kürzungssätze: 
- bis zu einem durchschnittlichen massgebenden Jahresein
kommen in der Höhe des 48fachen Betrages der Minimal
rente: 2,0 Prozent fQr 12 ganze Monatsrenten; 5,4 Prozent 
für 24 ganze Monatsrenten; 10,4 Prozent für 36 ganze Mo
natsrenten; 
- ab einem durchschnittlichen massgebenden Jahresein
kommen in der Höhe des 72fachen Betrages der Minimal
rente: 5,0 Prozent für 12 ganze Monatsrenten; 10,7 Prozent 
für 24 ganze Monatsrenten; 16,5 Prozent für 36 ganze Mo
natsrenten. 

Minderheit II 
(Forstar, Frlck, Jenny) 
Den ganzen Artikel streichen 

Minderheit III 
{David, Bier!, Frick, Stähelin) 
{siehe Art. 101ter ff.) 

Art. 40quater 
Proposition de la commission 
Ma/orlte 
Tltre 
Taux de reductlon 
Al. 1 
Le taux de reductlon est determlne en fonction du revenu 
annuel moyen determinant le caicul de la rente. 
Al. 2 
Pour une personne mariee dont la communaute domestique 
avec son conjoint n'est pas dlssoute par declsion judlclaire 
et dont l'epoux ou l'epouse n'est pas beneficiaire d'une 
rente, le taux de reductlon est determlne par le revenu le 
plus eleve resultant de la comparalson entre le ravenu an
nuel moyen selon l'allnea 1er et le revenu annuel moyen qul 
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devralt ätre pris en compte si le conjolnt avalt, lul aussl, droit 
a une rente. 
Al. 3 
Le taux de reduction est fixe comme sult: 
- sl le revenu annuel moyen determinant ne depasse pas 
48 fois le montant de la rente de vlelllesse minimale: 
2, 7 pour cent pour 12 rentes mensuelles entleres; 6, 7 pour 
cent pour 24 rentes mensuelles entieres; 11, 1 pour cent 
pour 36 rentes mensuelles entieres; 
- si le revenu annuel moyen determinant est au moins egal 
a 72 fols le montant de la rente de vleillesse minimale: 
5,0 pour cent pour 12 rentes mensuelles entieres; 10, 7 pour 
cent pour 24 rentes mensuelles entieres; 16,5 pour cent 
pour 36 rentes mensuelles entieres. 
Al. 4 
Le taux de reduction est echelonne llneairement pour des 
revenus annuels moyens qui se sltuent entre la valeur de 
reference minimale et maximale prevue a l'allnea 3 tout 
comme pour des versements antlcipes qui englobent entre 
1 a 11, 13 a 23 ou 25 a 35 rentes mensuelles entleres. 
Al.5 
Le taux de reductlon est adapte si le revenu annuel moyen 
qui determine le calcul de la rente sublt des modifications. 

Minorite I 
{Brunner Christiane, Studer Jean) 
Al. 3 
Le taux de reductlon est fixe comme sult: 
- si le revenu annuel moyen determlnant ne depasse pas 
48 fols le montant de la rente de vieillesse minimale: 
2,0 pour cent pour 12 rentes mensuelles entieres; 5,4 pour 
cent pour 24 rentes mensuelles entleres; 10,4 pour cent 
pour 36 rentes mensuelles entleres; 
- si le revenu annuel moyen determinant est au moins egal 
a 72 fois le montant de la rente de vlelllesse minimale: 
5,0 pour cent pour 12 rentes mensuelles entleres; 10,7 pour 
cent pour 24 rentes mensuelles entieres; 16,5 pour cent 
pour 36 rentes mensuelles entieres. 

Minorite II 
{Forstar, Frick, Jenny) 
Bitter tout l'article 

Mlnorite III 
(David, Bier!, Frick, Stähelin) 
{voir las art. 101ter ss.) 

Beerll Christine {R, BE), für die Kommission: Artikel 40quater 
Ist eine Variante zum Antrag der Mehrheit. Der Antrag der 
Minderheit I ist ein Unterantrag zum Antrag der Mehrheit. Da 
der Antrag der Mehrheit abgelehnt worden Ist, ist Arti
kel 40quater erledigt. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit II (Forster) 
Adopte seJon Ja proposition de la minorite II (Forster) 

Art. 43bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... Dem Bezug einer Altersrente ist der Vorbezug einer gan
zen Altersrente gleichgestellt. 

Art. 43bls al. 1 
Proposition de Ja commisslon 
.... l'assurance mllitalre. La rente de vielllesse anticlpee 
entiere est assimllee a la perception d'une rente de vieil
lesse. 

Beerll Christine {R, BE), für die Kommission: Dieser Zusatz 
ist notwendig, da nunmehr auch halbe AHV-Renten vorbezo
gen werden können. Es gilt zu präzisieren, dass ein An· 
spruch auf Hilflosenentschädigung erst beim Vorbezug einer 
ganzen AHV-Rente entstehen kann. 

Angenommen -Adopte 
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Art. 44; 48ter; 48quater Abs. 2; 48qulnqules Abs. 2; 
48sexles; 48septles; 52; 84 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 44; 48ter; 48quater al. 2; 48qulnqules al. 2; 48sexles; 
48septles; 52; 84 al. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 viertes Lemma 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 87 quatrleme tlret 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Beerll Christine (R, BE), fOr die Kommission: Artikel 87 vier
tes Lemma: Hier beantragt Ihnen Ihre Kommission, zur Fas
sung des Bundesrates zurückzukehren und die Strafbestim
mung fOr Arbeitgeber, welche den Arbeitnehmern um AHV
Beiträge gekürzte Löhne auszahlen, ohne anschllessend die 
Beiträge an die Ausgleichskasse zu überweisen, im Gesetz 
zu belassen. Der Nationalrat hat diese Bestimmung aus dem 
Bedenken heraus gestrichen, dass bei einer solchen Geset
zesänderung die Arbeitgeber Im Falle finanzieller Schwierig
keiten versucht sein könnten, Oberhaupt keine Löhne mehr 
auszurichten, damit sie nicht strafbar werden. Der Einwand 
ist sicher ernst zu nehmen, darf aber nicht zu einer strel
chung der Strafbestimmung führen, die für die AHV ein aus
gesprochen wichtiges Druckmittel darstellt. Zahlt der Arbeit
geber nämllch In finanziellen Schwierigkeiten die Löhne 
nicht mehr aus, ist der Betrieb ohnehin nicht mehr lebens
fähig. 
Ihre Kommission vertritt die Ansicht, dass der Sachverhalt, 
AHV-Beiträge von den Löhnen abzuziehen und sie an
schliessend nicht weiterzuleiten, gravierend und strafwOrdig 
ist. 
Sie bittet Sie daher, die Bestimmung in der Fassung des 
Bundesrates zu akzeptieren. 

Angenommen -Adopte 

Art. 90 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 90 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art.101ter 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(David, Bier!, Frick, stähelin) 
Titel 
Fonds 
Abs. 1 
Der Bund schafft einen Fonds für Beihilfen an AltersOber
brückungsrenten und Individuelle Überbrückungsbeihilfen 
zugunsten wirtschaftlich schwacher Personen. 
Abs.2 
Der Fonds wird, im Betrag von o, 12 Mehrwertsteuerprozent
punkten, jährlich mit den Mitteln finanziert, die dem Bund 
aus den in Artikel 112 Absatz 5 der Bundesverfassung und 
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Ständerat 

Artikel 130 Absatz 3 der Bundesverfassung erwähnten Ab
gabeerträgen zufliessen. 

Art.101ter 
Proposition de Ja commisslon 
Majorlte 
Rejeter la propositlon de la minorite 

Minorite 
(David, Bierl, Frick, Stähelln) 
Titel 
Fonds 
Al. 1 
La Confederation cree un fonds pour les aides aux rentes
ponts AVS et pour les aides-ponts individuelles en faveur 
des personnes disposant de faibles ressources. 
Al.2 
Le fonds est finance chaque annee, au taux de 0, 12 polnt de 
TVA, par les recettes fiscales que pen;:oit la Confederation 
en vertu de l'article 112 alinea 5 de la constltution et de l'ar
ticle 130 alinea 3 de la constitution. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Dieser Artikel ent
fällt nach der Abstimmung zu Artikel 4oter. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de Ja majorite 

Art.101quater 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(David, Blerl, Frick, Stähelin) 
Titel 
Begünstigte Personen 
Text 
Als begünstigte Personen im Sinne dieses Gesetzes gelten 
Personen: 
a. mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt In der 
Schweiz, die das 62. Altersjahr erreicht, aber das gesetzli
che AHV-Alter nach Artikel 21 AHVG noch nicht überschrit
ten haben; 
b. die anrechenbare Einnahmen gemäss Artikel 3c ELG ha
ben, welche die anerkannten Ausgaben gemäss Artikel 3b 
ELG nicht um mehr als 20 000 Franken bei Alleinstehenden 
und 30 000 Franken bei Ehepaaren oder In eheähnlfcher 
Gemeinschaft lebenden Personen Obersteigen, wobei diese 
Beiträge für jedes Kind, das Anspruch auf eine Kinder- oder 
eine Waisenrente der AHV/IV gibt, um 5000 Franken erhöht 
werden. 

Art. 101 quater 
Proposition de /a commission 
Ma}orite 
Rejeter la proposition de la minorite 

Mlnorite 
(David, Bierl, Frick, stähelin) 
Titre 
Ayants droit 
Texte 
Sont conslderes comme ayants droit au sens de la presente 
loi les personnes: 
a. qui ont leur domicile et leur residence habituelle en Suisse 
et qui ont atteint l'äge de 62 ans mals n'ont pas encore 
depasse l'äge legal AVS d'apres l'article 21 LAVS; 
b. qui ont des revenus determlnants selon l'article 3c LPC ne 
depassant pas !es depenses reconnues selon l'article 3b 
LPC de plus 20 ooo francs s'II s'aglt de personnes seules ou 
de plus de 30 000 francs s'II s'agit de couples ou de per
sonnes vlvant en union llbre, lesdltes sommes devant toute
fois 13tre majorees de 5000 francs par enfant ayant droit ä 
une rente pour enfant ou a une rente d'orphelin de l'AVS/AI. 
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Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Dieser Artikel 
entfällt nach der Abstimmung zu Artikel 40ter. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la propositlon de /a majorite 

Art. 101qulnqules 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(David, Bieri, Frick, Stähelin) 
Titel 
Kollektive und individuelle Beihilfen 
Abs. 1 
Kollektive Beihilfen werden jährlich an Stiftungen ausgerich
tet. die in Anwendung von Bestimmungen eines Gesamt
arbeitsvertrages Altersüberbrückungsrenten an begünstigte 
Personen leisten. Die belhilfeberechtlgten AltersüberbrO
ckungsrenten müssen mindestens folgenden Anforderungen 
genügen: 
a. sie müssen durch Statuten oder Reglement festgelegt 
sein; 
b. sie dürfen, zusammen mit allfälligen gesetzlichen und re
glementarischen Ansprüchen aus der IV und der beruflichen 
Vorsorge, 60 Prozent des Höchstbetrages des versicherten 
Verdienstes gemäss dem Bundesgesetz über die obllgatori· 
sehe Unfallversicherung nicht Obersehreiten; 
c. sie müssen von den Arbeitgebenden finanziert werden so
wie mit einem Beitrag der Arbeitnehmenden, der nicht tiefer 
als 1 o Prozent und nicht höher als 25 Prozent des Beitrages 
der Arbeitgebenden sein darf. 
Abs.2 
Individuelle ÜberbrOckungsbeihllfen werden Ober gemein
nützige private Institutionen im Sinne von Artikel 101 Absatz 
1 AHVG an begünstigte Personen ausgerichtet, die nach
weisen, dass sie keinen Anspruch auf eine Altersüberbrü
ckungsrente im Sinne von Absatz 1 haben. Die individuellen 
Überbrückungsbelhllfen dürfen, zusammen mit allfälligen 
gesetzlichen und reglementarischen Ansprüchen aus der IV 
und der beruflichen Vorsorge, 50 Prozent des Höchstbetra
ges des versicherten Verdienstes gemäss dem Bundesge
setz über die obligatorische Unfallversicherung nicht Ober
sehreiten. 
Abs. 3 
Der Bundesrat setzt die Höhe der kollektiven Beihilfe fest, 
die pro begünstigte Person, welche eine Altersüberbrü
ckungsrente bezieht, ausgerichtet wird. Die indlvlduelle Über
brückungsbeihilfe beträgt pro begünstigte Person 75 Pro
zent der kollektiven Beihilfe. 
Abs. 4 
Drohen die Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 die Mittel 
des Fonds zu Obersteigen, so kürzt der Bundesrat verhält
nismässig die Höhe künftiger, noch nicht rechtskräftig zuge
sprochener Beihilfen. 

Art. 101qulnqules 
Proposition de Ja commlsslon 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorlte 

Mlnorite 
(David, Bieri, Frick, Stähelin) 
Tltre 
Aides collectives et indlvlduelles 
A/.1 
Las aides collectives sont allouees chaque annee a des fon
dations qui, se conformant aux dispositions d'une conven
tion collective, versent des rentes-ponts AVS ä des ayants 
drolt. Les rentes-ponts AVS subventionnees doivent au 
moins repondre aux exlgences suivantes: 
a. leur montant dolt ätre fixe dans le cadre d'un reglement ou 
de statuts; 
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b. [eur montant, auquel II convlent d'ajouter celui que procu
rent d'eventuels droits legaux et reglementaires au titre de 
I' Al et de la prevoyance professionnelle, ne dolt pas depas
ser 60 pour cent du montant maximum du gain assure, con
formement a la loi federale sur l'assurance-accidents obli· 
gatoire; 
c. elles doivent ätre coflnancees par l'employeur et par le sa
larie, ce dernler versant une contributlon dont le montant 
sera compris entre 1 O pour cent et 25 pour cent de la contrl· 
bution de l'employeur. 
Al.2 
Las aides-ponts Individuelles sont versees par le bials d'in
stltutions privees d'utlllte publique au sens de l'articie 101 
alinea 1 er LAVS aux ayants drolt pouvant prouver qu'lls 
n'ont pas droit a une rente-pont AVS au sens de i'alinea 1er. 
Le montant de l'allocatlon-pont individuelle, auquel il con
vient d'ajouter celui qua procurent d'eventuels drolts legaux 
et reglementaires au titre de l'AI et de la prevoyance profes
sionnelle, ne dolt pas depasser 60 pour cent du montant ma
ximum du galn assure, conformement ä la loi federale sur 
l'assurance-accidents obligatoire. 
Al. 3 
Le Conseil federal fixe le montant de l'aide collective qui est 
ensulte versee a chaque ayant drolt beneficiant d'une rente
pont subventionnee. L.:aide-pont individuelle represente par 
ayant drolt 75 pour cent de l'aide collective. 
Al. 4 
Quand le montant des prestations prevues aux alineas 1 er 
et 2 s'annonce superieur aux ressources du fonds, le Con
seil federal reduit d'autant le montant des aides futures al
louees n'ayant pas encore force de droit. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Dieser Artikel ent
fällt nach der Abstimmung zu Artikel 4oter. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de Ja maforlte 

Art. 101sexles 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(David, Bier!, Frick, Stähelln) 
Titel 
Ausführungsbestimmungen 
Abs. 1 
Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. 
Abs.2 
Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, gelten die 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1990 
Ober Finanzhilfen und Abgeltungen. 

Art. 101sexles 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorlte 

Mlnorlte 
(David, Bieri, Frick, Stähelln) 
Titre 
Disposition d'execution 
Al. 1 
Le Conseil federal edlcte les disposltlons d'execution. 
A/.2 
Sous reserve des dlspositions contraires de la presente loi, 
les disposltions de la loi federale du 5 octobre 1990 sur le al
des financieres et les lndemnltes sont applicables. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Dieser Artikel 
entfällt nach der Abstimmung zu Artikel 40ter. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de la majorite 

Bulletin offlclel de !'Assemblee lederale 
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Art. 102 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Bst. e 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. f 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
f. die Erträge aus den von der Schweizerischen National
bank freigegebenen, nicht benötigten Währungsreserven, 
soweit diese benötigt werden, um die Kürzungssätze ge
mäss Artikel 40quater Absatz 3 wie folgt zu kürzen: 
- bis zu einem massgebenden durchschnittlichen Jahresein
kommen, das dem 48fachen der minimalen Altersrente ent· 
spricht: 0,9 Prozent für 12 ganze Monatsrenten; 4, 1 Prozent 
für 24 ganze Monatsrenten; 8,4 Prozent für 36 ganze Mo
natsrenten; 
- ab einem massgebenden durchschnittlichen Jahresein
kommen, das dem 72fachen der minimalen Altersrente ent
spricht: 3,4 Prozent für 12 ganze Monatsrenten; 8,4 Prozent 
für 24 ganze Monatsrenten; 14,3 Prozent für 36 ganze Mo
natsrenten. 

Bst. g 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 102 al. 1 
Proposition de la commission 
Let. e 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. f 
Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
f. le produit des reserves de devlses inutilisees liberees par 
la Banque nationale suisse, dans la mesure necessaire a 
l'abaissement du taux de la reductlon de l'article 40quater 
al!nea 3 aux pourcentages suivants: 
- jusqu'a un revenu annuel moyen determinant egal a 
48 fois le montant de la rente de vielllesse minimal: 0,9 pour 
cent pour 12 rentes mensuelles entleres; 4,1 pour cent pour 
24 rentes mensuelles entieres; 8,4 pour cent pour 36 rentes 
mensuelles entieres; 
- a partir d'un revenu annuel moyen determinant egal a 
72 fois le montant de la rente de vieillesse minimal: 3,4 pour 
cent pour 12 rentes mensuelles entieres; 8,4 pour cent pour 
24 rentes mensuelles entleres; 14,3 pour cent pour 36 ren
tes mensuelles entieres. 

Let.g 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Wir beantragen lh· 
nen, Litera f zu streichen, als Folge des Flnanzierungsbe
schlusses (Vorlage 1 ). 
Ich beantrage Ihnen folgendes Vorgehen: Wir beschliessen 
anhand der Anträge der Kommission. Sie sind einhellig und 
unbestritten. Aber wir führen die Gesamtabstimmung erst 
am Schluss, nach Beratung der Vorlage 1, für beide Vorla
gen 1 und 2 - durch. So wahren wir uns die Möglichkeit, 
auf diese Bestimmung zurückzukommen, sofern die Bera
tung der Vorlage 1 dies nahe legt. 
Zu Buchstabe f: Der Antrag der Kommissionsmehrheit ent
spricht wiederum dem Finanzierungsbeschluss. Die Minder
heit Brunner Christiane hingegen möchte in einem 
zusätzlichen Masse Erträge der Nationalbank für die Finan
zierung der AHV beiziehen und die Kürzungssätze weiter 
gehend reduzieren. Soweit der Minderheitsantrag noch ak
tuell ist, bitte Ich Frau Brunner, ihn zu begründen. Ich werde 
nachher für die Mehrheit der Kommission Stellung nehmen. 
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Brunner Christiane (S, GE): La proposltion de mlnorite 
avait pour but de procurer un financement different, resultant 
du produit des reserves de devises inutilisees de la Banque 
nationale suisse, pour parvenir au taux de reduction qul 
avait ete propose par la commlssion du Conseil national, et 
cecl en utilisant une partie seulement de ce produit parce 
que, bien sOr, par rapport a la proposltion de la majorite, II 
convenait slmplement de l'affectation du produit de ces re
serves. 
Dans la mesure ou, de maniere tout a fait inattendue dans 
notre Conseil, la proposition de minorite 1 (Forster) a l'artl
cle 40ter l'a emporte et qu'ainsi notre Conseil a refuse de 
faire m&me le premier pas vers le systeme du taux de reduc
tion, et dans la mesure ou les 400 millions de francs dont on 
parlalt dans la propositlon de la majorite ne sont plus a dis
posltlon, je considere qu'II ne vaut pas la peine de malntenir 
la proposltion de mlnorlte a l'article 102 allnea 1 er lettre f. 
Par consequent, je retlre cette proposltlon. 

Bst. e, g - Let. e, g 
Angenommen - Adopte 

Bst. f - Let. f 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Antrag der 
Minderheit ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de /a majorite 

Art. 104 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... Wassern und seinem Anteil am Ertrag der für die Versi
cherung erhobenen Mehrwertsteuer. Er entnimmt seinen 
Beitrag der Rückstellung nach Artikel 111. 

Art. 104 al. 1 
Proposition de la commission 
.... du tabac, des boissons distillees et a la part des recettes 
de la taxe sur la valeur ajoutee destinee a l'assurance. Elle 
la .... 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Artikel 104 Ab
satz 1 und ebenso Artikel 111 „ auf der folgenden Seite 
der Fahne „ sind ebenfalls Folgen des Finanzierungsbe
schlusses. 

Angenommen - Adopte 

Art. 107 Abs. 3; 108 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 107 al. 3; 108 al. 1 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.111 
Antrag der Kommission 
.... auf gebrannten Wassern sowie der Anteil des Ertrages 
der für die Versicherung erhobenen Mehrwertsteuer werden 
laufend .... 

Art.111 
Proposition de la commission 
Les recettes provenant de l'imposltion du tabac, des bois
sons distlllees et la part des recettes de la taxe .... 

Angenommen - Adopte 
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Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Bst.a, b 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Bst. c 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die Witwen-, Witwer- und Waisenrenten, deren Anspruch 
vor dem Inkrafttreten der 11. AHV-Revislon (= 2004) ent
standen ist, bleiben dem bisherigen Recht unterstellt. 
Abs.2 
Bei Verwitwungen vor dem 1. Januar Y (Y = drei Jahre nach 
Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 2007) entspricht die 
Witwen- und Witwerrente 80 Prozent der entsprechenden 
Altersrente und die Waisenrente 40 Prozent der entspre
chenden Altersrente. 
Abs.3 
Be! Verwitwungen ab 1. Januar Y (Y = drei Jahre nach In
krafttreten der 11. AHV-Revlsion = 2007) bis vor dem 1. Ja
nuar Z (Z = sechs Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV
Revislon = 2010) entspricht die Witwen- und Witwerrente im 
Sinne von Artikel 36 Buchstabe a 75 Prozent der entspre
chenden Altersrente, und die Waisenrente beträgt 45 Pro
zent der entsprechenden Altersrente. 
Abs.4 
Be! Verwitwungen ab 1. Januar Z (Z = sechs Jahre nach In
krafttreten der 11. AHV-Revlsion = 201 O) bis vor dem 1. Ja
nuar U (U = neun Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV
Revision = 2013) entspricht die Witwen- und Witwerrente im 
Sinne von Artikel 36 Buchstabe a 70 Prozent der entspre
chenden Altersrente, und die Waisenrente beträgt 50 Pro
zent der entsprechenden Altersrente. 
Abs. 5 
Bel Verwitwungen ab 1. Januar U (U = neun Jahre nach In
krafttreten der 11. AHV-Revision = 2013) bis vor dem 1. Ja
nuar V (V = zwölf Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV
Revision = 2016) entspricht die Witwen- und Witwerrente im 
Sinne von Artikel 36 Buchstabe a 65 Prozent der entspre
chenden Altersrente, und die Waisenrente beträgt 55 Pro
zent der entsprechenden Altersrente. 
Abs. 6 
Bei Verwitwungen ab 1. Januar V (V = zwölf Jahre nach In
krafttreten der 11. AHV-Revision = 2016) entspricht die Wit
wen- und Witwerrente im Sinne von Artikel 36 Buchstabe a 
60 Prozent der entsprechenden Altersrente, und die Wai
senrente beträgt 60 Prozent der entsprechenden Alters
rente. 
Abs. 7 
Witwen, welche die Voraussetzungen nach Artikel 24 Absatz 
2 erfüllen, haben: 
a. anstelle der einmaligen Entschädigung Anspruch auf eine 
Witwenrente von 80 Prozent der entsprechenden Alters
rente, wenn sie vor dem 1. Januar X (X = zwei Jahre nach 
Inkrafttreten der 11. AHV-Revlsion = 2006) verwitwen. Bel 
Verwltwung zwischen dem 1. Januar X (X = zwei Jahre nach 
Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 2006) und vor dem 
1. Januar Y (Y = zehn Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV
Revislon = 2014) sinkt der Rentenbetrag jährlich um 5 Pro
zent (von 75 Prozent im Jahr X auf 40 Prozent Im Jahr U; 
U = neun Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 2013); 
b. Anspruch auf eine einmalige Entschädigung in der Höhe 
einer Jahresrente nach Artikel 36 Buchstabe a, wenn sie ab 
dem 1. Januar Y (Y = zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
11. AHV-Revision = 2014) verwitwen. 

Minderheit 
(David, Frlck, Paupe, Stähelin) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II 
Proposition de /a commission 
Let. a, b 
Adherer a la decision du Conseil national 

Let. c 
Majorite 
Al. 1 
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Les rentes de veuve, de veuf et d'orphelin dont le droit est 
ne avant l'entree en vigueur de la 11 e revision de l'AVS 
(= 2004) restent soumises aux anclennes dispositions. 
Al. 2 
Dans les cas de veuvage survenus avant le 1 er janvier Y 
(Y = trois ans apres l'entree en vigueur de la 11 e revision de 
l'AVS = 2007), les rentes de veuve et de veuf correspondent 
a 80 pour cent de la rente de vieillesse correspondante et la 
rente d'orphelin correspond a 40 pour cent de la rente de 
vieillesse correspondante. 
Al. 3 
Dans les cas de veuvage survenus entre le 1 er janvier Y 
(Y = trols ans apres l'entree en vigueur de la 11 e revision de 
l'AVS = 2007) et le Jour precedant le 1 er Janvier Z (Z = 
six ans apres l'entree en vlgueur de la 11 e revislon de l'AVS 
= 2010), les rentes de veuve et de veuf correspondent a 
75 pour cent de la rente de vieillesse correspondante et la 
rente d'orphelin correspond a 45 pour cent de la rente de 
vieillesse correspondante. 
Al. 4 
Dans les cas de veuvage survenus entre le 1er janvier Z 
(Z = six ans apres l'entree en v!gueur de la 11 e revislon 
de l'AVS = 2010) et le jour precedant le 1er janvier U (U = 
neuf ans apres l'entree en v!gueur de la 11e revision de 
l'AVS = 2013), les rentes de veuve et de veuf correspondent 
a 70 pour cent de la rente de vieillesse correspondante et la 
rente d'orphelin correspond a 50 pour cent de la rente de 
v!eillesse correspondante. 
Al. 5 
Dans les cas de veuvage survenus entre le 1 er Janvler U 
(U = neuf ans apres l'entree en vigueur de la 11 e revlslon 
de l'AVS = 2013) et le jour precedant le 1er janvier V (V= 
douze ans apres l'entree en vigueur de la 11e revision de 
l'AVS = 2016), les rentes de veuve et de veuf correspondent 
a 65 pour cent de la rente de vieillesse correspondante et la 
rente d'orphelin correspond a 55 pour cent de la rente de 
vieillesse correspondante. 
Al. 6 
Dans les cas de veuvage survenus des le 1 er janvler V 
(V = douze ans apres l'entree en vigueur de la 11 e revlslon 
de l'AVS = 2016), les rentes de veuve et de veuf correspon
dent a 60 pour cent de la rente de vieillesse correspondante 
et la rente d'orphelin correspond a 60 pour cent de la rente 
de vielllesse correspondante. 
Al. 7 
Les veuves qui remplissent les conditions de l'article 24 ali
nea 2 ont droit: 
a. en Heu et place d'une lndemnlte unique, a une rente de 
veuve s'elevant a 80 pour cent de la rente de vieillesse cor
respondante, si alles sont devenues veuves avant le 1 er jan
vier X (X = deux ans apres l'entree en vlgueur de la 
11 e revision de I' AVS = 2006). Pour chaque annee de veu
vage lntervenue entre le 1 er Janvier X (X = deux ans apres 
l'entree en vigueur de la 11e revlsion de l'AVS = 2006) et le 
jour precedant le 1 er janvier Y (Y = dix ans apres l'entree en 
vigueur de la 11e revision de l'AVS = 2014), le taux est 
abaisse de 5 pour cent (de 75 pour cent en l'an X a 40 pour 
cent en l'an U; U = neuf ans apres l'entree en vlgueur de la 
11 e revision de l'AVS = 2013); 
b. a une allocation unlque correspondant au montant d'une 
rente annuelle, au sens de l'article 36 lettre a, sl alles sont 
devenues veuves des le 1 er janvier Y (Y = dix ans apres 
l'entree en vigueur de la 11e revision de l'AVS = 2014). 

Minorite 
(David, Frlck, Paupe, Stähelln) 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Zu Ziffer II, Über
gangsbestimmungen, Litera a, Rentenalter der Frauen, und 
Litera b, Rentenvorbezug, habe ich keine Bemerkungen. Wir 
schllessen uns dem Nationalrat an. 
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Bel Litera c, Witwenrenten, haben Sie einen Systement· 
scheid getroffen, indem Sie gestern der Mehrheit gefolgt 
sind. Die Minderheitsanträge entfallen also automatisch. Die 
Mehrheit will die Einführung der reduzierten Witwenrente 
und der erhöhten Waisenrente auf zwölf Jahre hinaus staf
feln, also eine Übergangsfrist festlegen. Diese Übergangs
frist ist in der Kommission unbestritten. 
Wir bitten Sie für die ganze Litera c, der Kommissionsmehr
heit zu folgen. 

Bst. a, b Let. a, b 
Angenommen -Adopte 

Bst. c - Let. c 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Über diese Be· 
stimmung wurde mit der Abstimmung bei Artikel 23 Absatz 1 
entschieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on /a proposition de /a majorite 

Zlff. III (Änderung bisherigen Rechts) 
Ch. III (modlflcatlon d'autres actes 16glslatlfs) 

Zlff. 1 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 1 pr6ambule 
Proposition de /a commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1 Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1bis 
.... abgestuft wie die Beiträge nach Artikel 1 O Absätze 1 bis 
und Her AHVG. Artikel 9bis AHVG gilt sinngemäss. 

Ch. 1 art. 3 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Adherer a la declsion du Conseil national 
Al. 1bis 
.... LAVS. L.:artlcle 9bis LAVS est applicable par analogle. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Die Änderung in 
Absatz 1 bis ist lediglich eine Ergänzung der Aufzählung der 
Artikel des AHV-Gesetzes und die Folge unserer bisherigen 
Beschlüsse. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1 Art. 6 Abs. 2bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 1 art. 6 al. 2bls 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1 Art. 10 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... Er erlischt spätestens, sobald eine versicherte Person 
eine ganze Altersrente vorbezieht, oder am Ende des Mona
tes, in dem sie das Rentenalter im Sinne von Artikel 21 
AHVG erreicht. 
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Ch.1 art.10 al. 1 
Proposition de Ja commisslon 
••.• plus tard des qu'lls per9oivent une rente de vieillesse an
ticlpee entlere ou a la fin du mois .... 

Zlff. 1 Art. 22 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... Der Anspruch erlischt spätestens, sobald eine versi
cherte Person eine ganze Altersrente vorbezleht, oder am 
Ende des Monates, in dem sie das Rentenalter Im Sinne von 
Artikel 21 AHVG erreicht. 

Ch. 1 art. 22 al. 2 
Proposition de Ja commisslon 
.... s'eteint au plus tard des que la personne assuree peryalt 
une rente de vielllesse anticipee entiere ou a la fin du mois 
au cours duquel alle atteint l'äge .... 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Artikel 1 O und 22 
kann ich gesamthaft erläutern: Es geht uns darum, dass die 
Eingliederungsmassnahmen erst bei voller Altersrente weg
fallen. Diesen Vorschlag hat uns die Verwaltung aufgrund 
der Diskussion unterbreitet. Er stellt klar, was heute die Ab
sicht - auch des Bundesrates - ist. 
Wir bitten Sie, in beiden Punkten der Kommission zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Zlff.1 Art. 25ter Abs.1, 1bls; 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 1 art. 25ter al. 1, 1 bis; 30 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 42 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... Die Entschädigung wird frühestens vom ersten Tag des 
der Vollendung des 18. Altersjahres folgenden Monates an 
und spätestens bis Ende des Monates gewährt, in welchem 
eine versicherte Person vom Vorbezug einer ganzen Rente 
gemäss Artikel 40 Absatz 1 AHVG Gebrauch gemacht hat 
oder in welchem sie das Rentenalter erreicht .... 

Ch. 1 art. 42 al. 1 
Proposition de /a commission 
.. .. Elle est allouee au plus töt des le premier Jour du mols qul 
suit le 18e anniversalre de l'assure, et au plus tard Jusqu'au 
dernier Jour du mois au cours duquel un assure falt usage du 
droit de percevoir la rente anticipee entlere, conformement a 
l'artlcle 40 alinea 1er LAVS, ou du mois au cours duquel II a 
atteint l'äge de la retraite .... 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Die geltende Re
gelung bestimmt, dass der Anspruch auf eine Hllflosenent
schädlgung mit der Entstehung des Anspruchs auf eine 
Altersrente erlischt, und zwar auch beim Rentenvorbezug. 
Der Nationalrat hat dieses Problem nicht behandelt. In unse
rer Kommission wurde es erläutert, und ähnlich wie bei den 
vorherigen Beschlilssen hat sie einen Vorschlag der Verwal
tung angenommen, wonach bei Elngliederungsmassnah
men und den Taggeldern die Hllflosenentschädigung erst 
beim Vorbezug der ganzen Rente eingestellt wird. Denn 
beim Vorbezug einer halben Rente Ist Immer noch eine Teil
erwerbstätigkeit möglich. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1 Art. 52 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 



00.014 Conseil des Etats 

Ch. 1 art. 52 al. 2 let. d 
Proposition de la commlssion 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 77 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 1 art. 77 al. 1 let, e 
Proposition de la commisslon 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1 Art. 78ter 
Antrag der Kommission 
15 Prozent des Ertrages aus der Anhebung der Mehrwert
steuersätze für die Invalidenversicherung werden laufend 
der Rückstellung des Bundes für die Versicherung gutge
schrieben. 

Ch. 1 art. 78ter 
Proposition de la commlsslon 
15 pour cent des recettes provenant du relevement des taux 
de la taxe sur la valeur aJoutee effectue pour l'assurance
invalidite sont credites au fur et a mesure a la reserve de la 
Confederation pour l'assurance. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Der Bundesrat hat 
in ~einem. Entwurf zu diesem Punkt keinen Vorschlag unter
breitet. Wir unterbreiten Ihnen den neuen Artikel 78ter. Und 
zwar geht es darum, dass 15 Prozent des Ertrages aus der 
Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der Invalidenversiche
rung der Rückstellung des Bundes für seinen Beitrag an die 
Versicherung gutgeschrieben werden. Im Finanzierungsbe
schluss werden wir feststellen - anders als der Nationalrat, 
aber in der Kommission einhellig -, dass die Bundesanteile 
an den Mehrwertsteuerprozenten für AHV und IV weiterhin 
bestehen bleiben. Nun gilt es, im Gesetz den Prozentsatz 
festzuschreiben, der Praxis Ist und den wir beibehalten wol
len. 15 Prozent sollen festgeschrieben werden. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 2 Ingress; Art. 10 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 2 pr'ambule; art. 10 al. 2 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopt#J 

Zlff. 2 Art. 13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Streichen 

Ch. 2 art. 13 
Proposition de la commission 
Al. 1 
AdMrer a la decislon du Conseil national 
A/.2 
Blffer 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: In Artikel 13 Ab
satz 2 geht es um Folgendes: Das geltende ordentliche Ren
tenalter in der beruflichen vorsorge liegt bis jetzt noch bei 
62 Jahren für Frauen und bei 65 Jahren für Männer. Am 
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23. März des letzten Jahres hat die Bundesversammlung ein 
dringliches Bundesgesetz angenommen, welches den er
werbstätigen Frauen die Möglichkeit gibt, bis zum Erreichen 
des ordentlichen Rentenalters in der AHV auch in der beruf
lichen Vorsorge versichert zu bleiben. 
Der Bundesrat hat das einheitliche Rentenalter von 65 Jah
ren für Frauen und Männer vorgeschlagen. Der Nationalrat 
ist in Bezug auf das Rentenalter dem Bundesrat gefolgt. Er 
hat aber Artikel 13 Absatz 2 BVG angenommen, welcher 
den Versicherten die Möglichkeit gibt, zur Vermeidung von 
Rentenkürzungen beim flexiblen Rentenalter zusätzliche 
Beiträge zu entrichten. 
Aufgrund der Diskussion in der SGK und mit Zustimmung 
des Bundesrates bitten wir Sie, Absatz 2 zu streichen. Wir 
wollen zwar Im Grundsatz ebenfalls eine Einkaufslösung für 
die Vermeidung von Rentenkürzungen beim Vorbezug si
cherstellen, aber die Problematik wird sachgerecht nicht 
hier, sondern in Artikel 13a Absatz 8 neu geregelt. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 2 Art. 13a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 8 
Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, 
dass die versicherte Person über den Einkauf In die vollen 
reglementarischen Leistungen im Sinne von Artikel 9 Ab
satz 2 FZG hinaus zusätzliche Einkäufe tätigen kann, um die 
Kürzung beim Vorbezug der Aiterslelstung ganz oder teil
weise auszugleichen. Sie trifft dabei Regelungen, die sicher
stellen, dass keine höheren Leistungen ausgerichtet werden 
als ohne diese Einkäufe im Zeitpunkt des ordentlichen regle
mentarischen Rentenalters. 

Ch. 2 art. 13a 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1-7 
AdMrer a la decision du Consell national 
A/.8 
L'.institution de prevoyance peut prevolr dans son reglement 
que la personne assuree peut effectuer des versements 
supplementaires en sus du rachat de la totalite des presta
tlons reglementaires au sens de l'artlcle 9 alinea 2 LFLP, 
dans le but de compenser totalement ou partlellement la re
ductlon de la rente en cas de retraite anticipee. Elle adopte 
une reglementation emp~hant de percevoir des prestatlons 
plus elevees que celles qui seraient versees, en l'absence 
de tels versements, au moment de l'äge ordinaire reglemen
taire de la retraite. 

Frlck Bruno {C, SZ), für die Kommission: Ich habe mich dazu 
schon geäussert. Weitere Erläuterungen erübrigen sich. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 2 Art. 14 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 2 art. 14 al. 1 
Proposition de la commisslon 
AdMrer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 2 Art. 17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 2art.17 
Proposition de la commlsslon 
AdMrer au projet du Conseil federal 
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Frlek Bruno (C, SZ), für die Kommission: Artikel 17 regeH 
heute den Anspruch auf Kinderrenten In der beruflichen Vor
sorge, in Analogie zu Artikel 22ter des AHV-Gesetzes. Der 
Bundesrat beantragt, die Regelung über die Kinderrenten an 
das flexible Rentenalter anzupassen, mit Hinweis auf die Ar
tikel 13 und 13a; beim Vorbezug der halben Altersrente wird 
ebenfalls nur die halbe Kinderrente ausgerichtet. 
Der Nationalrat hat einen Einzelantrag zum Beschluss erho
ben, welcher die Kinderzulagen in der AHV und in der beruf
lichen Vorsorge an die Beträge der kantonalen Familienzula
geordnungen koppelt. Ihre Kommission hat darüber beraten. 
Wie bei Artikel 22ter des AHV-Gesetzes schloss sie sich 
auch in der beruflichen Vorsorge der Vorstellung des Bun
desrates an. Die Abstotzung von Leistungen auf kantonale 
Familienzulageordnungen ist in der beruflichen Vorsorge 
noch viel problematischer als in der AHV. Einerseits können 
die Vorsorgeeinrichtungen im Überobligatorium ohnehin hö
here Leistungen ausrichten; andererseits kann es aber auch 
vorkommen, dass die kantonalen Kinderzulagen höher sind 
als die nach den allgemeinen Grundsätzen berechnete Kin
derrente In der beruflichen Vorsorge. In diesem Fall wären 
die Kinderrenten nicht ausfinanziert. Die Fälle sind zwar si
cher selten, aber der vom Nationalrat vorgenommene Ein
bruch In das System sollte nicht übernommen werden. Kurz 
gesagt: Der Bund sollte nicht In die kantonalen Familienzula
geordnungen eingreifen, weder in der AHV noch in der be
ruflichen Vorsorge. 
Ich habe zuhanden der Kommission des Nationalrates im 
Hinblick auf die Differenzbereinigung ausführliche Erläute
rungen gemacht. 

Angenommen -Adopte 

Übergangsbestimmungen Im Rahmen der 11. AHV·Revl
slon 
Dispositions transltolres dans le eadre de la 11 e revl
slon de I' AVS 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Ab dem Inkrafttreten der 11. AHV-Revision gilt das ordentli
che Rentenalter der Frauen in der AHV auch als BVG-Ren
tenalter der Frauen. 

Art.1 
Proposition de la commission 
Avec l'entree an vigueur de la 11 e revision de 1' AVS, l'äge or
dinalre de la retralte des femmas dans l'AVS vaut aussi 
comme äge de la retralte des femmes dans la LPP. 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer ä la declsion du Conseil national 

Frlek Bruno (C, SZ), für die Kommission: Artikel 1 hält fest, 
dass das Rentenalter der Frauen in der beruflichen Vorsorge 
ab Inkrafttreten des Gesetzes auf 63 Jahre festgelegt ist und 
6 Jahre ab Inkrafttreten des Gesetzes 65 Jahre betragen 
soll. Die Bestimmung geht davon aus, dass die 11. AHV
Revision am 1. Januar 2003 in Kraft tritt. 
Artikel 2 koordiniert die 11 . AHV-Revision mit der 1. BVG
Revision und enthält Bestimmungen, die wirksam würden, 
wenn nur die 11. AHV-Revision, nicht aber die 1. BVG-Revi
sion in Kraft treten würde. In diesem Fall soll der Bundesrat 
die Kompetenz erhalten, die Bestimmungen Ober den Um
wandlungssatz und die Altersgutschriftensätze an die Erhö
hung des Rentenalters anzupassen; dem folgte der Natio
nalrat. 
Artikel 1 haben wir aber neu formuliert. Wir tragen dem Um
stand Rechnung, dass die 11. AHV-Revision nicht bereits 
nächstes Jahr in Kraft treten kann, und wir wollen ein neues 
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Auseinanderfallen der Rentenalter in AHV und BVG verhin
dern. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 3 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 3 preambule 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 3 Art. 2 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Die vorzeitige Ausrichtung einer Altersleistung nach Arti
kel 13a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 Ober die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnval!denvorsorge 
(BVG) und andere reglementarisch vorgesehene VorbezQge 
gelten nur in dem Masse als Vorsorgefälle, als der Versl· 
cherte seinen Anspruch auf die Altersleistung tatsächlich 
geltend macht. Im Fall der vorzeitigen Ausrichtung eines 
Teils der Altersleistung wird der Anspruch auf die Austrittslei
stung entsprechend reduziert. Hat hingegen der Versicherte 
das vorzeitige ROcktrlttsalter im Moment seines Austrittes 
aus der Vorsorgeeinrichtung erreicht und Obt er keine Er
werbstätigkeit aus und Ist auch nicht als arbeitslos gemeldet, 
so ist nur die Ausrichtung der gesetzlichen oder reglementa
rischen Altersleistung möglich. 

Ch. 3 art. 2 al. 1 bis 
Proposition de la commission 
La versement anticipe d'une prestation de vieillesse selon 
l'article 13a de la loi federale du 25 Juin 1982 sur la pre
voyance professlonnelle vielllesse, survivants et lnvalidlte 
(LPP) et las autres anticlpatlons prevues reglementairement 
ne sont reputes cas de prevoyance qua dans la mesure oCJ 
l'assure talt effectlvement valolr son drolt ä la prestation de 
vielllesse. En cas de versament anticipe d'une partie de la 
rente de vleillesse, le droit ä la prestation de sortle est reduit 
en consequence. Toutefols, sl l'assure a atteint l'äge de la 
retralte anticipee au moment de son depart de !'Institution de 
prevoyance et qu'il n'exerce plus d'actlvite lucratlve ou n'est 
pas inscrit au chOmage, seul le versement d'une prestatlon 
de vleillesse legale ou reglementalre est possible. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 4 Ingress, Art. 2b: 3c Abs. 1 Bat. d; Zlff. 5 Ingress, 
Art. 19a Abs. 1, 1bls; 27 Abs. 1-3; Zlff. 6; Zlff. 7 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 4 preambule, art. 2b; 3e al. 1 let. d; eh. 5 preambule, 
art.19a al. 1, 1bls; 27 al.1-3; eh. 6; eh. 7 preambule 
Proposition de /a commission 
Adherer ä Ja decislon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 7 Art. 17a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Beiträge an die Sozialversicherungen 
Abs.1 
Auf dem Taggeld werden Beiträge bezahlt: 
a. an die Alters- und Hinterlassenenverslcherung; 
b. an die Invalidenversicherung; 
c. an die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende In Ar
mee, Zivildienst und Zivilschutz; 
d. an die Arbeitslosenversicherung. 
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Abs.2 
Die Beiträge werden je zur Hälfte von der versicherten Per
son und vom Versicherer getragen. Richtet der Versicherer 
die Taggelder dem Arbeitgeber aus, vergOtet er ihm auch die 
Arbeitgeberbeiträge. 
Abs. 3 
Der Bundesrat regelt das Verfahren. 

Ch. 7 art.17a 
Proposition de la commisslon 
Titre 
Cotisations aux assurances sociales 
Al. 1 
Sont payees sur l'indemnlte journaliere des cotisations: 
a. a l'assurance-vieillesse et survivants; 
b. a l'assurance-invalidite; 
c. au reglme des allocatlons pour perte de gain en faveur 
des personnes servant dans l'armee, dans le service civil ou 
dans la protectlon civile; 
d. a l'assurance-chömage. 
Al.2 
Ces cotisations sont supportees a part egale par l'assure et 
par l'assureur. Dans les cas oCI l'assureur sert l'indemnite 
journaliere a l'employeur, il lui verse egalement la part patro
nale. 
Al.3 
Le Conseil federal regle la procedure. 

Frlek Bruno (C, SZ), für die Kommission: Sie haben bereits 
bei Artikel 5 Absatz 2bis beschlossen, dass die Leistungen 
aus Unfall- und Krankenversicherung der AHV-Beitrags
pfllcht unterliegen. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 7 Art. 22; 41 Abs. 2; 42 Abs. 2; 44 Abs. 1, 2; Zlff. 8 In• 
gress; Art. 29 Abs. 3, 3bls; 43 Abs. 1; 47 Abs. 1; 
51 Abs. 4; 67 Abs. 2, 3; 68 Abs. 2; Zlff. 9 Ingress; Art. 2 
Abs. 1, 2 Bst. b, f; 8 Abs. 1 Bst. d; 13 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 7 art. 22; 41 al. 2; 42 al. 2; 44 al. 1, 2; eh. 8 pream
bule; art. 29 al. 3, 3bls; 43 al. 1; 47 al. 1; 51 al. 4; 
67 al. 2, 3; 68 al. 2; eh. 9 preambule; art. 2 al.1, 2 let. b, f; 
8 al. 1 let. d; 13 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 9 Art. 18 
Antrag der Kommission 
Abs. 4, 4bis, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.6 
Alterslelstungen einer ausländischen obligatorischen oder 
freiwilligen Altersversicherung werden unabhängig davon, 
ob es sich um eine ordentliche Alterslelstung oder um eine 
Vorruhestandsleistung handelt, von der Arbeitslosenent
schädigung abgezogen, sofern kein Vorbezug nach Absatz 1 
vorliegt. 

Ch. 9 art. 18 
Proposition de la commission 
Al. 4, 4bls, 5 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Al. 6 
Des prestatlons de vleillesse ordlnaires ou antlclpees d'une 
assurance-vielllesse obligatolre ou facultatlve etrangere sont 
dedultes de l'lndemnlte de chömage, a molns qu'II n'existe 
une antlcipatlon au sens de l'alinea 4. 

Frlek Bruno (C, SZ), für die Kommission: Absatz 6 ist die 
Folge der Diskussion In der Kommission. Es handelt sich um 
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eine Anpassung an die bilateralen Abkommen. Was wollen 
wir damit? Wir wollen vermeiden, dass Überentschädigun
gen eintreten, weil nämlich ausländische Vorruhestandsre
gelungen gelten, also Renten aus dem Ausland an einen 
Arbeltslosen fliessen, der In der Schweiz Arbeitslosengeld 
beziehen kann. Wir wollen verhindern, dass durch die aus
ländischen Leistungen und die schweizerische Arbeltslosen
versicheru ng Überentschädigungen eintreten. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 9 Art. 22a Abs. 2; Zlff. 10; Zlff. 11; Übergangsbestim
mung Im Rahmen der 11. AHV-Revlslon; Zlff. 12 Titel, 
Zlff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 9 art. 22a al. 2; eh. 1 O; eh. 11; dlsposltlon transltolre 
dans le cadre de la 11e revlslon de l'AVS; eh. 12 tltre, 
ch. l lntroductlon 
Proposition de la commission 
Adherer a la decfslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 12 Art. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Aufheben 
Abs.2 
Unverändert, aber: 
Den zweiten Satz streichen 

Ch.12 art. 2 
Proposition de Ja commisslon 
Al. 1, 3 
Abroger 
AJ.2 
lnchange, mals: 
Biffer la seconde phrase 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Es handelt sich 
um das Pendant zur vorherigen Regelung, die wir für die In
validenversicherung getroffen hatten. Heute gehen 17 Pro
zent des Ertrages des Demographieprozentes der Mehr
wertsteuer, welches 1999 eingeführt wurde, an den Bund: 
zur Deckung seines Beitrages an die AHV. Ein Zehntel des 
Prozentes kann für die Finanzierung der IV verwendet wer
den. In diesem Jahr gehen 37,5 Prozent des IV-Anteiles an 
den Bund. Bis jetzt hat der Bundesrat das Demographlepro
zent ausschliesslich für die AHV verwendet. Am 12. Dezem
ber 2000 wurde auf die Vorlage zur Parlamentarischen Initia
tive «Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV» (00.416), die 
diesen Bundesanteil auf das Jahr 2001 hin streichen wollte, 
mit Stichentscheid der Ständeratspräsidentin nicht eingetre
ten; wir erinnern uns. 
Der Entwurf des Bundesrates geht dahin: Er sieht keine Än
derung des Bundesbeschlusses Ober die Anhebung der 
Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV vor. Der Nationalrat sei
nerseits hob den Bundesanteil am Demographleprozent auf, 
indem er Artikel 2 Absatz 2 und den letzten Satz von Ab
satz 3 strich. Unser Antrag geht dahin, sowohl den Bundes
anteil für die AHV als auch Jenen für die IV beizubehalten. 
Falls Sie auch dem Finanzierungsbeschluss zustimmen, 
schaffen Sie die Grundlage, dass die Normierung hier auf 
Gesetzesstule erfolgen kann. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. IV 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Ch.IV 
Propositfon de fa commissfon 
Adherer a la decision du Consell national 

Angenommen -Adopte 

1. Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHV/IV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. ArrMe f6deral sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur la valeur ajoutee 

Frlck Bruno (C, SZ), für dle Kommission: Wir setzen hier 
die Beratung fort, die wir in der Herbstsession begonnen ha
ben. Sie erinnern sich, dass die Vorlage auf Antrag von Kol
lege Schmid Carlo zur neuen Beratung an die Kommission 
zurückgewiesen wurde. Wir haben das auftragsgemäss ge
tan, und die Mehrheit legt Ihnen folgendes Modell vor: 
1. Das Mehrwertsteuerprozent zur Sanierung der Invaliden
versicherung soll per sofort eingeführt werden. Per sofort 
heisst sofort nach der Volksabstimmung, in der Realität: vor
aussichtlich auf das Jahr 2005, weil die Verfassungsabstim
mung im Jahre 2003 nicht mehr stattfinden kann; sie wird 
Anfang 2004 stattfinden, denn die Wahlen verlangen näch
stes Jahr eine Karenzfrist. Das Mehrwertsteuerprozent für 
die lnvalldenverslcherung wird demnach ab dem Jahr 2005 
erhoben werden können. 
2. Den zweiten Teil des Finanzierungsbeschlusses, 1,5 Pro
zent zur Sicherstellung der AHV nach Bedarf gestaffelt ein
zuführen, lehnt die Kommissionsmehrheit zum heutigen 
Zeitpunkt ab. Eine Minderheit verlangt dies. In der Detailbe
ratung werden wir eingehend darüber sprechen. 
Dies zur Einführung, bevor wir nun zur Detailberatung Ober-
~~re -
In Artikel 106 beantragen wir eine Anderung des Bundes
ratsentwurfes und des Nationalratsbeschlusses: Sie sehen, 
dass wir die lnvalldenversicherung vom Anteil der Spielban
kenerträge ausgttschlossen haben. Damit vollziehen wir 
keine praktische Anderung. Bereits heute ist nirgends vor
gesehen, dass die Erträge aus der Spielbankenabgabe der 
Invalidenversicherung zufllessen würden; sie dienen aus
schliesslich der Finanzierung der AHV. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Der Kommissionspräsident hat mich 
beauftragt, diesen Bundesbeschluss als Berichterstatterin 
zu vertreten. Ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, 
dass Ich nochmals darlegen kann, warum wir Oberhaupt ei
nen neuen Beschluss vorlegen und was dabei - im Ver
gleich zwischen Mehrheit und Minderheit - unsere Absicht 
ist. Der Kommissionspräsident gehört ja ln dieser Sache zur 
Minderheit. 

Frlck Bruno (C, 82), für die Kommission: Wir stehen ln der 
Detailberatung. Wir sind das letzte Mal eingetreten und ha
ben nun zu den einzelnen Details neue Anträge ausgearbei
tet. Ich bin nach wie vor Kommissionssprecher, falls Sie 
mich noch nicht absetzen. (Heiterkeit) 
Ich habe hingegen Frau Spoerry gebeten - und da mag es 
sich um ein kleines Missverständnis handeln -, dass sie bei 
Artikel 112, wo wir einen Systementscheid zu treffen haben, 
die Mehrheit vertritt; ich vertrete die Minderheit. Dieser Rol
lenwechsel betrifft nur die Frage des Systementscheides: 
Wollen Sie heute 1,5 Prozent Mehrwertsteuer für die AHV in 
der Verfassung normieren, oder wollen Sie das noch nicht? 
Zu diesem Punkt bitte ich Frau Spoerry, die Kommissions
mehrheit zu vertreten, weil ich die Kommissionsminderheit 
anführe. 
Ich hoffe, dass ich damit die Sache geklärt habe. 

Spoerry Vrenl (R, ZH): Sie erinnern sich, dass Ihnen die 
Kommission In der Herbstsession bereits Im Anschluss an 
die Beratung des IV-Gesetzes einen Antrag Ober die zukünf
tige Mittelerhebung für die IV einerseits und die AHV ande
rerseits unterbreitet hat. Wir beantragten Ihnen, einen ge-
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meinsamen Beschluss zur IV und zur AHV zu fassen. Da
nach sollte für die IV, direkt gestützt auf die Bundesverfas
sung, ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent erhoben wer
den, wobei der Bundesrat das Inkrafttreten hätte bestimmen 
sollen. Für die AHV erteilte der Antrag auf Verfassungsände
rung dagegen nur die Kompetenz, die Mehrwertsteuersätze 
durch das Gesetz insgesamt um 1,5 Prozent anzuheben, so
bald es zur Sicherstellung der Finanzierung dieser Sozial
werke notwendig WOrde. Es würde also nochmals eine 
Referendumsmöglichkeit bestehen. Die beiden Vorhaben 
hätten Volk und Ständen in einer einzigen Vorlage unterbrei
tet werden sollen, zu der man lediglich als Ganzes Ja oder 
Nein hätte sagen können. 
Kollege Garlo Schmid hat hier im Plenum den Antrag ge
stellt, die IV- und die AHV-Flnanzlerung zu trennen und Volk 
und Ständen Je einen separaten Beschluss zu diesen beiden 
Versicherungen vorzulegen. Daraufhin hat der Rat dieses 
Geschäft an unsere Kommission zurückgewiesen. 
Wir haben uns gemäss Ihrem Auftrag nochmals Ober das 
Dossier gebeugt. Dabei ist die Kommission einhellig zum 
Schluss gelangt, dass wir eigentlich nur zwei Möglichkeiten 
haben: Entweder legen wir, wie wir es bereits im Herbst be
antragt haben, gleichzeitig eine Vorlage über die IV- und die 
AHV-Finanzierung vor, die am gleichen Tag zur Abstimmung 
gelangt, oder wir trennen die beiden Vorlagen, dann aber 
nicht nur Inhaltlich, sondern auch zeitlich. 
Die Kommissionsmehrheit hat sich für den zweiten Weg ent
schieden, also gleichzeitig auch für eine zeitliche Trennung 
der beiden Vorlagen. Die Kommissionsmehrheit beantragt 
Ihnen, heute nur eine Vorlage zur IV-Finanzierung zu unter
breiten und dafür ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent zu 
beschliessen. Dieses kann direkt, gestützt auf die Verfas
sungsbestimmung, eingeführt werden. 
Ich möchte dem Sprecher der Kommissionsminderheit nicht 
vorgreifen, die ja an der Vorlage festhält, wie wir sie Ihnen 
bereits im Herbst unterbreitet haben. Die Begründung für 
dieses Vorgehen scheint im Wesentlichen darin zu liegen, 
dass wir für die Sozialversicherungen eine Gesamtschau 
brauchen. Diese Gesamtschau zeigt, das ist unbestritten, 
dass wir nicht nur für die IV, sondern auch für die AHV zu
sätzliche Mittel brauchen werden, dass wir das den Bürge
rinnen und Bürgern aufzuzeigen haben und dass wir deswe
gen - gemäss Minderheit - eine ungetrennte Vorlage zu 
unterbreiten haben. Die Kommissionsmehrheit unterstützt 
selbstverständlich die Notwendigkeit der Gesamtschau und 
auch die Notwendigkeit, diese den Stimmberechtigten dar
zulegen und sie über die später ohne Zweifel zusätzlich not
wendige Mehrwertsteuererhöhung für die AHV in aller Offen
heit zu Informieren. Wir, die Kommissionsmehrheit, sind aber 
nicht der Ansicht, dass daraus zwingend die Vorlage eines 
einzigen Beschlusses resultieren muss. 
Was wir jetzt brauchen, ist eine Erhöhung der Mehrwert· 
steuer um einen Prozentpunkt für die IV. Die IV hat per Ende 
2002 Schulden In der Höhe von rund 4,5 Milliarden Franken. 
Weiter kommen in den nächsten Jahren ohne zusätzliche Fi
nanzierung als Folge der jährlich anfallenden Deflzlte jedes 
Jahr bis zu 1,5 Milliarden Franken dazu. Das Ist ein unhalt
barer Zustand, den wir so nicht länger anstehen lassen kön
nen. Wenn wir der IV ab dem Jahr 2005 Jährlich ein Mehr
wertsteuerprozent zukommen lassen, so wird es möglich, 
zum einen die jährlichen Defizite zum Verschwinden zu brin
gen und zum anderen die bis dann aufgelaufenen Milliarden
schulden abzubauen. 
Ein Mehrwertsteuerprozent erbringt heute rund 3 Milliarden 
Franken. Etwa die Hälfte davon benötigen wir In Zukunft für 
die Deckung der Jährlichen Ausgaben, um weitere Deflzi~e 
zu verhindern. 15 Prozent des Betrages, also etwa 450 MJl
llonen Franken, gehen In die Bundeskasse, wie Mehrheit 
und Minderheit gemeinsam beantragen. Der Rest kann dann 
für die Schuldentilgung eingesetzt werden. Damit sollte es 
mögl!ch sein, bis zum Jahr 201 o die Schuld getilgt zu haben. 
Anschliessend ist der Bundesrat gemäss Verfassungstext 
verpflichtet, das Mehrwertsteuerprozent für die IV so weit zu 
senken, wie dies die Deckung des dannzumaligen Defizites 
erlaubt. 
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Etwas anders präsentiert sich die Situation bei der AHV. Zu
sätzliche Mittel werden nötig werden; das zeigt die demogra
phische Entwicklung klar. Wir wollen das als Kommissions· 
mehrheit mit Nachdruck festhalten und auch kommuni
zieren. Aber das Ausmass der benötigten Mittel und vor al
lem der Zeitpunkt, ab dem diese Mittel benötigt werden, kön
nen heute nicht mit absoluter Sicherheit bestimmt werden. 
Die konjunkturelle Entwicklung spielt hier eine wesentliche 
Rolle, und ebenso tun dies die Beschlüsse, die wir, zusam· 
men mit dem Nationalrat, bei der AHV-Revlslon fassen. Es 
ist natürlich auch denkbar, dass die Im Verfassungstext vor
gesehene Reduktion des IV-Mehrwertsteuerprozentes für 
die AHV verwendet werden kann. 
Aus diesen Gründen scheint es der Kommissionsmehrheit 
besser, jetzt, in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, 
das Fuder nicht zu überladen, sondern das zu beantragen, 
was wir dringend, rasch brauchen, nämlich die zusätzlichen 
Mittel für die IV. Selbstverständlich werden wir die Stimmbe
rechtigten unmissverständlich darauf hinweisen, dass zu
künftig noch mit weiteren Belastungen zu rechnen ist, dass 
diese Belastungen aber erst dann beantragt werden, wenn 
wir genau wissen, wie viel wann erforderlich Ist. 
Ich hoffe, dass die Kommissionsmehrheit mit diesem Antrag 
Ihrem Auftrag aus der Herbstsession auf eine gute Weise 
nachgekommen ist. Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissi
onsmehrheit zu folgen. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich möchte den 
Standpunkt der Minderheit in sechs Punkten darlegen: 
1. Zum finanziellen Gesamtrahmen: Wir haben heute ein 
AHV-Budget von rund 29,5 Milliarden Franken. Daran haben 
wir mit unserer Beratung wenig geändert. Wenn wir mit un
serem Beschluss betreffend dle Frühpensionierung bzw. die 
Streichung der 400 Millionen Franken durchkommen, steht 
die AHV um 400 MIiiionen Franken besser da. Das wären 
umgerechnet 0, 13 Mehrwertsteuerprozent. Wir haben jetzt 
also die Leistungen bestellt, das Menü ist «geordert», und 
wir fragen uns Jetzt: Wann bezahlen wlr? Wollen wir bezah
len? Das ist die Frage. 
2. Wie sieht die Finanzrechnung der AHV aus? Wir haben 
Ihnen auf diese Sitzung hin Blätter verteilen lassen. Sie se
hen darauf, dass die AHV-Rechnung ab dem Jahre 2008 ne
gativ sein wird und wir bereits ab dem Jahre 2009 die 
Mehrwertsteuer um rund 0,5 Prozent erhöhen müssen, um 
die AHV-Rechnung ausgeglichen zu gestalten. Im Jahr 2012 
muss ein weiteres Prozent folgen. Nun, diese Jahrzahlen 
können noch je nach Entwicklung der Wirtschaftslage um 
eins nach oben oder nach unten variieren, aber: je schlech
ter die Wirtschaftslage, umso früher. Wenn wir die Mehrwert
steuer nicht ab dem Jahre 2009 erhöhen, dann beginnen 
wir, von der Substanz des AHV-Fonds zu zehren. Heute liegt 
sie noch in der Nähe des gesetzlichen Jahresumsatzes der 
AHV. Wenn wir die Mehrwertsteuer nicht erhöhen, würden 
wir den AHV-Fonds aber in zehn Jahren vollständig aufzeh
ren. 
3. Zu den beschlossenen Leistungen: Wir haben nun im 
Rahmen der 11 . AHV-Revlsion die Leistungen beschlossen. 
Wollen wir bzw. müssen wir sie nicht auch finanzieren? Wel
che Botschaft richten wir an unsere Mitbürgerinnen und Mit
bürger? Wir haben Leistungen beschlossen und wissen, 
dass wir, um diese Leistungen aufrechtzuhalten, die Mehr
wertsteuer spätestens im Jahre 2009 um ein halbes Prozent 
erhöhen müssen. Aber wir tun es nicht. Wir versprechen Leis
tungen, ohne sie finanziell zu sichern. Wer heute bestellt, 
muss heute auch die Bezahlung regeln. Alles andere Ist poli
tische Zechprellerel. Wenn wir uns heute nicht auch dazu 
bekennen, dass wir die Mehrwertsteuer erhöhen müssen 
alle Rentenbezüger des Jahres 201 O leben ja -, verknüpfen 
wir das mit der Aussage, bereits in wenigen Jahren Ober ei
nen Leistungsabbau der AHV zu diskutieren. 
Den Leistungsabbau in der AHV können wir politisch realis
tisch nur auf drei Arten machen: Wir können den Mischindex 
verändern oder streichen, wir können die Witwenrente wei
ter abbauen, als wir es schon getan haben, und wir können 
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das Rentenalter erhöhen. Ist das eine realistische Botschaft 
im Hinblick auf die Situation In zwei, drei Jahren? Wenn wir 
uns heute nicht auch zur Mehrwertsteuer auf Verfassungs
stufe verbindlich äussern, dann verfehlen wir das Konsolidie
rungsziel. Wir versprechen Ausgaben, aber regeln nicht 
auch die Finanzierung. 
4. Wir haben uns in diesem Rat bisher Immer konsequent für 
eine Sicherung der AHV auf lange Frist ausgesprochen. Ich 
erinnere Sie an das, was wir beschlossen haben. Kollege 
Schiesser war hier federführend. Ich erinnere an seine Mo
tion aus dem Jahre 1995, 95.3534. Herr Schlesser hat zum 
Ersten eine Vorlage verlangt, die sicherstellt, dass die sich 
mittel- und langfristig abzeichnenden sehr hohen Ausgaben
überschüsse in der AHV-Rechnung möglichst von Anfang an 
aufgefangen werden - das ist nun die 11. AHV-Revision. 
Zum zweiten hat Herr Schiesser verlangt, dass die lang
fristige Leistungsfähigkeit der AHV trotz starker Belastung 
durch die demographische Entwicklung gewährleistet ist. 
Herr Schlesser hat in der Begründung seiner Motion ver
langt, dass der Bundesrat einen fixen Termin erhält, die FI· 
nanzierung dieser Leistungen vorzuschlagen. Das hat der 
Bundesrat ebenfalls mit der 11. AHV-Revision getan. Zum 
Dritten hat Herr Schiesser festgehalten, der bequeme und 
nahe liegende Ausweg der Plünderung des AHV-Fonds sei 
gesetzeswldrig und nicht statthaft. Wenn dieser Fonds ein
mal angezehrt werde, könne er kaum mehr je auf das nötige 
Niveau geäufnet werden. Dasselbe hat seine Fraktion Im 
Nationalrat verlangt. 
Wir sind seinen Anträgen mit 28 zu 7 Stimmen gefolgt. Seit· 
her war unsere Praxis: Wir wollen die AHV langfristig konso
lidieren, und wenn wir Leistungen beschllessen, regeln wir 
auch die Finanzierung. Wenn wir es heute nicht mehr tun, ist 
das eine völlige Abkehr von unserer Politik, auf die wir uns 
seit bald zehn Jahren festgelegt haben. 
5. Ich möchte Ihnen darlegen, was in zeitlicher Hinsicht fol
gen wird, wenn Sie der «hauchdünnen» Mehrheit folgen. Wir 
wissen, dass wir im Jahr 2009 das halbe Mehrwertsteuer
prozent und im Jahr 2012 das weitere eine Mehrwertsteuer
prozent haben müssen, wenn wir nicht den AHV-Fonds 
plündern wollen. Um diese Mehrwertsteuer 2009 einführen 
zu können, müssen wir die Verfassungsabstimmung 2007, 
allerspätestens Anfang 2008 durchführen. Das bedeutet für 
den Bundesrat, dass er die Vorlage im Jahr 2005 dem Parla
ment vorlegen muss. Wir wissen, dass diese Vorlagen ei· 
nige Zeit brauchen. Wenn Sie also heute entsprechend der 
Mehrheit noch nicht Ober die Finanzierungsseite reden, 
müssen Sie es In zwei Jahren dennoch tun! Machen wir uns 
nichts vor. Wir tun der Wirtschaft und unseren Rentnerinnen 
und Rentnern keinen Dienst, wenn wir heute die Augen vor 
der Finanzierung verschllessen und so tun, als könnte man 
das Ganze hinausschieben. Man kann es nicht. Wenn Sie 
es trotzdem tun, sagen Sie unseren Mitbürgerinnen und Mit
bürgern: Eure Renten sind nicht gesichert, und In zwei, drei 
Jahren sind wir bereit, Ober einen Abbau eurer Renten zu 
sprechen. Das dürfen Sie nicht tun, und das will auch ich 
nicht tun. 
6. Welches Ist das System, das sowohl die Mehrheit als 
auch die Minderheit beantragen? Wir wollen keine Blanko
vollmacht für den Bundesrat, die Mehrwertsteuer zu erhö
hen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgt In Form eines 
referendu Bundesgesetzes. Damit haben Sie und 
die Bürger die gllchkelt, auf den genauen Zeitpunkt und 
auf die Höhe der Mehrwertsteuererhöhung im Detail Rück· 
sieht zu nehmen, entsprechend der dannzumal wirtschaftli
chen Lage und entsprechend der f!nanzlelien Situation des 
AHV-Fonds. Das ist die richtige Antwort. 
Aus diesen sechs Gründen bitte ich Sie: Bleiben wir bei un
serem Wort, das wir der Öffentlichkeit während zehn Jahren 
gegeben haben, nämlich die AHV langfristig zu sichern. Ma
chen wir uns nichts vor. Bezahlen wir auch das, was wir 
heute an Leistungen bestellt haben. Folgen Sie der Minder
heit. 

Brändll Christoffel (V, GR): Es Ist unbestritten, dass die 
AHV längerfristig gesichert werden soll. Man soll hier nicht 
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den Eindruck erwecken, dass man dies je nachdem, welche 
Variante man wählt, will oder nicht will. Der Grundsatz Ist un
bestritten. Es geht aber um die Frage, wie man die Steuerer
höhungen den Bürgern vorlegt: Man kann dies in einem 
Paket tun, also AHV und IV vermischen; man kann es tren
nen und eine separate AHV- und eine separate IV-Abstim
mung durchführen; und man kann es staffeln, wie es die 
Mehrheit verlangt hat. 
Wenn man nun die IV und die AHV betrachtet, dann ist es 
schon klar: Bel der IV haben wir einen dringenden Hand
lungsbedarf. Offen ist die Höhe; da kann man darüber disku
tieren, ob die Mehrwertsteuererhöhung 0,8 oder 1,0 Prozent 
betragen soll. Das ist auch eine politische Frage und abhän
gig von der aktuellen Schuldensituation der IV. Sie Ist vom 
Bedarf und vor allem vom Sparvolumen bei der IV abhängig. 
Auch hier muss man sich entscheiden, ob man den Spar
druck hoch oder weniger hoch ansetzen will. Davon wird 
auch die Höhe abhängig sein. 
Bei der AHV Ist der Handlungsbedarf nicht Im gleichen 
Masse dringend. Es Ist auch noch wichtig, was die AHV-Re
vision bringt. Wir haben heute Beschlüsse gefasst, die Ein
fluss auf die AHV-Rechnung haben. Wir wissen, dass es 
Diskussionen zum Natlonalbankantell, zu den Reserven 
gibt. Ich spreche nur vom Drittel des Bundes, um das ganz 
deutlich zu sagen. Aber wenn man den der AHV zuweisen 
müsste, dann hätte das auch Einfluss auf die AHV-Finanzie
ru ng. Wir wissen auch nicht, wie sich die Wirtschaft In den 
nächsten Jahren entwickelt. Es gibt Veränderungen bis 
2009, 2010 oder 2013. Das scheinen mir gute Gründe zu 
sein, um diesen AHV-Entscheld nicht zwingend jetzt zu fäl
len. 
Auch die heutige Wirtschaftslage spricht elgentlich dagegen, 
dass man Steuern auf Vorrat beschliesst. Ich meine, dass 
die Trennung der Abstimmungen zur AHV und zur IV zur 
Transparenz beiträgt, und möchte deshalb beliebt machen, 
dass man hier der Mehrheit folgt. Ich möchte aber nochmals 
deutlich sagen: Das hat nichts damit zu tun, dass man die 
AHV nicht langfristig sichern will; dies ist eine andere Frage. 

Schlesser Fritz (R, GL): Herr Kollege Frick hat auf meine 
weit zurückliegende Motion verwiesen, mit der ich - nebst 
den übrigen Punkten, die Herr Frick aufgezählt hat - die 
langfristige Sicherung der Sozialwerke verlangt habe. Das 
war im Nachgang zur 10. AHV-Revislon und im Hinblick auf 
die damals entstandene Diskussion über die Sicherung der 
Sozialwerke in Bezug auf die demographischen Verände
rungen und die daraus entstehenden finanziellen Folgen. Im 
Rahmen dieser 1 o. AHV-Revision hat man immer wieder 
von der 11. AHV-Revision im Sinne einer Konsolidierung ge
sprochen; Frau Forster hat das gestern herausgestrichen. 
Man hat davon gesprochen, dass mit der 11. AHV-Revlslon, 
die wir jetzt durchberaten haben, eben auch die Konsolidie
rung der Sozialwerke erreicht werden müsse. 
Ich habe gestern das Wort zur 11. AHV-Revislon nicht ergrif
fen. Ich habe einfach aus der Aufstellung, die wir von der 
Kommission erhalten haben, ersehen, dass die Konsolidie
rung weitgehend auf der Einnahmen- und nicht auf der Aus
gabenseite erfolgt. Dazu muss Ich nichts mehr bemerken, 
das ist eine Tatsache. Die politischen Realitäten sind offen
bar so, dass das der Weg Ist, den wir beschreiten müssen. 
Nun wird die Rechnung präsentiert, wie es Kollege Frick ge
sagt hat. Auch wenn ich die Argumente der Mehrheit sehr 
gut verstehe, muss ich sagen, dass man In einem wirtschaft
lich schwierigen Umfeld mit allenfalls weit ausgreifenden Er
höhungen der Mehrwertsteuer zurückhaltend sein sollte. Ich 
vertrete auf der anderen Seite den Standpunkt, dass wir 
dem Volk ganz klar die Rechnung auf den Tisch legen müs
sen. Wir sehen, was die Mehrwertsteuererhöhung bei der In
validenversicherung bedeutet: Dort haben wir noch einen 
etwas weniger weit gehenden Antrag Dettling, aber das be
deutet natürlich keine Immense Entlastung, auch wenn es 
doch um einige Hundert Millionen Franken geht. 
Wir haben auf der anderen Seite die heutigen Perspektiven 
bei der AHV: Wenn ich diese Zahlenreihe, die wir von der 
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Kommission erhalten haben, weiterführe oder weiterver
folge, dann sehe ich, dass nach dem heutigen Kenntnis
stand Mehrwertsteuererhöhungen nicht nur 2009 und 2012 
erforderlich sein werden. Wir werden vielmehr bereits 2018 
und 2019 wiederum in erhebliche Schwierigkeiten geraten, 
wenn nicht etwas Aussergewöhnliches passiert, sei es, dass 
sich die Wirtschaftslage erheblich verbessert, sei es, dass 
sonst irgendeine glückliche Entwicklung eintritt. 
Zum Jahr 2019 - so fern liegt das eigentlich nicht -: Nach 
dem heutigen ordentlichen Rentenalter wäre es dasjenige 
Jahr, In dem Ich zum ersten Mal von diesen Leistungen pro
fitieren könnte. 
Der entscheidende Punkt ist für mich - da werde ich der 
Minderheit folgen werde -. dass wir dem Volk In aller Deut
lichkeit und mit allen Konsequenzen, auch vom Ausmass 
her, darlegen müssen, was es bei den demographischen 
Veränderungen heisst, die Sozialwerke auf dem heutigen 
Stand zu sichern. Damit sind nach dem heutigen Stand der 
Dinge 2,5 Mehrwertsteuerprozent verbunden. Wir kommen 
an der Realität nicht vorbei. Ich bin dafür, dem Parlament die 
Kompetenz zu geben bzw. - wie es Herr Frlck sagte - auf 
dem Gesetzgebungsweg zu beschliessen, dass die Umset
zung bzw. die Einführung in Tranchen erfolgt, wenn es nötig 
ist. Es ist klar darzulegen, was es vom Umfang her helsst, 
diese Sozialwerke über die Mehrwertsteuer zu sichern. 
Dazu muss Ich sagen - und das Ist eine Erkenntnis, die sich 
aus dieser Gesamtübersicht ergibt -: Zukünftige Mehrwert
steuererhöhungen wird es faktisch nur noch zur Sicherung 
der Sozialwerke geben, andere Zwecke können wir verges
sen. Die Mehrwertsteuer wird zu einer Spezialsteuer für die 
Sicherung der Sozialwerke werden. Das ist die Realität. 
An dieser Realität muss ich leider festhalten, auch wenn 
eine grundsätzliche Zustimmung zur Mehrwertsteuererhöh
ung in diesem Ausmass In einer wirtschaftlich schwierigen 
Situation nicht unbedingt klug ist. Sie ist aber ein politisches 
Signal Im Hinblick darauf, dass wir uns mit weiteren Lei
stungserhöhungen in den Sozialversicherungswerken nun 
wirklich zurückhalten müssen. Ich weiss: Wir haben das 
schon bei der 1 o. AHV-Revlslon gesagt, wir sagen es jetzt 
wieder, und unsere Nachfolger In diesem Saal werden es bei 
der 12. AHV-Revlslon wiederum bemerken. 

Schmid Carlo (C, Al): Ich möchte zunächst einmal der 
Kommission - mindestens der Mehrheit - danken, dass sie 
meinem Antrag gefolgt 1st und die Vorlage insoweit gesplittet 
hat, als die beiden Finanzierungsmodi tatsächlich voneinan
der getrennt werden. Wenn die Mehrheit damit durchkommt, 
welss das Schweizervolk so effektiv, worüber es abstimmt. 
Diese Koppelung von AHV und IV hätte ich eben nicht als 
richtig erachtet. 
In der Sache selbst unterstütze ich auch die Mehrheit. Die 
Konsolldlerung der Sozialwerke ist ein sehr hohes Ziel. Ich 
habe nach meinem Votum In der Herbstsession und nach 
dem Verfassen eines Artikels für eine Ostschweizer Zeitung, 
in dem Ich relativ deutlich geworden bin, sehr viele besorgte 
Rückmeldungen erhalten: Man fragte, ob Ich mich jetzt auf 
die Seite der kalten Sozialdemonteure geschlagen habe und 
keine Sicherheit der Sozialwerke mehr befürworte. Wir grei
fen hier ein extrem sensibles Problem auf, das Problem, 
dass unsere Bevölkerung ein Recht darauf hat zu wissen, 
wie es um die Sozialwerke steht, und dass sie auch ein 
Recht darauf hat, hier eine bestimmte Sicherheit zu haben. 
Nun, ich unterstreiche, was ich In der letzten Session gesagt 
habe: Eine absolute Sicherheit gibt es auch Im Bereich der 
Sozialversicherungen nicht, denn diese hängen zu 100 Pro
zent vom Gang der Wirtschaft ab. Ohne einen Franken zu 
verdienen, können wir auch keinen Franken verteilen. Das 
ist eine eherne Wahrheit. In dieser Situation marschiere ich 
gern mit all jenen mit, die sagen, wir müssten, soweit mög
lich, konsolidieren. Ich höre aber dort auf mltzumarschleren, 
wo ich Angst habe, dass wir schwankenden Grund zu betre
ten beginnen. 
Ich habe die Unterlagen bezüglich der Beratungen früherer 
AHV-Revislonen quergelesen, und es Ist mir dort aufgefal-
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len: Seit dem Ende der Vierzlgerjahre ist man sich bewusst, 
dass es gut geht, dass im Prinzip alles gut geordnet ist. Die 
Ausweitungen der Leistungen sind derart, dass sie mit den 
Ausweitungen der Konjunktur aufgefangen werden können. 
Die Finanzierbarkelt war bis in die Achtzigerjahre - bei einer 
Delle am Anfang der Siebzigerjahre - also praktisch nie ein 
Problem. 
Mir scheint, hier mOssen wir umdenken: Es geht nicht mehr 
nur aufwärts. Jede Leistungsausdehnung bewirkt, dass wir 
mehr Geld in diese Werke einschiessen - Geld, das aber 
von der Wirtschaft nicht mehr wie in den Jahren der Hoch
konjunktur automatisch generiert wird. Ganz abgesehen da
von brauchen wir ja - auch ohne dass wir nur einen Rappen 
Zusatzleistungen vorsehen - ohnehin mehr Geld, weil die 
Zahl der Rentner aus rein demographischen Granden zu
nimmt. In dieser Situation ist es wichtig, dass wir Vorsicht 
walten lassen. 
Nun kann man die Konsolidierung - eine buchhalterische 
Wahrheit - natürlich von zwei Selten ansehen: von der Aus
gabenseite und von der Einnahmenseite. Herr Schiesser hat 
es gesagt, und vor Ihm auch Herr Frick. Nun sind wir bei der 
Einnahmenseite. Hier, meine ich, sollten wir es uns aus zwei 
GrOnden angelegen sein lassen, noch etwas zuzuwarten. 
Der erste Grund ist der folgende: Es kann sein, dass wir 
dem Schweizervolk jetzt unter Umständen eine falsche Si
cherheit vorgaukeln, Indem wir diese Finanzierung bereits 
auf Jahre hinaus für gesichert anschauen. Was passiert? Ich 
will ja nichts verschreien und keine Kassandra sein, aber 
wenn Sie das gute Dutzend Gründerfirmen der Stiftung Ave
nir Suisse anschauen, die Denkanstösse für den Aufbruch 
der Schweiz hätte geben sollen, dann stellen Sie fest: Eine 
dieser Firmen gibt es gar nicht mehr, und ob ihre Nachfolge
rin überhaupt überleben wird, wissen wir nicht. Andere Fir
men sind auf 10 Prozent ihres Wertes zusammengefallen, 
wieder andere haben riesige MOhe mit der Ertragssituation. 
Der Schweizer Wirtschaft geht es nicht mehr gut! Ich frage 
mich: Wie kommen Sie darauf anzunehmen, dass die Lohn
summe immer einigermassen gleich gross sein wird? Sie 
kann in den nächsten Jahren zurQckgehen. Wenn die Lohn
summe zurückgeht - die AHV ist eine aus der Lohnsumme 
generierte Versicherung, soweit sie nicht von öffentlichen 
Beiträgen lebt -, dann werden wir noch mehr einschiessen 
müssen. Schauen wir einmal, wie die Geschichte verläuft 
und ob wir dannzumal sagen: Statt mehr einzuschiessen, 
müssen wir uns vielleicht effektiv einmal darauf besinnen, ob 
wir nicht auf bestimmte Leistungen, die zwar schön, aber 
nicht unbedingt notwendig sind, zurOckkommen sollten. 
Der zweite Grund ist die Art der Steuer, die wir erheben: Das 
Ist die Mehrwertsteuer. Seit es die Mehrwertsteuer gibt, ver
trete ich die Meinung, dass sie eine unsoziale Steuer ist, 
well sie den MIiiionär unverhältnismässig weniger trifft als 
die kleinen Seidenweber In meiner Gemeinde. 
Vor allem aber Ist sie eine Steuer mit einem gewissen Auto
matismus. Wir gehen hin und sagen: Wir erheben wieder 
0,5 Prozent. Das geht so bequem, so «ring». Per saldo spürt 
man es tatsächlich im täglichen Leben kaum, aber in der 
Summierung entziehen wir unserer Wirtschaft Geld. 
Aus den beiden GrOnden, die ich genannt habe, sollten wir 
zuwarten und noch nicht heute beschliessen, was wir tun. 
Wir halten uns damit Optionen offen, die wir uns versperren 
würden, wenn wir heute beschliessen würden. Wenn es eini
germassen rund läuft, Herr Frick, werden Sie in zwei Jahren 
diese Geschichte Ober die Runden bringen. Aber wir soll
ten - wenn wir noch Zeit haben - in diesen nicht leichten 
Zeiten nicht zu froh entscheiden, um uns die Handlungs
fähigkeit zu erhalten. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zuzustimmen. 

Stähelln Philipp (C, TG): Ich ergreife das Wort an sich le
diglich aus einem Grund: Kollege Brändli hat ein Wort ge
braucht, das ich zurückweisen möchte. Er hat gesagt, wir 
würden hier auf Vorrat Steuern erheben. Das machen wir 
nicht. Das machen wir tatsächlich nicht, und das muss in al
ler Klarheit gesagt werden. Wir behalten hier die Anhebung 
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durchaus auch - im Sinne, lieber Kollege Schmid, von Op
tionen offen halten - «in der Hand». Sie Ist nachher auf Ge
setzesstufe geregelt und unterliegt nach wie vor auch dem 
fakultativen Referendum. 
Hingegen seien wir uns doch klar - ich bin ein Opfer zweier 
JDA-Fiso-Obungen -: Wir haben alle Optionen geprQft. Wir 
wissen exakt, seit Jahren nun, dass die demographische 
Entwicklung zu dieser Anhebung des Finanzierungsbedar
fes führt. Wir haben Möglichkeiten zur KOrzung der Ausga
ben gepratt, das ist der Inhalt dieser 11. AHV-Revision. Wir 
haben keinen anderen Weg gefunden. Ich habe hier auch 
nicht ernst zu nehmende andere Anträge gehört, welche zu 
tieferen Ausgaben führen würden. Wir wissen nach wie vor, 
dass wir eine Finanzierungslücke haben werden. In dieser 
Situation, meine ich, geht es eben schlicht und einfach 
darum, dass wir klaren Wein einschenken. Das tun wir mit 
dieser Vorlage. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Wir sprechen heute doch nicht dar
über, ob wir die Finanzierung der AHV sichern wollen oder 
nicht. Wir sprechen lediglich darOber, zu welchem Zeitpunkt 
und in welcher Form wir dem Souverän die unerlässlichen 
zusätzlichen Mittel für die AHV beantragen wollen. 
Warum sprechen wir über diese Frage? Wir sprechen über 
diese Frage, weil Sie uns in der Herbstsession den Auftrag 
gegeben haben, getrennte Vorlagen zu unterbreiten. Was 
Ihnen die Minderheit heute beantragt, hat Ihnen die Kom
missionsmehrheit im Herbst vorgelegt. Sie haben diesen An
trag an die Kommission zurückgewiesen und gesagt, es 
dürfe nicht alles Ins gleiche Paket gepackt werden, Sie woll
ten eine getrennte Abstimmung über die IV-Finanzierung ei
nerseits und über die AHV-Finanzierung andererseits. Aus 
Respekt vor unserem Rat unterbreitet Ihnen die Kommission 
jetzt den Entscheid, den Ich erklärt habe und der darin be
steht, dem Stimmvolk zunächst einmal die IV-Finanzierung 
vorzulegen. 
Warum beantragen wir Ihnen das? Weil wir zum Schluss ge
kommen sind, dass eine Abstimmung Ober getrennte Vorla
gen zu IV und AHV am gleichen Sonntag dazu führen wird, 
dass die beiden Sozialversicherungen gegeneinander aus
gespielt werden, und genau das wollen wir nicht. 
Warum wollen wir das nicht? Weil uns etwas daran liegt, 
dass sowohl die IV als auch die AHV eine sichere Finanzie
rung haben. Da Sie von uns getrennte Vorlagen verlangt 
haben, Ist uns - als Mehrheit, die wir Ihren Rückwelsungs
beschluss respektieren wollen - nichts anderes Obrlg geblie
ben, als eine zeitliche Staffelung der Abstimmung zu bean
tragen. Wenn Sie alles zusammenpakken, riskieren Sie, 
dass das Fuder überladen Ist. Aber vor allen Dingen wird es 
auch dann nochmals eine Parlamentsvorlage brauchen, 
denn Sie müssen es dann ja auf Gesetzesstufe ausführen, 
und dagegen kann das Referendum ergriffen werden. Es än
dert also wirklich nicht sehr viel. Als Kommissionsmehrheit 
sind wir der Ansicht, dass wir uns bemüht haben, Ihrem Auf
trage so nachzukommen, dass die beiden SozlalVerslche
rungen nicht gegeneinander ausgespielt werden können, 
denn es liegt uns mindestens so viel wie der Minderheit 
daran, dass unsere Sozialversicherungen zuverlässig finan
ziert werden. Selbstverständlich sind wir bereit, der Bevölke
rung zu sagen, wie viele Mittel wir dafür brauchen. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich möchte noch 
auf das letzte Votum von Frau Spoerry kurz replizieren: Der 
Rat hat keinen Auftrag gegeben, die Vorlage zu trennen, er 
konnte diesen Auftrag in jener Situation nicht geben. Herr 
Schmid hat uns aufgefordert, die Vorlage zurOckzuwelsen, 
namentlich, um die Finanzierungsseite erst nach der Leis
tungsseite zu beraten. So hat er es formuliert - In seinem 
Antrag hat er die Eckpunkte fixiert. Im Antrag war keine 
Rede davon, die Vorlage aufzuteilen. In der mündlichen Be
grQndung hat Herr Schmid dann diesen Wunsch geäussert. 
Wir haben aber das Ratsreglement zu beachten, welches 
bestimmt, dass Anträge auf Abänderung oder Teilung einer 
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Vorlage schriftlich eingereicht werden müssen. Darüber ha
ben wir auch in der Kommission In Anwesenheit von Herrn 
Schmid gesprochen. Es liegt kein solcher Auftrag an die 
Kommission vor. 

Drelfuss Ruth, conseillere federale: A l'article 112 alinea 3 
lettre c, la minorite se rallie au projet du Conseil federal, qui 
est fidele aux engagements qu'II avait pris de presenter, 
comme l'a dlt M. Schlesser, l'lntegralite de la facture, d'expli
quer quelles sont les consequences des reformes que nous 
faisons et des reformes qui seront necessalres a l'avenlr, et 
d'anticiper aussl les consequences d'un vote qul pourralt 
ätre negatif plus tard, ou d'une couverture de molns de 
70 pour cent des depenses annuelles du campte de l'AVS. 
Je crols que cette solution a l'avantage d'ätre la plus claire 
pour l'ensemble des citoyens et des cltoyennes. 
Je m'etonne un tout petit peu de I' «Akribie» avec laquelle 
vous discutez de ce point-la. Je crois que c'est un polnt qu'il 
faudralt prendre avec serenite en se demandant quelle est la 
mellleure question a poser aux citoyens et aux citoyennes. 
Je crois que la majorite a suivi un raisonnement que je peux 
tres bien comprendre en disant que nous sommes actuelle
ment dans une periode difficlle sur le plan economique et 
qu'il ne taudrait pas multiplier les mauvais messages. Cer
tes, les messages seront donnes, mais il ne faudrait pas 
qu'ils causent de la rogne, suscitent l'angoisse de l'avenir, 
etc. Mais les choses peuvent de nouveau changer. 
Je crols que ce debat doit se poursulvre entre les deux 
Chambres en taute serenlte et ätre ensulte tranche. Je suls 
un peu etonnee par les arguments de M. Schmid. Je pense 
qu'on les reentendra lors de l'examen de la proposltion qu'il 
a presentee. II reproche a la minorlte, c'est-a-dire au paquet 
groupe, deux choses: la premiere, c'est de donner aux gens 
une fausse securlte, c'est-a-dire qu'll veut les plonger dans 
l'angolsse de l'avenir, comme s'il croyait que l'economie se 
releverait d'autant mleux que les gens auraient plus peur de 
l'avenir. Je crois au contraire pouvoir dire aux gens que les 
choses sont preparees pour amorcer egalement une solu
tion du cöte du financement quand ce sera necessaire -
«keine Vorschussleistung», c'est evident, il ne s'agit que 
d'une competence que !'Assemblee federale aura a exercer. 
Je voudrais renforcer un sentiment non pas de securite ab
solue, mais montrer que l'horizon est celul d'un equllibre a 
moyen terme. Vous savez, dix ans de destabilisation, avec 
!es arguments qul ont ete parfois avances, ont laisse des 
traces. 
La deuxieme chose, c'est son opposltion fondamentale, et 
qui n'a rien a voir avec la division en deux, a la taxe sur la 
valeur ajoutee qui seralt peut-ätre non sociale. Des calculs 
ont montre qu'elle etalt a. peu pres parallele a la retenue sur 
ie salaire et qua quand on consomme beaucoup, on pale 
aussi beaucoup de taxe sur la valeur ajoutee. Mais surtout II 
reproche aux impöts indirects d'ätre trop peu douloureux. 
Schmerzlose Steuern gefallen Herrn Schmid nicht! Vrai
ment, Je me dis que c'est absolument extraordlnaire. 
Je vlens d'une ville dominee par la grande flgure de Calvin. 
Je suis persuadee que ce que l'on dit de Calvin est une cari
cature, mais comme calviniste, vous vous posez un peu la, 
Monsieur Schmid! Vous ne voulez pas que les gens soient li
beres de leurs angoisses et vous voulez qu'ils souffrent en 
payant des impöts. Voila les deux prlncipaux arguments que 
vous avez apportes contre la proposition de la minorlte. Per
mettez-mol de vous dlre que l'economie a besoln de gens 
qui maftrisent leur vie, qui ont un horizon plus lolntaln, qui 
savent que l'on a prevu la deterloration du rapport entre les 
generatlons et qu'il ne s'aglt pas de fausse securlte, mals de 
ce qu'II taut pour pouvoir de nouveau depenser, consommer, 
prendre des declslons quant a son propre avenir. De plus, 
moi, j'aime payer tous les impöts, aussi ceux qui sont, 
comme vous le dltes, peut-ätre douloureux, mafs cela ne me 
gäne pas; je ne remarque pas toutes les deux mlnutes que 
je suis en traln de payer un Etat pour les täches que je lui 
demande de faire. Abandonnez peut-ätre un peu cette pos
ture calvinlste et on trouvera une banne solution. 
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Je ne n'ai pas repondu a la question devant laquelle vous 
ätes place, parce que, au fond, alle m'est un tout petlt peu 
indifferente. Je pense que c'est dans Ja procedure d'elimina
tion des dlvergences avec le Conseil national que vous trou
verez la mellleure solution. Pourquoi ne pas, a un premier 
stade, suivre l'ldee du Conseil federal qui, en respect des 
demandes du Parlement, propose plutöt de presenter l'inte
gralite de la facture en disant tout slmplement qu'll taut faire 
un effort de solidarite maintenant, tout de suite, pour l'assu
rance-lnvalldlte? Mais les rentlers d'aujourd'hul et de demaln 
ne sont pas oublles, puisqu'on prevolt deja la ta.Qon dont on 
procedera pour equilibrer les comptes de l'AVS dans les an
nees 2009 et 2012, si j'ai les dates blen en memolre. 
En d'autres termes, a ce stade, Je dlral que la proposltion de 
la minorite a plus d'avantages que celle de la majorlte. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decidee sans oppositlon 

Detailberatung - Examen de detall 

Titel 
Antrag der Kommission 
.... die Finanzierung der IV durch Anhebung .... 

l"ltre 
Proposition de /a commission 
.... le financement de l'AI par le bials .... 

Angenommen -Adoptl§ 

Ingress, Zlff. 1 Elnleltung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Preambule, eh. 1 lntroductlon 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 106 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
.... an die Alters- und Hinterlassenenverslcherung. 

Art. 106 al. 3 
Proposition de la commission 
.... l'assurance-vieillesse et survivants. 

Angenommen - Adopte 

Art. 112 
Antrag der Kommission 
Abs. 3Bst. c 
Mehrheit 
c. durch die Ertragsanteile der Versicherung aus den Mehr
wertsteuerzuschlägen nach Artikel 130 Absatz 3. 
Minderheit 
(Frick, Bier!, Brunner Christiane, David, Stähelln, Studer 
Jean) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.5 
.... gebrannten Wassern und den Ertragsanteilen aus den 
Mehrwertsteuerzuschlägen gedeckt. 

Art. 112 
Proposition de la commission 
Al. 3 let. c 
Majorlte 
c. par les supplements de taxe sur la valeur ajoutee, selon 
l'article 130 alinea 3. 
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Minorlte 
(Frick, Bleri, Brunner Christiane, David, Stähelin, Studer 
Jean) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 5 
Les prestations de la Confederation sont flnancees priori
talrement par le produit net de l'impöt sur le tabac, de l'impöt 
sur les boissons distillees, ainsi que par sa part aux supple
ments de taxe sur la valeur ajoutee. 

Abs. 3 Bst. c - Al. 3 /et. c 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 17 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 
Angenommen - Adopte 

Art 130 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Frick, Bieri, Brunner Christiane, David, Stähelin, Studer 
Jean) 
.... durch das Gesetz zeitlich bedarfsgerecht gestaffelt um 
Insgesamt .... 

Abs. 4bls 
Zur Sicherstellung der Finanzierung der Invalidenversiche
rung werden sämtliche nach den Absätzen 1 und 3 sowie 
nach Artikel 196 Ziffer 3 Absatz 2 Buchstabe e festgesetzten 
Sätze der Mehrwertsteuer um 1 Prozent erhöht. Der Bun
desrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens. Sind die 
Schulden der Invalidenversicherung getilgt, so senkt der 
Bundesrat die Sätze der Mehrwertsteuer entsprechend. 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 6 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Frick, Bier!, Brunner Christiane, David, Stähelln, Studer 
Jean) 
Der Ertrag aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze nach 
den Absätzen 3, 4 und 4bis geht an die Sozialversicherun
gen. Je ein Anteil am Ertrag wird laufend den Rückstellun
gen des Bundes für diese Versicherungen gutgeschrieben. 
Diese Anteile werden im Rahmen von Absatz 7 durch Ge
setz festgelegt. 

Abs. 6bis 
Ein Anteil am Ertrag des Mehrwertsteuerzuschlages für die 
Invalidenversicherung wird durch Gesetz dem Bund gutge
schrieben. Er dient zur Deckung des demographisch beding
ten Wachstums seiner Beiträge an die Ausgaben dieser 
Versicherung und berücksichtigt zusätzlich die durch die ln
validltätsrate bedingte Mehrbelastung des Bundes. Der Bun
desanteil entspricht höchstens 15 Prozent des Ertrages aus 
dem Mehrwertsteuerzuschlag zugunsten der Invalidenversi
cherung. 

Abs. 7 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Frlck, Bieri, Brunner Christiane, David, Stähelin, Studer 
Jean) 
Die Anteile am Ertrag der Mehrwertsteuerzuschläge für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, die dem 
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Bund nach Absatz 6 gutgeschrieben werden, sind bestimmt 
zur Deckung des demographisch bedingten Wachstums sei
ner Beiträge an dle Ausgaben dieser Versicherungen. Bei 
der lnvalldenverslcherung wird zusätzlich die durch die lnva
llditätsrate bedingte Mehrbelastung des Bundes berücksich
tigt. Die Bundesanteile entsprechen höchstens 17 Prozent 
des Ertrages aus den Mehrwertsteuerzuschlägen zugunsten 
der Alters- und Hlnterlassenenversicherung und höchstens 
15 Prozent des Ertrages aus dem Mehrwertsteuerzuschlag 
zugunsten der Invalidenversicherung. 

Antrag Schmid Carlo 
Abs. 4bis 
Zur Sicherstellung der Finanzierung der Invalidenversiche
rung können sämtliche .... 
der Mehrwertsteuer um höchstens 1 Prozent erhöht werden. 
Die Bundesversammlung bestimmt das Ausmass der Erhö
hung und den Zeitpunkt des lnkrafttretens. Sind die Schul
den .... getilgt, so senkt die Bundesversammlung .... 

Antrag Dettllng 
Abs. 4bis 
.... der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozent erhöht .... 

Art. 130 
Proposition de /a commlssfon 
Al. 4 
Majorfte 
Bitter 
Mlnorlte 
(Frick, Bleri, Brunner Christiane, David, Stähelln, Studer 
Jean) 
Des que cette mesure s'lmpose pour garantlr le financement 
de l'assurance-vieillesse et survivants, les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutee fixes aux allneas 1 er et 3 peuvent Atre 
releves au moyen de la lol, de manlere echelonnee dans le 
temps suivant les besolns, au total de 1,5 polnt au plus. 

Al. 4bls 
Pour garantir le flnancement de l'assurance-invalidite, les 
taux de la taxe sur la valeur ajoutee fixes aux alineas 1 er 
et 3 ainsi qu'a l'article 196 chlffre 3 alinea 2 lettre e, seront 
releves de 1 polnt. Le Conseil federal fixe la date de l'entree 
en vlgueur. Lorsque les dettes de l'assurance-invalidite se
ront amorties, le Conseil federal abaissera en consequence 
les taux de la taxe sur la valeur ajoutee. 
Al. 5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 6 
Majorfte 
Bitter 
Mlnorfte 
(Frlck, Bier!, Brunner Christiane, David, Stähelin, Studer 
Jean) 
Le prodult du relevement des taux de la taxe sur la valeur 
ajoutee seien les alineas 3, 4 et 4bis est attribue aux assu
rances sociales. Une part de ce produit est creditee au fur et 
a mesure a la reserve de la Confederatlon pour chacune de 
ces assurances. Ces parts sont flxees par la lol dans le 
cadre defini par l'allnea 7. 

Al. 6bls 
Une part aux recettes supplementalres de la taxe sur la va
leur ajoutee en faveur de l'assurance-invalidite est creditee 
par la loi a la Confederation. Elle est destlnee a couvrir raug
mentation, due au facteur demographique, de sa participa
tion aux depenses de cette assurance et tient egalement 
compte des depenses supplementaires a la charge de la 
Confederation decoulant des taux d'lnvalidite. La part de la 
Confederation correspond, pour l'assurance-fnvalldite, au 
maxlmum a 15 pour cent du prodult supplementaire de la 
taxe sur la valeur ajoutee. 
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Al. 7 
Ma}orite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Frick, Bieri, Brunner Christiane, David, Stähelin, Studer 
Jean) 
Les parts aux recettes supplementaires de la taxe sur la va
leur ajoutee en faveur de I'assurance-vleillesse et survivants 
et de l'assurance-invalidite qui sont creditees a la Con
federation selon l'alinea 6, sont destinees a couvrir l'aug
mentatlon, due au facteur demographique, de sa participa
tion aux depenses de ces assurances. Pour l'assurance
invalidite, il est egalement tenu compte des depenses sup
plementaires a la charge de la Confederatlon decoulant des 
taux d'invalidite. Les parts de la Confederation correspon
dent au maximum, pour l'assurance-vieillesse et survlvants, 
a 17 pour cent du produit supplementaire de la taxe sur la 
valeur ajoutee et pour l'assurance-lnvalidite, a 15 pour cent 
de ce produit. 

Proposition Schmid Carlo 
Al. 4bis 
.... alinea 2 lettre a, peuvent €1tre releves de 1 point au maxi
mum. ~Assemblee federale fixe l'etendue de l'augmentation 
et la date de l'entree en vigueur. Lorsque les dettes .... se
ront amorties, I' Assemblee federale abaissera .... 

Proposition Dettling 
Al. 4bis 
.... alinea 2 lettre a, peuvent €1tre releves de 0,8 point .... 

Abs. 4-AI. 4 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Über diese Be
stimmung wurde bei Artikel 112 Absatz 3 Buchstabe c ent
schieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on Ja proposition de la ma}orite 

Abs. 4bis - Al. 4bls 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Es geht um die 
Sanierung der IV-Rechnung. Sie haben in der letzten Ses
sion die Verlagerung von 1,5 Mllliarden Franken aus dem 
EO-Fonds In die IV-Rechnung beschlossen. Sle ersehen 
aus der Zusammenstellung, dass wir derzeit, per 2002, auf 
dem Kapitalkonto der Invalidenversicherung eine Schuld 
von 4,5 Milliarden Franken haben. Diese wird sich bis 2004 
auf 5,6 Milliarden Franken erhöhen. Dann soll das eine 
Mehrwertsteuerprozent erhoben werden, was zu einem Ab
bau der Schuld führen wird. Im Jahre 2011 wird das Kapital
konto der IV ausgeglichen sein. Danach kann eine kleine 
Reserve geäufnet werden. Diese Reserve ist aber gesetzlich 
nicht vorgeschrieben. 
Daher ist gemäss Gesetzgebung folgende Konsequenz zu 
ziehen: Das eine Mehrwertsteuerprozent brauchen wir, um 
die IV bis Ende 201 O zu sanieren. Anschliessend kann die 
Mehrwertsteuer durch den Bundesrat wieder gesenkt wer
den. Diese Senkung ist möglich, wenn die Zunahme der 
Zahl der IV-RentenbezOger nicht in gleicher Weise wie heute 
fortschreitet. Heute wächst die Zahl der IV-RentenbezOger 
um Jährliche 2,4 Prozent. Sollte es uns entgegen allen unse
ren Vorsätzen nicht gelingen, die Zunahme der Zahl der IV
RentenbezOger zu bremsen, könnte die Mehrwertsteuer 
nicht gesenkt werden. Kurz gefasst: Wir brauchen ein zu
sätzliches Mehrwertsteuerprozent, um dle IV-Kasse bis zum 
Jahr 201 o zu sanieren. Falls sich die Zunahme der Zahl der 
IV-Rentenbezüger nicht vergrössert, kann die Mehrwert
steuer anschliessend wieder um 0,2 bis 0,3 Prozent redu
ziert werden. 
Es liegt nun ein Einzelantrag Dettling vor. Er möchte die 
Mehrwertsteuererhöhung auf 0,8 Prozent beschränken. Ich 
bitte Herrn Dettling, den Antrag zu begründen. 
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Schmid Carlo (C, Al): Wir sind hier wieder bei einer Finan
zierungsveranstaltung, aber Ich möchte noch einmal darauf 
hinweisen, dass man auch einmal beim Geschäftsgebaren 
der IV ansetzen muss. Professor Erwin Murer hat in der 
«Schweizerischen Zeitschrift für Sozialversicherung und be
rufliche Vorsorge„ in dieser Hinsicht einen Artikel geschrie
ben mit dem litel: «Systembedingte Hindernisse auf dem 
Weg zur Entscheidfindung in Fällen unklarer Kausalität zwi
schen Gesundheitsschaden und Invalidität in der IV» - das 
einfach zuhanden des Departementes. Hier liegt noch vieles 
im Argen, das verbessert werden kann, indem das Departe
ment und die IV die Führung der IV selbst in die Hand neh
men und sie nicht irgendwelchen Dritten überlassen. 
Zur Sache selbst: Nachdem Herr Dettling bei den Einnah
men eine Senkung auf 0,8 Prozent beantragt, kann Ich mei
nen Antrag zurückziehen. Ich werde den Antrag Dettling 
unterstützen. 

Dettllng Toni (R, SZ): Erlauben Sie mir, zu dieser Frage 
ausführlich Stellung zu nehmen; es geht meines Erachtens 
um eine zentrale Frage. Wenn ich damit die Vorgaben des 
Herrn Ratspräsidenten betreffend Kurzvotum etwas ritze, so 
nehme ich mir dieses Recht in dieser wichtigen Frage Jetzt 
einfach heraus. 
Gemäss dem überarbeiteten Finanzhaushalt der IV, wie er 
sich in der gestern ausgeteilten Tabelle präsentiert, bringt 
die Mehrwertsteuer wesentlich mehr ein, als ursprünglich 
angenommen wurde. Aus der Spalte 8 der Tabelle lässt sich 
errechnen, dass ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent ab 
dem Jahre 2006 Bruttoeinnahmen von rund 3 Milliarden 
Franken einbringt. Zieht man den Bundesanteil von 15 Pro
zent ab, resultieren in der IV-Rechnung die budgetierten 
Nettoeinnahmen von 2,6 Milliarden Franken; Sie sehen das 
auf der genannten Tabelle beim Jahr 2006. 
Mit meinem Antrag, den Mehrwertsteuersatz um lediglich 
0,8 Prozent zu erhöhen, würden nach Abzug des Bundesan
teils Nettoeinnahmen von rund 2, 1 Milliarden Franken resul
tieren. Auch diese Mittel reichen aus, um das strukturelle 
Defizit der IV zu senken, d. h. die Schuldzinsen zu bezahlen 
und die Schulden nach und nach zu tilgen, wenn auch we
sentlich langsamer. Ja, wenn man berücksichtigt, dass auch 
auf der Ausgabenseite noch ein Sparpotenzial vorhanden 
ist, so genügen meines Erachtens 0,8 Prozent Steuererhö
hung durchaus. Dass der Schuldenabbau langsamer als bei 
einem höheren Mehrwertsteuersatz erfolgt, liegt auf der 
Hand. Zu beachten gilt es allerdings, dass der Spardruck bei 
knapperen Mitteln eher aufrechterhalten werden kann und 
dass es einfacher sein wird, neue Begehrlichkeiten abzu
wehren. 
Zieht man alles in Betracht, kann man guten Gewissens da
von ausgehen, dass für die Finanzierung der IV sowie für 
den notwendigen Schuldenabbau eine Erhöhung des Mehr
wertsteuersatzes um 0,8 Prozent ausreicht; denn wir wollen 
Ja keine Steuern auf Vorrat erheben. 
Vier Punkte sollen meinen Antrag zusätzlich unterstützen: 
1. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Mehrwert
steuer wesentlich ergiebiger ist, als ursprünglich angenom
men wurde. In der Botschaft vom 21. Februar 2001 geht der 
Bundesrat davon aus, dass ein Mehrwertsteuerprozent im 
Jahre 2004 Einnahmen von netto 2, 1 Milliarden Franken er
bringen wird - ich verweise auf die Tabelle Nummer 2 In der 
Botschaft. Wie Ich es bereits angetönt habe, weiss man mitt
lerweile, dass die Mehrwertsteuer wesentlich ergiebiger ist. 
Der Grund für die höheren Einnahmen liegt aber keinesfalls 
in der höheren Teuerung - diese liegt seit Jahren bekannt
lich nur knapp Ober der Nullprozentgrenze -, sondern sie 
sind vielmehr auf zurückhaltende Annahmen in der Budge
tierung der Mehrwertsteuer zurückzuführen. Ich verweise 
darauf, dass wir bereits heute einen Mehrwertsteuerertrag 
von knapp 3 Milliarden Franken haben. In der Tabelle finden 
Sie exakt diese Ertragsbasis erst für das Jahr 2005 ver
merkt. 
2. Wenn Sie auf der anderen Seite die Ausgaben an
schauen, so stellen Sie fest, dass auch hier wesentliche Un-
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terschiede zwischen der aus dem Jahr 2001 stammenden 
Botschaft einerseits und der neuesten Darstellung gemäss 
der gestern ausgeteilten Tabelle andererseits bestehen. Sie 
stellen fest, dass wir durchwegs Mehrausgaben in der Höhe 
von 700 Millionen Franken bis einer Milliarde Franken auf 
der Tabelle haben, gegenüber der Angabe in der Botschaft 
vom Jahre 2001. Diese Differenz ist unerklärlich. Auf jeden 
Fall ist es sicher zu hinterfragen, wieso innerhalb von einem 
Jahr oder anderthalb Jahren Mehrausgaben in der Höhe von 
700 Millionen Franken bis einer Milliarde Franken in der 
neuesten Übersicht budgetiert worden sind. 
Die einmal zugesicherten Gelder werden auch ausgegeben: 
Meine politische Erfahrung lehrt mich, dass einmal gespro
chene Mittel auch tatsächlich ausgegeben werden. Der Be
gehrlichkeiten gibt es in der IV bekanntlich vlele, ein Strauss 
von Zusatzbegehren wurde uns im Zusammenhang mit der 
4. IV-Revision vorgetragen. Dass es gelang, die meisten die
ser Begehrlichkeiten abzuwehren, haben wir wohl zu einem 
schönen Teil dem Umstand zu verdanken, dass die IV
Kasse zurzeit leer ist. Was aber wird geschehen, wenn die 
IV dereinst bedeutende Überschüsse erzielen wird und die 
Schulden rasch abgetragen werden können? 
Ich persönlich glaube nicht daran, dass es dann noch gelin
gen wird, die Sparbemühungen aufrechtzuerhalten und den 
Mehrwertsteuersatz zu senken. Wenn wir heute der IV ein 
ganzes Mehrwertsteuerprozent zusichern, werden die Spar
bemühungen bald einmal erlahmen. All jene Kreise, deren 
Ausbaubegehren wir Innerhalb der 4. IV-Revision noch zu
rückstellen konnten, werden mit Vehemenz fOr ihre Anliegen 
kämpfen. Es dürfte kaum lange dauern, bis neue Ausgaben
posten eröffnet werden. 
3. Vergessen Sie nicht, dass die Vorlage beim Souverän 
mehrheitsfähig sein muss. Meinungsumfragen zeigen Immer 
wieder, dass es sich bei der Mehrwertsteuer um eine sehr 
unpopuläre Steuer handelt. llefe Einkommen werden Ober
proportional belastet; auch der Binnenwirtschaft wird mit je
der weiteren Erhöhung Schaden zugefügt. Bisher hat der 
Souverän zwar jeder Anpassung zugestimmt. Ob dies Im
mer so sein wird, das wage ich zu bezweifeln. Ich weise 
auch darauf hin, dass die Verbände der Wirtschaft, sowohl 
die Economiesuisse als auch der Schweizerische Gewerbe
verband, für 0,5 Prozent Steuererhöhung plädiert haben. Ich 
schlage Ihnen hier 0,8 Prozent vor. 
4. Die Invalidenversicherung kommt mit meinem Antrag kei
nesfalls zu kurz. Ich möchte dieser Versicherung mit mei
nem Antrag das Wasser nicht abgraben. Vielmehr müssen 
wir bei unserem Entscheid mitberücksichtigen, dass der IV 
bereits zusätzliche Mittel zugesprochen worden sind. In der 
vergangenen Herbstsession haben wir einen Kapitaltransfer 
von der EO zur IV in der Höhe von 1,5 Milliarden Franken 
genehmigt. Zudem soll die 4. IV-Revision gemäss bundes
rätlicher Botschaft gewisse Nettoeinsparungen bringen. 
Diese Beschlüsse gilt es nun zu würdigen und mit In das 
Kalkül einzubeziehen. Wenn man wegen des Kapitaltrans
fers die Schuldenlast reduziert und dank den Sparanstren
gungen das strukturelle Defizit verringert, dann muss eine 
Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 0,8 Prozent aus
reichen. 
In diesem Sinn ersuche Ich Sie, meinem Antrag zuzustim
men. 

Frlck Bruno (C, SZ), fQr die Kommission: Wir haben offen
bar für einmal eine geteilte Schwyzer Standesstimme. Herr 
Dettllng hat erklärt, dass die Mehrwertsteuer eine unpopu
läre Steuer sei, die er nicht erhöhen möchte. Wir haben 
noch nie populäre Steuern erhoben. Die Frage Ist nur, ob 
eine Steuer nötig ist. Ich teile jedoch die Ansicht von Herrn 
Dettling, dass wir eine Steuer nur Im unbedingt nötigen Aus
mass erheben dürfen. 
Der langfristige Finanzhaushalt geht von einem zusätzlichen 
Ertrag von 3 Milliarden Franken fOr 1 Prozent Mehrwert
steuer aus. Nun, was bewirkt der Antrag Dettling? Rechnen 
wir kurz nach, und ich stütze mich dabei auch auf die Aus
künfte des Chefmathematikers des Bundesamtes rar Sozial-
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versicherung. Herr Dettling möchte ab dem Jahr 2005 eine 
um 600 MIiiionen Franken reduzierte Mehrwertsteuer erhe
ben; die 0,2 Prozent machen 600 Millionen Franken aus. Auf 
fünf Jahre hinaus - bis ins Jahr 2010 - macht das 3 Milliar
den Franken aus, die in der IV-Rechnung fehlen warden. 
Hinzu kämen die Zinsen, die höher sind, wenn die Schulden 
weniger stark abgebaut werden. Das würde nochmals einen 
Betrag zwischen einer halben und einer ganzen MIiiiarde 
Franken ausmachen. Der Antrag Dettling entzieht dem IV
Kapitalkonto Im Vergleich zur Fassung des Bundesrates und 
der Kommission bis im Jahr 201 O also 3,5 bis 4 Milliarden 
Franken. 
Das bedeutet: Im Jahre 201 O weist das Kapitalkonto der IV 
anstatt einem Minus von nur noch 600 Millionen Franken ein 
Minus von 4,0 bis 4,5 Milliarden Franken aus. Damit werden 
Sie - das ist die Konklusion - mit dem Antrag Dettllng die 
Schuld bis im Jahr 2010 nicht vermindern; sie ist dannzumal 
gleich hoch, wie sie es heute ist. Sie warden sie damit auch 
in Zukunft nur sehr verzögert abbauen, wenn Oberhaupt. Die 
Schuld wird auch im Jahre 2020 in erheblicher Grösse be
stehen. Damit sanieren wir die IV-Rechnung nicht. Wir über
lassen die Kapltalschuld der nächsten Generation, welche 
die Schulden später wird abbauen müssen und damit die 
Zeche für die Jahre 2005 bis 2010 zusätzlich bezahlt. 
Damit Ist erklärt, dass die Lösung von Herrn Dettllng auf den 
ersten Blick verführerisch erscheint, das finanzielle Problem 
der IV aber in keiner Welse löst. 

Drelfuss Ruth, conseillere federale: Je me Joins au presl
dent de la commisslon pour vous prier de rejeter la proposi
tlon Dettling parce qu'elle veut malntenir en fait l'AI dans un 
regime de dettes permanentes. Ce qu'elle veut - le tableau 
que nous avons sous les yeux le montre blen -, c'est que 
l'AI ne sorte jamais des dettes. M. Dettling souhaite qua l'AI 
garde des dettes de l'ordre de quelques milllards de francs, 
comme un boulet. Bien! ll a l'impression que sl l'AI tire un 
boulet, on pourra plus facllement, dans une prochaine re
forme, j'imagine, reduire las prestatlons. En ce qui concerne 
la reforme que vous venez de decider, la reduction des pres
tations est reelle - moderee, mais reelle -, mais elle ne de
ploiera ses effets qu'avec le temps, puisque l'on veut garder 
malgre tout les filets de secours que l'on a actuellement mls 
pour rattraper un certain nombre de personnes. En d'autres 
termes, II s'agit de conserver largement las acquis - mais 
pas a tout jamais, puisque toutes les rentes sont de toute fa
QOn reexaminees et de ne pas mettre quelqu'un sous un 
autre regime lorsqu'il a obtenu un droit au soutien de l'AI. 
Donc, vous voyez que nous restons dans un regime de det
tes, et tous les efforts que nous faisons ne nous permettent 
pas d'en sortlr. 
J'aimerals ajouter deux choses a ce que vient de dire M. 
Frick. 
1. Je ne vois pas comment des citoyens et des cltoyennes 
pourront accepter une augmentatlon d'lmpöt qui ne resoudra 
aucun probleme. Qua leur dira-t-on? Qu'il faudra accepter 
une hausse de la taxe sur la valeur ajoutee, mais que las 
dettes continueront a s'accumuler et qu'on continuera a 
payer les interäts negatlfs. Voilä la campagne qu'il faudrait 
mener. Je ne crois pas qu'elle pourrait ätre couronnee de 
succes et que le Parlament pourrait expliquer comment II 
peut faire un effort, mais qua son effort est absolument insut
flsant. 
2. Je parle aussi au nom de M. Villiger, president de la Con
federatlon et chef du Departement federal des finances, car 
vous prlvez la Confederation de ressources dont alle a be
soln pour flnancer les assurances sociales. La, le calcul est 
vite fait. La reductlon nous enleve donc deja 15 pour cent, je 
crois, de la ressource fiscale, solt 90 millions de francs, et le 
malntien de la dette, donc le malntlen des lnteräts qu'il nous 
taut payer sur cette dette representerait, en particuller pen
dant la fln de la decennie, 75 millions de francs par annee. 
Voila, on peut essayer d'etrangler l'Etat par toutes sortes de 
moyens. II n'y a rien d'autre dans la proposition Dettling que 
la volonte de ne pas liberer l'AI d'un boulet de dettes depas-
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sant 3 milliards de francs jusqu'au-dela de l'an 2020, mais 
aussi d'etrangler la Confederation, et cela dans un moment 
particulierement difficile. 
Quant aux recettes plus abondantes de la taxe sur la valeur 
ajoutee, esperons qu'elles seront maintenues au nlveau 
qu'elles ont actuellement. J'ai toutes les raisons d'en douter 
d'apres les derniers comptes rendus que nous avons rec;us 
de la part de l'administration fiscale. La taxe sur la valeur 
ajoutee est tres liee a l'evolution economique, eile peut aussi 
bien s'effondrer de nouveau que rapporter plus que ce qui 
etait prevu initialement. 
C'est pourquoi Je vous invite a rejeter la proposition Dettling, 
qui n'est pas une solution de desendettement. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Antrag 
Schmid Carlo ist zurückgezogen worden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 25 Stimmen 
Für den Antrag Dettling .... 15 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 
Angenommen - Adopte 

Abs. 6-AI. 6 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Über diese Be
stimmung wurde bei Artikel 112 Absatz 3 Buchstabe c ent
schieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 6bis - Al. 6bis 
Angenommen - Adopte 

Abs. 7-AI. 7 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Über diese Be
stimmung wurde bei Artikel 112 Absatz 3 Buchstabe c ent
schieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II 
Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 34 Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 

2. Bundesgesetz über die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
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Ständerat 

Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
seien lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 
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1. Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHVnv 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. Arret, t6d,ral sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur la valeur aJoutn 

Dormann Rosmarie (C, LU), fOr die Kommission: Wir kom
men nun zur Differenzbereinigung In der Frage der Finanzie
rung unserer Sozialversicherungen AHV und IV. Da hat der 
Ständerat zwei markante Differenzen zu unserem Rat ge
schaffen: Er hat einerseits die beiden Finanzierungsvorlagen 
von AHV und IV zusammengeführt, was richtig ist, dann 
aber wieder geteilt Das heisst, der Ständerat verzichtet zum 
heutigen Zeitpunkt auf die Sicherstellung der AHV im 
finanziellen Bereich und macht dafOr eine sehr knappe Be
gründung geltend, nämlich man wolle keine Mehrwertsteuer
prozente auf Vorrat sprechen. 
Wir haben drei Grundsatzentscheide zu fällen: Der eine be
trifft Artikel 112, da geht es um den Anteil des Bundes aus 
den Mehrwertsteuererträgen; in Artikel 130 geht es um die 
mittel- und langfristigen Mehrwertsteuersätze zugunsten der 
AHV; und In Artikel 130 Absatz 4bis geht es um die Grund
satzfrage, wie hoch der Mehrwertsteuer-Prozentsatz zuguns
ten der IV sein soll. Zu all diesen drei Grundsatzfragen gibt 
es je eine Mehrheit und Minderheiten. Ich denke, wir kom
men in der Detailberatung dann noch zu den Argumenten. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: En preambule a 
cette lmportante revision constitutionnelle sur le financement 
de l'AVS/AI, la commission a commen°' parse rallier au 
Conseil des Etats en refusant d'entrer en matiere sur le pro
jet d'arrc!lte federal 2 en relation avec la 4e revislon de l'AI. 
Ce faisant, alle entend, tout comme le Conseil des Etats, 
traiter de ces modificatlons globalement. 
La discussion a porte essentlellement sur le droit de la Con
federation a. disposer d'une part du supplement de TVA a 
percevolr dans le contexte economlque et financier actuel et 
futur. M. Peter Siegenthaler, directeur de !'Administration fe
derale des flnances, dans un premier temps, et M. Villiger, 
conseiller federal, lui-mtme, dans un deuxieme temps, sont 
venus nous rappaler les enjeux actuels. La diminution du 
rendement de l'impöt federal direct, difficilement previsible 
dans une ampleur pareille, attelnt un chiffre de 1,2 mllliard 
de francs. A cela s'ajoute une parte de rendement du droit 
de timbre de 1 mllllard de francs. II n' etait pas previsible non 
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plus que la Bourse chute ä. de pareils nlveaux. Enfin, en 
fonction du plan financier que nous avons adopte recem
ment, qui comprend entre autres une augmentatlon de la 
contrlbution federale ä. l'abalssement des primes d'assu
rance-maladie d'environ 500 millions de francs d'ici ä. 2006, 
et du nouveau paquet fiscal, il taut s'attendre ä. une diminu
tlon de 4 ä. 5,5 milliards de francs. SI, de plus, nous renon-
9ons ä. augmenter les quotas d'lmportation de la vlande et 
malntenons une augmentation de 6 pour cent du budget de 
la formation, de la recherche et de la technologie et avons 
une augmentatlon des charges de l'assurance-chömage, il 
faudra envisager un deficit situe autour de 7 milliards de 
francs. 
Dans ce contexte, la participation federale ä. l'AVS/AI repre
sente pres de 20 pour cent du budget federal avec une crois
sance previslble de 2,5 pour cent environ. Dans ces condi
tions, le montant de la participatlon federale au financement 
de l'AVS/AI ainsi que le droit de la Confederation de dispo
ser d'une partie du supplement de TVA envisage pour la ga
rantlr dolvent Atre reexamfnes. A defaut, ces particlpatlons 
ne pourront Atre maintenues ä. leur niveau actuel. 
Ce discours n'a pas lmpressionne les commlssaires. Lama
jorlte entend maintenir le cholx fait par notre Conseil lors de 
sa premiere deliberatlon. Pour des rafsons de transparence, 
et dans le contexte de l'lnquletude actuelle renforcee encore 
par les difficultes de la LPP - ce que J'appelleral le «syn
drome de la Rentenanstalt» -, tout supplement de la TVA 
doit Atre attribue entlerement et completement a J'AVS ou a 
l'AJ. En l'occurrence, l'assainissement de cette derniere as
surance, dont le compte de capital presente un deficit de 
plus de 4 milliards de francs, demande des mesures urgen
tes. En revanche, celui de l'AVS maintient un taux de cou
verture autour de 80 pour cent Jusqu'en 2010 environ. Or le 
seuil d'intervention a ete fixe a 70 pour cent. 
Cette option de la commission de maintenir la decision du 
Conseil national du mols de mal 2002 a ete prise par 18 volx 
contre 3 et sans abstentlon, en particulier a la suite d'une cu
rieuse alliance des contralres UDC/Partl soclaliste, dont Je 
renonce a faire l'analyse politlque. 
II en resulte concretement qu'II est dlfficlle de mener un exa
men de detail sur chacun des articles. Les nouvelles propo
sitions du groupe UDC qui vlennent d'Atre deposees 
n'ajoutent pas de clarte au debat. l.'.AI, retiree de l'article 106 
appara1t a l'article 130 alinea 4bis. La seule divergence a ce 
niveau concerne le taux de TVA applique pour obtenir un as
sainlssement satisfalsant. Par contre, les modifications pro
posees par Ja majorlte a l'article 112 alinea 3 lettre c, a 
l'article 130 alineas 4 et 6, ainsi que sa volonte de biffer l'ar
ticle 130 alinea 6bis, forment un tout indissociable. II en est 
de mllme des proposltions de mlnorite qui demandent d'ad
herer a la decision du Conseil des Etats. 
Dans ce contexte, il est a noter que la proposition visant a 
maintenir notre decision a l'article 130 alinea 4. avec l'ajout 
qul figure sur votre depliant, n'a recueilli que 11 voix con
tre 8, avec 2 abstentions, quelques commlssaires jusque-la 
membres de la majorite preferant cette fois biffer tout slm
plement cet alinea par volonte d'envlsager une augmenta
tion minimale de la TVA reduite a 0,5 pour cent (mlnorite 
Triponez). 
La discussion sur l'article 130 alinea 4bis a porte essentlelle
ment sur le niveau du relevement des taux de TVA a appli
quer au vu des chlffres a dlsposltion. Tous les taux proposes 
ne prennent pas en compte la particlpatlon de la Confedera
tion, mais presupposent qu'elle maintient sa participation au 
mllme taux qu'actuellement. Manifestement, 0,5 pour cent 
est insufflsant pour assalnir le deflclt du compte de capltal de 
l'AI. 0,7 pour cent pourrait Atre sufflsant, mais seules les va
leurs de 0,8 et 1 pour cent permettent de revenir a un 
compte de capital positif, respectivement en 2014 et en 
2008. La commission a egalement abondamment debattu 
des effets negatifs d'une augmentation de la TVA dans un 
contexte economique defavorable et qui ne semble pas pres 
de s'ameliorer rapidement. 
La commission s'est prononcee, par 15 voix contre 8, pour 
le taux de 0,8 pour cent. 
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Couchepln Pascal, president de la Confederation: Le Con
seil national s'.etait prononce contre l'attribution ä la Confe
deration d'une part des produits supplementaires de la TVA. 
Une divergence a ete alnsl creee avec le Conseil des Etats. 
Cette question est d'une importance capitale; elle n'est pas 
nouvelle d'ailleurs pulsqu'elle s'etait deja posee Iors de la 
discussion relative ä l'introduction d'un pour-cent demogra
phique en faveur de l'AVS au 1er Janvier 1999. 
Vu son importance, la partlcipatlon de la Confederation aux 
recettes de la TVA a ete maintenue dans le cadre de la 11 e 
revlsion de l'AVS. Cette suppression des parts de la Confe
deration aux recettes de la TVA ne seralt pas supportable 
pour le budget federal qui, comme vous le savez, se dete
rlore de semaine en semalne, au vu de l'evolution conjonctu
relle negative que l'on conna1t. 
l.'.AVS et l'AI sont, vous le savez bien, financees par deux 
sources. 
La premiere source, ce sont les cotisations des assures, les 
contributions patronales ou les contrlbutlons salarlales. Ces 
recettes dependent etroitement de la capacite contributive, 
de l'evolution conjoncturelle, de l'evolution des salalres. Or, 
les salaires sont plutöt stables dans la periode actuelle et, 
avec l'augmentation du chömage, il y a plutöt des contrlbua
bles qui dimlnuent leurs prestations que le contraire. 
La seconde source, c'est la participation des pouvoirs pu
blics aux depenses de l'AVS et de l'AI. Cette source n'est 
pas liee ä Ja capacite financiere de la Confederation, ni ä 
l'evolution des recettes de celle-ci, mais elle est liee unique
ment aux depenses des deux assurances concernees. Or, 
c'est une constatatlon, Jes depenses de l'AVS et de l'AI aug
mentent; elles croissent plus vite que l'economie suisse en 
general, et donc que les recettes de la Confederation. Le re
sultat, c'est que nous aurons dans Ies annees qui viennent 
un defaut de financement. On a calcule que si on cumule 
ces defauts de flnancement, on arrive a un chiffre de 20 mil
liards de francs en 2020. 
Une suppression de la part des recettes de la TVA que r990it 
la Confederatlon ne peut donc €ltre acceptee sans mettre en 
perll la polltique budgetalre. Si eile devait Atre acceptee, 
nous serions contraints, parce qu'il y a le frein aux depenses 
et le freln ä l'endettement, de couper dans d'autres charges 
de la Confederation. Nous avons essaye Jusqu'a maintenant 
de preserver certains secteurs, notamment l'education, la 
recherche et la technologle. Si la decislon qul est la vötre -
celle qua vous avez prise precedemment - devalt itre con
flrmee aujourd'hul, je crois que nous devrons passer sur nos 
objections et commencer a discuter la remise en cause de 
certaines depenses considerees comme essentielles, et no
tamment des depenses destinees aux secteurs de l'educa
tion, de la recherche et de la technologie. 
II y aurait peut-€ltre une alternative, mals eile n'est pas rea
llste politiquement, c'est de trouver de nouvelles sources de 
recettes pour la Confederatlon. 
II reste peut-Atre encore une autre possibilite, c'est d'abais
ser les taux de partlcipation de la Confederatlon aux depen
ses des assurances dans la proportion des recettes de la 
TVA qui echapperalent a l'Etat central. Cette solutlon per
mettrait de ramener les contrlbutions federales a un niveau 
qui serait encore financlerement supportable pour les assu
rances. 
Au vu de la situation, le Conseil federal, dans une seance du 
19 fevrier 2003, a decide de mettre en appllcation cette al
ternative, de l'inclure dans le programme d'allegement bud
getaire 2003, mais il faudra encore concretiser cette mesure 
sur le plan legal. Du point de vue financier, cela signifie 
qu'au cas ou vous decideriez de supprlmer les parts de la 
Confederatlon aux recettes de Ja TVA, l'AVS et l'AI ne pour
raient beneficier de moyens supplementaires en raison de la 
mise en oeuvre de la solution preventive que j'ai evoquee il y 
a un Instant. 
En ce qui concerne l'AI, la commlsslon a adopte, par 15 voix 
contre 8, une proposltion Triponez en faveur d'un releve
ment limite de la TVA de 0,8 polnt pour cette assurance. 
Avec ce taux reduit, l'AI pourrait amortir ses dettes sl les re-
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cettes de la TVA echappaient a la Confederation et allaient 
directement dans les caisses de l'assurance. Toutefois, cette 
fa90n d'aglr nous paraft lrreallste pulsque, justement dans 
cette hypothese, las moyens mis a disposition de l'AI se
raient reduits par l'adoption de ca qu'on appelle la solution 
preventive, c'est-a-dire la dlminution de la participation de 
la Confederatlon au financement de l'AI. Dans ce cas-la, le 
0,8 point ne seralt plus suffisant pour couvrir le rembourse
ment des dettes. 
La mesure preventive qua j'ai evoquee malntenant n'enleve 
rien a la volonte du Conseil federal de tenter de vous con
vaincre de maintenir la part de la Confederatlon aux recettes 
supplementaires de la TVA. Nous sommes convaincus que 
le Conseil federal avait raison lorsqu'il vous demandait de 
maintenlr les parts de l'Etat central a la hausse de la TVA, 
qui pourrait Atre decidee en faveur de l'AVS/AI. Si vous n'ac
ceptez pas cette propositlon, il nous faudra trouver d'autres 
moyens. 
J'ai evoque le moyen qui est le seul possible politlquement, 
je repete, c'est la dimlnution de la participation de la Confe
deration au financement de l'AVS/AI. Ce n'est pas une 
bonne solution qua d'aller dans ce sens-la. 
Le Conseil federal prefere de beaucoup la solution qu'il a 
toujours defendue et qui a ete celle du Conseil des Etats. 
Laissez-nous notre part au gäteaul 
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Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Es ist nicht das erste 
Mal, dass wir vor der Frage stehen, ob der Bundesanteil der 
Mehrwertsteuer gerechtfertigt ist oder ob das Ganze direkt 
den Sozialversicherungen zugeteilt werden soll. Die Minder
heit der Kommission empfiehlt Ihnen, hier dem Ständerat 
bzw. dem Bundesrat zu folgen und die heutige Regelung zu 
belassen. 
Heute werden rund 16,1 Prozent der AHV und 37 Prozent 
der IV aus Bundesmitteln berappt. Wenn man das in Fran
ken sieht, dann sind das heute rund 400 Millionen Franken, 
die hier geleistet werden. Nach der 11. AHV- und der 4. IV
Revision werden dann allerdings diese Mittel rasant zuneh
men, und es werden im Jahre 2005 - nach Inkrafttreten die
ser Revisionen - rund 800 Millionen sein, die hier auf dem 
Spiel stehen. 
Die Meinungen in der Kommission waren grossentells an
ders. Die einen wollten möglichst viel zu den Sozialwerken 
schaufeln, um mehr Leistungen versprechen zu können, um 
ihre Wahlversprechen einlösen zu können und so Zusatzmit
tel fOr die Sozialwerke zu generieren. Die anderen sahen 
sehr wohl, dass man mit der ordentlichen Finanzierung die 
demographische Entwicklung und die lnvalidlsierung nicht 
auffangen kann; sie wollten keine anderen Steuern erheben, 
und so waren sie sich bewusst Wenn man den Bundesan
teil zu den Sozialwerken gibt, dann hat man da etwas mehr 
Geld. 
Die Minderheit ist aber überzeugt, dass wir hier die Fakten 
auf den Tisch legen müssen. Die demographische Entwick
lung und die lnvalidisierung haben sehr grosse Auswirkun
gen auf die Finanzierung der Sozialwerke, aber auch auf 
den Bundesanteil: Wenn es insgesamt mehr Geld braucht, 
dann wächst auch dieser Anteil, und dieser muss spezifisch 
auch aufgestockt werden können. Diese Finanzierungslücke 
wird Jahr für Jahr grösser, da man einerseits aufgrund der 
lnvalidislerung und der Längerlebigkeit der Leute mehr Mittel 
braucht, andererseits dieser Bundesanteil ausgabenprozen
tual effektiv zunimmt. Die ordentlichen steuerlichen Mittel Im 
Bundeshaushalt sind ans Wirtschaftswachstum gebunden, 
und das steigt nicht im selben Ausmass wie die Ausgaben 
bei AHV und IV. Also wenn Sie hier der Mehrheit zustimmen, 
dann müssen Sie sich ganz bewusst sein: Wir werden hier In 
den nächsten Jahren Milliardenlöcher stopfen müssen. Das 
heisst, Sie können sich gerade damit befassen, noch einmal 
ein Sparpaket zu schnüren, weil wir, seit wir die Schulden
bremse haben, nicht einfach Bundesmittel von einer Kasse 
in die andere schaufeln können, ohne aufzuzeigen, wie wir 
diese Löcher stopfen. 
Aus diesem Grund hat auch der Ständerat sehr eindeutig 
Stellung genommen und hier den Bundesrat unterstützt. Wir 
müssen gemeinsam diese Aufgaben bewältigen. Wir haben 
heute das Faktum, dass ungefähr dieser Prozentsatz mit 
Bundesgeldern gedeckt werden muss. Dem müssen wir 
auch Rechnung tragen; wir müssen dazu stehen. 
Deshalb bitte ich Sie, hier nicht ein Loch zu schliessen und 
ein anderes zu öffnen, sondern die Finanzierung wirklich 
konsequent anzuvisieren und hier die Minderheit zu unter
stützen. 

Fasel Hugo (G, FR): Ich kann mich In dieser Frage relativ 
kurz fassen: Die grüne Fraktion wird klar und deutlich der 
Mehrheit zustimmen. 
Die Argumente, die Frau Egerazegi vorgetragen hat, sind 
nur ein Stück weit glaubwürdig. Wenn sie die Schulden
bremse ins Feld führt, gilt dieses Argument natürlich auch 
fOr andere Beschlüsse, die die FDP-Fraktion momentan fas
sen hilft. In der WAK hat sie nämlich eindeutig dafür votiert, 
dass das Steuerpaket von 1,2 Milliarden Franken trotz finan
ziellen Schwierigkeiten des Bundes beschlossen werden 
soll. Das heisst, dass in anderen Fällen gerade dieses Argu
ment, das Frau Egerszegi hier einbringt, überhaupt nicht 
gilt - insofern kann man sehr wohl sehen, dass es hier teil
weise um eine Gewichtung der Anliegen geht und nicht um 
das Argument der Schuldenbremse. 
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Wir sind der Auffassung: Wenn die Mehrwertsteuer ange
passt werden muss, sollten die Mittel vollumfängllch in die 
AHV gehen, ohne Umweg Ober den Bund. Wenn wir dem 
Bund gegenwärtig zusätzliche Mittel geben - das ist jetzt die 
Umkehrinterpretation der Schuldenbremse -, werden an
dere hier Im Saal genau diese Spannweite, diesen neuen 
Handlungsspielraum, dazu nutzen, weiter gehende Steuer
senkungen durchzuziehen. 
Namens der grünen Fraktion bitte ich Sie deshalb, der Mehr
heit zuzustimmen. 

Studer Heiner (E, AG): Unsere Fraktion ist in dieser Kom
mission nicht vertreten. Wenn sie es wäre, WOrde bei diesem 
Minderheitsantrag noch ein weiterer Name stehen. Es gibt 
nämlich nicht nur freisinnige Argumente für die Auffassung 
der Minderheit, sondern Herr Fasel hat auch schon andere 
Überlegungen gemacht - er bestätigt das durch Kopfni
cken -. kam aber zu einer anderen politischen Folgerung. 
Ich sage Ihnen nun, weshalb wir die Wertung anders set
zen. Ich glaube, wir stehen nicht im Geruch, dass wir über
all und alles wegsparen wollen. Aber wir haben die 
Verantwortung einerseits für die Sozialversicherungen, an
dererseits aber auch für den Bundeshaushalt. Wenn wir hier 
in dieser zentralen Frage dem Bund seinen Anteil wegneh
men, dann fehlen diese Mittel, die auch der Bund für 
diesen sozialen Bereich braucht und für den er verantwort
lich ist, voll und ganz. Das mag die SVP befriedigen - das 
verstehe ich noch -, die sagt: Wir schauen für die AHV, da
mit ist unser Ziel erreicht, und der Rest des Bundeshaushal
tes ist uns egal - ich sage das jetzt ziemlich plakativ. Hier 
verstehe ich den politischen Hintergrund noch eher. Aber, 
Herr Fasel, von der Gewerkschaftsseite verstehe ich es viel 
weniger, denn wir werden es schwer haben, In den nächs
ten Jahren genügend finanzielle Mittel zur Verfügung zu ha
ben. Weshalb wollen wir also dem Bund hier Mittel ent
ziehen, wo es der Logik entspricht, dass der Bund seinen 
Anteil bekommt, damit er seinen Anteil an der AHV finanzie
ren kann? 
Ich bitte Sie zu Oberlegen: Auch der Bundeshaushalt muss 
auf der Ausgaben- und der Einnahmenseite In Ordnung 
sein. Wenn wir hier der Minderheit und dem Ständerat zu
stimmen - ich hoffe, er wird in dieser Sache hart bleiben, wie 
er immer hart geblieben Ist, diesmal Ist das gut-. werden wir 
die Gesamtbetrachtung AHV/IV/Bundeskasse miteinander 
bewerkstelligen können. 

Heberle1n Trix (R, ZH): Die FDP-Fraktion stimmt dem Fi
nanzierungsbeschluss AHV/IV im Grundsatz zu, so wie er 
vom Ständerat zusammengefasst worden ist. Es erscheint 
uns richtig, dass heute allein Ober die Finanzierung ent
schieden wird und dass der Entscheid über die AHV-Mehr
wertsteuerprozente zusammen mit den materiellen Ent
scheiden der AHV-Revislon gefällt wird, denn wie könnten 
wir heute bereits darüber entscheiden, was dort materiell 
vorhanden sein wird? Sie werden in der Sondersession se
hen, welche Mehrausgaben anstelle einer so genannten 
Sparvorlage dort beschlossen worden sind. 
Nun aber zum Antrag der Minderheit Egerszegi respektive 
zum Antrag des Bundesrates - dies auch an die Adresse 
von Herrn Fasel -: Es war ein Antrag des Bundesrates und 
der damaligen Bundesrätin Ruth DreHuss, welche hier den 
Mehrwertsteueranteil beibehalten wollte, und nicht ein frei
sinniger Antrag. 
Die Ausgangslage kennen Sie: Der Ständerat hat sich im 
Gegensatz zur nationalrätlichen Kommission klar für die Bei
behaltung des bestehenden Demographieprozentes ausge
sprochen. Für die IV soll dem Bund dabei ein Anteil von 
15 Prozent zugestanden werden. Die Beibehaltung dieses 
Anteils erscheint unserer Fraktion angesichts der schwleri· 
gen Finanzsituation des Bundes erst recht gerechtfertigt. Ich 
will nicht die ganze Diskussion, die wir hier schon mehrmals 
geführt haben, wiederholen, aber gerade heute Ist es eine 
Notwendigkeit, dass wir diesen Entscheid des Ständerates 
klar gutheissen, denn die Streichung dieses Mehrwert-
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steueranteils hat auf die Finanzierung der AHV, aber auch 
der IV, tief greifende Auswirkungen. Wir haben es erwähnt: 
Nicht nur die Schuldenbremse, sondern der gesamte Fi
nanzhaushalt wird dadurch belastet, und zwar um ein Mehr
faches. Es geht bei den Bundesbeiträgen an AHV und IV 
immerhin um einen Fünftel des gesamten Bundeshaushal
tes. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Sollte dieser An
teil gestrichen werden, so wäre es vor allem an denjenigen, 
die ihn streichen wollen, aufzuzeigen, wo sie die entspre
chenden Finanzmittel holen wollen und wo - vor allem auch 
Im Bereiche der neuen Anträge aus der SVP-Fraktlon -
diese Leistungen reduziert werden sollen. Bis Jetzt habe Ich 
keinerlei derartige Anträge gehört, auch nicht In der mate
riellen Bereinigung der AHV-Revlsion. 
Ich möchte Ihnen also beantragen, einmal mehr der Minder
heit und dem Bundesrat und dem Ständerat zuzustimmen 
und diesen Anteil beizubehalten, gerade bei der heutigen 
schwierigen finanziellen Lage - nicht nur beim Bundeshaus
halt im Allgemeinen, sondern auch bei der lnvalldenversl
cherung im Besonderen und auch bei der AHV, Ober die wir 
später sprechen werden. 

Meyer TMrese (C, FR): Le groupe democrate-chretlen va 
soutenlr ici la proposition de mlnorite Egerszegi et desire 
ainsi verser ä J.:AVS et ä l'AI les supplements de taxe sur la 
valeur ajoutee, et non l'entier du prodult des augmentations 
de la taxe sur la valeur ajoutee. 
Lors du premier passage de l'arrAte dans notre Conseil, ce
lui-ci avalt decide de verser l'entler des augmentations de 
point de TVA auxdites assurances dans un soucl de transpa
rence louable. Mais cette decision avalt comme corollalre di
rect, selon la reglementation actuelle, de renforcer la 
partlcipation de la Confederation aux chlffres 2005 d'environ 
340 millions de francs pour l'AI et de plus de 400 millions de 
francs pour l'AVS. Et II est clair qua l'engagement de la Con
federation aurait dQ alors Atre revu - M. Couchepin, presi
dent de la Confederatlon, l'a evoque - ou alors que d'autres 
economles devraient Atre proposees. 
Dans le contexte de coupes sombres que nous vlvons, le 
groupe democrate-chretlen ne veut pas mettre en peril la 
formation et la recherche parce que nous avons entendu 
que des compensatlons de montants ont ete annoncees 
dans ces domaines-la eventuellement. 
D'autre part, le financement de l'AI peut Atre assure et le 
compte assainl avec un fonds qul seralt dans les chiffres 
nolrs des 2011 si nous suivons la declsion du Conseil des 
Etats non seulement a l'artlcle 112 alineas 3 et 5, mais aussi 
ä l'article 130 allneas 4bis et 6bis. 
Alors, pour ne pas risquer de penaliser d'autres domalnes 
comme la formation et la recherche, le groupe democrate
chretien vous engage a soutenir la proposition de minorite 
Egerszegi ä. l'article 112. 

Rechstelner Paul (S, SG): Ich empfehle Ihnen hier namens 
der SP-Fraktion, bei der Frage der Zuwendung des Mehr
wertsteueranteils an den Bund der Mehrheit zuzustimmen. 
Es geht finanzpolitisch um eine bedeutende Frage. Es geht 
hier nicht um eine Frage der Finanzierung der AHV, sondern 
um eine finanzpolitische Frage, die grundsätzlich mit dieser 
Vorlage eigentlich nichts zu tun hat. 
Bundesrat Villiger überschlägt sich Jeweils fast bei der Be
kämpfung der Position der Kommission, indem er sagt, dass 
man versuche, den Bundeshaushalt Ober die AHV zu 
schröpfen. Das ist natürlich eine arg demagogische Position, 
die vertreten wird. Jetzt diskutieren wir Ober zusätzliche 
Mehrwertsteuerprozente. Wenn zusätzliche Mehrwertsteu
erprozente für die Sozialversicherungen IV und AHV ver
langt werden, dann sind wir der Auffassung, soll man auch 
im Sinne des Beschlusses diese Mittel der AHV und der IV 
zukommen lassen und nicht dem Bundeshaushalt. Das ist 
sonst eine Umwegfinanzierung, die mit dieser Vorlage nichts 
zu tun hat. 
Die Mittel, die zur Diskussion stehen, sind nicht unerheblich, 
ob es nun 17 Prozent wie bei der AHV sind oder 15 Prozent 
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wie bei der IV. Der Bundesrat hatte ja noch 18, 75 Prozent 
des IV-Mehrwertsteuerprozentes für den Bundeshaushalt 
vorgeschlagen; der Ständerat hat das auf 15 Prozent zu
rückgenommen - so variabel sind die Grössen. Das zeigt, 
dass es letztlich um erhebliche Summen geht. 
Herr Studer hat finanzpolitisch argumentiert. Hier muss man 
einfach sagen: Wenn man den Bundeshaushalt finanzieren 
muss - und man muss ihn finanzieren -, dann muss man 
sich auch bewusst sein, welche Folgen Steuererhebungen 
haben. Es kann nicht im Ernst bestritten werden, dass die 
Mehrwertsteuer keine soziale Steuer ist. Sie betrifft die 
Haushalte überdurchschnittlich; sie betrifft den Konsum der 
unteren und mittleren Einkommen. Die Mehrwertsteuer soll 
deshalb- das ist die gewerkschaftliche Position - für die So
zialversicherungen reserviert bleiben und nicht fOr andere 
Zwecke eingesetzt werden. Dafür gibt es andere Einnahme
quellen des Staatshaushaltes. Wenn man aber bei dieser 
Argumentation bleibt - allenfalls zusätzliche Mehrwertsteu
erprozente, die mit Blick auf die Belastung der Haushalte 
nicht locker nun beschlossen werden können -, dann muss 
man dieses Mehrwertsteuerprozent den Sozialversicherun
gen, der IV und der AHV, zukommen lassen. Das ist die fi
nanzpolitische Logik, die sich vertreten lässt. 
Wir sind im Übrigen nachdrücklich der Auffassung - hier 
vertrete ich klar auch die gewerkschaftliche Position -, dass 
ein Mehrwertsteuerprozent sicher nicht Jetzt mitten in der 
Krise erhoben werden darf, sondern dass das entspre
chende Prozent frühestens, wenn der Aufschwung da ist, 
falls keine wirtschaftspolitischen Dummheiten gemacht wer
den, per 1. Januar 2005 erhoben werden darf. Das ist unser 
Standpunkt in diesem Punkt. Wir sind der Auffassung: wenn 
zusätzliche Mehrwertsteuerprozente, dann müssen diese 
Mittel auch den Sozialversicherungen zukommen und nicht 
direkt oder indirekt dem Bundeshaushalt. 
Eine letzte, abschllessende politische Bemerkung: Herr Stu
der, man kann es auch wieder an Ihrem Votum aufhängen. 
Der Ständerat ist in diesem Staat nicht das Mass aller 
Dinge; der Ständerat ist die zweite Kammer. Wir werden bei 
dieser Vorlage mit dem Ständerat einen Kompromiss finden 
müssen; das ist unbestritten. Es ist auch klar, dass es eine 
Reihe von Differenzen zum Ständerat gibt: Bei der materiel
len AHV-Vorlage haben wir ein paar ganz gewichtige und 
zentrale Differenzen. Am Schluss wird entschieden werden 
müssen, welche Differenzen aufrechterhalten bleiben bzw. 
wo man eine Einigung findet. Der Nationalrat wird erwarten 
dürfen, dass auch der Ständerat Schritte macht. In einer 
späteren Runde werden dann die letzten Entscheidungen 
getroffen werden müssen. In dieser Phase aber hat der Na
tionalrat keinen Anlass, von den bisher getroffenen weisen 
Entscheiden abzuweichen. 

Polla Barbara (L, GE): J'aimerais tout d'abord remercier les 
rapporteurs et surtout M. le conseiller federal d'avoir pris la 
parole dans le debat d'entree en matiere avec des propos 
particulierement clairs et eclairants, notamment pour un 
groupe comme le mien qui n'a pas de membre siegeant 
dans la commission concernee et pour un sujet particuliere
ment complexe. 
Le groupe liberal vous propose dans cette ronde d'elimina
tion des divergences portant sur le financement de l'AVS/AI 
de sulvre le Conseil federal, le Conseil des Etats et la mi
norite Egerszegi, ce qui equivaut d'une certaine faQon a 
transformer pour !'Instant l'arräte federal sur le financement 
AVS/AI en fait en un arräte federal sur le financement de l'AI. 
La groupe liberal s'ecarte donc clalrement de l'alliance Part! 
socialiste/UDC mentionnee tout a l'heure par M. Guisan, 
rapporteur. Je vous rappelle a cet egard que l'objectif priori
taire du groupe liberalen termes d'AVS/AI a toujours ete, et 
raste avant tout, d'assurer le flnancement durable des ren
tes, y compris dans les circonstances economiques actuel
les et a venir si bien detalllees par le rapporteur. 
Nous allons donc centre-droite taute et demontrons une fols 
de plus en termes d'assurances sociales une attitude de res
ponsabilite gouvernementale, malgre la regrettable absence 
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de notre groupe au sein de ce college. Boucher demaln les 
trous de milliards de francs que nous creuserions aujour
d'hul, selon l'expression de Mme Egerszegl, n'est pas un ob· 
Jectlf politlque interessant pour le groupe liberal! 
II ne fait par allleurs aucun sens de prendre aujourd'hul de 
nouvelles mesures pour le flnancement de l'AVS, alors que 
c'est au cours de la sesslon speciale du mols de mai pro
chain que nous allons en fait aborder la discussion de fond 
sur ce sujet; une discussion qui aura des effets tout a fait de
terminants sur les besoins de l'AVS en termes de finance
ment. 
II y a donc lieu a !'heure actuelle de maintenir, a l'article 112, 
le flnancement par les supplements de taxe sur la valeur 
ajoutee, comme le proposent Je Conseil federal, le Conseil 
des Etats et la minorlte Egerszegi. Les alternatives envisa
gees par le Conseil federal, notamment une reduction des 
investissements dans la recherche et dans la formation sont 
peut-ätre bien demagogiques, comme le disalt M. Rechstei
ner Paul. Nous ne pouvons que l'esperer, mais neanmoins, 
nous estimons qu'il n'est pas ralsonnable de prendre un tel 
risque a cet egard. 
Une diminution de ces lnvestissements serait tout a fait inac
ceptable pour les liberaux, raison pour laquelle nous sui
vrons a l'article 112 la minorite Egerszegi. 

Bortoluzzl Toni (V, ZH): Die SVP-Fraktion hat immer den 
Standpunkt vertreten, dass die Finanzierung der Sozial
werke durch Transparenz fOr die Beitragszahler geprägt sein 
müsste. Es scheint uns wichtig, weil damit die Identifikation 
der Bürgerinnen und BQrger mit den Sozialwerken einerseits 
gestärkt, andererseits aber auch erleichtert wird. 
Im Rahmen dieser Diskussion in den vergangenen Monaten 
hat sich der Nationalrat Immer dafür ausgesprochen, dass 
dem Bund keine Antaile der Mehrwertsteuererträge zuguns
ten der AHV zustahen. Es Ist natOrlich verlockend, diese 
Überlegungen aufgrund der sich verschlechternden Finanz
lage des Bundes Ober den Haufen zu werfen. Der Ständerat 
sah es als gute Gelegenheit, der von ihm mit geplQnderten 
Bundeskasse unter dem Trtel «Finanzierung der Sozial
werke» etwas auf die Beine zu helfen und den leidigen Zu
stand der Bundeskasse mit einem Zustupf von ein paar 
hundert Millionen Franken mindestens zu lindern. 
Wie völlig willkürlich oder an den Haaren herbeigezogen die• 
ser Bundesanteil Ist, kommt bei der IV-Finanzierung zum 
Ausdruck: Der Ständerat beantragt Ihnen dort, 15 Prozent 
dieser Mehrwertsteuereinnahmen der Bundeskasse zukom
men zu lassen; der Bundesrat hat einmal beantragt, er wolle 
dafQr 18,5 Prozent. Die Beteiligung des Bundes an den Aus
gaben der Invalidenversicherung beträgt 37,5 Prozent. Es 
scheint mir völlig unlogisch, dass man hier nun von 15 Pro
zent spricht. Mindestens welss ich nicht, warum eigentlich 
dieser Betrag festgelegt wurde. Es zeigt aber, wie willkürlich 
diese Auslegung Ist und dass sie einer genaueren Prüfung 
in keiner Art und Weise standhält. 
Die Frage sei erlaubt, warum die Kantone nicht einbezogen 
werden, welche bei der IV ja 12,5 Prozent der Ausgaben fl. 
nanzieren; bei der AHV sind es 3 Prozent der Ausgaben. Die 
Kantone werden ausgeschlossen. Sie sollen dann bei der 
Ausgabenentwicklung, die sie mitzutragen haben, selber 
schauen, woher sie das Geld nehmen. Daraus ersehen Sie, 
dass es bei diesem Bundesanteil nicht um eine Finanzie
rung der Sozialwerke geht, wie der Titel der Vorlage zum 
Ausdruck bringt, sondern um eine verdeckte neue Einnahme 
für die Bundeskasse. Es ist ein «Schlungg», der auf einem 
Schwingplatz Applaus erhalten mag, aber im Nationalrat und 
in unserer Tätigkeit hat ein «Schlungg» nichts zu suchen. 
Ich bitte Sie, am ersten Entscheid des Nationalrates festzu
halten. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Der Stän
derat hat bei Artikel 112 Absatz 3 Buchstabe c mit 24 zu 
17 Stimmen - im Unterschied zum Nationalrat - einen 
Grundsatzentscheid gefällt, wonach die Bundeskasse wei
terhin mit einem Anteil an den Mehrwertsteuerelnnahmen 
zugunsten der AHV partizipieren soll, neu auch an den 
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Mehrwertsteuereinnahmen zugunsten der IV. Der Ständerat 
will damit nicht nur auf die dOstere Finanzlage des Bundes 
RQcksicht nehmen, sondern auch auf die Entwicklung der 
demographischen Verhältnisse bezQglich der AHV. Diese 
spielen in der AHV eine markante Rolle; Sie wissen, wie sich 
die demographischen Verhältnisse auf die Finanzlage der 
AHV auswirken. 
Heute beträgt der Anteil des Bundes an den Ausgaben der 
AHV 17 Prozent, und mit eben diesem Prozentsatz möchte 
der Bund weiterhin an den Mehrwertsteuererträgen partizi
pieren, um damit die aus demographischen GrQnden ständig 
steigenden Beiträge an die AHV etwas abzufedern. Diese 
Absicht des Bundesrates wird von der Mehrheit des Stände
rates unterstatzt. FQr die IV sieht der Ständerat einen Anteil 
des Bundes von 15 Prozent an den Mehrwertsteuererträgen 
vor. 
Die SGK-NR hat mit 18 zu 3 Stimmen an ihrem Grundsatz
entscheid festgehalten, wonach die für die AHV und die IV 
bestimmten Mehrwertsteuererträge aus GrQnden der Trans
parenz und Konsequenz uneingeschränkt in die Kassen der 
jeweiligen Sozialversicherungen fliessen sollen. Diese 
grosse Mehrheit Ihrer Kommission will an diesem Grundsatz 
auch deshalb festhalten, weil das Volk, das einmal fQr die 
Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes zugunsten der AHV 
um einen Prozentpunkt gestimmt hat, einen Anspruch auf 
volle Kostentransparenz hat. Festhalten Ist von der Mehrheit 
im Wissen um den desolaten Zustand der Bundeskasse be
antragt worden, wie er uns von Bundesrat Villiger in der SGK 
geschildert wurde. Es herrschte aber in der Kommission die 
Meinung vor, dass sich die partiellen Beiträge aus den Mehr
wertsteuerelnnahmen fQr die AHV und IV zur Sanierung der 
Bundeskasse schlecht eignen. 
Ich muss Sie namens der grossen Mehrheit der Kommission 
bitten, bei Artikel 112 Absatz 3 Buchstabe c an diesem 
Grundsatz festzuhalten. Wenn Sie dem zustimmen, so hat 
dies auch GQltigkeit für Artikel 112 Absatz 5 und Artikel 130 
Absatz 6. Ich gehe davon aus, dass der Bundespräsident 
die Haltung des Bundesrates selbst nochmals begrQnden 
wird. 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: La debat 
n'a pas apporte d'elements nouveaux. Le probleme de fond 
demeure entier. Si vous refusez a la Confederation sa part a 
l'augmentation de la TVA, nous aurons un probleme ailleurs. 
J'al entendu ceux d'entre vous qui disalent: «Cet argent dolt 
ätre affecte a l'AVS. Point final.» lls ne peuvent pas s'absen
ter, renoncer a la responsabilite pour l'equilibre global du 
budget. J'aurais aime las entendre, ceux d'entre vous qul di
sent qu'on peut priver la Confederation de cette part de re
cettes, j'aurais alme las entendre dire ou les economies 
seront faites ou au moins esquisser des pistes. Mais je crols 
qu'ils ne J'ont pas fait tout simplement parce que lorsque le 
moment sera venu de couper ailleurs, ils s'y opposeront 
aussi. Ce n'est pas de cette maniere-la qu'on va reussir a 
maintenir la credibillte de !'Etat. II taut avoir le courage, 
comme l'ont fait plusieurs d'entre vous, le cas echeant de 
changer d'opinlon et d'accepter de se sentir responsable 
pour l'ensemble du budget de la Confederation et non pas 
seulement de cas an cas, pour teile ou telle decision. 
Le Conseil federal vous demande lnstamment de vous rallier 
a la decislon du Conseil des Etats. Ajoutez a cela qu'il s'agit 
d'une modlfication constitutionnelle et qu'il taut ätre assez 
clair et assez simple. La clarte et la simpliclte sont du cöte 
du projet du Conseil federal; je vous prie de le sulvre. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomlnattt; Beilage - Annexe 00,014/3315) 
FQrden Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .•.. 67 Stimmen \

3 Art 130 ~ Stil&. l 
Antrag der Mehrheit wal, r31. '&.l1 
Abs. 4 
.... Absätzen 1 und 3 sowie nach Artikel 196 Ziffer 3 Absatz 2 
Buchstabe e festgesetzten .... 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abs. 4bls 
.... um 0,8 Prozentpunkte erhöht .... 
Abs.6 

Nationalrat 00.014 

.... Hinterlassenenverslcherung, nach Absatz 4bis an die In
validenversicherung. 
Abs. 6bis 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Triponez, Bortoluzzl, Dunant, Egerszegi, Gulsan, Gutzwll
ler, Stahl, Widrig) 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit I 
(Stahl, Borer, Bortoluzzl, Fattebert, Gutzwiller, Hassler, Tri
ponez) 
Abs. 4bis 
.... um 0,7 Prozentpunkte erhöht .... 

Antrag der Minderheit II 
(Gross Jost, Baumann Stephanie, Dormann Rosmarle, Goll, 
Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rechstelner Paul) 
Abs. 4bls 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwiller, Heberlein) 
Abs. 6, 6bis 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 
Abs. 4bls 
.... die Sätze der Mehrwertsteuer entsprechend. Die Erhö
hung ist auf 6 Jahre befristet. 
Abs. 4bisa 
Als Kompensation werden zum Zeitpunkt der MWSt-Erhö
hung die Zuschläge zu den Beträgen der AHV, welche tar 
die EO bestimmt sind, auf 0,2 Prozent gesenkt. 

Art 130 
Proposition de Ja majorlte 
Al. 4 
.... alineas 1 er et 3 ainsi qua dans l'artlcle 196 chiffre 3 ali
nea 2 lettre e peuvent .... 
Al. 4bis 
.... de 0,8 point. La Conseil federal .... 
Al. 6 
.... et survivants, selon l'alinea 4bis a l'assurance-invalidite. 
Al. 6bis 
Bitter 

Proposition de Ja minorite 
(Triponez, Bortoluzzi, Dunant, Egerszegl, Gulsan, Gutzwil
ler, Stahl, Widrig) 
Al. 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite I 
(Stahl, Borer, Bortoluzzi, Fattebert, Gutzwlller, Hassler, Tri
ponez) 
Al. 4bis 
• ... de 0, 7 point. Le Conseil ••.. 

Proposition de Ja minorite II 
(Gross Jost, Baumann Stephanle, Dormann Rosmarie, Goll, 
Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rechstelner Paul) 
Al. 4bis 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Proposition de Ja mlnorite 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwiller, Heberlein) 
Al. 6, 6bls 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition du groupe de /'Union democratlque du centre 
Al. 4bls 
..•• les taux de la taxe sur la valeur ajoutee. L.'.augmentation 
est limitee a 6 ans. 
Al. 4blsa 
A titre de compensatlon, les supplements aux contributions 
de l'AVS destinees au regime des allocatlons pour perte de 
gain sont ramenes a 0,2 pour cent au moment de l'augmen
tation de la TVA. 

Gross Jost (S, TG): Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, als 
Sprecher der Kommission zum Finanzierungsbeschluss im 
Rahmen der 4. IV-Revision etwas zu sagen. Beantragt wird 
Nichteintreten auf den separaten Finanzierungsbeschluss 
der IV aus formellen Gründen - eben wegen der Zusam
menführung -. und die Mehrheit beantragt eine Mehrwert
steuererhöhung von 0,8 Prozent und Ablehnung der anders 
lautenden Anträge von Herrn Stahl auf 0,7 Prozent einer
seits und von Stände- und Bundesrat auf 1,0 Prozent ande
rerseits. 
Die Mehrwertsteuererhöhung dient der Entschuldung der IV. 
Es Ist unbestritten, dass die IV diese Finanzspritze braucht. 
Wer den IV-Finanzhaushalt langfristig betrachtet, stellt fest, 
dass der Schuldenabbau selbst mit einer 1-prozentigen 
Mehrwertsteuererhöhung erst im Jahre 201 O realisiert wäre. 
Nun ist einzuräumen - und darüber haben Sie jetzt in der 
letzten Abstimmung entschieden -, dass natürlich auch die 
Frage, ob der Bundesanteil an AHV und IV bestehen bleibt, 
eine gewichtige Bedeutung in Bezug auf die Entscheidung 
«0,8 oder 1 Prozent» hat. Sie haben jetzt entschieden, dass 
es bei der Streichung des Bundesanteiles bleibt. Ob der 
Ständerat bereit ist, dem zu folgen, ist völlig ungewiss. Des
halb ist es wichtig, dass hier eben auch die Möglichkeit des 
Minderheitsantrages, der eine Erhöhung von 1 Prozent ver
langt, im Raum stehen bleibt; Frau Maury Pasquier wird ja 
den entsprechenden Antrag begründen. 
Nun ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Bun
desrat ja die Möglichkeit hat, den Mehrwertsteuersatz wie
der zu senken, sobeld die Schulden der IV getilgt sind. 
Deshalb Ist es auch völlig unnötig - obwohl die Kommission 
darüber nicht befunden hat -, eine Befristung auf sechs 
Jahre vorzusehen, wie es die SVP-Fraktion vorschlägt. 
Denn der Bundesrat Ist ja aufgrund einer Bestimmung der 
Bundesverfassung verpflichtet, diesen Steuersatz zu sen
ken, sobald die Entschuldung vollzogen ist. 
Nun aber zur eigentlichen Frage: 1, 0,8 oder 0,7 Mehrwert
steuerprozente? Meines Erachtens und auch aus Sicht der 
Kommissionsmehrheit hat der Minderheitsantrag Stahl mit 
0, 7 Prozent keine Berechtigung; er ist aus den Fingern ge
sogen und durch entsprechende Zahlen nicht abgesichert, 
denn die Entschuldung ist auch mit 1 Mehrwertsteuerpro
zent bei 15 Prozent Ertragsanteil des Bundes im besten Fall 
erst Im Jahre 2010 realisiert. Der Antrag ist deshalb finanz
und sozialpolitisch verantwortungslos. Er bezweckt offen
sichtlich, das Schreckgespenst einer defizitären IV mit der 
angeblichen Missbrauchsproblematik am Leben zu erhalten. 
Die AHV will man noch schonen, aber die IV nicht mehr. Der 
Direktor eines grossen Arbeitgeberverbandes - Sie haben 
das gelesen - leistet hier die notwendige Diffamierungsar
beit, indem er von der IV als Hängematte für Simulanten 
spricht. Dieses Zerrbild verkennt zweierlei. 
Die 4. IVG-Revislon Ist keine Sozialausbauvorlage, im Ge
genteil - es resultieren aus der 4. IV-Revision allein aus der 
Streichung von Zusatzrenten und Härtefallrenten Einsparun
gen von 430 Millionen Franken, allerdings wegen des Be
standesschutzes erst allmählich. Die Bilanz wird dann etwa 
2007 kostenneutral sein. Dem stehen Mehrausgaben durch 
die Einführung der Assistenzentschädigung gegenüber, die 
jetzt leider wieder Hilflosenentschädlgung heisst; das sind 
162 Millionen Franken plus zusätzliche Ausgaben der Ergän
zungsleistungen von 110 Millionen, die teilweise zulasten 
der Kantone gehen. Es ist wichtig, dass die Nettobilanz der 
4. IV-Revision mit 220 Millionen Franken Minderausgaben 
durchaus nicht eine Ausbauvorlage Ist, sondern eine Spar-

4 mars 2003 

vorlage. Auch der Ständerat hat sich dem angeschlossen, 
nämlich mit 227 Millionen Franken Nettobilanzeinsparung 
bei der IV . 
Die IV hat durch zusätzliche Massnahmen - Dreiviertels
rente, Pilotartikel und anderes - einen wichtigen Beitrag 
dazu geleistet, das Primat der Wiedereingliederung wieder
herzustellen. Aber es ist klar, dass diese Massnahmen mit
tel- und langfristig greifen und den Berentungsdruck nicht 
kurzfristig aufhalten können. Empirische Untersuchungen 
haben gezeigt, dass der «Missbrauch» von IV-Leistungen, 
wie er genannt wird, nicht selten in den Direktionsetagen 
grosser Firmen ausgeheckt wird, zum Beispiel in Form des 
Abbaus von Arbeitsplätzen durch Aussortierung, Berentung 
und Frühpensionierung von so genannt Leistungssehwa
chen durch Psychiatrisierung, was den erheblichen Anteil 
psychischer Behinderungen bei der Berentung teilweise er
klärt. 
Die Stossrichtung der Minderheitsanträge Stahl und SVP
Fraktlon ist klar: Werden der IV die Mittel zur notwendigen 
Finanzierung der 4. IVG-Revislon entzogen, so wird die Re
form als Ganzes gefährdet und infrage gestellt. Der Reform
prozess wOrde gewissermassen Ober die Guillotine des 
Ressourcenentzuges gestoppt und gekillt. 
Der Antrag kommt von Herrn Stahl, einem Parlamentarier, 
der in der Gesetzesrevision das von der Mehrheit des Natio
nalrates optimierte Modell der Assistenzentschädigung se
kundiert durch Ergänzungsleistungen mit einer weit höheren 
Grundentschädigung gewlssermassen «links» Oberholen 
wollte. Und jetzt beantragte er ursprünglich sogar die Halbie
rung des vom Bundesrat vorgeschlagenen einen Mehrwert
steuerprozentesl 0,5 Mehrwertsteuerprozente weniger sind 
aber 1 ,3 Milliarden Franken weniger pro Jahr, und das wäre 
der planmässige Overkill jeder verbesserten Assistenzent
schädigung. 
Deshalb ist dieser Antrag auch im Hinblick auf die Ergeb
nisse der 4. IVG-Revision klar abzulehnen. 

Meyer Therese (C, FR): Je parle ici en tant que rapporteur 
pour la 4e revision de l'AI (2. AF sur ie financement de l'AI). 
Le Conseil federal avait primltivement prevu de garantir le 
futur des deux assurances AVS et Al dans un mäme arräte. 
Dans un premier temps, le Conseil national a suivi la com
mission, qui avait voulu separer les financements des deux 
assurances pour aller plus vlte, pour aller de l'avant avec 
une augmentatlon de la TVA necessaire et preclse pour as
sainir l'assurance-lnvalidite. L.'.arräte 2 proposait de relever la 
TVA de 1 point au plus pour garantir la perennlte du finance
ment de l'assurance-invalidite. 
Le Conseil des Etats, lui, a Integre ce financement de l'ar
räte 2 dans le present arräte 1 et, a l'article 112, nous ve
nons d'etabllr les modalites d'affectation de ce point de TVA; 
donc nous venons de decider de te mettre completement 
dans le budget de l'AVS/AI. 
La commlssion s'est donc ralliee au Conseil des Etats dans 
le sens de ne faire qu'un arräte, mais eile veut, eile, mainte
nir l'attribution du prodult du relevement des taux de TVA 
pour flnancer l'AVS aussi dans cet arräte. Bien sar que ce fi
nancement motivera des decisions ulterieures precises avec 
une possibllite de referendum au moment voulu. 
Revenons a l'AI. L.'.article 130 alinea 4bis est destine a decl
der du taux necessaire pour garantir Je financement de l'as
surance-invalidlte et pour amortir ses dettes. Les dettes a fin 
2003 seront de plus de 4 milliards de francs, malgre le trans
fert de 1,5 milllard du fonds des APG, qul a eu lleu au 1 er fe
vrier de cette annee. Comme nous avons decide de mettre 
toute la part de l'augmentation de la TVA a l'assurance, nous 
devrons augmenter la TVA de 0,8 pour cent pour arriver a un 
equilibre en 2011, et on pourra accepter un abalssement du 
taux de 0, 1 pour cent en 2014; et nous serons alors durable
ment dans les chiffres nolrs. 
Les autres propositions, augmentation de 0,5 pour cent ou 
mäme de 0,7 pour cent de la TVA, dans cette sltuation, ne 
permettent pas un assainissement de l'assurance, qui reste
rait dans les chiffres rouges a 1 milliard de francs et plus ad 
aeternum. 
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Donc je crols que nous avons la responsabllite d'equilibrer 
ce compte, et Je vous engage a suivre la majorite de la com
mission, en accord avec la decislon du Conseil qul vient 
d'Atre prise, c'est-a-dlre d'augmentet de 0,8 pour cent Je 
taux de TVA. 

Trlponez Plerre (R, BE): Namens der Kommissionsminder
heit beantrage ich Ihnen, Artikel 130 Absatz 4 zu streichen, 
wie dies der Ständerat mit erdrOckender Mehrheit getan hat. 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Bundesrat - es sind 
drei Jahre her - in seinem Entwurf vorsah, dass er die Kom
petenz erhalten sollte, zur Sicherstellung der Finanzierung 
der AHV plus der IV die Mehrwertsteuer um höchstens 
1,5 Prozent erhöhen zu können. Wir Im Nationalrat haben 
dann in der ersten Lesung beschlossen, dass eine derartige 
Erhöhung nicht vom Bundesrat verfügt werden könne, son
dern nur per Gesetz, und dass sie erst dann vorzunehmen 
sei, wenn dies zur Sicherstellung der Finanzierung der AHV 
effektiv notwendig werde. 
In der Zwischenzeit kann aufgrund der Zahlenentwicklung 
bei der AHV - das scheint mir entscheidend zu sein - fest
gestellt werden, dass eine Notwendigkeit zur Erhöhung der 
Mehrwertsteuer zugunsten der AHV, entgegen den Er
wartungen von vor zwei bis drei Jahren, für die nächsten 
Jahre mit Sicherheit nicht besteht. Glücklicherweise, würde 
ich meinen, stellt sich also die Frage für die AHV, im Gegen
satz zur Situation bei der IV, im Moment Oberhaupt nicht; bis 
zum Jahre 201 O braucht es für die Finanzierung der AHV 
keine Mehrwertsteuererhöhung. Wie die Beurteilung dann
zumal aussehen wird, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. Offen ist - es wurde auch darauf hingewiesen - bei
spielsweise auch die genaue Ausgestaltung der 11. AHV
Revlsion. Wir haben da noch einige materielle Fragen offen. 
Ob und um wie viel genau die Mehrwertsteuer - und das ist 
doch wichtig - in sechs bis acht Jahren vielleicht zugunsten 
der AHV angehoben werden muss, kann heute nicht bezif
fert werden oder jedenfalls nicht genau. 
Es ist deshalb nach Auffassung der Minderheit folgerichtig, 
dass der Ständerat mit erdrQckender Mehrheit beschlossen 
hat, Artikel 130 Absatz 4 zu streichen und dort anzusetzen, 
wo eben eine FinanzierungslQcke offensichtlich ist, nämlich 
bei der Invalidenversicherung. Darin sind wir uns einig: Zur 
Sicherstellung der Finanzierung der IV braucht es jetzt rasch 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Ober die Höhe massen 
wir heute auch noch entscheiden, zumindest für die Dauer 
der nächsten Jahre. 
Meinem Kollegen, Herrn Gross Jost, muss ich doch sagen, 
dass er etwas sehr direkt gewesen ist mit der Behauptung, 
es sei unverantwortlich, diese Mehrwertsteuer für die IV nur 
um 0,7 Prozent zu erhöhen. Nachdem wir die allerneusten 
Zahlen auf den Tisch bekommen haben - wir haben sie in 
der Kommission verlangt, sie datieren vom 20. Februar 
2003, etwas Neueres gibt es nicht -, haben wir vom Bun
desamt für Sozialversicherung vorgerechnet bekommen, 
dass man mit 0,7 Prozent Mehrwertsteuererhöhung bis zum 
Jahre 2005 In etwa das Defizit abbauen kann und dann bis 
zum Jahre 2019 etwa In den schwarzen Zahlen wäre. Es 
kann also nicht als verantwortungslos bezeichnet werden. 
wenn jemand diesen Prozentsatz vorschlägt. 
Ich komme auf den Grundsatz zurOck: Es Ist nach Auffas
sung der Minderheit nicht nur ratsam, sondern dringend 
geboten, die Finanzierungslücke der IV jetzt zu schliessen, 
während die AHV-Finanzierung In aller Ruhe zu einem spä
teren Zeltpunkt neu beurteilt werden kann. Es wäre Im Übri
gen nach Überzeugung der Minderheit ein falsches Signal 
und eine Wirtschafts- und finanzpolitisch verfehlte Welchen· 
stellung, wenn jetzt, gerade im momentan ungünstigen kon· 
junkturellen Umfeld, eine unnötige Mehrwertsteuererhöhung 
zugunsten der AHV quasi auf Vorrat beschlossen würde, 
welche die Kaufkraft unserer Bevölkerung - dazu gehören 
übrigens auch die Rentnerinnen und Rentner - um Beträge 
in Milliardenhöhe schmälern würde. 
Die Minderheit empfiehlt deshalb dringend, den realen Ge
gebenheiten und den neuen Zahlen der AHV·Finanzen 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 00.014 

Rechnung zu tragen und damit dem Streichungsbeschluss 
des Ständerates bei Artikel 130 Absatz 4 zu folgen. 

Stahl Jürg (V, ZH): Das Ziel der Revision von AHV und IV ist 
primär die Sicherung der Zukunft dieser wichtigen Sozial
werke. Dieses Ziel kann nur verfolgt und schlussendlich er
reicht werden, wenn wir konsequent und massvoll legiferie
ren. Leider ist in der Vergangenheit wegen Ausbauvorlagen 
die Finanzierung zum Hauptproblem geworden. Dazu 
kommt die demographische Entwicklung, die ein nicht beein
flussbarer Faktor und Tatsache ist. Besonders Besorgnis er~ 
regend ist die Schuldensituation bei der Invalidenversiche
rung. 
Nachdem der Ständerat als Mittel zur Schuldentilgung eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 Prozentpunkt beschlos
sen hat, wlll die Minderheit I mit einer Erhöhung von 
0,7 Punkten zu einer pragmatischen Lösung mit einer etwas 
längeren Phase der Schuldentilgung beitragen. Angesichts 
der verschiedenen berechneten Varianten - sie sind berech
net worden - empfehle Ich, meiner Minderheit zu folgen. Im 
Wesentlichen sind es vier Gründe, die dafür sprechen: 
1. Eine Erhöhung um 0,7 Prozentpunkte reicht aus, weil zum 
Zeltpunkt der Verabschiedung der Botschaft die Mehrein
nahmen aufgrund eines Mehrwertsteuerprozentes auf einer 
anderen Grundlage beruhten. Dazu kommt der Beschluss 
dieses Rates von vorher, die Erträge aus der Mehrwert
steuer vollumfängllch den Sozialversicherungen zufliessen 
zu lassen. 
2. Ich bin überzeugt, dass das Konzept des Bundesrates, 
welches nach einer beschleunigten Schuldentilgung eine 
spätere Mehrwertsteuerreduktion vorsieht, nicht richtig Ist 
Es scheint kaum glaubhaft, dass der Bundesrat jemals eine 
Reduktion durchsetzen wird. 
3. Wenn einer Sozialversicherung, in diesem Fall der rv. 
Mehreinnahmen zufliessen, dann weckt das automatisch 
und auf jeden Fall neue Begehrlichkeiten. Der Wille zum 
Sparen, aber auch der richtige Einsatz der vorhandenen 
Ressourcen und das konsequente Verhindern und Bekämp
fen des Missbrauchs in der IV massen zwingend in die 
nächste Revision einfliessen. Mit der Minderheit I machen 
Sie einen Schritt in diese Richtung. 
4. Oberladen Sie diese Vorlage nicht! Ich muss Sie wohl 
nicht daran erinnern, dass in der heutigen Zeit eine Erhö
hung der Mehrwertsteuer gegenüber den Konsumierenden, 
aber auch gegenüber der Wirtschaft sehr schlechte Signale 
aussendet. Die Mehrwertsteuer ist und bleibt eine unpopu
läre Steuer, welche proportional Menschen mit tieferen Ein
kommen stärker belastet. 
In diesem Sinn bitte ich Sie, der Minderheit I zuzustimmen. 
Ich muss Ihnen aber noch mein Erstaunen darüber zum 
Ausdruck bringen, dass Herr Gross Jost unter dem Deck
mantel der Berichterstattung die Zeit gebraucht hat, um Un
wahrheiten zu erzählen. 
Ich stelle hier Folgendes fest: Richtig ist, dass meine Idee 
zur Assistenz erstens die Eigenständigkeit behinderter Per
sonen fördert, zweitens die Selbstverantwortung behinderter 
Personen steigert und drittens längerfristig zu Kostensen
kungen führen wird und führen kann. Dass dies dem BSV 
und Herrn Gross Jost offensichtlich nicht passt, ist kein Ge
heimnis. 

Gross Jost (S, TG): Herr Stahl, 0,3 Mehrwertsteuerprozen
te weniger entsprechen etwa einem Minderertrag aus der 
Mehrwertsteuer von rund 750 Millionen Franken pro Jahr. 
Wo wollen Sie das bei der 4. Revision des IVG oder bei der 
revidierten Gesetzesvorlage einsparen: bei den Renten, bei 
der Assistenzentschädigung oder wo sonst? 

Stahl Jürg (V, ZH): Sie sehen in der Berechnung der Ver
waltung, dass der Schuldenabbau mit meiner Lösung etwas 
länger dauert und dass wir die Schuldensituation gegenüber 
heute wesentlich verbessern können, und das mit den in der 
4. IV-Revision vorgeschlagenen Massnahmen. Dass wir uns 
In Zukunft, bei den nächsten Revisionen noch Intensiver Ge-
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danken darüber machen müssen, wie die IV auszugestalten 
Ist, ist in diesem Saal wohl Jedem klar. 

Maury Pasquler Lillane (S, GE): Vous le savez, la situation 
financiere de l'assurance-invalldite est un grand probleme 
depuis de nombreuses annees. Pour trouver des solutions ä 
ce probleme, pour amellorer la situatlon financiere, la 4e re
vislon de l'AI a ete effectuee, notamment aussi dans le but 
de realiser des economies. DeJa deux transferts de fonds 
ont ete effectues du fonds des APG vers le compte de l'as
surance-invalidite pour amellorer sa situation. 
Ces mesures n'ont toutefols de loin pas ete sufflsantes, rai
son pour laquelle le Conseil federal avalt propose de prele
ver, aussi longtemps que cela seralt necessalre, un point 
supplementalre de TVA pour assainir l'assurance-lnvalidite, 
pour lui parmettre de ne plus verser 130 mllllons de francs 
par an d'interfits sur la dette et de sortir enfin des chiffres 
rouges. Rappelons tout de mfime qu'ä l'heure actuelle, mal
gre le recent transfert de 1,5 milliard de francs des APG vers 
l'AI, l'endettement de l'assurance-invalldite est de plus de 
4 milliards de francs. 
Tout au long des debats sur la questlon du flnancement de 
l'assurance-lnvalidite, on a entendu, aussl blen au Conseil 
national qu'au Conseil des Etats, repeter qu'il y a une neces
site imperieuse d'assainir au plus vite l'assurance-invalidlte 
et, pour ce faire, d'augmenter d'un point le prelevement de 
TVA. La rapporteuse avait affirme devant notre Conseil: «Le 
Conseil federal pourra elever le taux de 1 pour cent au plus. 
Le taux sera reduit des que le compte sera assaini et stabi
lise.» La conseillere federale alors en charge du dossler 
avalt egalement dlt: «Cette declslon est une decislon de res
ponsabilite qui permet a l'AI d'avoir de meilleures perspecti
ves. » Enfin, la rapporteuse au Conseil des Etats avait dit, 
quant ä eile - et il n'y a pas si longtemps puisque c'etalt en 
novembre 2002: «Ce dont nous avons besoin maintenant, 
c'est d'un point supplementaire de TVA pour l'assurance
invalldite.» 
La minorite II (Gross Jost) vous propose slmplement de re
pondre ä nos engagements, d'assumer nos responsabllltes. 
l.'.augmentation de 1 pour cent de la TVA perrnettrait de faire 
sortir J'assurance-invalidlte des chiffres rouges en 2008 et, 
conformement a la loi, d'envlsager de baisser ensuite - on 
imaglne mfime possiblement une balsse de 0,4 pour cent -
ce prelevement a destination de l'assurance-invalldlte. 
Le seul but de celles et ceux qui proposent aujourd'hul de di
mlnuer le relevement des taux de TVA a 0,8, a 0,7 ou mfime 
a 0,5 pour cent, voire de le llmlter dans le temps, c'est uni
quement de faire peser sur l'assurance-lnvalidite un polds, 
une dette, de lul faire tirer un boulet. Dans quel but? Eh blen, 
dans le but de pouvoir faire pression sur les prestetions et 
de moins bien tralter tous ces invalides dont finalement on 
se demande blen ce qu'ils ont a faire ä venir chercher la 
manne de l'Etatl 
Donc en falt, en acceptant auJourd'hui de diminuer ce rel&
vement des taux, de passer de 1 a 0,8 ou a 0,7 pour cent, 
vous acceptez de faire pression sur les prestations aux per
sonnes invalides. 
C'est pour nous opposer ä ce mode de faire, ä cette vision 
des choses que Je vous propose, avec la minorlte II, de ne 
pas baisser et de conserver 1 pour cent d'augmentation de 
TVA. 

Baader Caspar (V, BL): Die Entwicklung der IV ist Besorg
nis erregend. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer Ist meines 
Erachtens und nach Meinung der SVP grundsätzlich falsch. 
Sie führt zu einer erneuten Steigerung der Steuerbelastung 
unserer Bevölkerung und löst die echten Probleme der IV 
nicht. 
Die Ausgaben der IV haben in den letzten fünf Jahren um 
30 Prozent zugenommen. Die IV weist heute ein Jährliches 
Defizit von 800 Millionen Franken aus. Der lnvalidisierungs
grad hat In einzelnen Kantonen 7 Prozent der erwerbstäti
gen Bevölkerung erreicht. Interessant Ist, dass wir grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen haben, beispiels-
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weise zwischen Basel-stadt und Appenzell lnnerrhoden. Da
her sind wir klar der Meinung, dass neben der heutigen 
Vorlage mit der vorgesehenen Erhöhung der Mehrwert
steuer vor allem dringend andere Massnahmen vorzusehen 
sind, mit welchen die Probleme der IV zu lösen sind. Es geht 
darum, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anspruchs
berechtigung neu zu überdenken; nur so kann die IV lang
fristig saniert werden. 
Die in meinem Antrag vorgesehene zeitliche Befristung er
möglicht es dem Parlament und verpflichtet dieses, die Si
tuation nach sechs Jahren neu zu beurteilen. Dieser Vor
schlag auf Befristung verhindert auch einen Automatismus. 
Die Fassung des ständerates dagegen schafft keinerlei An
reiz, geschweige denn einen Zwang zu einer Neubeurtei
lung der grundsätzlichen Probleme der IV; sie führt zu einem 
Automatismus in der Finanzierung. Die Mehrwertsteuererhö
hung Ist nämlich praktisch zeitlich unbefristet möglich, wenn 
die Schulden nicht abgetragen werden, weil beispielsweise 
die Zahl der IV-Leistungsbezüger weiter ansteigt. 
Ich bitte Sie daher, sich gegen dieses «Providurium» auszu
sprechen und meinen Antrag auf Befristung zu unterstützen. 
Nur so haben Sie die Garantie, dass die Mehrwertsteuerer
höhung tatsächlich eine befristete Massnahme zur Abtra
gung der Schulden bleibt. 

Kaufmann Hans (V, ZH): Transparenz Ist nicht nur in der 
Wirtschaft ein Gebot der stunde, sondern auch in der Sozi
alpolitik. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir zweckge
bundene Abgaben, wenn sie für einzelne Sozialwerke nicht 
mehr benötigt werden, reduzieren müssen und sie nicht für 
andere Zwecke einsetzen sollten. Dies trifft insbesondere 
auf die Erwerbsersatzordnungsbeiträge zu. Es darf doch 
nicht so sein, dass dieses Sozialwerk zu einem Selbstbedie
nungsladen für andere soziale Anliegen wird. Wenn Sie 
neue Sozialwerke ins Leben rufen wollen, müssen Sie auch 
die Finanzierung organisieren und transparent gestalten. 
Auch die EO steht höheren Ausgaben gegenüber: Bei
spielsweise sollen die Entschädigungen für Rekruten ange
hoben werden. Dennoch ist es möglich, die Beiträge von 0,3 
auf 0,2 Lohnprozente zu senken, denn wegen der Armee
reform XXI werden wir eine Verkleinerung der Armee haben. 
Daraus resultieren Einsparungen in der Höhe von 113 Millio
nen Franken, denen 92 Millionen Franken Mehrausgaben 
für die Erhöhung der Beiträge an die Dlenstleistenden ge
genüberstahen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, als teilweise Kompensation 
der Mehrwertsteuererhöhung für die AHV, den EO-Satz von 
0,3 auf 0,2 Prozent zu reduzieren. Damit schaffen wir Trans
parenz In der Finanzierung der Sozialwerke. Der Kapital
stock der EO wird mindestens zehn Jahre ausreichen und 
seinen Zweck weiterhin erfüllen. Auch im Jahre 2013 wird 
aufgrund der geplanten Ausgaben immer noch die vorge
schriebene Mindesthöhe einer halben Jahresausgabe da 
sein. 
Ich bitte Sie, dieser Entlastung der Lohnempfänger und der 
Wirtschaft in der heutigen Zelt zuzustimmen. 

Goll Christine (S, ZH): Wir behandeln hier In Artikel 130 
grundsätzlich zwei verschiedene Differenzen. Zunächst 
möchte Ich mich zur Frage des Auseinanderdividlerens von 
AHV und IV äussern, wie dies der Ständerat beschlossen 
hat. 
Ihre Kommission, die Mehrheit der SGK des Nationalrates, 
möchte diese beiden Bereiche, sowohl die Zusatzfinanzie
rung für die AHV als auch jene für die IV, wieder in einem 
einzigen Finanzierungsbeschluss zusammenführen, wie das 
ursprünglich auch vom Bundesrat vorgeschlagen wurde. 
Der ständerat hat mit fadenscheiniger Begründung ent
schieden, eine Mehrwertsteuererhöhung vorläufag nur für die 
Invalidenversicherung vorzusehen. Die Sanierung der tief 
verschuldeten Invalidenversicherung ist politisch unbestrit
ten. Nur muss auch festgehalten werden, dass eine vollstän
dige Entschuldung der IV alleine durch den Kapitaltransfer 
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von der EO zur IV nicht möglich ist. Diesen Kapitaltransfer 
von insgesamt 1,6 Milliarden Franken von der EO zur IV ha
ben wir bereits beschlossen, und er wurde bereits im Fe
bruar in der Praxis umgesetzt. Aber noch einmal: Auch mit 
diesem Beschluss kann die IV nicht vollständig entschuldet 
und auf eine gesunde finanzielle Basis gestellt werden. 
Der Entscheid des Ständerates In der letzten Wintersession 
ist als taktisches Manöver zu werten. Es ist ein taktisches 
Manöver zu entscheiden, vorläufig nur eine Mehrwertsteuer
erhöhung für die IV anzustreben und die AHV gänzlich aus
zublenden bzw. den politischen Entscheid Ober die Zusatz
finanzierung via Mehrwertsteuer auf unbestimmte Zelt hin
auszuschieben. 
Im Klartext heisst das: Damit wird ein einziges Ziel verfolgt, 
nämlich die Finanzhysterie, die Panikmache um die Zukunft 
des wichtigsten Sozialwerkes, der AHV, weiterhin zu schü
ren. Die Folgen sind absehbar, denn es geht ja auch noch 
um die materielle Beratung der 11. AHV-Revision. Mit die
sem Entscheid des Auseinanderdividierens, wie ihn der 
Ständerat getroffen hat, müsste die 11. AHV-Revision als 
grösster Sozialabbau in der Geschichte der AHV dem Volk 
verkauft werden. 
Das wOrde konkret bedeuten, dass vor allem Frauen, die 
Witwen werden, Opfer bringen mOssten. Hier steht ein riesi
ger Leistungsabbau fOr einen Bevölkerungsteil zur Diskus
sion, und zwar für einen Bevölkerungsteil mit einem 
Durchschnittsalter von 66 Jahren. Mit dem Auseinanderdivi
dieren wird natürlich auch das Ziel verfolgt, dass dann ge
sagt werden müsste: Es ist leider kein Geld fOr eine sozial 
ausgestaltete Flexibilisierung vorhanden. Das wOrde dazu 
führen, dass ein vorzeitiger AltersrOcktritt weiterhin das Privl· 
leg für Reiche bleiben würde. Der Ständerat spielt hier ein 
gefährliches Spiel mit dem Feuer und gefährdet vor allem 
den sozialen Frieden in diesem Land. 
Ihre Kommission will grossmehrheltlich am ursprOnglichen 
Entscheid festhalten. Ich möchte hier betonen, dass es kei
neswegs darum geht, jetzt mit diesem Entscheid, wie ihn die 
Nationalratskommission getroffen hat, einfach einen Blan
kocheck auszustellen. Wenn Sie die Formulierung in unse
rem ursprOnglichen Antrag lesen, dann sehen Sie auch, 
dass hier eine Mehrwertsteuererhöhung nur ins Auge ge
fasst werden soll, wenn dies für die AHV tatsächlich notwen
dig ist. 
Zum zweiten Teil, zu Absatz 4bis in diesem Beschluss: Es 
wird hier Ober die Höhe der Zusatzfinanzierung durch die 
Mehrwertsteuer für die Invalidenversicherung gefeilscht, und 
zwar ist es ein unwürdiges Feilschen um Zehntelsprozent
punkte. Die Erhöhung um maximal 1 Mehrwertsteuerprozent 
war bisher nicht umstritten. Jetzt stehen plötzlich andere 
Vorschläge zur Diskussion: 0,7, 0,8 oder - wie es gar in der 
Kommission der Fall war - auch ein Vorschlag von 0,5 Pro
zent. All diese Vorschläge haben kein anderes Ziel, als die 
Invalidenversicherung weiterhin zu destabilisieren. 
Das möchte ich auch an die Adresse der SVP-Fraktion sa
gen, vor allem zuhanden von Herrn Stahl, Herrn Baader und 
Herrn Kaufmann: Sie haben hier von Missbrauch bei der In
validenversicherung gesprochen. Ich möchte Sie doch sehr 
höflich bitten, hier nicht die zynische Rhetorik des Arbeitge
berchefs Herrn Hasler fortzusetzen, der nämlich von IV-Be
zOgern und -BezOgerinnen als arbeitsscheuen Simulanten 
und Simulantinnen spricht, sondern ich möchte Sie bitten, 
die Realität zur Kenntnis zu nehmen und auch zu sehen, wo 
hier heute tatsächlich ein Missbrauchspotenzial besteht, 
nämlich dann, wenn gewisse Arbeitgeberkreise versuchen, 
das Arbeitslosenproblem Ober die Invalidenversicherung zu 
entsorgen. 

Meyer Therese (C, FR): D'abord, quelques mots sur l'arti
cle 130 alineas 4 et 6. Le Conseil national avalt suivl le Con
seil federal qui voulait prevoir la garantie future du flnance
ment de l'AVS aussi dans cet arrAte. Le Conseil des Etats 
estime, lui, qu'il est premature de l'evoquer actuellement et 
veut attendre l'evolution de la situation. 
Le groupe democrate-chretien, ici, suit la majorlte de la com
mission. II estime que la consolidation de notre premler pilier 
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a sa place dans cet arrAte, pour montrer la volonte du Parla
ment d'assurer la perennite de l'AVS. Las personnes qui ont 
travaille toute leur vie ont droit a cette securlte. Le signal 
donne serait negatif a l'egard de nos anclens et nous le re
gretterlons. II est clair que l'augmentation effective even
tuelle des taux de la TVA fera l'objet de decisions ulterieures 
soumises au referendum facultatif. 
Donc, a l'article 130 alineas 4 et 6, je vous invite a soutenir 
la proposltion de la majorite. 
L'.alinea 4bis du mAme article, lui, fixe le taux qul doit garantir 
le financement de l'AI et l'amortissement de sa dette. En ac
cord avec la decision qui vient d'Atre prise d'accorder l'entier 
de l'augmentation de la TVA a l'AVS/AI, un relevement des 
taux de 0,8 pour cent ameneralt un assainissement et une 
consolidatlon du financement de l'AI. En 2014, nous pour
rlons deja envisager une diminutlon de 0, 1 pour cent du taux 
de TVA en assurant le flnancement et l'equilibre du compte 
futur de l'AI. Las autres propositions - par exemple 0,7 pour 
cent - laisseraient le compte Al dans les chiffres rouges 
d'une faqon durable a plus de 1 milliard de francs. Nous 
avons lci la responsabillte, non seulement de garantlr le fi
nancement, mais aussi d'arrlver a l'assainissement de cette 
dette. 
Quant aux propositions du groupe de l'Unlon democratique 
du centre et de ses membres, je vous demande de les reje
ter energiquement, en particulier la proposition du groupe a 
l'alinea 4blsa de baisser les supplements aux contributlons 
de l'AVS destinees au regime des APG, developpee par 
M. Kaufmann. C'est une manoeuvre pour essayer de tor
piller encore une fois le financement du conge-maternlte. 
Donc, attention, ne soutenez pas ces propositionsl 

Fasel Hugo (G, FR): Wir haben gleichzeitig Ober IV und AHV 
zu beschliessen. Ich beginne hinten auf der Fahne, nämlich 
bei der IV. Dort wird die grOne Fraktion der Mehrheit zustim
men. Wir hätten der Minderheit Gross Jost dann zuge
stimmt, wenn wir bei den 500 Millionen Franken nicht bei der 
Mehrheit geblieben wären. Da die 500 Millionen Franken 
weiterhin an die Sozialwerke gehen, können wir uns auf eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozent beschränken. 
Hingegen lehnen wir die Anträge der SVP-Fraktlon ab, Ins
besondere auch jenen, der von Herrn Kaufmann begrOndet 
wurde. Denn würden wir die EO-Beiträge von 0,3 auf 
0,2 Prozent senken, dann würde dies im Endeffekt die Reali
sierung und Umsetzung des bezahlten Mutterschaftsurlaubs 
wesentlich erschweren. 
Zur Finanzierung der AHV In Artikel 130: Eigentlich sind die 
Argumente auch hier relativ einfach und klar. Unser Rat hat 
heute die einmalige Chance, die Finanzierung der AHV bis 
ins Jahr 2020 zu sichern. Wir haben in den Sozialwerken im
mer wieder Unsicherheiten zur Kenntnis nehmen müssen, 
weil sie politisch gezielt und bewusst gesät werden. Deshalb 
noch einmal: Wir haben heute die einmalige Chance, dem 
Schweizervolk zu sagen, dass mit unseren Beschlüssen für 
die AHV 1,5 Mehrwertsteuerprozente fällig werden, 0,6 Pro
zent im Jahr 201 O und später noch 1 Prozent. Damit können 
wir Sicherheit schaffen, Sicherheit und Ruhe in einem der 
zentralsten Sozialwerke der Schweiz. Diese Leistung kann 
dieser Rat heute vollbringen. 
Wenn wir Politik so verstehen, dass es darauf ankommt, 
Probleme, die sich zeigen, frOhzeltig zu erkennen und dar
auf zu reagieren, können wir dies heute tun. Wer es nicht M. 
der will damit bewusst politisches Geschäft machen; das 
heisst, man will weiterhin aufgrund von Unsicherheiten den 
Sozialstaat schlecht machen. Wir brauchen gegenwärtig bei 
den Sozialwerken wirklich nichts anderes als einen entschei
denden Beitrag zur Ruhe und zur Sicherheit. Die Probleme 
oder die Diskussionen, die jetzt wieder bei der zweiten Säule 
ausgebrochen sind, legen erst recht nahe, dass wir dem 
Schweizervolk sagen können: Die eidgenössischen Räte 
haben für die AHV klar und deutlich beschlossen, dass die
ses Sozialwerk bis ins Jahr 2020 gesichert ist. 
Das Ist eine starke Leistung, die wir heute in diesem Rat 
vollbringen können. Diesen Beschluss zu fassen ist auch 
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konjunkturpolltlsch sfnnvoll, wefl wir ganz genau wissen, 
dass die Konsumentinnen und Konsumenten heute auch un
ter den Rentnerinnen und Rentnern zu finden sind. Statt 
über Rentenbeschränkungen oder Ober Beschränkungen 
beim Mischindex zu diskutieren, können wir wiederum ein 
Signal der Ruhe aussenden; dann werden auch die Rentne
rinnen und Rentner zu Faktoren werden, die unsere Kon
junktur stabilisieren. 
Wir haben auch so zu entscheiden, weil wir damit auch fi· 
nanzpolitische Sicherheit schaffen. Auch die Finanzminister 
der Zukunft wissen dann, wie ihre Bundesfinanzen künftig 
aussehen und mit welchen Entwicklungen sie auf der Seite 
der Mehrwertsteuer zu rechnen haben. Deshalb appelliere 
ich heute an diesen Rat, einen Entscheid zu fällen, der fQr 
die Leute, welche heute schon AHV beziehen, und für jene, 
die sie künftig beziehen werden, vor allem eines tut: Klarheit 
und Sicherheit zu schaffen, indem wir der Erhöhung von 
1,5 Mehrwertsteuerprozenten zustimmen werden. Wir wer
den es nicht verpassen, dies selbstverständlich auch in ei
nem Wahljahr all den Wählenden kundzutun, wer in diesem 
Parlament bereit ist, die Sozialwerke zu sichern, und wer lie
ber mit Unsicherheit politisieren möchte. 

Bortoluzzl Toni (V, ZH): Die SVP-Fraktlon hat sich in der 
Frage der AHV-Finanzierung frühzeitig mit einem Konzept 
zur Zukunft geäussert. Je nach Entwicklung der Wirtschaft, 
das haben wir damals schon festgestellt, sind für die nächs
ten zehn Jahre für die AHV keine neuen Steuern notwendig, 
sofern man auf Ausbauschritte verzichtet, die Spielbanken· 
abgabe - das ist unbestritten - der AHV zukommen lässt, 
den Mehrwertsteueranteil des Bundes streicht - das haben 
Sie vorhin deutlich gesagt, dass Sie das wollen - und das 
Rentenalter der Frauen und Männer auf 65 Jahre festlegt; 
das sind die wesentlichen Punkte. Mit Erträgen aus nicht 
mehr benötigten Goldreserven hätte die Finanzierung der 
AHV während dieser zehn Jahre noch gestärkt oder viel
leicht noch um zwei, drei, vier Jahre ausgedehnt werden 
können. Ich hoffe aber, dass Teile dieser nicht mehr benötig
ten Goldreserven dann doch noch der AHV-Nutzung zuge
wiesen werden. 
Teile dieses Konzeptes sind realisiert und andere auf guten 
Wegen. Die Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der AHV 
ist zurzeit aufgrund dieser Entwicklung nicht notwendig. Es 
wären Steuern auf Vorrat, und das sendet wirtschaftspoli· 
tlsch negative Signale aus; das ist selbstverständlich. Sie 
sollten darum, weil sie nicht nötig sind, nicht erhoben wer
den. Die SVP-Fraktion wird also die Minderheit Triponez und 
den Beschluss des Ständerates unterstützen. 
Um es vielleicht wieder einmal in Erinnerung zu rufen: Was 
heisst das eigentlich, 1,5 Prozent Mehrwertsteuer für die 
AHV und 0,7 oder 0,8 Prozent für die IV? Insgesamt sind 
das 2,3 Prozent Mehrwertsteuer. Das heisst: Eine Erhöhung 
der indirekten Steuer in unserem Land um sage und 
schreibe 30 Prozent, das ist der Antrag, der hier zur Diskus
sion steht - ohne irgendeine Kompensation, die vorgesehen 
ist, also eine reine Ausdehnung der Steuerbelastung in ei
nem Ausmass von rund 6 Milliarden Franken. Ich glaube, 
dieser Entscheid ist sehr genau zu hinterfragen und zu über
prüfen. 
Die Stärke unseres Landes war es immer, eine zurückhal
tende Steuerpolitik zu betreiben und damit den Arbeitsplatz 
Schweiz attraktiv zu machen. Das heisst aber auch, die Tä
tigkeit des Staates auf das Notwendige zu beschränken und 
auf «Wohlergehensbürokratie» zu verzichten. Diese Tugend 
ist in den vergangenen Jahren weitgehend verloren gegan
gen. 
Es heisst aber auch, bei den Sozialwerken in Zukunft auf 
Ausbauschritte zu verzichten. Die Entwicklung der IV in den 
vergangenen Jahren ist ja ausserordentlich beunruhigend. 
Es wurden Zahlen genannt - ich möchte sie hier nicht wie
derholen, aber doch in Erinnerung rufen-: Innert fünf Jahren 
gab es eine Ausdehnung der Ausgaben um 30 Prozent in 
diesem Sozialwerk. Das ist nicht allein auf eine stärkere ln
validislerung unserer Bevölkerung zurückzufQhren - das 
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kann mir so niemand glaubhaft erklären -, denn hier geht es 
wirklich darum, etwas genauer zu überprilfen, wer für eine 
Invalidenrente infrage kommt und wer als Fürsorgefall in 
Kantonen und Gemeinden betrachtet werden muss. Dort 
wiederum muss diese Aufgabe verstärkt wahrgenommen 
werden, indem man versucht, diese Leute wieder einzuglie
dern. Bezug von IV-Leistungen heisst nämlich immer auch 
ein Stock weit Aufgeben dieses Menschen, den man in die 
Versorgung der IV tahrt; es heisst damit, einen Menschen 
abzuschreiben und nicht mehr daran zu glauben, dass die 
betroffene Person in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt 
selbstständig zu verdienen. Das hängt auch mit der Entwick
lung der IV zusammen. 
Die Zuführung von Mitteln zur IV ist trotzdem unumgänglich; 
das muss man einfach eingestehen. Hier hat die SVP-Frak
tion nun Anträge gestellt, die Garantie für ein möglichst zu
rückhaltendes Vorgehen in Bezug auf neue Steuern sind, 
aber trotzdem einen Beitrag leisten, das Problem wirklich zu 
lösen. Wir haben einen Minderheitsantrag Stahl, den wir un
terstützen: Wir unterstützen die Befristung dieser Erhöhung, 
weil es die Verantwortlichen zwingt, in sechs Jahren eine 
ernsthafte Überprüfung der Entwicklung der Ausgaben der 
IV wieder an die Hand zu nehmen. Wir sehen mit dem An
trag Kaufmann vor, 0, 1 Lohnprozente, welche heute an die 
EO gehen, der IV zuzuweisen. Das Ist übrigens ein Vorgang, 
der bereits 1995 einmal stattgefunden hat: Damals war die 
EO ja noch mit 0,5 Lohnprozenten begünstigt, und 0,2 Lohn
prozente wurden damals bereits der IV zugewiesen. 
Ich bitte Sie also, diesen Anträgen in der genannten Form 
Ihre Zustimmung zu geben. 

Le presldent (Christen Yves, presldent): Le groupe liberal 
communlque qu'II soutient la proposltlon de la mlnorite 
Triponez a l'alinea 4 et la propositlon de la majorite a l'ali
nea 4bis. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Es geht 
um die Zusammenführung der Finanzierung von AHV und IV 
In einem einzigen Bundesbeschluss, wie wir es bereits in der 
ersten Lesung getan haben. In Artikel 130 Absatz 4 wird die 
AHV geregelt, und hier haben Bundesrat und Nationalrat 
festgelegt, dass per Gesetz der heutige Mehrwertsteuersatz 
um Insgesamt 1,5 Prozentpunkte angehoben werden kann, 
sobald die Sicherstellung der Finanzierung der AHV dies 
notwendig macht. Es ist aber kein Blankocheck, den wir dem 
Bundesrat zur Verfügung stellen, sondern das Parlament 
wird das Im Gesetz regeln müssen. Somit ist auch ein mögli
ches Referendum gesichert. 
Der Ständerat hat diese Finanzoption für die AHV gestri
chen, mit der einzigen Begründung, dass er keine Mehrwert
steuer auf Vorrat sprechen wolle. Ihre SGK hat mit 11 zu 
8 Stimmen bei 2 Enthaltungen Festhalten beschlossen. 
Durch dieses Festhalten an dieser grundsätzlichen Bestim
mung in Absatz 4 von Artikel 130 nehmen wir eine der 
grössten Ängste im Volk ernst, nämlich dass die AHV frilher 
oder später finanziell nicht mehr gesichert sein könnte und 
dass dann die heutigen Prämlenzahler und -zahlerinnen ver
geblich einbezahlt hätten. Auch der Rentnergeneratlon ver
schaffen wir durch diesen weisen Beschluss Sicherheit. 
Diese grossen Verunsicherungen und Ängste sind durch die 
Machenschaften einzelner Versicherungen in der zweiten 
Säule und durch die Zinsverluste nicht kleiner geworden. Wir 
machen also weder einen voreiligen noch einen unnötigen 
Finanzbeschluss, sondern führen eine bisherige, bewährte 
Finanzpolitik seriös fort. Gemäss Berechnungen des Bun
desamtes - Herr Gredlg ist ein absoluter Finanzfachmann -
müssen wir etwa im Jahr 201 O den Mehrwertsteuersatz für 
die AHV um 0,5 Prozentpunkte und im Jahr 2013 um 1 Pro
zentpunkt anheben, damit die AHV bis Im Jahr 2020 langfris
tig gesichert ist. 
In Artikel 130 Absatz 4bls geht es um die Sicherstellung der 
Finanzierung der IV. Sie haben hier drei Anträge - für 0,8, 
für 0,7 und für 1 Prozentpunkt. Der Bundesrat hat In seiner 
Botschaft zugunsten der IV 1 Prozentpunkt rar die Mehrwert-
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steuer beantragt. Es besteht die Absicht, mit der einen 
Hälfte dieser Einnahmen die bestehenden Schulden zu til
gen und mit der anderen Hälfte die laufenden Ausgaben zu 
bestreiten. Sobald die Schulden abgebaut sind, soll der 
Mehrwertsteuersatz wieder gesenkt werden. Die EinfOhrung 
dieses Mehrwertsteuerprozentes wäre für 2005 vorgesehen; 
der Satz könnte - bei 1 Prozentpunkt - ungefähr im Jahr 
201 o wieder gesenkt werden. 
Bei der Festlegung der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes 
fOr die IV um 0,8 Prozentpunkte ab 2005, wie es die Mehr
heit der Kommission mit 15 zu 8 Stimmen beantragt, sind 
die Berechnungen in der Kommission ohne einen Bundes· 
anteil gemacht worden, so wie es heute auch der Rat be
schlossen hat. Das heisst, die vollen Einnahmen aus diesem 
Mehrwertsteuersatz würden der IV zugute kommen. Die IV 
wäre dann bis etwa im Jahr 2014 saniert, und der Mehrwert
steuersatz könnte um 0, 1 Prozentpunkte gesenkt werden. 
Bei der Festlegung der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes 
um 0,7 Prozentpunkte, wie es die Minderheit Stahl verlangt
immer ohne Bundesanteil berechnet -, wäre die IV auch im 
Jahr 2020 noch nicht saniert. Das heisst, der Minderheits
antrag Stahl ist für die IV ein halbherziger Antrag. Seriöser
weise könnte nur dann mit einer Erhöhung um 0,7 Prozent· 
punkte ab dem Jahr 2014 gefahren werden, wenn vorher 
während neun Jahren mit einer Erhöhung um 0,8 Prozent
punkte gerechnet werden könnte. Deshalb hat nur eine Min
derheit von 7 Stimmen diese Variante favorisiert. 
Nach unserem Entscheid zu Artikel 112 Absatz 3 Buchsta
be c, mit dem wir den ganzen Ertrag In die IV geben wollen, 
muss ich Sie bitten, einer Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte 
und damit dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustim
men, der eigentlich mit dem Beschluss des Ständerates und 
dem Antrag des Bundesrates - 1 Prozentpunkt, aber mit 
dem Anteil an die Bundeskasse - korrespondiert. 
Nun noch kurz zu den beiden Einzelanträgen aus der SVP
Fraktion. Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung zum Antrag 
Baader Caspar: Ich darf die SVP bitten, ihre Sprachregelung 
etwas zu verbessern. Es gibt heute zunehmend schwerstbe
hinderte Personen, die im Rollstuhl sitzen, die 24 Stunden 
pro Tag Schmerzen haben und die sich beleidigt fühlen, 
wenn man bei der IV immer nur von Simulanten spricht. Es 
gibt sicher solche, aber diese Sprachregelung pauschalisiert 
zu stark. Da fühlen sich die Behinderten absolut beleidigt. 
Würden wir dem Antrag Baader Caspar, welcher der Kom
mission nicht vorlag, zustimmen, müsste die Erhöhung, die 
wir heute beschliessen, in sechs Jahren - also Im Jahr 
2011 - wieder gebremst werden. Das helsst, die IV wäre bis 
dann noch nicht saniert. vor allem wenn man dem Antrag 
aus der SVP mit einer Erhöhung um 0,7 Prozentpunkte fol
gen würde. 
Wir haben dieses Anliegen von Herrn Baader Caspar aber In 
der Kommission bereits aufgenommen, Indem wir - im Som
mer müssen die materiellen Differenzen in der IV-Revision 
bereinigt werden - eine Motion beschlossen haben, die ver
langt, dass man in vier Jahren eine Auswertung der neuen 
Bestimmungen in der IV vornehmen muss. Wenn die Kosten 
dann nach wie vor steigen, so muss in sechs Jahren eine 
neue Botschaft vorliegen, die veränderte Massnahmen bei 
der IV vorsieht. 
Deshalb muss ich Sie bitten, diesem Antrag nicht zuzustim
men, da er unseriös ist und eine Abblokkung der Finanzie
rung auf halbem Weg zur Folge hätte. 
Der zweite, von Herrn Kaufmann begründete Antrag ver
langt, dass bei der EO eine Senkung auf 0,2 Lohnprozente 
vorgenommen wird, sobald die Mehrwertsteuersätze zu
gunsten der IV angehoben werden. Herr Kaufmann hat in 
diesem Zusammenhang von der Transparenz gesprochen, 
die ihm sehr wichtig ist. Er hat aber nicht erwähnt, dass da
durch vor allem die Mutterschaftsversicherung, die durch die 
EO bezahlt wird, oder eventuell die jetzt im Ständerat hän· 
glge Verbesserung der Entschädigungen an die Rekruten 
stark gefährdet wären. 
Ich bitte Sie, auch diesen Antrag abzulehnen. Er lag der 
Kommission nicht vor, aber es gibt keinen Zusammenhang, 
der heute diese Unterstützung notwendig machen würde. 
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Ich bitte Sie deshalb, immer mit der Mehrheit der Kommis
sion zu stimmen und die beiden Einzelanträge aus den Rei
hen der SVP-Fraktlon abzulehnen. 

Baader Caspar (V, BL): Ich habe von der beängstigenden 
Situation der IV gesprochen, und ich habe davon gespro
chen, dass wir Im Kanton Basel-Stadt im Vergleich zum Kan
ton Appenzell lnnerrhoden eine wesentlich höhere Zahl an 
IV-Leistungsbezügern haben; ich glaube, es sind etwa vier
mal mehr. Aber können Sie mir sagen, wie Sie auf die Idee 
kommen, zu sagen, dass ich den Begriff «Simulanten» ver
wendet habe? Diesen Begriff habe ich nie verwendet! 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Das Wort 
«Simulanten» Ist heute mehr als einmal gefallen - wenn es 
nicht von Ihnen war, dann von jemandem anderen. Aber es 
ist so, dass sich die Behinderten dann in der Regel beleidigt 
fühlen. 
Was die höhere lnvalidisierungsrate im Kanton Basel-Stadt 
und auch zum Beispiel in Genf betrifft, Ist die Bundesverwal
tung daran, sie zu evaluieren. Das hat Im heutigen Zeitpunkt 
einen Zusammenhang mit der hohen Wirtschaftskonzentra
tion, die dort vorhanden ist, und heute werden eben wegen 
der Wirtschaftslage recht viele Leute ausgemustert. Ich 
denke vor allem an die höhere Anzahl von depressiv Er
krankten, die früher oder später dann eben nicht mehr von 
der Wirtschaft gebraucht werden, weil sie durch ihre Krank
heit zu stark behindert sind. 

Baader Caspar (V, BL): Ich bitte Sie einfach, meinen Voten 
genau zuzuhören; Sie hätten dann feststellen können, dass 
ich diesen Begriff nie verwendet habe. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Gut, dann 
entschuldige ich mich, aber das Wort «Simulant» ist heute 
hier ganz sicher vonseiten der SVP mehr als einmal ge
braucht worden. Ich habe die Anliegen aus den Behinder
tenkreisen aufgenommen, um einmal richtig zu stellen, dass 
es auch Leute gibt, die wirklich zwingend und dringend auf 
diese IV angewiesen sind und darauf einen unzweifelhaften 
Anspruch haben. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlssion: Je vous ai dejä. 
falt part de l'essentiel des conslderations de la commission 
en introduction, mais au vu de l'evolution de ce debat, vous 
me permettrez sans doute de developper encore quelques 
remarques. 
Du moment qu'ä. l'article 112, vous avez decide de consa
crer l'entier de l'augmentation de la TVA ä. l'AVS/AI, vous 
ttes obliges de relntrodulre la base legale de ce flnance
ment egalement ä. l'article 130 par souci de coherence. 
A titre personnel, je me permets de faire remarquer que 
cette construction est pour le moins boiteuse sur le plan re
dactionnel. l..'.article 130 allnea 3 parle d'une augmentation 
de 1 point de TVA au plus. l..'.allnea 4 tel que propose vient 
avec 1,5 pour cent, sans corriger l'allnea 3. 
Enfin, reintroduire l'AI ä. l'article 4bis est Indispensable du 
moment que nous avons decide de biffer la mention de cette 
assurance ä. l'article 106. Cette question a fait l'unanimite de 
la commission. 
Sur la question des taux, la majorite de la commission s'est 
prononcee pour 0,8 pour cent pour se limiter au minlmum 
permettant raisonnablement de revenir a un compte de capi
tal positif de l'AI, sans que la Confederation alt droit ä. sa part 
et pour autant qu'elle maintienne sa participation actuelle de 
17,5 pour cent. Cette condition imperative n'est pourtant pas 
apparue absolument clairement au cours des debats de la 
commission. De toute evidence, eile est en peril au gre des 
declarations que le president de Ja Confederation vient de 
faire. Mais forte de Ja conviction implicite qu'il n'en serait 
rien, la commission s'est prononcee pour le taux de 0,8 pour 
cent, par 15 voix contre 8. 
La commission n'a pas debattu de la proposltion du groupe 
de l'Union democratique du centre de llmlter ces augmenta-
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tions a des delais definls dans le temps, soit six ans. Par 
contre, elle a toujours postule que ce taux serait abaisse des 
que les circonstances le permettralent Cette attitude prag
matlque paratt manifestement plus realiste qu'un delai chif
fre qui pourrait bien mener a une impasse. 
La commission n'a pas non plus examine les consequences 
d'une reduction a 0,2 pour cent des supplements aux contri
butions de l'AVS destlnees au regime des APG. A premiere 
vue, cette logique de donner d'une main et de reprendre de 
l'autre semble peu consequente face aux problemes de fi
nancement auxquels nous sommes confrontes. J'ai de la 
peine a imaginer que la commission soit entree en matlere 
pour inscrire dans la constitution des propositlons au carac
tere manifestement circonstanciel. Je le crains d'autant plus 
qu'elles ont essentiellement pour effet de destabiliser encore 
davantage le peuple, qui veut surtout des garantles quant 
aux prestatlons auxquelles il a droit, et non des manipula
tions. 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: Si les pro
blemes lies au financement de l'AVS sont relativement 
simples, intellectuellement tout au moins, ceux lies au finan· 
cement de l'AI sont plus difficiles. Pour l'AVS, finalement, il y 
a un certain nombre de variables qui nous sont imposees, 
c'est-a-dire l'evolution demographique, l'äge de la retraite, la 
situation economique: A la fin, il y a un plus ou un moins, et 
lorsqu'il y a un moins, cela nous oblige a augmenter les coti
sations ou le taux de TVA destines a financer l'AVS. 
Lorsqu'on parle de l'AI, les choses sont plus difficlles puis
que la notion d'invalidite evolue naturellement avec le 
temps, avec la prise de conscience des problemes psycho
logiques, psychiatriques et l'evolution de l'attitude de la so
ciete a l'egard de certaines formes d'infirmite, notamment 
des infirmites psychiques. Le resultat est qu'au cours de ces 
dernieres annees, nous avons vecu une tres forte crois· 
sance des depenses de l'assurance-invalidite ainsi qu'une 
forte augmentatlon du nombre de personnes qui en benefi
cient. La progression a ete ces dernieres annees de !'ordre 
de 1 O pour cent par an. C'est evidemment beaucoup trop. 
Ce n'est pas possible de contlnuer a ce rythme-la, sinon, on 
en arrivera a la situation hollandaise ou une part importante 
de la population - c'est deja le cas, d'ailleurs, en Sulsse, 
donc, une part encore plus importante de la populatlon - be
neficierait des rentes Al et sortirait du marche du travail. II y 
a probablement un chlffre a partir duquel on ne peut revenir 
en arriere que par des decisions extr&mement brutales. II 
taut prendre des mesures avant que cette frontlere soit fran
chie parce qu'apres, nous serons veritablement dans une 
periode de drames, de difficultes et de conflits sociaux im
portants. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil federal cherche, avec 
le Parlament, des solutions pour ameliorer l'examen des de· 
mandes Al, notamment la possibilite d'avoir des medecins
conseils. C'est un des aspects du probleme. Mais mime si 
on reussit a trouver de bonnes solutlons dans ce domaine, 
on n'aura pas encore resolu le probleme du passe, en parti· 
culier des dettes qui s'elevent a plus de 4 a 5 milliards de 
francs. 
Vouloir resoudre l'autre probleme en ne donnant pas les 
moyens a l'AI de reduire rapidement les dettes, ce n'est pas 
correct. C'est facile politiquement de dire que si on met l'AI 
en difficulte permanente, les responsables seront obliges de 
chercher des solutions et devront se montrer plus durs, et 
qu'ainsi on reussira peut-&tre a diminuer le delta de deficits 
annuels de l'AI. Je crois que c'est facile, mais c'est faux. 
Ceux qui veulent absolument trouver des solutions doivent 
proposer des solutions positives et ne peuvent pas se con
tenter simplement d'affamer le patient en le privant de res
sources, d'autant plus que ces ressources sont destinees a 
assainir l'institution, a payer les dettes. 
Vous avez decide il y a quelques instants de ne pas attribuer 
a la Confederation la part habituelle de l'augmentation de la 
TVA qui lui revient. Je vous l'ai dit, cela signifie que le Con
seil federal va proposer la diminution de la participation de la 
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Confederation au financement de l'AVS et de l'AI. Par con
sequent, il y aura moins de recettes qui viendront de cette 
source-la dans les comptes de l'AI. Par consequent, nous 
sommes obllges de plaider en faveur de l'augmentation 
maximum qui est proposee, c'est-a-dire 1 pour cent avec la 
minorite II (Gross Jost). 
Si vous allez dans le sens de la proposltion de la majorite 
voire, pire encore, de la proposition de la minorite 1 (Stahl), 
nous n'arriverons pas a resoudre le probleme du rembour
sement des dettes. Des chlffres vous ont ete donnes, je les 
ai lci aussi; comme cela, nous irions au-dela de ce qui est 
possible et de ce qui ressort de la bonne gestlon d'une instl
tution comme celle-la. La limlte est ceffe que vous avez fixee 
et qua nous acceptons, a savoir que, au moment ou les det
tes seront remboursees, nous devrons reduire en proportlon 
la contribution que vous nous obllgez a verser aujourd'hui. 
Je pretends, mais je ne serai peut-~tre plus la lorsque ce 
moment sera arrive, avoir une certaine credibilite lorsque 
j'affirme cela, puisqu'on l'a fait dans le domaine de l'assu
rance-chOmage ou on a fait des reformes et redult les cotl
sations lorsque les dettes ont ete remboursees. 
C'est donc fort d'une certaine coherence avec l'actlon que 
j'al menee dans le passe que je vous demande d'accepter 
d'alder a reduire ces dettes relativement rapidement en don
nant 1 pour cent de TVA supplementalre pour l'AI, en vous 
ralliant a la declsion du Conseil des Etats, c'est-a-dire en 
soutenant la proposition de minorite II. 

Abs.4-AI. 4 

Abstimmung - Vota 
(namentlich - nomlnatit: Benage -Annexe 00,014/3316) _ ,t 
Für den Antrag der Mehrheit •..• 92 Stimmen Jit1't 31a, 
Für den Antrag der Minderheit •... 86 Stlmmen , 

Abs. 4bis -Al. 4bis '1)ft' f'Ctl 
Erste Abstimmung - Premier vota 
Für den Antrag der Mehrheit .••• 107 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .•.. 70 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vota 
Für den Antrag der Mehrheit •••. 114 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II ..•• 64 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vota 
Für den Antrag der Mehrheit .... 123 Stimmen 
Für den Antrag der SVP-Fraktion .•.• 52 Stimmen 

Abs. 4bis a -Al. 4bis a 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der SVP-Fraktlon ..•. 38 Stimmen 
Dagegen .... 139 Stimmen 

Abs. 6, 6bis -Al. 6, 6bis 
Angenommen gamäss Antrag dar Mehrheit 
Adopte salon la proposition de la majorfte 
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11. AHV-Revislon 
11e revislon de l'AVS 
Differenzen - Divergences 

Ständerat 

Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1n1) 

00.014 

Nationalrat/Conseil national 07.05.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalrat/Consell national 08.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.01 (Fortsetzung - Sul!a) 
Slinderat/Consell des Etats 25.09.02 (ZWel!rat - Deuxleme Conseil) 
Stllnderat/Consell des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consel! national 02.10.02 (Differenzen Dlvergences) 
Natlona!rat/Consell national 04.10.02 (Schlussabstimmung -Vote final) 
Stllnderat/Consell des Etats 04.10.02 (Schlussabsllmmung - Vota final) 
Text des Erlasses 3 (BBI 2002 6491) 
Texte de l'acte leglslatll 3 (FF 2002 6032) 
Stllnderat/Consell des Etats 27 .11.02 (Fortsetzung- Sul!a) 
Stllnderat/Consell des Etats 28.11.02 (FortselzUng - SUlte) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.03 {Differenzen - Dlvergences) 
Stllnderat/Consell des Etats 10.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 

1. Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHV/IV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. Arrite fed6ral sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur la valeur a)out'8 

Frlck Bruno (C, SZ), fOr die Kommission: Es geht um die 
langfrlstlge Finanzierung der AHV und der IV. Wir wissen 
heute, dass wir bis im Jahr 2012 oder 2013 fQr die AHV 
1,5 Prozent Mehrwertsteuer brauchen, um die zusätzlichen 
Kosten der AHV aufgrund der demographischen Entwlck
lung In zwei Etappen ausgleichen zu können. 0,5 Prozent 
ungefähr ab dem Jahr 2008 und ein weiteres Prozent unge
fähr ab dem Jahr 2012 sind nötig, um die Folgen der demo
graphischen Entwicklung auszugleichen, nicht um zusätz
liche Leistungen zu bezahlen. 
1. Die IV benötigt ab sofort, d. h. raschestmögllch, zusätzlich 
1 Prozent Mehrwertsteuer, um die bestehende Schuld des 
IV-Fonds von sage und schreibe 5,5 Milliarden Franken be
gleichen zu können. Mit 1 Prozent kann die Rechnung bis 
etwa Im Jahr 2012 ausgeglichen gestaltet werden .. Im ersten 
Rundgang, am 28. November 2002, hat unser Rat 1 Prozent 
tar die IV bewilligt, ab dem Jahre 2005. 
2. Wir haben aber die Mehrwertsteuererhöhung tar die AHV 
aufgeschoben; wir wollten sie nicht In die Vorlage aufneh
men. Warum? Weil erst ab dem Jahr 2008 eine erste Mehr
wertsteuererhöhung nötig Ist und die Mehrheit In diesem 
Saal der Ansicht war, dass auf der Verfassungsstufe neue 
Steueraätze in schwieriger wirtschaftlicher Zelt nicht tanf 
oder zehn Jahre Im Voraus festgelegt werden sollen. 
3. Hingegen haben wir den Bundesanteil von 17 bzw. 15 Pro
zent an den Mehrwertsteuererträgen fQr AHV und IV ein
stimmig und meiner Erinnerung nach - die mich nicht tragt -
ohne Gegenantrag beibehalten. 
Der Nationalrat hat die Differenzbereinigung letzten Diens
tag durchgeführt, und er hat entschieden, die Mehrwert· 
steuer In der Verfassung um 2,3 Prozent zu erhöhen: 1 ,5 Pro· 
zent tar die AHV - auf Gesetzesstufe bis etwa Im Jahr 2012 
umzusetzen - und sofort 0,8 Prozent rar die IV. Gleichzeitig 
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aber hat der Nationalrat den Bundesanteil an diesen Mehr
wertsteuererträgen gestrichen. Folgerichtig hat er die Mehr
wertsteuer fOr die IV nur um 0,8 Prozent erhöht, well 
0,8 Prozent ohne einen Bundesantell nämlich 1 Prozent mit 
einem Bundesanteil von rund 15 Prozent entsprechen. 
Unsere Kommission schlägt Ihnen - die Fahne wurde heute 
verteilt - mit klarer Mehrheit drei Entscheide vor. 
1. Wir beantragen Ihnen, den Bundesanteil an der Mehr
wertsteuer für die Sozialversicherung beizubehalten. Aus fi
nanzpolitischen Gründen und Im Hinblick auf die Situation 
der Bundeskasse Ist dieser Entscheid für die Mehrheit von 
grösster Bedeutung. Eine Minderheit beantragt Ihnen, den 
Bundesanteil an den Mehrwertsteuerprozenten zu streichen; 
darauf werde Ich In der Detailberatung eingehen. 
2. Die Mehrwertsteuererhöhung für die IV wollen wir nicht 
auf 1 Prozent wie bisher, sondern auf nur 0,8 Prozent fest
legen. Wir wissen, dass wir damit die IV-Kasse nicht voll
ständig sanieren, wir das mindestens auf zehn bis zwanzig 
Jahre hinausschieben und auch eine spätere Senkung die
ser 0,8 Prozent nicht mehr möglich Ist. 
Aber es geht uns um Folgendes: Wir wollen politischen 
Druck machen auf den Bundesrat, auf das Bundesamt für 
Sozialversicherung und damit auf alle IV-Stellen der Kan
tone, damit sie griffige Massnahmen gegen die zunehmende 
Verrentung und zusätzliche lnvalldislerung der Gesellschaft 
Schweiz einführen. Wir waren Im DIiemma, entweder die 
Kasse durch 1 Prozent auszugleichen oder mit 0,8 Prozent 
zusätzlichen polltlschen Druck zu machen. Wir haben uns 
für den politischen Druck entschieden und wahren uns die 
Handlungsfreiheit für die nächsten Jahre, später darauf zu
rückzukommen. Eine Minderheit von uns möchte sofort 
1 Prozent einführen. 
3. Wir schlagen Ihnen vor, 0,5 Prozent Mehrwertsteuer für 
die AHV bereits heute auf Verfassungsstufe zu beschlfes
sen. Einzuführen wären diese 0,5 Prozent durch Bundes
gesetz ungefähr Im Jahr 2006. Warum tun wir das? Zum 
Ersten Ist dieser Punkt In dieser Differenzbereinigung das 
einzige materielle Entgegenkommen gegenüber dem Natio
nalrat. Zum Zweiten aber wissen wir, dass diese 0,5 Prozent 
Mehrwertsteuer etwa auf das Jahr 2008 unbedingt nötig 
sind, um die AHV gesund zu erhalten. Wenn wir schon 
heute, das heisst wahrscheinlich Im nächsten Jahr, Ober die 
0,8 Prozent fOr die IV abstimmen, dann erachten wir es als 
zweckmässig, gleichzeitig auch Ober die 0,5 Prozent Mehr
wertsteuer für die AHV abzustimmen und nicht zwei Abstim
mungen In fast gleicher Sache Innerhalb von zwei Jahren 
aufeinander folgen zu lassen. 
Das sind die drei Entscheide Im Überblick. Wenn die Diskus
sion Ober die grundsätzlichen Fragen gewünscht wird, dann 
bitte Ich Sie, Herr Präsident, diese jetzt zu gewähren. Wenn 
keine grundsätzliche Diskussion zu Beginn gewünscht wird, 
können wir anhand der einzelnen Punkte Mehr- und Minder
heiten ausmehren. 

Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre 
Proposition de la commission 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 112 Abs. 3, 5 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 112 al. 3, 5 
Proposition de la ma/orlte 
Malntenlr 

Proposition de la minorlte 
(Brunner Christiane) 
Adherer a la declslon du Conseil national 
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Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Es geht In den 
Absätzen 3 und 5 von Artikel 112 um die Anteile der Bundes
kasse aus der Mehrwertsteuerprozenterhöhung. Die Frage 
Ist: Soll die Bundeskasse einen Anteil aus diesen Mehrwert
steuerprozenten erhalten, oder soll die gesamte Mehrwert
steuer vollständig und direkt In die AHV-Rechnung bzw. In 
die IV-Rechnung fllessen? Konkret geht es um einen Anteil 
von 17 Prozent für die AHV und von 15 Prozent für die IV. 
Es gilt Folgendes zu beachten: Die AHV und der Bundes
haushalt sind miteinander sehr eng verflochten. Die Bundes
kasse leistet erhebliche Anteile an die AHV. Bis zum Jahre 
1972 konnten die Beiträge des Bundes an die AHV durch 
die zweckgebundenen Einnahmen aus Tabak- und Alkohol
steuer vollständig finanziert werden. Seit 1973 aber nahm 
der Anteil der Finanzierung durch diese beiden Einnahmen 
kontinuierlich ab. Heute wird aus Tabak- und Alkoholsteuer 
und aus dem Anten am bestehenden Mehrwertsteuerpro
zent nur noch rund die Hälfte des Bundesbeitrages finan
ziert. 
Das bedeutet, dass der Bund die andere Hälfte seines Bei
trages an die AHV und den gesamten Beitrag des Bundes 
an die IV aus allgemeinen Bundesmitteln finanzieren muss. 
Wenn wir weiterhin der Bundeskasse einen Anteil aus den 
zusätzlichen Mehrwertsteuerprozenten gewähren, dann Ist 
das noch Immer nicht der Betrag, den der Bund für die AHV· 
Kasse aufwenden muss. Der Bund wird sich mit der Lösung, 
die die Kommissionsmehrheit Ihnen vorschlägt, nicht berei
chern. Er kann daraus keine Einnahmen für sich generieren. 
Aber sie verhindert, dass der Bund aus anderen Mitteln zu
sätzlich die AHV finanzieren muss. Was bewirken wir, wenn 
wir den Bundesanteil streichen? Der Bund muss seinen An
teil trotzdem leisten, aber er erhält ihn nicht aus den Mehr
wertsteuerprozenten. 
Was macht das aus? Für das Jahr 2005 rund 71 O Millionen 
Franken, 1250 MiUlonen Franken fOr das Jahr 2010 und 
2200 Mflffonen Franken für das Jahr 2015. Diese Summen 
entziehen wir der Bundeskasse, bzw. wir verpflichten die 
Bundeskasse, diese Beträge zusätzlich aufzuwenden. 
Ich habe die Diskussion der letzten Woche noch lebhaft in 
mir. Wollen wir die Bundeskasse mit diesen Beträgen aus
hungern? Bis In zehn, fünfzehn Jahren mehr als 2 MIiiiarden 
Franken jährlich? Das heisst: Wir entziehen dem Bund 3 bis 
4 Prozent seiner Einnahmen, ohne dass wir sagen, wie wir 
diese kompensieren können. Wir mOssen auch sehen: In 
der AHV und In der IV besteht zurzeit noch eine ungebro
chene Dynamik der Zunahmen der Ausgaben und der Ren
tenbezOger. Bel der IV sind es real jährlich 2,4 Prozent. bei 
der AHV real Jährilch 2,5 Prozent. 
Wir relssen damit ein Loch In die Bundeskasse, das wir nicht 
mehr stopfen können. Wir geben vor, dass wir genügend 
Mittel fOr die AHV hätten, weil wir die gesamten Mehrwert
steuerprozente In die AHV-Kasse fllessen lassen. Aber das 
Ist nur vordergründig so. Lassen Sie mich das mit dem BIid 
eines Brunnens erklären. Die AHV-Kasse gleicht einem 
Brunnen, der aus drei Röhren gespiesen wird: Die eine sind 
die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer; die zweite 
sind die Beiträge des Bundes; die dritte sind die zusätzlichen 
Mehrwertsteuerprozente. Heute besteht die Regel, dass aus 
der Brunnenstube der Mehrwertsteuerprozente ein Tell zu
erst In die Brunnenstube des Bundes und von dort In den 
Brunnen fllesst. Wenn wir nun bestimmen - das wollen die 
Minderheit und der Nationalrat -. dass das Wasser aus der 
Brunnenstube Mehrwertsteuer direkt in den Brunnen flfesst, 
aber aus dem Rohr, das aus der Brunnenstube des Bundes 
kommt, immer noch gleich viel Wasser fllesst, dann leeren 
wir doch die Brunnenstube des Bundes, ohne dass wir sie 
nachfüllen. Jährlich fehlen dort viele MIiiionen, ab 2015 jähr
lich 2,2 MIHlarden Franken. Wie gleichen wir den Mangel 
aus? Die Frage Ist offen. Im Ergebnis - der Antrag der Min
derheit führt dazu - schwächen wir die Bundeskasse mas
siv, ohne für einen Ausgleich besorgt zu sein. 
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Ich meine, wir haben nur zwei Möglichkeiten: Entweder er
höhen wir die Steuern, um das Manko in der Bundeskasse 
auszugleichen; oder Wir machen Schulden und lassen un
sere Kinder in fünfzehn Jahren bezahlen, was wir heute als 
Zeche verteilen. Das ist nicht verantwortbar. Ich hoffe, Sie 
tellen diese Meinung und stimmen der Mehrheit zu. 

Brunner Christiane (S, GE): Je suppose que la plaldolrle, 
sous forme de fontalne fleurie, du president de notre com
misslon etalt destlnee au Conseil national plutöt qu'a ma 
modeste proposltlon de minorite a cet article 112 allneas 3 
et 5. 
Jusqu'a present, J'al touJours sulvl la maJorlte de la commls
sion, c'est-a-clire que J'al vote en faveur de la part de la Con
federatlon aux supplements de TVA. Alors, me dlrez-vous: 
« Pourquol tout a coup est-ce qua vous changez d'avls?» Si 
je change d'avls, ce n'est pas parce qua le Conseil national 
a prls sa declslon de manlere tr~ clalre, mafs parce qua no
tre posltion, maintenant, n'a plus de coherence. II faut chol
slr: si nous accordons icl a la Confederatlon sa part a 
l'augmentation de la TVA et qua, dans las artlcles qUI sul
vent, nous reduisons le pour cent de TVA pour assalnlr l'AI 
de 1 a 0,8 pour cent, alors nous falsons un cholx qui n'est 
pas coherent. 
Le Conseil national, lui, a dlt «On ne veut pas accorder sa 
part a la Confederatlon sur l'augmentation de la TVA; mals 
avec cet argent-la, qui va dlrectement dans la calsse de l'as
surance-invalldlte, nous pouvons abaisser le taux d'aug
mentation de la TVA a 0,8 pour cent, par rapport a la 
declsion du Conseil des Etats, qui etalt de 1 pour cent.» 
Alors, j'al pratlquement antlcipe. Je n'aurals pas presente 
ma propositlon de mlnorlte sl la commlsslon, A l'article 130 
allnea 4bls, avait malntenu sa posltlon et declde de mettre 
1 pour cent de la TVA, et non pas 0,8 pour cent sulvant en 
cela le Conseil national. La declslon du Consell national 
avalt en so! une coherence. La declslon de notre consell dolt 
egalement en avolr une. 
Nous verrons ce qua nous declderons a l'artlcle sulvant, 
mals Je pense qu'on ne peut pas se comporter de manlere 
aussl incoherente et dlre: «D'un cöte, on ne veut pas affalbllr 
la calsse de la Confederation, et de l'autre, on est d'accord 
d'affalbllr la caisse de l'assurance-lnvaltdlte et de ne pas ar
rlver a rembourser las dettes dans le delal prevu.» Et on ne 
peut pas aller devant le peuple en dlsant: «On vous propose 
une augmentatlon de la TVA, mals on sait que 98 n'assalnlra 
mAme pas l'assurance-invalidite.» 
C'est ou blen, ou blen: ou blen on sult la declslon du Conseil 
national dans sa totallte; ou blen on dlt que la part de la Con
federatlon lt l'augmentation de la TVA reste A la Confedera
tlon. Je me suls lalssee convalncre. Ce n'est pas comme la 
premlere fols, on n'a pas promls de mettre tout l'argent dans 
l'AVS. Cette fols-cl, nous prenons une declslon en matlere 
constltutlonnelle. Donc nous pouvons la prendre sans etats 
d'äme en disant: «La Confederatlon en a besoln pour ses fl
nances, pour flnancer d'autres proJets.» Jene veux pas qu'II 
y alt de problemes budgetalres a cet egard. Mals, slmple
ment, si vous transferez ensulte le probleme dans l'assu
rance-invalidlte et qua vous prenez des declslons incoheren
tes, alors je suls d'avls qu'il taut sulvre le Conseil national, le 
suivre a cet artlcle 112; et le sulvre aussl, comme vous 
l'avez fall dans votre maJorlte en commlsslon, en ce qul con
ceme le relevement du taux de la TVA. 
C'est pourquoi Je vous lnvlte lci, preventivement, sl vous de
vlez prendre la declslon de sulvre le Conseil national lt l'artl
cle suivant, a sulvre alors le Conseil national aussl a l'artl
cle 112 allneas 3 et 5 en ce qul concerne la part de la Confe
deration aux supplements de TVA. 

Saudan Fran,;olse (R, GE): Je me trouve parfaltement en 
accord avec mol-mAme. J'al toujours soutenu l'affectatlon a 
la Confederation de sa part de TVA pour une ralson qul etait 
fondamentale, celle qul nous a falt recourir A la TVA, A savolr 
le vlellllssement de la populatlon, vlellllssement dont on se 
rend compte egalement dans l'AI. Pourquol? Parce qua 
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c'est une chance que las personnes qul etalent attelntes de 
nalssance de pathologles ne leur permettant pas de depas
ser une esperance de via de vlngt ou vlngt-clnq ans vlvent 
maintenant beaucoup plus longtemps. 
Je raste sur ma posltlon. Je comprends Mme Brunner, son 
exerclce de haute strategle. Mals depuls le debut, J'al tou
Jours ete coherente. J'al mAme tranche en faveur d'un mon
tant de 400 milllons de francs pour la Confederatlon. Je 
reste egalement ferme sur mes posltlons et J'y revlendral 
dans le cadre du pourcentage pour l'AI, parce qua IA, evl
demment, nous avons egalement une posltlon de fond que 
nous devons preclser et des declslons A prendre, qul peu
vent Atre lourdes de consequences. 
Je vous lnvite A lalsser cette part a la Confederatlon, surtout 
dans un moment ou les flnances de la Confederatlon traver
sent une phase difficile. Nous devrons prendre des decl
slons concernant en partlculler l'allegement des lmpöts des 
famllles et certalnes declsions concernant l'assurance-mala
dle. II nous faut lalsser cette part A la Confederatlon. 

Schlesser Fritz (R, GL): Ich erlaube mir, hier ein Wort zu 
dieser Sache zu sagen, da Ich als Ersatzmitglied bei den Be
ratungen zur Differenzbereinigung mltgeWlrkt habe. Wenn 
Ich die bildliche Ausdrucksweise unseres Kommissionsprä
sidenten aufnehme, bin Ich versucht zu bemerken, dass die 
Minderheit - Kollegin Brunner - das Kind mit dem «Bade
wasser» aus der Brunnenstube des Bundesrates ausschüt
tet. Es soll kein Badewasser mehr aus dieser Brunnenstube 
bezogen werden können. Ich möchte Kollegin Brunner fra
gen, woher denn sonst dieses Wasser bezogen werden soll. 
Wo soll der Bundeshaushalt die entsprechenden Einsparun
gen treffen oder Mehrmittel beschaffen? Wer die Position 
vertritt, dass der Bundesanteil nun generell zu streichen sei, 
muss auch sagen, wo diese Mittel hergenommen bzw. wie 
diese Mitte! Im Bundeshaushalt kompensiert werden sollen. 
Alles andere Ist meines Erachtens Augenwischerei. 
Wir wissen ganz genau, In welch schwieriger Position sich 
der Bundeshaushalt heute befindet. Diese Grundsatzfrage 
wegen des Streites um 0,8 oder 1 Prozent nun anders zu 
entscheiden, als wir sie In diesem Rat Im Sinne einer kon
stanten, vorhersehbaren Politik bisher entschieden haben, 
helsst, den Bogen wirklich zu überspannen. Das Ist nicht 
mehr kohärent. Ich bitte Sie deshalb, mit einem klaren Ent
scheid auch dem anderen Rat zu verstehen zu geben, dass 
der Ständerat an dieser Position festhält und Wir nicht geWlllt 
sind, durch einen derartigen Entscheid In einer Grundsatz
frage die Finanzierung des Bundeshaushaltes zu gefährden. 
Ich welss schlicht und einfach nicht, wo denn Mlttel In dieser 
Grössenordnung sonst hergenommen werden sollten. Wir 
haben die Problematik In diesem Rat nun wohl schon zum 
zweiten oder zum dritten Mal diskutiert, und Ich meine, es 
wäre an der Zelt, dass Wir ein deutliches Zeichen geben. In 
dieser Frage werden Wir unsere Position nicht mehr ändern. 
Wir werden festhalten. 
Ich bitte Sie, dieses Zeichen heute zu geben. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich muss, nach 
der sachlichen Diskussion, noch einen formellen Nachtrag 
zur Fahne machen. Wenn Sie der Mehrheit zustimmen, 
muss es am Schluss von Absatz 3 Buchstabe c helssen: 
« .... den Mehrwertsteuerzuschlägen nach Artikel 130 Ab
sätze 3, 4 und 4bls.» Die Absätze 4 und 4bls haben wir Jetzt 
eingefügt, weil Wir dem Nationalrat mit den 0,5 Prozent ent
gegenkommen, und der Antrag Ist auch nicht bestritten. Es 
handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Wenn Sie 
zustimmen, beschllessen Sie auch darüber. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Der Präsident 
wird dann Ober die 0,8 Prozentpunkte noch bei Artikel 130 
Absatz 4bls abstimmen lassen müssen, auch wenn dieser 
Absatz 4bls in Artikel 112 Absatz 3 bereits erwähnt Ist; damit 
Ist nur die Aufzählung der Absatznummern beschlossen, 
nicht aber der Inhalt. 
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Couchepln Pascal, presldent de la Confederatlon: Je suls 
d'accord avec M. Schlesser contre Mme Brunner, Je suls 
d'accord avec Mme Brunner contre le raste du Conseil. Je 
crols que M. Schlesser a ralson de dire que sl on supprlme 
cette part de la Confederatlon au 1 pour cent de TVA qu'on 
solllctte, on aura un probleme dans d'autres secteurs. Mals 
je suis d'accord avec Mme Brunner pour dlre que la solutlon 
qui a ete choisle par la commisslon ne resout pas le pro
bleme, qua nous n'arriverons pas a rembourser les dettes. 
Ce n'est pas l'objet de la dlscusslon malntenant - 0,8 ou 
1 pour cent -, mais je crols que Je vals m'exprlmer mainte
nant parce que les jeux sont falts pratlquement. Je ne me 
fais pas d'illuslon: mflme si je suls d'accord avec M. Schies
ser contre Mme Brunner, et avec Mme Brunner contre les 
autres, <;:a ne falt pas encore une maJorlte. Probablement 
qu'on en restera a 0,8 pour cent. 
Avec 0,8 pour cent - avec la part de la Confederatlon, mals 
Je crols qu'II taut vralment la garder, cette part de la Confe
deration -, vous pouvez faire tous les calculs que vous vou
lez, vous n'arrlverez pas a rembourser les dettes. Alors, on 
nous dit - c'est ce que dlt le presldent, et c'est l'esprlt qul a 
preside a cette decislon de la commission - que gräce a 
cela on va augmenter la presslon sur l'adminlstratlon. Aug
menter la presslon pour rembourser las dettes en ne don
nant pas les moyens de les rembourser, ce n'est pas 
quelque chose de tres loglquel 
Si nous ne prenons pas des mesures a cöte de cette aug
mentatlon de la TVA, nous allons encore accrottre le trou de 
la securtte sociale, sectlon Al. Donc on dort prendre des me
sures, et la presslon sera grande au cours des mols et des 
annees pour qu'on redulse les depenses de l'AI, en redul
sant dans tous les cas la crolssance du nombre de rentlers 
et des depenses. 
Mais la, II s'aglt de payer les dettes. Qul pale ses dettes 
s'enrlchltl Alors, avec le Conseil tederal, aldez-nous a rem
bourser les dettes, et pour <;:a on a besoln de 1 pour cent. 
Mais comme II ne faut pas faire de trou ailleurs, II faut rejeter 
a l'artlcle 112 la propositlon de minorite dans la loglque de 
ce qui avait ete sa posltlon au depart et accepter de laisser 
cette part a la Confederation. 
Le Conseil federal m'avait prie, lors du debat au Conseil na
tional, de dlre ce qul arrlveralt sl on supprlmalt la part de la 
Confederatlon a l'augmentatlon de TVA pour l'AVS et l'AI. 
Ce qu'on essalera de faire - essayer, car II faut modifler la 
lol, et la vous serez a la fin charges de prendre la declslon -, 
donc ce qu'on voudralt faire sl on nous obllgeait a renoncer a 
cette part, c'est redulre le pourcentage de la particlpatlon de 
la Confederatlon aux depenses de l'AVS et de l'AI, ce qul est 
evldemment une autre solution, mals une solutlon qul ac
crolt encore les dlfflcultes de l'AVS et de l'AI. 
Un mot, pour terminer, sur l'augmentatlon des depenses de 
l'AI. Je crols que c'est vraiment un suJet assez grave qui a 
deja falt l'objet de plusieurs contacts avec les responsables 
dans l'admlnistration. J'al pris une premiere mesure qul ne 
resout pas le probleme, mals qui au molns nous rend atten
tlfs a ce qul se passe: J'ai demande qu'on alt un monltorlng 
trimestrlel de l'evolutlon pour qua l'on pulsse volr, canton par 
canton, ou, tout d'un coup, II y a une crolssance du nombre 
d'assures percevant une prestatlon de l'AI qul depasse les 
normes, et que l'on pulsse immedlatement prendre contact 
avec las responsables Al cantonaux pour leur dire: «Dans 
votre canton, II se passe quelque chose. On veut avoir des 
explicatlons, savolr pourquol, durant le dernler trlmestre, II y 
a eu une dlvergence dans l'evolutlon des coOts.» Cela ne re
sout pas tous las problemes, mals on veut mettre un peu 
plus de tension dans le systeme, de teile sorte qua l'on com
mence ä reagir a cette augmentatlon massive du nombre de 
rentes. 
On a beaucoup cite le cas de la Hollande. La Hollande a dO, 
a une certaine perlode, revenir en arrlere brutalement parce 
qu'II y avalt un nombre trop grand de rentlers Al, en une pro
portion absolument lnvralsemblable. La Hollande a prls des 
mesures extr6mement brutales; le malheur, c'est qu'on m'a 
dH qu'elle en est de nouveau au mime stade qu'II y a dix 
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ans. Pour reprendre une Image chere a mon predecesseur, 
Mme Drelfuss, c'est Slsyphe: on doH toujours remonter le 
caillou. II retombe, mals on le remontera encore. lcl, II faudra 
touJours reprendre le combat pour evrter l'augmentatlon 
massive du nombre des rentlers Al. 
Reste le probleme qul est un probleme de soclete pulsque 
l'on constate que la plupart des nouveaux rentlers sont frap
pes d'invalidite psychlque. Je crols que ce n'est pas un pro
bleme qu'on peut resoudre polltlquement comme <;:a. 
facllement, lci. II y a probablement un debat a avolr au sein 
des socletes speciallsees en psychlatrle et au sein de la so
clete pour savolr ce qu'est un Invalide psychlque. J'al un peu 
le sentlment qua dans notre soclete, on consldere qua sl l'on 
n'est pas toujours heureux et au top de sa forme, on est ma
lade et qua, par consequent, on marlte presque une rente sl 
on a des creux de temps en temps. Eh blen, nous tous qul 
sommes arrlves a un äge qui permet deJa de regarder ie 
passe, constatons qu'on n'est Jamals totalement heureux 
toute sa vle, et qua rlen ne Justlfie de recourir a la psychlatrl
sation de gens qui ont des hauts et des bas, comme tout le 
monde. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Bundesrat 
beantragt, bei Artikel 112 der Mehrheit und bei Artikel 130 
der Minderheit zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 39 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 4 Stimmen 

Art.130 
Antrag der Mehrheit 
Abs.4 
.... durch das Gesetz um 0,5 Prozentpunkte .... 
Abs. 4bfs 
.... des lnkratttretens. (Rest des Absatzes streichen) 
Abs.6 
Der Ertrag aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
nach den Absätzen 3 und 4 geht an die Alters- und Hlnter
lassenenverslcherung. Ein Anteil am Ertrag wird laufend den 
Rückstellungen des Bundes für diese Versicherung gutge
schrieben. Dieser Anteil entspricht höchstens dem prozen
tualen Anteil des Bundes an den Ausgaben dieser Versiche
rung. 
Abs. 6bls 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Saudan, Studer Jean) 
Abs. 4bfs 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane) 
Abs. 6bls 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.130 
Proposition de la ma}orlte 
Al. 4 
.... peuvent fltre releves de 0,5 polnt. 
Al. 4bls 
.... l'entree en vlgueur. (Blffer le raste de l'allnea) 
Al. 6 
Le prodult du relevement des taux de la taxe sur la valeur 
ajoutee selon las al!neas 3 et 4 est attrlbue a l'assurance
vielllesse et survlvants. Une part de ce prodult est credltee 
au fur et a mesure a la reserve de la Confederatlon pour 
cette assurance. Cette part correspond tout au plus a la part 
proportionnelle de la Confederatlon aux depenses de cette 
assurance. 
Al. 6b/s 
Malntenir 
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Proposition de Ja mlnorite 
(Brunner Christiane, Saudan, Studer Jean) 
Al. 4bls 
Maintenlr 

Proposition de la mlnor/te 
(Brunner Christiane) 
Al. 6bls 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Abs. 4-A/. 4 

Frlck Bruno (C, SZ), fOr die Kommission: Ich stelle fest, dass 
wir bei Artikel 130 nach dem unbestrittenen Antrag der Kom
mission zum Ersten dem Nationalrat entgegenkommen kön
nen und zum zweiten mit der Einführung der 0,6 Prozent
punkte bis etwa zum Jahr 2008 eine zusätzliche Abstim
mung von Volk und ständen einsparen können. Was es 
noch braucht, ist dann allerdings die Umsetzung durch das 
Gesetz eben etwa auf das Jahr 2008. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on /a proposlt/on de Ja ma]orit6 

Abs. 4bls - Al. 4bls 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Der Antrag der 
Minderheit Brunner Christiane wird von Herrn Studer Jean 
vertreten. 

Frlck Bruno {C, SZ), fOr die Kommission: In der ersten Le
sung hat unser Rat fOr 1 Prozent gestimmt. 1 Prozent mit 
Bundeskassenanteil entspricht 0,8 Prozent ohne Bundes
kassenanteil. Effektiv senkt die Kommissionsmehrheit mit 
diesen 0,8 Prozent die Mittel zugunsten der IV-Kasse, weil 
eben noch etwa 0, 12 Prozent Mehrwertsteuer-Äquivalenz 
weggehen. 
Was ist die Wirkung des Antrages der Kommissionsmehr
heit? Mit dem Antrag der Kommissionsmehrheit kann die 
AHV-Rechnung bis etwa zum Jahre 2020 noch nicht saniert 
und ausgeglichen gestaltet werden. Mit dem Antrag der 
Kommissionsminderheit - unserem früheren Beschluss -
kann sie es. Die Kommission hat trotzdem mit 8 zu 4 Stim
men den erwähnten Mehrheitsentscheid herbeigeführt. Was 
sind die Gründe? 
Die Gründe sind, politischen Druck auf den Bundesrat, das 
Bundesamt fOr Sozialversicherung, die kantonalen IV-stel
len und die zuständige ärztliche Kommission aufzubauen, 
damit sie mit der Festschreibung von neuen lnvalldltäten zu
rückhaltend sind. Heute haben wir nämlich einen ungebro
chenen jährlichen Zuwachs von rund 2,4 Prozent Rentenbe
zogern aus lnvalldltätsgründen. 
Unser Rat hat bereits In den letzten beiden Sessionen ein 
klares Bekenntnis abgelegt, dass er diesen Zustand nicht 
weiter hinnehmen wm. Ich erinnere Sie daran, dass Sie In 
der letzten Session eine Motion der SGK überwiesen haben, 
die den Bundesrat verpflichtet, Innerhalb von drei Jahren 
gesetzliche Massnahmen vorzuschlagen, wenn der Trend 
noch nicht klar gebrochen Ist Mit unserem Entscheid wollen 
wir diese Politik unterstOtzen. Sie ist eine Abkehr von dem, 
was wir während vielen Jahren fast als schicksalhaft hinge
nommen haben, nämlich die zunehmende lnvalldlsierung. 
Heute ist uns viel klarer bewusst als noch vor zwei Jahren, 
dass eben Ober die IV sehr viele gesellschaftliche und auch 
wirtschaftliche Probleme auf einfachste Art zulasten der All
gemeinheit und des Staates gelöst werden. Diesem Trend 
wollen wir Einhalt gebieten. Die Mehrheit welss, dass sie fi
nanzpolitisch nicht sauber, aber sozlalpolltlsch auf Dauer 
besser handelt. Das Ist die Überzeugung der Kommissions
mehrheit. Sie bittet Sie, dieser sozlalpolitlschen Gesundung 
gegenüber einer rasch ausgeglichenen IV-Rechnung den 
Vorzug zu geben. Mit dem Antrag der Minderheit wäre die 
IV-Rechnung bis Im Jahr 2010 oder 2011 saniert, und bei 
viel Glück könnte man dann sogar noch die Mehrwertsteuer 
um etwa 0, 1 bis 0,2 Prozent senken. 
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Studer Jean (S, NE): Vous avez vu que j'ai soutenu la part 
de la Confederation ä l'augmentatlon de la TVA. SI Je l'al 
soutenue, c'est parce que Je pense qu'on doit faire preuve 
d'une certalne rlgueur. La rlgueur est valable pour les cals
ses de la Confederatlon, mals eile l'est aussl pour les assu
rances soclales. On ne peut pas ä la fois demander 
d'ellmlner ou de dlmlnuer les d&flclts de la Confederatlon et 
accepter en plelne connalssance de cause que d'lcl 2020 -
ces chlffres nous ont ete donnes en commlsslon -, des det
tes de plus de 2 mllllards de francs restent A la charge de 
l'assurance-invalidite. Je ne crols pas, pour reprendre 
l'lmage qul a ete utllisee avant par le presldent de la com
misslon, qu'on puisse slmplement dlre: «Ce sont nos en
fants qul epongeront ces 2 milllards de francs, dont on salt 
deJA malntenant qu'ils contribueront malheureusement au 
deflcit des comptes de l'AI.» 
On nous a dlt: «De cette maniere, on malntlent une certalne 
pression.» Mais on est en traln d'accepter la 4e revlslon de 
l'AII Comment voulez-vous faire croire aux cltoyennes et aux 
cltoyens qu'on falt blen notre travall, alors qu'on est en traln 
d'adopter une lol en sachant exactement que las obJectlfs de 
reduction des depenses fixes dans cette lol ne seront pas 
atteints? Mals II y a pire: II faudra aller devant Je peuple de
fendre l'augmentatlon de la TVA. Comment voulez-vous con
valncre une majorlte de citoyennes et de cltoyens d'accepter 
cette augmentatlon sl, en mAme temps, on leur dit qua de 
toute fac;x>n, II restera touJours 2 mllllards de francs de dettes 
ä la charge de I' Al? 
SI vous 6tes d'avls qua las deflclts dolvent ä la fols &tre com
battus dans las calsses de la Confederatton et pour les as
surances soclales, vous devez vous en tenlr ä notre declslon 
Initiale. Nous avlons declde de prendre 1 pour cent, parce 
que, effectlvement, celul-cl permettalt, tout en malntenant la 
partlclpatlon de la Confederatlon, de garantlr un assainlsse
ment de l'AI au debut des annees 2010-2015. Je crols que 
c'est notre responsablllte polltique de poursulvre ce but et 
non pas d'agiter de potentlels deflcits pour faire des pres
slons qu'on n'arrive pas A faire sl l'on s'en tlent ä la revlslon 
delaloi. 
Je vous lnvite des lors, pour une questlon de coherence, de 
rlgueur budgetalre, A adopter la propositlon de la mlnorlte 
Brunner Christiane A l'artlcle 130 allnea 4bls. 

Saudan Fram;;olse (R, GE): J'appartlens egaiement ä cette 
mlnorlte, d'abord dans un soucl de coherence. Un soucl de 
coherence parce que, comme Je l'al rappele en commlsslon, 
ce sont des depenses qul ont ete engagees; les dettes sont 
lä et nous devons y faire face. Ou alors II faut avolr le cou
rage, et le presldent de la Confederatlon l'a rappele, de sul
vre la vole hollandalse: II y a plus de 23 ou 24 ans, quand le 
systeme soclal hollandals etait sur le polnt d'lmploser et qu'll 
etalt partlculierement greve par l'assurance-lnvalldlte, qu'ont 
fait les Hollandals? lls ont ete coherents, lls ont dlt: «Cela ne 
va plus, on reexamlne tous les cas des gens a l'AI.» Et lls 
sont arrives ä la constatatlon qu'en effet, II y avalt 10 ä 
12 pour cent de gens qul ne devalent pas 6tre ä l'AI. lls ont 
mls en place des programmes de relnsertlon. II est vral ega
lement que depuls trols ä quatre ans, on constate le m6me 
phenomene. 
Ce qul m'lnqulete lorsqu'on dit: «Malntenons une presslon 
sur les coats», c'est qua cette presslon, sl eile avait dO Atre 
efflcace, elle l'auralt deJA ete II y a quelques annees. Ce 
n'est pas la premlere fols qu'on se llvre A un exerclce qua Je 
qualifleral de cosmetique en ce qul concerne le comblement 
des dettes, avec le transfert d'une part lmportante de la for
tune des APG ä l'AI. Nous avons un probleme de fond, qul 
est celul du flnancement A long terme de l' Al. II faut non seu
lement &tre coherents dans les posltlons de prlnclpe qua 
nous prenons, mais aussl avolr le courage d'en tlrer las con
sequences. 
M. Beguelln se rappellera certalnement de !'excellent travall 
que nous avons fait dans le cadre des retraltes antlclpees de 
la Confederatlon. Qu'avons-nous constate? Que pres de 
11 pour cent des retraites antlclpees de la Confederatlon se 
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sont faltes via l'AI, comme dans le secteur prfve. Le secteur 
publlc n'a pas ete mellleur que le secteur prlve; malntenant, 
l'addltlon est la, II nous faut la payer. 
Alors je vous invlte vraiment, c'est peut-ötre le plaldoyer de 
la dernlere chance, a accapter une augmentatlon de 1 pour 
cent des taux de TVA, parce que je crols qu'il faut rassurer la 
population sur l'avenir de ses assurances soclales. 
Car la, dire que 0,8 pour cent, cela permettra de malntenlr la 
presslon, et dlre en mäme temps qu'avant 2020 on n'aura 
pas rembourse les dettes, Je le regrette, mals c'est du brlco
lage. 

StAhelln Philipp (C, TG): Frau Saudan hat gerade von «brl
colage» gesprochen. Es geht um 0,2 Prozent Mehrwert
steuer mehr oder weniger. Ich meine, es Ist zwar «brlco
lage»; aber das merken die Arbeitgeber, das merken die 
Arbeitnehmer. Um 0,2 Prozent wird In diesem Staat eben 
auch gerungen. Am Ringen sind wir heute. Der Herr Bun
despräsident hat darauf hingewiesen, dass mit lediglich 
0,8 Prozent keine Schuldentilgung erfolgen könne. Er möchte 
auch hier die Schuldentilgung zum Tragen bringen, und das 
ehrt Ihn. Ich finde das hervorragend. Der Staat muss dafür 
sorgen, dass er keine Schulden hat. Staatliche Schulden 
sind nicht gut. Schulden bei einem Sozlalwerk sind erst recht 
nicht gut. Das Ist nicht gut -- einverstanden. Aber dann stellt 
sich eben auch noch die Frage des Zeitpunktes. Wir haben 
diese Schulden bei der IV In wenigen Jahren angehäuft, 
u. a. in den letzten zwei, drei Jahren, In welchen die Kon
junktur einlgermassen gut ging und In welchen wir auch 
beim Staat rechte Abschlüsse hatten. 
Wo stehen wir aber heute? Wir haben eine Konjunkturlage, 
die nichts und wirklich überhaupt nichts Gutes verspricht. 
Wir müssen doch dafür sorgen, dass die Konjunktur belebt 
wird und nicht noch stärker beeinträchtigt wird. Das Ist der 
Hintergrund, vor dem wir Jetzt entscheiden. Wenn wir hier 
einfach noch etwas mit den Lohnprozenten hochfahren, 
dann gibt das der Konjunktur sicher keine günstigen Im
pulse. 
Ich meine, dass wir mit den 0,8 Prozent zwar keine Schul
dentilgung erreichen können, aber dass wir die Schulden 
auch nicht weiter anhäufen. Mit 0,8 Prozent, das haben wir 
In der Kommission gesehen, bleibt die Schuldenlage In etwa 
konstant. Dann dürfen wir durchaus noch berücksichtigen, 
dass zur heutigen Zelt der Schuldendienst von den Zlnsbe
lastungen her, wenn er auch nicht schön Ist, doch elnlger
massen tragbar erscheint. 
Ich bin der Ansicht, dass wir beim Abbau von Schulden 
durchaus auch antizyklisch handeln dürfen. Wir sollen die 
Schulden abbauen, wenn es der Wirtschaft gut geht und es 
dadurch dem Staat und den Sozialversicherungen gut geht. 
Ich weiss, dass man das Immer wieder sagt - hin und her, 
antizyklisches Verhalten wird Immer von Jenen gefordert, de
nen es gerade dient. Das Ist mir sehr bewusst. Trotzdem bin 
ich der festen Überzeugung, dass wir hier keine falschen 
Signale für die Konjunktur geben dürfen. 
Die Situation der Verschuldung ändern wir nicht mit unserem 
Entscheid für 0,8 Prozent. Ich bin aber durchaus bereit, so
fort auf diesen Entscheid zurückzukommen, sobald die Kon
junktur anders Ist. Ich werde der Erste sein, der dann für 
einen vermehrten Abbau plädieren wird. 
Heute bitte Ich Sie, mit der Mehrheit zu stimmen. 

Brändll Christoffel (V, GA): Ich möchte mich den Worten 
meines Vorredners anschllessen. Wir müssen schon sehen: 
Unser Sozialsystem ist so nur aufrechterhaltbar, wenn wir 
sparsam sind, wenn wir Arbeitsplätze kreieren und wenn wir 
Wachstum generieren. Wachstum Ist die absolute Voraus
setzung, um unsere Sozialwerke In Zukunft überhaupt auf
rechtzuerhalten. Das bedingt, dass wir sehr rasch aus dieser 
Wirtschaftssituation herauskommen und nicht Vorausset
zungen schaffen, dass wir auch In unserem Land «deutsche 
Verhältnisse» haben. 
Wir diskutieren Jetzt Ober eine Mehrwertsteuererhöhung um 
o,a oder 1 Prozent. Wir streiten uns In der Volksabstimmung 
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Im Mal darüber, ob wir Im Zusammenhang mit der Gesund
heits-Initiative 20 Milllarden Franken umvertellen wollen. 
Diese Initiative hätte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 
4 Prozent und der direkten Bundessteuer um mindestens 
50 Prozent zur Folge. Sie können jetzt sagen, es seien viel
leicht nur 2 Mehrwertsteuerprozente. Dann haben Sie ein
fach eine Erhöhung der direkten Bundessteuer um 75 Pro
zent. Es geht hier also um eine Umverteilung von 20 Milliar
den Franken. Wir signalisieren jetzt schon: Bel der AHV 
brauchen wir 1 bis 2 zusätzliche Mehrwertsteuerprozente; 
das sind auch wieder 3, 4 Milliarden Franken. Ja, sagen Sie 
mir, wie Sie bei solchen Perspektiven die Wirtschaft animie
ren, In diesem Land zu Investieren, und wie Sie In diesem 
Land Wachstum generieren wollen. 
Es Ist notwendig, dass wir die Finanzen sanieren. Man kann 
mit einer Erhöhung um 0,8 Prozent sanieren, und es Ist auch 
notwendig, dass wir mit Blick auf die Sparmögllchkeiten ei
nen gewissen Druck ausüben. Wenn Sie heute die lnvalldl
tätsraten in den verschiedenen Kantonen anschauen, dann 
werden Sie mit mir die Auffassung teilen, dass hier durchaus 
auch noch Sparmöglichkeiten bestehen. 
Ich möchte Sie aus dieser Sicht und aus dieser Gesamt
schau heraus bitten, dem Antrag auf eine Erhöhung um 
0,8 Prozent zuzustimmen. 

Couchepln Pascal, presldent de la Confederatlon: Le debat 
ne m'a pas falt changer d'avls. II faut avolr le courage de 
monter a 1 pour cent et de malntenlr la part de la Confedera
tlon a ca pourcentage de TVA supplementalre. 
Monsieur Stähelln, comment est-ce qua l'on recree la con
flance qul est a la base d'un redemarrage de l'economle? En 
etant coherent, en ne cachant pas certalnes realltes et en ne 
falsant pas faire des pronostlcs defavorables sur l'evolutlon 
future de la presslon flscale et soclale. Or, lcl, lorsque l'on 
sait qu'avec 0,8 pour cent on n'arrlvera pas a rembourser 
nos dettes Jusqu'a l'an 2020, on donne un slgnal clalr qul est 
un slgnal negatlf pour ceux qul sont tentes d'lnvestlr, qu'on 
aura un probleme supplementalre. Ainsl, au Heu de resoudre 
ce probleme, on en cree un nouveau, ca qul n'est pas tres 
saln pour Ja reprlse conjoncturelle. Je crols qua sl on veut 
vralment creer de la confiance, II ne faut pas creer des lllu
slons. Et la, c'est creer une Illusion. Le peuple, qul a un haut 
nlveau de sagesse, comprend assez rapldement qu'on joue 
un peu avec lul an lul proposant 0,8 pour cent pour augmen
ter ce pourcentage demaln. C'est ce qu'il n'alme pas. II alme 
savoir quel est le prix du voyage et nous, nous avons l'lnten
tion de lul dire - mals je sens blen qua mon plaldoyer est dlf
flclle a faire passer et qu'a la fln II y aura 0,8 pour cent -: 
«Mleux 0,8 qua 0,6, mals mleux 1 que 0,8 pour cent.» 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 33 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•• 9 Stimmen 

Prlsldent (Plattner Glan-Reto, Präsident): Der Vollständig
keit halber möchte ich darauf hinweisen, dass in dem von 
uns beschlossenen Artikel 112 Absatz 3 auch die Absätze 4 
und 4bls erwähnt werden mOssen. 

Abs. 6, 6bls -Ai. 6, 6b/s 

Frlck Bruno (C, SZ), fQr die Kommission: Absatz 6 Ist die 
Folge unseres Beschlusses bei Absatz 4. 
Mit dem Grundsatzentscheid zu Artikel 112 Absätze 3 und 5 
haben Sie zudem auch Ober Artikel 130 Absatz 6bls ent
schieden. Ich meine, der Antrag der Minderheit entfalle: 
Frau Brunner bestätigt dies. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopti§ selon Ja proposlt/on de Ja maforlti§ 
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11. AHV-Revlslon 
11 e revlslon de I' AVS 

Dffferenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Consell ted6ral 02.02.00 (FF 2000 1771) 
NatlonalraVConseil national 07.05.01 (Erstrat- Premier Conseil) 
NatlonalraVConsell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
NatlonalraVConsell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConsell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConseil national 08.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConseil national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConseil national 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 25.09.02 (ZWeltrat - Dewdlme Conseil) 
StllnderaVConseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConseil national 02.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
NatlonalraVConsell national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
StänderaVConsell des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Texte de l'acte l~lslatlf 3 (RO 2003 258) 
SlilnderaVConsell des Etats 27.11.02 (Fortsetzung- Suite) 
StllnderaVConsell des Etats 28.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalraVConsell national 04.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
StllnderaVConsell des Etats 10.03.03 (Differenzen - Dlvergeooes) 
NatlonalraVConseil national 08.05.03 (Differenzen - Olvergences) 
NatlonalraVConseil national 08.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

2. Bundesgesetz Ober die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol fed6rale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Wir kom
men zur zweiten Lesung der 11. AHV-Revision. Der Stände
rat ist in vielen kleinen Detailfragen der Linie des National
rates gefolgt Unbestritten, wie zu erwarten, blieb das Ren
tenalter, das ab dem Jahr 2009 fOr beide Geschlechter bei 
65 Jahren festgelegt bleibt. Einen massgebenden Unter
schied hat der Ständerat in der Frage der Witwenrente ge
schaffen. Zu diesem Punkt gibt es Minderheitsanträge aus 
unserer Kommission. Zudem hat unsere Kommission eine 
neue Regelung einstimmig verabschiedet, was den Renten
bezug von geschiedenen Ehegatten betrHft. 
Eine weitere markante Differenz besteht In der Frage des 
Frühbezuges der Altersrente. Unbestritten bleibt das Ein
trittsalter in die Frühpension, nämlich ab 59 Jahren die Mög
lichkeit des Bezugs einer halben Rente, ab 62 Jahren einer 
ganzen Rente. Gesamthaft können drei volle Rentenjahre 
vorbezogen werden. Flexible Lösungen sind also möglich. 
Der Ständerat möchte diesen Rentenvorbezug kostenneu
tral gewähren. Der Nationalrat will eine soziale Abfederung 
für kleinere Einkommen beibehalten. Dazu bleibt er beim 
Einsatz der vom Bundesrat vorgeschlagenen 400 Millionen 
Franken, die sich aus der Heraufsetzung des Rentenalters 
für die Frauen ergeben. Wir werden bei Artikel 40ter zu die
ser brisanten Frage kommen. Der Ständerat hält bei der 
Frage der Finanzierung der Altersversicherung am Grund
satz fest, dass der Bund an den für die AHV bestimmten 
Mehrwertsteuereinnahmen partizipiert. Auch dazu gibt es 
aus der SGK Minderheitsanträge. 
Kurz etwas zu den ersten beiden Differenzen auf der Fahne, 
bei denen Ihre Kommission Festhalten beantragt: In Artikel 3 
geht es um die Beitragspflicht. Der Bundesrat wollte aus 
Gründen der Rechtsgleichheit neu die Beitragspflicht der Er
werbstätigen per 31. Dezember vor Vollendung des 65. Al
tersjahres oder vor dem Kalenderjahr, ab welchem eine volle 
Altersrente vorbezogen wird, beenden. 
Der Ständerat ist diesem Antrag gefolgt, damit Personen, 
die zum Beispiel in den letzten Monaten eines Jahres gebo
ren sind, keinen Rechtsnachteil erfahren mQssen. Der Natio
nalrat hat in seiner ersten Lesung beschlossen, dass die 
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Beitragspflicht am Ende jenes Monats endet, In welchem 
das 65. Altersjahr vollendet oder eine Altersrente bezogen 
wird. Das ist die· heutige Praxis, die sich bewährt hat und 
nicht als Rechtsnachteil empfunden wird. Mit der Fassung 
des Nationalrates fallen der AHV rund 15 MIilionen Franken 
an Mehreinnahmen zu. Ihre Kommission hat an dieser Hal
tung einstimmig festgehalten. 
In Artikel 5 hält Ihre Kommission ebenfalls am Entscheid des 
Nationalrates fest. Wir wollen an der Streichung von Artikel 5 
Absätze 2 und 2bis mit 11 zu 1 Stimmen bei 6 Enthaltungen 
festhalten. Hier geht es um die Beiträge an die AHV auf Tag
geldern von Arbeitnehmenden bei Krankheit und Unfall. Es 
handelt sich gemäss Schätzungen um 200 bis 400 Millionen 
Franken Mehreinnahmen. Grund der Streichung dieser vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Neueinnahmen war bereits in 
der ersten Beratung der grosse administrative Aufwand, der 
aus diesem Entscheid erwachsen würde. Sie haben be
stimmt aus Arbeitgeberkreisen, namentlich von KMU, viele 
entsprechende Zuschriften erhalten. Und da man ständig 
den Abbau von administrativen Hürden verlangt, wird eine 
massgebende Mehrheit Ihrer Kommission weder der Lösung 
des Bundesrates noch jener des Ständerates folgen. 
Der Ständerat hat Immerhin den Vorschlag des Bundesrates 
im Bereich des administrativen Aufwandes entschlackt. Der 
Arbeitgeber muss gemäss Ständerat im Falle eines erkrank
ten oder verunfallten Mitarbeiters dessen Lohn nicht mehr in 
einen beitragspflichtigen und einen beitragsfreien Teil auftei
len, wie es der heutigen Praxis entspricht. Heute sind bei ei
ner Lohnfortzahlung von 100 Prozent die bei einer Taggeld
versicherung rückversicherten 80 Prozent beitragsfrei, die 
restlichen 20 Prozent aber beitragspflichtig. Im Antrag Ihrer 
Kommission hätte man, wie bis anhin, das Ersatzeinkom
men In einen beitragspflichtigen und einen beitragsfreien Teil 
aufzuteilen, falls ein Teil durch eine Versicherung rückversi
chert ist. 
Da man nur die Summe der ausbezahlten Taggelder kennt, 
nicht aber die Anteile, die an den Arbeitgeber beziehungs
weise die Versicherten gehen, die kein Arbeitsverhältnis 
mehr haben, ist es schwierig zu schätzen, wie viele Einnah
men der AHV vorenthalten werden, wenn unser Rat an sei
nem früheren Entscheid festhält. Sicher wären die Auswir
kungen auf eine spätere Rentenhöhe allerdings sehr be
scheiden. 
Da kein Einzelantrag aus dem Plenum eingereicht worden 
ist, ist die Streichung von Artikel 5 Absätze 2 und 2bis ge
mäss Antrag Ihrer Kommission beschlossene Sache. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commlssion: Avant de com
mencer l'examen de detail, il est peut-itre utile de tirer un 
court bllan provisoire de la situation. 
Le Conseil federal prevoyait des economies pour un mon
tant total de 1,329 milliard de francs, reallsees pour la ma
jeure partie par l'alignement de la retraite des femmes sur 
celle des hommes a 65 ans - ce qui faisait 445 millions de 
francs -, la reduction des rentes de veuves - 786 millions de 
francs - et l'espacement des adaptations au rencherisse
ment - 150 millions de francs. Ni cette derniere proposltlon 
ni l'allgnement de l'äge de la retralte des femmes n'ont fait 
l'objet de contestations. Notre Conseil a toutefois maintenu 
les rentes de veuves pour celles avec enfants selon les dis
positions actuelles, reduisant les economies envisagees de 
786 millions a 120 millions de francs. 
Par ailleurs, les modifications que nous avons apportees aux 
conditions accompagnant le depart a la retraite anticipee 
pour favoriser les revenus modestes n'ont pas eu d'impact 
slgnificatif sur la facture. Selon notre projet, les depenses se 
montent a 400 millions de francs contre 399 millions pour ce
lui du Conseil federal. II s'agit donc d'une operation pratique
ment neutre sur le plan financier. C'est donc surtout le 
maintien des rentes de veuves qui a reduit les economies re
sultant du projet de notre Conseil a 449 millions de francs 
seulement 
Le Conseil des Etats a retabli une partie de la situation en 
faveur du Conseil federal en reduisant las rentes de veuves 
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ä 60 pour cant de la rente vieillesse au profit d'une augmen
tation des rentes d'orphellns, ce qui ram~me les economles a 
250 millions de francs, et surtout en rendant pratiquement 
totalement inoperante la flexibilisation de J'äge de la retraite. 
Au total, les economies decidees par le Conseil des Etats se 
montent a 935 milllons de francs. 
Si cet effort est sans doute merltoire, la commission s'est re
fusee a faire marche an arriere et a compromettre aussi bien 
les objectifs sociaux que notre Conseil avait esquisses qua 
les chances de la revislon de trouver gräce devant le peuple 
en cas de referendum. Toutefois, un certain nombre de com
promis sont intervenus, en particulier au nlveau des rentes 
de veuves. Le resultat n'en etait toutefois pas chiffrable au 
moment ou la commission en a debattu. Peut-lltre le presi
dent de la Confederation sera-t-11 an mesure de donner qual
quas precisions au cours de ses Interventions. 

Art. 3 Abs.1, 4 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 3 al.1, 4 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Festhalten 
Abs. 2bis 
Streichen 

Art. 5 
Proposition de /a commission 
A/.2 
Maintenir 
Al. 2bis 
Bitter 

Angenommen -Adopte 

Art.& 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Festhalten 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Maury Pasquiar, Baumann Stephanie, Dormann Rosmarie, 
Egerszegi, Fasel, Goll, Gross Jost, Rechsteiner Paul, Rech
steiner-Basel, Robbiani, Rossini) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 6 
Proposition de la majorite 
Al.1 
Maintenir 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorite 
(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Dormann Rosmarle, 
Egerszegl, Fasel, Goll, Gross Jost, Rechsteiner Paul, Rech
steiner-Basel, Robbiani, Rossini) 
Al.1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Maury Pasquler Liliane {S, GE): Une fois n'est pas cou
tume, je vous propose, avec une forte minorlte de la com
mission, de vous rallier au Conseil des Etats, a la fois ä l'ar-
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ticle 6 alinea 1er et a l'article 8 alinea 1er, puisqu'il s'agit 
en falt de la mllme problematique. Cette proposition de mi
norite, modeste, permettrait des rentrees supplementaires 
de l'ordre de 21 millions de francs. Alors, c'est sOr que 
quand on entend les montants evoques tout a l'heure par le 
rapporteur, on se dit qua ce n'est pas grand-chose. Mais je 
pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que tout 
a une valeur an la matiera. 
Cette proposition de minorite est ä mattre en relation d'une 
part avec la situation financiere de l'AVS, et d'autre part avec 
l'ensemble de la 11e revlsion de l'AVS, dans laquelle des sa
crifices particulierement importants sont demandes, notam
ment aux femmes, que ce soit avec l'augmentation de l'äge 
de la retralte a 65 ans ou avec les modfflcations, les unes ou 
les autres, concernant le regime des rentes de veuve. II 
s'agit donc ici, avec ma proposition de minorite, d'lnstaurer 
un equilibre minimum des sacrfflces et des participations et 
de signifier que toutes les categories de la populatlon doi
vent partlciper a l'equlllbre des assurances sociales. Je rap
pelle au passage que le maintien de l'echelle degressive 
deja declde a l'article 8 permet de prendre en compte la si
tuation particullere des personnes independantes avec de 
faibles revenus et qua ne seraient donc touchees la que !es 
personnes independantes qui realisent des revenus confor
tables. 
Dans sa grande sagesse, le Conseil des Etats a compris 
cette necessite d'equlllbre et je vous invite a faire de mllme 
aujourd'hui en vous ralliant a sa decision. 

Polla Barbara {L, GE): Depuis aussi longtemps que l'AVS 
existe, les liberaux veulant qu'elle dure. Le paiement des 
rentes est la prlorite, alors a nous d'amenager las conditions 
pour rendre cette priorite reellste. En mai 2001, Mme Drei
fuss, alors conselllere federale, le disait ici: «l..'.objectif de la 
11 e revision de l'AVS est de consollder cette pierre angulalre 
de la politlque sociale et de sortir d'une periode ou, a tort 
plutöt qu'a raison, des doutes quant a sa perennite sont ap
parus.» Deux ans apres - nous sommes donc malntenant 
au stade de l'ellmination des divergences -. les doutes dont 
parlait Mme Dreifuss persistent. lls sont d'ordre avant tout 
economique, et ainsi sont donc aussl les solutions. 
Le groupe liberal soutiendra donc la proposition de la majo
rite aux articles 6 et 8. II s'agit en l'occurrence de malntenir 
le taux des cotisatlons des independants a son niveau ac
tuel. l..'.equlllbre des sacriflces, qui nous est aussi eher qu'a 
Mme Maury Pasquier, ne se trouve pas a nos yeux la ou alle 
le voit. Car les independants sont aujourd'hui plus qua ja
mais soumis ä une pression economique majeure alors 
qu'en mllme temps l'activlte sociale du pays repose notam
ment sur leur capacite a generer des revenus. Un releve
ment du taux des cotisations des lndependants impllqueralt 
que ces dernlers paient, pour le mllme revenu brut, des coti
sations superieures a celles des salaries, ce qui serait 
d'autant plus inadequat qua, faut-11 le rappeler, les indepan
dants se voient contraints d'assumer seuls l'ensemble de la 
charge. 
Depuis mal 2001, lorsque ce mllme Conseil avait decide de 
maintenlr le taux de cotisations des lndependants a 7,8 pour 
cent, aucun element nouveau n'est apparu qul justlfleralt 
une penalisation des lndependants, bien au contraire. Plus 
que jamais, si nous voulons que l'economie, qui seule paut 
permettre la redlstribution des fonds qu'elle genere pour le 
mleux-lltre soclal de notre pays, puisse continuer de generer 
ces Indispensables recattes, II faut non seulement malntenlr, 
mais encore alleger dans toute la mesure possible toutes las 
charges sociales et fiscales qul pesent sur les independants 
et sur l'ensemble des entrepreneurs. Et toute autre faQon de 
faire serait contre-productive. 
Un mot sur la suite. En effet, la 12e revision de l'AVS nous 
attend derriere la porte, et ce sera essantiellement l'adapta
tlon a la demographie qul sera sa prlorlte. A cet egard, nous 
attendons avec interllt la reponse du Conseil federaJ au pos
tulat que le groupe liberal a depose au mois de mars et qul 
demande d'evaluer plus concretement la demande qui se 
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fait de plus en plus pressante, et de toutes parts, de favori
ser le prolongement de l'activlte professionnelle de tous 
ceux qui Je desirent (03.3103). Ceci est certainement le cas 
de !'immense majorlte des independants qul contrlbueront 
ainsl largement au quatrieme «pilier» de l'AVS, le quatrieme 
pied de la table dont celle-ci a bien besoin, la flexibillsation 
vers le haut pouvant seule permettre une flexibilisation vers 
le bas. Mais, pour !'Instant, c'est bien de la 11 eme revision 
de l'AVS dont II s'agil II s'aglt de la consolider. 
Le groupe liberal votera donc toutes las propositions qui 
vont dans ce sens, dans le sens de l'adaptatlon de l'AVS a la 
situation economlque, de sa consolldatlon et de sa perennlte 
et il commencera dans cette voie en votant la proposltlon de 
la majorlte aux articles 6 et 8. II vous invite a en faire de 
mAme. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Die mit der 7. AHV-Revision 
im Jahre 1969 eingeführte Differenzierung der Beitragssätze 
fOr Selbstständigerwerbende und fOr Unselbstständige ist 
heute noch gerechtfertigt, ganz einfach deshalb, weil die Be
messungsgrundlagen für beide Partner unterschiedlich sind. 
Seit der Einführung der Differenzierung dieser Beitragssätze 
sind keine neuen Argumente aufgetaucht, die hier eine ein
seitige Benachteiligung rechtfertigen worden. Das Thema 
wurde ja bereits anlässlich der 9. und 10. AHV-Revislon im
mer wieder diskutiert, mit Gutachten und Gegengutachten 
untermauert, und Immer wieder kam der Rat zum Schluss, 
die 7,8 Prozent, die wir heute haben, seien richtig. Ich habe 
nochmals die Begründung in der Botschaft auf Seite 1969 
durchgelesen: Das Argument, Selbstständigerwerbende 
könnten sich heute der zweiten Säule anschllessen, hat mit 
Berechnungsgrundlagen der AHV-Beiträge nichts zu tun; bei 
den Selbstständigerwerbenden werden ja die gesamten 
AHV-Beiträge gerechnet. Der Schlusssatz des betreffenden 
Abschnitts in der Botschaft, wonach ein um 0,3 Prozent
punkte höherer Beitragssatz jährlich 63 Millionen Franken 
an Mehreinnahmen fOr die AHV ergäbe, sagt eigentlich, was 
mit der Satzerhöhung bezweckt wird. 
Was den Grundsatz der Differenzierung betrifft, bestehen 
hier im Saal keine grossen Differenzen. In Bezug auf die De
taildifferenzierung ist eine Minderheit unserer Fraktion der 
Auffassung, die Differenzierung auf 7,9 Prozent sei richtig. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktlon wird aber am bisherigen 
Satz von 7,8 Prozent und damit auch am bisherigen Be
schluss unseres Rates festhalten. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Herr Widrig, ich höre 
Ihre Aussagen mit Erstaunen. Bei der ersten Debatte um 
diesen Beitragssatz haben Sie von Ihrem früheren Frak
tionskollegen Baumbergar im Namen der Selbstständig
erwerbenden einen Brief erhalten. Dort schreibt er ganz 
explizit, ein Satz von 8, 1 Prozent sei nicht richtig, sei abzu
lehnen. Der einzige Beitragssatz, der korrekt sei, wäre 
7,9145 Prozent. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Wir haben insgesamt festge
stellt, dass 7,8 Prozent vertretbar sind, dass man also die 
entsprechenden Kommastellen weglassen kann. Denn bei 
den Selbstständlgerwerbenden können andere Leistungen 
auch noch mit eingerechnet werden. Ich denke nicht an das 
BVG, Ich denke an andere Bereiche. Deshalb ist die Zusam
menfassung - 7,8 Prozent-. die ich und wir vertreten ha
ben, sowohl In der ersten Runde als auch in der zweiten 
Runde richtig. Auf einzelne Schreiben und Briefe, die in der 
Gegend herumflattern, gehe ich nicht ein. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es geht hier darum, eine ge
rechte Lösung zu finden, welche die unselbstständigen und 
die selbstständigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gleich behandelt. Wenn man nur die AHV und die unter
schiedlichen Lohnbasen betrachtet, auf denen der Beitrag 
erhoben wird, wäre der Beitragssatz von 8,1 Prozent richtig. 
Frau Egerszegi-Obrist hat das vorhin auch erwähnt. Wenn 
man noch einbezieht, dass in IV und EO für Selbstständige 
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und Unselbstständige identische Beitragssätze gelten und 
dass bei diesen anderen Sozialversicherungen die Selbst· 
ständigen etwas zu viel bezahlen, kommt man nach den 
Berechnungen des BSV zum Schluss, dass die Gleichbe
handlung der Selbstständigen zu einem Beitragssatz von 
7,9 Prozent führen würde. 
Ich bitte Sie, sich in dieser Frage dem Ständerat anzu
schliessen. Ich bin überzeugt, dass wir diese Differenz vor 
dem Volk nicht rechtfertigen können. Ich habe auch den Ein
druck, dass die Selbstständigerwerbenden mit der gestaffel
ten Beitragsskala fOr die kleinen Einkommen bereits Ober 
erhebliche Privilegien vertagen, welche die Unselbstständi· 
gen nicht haben. Dort gelten für alle Lohnhöhen dieselben 
Abzüge. 
Deshalb bitte Ich Sie, sich hier dem Ständerat und der Min
derheit Maury Pasquier anzuschliessen. 

Trlponez Pierre (R, BE): Im Namen der FDP-Fraktion ersu
che Ich Sie, sich der Mehrheit der SGK anzuschllessen und 
den Beitragssatz der Selbstständigerwerbenden bei 7,8 Pro
zent zu belassen. Es sind ja auch für die Unselbstständiger
werbenden keine Beitragserhöhungen vorgesehen. Der Streit 
darüber, welches der genau richtige Satz für die Selbststän· 
digerwerbenden sei, ist alt, und die Frage ist kontrovers. Wir 
haben es gehört. Ganz sicher ist aber, dass die dffferenzier
ten Beiträge seinerzeit nicht eingeführt worden sind, um spe
zielle Zugeständnisse an die Selbstständlgerwerbenden zu 
machen: Vielmehr wendet man ja unterschiedliche Beitrags
sätze an, weil die Berechnungsgrundlage unterschiedlich ist 
In den für die Beitragsberechnung massgebenden Einkom
men der Selbstständigerwerbenden sind eben auch die Leis
tungen an die Sozialversicherungen enthalten. Bel den 
Selbstständigerwerbenden wird damit eine Berechnungsbe
sls herangezogen, die höher ist als diejenige bei den in ei
nem Angestelltenverhältnis Beschäftigten. Um die notwen
dige Korrektur zu erreichen, sind bei den Selbstständigerwer
benden weiterhin die tieferen Beitragssätze anzuwenden. 
Würde man davon abweichen, hätten die Selbstständiger
werbenden plötzlich Sozialversicherungsbeiträge auf einem 
Teil ihrer Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, was 
nicht angehen kann. Zu berücksichtigen Ist schliesslich auch, 
dass die Selbstständigerwerbenden Im Bereiche Administra
tion und Inkasso zahlreiche unentgeltliche Leistungen erbrin
gen, die für unsere Sozialwerke von grossem Nutzen sind. 
Auch diese Dienste sollte man in Betracht ziehen. 
Im Namen der Mehrheit der FDP-Fraktion ersuche Ich Sie, 
der Kommissionsmehrheit zu folgen und den Satz bei 
7,8 Prozent zu belassen. 

Bortoluzzl Toni (V, ZH): Ich habe Sie In der ersten Beratung 
dieser Gesetzesrevision bereits darauf hingewiesen, dass 
die Beiträge von 7,8 Prozent der Selbstständlgerwerbenden 
eben nicht einem freundlichen Entgegenkommen der frühe
ren Gesetzgeber entsprechen, sondern einer Berechnung, 
welche diesen Satz rechtfertigt. Ich gehe hier mit Herrn 
Rechstelner Rudolf nicht einig, dass der Satz bei 7,9 oder 
8, 1 Prozent liegen soll; sonst lege ich Ihm die Rechnung, die 
in meinem Fall zutrifft, einmal vor. Ich kann Ihnen sagen, 
dass in meinem Fall der Satz noch tiefer sein müsste. Der 
Selbstständigerwerbende hat verschiedene Risiken, welche 
für den Arbeitnehmer durch Arbeitgeberleistungen abge
deckt sind, von seinem anrechenbaren Lohn zu begleichen, 
wenn er dafür keine Versicherung abschliesst. In diesem 
Fall hat er von seinem anrechenbaren Lohn ohne Abzüge 
die AHV-Beiträge zu bezahlen. Die Ausgangslage für diese 
Berechnung Ist fOr den Selbstständigerwerbenden ganz an
ders als für den Arbeitnehmer. 
Es ist kein Zufall, dass In den Siebzigerjahren der Unter
schied zwischen dem Satz für die Selbstständigerwerben
den und dem Satz für die Arbeitnehmer noch wesentlich 
grösser war. Er wurde erst etwa 1975 angehoben. Aber 
auch damals war die Begründung dieser rechnerischen An
hebung sehr umstritten. Ich glaube, es ist ganz klar: Es kann 
nicht um den politischen Kompromiss gehen, hier 7,9 Pro-
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zent zuzustimmen, sondern es ist eine rechnerische Frage. 
Es geht auch darum, hier einen Tell der Bevölkerung, der 
durch seine Selbstständigkeit Eigenverantwortung trägt, 
nicht mit höheren Versicherungsbeiträgen zu bestrafen, vor 
allem auch, weil dies völlig unbegrOndet wäre. 
Ich möchte Sie also bitten, der Mehrheit zuzustimmen. 

Le presldent (Christen Yves, presldent): Die grüne Fraktion 
unterstützt den Antrag der Minderheit. 

Dormann Rosmarie (C, LU), fQr die Kommission: Artikel 6 
Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 hängen zusammen; beide 
Absätze betreffen die Beiträge der Selbstständigerwerben
den an die AHV. Sie wissen, dass im heute geltenden Recht 
Selbstständigerwerbende einen Beitrag von 7 ,8 Prozent auf 
ihrem Erwerbseinkommen an die AHV bezahlen. Sie bezah
len mehr als die Angestellten, da sie beide Seiten beglei
chen müssen, nämlich den Arbeitgeber- und den Arbeitneh
meranteil. So gesehen bezahlen sie aber mit 7,8 Prozent 
weniger als die Unselbstständigerwerbenden. 
Der Bundesrat wollte diesen Anteil für die Selbstständiger
werbenden um 0,3 Prozent auf 8, 1 Prozent anheben, was in 
der ersten Lesung in unserem Rat keine Mehrheit fand. Der 
Ständerat hat einen Kompromiss beschlossen und den Bei
tragssatz um 0,1 Prozent auf 7,9 Prozent angehoben. Ihre 
Kommission ist diesem Entscheid ganz knapp nicht gefolgt; 
sie hält mit 11 zu 10 Stimmen am heute geltenden Beitrags
satz von 7,8 Prozent fest. Die Erhöhung um 0, 1 Prozent er
gäbe rund 20 Millionen Franken Mehreinnahmen. 
Ich muss Sie als Sprecherin der Kommission bitten, der 
Mehrheit zuzustimmen. Persönlich bin ich für den Kompro
missvorschlag der Minderheit. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: Comme l'a rap
pele M. Widrig, cet element n'a falt l'objet d'aucun falt nou
veau et la commisslon s'est contentee de prendre connais
sance de la proposition de minorite. Elle s'en est tenue a 
sa decision de la premiere deliberation, a savoir maintenlr 
7,8 pour cent, par 11 voix contre 10, sans abstention. Cette 
decision, blen entendu, vaut egalement pour l'article 8 de ce 
projet 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: Le Con
seil federal soutient la solution du Conseil des Etats et par 
consequent la minorite. Aujourd'hui, les independants peu
vent adherer au deuxleme pilier. II n'y a donc pas de justifi
cation a ne pas faire ce petit effort supplementaire en 
matiere de contribution des independants a la 11 e revision 
del'AVS. 
Je voudrais ajouter que je regrette vous n'ayez pas vote sur 
l'obligation de cotiser concernant les indemnites Journalieres 
a l'article 5. Le Conseil federal, dans ce cas, defend aussi la 
decislon du Conseil des Etats et II l'encouragera a rejeter la 
decision du Conseil national et a maintenlr la dlvergence. 
Mais c'est un point regle par la procedure. 
Sur Jes articles 6 et 8, nous vous invltons a soutenlr la pro
position de minorite. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Art. 8Abs.1 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Dormann Rosmarie, 
Egerszegi, Fasel, Goll, Gross Jost, Rechstelner Paul, Rech
steiner-Basel, Robblani, Rosslnl) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8 al.1 
Proposition de la majorite 
Maintenir 
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Proposition de la mlnorlte 
(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Dormann Rosmarle, 
Egerszegi, Fasel, Goll, Gross Jost, Rechsteiner Paul, Rech
steiner-Basel, Robbiani, Rossini) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition da la majorlte 

Art. 10 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.10 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.11 al. 2 
Proposition de la commlssion 
Malntenir 

Angenommen -Adopte 

Art.14 Abs. 5; 16 Abs. 3; 21 Abs.1; 22ter 
Antrag dar Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.14 al. 5; 16 al. 3; 21 al.1; 22ter 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 23 
Antrag dar Mehrheit 
Abs.1 
Festhalten 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.5 
Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe ungQltig erklärt 
wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Antrag der Mlndarheit 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Abs. 1, 5 • 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 23 
Proposition de la majorlte 
Al. 1 
Maintenlr 
Al.3, 4 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Al. 5 
Le droit renatt an cas d'annulatlon du mariage. Le Conseil 
federal regle les details. 

Proposition da la minorite 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Al. 1, 5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 23a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
(Egerszegi, Dunant, Fattebert, Guisan, Gutzwiller, Hassler, 
Heberlein, Stahl, Triponez) 
(Konzept mit Art. 24) 
Eine Entschädigung, die dem Betrag einer Jahresrente ent
spricht, wird der Witwe ohne Kinder ausgerichtet, die im 
Zeitpunkt der Verwitwung das 45. Altersjahr zurückgelegt 
hatte und 5 Jahre verheiratet war. 

Art. 23a 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de 1a minorite 
(Egerszegl, Dunant, Fattebert, Gulsan, Gutzwiller, Hassler, 
Heberlein, Stahl, Triponez) 
(Concept avec art. 24) 
Une indemnita correspondant au montant d'une rente an
nuelle sera versae a 1a veuve sans enfant qui a 45 ans ravo
lus et 5 annees de mariage au moment du deces de son 
conjoint. 

Art. 24 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi, Dunant, Fattebert, Guisan, Gutzwiller, Hassler, 
Heberlein, Stahl, Triponez) 
(siehe Art. 23a) 
Festhalten 

Art.24 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Egerszegi, Dunant, Fattebert, Guisan, Gutzwiller, Hassler, 
Heberlein, Stahl. Triponez) 
(cf. art. 23) 
Maintenir 

Art. 24a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Beim Tod ihres ehemaligen Ehegatten haben geschiedene 
Personen Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente: 
a. wenn sie im Zeitpunkt der Verwitwung eines oder mehrere 
Kinder von diesem Ehegatten haben; und 
b. wenn sie einen Anspruch auf eine Rente als Unterhalts-
b im Sinne von Artikel 126 Absatz 1 ZGB haben. 
c.A 
Abs.2 
Kindern im Sinne von Absatz 1 sind ichgestellt: 
a. Kinder des verstorbenen ehem Ehegatten, die im 
Zeitpunkt seines Todes mit der geschiedenen Person im ge
meinsamen Haushalt leben und von ihr als Pflegekinder im 
Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; 
b. Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die wäh
rend der gemeinsamen Ehe aufgenommen wurden und die 
im Zeitpunkt des Todes des ehemaligen Ehegatten mit der 
geschiedenen Person im gemeinsamen Haushalt leben und 
von ihr adoptiert werden. 
Abs. 3 
Der Rentenanspruch erlischt mit dem Tod oder der Wieder
verheiratung, in jedem Fall aber mit dem Ende des An
spruchs auf eine Rente als Unterhaltsbeitrag im Sinne von 
Artikel 126 Absatz 1 ZGB. Der Rentenanspruch des ge
schiedenen Mannes erlischt ausserdem ebenfalls, wenn das 
jüngste seiner Kinder von der ehemaligen Ehefrau das 18. 
Altersjahr zurückgelegt hat. 
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Antrag der Minderheit 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 24a 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
En cas de deces de leur ex-conjoint, les personnes divor
caes ont droit a une rente de veuve ou de veuf: 
a. si, au moment du daces, alles ont un ou plusleurs enfants 
de ce conjoint; et 
b. si alles ont droit a une rente en tant que contribution d'ent
retien au sens de l'article 126 alinaa 1 er CCS. 
c. Abroger 
Al. 2 
Sont assimilas aux enfants visas par l'alinaa 1 er: 
a. les enfants de l'ex-conjoint decada qui, au moment du 
daces, vivent en manage commun avec la personne divor
cae et sont pris en charge par eile en tant qu'enfant place au 
sens de l'article 25 allnaa 3; 
b. les enfants places au sens de l'article 25 allnaa 3 qul ont 
ata prls en charge pendant le mariage et qui vivent, au mo
ment du deces, en manage commun avec la personne divor
cae et sont adoptaes par celle-ci. 
Al. 3 
Le droit a la rente s'ateint au moment du deces ou du rema
rlage, en tout cas au moment oll s'atelnt le drolt a une rente 
en tant que contribution d'entretien au sens de l'article 126 
alinaa 1 er CCS. En outre, le droit a la rente de l'homme 
divorca s'ateint agalement quand le plus jeune de ses en
fants qu'il a eu de son ex-apouse a atteint l'äge de 18 ans. 

Proposition de la mlnorite 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Adharer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 36 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Streichen 
Abs.2 
Der Anspruch der geschiedenen Personen auf eine Witwen
oder Witwerrente wird gekürzt, soweit er den Betrag der 
im Scheidungsurteil festgesetzten Unterhaltsleistung über
steigt. 

Antrag der Minderheit 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 36 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
Bitter 
Al. 2 
Le drolt des personnes divorcees a une rente de veuve ou 
de veut est raduit dans la mesure oll II dapasse le montant 
de la contribution d'entretien fixae dans le jugement de 
divorce. 

Proposition de la minorite 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Al. 1 
Adharer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 
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Antrag der Minderheit 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwlller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 37 al. 1 
Proposition de la majorlte 
Blffer 

Proposition de la mlnorlte 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Heberleln Trix (R, ZH): Es handelt sich hier gemeinsam um 
die Artikel 23, 23a, 24, 24a, 36 und 37 sowie um die Über
gangsbestimmungen unter Ziffer II. Bereits in der ersten Le
sung haben wir intensiv Ober die Frage des Zuganges zu 
einer Witwenrente diskutiert. Der Vorschlag des Bundesra
tes ist bekanntlich unterdessen vom Tisch. Der Bundesrat 
hat sich dem Ständerat und damit meinem Minderheitsan
trag angeschlossen. Lassen Sie mich die Gründe darlegen, 
weshalb die Mehrheit der FDP-Fraktion diesen Antrag unter
stützt und nicht wie die Mehrheit der Nationalratskommis
sion an den durch die gesellschaftliche Realität, durch die 
unterdessen erfolgten Revisionen von Scheidungsrecht und 
BVG und durch die 10. AHV-Revision usw. überholten Re
geln festhalten will. 
zum Ersten: In den letzten Jahren erfolgte ein starker Einbe
zug der Frauen in das Erwerbsleben - auch bei der Alters
gruppe der Frauen über 45 Jahren, die am ehesten von den 
Risiken der Witwenschaft betroffen sind. Dies ist nicht ein
fach eine Annahme, sondern dies wird in der letzten Schwei
zerischen Arbeitskräfteerhebung ganz klar bestätigt. Das 
durchschnittliche Alter bei der Verwitwung liegt bei den 
Frauen zwischen 55 und 56 Jahren. Das Modell des Stände
rates und damit unserer Minderheit knüpft nicht an eine volle 
Erwerbstätigkeit an, wie dies der Bundesrat wollte, denn 
diese Ist heute sicher noch nicht gegeben; es knilpft an das 
Einkommen der Witwenfamilie an. Die Ansätze für die Wit
wen werden von 80 auf 60 Prozent der Altersrente gesenkt, 
im Gegenzug wird die Waisenrente von 40 auf 60 Prozent 
der Altersrente hinaufgesetzt. Dies hat zur Folge, dass eine 
Witwe mit einem Kind die gleiche Rente erhält wie heute; 
ab zwei Kindern erhält sie sogar mehr als heute. Sind die 
Kinder 18 Jahre alt oder bis maximal 25 Jahre bei Ab· 
schluss der Ausbildung, erhält die Witwe weiterhin eine re
duzierte Rente von 60 Prozent. Damit spart diese Lösung 
rund 250 Millionen Franken ein; das gegenüber 120 Millio
nen Franken gemäss der Lösung der Mehrheit des National
rates. Dies, weil die meisten Witwen erwachsene oder 
beinahe erwachsene Kinder haben. 
Die Einsparungen sind zwar ein Ziel, die Anpassung von 
Witwen- an die Witwerrenten ein anderes. Mit der Lösung 
des Ständerates fahren alle Witwen ab dem Zeitpunkt 
schlechter, ab dem keine Waisenrenten mehr ausgerichtet 
werden. Dagegen haben sie einen Rentenanspruch gemäss 
Artikel 24 bei Anspruch auf Betreuungsgutschriften, wenn 
sie vor der Verwltwung während mindestens fünf Jahren 
eine Person betreuten, z. B. den kranken Ehegatten oder ein 
verstorbenes Kind. Selbstverständlich haben sie im Renten
alter Anspruch auf die Witwenrente; hier besteht keine Diffe
renz - siehe dazu Artikel 24 Absatz 1. 
In Artikel 24a werden die Rentenansprilche der geschiede
nen Frau geregelt; diese Ausführungen werden dann sicher 
von den Kommissionssprechern noch gemacht. Auch diese 
Bestimmungen knüpfen an die Betreuung von Kindern an 
und entsprechen damit dem Konzept, das der Ständerat auf
gestellt hat. Ist in der Ständeratsfassung die Frage genü
gend geklärt, wie es bei geschiedenen Frauen steht, die 
eine oder zwei Verwitwungen hinter sich haben? Die Rege
lung, wie sie im Nationalrat, insbesondere auf einen Antrag 
Dormann hin, beschlossen wurde, ist klar besser. 
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Noch ein Wort zur Frage der Überversicherung, welche Im 
Ständerat zur Diskussion stand: Bei Witwen mit mehreren 
Kindern wurde, gemäss den Austohrungen von Jürg Brech
bühl, Vizedirektor des BSV, ganz klar festgelegt, dass bei 
ijVG-Minimalleistungen keine Überversicherung eintritt, im 
Uberobligatorium jedoch kann eine Überversicherung eintre
ten. Das BVG schreibt aber keine Rentenkürzung vor; auch 
bei der Unfallversicherung, die nur komplementär auszahlt, 
gibt es keine Überversicherung. 
Das Motto der Revision besteht bekanntlich - und heute erst 
recht - in der langfristigen Sicherung der AHV-Renten. Die 
Anträge der Minderheit der Kommission gemäss Beschluss 
des Ständerates, der mit grosser Mehrheit zugestimmt hat, 
und der Entwurf des Bundesrates zielen klar in diese Rich
tung. Wir wollen fOr die Witwen mit Kindern schauen. Wir 
wollen auch - siehe Artikel 23a und Artikel 24 Absatz 2 - für 
Witwen ohne Kinder schauen, welche nach dem 45. Alters
jahr verwitwen und mindestens fünf Jahre verheiratet waren. 
Hier wird bei der nationalrätlichen und bei der ständerätli
chen Lösung eine Entschädigung in der Höhe einer Jahres
rente, also rund 20 000 Franken, ausbezahlt. 
zusammengefasst: Witwen mit einem Kind werden gleich 
viel erhalten wie heute, Witwen mit zwei Kindern erhalten 
mehr als heute. Wenn die Kinder ausgeflogen sind, läuft die 
Rente in der Höhe von 60 Prozent weiter, und nicht in der 
Höhe von 80 Prozent wie heute - dies unter Berücksichti
gung der gesellschaftlichen Realitäten. Mit einer Witwen
rente von 60 Prozent kann das Einkommen so gestaltet 
werden, dass ein Leben allein finanzierbar ist. Tragen wir der 
Finanzierung der AHV Sorge; sorgen wir dort, wo wir dies 
machen müssen, dafür, dass Härtefälle nicht entstehen -
beispielsweise auch in der BVG-Revision. 
Ich möchte Sie ersuchen, dem Ständerat, dem Bundesrat 
und unserer Minderheit zuzustimmen. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Meine Minderheit lehnt 
die Ausdehnung des Anspruchs auf eine Witwenrente auf 
den Bereich Betreuungsgutschriften ab. Sie beschränkt sich 
auf die Ausrichtung einer Entschädigung in der Höhe einer 
Jahresrente, wenn eine Witwe keine Kinder hat, das 45. Al
tersjahr zurückgelegt hat und fünf Jahre verheiratet war. 
Ansonsten möchte ich Sie aber darauf aufmerksam machen, 
dass diese Minderheit in Bezug auf die Ausrichtung einer 
Witwenrente geteilter Meinung ist. Währenddem ein Teil die
ser Minderheit die vorher beschriebene Witwenrentenkür
zung, wie sie Frau Heberlein besprochen hat, gutheisst, 
lehnt der andere Teil diese Kürzung ab; dies auch deshalb, 
weil eine Witwenrente einen sehr grossen Stellenwert hat. 
Wenn man die Witwenrente zugunsten der Waisenrente um 
20 Prozent kürzt, gibt es im UVG und BVG Überdeckungen, 
und dann ist dieser Zuspruch von der Witwe zugunsten der 
Waisen nur ein hypothetischer Zuspruch. Ich verweise auf 
verschiedene Zuschriften von Pensionskassenexperten. Der 
eine Tell dieser Minderheit ist ganz klar der Ansicht, dass 
man bei den Witwen keine neue Armut schaffen sollte, zu
mal auch Ehepaare nur eine 150-prozentige Rente erhalten. 
Für die restlichen 50 Prozent sorgt man für die Hinterlas
senen, man richtet ihnen eine Witwen- oder Waisenrente 
aus. Sonst würde diese Bewegung der Kürzung der Hinter
lassenenrente ganz klar in Richtung einer zivilstandsunab
hängigen Rente gehen, und das können wir uns nicht 
leisten. Ein Teil dieser Minderheit ist also ganz klar der An
sicht, dass man am damaligen Nationalratsentscheid fest
halten sollte. 
Finden tut sich diese Minderheit aber im Bereich der An
spruchsberechtigung; diese Minderheit ist bei Artikel 24 
nicht bereit, den Anspruch auf den Bereich Betreuungsgut
schriften auszudehnen, sondern will an den anderen Be
schlüssen festhalten. 
Ich bitte Sie, diese Minderheit bei Artikel 24 respektive Arti
kel 23a gutzuheissen, weil dort Ja bei einem Nichtanspruch 
auf eine Witwenrente mit einer Entschädigung Gerechtigkeit 
hergestellt wird. 
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Polla Barbara (L, GE): II s'agit donc la encore de cholslr en-
tre soutenir le mieux posslble les veuves dans une «vision» 
sociale relatlvement unilaterale, ou bien considerer que la 
decision du Conseil des Etats tient compte de la fac;:on la 
plus equillbree possible des besolns speclflques de ca 
groupe de la population, mais aussi de ceux de l'ensemble 
de la population. Dans la mesure otl l'objectif des liberaux 
est d'assurer le paiement des rentes - de toutes las rentes -
dans la duree, il est logique qua nous choisissions la solu
tion du Conseil des Etats. 
La Conseil federal le disait deja dans son message 
(eh. 3.1.4.2, p. 1863): il est vrai qua «les veuves et las veufs 
peuvent etre confrontes», surtout an ce moment, «aux diffi
cultes liees au marche du travall». Mals ce n'est pas le röle 
de l'AVS qua de regler ce probleme, c'est bien plutöt une 
couverture de risque qul releve de l'assurance-chömage. 
Par ailleurs, le princlpe d'equite entre hommes et femmes a 
guide cette revision. Le groupe liberal, tres soucieux de cette 
equite - peut-etre surtout en ce qui concerne les hommes -, 
estime qu'a l'heure actuelle, II est parfaitement raisonnable 
de limiter les conditions d'octroi de la rente de veuve et de 
las harmonlser avec la rente de veuf. C'est une femme qui 
vous parle, ca n'est pas une veuve, mais il me semble bien 
que las dispositions speciales prevues par le Conseil des 
Etats prennent en compte las difficultes specifiques qul 
pourraient encore exister, notamment par le biais des mesu
res proposees a l'article 36, ou le groupe liberal votera ega
lement la propositlon de minorite Heberlein. 
IJ est evidemment toujours difficile de ne pas repondre a tou
tes les demandes de prise en compte de besoins specifi
ques d'un groupe de la populatlon, et particulierement 
lorsqu'il s'agit des veuves. Mals c'est blen ce qua nous som
mes pourtant an traln de defendre, egalement an ca qui con
cerne par exemple las droits egaux pour les personnes 
handicapees. Et, comme le disait dernierement Mme Metz
ler, conselllere federale, publiquement, ca n'est certes pas 
tres populaire, mais c'est economiquement et soclalement 
supportable. C'est surtout la seule maniere d'arriver a l'equi
libre et a la consolidation du paiement des rentes AVS dans 
la duree. 
Je vous rappelle a cet egard qu'entre la proposition de mino
rite Egerszegi et celle de la mlnorite Heberlein, il y a 130 mil
lions de francs de difference. Las 250 millions de francs 
d'economies qui decoulent de la decision du Conseil des 
Etats et de la proposition de la minorite Heberlein sont en
core bien loin des centaines de mlllions de francs d'eco
nomies qui etaient proposes par le Conseil federal et la 
ministre du Departement federal de l'lnterleur de l'epoque, 
Mme Ruth Drelfuss. Entre les propositions de minorite Eger
szegi et Heberlein, ces deux grandes dames du radicallsme 
suisse, notre coeur ne saurait choisir, mais notre raison choi
sit clalrement le soutien a la proposition de minorlte Heber
leln. Nous voulons l'AVS pour tous et pour toutes et l'har
monisation proposee tient compte de cet objectif absolu
ment prloritaire. Oui a la consolidation au long terme, non au 
surendettement de l'AVS. 
Le groupe liberal vous prle de bien voulolr sulvre la proposl
tion de minorlte Heberlein. 

Meyer Therese (C, FR): La groupe democrate-chretien sou
tlendra massivement la majorlte aux articles 23, 23a, 24, 
24a, 36 et 37 concernant las rentes de veufa et de veuves. 
Le groupe democrate-chretien veut assurer une rente de 
veuf et de veuve a toutes les personnes qul ont des enfants 
a charge. II veut aussi assurer une rente sur la base actuelle 
a toutes las femmes qul ont eu des enfants et qul sont frap
pees de veuvage. La verslon du Conseil des Etats, qui pro
pose d'elever la rente d'orphelin de 40 a 60 pour cent de la 
rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moYen 
deterrninant, et de baisser la rente de veuf et de veuve de 80 
a 60 pour cent de la rente vieillesse, a ete vivement combat
tue au sein de notre groupe pour deux raisons majeures: 
1. D'une part, le beneflce escompte par la hausse de la 
rente d'orphelin, qui aurait pu avantager le conjoint survivant 
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pendant qu'il a des enfants a charge, est estompe assez 
gravement par les plafonnements de rente an correlation 
avec le deuxieme pilier, et en cas de surassurance, dans 
beaucoup de cas, ca sera un resultat nul. 
2. D'autre part, personne ne connait, bien sOr, ni le Jour nl 
l'heure d'un veuvage. Avec la decision du Conseil des Etats, 
des femmes qui ont consacre beaucoup d'annees a l'educa
tion de leurs enfants pourraient ne recevoir qu'une rente tres 
bassa si elles deviennent veuves lorsque las enfants ne sont 
plus a charge. Elles pourraient ätre an difficulte car a 50 ans 
et plus, ca n'est pas facile de se relnserer dans le monde du 
travail et justement, le premier piller est falt pour proteger 
des groupes de population qui ont une securite financiere 
plus faible. 
La proportlon de femmes qul travaillent est, il est vrai, de 
plus en plus elevee, mals les femmes ont malgre tout sou
vent des revenus faibles et elles travaillent a temps partial 
pour pouvoir s'occuper de leur famille. Dans le modele so
cial d'aujourd'hul, le concept de la minorite est trop penali
sant pour las mamans. 
Le groupe democrate-chretien soutient donc la majorite aux 
articles 23 et 23a. 
La groupe democrate-chretien soutient aussi la majorlte a 
l'article 24 alinea 1er qui assure une rente aux personnes 
qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en ont pas eu, mais qul ont 
rempli une täche d'asslstance. II est favorable aussi, a l'ali
nea 2, au versement d'une indemnite correspondant a une 
rente annuelle pour les personnes sans enfants qui ont 45 
ans et 5 ans au molns de marlage au moment du veuvage. 
Si la majorite l'emporte a l'alinea 2 de l'article 24, l'article de
vra 6tre adapte an ca sens qua la reference a l'article 36 de
vra Atre biffee, ce qui n'a pas ete dit an commission. 
Enfln, nous soutenons la majorite a l'artlcle 24a concernant 
le veuvage des personnes divorcees. Le droit actuel leur 
donne dans certains cas des avantages plus grands qu'aux 
veuves qui ne sont pas divorcees. Par exemple, la renais
sance du droit a la rente en cas de disparition de l'ex-con
joint, apres un deuxieme mariage qui aura pu peut-Atre 
durer 10 ou 15 ans et un deuxieme dlvorce, nous paraft 
constituer un droit inequitable. 
Le groupe democrate-chretlen soutiendra la majorite aux ar
ticles 36 et 37 qui sont en coherence avec sa volonte de 
maintenir le nlveau des rentes actuelles. 
Le groupe democrate-chretien soutlent donc la majorite a 
tous les articles concernant las rentes de veufs et de veu
ves. Je vous engage a le suivre pour garantir une securite 
soclale a un groupe durement touche a certalns moments de 
lavie. 

Goll Christine (S, ZH): Worum geht es eigentlich bei der 
Witwenrente? Ich bitte Sie, sich nochmals die Fakten In Erin
nerung zu rufen. Es ist heute schon einmal erwähnt wor
den, und ich möchte es wiederholen: Das Durchschnittsalter 
bei der Verwitwung der Frauen liegt heute zwischen 55 und 
56 Jahren. Wir haben bereits mit dem heute geltenden Ge
setz die Realität, dass nicht alle Frauen, die Witwen werden, 
eine Witwenrente erhalten, sondern gerade bei Frauen ohne 
Kinder müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Sie müssen 
nämlich mindestens 45 Jahre alt sein, und die Ehe muss 
mindestens fünf Jahre gedauert haben. Mit diesen Fakten ist 
auch ein Mythos entlarvt, an dem hartnäckig festgehalten 
wird, nämlich der Mythos der reichen, jugendlichen Witwe 
vom Zürichberg. In einer Witwensituation sind heute in der 
Schweiz rund 75 ooo Frauen. Gerade bei dieser entschei
denden Frage der Witwenrente stossen wir einmal mehr auf 
statistische Mängel. Wir haben bis heute keine offiziellen 
Statistiken des Bundesamtes für Statistik, die Auskunft über 
die soziale Lage dieser betroffenen Frauen, über Ihre Ein
kommenssituation und über ihr Haushalteinkommen geben 
könnten. 
Wir haben aber immerhin einige Anhaltspunkte aus ver
schiedenen Untersuchungen. Frau Heberlein hat hier vorne 
erwähnt, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen zugenom
men hat. Das ist richtig. Wir wissen aber gerade aus der 
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Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung, dass Frauen, die 
älter als 45 Jahre und erwerbstätig sind, in den allerwenigs
ten Fällen eine Vollzeitbeschäftigung haben. Sie arbeiten 
Oberwiegend In Teilzeitarbeitsverhältnlssen. Wir wissen aus 
anderen Untersuchungen - beispielsweise aus der Studie, 
die Im Kanton Genf gemacht wurde -, dass vor allem Men
schen in den unteren Einkommenskategorien, d. h. Men
schen, die körperlich hart arbeiten, Ihre Pensionierung gar 
nicht mehr oder nur in schlechter gesundheitlicher Verfas
sung erleben. 
Das heisst konkret, dass Bauarbeiter und Hilfsarbeitskräfte 
eher dem Risiko ausgesetzt sind, vor dem Erreichen des 
Rentenalters invalid zu werden oder zu sterben. Sie sind viel 
eher diesem Risiko ausgesetzt als etwa Hochschulprofesso
ren oder Freiberufler. 
Rufen wir uns die Geschichte zur Witwenrente in der 11. 
AHV-Revision nochmals in Erinnerung: Wie Sie wissen, 
wollte der Bundesrat bei der Witwenrente einen radikalen 
Abbau von rund 800 Millionen Franken. Damit wären kQnftig 
sieben von zehn Frauen, die Witwen werden, betroffen ge
wesen. Der Nationalrat hat sich auf eine Fassung geeinigt, 
die jetzt mit dem Antrag der Mehrheit auch wieder zur Dis
kussion steht, wonach den kOnftig geschiedenen Frauen 
ohne Kinder keine Rentenleistungen mehr zugebilligt war
den. Der Ständerat hat ein neues Modell entwickelt, das Jetzt 
Frau Heberleln für die Minderheit vertreten hat, mit dem die 
Witwenrenten reduziert und dafür die Waisenrenten ausge
baut werden sollen; damit verbunden wäre ein Abbau von 
250 Millionen Franken. Frau Heberlein hat zwar erwähnt, 
dass gerade Witwen mit mehreren Kindern mit diesem 
Modell besser gestellt wären; aber ausgerechnet diese Wit
wen warden schlechter fahren, wenn fOr Ihre Kinder Ober 
18 Jahre oder für ihre in der Ausbildung stehenden Kinder 
über 25 Jahre die Waisenrente wegfiele, und das wären 
eben auch wieder ältere Frauen. Das Modell des Stände· 
rates geht zwar in die richtige Richtung; es ist unserer Mei
nung nach aber noch nicht ausgereift, vor allem auch, weil 
ältere Frauen, die nach einer Witwenschaft den beruflichen 
Wiedereinstieg suchen, vom heutigen Arbeitsmarkt nicht mit 
offenen Armen empfangen werden. 
Ich bitte Sie, am ursprQnglichen Entscheid des Nationalrates 
festzuhalten, weil formale GleichstellungsansprQche und die 
heutige soziale Realität weit auseinander klaffen. Ich bitte 
Sie festzuhalten, selbst wenn wir uns bewusst sind, dass 
auch die Fassung der Mehrheit einen realen Sozialabbau 
von 120 Millionen Franken beinhaltet. 
Wir haben die Verwaltung immer wieder gefragt Welche 
Frauen sind bei diesem Abbau von 120 Millionen Franken 
konkret betroffen? Wie sieht Ihre soziale Situation, ihre wlrt· 
schaftliche Lage aus? Wir haben keine Antwort erhalten, 
weil die statistischen Daten fehlen. 
Ich bitte Sie deshalb, sich bei diesem Sozialabbau, der bei 
den Witwenrenten so oder so eintritt, nicht auf einen gefähr
lichen Blindflug zu begeben. 

Genner Ruth (G, ZH): Ich möchte Sie namens der grQnen 
Fraktion bitten, am Beschluss des Nationalrates festzuhal
ten und der Mehrheit zu folgen. 
Ich kann hier meine Interessenbindung offen legen: Ich be· 
ziehe pro Monat 1500 Franken Witwenrente, und zwar ent
spricht das 80 Prozent der Altersrente. Wenn man jetzt den 
Betrag gemäss der Aussage von Frau Heberlein, man 
könne von 60 Prozent gut leben, herunterbricht, dann wQrde 
er unter 1200 Franken zu stehen kommen. Ich bin eine privi
legierte Witwe: Ich habe eine sehr gute Ausbildung; ich kann 
auch gut einen Arbeitsplatz erhalten. Aber ich kenne sehr 
viele verwitwete Frauen, die keine gute Ausbildung haben 
und die während langer Zeit mehrere Kinder betreuen oder 
betreut haben. Sie können mit ihrer zum Teil knappen Be
rufserfahrung nicht einfach in ihren Beruf zurQck und leben 
in schwierigen finanziellen Verhältnissen. 
Ich denke, wenn wir die Witwenrenten sichern wollen - das 
ist das Ziel dieser Vorlage: die längerfristige Sicherung der 
Hlnterlassenenrenten für Frauen und Männer genauso wie 
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der Altersrenten -, dann mOssen wir uns den Realltäten an
passen und schauen, wie die Realitäten aussehen. Die Rea
litäten von Verwitweten sind oft schwierige Schicksale; es 
sind Lebensgeschichten, die sich nicht einfach in Daten fas
sen lassen. Wir kennen gewisse Daten; aber es fehlen uns 
auch sehr viele Angaben, um hier Oberhaupt präzise zu legl
ferieren, und vor allem, um Armut zu vermelden; dies, wenn 
wir meinen, wir könnten jetzt mit einem Federstrich die Sa
chen so ganz schön ausglätten und dazu sparen. 
Das Ständeratsmodell ist auf den ersten Blick ein beste
chendes Modell, weil es den Verwitweten mit Kindern fOr die 
Dauer der Betreuungszeit, wenn mehr als ein Kind da Ist, 
mehr Geld gibt. Es Ist aber so, dass wir klar zwischen Wlt· 
wen und Witwern differenzieren mQssen, well wir sehen, 
dass die Witwer mehrheltlich voll im Arbeitsprozess drinblei
ben. Das helsst nicht, dass Ihr Lebensschicksal unbedingt 
einfach ist. Sie haben eine grosse Belastung, die Kinderbe
treuung und den Beruf gleichzeitig zu meistern. 
Die Witwen aber - wenn wir schauen - arbeiten meistens 
Teilzeit, wenn es Oberhaupt geht. Und da Ist der grosse Ha
ken. 
Wenn wir sehen, wie die Jetzige Arbeitssituation ist, können 
Teilzeitpansen nicht einfach erhöht werden, und es ist auch 
so, dass diese Teilzeltpansen meist ohne BVG-Versicherung 
sind. In der Berufsphase, In der man auch fQr das Alter vor
sorgen soll, schauen diese Frauen also für die Kinder; sie 
arbeiten Teilzelt, sie haben aber zu wenig, um fQr das Alter 
etwas auf die Seite legen zu können. Viele von Ihnen wer
den mindestens im Alter ein Armutsrisiko haben. 
Ich habe Im März In einem Kreis von verwitweten Frauen 
und Männern gesprochen und diese Modelle diskutiert. Es 
ist ganz klar herausgekommen, dass die Witwer eigentlich 
dieses neue Modell des Ständerates bevorzugen warden. 
Es ist auch klar, dass die Witwer, wenn sie mehr als ein Kind 
haben, von diesem Modell im Vergleich mit den Frauen pro
fitieren. Aber viele der verwitweten Frauen haben eine 
grosse Angst vor der wirtschaftlichen Situation, in der sie 
einmal stehen werden, wenn die Kinder gross sind. Sie sind 
dem Arbeitsmarkt ausgeliefert, sie können nicht einfach ihr 
Teilzeitpensum so erhöhen, wie sie das möchten. 
Frau Polla sagt: Das ist ein Problem der Arbeitslosenkasse. 
Das ist kein Problem der Arbeitslosenkasse, denn diese 
Frauen können sich nicht einfach bei der Arbeitslosenkasse 
melden, weil die Erhöhung des Arbeitspensums nicht versi
chert war. Hier ist genau die Falle, in die wir hineintappen, 
wenn wir jetzt die Witwenrente so ändern wollen, um viel 
Geld zu sparen. 
Wir mQssen darauf hinarbeiten, dass wir eine Gleichstellung 
von Frau und Mann im Beruf und bei der Familienbetreuung 
erreichen, dann können wir In diesem Sinne einmal wie der 
Ständerat leglferieren. Aber heute sind die sozialen Gege
benheiten noch nicht da, dass wir jetzt einen Abbau machen 
können. Wir mQssen deshalb an unserem Entscheid vom 
letzten Mal festhalten. Es geht vor allem darum, die Zeit 
nach der Kinderbetreuung und nach der Berufsphase zu si
chern. Im Alter haben sonst viele der verwitweten Frauen zu 
wenig Mittel, sie werden dann in einem viel höheren Masse 
zu einem Armutsrisiko, als sie das jetzt schon sind. 
ich möchte Sie also bitten festzuhalten. 

Trlponez Plerre (R, BE): Die FDP-Fraktion, In deren Namen 
ich spreche, empfiehlt Ihnen, die Minderheit Heberleln zu 
unterstOtzen und damit auf der ganzen Linie der Lösung des 
Ständerates zu folgen, der sich in der Zwischenzelt auch der 
Bundesrat angeschlossen hat. 
Mit der Minderheit Heberlein wird dem gesellschaftlichen 
Wandel und der zunehmenden Integration der Frauen In den 
Arbeitsmarkt und In die Arbeitswelt in angemessener Weise 
Rechnung getragen. Eine Witwe mit einem Kind unter 18 
Jahren erhält mit dem Vorschlag Heberlein dieselbe Rente 
wie heute und mit zwei Kindern - Sie haben das soeben 
auch von Kollegin Genner bestätigt erhalten - sogar mehr. 
Die gesamte Finanzierungsproblematik ist in diesem Be
reich ebenfalls wegweisend. Es ist daran zu erinnern, dass 
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die finanzielle Einsparung des Minderheitsantrages Heber
fein mit 250 Millionen Franken zwar klar weniger beträgt als 
der ursprOngliche bundesrätliche Vorschlag, mit welchem 
800 Millionen Franken eingespart worden wären, aber sie 
beträgt eben doch deutlich mehr als der Vorschlag der Mehr
heit mit 120 Millionen Franken. Auch diesem Aspekt ist in 
WOrdigung der gesamten Finanzierungsprobleme angemes
sen Rechnung zu tragen. 
Ich empfehle Ihnen namens der Mehrheit der FDP-Fraktion, 
der Minderheit Heberlein zu folgen und die Differenz zum 
Ständerat beizulegen. 

Genner Ruth (G, ZH): Herr Triponez, es ist klar, dass man 
sich während der Berufsphase auf die Altersvorsorge vor
bereiten muss. Wenn wir Ihrer Argumentation folgen: Sind 
Sie dann auch bereit, bei der BVG-Revision den Koordina
tionsabzug entsprechend tief zu halten, damit die Teilzeit 
arbeitenden verwitweten Frauen auch eine Altersvorsorge 
haben? 

Trlponez Pierre (R, BE): Ich danke Ihnen, dass Sie einen 
Hinweis zum BVG machen. Ich nehme an, dass Sie weniger 
den Koordinationsabzug als die Eintrittsschwelle anspre
chen wollten. Sie wissen, dass Ich bei der Eintrittsschwelle 
und beim Koordinationsabzug ebenfalls die Linie des Stän· 
derates mittrage und dies hier auch begrQnden werde. Dazu 
stehe ich. 

Le presldent (Christen Yves, presldent): Die SVP-Fraktion 
unterstatzt die Anträge der Minderheiten Heberlein und 
Egerszegi. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Eines der 
grossen Themen In der 11. AHV-Revision Ist die Witwen
und Wrtwerrente. Sie erinnern sich, dass der Bundesrat die 
Absicht hatte, die Witwen- der Witwerrente anzugleichen -
dies nicht sofort, sondern kontinuierlich. 
Heute haben wir drei offene Fragen zu beantworten: Es be
trifft dies die Witwen mit Kindern, die Witwen ohne Kinder 
und die geschiedenen Witwen und Witwer. Wir haben ein 
Konzept des Ständerats und ein Konzept des Nationalrates, 
das aber nicht ganz klar und eindeutig bleibt, weil es bei der 
kinderlosen Witwe abergreifend ist. 
Zuerst zu den Witwen und Witwern mit Kindern: Der Bun
desrat schlug In seiner Botschaft vor, Witwen oder Witwern 
nur noch eine Hinterlassenenrente auszuzahlen, wenn diese 
im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder unter 18 Jahre zu be
treuen haben oder wenn die verwitwete Frau das 50. Alters
jahr vollendete, bevor das jQngste Kind das 18. Altersjahr 
erreicht hatte. Der Bundesrat wollte damit dem wachsenden 
beruflichen Wiedereinstieg der Frauen Rechnung tragen. 
Dieser Absicht ist unser Rat ganz klar nicht gefolgt; er hat 
am heute geltenden Recht festgehalten, wonach die Witwen 
oder Witwer eine Rente erhalten, wenn sie Kinder haben. 
Der Nationalrat hat einzig eine Revision für die kinderlosen 
Witwen gemacht, die eine Rente erhalten, wenn sie bei ihrer 
Verwitwung älter als 45 Jahre und mindestens fünf Jahre 
verheiratet sind. Diese sollen zukünftig anstelle einer Hinter
lassenenrente nur noch eine Entschädigung in der Höhe ei
ner Jahresrente erhalten. 
Der Ständerat hat entschieden, dass Witwen oder Witwer ei
nen Anspruch auf eine Hinterlassenenrente haben, sofern 
sie Kinder haben oder sofern sie während fünf Jahren eines 
oder mehrere Kinder hatten. Der Ständerat setzt folglich voll 
auf den Faktor Kind, egal, ob diese noch leben und wie alt 
sie sind. Er verlangt aber eine Änderung in Artikel 36, was 
die Höhe der Witwen- oder Waisenrenten betrifft. Heute be
trägt die Witwenrente 80 Prozent der dem massgebenden 
durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Al
tersrente; die Waisenrente beträgt 40 Prozent. 
Der Ständerat möchte nun die Witwenrenten auf 60 Prozent 
kürzen und die Waisenrenten um 20 Prozent anheben. Er 
möchte dadurch den Witwen mit Kindern finanziell mehr un
ter die Arme greifen. Der Ständerat wollte gleichzeitig dem 
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grösseren Anteil von erwerbstätigen Frauen Rechnung tra
gen, In der Annahme, dass diese, sobald die Kinder erwach
sen sind, wieder selber einer Arbeit nachgehen können. 
Gemäss vorliegenden Studien weiss man, dass Frauen im 
Alter um 45 Jahre auch wieder einsteigen, allerdings sehr oft 
nur in Teilzeitjobs - und wenn In Volljobs, dann eher nur in 
Segmenten mit kleinem Einkommen. Warden diese Prozent
sätze um 20 Prozentpunkte verschoben, hätte dies bei einer 
Witwe mit einem Kind keinen Einfluss auf die gesamte Leis
tung der AHV. Bei zwei Kindern würde ein höheres Einkom
men als heute erzielt. Wenn die Kinder volljährig sind oder 
die Ausbildung abgeschlossen haben, behält die Witwe ihre 
Rente, allerdings eben reduziert auf 60 Prozent gemäss 
dem Modell Ständerat. 
Die Befristungen des Ständerates warden zu Einsparungen 
von rund 250 Millionen Franken fahren. Das Konzept des 
Nationalrates wQrde 120 Millionen Franken einsparen. Es ist 
in der Tat so, dass gemäss Lösung Ständerat alle Witwen 
schlechter fahren würden, sobald sie keinen Anspruch mehr 
auf Waisenrenten haben. Solange mehr als eine Waisen
rente ausgerichtet wird, also mehr als ein Kind vorhanden 
Ist, ist die ständerätllche Lösung allerdings besser. 
In Ihrer Kommission hat die Lösung des Ständerates keine 
Mehrheit gefunden, da auch die Frage der Überversicherung 
ins Feld geführt wurde. In einzelnen Fällen, vor allem dort, 
wo ein Anspruch im Qberobligatorischen Teil der zweiten 
Säule besteht, könnte dieser eben gekürzt werden. Das 
heisst, man möchte keine Leistungsverschiebungen von der 
AHV zum BVG. Deshalb hat Ihre Kommission die Lösung 
des Ständerates mit 12 zu 1 o Stimmen verworfen. 
In Artikel 24 geht es um die kinderlose Witwe. Ich erinnere 
Sie daran, dass in der 1 o. AHV-Revision für kinderlose Wit
wen, die jünger als 45 Jahre sind, bereits jegliche AHV-Hin
terlassenenrente gestrichen wurde. In der 11. AHV-Revision 
Ist vorgesehen, dass kinderlose Witwen nur noch eine Rente 
bekommen, wenn sie fünf Jahre verheiratet waren und min· 
destens 45 Jahre alt sind. Hier schlägt der Ständerat vor, 
dass eine kinderlose Witwe auch einen Anspruch auf eine 
Hinterlassenenrente haben soll, wenn sie im Zeitpunkt ihrer 
Verwitwung einen Anspruch auf Betreuungsgutschriften 
hatte. Sie kennen die Betreuungsgutschriften analog den Er
ziehungsgutschriften, die wir In der 10. AHV-Revision einge
führt haben. Es könnte also sein, dass eine Witwe Ihren 
eigenen Mann, der mindestens in mittlerem Grade hilflos 
war, betreut und deswegen ihre Arbeit wirklich aufgege
ben hat. Die Betreuungsgutschriften gibt es erst seit der 
10. AHV-Revision, also seit 1997. Heute werden in etwa 
1600 Fällen Betreuungsgutschriften angerechnet. Wie viele 
auf kinderlose verwitwete Frauen fallen, welss man nicht 
Nochmals: Ihre Kommission hat sich knapp - mit einer 
Stimme Differenz - für das Konzept des Ständerates ausge
sprochen, auch einer kinderlosen Witwe, die einen Anspruch 
auf Betreuungsgutschriften hat, einen Rentenanspruch ein
zuräumen. Die Minderheit Egerszegi möchte am Entscheid 
des Nationalrates festhalten, wonach eine kinderlose Frau 
nur einen Anspruch auf eine Hinterlassenenrente hat, wenn 
sie 45 Jahre alt Ist und fünf Jahre verheiratet war. 
Nun steht neu noch die Situation der geschiedenen verwit
weten Frau oder des geschiedenen Witwers zur Diskussion: 
Bei der 10. AHV·Revision hat man versucht, die geschie
dene Frau, die nach der Scheidung verwitwet ist - d. h., ihr 
Ex-Mann ist gestorben -, langsam der verheirateten Frau 
gleichzustellen. Nach der 10. AHV-Revision ist das Schei
dungsrecht revidiert worden, und es Ist auch in der neuen 
Form In Kraft. Gemäss dem neuen Scheidungsrecht sind die 
Voraussetzungen für allfällige gegenseitige Ansprache auf 
einen Unterhaltsbeitrag ganz anders, und mit dem neuen 
Scheidungsrecht wird alles aufgeteilt, was während der Ehe 
gemeinsam war. Aufgeteilt werden also die erste Säule - die 
AHV -, die zweite Säule und die dritte Säule. Jeglicher Erb
anspruch erlischt. Einzig der Anspruch auf eine Witwenrente 
bleibt als so genanntes Unikum noch erhalten. 
Der Ständerat hat für die Situation der geschiedenen Witwe 
eine komplizierte Lösung gefunden, die dann in unserer 
Kommission vereinfacht wurde, und zwar mit klarer Einstim-
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mlgkeit. Es handelt sich um die Regelung des Anspruches 
auf eine Hinterlassenenrente bei geschiedenen Ehepart
nern; sie betrifft also Witwen und Witwer. Der Nationalrat 
wollte die geschiedenen den verheirateten Ehepartnern 
gleichstellen, wie ich vorhin erwähnt habe. Ihre Kommission 
hat nun in der zweiten Lesung aufgrund der komplizierten 
Lösung des Ständerates den Entscheid getroffen, dass eine 
geschiedene Witwe bzw. ein geschiedener Witwer nach dem 
Tod des Ex-Partners bzw. der Ex-Partnerin eine AHV-Rente 
nur noch im Rahmen des ihr bzw. ihm gemäss Scheidungs
urteil zustehenden Unterhaltsbeitrages erhalten soll. Das 
heisst, dass der Witwe oder dem Witwer aus einem geschie
denen Verhältnis aus dem Tod des früheren Partners weder 
ein Nach- noch ein Vorteil erwachsen soll. Sie sollen ganz 
klar das erhalten, was Ihnen im Scheidungsurteil zugespro
chen wurde, und da gibt es ja ganz andere Voraussetzungen 
als die der Verschuldungsfrage, die noch vor der Revision 
des Scheidungsrechtes eine Rolle spielte. Neu spielt tat
sächlich eine Rolle, wer wie viel für den eigenen Unterhalt 
selbst verdienen kann und wer wie viel und wie lange ab
hängig vom geschiedenen Partner wird. Deshalb Ist es ge
recht, dass eine Witwen- oder Witwerrente, die durch den 
Tod eines früheren Partners, von dem man sich durch die 
Scheidung getrennt hatte, ausgelöst wurde, nicht mehr so 
weitergeführt wird, sondern nur noch Im Rahmen des Schei
dungsurteils. Diese Lösung in Bezug auf die geschiedenen 
Frauen 1st in den Artikeln 23 Absatz 5, 24a und 36 Absatz 2 
geregelt. 
Selbstverständlich würde eine Witwe oder ein Wrtwer nach 
dem Tod des Ex-Partners auch dann eine Rente Im Umfang 
des Scheidungsurteils erhalten, wenn ihr oder ihm zur Zeit 
der Scheidung keine Rente zugeteilt werden konnte, weil 
das Einkommen zu klein war. Sie wissen, dass heute im 
Scheidungsurteil auch dann, wenn leider zu wenig Geld vor
handen ist, festgehalten werden muss, wie hoch der Unter
haltsbeitrag sein müsste, um das Existenzminimum des 
Partners zu garantieren, und deshalb kann keine Lücke ent
stehen. Alle Scheidungspartner sollen im Umfang ihres An
spruches beim Tod des Ex-Partners eine Witwenrente 
erhalten, die im Mass und zeitlich gemäss dem Scheidungs
urteil ausfällt. Diesem Vorschlag hat unsere Kommission 
einstimmig zugestimmt. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit der Kommission zu fol
gen. Wie gesagt, gibt es eine Inkonsequenz, was die kinder
lose Witwe betrifft; hier geht der Ständerat weiter als der 
Nationalrat, indem er mit einem Anspruch auf eine Betreu
ungsgutschrift auch einer kinderlosen Witwe eine Rente zu
sprechen möchte. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commisslon: Nous entrons lci 
dans l'un des sujets cles de la 11e revision de l'AVS. Trols 
propositlons se sont trouvees en confrontation: 
1. La solutlon du Conseil national, qul prevoyait Je maintien 
des droits existants pour les veuves avec enfants seule
ment, en l'assortlssant a l'artlcle 23 d'une mesure «adoucls
sante» pour celles qui n'y ont pas droit, afin de leur donner 
le temps de se retourner et de retrouver une activite profes
sionnelle. l!economie se limitait a 120 millions de francs. 
2. La solution restrictive du Conseil des Etats, selon laquelle 
les veuves ne beneficlent que d'une rente se montant au 
baut du campte a 60 pour cent de la rente entiere, 80 pour 
cent sl elles ont atteint l'äge de la retraite prescrit a l'arti
cle 21, alors que parallelement Ja rente d'orphelin est pro
gressivement revalorisee de 40 a 60 pour cent. Cela pena
Jise les veuves si alles ne beneficlent pas ou plus de la rente 
d'orphelin. Ceci figure a l'article 36. Cette proposition est as
sortie des dlspositions transltoires correspondantes pour de
venir pleinement effective en 2016. Ace titre, Mme Genner a 
rappele ce qua signifle effectivement une reduction de la 
rente a 60 pour cent. Las veuves relevant de l'artlcle 24 all
nea 2, a savoir celles de plus de 45 ans, mariees pendant 
5 ans au moins et ne remplissant aucune des conditlons 
prevues aux artlcles 23 ou 24 alinea 1 er - ce sont les ques
tions de l'assistance - restent au benefice d'une rente abais-
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see a 40 pour cent an 2013. Las disposltions prevues a 
l'article 24 alinea 2, soit une allocatlon unlque correspondant 
au montant d'une rente annuelle, entrent en vlgueur en 
2014. Mme Polla a signale dans son Intervention qua ces 
personnes pourralent avoir droit a une allocation de l'assu
rance-chömage. Ceci n'est souvent pas realise, parce qua 
blen souvent alles n'ont plus travaille pendant de nombreu
ses annees et n'y ont donc pas drolt. Economle de l'opera
tion: 240 milllons de francs. 
3. Enfin, la solution intermedialre retenue par la commission, 
a savoir le droit exlstant pour l'artlcle 23, mals las mesures 11-
mitees a une annee pour las veuves sans enfants selon l'ar
ticle 23a sont biffees au profit de la soJution du Conseil des 
Etats a l'article 24. Avec ce concept, de mAme qua celui du 
Conseil national, les modifications apportees par le Conseil 
des Etats a l'artlcle 36 allnee 1 er et a l'artlcle 37 devlennent 
caduques, ainsi qua les dlspositions transitolres y relatives. 
Le montant des economles alnsi reallsees n'a pas pu Atre 
estime en temps utile. 
La commission s'est ralliee a cette solution, par 12 voix con
tre 11 sans abstentions. 
La commission a en outre adopte, par 19 voix sans opposi
tlon et avec 4 abstentions, une proposltion de modlflcation 
de l'alinea 5 de l'article 23, qui limlte la renalssance du drolt 
a la rente en cas de nulllte du mariage. En effet, le nouveau 
droit du dlvorce a institue des conditions totalement differen
tes avec le partage des deuxleme et troisieme piliers. La re
nalssance du drolt a la rente est alors en contradlction avec 
ces modalltes. 
En ce qul concerne l'artlcle 24a et las problemes lies au dl
vorce, la declsion du Conseil des Etats aboutit au paradoxe 
pour le molns embarrassant qu'une femme dlvorcee sans 
enfants qui r9901t une contributlon d'entretien a drolt a une 
rente de veuve, alors qua Ja femme marlee sans enfants n'y 
a pas drall Sur propositlon de l'administratlon, la commls
slon vous soumet donc une nouvelle redaction de cet artlcle, 
qu'elle a approuvee par 22 volx sans opposltion, et qui clari
fie la questlon du dlvorce. 

Couchepln Pascal, presldent de 1a Confederatlon: Le Con
seil federal soutient la proposltion de minorite Heberlein, qui 
prevolt une adhesion a Ja decislon du Conseil des Etats. 
Nous pensons qu'il taut maintenant avancer et aboutlr a un 
accord et ellminer une dlvergence. Cette solution est un pre
mier pas vers l'unificatlon du statut des veuves et des veufs. 
C'est une solution qul est compatible avec l'evolutlon de la 
societe. Elle contlent par ailleurs des elements de politique 
sociale forts et positifs. C'est ainsi que le revenu famillal est 
malntenu au nlveau actuel s'II y a un enfant; et s'II y a deux 
enfants, c'est une amelioration par rapport a la situation ac
tuelle, aussi longtemps que las enfants ont drolt a des rentes 
d'orphelins. C'est vrai qua lorsque les enfants ont attelnt 
l'äge a partir duquel lls n'ont plus drolt a une rente, il y a une 
degradatlon du statut de la veuve. Mais dans la situation ac
tuelle, cela nous paraTt acceptable et supportable. 
II s'aglt cependant d'eviter de multlplier les mesures qui vont 
toutes dans le mAme sens, c'est la raison pour laquelle nous 
souhaltons qua vous suiviez le Conseil des Etats et la mino
rlte Heberlein ici, mals qu'ensulte, lorsqu'on discutera le pro
bleme de la retraite flexible, on s'en tienne a Ja solution qui a 
toujours ete preconlsee par le Conseil federal, c'est-a-dlre 
que l'on affecte a cette mesure un credit d'une certalne lm
portance. 

Art. 23a, 24 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 73 Stimmen 

Art. 23, 24a, 36, 37 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 75 Stimmen 
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Art. 24b Abs. 2; 29septles Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 24b al. 2; 29septles al. 1, 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.4oter 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit I 
(Goll, Baumann Stephanie, Fasel, Gross Jost, Maury Pas
quier, Rechstelner Paul, Rechsteiner-Basel, Rossinl) 
Festhalten, aber mit dem finanziellen Einsatz von 600 Millio
nen Franken: 
Abs.2 
Bis zu einem durchschnittlichen .•.. für 12 ganze Monatsren
ten 1,7 Prozent; für 24 ganze Monatsrenten 5,5 Prozent; für 
36 ganze Monatsrenten 9,8 Prozent .... 
Ab einem durchschnittlichen .... für 12 ganze Monatsrenten 
4,0 Prozent; für 24 ganze Monatsrenten 9,4 Prozent; für 36 
ganze Monatsrenten 15 Prozent .... 

Antrag der Minderheit II 
(Triponez, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Egerszegi, Gulzwiller, 
Heberleln, Stahl, Widrig) 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit III 
(Hassler, Dormann Rosmarie, Fattebert, Meyer Therese, 
Zäch) 
Festhalten, plus Ziff. II Bst. d (Übergangsbestimmungen d. 
Kürzung bei Vorbezug der Altersrente) 

Art. 4oter 
Proposition de Ja majorite 
Malntenir 

Proposition de /a minorite / 
(Goll, Baumann Stephanie, Fasel, Gross Jost, Maury Pas
quier, Rechsteiner Paul, Rechstelner-Basel, Rosslni) 
Maintenir, mais avec un engagement financier de 600 mil
lions de francs: 
Al.2 
Jusqu'a un revenu moyen .... pour 12 rentes mensuelles 
entieres 1, 7 pour cent; pour 24 rentes mensuelles entleres 
5,5 pour cent; pour 36 rentes mensuelles entieres 9,8 pour 
cent .... 
A partir d'un revenu moyen .... pour 12 rentes mensuelles 
entieres 4,0 pour cent; pour 24 rentes mensuelles entieres 
9,4 pour cent; pour 36 rentes mensuelles entieres 15 pour 
cent .... 

Proposition de /a mlnorite II 
(Triponez, Borer, Bortoluzzl, Dunant, Egerszegi, Gulzwlller, 
Heberlein, stahl, Widrig) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite III 
(Hassler, Dormann Rosmarle, Fattebert, Meyer Therese, 
Zäch) . 
Maintenlr, plus eh. II let. d (Dispositions transitolres d. Re· 
duction de la rente de vleillesse en cas d'anticlpation) 

Goll Christine (S, ZH): Wir sind bisher davon ausgegangen, 
dass die Flexibillsierung des Rentenalters auf einen breiten 
politischen Konsens stösst, dies auch im Wissen darum, 
dass eine sozial ausgestaltete Flexibillsierung des Rentenal
ters nicht gratis zu haben ist. Das Ist auch der Grund, wes
halb wir hier den Einsatz von mindestens 600 Millionen 
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Franken fordern; wir wollen ermöglichen, dass sich vor allem 
auch Angehörige unterer und mittlerer Einkommenskatego
rien einen frühzeitigen Altersrücktritt erlauben können. 
Ich möchte Sie auch hier bitten, sich kurz wieder die Ge
schichte dieser 11. AHV-Revision rund um die Flexlbilisle
rungsfrage in Erinnerung zu rufen. Sie erinnern sich viel
leicht, dass unsere Kommission, die SGK-NR, ursprünglich 
beantragt hat, 800 Millionen Franken für die Flexibillsierung 
des Rentenalters einzusetzen. Und Sie erinnern sich sicher 
auch noch, dass dieser Vorschlag mit dem Stichentscheid 
des damaligen Ratspräsidenten gescheitert Ist. 
Die Mehrheit unserer Kommission will nun an ihrem ur
sprünglichen Entscheid von 400 Millionen Franken für die 
Flexibilisierung festhalten. Im Übrigen entsprechen diese 
400 Millionen Franken auch dem, was durch die Erhöhung 
des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre so genannt ein
gespart werden soll. Auch der Bundesrat ging ursprünglich 
davon aus, dass das Geld, das durch die Erhöhung des 
Frauenrentenalters in die AHV-Kasse fliessen soll, für die 
Flexlbilislerung zur Verfügung gestellt werden soll. 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Erhöhung des Ren
tenalters kein taugliches Sparinstrument ist, vor allem auch 
deshalb nicht, weil Mehrkosten und Folgekosten zu befQrch· 
ten sind. Denken Sie daran, dass Menschen, die länger ar
beiten müssen, dann einfach an die Arbeitslosen- oder Inva
lidenversicherung oder gar an die Sozialhilfe abgeschoben 
werden. 
Nichtsdestotrotz propagiert Bundespräsident Couchepin be
reits eine weitere Rentenaltererhöhung fQr Männer und 
Frauen auf 67 Jahre. Den Vogel abgeschossen haben In 
diesen Tagen die Jungfreisinnigen, die heute eine Medien
mitteilung verbreiten liessen, in der sie ein Rentenalter von 
70 Jahren für Frauen und Männer fordern. 
Wenn wir bei der Mehrheit, also bei diesen 400 Millionen 
Franken für die Flexibilisierung des Rentenalters, bleiben, 
dann heisst das im Klartext nichts anderes, als dass die 
Frauen gezwungen werden, ein Jahr länger erwerbstätig zu 
sein, um damit einen frühzeitigen Altersrücktritt für die Gut
verdienenden zu ermöglichen. Frühpensionierungen sind 
heute an der Tagesordnung. Wenn Sie aber nachsehen, wer 
sich heute einen frühzeitigen Altersrücktritt erlauben kann, 
stellen Sie fest, dass es vor allem diejenigen sind, die nicht 
nur gut verdienen, sondern die auch Ober eine gut ausge
baute zweite Säule im Überobligatorium verfügen und damit 
mit einem goldenen Fallschirm in den Ruhestand treten kön
nen. 
Wir treten dafür ein, dass alle Menschen in Würde und vor 
allem in finanzieller Sicherheit alt werden können. Wir treten 
vor allem dafOr ein, dass sich auch die Wenigverdienenden 
und die Normalverdlenenden einen frühzeitigen Altersrück
tritt erlauben können. Denn das sind nicht nur diejenigen Be· 
völkerungsgruppen, die die Mehrheit ausmachen, sondern 
auch Jene, die eine frOhzeitige Pensionierung am nötigsten 
haben. Mit den 400 Millionen Franken Einsatz für die Flexibl
lislerung, wie sie die Mehrheit der Kommission beantragt, 
werden den Rentnern und Rentnerinnen, die beispielsweise 
mit 62 Jahren in Pension treten, massive Rentenkürzungen 
zugemutet, und zwar Rentenkürzungen von 150 Franken für 
die kleinsten Einkommen bei einer Minimalrente und bis zu 
340 Franken bei einer Maximalrente; das pro Monat und ein 
Leben lang. 
Der Ständerat will hier einen noch grösseren Kahlschlag. Er 
hat nicht nur beschlossen, Oberhaupt kein Geld für die Flexi
billsierung des Rentenalters zur Verfügung zu stellen, son
dern er hat den so genannten versicherungstechnischen 
KOrzungssatz vorgeschlagen, der konkret zu lebenslangen 
Renteneinbussen zwischen 200 und 400 Franken monatlich 
führen wird. 
Wir schlagen Ihnen hier im Sinne eines Kompromisses vor, 
mindestens 600 Millionen Franken fOr die Flexibilislerung 
einzusetzen. Ich bitte Sie, sich in Erinnerung zu rufen, dass 
Sie so oder so mit einer Abbauvorlage vor das Volk treten 
müssen. Es Ist eine Abbauvorlage durch die Erhöhung des 
Frauenrentenalters, bei der es um einen Betrag in der Höhe 
von 400 MIiiionen Franken geht. Es ist eine Abbauvorlage 
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bei der Witwenrente, bei der es um einen Betrag von 
120 Millionen Franken geht. Ein weiterer Abbau, der be
schlossene Sache ist und keine Differenz mehr zulässt, ist 
die Rentenanpassung, die zukünftig nur noch alle drei statt 
alle zwei Jahre erfolgen soll. Es sollen also weitere 150 Mil· 
lionen Franken an Leistungen für die Rentner und Rentne
rinnen abgebaut werden. 
Mit der vorherrschenden Sparhysterie, die wir auch in den 
vorhergehenden Voten zum Teil gehört haben, werden un
sere Sozialwerke zu Tode gespart. Den Preis bezahlen die 
Wenig- und Normalverdienenden; den Preis bezahlt also die 
Mehrheit in diesem lande. 
Ich bitte Sie, mindestens 600 Millionen Franken für die Flexi
bilisierung einzusetzen, damit diese nicht ein Privileg der 
Reichen bleibt. 

Trlponez Pierre (R, BE): Nachdem beim Grundsatz der 
Flexibilisierung des Altersrücktritts zwischen Ständerat und 
unserem Rat keinerlei Differenzen bestehen, liegt bei Arti
kel 4oter, der den Kürzungssatz bei Vorbezug der Alters
rente regeln muss, eine ganze Palette von Vorschlägen zur 
Diskussion vor: 
Eine knappe Kommissionsmehrheit will am früheren Be
schluss des Nationalrates festhalten. Die Minderheit 1, so
eben von Frau Goll vertreten, will satte 600 Millionen Fran
ken - als Kompromiss habe ich gehört - zur Förderung des 
vorzeitigen Altersrücktritts einsetzen. Und eine Minderheit III 
legt als Eventualantrag einen auf zehn Jahre befristeten, 
komplizierten Abfederungsmechanismus mit Verlängerungs
möglichkeit vor. Demgegenüber ist der Antrag der starken 
Minderheit II, den ich Ihnen zur Annahme empfehle, einfach, 
er ist klar, er ist versicherungstechnisch richtig, er ist sozial
politisch vernünftig, und er ist finanziell verkraftbar. 
Die Minderheit II beantragt Ihnen nämlich, auf der ganzen Li
nie dem Ständerat zu folgen und die Rente bei vorzeitigem 
Rücktritt um den versicherungstechnischen Gegenwert der 
vorbezogenen Leistungen zu kürzen. FOr diesen Antrag 
sprechen die folgenden sieben Argumente: 
1 . Angesichts der Finanzlage und der finanziellen Zukunfts
perspektiven unserer AHV dürfen und können wir es uns 
nicht leisten, ohne Not Zusatzausgaben in dreistelliger Mil
lionenhöhe zu beschliessen. Wir alle wissen zudem, dass 
wir tor die Zukunft der AHV - damit sie bezahlbar bleibt -
eine zusätzliche Mehrwertsteuererhöhung beschliessen 
müssen. Umso weniger lässt sich eine sozlalpolltisch frag
würdige Abfederung irgendwelcher Art rechtfertigen. 
2. Eine Rentenkürzung nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen verwehrt niemandem einen vorzeitigen Ruhe
stand, weil nämlich auch beim Rentenvorbezug - das hat 
Frau Goll verschwiegen - ein Anspruch auf Ergänzungs
leistungen im Bedarfsfall besteht. Damit wird - das betone 
ich - gleichzeitig verhindert, dass auch Personen, welche 
gar nicht darauf angewiesen sind, in den Genuss einer so
zialen Abfederung kommen. 
3. Die versicherungstechnische Kürzung ist umso gerecht
fertigter, als der bisherige KOrzungssatz von 6,8 Prozent be· 
kanntllch auf 5,4 Prozent gesenkt werden soll. 
4. Die versicherungstechnische Kürzung entspricht auch 
dem Gebot der Gleichbehandlung gegenüber all jenen Ver
sicherten, welche ihre Beiträge bis zum ordentlichen Ren
tenalter leisten. Es ist von daher stossend, wenn diese 
letztlich die vorzeitigen Pensionierungen mitfinanzieren 
müssten. 
5. Angesichts der demographischen Entwicklung unserer 
Bevölkerung und der Perspektive, das ordentliche Rentenal
ter früher oder später erhöhen zu müssen - nicht zu Propa
gandazwecken, sondern aus einer Notwendigkeit heraus -, 
ist jeder finanzielle Anreiz zu einem vorzeitigen Altersrück
tritt ein falsches Signal. 
6. Auch aus arbeitsmarktpolitischen Erwägungen ist jeder 
Anreiz zur vorzeitigen Pensionierung zu vermelden. Bereits 
ab dem Jahre 2005 werden - das wissen wir alle - mehr 
Personen das ordentliche Rentenalter erreichen, als Junge 
neu ins Erwerbsleben nachstossen. 

AmUiches BulleUn der Bundesversammlung 

Nationalrat 00.014 

7. Es ist zu bedenken, dass eine soziale Abfederung in der 
Grössenordnung von 400 Millionen Franken, wie von der 
Mehrheit vorgesehen, den Bundeshaushalt mit 68 Millionen 
Franken zusätzlich belasten würde. 
Aus all diesen Gründen beantragt Ihnen die Minderheit II, 
dem Ständerat zu folgen und der versicherungstechnisch 
richtigen Kürzung zuzustimmen. 

Hassler Hansjörg (V, GR): Zuerst möchte ich eines klarstel
len: Der Antrag der Minderheit III ist ein Hauptantrag, er 
wurde auf der Fahne fälschlicherweise zuerst als Eventual
antrag aufgeführt. 
Eine stärkere Flexibilisierung des Rentenalters gegenüber 
dem geltenden Recht ist nach wie vor wünschenswert und 
auch richtig. Das Modell des Bundesrates mit dem mög
lichen Vorbezug von drei Jahresrenten ist gut. Die rein ver
sicherungsmathematische Kürzung der Renten bei Perso
nen mit tiefen Einkommen verunmöglicht diesen aber 
faktisch, von der Flexibilisierung Gebrauch zu machen. Die 
Rentenkürzung fOr drei Jahre würde rund 17 Prozent betra
gen. Dies bedeutet, dass die aktuelle Minimalrente von 
heute 1030 Franken auf rund 870 Franken pro Monat ge
kürzt würde, und dies lebenslänglich. Das Ist sozialpolitisch 
unverantwortbar. In der Altersvorsorge gibt es zwischen 
den verschiedenen Einkommenskategorien riesige Unter
schiede. Auf der einen Seite verfügen Personen mit hohen 
Einkommen in der Regel zusätzlich zur AHV Ober eine kom
fortable zweite Säule, die ihnen die Weiterführung des ge
wohnten Lebensstandards ermöglicht. Auf der anderen 
Seite stehen Personen, die nur eine bescheidene AHV
Rente beziehen. Zu ihnen sind vor allem die Frauen zu zäh
len, aber auch ungelernte Arbeitskräfte ganz allgemein, die 
Handwerker und auch wir Landwirte und viele andere gehö
ren dazu. FOr diese Personen braucht es beim Vorbezug der 
AHV-Rente eine soziale Abfederung. 
Die Minderheit III hält grundsätzlich am ersten Beschluss 
des Nationalrates fest. In den Übergangsbestimmungen soll 
die Ausgestaltung dieser Lösung konkretisiert werden. Der 
vorgesehene Mitteleinsatz ist mit 400 MIiiionen Franken sehr 
bescheiden. Das sind rund 1,3 Prozent der jährlichen Auf
wendungen tor die AHV. Diese 400 Milllonen werden durch 
die Heraufsetzung des Rentenalters der Frauen bereits 
kompensiert. Es kann also nicht von einem Ausbau der 
AHV-Leistungen gesprochen werden. 
Der Ständerat hat aber diese bescheidene soziale Abfede
rung abgelehnt. Mit dem Antrag der Minderheit III möchten 
wir daher eine Brücke zum Ständerat schlagen. Die Kür
zungsbeiträge sollen für zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
Revision gelten. Nach Ablauf dieser Frist stellt der Bundes
rat dem Parlament Antrag auf Verlängerung, Anpassung 
oder Beendigung dieser Regelung. Dabei hat er der Ent
wicklung im Sozialbereich und auf dem Arbeitsmarkt Rech
nung zu tragen. 
Wir wissen nicht. wie viele Personen in Zukunft vom Vorbe
zug der Altersrente Gebrauch machen werden. Wir wissen 
daher auch nicht, welcher Betrag effektiv aufgrund der fest
gelegten Kürzungssätze beansprucht wird. Diesem Um
stand wollen wir mit dem Antrag der Minderheit III auch 
Rechnung tragen. Wir schlagen vor, den Betrag für die so
ziale Abfederung auf 0,2 Prozentpunkte der Mehrwertsteuer 
zu limitieren. Dies ergäbe aufgrund der heutigen Mehrwert
steuereinnahmen eine Summe von höchstens 460 Millionen 
Franken. Sollten diese 0,2 Prozentpunkte während zwei auf
einander folgenden Jahren Oberschritten werden, stellt der 
Bundesrat dem Parlament Antrag, damit dieser Grenzwert 
wieder eingehalten werden kann. 
Wir meinen, mit diesem Antrag eine sehr moderate Lösung 
vorzuschlagen, die keine finanziellen Risiken beinhaltet. Ich 
bitte Sie daher, die Minderheit III zu unterstützen. 

Meyer TMrese (C, FR): Je crois que c'est l'unanlmite dans 
cette salle, nous voulons tous instituer une flexibilisatlon de 
l'äge de la retraite dans la 11e revislon de l'AVS. Mals les 
avis divergent sur les moyens a mettre a disposltion pour ac-



00.014 Conseil national 

compagner cette flexibilisation. Je ne vous cache pas que 
cela a ete Je debat Je plus nourri au sein de notre groupe 
dans ce processus d'ellmination des divergences. 
Notre Conseil, ä une voix pres, vous vous en souvenez, 
a donne sa preference ä un modele d'aide ä Ja flexibilisa
tion d'un coOt de 400 millions de francs, contre une version 
a 800 millions. Ce modele de flexibilisation d'un coOt de 
400 millions de francs a ete ameliore dans ses effets par 
nos soins, par rapport ä celul du mAme coOt propose par le 
Conseil federal. Notre Conseil a estime qu'une aide etait 
necessaire pour attenuer les effets de Ja reduction de la 
rente lors d'un depart a la retraite anticlpe. 
Le Conseil des Etats a examine ce projet dans un climat fi
nancier beaucoup plus tendu. Apres l'echec du modele Da
vid, qul proposait un vrai pont AVS avec participation des 
partenaires soclaux, Je Conseil des Etats a declde de renon
cer a lnstltuer une aide financiere a Ja flexibillsation, car II eu 
des doutes au sujet de son efficacite. 
Nous sommes la devant une divergence de taille et notre 
groupe veut construire des ponts pour mettre sous toit cette 
11e revlsion de l'AVS dont nous avons besoin. Un debat 
constructif au sein du groupa a permis de degager deux li
gnes pour y parvenir, deux lignes qui joulssent d'un soutien 
pratiquement equivalent. Les partisans des deux lignes pen
sent qu'il est necessaire de prevoir des mesures d'accompa
gnement pour reussir la flexlbilisation. Une des lignes sug
gere qu'un pont avec le Conseil des Etats peut Atre construit 
en adoptant la solution du Conseil des Etats a l'article 4oter. 
Mals pour que cette version soit acceptable, II taut imperatl
vement que Ja proposltion subsldiaire de la minorite Dor
mann au chiffre II, dispositlons transitoires, lettre e, soit sou
tenue. Cette proposition tend a diminuer de moitie la 
reduction de Ja rente vielllesse des femmes en cas d'antici
pation du depart a la retraite, comme actuellement, mais 
prolonge jusqu'en 2020 cette diminution. 
Donc, tous reconnaissent qu'un effort est demande aux fem
mes dans cette 11e revision de l'AVS puisqu'on harmonlse 
l'äge de la retraite a 65 ans pour tous et que, les salaires des 
femmes etant en general plus bas que ceux des hommes, II 
taut donner aux femmes un coup de pouce pour qu'elles 
puissent prendre leur retraite d'une maniere harmonieuse. 
ceci en cas d'adoption de la version du Conseil des Etats. 
Un autre pont peut Atre jete vers le Conseil des Etats en 
maintenant la solution a 400 millions de francs, selon la ver
sion de notre Conseil, qui aide ä la flexibilisation pour les 
hommes et les femmes - donc, les uns et les autres pour
ront en beneficier. 
Les personnes a revenu modeste ont souvent aussl des 
metiers dlts durs et une prlse de retraite anticipee Indult une 
balsse trop importante de la rente si une attenuation de 
la reduction n'est pas amenagee. Pour un salaire de 
49 000 francs, par exemple, une anticipation de trols ans 
fait 300 francs de deduction par mois, tandis que la version 
de notre Conseil. qui entratnerait des depanses supplemen
taires de 400 millions de francs, permet de limlter la reduc
tlon a 187 francs par mois. 
Pour faire un pas vers le Conseil des Etats et l'idee de M. 
David, nous proposons de soutenir la minorite III dont nous 
avons elabore la proposition subsidiaire avec M. Hassler, qul 
demande un examen apres dix ans de l'effet de la mesure et 
limite l'engagement a 0,2 point de TVA. C'etait une crainte 
du Conseil des Etats de voir grimper ces chlffres sans cadre 
clair. Cette mesure entraTnerait donc des depenses supple
mentaires de l'ordre de 400 millions de francs, comme le 
veut la majorite, mals avec un cadre pour evlter dans dlx ans 
le maintien d'une mesure qui serait inefficace ou dont Jes 
coOts exploseraient. Dans tous les cas, il taut voter une me
sure d'accompagnement pour que la flexibllisation soit pos
sible, sinon Ja 11e revision de l'AVS risque de rester lettre 
morte. Or, nous en avons vraiment besoin pour ne pas faire 
fondre le fonds AVS. 

Beck Serge (L, VD): Je crois qu'il convient de cesser de 
jouer avec Je feu dans le domaine de la prevoyance. Au-dela 

6mai2003 

de nos debats du jour, c'est bien la perennite du systeme qul 
est en cause. Lorsque Mme Goll jongle aujourd'hui avec 
quelques centaines de millions de francs, par les mecanls
mes actuarlels et par l'effet incltatif des mesures qua la ma
jorite et plus encore Mme Goll souhaltent mettre en place, 
c'est avec quelques mllliards de francs de demain que nous 
jonglons dejä. Le gauche ne peut avoir dans Je domalne de 
Ja prevoyance les attitudes speculatives qu'elle a tant repro
chees aux affairistes dans Je domaine boursier. 
Le groupe liberal est favorable a Ja flexlbilisatlon de l'äge du 
depart a Ja retraite, encore s'aglt-il d'examlner celle-ci dans 
les deux sens, en deqa et au-dela de l'äge qul est fixe. 
Quant aux ponts qul sont a construire, Madame Meyer The
rese, ils doivent l'Atre plutöt en envlsageant de faire passer 
l'äge normal de la retraite de 65 a 67 ou 68 ans. Et c'est 
peut-&tre a ce moment-la, pour permettre cette migration-la 
de fa~on progressive, qu'il s'agira d'engager des moyens fl
nanciers supplementaires. 
Las faits sont en effet t&tus et l'allongement de l'esperance 
de vie l'est particulierement. Cet allongement de l'esperance 
de vie, que Mme Goll nous depeint finalement comme une 
sorte de demantelement soclal, devrions-nous le combattre? 
lncontoumablement, Ja duree de la periode de rente aug
mente, et cela necessite en toute bonne logique, en toute 
transparence financiere, l'accroissement du financement 
des regimes de prevoyance. Bien sOr que nous aimerlons 
nous aussi, llberaux, pouvoir crier avec tant d'autres dema
gogues ou tant d'autres cigales: «Demain, l'on sert des ren
tes gratuitementl„ 
Depuis mes premiers debats dans le domaine de la pre
voyance au niveau cantonal, j'ai toujours eu l'occasion de 
me battre pour assurer !'indispensable financement perenne 
des regimes soclaux. A chaque etape, J'ai ete confronte a 
des lllusionnistes de gauche, malheureusement souvent des 
syndicallstes a courte vue, qui combattaient par exemple la 
capitallsation totale obligatoire pour las caisses de pension 
publiques. 
Aujourd'hui, Je nombre de celles qui sont condamnees a di· 
minuer leurs prestations ne fait que s'accrottre. Et ceux qui 
ont toujours denonce le petit credit ont cautionne un sys
teme similaire dans Ja gestlon des institutlons de pre
voyance publique dans lesquelles ils etalent polltlquement 
ou paritairement engages. Cette erreur, nous ne pouvons 
nous permettre, vis-a-vis de l'ensemble des citoyens de ce 
pays, de la commettre a nouveau dans le premier piller. 
A !'heure oCI il est incontournable d'allonger la perlode de co
tlsation - le debat autrichien nous demontre d'ailleurs l'as
pect general de ce probleme de prevoyance en Europa 
occidentale et la pertinence des reflexions qui sont en cours 
chez tous nos voisins - a l'heure oCI il faut allonger cette pe
riode de cotisation, II est deraisonnable de suivre tant la ma
jorite qua Ja minorite 1 (Goll). 
II convient encore de denoncer un a priori qui est faux. Las 
petlts salaires ne sont pas forcement ceux des travaux les 
plus penibles en termes physiques, ou ceux qui necessite
raient automatiquement ou de maniere majoritaire un depart 
a Ja retraite anticlpe. Je crois donc qu'il convient dans l'esprlt 
liberal de permettre aux actlfs de choisir une retraite a un 
moment qul doit Atre flexible, mais avec une responsabilisa
tion des rentiers, de maniere a ce que les consequences fl
nancieres de leur choix soient assumees en fonctlon du 
depart ä la retraite. 
C'est alnsi qu'en toute coherence et en toute transparence, 
au niveau flnancier et pour assurer la perennlte du premier 
pilier, II convient de suivre la minorite II (Triponez), c'est-a
dlre la version du Conseil des Etats. 

Studer Heiner (E, AG): Es geht hier um die zentrale Frage 
dieser Differenzbereinigung. Wir müssen uns bewusst sein: 
Wir sind bei der Differenzbereinigung. 
Mit Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass die
ser Rat der Flexibilislerung mit dem Einsatz von 800 Millio
nen Franken nicht zugestimmt hat. Der Ständerat hat dann 
nicht einmal dem Kompromiss des Nationalrates mit 400 Mil
lionen Franken zugestimmt. 
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Nun stehen wir vor der Situation, dass es in dieser Frage ei
nen Scherbenhaufen geben kann und Versprechen, die ge
macht wurden, nicht eingehalten werden. Denn wenn Sie 
einfach mit der Minderheit II dem Ständerat zustimmen wor
den, wäre das zentrale Versprechen bei der Heraufsetzung 
des Frauenrentenalters nicht eingehalten. Wer kann es sich 
leisten - das sage Ich als Antwort auf das rhetorische Feuer
werk meines Vorredners, das er hier losgelassen hat und 
das ich sehr genossen habe, weil es ein tolles· Französisch 
war -, wer von denjenigen, die wir entlasten wollen, wOrde 
davon profitieren? Sie als Liberale Partei vertreten offen
sichtlich die Leute, die in höheren Einkommenssphären sind 
und sich diesen freien Entscheid - versicherungstechnisch 
ausgerechnet - leisten können. Das sehen wir aber anders, 
wenn wir das Umfeld betrachten, dem wir eben näher sind. 
Nun kommt die Hauptfrage: Soll man der Mehrheit zustim
men, also am Beschluss des Nationalrates festhalten, oder 
noch weiter gehen, wie es die Minderheit 1 (Goll) mit 600 Mil
lionen Franken will? Da müssen wir auf der anderen Seite 
eine realpolitische Überlegung machen. Wir sind in einem 
Differenzbereinigungsverfahren: Der Ständerat wollte O Fran
ken; wir wollten 800 Millionen Franken, hatten aber keine 
Chance und waren dann bei 400 Millionen Franken gelan
det. Wenn wir Jetzt, was uns sympathisch wäre, 600 Millio
nen Franken beschliessen würden, beraubten wir uns jeder 
Chance, dass der Ständerat einschwenkt und wir schlless
lich auf der Basis des Beschlusses des Nationalrates zu 
einer Lösung kommen. Das ist doch ein Stück weit die Reali
tät. 
Wenn wir jetzt bei der Flexibilisierung - einer Lösung, die 
dann auch vernünftig angewendet werden kann - noch et
was aus dieser Revision herausbringen wollen, ist es einfach 
richtig, wenn wir hier schwergewichtig der Kommissions
mehrheit folgen. 

Rechstelner Paul (S, SG): Was wir hier erleben, gemahnt 
teilweise an ein Trauerspiel. Das Schweizervolk hatte 2000 
unter anderem über eine Volksinitiative der GrOnen Partei 
abzustimmen, die die so genannte Ruhestandsrente vorge
sehen hätte. Sie hätte also die Möglichkeit vorgesehen, ab 
62 Jahren ohne Rentenverlust in den Ruhestand zu treten, 
unter der Voraussetzung der Aufgabe der Erwerbstätigkeit. 
Sie können sich vielleicht nicht mehr daran erinnern - das 
politische Gedächtnis ist gelegentlich kurzlebig-, dass diese 
Initiative in der Abstimmung 46 Prozent Jastlmmen erzielt 
hat. Diese Initiative, Herr Back, hat in der Suisse romande 
wie in der gesamten lateinischen Schweiz eine Mehrheit er
zielt. Das ist die Voraussetzung, von der man hier ausgehen 
muss, und zwar deshalb, weil der Bundesrat und die bürger
lichen Parteien diese Initiative der GrOnen Partei schwerge
wichtig mit dem Argument bekämpft haben, dass man mit 
der Einführung des flexiblen Rentenalters im Rahmen der 
11. AHV-Revlsion eine bessere, angemessenere und finan
zierbare Lösung finden werde. In der 11. AHV-Revision - da
mals gab es bereits die Vernehmlassung dazu - ist vor
geschlagen worden, die Flexibilisierung des Rentenalters, 
den vorzeitigen Ruhestand für die unteren und mittleren Ein
kommen, mit einem Betrag von 900 Millionen Franken - mit 
900 Millionen Franken! - zu verbilligen. Das wäre knapp die 
Hälfte dessen gewesen, was die Ruhestands-Initiative der 
Grünen gekostet hätte. Das war der Stand der Dinge Im Ab
stimmungskampf Ober die Initiative der Granen: Sie hat trotz 
dieser Kostenfolgen 46 Prozent an Jastlmmen erzielt und 
damit zum Ausdruck gebracht, dass der vorzeitige Ruhe
stand ein dringendes soziales Bedürfnis ist. 
Was haben wir nachher erlebt? Der Bundesrat hat nur noch 
eine so genannt kostenneutrale Lösung vorgeschlagen; aber 
nicht eine Nulllösung a la Triponez, sondern eine kos
tenneutrale Lösung. Der Vorschlag sah vor, dass das, was 
durch die Erhöhung des Rentenalters der Frauen eingespart 
wird - davon spricht hier im Moment niemand -, jetzt umge
kehrt für die vorzeitige Pensionierung von Personen mit un
teren und mittleren Bnkommen eingesetzt werden solle; das 
sind 450 Millionen Franken. 
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Auch dieses Versprechen soll jetzt noch gebrochen werden, 
wenn dem Antrag der Minderheit II (Triponez) bzw. dem Be
schluss des ständerates gefolgt wOrde. Das ist nun doch 
Betrug am Volk, wenn man es am Ergebnis der Volksabstim
mung abliest. Die vorzeitige Pensionierung entspricht einem 
dringenden sozialen Bedürfnis der unteren und mittleren 
Einkommen. Wenn es bei der heutigen Regelung einer ver
sicherungsmathematischen Kürzung bleibt, dann ist es halt 
so, dass die vorzeitige Pensionierung ein Privileg der hohen 
Einkommen bleibt, ein Privileg der Kader, wie es alle Erhe
bungen zeigen. Diejenigen, die am meisten darauf angewie
sen sind, können aber nicht davon Gebrauch machen -
ausser wenn es eine gute Branchenlösung gibt, die jetzt im 
Bau erkämpft worden Ist. Das ist die Ausnahme; aber im Üb
rigen haben die unteren und mittleren Einkommen diese 
Möglichkeit nicht. Namentlich haben die Frauen diese Mög
lichkeit nicht, bei denen es solche gute Branchenlösungen 
nicht gibt. Die Frauen, die umgekehrt die Erhöhung des 
Rentenalters um ein Jahr am härtesten bezahlen, diejenigen 
mit unteren und mittleren Einkommen, vor allem solche mit 
unteren Einkommen, die es sich nicht leisten können, ein 
oder zwei Jahre früher in Rente zu gehen. 
Zu den Kosten: Sie müssen auch die Zwischenbilanz an
sehen, wie sie im Moment aussieht. Es ist halt so, dass die 
11. AHV-Revision eine Kostensenkungsvorlage ist - egal, 
wie sie herauskommt. Es gibt Einsparungen, die bereits be
schlossen sind; es besteht dort keine Differenz mehr zwi
schen National- und Ständerat. Durch die Verschiebung des 
Teuerungsausgleichs bei den Renten werden 150 MIiiionen 
Franken eingespart. Bei den Witwen verbleibt nach den 
neuen Beschlüssen eine Bnsparung von 120 Millionen Fran
ken; dazu kommen die 450 Millionen durch die Heraufset
zung des Rentenalters der Frauen. Es wäre nichts als 
Anstand, diesen minimalen Schritt bei der Flexlbilislerung 
des Rentenalters zu machen - für eine vorzeitige Pensionie
rung für die unteren und mittleren Einkommen; man kann 
sich diese auch leisten. 

Fasel Hugo (G, FR): Die Frage, um die es hier geht - wie 
federn wir das flexible Rentenalter finanziell ab? -, ist eine 
der Schlüsselfragen Im Rahmen der 11. AHV-Revlsion. In 
der ersten Runde diskutierten wir noch über 800 Millionen 
Franken. Diese Abstimmung ging mit dem Stichentscheid 
des Präsidenten verloren. Der Ständerat hat jetzt auf null zu
rückbuchstabiert. 
Es war auch von Anfang an ein Versprechen gewesen, dass 
man einerseits das Frauenrentenalter anhebt, aber umge
kehrt - mein Vorredner hat es gesagt - eine Flexlbilisierung 
realisiert, die auch unteren Einkommen zugänglich gemacht 
wird. Es nützt letztlich nichts, hier Flexiblllsierung zu be
schllessen, wenn wir nicht auch die Mittel bereitstellen, die 
für alle eine echte Flexibilisierung möglich machen, vor al
lem für all jene, die keinen Zugang zur zweiten Säule haben. 
Wir werden es wahrscheinlich am Nachmittag wieder erle
ben, dass in diesem Rat nur wenige bereit sind, einen bes
seren Zugang, insbesondere für Frauen, zur zweiten Säule 
zu schaffen, weil sie sagen, das sollte in der ersten Säule 
geregelt werden. Wer Flexibilisierung will und nicht die not
wendigen Mittel bereitstellt, der begeht eine Ungerechtigkeit 
und führt Privileglerung ein. Interessant Ist auch, hier festzu
stellen, dass all jene für eine Erhöhung des Rentenalters 
eintreten, die für sich selber ein niedrigeres Rentenalter be
anspruchen. 
Ich gebe zu Protokoll, heute in diesem Saal eine Wette ab
zuschliessen, dass Herr Triponez, der vorher hier geredet 
und sich fQr eine Erhöhung des Rentenalters ausgespro
chen hat, garantiert nicht erst mit 65 in Pension gehen wird. 
Ich wage es, eine Wette abzuschliessen, dass auch mon 
collegue Serge Back nicht mit 65, sondern auf jeden Fall 
vorzeitig In Rente gehen wird. Deshalb ist es schon Interes
sant, wie die Leute, die sich gegen eine finanziell zugängli
che FJexibilisierung aussprechen, für sich teilweise andere 
Rechte beanspruchen. 
Ich möchte noch einen Punkt hervorheben, auf den in letzter 
Zeit konsequent hingewiesen wird: Man solle keine Mittel für 
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die Flexiblllsierung bereitstellen, weil ja nicht Anreize ge
schaffen werden sollten, dass die Leute früher aus dem Ar
beitsmarkt ausscheiden; wir bräuchten die Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen. Frage - und jetzt wäre ich froh, 
wenn der Bundespräsident das mitnimmt -: Warum dann, 
Herr Bundespräsident, schlagen Sie dann nicht vor - wenn 
man keine Anreize schaffen möchte, dass die Leute früh in 
Pension gehen -, dass wir bei der Säule 3a mit der Steuer
begünstigung sofort aufhören? Warum, Herr Bundespräsi
dent, schlagen Sie - und auch die bürgerlichen Parteien -
dann nicht vor, dass wir bei der zweiten Säule im Bereich 
des Überobligatoriums die Steuervorteile abschaffen? Dort 
muss man bremsen! Denn das betrifft bekanntlich jene, die 
für sich die höchste Produktivität beanspruchen. 
Damit erinnere ich das Departement auch noch an den eige
nen Bericht, den es gemacht hat: Es hat gesagt, wir müss
ten in diesem lande Sorge zur hohen Produktivität tragen. 
Das würde bedeuten, dass man vor allem bei den höchsten 
Einkommensschichten, die für sich auch beanspruchen, 
sehr produktiv zu sein, für hohe Produktivität sorgt: Gerade 
dort macht man Steuervergünstigungen für frühe Pensionie
rungen - widersprüchlicher geht es nicht! 
Es bleibt nur eines: dem Antrag der Minderheit 1 (Goll) zuzu
stimmen - dann tun wir auch etwas für tiefere Einkommens
schichten. 

Bortoluzzl Toni (V, ZH): Ich denke, es lohnt sich, hier im 
Differenzbereinigungsverfahren nochmals auf die wesent
lichen Gründe hinzuweisen, warum auf eine Lösung mit zu
sätzlicher Kostenfolge verzichtet werden sollte. 
Als Erstes geht es meines Erachtens einmal aus wirtschaft
licher Sicht darum, vorsichtig zu sein. Die AHV hat das 
wachsende Versicherungsvolumen im Wesentlichen durch 
eine wachsende Wirtschaft und einen grösseren Beschäfti
gungsgrad in unserem Land bewältigt. Nach 25 Jahren 
mussten der AHV 1999 mit dem Mehrwertsteuerprozent 
erstmals wieder massiv mehr Mittel zugeführt werden. Wer 
nun davon ausgeht, dass es für die kommenden 25 Jahre 
problemlos so weitergehen könnte, liegt meines Erachtens 
einfach falsch. Ein Ausbau der im Umlageverfahren finan
zierten Sozialversicherung hat auf die Beschäftigungslage 
einen negativen Einfluss, weil der im Verhältnis kleiner wer
dende Anteil der am BIP Beteiligten zusätzlich belastet wird. 
Er wird allein schon aufgrund der sich verschiebenden Be
völkerungsstruktur eine grössere Belastung erfahren. Jeder 
Ausbau in diesem Sozialversicherungsbereich kommt als 
zusätzliche Belastung dazu. Wer nun glaubt, man könne 
diese zusätzlichen Herausforderungen mit Wirtschafts
wachstum oder mit Zuwanderung lösen, dem muss einfach 
gesagt werden: Das ist unrealistisch. Man kann die Augen 
vor der Bevölkerungsentwicklung in den nächsten 20 bis 25 
Jahren - die Zahlen dazu liegen auf dem Tisch - nicht ver
schliessen. Die Leute, um die es hier im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der AHV geht, sind alle bereits da und be
stimmen in diesem Bereich die Zukunft. 
Als zweites gilt es, auf den sozialpolitischen Teil hinzuwei
sen. Diese soziale Abfederung - wie man da so hört - liesse 
eigentlich den Schluss zu, dass vor allem Leute mit sehr be
scheidenen Einkommen davon profitieren sollten. 
Man spricht von diesen 400 MIiiionen Franken, wie wenn es 
sich um einen fixen Betrag handeln würde. Anzahl und An
teil der verschiedenen Einkommensklassen lassen sich 
kaum so genau voraussagen, und mit der Mehrheitslösung 
könnte es dann durchaus auch mehr geben. Wenn wir hier 
einen finanziellen Zustupf geben, sind das für den einzelnen 
Rentner - darauf möchte ich auch wieder hinweisen, Herr 
Hassler hat von den monatlich 870 Franken gesprochen -
dann vielleicht 920 Franken; das ist der Unterschied, und 
das ist doch sozialpolitisch nicht entscheidend! Entschei
dend ist in diesem Bereich, dass wir Ergänzungsleistungen 
geben können, die diese Einkommensschwäche beseitigen. 
Das, was hier vorgeschlagen wird, ist ein Stück weit trotz al
lem eben auch «Giesskanne». Die versicherungstechnisch 
kostenneutrale Lösung nach Ständerat mit Ergänzungsleis-
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tungen wäre aus meiner Sicht sozialpolittsch die bessere Lö
sung. 
Die Einkommensgruppe unter 50 ooo Franken würde nach 
meiner Rechnung - man mOsste sie noch überprüfen - nur 
etwa die Hälfte der zur VerfOgung gestellten Mittel von 
400 Millionen Franken bekommen. Die andere Hälfte ginge 
im Wesentlichen allein an Rentner mit Einkommen zwischen 
50 000 und 70 000 oder 75 000 Franken, und dort ist es so
zialpolitisch wiederum nicht so dringlich wie im unteren Be
reich. Es handelt sich also auch hier um eine sehr frag
würdige Lösung, die aber in der AHV wohl kaum anders zu 
bewältigen wäre. Ich bitte Sie, darauf zu verzichten. 
Meinen Fraktionskollegen aus der landwirtschaftlichen Ab
teilung möchte ich auf den Weg geben, dass es noch nie ge
lungen ist, mit sozialen Abgeltungen Struktur- und Berufs
probleme zu lösen; ich bitte Sie auch hier, auf diesen Teil zu 
verzichten. 
Herr Studer Heiner hat gesagt, diese Flexiblllsierung mit Kos
tenfolge sei ein zentrales Versprechen gewesen. Ich habe 
diese Versprechen nie gemacht. Herr Rechsteiner Paul, die 
Bevölkerung hat jene Initiative, die von der Grünen Partei 
kam, abgelehnt, wenn auch nur mit 54 Prozent; es gibt trotz
dem keine Verpflichtung, auf ein abgelehntes Anliegen wie
der einzutreten. Die ständerätllche Lösung ist also auch In 
der Bevölkerung mehrheitsfähig, wenn Sie so wollen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit II (Triponez) zuzustimmen. 

Heberleln Trix (R, ZH): Im Namen der FDP-Fraktion bean
trage ich Ihnen, der Minderheit II (Trlponez) zu folgen. 
Wir diskutieren hier einmal mehr Ober die finanziellen Fol
gen. Wir haben vorher bereits in einer Abstimmung nichts 
zur Konsolidierung der AHV beigetragen, sondern Mehraus
gaben beschlossen - dies zu einem Zeitpunkt, an dem wir 
auch noch Ober die Finanzierungsvorlage sprechen mOssen. 
Dort werden Sie, wie anzunehmen ist, einmal mehr das 
Mehrwertsteueranteil-Prozent streichen, aber nicht sagen, 
um wie viel die Mehrwertsteuer erhöht werden müsste oder 
womit Sie den zu kürzenden Bundesanteil finanzieren wür
den. 
Ich denke, wir müssen hier konsequent sein. Wir diskutieren 
über die finanziellen Folgen des Rentenvorbezuges, Ober 
die Möglichkeit, eine Abfederung tor kleine Einkommen vor
zusehen. Wir wollen alle eine Flexlbillsierung, aber wir wol
len sie nicht noch mit besonderen Anreizen fördern. Wir 
haben den Demographiefaktor bereits mehrmals erwähnt. 
Wenn wir einer versicherungstechnischen Kürzung das Wort 
reden, so mOssen wir uns bewusst sein, dass diese heute 
«nur» noch 5,4 Prozent beträgt; wir waren vorher bei 6,8 Pro
zent. Wir sind also dagegen, dass besondere Anreize ge
schaffen werden. Wie sich die Kommissionsmehrheit die 
Durchführung vorgestellt hat und wie kompliziert diese Ist, 
wurde in der Debatte des Ständerates durch das Votum von 
Ständerat Frlck klar aufgezeigt Ich möchte nicht noch ein
mal auf all diese Punkte eingehen. 
Wir haben immer betont, dass nach der 10. AHV-Revlsion 
eine Konsolidierung eintreten müsse; es dOrfe kein weiterer 
Sozialausbau betrieben werden. Der Antrag der Mehrheit 
verursacht aber Mehrkosten von 400 Millionen Franken. Und 
wenn Frau Goll mit 600 Millionen Franken von einem Kom
promissvorschlag spricht, so möchte Ich fragen, wer 800 Mil
lionen Franken oder noch mehr beantragt hätte. Diese 
Anträge lagen zum Glück nicht vor. 
Was bewirken wir mit der Abfederung? Zwischen 40 und 
100 Franken mehr Rente pro Monat. Wir sind uns alle be
wusst, wenn wir ehrlich sind, dass dies nicht ausreichen 
wird, auch bei kleinen Einkommen nicht. Daher muss man 
sich eben fragen: Ist es wirklich richtig, dass wir das mit ei
ner Art Giesskanne bezüglich aller so beschllessen, anstatt 
auf den Versicherungsanspruch zu verweisen? Ich möchte 
wirklich betonen, dass es für die Ergänzungsleistungen ei
nen Versicherungsanspruch gibt. Die Kosten, die aus dieser 
Flexibiiisierungsvorlage, wie sie die Mehrheit beschlossen 
hat, herausschauen, betragen Immerhin 1,3 Prozent des 
AHV-Haushalts. Überlegen wir uns also, ob es das wirklich 
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wert ist. Noch einmal: Wir müssen die Mittel gezielter einset
zen. 
Herr Studer Heiner, auch in der Botschaft wird ganz klar auf 
die Ergänzungsteistungen verwiesen, und es wird auch dort 
gesagt, dass die Ergänzungsleistungen beizuziehen sind, 
auch bei der Lösung, wie wir sie als Mehrheit beschliessen 
würden. Der Ständerat hat mit 26 zu 12 Stimmen klar diese 
Lösung vorgeschlagen. Wenn wir die Konsolidierungsvor
lage wahr machen wollen, dann müssen wir uns der Minder
heit II (Triponez) anschllessen. 
Ich denke, wir können dann darüber sprechen; die FDP
Fraktion wird dann bei Ziffer II, bei den Übergangsbestim
mungen, wahrscheinlich auch den Antrag der Minderheit 
Dormann zu Buchstabe e unterstützen. Diese Frage stellt 
sich aber erst, wenn die Minderheit II (Triponez) die Mehr
heit erlangt hat. 

Studer Heiner (E, AG): Frau Heberlein, nachdem ich selbst
verständlich zugehört habe, eine kurze Frage: Was die Er
gänzungsleistungen betrifft, gehe ich einig mit dem, was Sie 
sagen. Aber vor der Abstimmung über die Initiative der Grü
nen Partei haben viele Neinsagerinnen und Neinsager aus 
diesem Parlament gesagt: Nein zu dieser Initiative, dieses 
Problem lösen wir aber bei der nächsten AHV-Revision. Das 
war das Zentrale. Sind Sie nicht der Meinung, dass dieses 
Versprechen Jetzt eben nur teilweise eingelöst würde? 

Heberleln Trix (R, ZH): Wir haben nie gesagt, wie viel Geld 
wir für die Flexibilisierung aufwenden wollen. Das war in der 
Diskussion um diese Renten nie die Frage. Wir müssen 
doch auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die finanzielle 
Lage einmal mehr verschlechtert hat, nicht nur diejenige des 
Bundes generell, sondern vor allem die der AHV. Wenn wir 
die Lasten Immer weiter auf die nächsten Generationen 
übertragen, ist mir als Politikerin, die hier und Jetzt entschei
det, nicht wohl dabei. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Wir sind 
bei Artikel 4oter: Hier geht es um die Flexlbitisierung des 
Rentenalters respektive um den Kürzungssatz bei Frühbe
zug der Rente. Sie haben es gehört: Es geht um eine höchst 
politische Frage. 
Der Bundesrat wollte zur sozialen Abfederung für kleine Ein
kommen bei einem Rentenvorbezug 400 Millionen Franken 
pro Jahr einsetzen. Das heisst, die 400 Millionen Franken 
kommen aus der Erhöhung des Rentenalters der Frauen. 
Der Bundesrat trug dabei genau den Mehreinnahmen durch 
die Heraufsetzung des Rentenalters der Frauen Rechnung. 
Es sind massgebend viele Frauen, die, bedingt durch ihre 
Frauenrolle, kleine AHV-Renten zugute haben. Der Natio
nalrat hat die 400 Millionen Franken ebenfalls übernommen 
und das Modell der Kürzung der Renten bei deren Vorbezug 
zugunsten von kleinen und mittleren Einkommen bis zu rund 
48 000 Franken Jahreseinkommen verbessert. 
Der Ständerat hat nun diesen sozialen Kürzungssatz gestri· 
chen und setzt voll auf die versicherungstechnische Kür
zung. Er verweist mit seiner Lösung Klein- und Kleinstver
diener an die Ergänzungsleistungen. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission hält an der sozialen Abfede
rung mit 400 Millionen Franken pro Jahr bei einem Renten
vorbezug mit 14 zu 9 Stimmen fest. Die Minderheit l (Goll) 
möchte die 400 Millionen Franken - Einsatz tar die soziale 
Abfederung der Rente - um die Hälfte erhöhen, was in der 
Kommission mit 12 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen abge
lehnt worden ist. Die Minderheit II (Triponez) hält an der Fas· 
sung des Ständerates fest, der sich für den kostenneutralen 
Kürzungssatz entschieden hat. Das helsst, bei einem Ren
tenvorbezug von 12 Monaten würde die Kürzung 5 Prozent, 
bei einem Vorbezug von 24 Monaten 10,7 Prozent und bei 
einem Vorbezug von 36 Monaten 16,5 Prozent betragen. Sie 
ersehen die Kürzungssätze der einzelnen Varianten aus der 
Fahne, auf Seite 21. Dann gibt es noch die Minderheit III 
(Hassler), die das Modell Nationalrat auf zehn Jahre be
schränken möchte, um dadurch Rücksicht auf die Entwick-
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lung im Sozialbereich und auf dem Arbeitsmarkt zu nehmen. 
Dieses Modell wurde in der Kommission mit 11 zu 9 Stim
men bei 7 Enthaltungen abgelehnt. Falls alle Stricke reissen 
und wir bei der Fassung Ständerat bleiben, habe ich einen 
Antrag zu den Übergangsbestimmungen auf Seite 32 der 
Fahne deponiert. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: La flexibilisation 
de l'äge de la retraite constitue le deuxleme enjeu majeur de 
cette revision. La majorlte de la commlssion est de l'avis 
qu'on ne peut pas relever l'äge de la retraite des femmes a 
65 ans, redulre la portee de la rente de veuve et espacer en
core l'adaptation au rencherlssement sans aucune contre
partie. M. Studer Heiner a rappele a Juste titre Jas promes
ses formulees lors de Ja 10e revislon de l'AVS. Je ne vals 
pas reprendre lci non plus le debat que nous avons tenu en 
premiere deliberation sur les metiers manuels a forte contri
bution physique et a revenu modeste, la constructlon et Jes 
travaux en for&t par exemple, qui permettent rarement de 
poursuivre normalement une activite professionnelle jusqu'a 
l'äge de 65 ans. 
Differentes proposltions de compromis ont ete formulees de 
maniere a empkher l'appllcatlon d'un taux d'anticipation 
preferentiel malgre un deuxieme pilier partlculierement blen 
garni, ce qul encouragerait les milleux aises a s'en prevaloir. 
l.'.introduction de la fortune comme critere d'excluslon du 
droit a beneficler d'un taux preferentiel est apparue comme 
pratiquement inapplicable dans les faits. Mettre a dlsposition 
de la flexibillsation de la retraite 600 millions de francs a titre 
de compromls entre les 800 millions de francs lnltlalement 
en discussion devant notre Conseil et les 400 mlllions de 
francs que nous avons finalement adoptes, n'est politlque
ment et financierement pas reaiiste. En revenlr a un taux 
strictement actuariel, comme le preconise le Conseil des 
Etats, serait par contre synonyme de l'echec de cette re
forme et n'a pratiquement aucune chance en cas de recours 
au peuple. 
La commisslon vous propose donc, par 14 voix contre 9 et 
sans abstentions, d'en rester a sa proposition Initiale, soit 
400 millions de francs avec un taux preferentiel pour les re
venus moyens en dessous de 48 fois la rente minimale de 
vieillesse. Enfin, l'adoption du modele de la majorite sup
pose egalement de rejeter la proposition subsidialre de la 
minorite III au chiffre II, dispositions transitoires lettre d. 
Je vous engage donc a suivre la majorite de la commission. 

Couchepln Pascal, presldent de la Confederation: La situa
tion se complique en fonctlon des decisions qul ont ete pri
ses. Je vous rappelle que la posltlon de depart du Conseil 
federal, c'etait, sur la base d'une economle globale sur las 
rentes de veuve d'environ 800 millions de francs, de resti
tuer d'une certaine manlere aux assures 400 millions pour 
faciliter la flexibilisation du depart a la retraite. Depuis lors, 
une grande partle de ces economies ont disparu, et, flnale
ment, II ne raste plus grand-chose: c'est de l'ordre de 100 mll
lions de francs d'economies, sauf erreur. En consequence, 
depenser encore 400 millions de francs lcl fait qua le flnan
cement du systeme ne fonctionne plus tres bien. 
Tout a l'heure, lorsque Je me suis exprime au sujet de la 
rente de veuve, je vous ai recommande d'adopter la solution 
du Conseil des Etats, en ajoutant qua sl celle-cl etalt adop
tee, alors le Conseil federal se prononcerait en faveur du 
modele de flexibilisation a 400 milllons de francs. Des l'ins
tant ou vous renoncez a la solution du Conseil des Etats 
pour la rente de veuve et que vous dimlnuez ainsi las possi
bilites d'economles, il devient irresponsable de proposer un 
montant supplementalre pour la flexibilisation. 
Par consequent, Je dois changer mon discours et dire qua je 
souhaite, a l'article 4oter, la solution du Conseil des Etats 
(minorite II), mais avec une restriction encore: ce qui serait 
faux, ce serait qua le Conseil des Etats maintlenne sa deci
slon pour la rente de veuve et sa solutlon pour la flexibilisa
tion de 1'4ge du depart a la retralte, parce qu'alors, on aurait 
un cumul d'economies. Je combats maintenant le cumul des 
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depenses, qua vous ätes en train de faire, mais je ne vou
drais pas tomber non plus dans l'autre exträme qu'est le cu
mul des economles, comme le souhaite le Conseil des Etats. 
Je vous invite donc a soutenir la solution du Conseil des 
Etats malntenant, en souhaitant que lui se rallie, lorsqu'on 
aura a en discuter, a votre solution pour la rente de veuve, 
de telle sorte qu'on ait quelque chose d'equilibre. Votre solu
tion est desequilibree, mais si on va entierement dans le 
sens du Conseil des Etats, Je trouve qua ce n'est pas non 
plus equilibre. 
Pour des raisons pratiques, soutenez la verslon du Conseil 
des Etats, en esperant qua ca dernier se rallie a votre solu
tion pour la rente de veuve, ou qu'on fasse !'inverse. Mais 
choisir las deux a la fois n'est pas possible. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 75 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 110 Stimmen 
Filr den Antrag der Minderheit 1 .... 63 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .••• 90 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .••• 83 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee ä 13 h 00 
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11. AHV-Revlslon 
11e revlslon de l'AVS 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (881 2000 1865) 
Message du Conseil fed6ral 02.02.00 (FF 2000 1 n1) 
Nationalrat/Conseil national 07 .05.01 (Erstrat - Premier Consell) 
Nationalral/Conseil national 08.05.ol (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalral/ConseU national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalral/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
Ständeral/ConseD des Etsts 25.09.02 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Ständeral/ConseD des Etsts 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalral/Consell national 02.10.02 (Differenzen -Dtvergences) 
Natlonalral/Consell national 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vota final) 
Ständerat/Conseil des Etsts 04.10.02 (Schlussab&tlmmung - Vota final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Texte de l'acte leglslatif 3 (RO 2003 266) 
Ständeral/ConseD des Etsts 27.11.02 (Fortsetzung- Suite) 
Ständeral/ConseD des Etsts 26.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 04.03.03 (Differenzen - Dtvergences) 
Ständeral/Consell des Etsts 10.03.03 (Differenzen - Dtvergences) 
NatJonalrat/Consell national 06.05.03 (Differenzen - Dtvergences) 
Natlonalral/Consell national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

2. Bundesgesetz Ober die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol flklerale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art. 43bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 43bls al. 1 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 
Antrag der Kommission 
Drittes Lemma 
.... wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer um die Beiträge 
gekürzte Löhne ausrichtet und, anstatt die in der Folge der 
Ausgleichskasse geschuldeten Arbeitnehmerbeiträge zu be
zahlen, sie selber verbraucht oder andere Forderungen be
gleicht .... 
Viertes Lemma 
Streichen 

Art. 87 
Proposition de Ja commlssion 
Troisieme tiret 
.... celui qul, an sa qualite d'employeur, aura versa des salai
res dlminues des cotisations a un salarie et, au liau de payer 
par la suite las cotlsations salariales dues a la caisse de 
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compensation, les aura utilisees lui-mäme ou aura satisfait 
d'autres pretentions .... 
Quatrieme tiret 
Bitter 

Angenommen - Adopte 

Art. 102 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Bst. e, f 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwiller, Heberlein) 
Bst.e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 102 al. 1 
Proposition de la majorite 
Let. e, f 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwiller, Heberleln) 
Let. e 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 104 Abs. 1; 111 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwiller, Heberlein) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.104 al.1; 111 
Proposition de la majorlte 
Maintenir 

Proposition de /a mlnorite 
(Egerszegl, Guisan, Gutzwlller, Heberleln) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Ich stelle Ihnen hier 
wieder den Antrag, dass man den Bundesanteil am Mehr
wertsteuerprozent belässt. Es ist einfach eine Tatsache, 
dass die demographische Entwicklung ganz klar zeigt, dass 
die AHV wie auch die IV ohne tief greifende Reformen auf 
mehr Mittel angewiesen sind. Es ist auch eine Tatsache, 
wenn beim Ausglelchsfonds grössere Löcher zu stopfen 
sind, dass der Bundesanteil, der ja diese beiden Sozial
werke nährt, auch aufgestockt werden muss. Deshalb stelle 
ich Ihnen den Antrag, hier den Bundesanteil zu belassen. 
Wir haben die Wahl: Entweder wollen wir diese fehlenden 
Mittel Ober den Bundesanteil des Mehrwertsteuerprozentes 
in den Fonds geben, oder, wenn Sie das nicht bewilligen 
sollten und der Mehrheit folgten, dann wäre es eine logische 
Konsequenz, dass der Bundesantell als solcher gekQrzt wer
den mQsste. 
Wir haben aber die Aufgabe, dafOr zu sorgen, dass das So
zialwerk der AHV wie auch dasjenige der IV - und Ich spre
che hier gerade für beide Anträge - sicher sind, dass wir 
diese Mittel zur Vertagung haben werden. Wir können nicht 
ein Loch in einer Kasse stopfen und in der anderen Kasse, 
In der Bundeskasse, ein weiteres Loch öffnen. Es ist auch 
so, dass wir genau wissen, dass die Bundeskasse nicht gut 
bestockt ist. Wann wir diesen Anteil dort zusätzlich geben 
mOssen - und es ist Immerhin bei der AHV ein Anteil von 
16, 1 Prozent, bei der IV sind es mehr als 37 Prozent, die 
vom Bund beigesteuert werden-, müssen wir auch wegen 
der Schuldenbremse schauen, dass dieses Loch dort ge
stopft wird. Es ist im Interesse aller, dass diese Sozialwerke 
sicher sind. Es ist eine richtige Finanzierung, wenn wir die
sen Anteil aufschlüsseln. 
Ich bitte Sie, hier der Minderheit zu folgen. 
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Studer Heiner (E, AG): Auch dies ist ein Thema, das wir 
schon häufig behandelt haben, bei dem aber doch nochmals 
ein Entscheid getroffen werden soll, nachdem auch aus un
serer Sicht der Ständerat rlchtigerweise an seinem Be
schluss festgehalten hat. Unsere Fraktion wird auch diesmal 
dem Antrag der Minderheit Egerszegl zustimmen, und zwar 
einfach deshalb, weil es von der Sache her richtig ist, dass 
der Bund seinen Anteil aus den Mehrwertsteuerprozenten 
erhält, weil er die Verantwortung der Mitfinanzierung der 
AHV hat. Wenn man Ihm diese Mittel wegnimmt, können nur 
diejenigen Freude daran haben, die dem Bund generell we
niger Geld zur Verfügung stellen woUen, während diejeni
gen, welche sowohl für die AHV wie auch für die Bundes
kasse sorgen wollen, eben die Dummen sein werden. 
Sachlich gesehen sprechen hier einfach alle Argumente für 
den Ständerat, so, wie es Frau Egerszegi begründet hat. Wir 
hätten jetzt die Chance, dass wir mit der Zustimmung zum 
Ständerat die Differenz bereinigen könnten. Sie tun dann für 
die AHV und für die Bundeskasse das, was sachlich das 
Richtige ist. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe liberal 
communique qu'il soutient les proposltions de la minorlte. 

Rechstelner Paul (S, SG): Ich beantrage Ihnen, mindes
tens In dieser Runde bei der Mehrheit zu bleiben. Herr Stu
der verwechselt den Diskurs hier natürlich, wenn er sagt, 
dass der nichts für die AHV tun wolle, wer für die Mehrheit 
sei. Selbst einem Blinden und Tauben muss es einleuchten, 
dass die AHV mehr Geld zur Verfügung hat, wenn dieses 
Geld, diese 17 Prozent, direkt in die AHV-Kasse geht. 
Frau Egerszegl, es Ist klar: Die Bundesfinanzen werden uns 
im Zusammenhang mit dem Sparprogramm und auch mit 
anderen Programmen ausführlich kümmern. Aber dieses 
Geschäft sollte Jetzt nicht dazu ge- oder missbraucht wer
den, für die Bundeskasse mehr Geld zu generieren. Aber es 
ist klar: Die Auseinandersetzung mit diesem Punkt wird defi
nitiv dann in der Differenzbereinigung stattfinden, auch in 
der nächsten Vorlage, wo es um die zukünftigen Mehrwert
steueranteile geht. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe demo
crate-chretien suit la minorlte. 

Bortoluzzl Toni (V, ZH): Auch die SVP-Fraktlon - Sie wis
sen es - hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, dass 
diese Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der AHV In vol
lem Umfang der AHV zukommen soll und zu keinem Zeit
punkt dazu missbraucht werden sollte, die Bundeskasse zu 
entlasten. Wenn man bei der AHV-Finanzierung überprüfen 
will, ob dieser Bundesanteil von heute 17 Prozent - genau 
sind es 16,34 Prozent aufgrund des Entlastungsprogramms 
1998 - noch gerechtfertigt ist, dann hat man diese Frage 
grundsätzlich zu prüfen. Man hat sich zu überlegen, inwie
weit sich der Bund hier transparent an der Finanzierung der 
AHV noch beteiligen soll, aber eben nicht auf diese Art, in
dem man der Bevölkerung sagt: Wir erheben Mehrwert
steuer zugunsten der Sozialversicherung - um dann im 
Nachhinein die Bundeskasse durch die Hintertür mit Mehr
wertsteuererträgen zu begünstigen. 
Ich bitte Sie also, an Ihrem Beschluss festzuhalten, wie Sie 
ihn in der ersten Lesung gefällt haben, und In dieser Frage 
der Mehrheit zu folgen. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe ecolo
giste communique qu'il soutient les propositions de la majo
rlte. Le groupe radlcal-democratlque suit la minorlte. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Ihre Kom
mission hat mit 15 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen am Ent
scheid festgehalten, wonach die vollen für die AHV bestimm
ten Mehrwertsteuerprozente der AHV zugute kommen sol
len, vor allem aus Gründen der Transparenz. Ich muss Sie 
namens der Kommission bitten, an Ihrem ersten Entscheid 
festzuhalten und der Mehrheit zuzustimmen. 
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Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: Nous avons ici 
affalre a un chevauchement entre le debat sur l'article 112 
de la constltution et ses applications dans les differentes Jois 
sur les assurances sociales, en l'occurrence celle sur l'AVS. 
Les debats au sein de la commission ont ete lnterrompus 
avant les articles 102, 104 et 111 de la loi sur l'AVS (pro
jet 2) pour traiter l'am'!lte federal sur le flnancement de l'AVS/ 
Al gräce au relevement de la taxe sur la valeur ajoutee (pro
jet 1 ). Ensulte, tres rapidement, nous avons discute des arti
cles 102, 104 et 111. 
Dans ce cadre, nous avons r~u de l'administration un cer
tain nombre de projectlons en fonction de la decislon du 
Conseil des Etats avec les differents scenarios envlsagea
bles, et c'est sur Ja base des chiffres a disposition que nous 
nous sommes prononces. II en ressort clairement que l'AI 
s'en sortira beaucoup mieux sans la participation de la Con
federation au relevement de la TVA. 
Le compte de capital restera certes deficitaire, mais II sera a 
moins 3,66 milliards de francs en 2010 alors qu'll resteralt a 
moins 5,77 milliards de francs avec une participation de la 
Confederation de 15 pour cent. II n'y a aucune raison de 
penser que la logique qui s'applique a l'AI soit differente 
pour l'AVS. Cela a constitue l'argument cle pour persister 
dans notre optlon precedente, a cela s'ajoute celui de la 
transparence. De plus, le concept de la commlssion de notre 
Conseil, adopte lors du premier debat, prevoyait deja que 
l'entier de la TVA et des autres sources envisagees soft 
verse a l'AVS et a l'AI. 
La commission s'en est donc tenue a cette logique, par 
17 voix contre 4 et avec 2 abstentions, et vous recommande 
de faire de mime. 

Couchepln Pascal, presfdent de la Confederatlon: Nous 
vous recommandons naturellement de malntenir la part de 
la Confederation aux recettes de la TVA. L.:alternative est 
relativement simple: si nous ne disposons pas de ces recet
tes, il faudra en trouver d'autres. Qual est le moyen le plus 
simple, si ce n'est de reduire la partlclpation globale de la 
Confederation aux depenses de l'AVS et passer d'environ 
17 pour cent a 15? A ce moment-la, on recupere ce que l'on 
a perdu ici. 
C'est donc quelque chose de tout a falt formal que vous ötes 
en train de decider, et le plus simple, c'est de ne pas jouer 
avec des apparences, mais d'en rester a la tradition et de 
maintenir Ja part de la caisse federale aux recettes de la TVA 
en soutenant la minorite Egerszegi. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 82 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 

Zlff. II Bst c 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 

Ch.11 let. c 
Proposition de la maforite 
Biffer 

Proposition de la minorite 
(Heberlein, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Stahl, Triponez) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de la majorite 
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Zlff.11 Bst. d 
Eventualantrag der Minderheit III 
(Hassler, Dormann Rosmarle, Fattebert, Meyer Therese, 
Zäch) 
(siehe Art. 40ter) 
Titel 
d. KOrzung bei Vorbezug der Altersrente 
Abs. 1 
Die KOrzungsbeiträge nach Artikel 40ter gelten zehn Jahre 
ab Inkrafttreten dieser Revision. Nach Ablauf dieser Frist 
stellt der Bundesrat dem Parlament Antrag auf Verlänge
rung, Anpassung oder Beendigung dieser Regelung. Er be
rücksichtigt dabei namentlich die Entwicklung im Sozialbe
reich und auf dem Arbeitsmarkt. 
Abs.2 
übersteigt der Finanzbedarf aufgrund der Anwendung von 
Artikel 40ter während zwei aufeinander folgenden Jahren 
die Höhe von 0,2 Prozentpunkten der Mehrwertsteuer, so 
stellt der Bundesrat dem Parlament Antrag, damit die Ein
haltung dieses Grenzwertes wieder gewährleistet ist 

Ch.11 let. d 
Proposition subsldialre de la minorlte III 
(Hassler, Dormann Rosmarie, Fattebert, Meyer Therese, 
Zäch) 
(cf. art. 40ter) 
Tltre 
d. Reduction de la rente de vielllesse en cas d'anticipation 
Al. 1 
Les taux de reduction fixes a l'article 40ter sont valables 
pour une duree de dix ans a compter de l'entree en vigueur 
de la loi. Au terme de ce delal, le Conseil federal soumet au 
Parlament une proposition concemant la prolongation, l'ad
aptation ou la cessation du modele. II tiendra campte notam
ment de l'evolution sociale et du marche du travall. 
A/.2 
Au cas ou les besolns financiers Indults par l'application de 
l'article 40ter depassent, pendant deux annees consecuti
ves, l'equivalent de 0,2 points de la taxe sur la valeur ajou
tee, Je Conseil federal soumet au Parlament une proposition 
visant a retablir le respect de ce seuil. 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition sub
sidiaire est caduque a la suite d'un vote precedent. 

Zlff. II Bst e 
Eventualantrag der Minderheit 
(Dormann Rosmarie) 
(falls in Artikel 40ter die Fassung Ständerat angenommen 
wird) 
Titel 
e. Kürzung bei Vorbezug der Altersrente für Frauen 
Text 
Die Renten von Frauen, welche zwischen dem 1 . Januar 
2010 und dem 31. Dezember 2020 vom Rentenvorbezug 
Gebrauch machen, werden um die Hälfte des Kürzungssat
zes gemäss Artikel 40ter gekürzt. 

Ch.11 let. e 
Proposition subsldialre de Ja minorite 
(Dormann Rosmarie) 
(au cas ou la version du Conseil des Etats serait maintenue 
a l'artlcle 40ter) 
Tltre 
e. Reduction de la rente de vieillesse an cas d'anticlpation 
pour les femmes 
Texte 
Les rentes des femmes ayant beneficie de l'anticipation de 
rente de vielllesse entre le 1 er janvier 201 O et le 31 decem
bre 2020 seront reduites ä hauteur de 50 pour cent du taux 
de reduction conformement a l'article 40ter. 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition sub
sidiaire est caduque ä la suite d'un vote precedent. 
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Zlff. III (Änderung bisherigen Rechts) 
Ch. III (modlflcatlon d'autres actes leglslatHs) 

Zlff. 1 Art. 3 Abs. 1 bis; 10 Abs. 1; 22 Abs. 2; 42 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch.1 art 3 al.1bls; 10 al.1; 22 al. 2; 42 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 77 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegl, Guisan, Gutzwiller, Heberleln) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1 art 77 al. 1 let e 
Proposition de Ja majorlte 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwlller, Heberlein) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Zlff.1 Art 78ter 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwlller, Heberlein) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1 art. 78ter 
Proposition de Ja majorite 
Bitter 

Proposition de la mlnorite 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwiller, Heberlein) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemliss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Zlff. 2 Art.13 Abs. 2; 13a Abs. 8; 17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 2 art. 13 al. 2; 13a al. 8; 17 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Übergangsbestimmungen Im Rahmen der 11. AHY..Revl
slon 
Dispositions transltolres dans le cadre de la 11e revl
slon de l'AVS 

Art 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 3 Art. 2 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 



00.014 Conseil national 

Ch. 3 art. 2 al. 1 bis 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -AdopM 

Zlff. 7 Art.17a 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch. 7 art. 17a 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 9 Art. 18 Abs. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 9 art. 18 al. 6 
Proposition de fa commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 12 Art. 2 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwlller, Heberlein) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch.12 art. 2 
Proposition da Ja majorltt, 
Maintenir 

Proposition da Ja m/norlte 
(Egerszegi, Guisan, Gutzwlller, Heberlein) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gamäss Antrag dar Mehrheit 
Adopte sa/on Ja proposition da Ja majorlte 

1. Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHVnv 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. Arrit6 fed6ral sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur la valeur aJout6e 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Es ist ähn
lich einer Lotterie, wie hoch die Mehrwertsteuersätze sein 
sollen, die wir für die Finanzierung der AHV in Aussicht stel
len. Sie wissen, dass der Nationalrat in der ersten Lesung 
eine Anhebung von maximal 1,5 Prozentpunkten in Aussicht 
gestellt hat Danach könnte das Parlament über eine solche 
Anhebung von maximal 1,5 Prozentpunkten entscheiden. 
Der Ständerat ist uns nicht gefolgt, er hat nichts gesprochen. 
Er will keine Prozentpunkte auf Vorrat sprechen. 
Unsere Kommission hat an ihrem Grundsatz festgehalten, 
vor allem aus Gründen der Sicherheit, und um das Volk zu 
beruhigen, damit keine Ängste entstehen, dass die AHV in 
Zukunft nicht mehr finanziert werden könnte. Sie wissen, 
dass heute in Österreich ein grosser Landesstreik stattfin
det, aus Angst vor einer ungesicherten Finanzierung der Al
tersvorsorge und vor allem wegen der dortigen Abbaumen
talität. 
Die Kommission hat dann einen Kompromissentscheid ge
fällt - nämlich mit 19 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen - und 
sich für 1 Mehrwertsteuer-Prozentpunkt gegenüber 1,5 Pro
zentpunkten entschieden. Der Antrag der Minderheit Stahl, 
gemäss dem Beschluss des Ständerates in der ersten Le-
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sung gar nichts zu sprechen, ist mit 19 zu 5 Stimmen abge
lehnt worden. 
Ich bitte Sie namens der Mehrheit der Kommission - der 
Entscheid fiel mit 19 zu 2 Stimmen-. sich für 1 Mehrwert
steuer-Prozentpunkt zu entscheiden, vor allem, damit wir 
das Volk entsprechend beruhigen können und damit wir Si
cherheit schaffen können, was die Finanzierung der AHV 
betrifft. 

Gulsan Yves (R, VD), pour Ja commisslon: La decislon a 
prendre sur l'augmentation du taux de la TVA est bien davan
tage une question de procedure que de fond. Avec 1,5 point, 
le financement de l'AVS est assure quasiment Jusqu'en 2020, 
ce qui eviterait de revenir a 1a charge. Avec 0,5 point, une 
nouvelle decision sera a prendre d'ici 2012, en 2014 avec 
1 point Cela depend egalement de facteurs externes, dlffici
lement previsibles a si long terme, comme l'evolution econo
mique. 
Au regard de l'article 130 alinea 4, 1a commission vous pro
pose, en fin de compte, 1 point, par 19 voix contre 5. 
A l'article 130 alinea 4bis, la commission s'est ralliee a lade
clsion du Conseil des Etats de bitter la derniere phrase qui, II 
taut bien le dire, est sans objet vu l'evolution du compte de 
capital prevlslble jusqu'en 2020, puisque selon toute vral
semblance, II presentera un deficit de 1,5 milliard de francs 
ou davantage. 

Le pr6sldent (Christen Yves, president): Mme Egerszegi a 
deja developpe sa proposition de minorite lorsque nous 
avons debattu du projet 2. 

Trlponez Pierre (R, BE): Im Namen der Minderheit I emp
fehle ich Ihnen, bei der üppigen Menüauswahlmöglichkeit 
zwischen vier Varianten das bestverdauliche und gleichzeitig 
genügend vitaminhaltige Menü zu wählen, nämlich die auch 
vom Ständerat empfohlene Mehrwertsteuererhöhung um 
höchstens 0,5 Prozent Gemäss den allerneuesten Berech
nungen bzw., wenn Sie so wollen, Schätzungen der Verwal
tung - sie stammen vom Bundesamt für Sozialversicherung 
und datieren vom 14. April 2003 - sichert eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer um 0,5 Prozent zugunsten der AHV deren 
Finanzierung bis im Jahr 2012. Der Kommissionssprecher 
welscher Zunge hat es soeben auch erwähnt. Dies sind 
9 Jahre bzw., falls die Berechnungsfaktoren des BSV etwas 
vorsichtig gewählt worden sein sollten, sogar 10 Jahre bzw., 
falls sich das wirtschaftliche und finanzpolitische Umfeld in 
der nächsten Zeit auch nur ein bisschen verbessern sollte, 
vielleicht sogar 11 oder 12 Jahre. Das Ist ein grosszOglger 
Zeithorizont. 
Die Minderheit I will also, wie dies der Ständerat getan hat, 
einen vernünftigen und verkraftbaren Mittelweg wählen und 
mit ihrem Antrag der AHV genügend Mittel für die nächsten 
Jahre sichern. Ich persönlich erachte es denn auch als et
was riskant, dass die Minderheit III überhaupt keine Mehr
wertsteuererhöhung akzeptieren möchte. Mindestens eben
so fahrlässig ist aber nach meiner Meinung der Vorschlag 
der Minderheit II, welche mit der grössten Sorglosigkeit hem
mungslos an einer Mehrwertsteuererhöhung von 1,5 Pro
zent festhält, weil sie in ihrer Weitsicht eben bis ins Jahr 
2025 blicken möchte. 
Ich möchte hier kein Lamento Ober die aktuelle konjunktu
relle Lage und die unsicheren Zukunftsperspektiven unserer 
Volkswirtschaft vortragen. Tatsache ist aber doch, dass un
nötige zusätzliche Steuerbelastungen auf Vorrat für alle, 
ganz speziell auch für Konsumenten und Arbeitnehmer, ge
radezu demoralisierend wären, wo doch eine Aufhellung der 
Konsumentenstimmung, wo doch Investitionsfreude in die
sem lande bitter nötig wäre. 
Namens der Minderheit I bitte ich Sie deshalb nochmals, 
hier dem Ständerat zu folgen und den Spielraum für eine 
Mehrwertsteuererhöhung bei 0,5 Prozent zu belassen. 

Zieh Guido (C, AG): Mein Vorredner hat die Minderheit II 
bereits als fahrlässig und hemmungslos bezeichnet. Die 
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Minderheit II gibt keinen Franken mehr aus, sondern sie hat 
einen etwas grösseren Zeithorizont. Es ist mir bewusst, dass 
Sie mit Ihren Gedanken unbewusst oder bewusst schon im 
Wahlkampf stehen. Ich bitte Sie aber trotzdem, sachlich und 
langfristig Ober die Frage der Finanzierung der AHV nachzu
denken und dann im Wissen um die langfristigen Perspekti
ven unserer Gesellschaft zu entscheiden. 
Die Minderheit II sieht eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 
um 1,5 Prozentpunkte vor, wie sie in der Botschaft des Bun
desrates ursprünglich enthalten war. Das würde eine Erhö
hung von 0,5 Prozentpunkten im Jahr 2009 und einem 
weiteren Prozentpunkt im Jahr 2013 bedeuten. 
Die Verwaltung hat zur Frage der Finanzierung in einem 
sachlichen Bericht relativ harte Konsequenzen dargelegt, 
die ich Ihnen in Erinnerung rufen muss. Eine schrittweise Er
höhung um 1,5 Prozentpunkte, wie ich sie Ihnen beliebt ma
chen will, würde die AHV bis Ins Jahr 2020 sichern. Bei 
einem Szenario mit bloss 1 Prozentpunkt, wie es Ihnen die 
Kommission beantragt, fällt das Kapitalkonto der AHV be
reits im Jahr 2014 unter die wichtige und existenzielle 
Grenze von 70 Prozent der jährlichen Ausgaben. Die AHV 
ist also schon in zehn Jahren nicht mehr gesichert. 
Mit einer Erhöhung um lediglich 0,5 Mehrwertsteuer-Pro
zentpunkte, wie sie der Ständerat vorschlägt, ist die AHV so
gar ab 2012 gefährdet. 
1. Die AHV-Flnanzierung muss Immer der derzeit geltenden 
AHV-Regelung angepasst sein. Das bedeutet, dass wir eine 
Finanzierung vorschlagen müssen, die unseren Beschlüs
sen in der Vorlage 2 der 11. AHV-Revision entsprechen. Sie 
können aus wahltaktischen Gründen zwar eine Minimallö
sung vorsehen, Sie spielen aber mit dem Feuer. Eine solche 
Haltung Ist nicht ehrlich Im Hinblick auf die Beschlüsse in der 
AHV-Revision, die wir gemeinsam zu verantworten haben. 
2. Die langfristige Sicherheit der AHV ist vordringliches Ziel 
aller Parteien. Wir wissen jetzt, wie viele Leute in diesem 
Land im Jahre 2020 Anspruch auf eine Rente haben wer
den. Diese Leute gibt es bereits. Sie bezahlen auch Jeden 
Monat ihren Beitrag an die AHV. Diesen Leuten sind Sie es 
schuldig, eine Finanzierung zu verabschieden, die ihren Per
spektiven gerecht wird. 
3. Die Lösung der demographischen Probleme ist zwar drin
gend nötig, aber keinesfalls auf dem Weg der Mittelbe
schränkung machbar. Es ist falsch, einfach den Geldhahn 
zuzudrehen und eines der wichtigsten Sozialwerke dann 
sich selber zu überlassen. Es ist uns allen bewusst, dass 
schwierige und unter Umständen auch schmerzhafte Zeiten 
und weitere AHV-Revlsionen ins Haus stehen. Den sowieso 
vorhandenen Druck einfach noch mit einem engen Finanzie
rungskorsett zu erhöhen, ohne sachbezogen zu argumentie
ren, was denn tatsächlich geändert werden könnte, ist nicht 
sinnvoll. Ihr langfristiges Denken ist hier gefordert. 
Ich bitte Sie darum, die Minderheit II zu unterstützen und bei 
1,5 Mehrwertsteuerprozenten zu bleiben. Ehrlich währt am 
längsten, in diesem Fall nachweisbar bis ins Jahr 2020. 

Stahl JOrg (Y. ZH): Mit dem Antrag der Minderheit III nehme 
ich den Beschluss des Ständerates in seiner ersten Lesung 
vom 28. November des vergangenen ,lahres auf, als die 
Kleine Kammer beschloss, auf eine Mehrwertsteuererhö
hung auf Vorrat zu verzichten. Finanzierungsbeschlüsse auf 
Vorrat sind sowohl unnötig als auch gefährlich - gefährlich 
nicht nur darum, weil ein solcher Beschluss dem Bundesrat 
einen Blankocheck ausstellt, sondern weil damit auch der 
Druck, andere Lösungen zu suchen, gänzlich minimiert wird. 
Die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsperspektiven der 
AHV präsentieren sich zum Glück etwas erfreulicher, als 
dies zur Zeit der Verabschiedung der bundesrätllchen Bot
schaft noch der Fall war. 
Die SVP-Fraktion lehnte bei der Vorlage 2 und lehnt auch 
bei weiteren unrealistischen Träumereien den Ausbau der 
Sozialwerke ab und wehrt sich konsequent gegen erneute 
Steuererhöhungen. Für die AHV muss zur Deckung des Un
glelchgewichtes der Ertrag der Goldreserven der National
bank zu mindestens zwei Dritteln hinzugezogen werden. Ich 
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muss Sie daran erinnern, dass die SVP-Gold-lnitiatfve, trotz 
des erbitterten Widerstands des Bundesrates, der anderen 
Parteien und Teilen der Wirtschaft, fast 50 Prozent der Stim
men erhalten hat. Die Unterstützung fOr dle Verwendung des 
Goldes fQr die AHV Ist in der Bevölkerung gross. Dieses Fi
nanzierungskonzept der SVP kann die Sanierung der AHV 
weit über das Jahr 201 o hinaus garantieren. Dann kann auf 
eine unsoziale Mehrwertsteuererhöhung verzichtet werden. 
Im Rahmen der 12. AHV-Revlslon müssen so oder so, in 
Kenntnis der bedrohlichen Situation aufgrund der stetig stei
genden Staatsquote, ganz andere und unbequemere Dinge 
diskutiert werden. Der Weg des vermeintlich geringsten Wi
derstandes - wenn eine Kasse leer ist, ein Loch hat, dieses 
mit Steuererhöhungen zu stopfen - führt in eine Sackgasse. 
Ich bitte Sie, zugunsten der Bevölkerung, zugunsten des 
Gewerbes, zugunsten des Konsums in unserem lande auf 
eine Mehrwertsteuererhöhung ganz zu verzichten und die 
Minderheit III zu unterstützen. 

Polla Barbara (L, GE): La politique, c'est l'equllibre. Nous 
avons rate l'equilibre ce matin, alors assurons-le au moins 
cet apres-midil Et l'equlllbre, c'est de voter la proposltion de 
minorite 1 (friponez) a l'article 130 allnea 4 de la constitution 
(projet 1) et de suivre le Conseil des Etats. Ni Zäch et Fasel 
(minorite II), ni Stahl et Bortoluzzi (minorite III), l'avenir de 
l'AVS, ce n'est ni le menu rechauffe de l'or excedentaire de 
la BNS, ni la preannonce d'un referendum fantöme contre 
une soi-dlsant offensive contre la prevoyance vlelllesse. 
l..'.equllibre veut le maintien de l'AVS dans la duMe. Et la du
ree avec 0,5 point de TVA supplementaire, c'est Jusqu'en 
2012; et c'est blen suffisant pour aujourd'hui. D'lci la, nous 
aurons au moins deux a trois revisions de l'AVS et nous 
pourrons en decider autrement, si necessaire a la hausse ou 
si possible a la baisse, selon l'evolution de l'economie, de la 
demographie et surtout la prise en compte de ce quatrleme 
piller appele de nos voeux. 
Encore une fois: consolidatlon et equilibre, ouil surendette
ment, non! Pour que nous ne devions pas en arriver a voir 
se Maliser la prophetie-proposition annoncee par les Jeunes 
radicaux, a savoir la resiliation du contrat lntergenerationnel, 
nous avons besoin de cet equilibre savant. 
0,5 point de TVA, c'est deja beaucoup pour notre economle 
d'aujourd'hui, mais c'est encore acceptable: plus serait trop; 
molns serait irrealiste. Entre le trop et l'irrealiste, le groupe 
liberal choisit le menu Triponez (mlnorlte 1), vltamine, «fit», 
responsable et equillbre. 
C'est egalement le menu cholsi par le Conseil des Etats et 
nous vous remercions de choisir le mAme. 

Meyer Therese (C, FR): J'al un autre avis que Mme Polla 
sur ce point, je vais vous expliquer pourquol. Le groupe de
mocrate-chretien votera lci la proposition de la majorlte, 
c'est-a-dire 1 point d'augmentation de TVA. Et voici pour
quoi: notre Idee, dans cette affaire, est de laisser la part de 
la Confederation aux recettes supplementaires de la TVA. 
Or, nous sommes dans le processus d'elimination des dfver
gences. Las divergences ne sont pas encore eliminees et 
nous ne connaissons pas la verslon finale du projet Donc, 
en Conference de conciliation, II est possible qua la part de 
la Confederation soit maintenue; dans ce cas-la, 0,5 point de 
TVA, ce serait insuffisant pour soutenir les mesures et main
tenir les rentes dans un avenir proche. 
Dans ce processus d'ellmination des dlvergences, nous ne 
voulons pas en arriver a ce qua nous avons vecu dans le 
cas de l'AI, ou tout a coup il n'y avait plus de divergence sur 
le taux d'augmentation de la TVA - en l'occurrence, c'etait 
0,8 point -, mais il restait une dlvergence sur la maniere de 
le percevoir: la Confederation devant recevoir sa part aux re
cettes supplementalres de la TVA ou l'entier des recettes re
sultant de l'augmentation de 0,8 point de la TVA devant aller 
au fonds Al. Et nous ne pouvions pas negocier parce qu'une 
des parties du financement etait deja betonnee par l'elimlna
tion de la divergence. 
Je vous demande de suivre la majorite de la commission, 
1 point d'augmentation de la TVA, pour garantir dans tous 
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les cas la perennite des rentes. M. Couchepin, president de 
la Confederation, nous a convaincus sur ce point: dans ce 
cas de figure, 0,5 polnt d'augmentatlon de la TVA ne sufflt 
pas. Donc, a ce stade, il taut voter 1 point d'augmentation de 
laTVA. 

Goll Christine (S, ZH): Mehrwertsteuererhöhungen sind bei 
einer Mehrheit unserer Bevölkerung keineswegs tabu, so
fern die Erträge einer allfälligen Erhöhung der Mehrwert
steuer auch tatsächlich zweckgebunden eingesetzt werden. 
In Jüngster Zeit hat die Bevölkerung bereits einen solchen 
Entscheid gefällt, das helsst, dass sie dem so genannten 
Demographieprozent zugestimmt hat: Seit dem 1. Januar 
1999 fliesst 1 Prozent der Mehrwertsteuer zweckgebunden 
in die AHV- und IV-Kasse. 
Es geht also bei dieser Finanzierungsvorlage, der Vorlage 1, 
In keiner Art und Welse um die Ausstellung eines Blan
kochecks, wie das Herr Stahl hier zu suggerieren versucht 
hat. Wenn Sie den Gesetzesartikel in der Finanzierungsvor
lage lesen, sehen Sie, dass dort ausdrücklich festgehalten 
ist, dass diese allfällige Mehrwertsteuererhöhung erst dann 
erfolgen muss, wenn sie zur Sicherstellung der Finanzierung 
der AHV notwendig ist. Deshalb ist es auch durchsichtig, 
dass sowohl der Antrag Triponez, der Ja den Entscheid des 
Ständerates aufgenommen hat, als auch der Antrag Stahl 
nichts anderes zum Ziele haben, als weiterhin die Hysterie 
bei der Finanzierung der AHV zu schüren. 
Herr Triponez, es geht bei dieser allfälligen Mehrwertsteuer
erhöhung auch nicht einfach um einen Entscheid über eine 
Mehrwertsteuererhöhung auf Vorrat, wie Sie das hier vorne 
gesagt haben, sondern es geht einzig und allein um den 
Zeithorizont. So hat es auch Herr Zäch in seinen Ausführun
gen formuliert. Ich muss Ihnen sagen: Herr Zäch hat mit sei
ner Argumentation absolut Recht. Das ist auch der Grund, 
weshalb er nach wie vor den Bundesrat und die ursprünglich 
vorgesehene allfällige Mehrwertsteuererhöhung um 1,5 Pro
zent unterstützt. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission schlägt als Kompromiss zwi
schen den 1,5 Prozent des Bundesrates und den 0,5 Pro
zent des Ständerates nun 1 Prozent vor. Die SP-Fraktlon 
wird diese Mehrheit unterstützen, im Wissen, dass die Dis
kussion über die unbestrittene Notwendigkeit einer Zusatzfi
nanzierung noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt andere 
Bereiche, aus denen für uns Zusatzfinanzierungen durchaus 
möglich sind. Bereits erwähnt worden sind die Goldreser
ven; erwähnen möchte ich auch die Volksinitiative des «Ko
mitees für eine sichere AHV», die die Nationalbankgewinne 
grundsätzlich in die AHV investieren möchte. 
Das Entscheidendste aber fehlt in dieser Diskussion. Wenn 
wir die AHV nachhaltig finanzieren wollen, braucht es vor al
lem eines, nämlich eine aktive Wirtschafts- und Beschäfti
gungspolitik, weil nur eine aktive Wirtschafts- und Beschäfti
gungspolitik auch die Finanzierung unserer Sozialwerke 
sichert. In diesem Sinne ist die Politik, die im Moment von 
der Mehrheit betrieben wird - nämlich die Krise einfach aus
zusitzen-, absolut perspektlvenlos. 

Fasel Hugo (G, FR): Frau Polla hat eine sehr gute Rede ge
halten, nur hat sie die völlig falschen Schlüsse gezogen, 
denn Politik heisst «prevoir». Wenn wir Jetzt, wie Herr Tripo
nez gesagt hat, zwischen verschiedenen Menüs auswählen 
können, dann wählen wir das Menü aus, das Vitalität be
inhaltet, das altersresistent und dauerhaft ist, d. h., wir wäh
len das vitale Menü der Minderheit II (Zäch)I 
Ich kanh noch begründen, weshalb wir das tun. In der jetzi
gen Situation können wir eigentlich nur eines tun: Wir kön
nen im zentralen Sozialwerk dieses Landes für Ruhe, Si
cherheit und Ordnung sorgen. Wir werden keine Mehrwert
steuerprozente auf Reserve erheben, nein! Es Ist ja diesem 
Parlament nicht zuzutrauen, dass es plötzlich Mehrwertsteu
erprozente auf Reserve erhebt; das ist nicht zu befürchten! 
Aber dieses Parlament hat dazu beizutragen, dass die Leute 
in diesem lande genau wissen, dass die AHV mit dem An
trag der Minderheit II bis Ins Jahr 2020 gesichert ist. Das ist 
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hier und heute die einmalige Chance, diesen Entscheid zu 
treffen. Einen solchen Entscheid zu treffen ist konjunkturpoli
tisch sinnvoll. Denn In einer Ökonomie - das sagt Ihnen je
der Konjunkturforscher - ist nichts wichtiger, als bezüglich 
den Erwartungen Sicherheit, Gewissheit zu schaffen; das Ist 
konkret Konsumförderung. Es Ist sozialpolitisch fundamen
tal, dass wir beim zentralen Sozialwerk Gewissheit schaffen, 
wie es praktisch für die nächsten zwanzig Jahre ausschaut. 
Es ist finanzpolitisch richtig, weil dann auch der Finanzminis
ter weiss, wie es auf der Seite der AHV künftig aussieht. 
Schllesslich ist es auch in Bezug auf die Unsicherheit In der 
zweiten Säule ganz zentral, zu sagen, dass es bei der AHV 
keine Zweifel gibt: Liebe Leute, Mitbewohnerinnen und Mit
bewohner dieses Landes, unsere AHV ist entgegen allen 
Behauptungen bis ins Jahr 2020 gesichert! Das Ist die 
Chance, die wir heute ergreifen wollen und müssen. Wer das 
nicht tut, der trifft eine andere Wahl: Er will mit gezielter Un
sicherheit und mit Demagogie politisieren; er will eben nicht 
im Sinne von «prevoir» politisieren, sondern schürt Unsi
cherheit und wird auf diese Art und Weise selbstverständlich 
auch versuchen, für sich politisches Kapital daraus zu schla
gen! 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der grünen Fraktion, der 
«Leider-noch-Minderheit» - also dieser von Herrn Zäch -
zuzustimmen. 

Borer Roland (V, SO): Die Fraktion der SVP wird mehr oder 
weniger geschlossen den durch Herrn Stahl vertretenen 
Antrag der Minderheit III unterstützen, d. h. den Antrag auf 
0,0 Prozent Erhöhung. 
Wir haben vorhin verschiedenste Argumente gehört, warum 
man einer Mehrwertstauererhöhung möglichst zustimmen 
sollte. Herr Zäch sprach von einer ehrlichen Sozialpolitik; 
man müsse die Mittel zur Verfügung stellen, die notwendig 
seien. Herr Kollege Fasel sprach vorhin von einem Modell 
der ccVltalltät». Wir sprechen von einem Modell der Mittel, 
die man der AHV zur Verfügung stellen soll, die man schon 
hat - und man hat Mittel! Man muss nur endlich dazu kom
men, den Irrtum einzusehen, dass man die Erträge der 
Goldreserven für alles und jedes verwenden könne. Man 
muss die Goldreserven der Nationalbank endlich denen zur 
Verfügung stellen, die diese Mittel auch mit ihren Händen er
arbeitet haben, nämlich den Rentnerinnen und Rentnern der 
heutigen Generation und denjenigen, die nächstens ins 
Rentenalter treten werden. 
Wenn wir diese Mittel konsequent mindestens zu zwei Drit
teln der AHV zur Verfügung stellen, brauchen wir der Wirt
schaft und dem Konsum keine zusätzlichen finanziellen 
Mittel wegzunehmen. Wenn Sie nämlich Mehrwert
steuersätze erhöhen, heisst das im Klartext, dass Sie dem 
privaten Konsum in unserem Land heute Mittel entziehen. 
Es Ist ein Faktum, dass es in Zeiten wirtschaftlicher Pro
bleme - das will ja heute wohl niemand diskutieren! - das 
Falscheste ist, wenn man dem Privetkonsum zusätzliche 
Mittel entzieht. Dies ist der Grund, weswegen die SVP eben 
sagt: Verwenden wir das, was wir haben, und versuchen wir 
nicht, den privaten Konsumenten noch zusätzlich zu bela
sten. 
Es ist übrigens nicht eine Meinung, die wir allein vertreten. 
Ich denke daran, dass der letzte Rnanzminister unseres 
Landes, Herr alt Bundesrat Otto Stich, immer die Aussage 
vertrat: «Bevor Ich neue Mittel beschaffe, leere ich alle Käs
sell, die beim Bund noch vorhanden sind.» Das letzte Käs· 
seil, das er leerte - übrigens ein Kässell, das zweckgebun
den geführt wurde -, war die Strassenbaukasse. Dort holte 
Herr Stich die letzten 5 Franken heraus, bevor er Irgendwie 
neue Mittel beschaffen wollte. Wir sind der Meinung, man 
sollte davon jetzt nicht ohne Not abweichen, und wir sind der 
Meinung, es sollte eben heute so sein, dass wir die vorhan
denen Mittel nutzen. Es Ist also nicht so, dass wir aus politi
schen Gründen, aufgrund der Situation, dass 2003 ein Wahl
jahr ist, nicht auf Mehreinnahmen eintreten wollen, sondern 
aufgrund der Situation, dass wir der Überzeugung sind, 
Mehreinnahmen seien aktuell nicht nötig. Wir können die 
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AHV mit den vorhandenen Mitteln fortführen. Ich bitte Sie, 
uns zu unterstützen und demzufolge auch die Minderheit III 
zu unterstützen. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: Etant donne la 
tournure prise par la discussion, Je crois qu'il serait peut-&tre 
utile quand m§me que je vous expose la cascade des votes 
telle qu'elle s'est deroulee en commission: la proposition 
«1 point de TVA» l'a emporte face a la proposition «1,5 point 
de TVA», par 19 voix contre 2; alle a ensuite ete opposee a 
la proposition «0,5 point de TVA» - l'actuelle minorlte 1 (Tri
ponez) -, eile l'a emporte, par 14 voix contre 10. 
La proposition Stahl, «0 point de TVA», a paru d'une telle 
ineptie qu'elle n'a tout simplement m&me pas ete discutee. 
J'aimerais simplement rappeler icl a MM. Stahl et Borer 
qu'ils appliquent une curieuse arithmetique. La vente des 
1300 tonnes d'or excedentaire que possede la Banque na
tionale suisse pourralt rapporter envlron 20 milllards de 
francs. Selon las donnees de l'admlnistration, cela rapporte
rait, pour autant que le taux d'inter&t s'eleve encore a 3 pour 
cent, entre 600 et 700 millions de francs par an. Or, un point 
de TVA, Messieurs, rapporte 2,6 milliards de francs, et peut
Atre un peu plus. Donc, m§me si une augmentation d'un 
demi-point de TVA est acceptee, il raste un decouvert de 
plus du double. Qui paiera ce decouvert? Sans aucun doute, 
cela se fera aux depens des personnes ägees, dont dema
gogiquement vous essayez de ralller las votes. Je trouve 
que le procede est pour le molns curleux, d'autant plus que 
vous invoquez toujours le souveraln et la volonte populaire. 
Or precisement, ce souverain et cette volonte populaire 
vous ont dit non une fois pour toutes. Cette proposltion a ete 
rejetee contre celle qui prevolt une augmentation de la TVA 
de 1 point, par 19 voix contre 5. Vous pouvez imaginer a qui 
appartiennent las 5 voix. 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: Flnale
ment, vous avez pris une serie de decisions ce matin qui ont 
un coOt et qui, a long terme, entraTneront l'obllgation de four
nir des recettes supplementaires a l'AVS. Alors, vous avez le 
cholx. La fulte devant le probleme et faire croire aux gens -
c'est de la pure propagande polltique - qu'avec O point de 
TVA supplementaire, vous allez resoudre las problemes. 
Vous allez peut-Atre gagner aux prochaines elections avec 
cette affirmatlon, mais vous creez en m§me temps une 
grave insecurite dans l'opinion publique qui sait bien qu'il y a 
un probleme real. o point, c'est une manoeuvre purement 
politicienne qui a son inter§! mais qui ne resout pas las pro
blemes. 
Ensuite, vous avez le choix entre 0,5, 1 ou 1,5 point de TVA 
supplementaire. La logique, c'est la proposition de minorite II 
(Zäch). Puisqu'on a besoin de 1,5 point de TVA supplemen
taire, votez 1,5 point et les solutions sont trouvees pour une 
assez longue periode. II y aura encore des ameliorations qui 
pourront Atre apportees dans le cadre de la 12e revision de 
l'AVS. Mais je crois qu'on peut dire qu'a ce moment-la, l'AVS 
est securisee pour une assez longue periode. 
Le probleme du deuxleme piller est un autre probleme qui, 
probablement, est plus difficile a. resoudre, mais on peut 
garantir la perennlte de ce pilier important de notre pre
voyance professionnelle avec 1,5 point de TVA supplemen
taire. 
1 polnt ou 0,5 point, ce sont des solutions intermediaires qui 
ne permettent pas de resoudre Jes problemes, qui maintien
nent une lnsecurlte alors qu'il y a d'autres problemes a re
soudre qui creent suffisamment d'insecurite pour qu'on ne 
fasse pas l'erreur de laisser planer le doute quant au finan
cement a long terme de l'AVS. 
C'est pour cela qua le Conseil federal maintient son polnt de 
vue et vous dit: «Reglez ce probleme, acceptez 1,5 point de 
la TVA supplementaire» et ainsi, pour une assez longue 
periode, on peut dire aux gens qua le probleme est resolu. 
1 polnt, c'est mieux qua 0,5; 0 point, c'est mauvais; 0,5 polnt, 
c'est assez mauvais; 1 point, c'est presque bon; 1,5 point, 
c'est bon. 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

Art.112 Abs. 3, 5 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 

Nationalrat 00.014 

(Egerszegi, Bader Elvlra, Gulsan, Gutzwiller, Heberleln, Pfis
ter Theophil, Robbianl, Suter) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 112 al. 3, 5 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Egerszegi, Bader Elvira, Guisan, Gutzwiller, Heberlein, Pfis
ter Theophil, Robbiani, Suter) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 99 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit •.•• 64 Stimmen 

Art.130 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 4 
.... 1,0 .... 
Abs. 4bls, 6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 6bls 
Festhalten 

Antrag der Minderheit I 
(Triponez, Borer, Fattebert, Gutzwiller, Heberlein, Pfister 
Theophil, Stahl, Widrig) 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
(Zäch, Fasel) 
Abs.4 
. ..• 1,5 .... 

Antrag der Minderheit III 
(Stahl, Borer, Bortoluzzi, Pfister Theophil) 
Abs.4 
Streichen (= 0,0) 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi, Bader Elvira, Guisan, Gutzwiller, Heberlein, Pfis
ter Theophil, Robbiani, Suter) 
Abs. 6bis 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.130 
Proposition de la majorite 
Al. 4 
.... 1,0 .... 
Al. 4bis, 6 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 6bis 
Maintenir 

Proposition de la mlnorlte I 
(Triponez, Borer, Fattebert, Gutzwiller, Heberlein, Pfister 
Theophil, Stahl, Widrlg) 
Al. 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite II 
(Zäch, Fasel) 
Al. 4 
.. .. 1,5 .... 



03.3011 Conseil national 

Proposition de la minorite III 
(Stahl, Borer, Bortoluzzi, Pfister Theophil) 
Al.4 
Bitter (= 0,0) 

Proposition de Ja mlnorite 
(Egerszegi, Bader Elvlra, Guisan, Gutzwiller, Heberlein, Pfis
ter Theophil, Robbiani, Suter) 
Al. 6bis 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Abs. 4-AI. 4 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 126 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 33 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 75 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 101 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 64 Stimmen 

Abs. 4bis, 6 - Al. 4bls, 6 
Angenommen -Adopte 

Abs. 6bis - Al. 6bls 
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Bortoluzzl Toni (V. ZH): Ich bin der Meinung, dass wir einen 
Fehler gemacht haben: Wir haben zweimal über dasselbe 
abgestimmt, mit verschiedenem Ausgang. In der Vorlage 1 
und in der Vorlage 2 haben wir zweimal dieselbe Frage, und 
diese müsste meines Erachtens mit einer einzigen Abstim
mung bereinigt werden. In Vorlage 2 betrifft es Artikel 102, 
wo es um den Mehrwertsteueranteil an den Bund geht. Dort 
haben wir entschieden, die Mehrheit zu unterstützen, also 
am früheren natlonalrätlichen Entscheid festzuhalten. 
In Artikel 112 von Vorlage 1 liegt an sich genau die gleiche 
Frage vor, und eine Abstimmung ist dort nicht mehr nötig. 
Wir waren dort der Meinung, wir würden bereits Ober die 
Höhe der Mehrwertsteuer abstimmen, und haben einen völli
gen Widerspruch konstruiert. 
Um die Sache richtig zu stellen, schlage ich folgendes Vor
gehen vor: Wenn der Ratspräsident findet, über Artikel 112 
der Vorlage 1 müsse nochmals abgestimmt werden, obwohl 
über die gleiche Frage in Artikel 102 der Vorlage 2 entschie
den worden ist, dann müsste diese Abstimmung wiederholt 
werden. 
Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen, auf diese Abstim
mung zurückzukommen, denn die SVP-Fraktlon ist von ei
ner völlig anderen Voraussetzung ausgegangen. Ich bitte 
Sie dafür um Verständnis. 

Le presldent (Christen Yves, president): Vous avez entendu 
M. Bortoluzzl: II y a evidemment une contradiction entre le 
vote sur l'article 112 de la constiMion (projet 1) et le vote sur 
les articles 102, 104 et 111 de la loi sur l'AVS (projet 2). 
M. Bortoluzzi propose de proceder a un nouveau vote sur 
l'article 112 du projet 1. 
Pour que vous compreniez bien, je precise que, pour la 
forme, j'ai ete oblige de vous faire voter sur l'article 112. Dl.ls 
lors, II est propose de voter de nouveau sur l'article 112. 
Quelqu'un s'y oppose-t-11? - Ce n'est pas le cas, nous pou
vons passer au vote sur l'article 112. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: J'aimerais juste 
preciser les choses: l'article 112, c'est la constitutlon. Donc, 
II a un droit de preseance sur les autres articles que nous 
avons votes precedemment qui sont en fait des disposltlons 
d'execution. La modification des articles 102, 104, 111 de la 
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loi federale sur l'assurance-vielllesse et survivants, de l'artl
cle 17a de la loi federale sur l'assurance-accidents et de l'ar
ticle 77 de la loi sur l'AI est une consequence directe de la 
modification de l'article 112 de la constitution. Donc, nous 
avons maintenant adopte la version du Conseil des Etats, a 
savoir: nous avons donne a la Confederation sa part aux re
cettes supplementaires de la TVA alors que, precedemment, 
nous la lui avons enlevee dans les lois d'application. Ceci 
n'est pas possible et c'est pour cette raison que nous de
vons revoter. 

Art. 112 Abs. 3, 5-Art. 112 al. 3, 5 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen 

-Le presldent (Christen Yves, president): Ce vote est egale
ment valable pour l'artlcle 130 allnea 6bis. 
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11. AHV-Revlslon 
11e revislon de l'AVS 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1855) 
Message du Consell l!ld~ral 02.02.00 (FF 2000 1n1) 
Natlonalrat/Consell national 07.05.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nattonalrat/ConseU national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell natlonal 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (Zweitrat- Deuxl~me Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Na!lonalrat/Consell natlonal 02.10.02 (Dfflerenzen - Oivergences) 
Natlonalrat/Consell natlonal 04.10.02 (Sohlussabstlmmung- Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Sohlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Texte de l'acte l~lslallf 3 (RO 2003 256) 
Ständerat/Consell des Etats 27.11.02 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 28.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.03 (Differenzen - Divelgences) 
Ständerat/ConseU des Etats 10.03.03 (Dfflerenzen - Oivergences) 
Na!lonalrat/Consell national 08.05.03 (Differenzen - Divelgences) 
Natlonalrat/ConseU national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Consell des Etats 04.06.03 (Differenzen - Divergences) 
Sll!nderat/Consell des Etats 04.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Bevor wir die bei
den Bundesbeschlüsse im Detail beraten, gestatten Sie mir 
fünf einleitende Bemerkungen: 
1. Die zusammenhänge zwischen der AHV- und der Pensl
onskassengesetzrevislon: Unser Rat und unsere Kommis
sion liessen sich bisher von folgenden drei Grundsätzen 
leiten, welche wir auch in der Differenzbereinigung einhalten 
wollen. Zum Ersten wollen wir mit diesen Revisionen unsere 
Sozialwerke langfristig gesund erhalten. Zum zweiten wol
len wir neue Aufgaben und neue Leistungen nur dort einfüh
ren, wo sie tatsächlich wirksam sind. Zum Dritten haben wir 
uns immer für elne Gesamtbetrachtung von AHV- und Pen
sionskassengesetz ausgesprochen. Das führt dann in der 
Detailberatung im Wesentlichen dazu, dass ein direkter Kon
nex zwischen den 400 Millionen Franken für die Frühpensio
nierung, welche zusätzlich und neu jährlich ausbezahlt 
werden sollen, und der Eintrittsschwelle beim Pensionskas
sengesetz besteht. Ich bitte Sie, das im Auge zu behalten. 
2. Die langfristige Finanzierung der AHV und die finanziellen 
Auswirkungen der AHV-Revision: Wir haben Ihnen zwei 
Blätter zugestellt, auf welchen Sie die Auswirkungen der Re· 
Vision und den langfristigen AHV-Haushalt sehen. Wenn Sie 
der Kommission folgen, gestalten wir künftig den AHV-Haus
halt jährlich um 1,038 Milliarden Franken besser als heute. 
Wir kommen damit dem ursprünglichen Zlel des Bundesra
tes von 1,329 Milliarden nahe und sind ihm wesentlich näher 
als der Nationalrat, welcher gesamthaft nur eine Verbesse
rung um 397 Millionen Franken erreicht. Der Grund, weshalb 
wir weniger Einsparungen erzielen als der Bundesrat, ist 
der, dass wir bei den Witwenrenten viel weniger Einschrän
kungen beschlossen haben. 
3. Die langfristige Finanzperspektive: Sie ersehen aus dem 
Blatt in Querformat, AHV-Flnanzhaushalt mit der 11. AHV
Revision, dass unsere AHV - wenn wir 1 Prozent Mehrwert
steuer bewilligen - bis mindestens zum Jahr 2015 einwand
frei gesichert ist. Bei guter Wirtschaftslage ist sie dies bis 
etwa 2018/19. Die massgebende Zahl ersehen Sie in der 
Kolonne ganz rechts, nämlich das Kapitalkonto der AHV, 
sprich: der Ausgleichsfonds der AHV, welcher mindestens 
70 Prozent eines Jahresumsatzes betragen soll. Er sinkt 
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erst ab dem Jahr 2018 erheblich unter die vorgeschriebenen 
70 Prozent. 
Bei guter Wirtschaftslage - diese spiegelt sich in der Mehr
wertsteuer - wird die AHV-Rechnung eine gute sein, mindes
tens bis ins Jahr 2018, aber ohne Zweifel auch bei mässiger 
Wirtschaftslage, mindestens bis ins Jahr 2015. Ich bitte Sie, 
sich das vor Augen zu halten. Das ist die entscheidende Bot
schaft: Mit der 11. AHV-Revlsion sichern wir die AHV min
destens bis ins Jahr 2015 - jegliche Aufregung ist unnötig. 
4. Nach Abschluss der Beratungen in der Kommission ha
ben Sie, Herr Bundespräsident Couchepin, Ihre Vorstellun
gen von einer langfristigen AHV-Sanierung für die Jahre 
2020 bis 2025 geäussert. Die Kommission selber wurde 
nicht informiert. Wer sich aktiv um Nachrichtenbeschaffung 
bemühte, der konnte von Journalisten die Unterlagen bezie
hen; von Jhnen haben wir sie leider nicht zeitgerecht erhal
ten. Ich bedaure das. Ich äussere mich daher im eigenen 
Namen; als Kommissionspräsident. Ich kann mich nicht für 
die Kommission äussern, weil die Information in der Öffent
lichkeit ja erst nachher stattfand. 
Die Probleme, die Sie dargestellt haben, Herr Bundespräsi
dent Couchepin, sind langfristig und betreffen die Jahre 
2020 bis 2025. Dass diese Probleme bestehen und sich die 
Frage stellt, welche Lösungsmöglichkeiten gegeben sind, ist 
nicht neu. Das ist eigentlich alles schon diskutiert worden. 
Trotzdem hat die Art der Information der Öffentlichkeit durch 
die Medien irritiert und, so meine Ich, für unnötige Unruhe 
gesorgt. Ich füge fünf Punkte an: 
Erstens haben die Äusserungen, die in der Öffentlichkeit ge
macht wurden, lediglich ein Szenario betroffen, nämlich die 
Erhöhung des Rentenalters in zwei Etappen. Andere Szena
rien sind völlig untergegangen - daher die öffentliche Aufre
gung. 
zweitens befinden wir uns vor Abschluss der 11. AHV-Revi
sion. Die Äusserung Ober langfristige Perspektiven der 
Jahre 2020 bis 2025 im Rahmen der 11. AHV-Revlsion hat 
zu einer Vermischung geführt; insbesondere die Öffentlich
keit war nicht mehr in der Lage, auseinander zu halten, was 
nun kurzfristig geschieht und welche Revisionen langfristig 
geplant sind. Damit haben Sie mehr Verwirrung gestiftet als 
Klärung gebracht. Die Wirkung ist folgende: Diese Verwir
rung - und das betrachte ich persönlich als gefährlich -
schafft Opposition gegen die 11. AHV-Revislon. Wer den 
langfristig geäusserten Plänen von Herrn Bundespräsident 
Couchepin entgegentreten will, sieht sich fast verpflichtet, 
bereits gegen die 11. AHV-Revlsion anzutreten. Das Vorprel
len führt dazu, dass der Erfolg der 11. AHV-Revision aufs 
Spiel gesetzt wird. 
Drittens durchschaue ich die Strategie des Bundesrates 
nicht mehr. In der 11. AHV-Revlsion hat uns der Bundes
rat die Frührenten schmackhaft gemacht. Er wollte dafür 
400 Millionen Franken einsetzen. Und nun, bevor die 
11. AHV-Revision abgeschlossen ist, spricht der Bundesrat 
von einer Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre. Wie 
passt das nun zusammen, in der 11. AHV-Revlslon eine 
Frühpensionierung zu fördern und gleichzeitig die Signale 
für eine Erhöhung des Rentenalters zu senden? Ich kann es 
nicht einordnen. Hat der Bundesrat damit auf seine Anträge 
und Beschlüsse zur 11. AHV-Revision verzichtet? 
Viertens müssen wir ja die Folgen der 11. AHV-Revision aus
werten, ihre Auswirkungen prüfen, bevor wir die 12. AHV
Revision angehen. Die Aufträge sind erteilt. Ich persönlich 
bin der Ansicht, dass die Auswertung und die Abklärungen 
vorliegen müssen, bevor wir bereits Pläne für die 12. bis 
14. AHV-Revision in die Öffentlichkeit bringen. 
Fünftens macht mir dieser Punkt Sorgen: In der Öffentlich
keit besteht eine grosse Verwirrung. Auch bei den politi
schen Partnern aller Stufen besteht eine grosse Verwirrung, 
und wir setzen damit das Vertrauen in die Sozialwerke aufs 
Spiel. Sie dürfen in dieser heiklen Situation, In der auch Pen
sionskassenrenten auf dem Spiel stehen, das Menü - ge
statten Sie mir den Ausdruck - nicht mit dem Mixer 
anrühren. Das schafft nur Unklarheiten. Die Sache ist nicht 
mehr durchsichtig, die Transparenz fehlt. Damit habe Ich 
mich nicht gegen langfristiges Denken ausgesprochen; es 
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ist erforderlich, absolut erforderlich. Aber langfristiges Den
ken Ist nicht mit kurzfristiger Verwirrung zu verknllpfen, die 
uns In der 11. AHV-Revislon nicht weiterbringt. 
5. Zum Fahrplan für den Abschluss der 11. AHV- und der 
1. BVG-Revision: Diese Revision sollte noch in dieser Som
mersession abgeschlossen werden, und ich hoffe, die natio
nalrätliche Kommission biete Hand dazu. Wenn wir die 
Revision in der Sommersession abschliessen - die Termine 
sind bereits gesetzt, es ist als.o gut möglich -, schaffen wir 
für die Öffentlichkeit vor den Sommerferien Klarheit Ober die 
bis mindestens ins Jahr 2015 gesicherte AHV. Das ist ein 
grosser Gewinn, auch um das Vertrauen in die politische 
Fllhrung und in die Sozialwerke wiederherzustellen. 
Das waren die einleitenden Bemerkungen, bevor wir zur 
Detailberatung Obergehen. Wenn Sie wOnschen, Herr Prä
sident, fahre ich mit der ersten Vorlage, dem Bundesbe
schluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung 
der Mehrwertsteuersätze, fort. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich möchte zu den Ausführungen 
des Kommissionspräsidenten nur zwei Bemerkungen ma
chen. 
1. Ich möchte richtig stellen, dass wir die Unterlagen erhal
ten haben; meine Kolleginnen und Kollegen bestätigen dies. 
Es kann einmal ein Versehen passieren, dass etwas bei Ih
nen persönlich vielleicht nicht eingetroffen ist oder dass Sie 
es übersehen haben. Aber grundsätzlich wurden diese Un
terlagen allen zugestellt. 
2. Ich möchte festhalten, dass die Ausführungen, die der 
Kommissionspräsident zu den Vorschlägen des Bundesra
tes und zur Vermischung und zum Konnex zur 11. AHV-Re
vlsion gemacht hat, seine ganz persönliche Meinung sind. 
Wir haben das In der Kommission nicht diskutiert. 

Couchepln Pascal, president de Ja Confederation: Commen
~ons par la fin: Monsieur Frick, je partage votre Idee qu'II faut 
eliminer !es divergences concernant la 11e revision de l'AVS 
et la 1 ere revision de la LPP durant cette session. J'ai Ju 
dans Ja presse diverses remarques qui emanaient de milieux 
qul vous sont proches, qui disaient que ce ne sera pas pos
sible parce que le president de Ja Confederation a un plan
ning trop charge. J'ai toujours dit au secretariat de 
!'Assemblee federale que je donnais la priorite aux travaux 
du Parlament, parce que je considerais que ces travaux de
vaient Atre menes le plus rapidement possible et qu'on de
vait liquider ces problemes ces jours-ci. 
Alors, si on veut semer le trouble dans las esprlts, il taut con
tinuer a repeter qu'il y a un probleme du cöte du president 
de la Confederation, qui aurait un calendrier qui l'empoohe
ralt de faire cela. C'est fauxl Je l'ai toujours dit, je l'ai dit a 
Mme Wallimann-Bornatico, je vous l'ai dit, je l'ai dit a tout Je 
monde; mais je lis constamment, sous la plume de gens qui 
vous sont proches, que je provoque des difficultes. Par 
ailleurs, il est vrai que j'ai dit qu'll fallait, si possible, m'avertir 
quelques jours a l'avance, car au cours de cette session, II y 
a la visite du presldent sud-africaln. Je pense qu'II serait In
elegant de le laisser venir d'Afrique du Sud pour nous rendre 
visite et de dire le matin möme que Je Parlament a decide de 
changer son programme et que je dois Atre present a la 
seance au lieu de Je recevoir, en particulier au moment ou 
l'on cherche a consolider et a ameliorer encore nos relations 
avec ce pays. Mais j'accorde la priorite aux travaux du Par
lament, il n'y a jamals eu de doute la-dessus, et dire qu'll 
pourrait y avoir un probleme, c'est provoquer intentionnelle
ment des difficultes la ou il n'y en a pas. 
Ensuite, concernant le probleme du long et du court terme, 
je suls d'accord, et c'est ma politlque, de ne pas melanger Ja 
2e et Ja 3e revision de la LAMaL La 2e revislon est en cours, 
on verra s'il y a un referendum. Elle doit se terminer le plus 
rapidement posslble et apres, on entreprendra aussitöt la 
procedure pour lancer la 3e revislon de la LAMal. Je crois 
que melanger la 3e revision de la LAMal avec la 2e est quel
que chose de dangereux, qul cree le trouble que vous evo
quez parce que dans le domaine de l'assurance-maladie on 
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peut toujours echapper a une revision necessaire en disant: 
«Si on changeait completement de systeme, on auralt enfln 
trouve l'oeuf de Colomb, on auralt enfin trouve la solutlonl II 
faut dire non ici parce qu'on veut empooher la procedure 
d'aller dans le sens qui est choisi.» 
Dans le cas de la prevoyance vielllesse, les choses sont 
beaucoup plus simples parce que les «Eckwerte», comme 
vous dltes en allemand, les valeurs de reference, sont con
nues aujourd'hui. On sait, avec une securite statistique suffi
sante, comblen il y aura d'actifs, comblen il y aura de retrai
tes en 2010, en 2015, en 2025, et on sait möme comblen il y 
aura de retraites en 2040 parce que celles et ceux qui le se
ront a ce moment-la sont deja nes. La mortalite evolue, mais 
pas de maniere extraordinaire. On sait par contre aussi que 
l'esperance de vie a augmente au cours de ces dernieres 
annees et on peut calculer relatlvement facilement des sce
narios d'esperance de vie: contlnuation du scenario actuel, 
allongement de l'esperance de vie ou, au contraire, raccour
clssement. Les elements sont connus. 
II n'y a que le montant de la rente et le taux de croissance 
qui ne sont pas connus. Alors evidemment, ceux qul ne veu
lent pas voir a long terme disent: «Le taux de croissance est 
une variable qu'on ne peut pas saisir.» J'ai mAme lu, de Ja 
part de quelqu'un qui appelle generalement a prendre en 
compte la «stakeholder value» et non Ja «shareholder va
lue», qu'il faut voir a court terme dans Je domalne des assu
rances sociales, mais voir a long terme dans Je domaine des 
entreprises. C'est d'ailleurs une des choses merveilleuses 
que l'on voit actuellement: des gens nous disent que Ja Vi
sion a court terme est ce qui nous a conduits a la catastro
phe dans las entreprises - et je ne suis pas loin de partager 
Jeur opinlon dans un certain nombre de cas -, et ces mAmes 
gens nous disent que, dans le domaine des assurances so
ciales, il taut prendre en compte le plus court terme possible 
et se contenter de la situation actuelle. Or les entreprises 
sont soumises a une concurrence internationale extrAme
ment difficile qui les oblige parfols a prendre des options 
strateglques nouvelles a tres court terme, tandis que las sys
temes sociaux reagissent lentement et peuvent Atre planifies 
a Jong terme. II taut donc voir a long terme en ce qui con
cerne las systemes sociaux, encore plus que dans les entre
prises. 
Cela ne veut pas dire que l'appreciation de Ja sltuation eco
nomique aujourd'hui solt definltivement la bonne. II est pos
sible qu'il y alt des corrections a faire, mais II faut choisir un 
scenarlo, le scenarlo Je plus realiste, qui est que la crois
sance economique au cours de ces prochalnes annees ne 
va pas attelndre a 2,5 ou 3 pour cent en moyenne; ne serait
ce deja que parce que Je nombre des actifs aura tendance a 
diminuer, que notre economie est mature et que, depuls des 
annees, tous ensemble, tous partis confondus, on essaie de 
relancer Ja croissance avec un succes pour le molns mo
dere. S'il y avait une methode secrete, extraordinaire et In
telligente pour relancer la croissance, probablement qu'a 
gauche comme a drolte, on auralt reussi a se mettre d'ac
cord et on l'aurait fait. On ne l'a pas falt, simplement parce 
qu'il n'y a pas de methode mlracle, pour un petit pays 
comme la Sulsse, pour relancer la croissance et attelndre 
des taux de croissance de 2,5 ou 3 pour cent sur le long 
terme. Donc, on dolt tenir compte d'un scenario plus mo
deste, c'est le scenario dont on a tenu compte ici, celui d'une 
croissance de 1,5 pour cent. 
Vous avez dit quelque chose d'interessant, Monsieur Frlck. 
Au debut de votre Intervention, vous avez dit, avls que je 
partage entlerement, qu'il taut mettre en reseau las dlffe
rents systemes de prevoyance vielllesse, le premier et le 
deuxieme piliers. C'est ce que vous n'avez pas falt ensuite. 
Quant au premier pilier, je le dis et redls, je n'ai Jamais pre
tendu que l'AVS etalt menacee a court terme. Au contralre, 
je dls que l'AVS est quelque chose de solide. Et preclsement 
parce qu'elle est solide, on peut se permettre de voir a plus 
long terme que nos volsins franvais ou allemands qui sont 
obllges de changer de cap du Jour au lendemain. Je dis de 
temps en temps en guise de plaisanterie que je propose aux 
Sulsses de faire en vlngt ans oe que le chanceller Schröder 
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est oblige de faire en deux moisl Eh bien, c'est quand mAme 
une politique qui devrait rassurer - dans la mesure oiJ eile 
n'est pas troublea par des remarques polemiquas -, qui de
vralt donner plus de securite aux Suisses que celle qui con
siste a dire: «Aussl longtemps qu'il n'y a pas une crise, on 
ne discute pas de l'avenir.» 
II n'y a pas de crise dans l'AVS, II n'y aura pas de crlse de 
l'AVS demain, et il n'y en aura pas en 2015 sl on prend les 
decisions suffisamment a l'avance. C'est la securlte que l'on 
veut obtenlr, II ne taut pas dire le contraire; car c'est en di
sant le contralre qu'on cree l'insecurlte. Je n'ai jamais pre
tendu qua l'AVS etait en crise ou qu'elle le sera dans !es 
annees qui vlennent. Je partage votre point de vue: si vous 
prenez les mesures prevuas dans la 11 e revision de l'AVS et 
si vous decidez de voter 1 pour cent d'augmentation de la 
TVA, l'AVS est assuree jusqu'an 2015. 
Mais il y a le deuxieme pilier. Vous savez blen que la 
deuxieme pilier depend de l'«Umwandlungssatz», du taux 
de conversion. Nous avons dQ baisser le taux de conversion 
de 7,2 a 6,8 pour cent. Cela va se concretiser jusqu'en 2014. 
Nous devons vous faire un rapport en 2011 sur l'evolution du 
deuxieme pilieret sur le taux de conversion, et tous les spe
cialistes disent qu'II y a 90 chances sur cent pour que nous 
soyons obliges vers 2011 a reduire de nouveau le taux de 
conversion de 6,8, peut-Atre a 6,3, voire mAme a 6 pour cent. 
A ce moment-la, vous aurez de nouveau un probleme. Soit 
les rentes du deuxieme pilier diminueront, soit on fera 
comme on est en train de faire actuellement pour le 
deuxieme piller, on augmentera les cotisations - suivant des 
modales qui pourront Atre discutes, mais on las augmentera. 
En 2011/12, on constatera que vers 2015, il faudra soit dimi
nuer l'«Umwandlungssatz» - le taux de conversion - et ne 
rien faire, c'est-a-dire accepter qua les rentes diminuent, soit 
augmenter les cotisations. Et si vous augmentez las cotisa
tions maintenant, pour faire face aux changements actuels, 
plus une deuxieme fois, entre 2011 et 2015, pour faire face 
aux changements qui auront lieu a ce moment-lä, vous 
aurez charge le facteur travail de cotisations supplementai
res qui le rendront moins attractif et qul feront que celui-ci 
sera plus eher encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Et a long 
terme, ce n'est pas une bonne chose. Alors precisement 
parce qu'on veut, comme vous, tanlr compte des deux pi
liers, je pretends qua l'augmentation de l'äge de la retraite, 
qui n'est pas une mesure plaisante - personne ne se rejouit 
de cela -, sera necessaire autant pour le deuxieme pllier 
vers 2015 que pour le premier pilier si on veut eviter de char
ger le facteur travail davantage. 
Dire qua dans les propositions qui ont ete mises an debat, il 
n'y a qu'un seul element qui a ete propose, a savoir l'aug
mentation de l'äge de la retraite, c'est slmplement n'avoir 
pas lu les documentsl Les documents qui mentionnent un 
relevement de l'äge de la retraite d'une annee en 2015 et 
en 2025 - ce sont des hypotheses de travail sur lesquelles le 
Parlament et le peuple decideront - comme unique solution 
ne sont pas corrects. Nous savons qu'a partir de 2015, en 
plus de l'augmentation de l'äge de la retraite - si alle est ac
ceptee par le Parlament et la peuple -, il faudra aussl 
d'autres mesures. Nous suggerons d'adapter las rentes au 
rencherissement uniquement, soit de renoncer a l'indice 
mixte pour les rentes en cours, et aussi d'augmenter la TVA. 
C'est donc faux de pretendre qu'il n'a ete propose qu'une 
seule mesure, soit l'augmentation de l'äge de la retraite. Au 
contraire, une palette de mesures a ete presentee, et une 
palette qui offre une certaine diversite. 
Est-ce qu'on met en perl! la 11e revision de l'AVS parce 
qu'on se fonde sur das perspectives a plus long terme? Bien 
sOr que non, c'est le contraire. Je le redis: autant dans la re
vision de la LAMal II ne taut pas avancer plus vlte parce qu'il 
y a toujours des cholx, ideologiquas n'ast pas le mot, mais 
des choix en fonction d'options politiques, autant la las «Eck
werte» sont connues, et alles sont connues pour longtemps, 
il taut le dire, et las gens ne sont pas stupides. J'ai confiance 
dans le peuple. Vous semblez avoir perdu toute confiance 
dans le peuple, mais le peuple est capable de comprendre 
des sujets complexesl II l'a souvent demontre dans le passe, 

4juln2003 

et c'etait de notre part un geste de confiance dans l'lntelll
gence democratique du Suisse, gaste de conflance qul est 
honore, j'en suis convaincu, par le debat qui se deroule, 
mAme dans des Journaux populalres, un debat Interessant, 
parfois polemique, mais Interessant tout de mAme. Je suis 
conscient de l'intelligence du peuple, et c'est parce qua J'al 
confiance an lui que nous avons lance ca debat et que nous 
pouvons maintenant aborder la 11e revlslon de l'AVS. Et 
nous gagnerons ensemblel 

1. Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHVßV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersltze 
1. Arrite federal sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur la valeur aJoutee 

Art.112 Abs. 3 Bst. c, 5 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 112 al. 3 let. c, 5 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Wir beginnen mit 
dem ersten Bundesbeschluss Ober die Rnanzlerung der 
AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze. Die erste 
Differenz besteht in Artikel 112. Es geht um die Frage der 
Bundeskassenanteile an den Mehrwertsteuersätzen für IV 
und AHV. Ich habe am 1 O. März ln diesem Rat ausführlich 
begrQndet, warum wir beim Bundesanteil bleiben müssen. 
Wenn aus der Bundeskasse weiterhin AHV und IV teilweise 
finanziert werden, wir aber gleichzeitig den Hahn zudrehen, 
mit dem das Bundesreservoir gefüllt wird, dann schwächen 
wir die Bundeskasse ganz massiv, jährlich in Milliardenhöhe. 
Das erträgt sie bei der heutigen Rnanzlage einfach nicht. 
Aus diesem Grund beantragt Ihnen die Kommission einstim
mig, bei unserer Fassung - sprich: bei den Bundesanteilen 
an der Mehrwertsteuer für AHV und IV - zu bleiben. 

Angenommen -Adopte 

Art.130 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 6, 6bis 
Festhalten 

Antrag Dettling 
Abs.4 
Festhalten 

Art.130 
Proposition de la commission 
Al. 4 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 6, 6bis 
Malntenir 

Proposition Dettling 
Al. 4 
Malntenir 

Abs.4-Al.4 

Frlck Bruno (C, SZ), fOr die Kommission: Bei Artikel 130 
Absatz 4 lautet die Frage: Wie stark soll die Mehrwertsteuer 
erhöht werden? Ich setze unseren Entscheid in die zeitliche 
Abfolge der verschiedenen Vorschläge, damit er klar wird. 
Am 10. März 2003 hat sich unser Rat tor 0,5 Prozent Mehr
wertsteuererhöhung entschieden, in der Meinung und auf
grund der klaren Aussage hinsichtlich des AHV-Haushaltes, 
dass dieses halbe Prozent ab dem Jahr 2008 zu erheben 
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sei. Wir wussten gleichzeitig, dass ab dem Jahre 2013 ein 
weiteres Mehrwertsteuerprozent zu erheben ist, aber dies
bezOglich wollten wir die Verfassung noch nicht ändern, son
dern erst in etwa acht Jahren, weil eben in diesem Zeitraum 
noch einige Ungewissheiten bestehen. Es Ist nämlich nicht 
klar, welche BedOrfnisse anderweitig noch an die Mehrwert
steuer gesteift werden und wie die Wirtschaftslage zu beur
teilen Ist. Wir wussten, dass dieses zusätzliche Prozent 
auch kommt, aber wir wollten die Verfassung dlesbezOgllch 
nicht quasi auf Vorrat ändern. 
Nun hat der Nationalrat 1,0 Mehrwertsteuerprozente be
schlossen. Wir schllessen uns dem aus folgender Über
legung an: Mit 1,0 Prozent können wir die Mehrwertsteuer
erhöhung um rund zwei Jahre hinausschieben; sie muss erst 
im Jahre 201 o erfolgen. Weil diese Erhöhung grösser ist als 
die ursprOngllch beschlossenen 0,5 Prozent, muss auch die 
folgende Erhöhung erst etwa im Jahre 2015 oder 2016 erfol
gen. Mit anderen Worten: Wir erhöhen nur einmal, etwas 
später - im Jahre 201 o -, dafOr etwas mehr und können die 
folgende notwendige Erhöhung ebenfalls um einige Jahre 
hinausschieben. Das hat den grossen Vorteil, dass der Steu
ersatz der Mehrwertsteuer viel stabiler ist. Wir wissen, dass 
erstens jede Anpassung des Mehrwertsteuersatzes in allen 
Unternehmungen Umtriebe mit sich bringt und dass zwei
tens auch die nötigen Abgrenzungen schwieriger sind, zu 
welchem Steuersatz z. 8. angefangene Baumeisterarbeiten 
abgerechnet werden mOssen. Das gibt in sehr vielen Unter
nehmungen Probleme. 
Wir ändern also unseren Grundsatzbeschluss nicht, sind 
aber flexibel in der Ausgestaltung. Wir erhöhen um 1,0 Pro
zent, realisierbar im Jahre 2010, und können damit die fol
gende Erhöhung, von der wir ebenfalls bereits wissen, dass 
wir sie vornehmen mOssen, ebenfalls um einige Jahre hin
ausschieben. 
Es liegt ein Einzelantrag Dettllng vor. Ich werde nach seiner 
BegrOndung fOr die Kommission noch kurz Stellung neh
men, weil dieser Antrag in der Kommission auch diskutiert 
worden ist. 

DeWlng Toni (R, SZ): Es geht bei meinem Antrag um die 
wichtige Frage, wie viele Prozentpunkte der Mehrwertsteuer 
fOr die JV und die AHV auf Verfassungsstufe - ich betone: 
auf Verfassungsstufe - zu verankern und damit natOrlich 
auch von Volk und Ständen zu bewilligen sind. Der Kommis
sionssprecher hat bereits ausgefOhrt, dass wir bei der IV 
keine Differenz mehr haben. Dort haben die beiden Räte 
nun einen gemeinsamen Nenner auf der Basis von 0,8 Pro
zent gefunden. Ich bin übrigens hoch erfreut, denn ich habe 
diesen Antrag seinerzeit hier im Plenum gestellt; er wurde 
vorerst abgelehnt, aber mittlerweile ist er in beiden Räten 
akzeptiert worden. 
Jetzt haben wir noch die Differenz bei der AHV zu bereini
gen. Hier noch einmal kurz die Fakten: Der Bundesrat hat 
1,5 Prozent vorgeschlagen, der Nationalrat zieht jetzt 1 Pro
zent vor. Wir haben das letzte Mal Im Ständerat 0,5 Prozent 
beschlossen. Ich möchte eigentlich nichts anderes als an 
diesen 0,5 Prozent festhalten, und zwar aus vier GrOnden: 
Meines Erachtens Ist es erstens wichtig, bei der Erhöhung 
der Mehrwertsteuer auf Vorrat ZurOckhaltung zu Oben. Bei 
der beantragten Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes zu
gunsten der AHV handelt es sich weitgehend um eine Erhö
hung auf Vorrat. Das ist auch aus den Ausführungen des 
Sprechers hervorgegangen. Ein unmittelbarer Finanzie
rungsbedarf besteht nämlich bei der AHV im Gegensatz zur 
IV nicht. Die Rechnung der AHV für das Jahr 2002 schloss 
nur deshalb mit einem Ausgabenüberschuss von 191 Millio
nen Franken ab, weil die Kapitalerträge negativ ausfielen. 
Ohne negatives Anlageergebnis hätte die AHV im vergange
nen Jahr einen Einnahmenüberschuss von 590 Millionen 
Franken erzielt. Geht man davon aus, dass der AHV-Fonds 
inskünftig wieder Anlagegewinne realisieren wird, kann man 
für das laufende Jahr und die beiden kommenden Jahre mit 
einem möglicherweise positiven oder zumindest annähernd 
ausgeglichenen Abschluss der AHV rechnen. 
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Zum zweiten: Weitere Mehrwertsteuererhöhungen sind al
lenfalls im Rahmen der 12. AHV-Revlsion zu beschllessen. 
In den Unterlagen, die Herr Bundespräsident Pascal Cou
chepin am 26. Mai 2003 auf der St. Peterslnsel aushändigen 
liess - Ober diese Unterlagen verfüge Ich -, wird bis 201 o 
ein Mehrbedarf von 1 Prozent bei der AHV ausgewiesen. 
Gleichzeitig wird dort auch · ausgeführt, man gehe davon 
aus, dass Mitte 2005 die parlamentarischen Beratungen zur 
12. AHV-Revislon aufgenommen werden könnten. Hält sich 
der Bundesrat an seine Vorgaben, besteht somit ausrei
chend Zeit, um dann innerhalb der 12. AHV-Revision - wenn 
wir also auch diese Auswirkungen kennen - allenfalls not
wendige Erhöhungen des Mehrwertsteuersatzes auf Verfas
sungsstufe zu beschliessen. 
Es macht keinen Sinn, bereits heute eine Steuererhöhung 
zu beschliessen, die erst im Anschluss an eine nächste Ge
setzesrevision fällig wird. Hier spielt meines Erachtens auch 
das Argument des Kommissionssprechers, dass man jetzt 
um 1 Prozent erhöhen mOsse, um die Erhöhung eben in ei
nem Schritt durchzuziehen, nicht die entscheidende Rolle. 
Denn es wird ja so sein, dass aufgrund der 12. Revision 
möglicherweise weitere Anpassungen notwendig werden. 
Damit Ist auch dieses Argument hinfällig. 
Zum Dritten: Der Spardruck muss aufrechterhalten werden. 
Um die Last für die Generationen, welche die AHV nach 
dem Jahre 201 O zu finanzieren haben, nicht Ins Unerträg
liche ansteigen zu lassen, müssen wir jede unnötige Ausgabe 
vermelden. Der hierzu notwendige Spardruck wird aber nur 
dann aufrechterhalten werden können, wenn wir uns bezOg· 
lich Mehreinnahmen grösste Zurückhaltung auferlegen. 
Zum Vierten: Wir wollen keinen negativen Volksentscheid pro
vozieren. Das Ergebnis der Volksabstimmung vom 19. Mal 
zur Gesundheits-Initiative hat deutlich aufgezeigt, wie unbe
liebt die Mehrwertsteuer bei den Stimmberechtigten ist. 
Diese Tatsache mOssen wir uns stets vor Augen halten. 
Stimmt das Parlament einem ganzen zusätzlichen Mehr
wertsteuerprozent zugunsten der AHV zu, muss dem Sou
verän auf einen Schlag eine Erhöhung Inklusive IV von 
zurzeit 7,6 Prozent um 1,8 Prozent auf 9,4 Prozent vorge
schlagen werden. Damit erreichen bzw. überziehen wir die 
meines Erachtens magische Grenze von 9 Prozent. Wenn 
wir auf der sicheren Seite bleiben und keine Abstimmungs
niederlage riskieren wollen, tun wir gut daran, uns auf einen 
halben Prozentpunkt Mehrwertsteuer zugunsten der AHV zu 
beschränken. Sollte später ein Bedarf nach zusätzlichen Mit
teln tatsächlich ausgewiesen werden, wird die Zustimmung 
des Souveräns wesentlich einfacher einzuholen sein, als 
wenn wir jetzt auf Vorrat Steuern In der Verfassung nieder
schreiben. 
Aufgrund all dieser Überlegungen ersuche ich Sie deshalb, 
meinem Antrag auf Festhalten an unserer seinerzeitJgen 
Vorgabe von 0,5 Prozent zuzustimmen. 

Brunner Christiane (S, GE): La question du financement 
qul a ete soulevee nous a deja preoccupes ä plusieurs repri
ses. Flnalement, nous avons decide de prevolr le flnance
ment de l'AI et de l'AVS dans un mAme arrAte federal. 
Alors, je crois qua contrairement aux arguments invoques 
par M. DetUing, ce n'est pas „auf Vorrat», parce que si on 
inscrit une augmentatlon du taux de la TVA dans la constitu
tion en disant qu'on pourra Ja mettre an oeuvre au moment 
ou on an aura besoin, on voit bien que ce n'est pas «auf Vor
rat»: on ne va pas la payer, le contribuable ne va pas la sortlr 
de sa poche au moment de l'adoption de la modification de 
la constitution. Je crois qu'icl, malgre la valeur qua semble 
attribuer M. Dettling ä la constitution, le fait qu'on donne 
cette possibilite an l'inscrivant dans la constitution, 98 ne 
veut pas dlre encore qua le contrlbuable va payer ce pour 
cent supplementaire s'il s'avere qu'il n'est pas necessaire de 
faire ca prelevement. C'est le premier argument. 
Le deuxieme, c'est qua le Conseil national a a nouveau 
maintenu sa declsion an ca qui concerne la participation de 
la Confederation, qu'll a refusee sur les points d'augmenta
tion de TVA. Je vous reppelle quand mAme qua si nous vou-
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Ions ellmlner las divergences concemant la question du 
financement, il nous faut au moins adherer a la decision du 
Conseil national, qui prevoit 1 point, pour qua le Conseil na
tional puisse se rallier au point de vue defendu par notre 
Conseil concernant la particlpation de la Confederatlon au 
pour cent de TVA. Je crois que c'est un argument extr&me
ment important parce qua sinon, finalement, on n'arrivera 
pas a s'entendre entre las deux Conseils et on risquera fort 
de ne pas avoir de financement du taut, ce qui, dans le cas 
de I' Al, serait particulierement catastrophique. 
Je vous invlte donc a suivre la commission. 

Frlck Bruno (C, SZ), fQr die Kommission: Es stehen sich 
das System SGK bzw. Nationalrat und das System Dettling 
gegenQber. Das System Dettling verlangt mehr Volksabstim
mungen; die erste findet im Jahre 2004 für das eine IV
Mehrwertsteuerprozent statt. Weiter wissen wir, dass wir ab 
dem Jahr 2008 die AHV sanieren mQssen, müssen also be
reits spätestens 2007 oder 2008 eine weitere Verfassungs
abstimmung machen. Wenn wir nur um ein halbes Prozent 
erhöhen, folgen weitere Abstimmungen in Etappen. 
Wenn Sie der Kommission folgen, müssen wir nur eine 
Volksabstimmung machen, nämlich jetzt, und sie hält bis 
mindestens 2015. Das ist die Vereinfachung, die uns dazu 
geführt hat, weniger Volksabstimmungen und weniger häufi
gen Umstellungen bei den Mehrwertsteuer abrechnenden 
Betrieben den Vorzug zu geben. Eine Steuer auf Vorrat, Kol
lege Dettllng, Ist es nicht. Die Steuer wird nicht auf Vorrat, 
sondern erst ab dem Jahr 2010 erhoben, und sie wird nicht 
zugunsten der 12. oder 13. AHV-Revlsion erhoben; sie wird 
zur Finanzierung der Leistungen der heutigen AHV erhoben. 
Wir brauchen sie zur Finanzierung der heute lebenden Rent
ner und zugunsten jener, die in den nächsten zehn Jahren 
ins Rentenalter Obertreten. Der Bedarf ist also absolut aus
gewiesen, und die Steuer wird nur einmal und erst dann 
erhoben, wenn die AHV-Kasse diesen Betrag unbedingt 
braucht. 

Couchepln Pascal, president de la Confederatlon: Je crols 
qu'il taut rappeler quelque chose qul a une certaine lmpor
tance, c'est le probleme de la varlatlon du Fonds de com
pensation de l'AVS. Dans la loi actuelle, on devralt avoir des 
reserves correspondant a 1 oo pour cent des depenses 
d'une annee de l'AVS. Dans la pratique, la sltuatlon s'est de
gradee. On est aujourd'hui aux environs de 80 pour cent. 
Avec la 11e revision de l'AVS, le mlnlmum va passer a 
70 pour cent. II faut aussi dire que cette 11 e revislon ne met 
pas en peril le systeme mais apporte un changement qui fait 
qu'on accepte que la petite degradation du Fonds de com
pensation de l'AVS est maintenant admise dans la loi. On a 
donc reduit un taut petit peu la securite, ce qui n'est pas 
grave, car on considere que Je Fonds de compensatlon de 
l'AVS est sufflsamment allmente avec 70 pour cent de reser
ves pour garantir la securlte de l'AVS en cas de variatlons 
legeres. 
Malntenant, ce que nous voulons, c'est assurer Jusque vers 
2015, comme l'a dit le rapporteur, le financement de l'AVS. II 
a eu raison de dire que voter une modification de la constitu
tion ne signifie pas qu'on va prelever des pour cent de TVA 
supplementaires a l'avance, pour cent qui ne seraient pas 
necessaires. On le fera lorsque ce sera necessaire. On sait 
deja, pratlquement, quand ce sera necessalre. Faut-il de
mander au peuple de se prononcer deux fois sur une modifi
cation de la constitution ou faut-11 accepter aujourd'hui un 
relevement du taux de la TVA de 1 pour cent, relevement 
rendu necessaire a cause de l'evolution demographlque? En 
son temps, on avait decide qu'on ne recourrait au releve
ment de la TVA qu'a cause de l'evolution demographlque. 
Faut-il qua la declsion soit prise en deux temps et organiser 
deux votations, comme l'a dit le rapporteur? Le Conseil fe
deral auralt prefere une solution prevoyant un relevement du 
taux de la TVA de 1,5 pour cent; le Conseil national a decide 
1 pour cent; votre commlsslon s'est ralliee a 1 pour cent. Du 
point de vue pratique - et vous &tes un homme pratique, 
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Monsieur Dettling -, vous ne contestez pas qu'on alt besoin 
d'un relevement de 1 pour cent Jusque vers 2015? Alors, 
c'est purement formal. Mais, sur le plan pratique, voter 
aujourd'hui 0,5 pour cent et puis l'autre tranche du releve
ment dans quelques annees cree des complications dans la 
procedure de vote. II est preferable de voter 1 pour cent au 
niveau constitutionnel et de diviser le relevement en deux 
tranches au niveau de la loi. 
Vous &tes un homme pratlque, ralliez-vous a la solution pra
tlquel Cela ne change rien quant au fand. 

Abstimmung - Vote 
Filr den Antrag der Kommission .... 32 Stimmen 
Filr den Antrag Dettling .... 7 Stimmen 

Abs. 6, 6bis -Al. 6, 6bis 

Frlck Bruno (C, SZ), filr die Kommission: Die Absätze 6 und 
6bis haben Sie mit dem ersten zustimmenden Entscheid 
zum Bundesanteil bereits beschlossen. 

Angenommen - Adopte 

2. Bundesgesetz über die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol f4kt6rale sur l'assurance-vlelllesse et survivants 

Art. 3 Abs, 1, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 3 al. 1, 4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Artikel 3 regelt 
Beginn und Ende der Beitragspflicht. Vom System her wäre 
die Lösung des Ständerates konsequent und richtig. Aber im 
Rahmen der Differenzbereinigung und mit Zustimmung der 
Verwaltung, welche auch diese Lösung - wenn auch unter 
Schwierigkeiten - als machbar erachtet, schliessen wir uns 
dem Nationalrat an. 

Angenommen -Adopte 

Art. 5 Abs. 2, 2bls 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Jenny, Cottier, Forster) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 5 al. 2, 2bls 
Proposition de Ja majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Jenny, Cottier, Forster) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), filr die Kommission: Es geht um die 
Frage, ob Unfallversicherungs- und Krankentaggelder eben
falls der AHV-Beltragspflicht unterstehen. Vom System her 
müssten sie es, weil andere Erwerbsersatzgelder, beispiels
weise die EO und weitere Versicherungsgelder, ebenfalls 
der Beitragspflicht unterliegen. Im praktischen Vollzug, das 
Ist einzuräumen, können sich in Einzelfällen Schwierigkeiten 
ergeben, beispielsweise wenn der Beitragspflichtige im Aus
land wohnt. Aber diese Schwierigkeiten in Einzelfällen recht
fertigen nicht, das korrekte System Ober Bord zu werfen. Es 
ist Ersatzeinkommen, und alles Ersatzeinkommen mit Aus
nahme der beiden genannten Leistungen - Unfallversiche-
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rungsentschädigung und Krankentaggelder - unterliegt be
reits der AHV-Beitragspflicht. Es Ist daher konsequent, diese 
Lücke zu schliessen. Es geht auch um einen erheblichen 
Betrag von 194 Millionen Franken, und das sind Immerhin 
0,7 Prozent des eidgenössischen AHV-Budgets. Die Konse
quenz verlangt also, dass wir hier die Beiträge ebenfalls er
heben. Aus verschiedenen Branchen haben Sie Zuschriften 
erhalten: Wo es um 194 Millionen Franken Beiträge geht, 
wachsen auch die Widerstände, diese Ulcken zu schliessen. 
Wir bitten Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Jenny Thls (V. GL): Im Namen einer starken Minderheit 
möchte ich Sie einmal mehr eindringlich bitten, sich dem Na
tionalrat anzuschliessen und die Taggelder der Unfall- und 
der Krankenversicherung nicht der Beitragspflicht zu unter
stellen. Diese für Gewerbe und Wirtschaft sehr wichtige 
Frage darf nicht auf ein noch zu lösendes administratives 
Problem reduziert werden. Die vorgeschlagene Anpassung 
hätte Mehrkosten von jährlich 400 Millionen Franken zur 
Folge, und das für Arbeitgeber wie auch für Arbeitnehmer. 
Eine zusätzliche Belastung in dieser Höhe sollte weder der 
Wirtschaft noch den Taggeldbezügern zugemutet werden. In 
der Schweiz können Sie einem Arbeitnehmer, der nach ei
nem Unfall 3200 Franken verdient, doch nicht noch zumu
ten, dass ihm pro Monat zusätzlich 320 Franken abgezogen 
werden. Das kann bei den hohen Lebenskosten, die wir in 
der Schweiz haben, keinem Arbeitnehmer zugemutet wer
den. Also wird und muss ein zusätzlicher Lohndruck auf die 
Unternehmer, auf die Arbeitgeber entstehen. 
All jene, die im kommenden Herbst verkünden, dass sie für 
die KMU, für das Klein- und Mittelgewerbe einstehen wer
den, sollten diesen Fakten Rechnung tragen; denn die Leid
tragenden sind einmal mehr die Klein- und Mittelbetriebe. 
Ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Markt wird ein
mal mehr massiv geschwächt. 
Wir können doch unsere finanziellen Probleme in unseren 
Sozialwerken nicht einfach auf die Unternehmer abwälzen, 
mit dem Resultat, dass schlussendlich die Sozialwerke kein 
Geld mehr haben und die Wirtschaft ebenfalls mit leeren 
Kassen dasteht. Diese Zitrone ist ausgepresst. Es ist auch 
nicht so, dass alle gleich stark betroffen wären und dass das 
Einzelfälle wären. Das sind überhaupt keine Einzelfälle; das 
Ist die grosse Mehrheit. Das Gewerbe und dessen Mitarbei
ter sind während der längeren unfall- und krankheitsbeding
ten Absenzen viel, viel stärker betroffen als vielleicht die 
Bürobetriebe; darum werden sie auch überproportional be
ansprucht. 
Diese Lösung - das Ist wesentlich - führt auch zu einem un
verhältnlsmässig grossen Verwaltungsaufwand. Ein grosser 
Teil dieser zusätzlichen Einnahmen wird von der Verwaltung 
weggefressen; das kann weder im Interesse der Arbeitgeber 
noch im Interesse der Arbeitnehmer liegen. 
Stutzig machen sollte uns - das ist jetzt wichtig -, dass die 
Suva, weiss Gott kein Unternehmen aus einem Drittwelt
land, die Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, 
ebenfalls unverfängliche Zeugen, der Schweizerische Ar· 
beitgeberverband, Economiasuisse und der Schweizerische 
Gewerbeverbend, also all jene, die es weiss Gott wissen 
müssen - sie müssen es wissenl -, von diesem Ansinnen 
Abstand nehmen. Das müssten wir doch bitte schön zur 
Kenntnis nehmen. All jene, die in der Praxis damit zu tun ha
ben, sagen: Macht das nlchtl Das sollte doch die letzten Un
schlüssigen überzeugen. 
Alle sagen übereinstimmend, dass unsere Lösung durchfüh
rungstechnisch gravierende Mängel aufweise und deshalb 
abzulehnen sei. Zusätzlich führe sie zu höheren Soziallasten 
mit gleichzeitigem Anreiz zum Abbau des Versicherungs
schutzes. 
Ich bitte Sie - Ich bitte Sie Im Namen des Gewerbes, Ich 
bitte Sie im Namen der Arbeitnehmer dieses Gewerbes -, 
ich bitte Sie, Abstand davon zu nehmen und dem National
rat, der diese Lösung fast einhellig abgelehnt hat, zu folgen. 
ich welss weiss Gott nicht, wieso und weshalb unsere Kom
mission auf diese verrQckte Idee gekommen ist, Ich welss es 
heute noch nicht. 
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ich möchte Sie bitten, von diesem Ansinnen Abstand zu 
nehmen. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Der Kommissionspräsident hat es 
ausgefOhrt: Grundsätzlich entspricht es der Logik der AHV, 
dass auch Kranken- und Unfalltaggelder der AHV-Beitrags
pfiicht unterstellt werden, weil es sich dabei ganz klar um 
Lohnersatz handelt. Das Ist denn auch der Grund dafür, 
dass ich zunächst diesem Vorschlag des Bundesrates ge
genüber wohlgesinnt war - und natürlich auch deshalb, weil 
Mehreinnahmen für die AHV willkommen sind. 
In der Wintersession 2002 hat unser Kommissionspräsident 
auf die Schwierigkeiten hingewiesen, welche der Vorschlag 
des · Bundesrates in administrativer Hinsicht verursachen 
kann. Er sagte: «Die Schwierigkeit kann noch ausgemerzt 
werden; da wird sich eine Lösung finden lassen. Aber bitte 
schaffen Sie eine Differenz: Damit ermöglichen Sie, dass 
auch das letzte Problem vom Nationalrat noch gelöst wird.» 
Ich stelle fest, dass der Nationalrat dieses Problem nicht ge
löst hat und es wohl auch gar nicht lösen kann. Der National
rat hat erneut - und diesmal ohne Gegenstimme - den 
Vorschlag des Bundesrates abgelehnt. 
Dass sich bei den Unfall- und vor allem bei den Krankentag
geldern Durchführungsprobleme ergeben, obwohl es sich 
auch um Lohnersatz handelt, hat verschiedene GrOnde. 
Zum Ersten Ist die Unfallversicherung obligatorisch, die 
Krankentaggeldversicherung nicht. Zum zweiten vertagen 
die obligatorischen Sozialwerke - Erwerbsersatz, Invaliden
versicherung und Arbeitslosenversicherung - Ober einen 
Ausgleichsfonds, was weder bei der Unfallversicherung 
noch bei der Krankentaggeldverslcherung der Fall ist. 
Hier kann die Versicherung entweder an den Arbeitgeber 
gehen, als teilweise Abgeltung seiner fortgeführten Lohn
zahlung, oder auch an die versicherte Person direkt. Diese 
Variationen, welche man bei den Sozialwerken mit Aus
gleichsfonds nicht kennt, sind der Grund, warum die Durch
führung kompliziert und kostspielig wird. Zudem ist es 
dadurch erst noch unsicher, ob die Mehreinnahmen in der 
veranschlagten Höhe auch tatsächlich eingehen werden, 
weil offensichtlich legale Ausweichmöglichkeiten bestehen, 
die nicht im Interesse der Arbeitnehmer liegen. 
Aus all diesen GrOnden erscheint es mir richtig, hier auf die 
wichtige Stimme der Praktiker von der Front zu hören. Es 
sind nämlich, wie Herr Jenny schon gesagt hat, nicht nur die 
Arbeitgeber, die sich gegen diese neue Unterstellung weh
ren: Sowohl die Schweizerische Vereinigung der Verbands
ausgleichskassen als auch die Konferenz der kantonalen 
Ausgleichskassen wenden sich mit Nachdruck gegen die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. Ich habe in meinen 
bisherigen, mehrfachen Auseinandersetzungen mit der AHV 
gelernt, dass es nicht schlecht ist, auf die Praktiker zu hören, 
die für die Durchführung verantwortlich sind. 
Ich bitte Sie deshalb ebenfalls, auf die Unterstellung der Un
fall- und der Krankentaggelder unter die AHV-Pflicht zu ver
zichten, so, wie das der Nationalrat jetzt mehrfach mit 
grosser Deutlichkeit beschlossen hat. Wir befinden uns in ei
ner Differenzbereinigung. 

Brunner Christiane (S, GE): Je me considere quand m~me 
un peu comme praticlenne de ce domaine et je peux vous 
dire que, dans la realite, les choses sont beaucoup plus 
compliquees que ce qui a ete evoque. Une partie des em
ployeurs paient las cotisatlons a l'AVS sur les indemnites 
Journalleres, alors qu'lls n'auraient pas a le faire, mais lls ne 
le savent pas ou les palent parce qu'ils trouvent absolument 
normal de les payer comme sur le salalre. C'est la raison 
pour laquelle l'OFAS n'a pas tenu compte de la somme to
tale des cotisatlons dans le calcul des repercussions finan
cieres, parce que l'office estime qu'a peu pres la moitie des 
employeurs paient deja les cotisations sur les indemnites 
journalieras de l'assurance-maladie ou de l'assurance
accidents. Cela, c'est donc aussi une constatatlon tlree de 
la pratique. 
La sltuation actuelle est complexe. SI l'on contlnue de verser 
Je salaire en cas de maladie, a ce moment-la des cotisations 
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sont payees; i;a ne se dlscute pas, c'est du salairel Si par 
contre vous avez une assurance d'indemnites Journalleres, 
comme il est souhaitable d'en avoir une, alors la, de par la 
loi, vous ne payez pas de cotlsations. Et 9a peut se compll· 
quer si vous avez une assurance d'indemnites journalieres 
qul garantit le versement de 80 pour cent du salaire et qu'un 
complement correspondant a 20 pour cent du salaire est 
touche - ce qul est le cas de la majorlte des conventlons col
lectlves -, vous payez les cotlsations sur les 20 pour cent et 
pas sur les 80 pour cent d'indemnites Journalleres. Ce sont 
des inegalites dans la pratlque que Je vous prie de prendre 
aussi en consideratlon. Mals II est faux de dlre que par la on 
preterite les travailleurs et les travailleusesl Parfols, s'ils ont 
des salaires si bas que mAme le 80 pour cent sans doute ne 
leur permet pas de vivre, ce n'est pas le fait de retenir en
core les cotisations qul pose probleme, c'est plutöt le niveau 
du salaire en tant que tel. 
Ensuite, dans la pratique egalement, sl par exemple on 
parle des petites et moyennes entreprises, on voit que dans 
l'horlogerie, a part dans le grand groupe - il n'y en a qu'un 
seul, les autres, ce sont vralment de petites et moyennes 
entreprises -, la convention collective prevolt le versement 
gräce aux indemnites journalleres de 100 pour cent du sa
laire: les employeurs doivent assurer les ouvrieres et les 
ouvrlers a 100 pour cenl Alors, la personne qui est malade 
rei;olt plus que la personne qul va travailler, parce que c'est 
100 pour cent paye par l'assurance, mals on ne retlent pas 
les cotisations la-dessus. II y a donc une dlfference qui est 
tout a fait injustiflee. Et, a mon avls, les horlogers ont plus de 
problemes, Monsieur Jenny, avec le niveau du franc sulsse 
par rapport au dollar qu'avec le fait de payer encore des co
tisations sur las indemnites Journalleres - et ce sont aussl 
de petltes et moyennes entreprises. 
Je trouve quant a moi qu'on est dans une situatlon d'une 
part qui n'est pas claire, et d'autre part qui est tres em
brouillee, tant pour les travailleurs qua pour les employeurs, 
et qu'il y a une inegalite de traitement qua par la mAme on 
peut mettre de cOte. Cela rapporte en mAme temps des cotl
sations, c'est blen, mais ce n'etait pas l'objectif de Ja mesure 
en tant qua tel. t.:objectif, c'etalt d'arriver a une egalite de 
traitement. 
Je vous prie de suivre la majorite de la commlssion. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich habe nur kurz 
noch zusammenzufassen. 
1. Zu der von Herrn Jenny monierten verrückten Idee: Sie 
stammt vom Bundesrat, wir haben sie mehrheitlich für gut 
befunden. 
2. Es geht hier um Lohnersatz. Lohn unterliegt der AHV
Pflicht. Warum soll der Lohnersatz ausschllesslich in diesen 
zwei Teilbereichen nicht der AHV-Pflicht unterliegen, wäh
rend alle anderen Lohnersatzleistungen der AHV-Pflicht un
terstehen? 
3. Dass es in Einzelfällen Probleme praktischer Art geben 
kann, verneinen wir nicht, Frau Kollegin Spoerry. Aber ich 
glaube, die Praktiker, die hier die Schwierigkeiten hochspie
len, sind auch Jene, welche die Beiträge bezahlen massten. 
Wer bezahlen muss, sieht vielleicht die Schwierigkeiten sub
jektiv etwas grösser, als sie objektiv sind. 
Wir bitten Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: Nous 
vous invitons a suivre la majorite de la commission pour trois 
raisons: la premiere, c'est l'egalite de traltement dans le 
sens de ce qu'a dlt tout a l'heure Mme Brunner; Ja deuxleme, 
c'est qua, du polnt de vue administratlf, c'est quelque chose 
qui est positlf et qui apporte mAme une simplification; la troi
sieme, c'est qua, par un effet collateral - heureuxl -, cela 
nous rapporte 111 millions de francs. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit .... 21 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .•.. 20 Stimmen 

Art. 6 Abs. 1 ; 8 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 6 al. 1; B al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil national 
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Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Wie hoch soll der 
Beitragssatz für nicht beitragspflichtige Arbeitgeber und spä
ter, in Artikel 8, auch für Selbstständigerwerbende sein? Dar 
Nationalrat hat 7,8 Prozent festgelegt, der Bundesrat hatte 
8, 1 vorgeschlagen. Wir hatten nicht im Sinne eines mathe
matischen Kompromisses 7,9 Prozent beantragt - und Sie 
sind dem gefolgt -, sondern weil das auch mathematisch 
und von der Berechnung der Beitragshöhe her die richtige 
Lösung wäre. Nachdem es aber effektiv um Jährlich nur 
21 Millionen Franken geht und die Differenzen zu bereini
gen sind, schliessen wir uns dem Nationalrat an. Das betrifft 
Artikel 6 und Artikel 8. 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Gemäss Beschluss des Ständerates, aber: 
...• bedeutet, wird vom Wohnsitzkanton Obernommen, wenn 
ein ..•. 

Art.11 al. 2 
Proposition de /a commission 
Salon la decision du Conseil des Etats, mais: 
.... une situation intolerable est, sur demande motivee et 
apres consultation d'une autorite designee par le canton de 
domlclle, pris en charge par ce dernier. 

Frlck Bruno (C, SZ), fQr die Kommission: In Artikel 11 geht 
es, wie wir in der Kommission herausgefunden haben, nicht 
um inhaltliche Differenzen zwischen National- und Stände
rat. Aber es geht um offene Fragen, die in der neuen Fas
sung von Artikel 11 alle beantwortet werden. Die Frage ist: 
Wer soll von der Zahlung des Mindestbeitrages befreit sein? 
Wir antworten erstens: Wenn die Bezahlung des Mindestbei
trages eine grosse Härte darstellt, muss der Betrag vom 
Wohnsitzkenton Qbernommen werden. Wir wollen keine 
Kann-Formulierung; wenn die Voraussetzung erfüllt ist, 
muss er Obernommen werden. zweitens ist ein Gesuch un
abdingbar, und drittens muss die zuständige Behörde inner
halb des Kantons auch angehört werden. Dies verlangt eine 
saubere, auch rechtsstaatliche Abwicklung. 
Ein Hinweis: Auf Seite 4 der Fahne befindet sich ein offen
sichtlicher Schreibfehler. Es mQsste heissen ccvom Wohn
sitzkanton», nicht «vom Wohnsitz». Ich bitte, das so 
festzuhalten und Ihren Entscheid so zu treffen. 

Priisldent (Plattner Gian-Reto, Präsident): Sie sind der 
Kommission gefolgt mit der Korrektur der Fahne (ccWohn
sitzkanton» statt ccWohnsitz»). 

Angenommen -Adopte 

Art. 23 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Festhalten 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottier, Frick) 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 23 
Proposition de Ja majorite 
Al.1 
Malntenir 
Al. 5 
Adherer ä la dooision du Conseil national 

Proposition de Ja minorite 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottier, Frick) 
Al. 1 
Adherer ä la dooision du Conseil national 

Abs. 1-AI. 1 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Es geht um die 
Frage der Witwenrenten. Wir haben bei Artikel 23 den Sys
tementscheid zu treffen. Wie Sie sehen, gehöre ich der Min
derheit an und danke Frau Spoerry, dass sie in der Frage der 
Witwenrenten als Kommissionssprecherin amtet. 

Spoerry Vreni (R, ZH), für die Kommission: Die Frage der 
Witwen- oder Witwerrente betrifft die Artikel 23, 24a, 36, 37 
sowie die ganz wichtigen Übergangsbestimmungen. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen, bei der 
Rente für verwitwete Personen bei der Lösung zu bleiben, 
welche unser Rat in der Wintersession 2002 deutlich näm
lich mit 28 zu 15 Stimmen, gutgeheissen hat. Sie hat lusam
mengefasst die folgenden sieben Merkmale: 
1. Die Mehrheitslösung behandelt neu Witwen und Witwer 
gleich, was bei der Lösung des Nationalrates, welche die 
Minderheit vertritt, nicht der Fall ist. Hier fahren verwitwete 
Väter nach wie vor deutlich schlechter als verwitwete Matter. 
2. Mit Bezug auf die kinderlosen Wrtwen wollen sowohl der 
Nationalrat wie auch die Kommissionsminderheit und -mehr
heit die Witwenrente abschaffen. Kinderlose Witwen sollen 
unter bestimmten Voraussetzungen eine einmalige Abfin
dung in der Höhe einer Jahresrente erhalten. Zu betonen ist 
dass die Übergangsregelung für diese neue Vorschrift beim 
Antrag der Kommissionsmehrheit deutlich grosszügiger ist 
als bei der Lösung des Nationalrates. Bel uns wird die 
Witwenrente tor kinderlose Witwen bis ins Jahr 2014 lang
sam, in Fünf-Prozent-Stufen, von 80 Prozent auf 40 Prozent 
zurückgefahren. Erst ab dann beginnt die Phase mit der 
einmaligen Abfindung. Sie finden das in den Übergangsbe
stimmungen in Litera c Absatz 7. 
3. Bei verwitweten Ehegatten mit Kindern - ich betone: Ehe
gatten mit Kindern - wird auch In Zukunft im Gegensatz zum 
Vorschlag des Bundesrates eine unbefristete Witwen- bzw. 
Witwerrente ausbezahlt. 
4. Diese Rente wird nach einer langen Übergangsfrist von 
heute 80 Prozent der entsprechenden Altersrente auf neu 
60 Prozent gekürzt. 
5. Wichtig ist die Feststellung, dass wieder eine Erhöhung 
auf 80 Prozent erfolgt bzw. die normale Altersrente für eine 
allein stehende Person ausgerichtet wird, sobald die verwit
wete Person ins Rentenalter kommt. 
6. Im Gegenzug zur 20-prozentigen Reduktion der Witwen
bzw. Witwerrente erfolgt eine Erhöhung der Waisenrente um 
20 Prozent. 
7. Diese Waisenrente wird für jedes Kind unter 18 Jahren 
bzw. längstens bis zum Alter 25 ausbezahlt, wenn sich das 
Kind in Ausbildung befindet. 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass das neue 
Konzept der Kommissionsmehrheit den grossen Vorteil hat, 
dass es den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen, 
der rechtlichen Gleichstellung von Mann und Frau sowie der 
stark steigenden Erwerbsquote der Frauen in der Schweiz 
Rechnung trägt. Des Weiteren bitte ich Sie sehr, die Über
gangsbestimmungen zu diesem Konzept zu beachten. 
Diese zeigen, wie behutsam und verteilt über verschiedene 
Schritte das neue Konzept eingeführt wird: 
1. Selbstverständlich ist für alle Ehegatten, welche vor dem 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes Ihren Partner durch Tod 
verloren haben, der Besitzstand gewahrt. 
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2. Die heute geltende Regelung greift auch noch drei Jahre 
lang nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revlsion für die verwit
weten Personen für ihre ganze Lebenszeit. 
3. Anschliessend werden in vier Schritten von je drei Jahren, 
also insgesamt über zwölf Jahre, die Witwenrente um 5 Pro
zent gesenkt und die Waisenrente um 5 Prozent erhöht Im 
Klartext heisst das, dass das Konzept mit einer Witwenrente 
von neu 60 anstatt 80 Prozent und einer Waisenrente von 
neu 60 anstatt 40 Prozent frühestens ab dem Jahr 2017 voll 
zum Tragen kommt. Das bedeutet, dass die heute gut 35-
Jährigen dann 50 Jahre alt sind. Das durchschnittliche Alter 
einer Verwitwung liegt bei 55 Jahren. 
Damit ist dargelegt, dass das neue Konzept nicht die Gene
ration Frauen treffen wird, welche sich noch zum Tell wegen 
gesellschaftlicher Anschauungen und/oder zum Teil wegen 
schlechterer Ausbildung während Jahrzehnten ausschliess
lich dem häuslichen Dienst widmeten. Das neue Konzept ist 
für die kommende Generation ausgelegt, In welcher für die 
meisten Frauen zumindest nach der intensivsten Familien
phase eine zumindest teilweise Berufstätigkeit selbstver
ständlich ist. Mit dem Konzept der Mehrheit erhalten diese 
Frauen bei einer frühen Verwitwung, wenn sie noch Kinder 
betreuen müssen oder Kinder in der Ausbildung haben und 
auf eine Unterstützung am dringendsten angewiesen sind, 
mehr Geld als mit dem Konzept des Nationalrates und der 
Minderheit. 
Das Argument der Überversicherung, welches gemäss den 
Ausführungen der Minderheitssprecher in der Wintersession 
2002 zu Kürzungen dieser Renten führen könnte, wurde da
mals sowohl von Frau Bundesrätin Dreifuss wie auch von 
anderen Votanten insofern widerlegt, als davon mit Sicher
heit nicht die verwitweten Personen In finanziell engen Ver
hältnissen betroffen sein werden. Das neue Konzept erreicht 
also überall dort für verwitwete Ehegatten mit Kindern sein 
Ziel, wo es sozialpolitisch notwendig ist. 
Die Mehrheit ist überzeugt, dass sie mit ihrem Konzept für 
die kommende Rentnergeneratlon eine Lösung präsentiert, 
welche die echten sozialen Bedürfnisse sehr gut abdeckt. 
Andererseits nimmt sie Leistungen dort etwas zurück. wo 
eine verwitwete Person im erwerbsfähigen Alter nur noch für 
sich alleine sorgen muss. Im Rentenalter - Ich habe das 
schon gesagt und möchte es nochmals betonen - ändert 
sich gegenüber heute gar nichts. Dieses neue Konzept hat 
zudem den Vorteil, dass es dann, wenn es frühestens ab 
2017 voll operativ ist, der AHV weniger Kosten verursacht als 
der Status quo, an dem der Nationalrat und die Minderheit 
festhalten wollen. Die Differenz liegt bei Immerhin 130 Millio
nen Franken. Angesichts der finanziell ausserordentlich be
lastenden demographischen Aussichten ist jeder vernünftige 
und sozial vertretbare Schritt zur Kostensenkung wichtig. 
Das neue Konzept bringt einen solchen Schritt. Die Mehr
heitslösung kombiniert die unerlässliche Konsolidierung der 
AHV mit den sich klar abzeichnenden Veränderungen der 
gesellschaftlichen Realitäten. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der Kommissionsmehrheit, 
an Ihrem ersten, deutlichen Beschluss festzuhalten. 

Studer Jean (S, NE): Nous sommes malntenant an phase 
d'elimination des divergences. Je crois qua si on veut es
sayer d'aboutlr ä une solutlon, c'est lä en tout cas un des 
deux points qui meritent un effort de notre part. Las debats 
au Conseil national et le fait qua celul-ci persiste ä vouloir 
maintenir le droit actuel montrent combien est sensible la 
question du sort des veuves; une senslbilite qui va bien au
delä de conslderations certes interessantes, mais qul sont 
difficiles, politiquement, ä faire passer dans la population. Si, 
dans un premler temps, je m'etais rallle ä la proposition de la 
commisslon pour reequilibrer le montant des rentes entre la 
veuve et las orphelins, dans cette phase d'eliminatlon des 
divergences, j'estime qu'il appartient ä notre Conseil d'aller 
dans la dlrection du Conseil national pour essayer de trouver 
un terrain d'entente. 
Cette question des veuves me fait tou]ours penser ä la ques
tion du quart de rente de l'assurance-invalidite. II y a une 



00.014 Conseil des Etats 

image qui, dans la population, est attachee au sort qu'on 
doit reserver aux invalides et qui n'a pas permis, au moment 
de la votatlon populaire, de faire comprendre quel interit II 
pouvait y avolr a supprimer ce quart de rente. Eh bien, c'est 
la mAme questlon d'image qui est liee au sort des veuves, et 
je crains pour la 11e revision de l'AVS si la situation actuelle 
n'est pas maintenue. 
Cela me paratt d'autant plus justifie polttlquement que, fina
lement, le gain que l'on fait sur le plan financier est assez 
maigre. Juste avant, une courte majorite de notre Conseil 
a estime que l'on pouvait renoncer a 194 millions de francs 
de rentrees supplementaires. lcl, on parle d'un montant de 
130 milllons de francs de depenses supplementaires par rap
port a la version que defend la majorite de la commission. II 
me semble que, politiquement, l'enjeu n'est pas suffisant 
pour, coate que coate, s'en tenir a notre decision initiale. 
C'est dans ce sens-la que je vous invite a vous rallier, a l'ar
ticle 23, a la decision du Conseil national. 

Frlck Bruno (C, SZ): Schauen wir uns den Systemwechsel 
an, wie er sich auf die einzelne Familie, die Witwe und ihre 
Kinder, auswirkt Die Mehrheit möchte die Witwenrente von 
80 auf 60 Prozent der Altersrente senken und die Waisen
rente von 40 auf 60 Prozent erhöhen, beide also auf 60 Pro
zent festlegen. Welches sind die Auswirkungen? 
Nehmen wir den ersten Fall: Die Kinder befinden sich noch 
in der Ausbildung. Bei einem Kind ist die Rente - Wrtwen
und Waisenrente - gesamthaft gleich hoch wie bisher. Bei 
zwei Kindern gibt es 20 Prozent mehr. Ab dem dritten Kind 
kommt es in der Regel zu einer Überversicherung, auch bei 
den unteren Einkommen - wenn das BVG greift, und das 
greift heute fast überall. Ebenfalls zu einer Überversicherung 
kommt es, wenn die Unfallversicherung eine Rente zahlt 
Also: Es profitieren in der Regel nur jene Witwen mit zwei 
Kindern, das sind etwa 20 Prozent aller Witwen-Walsen
Fälle. Diese profitieren und erhalten 20 Prozent mehr, aber 
nur solange die Kinder in der Ausbildung sind. 
Wie verhält es sich, wenn die Kinder die Ausbildung abge
schlossen haben? Dann spüren alle Witwen mit Kindern ge
genüber heute die Rentenkürzung um 20 Prozent. 
zusammengefasst heisst dies: VorObergehend, solange die 
Kinder in der Ausbildung sind, profitieren die Witwen und 
Witwer mit zwei Kindern. Sobald die Kinder die Ausbildung 
beendet haben, profitieren die Witwen aber nicht mehr. Und 
alle anderen Fälle - Witwen mit einem oder drei und mehr 
Kindern - profitieren in der Regel nicht. Das liegt Im System 
der Mehrheit Wie können Sie 130 MIiiionen Franken spa
ren - Ich verweise auf das Kostenblatt, das Sie für die heu
tige Sitzung erhalten haben-, wenn Sie nicht erheblich Leis
tungen kürzen? 
Und nun Ist die Frage: Ist diese Kürzung gerechtfertigt? Frau 
Spoerry hat zu Recht ausgeführt, dass die Verwitwung in der 
Regel um das Alter 55 eintritt. Dann haben die meisten Wit
wen noch einige wenige Jahre Kinder in der Ausbildung, 
aber in aller Regel nicht mehr lange. Spätestens dann zie
hen sie den Kürzeren, erhalten nur eine kleinere Rente. 
Und nun halten wir uns etwas anderes vor Augen: Alle 
Frauen, welche sich der Kindererziehung und den Kindern 
widmen, haben auch in fünfzehn, zwanzig Jahren Wieder
einstiegsschwierigkeiten. Sie haben es Im Berufsleben 
schwieriger. Das hat nichts mit einem traditionalistischen 
Frauenbild, das hat mit der Realität zu tun. Frauen, die sich 
mit 55 Jahren und später wieder ins Berufsleben eingliedern 
wollen, haben auch künftig Schwierigkeiten. Dies ist ja ge
nau das Alter, in dem es in der Regel ohnehin schwierig ist, 
wieder eine Stelle zu finden. 
Aus diesem Grunde bin ich überzeugt, dass die Lösung des 
Nationalrates die bessere ist. Sie wird nämlich der Situation 
der Frauen besser gerecht. Die Frauen, die sich auch in Zu
kunft, unter modernen Familienbildern, den Kindern widmen, 
sind benachteiligt. Bedenken Sie Folgendes: Die Frauen be
zahlen die 11. AHV-Revislon. Halten wir uns das vor Augenl 
Diese zusätzliche Einschränkung der Kommissionsmehrheit 
finde ich nicht mehr angebracht. Das sollen die Witwen nicht 
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bezahlen mOssen. Ob traditionelles oder modernes Frauen
bild, in beiden Fällen sind die Frauen genau gleich betroffen. 
Folgen Sie der Minderheit 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich möchte Sie 
darauf aufmerksam machen, dass unsere Traktandenliste 
noch Brocken enthält, die wir heute erledigen sollten, und 
dass noch viele Differenzen zu besprechen sind. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG): Ich werde es kurz machen, 
aber ich möchte doch noch einige Worte dazu sagen, Insbe
sondere auch zum Votum von Herrn Frick. Gesellschaftspo
litlsch versuchen wir einen Eiertanz zwischen der gelebten 
und mengenmässig noch vorherrschenden traditionellen 
Aufgabenteilung der Ehen, die vor 1988 geschlossen wur
den, und den heutigen Gegebenheiten, wo die Frauen heira
ten und vielfach auch Kinder haben, ihre Arbeit aber meist, 
zumindest teilweise, weiterfahren. 
Nun bedarf es - das ist meine Meinung - der intellektuellen 
Redlichkeit: Entweder sagen wir den Leuten, dass wir die alt
hergebrachten Lebensformen weiterhin als die gewünschten 
ansehen, und finanzieren sie entsprechend grosszOgig, was 
mit Kosten verbunden ist, oder wir sagen eben deutlich, dass 
wir davon ausgehen, dass die Frauen und Männer nach der 
Heirat im Erwerbsleben bleiben. Wir müssen also schon 
heute bei entsprechenden Übergangsfristen Frauen und 
Männer, Verheiratete, Verwitwete, Geschiedene und Ledige 
in der AHV und im BVG gleich behandeln. Nur damit setzen 
wir das Eherecht von 1988 auch in der Sozialversicherung 
um. Konkret braucht die Angleichung der Witwenrente eine 
grosszüglge Übergangsfrist, und das haben wir auch so vor
gesehen; Sie haben es von der Kommissionssprecherin, 
Frau Spoerry, gehört. Ihren Anliegen, Herr Frick, haben wir 
damit, so meine ich, weitgehend Rechnung getragen. 
Ich denke aber, dass die Angleichung nicht aufgeschoben 
werden darf, denn die junge heiratswillige Frau muss genau 
wissen, was sie dereinst erwartet, sollte sie Witwe werden. 
Nur so, aufgrund gesicherter Rahmenbedingungen, kann sie 
ihren Individuellen Lebensentwurf festlegen. Es sind zudem 
alle flankierenden Massnahmen zu treffen, die dazu führen, 
dass die Verbindung von Erwerbstätigkeit und Mutterschaft 
ohne überdurchschnittliche Parforce-Leistung seitens der 
Matter möglich Ist. Auch hier sind wir ja nicht gerade auf gu
ten Wegen, aber doch auf dem Weg dazu. Auch die mo
derne Altersvorsorge ist untrennbar an eine gesunde 
Alterspyramide, an eine gegenüber heute deutlich höhere 
Geburtenrate von 2, 1 Prozent und an eine ausreichende Er
werbsquote von beiden Geschlechtern gebunden; davor 
dürfen wir die Augen einfach nicht verschliessen. Wir ma
chen diese Revision - auch Herr Bundespräsident Couche
pin hat dies heute schon einige Male erwähnt - nicht für 
diejenigen, die 2003 in Pension gehen, sondern für diejeni
gen, die 2003 in den Erwerbsprozess eingetreten sind. 
Ich ersuche Sie daher dringend, der Mehrheit zuzustimmen. 

Beerll Christine (R, BE): Erlauben Sie mir eine kurze Vorbe
merkung: Wir haben In dieser Vorlage noch zwei wesentli
che Differenzen zu bereinigen. Die eine besprechen wir 
gerade jetzt, das ist die Regelung der Witwenentschädi
gung. Die zweite werden wir anschllessend behandeln, hier 
geht es um die allfällige Abfederung der Flexlbllisierung des 
AltersrOcktritts. In beiden Fällen hat der Nationalrat eine Lö
sung gewählt, die höhere Kosten verursacht als jene, die un
ser Rat beschlossen hat. Bei der Witwenentschädigung 
verursacht die Regelung des Nationalrates mehr Kosten von 
130 Millionen Franken als Jene, die unser Rat beschlossen 
hat. Bei der Abfederung des frühzeitigen Rücktritts hat er 
400 Millionen Franken mehr eingesetzt. 
Vorhin hat Frau Spoerry zu Recht gesagt, es gelte In dieser 
ganzen Diskussion um die Revision der AHV zu schauen, ob 
wir irgendwo sozialverträglich langfristig gewisse Kosten 
einsparen können. Wenn ich diese beiden Differenzen ge
geneinander abwäge, dann ist meine Präferenz völlig klar: 
Bei der Witwenentschädigung schlagen wir Ihnen eine gute, 
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eine zeitgemässe, eine zukunftsgerichtete Regelung vor, die 
langfristig umgesetzt wird - langsam, nicht Oberstarzt - und 
die durchaus in Jeder Beziehung sozlalverträglich ist. Ich 
werde anschliessend bei der Abfederung des flexiblen Al
tersrucktritts für den Einsatz der 400 Millionen Franken plä
dieren. Denn dort bin ich demgegenüber der Meinung, dass 
es wichtig wäre, eine gewisse Abfederung vorzunehmen. 
Die Zahlen kann ich Ihnen anschliessend vorlegen. 
Ich bin - dies immer noch als Vorbemerkung - doch etwas 
erstaunt, dass Herr Studer und Frau Brunner, die sich Im 
ersten Durchgang noch für unsere Regelung der Witwen
entschädigung eingesetzt haben, sich jetzt davon verab
schieden und daran nicht mehr festhalten möchten. Denn 
ich denke, in dieser Abwägung der Entscheide wäre es 
wichtig, die 130 Millionen Franken auf eine sozialverträgliche 
Art und Weise einzusparen. 
Ich möchte noch einmal ganz kurz an all das erinnern, was 
von Frau Spoerry sehr gut und umfassend dargelegt worden 
ist. Die Witwen, die heute eine Witwenrente haben, werden 
in keiner Art und Weise tangiert. Ihre Rechte bestehen fort; 
sie haben keinerlei Einbusse. Ich denke, es ist wichtig, das 
nach vorne zu tragen. Die Rente der künftigen Witwen wird 
langsam, während einer langen Frist, von 80 Prozent auf 
60 Prozent reduziert; Im gleichen Masse, im gleichen Zeit
raum werden die Waisenrenten von 40 Prozent auf 60 Pro
zent erhöht, sodass hier eine Kostenneutralität entsteht. Ich 
denke, es werden hier genau diejenigen Familien begün
stigt, die wirklich auf ein höheres Familieneinkommen ange
wiesen sind, nämlich diejenigen Witwen, die Kinder in der 
Ausbildung zu Hause haben. Das ist doch in der Tat ein Pos
tulat, das sonst überall vertreten wird. Es muss Familien mit 
Kindern geholfen werden und nicht unbedingt allein stehen
den Witwen, die sich in der Tat in den Arbeitsprozess inte
grieren können. 
Wenn wir davon sprechen, wie viele Witwen mit drei und 
mehr in der Ausbildung stehenden Kindern es gibt, dann Ist 
das eine verschwindend kleine Anzahl. Herr Frick hat die 
Zahl dieser Familien in den Vordergrund gestellt. Weniger 
als 1 O Prozent der Witwen haben drei und mehr Kinder In 
der Ausbildung. Das Ist ganz logisch, weil nämlich die Wit
wen meistens irgendwo zwischen 55 und 65 Jahren alt sind, 
und in diesem Alter ist es sehr selten, dass man noch drei 
Kinder In der Ausbildung hat. Im Übrigen haben diese Wit
wen bereits heute gewisse Abzüge zu gewärtigen, weil 
schon nach dem heutigen System Uberverslcherungen vor
kommen können. 
Die Einsparung von 130 Millionen Franken machen wir bei 
den Witwen, die eben keine Kinder mehr in Ausbildung haben 
und die In der Zeit, nachdem die Kinder ausgeflogen sind, 
und noch vor der ordentlichen Pensionierung - mit der Pen
sionierung erhalten sie ja dann wieder 80 Prozent Rente - in 
der Lage sind, sich In den Arbeitsprozess zu Integrieren und 
in Teilzeit zu arbeiten. Kein Mensch spricht davon, dass sie 
sich dann voll beschäftigen müssen - sie erhalten ja noch 
eine Rente von 60 Prozent -, aber von Teilzeitarbeit spricht 
man schon. Wenn Sie die Statistiken ansehen, dann sehen 
Sie, dass gerade sehr viele Frauen zwischen 50 und 62 Jah
ren Teilzeitbeschäftigungen nachgehen. Wir verlangen also 
hier in keiner Art und Welse etwas, das nicht schon heute 
Realität Ist; mit Sicherheit wird es 2017 Realität sein, näm
lich dann, wenn unser System voll zum Tragen kommt. 
Ich bitte Sie also hier, in der Abwägung dieser beiden Diffe
renzen, die wir heute noch zu bereinigen haben, der zeltge
mässen, zukunftsweisenden, etwas billigeren Lösung den 
Vortritt zu geben, damit wir dann bei der nächsten Differenz, 
die wir zu bereinigen haben, wirklich eine sozialverträgliche 
Lösung treffen können. 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: Votre 
Conseil a opte pour le maintlen des conditlons d'ouverture 
du droit a la rente pour les veufs et les veuves avec enfants, 
mais avec une diminution du montant de la rente de 80 a 
60 pour cent et, en parallele, avec une augmentatlon de la 
rente d'orphelin de 40 ä 60 pour cent. Nous pensons que ce 
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modele va dans la bonne directlon. II comporte un certain 
nombre d'elements de politique sociale, que nous soute
nons. Nous pensons que la solutlon preconisee par le 
Conseil national est trop timide, mais - comme l'a dit Mme 
Beerli - il faut voir l'ensemble, les reformes qui restent ä 
faire, et notamment le probleme de la flexiblllsation. 
Dans ce sens, le Conseil federal se rallie volontiers ä la solu
tion du Conseil des Etats pour le probleme de la rente de 
veuve et soutient la flexibilisation suivant le modele du Con
seil national. De cette maniere-la, une flexibillsation est ac
quise; de plus; le modele de rente de veuve et de veuf selon 
le Conseil des Etats permet une economie supplementalre 
qui, dans l'ensemble, permet ä la 11e revision de l'AVS 
d'etre mieux equillbree. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit .... 18 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Es gibt meines Er
achtens keine Bemerkungen mehr zu allen Fragen der Wit
wenrente. Sie haben den Systementscheid getroffen, und 
der geht durch alle Bestimmungen durch. 

Angenommen -Adopte 

Art. 24a 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottler, Frick) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24a 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de /a mlnorlte 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottier, Frick) 
Adherer ä la decislon du Conseil national 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wie ich den 
Kommissionspräsidenten verstanden habe, folgen wir hier 
dem Antrag der Mehrheit. 

Studer Jean (S, NE): Si vous me permettez d'lntervenir, 
Monsieur le President, je soullgne que, la, la questlon ne de
pend pas du fait de savoir comment est regle le droit a la 
rente de veuve. Le probleme conslste a regler le droit a la 
rente de veuve en cas de divorce et a definlr, quelle que solt 
cette rente de veuve, les conditlons qul, en cas de divorce, 
permettent ou non a la veuve de beneficler d'une rente 
apres le deces de son ex-conjolnt. Honnetement, c'est inde
pendant de l'article 23, ce sont deux choses distinctes. Je 
crois qu'on doit aborder cette questlon independamment de 
celle qu'on a tranchee ä l'artlcle 23. 
Pour simpllfier les choses, la sltuatlon actuelle en cas de di
vorce donne ä la veuve dont l'ex-marl est decede un droit ä 
une rente en raison de la presence d'enfants. Le Conseil na
tional, et avec lul la minorite que j'emmene, souhalterait 
creer un lien, dans cette hypothese, avec le versement ou 
non d'une rente alimentaire. Autrement dit, la veuve divor
cee pourralt beneflcier d'une rente de veuve si, effectlve
ment, son ex-con]olnt decedalt et si, au moment du deces, il 
etalt tenu au paiement d'une pension aJimentalre. Ce n'est 
pas le cas malntenant. 
Maintenant, il y a des cas ou, dans certains couples, on sou
haite parfois la mort du conjoint, puis, une fols le divorce pro
nonce, on ne la souhaite plus. Mais, avec le droit actuel, on 
souhaite encore des fois le deces de l'ex-conjoint, car en 
cas de deces de l'ex-conjoint, l'epouse survivante peut tout 



00.014 Conseil des Etats 

d'un coup toucher - et 9a arrlvel - une rente de veuve alors 
qu'elle n'avait droit a aucune rente allmentaire dans le cadre 
du divorce. C'est vraiment une particularite du systeme, et 
cette particularite du systeme, alle a ete voulue parce qua, 
parfois, II arrivait qu'on alt une fausse pension, dans le cadre 
d'un divorce, rien qua pour assurer la rente de veuve. Mais 
je crois que cette crainte-la n'est plus d'actuallte en fonction 
des nouvelles dispositions qui regissent le droit a une pen
sion dans le cadre du nouveau droit du divorce. 
Je pense qu'il faut avoir un lien entre le benefice d'une rente 
de veuve apres un divorce et le versement ou non d'une 
pension, et dire qu'on a droit a une rente de veuve si effecti
vement, consecutivement a un deces, on perd la pension. 
Si, par contre, on n'a pas droit a une pension apres le di
vorce, on ne voit pas pourquoi tout d'un coup la caisse de 
compensation verseralt quand mäme une rente de veuve. 
C'est d'autant plus coherent que ce que vous propose la mi
norite, c'est ce qui existe dans le deuxieme plller. Dans le 
deuxieme pilier, un lien est fait entre la rente de survivants et 
le versement ou non d'une pension due selon le divorce, de 
telle sorte qu'une veuve ne peut pas toucher de la caisse de 
retralte de son ex-mari une rente de survivants si, au mo
ment du deces de son ex-mari, elle ne beneficie pas d'une 
pension. 
Je crois que la, il y a une coherence a garder et. finalement, 
c'est ce qu'a decide le Conseil national et ce que vous pro
pose la minorite. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Die Mehrheit war 
der Überzeugung, dass diese Bestimmung kongruent sei mit 
dem Entscheid bei Artikel 23. Herr Studer führt aus, man 
könne es differenziert betrachten. Das stimmt in der Tat. 

Abstimmung - Vote 
Far den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 
Far den Antrag der Minderheit •••• 17 Stimmen 

Art. 36 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottier, Frick) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 36 
Proposition de Ja majorlttJ 
Maintenir 

Proposition de Ja mfnorlte 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottler, Frick) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja propositlon de la majorite 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottier, Frick) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 37 al.1 
Proposition de Ja majorlte 
Maintenir 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottier, Frick) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 40ter 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Beerii. Studer Jean) 
Abs.1 

4juln2003 

Vorbezogene Leistungen werden in Form von RentenkQr
zungen zurQckbezahlt. Die monatliche KOrzung der Rente 
wird aufgrund der vorbezogenen Durchschnittsrente und 
des KOrzungssatzes, der auch den Beitragsverlust berOck
sichtigt, berechnet. 
Abs.2 
Wird nur die halbe Rente vorbezogen, so wird bis zum 
Erreichen des Rentenalters nach Artikel 21 die monatliche 
RentenkOrzung lediglich aufgrund der Hälfte des KOrzungs
satzes berechnet. 
Abs.3 
Streichen 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 40ter 
Proposition de la majorlte 
Maintenlr 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Brunner Christiane, Beerii, Studer Jean) 
Al. 1 
Des prestations per9ues avant terme sont remboursees 
moyennant des reductions de la rente. La reduction men
suelle de la rente est fixee en fonction de la rente moyenne 
versee par anticipation et du taux de reduction qui prend 
aussi en compte la perte de cotisations. 
Al.2 
Lorsque l'anticipation porte sur la moitie de Ja rente, Ja re
ductlon mensuelle de la rente jusqu'a l'äge de 1a retraite au 
sens de l'artlcle 21 est fixee sur Ja base de la moitle du taux 
de reduction. 
Al. 3 
Biffer 
Al. 4 
Adherer a ia decision du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Bei Artikel 40ter 
geht es um eine Kernfrage der Revision: Es geht darum, ob 
FrOhpensionlerungen ab dem 62. Altersjahr finanziell er
leichtert werden sollen. 
Sie sehen auf der Fahne Folgendes: Der Nationalrat hat an 
seinem System mit den reduzierten Karzungssätzen festge
halten. Die Minderheit Brunner Christiane nimmt die frQhere 
Mehrheitslösung der ständerätllchen Kommission wieder 
auf. Sie haben also grundsätzlich drei Lösungen vor sich: 
jene des Nationalrates, welche nicht von einer Kommissi
onsminderheit unterstatzt wird; jene der Kommissionsmehr
heit auf Streichen und eine andere Form der bevorzugten 
FrOhpensionierung gemäss Minderheit Brunner Christiane. 
Die Frage Ist, ob in der 11. AHV-Revision jährlich 400 Millio
nen Franken fOr die Erleichterung der FrOhpenslonlerungen 
eingesetzt werden sollen. Mit diesem Betrag wOrde der ver
sicherungstechnische KOrzungssatz von 5,8 Prozent fQr Je
des vorbezogene Jahr reduziert. Die reduzierten Sätze fQr 
beide Varianten, Nationalrat und Minderheit Brunner Chris
tiane, finden Sie auf der Fahne. Unser Rat hat sich In der 
letzten Lesung sehr deutlich, mit 26 zu 12 Stimmen, für 
Streichen entschieden. Im Nationalrat hat sich noch eine 
knappe Mehrheit fOr die FrOhpenslonierung ausgesprochen, 
und in unserer Kommission ist der Entscheid deutlich gefal
len. Herr Jenny wOrde trotzdem von einer «starken» Minder
heit sprechen; dieser Entscheid ist aber doch recht deutlich 
gefallen. 
Wie lauten die Argumente gegen den reduzierten KOrzungs
satz bei FrOhpensionierungen? Ich mache das in folgenden 
sieben Punkten: 
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1. Der Betrag von 400 Millionen Franken jährlich verpufft. Mit 
diesen 400 Millionen wird die RentenkOrzung, welche ver
sicherungstechnisch knapp 6 Prozent betragen musste, klei
ner. Nun, was macht das aus? Gemäss Nationalrat macht 
es aus: bei Kleinsteinkommen und einem Jahr Vorbezug 
40 Franken mehr Rente, bei zwei Jahren 60 Franken mehr 
Rente, bei drei Jahren 70 Franken. Die Beträge steigen an -
von den tiefsten Einkommen bis zu den Einkommen um 
50 000 auf 60 bis 11 O Franken -, und sie fallen dann wieder 
ab fOr die höheren Einkommen. 
Halten wir uns die Wirkung vor Augen: Wer sich frOh pensio
nieren lässt, erhält bei den Kleinsteinkommen 40 bis 70 Fran
ken mehr Rente gemäss Nationalrat, die mittleren Einkom
men erhalten 60 bis 110 Franken mehr Rente, die hohen 
wieder etwas weniger. 
Das GerOcht hält sich hartnäckig, auch in den Medien, dies 
sei eine Erleichterung der FrOhpensionierung fOr Leute mit 
Kleinsteinkommen. Das ist es nicht. Leute mit Kleinstein
kommen erhalten 40 bis 60 Franken mehr Rente, mittlere 
Einkommen 60 bis 110 Franken. Mit diesen Kleinbeträgen 
kann sich niemand eine FrOhpenslonierung leisten, weil sie 
zu gering sind, um den Entscheid zu erleichtern, wenn die 
FrOhpenslonierung ohne diese kleine Mehrrente nicht mög
lich ist. Die 400 Milllonen Franken verpuffen, und die kleinen 
Einkommen profitieren am wenigsten; am ehesten profitie
ren die Versicherten mit mittleren und auch mit grösseren 
Einkommen, welche sich die FrOhpenslonlerung ja ohnehin 
leisten können. 
Der soziale Nutzen Ist ein kleiner. Einzuräumen ist, dass ge
mäss der Minderheit die Zahlen zugunsten der kleinen Ein
kommen ein bisschen ausgewogener sind, aber es sind 
noch immer keine signifikante Mehrrenten, die eine FrOh
pensionierung erlauben worden. 
2. Es werden 400 Millionen Franken - das sind 1,4 Prozent 
des AHV-Budgets - wirkungslos eingesetzt. Diese 400 Mil
lionen machen Immerhin 0,2 Prozent Mehrwertsteuer aus. 
Es wäre also auch von unserem Rat inkonsequent, wenn wir 
uns gegen eine unnötig höhere Mehrwertsteuer wehren und 
gleichzeitig eine Ausgabe beschliessen, bei der 400 Millio
nen Franken oder 0,2 Mehrwertsteuerprozente ohne greif
bare Wirkung verpuffen. 
3. FrOhrentner haben von Gesetzes wegen Anspruch auf Er
gänzungsleistungen. Ergänzungsleistungen sind ein gesetz
licher Anspruch und keine Almosen. Dieser besteht, und wer 
als FrOhpenslonär mit dem Einkommen nicht durchkommt, 
kann Ergänzungsleistungen beziehen. 
4. Branchenlösungen der Sozialpartner sind unseres Erach
tens der bessere Weg als eine wirkungslose Giesskanne 
von Staates wegen. Die Baumeister - eine Branche in wirt
schaftlichen Schwierigkeiten - haben es geschafft, sozial
partnerschaftlich die FrOhpensionierung einzuführen. Das ist 
der richtige Weg, und nicht der Weg Ober die staatliche 
Giesskanne. 
5. Der reduzierte KOrzungssatz ist das Eingangstor zur all
gemeinen FrOhpensionlerung. In den Gesprächen wird dies 
auch klar eingeräumt. Wenn wir hier die TOre öffnen, schaf
fen wir die Basis, um zusätzliche Forderungen in der 12., 13. 
AHV-Revision zu stellen. Auch die BefOrworter dieses redu
zierten KOrzungssatzes räumen durchaus ein, dass die Be
träge zu klein sind und nichts bewirken. Doch sie wollen das 
Eingangstor für weitere, zukOnftige Forderungen öffnen. 
6. Ich bitte Sie, den Blick Ober die Grenze Ins Ausland zu 
richten. In den umliegenden Staaten mOssen Oberall wegen 
der finanziellen Schwierigkeiten FrOhrenten abgebaut wer
den. Und wir führen sie ein! Der deutsche Bundeskanzler 
Schröder oder der österreichische Bundeskanzler Schussel 
sind gezwungen, FrOhrenten abzubauen, weil sie nicht fi
nanzierbar sind. Es hat keinen Sinn, wenn wir in der 
Schweiz trotz steigender Lebenserwartung mit Verspätung 
den Weg gehen, den beispielsweise in Deutschland die 
Linke bereits als falsch erkannt hat. 
7. Wer bezahlt eigentlich die 11. AHV-Revision? Es sind die 
Frauen und die Witwen. Alle Verbesserungen, welche an
dere bezahlt hätten, haben Sie abgelehnt. Frauen und Wit
wen bezahlen, und zwar allein 445 Millionen Franken durch 
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die Heraufsetzung des Rentenalters. Gleichzeitig zahlen wir 
400 Millionen Franken fOr FrOhpenslonierungen aus, und sie 
verpuffen als wirkungslose Massnahme. Wäre ich eine Frau, 
wOrde Ich Nein sagen. Ich wäre bereit, meinen Beitrag zur 
Sanierung der AHV zu leisten, aber nicht so, dass das hand
kehrum wirkungslos verpufft, was ich mit dem höheren Ren
tenalter einbringe. Als Mann denke ich ebenso. 
Das sind die Grunde, weshalb wir Sie bitten, mit der Kom
missionsmehrheit am deutlichen Entscheid der letzten Le
sung festzuhalten und die Erleichterung der FrOhpensionie
rung zu streichen. 

Brunner Christiane (S, GE): Je suis une femme, mals je me 
permets quand mAme de conduire la minorite qui veut non 
pas introduire la retraite flexible, mais qui veut la rendre pos
sible pour les petits revenus. Je rappelle a notre president 
de commission que, parmi les petits revenus, II y a une ma
jorite de femmes. Donc, je defends les interAts des femmes 
en defendant la minorlte. 
C'est egalement aux femmes - et pas seulementl - qu'on a 
promis, das la discussion de la 10e revision de l'AVS, puis 
de la 11e revision, qu'on releverait encore une fois l'äge de 
la retraite des femmes a 65 ans, mais qu'en echange on in
troduirait ta retraite flexible. C'etait une promesse du Conseil 
federal a l'epoque. Cela a aussi conduit l'argumentation 
dans le cadre de la 1 Oe revision: relevement de l'äge de la 
retraite des femmes, lntroduction de la retralte flexible. 
II y a une lnegallte crlante par rapport a l'esperance de vie. 
On voit dans les statistiques que l'esperance de vie est tota
lement differente pour les personnes qul entrent dans 1a vie 
active tres töt et ont un travail dur, par rapport aux person
nes qui ont une formation et qui ont peut~tre aussl un travail 
astreignant, mais en tout cas molns dur physiquement. Un 
ouvrler non qualifie, les statistlques le montrent, a une espe
rance de vie de 66 ans. Cela veut dire qu'il touche sa rente 
AVS pendant une annee. II a cotlse toute sa vie comme les 
autres, mais il touche pendant une annee sa rente AVS, et je 
trouve que c'est une inegalite crlante a laquelle II nous faut 
trouver une reponse. 
La majorite de la commlssion dit que ce n'est pas assez, que 
cela ne sert a rien. C'est evident, et j'aurais bien voulu que 
l'on matte au moins les 800 millions de francs dans la possi
bilite offerte ici, mais quand mAmel Pour les beneficlaires de 
toutes petites rentes, c'est vral que l'on peut compter avec 
les prestations complementaires, parce qu'ils en auront sans 
doute besoin. Pour les rentes moyennes, 100 francs par 
mois, ce n'est pas rien. On calcule avec 100 francs de plus 
ou de moins par mois. C'est deja quelque chose, cela va 
dans le bon sens, et moi, je peux vous assurer que, quand 
on falt des calculs pour sa retraite, on ne calcule pas en se 
demandant si l'on aura droit a des prestations complemen
taires ou non. D'allleurs, il y a 30 pour cent des personnes 
qui auraient droit aux prestations complementaires qul ne 
font pas valoir ce droit. Alors, on prendra encore moins en 
consideration les prestations complementalres avant l'äge 
de la retraite. On va se demander a combien la rente AVS se 
montera. Puls, si alle est de 100 francs de plus ou de moins, 
ce n'est pas indifferent pour un petit revenu. Encore faut-11 
savoir, Monsieur le Presldent de la commlsslon, ce qu'on ap
pelle un revenu moyen ou un petit revenu. Je pense pour ma 
part qua ceux qui ont une dlfference de 100 francs par mols, 
par exemple, II taut encore les conslderer comme des petits 
revenus. Donc, les prestations complementaires, contraire
ment a ce que pense la majorite, ne peuvent pes Atre une 
solution pour remplacer la posslbilite, pour des personnes 
qul en ont veritablement besoin, de prendre leur retraite anti
cipee. 
Et je me heurte a l'argument qul consiste a dire de ne pas 
faire comme en Allemagne ou comme allleurs, et de ne pas 
introduire la retraite flexible. Car on introduit la retraite flexi
ble! On dlt simplement que la reductlon est actuarielle, et on 
peut tres blen prendre sa retralte de maniere anticlpee. Je 
vous rends attentlfs a l'article 40ter alineas 1er et 2 dans la 
version du Conseil des Etats, que vous voulez malntenir: on 
introduit la possibilite d'une retralte anticipee avec une re-
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duction qul correspond au taux actuariel. On ne peut donc 
pas dire qu'on ne l'lntroduit pas, elle y est, sinon il faudrait 
mettre un äge fixe et dlre qu'il est impossible de prendre sa 
retraite avant. La seule difference qu'il y a par rapport a la 
version du Conseil national, c'est de savoir si les petlts reve
nus peuvent egalement profiter de la retraite anticipee. 
On peut finalement elever l'äge de la retraite tant qu'on 
veut - vous pouvez continuer a dire qu'il taut travalller 
Jusqu'a l'äge de 67 ou de 70 ans! -, mais II taut aussi voir las 
realites. Las realites, et je las ai particulierement vecues ces 
dernieres annees, c'est que les entreprises elles-mllmes 
procedent a des restructurations et qua, pour lltre sociales -
ce dont Je les remercie -, alles mettent las gens a la retraite 
antlcipee. Et on constate - c'est la derniere enqullte du 
SAKE-News de 2002 - qu'a l'äge de 64 ans, il y a 49 pour 
cent de personnes qui ont pris une retraite anticipee. La ou 
9a change, c'est que ce sont ou bien des personnes qul ont 
eu un bon plan social et ont pu partir, ou bien des personnes 
avec justement un revenu confortable et qui peuvent pren
dre une retraite anticipee mllme si elles ont une diminution 
de leur rente, alors que ce n'est pas necessairement ces 
personnes qui en ont besoln. 
La realite, c'est que, pour dlre: «II taut travailler jusqu'a tel 
äge», il taut qu'il y alt du travail; il taut aussi dlsposer des ca
pacites intellectuelle et physique requises. Ce sont des ap
preciations et des situations individuelles. Les solutions que 
nous offrons dolvent lltre Individuelles, mais alles ne doivent 
pas lltre reservees seulement aux revenus les plus eleves. 
Donc, Je crois qu'on ne donne pas un signe vers un abais
sement de l'äge de la retraite en adoptant la proposition 
de mlnorlte - qui coOte effectivement a peu pres de 400 mil
lions de francs -, on donne un slgne pour une solution sociale 
qui permette aux personnes qul ont des revenus plus falbles 
de prendre une retraite anticlpee si elles an ont besoin. 
Je voudrals juste signaler encore une des differences essen
tielles qui existent entre la proposition de minorite que je 
presente et la solution du Conseil national. En fait, nous 
avions deja prevu cela dans notre solution precedente de 
la commisslon du Conseil des Etats. On falt un calcul com
paratif: c'est-a-dire qu'une personne mariee - en general, ce 
sont des femmes qui soft ont un petlt revenu, soit n'ont pas 
exerce d'activite lucrative - n'a pas droit a ces taux de re
duction-la si, a partir du moment oCI le conjoint part a la re
tralte, son revenu determinant AVS est beaucoup plus eleve. 
Les femmes au foyer ne peuvent donc pas proflter d'un taux 
de reduction plus bas, il taut effectivement que ce soient des 
personnes qui ont exerce une activite lucrative et qui ont un 
petit revenu. 
Je crois donc que nous sommes ici an face d'une position 
extrllmement importante pour le sort de la 11e revision de 
l'AVS et pour le caractere social de l'AVS. 
Je vous prie donc instamment de soutenlr ma proposition de 
minorite. 

Beerll Christine (R, BE): Es Ist falsch, und es Ist irreführend, 
wenn hier gesagt wird, wir sprächen Ober eine Besserstel
lung derjenigen, die sich frOhpensionieren lassen wollen. 
Worüber wir sprechen, ist einzig eine Abfederung der Früh
pensionierung fOr die Leute mit niedrigen Einkommen. Ich 
möchte Ihnen noch einmal diese Schwellen in Erinnerung 
rufen: In den Genuss dieser Abfederung kommen ein
zig Menschen mit einem massgebllchen Einkommen unter 
75 960 Franken Im Jahr. Wir haben dort noch zwei Stufen 
eingebaut. Es gibt eine Abfederung bis zu einem Einkom
men von 49 440 Franken, und dann noch einmal eine Stufe 
bis 75 960 Franken, die anders ausgestaltet Ist Darüber gibt 
es keine Abfederung mehr. Die Einkommen, die darüber lie
gen, haben den versicherungstechnischen Abzug, und in 
diesem versicherungstechnischen Abzug werden auch die 
Beitragsausfälle eingerechnet. Ich denke, es ist wirklich 
wichtig, sich das bewusst zu machen und nicht etwa davon 
auszugehen, dass wir generell für alle irgendwelche Anreize 
in Richtung einer Frühpensionierung schaffen wollen. 
Tatsache ist: Je besser die voraussichtliche Rentensituation 
eines Menschen Ist, die er in Betracht zieht, bevor er den 
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Entscheid fällt, ob er sich frühpensionieren lassen kann oder 
nicht, umso früher erfolgen die Pensionierungen. Das ist sta
tistisch erwiesen, das kann in verschiedensten Gutachten 
nachgelesen werden. Heute lassen sich praktisch aus
schliessllch Kadermitarbeiterlnnen und -mitarbeiter frühpen
sionieren, das heisst Leute, die natOrlich Ober eine volle, 
maximale AHV-Rente, aber auch noch Ober eine gut ausge
baute BVG-Leistung vertagen. 
Tatsache ist auch, dass von den Pensionierten zu Beginn Ih
rer Pensionierung nur 4 Prozent Ergänzungsleistungen be· 
ziehen. Es ist nicht so und kann nicht als Lösung herangezo
gen werden, dass wir einfach sagen: Diejenigen, die keine 
volle AHV-Rente haben und in Frühpension gehen, sollen 
sich doch Ober die Ergänzungsleistungen entschädigen las
sen. Das war ursprünglich auch eine Ansicht, die ich vertrat 
und die sich dann im Rahmen der Kommissionsarbeit zer· 
schlagen hat. Die Ergänzungsleistungen eignen sich nicht 
dafür, bei Leuten mit geringem Einkommen und geringer 
Rente die Frühpensionierung abzufedern, weil sie nämlich 
nur bis zu einem Einkommen von etwa 30 000 Franken aus
gerichtet werden. 17 000 Franken sind die Lebenshaltungs
kosten, die angerechnet werden können, und dann kommen 
noch Miete, Krankenkasse hinzu. Die Grenze fOr die Ergän
zungsleistungen liegt in etwa bei 30 000 Franken. Die Pro
blematik besteht natOrlich - und das möchten wir mit unse
rer Lösung abdecken - vor allem für die Leute mit Einkom
men zwischen 30 000 Franken und 75 000 Franken; bei ih
nen sehen wir vor, dass man noch eine gewisse Abfederung 
vornehmen kann. 
Wir gehen davon aus - und es ist statistisch erwiesen -, 
dass rund 25 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer 
AHV-Leistungen in der Maximalhöhe beziehen; 4 Prozent 
sind im Bereich der Ergänzungsleistungen, wie Ich vorhin 
sagte, sodass man davon ausgehen kann, dass ein grosser 
Anteil unserer Bevölkerung, in etwa zwei Drittel derjenigen, 
die Rente beziehen, in den Bereich zwischen 30 000 und 
75 000 Franken fallen wird, also In den Bereich, Ober den wir 
heute sprechen und wo es wichtig Ist, dass wir eine gewisse 
Abfederung vornehmen. 
Der Kommissionspräsident hat ausgeführt, im Prinzip ver
puffe dieses Geld, denn es handle sich um so kleine Be
träge, dass sie in keiner Art und Weise mehr massgeblich 
seien. Ich muss Ihnen sagen: Ich betrachte diese Argumen
tation als etwas zynisch, denn wenn Sie ein so geringes Ein
kommen haben, dass sich das FreiverfOgbare, das Ihnen 
monatlich noch zur Vertagung bleibt, zwischen 800 und 
1000 Franken bewegt, sind eben 100 Franken nicht nichts. 
Sie können in diesem Fall nicht behaupten, 100 Franken 
seien etwas, was völlig wirkungslos verpuffe, sondern mit 
100 Franken rechnen Sie in einem Budget. Ich habe in mei
nem Leben, in meiner beruflichen Tätigkeit, genOgend Bud
gets mit Leuten erstellt, die ein geringes Einkommen haben; 
100 Franken im Monat zählen, das ist kein Betrag, der zu 
vernachlässigen ist. 
Im Übrigen mQssen wir von Folgendem ausgehen: Wenn wir 
zum Beispiel 50 000 Franken massgebliches Einkommen 
nehmen - einzig, um Ihnen einmal die Zahlen vor Augen zu 
führen -. dann haben Sie eine ausbezahlte Rente von etwa 
1540 Franken. Sie haben eine versicherungstechnisch er
rechnete Rentenreduktion von 200 Franken, und die Abfe
derung macht auf diese 200 Franken 87 Franken aus. Diese 
Abfederung ist - von dieser versicherungstechnischen Re
duktion von 200 Franken aus gerechnet- wiederum ein sehr 
beträchtlicher Betrag. Es sind rund 82 Prozent, die hier bes
ser gesteilt werden, und das hat seine Wichtigkeit und ist 
nicht zu vernachlässigen. 
Ich möchte kurz noch auf das Argument der Branchenlö
sung eingehen, das auch vom Herrn Kommissionspräsiden
ten angebracht worden ist 
Erstens einmal gibt es noch nicht viele Branchenlösungen. 
Diejenige im Baugewerbe ist nämlich auch noch nicht völlig 
operativ, sondern sie ist erst daran, umgesetzt zu werden. 
zweitens muss ich Ihnen sagen: FOr mich ist es nicht ein
sichtig, wieso Jemand mit einem geringen Einkommen, der 
sich frühzeitig in Pension begeben möchte -weil er vielleicht 
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wirklich mOde ist, weil er eine Tätigkeit ausObt, die körperlich 
schwer ist -, nur in eine bessere snuation versetzt werden 
soll, wenn er in der Branche X arbeitet, und nicht, wenn er In 
der Branche Y arbettet. Ich empfinde das als willkOrlich, und 
ich denke, dass die AHV als allgemeine Volksversicherung, 
wie wir sie hochhalten, alle Leute in diesem Land - unab· 
hängig von der Branche, In der sie arbeiten - gleichstellen 
sollte und dass alle Leute hier die Möglichkeit haben sollten, 
auch wenn sie eben ein geringes massgebliches Einkorn· 
men haben, sich frOhzeitig pensionieren zu lassen. 
Ich empfinde diese Differenz hier als eine wichtige Differenz. 
Ich denke, in der Austarierung dessen, was wir jetzt ge
macht haben, sind wir bezOglich der Witwen sparsamer ge
wesen, aber auf eine sozialverträgliche Art. Obschon ich mir 
bewusst bin, dass wir 400 Millionen Franken einzusetzen 
haben, denke ich, dass wir dies hier mit gutem Gewissen tun 
können, ja tun mOssen, weil wir wirklich alle in die Lage ver
setzen sollten, sich frOhzeltig zu pensionieren, und weil wir 
uns hier, wegen der praktischen Unmöglichkeit der Anw~n
dung, in keiner Art und Weise auf die Ergänzungsleistungen 
verlassen können. Sollten Sie die Idee haben, die Ergän
zungsleistungen so anzupassen, dass sie dann wirklich auf 
diesen Fall anwendbar sind, dann wurde das unglaublich 
viel kosten, zulasten des Staates und vor allem - das 
möchte ich Ihnen als dem Ständerat hier dann auch noch 
ans Herz legen - zulasten der Kantone. 
Ich bitte Sie also, der Lösung der Minderheit zuzustimmen. 

Jenny This (V, GL): Im Gegensatz zu Frau Beerli möchte 
ich Sie bitten, an unserem ursprOnglichen Beschluss festzu
halten und auf die soziale Abfederung zu verzichten, also 
der Mehrheit zu folgen. 
Eine soziale Abfederung läuft allen Argumentationen zum 
Trotz auf einen weiteren Leistungsausbau hinaus. Das ist in 
der heutigen Zelt ein falsches Signal und auch unverantwort
lich all jenen gegenOber, die nach uns kommen. Dieser Sozi
alstaat ist gebaut. Jetzt ist Konsolidierung, nur Konsolidierung 
angesagt. Auch wenn die Anliegen und die Argumentationen 
von Frau Beerll überzeugend sind: Die vorzeitige Pensionie
rung hat, wenn schon, kostenneutral zu erfolgen. Ich möchte 
die gleiche Platte nicht immer wieder neu auflegen und ab· 
spielen, aber angesichts der ständig grösseren Lebenserwar
tung ist es falsch, Anreize für diese FrOhpensionierung zu 
schaffen - und das, was wir hier vorhaben, wären Anreize. Im 
Gegensatz zu unserem Kommissionspräsidenten, der nicht 
hier ist, bin ich froh um die ganz klaren Signale unseres Bun
despräsidenten In den letzten Wochen. Ich weiss, er kann 
darauf verzichten, aber ich bin froh, dass jemand aus der Na
tionalliga A hier einmal Klartext gesprochen hat. 
Die nationalrätliche Variante, die nur noch mit 90 zu 83 Stim
men zustande kam, ist deshalb zurOckzuweisen, und Ich bin 
überzeugt, dass der Nationalrat uns folgen wird. Die soziale 
Abfederung kostet nun einmal 400 Millionen Franken und 
belastet auch den Bundeshaushalt mit zusätzlichen 68 Mil
lionen Franken. Wo soll dieser Betrag eingespart werden? 
Wir haben schlicht keine Möglichkeit und haben die finanzi
ellen Mittel dazu nicht. Bedenken Sie bitte auch, dass ab 
dem Jahr 2005 mehr Personen das ordentliche Rentenalter 
erreichen werden, als ins Erwerbsleben nachstossen wer
den. Das ist eine Tatsache, und das wissen wir heute schon. 
FOr das Festhalten am bisherigen System spricht auch, dass 
beim Rentenvorbezug Ergänzungsleistungen beansprucht 
werden können. Eventuell, da gebe ich Frau Beerli Recht, 
muss die Grenze von 30 000 Franken tatsächlich erhöht 
werden. Somit wären dann auch die Anliegen von Frau 
Beerli berOcksichtigt. 
Eine Ergänzungsleistungsregelung bietet zudem zwei ent
scheidende Vorteile: 
1. Sie verhindert, dass Personen, die gar nicht darauf ange
wiesen sind, in den Genuss einer Abfederung gelangen. 
2. Ergänzungsleistungen werden nur an Personen ausbe
zahlt, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, was zusätz
lich den Leistungsexport verhindern wOrde, der sehr be
trächtliche Ausmasse annehmen könnte. 
Das ist der wesentliche, entscheidende Vorteil gegenOber 
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der Variante, wie sie Frau Beerli dargelegt hat, und ich 
möchte Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen und an unse
rem Beschluss festzuhalten. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

00.014 

11. AHV-Revlslon 
11 e revlslon de I' AVS 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1n1) 
NatlonalratlConsell national 07 .05.01 (Erstrat - Premier ConselO 
NatlonalratlConsell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalratlConsell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalral/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalral/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (ZWelllllt - Deuxlllme Consell) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalratlCOnsell national 02.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
NatlonalratlConsell national 04.10.02 (Schluesabstlmmung - Vote flnaO 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Texte de racte leglslatit 3 (RO 2003 256) 
SländeratlConsell des Etats 'Z1 .11.02 (Fortsetzung - Suite) 
SländeratlConsell des Etats 28.11.02 (Fortsetzung- Suite) 
NatlonalratlCOnsell national 04.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 06.05.03 (Differenzen - Olvergences) 
NatlonalratlConseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.08.03 (Fortsetzung - Suite) 

2. Bundesgesetz Ober die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol f6dt§rale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art. 40ter 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG): Es wurde zwar schon vieles 
gesagt, aber ich möchte vor allem aufzeigen, dass man sich 
sehr wohl auch als Frau der Mehrheit anschliessen kann. 
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Immer weniger Leute - ich möchte das den jungen Leuten 
oben auf der Tribüne sagen - stehen im Arbeitsprozess und 
haben immer mehr Leute Im Pensionsalter zu finanzieren. 
Das wird schwierig, und wir müssen darauf achten, dass es 
nicht Probleme gibt, wie es sie bereits In anderen Ländern 
gibt. Wenn wir das nicht wollen, so müssen wir dafür besorgt 
sein, dass die Leute möglichst lange im Arbeitsprozess blei
ben. Bereits heute sind mehr als die Hälfte aller Erwerbstäti
gen mehr als 50 Jahre alt. Es ist daher kurzsichtig, wenn 
man im Zusammenhang mit dem Rentenalter so tut, als 
seien Frühpensionierungen in Stein gemeisselt. Das Gegen
teil ist der Fall. Schon heute arbeitet ein Drittel der im regulä
ren Pensionsalter Stehenden weit über das Alter hinaus, In 
dem sie noch arbeiten müssten. 
Noch einmal: Worum geht es bei der Forderung, den vorzei
tigen Altersrücktritt finanziell abzufedern? Unter der Einfor
derung der sozialen Gerechtigkeit - was immer das im Kon
kreten auch heissen soll - wird verlangt, dass der vorzeitige 
Altersrücktritt so ausgestaltet werden soll, dass auch sozial 
Schwächere und Leute in Tieflohnberufen ohne wesentliche 
Schmälerung der ordentlichen Rente vor Erreichung des or
dentlichen Rentenalters in Pension gehen können. Es gibt 
Menschen, die wegen des Fehlens einer ausreichenden Fle
xibilislerung die letzten Jahre vor der Pensionierung mit Hilfe 
der IV überbrücken. Das ist auch für mich stossend. Ist aber 
Abhilfe über eine Abfederung, welche den technischen Kür· 
zungssatz zwischen 40 und 100 Franken pro Monat mildert 
und noch immer keine volle Rente auslöst, wirklich der Weis
heit letzter Schluss? Ich bezweHle dies. Für die betroffenen 
Personen ändert sich die reale Situation nämlich vielfach 
nicht Viele, von denen hier theoretisch die Rede ist, müs
sen dennoch zusätzlich Ergänzungsleistungen beantragen. 
Diese Lösung ist aus meiner Sicht nicht tauglich und gaukelt 
den Berechtigten etwas vor, das sich dann Im Eintretensfall 
eben anders auswirkt. 
Die AHV ist eine Grundversicherung. Frau Beerli hat das 
auch schon erwähnt. Sie ist umlagefinanziert und basiert auf 
der Solidarität der höheren mit den niedrigen Einkommen 
und der Solidarität zwischen den Erwerbstätigen und der 
Rentnergeneration. Wir können aber aus einem generell an
gelegten Sozialwerk keine Branchen- oder Individualversi
cherung machen. Das Ist wesensfremd, teuer und schafft 
deutlich mehr Aufwand, ohne die Probleme auch wirklich zu 
lösen. Wenn wir nun beim Rentenvorbezug für bestimmte 
Berufe oder Einkommensschichten Sonderlösungen vorse
hen, so verlieren wir uns ins Uferlose. Ich bin deshalb klar 
der Auffassung, dass nur eine versicherungsmathematische 
Rentenkürzung beim Vorbezug zur Anwendung kommen 
kann. 
Ich bitte Sie aus all diesen Gründen, sich der Mehrheit anzu
schliessen. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Nach der Debatte 
drei kurze Bemerkungen zur Klärung: 
1. Für mich besteht ein Widerspruch, der nicht ausgeräumt 
ist Wir sprechen heute von einer absehbaren Erhöhung des 
Rentenalters, und gleichzeitig unterstützten wir die Früh
rente. Das ist für mich ein Widerspruch, der nicht auflösbar 
Ist. 
2. Wer profitiert tatsächlich von diesen Mehrrenten, die hö
her sind als der versicherungstechnische Abzug? Es sind 
zwei Lösungen vorgeschlagen, jene des Nationalrates und 
jene der Kommissionsminderheit. Ich muss klarstellen: Nach 
der Lösung des Nationalrates erhalten auch die höchsten 
Einkommen einen zusätzlichen Betrag. Diesen Schönheits
fehler hat die Kommissionsminderheit in ihrem Vorschlag eli
miniert. Das Ist klarzustellen. Bei der Minderheit Brunner 
wird die Mehrrente bis 75 000 Franken Einkommen bezahlt, 
beim Nationalrat ist es nach oben völlig offen. 
3. Frau Beerli hat eindrücklich dargelegt, Sie sollten an die 
Personen denken, welche 800 bis 1000 Franken Monatsein
kommen haben und dank dem Vorschlag der Minderheit mo
natlich rund 40 Franken Mehrrente erhalten. Bei diesen 
Einkommen wirkt eben, ohne zynisch zu sein, die Lösung 
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nicht. Personen In der Einkommenshöhe sind auf Ergän
zungsleistungen angewiesen. In diesen Fällen, wo wirklich 
Bedarf besteht, greift die Ergänzungsleistung. Wenn wir 
diese 400 Millionen Franken - ich bleibe dabei - zumeist 
wirkungslos einsetzen, entlasten wir letzten Endes nur die 
Kantone um einige Franken Ergänzungsleistung. Das kann 
nicht der Sinn unserer Revision sein. 

Couchepln Pascal, presldent de la Confederation: J'al dlt 
tout a !'heure que l'ensemble des reformes devalent Atre 
vues sous rangle financier aussi. Tout a !'heure, vous avez 
pris une decision qui permet de reduire las depenses, ce qui 
donne ici la possibllite d'ouvrlr - comme l'a souhalte le Con
seil federal depuls le debut - la porte a une flexlblllsation de 
l'äge de la retralte. Cela ne veut pas dlre qu'II y alt une con
tradiction avec une eventuelle elevation ulterleure de l'Age 
de Ja retraite; les choses seralent slmplement repoussees 
en fonction de l'elevation de l'Age de la retraite. 
Depuis qu'II a presente ce projet de 11e revision de l'AVS, le 
Conseil federal a soutenu l'idee de la flexibilisation. II croit 
qua c'est un modele qui n'apporte pas grand-chose a ceux 
qul ont des revenus d'une certaine lmportance, mais qul ap
porte quelque chose a ceux qul ont des revenus faibles, 
comme l'ont dlt Mmes Brunner et Beerli tout a !'heure. 
Avec le modele du Conseil national, qui est celul de la mino
rite, une personne r990lt entre 35 et 114 francs de plus par 
mois qu'avec le modele du Conseil des Etats, ce qui fait en
tre 420 et 1368 francs par an. Ce n'est pas beaucoup, mais 
c'est quand mAme quelque chose pour quelqu'un qui a un 
revenu faible et qul n'a souvent qu'un modeste deuxleme pi
lier, voire pas encore de deuxieme pilier. Le modele de flexi
bilisation propose par le Conseil federal vaut donc la peine 
d'Atre retenu et il a ete ameliore, il faut le reconnaitre, par le 
Conseil national. Dans la mesure ou vous avez pris tout a 
l'heure une decision qui provoque des economies, il est logl
que et acceptable de retenir ce modele de flexlbllisation. 
Cela ne compromet pas l'evolution a long terme du systeme 
de l'AVS, mais demontre au contralre notre volonte de flexi
biliser l'Age de la retraite, ce qui par la mAme permettra de 
l'elever un jour, puisqu'il aura ete demontre que la flexiblllsa· 
tion etalt voulue. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 29 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen 

Art. 40quater 
Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Beerli, Studer Jean) 
Titel 
Kürzungssätze 
Abs.1 
Die Höhe des Kürzungssatzes richtet sich nach dem durch
schnittlichen Jahreseinkommen, das für die Rentenberech
nung massgebend ist. 
Abs.2 
Bei einer verheirateten Person, deren Haushalt nicht richter
lich aufgehoben wurde und deren Ehegatte noch nicht ren
tenberechtigt ist, wird der Kürzungssatz durch das höhere 
Einkommen bestimmt, das sich aus dem Vergleich ergibt 
zwischen dem durchschnittlichen Jahreseinkommen ge
mäss Absatz 1 und dem durchschnittlichen Jahreseinkom
men, das für die Rentenberechnung massgebend wäre, 
wenn auch der Ehegatte rentenberechtlgt wäre. 
Abs.3 
Es gelten die folgenden Kürzungssätze: 
- bis zu einem massgebenden durchschnittlichen Jahresein
kommen in der Höhe des 48fachen Betrages der Minimal
rente: 2,7 Prozent für 12 ganze Monatsrenten; 6, 7 Prozent 
fOr 24 ganze Monatsrenten; 11, 1 Prozent für 38 ganze Mo
natsrenten; 
- ab einem massgebenden durchschnittlichen Jahresein
kommen In der Höhe des 72fachen Betrages der Minimal
rente: 5 Prozent für 12 ganze Monatsrenten; 10,7 Prozent 
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für 24 ganze Monatsrenten; 16,5 Prozent für 36 ganze Mo
natsrenten. 
Abs.4 
Der Kllrzungssatz wird linear abgestuft, wenn das massge
bende durchschnittliche Jahreseinkommen zwischen dem 
Tiefst- und Höchstwert von Absatz 3 liegt oder wenn der Vor
bezug sich auf 1 bis 11 , 13 bis 23. oder 25 bis 35 ganze Mo
natsrenten erstreckt. 
Abs.5 
Der Kllrzungssatz wird angepasst, wenn sich das für die 
Rentenberechnung massgebende durchschnittliche Jahres
einkommen ändert. 

Art. 40quater 
Proposition de la minorite 
(Brunner Christiane, Beerli, Studer Jean) 
Titre 
Taux de reduction 
Al. 1 
Le taux de reduction est determine en fonction du revenu 
annuel moyen determinant le calcul de la rente. 
Al.2 
Pour une personne mariee dont la communaute domestique 
avec son conjoint n'est pas dissoute par decision judiciaire 
et dont l'epoux ou l'epouse n'est pas beneficiaire d'une 
rente, le taux de reduction est determinee par le revenu le 
plus eleve resultant de la comparaison entre le revenu an
nuel moyen selon l'alinea 1er et le revenu annuel moyen qui 
devrait Atre pris en compte si le conjoint avait, lui aussi, droit 
a une rente. 
A/.3 
Le taux de reduction est fixe comme suit: 
- si le revenu annuel moyen determinant ne depasse pas 
48 fols le montant de la rente de vieillesse minimale: 
2,7 pour cent pour 12 rentes mensuelles entieres; 6,7 pour 
cent pour 24 rentes mensuelles entleres; 11, 1 pour cent 
pour 36 rentes mensuelles entieres; 
- si le revenu annuel moyen determinant est au moins egal 
a 72 fois le montant de la rente de vieillesse minimale: 
5 pour cent pour 12 rentes mensuelles entieres; 10,7 pour 
cent pour 24 rentes mensuelles entleres; 16,5 pour cent 
pour 36 rentes mensuelles entieres. 
A/.4 
Le taux de reduction est echelonne llneairement pour des 
revenus annuels moyens qui se situent entre la valeur de 
reference minimale et maximale prevue a l'alinea 3 tout 
comme pour des versements anticipes qui englobent entre 
1 a 11, 13 a 23 ou 25 a 35 rentes mensuelles entieres. 
Al.5 
Le taux de reduction est adapte si le revenu annuel moyen 
qui determine le calcul de la rente subit des modifications. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Der Antrag der 
Minderheit entfällt in der Folge der Abstimmung zu Arti
kel 40ter. 

Art. 87 drittes, viertes Lemma 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 87 trolsleme, quatrleme tlret 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Der Nationalrat 

Art. 102 al. 1 let. e, f; 104 al. 1; 111 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Ständerat 00.014 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Dies ist eine 
Folge des Finanzierungsbeschlusses in Vorlage 1. Wir ha
ben bereits entschieden. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II Bst. c 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottier, Frick) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Eventualantrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
(falls die Mehrheit obsiegt) 
Abs. 6bis 
Bei Verwltwungen bis 1. Januar W (W = zehn Jahre nach In
krafttreten der 11. AHV-Revision) erhalten Witwen, deren 
Kinder keine Waisenrente mehr erhalten, 80 Prozent der 
entsprechenden Altersrente. 

Ch.11 let. c 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Studer Jean, Brunner Christiane, Cottier, Frick) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition subsidiaire de la minorite 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
(au cas oi:J la majorite l'emporterait) 
Al. 6bis 
En cas de deces du conjoint d'lci au 1 er janvier W (W = dlx 
ans apres l'entree en vigueur de la 11e revision de l'AVS), 
les veuves dont les enfants ne pen;oivent plus de rente d'or
phelin toucheront 80 pour cent de la rente de vielllesse cor
respondante. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Sie haben mit 
dem Systementscheid zu Artikel 23 auch diese Frage zu
gunsten der Mehrheit entschieden. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Eventualan· 
trag der Minderheit Brunner Christiane zu Absatz 6bis Ist zu
rllckgezogen. 

Angenommen gemllss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Zlff.111 {Änderung bisherigen Rechts) 
Ch. III {modlflcatlon d'autres actes 16glslatlfs) 

Zlff. 1 Art 77 Abs. 1 Bsl e 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

hat auf unsere Aufforderung hin In der letzten Lesung Artikel ° Ch. 1 art. 77 al. 1 let e 
87 verbessert, die Unebenheiten sind ausgeräumt Wir bit- Proposition de la commission 
ten Sie zuzustimmen. Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 102 Abs. 1 Bst. e, f; 104 Abs. 1 ; 111 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
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Frlck Bruno (C, SZ), fOr die Kommission: Den Entscheid 
haben Sie mit den frllheren Entscheiden zum Finanzie
rungsbeschluss getroften; Sie haben festgehalten. 

Angenommen - Adopte 
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Zlff. 1 Art. 78ter 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch. 1 art. 78ter 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 7 Art. 17a 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Jenny, Cottier, Forster) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 7 art. 17a 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de /a mlnorite 
(Jenny, Cottler, Forster) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte se/on la proposltion de la minorite 

Zlff.12 Art. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch.12 art. 2 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Hier haben wir 
auch beim Finanzierungsbeschluss 1 entschieden. 

Angenommen -Adopte 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Gestatten Sie mir 
nun, da wir am Ende der Vorlage sind, eine Bemerkung. In 
meinen einleitenden persönlichen Bemerkungen habe Ich 
meinen Arger über das Nichterhalten der Akten geäussert. 
Frau Spoerry und ich haben, wie ich im Nachhinein festge
stellt habe, nicht vom gleichen Zeitpunkt gesprochen. Zum 
Zeitpunkt, als die ganze Pressepolemik bereits durchs Land 
ging und am fraglichen Freitag die Presse bereits über alle 
Unterlagen verfügte und wir seitens der Presse ständig mit 
Anfragen konfrontiert wurden, hatten wir noch keine Unterla
gen. Da musste ich mir als getarnter Journalist die Unterla
gen besorgen. Darüber habe ich mich aufgeregt und tue es 
heute noch. Wir haben die Unterlagen nämlich erst drei, vier 
Tage nach den Medien erhalten, als der Gang auf die Sl Pe
tersinsel bereits Vergangenheit war. Da waren die Unterla
gen bereits kalter Kaffee. Wir trinken wieder Kaffee zusam
men, Herr Bundespräsident, aber einen warmen. 
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NationalraVConsell national 25.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
StanderaVConsell des Etats 25.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
NationalraVConsell national 03.10.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
StänderaVConsell des Etats 03.10.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 6589) 
Texte de l'acte leglslatif 1 (FF 2003 6033) 
Text des Erlasses 2 (BBJ 2003 6629) 
Texte de l'acte leglslatlf 2 (FF 2003 6073) 

Le presldent (Christen Yvas, president): En qui concerne la 
11e revislon de l'AVS, je vous propose, d'entente avec la 
commission, de faire trois debats: un debat sur las rentes de 
veuve, un debat sur las rentes en cas d'anticipation (art. 
4oter et dispositions transitoires) et un debat sur le finance
ment. Ce sont las trois points de divergence. 

2. Bundesgesetz über die Alters· und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 11 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi-Obrist, Gross Jost, Guisan, Maury Pasquier, 
Robbiani, Rossini) 
Festhalten 

Art. 23 al.1 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Egerszegi-Obrist, Gross Jost, Guisan, Maury Pasquier, 
Robbiani, Rossini) 
Maintenir 

Dormann Rosmarie (C, LU), fOr die Kommission: In der Tat 
gibt es drei Differenzen - aber massgebende Differenzen -, 
die uns im Blick auf die dritte Lesung geblieben sind: die 
Frage der Höhe der Witwenrente, der Frühbezug der Rente 
und seine soziale Abfederung und der Anteil des Bundes an 
den Mehrwertsteuereinnahmen. Eine eher unbedeutende 
Differenz haben wir bei Artikel 11 beseitigt; hier hat der 
Ständerat eine verbindliche statt einer Kann-Formel be
schlossen. Artikel 11 ist somit bereinigt. 
Eine der grössten Differenzen betrifft die Frage der Witwen
und Witwerrenten. Da gibt es sozusagen zwei Pakete: im er
sten sind Verwitwete mit Kindern und im zweiten geschie
dene Verwitwete betroffen. Das erste Paket betrifft die Arti
kel 23 Absatz 1 und 3, Artikel 36 Absatz 1 und Artikel 37 Ab
satz 1 sowie bei den Übergangsbestimmungen Buchstabe c 
Absätze 1 bis 7. 
Worum geht es bei diesen Artikeln? Ihnen ist bekannt, dass 
bereits bei der 10. AHV-Revision ein Abbau bei den Renten 
vorgenommen worden ist, nämlich bei den kinderlosen Wit
wen bis zum 45. Altersjahr. Bei der 11. AHV-Revision haben 
beide Räte beschlossen, die Rente an kinderlose Witwen, 
die das 45. Altersjahr erreicht haben und mindestens fünf 
Jahre verheiratet waren, auch aufzuheben und an deren 
Stelle eine einmalige Auszahlung in Höhe einer Jahresrente 
vorzusehen. Gleichzeitig ist aber neu eingeführt worden, 
dass diese Witwen Anspruch haben sollen auf Ergänzungs
leistungen, falls sie kein existenzsicherndes Einkommen ha
ben. Die Leistungen der zweiten Säule bleiben dabei unver
ändert. 
Der Nationalrat wollte an den Renten für Witwen und Witwer 
mit Kindern nichts ändern, sondern am Status quo festhal
ten. Das heisst: Jede Witwe und jeder Witwer hat Anspruch 
auf eine Rente, wenn sie oder er im Zeitpunkt der Verwit
wung Kinder hat. Die Rente des Witwers wird mit der Errei
chung des 18. Altersjahres des jüngsten Kindes aufgeho
ben. Die Rente der Witwe bleibt unverändert bis zu deren 
Pension. 
Die Witwen- oder Witwerrente beträgt im Modell der Minder
heit Egerszegi 80 Prozent der dem massgebenden durch
schnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. 
Die Waisenrente beträgt nach diesem Modell 40 Prozent der 
dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen 
entsprechenden Altersrente. 
Der Ständerat will sich der veränderten Situation der Verwit
weten, die sich zunehmend im Erwerbsleben integrieren 
können, Rechnung tragen. Er macht geltend, dass gerade 
sehr viele Frauen zwischen 50 und 62 Jahren einer Teilzeit
beschäftigung nachgehen, und schlägt deshalb vor, die 
Rente an verwitwete Frauen und Männer in einem langsa
men Prozess von heute 80 auf 60 Prozent abzusenken. Das 

Bulletin offlclel de !'Assemblee tederaJe 



17. September 2003 

heisst, im Jahre 2017 wClrde sie nur noch 60 Prozent der 
dem heute massgeblichen durchschnittlichen Jahreseinkom
men entsprechenden Altersrente betragen. Im gleichen 
Mass und im gleichen Zeitraum würden lm Modell des Stän
derates die Waisenrenten von 40 auf 60 Prozent erhöht, so
dass hier eine Kostenneutralität entsteht. Der Ständerat will 
mit diesem Modell diejenigen Familien begClnstigen, die Kin
der in Ausbildung haben und demnach auf ein höheres Ein
kommen angewiesen sind. Der Spareffekt bei diesem Modell 
entsteht in der Tat nicht bei der Anpassung der Waisen-, Wit
wen- und Witwerrenten auf 60 Prozent, sondern beim Weg
fall der Waisenrenten, wenn die Witwenrente nur noch 
60 Prozent statt 80 Prozent der dem massgebenden durch
schnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente 
beträgt. 
Bei diesem Modell, welches der Ständerat mit 21 zu 
18 Stimmen verabschiedet hat, könnten langfristig pro Jahr 
130 Millionen Franken eingespart werden. Diesem Modell 
haben in der nationalrätllchen Kommission für soziale Si
cherheit und Gesundheit 15 Mitglieder zugestimmt. Nach 
Meinung der Kommissionsmehrheit geht diese Lösung in die 
richtige Richtung, da sie der zunehmenden Erwerbstätigkeit 
der Frauen Rechnung trägt. 
Die Minderheit der Kommission - auf sie entfielen 6 Stim
men - hält am Status quo fest. Sie macht geltend, dass 
Frauen gemäss Statistik am häufigsten zwischen dem 55. 
und dem 65. Altersjahr verwitwen - was zutrifft -, und dass 
sie in diesem Alter nur noch selten Kinder in Ausbildung ha
ben, gleichzeitig aber ebenso selten ein Einkommen haben, 
welches ihnen ein existenzsicherndes Fortkommen garan
tiert. 
Zudem macht die Minderheit geltend, dass die Angleichung 
der Witwen- und Waisenrente auf 60 Prozent für eine verwit
wete Person mit einem Kind gleich hoch bleibt wie bisher. 
Bei zwei Kindern gäbe es 20 Prozent mehr. Es trifft zu, dass 
es ab dem dritten Kind zu einer Überversicherung kommen 
kann, was allerdings schon heute der Fall sein kann - auch 
bei unteren Einkommen, wenn die zweite Säule greift. Die 
Minderheit möchte unter keinen Umständen riskieren, dass 
Frauen bei ihrer Verwitwung schlechter fahren, nur weil sie 
sich anstelle eines Erwerbseinkommens ganz oder gross
mehrheitlich den Kindern gewidmet haben. Die Kommission 
hat sich mit 15 zu 6 Stimmen dem Beschluss des Ständera
tes angeschlossen, was die Witwen und Witwer mit Kindern 
betrifft. 
Die zweite Frage betrifft die Artikel 23 Absatz 5, 24a und 36 
Absatz 2. Es geht hier um die Anspruche von geschiedenen 
Verwitweten. Die Mehrheit möchte da klare Regelungen 
schaffen, da zwischen der 10. und der 11. AHV-Revision ein 
neues Scheidungsrecht in Kraft getreten ist, da bei der 
Scheidung alles aufgeteilt wird - d. h. die erste, zweite und 
dritte Säule, alle Vermögens- und Schuldenverhältnisse-, 
da der gegenseitige Erbanspruch erlischt, da als Überbleib
sel nur der Anspruch auf eine Witwenrente bleibt, falls die 
Ehe vor der Scheidung mehr als 1 O Jahre gedauert hat und 
gemeinsame Kinder vorhanden sind. Das heisst also, bei 
mehreren Eheschllessungen könnte der Verstorbene oder 
die Verstorbene mehrere Witwen- oder Witwerrenten auslö
sen. 
Geschiedene sollen aber durch den Tod des geschiedenen 
Partners in keiner Art und Weise schlechter gestellt werden, 
sollen aber auch keinen Vorteil haben, was heute in den 
meisten Situationen der Fall ist. Selbst bei monatlichen Ali
menten von 50 Franken erhält die Witwe beim Tod ihres ge
schiedenen Partners - egal wie lange die Scheidung zurClck
liegt -- die volle Witwenrente. Das erwartet keine Witwe; 
meistens sind diese sehr Clberrascht davon. 
Gemäss der Mehrheit sollen die geschiedenen Witwen kClnf
tlg jenen Betrag erhalten, der ihnen im Scheidungsurteil zu
gesprochen wurde, und sie haben so lange Anspruch auf 
diesen Betrag, wie dies im Scheidungsurteil vorgeschrieben 
ist. In jenen Fällen, in denen bei der Scheidung wegen eines 
zu kleinen Einkommens des Zahlungspflichtigen der ge
schiedenen Frau ein zu kleiner oder gar kein Beitrag zuge
sprochen werden konnte, geht der Rentenanspruch nicht 
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verloren, da in jedem Scheidungsurteil festgehalten werden 
muss, wie hoch der zur Existenzsicherung fehlende Betrag 
ist. 
Wie gesagt: Im Modell der Mehrheit verlieren geschiedene 
Witwen -- oder allenfalls geschiedene Witwer, falls sie einen 
Anspruch auf einen persönlichen Unterhaltsbeitrag haben -
nichts, aber sie erhalten das, was ihnen gemäss Schei
dungsurteil zusteht. Die Mehrheit will einzig und allein Klar
heit und Gleichberechtigung zwischen den verschiedenen 
Verwitweten schaffen. Der Spareffekt allerdings Ist klein; es 
handelt sich um einige Millionen Franken. 
Die Minderheit allerdings hält an der Regelung gemäss heu
tigem Gesetz fest, nach welcher die geschiedene Witwe 
bzw. der geschiedene Witwer in jedem Fall eine Witwen
oder Witwerrente erhält, wenn die Ehe 10 Jahre gedauert 
hat und ihr bzw. Ihm ein persönlicher Unterhaltsbeitrag 
gleich welcher Höhe zugesprochen wurde. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 15 zu 6 Stimmen, die 
Situation der Geschiedenen in einer klaren Lösung zu regu
lieren und ihnen nur noch das zu geben, was ihnen im 
Scheidungsurteil zugesprochen wurde. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: La probleme de 
la rente de veuve et de veuf est un concept qui implique plu
sieurs articles, a savoir pas seulement l'article 23 alinea 1 er, 
mais aussl las artlcles 36 alinea 1er et 37 alinea 1er. La 
questlon est «lmbriquee» parce qua la commission a estime 
qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur ces elements avant 
d'avoir pris position sur l'article 40ter. La majorite a revote 
l'artic!e 40ter tel qu'il avait ete adopte par notre Conseil, a 
savoir 400 millions de francs pour las personnes a revenu 
modeste, ca qui correspond dans la regle aux professions 
las plus astreignantes physiquement, pour leur permettre de 
prendre une retraite anticipee sans etre penalisees de ma
niere excessive - la commission a prls cette decision par 
13 voix contre 8. 
Dans ces conditions, la majorite de la commission a estime 
pouvoir se rallier a Ja conceptlon du Conseil des Etats, a sa
voir reduire la rente de veuve et de veuf a 60 pour cent et 
augmenter la rente d'orphelin de 40 pour cent a 60 pour 
cent, tout an echelonnant ces adaptations sur douze ans. 
C'est la lettre c des dispositions transitoires. 
Une minorite a estime toutefois qu'une rente reduite a 
60 pour cent cree des conditions particulierement lnjustes 
apres l'extinction du droit a la rente d'orphelin, an particulier 
pour les revenus modestes des femmes qui, souvent, n'ont 
pas droit a un complement LPP faute d'avoir ete en mesure 
d'y contribuer. 
La commission a pris sa decision par 11 voix contre 8 et 
avec 2 abstentions. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Im Namen einer gros
sen Minderheit bitte ich Sie, auf die Lösung des Ständerates 
zu verzichten und an der Fassung des Nationalrates festzu
halten. Überlegen Sie sich: Das Sparziel mag richtig sein, 
Sie können es vor Augen haben. Aber ich muss Ihnen sa
gen: Dieser Weg ist falsch, und wir sind hier dabei, einen 
grossen Fehler zu machen. Weshalb? 
Wenn wir die Waisenrenten um 20 Prozent aufstocken, dann 
ist das richtig für jene, die nur ein Kind haben, oder für Per
sonen aus gewissen Einkommensgruppen, die zwei Kinder 
haben. Alle andern werden von dieser Aufstockung nichts 
wahrnehmen. Wenn wir auf der andern Seite die Witwenren
ten um 20 Prozent kClrzen, dann entsteht nur dort keine 
Lücke, wo frClher eine Überdekkung vorhanden war. Wir sind 
einfach gesellschaftlich noch nicht so weit, davon ausgehen 
zu können, dass alle Frauen mit Familie berufstätig sind. 
Schauen Sie einmal in die Statistik: Heute sind 73 Prozent 
der Witwen erwerbstätig, wenn sie 50 bis 54 Jahre alt sind. 
Von den 55- bis 61-Jährigen sind es aber nur 57 Prozent. Es 
ist nicht so wie bei unseren Kindern oder bei den jüngeren 
Frauen, dass sie versuchen, Beruf und Familie aufeinander 
abzustimmen. 
Ich kann Ihnen sagen: Aus der Studie des BSV geht klar 
hervor, dass 25 Prozent aller Witwen heute nur von der Wit-
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wenrente leben - wir haben die gesellschaftlichen Bedin
gungen noch nicht, wir haben nicht genOgend familienex
teme Betreuungsmöglichkeiten. Eine Frau, die nebenberuf
lich tätig ist, hat heute noch nicht die Möglichkeit, sich eine 
zweite oder eine dritte Säule anzusparen: Es ist einfach zu 
frOh, um solche Korrekturen zu machen. 
Nun heisst es ja in der Fassung des Ständerates, dass die 
Übergangszeit 17 Jahre dauert. Da muss ich Ihnen sagen: 
Es ist nicht richtig, eine solche Fassung in die 11. AHV-Revi
sion zu packen. Wenn wir Korrekturen machen, dann müs
sen wir dazu stehen, vor allem auch, wenn sie so funda
mentale Eingriffe in das System bringen; denn wir werden 
innerhalb der nächsten 17 Jahre ganz sicher eine 12. AHV
Revision durchführen müssen und werden dann bereit sein 
können, den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu 
tragen. 
Ich bitte Sie, in Ihre Überlegungen mit einzubeziehen, dass 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV und nicht 
einfach «AV» heisst. Ein Ehepaar hat heute nur eine Rente 
von 150 Prozent, mit den restlichen 50 Prozent werden die 
Hinterlassenenrenten finanziert. Wenn wir den Weg gehen 
und dieser Weg ist durchaus in Jahrzehnten möglich -, dann 
mOssen wir den Ehepaaren aber zweimal hundertprozentige 
Renten zugestehen. Wir können mit diesem neuen Artikel 
keine neue Not schaffen. Die Zeit ist einfach noch nicht reif. 
Es ist möglich, dass dieses Problem in gewissen städtischen 
Gegenden weniger vorhanden ist; aber in den ländlichen 
Gegenden, wo eine Frau drei, vier Kinder hat, Ist es nicht 
möglich, dass sie nach Abschluss der Familienphase wieder 
in den Beruf gehen will. Wir sind einfach noch nicht so weit. 
Nachdem ich mich in der Bevölkerung umgehört habe - und 
jetzt in der Wahlzeit haben wir ja häufig Gelegenheit zu Kon
takten-, kann ich Ihnen sagen, dass sich vor allem erzbOr
gerliche Kreise gegen diese Kürzung wehren, weil sie davon 
ausgehen, dass sie für die Familie zu Hause zu sorgen ha
ben und auch bereit wären, wirklich für das Wohl und eine 
sichere Zukunft der Witwen zu sorgen. 
Ich richte mich jetzt vor allem an die FDP- und die SVP-Frak
tion. Der Arbeitgeberverband hat immer gesagt, das Spar
ziel sei richtig, der Weg sei falsch. In den letzten Zuschriften 
ist er von dieser Formulierung abgekommen und äussert 
sich gar nicht mehr zu diesem Problem. Aber Tatsache ist: 
Wenn Sie hier dem Ständerat zustimmen, gehen Sie einen 
falschen Weg. Sie schaffen nur Not und Ungerechtigkeiten, 
weil diese Lösung heute einfach noch nicht möglich ist. 
Ich bitte Sie hier wirklich, am Beschluss Ihres Rates festzu
halten. 

Maury Pasquler Liliane (S, GE): Depuis le debut des tra
vaux sur la 11e revision de l'AVS - Je vous rappelle que le 
message du Conseil federal date de bientöt quatre ans, - le 
groupe socialiste s'est efforce de trouver des solutions qui 
tiennent compte a la fois de Ja necessaire consolidation fi
nanciere de cette assurance sociale et de l'adaptation, ne
cessaire eile aussi, a l'evolutlon des styles de vie et des 
carrleres professlonnelles de la population suisse. 
C'est alnsi que nous avons toujours tente de prendre en 
campte les elements nouveaux portes a notre connais
sance, tels l'augmentatlon du taux d'actlvite des femmes et 
de l'esperance de vie des femmes et des hommes; mais 
aussi le feit que les femmes contlnuent d'ätre surrepresen
tees dans le travail a temps partial et dans les falbles cate
gories de revenu; ou encore le falt que las hommes de ces 
mämes faibles categorles de revenu ont une esperance de 
vle plus courte que les autres et ont de ce fait plus de rlsque 
de mourir avant l'äge de la retraite en laissant des veuves et 
eventuellement des orphelins. C'est justement de ces cate
gorles de la population dont nous discutons maintenant. 
Dans son message, le Conseil federal proposalt ni plus ni 
moins d'aligner la rente de veuve sur celle de veuf, en raison 
de l'evolution de l'activite professionnelle des femmes et au 
nom de l'egalite, realisant ainsi pres de 800 millions de 
francs d'economies. Cette solution, qui anticipe largement 
sur la situation actuelle des femmes qui deviennent veuves, 
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a ete rejetee car alle aurait cause beaucoup trop de degäts 
dans la population concemee. 
Nous avons maintenant a choisir entre la solution du Conseil 
des Etats, qui va dans la mäme direction que le projet initial 
du Conseil federal, et celle du Conseil national, qui est lar
gement plus adaptee a ce que nous connalssons de la situa
tion des femmes a l'heure actuelle, des femmes qui devien
nent veuves. 
II convlent de rappeler lci quelle est la sltuatlon de ces fem
mes. Mäme si nous n'avons pas beaucoup de renselgne
ments - une fois de plus, on ne peut que deplorer la pauvrete 
statistique en Suisse -, nous savons en effet que la plupart 
des veuves sont ägees de plus de 50 ans. Nous savons que 
leur revenu annuel moyen provenant d'une activite lucrative 
est de !'ordre de 16 000 francs, alors que celles dont le ou les 
enfants ont plus de 18 ans gagnent 25 000 francs par an, ce 
qui est loin d'ätre considerable, vous en conviendrez. Nous 
savons encore que, selon les etudes, de 72 a. 90 pour cent 
des veuves ne partagent pas leur via avec un nouveau parte
naire, ce qui ne leur permettra pas de compenser une even
tuelle dlminution de rente. 
Dans un premier temps, certes, on peut trouver la solution 
du Conseil des Etats Interessante. Elle va dans la banne di· 
rection du point de vue de l'integration des femmes sur le 
marche du travall; alle est apparemment plus genereuse 
pour les femmes qui ont plusieurs enfants. Mais attention! 
Ce n'est la Justement qu'une apparence. En effet, la solu
tion du Conseil des Etats permet de faire plus d'economies 
justement parce que la plupart des femmes deviennent veu
ves peu avant ou apres que leur enfant alt atteint l'äge de 
18 ans. De ce feit, alles vont se retrouver avec une rente re
duite au moment de leur veuvage ou peu de temps apres. 
Quand on connait Ja difficulte pour les personnes d'un cer
tain äge de se reintegrer dans le monde du travail, ou mäme 
d'augmenter leur taux d'activite, on mesure les consequen
ces de toute modlfication du taux des rentes. 
Pour cette raison, au nom du groupe socialiste, je vous invite 
a reporter des mesures plus energiques a. une revlslon ulte
rieure de l'AVS et a vous satisfaire de la solution initlalement 
acceptee par le Conseil national et reprlse par la mlnorlte 
Egerszegi. Cette solution est ia seule raisonnable, et je vous 
rappelle qu'elle consiste deja en une reduction de presta
tlons. 

Meyer Therese (C, FR): Le groupe democrate-chretien sou
tiendra massivement le concept de la minorite a l'article 23 
et sulvra la commission aux articles 24a, 36 et 37 concer
nant les rentes de veuf et de veuve. 
Le groupe democrate-chretien veut assurer une rente de 
veuf et de veuve a toutes les personnes qui ont des enfants 
a charge. II veut aussi assurer une rente sur Ja base actuelle 
a toutes les femmes qui ont eu des enfants et qui sont frap
pees de veuvage. La version du Conseil des Etats, qui pro
pose d'elever la rente d'orphelin de 40 a 60 pour cent de la 
rente de vieillesse et de baisser la rente de veuf et de veuve 
de 80 a 60 pour cent de la rente vieillesse, a ete vivement 
combattue au sein de notre groupe pour deux raisons ma
jeures. 
D'une part, le benefice escompte par Ja hausse de la rente 
d'orphelin, qui aurait pu avantager Je conjoint survivant pen
dent qu'il a des enfants a charge, est estompe assez grave
ment par Jes plafonnements de la rente en correlation avec 
le deuxieme pilier et en cas de surassurance. Dans beau
coup de cas, ce sera un resultat nuJ, en tout cas a. partlr du 
troisleme enfant. 
D'autre part, une personne ne connatt ni !'heure ni Je jour 
d'un veuvage. Avec la decision du Conseil des Etats, des 
femmes qui ont consacre beaucoup d'annees a i'education 
de leurs enfants pourraient ne recevoir qu'une rente tres 
bassa, si alles devenaient veuves lorsque les enfants ne 
sont plus a charge. Elles pourraient ätre en difflculte car, a 
50 ans et plus, ce n'est pas facile de se reinserer dans le 
monde du travail et justement, le premier pilier est fait pour 
proteger des groupes de population qul ont une securite fi
nanciere plus faible. 
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La proportion de femmes qui travaillent est II est vral de plus 
en plus elevee, ma!s les femmes ont malgre tout souvent 
des revenus faibles et alles travaillent a. temps partial pour 
s'occuper de leur famille. Dans le modele social d'auJour
d'hui, le concept de la majorite est trop penalisant pour les 
mamans. Ce concept coupe 400 francs par mois et, au lieu 
de 1600 francs de rente maximale, las veuves qui n'ont plus 
d'enfants a. charge recevront 1200 francs. Vous savez qua 
si on a la part obligatoire du premier pilier, actuellement la 
rente est a. peine de 1000 francs. Si eile est reduite a. 
60 pour cent pour las veuves, vous voyez ce qui raste pour 
faire tourner un manage dans ces conditions difficiles! 
A 1a lumiere de toutes ces remarques et observations, le 
groupe democrate-chretien soutiendra la minorite de la com
mission. 

Heberleln Trix (R, ZH): Wir befinden uns ja heute mit die
sem Artikel nicht in der ersten Beratung, sondern der Stän
derat hat zweimal ganz klar der Lösung der Mehrheit 
unseres Rates zugestimmt, so, wie sie auch die Mehrheit 
der FDP-Mehrheit unterstOtzt. Worum geht es? 
Nochmals: Ich möchte betonen, dass wir die Änderungen 
nicht hochspielen sollten. Bei verwitweten Ehegatten - ich 
betone, Ehegatten mit Kindern - wird auch in Zukunft im Ge
gensatz zum ursprOnglichen Entwurf des Bundesrates eine 
unbefristete Witwen- respektive Witwerrente ausbezahlt. 
Diese Rente wird nach einer langen Übergangsfrist von 80 
auf 60 Prozent gekOrzt. Im Gegensatz zu dieser 20-prozenti
gen Rentenreduktion erfolgt eine Erhöhung der Waisenrente 
um 20 Prozent. Bei Witwen mit Kindern wird also diese Re
duktion kompensiert. Die Waisenrente wird fOr jedes Kind 
unter 18 Jahren ausbezahlt, längstens bis zum 25. Alters
jahr, wenn sich das Kind noch in Ausbildung befindet. 
Die heute geltende Regelung - damit komme ich zur Über
gangsfrist - wird noch während drei Jahren nach Inkrafttre
ten der 11. AHV-Revision und den verwitweten Personen fOr 
ihre ganze Lebenszeit ausbezahlt. Anschliessend wird dann 
in vier Schritten von je drei Jahren, also insgesamt Ober 
zwölf Jahre, die Witwenrente jährlich um 5 Prozent gesenkt 
und die Waisenrente um 5 Prozent erhöht. Das heisst im 
Klartext, dass die Witwenrente von neu 60 anstatt 80 Pro
zent im Jahre 2017 voll zum Tragen kommen wird. 
Ich denke, mit dieser Regelung können wir nun wirklich alle 
leben. Insbesondere auch diejenigen sollten sich davon 
Oberzeugen lassen, welche die Gleichberechtigung der Ge
schlechter in all ihren Vorstössen, in all ihren rechtlichen 
Schritten zum Thema machen. Die Differenz hier liegt bei 
immerhin 130 Millionen Franken. Die FDP-Fraktion wird in 
ihrer grossen Mehrheit der Lösung zustimmen, wie sie der 
Ständerat zweimal beschlossen hat, wie sie auch der Bun
desrat heute unterstOtzt und wie sie die Kommissionsmehr
heit ganz klar beantragt. 

Präsident (Christen Yves, Präsident): Die grOne Fraktion un
terstOtzt die Minderheit. Die liberale Fraktion unterstützt die 
Mehrheit. 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: Je crois 
qu'au point ou nous en sommes, il faut voir les choses de 
maniere un peu generale et voir que le probleme que l'on 
discute, l'adaptation des rentes de veuve et d'orphelin, est 
lie aussi a l'autre probleme sur lequel on a a. se prononcer, a. 
savoir le soutien, ou non, du modele du Conseil national 
pour Ja rente flexible, qui entraine une depense supplemen
taire de 400 millions de francs. 
La maJorite de la commission s'est ralliee, en ce qui con-

··cerne la rente de veuve et d'orphelin, a la solution du Con
seil des Etats, et nous l'approuvons. Cela nous permet de 
soutenir l'attribution de 400 millions de francs, suivant le mo
dele du Conseil national, pour la retraite flexible. Une chose 
ne nous paraTt pas possible, c'est de soutenir la minorite 
pour ce qui concerne Ja rente de veuve et d'orphelin et de 
soutenir en meme temps l'appui a. Ja retraite flexible, parce 
que dans ce cas, l'ensemble du paquet ne repond pas aux 
exlgences d'economies que nous avons. 
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Avec la solution du Conseil das Etats en matlere de rante et 
l'attrlbution de 400 millions de francs - que nous soutenons, 
je la repeta - pour la retraita flexible, la 11 a revision entrai
nerait una amelioration de revenu da l'AVS da 527 mllllons 
de francs. Nous asperions plus au depart, mals 527 millions 
de francs nous paraissent convalncants. 
Pourquoi preferons-nous la solution du Conseil das Etats 
plus las 400 millions da francs a. la solution de la minorite 
sans les 400 millions? Tout simplement parce que catte so
lution est plus visionnaira et prend miaux en compte les evo
lutions qui vont se faire Jour dans le domaine da l'assurance
viaillessa et survivants. La 11a revision de l'AVS sera suivia 
par une 12e revision qui davra donner des reponsas aux 
problemes qui se posent a. l'horizon 2015, et je suis con
vaincu que les reponses passaront par une elevation de 
l'äge de reference. Je pense qu'on na parlera plus alors 
d'äge de ratraite. Mais catte elevation de l'äge de referance 
n'est possible quasi eile est accompagnea par une flexiblli· 
sation de l'äga da la ratralte en dassous et an dessus de 
l'äga da referenca. Je soutians ceux d'entre vous qui, en vo
tant las 400 millions de francs pour la retraite flexible, favori
sent l'adaptation future de l'äga de reference et parmettent 
ainsi plus facilemant la passage a. une elevation da l'äge de 
reference par rapport a la situation actuella. 
Las 400 millions da francs sont utilas et necessaires pour 
donner un signal clair a la population qua l'elevation da l'äge 
de la retraita, de l'äge da reference, n'est pas une masure 
rigide. C'est una masure qui correspond a. l'evolution de la 
societe. Elle a ete adoptea par las societes avancees, mo
dernes, sociales-democrates du nord da !'Europa, et c'est 
une mesure juste. Encore faut-il qu'ella soit accompagnee 
par un cartain nombre da cauteles et notammant par une 
flaxibilisation de l'äge de la retraite. En donnant aujourd'hui 
ca signal, vous permettaz d'avancer dans ca secteur. 
En ce qui concarne la solution du Conseil des Etats pour las 
rentes de vauve et d'orphelin, eile ast probablemant un petit 
peu an avance par rapport a. l'evolution das esprits. Lors
qu'elle antrera an vigueur, ja panse qu'alla sera an accord 
avec l'evolution da la societe. 
C'ast la raison pour laquelle le Conseil federal soutient la so
lution du Conseil des Etats qui ast aussi calla de la majorite 
de votre commission en ce qui concarne las rantes de veuve 
et d'orphelin. II soutiant aussi le gaste an faveur da la flexibi
lisation de l'äge de la ratraita, gaste necessaire pour prepa
rer la 12e revision de l'AVS qui vlandra immediatement 
apres qua celle-ci aura ete adoptee, si referendum il y a, par 
la peuple. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag dar Mehrheit .... 78 Stimmen 

Art. 24a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Dormann Rosmarie (C, LU), tar die Kommission: Noch eine 
kurze Erklärung, was die Frage der geschiedenen Witwen 
und Witwer betrifft. Dazu gibt es keine Minderheitsanträge. 
Das haisst, dass die Situationen der Geschiedenen gemäss 
der Mehrheit der Kommission geregelt ist. Da erObrlgt sich 
eine weitere Abstimmung. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: II s'agit donc des 
dispositions reglant le cas des rantes de veuve ou da vauf 
pour les conJoints divorces, qul sont egalament mentionnees 
dans las articles 23 alinea 5 et 36 alinea 2, l'ansambla cons
tituant un tout. La commission constate qua l'ensemble des 
acquis se trouva partage a. l'occasion d'un divorca, sauf la 
rante da veuve. II Importe par consequent que celle-ci soit 
fixee en fonction du jugement, sans qu'il y ait ni gain ni perte 
pour l'interessee ou l'interesse, et qu'ella ne depassa par 
consequent pas la contribution d'entretian decidea. 
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Pour cette raison la commission maintient la decision de no
tre Conseil, par 15 voix contre 6. 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2 
Festhalten 

Art. 36 
Proposition de Ja commlssion 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 37 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Le presldent (Christen Yves, president): Nous passons 
maintenant au debat sur las rentes an cas d'anticipation. 

Art. 4oter 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Triponez, Borer, Bortoluzzi, Egerszegi-Obrist, Gutzwiller, 
Heberlein, Pfister Theophil, Widrig) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Gina 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 4oter 
Proposition de /a majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Triponez, Borer, Bortoluzzi, Egerszegi-Obrist, Gutzwiller, 
Heberlein, Pfister Theophil, Widrig) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Gina 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Trlponez Pierre (R, BE): In Namen der Kommissionsminder
heit beantrage ich Ihnen, bei Artikel 40ter dem Ständerat zu 
folgen. Es geht hier um den Vorbezug von AHV-Leistungen 
vor dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters. Wir alle 
wollen im Rahmen dieser 11. AHV-Revision im Sinne der 
Flexibilisierung des Rentenalters einen vorgezogenen Ren
tenbezug ermöglichen. Nach Auffassung unserer Kommissi
onsminderheit und im Einklang mit dem Ständerat, der sich 
bereits zum zweiten Mal intensiv mit dieser Frage auseinan
der gesetzt hat, soll aber ein solcher Vorbezug versiche
rungstechnisch neutral erfolgen. Das heisst konkret, dass 
die AHV-Renten für Frühpensionäre um den versicherungs
technisch korrekten Gegenwert der vorbezogenen Leistun
gen gekürzt werden. Dies bedeutet eine Kürzung der Rente 
um 5,4 Prozent bei einem um ein ganzes Jahr vorgezoge
nen Altersrücktrltt. 
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Dieser versicherungstechnisch unbestrittene Kürzungssatz 
ist nach Auffassung unserer Kommissionsminderheit der 
einzig sachlich vertretbare Ansatz, um dem Solidaritätsge
danken voll und ganz gerecht zu werden und um irgendwel
che Querfinanzierungen, Verzerrungen und sogar mögliche 
Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Würde man der Kommissi
onsmehrheit folgen und, je nach der politischen Empfindlich
keit oder Empfindsamkeit, von der Versicherungsmathema
tik abweichen und sogar - ich verweise auf den Eventualan
trag der Mehrheit in den Übergangsbestimmungen und auf 
den heute ausgeteilten Antrag Cina - unterschiedliche Kür
zungssätze vorsehen, so hätte dies unweigerlich eine Un
gleichbehandlung der Versicherten zur Folge. 
Eine soziale Abfederung im Sinne der Mehrheit würde zu
dem einen gefährlichen Anreiz zum vorzeitigen Altersrück
tritt bilden, gerade bei Personen, welche ohne Not ihre 
Beitragspflicht bis zum ordentlichen Pensionierungsalter lei
sten können. Auch angesichts der demographischen Ent
wicklung, der Zukunftsperspektiven unserer Demographie, 
wäre ein solcher Anreizmechanismus sozialpolitisch und 
wirtschaftlich schlicht und einfach eine falsche Weichenstel
lung. 
Schliesslich weist die Kommissionsminderheit nochmals mit 
Nachdruck auf die finanziellen Konsequenzen der _variante 
der Kommissionsmehrheit hin. Es ist nach unserer Uberzeu
gung angesichts der finanziellen Perspektiven unserer AHV 
nicht zu verantworten, für die vorzeitige Pensionierung einer 
Minderheit der Erwerbstätigen der Mehrheit der AHV-Bei
tragszahler Mehrkosten in der Grössenordnung von jährlich 
400 Millionen Franken aufzubürden, abgesehen davon, dass 
eine solche Lösung auch den Bund gegen 70 Millionen Fran
ken kosten würde. 
Im Namen unserer starken Kommissionsminderheit ersuche 
ich Sie deshalb, bei Artikel 40ter dem Beschluss des Stän
derates zuzustimmen. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Wir befinden uns in der Schlus
sphase dieser 11. Revision der AHV. Es gibt noch einige 
letzte wichtige Differenzen, wobei die Fronten zwischen den 
Räten als verhärtet und kaum überwindbar einzustufen sind. 
In dieser verfahrenen Situation, in welcher die Gegensätze 
zwischen den Räten unlösbar scheinen und die bisherigen 
Lösungen zu völlig unterschiedlichen, einseitigen Ergebnis
sen führen, zeige ich im Namen der CVP-Fraktion einen Ver
mittlungsweg auf. Wie meine Fraktionskollegin Therese 
Meyer in ihrem Votum zur Neureglung der Witwenrenten be
reits ausgeführt hat, präsentieren wir Ihnen zu den derzeit 
diskutierten Problemfeldern der ersten Säule unserer Alters
vorsorge ein Gesamtkonzept. 
So haben wir Ihnen vorgeschlagen, an der bisherigen Lö
sung des Nationalrates in Bezug auf die Witwenrente festzu
halten - ich danke, dass Sie diesem Antrag zugestimmt 
haben. Gleichzeitig werden wir im Rahmen des Entlastungs
programms auf die Aussetzung des Mischindexes verzich
ten. Obendrein schlagen wir Ihnen in Bezug auf die strittige 
Frage der sozialen Abfederung der Frühpensionierungen ei
nen Ausweg vor. Mit dieser Lösung stehen wir zur Konsoli
dierung der AHV. Gleichzeitig bringen wir damit aber auch 
zum Ausdruck, dass wir ein Alter von 65 Jahren für beide 
Geschlechter als Referenzalter für die Pensionierung be
trachten. Wir beraten das Geschäft nun bereits zum dritten 
Mal in diesem Rat, und der heikelste Punkt ist nach wie vor 
Artikel 40ter, der den Vorbezug der Altersrente regelt. 
Unser Antrag lässt sich wie folgt begründen: 
1. Wir wollen diese Revision, zusammen mit der Finanzie
rungsvorlage der AHV, abschliessen. damit die Renten bis 
ins Jahr 2015 finanziell gesichert sind. Der erfolgreiche Ab
schluss der Revision ist notwendig, um die Renten langfristig 
zu sichern. 
2. Wir wollen das Gesetz mit dem neuen Rentenalter 65 für 
die Frauen aber auch verteidigen können. Der Vorlage kön
nen wir daher nur zustimmen, wenn sie den verschiedenen 
berechtigten Anliegen der Bevölkerung Rechnung trägt. Es 
darf nicht sein, dass die finanzielle Sicherung der AHV allein 
auf Kosten einer Bevölkerungsgruppe erfolgt. 
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3. Wir wollen einen Weg finden, der für den Nationalrat, aber 
auch für den Ständerat gangbar ist. Mit dem Antrag «Dor
mann-plus» will die CVP-Fraktion eine Bn.'lcke zwischen den 
verhärteten Positionen der Räte schlagen. Dieser Vermitt
lungsantrag sieht vor, dass Frauen, welche sich fn.'lhzeitig 
pensionieren lassen, nur die Hälfte der entsprechenden Kür
zung ihrer Rente tragen müssen. 
Dieser Antrag knüpft an die bereits existierenden Über
gangsbestimmungen aus der 10. Revision an. Die Lösung 
kostet jährlich maximal 244 Millionen Franken, wird aber -
und das ist zentral - auf zehn Jahre befristet. Im Rahmen 
der Beratung des Entlastungsprogramms haben wir auch 
festgestellt, dass bisher lediglich 20 Prozent von einer derar
tigen Übergangslösung profitiert haben. Mit der Erhöhung 
des Rentenalters auf 65 Jahre leisten die Frauen den we
sentlichsten Beitrag zur finanziellen Sicherung der ersten 
Säule. Der Antrag sieht mildere Kürzungssätze für Frauen 
vor, damit sie sich den Vorbezug überhaupt leisten können. 
Es Ist allen bewusst, dass gerade Frauen mit diesen Jahr
gängen oftmals Ober kleine Renten verfügen. 
Dieser Vermittlungsantrag nimmt also die berechtigten An
liegen der Frauen auf. Die Revision darf nicht auf deren Bu
ckel stattfinden. Wir können jetzt einen Schritt tun und uns 
dem Ständerat annähern. Es geht um die Volksversicherung 
par excellence. Unser Weg ist finanzierbar und tragbar. 
Ich bitte Sie deshalb, diesem Antrag zuzustimmen. 

Le presldent (Christen Yves, president): Nous traitons dans 
un seul debat l'article 40ter qui concerne les rentes en cas 
d'anticipation et le chiffre II Iettre b alinea 4 (dispositions 
transitoires). 

Meyer Therese (C, FR): Le groupe damocrate-chretien sou
tient la proposition Cina pour construire un pont et sortir 
d'une impasse. Malgre les effets souhaitables d'alde a la 
flexibilisation qu'auralt la proposition de la majorite de la 
commission, force est de constater qu'elle n'a pas beaucoup 
de chances de passer la rampe. II faut donc imperativement 
eviter que cette revision se fasse sur le des des femmes. Or 
la proposition Cina permet de ne pas rendre trop abrupt le 
relevement de l'äge de la retraite des femmes, en reduisant 
de moitie la diminution des rentes pendant dix ans. 
Le but general de la 11e revision, pour notre groupe, est 
bien sar de consolider notre premier pilier avec l'äge de refe
rence a 65 ans, et il repose sur un concept en trois points. 
1. Maintenir une rente de veuve adequate pour las femmes 
qul ont eu des enfants; nous avons vote ce premier point. 
2. Aider au passage de la retraite des femmes a 65 ans par 
un coup de pouce a leur retralte anticipee. 
3. Un point qui n'est pas des moindres dans notre concept: 
nous nous opposons a la suppression de l'indice mixte qui 
est proposee dans le programme d'allegement du budget de 
la Confederation parce que nous trouvons qua c'est un coup 
de griffe a un droil etabli, qui enleve finalement la securite du 
droit pour les gens qui sont touches. La proposition Cina 
permettra d'avoir 200 millions de francs de plus a disposition 
du fonds AVS pour faire face aux defis des annees futures. 
Donc, je vous demande, pour trouver une solution equilibree 
qui ne soit pas au detriment des femmes et qui consolide le 
premler pilier, de voter la proposition Cina. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Die soziale Abfederung 
bei frühzeitiger Pensionierung Ist eigentlich ein Schritt in die 
falsche Richtung. Wir setzen damit grundsätzlich ein fal
sches Signal. Es Ist nicht Aufgabe der Politik, und es ist auch 
überhaupt nicht in unserem Interesse, Fn.'lhpensionierungen 
mit einer solchen Massnahme weiter zu fördern. Der Anteil 
an Frühpensionierten beträgt bei den Männern heute bereits 
35 Prozent; das ist zu viel - ausgenommen natürlich bei den 
Berufen, die wirklich körperlich belastend sind. Wir kennen 
die demographische Entwicklung: höhere Lebenserwartung 
und niedrige Geburtenrate. Wir sollten dem wirklich Rech
nung tragen. 
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Auch eine soziale Abfederung von Frühpensionierten wird 
nicht vermeiden helfen, dass weiterhin der «blaue Weg» in 
die IV beschritten wird. Die diesbezüglich äusserst alarmie
renden Zahlen sind momentan einer Studie zu entnehmen, 
und sie stehen übrigens in allen Zeitungen. Dass die IV noch 
schlechter dasteht als die AHV, ist auch ein offenes Geheim
nis. 400 MIiiionen Franken werden für die soziale Abfede
rung vorgesehen. Die Diskussion wird sich bei der Frage der 
zusätzlichen Mehrwertsteuerprozente für die Finanzierung 
der AHV wieder entfachen, das wird schliesslich alle treffen, 
vom Bund Ober die Kantone zu den Gemeinden bis zu unse
ren älteren Mitmenschen. 
Wir müssen doch endlich lernen, geeignete Massnahmen 
anzuregen. Wir haben noch Zeit, aber sie rennt uns wirklich 
davon, wenn wir nicht zusammen mit der Wirtschaft kreative 
Innovationen für die älteren Arbeitnehmenden anstreben. Es 
gilt Lösungen zu finden, die es ermöglichen, dass Arbeitneh
mende länger im Arbeitsprozess gut eingebettet sind. Das 
ist auch ein Aufruf an unsere Wirtschaft. 
Vorstellungen, wie dies bewerkstelligt werden könnte, sind 
durchaus vorhanden. Sie reichen von flexiblen Arbeitsmo
dellen bis zur Schaffung von Aus-, Weiterbildungs- und Um
schulungsmöglichkeiten. Ich denke aber bei diesem Ent
schluss auch an die kommenden Generationen, an die zah
lenmässig magere kommende Generation, welche die Last, 
die wir heute im Begriff sind zu vergrössern, einfach nicht 
mehr verkraften kann. Natürlich würde ich in meinem Innern 
gerne einer sozialen Abfederung zustimmen, wüsste ich 
nicht gleichzeitig, dass sie finanziell nicht tragbar, nicht 
machbar ist. Mein Horizont reicht wirklich nicht nur bis zum 
Wahltag, sondern er geht eben noch zwei Jahrzehnte dar
über hinaus. 
Ich bitte Sie im Namen der liberalen Fraktion, dem Be
schluss des Ständerates zuzustimmen. 

Studer Heiner (E, AG): Ich kann meiner Vorrednerin sagen, 
ich denke in dieser Frage auch nicht bis zum Wahltag, son
dern es geht darum: Sind wir in einer zentralen Frage auch 
konsequent? Ich gehöre - zusammen mit der EVP-Mehrheit 
in unserer Fraktion - zu denen, die sich immer und engagiert 
nicht nur für eine Flexibilisierung eingesetzt haben, sondern 
auch für eine abgefederte Flexibilisierung. Denn wenn Sie 
nur eine Flexibilisierung beschliessen, können es sich nur 
die Reichen leisten, welche den Vorbezug gar nicht brau
chen. Dann können wir nämlich darauf verzichten. 
Als die Volksabstimmung Ober die Initiative der Grünen kam, 
bekam die Initiative immer noch 46 Prozent Ja-Stimmen. 
Auch viele der Gegnerinnen und Gegner sagten: Wir wollen 
eine Ftexibillsierung realisieren, aber anders und nicht so 
starr. Das wäre, wenn man vom Volksentscheid ausgeht, 
doch eine klare Mehrheit. 
Ich habe auch in den letzten Monaten von Leuten unter
schiedlicher Kreise nichts anderes gehört, als dass dieses 
Anliegen immer noch zu den zentralen Anliegen gehört. Wir 
haben ja schon am Anfang, aufgrund dessen, was uns die 
Kommission damals vorschlug, den Kompromiss gemacht, 
dass eine Halbierung stattfand. Von daher halten wir es fQr 
richtig, dass wir jetzt in diesem Punkt als Nationalrat festhal
ten. 
Nun ist die Frage, ob eine Brücke, wie sie die CVP-Fraktion 
mit dem Antrag Cina bauen will, auch wirklich eine Brücke 
ist. Ich meine eher, sie sei zwar ein Steg, der vom einen Ufer 
zum anderen geht, aber ein sehr wackliger Steg. Denn wenn 
Sie lesen, was in diesem Antrag steht, sehen Sie, dass das 
kein Kompromiss ist, der dieses Anliegen trägt, sondern es 
ist etwas, womit die CVP-Fraktion in diesem Zusammen
hang versucht, ihre eigenen Leute zusammenzuhalten. 
Ich muss hier den Blick zum Entlastungsprogramm weiten. 
Dort waren wir mit einer Mehrheit für die Beibehaltung des 
Mischindexes und sind es immer noch. Wenn sich diejeni
gen, die nicht zu dieser Mehrheit beigetragen haben und die 
gleichzeitig für den Fall, dass die Flexibilisierung kommt, den 
Mischindex aufheben wollen, sich nicht wie die CVP-Vertre
ter in der Kommission der Stimme enthalten, dann bekom-
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men wir nämlich auch dort eine knappe Mehrheit für die 
Beibehaltung des Mischindexes ohne Wenn und Aber. Hier 
haben wir die Möglichkeit, bei der Zustimmung zur Kommis
sionsmehrheit etwas Echtes zu bringen. Wir haben immer 
noch die politische Möglichkeit, bei diesen beiden Vorlagen 
in dieser Session diese Flexibilisierung, wie sie die Mehrheit 
vorschlägt, zu erhalten, aber auch den Mischindex zu erhal
ten. Aber dazu brauchen wir wirklich die ganze CVP-Frak
tion, dann wird es gelingen. Also: Nicht wacklige Brücken 
beschreiten, von denen man nicht weiss, ob man herunter
fällt, sondern lieber auf diesem Ufer etwas Sinnvolles weiter
bauen. 

Fasel Hugo (G, FR): Die Flexibilisierung des Rentenalters 
ist tatsächlich das Herzstück dieser Revision. Wir sind dabei, 
bereits zu vergessen, dass wir im Rahmen der 10. AHV-Re
vision das Rentenalter der Frauen um zwei Jahre erhöht ha
ben. Wir sind dabei zu vergessen, dass es hier um eine 
nochmalige Erhöhung des Rentenalters der Frauen um ein 
weiteres Jahr geht. Das heisst, wir haben in diesem Bereich 
auch einen «Vorsprung» gegenüber anderen Ländern, wir 
korrigieren laufend nach oben. Wenn wir diese Revision be
trachten, sollten wir auch festhalten, dass wieder die Frauen 
die Kosten dieser 11. Revision bezahlen werden. Das lässt 
sich auch auf den Franken genau ausrechnen. 
Ich erinnere daran, dass vor gut zwei Jahren - mein Vorred
ner hat schon darauf hingewiesen - die Grünen in diesem 
Land eine Volksinitiative zur Abstimmung gebracht haben, 
die ein Rentenalter 62 wollte. In der Westschweiz hat dieses 
Anliegen eine Mehrheit gefunden, und es ist knapp am 
Volksmehr gescheitert. Das Entscheidende - deshalb weise 
ich darauf hin - besteht darin, dass die bürgerlichen Par
teien - Herr Triponez, der vorhin hier gesprochen hat, war 
auch dabei - dem Volk sagten, es solle die Initiative ableh
nen, weil sie sich im Rahmen der 11. AHV für eine Flexibill
sierung einsetzen würden. Diese Flexibilisierung solle so 
ausgestaltet werden, dass sie auch für kleine Einkommen 
zugänglich sei. Ich ging bisher davon aus, dass es in der Po
litik noch so etwas wie Treu und Glauben gibt; wenn man der 
Schweizer Bevölkerung - auch am Fernsehen - Dinge hoch 
und heilig verspricht, darf man die gleichen Leute ein paar 
Monate später noch anmahnen, dass sie Wort halten. 
Heute stellen wir fest, dass viele fahnenflüchtig geworden 
sind und schon nicht mehr glauben, was sie seinerzeit ge
sagt haben. Das ist das, was die Leute so wahnsinnig schät
zen an der Politik; das macht die Politikverdrossenheit aus: 
dass man Dinge verspricht und sie anschliessend nicht hält. 
Einige Punkte jetzt noch einmal konkret zur FJexibilisierung: 
Frau Wirz-von Planta will ich korrigieren und Herrn Triponez 
mit einbeziehen. Sie haben gesagt, wenn wir 400 Millionen 
Franken für die Flexibilisierung gäben - wir waren ursprüng
lich bei 800 Millionen -, dann sei das ein gefährlicher Ein
stieg und ein Anreiz, die Leute vorzeitig in Pension zu 
schicken. Ja bitte, wenn Ihnen dieses Anliegen wirklich am 
Herzen liegt, dann müssen Sie die Anreize beseitigen, die 
heute schon bestehen. Sie haben eine dritte Säule, die 
Säule 3a. Wenn Sie die Papiere des Bundespräsidenten an
schauen, die er bei der Pressekonferenz abgegeben hat, 
dann stellen Sie fest, dass heute all diejenigen vorzeitig in 
Pension gehen, die eine gute Säule 3a und ein starkes 
Überobligatorium haben. Frau Wirz-von Planta, Sie müssen 
den Hebel dort ansetzen, aber dann wird es Ihre Klientele 
betreffen. Das heisst, wir haben heute in diesem lande be
reits eine Subventionierung der vorzeitigen Pensionierung, 
allerdings nur für die Gut- und Bestverdlenenden. 
Worum es hier und heute geht, ist nun, dass wir eine ehrli
che Ffexibilisferung realisieren, die letztlich auch für die klei
nen und kleinsten Einkommen zugänglich ist. Wer dem nicht 
folgt, der muss sagen: Ich habe mich in diesem Saal für Pri
vilegienwirtschaft eingesetzt; ich habe mich dafür einge
setzt, dass die Flexibilisierung weiterhin nur für die Bestver
dienenden zugänglich ist, und ich habe mich dafür einge
setzt, dass diejenigen in diesem lande, die schlecht verdie
nen, nicht nur weniger lange leben, sondern auch noch 
länger arbeiten müssen. 
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Selbstverständlich werden sich vor diesem Hintergrund die 
Grünen wenigstens für dieses kleine 400-Mlllionen-Paket 
einsetzen, weil wir ursprünglich - ich wiederhole es - bei 
800 Millionen Franken waren. Ich hoffe, dass Sie dabei blei
ben - auch die CVP-Fraktion. Sie hat ursprünglich diesen 
Vorschlag gemacht; das war ein erster Kompromiss, den sie 
vorgeschlagen hat. Ich muss Sie daran erinnern: Sie sind 
seinerzeit von den 800 auf 400 Millionen Franken hinunter
gestiegen; das war Ihr Kompromiss. Sie haben gesagt: Wir 
wollen damit die grosse Brücke schlagen. Ich hoffe, dass Sie 
sich heute an diese erste Brücke, die Sie gebaut haben, er
innern und bei den 400 Millionen Franken mitmachen. 

Bortoluzzl Toni (V, ZH): Wir haben uns ja schon mehrfach 
Ober diesen Ausbauschritt in Artikel 40ter unterhalten. Die 
SVP-Fraktion bleibt bei ihrem Entscheid der Vernunft - wie 
ich einmal sagen möchte. Zu meinem Vorredner: Wir gehö
ren nicht zu denjenigen, die Versprechungen gemacht ha· 
ben, die wir nun nicht einhalten können; wir haben immer Ja 
zu einer Flexibilisierung gesagt unter der Bedingung, dass 
sie kostenneutral ausfällt, und das bieten wir in der AHV an. 
Es ist unserer Meinung nach leichtsinnig, aufgrund der ab
sehbaren Entwicklung der Altersstrukturen die AHV heute 
auszubauen, zumal keine sozialpolitische .Notwendigkeit 
dazu besteht. Mit Wirtschaftswachstum kann ohne diesen 
Ausbauschritt in Zukunft, in den kommenden zehn bis zwan
zig Jahren, nicht einmal die AHV nach gültiger Ordnung be
zahlt werden, und das müsste eigentlich zu denken geben. 
Es ist ein finanzielles Abenteuer. Erleichterte Vorbezüge 
wecken zudem Erwartungen, die grundsätzlich in eine fal
sche Richtung gehen. 
Ich möchte doch auch noch auf die Probleme aufmerksam 
machen - das wurde hier nicht gesagt -, die wir im Zusam
menhang mit der zweiten Säule schaffen. Wir wissen heute, 
dass Verzinsung und Umwandlungssatz Elemente sind, die 
in der zweiten Säule heute zu diskutieren geben. Was viel zu 
wenig zum Ausdruck kommt, ist ein anderes Problem der 
zweiten Säule, nämlich die Frühpensionierungen: Diese 
mOssen bezahlt werden, und wenn wir in der erste Säule hier 
ein Zeichen setzen - ein Zeichen in die falsche Richtung -, 
dann hat das Auswirkungen auf die zweite Säule, die sich 
ebenso verteuern wird wie die AHV. Diese Überlegung ist mit 
einzubeziehen. Diese 400 Millionen Franken, die Sie einset
zen wollen, sind ein falsches Signal. Wir können doch nicht 
immer die Erwerbszeit verkürzen und die Rentenzelt verlän
gern, das funktioniert schlicht und einfach nicht! Mit diesem 
Antrag zu Artikel 40ter gehen Sie aber in diese Richtung, und 
das ist unseres Erachtens verfehlt. 
Nun zum Antrag aus der CVP-Fraktion. Ich bitte Sie, auch 
diesen Antrag abzulehnen. Wir haben ja In der 10. AHV-Re
vision - zusammenhängend mit der Erhöhung des Renten
alters auf 63 und 64 Jahre - diese Abfederung fOr die 
Frauen eingeführt. Es gäbe nun also aufgrund des Antrages 
Cina, der weitere zehn Jahrgänge mit einbezieht, eine Fort
setzung - laut der Vertretung der Verwaltung mit Folgekos
ten von etwas Ober 300 Millionen Franken im Jahr. Wenn 
dies nicht stimmt, mOssen Sie das korrigieren. Bei uns in der 
Kommission wurde von 315 Millionen Franken gesprochen. 
Diese Zahl möchte ich klar bestätigt oder dementiert haben. 
Das ist die Summe, Ober die wir bei diesem Eventualantrag 
sprechen. 
1ut die Lebenserwartung bezogen heisst das - wenn meine 
Uberlegung in etwa zutrifft -: In der Zeit der starken Belas
tung durch die demographische Entwicklung wird auch die
ses Element der Übergangsregelung, diese Abfederung für 
die Frauen, voll zum Tragen kommen, d. h., dieser Antrag 
wird etwa um 2020 seine volle Wirkung entfalten, genau in 
dem Moment, in dem wir bereits Schwierigkeiten haben wer
den, die Finanzierung des normalen Rentenalters zu bewäl
tigen. 
Ich bedaure, dass man in der AHV-Politik konzeptlos agiert. 
Der Bundesrat hat in dieser Revision einmal einen Ausbau 
um 400 Millionen Franken beantragt, dann kommt der Bun
despräsident und sagt, wir müssten nun ins Auge fassen, 
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das Rentenalter auf 67 Jahre zu erhöhen, und kurz darauf 
haben wir in einem Entlastungsprogramm den Antrag, den 
Mischindex - der für die erste Säule ein sehr wichtiges Ele
ment ist - zu killen oder mindestens auszusetzen. Das ist 
doch keine saubere Rentenpolitik. Das schafft Unsicherheit. 
Wir bezeichnen ein solches Vorgehen als unglaubwOrdig. 
Ich bitte Sie, auf diesen Zusatzantrag zu verzichten, dann 
aber mit dem Entlastungsprogramm den Mischindex zur Si
cherung des Niveaus der ersten Säule nicht zu streichen. 
Das ist unsere Überlegung zu den anstehenden Entschei
den. 
Ich bitte Sie, in dieser Frage der SVP-Fraktion zu folgen. 

Goll Christine (S, ZH): Ich richte mich zuerst an die Vertre
ter und Vertreterinnen der bOrgerlichen Parteien, insbeson
dere der FDP und der CVP. Ich möchte Ihnen als Erstes 
sagen: Ihr Erinnerungsvermögen ist sehr brOchig. Ihr Ge
schichtsbewusstsein Ist nicht sehr ausgeprägt, auch nicht Ihr 
Geschichtsbewusstsein Ober die ]Ongste Geschichte. 
Sie sind bereits in dieser Debatte wieder daran erinnert wor
den, dass eine Volksabstimmung Ober eine Volksinitiative für 
ein flexibles Rentenalter stattgefunden hat, bevor die Bot
schaft zur 11. AHV-Revision auf dem Tisch dieses Hauses 
lag. Es ist eine Volksinitiative, die sagenhafte 46 Prozent Ja
stimmen gemacht hat. Das ist ein sensationelles Ergebnis 
für eine sozialpolitische Volksinitiative. Dass diese Initiative 
letztlich abgelehnt wurde, hat damit zu tun, dass im Vorfeld 
zu dieser Abstimmung eine ganze Menge von Versprechun
gen abgegeben wurden - auch von Ihrer Seite, vonseiten 
der CVP und der FDP, und von einigen wenigen Exemplaren 
aus der SVP. 
Sie haben damals versprochen, die Flexibllisierung hier im 
Rahmen der 11. AHV-Revision ernsthaft anzugehen. Wir 
hatten damals einen Konsens Ober die Parteigrenzen hin
weg, dass es eine Flexibil!sierung des Rentenalters braucht, 
dass es vor allem eine Vorbezugsmöglichkeit für die unteren 
und mittleren Einkommen braucht und nicht etwa für die Pri
vilegierten, die das heute mit einer vergoldeten zweiten 
Säule sowieso schon haben. Wir waren uns in der Zielset
zung einig, dass es nicht darum gehen kann, weiterhin an ei
nem starren Rentenalter festzuhalten. 
Ich erinnere Sie auch daran, dass diese Zielsetzung bei der 
Beratung dieser 11. AHV-Revision Ober die Parteigrenzen 
hinweg immer im Vordergrund stand, und zwar mit dem Ent
scheid der Kommission, nicht einfach eine lineare Abfede
rung zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass sich vor 
allem die unteren und mittleren Einkommen einen frOhzeiti
gen AltersrOcktritt leisten können. In einem ersten Entscheid 
beschloss eine satte Kommissionsmehrheit, für die Flexibili
sierung sogar 800 Millionen Franken zur Verfügung zu stel
len und nicht nur die 400 Millionen Franken, die sowieso die 
Frauen bezahlen, weil wir mit dieser 11. Revision von ihnen 
verlangen, ein weiteres Jahr länger, bis 65 Jahre, erwerbstä
tig zu sein. 
Sie sind offenbar auch nicht bereit, die soziale Realität in 
diesem lande wahrzunehmen. Ich möchte Sie an die Situa
tion der heute 60-Jährigen erinnern: Es sind schon fast 
40 Prozent der Männer und weit Ober die Hälfte der Frauen, 
die mit 60 Jahren nicht mehr erwerbstätig sind. Diese Leute 
gehen nicht etwa freiwillig, weil sie dann im wohlverdienten 
Ruhestand auf Rosen gebettet wären, sondern ein Drittel 
dieser Personen wird heute zwangsweise frOhpensioniert. In 
dieser Situation, in der auch Studien aus dem Departement 
unseres Bundespräsidenten schwarz auf weiss belegen, wie 
diese soziale Realität aussieht, kommt der Bundespräsident 
und Sozialminister und schlägt ein Rentenalter von 67 Jah
ren vorl Sie sind offenbar nicht bereit, Ihre eigenen Studien 
zu lesen oder Sie wollen einfach die Fakten ignorieren, Herr 
Couchepin, denn auch Sie wissen: Je schlechter die Ausbil
dung, je schwerer die Arbeit, je tiefer der Lohn der Erwerbs
tätigen, desto grösser ist das Risiko, krank zu werden, 
invalidisiert zu werden und frühzeitig zu sterben, also die 
AHV gar nicht mehr in Anspruch nehmen zu können. 
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Wir möchten ein flexibles Rentenalter nicht als Privileg für 
die Gutsituierten, sondern wir möchten ein flexibles Renten
alter vor allem für die unteren und mittleren Einkommen. 
Deshalb bitte ich Sie, hier dar Mehrheit zuzustimmen. 
Der CVP möchte ich am Schluss nur noch sagen: Sie haben 
hier grossartig verkOndet, Sie hätten einen Vermittlungsvor
schlag. Was Sie in dar Realität machen, Harr Gina und liebe 
Männer und Frauen der CVP, ist ein fauler Trick, den Sie an
wenden. Sie geben vor, hier einen Vermittlungsvorschlag zu 
präsentieren, aber Sie sind offenbar nicht bereit, die soziale 
Realität zur Kenntnis zu nehmen, im Gegenteil: Sie erliegen 
den Erpressungsversuchen der SVP, der politischen Rech
ten, die beim Entlastungsprogramm grossartig verkündet 
hat, sie wOrde den Mischindex nur dann nicht antasten, 
wenn keine Gelder fOr das flexible Rentenalter gesprochen 
werden. 

Präsident (Christen Yves, Präsident): Die FDP-Fraktion un
terstOtzt die Minderheit Triponez. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Ich entschuldige mich, 
dass ich vorhin nicht anwesend war. 
Es freut mich, dass die ganze Finanzierung in Zusammen
hang mit der Flexibilisierung gebracht wird. Wir halten immer 
noch daran fest, dass der Bundesanteil am Mehrwertsteuer
prozent erhalten bleibt. Ich rufe Ihnen in Erinnerung: Bis 
1972 konnten die Beiträge des Bundes an die AHV durch die 
zweckgebundenen Einnahmen aus der Tabak- und Alkohol
steuer vollkommen gedeckt werden. 
Ich entschuldige mich: Es geht um einen anderen Antrag. 
Die Minderheit macht Ihnen beliebt, dem Ständerat zuzu
stimmen. Auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit der 
Flexibilisierung bereits über die Ergänzungsleistungen ein
gefOhrt. Leute mit kleinen Einkommen können also Jederzeit 
Ergänzungsleistungen erhalten, und zwar ist das schon seit 
dar 10. AHV-Revision möglich. Wir können drei Jahre vorher 
in Pension gehen. Auf der anderen Seite waren wir nicht da
für, hier andere KOrzungssätze aufzunehmen. 
Wir sind auch gegen den Vorschlag, dass Frauen bei den 
Kürzungssätzen anders behandelt werden als Männer, weil 
wir davon ausgehen, dass wir für Männer und Frauen glei
che Bedingungen haben. Das war übrigens bereits 1948 bei 
der EinfOhrung der AHV der Fall. Als die Kasse sehr gut do
tiert war, hat man das Rentenalter der Frauen harunterge
setzt. Jetzt ist es folgerichtig, wenn wir dieses Rentenalter 
wieder angleichen. 
Wir sind der Meinung, dass wir gleiche Bedingungen haben 
sollten, und deshalb verzichten wir darauf, ganz spezHische 
Privilegien neu aufzunehmen. Wir würden gerne bessere 
Bedingungen für alle schaffen, sind uns aber bewusst, dass 
wir bei dar 11 . AHV-Revision nicht ausbauen sollten. Aber 
ein Teil ist auch sehr überzeugt, dass man nicht dort ab
bauen sollte, wo es unzumutbare Härten gäbe. 
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstOtzen. 

Le presldent (Christen Yves, president): La confusion pro
vient du fait que M. Gina a depose une proposition indivi
duelle qui ressemble ä. la proposition subsidiaire de la 
ma]orite au chiffre II lettre b alinea 4 des dispositlons transi
toires. Mais Mme Egerszegi maintient la proposition de la 
minorite en cas de vote a titre preliminalre sur las disposi
tions transitoires. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Tatsächlich 
ist Artikel 4oter die Piece de Resistance in dieser Vorlage. 
Beschlossene Sache der 11. AHV-Revision ist die Flexiblli
sierung, das heisst, dass jemand ab Alter 59 zu 50 Prozent 
und ab Alter 62 zu 100 Prozent in die Pension gehen kann, 
insgesamt drei volle Rentenjahre. Der Streit geht um die Fle
xibillsierung und die soziale Abfederung der Kleinstverdiener 
und -verdienerinnen, die eben von diesem Vorbezug Ge
brauch machen wollen. 
In dar Tat hat der Anteil von FrOhpensionierungen in den 
letzten zehn Jahren sehr stark zugenommen, vor allem bei 
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den Männern. Waren dies vor zehn Jahren noch rund ein 
Viertel, sind es heute bereits rund 35 Prozent. Viele von die
sen Frühpensionierten sind sehr gut Verdienende, die sich 
eine Frühpensionierung mit Mitteln ihrer Oberobligatorischen 
Versicherung der zweiten Säule leisten können. Viele aber 
sind Klein- und Kleinstverdienende, die gegen ihren Willen 
freigestellt worden sind. Viele davon sind Frauen, da diese 
nach wie vor in den untersten Lohnklassen arbeiten. Sie ha
ben auch keine zweite Säule, von der sie profitieren könn
ten. Sie wissen: Jede zweite Frau in diesem Land hat noch 
keine Chance, sich in der zweiten Säule versichern zu las
sen, weil sie entweder ein zu kleines Einkommen hat oder 
nur in Teilzelt berufstätig ist. Damit sich alle eine Frühpensio
nierung leisten können, hat der Bundesrat - und in der Folge 
auch der Nationalrat - 400 Millionen Franken für die soziale 
Abfederung der vorzeitigen Pensionierung von Kleinverdie
nenden eingesetzt. Der Bundesrat hat explizit an die Frauen 
gedacht, da diese mit der Erhöhung des Rentenalters weit
gehend die 11. AHV-Revision bezahlen - die 400 Millionen 
Franken entsprechen in etwa einem Beitragsjahr der Frauen. 
Ihre Kommission hat mit 13 zu 8 Stimmen an ihrem Ent
scheid festgehalten, wonach ein detaillierter Kürzungssatz 
für Kleinverdienende zur Anwendung kommen soll, der un
gefähr den vom Bundesrat vorgeschlagenen 400 Millionen 
Franken pro Jahr entspricht. 
Die Minderheit will mit dem Ständerat auf diese soziale Abfe
derung verzichten; das heisst, sie nimmt in Kauf, dass je
mand, der in Frühpension geht, bei einem Jahr eine Kürzung 
der Rente von rund 5,8 Prozent erfährt, bei zwei Jahren eine 
solche von rund 12,9 Prozent und bei drei Jahren von rund 
18,6 Prozent - und das für den ganzen Rest seines Lebens. 
Die Minderheit macht einerseits geltend, dass die vorgese
henen Geschenke zu unbedeutend seien und diese Ober die 
Ergänzungsleistungen abgedeckt werden könnten, falls dies 
notwendig wäre. Andererseits will sie unter keinen Umstän
den Anreize für eine Frühpensionierung schaffen. 
Ich selbst hatte schon bei der ersten Lesung einen Eventual
antrag deponiert, wonach der heute bis zum Jahr 2009 be
fristete, halbierte Kürzungssatz für die Frauen um 1 O Jahre 
weitergeführt wird, falls die 400 Millionen Franken gestri
chen werden. Diese Halbierung des Kürzungssatzes hatte 
der Ständerat damals bei der Erhöhung des Rentenalters 
der Frauen als Übergangslösung eingeführt. Im Jahr 2009 
steigt nun das Rentenalter nochmals um ein Jahr auf 
65 Jahre an. Noch ist jede zweite Frau nicht in der zweiten 
Säule versichert. Diese Versicherung ist allerdings in der 
1. BVG-Revision etwas verbessert worden, nachdem die 
minimal zu versichernde Lohnsumme von heute rund 
25 000 auf 18 000 Franken hinuntergesetzt worden ist. Aber 
diese Revision ist noch nicht einmal in Kraft. Dank der Revi
sion wird ein Teil der heute erwerbstätigen Frauen, vor al
lem jene, die Teilzeitverdienende sind, in die zweite Säule 
aufgenommen werden können. Der andere Tell der Frauen, 
die nur Kleineinkommen haben, in der zweiten Säule kaum 
auf einen grünen Zweig kommen und oft aus gesundheitli
chen Gründen frühzeitig in Pension gehen müssen, könnten 
von einem halbierten Kürzungssatz speziell profitieren. Im
merhin ist der Grundsatz «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit» 
noch längst nicht verwirklicht. 
Über diesen Eventualantrag ist in der Kommission vorsorg
lich abgestimmt worden. Ihre Kommission hat diesem Antrag 
mit 11 zu 10 Stimmen zugestimmt, für den Fall, dass bei Ar
tikel 40ter die 400 Millionen Franken für die soziale Abfede
rung gestrichen werden. Die Streichung erfolgte vor allem 
aus Kostengründen, da das Bundesamt rund 315 Millionen 
Franken für die Halbierung des Kürzungssatzes errechnet 
hatte. 
Herr Bortoluzzi hat vorhin gefragt, wie hoch denn effektiv 
der Ausfall bei einem Frühbezug der Frauen sei. Sie wissen, 
dass seit zwei Jahren die Möglichkeit besteht, dass die 
Frauen in Frühpension gehen können. Man hat einen Be
trag von rund 315 Millionen Franken errechnet; diese Be
rechnung beruht auf rund zwei Drittel aller Frauen - nicht 
100 Prozent, sondern zwei Drittel. In Tat und Wahrheit ha
ben aber nur 20 Prozent der Frauen von diesem Vorbezug 
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Gebrauch gemacht und deshalb mit dem Entlastungspro
gramm den so genannten Flexa-Beitrag zurückbezahlt -
weil eben von diesem Frühbezug nur 20 Prozent der Frauen 
profitiert haben. 
Die CVP-Fraktion bzw. Herr Cina möchte nun den Eventual
antrag zu einem Hauptantrag machen, der aber nicht ganz 
genau dem Eventualantrag entspricht. Der Eventualantrag 
geht dahin, dass man den halbierten aktuellen Kürzungssatz 
einsetzt. Die CVP-Fraktion will für die Frauen den halbierten 
heutigen Kürzungssatz von 3,4 Prozent bei einem einjähri-
gen Vorbezug weiterführen und bei einem zweijäh Vor-
bezug einen Satz von 6,8 Prozent einsetzen. W lb das? 
Der zukünftige Kürzungssatz wird eher etwas tiefer als der 
heutige Kürzungssatz ausfallen, weil die Frauen eben mittra
gen. Sie wissen: Die Frauen leben seriöser, haben eine län
gere Lebenserwartung und bezahlen länger zurück; das 
auch zu Ihrer Orientierung. Die Männer werden profitieren, 
wenn auch die Frauen einen Frühbezug von Renten bean
spruchen können, weil dann auch ihr Kürzungssatz tiefer als 
der heutige sein wird, der nur den Frauen vorbehalten ist. 
Der Unterschied zwischen dem Eventualantrag der Mehr
heit für einen halbierten KOrzungssatz und dem Hauptan
trag der CVP-Fraktion bzw. dem Antrag Cina beträgt etwa 
0,5 Prozent pro Jahr. Das hat zur Folge, dass die Einspa
rungen beim Antrag Cina etwas kleiner sind: Man rechnet 
mit 244 Millionen Franken statt mit 315 Millionen Franken; 
immer unter der Annahme, dass zwei Drittel aller Frauen in 
diesem Jahr von diesem Frühbezug Gebrauch machen wür
den. Der Unterschied in Sachen Kürzung, die beim Antrag 
Cina etwas höher ausfällt als beim Eventualantrag, beträgt 
also rund 0,5 Prozent pro Jahr. 
Stimmen Sie gemäss der Kommissionsmehrheit für die 
400 Millionen Franken als soziale Abfederung für Kleinver
dienende. Ob Sie bei allfälliger Streichung dieser 400 Millio
nen Franken dem halbierten Kürzungssatz oder dem spe
ziellen Satz gemäss der CVP-Fraktion bzw. dem Antrag Cina 
zustimmen wollen, Oberlasse ich Ihnen, da dieser Antrag 
Cina in der Kommission nicht behandelt werden konnte. 

Gulsan Yves (R, VD), pour Ja commisslon: Je vais tenter de 
synthetiser dans toute la mesure du possible ce debat a ra
mifications multiples. 
A l'article 40ter, Ja commission a malntenu la decislon de no
tre Conseil par 13 voix contre 8, a savoir d'accorder 400 mil
lions de francs pour assurer la flexibilisation aux personnes 
ayant las revenus les plus modestes. lls correspondent dans 
la regle aux professions las plus astreignantes sur le plan 
physique. Un nombre significatlf de ces personnes n'atteint 
pas l'äge de la retraite pour des raisons de sante - cela a 
deja ete dlt - et Je taux de mise a l'AI dans ca groupe de po
pulation est particuliarement eleve. Refuser ca credit serait 
donc probablement entrer dans un marche de dupes, avec 
un report sur d'autres secteurs de l'assurance sociale, a. sa
voir l'AI, les prestations complementaires, etc. 
La commission n'a pas examine la proposltion Cina au chif
fre II lettre b alinea 4 des dispositions transltoires, mais seu
!ement Ja proposition subsidiaire Dormann Rosmarie en cas 
de refus de ce montant de 400 millions de francs. Cette pro
positlon subsldiaire s'applique aux femmes seulement. Elle 
permet par la. de prasenter une porte de sortie en cas de re
fus de ce credlt. Elle a evidemment le defaut fondamenta! de 
creer une inegalite de traltement contraire a l'esprlt de l'AVS. 
Elle permettrait toutefois de reduire a titre transitoire le taux 
de reduction en cas de retralte anticipee pendant les deux 
premiares annaes, pour n'appliquer Je taux prevu a l'arti
cle 40ter qu'au-de!a du vingt-cinquieme mois. II en coOterait, 
selon !es estimations, entre 80 et 300 mlllions de francs, 
mais aucun chiffre precis n'a pu &tre presente a Ja commis
sion. 
La commission a prls sa decision a une courte majorlte de 
11 voix contre 10. Elle pense qua ca mode de faire permet
trait d'alleger quelque peu Je poids du relevement de l'äge 
de Ja retraite des femmes a 65 ans et de tenir compte du fait 
que nombre d'entre elles n'ont pas de deuxieme pilier ou du 
moins qua celui-ci a une portee tres limitae. 
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Enfin, derniere remarque, la proposition Cina implique un 
taux de penalisation un peu plus eleve que celui de la propo
sition subsldiaire Dormann Rosmarie, devenue proposition 
subsidiaire de la majorite. 

Blocher Christoph (V, ZH): Frau Goll hat in dieser Sache At
tacken gegen die SVP geritten und von Erpressung gespro
chen. Ich bitte Sie, Folgendes zu berücksichtigen: Es wird 
hier von Flexibilisierung gesprochen. Es handelt sich um 
nichts anderes als um eine massive Öffnung In Richtung vor
zeitiger Pensionierungen. Bezahlen werden das die, die bis 
65 Jahre arbeiten, und die Älteren. Das erzeugt einen Druck 
auf ein höheres Rentenalter und einen Druck, dass dann bei 
der zweiten Säule - da werden wir eine neue Kalamität be
kommen - ebenfalls dieser Schritt gemacht werden muss. 
Wir sollten lernen! Herr Bundesrat Vllliger hat an der letzten 
Kommissionssitzung gesagt, wir hätten beim Bund die Türen 
für vorzeitige Pensionierungen ab 62 Jahren geöffnet. Das 
sei nicht mehr haltbar, das könne man gar nicht mehr durch
führen, weil die Dummen diejenigen seien, die bis 65 Jahre 
arbeiteten. 
Frau Goll, ich bin der Meinung, es Ist besser, wenn wir die 
Rente beim Mischindex nicht um 1 Prozent kürzen, dafür 
aber hier auch keine Sonderregelung für frühzeitige Pensio
nierungen schaffen. Ich bitte Sie, hier die Schleusen nicht zu 
öffnen - und zwar im Interesse der zweiten Säule und um zu 
vermeiden, dass wir das Pensionsalter auf 67 Jahre erhöhen 
müssen -, aber dafür zu sorgen, dass man bis 65 Jahre ar
beitet. Das ist der Grund, warum wir diesen «Deal» mit dem 
Mischindex gemacht haben. Das Ist nicht eine Erpressung, 
das ist eine logische Folge. Wir sparen mehr und begünsti
gen nicht nur eine Sondergruppe, sondern alle - von der 
Wiege bis zur Bahre-, welche noch von der AHV profitieren 
werden, wenn wir diese Regelung treffen. 

Le presldent (Christen Yves, president): C'est un debat im
portant, il taut que les pos!tlons soient exprimees. Mme Goll 
et M. Rechsteiner Paul souhaitent le faire. 

Goll Christine (S, ZH): Herr Blocher, ich bin sehr froh um 
Ihre Erklärung hier vorne, weil Sie einmal mehr unter Beweis 
stellen, wie ernst Sie es mit der AHV meinen, wie ernsthaft 
Sie die Renten der AHV-Rentner und -Rentnerinnen tatsäch
lich verteidigen wollen. Ich halte daran fest, dass Sie in der 
Spezialkommission Entlastungsprogramm einen Erpres
sungsversuch gestartet haben, einen Erpressungsversuch, 
dem die CVP-Fraktion erlegen ist. Sie haben ganz klar zum 
Ausdruck gebracht. dass Sie Rentenkürzungen wollen. Sie 
haben zum Ausdruck gebracht, dass Sie keine sozial ausge
staltete Flexibilisierung für die unteren und mittleren Einkom
men wollen. Ich möchte betonen, dass das eine Partei for
dert, die mitverantwortlich Ist für das Abschieben vor allem 
von älteren und altgedienten Arbeitnehmern und Arbeitneh
merinnen auf die Invalidenversicherung, auf die Arbeitslo
senversicherung und auf die Sozialhilfe, damit Sie nachher 
wieder eine Schmutzkampagne gegen Menschen mit Behin
derungen lostreten können. 

Rechstelner Paul (S, SG): Die Debatte ist effektiv von gros
ser Bedeutung. Die Frage der beabsichtigten Rentensen
kungen Ober den Mischindex werden wir noch diskutieren. 
Wir sehen, dass bei den Fraktionen der CVP und der SVP 
hier nun doch eine Umkehr Im Gange ist. Wir werden diese 
Debatte führen, die Renten dürfen nicht gesenkt werden. 
Hier geht es aber um die fundamentale Frage, ob auch die 
unteren und mittleren Einkommen, ob auch die einfachen 
Leute in diesem Land eine Chance haben, vorzeitig pensio
niert zu werden, und ob die Frühpensionierung nicht einfach 
ein Privileg der reichen Leute, der Kader bleibt. Das Verspre
chen im Zusammenhang mit dieser Revision steht, ein Ver
sprechen seitens des Bundesrates und auch seitens des 
Parlamentes. Es geht bei dieser Abstimmung darum, ob die
ses Versprechen, das abgegeben wurde, gebrochen wird 
oder nicht. Hier stehen wir in der Pflicht. 
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Besonders schal mutet die Opposition gegen die vorzeitige 
Pensionierung der einfachen Leute, der unteren und mittle
ren Einkommen, seitens der SVP an, namentlich seitens von 
Herrn Blocher. Was bedeutet die Verweigerung der vorzeiti
gen Pensionierung für die einfachen Leute, die ihren Arbeits
platz nicht halten können, die im Rahmen von Kostensen
kungsprogrammen, wie es bei der Ems-Chemie passiert, 
abgeschoben werden, die hinausgeworfen werden, sobald 
sie Behinderungen aufweisen, und die in die Invalidenversi
cherung abgeschoben werden? Das ist eine unsoziale Poli
tik, die sich gegen die Interessen der einfachen Leute in die
sem Land richtet. Es ist eine Politik, die hier klar verurteilt 
werden muss. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Ich fühle mich durch das Votum 
von Frau Goll selbstverständlich herausgefordert. Es mutet 
komisch an, dass gerade Frau Goll hier Erpressungsvor
würfe in den Raum stellt. Ich meine, dass nicht mit Steinen 
werfen soll, wer im Glashaus sitzt! Ich erinnere Sie daran, 
dass Frau Brunner Christiane im Sommer 2003 mit diesen 
Erpressungsversuchen gegenüber der CVP begonnen hat. 
Ich gebe hier ganz klar zum Ausdruck, dass sich eine CVP 
nie erpressen lassen wird, weder von links noch von rechts! 

Bortoluzzl Toni (V, ZH): Die Aussage von Gewerkschafts
präsident Paul Rechstelner veranlasst mich, hier zum Aus
druck «unsozial» etwas zu sagen. Diese Flexibilisierung ist 
nicht für die kleinsten Einkommen. Die kleinsten Einkommen 
profitieren davon wenig, und es ist Augenwischerei, hier mit 
den Kategorien «sozial» oder «unsozial» zu agieren. Im We
sentlichen profitieren davon die mittleren Einkommen, das 
ist das System. 
Zum Ausdruck «unsozial» noch folgende Bemerkung: Früh
pensionierung heisst Aushöhlen des bestehenden Systems. 
Es geht nicht darum, dass kleine Einkommen besonders 
darunter leiden müssen. Uns geht es darum, dass bei hohen 
und mittleren Einkommen - wie beispielsweise beim Bund, 
wo man im Durchschnitt mit 61 Jahren pensioniert wird - auf 
diese Privilegienwirtschaft verzichtet werden soll. Unter die
ser Prlvilegienwirtschaft leidet auch die erste Säule, und mit 
dieser Privilegienwirtschaft ist aufzuräumen. Sie geht zulas
ten der Kleinen. 
Sie unterstützen diese Privilegienwirtschaft, wenn es um 
Ihre Interessen im Staat geht. Dort unterstützen Sie sie, aber 
sonst ist es Ihnen weitgehend egal. 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: La multi
plication des prises de parole individuelles indique bien que 
la discussion a un enjeu immediat dans la perspectlve de ce 
qui se passera a la mi-octobre! Le Conseil federal essaie de 
voir au-dela de la 11e revision de l'AVS, dans la directlon de 
la 12e revision. 
Ce que nous cherchons dans la 11e revision de l'AVS, c'est 
a assurer le financement des rentes AVS Jusqu'a l'horizon 
2015. Pour cela, II faut un certain nombre de mesures qui 
rapportent, de mesures d'economies, et II taut aussi des res
sources supplementalres: II taut le pour cent de TVA. Nous 
plaidons aussi pour le maintien de la part de la Confedera
tion a ce pour cent de TVA. Ceux qui reellement veulent as
surer l'AVS jusqu'en 2015 n'ont pas d'autre voie que 
d'accepter un certain nombre d'economies et d'accepter le 
pour cent de TVA qui est sollicite. Toutes les alternatives a 
ce financement sont des alternatives qui comportent plus de 
dangers qu'elles n'apportent de solutions. 
Au-dela de 2015, tout le monde sait - il suffit de regarder les 
chiffres - qu'on aura un probleme dans le premier et le 
deuxieme piliers, et toutes les societes modernes, en parti
culier celles de Scandinavie deja, sociales-democrates, ont 
passe a l'elevatlon de l'äge de la retraite. C'est une chose a 
laquelle on n'echappera pas vers 2015, et ensuite en 2025. 
Cette elevation de l'äge de la retraite ne pourra pas ätre ac
quise sans une certaine flexibilisation qui tienne compte en 
particulier du caractere difficile de certaines professions. 
La question aujourd'hui est de savolr si l'on doit deja donner 
un signe dans le sens de la flexibilisation ou si on ne veut te-
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nir compte que de la revislon actuelle sans voir plus loin, 
avec le risque de provoquer des ruptures lorsqu'on devra 
passer a la 12e revision de l'AVS. Le Conseil federal est 
d'avis que la flexibilisation est une bonne chose dans la 
perspective de la 12e revision et de ce qui devra se passer 
pour preparer la transition demographique des annees 2010 
ä 2030. C'est la raison pour laquelle je me suis exprime tout 
ä !'heure en disant que nous soutenions le principe des 
400 millions de francs pour flexibiliser l'äge du depart ä la 
retraite. A la condition, bien sar, que cela ne s'ajoute pas ä 
toute une serie d'autres choses qui finissent par s'accumuler 
et par rendre Impossible d'assurer la securlte du finance
ment de l'AVS jusqu'en 2015. 
Parmi les choses que Je ne souhaltais pas, il y avalt l'adop
tlon de la solution du Conseil national en ce qui concerne les 
rentes de veuve et d'orphelin. Aujourd'hui, vous avez declde 
d'aller dans ce sens. Par consequent, vous avez diminue la 
part epargne, securisation du financement de l'AVS. La logi
que, c'est que vous ne pouvez pas et ne devez pas faire tout 
a la fois. Si vous malntenez le point de vue qu'il ne taut pas 
se rallier au Conseil des Etats en matiere de rentes de veuve 
et d'orphelin, alors la consequence - que nous deplorons -
c'est qu'II faut renoncer aussi aux 400 millions de francs. 
Mais nous le deplorons, nous le regrettons, parce que ces 
400 mlllions de francs etaient un slgnal exträmement positif 
dans le sens de l'evolution du systeme, dans le sens qui 
sera impose par les circonstances lorsqu'on traitera de la 
12e revision de l'AVS. 
Vous ätes malntenant devant vos responsabilites. Je vous le 
redis, je deplore que vous ayez vote contre la minorite tout ä 
!'heure, que vous ayez choisi de ne pas vous rallier au Con
seil des Etats. Maintenant, y a-t-il encore une chance qu'il y 
ait un changement en Conference de conciliation? Je n'en 
sals rien. Si vous maintenez votre decision, alors il ne faut 
pas voter les 400 millions de francs, parce que ce seralt trop 
charger le bateau. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Cina .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 86 Stimmen 

Bst. f 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 102 al. 1 let. e, f 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Egerszegi-Obrist, Guisan, Gutzwiller, Heberlein, Suter, 
Widrig) 
Let. e 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorlte 
(Suter, Egerszegi-Obrist, Guisan, Gutzwiller, Heberlein, 
Widrig) 
Let. f 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Art.104Abs.1; 111 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi-Obrist, Guisan, Gutzwiller, Heberlein, Suter, 
Widrig) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 104 al. 1; 111 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de /a minorite 
(Egerszegi-Obrist, Guisan, Gutzwlller, Heberlein, Suter, 
Widrig) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Diese Frage haben wir 
schon mehr als einmal auf der Traktandenliste gehabt. Es 
geht um den Bundesanteil der Mehrwertsteuer an die AHV. 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote Ich begrOnde gleichzeitig die Anträge der Minderheit zu den 
(namentljch - nominatif: Beilage - Annexe 00.014/4288} Artikeln 102, 104 und 111 und entsprechende Änderungen 
FOr den Antrag Cina ..•. 107 Stimmen sic.L.a. S 2. :),j in anderen Gesetzen, weil die Problematik Oberall genau 
Für den Antrag der Mehrheit .•.• 71 Stimmen ' dieselbe ist. 

voir .af Z.t.f Bis und mit 1972 konnten die Beiträge des Bundes an die 
Ziff. II Bst. b Abs. 4 - Ch. II /et. b al. 4 , -J · AHV durch die zweckgebundenen Einnahmen aus der Ta

Le presldent (Christen Yves, presldent): La majorite de la 
commlssion maintient pour le vote sa proposltion subsidlalre 
au chiffre II lettre b alinea 4. La proposition de la minorite est 
ici caduque. S.W,... .S. ZK 
Abstimmung-Vote • r'3 ... 11' 
(namentlich - nominatif; Beilage -Annexe 00.014/4289) 
Für den Antrag Cina .... 109 Stimmen 
Für den Eventualantrag der Mehrheit .... 64 Stimmen 

Le presldent (Christen Yves, president): Nous passons 
maintenant au debat sur Je financement de l'AVS. 

Art.102 Abs.1 Bst. e, f 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

bak- und Alkoholsteuer vollständig finanziert werden. Ab 
1973 nahm dieser Anteil umfangmässig ab, und er beläuft 
sich heute noch auf die Hälfte am bestehenden Mehrwert
steuerprozent des Bundesanteiles für die AHV. Das bedeu
tet, dass der Bund die andere Hälfte für diesen Zweck aus 
eigenen Mitteln aufbringen muss. Wenn wir das In Zahlen für 
das nächste Jahr anschauen, ist das ein Betrag in der Höhe 
von rund 410 Millionen Franken. Aufgrund der demographi
schen Entwicklung und der zunehmenden lnvalidisierung 
der Gesellschaft steigt dieser Betrag anteilsmässig Jedes 
Jahr. Bereits 2005 würde das einen Betrag von 71 O Millionen 
Franken und 2006 einen Betrag von 830 Millionen Franken 
ergeben. Diese Beträge mOssen wir irgendwo anders her
nehmen, wenn wir sie nicht über den Bundesanteil am Mehr-
wertsteuerprozent einbringen. Es ist einfach eine Tatsache, 
dass es eine Schere gibt: Auf der einen Seite gibt es das An
wachsen des Bundesbeitrages, auf der anderen Seite die 
Bundeseinnahmen, die prozentual nicht Im gleichen Umfang 
ansteigen. 
Also bitte ich Sie hier, dem Antrag der Minderheit zu folgen, Antrag der Minderheit 

(Egerszegi-Obrist, Guisan, 
Widrig) 

Gutzwiller, Heberlein, Suter, weil andernfalls der Bund seinen Anteil an der AHV massiv 

Bst. e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Suter, Egerszegi-Obrist, Guisan, Gutzwiller, Heberlein, 
Widrig) 

kürzen müsste. Oder wir müssten einfach schauen, woher 
wir das Geld nehmen, wir müssten nach anderen Einnah
men Ausschau halten. Das Gleichgewicht würde total aus 
den Fugen geraten. Ich bitte Sie hier, dem Antrag der Min
derheit zuzustimmen. 
Ich begründe gleichzeitig auch noch den Antrag der Minder
heit Suter - Herr Suter ist abwesend -, die ein ähnliches 
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Thema betrifft: Hier geht es nicht um den Bundesanteil am 
Mehrwertsteuerprozent, sondern um die Erträge aus den 
von der Schweizerischen Nationalbank freigegebenen, nicht 
benötigten Währungsreserven. Hierzu hat der Bundesrat 
klar Stellung genommen: Er will diese Erträge im Verhältnis 
aufteilen, wie es die Verfassung vorsieht, ein Drittel soll der 
Bund und zwei Drittel sollen die Kantone erhalten. Deshalb 
ist die Version des Ständerates hier gerechtfertigt. 
Die Minderheit Suter will dem Beschluss des Ständerates 
folgen. Ich bitte Sie im Namen dieser Minderheit, dies auch 
zu tun. 

Le presldent (Christen Yves, president): Mme Egerszegi a 
egalernent developpe la proposition de la minorite Suter a la 
lettre f de l'article 102 alinea 1 er. 

Studer Heiner (E, AG): Ich habe in dieser Frage die unhei
lige Allianz zwischen SP-Fraktion und SVP-Fraktion nie be
griffen, und ich werde sie auch heute nicht begreifen, wenn 
sich nicht noch etwas ändert. Wir werden nach wie vor dafOr 
stimmen, dass hier die Differenz zum Ständerat ausgeräumt 
wird. Den Anteil der Mehrwertsteuerprozente fOr die Bun
deskasse brauchen wir. Bei diesem unhelligen Kompromiss 
verstehe ich die SVP, weil sie nur fOr die AHV schaut. Ob es 
in der Bundeskasse so und so viele Schulden hat, ist ihr das 
kleinere Problem - man kann ja kOrzen. 
Aber ich meine - dies an die Adresse der SP und der Ge
werkschaften -, da besteht das Risiko, dass man sich ins ei
gene Fleisch schneidet. Wenn der Bund weniger Mittel zur 
Vertagung hat und wir zu Recht den Bundesanteil an die 
AHV beibehalten wollen, hat es fQr andere Bereiche einfach 
weniger Mittel zur Verfügung. Weil der Bund hier Verpflich
tungen hat, muss man ihm diese Mittel geben. Deshalb Ist 
der Antrag der Minderheit Egerszegi - Zustimmung zum 
Ständerat, Ausräumen der entsprechenden Differenz - das 
absolut Richtige. 

Meyer Therese (C, FR): La groupe democrate-chretien sou
tient lci la verslon du Conseil des Etats et par la du Conseil 
federal, c'est-a-dlre de lalsser la part de la TVA passer par 
les caisses de la Confederation pour revenir financer l'AVS. 
Nous avons fait l'evaluation de ce qui se passerait si tout le 
pour cent de TVA allait directement dans le fonds AVS. II y 
aurait a nouveau, en quelques annees, plusleurs mllliards de 
francs a combler dans les calsses federales, avec des cou
pes sombres dans des domaines ou nous ne voulons pas 
les voir arriver: la formation, la recherche, !'Innovation. Donc, 
sur ce point, nous sommes clairs: nous sommes pour la ver
sion du Conseil des Etats. 
Je vous lnvite donc a sulvre la mlnorite de la commission. 

Bortoluzzl Toni (V, ZH): Diese 17 Prozent Bundesanteil ha
ben wir auch schon des Öfteren besprochen. Es ist tatsäch
lich so: Unsere Haltung diesbezüglich ändert sich nicht. Wir 
sind für eine transparente Finanzierung unserer AHV. Wir 
haben schon Anträge gestellt, die auch die Tabaksteuer be
treffen. Da ist nämlich auch eine lntransparenz enthalten, 
weil die Leute ja Immer glauben, die AHV profitiere von der 
Tabaksteuer. Die Tabaksteuer fliesst in die Bundeskasse. 
Wenn wir die Tabaksteuer erhöhen, hat die AHV bekanntlich 
keinen Franken mehr in der Kasse. Das ist leider so. Wir plä
dieren für eine saubere Finanzierung und nicht für neue Ver
quickungen. Wir haben uns bereits bei der Einführung gegen 
diese 17 Prozent Bundesanteil ausgesprochen. Wir haben 
diese Anträge schon damals gestellt, auch im Wissen 
darum, dass man der Bevölkerung eigentlich immer klar ge
sagt hat, dieses ganze Mehrwertsteuerprozent komme der 
AHV zugute und habe nichts mit Bundeskasse und Bundes
anteil zu tun. Darum werden wir diesbezüglich bei unserer 
Haltung bleiben. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe ecolo
giste se rallie a. la majorite. 
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Heberleln Trix (R, ZH): Wenn wir bei dieser AHV-Diskus
sion Bilanz ziehen, dann wollte der Bundesrat Einsparungen 
von rund 930 Millionen Franken erzielen, und der Rat hat 
heute mit dem Antrag Cina rund 600 Millionen Franken Ein
sparungen beschlossen, es besteht hier also eine grosse 
Differenz. Wenn wir die Bundesbeiträge aus der Mehrwert
steuer ausschliessen, haben wir nochmals rund 200 Millio
nen Franken weniger Einnahmen an Beiträgen. Wenn Herr 
Bortoluzzi sagt, wir wollten eine transparente Finanzierung, 
so denke ich, dass auch der Antrag der Mehrheit bei Ab
satz 1 Buchstabe f nicht zur Transparenz und auch nicht zur 
dauernden Finanzierung der AHV beiträgt. Wenn Sie näm
lich die Summe aus einem Mehrwertsteuerprozent mit den 
200 Millionen Franken vergleichen, die aus den Goldverkäu
fen jährlich resultieren würden, ist dieser Beitrag zur AHV
Finanzierung ein kleiner Tropfen auf einen heissen Stein. 
Die FDP-Fraktion wollte einmal mehr mit einer dringlichen 
Interpellation (03.3258) zur Finanzierungsfrage feststellen, 
wer Stellung nehmen will und wie diese Finanzierungsfragen 
gelöst werden sollen. Den Kopf in den Sand zu stecken und 
der Bevölkerung weiterhin vorzugaukeln, dass die AHV mit 
den heutigen Leistungen und mit zusätzlichen Leistungen 
auch nach 2015 finanzierbar sei - diese Politik lehnen wir 
ab. Das Büro hat es - mehrheitlich mit Unterstützung der 
CVP- und der SVP-Fraktion - abgelehnt, zu diesen Fragen 
klar Stellung zu nehmen. Wir bedauern dies, wir wollten 
diese Diskussion hier führen. 

Rechstelner Paul (S, SG): Frau Heberlein, das war wieder 
ein kleiner Wahlkampf-Spot für den Ständeratswahlkampf im 
Kanton Zürich. Aber die freisinnigen Rezepte würden die so
ziale Sicherheit in diesem Land in den Abgrund fahren. Es 
gibt nicht nur Mllchbüchleinrechnungen im Stile der jetzt 
eben gerade vorgeführten, sondern es gibt in diesem Land 
auch soziale Probleme, die einer Antwort bedürfen. Die Re
vision so, wie sie jetzt vorliegt, gibt auf diese sozialen Be
dürfnisse keine Antwort mehr und verschlechtert die Lage 
der Frauen durch die Erhöhung des Rentenalters, ohne dass 
eine Antwort auf das Bedürfnis der Frühpensionierung gege
ben wird. 
Hier geht es jetzt um den Bundesanteil an die Sozialversi
cherung, an die AHV. Die Mehrheit der Kommission hat zu 
Recht entschieden - und wir stehen hier hinter der Mehrheit, 
in Übereinstimmung mit den Entscheiden, die wir beim Ver
fassungsartikel bereits getroffen haben -, dass die Beiträge, 
die über Mehrwertsteuern erhoben werden, der AHV-Kasse 
zugute kommen müssen, weil diese zweckgebundene Fi
nanzierung auch entsprechend zweckgebunden eingesetzt 
werden soll. 
Bezüglich des Goldes haben wir noch genügend Gelegen
heit, die Debatten über die Verwendung der entsprechenden 
Einnahmen, die daraus resultieren, wieder zu führen. Hier 
handelt es sich, was den Antrag der Minderheit Suter anbe
langt, um eine Auffangbestimmung. Dann, wenn kein ande
rer Entscheid getroffen wird, sollen diese Erträge der AHV 
zugute kommen. Das entspricht nicht zuletzt auch einem 
Willen einer klaren Mehrheit anlässlich der Volksabstim
mung vom letzten Herbst. Egal, welche Position in der Ab
stimmung unterstützt worden ist, Gegenvorschlag oder 
Initiative, war eine klare Mehrheit der Auffassung, dass diese 
Mittel letztlich mindestens zum Teil der AHV zugute kommen 
sollten. Der Antrag der Kommissionsmehrheit und unsere 
bisherigen Entscheide liegen in dieser Logik. 

Dormann Rosmarie (C, LU), für die Kommission: Ich kann 
es kurz machen. Es geht um die Grundsatzfrage, ob wir 
diese vollen Mehrwertsteuereinnahmen in die AHV geben 
wollen oder ob der Bund seinen Anteil von 17 Prozent zu
rückbehalten kann, damit er seinen Beitrag damit bezahlen 
kann. Wir haben in der Kommission Ober das Gesamtpaket 
abgestimmt, inklusive dem vollen Anteil der Einnahmen aus 
den gebrannten Wassern und den Tabaksteuern. Die Kom
mission hat mit 14 zu 6 Stimmen daran festgehalten, dass 
die vollen Einnahmen aus diesen Mehrwertsteuern in die 
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AHV-Kasse gehen sollen, inklusive der Erträge aus den von 
der Schweizerischen Nationalbank vergebenen nicht benö
tigten Währungsreserven. Mit 14 zu 6 Stimmen hat die Kom
mission daran festgehalten. 

Gulsan Yves (R, VD), pour la commission: L.:article 102 enu
mere las differentes contributlons necessaires au finance
ment de l'AVS, et l'artlcle 104 traite de celles de !'Etat. La 
divergence opposant la majorlte a la mlnorite porte sur la 
part de la TVA dont dlsposerait ou ne disposerait pas la Con
federation pour s'acquitter de sa contribution. L.:alternative 
en presence est bien connue et nous en avons deja discute 
tres abondamment. 
Notre Conseil avait decide d'attribuer l'entier des recettes 
supplementaires de TVA prevues a cet effet a l'AVS, ce qui, 
implicitement, slgnifie une reduction de la participation de la 
Confederation. Le Conseil des Etats a choisi au contraire de 
maintenir Je statu quo, avec une part de 17 pour cent reve
nant a la Confederation. 
La commission entend maintenir, par 14 voix contre 6 et 
avec 1 abstention, Ja decision qua nous avlons prise, a sa
volr l'entler du supplement de TVA a l'AVS. 
Sont concernes par ce vote l'article 102 alinea 1er lettre e, 
las articles 1 04 et 111. 
A l'article 102 alinea 1 er lettre f, il s'agit du produit non af
fecte des reserves de devises de la Banque nationale, qui 
devrait &tre affecte a l'AVS. C'est relativement theorlque 
pulsque l'affectation de ce benefice est bien reglee: nous en 
avons discute il y a deux jours. Le Conseil des Etats a de
cide de biffer cette lettre f. 
Par 14 voix contre 7 et sans abstention, Ja commisslon vous 
recommande de maintenlr la lettre f. 

Couchepln Pascal, president de Ja Confederation: S'll y a 
un point sur lequel nous avons falt preuve d'une belle cons
tance, c'est celul-cl. Nous repetons depuis toujours qua la 
Confederation doit garder sa part provenant du relevement 
des taux de la TVA. Ces recettes provenant de la TVA sont 
necessaires. Si on ne falt pas alnsi, on devra probablement 
dimlnuer le taux de contributlon de la Confederation au fl
nancement de l'AVS. 
Comme l'ont dit plusleurs orateurs, on ne peut pas isoler ce 
probleme de celui des finances federales, et on ne peut pas, 
pour boucher un trou, provoquer la rupture d'un autre cöte. 
C'est exactement ce qui est en train d'&tre fait: sous pretexte 
de mieux financer l'AVS, on cree un trou ailleurs et la Confe
deratlon ne sera plus en mesure de financer sa contribution 
a l'AVS et a l'AI. Nous verrons venir ici une autre commis
sion qui proposera alors de reduire de maniere durable le 
taux de contrlbution de Ja Confederation aux autres institu
tions sociales, voire m&me a l'AVS. 
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons lnstam
ment de maintenir la part de la Confederation a ces recettes. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 98 Stimmen 
Für den Antrag 

der Minderheit Egerszegi-Obrist .... 64 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Suter .... 61 Stimmen 

Zlff. II Bst. b Abs. 4 
Antrag der Mehrheit 
(Eventualantrag, wenn der Antrag der Kommission bei Arti
kel 40ter keine Mehrheit findet) 
In Abweichung von Artikel 40ter und unter Vorbehalt von 
Buchstabe d Absatz 3 der Schlussbestimmungen der Ände
rungen vom 7. Oktober 1994 (10. AHV-Revision) werden bei 
vorgezogenen Altrsrenten von Frauen, die vor 1958 geboren 
sind, folgende Kürzungssätze angewendet: 
a. für die 1. bis 24. ganze vorbezogene Monatsrente der 
halbe Kürzungssatz gemäss Artikel 40ter; 
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b. für die 25. bis 36. vorbezogene ganze Monatsrente der 
ganze Kürzungssatz gemäss Artikel 4oter. 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi-Obrist, Borer, Bortoluzzl, Guisan, Gutzwiller, He· 
berlein, PfisterTheophil, Suter, Triponez, Widrig) 
Streichen 

Antrag Gina 
Bei Frauen der Jahrgänge 1948 bis und mit 1957 werden bei 
vorgezogenen Altersrenten folgende Kürzungssätze ange
wendet: 
a. bei 12 ganzen vorbezogenen Monatsrenten 3,4 Prozent; 
b. bei 24 ganzen vorbezogenen Monatsrenten 6,8 Prozent; 
c. für die 25. bis 36. ganze vorbezogene Monatsrente um 
den versicherungstechnischen Gegenwert dieser vorbezo
genen Leistungen. 

Ch. 11 let. b al. 4 
Proposition de la majorite 
(Proposition subsidiaire au cas ou la proposition de la com
misssion concernant l'article 40ter serait rejetee) 
En derogation a l'article 40ter, et sous reserve de la lettre d, 
alinea 3 des dispositions finales de la modHication du 7 octo
bre 1994 (10e revision de l'AVS) las rentes de vieillesse anti
cipees des femmes nees avant 1958 sont reduites selon las 
taux suivantes: 
a. pour la 1 re a la 24e rente mensuelle entiere versee avant 
terme la moitie du taux de reduction selon l'article 40ter; 
b. pour la 25e a la 36e rente mensuelle entiere versee avant 
terme le taux entier de reduction selon l'article 40ter. 

Proposition de la minorite 
(Egerszegi-Obrist, Borer, Bortoluzzi, Guisan, Gutzwiller, He
berlein, Pfister Theophil, Suter, Triponez, Widrig) 
Biffer 

Proposition Gina 
Las rentes de vieillesse anticipees des femmes nees entre 
1948 et 1957 inclus sont reduites selon las taux suivants: 
a. 3,4 pour cent pour 12 rentes mensuelles entieres versees 
avant le terme; 
b. 6,8 pour cent pour 24 rentes mensuelles entieres versees 
avant Je terme; 
c. l'equivalent actuariel de ces prestations anticipees pour la 
25e a la 36e rente mensuelle entiere versee avant le terme. 

Le presldent (Christen Yves, president): Cette disposition a 
deja ete reglee a l'article 4oter. 

Angenommen gemäss Antrag Gina 
Adopte selon 1a. proposltlon Gina 

Zlff. II Bst. c 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi-Obrist, Gross Jost, Guisan, Maury Pasquier, 
Robbiani, Rossini) 
Festhalten 

Ch.11 let. c 
Proposition de 1a majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a mlnorite 
(Egerszegi-Obrist, Gross Jost, Guisan, Maury Pasquier, 
Robbiani, Rossinl) 
Maintenir 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte se/on /a proposition de /a minorite 
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Zlff.111 Zlff. 1 Art. n Abs. 1; 78ter; Zlff. 12 Art 2 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Egerszegi-Obrist, Guisan, Gutzwiller, Heberleln, Suter, 
Widrig) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. III eh. 1 art. n al. 1 ; 78ter; eh. 12 art. 2 
Proposition de la majorlte 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Egerszegl-Obrist, Guisan, Gutzwiller, Heberlein, Suter, 
Widrig) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposltion de la majorite 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 01.426 



00.014 Conseil des Etats 

Vierte Sltzung-Quatrleme seance 

Donnerstag, 18. September 2003 
Jeudl, 18 septembre 2003 

08.00h 

00.014 

11. AHV-Revislon 
11e revlslon de l'AVS 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil f~eral 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil natlonal 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 09.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 28.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 02.10.02 (Dlffarenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Conseil national 04.10.02 (Schluasabstlmmung -Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstlmmung - Vote final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 258) 
Taxte de racte leglslatlf 3 (RO 2003 258) 
Stllnderat/Conseil des Etats 27.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil das Etats 28.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.03 (Dlffarenzen - Dlvergences) 
Stllnderat/Consell des Etats 10.03.03 (Differenzen - Dlvergencas) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.03 (Dlffarenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.03 (Fortsetzung- Suite) 
Stllnderat/Conseil des Etats 04.08.03 (Dlffarenzen Dlvergencas) 
Stllnderat/Consell des Etats 04.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 17.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Stllnderat/Consell des Etats 18.09.03 (Ordnungsantrag Motion d'ordre) 
Stllnderat/Consell des Etats 18.09.03 (Differenzen - Dlvergencas) 
Elnlgungskonferenz/Conferenca de conclllatlon 23.09.03 
Nationalrat/Conseil national 25.09.03 (Dlffarenzen - Dlvergencas) 
Ständerat/Consell das Etats 25.09.03 (Dlffarenzen Dlvergencas) 
Nationalrat/Conseil national 03.10.03 (Schlussabstimmung-Vota final) 
Stllnderat/Consell des Etats 03.10.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 8589} 
Texte de l'acte leglslatif 1 (FF 2003 6033) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2003 8829) 
Texte de l'acte leglslatlf 2 (FF 2003 6073) 

Prisldent (Plattner Gian-Reto, Präsident): Es liegt ein Ord
nungsantrag Brändli vor. 

Brindll Christoffel (V, GR): Wir haben heute das Entlas
tungsprogramm zu beraten, was wahrscheinlich bis am 
Nachmittag dauern wird. Am Schluss haben wir die Diffe
renzbereinigung der 11. AHV-Revislon traktandiert. Wir ha
ben dieses Geschäft heute Morgen in der Kommission 
behandelt. Es sind erhebliche Differenzen zu diskutieren, 
und zwar geht es bei den Witwenrenten um Differenzen von 
130 Millionen Franken. Es geht um eine Flexibillsierung des 
Rentenalters, wo es tor Frauen eine Lösung gibt, die jährlich 
240 Millionen Franken kostet. Das Problem der vorzeitigen 
Pensionierung der Bauarbeiter, das ursprünglich im Raum 
stand, ist nicht gelöst. Weiter geht es um die 17 Prozent 
Bundesanteil, wo wir eine Motion beschlossen haben. Die 
Motion liegt noch nicht vor. 
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Nachdem auf der Traktanden liste «open end» nicht vorgese
hen war, finde ich es unseriös, wenn wir am Schluss der Ta· 
gung heute derart gewichtige Entscheide treffen. 
Ich möchte deshalb beantragen, dass man diesen Punkt von 
der Tagesordnung absetzt und Anfang nächste Woche be
handelt, damit eine seriöse Diskussion möglich ist. Ich 
glaube, es geht um ausserordentlich viel Geld - auch für die 
Bundeskasse, mit diesen 17 Prozent-. und deshalb sollte 
man sich genügend Zeit nehmen, eine Debatte zu fahren -
auch vor den Wahlen. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Herr Brändli hat 
diesen Antrag auch in der Kommission gestellt, und die 
Kommission hat ihn mit grosser Mehrheit abgelehnt. Die 
Kommission möchte das Geschäft heute behandeln, und 
zwar aus folgenden Gründen: Zum Ersten ist es der letzte 
Durchgang, die Argumente zu praktisch allen Fragen sind ja 
hier in aller Breite dargelegt worden. Man kann sich in der 
Debatte relativ kurz fassen. Wir glauben, dass das Geschäft 
in einer Stunde beraten werden kann, wenn wir unsere Ar
gumente straffen. Zum zweiten: Wenn Sie tatsächlich, wie 
Herr Brändli sagt, eine mehrstündige Debatte führen wollen, 
dann geht das zulasten anderer Geschäfte in der nächsten 
Woche. Das führt im Ergebnis dazu, dass wir die Geschäfts
ordnung für die zweite und dritte Woche wesentlich umge
stalten und auch eine Nachmittagssitzung in der dritten 
Woche in Kauf nehmen müssen. Das sind die Alternativen: 
heute gestrafft oder nächste Woche in epischer Breite, mit 
Inkaufnahme einer Nachmittagssitzung. 
Die Kommission bittet Sie, dem Ordnungsantrag Brändll 
nicht stattzugeben. 

Prisldent (Plattner Gian-Reto, Präsident): Zur Sache selbst 
möchte ich festhalten: Herr Bundespräsident Couchepin 
wird nächste Woche nicht zur Verfügung stehen; er wird im 
Nationalrat sein. Wir müssten das Geschäft in die dritte Ses
sionswoche verschieben, die aber auch schon belastet ist. 
Dass heute eine Open-end-Diskussion stattfindet, ist seit 
langer Zeit angekündigt. Herr Brändli war dabei, als das 
Büro das beschloss. Das ist nichts Neues. 

Brindll Chrlstoffel (V, GR): Wir haben Herrn Couchepin 
während der Kommissionssitzung gefragt. Er hat in Aussicht 
gestellt, dass es nächste Woche möglich sein wird. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Das Büro bean
tragt, das Geschäft 00.014, 11. AHV-Revlsion, heute zu be
handeln. Herr Brändli beantragt eine Verschiebung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Brändli .... 14 Stimmen 
Dagegen .... 15 Stimmen 
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11. AHV-Revision 
11 e revlsion de I' AVS 

Differenzen Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.Ql (Erstrat- Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.Ql (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/ConseD national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Conseß natlonal 13.12.01 (Fortsetzung-Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Na!lonalrat/Consell national 02.10.02 (Differenzen -Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil na!lonal 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Sländerat/Consell des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vota final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Texte de l'acte leglslatlf 3 (RO 2003 256) 
Sländerat/Consell des Etats 27.11.02 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 28.11.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.03 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.03 (Differenzen Divergences) 
Natlonalrat/Conseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
SUlnderat/Conseil des Etats 04.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
Nallonalrat/Conseil national 17.09.03 (Differenzen -Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.09.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 
SUlnderat/Consell des Etats 18.09.03 (Differenzen - Divergences) 
Elnlgungskonferenz/Conferenca de conclllatlon 23.09.03 
Nallonalrat/Conseil natlonal 25.09.03 (Differenzen Dlvergences) 
SUlnderat/Consell des Etats 25.09.03 (Differenzen - Divergencas) 
Nationalrat/Conseil national 03.10.03 (Schlussabstimmung- Vota final) 
Stiinderat/Consell des Etats 03.10.03 (Schlussabstimmung- Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 6589) 
Texte de l'acte leglslatlf 1 (FF 2003 6033) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2003 6629) 
Texte de l'acte leglslatlf 2 (FF 2003 6073) 

2. Bundesgesetz über die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Im letzten Durch
gang bei uns im Zweitrat sind noch drei Punkte strittig: 
1. der Bundesanteil am Mehrwertsteuerprozent; 
2. die Frage der Witwenrente; 
3. die Frage, ob die Begünstigung der Frauen beim Renten
vorbezug, welche als Übergangslösung im AHV-Gesetz 
steht, um weitere zehn Jahre verlängert werden soll. 
Was wir heute tun, ist Folgendes: Wir schnüren das Aus
gangspaket für die Einigungskonferenz, welche Anfang 
nächster Woche stattfinden wird. 
Darf ich Sie hinsichtlich der Fahne auf zwei Punkte hinwei
sen? 
1. Die Minderheit ist auf der Fahne aufgrund eines techni
schen Versehens unvollständig angeführt. Sie führt die Her
ren David und Stähelin auf und wäre um den Namen Frick 
zu ergänzen. 
2. Auf der letzten Seite der Fahne finden Sie eine Motion, zu 
welcher der Bundesrat noch nicht Stellung genommen hat. 
Wenn Herr Bundespräsident Couchepin sich dazu äussern 
könnte und wir die Sache verabschieden könnten, wäre poli
tisch einiges gewonnen. Ich komme darauf zurück. 
Herr Präsident, ich schlage vor, dass wir zuerst eine kurze 
Aussprache führen, weil es politisch darum wie das 
Verhandlungspaket des Ständerates vor der kon-
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ferenz geschnürt werden soll. Die drei genannten Punkte 
haben politisch einen engen Konnex, und es ist angezeigt, 
zu Beginn der Debatte kurz eine Aussprache darüber zu hal
ten. 
Ich komme zur Würdigung der drei Punkte: 
1. Der erste Punkt betrifft den Bundesanteil Ober 800 Millio
nen Franken. Ich erinnere Sie kurz daran, was das bedeutet. 
Heute fliessen rund 800 Millionen Franken aus den Mehr
wertstauerprozenten In die Bundeskasse und werden via 
Bundeskasse wieder auf verschlungenen Wagen In die AHV 
zurückgeleitet. Der Nationalrat will nun diese 800 Millionen 
Franken direkt in die AHV leiten, aber er will die Quelle der 
Bundeskasse weiterhin sprudeln lassen. Damit fehlt natar
lich dieser Betrag in der Grössenordnung von 800 Millionen 
Franken in der Bundeskasse. 
Alle Mitglieder unserer Kommission sind einhellig der An
sicht, dass dies falsch Ist und wir an unserem Entscheid fest
halten müssen. Gleichzeitig aber haben wir erkannt, dass 
der Wunsch nach Transparenz sehr gross ist. Es ist in der 
Tat schwer nachzuvollziehen, dass ein Teil der Mehrwert· 
steuer in die Bundeskasse und auf verschiedenen Kanälen 
wieder in die AHV-Kasse zurückgeleitet wird. Komplizierte 
Wege sind nicht für alle politischen Akteure einsichtig und 
nachvollziehbar, sodass man sich mit der einfachen Lösung 
beholfen hat, alles direkt in die AHV-Kasse zu leiten. Mit un· 
serer Motion möchten wir den Bundesrat beauftragen, dass 
er mit der 12. AHV-Revision diese Umleitung via Bundes· 
kasse beseitigt und die entsprechenden Korrekturen vor
schlägt. Das heisst, wann die 800 Millionen Franken gemäss 
heutigen Zahlen direkt in die AHV fliessen, muss der Fluss 
aus der Bundeskasse entsprechend reduziert werden. Es Ist 
Aufgabe der 12. AHV-Revision, hier Transparenz zu schaf· 
fen. 
2. Bel den Witwenrenten stehen sich die beiden bekannten 
Modelle gegenüber: das Modell des Ständerates, welches 
250 Millionen Franken einspart, gegenüber dem Modell des 
Nationalrates, welches nur 120 Millionen Franken einspart. 
Die diesbezügliche Abstimmung in der Kommission ist 
knapp ausgefallen; wir haben uns bei reduzierter Besetzung 
mit 4 zu 3 Stimmen tor Festhalten an unserem Modell ent· 
schieden. Die 130 Millionen Franken, welche bei uns mehr 
eingespart werden, bezahlen die Witwen Jm Alter, wenn die 
Kinder ausgeflogen sind. Die 130 Millionen Franken worden 
zur Hauptsache von den Witwen im Alter von etwa 55 bis 65 
Jahren erbracht. Solange die Kinder noch in der Ausbildung 
sind, ist zwischen den beiden Modellen in der Wirkung kein 
wesentlicher Unterschied auszumachen. Familien mit zwei 
Kindern werden durch das Ständeratsmodell sogar begüns
tigt. 
3. Zur Begünstigung der Frauen beim Vorbezug der Rente: 
Heute gilt bereits eine Übergangsbestimmung, wonach tar 
Frauen, welche die Rente vorbeziehen, auf die Rentenkür
zung teilweise verzichtet wird. Das helsst, sie bekommen 
mehr Rente, als sie gemäss technischem KOrzungssatz er
halten würden. In der 10. AHV-Revlsion wurde diese Lösung 
eingeführt aus der politischen Überlegung heraus, dass 
Frauen im Berufsleben benachteiligt gewesen seien und da
her bei der Erhöhung des AHV-Alters einen angemessenen 
Ausgleich erhalten sollen. Der Nationalrat möchte diese Re
gelung, welche 2012 ausläuft, um 10 Jahre verlängern und 
damit die Begünstigung der Frauen ausdehnen. 
Was kostet die nationalrätliche Lösung? Nach der Berech
nung des Bundesamtes sind es 240 Millionen Franken jähr
lich. Die 240 Millionen Franken gehen allerdings von einer 
sehr hohen Vorbezugsquote aus. Erhebungen im Rahmen 
des Entlastungsprogrammes haben ergeben, dass heute 
20 Prozent der Frauen von diesem Vorbezug Gebrauch ma
chen. Das Bundesamt geht in zwei Jahren von einer Vorbe· 
zugsquote von 67 Prozent aus. In der Kommission wurden 
auch erhebliche Zweifel geäussert, ob dieser rasante An
stieg tatsächlich eintreffen wird oder ob dieser Betrag min· 
destens in den nächsten Jahren nicht wesentlich tiefer aus
fallen wird als 240 Millionen Franken. 
In diesen drei Punkten haben wir eine Lösung zu finden. Ich 
glaube, beim ersten Ist der Fall klar, aber in der Frage der 
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Witwenrente und des Rentenvorbezuges der Frauen haben 
wir die politische Lösung auszumehren. Es fragt sich, wie wir 
das Pakettor die Einigungskonferenz schnüren wollen. Wohl 
unbestritten ist unsererseits, dass wir beim Bundesanteil fest 
bleiben. Die politische Frage stellt sich aber darnach, ob ein 
Entgegenkommen an den Nationalrat bereits heute oder erst 
im Rahmen der Einigungskonferenz erfolgen soll. Politisch 
betrachtet wird es wohl unabdingbar sein, ein Entgegenkom
men zu zeigen. In welchem Ausmass es bereits heute erfol
gen soll, ist die Kernfrage unserer Debatte. So viel zur 
Einleitung. 

Brändll Christoffel (V, GR): Ich gehe davon aus, dass nach
her Ober die Grundfragen entsprechend abgestimmt wird. 
Beim Bundesanteil verzichte ich selbstverständlich auf einen 
Antrag, dem Nationalrat zu folgen; ich glaube, der Weg der 
Motion 03.3454 ist der richtige, und damit kann man dieses 
Problem einmal aus der Welt schaffen. 
Ich möchte jetzt noch etwas zur Abfederung des Rentenfrüh· 
bezuges sagen. Was war ursprünglich das Ziel dieser Dis
kussion? Es ging darum, jenen Leuten, die körperlich 
schwer arbeiten und sich eine Frühpensionierung nicht leis
ten können, die Möglichkeit zu geben, vorzeitig in Pension 
zu gehen. Für dieses Problem hätten wir eine Lösung finden 
sollen. Diese Frage haben wir vor uns hergeschoben, und 
wir haben das Problem nicht gelöst. 
Die vorliegende Lösung ist meilenweit davon entfernt, dieses 
Problem zu lösen. Sie ist meiner Meinung nach Giesskanne 
in Reinkultur. Was will man? Man verteilt an alle Frauen: an 
verheiratete, deren Männer noch arbeiten, an gut verdie
nende und auch an bedürftige. Man verteilt insgesamt eben 
nicht nur die 240 Millionen Franken, die der Präsident jetzt 
erwähnt hat, sondern es sind jährlich maximal 244 Millionen 
Franken. Jetzt kann man relativieren und fragen, ob es dann 
100 oder 200 Millionen sein werden, aber es geht kumulativ 
um einen Betrag in der Grössenordnung von 2 Milliarden 
Franken oder mehr. Das ist der Effekt. Und ich glaube, wir 
dürfen nun nach all den hehren Aussagen beim Sparpaket 
nicht so mit öffentlichen Geldern umgehen - auch nicht vor 
Wahlen, selbst wenn man immer noch davon ausgehen 
kann, dass bei Wahlen grössere Chancen hat, wer Geld ver
teilt. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt sagen, irgend
eine Abfederung müssen wir noch machen - und das noch 
mit dem Argument, es bestehe Ja schon eine Übergangsre
gelung1 wir müssten die Überg'.1ngsregelunng nur verlängern. 
Aber Ubergangsregelungen smd eben Ubergangsregelun
gen, es sind nicht Dinge, die man zu Dauerregelungen ma
chen soll. 
Ich bitte Sie jetzt also, von dieser Lösung abzusehen. Ob es 
in der Einigungskonferenz andere Lösungen gibt, werden wir 
dann sehen. Aber das hier ist nicht die Lösung des ur
sprünglichen Problems, das wir zu lösen haben. 

Studer Jean (S, NE): La president de la commission a bien 
expose las trois points an debat, et j'al toujours ete favorable 
a ce qu'il y ait une participation de la Confederation au finan
cement de l'AVS. Sur ca point-la, il n'y a pas de divergence. 
II y en a par contre sur las deux derniers points. Cette 11 e 
revision de l'AVS devait ätre la revision de la retraite flexible. 
C'est ainsi qu'elle a ete presentee, c'est ainsi qu'elle a ete 
annoncee, an particuller lors du debat qua nous avons au 
sur las differentes initiatives qui ont ete deposees parallele
ment ou apres la 10e revision de l'AVS. 
Ce qu'a decide le Conseil national, ca n'est pas la retraite 
flexible, c'est une augmentation de l'äge de la retraite des 
femmes. La disposition transitoire qu'on veut essayer d'intro
duire ne peut etre per9ue par la populat!on qua comme un 
accompagnement de l'augmentation de l'äge de la retraite 
des femmes, parce qu'elle est limitee aux femmes, parce 
qu'elle est limitee dans le temps et qu'elle ne correspond 
pas a une solution de retraite flexible applicable non seule
ment aux femmes, mais aussi aux hommes. Autrement dit, 
si on va dans le sens du Conseil national, on manque totale
ment l'objectif de I'exercice. Je vois mal comment cette ope-
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ration peut etre presentee en votation populairel J'ai cru 
comprendre qua cette analyse-la etait aussi partagee du 
cOte du Conseil federal. 
C'est pour ya qua la seule solution qui raste est d'esperer 
qua la Conference de conciliation puisse trouver une solu
tion qui se rapproche de l'objectif de la 11e revision. Et si ca 
n'est pas le cas, II faudra peut-etre admettre qua l'exercice 
de la 11 e revision n'a pas ete reussi. 
Pour favoriser cette seance de la Conference de concUiation 
et esperer qua le week-end du JeOne federal apportera 
quand meme un peu de serenite dans le traitement de ce 
dossier, personnellement, je voterai comme la majorite de la 
commission le propose, et uniquement dans ce but - je tiens 
a le dire a mas collegues de la commission puisque Je me 
suis abstenu ca matin, et aussi pour qu'on ne croie pas que 
je me suis tout d'un coup rallie a la position exprimee par ca 
Conseil lors de ses precedentes deliberatlons. 

Couchepln Pascal, president de Ja Confederation: Nous ne 
sommes evidemment pas satisfaits du resultat des delibera
tions du Conseil national. 
Tout d'abord an ca qui concerne las rentes de veuve et d'or
phelin, nous avons soutenu la position du Conseil des Etats 
et souhaite que le Conseil national s'y rallie. Tel n'a pas ete 
le cas. Comma on l'a dit, cela entmine une charge supple
mentaire - ou une economle de moins - de 120 millions de 
francs. 
En ca qui concerne l'autre aspect, nous avons toujours ete 
partisans d'attribuer 400 mlllions de francs pour une retraite 
flexible, dans la perspective de ca qui suivra ulterieurement. 
Nous sommes convaincus qu'un Jour, il faudra, qu'on le 
veuille ou non aujourd'hui, elever l'äge de la retraite et que 
ce ne sera posslble qu'avec une certaine flexibilisation pour 
tenir compte de certaines professions ainsl que des choix 
personnels. Ce Jour-Ja, on ne parlera plus d'äge de Ja re
traite, on parlera d'äge de reference, et a partir de celul-ci, 
on calculera des molns ou des avantages - je ne sais pas si 
on pourra parler de «plus». Cette flexibilisation partielle, au 
fond, favorise ces perspectives parce que le jour ou on pro
posera, dans la 12e revision, un changement d'äge de refe
rence, on aura fait la demonstration - et la retraite anticipee 
glissera vers Je haut - qu'on veut serieusement rendre pos
sible la retraite anticipee. 
Depuis que je fais de la politique a differents titres, pratique
ment a chaque campagne electorale, j'annonce que pour la 
prochaine revislon, il y aura une flexibllisation. Je crois que 
maintenant, il faut quand meme faire un gaste et introduire 
une certaine flexibilisation, a la condition, bien sOr, qu'on en 
revienne a la solution de votre Conseil pour les rentes de 
veuve et d'orphelin. Slnon, on ne peut pas cumuler. Si vous 
alfez dans le sens du Conseil national pour les rentas de 
veuve et d'orphelin, il faudra ensulte renoncer a toute flexibi
lisation. Mais je crois qua ce n'est pas tres dynamique, 
comme vision des choses. 
La vislon des choses la plus dynamique, c'est votre solution 
pour les rentes de veuve et d'orphelin, et ensuite une flexibi
lisation, mais pas celle proposee par le Conseil national, qui 
ne favorise qu'une partie de la population et qui est au fond 
une sorte de prima pour dire: «Oubliez qu'on a modifie la si
tuation des femmes, des veuves et des orphelins. Oubllez, 
on vous donne en compensatlon quelque chose qui va durer 
un certaln nombre d'annees. Entre-temps, on aura oublie ce 
qui s'est passe aujourd'hui.» Ce n'est pas clair, comme atti
tude. 
Je souhaite vivement qu'il y ait une divergence sur ces deux 
points avec le Conseil national. Pour creer une divergence, 
vous n'etes pas obliges de voter les 400 millions de francs, II 
suffit de dire non a la solution du Conseil national. La com
mission «de reconciliation nationale» - comme on dit en 
Afrique quand las trlbus n'arrivent pas a s'entendre - va 
chercher une solutlon meilleure. 

Art. 23 Abs. 1; 24a; 36 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(David, Stähelin) 

18 septembre 2003 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 23 al. 1; 24a; 36 al. 2 
Proposition de /8 majorite 
Maintenir 

Proposition de /8 minorite 
(David, Stähelin) 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), fOr die Kommission: Die erste Differenz 
besteht bei Artikel 23. Ich habe mich einleitend geäussert 
und namens der Mehrheit nichts Weiteres festzuhalten. 

David Eugen (C, SG): Der Nationalrat hat es mit 90 zu 
78 Stimmen abgelehnt, die Witwen mit Kindern schlechter 
zu stellen. Er ist der Meinung, dass die Witwen mit Kindern 
gleich gestellt bleiben sollen, wie es heute ist. Sie wissen, 
wir haben die kinderlosen Witwen mit dieser AHV-Revision 
schlechter gestellt; dem haben beide Räte zugestimmt. 
Diese Schlachterstellung der kinderlosen Witwen bringt eine 
Einsparung von 130 Millionen Franken. Die alte ständerätli
che Fassung und die Kommissionsmehrheit möchten nun 
zusätzlich weitere 120 Millionen sparen, auf dem Rücken 
der Witwen mit Kindern. 
Die Minderheit möchte das nicht. Die Renten dieser Witwen 
würden um einen Viertel gekürzt. Wir wissen aus der BSV
Studie, dass immer noch 25 Prozent aller Witwen nur von 
der Witwenrente leben. Wir halten es nicht für sachgerecht, 
diese Kürzung jetzt vorzunehmen. Wir haben in der letzten 
Diskussion gehört - und auch im Nationalrat wurde das 
gesagt-, die gesellschaftlichen Verhältnisse hätten sich ver
ändert. Die Frauen im Alter zwischen 50 und 65 Jahren 
könnten einer Berufstätigkeit nachgehen, und es sei ihnen 
zuzumuten, dass jetzt die Witwenrenten gekürzt würden. Ich 
bin mit der Minderheit der Meinung, das sei nicht so. Der ge
sellschaftliche Wandel hat noch nicht das erreicht, was hier 
gesagt wird. Insbesondere haben Jene Frauen, die Jahre der 
Kindererziehung hinter sich haben, mit 50 und mehr Jahren 
in unserer Arbeitsgesellschaft kaum Chancen, in den Ar
beitsprozess zurückzukehren. Daher sind wir der Meinung, 
die Kürzung der Renten dieser Witwen sei nicht sachge
recht, und wir sollten daher darauf verzichten. Wir haben 
eine Kürzung bei den kinderlosen Witwen vorgenommen, 
die angemessen sein kann. Dabei sollten wir bleiben. 
Wir empfehlen Ihnen daher, hier dem Nationalrat zu folgen 
und den Entscheid so zu treffen. 

Beerll Christine (R, BE): Ich muss doch ein paar Dinge rich
tig stellen, damit sie nicht so im Raum stehen bleiben. 
Wir fOhren hier mit dem Antrag der Mehrheit ein sehr 
zukunftsgerichtetes System mit einer Übergangsfrist von 
17 Jahren ein. Jenen Frauen, die heute eine Witwenrente 
beziehen, wird sowieso gar nichts genommen, bei ihnen 
wird überhaupt nichts geändert. Frauen von über 55 Jahren 
bis zum AHV-Alter - das sind jene, die vorhin von Herrn Da
vid erwähnt wurden, unter denen 25 Prozent auch heute 
noch nicht erwerbstätig sind, sondern einzig von der Wit
wenrente leben - werden von der vorgeschlagenen Rege
lung nicht betroffen, da sie noch in die Übergangsfrist von 
17 Jahren fallen. Die Generation von Frauen, die noch nicht 
in den Arbeitsprozess integriert sind, die über lange Zeit ein 
Familienleben und keine Erwerbstätigkeit gehabt haben, Ist 
hier nicht betroffen. 
Unsere Absicht ist, nach dieser Übergangszeit von 17 Jah
ren, eine zukunftsgerichtete Lösung einzuführen, die Fami
lien mit Kindern besser behandelt, als dies heute der Fall ist, 
indem nämlich die Kinderrente von 40 auf 60 Prozent erhöht 
und dafür die Witwenrente von bisher 80 auf 60 Prozent zu· 
rückgenommen wird. Ich möchte nur ganz klar sagen, weil 
im Nationalrat das Gegenteil behauptet wurde: Eine Witwe 
mit einem Kind bleibt im neuen System gleich gestellt wie im 
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alten. Eine Witwe mit zwei Kindern hat nach dem alten Sys
tem 160 Prozent, nach dem neuen System 180 Prozent 
Rente. Eine Witwe mit drei Kindern hat nach dem alten Sys
tem 200 Prozent, nach dem neuen System 240 Prozent. 
Schliesslich hat eine Witwe mit vier Kindern, die wahrschein
lich am wenigsten erwerbstätig sein kann, nach dem alten 
System 240 Prozent und nach dem neuen 300 Prozent. Wit
wen mit Kindern sind also mit dem neuen System wesentlich 
besser gestellt als mit dem heutigen. Sie haben dann, wenn 
die Kinder ausgeflogen sind, bis zur Pensionierung eine Wit
wenrente von 60 statt heute von 80 Prozent, das stimmt. 
Aber wir denken, dass in dieser Phase eine Erwerbstätigkeit 
zumutbar ist, und ihre Rente erhöht sich wieder auf 80 Pro
zent ab dem Moment, wo sie ins AHV-Alter kommt. Ich 
denke, das ist ein gutes, zukunftsgerichtetes System. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Stähelln Philipp (C, TG): Ich halte mich sehr kurz: Aber 
Frau Beerli hat jetzt eben auf diese Übergangszeit von 
17 Jahren hingewiesen. Weshalb macht sie das? Weil sie 
damit ja gerade aufzeigt, dass die gesellschaftlichen Verhält
nisse für diesen fundamentalen Schritt, den die Mehrheit 
hier vorschlägt, noch nicht reif sind. Das ist der Hintergrund, 
der hier eben auch zu beachten ist. 
Ich bitte Sie deshalb wirklich, der Minderheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 28 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •.•. 14 Stimmen 

Art 102 Abs.1 Bst. e, f; 104 Abs. 1; 111 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 102 al. 1 let. e, f; 104 al. 1; 111 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Es gibt zu den Ar
tikeln 102, 104 und 111 keine Bemerkungen. Es geht bei al
len Bestimmungen um den Bundesanteil. Die Argumente 
haben wir letztes Mal ausführlich dargelegt. Da heute Voten 
in «Arena»-Kürze gefragt sind, verzichte ich darauf, diese zu 
wiederholen. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II Bst. b Abs. 4 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(David, Stähelin) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II let. b al. 4 
Proposition de la majorite 
Biffer 

Proposition de la minorite 
(David, Stähelin) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Hier geht es um 
die eingangs angesprochene Übergangslösung. Die Frage 
ist, ob die Reduktion des Rentenvorbezuges um 1 O weitere 
Jahre bis 2023 verlängert werden soll. Die Kommissions
mehrheit widersetzt sich dem, und zwar aus folgenden Über· 
legungen. Diese in der 1 O. AHV-Revision beschränkt 
eingeführte Übergangslösung sollte jenen Frauen, welche 
beruflich benachteiligt gewesen seien, eine Erleichterung 
beim Rentenvorbezug schaffen. Die Mehrheit argumentiert, 
dass diese Benachteiligung ab dem Jahr 2012 nicht mehr 
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oder nicht mehr in relevantem Masse bestehe und dass da
her die Verlängerung der Massnahme sachlich nicht ge
rechtfertigt sei. Die Kosten, welche die Lösung des Natio
nalrates nach sich zieht, betragen nach Schätzung des Bun
desamtes für Sozialversicherung jährlich maximal 240 Millio
nen Franken. Sie geht allerdings von einer hohen Renten
vorbezugsquote von 67 Prozent aus, während sie heute le
diglich bei knapp 20 Prozent liegt. 

David Eugen (C, SG): Der Nationalrat hat mit 107 zu 71 
Stimmen der Lösung zugestimmt, die Sie auf der Fahne fin
den. Bei der 10. AHV-Revision wurde das Frauenrentenalter 
von 62 auf 64 Jahre erhöht. Damals hat unser Rat beschlos
sen, zur Abfederung den Kürzungssatz für die Frauen zu 
halbieren, und zwar für die Jahrgänge bis 1947. Das wurde 
damals in diesem Rat beschlossen, und diese Lösung 
wurde in einen Konnex zur Erhöhung des Frauenrentenal
ters gesetzt. Man sagte, man ergreife eine Begleitmass
nahme zu dieser Erhöhung, damit die Frauen für diese 
Übergangszeit die Möglichkeit hätten, mit einer weniger 
stark gekürzten Rente in den Ruhestand zu treten. 
Nun macht der Nationalrat mit seinem Beschluss nochmals 
genau dasselbe. Für die Erhöhung des Rentenalters von 64 
auf 65 Jahre wird wieder die Begleitmassnahme vorgeschla
gen, dass die Frauen einen geringeren Kürzungssatz haben 
sollen. Ich kann darin, im Gegensatz zum Bundespräsiden
ten, keine Privilegierung dieses Personenkreises sehen. Es 
ist vielmehr -wie auch letztes Mal auf Antrag dieses Rates 
vom Gesamtparlament beschlossen - eine berechtigte Be
gleitmassnahme in Zusammenhang mit der Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen. 
Wenn wir diesen Antrag ablehnen, würde diese AHV-Revi
slon tatsächlich auf dem Buckel der Frauen durchgeführt. Es 
würde auf der einen Seite das Rentenalter für die Frauen er
höht, es worden auf der anderen Seite die Witwenrenten um 
250 Millionen Franken zusammengestrichen, und es würde 
gar keine Übergangslösung getroffen, was man das letzte 
Mal noch gemacht hat. Die Mehrheit fände das nicht richtig, 
und es wäre auch im Hinblick auf die Volksabstimmung nicht 
vertretbar. Deshalb sind wir der Meinung, wir sollten diese 
Übergangslösung, die man das letzte Mal beschlossen hat, 
für die neuerliche Rentenaltererhöhung jetzt wieder be
schliessen. 
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Jenny This (V, GL): Ich möchte Sie bitten, an der ständerät
lichen Fassung festzuhalten. Mit dem Beschluss des Natio
nalrates sollen nun allgemein die Frauen besser gestellt 
werden, also auch Frauen, die es grundsätzlich gar nicht nö
tig hätten. Das ist natürlich kreuzfalsch, denn erstens setzen 
wir 244 Millionen Franken pro Jahr in den Sand, die nichts 
bringen und mit 50 bis 80 Franken pro Frau auch nicht nach
haltig sein werden. Zweitens sollten wir, wenn schon, dieje
nigen berücksichtigen, die ausgelaugt sind und unter 
extremen und harten Bedingungen arbeiten müssen. Wieso 
ausgerechnet die Frauen, gemäss Vorschlag vonseiten der 
CVP, nur die Hälfte der entsprechenden Kürzungen tragen 
sollen, ist mir schleierhaft. Auch wenn dies auf zehn Jahre 
befristet ist: Diese Mittel haben wir schlicht und einfach 
nicht. 
Da ist mir eine Regelung mit Ergänzungsleistungen viel 
sympathischer. Diese EL-Regelung hätte zudem zwei ent
scheidende Vorteile: Erstens würde sie verhindern, dass 
Personen in den Genuss der Abfederung gelangen, die es 
gar nicht nötig haben; das habe ich gesagt. Zweitens wür
den Leistungen nur dann ausbezahlt, wenn Jemand seinen 
Wohnsitz in der Schweiz hat. Das würde den Leistungsex
port, der beträchtliche Ausmasse annehmen könnte, verhin
dern. Nachdem neu auch Ergänzungsleistungen für Fami
lien und IV-Bezüger ausgerichtet werden, sehe ich keinen 
Grund, wieso auch nicht bei den Frührentnerinnen auf die
ses bewährte System zurückgegriffen werden kann. 
Das Schaffen von zusätzlichen Anreizen ist auch aus ar
beitspolitischen Überlegungen verfehlt. Gemäss jüngsten 
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Bevölkerungsszenarien - das müsste allen bekannt sein -
ist davon auszugehen, dass ab dem Jahre 2005 gleich viele 
Personen in die Pension gehen wie neu ins Erwerbsleben 
nachstossen. Also sollten wir von zusätzllchen Anreizen ab
sehen. 
Ich möchte Sie bitten, am Beschluss des Ständerates fest
zuhalten. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Herr David hat zu Recht ausgeführt, 
dass in der 10. AHV-Revision das Alter der Frauen um zwei 
Jahre erhöht worden ist und dass man ihnen im Gegenzug 
für zwei Jahre in einer Übergangszeit einen reduzierten Kür
zungssatz zugestanden hat. Er hat des Weiteren ausgeführt, 
dass die Lösung des Nationalrates, die jetzt vorliegt und die 
er unterstützt, das Gleiche sei, was wir in der 10. AHV-Revi
sion gemacht haben, und deswegen logisch sei. 
Ich muss sagen, Herr David, das trifft so nicht zu! Die Lö
sung, die jetzt der Nationalrat beschlossen hat, ist gross
zügiger und geht deutlich weiter als die Lösung, die in der 
10. AHV-Revision beschlossen und in einer Volksabstim
mung durch das Volk abgesegnet worden ist. Jetzt erhöhen 
wir das Rentenalter der Frauen um ein Jahr, von 64 auf 
65 Jahre, geben aber nach dem Beschluss des National
rates und dem Antrag der Minderheit David trotzdem einen 
reduzierten Kürzungs!atz für zwei Jahre, und dann erst 
noch in einer langen Ubergangszeit von zehn Jahren. Das 
führt dazu, dass gewisse Frauen der Generation, die in den 
Genuss dieser neuen Übergangsbestimmung kommen sol
len, besser gestellt werden als die Frauen, dle unter der 10. 
AHV-Revision vorzeitig in Rente gegangen sind. 
Es würde dazu führen, dass einzelne Frauen dieser Jahr
gänge sogar ein Jahr vollkommen «geschenkt» erhielten, 
ohne jegliche Kilrzung, weil diese zusätzliche Kürzung von 
zwei Jahren eine Kumulation des Entgegenkommens 
bringt - und nicht zuletzt auch eine Basserstellung der 
Frauen gegenüber den Männern, die von Herrn Jenny er
wähnt worden sind, die harte Arbeit leisten, auch ausgelaugt 
sind und Oberhaupt keine Reduktion haben. Deswegen bin 
ich der Meinung, dass der Beschluss des Nationalrates zu 
weit geht und dass wir hier 240 Millionen Franken zusätzlich 
ausgeben - auch in Fällen, in denen es keine sozialpoliti
sche Notwendigkeit ist, weil diese zusätzliche Leistung ja 
ohne sozialen Bedarf ausgerichtet würde. 
Das Fazit meiner Ausführungen ist: Bitte halten Sie an der 
Mehrheit fest. Es muss eine Differenz zum Nationalrat erhal
ten bleiben. Denn wollte man die Überlegung der 10. AHV
Revision in der 11. AHV-Revision weiterführen und eine Re
duktion wegen dieses einen zusätzlichen Jahres geben, das 
die Frauen neu länger arbeiten müssen, dann müsste man 
diesen Beschluss des Nationalrates anpassen; man könnte 
ihn etwas zurücknehmen. Es wäre eine Möglichkeit, dies in 
der Einigungskonferenz zu diskutieren. Wenn Sie jetzt keine 
Differenz schaffen, haben Sie eine Lösung getroffen, die 
ganz klar weiter geht als die vom Volk in der 10. AHV-Revi
sion genehmigte Lösung, die auch Frauen zugute kommt, 
die das Oberhaupt nicht nötig haben. Ich glaube, das ist et
was, was wir uns heute hinsichtlich der Situation der AHV 
nicht mehr leisten können. 
Deshalb noch einmal: Bitte schaffen Sie eine Differenz, da
mit man dieses Problem wenigstens in der Differenzbereini
gung noch einmal genau ansehen kann. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG): Ich verzichte auf mein Vo
tum, da sich meine Überlegungen mit denjenigen von Frau 
Spoerry und von Herrn Jenny decken. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 30 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

Zlff. II Bst. e 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(David, Stähelin) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.11 lete 
Proposition de Ja majorite 
Maintenir 

Proposition de Ja minorite 
(David, Stähelin) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition de Ja maforite 

Zlff.111 Zlff. 1 Art. 77 Abs. 1; 78ter; Zlff.12 Art. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch. III eh. 1 art. 77 al. 1; 78ter; eh. 12 art. 2 
Proposition de Ja commlssion 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

03.3454 

Motion SGK-SR (00.014,. 
Für eine transparente F nanzlerung 
derAHV 
Motion CSSS-CE (00.014). 
Pour un flnancement transparent 
de l'AVS 

Einreichunqsdatum 18.09.03 
Date de depöt 1 a og 03 
Ständerat/Conseil des Etats 18.09.03 

Couehepln Pascal, president de la Confederation: Evidem
ment, Je Conseil federal ne s'est pas encore prononce sur 
une motion qui a ete deposee ca matin. Mais la discusslon a 
dejä eu lieu a plusieurs reprises au sein du Conseil federal, 
et entre M. le conseiller federal Villiger et moi an particulier, 
en presence des autres membres du Conseil federal. Per
sonne n'est oppose a entrer an discussion sur une reparti· 
tion plus claire des montants. Cela signifie qua dans la 
pratique, ca qui est affecte au titre de la TVA ä l'AVS le sera 
a 100 pour cent, mais que d'autres pour cent seront ä verser 
ä 1 oo pour cent a la Confederation. Je crols qua sur le fond, 
cela ne change rien: cela donne plus de clarte. 
Mais j'ai la conviction qu'au minlmum, le Conseil federal ac
ceptera votre motion sous forme de postulat, et probable
ment an tant qua telle. 

Oberwiesen - Transmls 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich danke Ihnen 
sehr, Sie haben die Zeit gut eingehalten. Entschuldigen Sie, 
aber ich bilde mir ein, dass wir es ohne mein stetes Drängen 
nicht geschafft hätten. 

Die Sitzung wird von 13.30 Uhr bis 13.40 Uhr unterbrochen 
La seance est interrompue de 13 h 30 a 13 h 40 
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11. AHV-Revlslon 
11 e revlslon de I' AVS 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Nalionalrat!Conseil national 07.05.01 (Erstrat- Premier Conseil) 
Nalionalrat!Consell natlonal 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat!Consell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nalionalrat!Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Sutte) 
Nationalrat/Conseil national 09.05.01 (Fortsetzung- SuHe) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (Zweitrat - Deuxllllme ConselQ 
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.02 (Fortseb:ung - Suite) 
Nationalrat!Consell national 02.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Texte de recte leglsla!lf 3 (RO 2003 256) 
Ständerat/Conseil des Etats 27.11.02 (Fortsettung - SuHe) 
Ständerat!Consell des Etats 28.11.02 (Fortseb:ung Suite) 
Nalfonalrat/Consell national 04.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.03.03 (Differenzen - Divergences) 
Nallonalrat/Consell nallonal 06.05.03 (Differenzen - Dtvergences) 
Natlonalrat/Consell national 06.05.03 (Fortsetzung Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.03 (Differenzen Dlvergences) 
Ständerat!Consell des Etats 04.06.03 (Fortsettung Suite) 
Nallonalrat/Consell national 17.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.09.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 
Ständerat!Consell des Etats 18.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Elnlgungskonferenz/Conference de conclllatlon 23.09.03 
Natlonalrat!Consell national 25.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
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Dormann Rosmarie (C, LU), fQr die Kommission: Die 
11. AHV-Revision steht. Die Einigungskonferenz hat die ver
bliebenen markanten Differenzen zwischen den beiden Rä
ten ausgemerzt. Wir werden in zwei Schritten die beiden 
Vorlagen auch hier bereinigen, d. h., es wird nur noch je eine 
Abstimmung geben zu den beiden Gesamtvorlagen. 
Die Vorlage 1 betrifft die Finanzierung der AHV, und die Vor
lage 2 befasst sich mit dem materiellen Teil des Gesetzes. 
Bei der Finanzierung in der Vorlage 1 verblieb die Frage des 
Bundesanteils. Umstritten blieb bis zur letzten Runde, ob 
alle durch den Mehrwertsteuersatz fQr die AHV bestimmten 
Einnahmen in die AHV fliessen sollen oder ob der Bundes
anteil von 17 Prozent weiterhin bestehen bleiben soll. Ich 
kann Sie orientieren, dass der Ständerat in einer Motion ver
langt, dass diese umstrittene Situation des Bundesanteils an 
den fQr die AHV bestimmten Mehrwertsteuereinnahmen in 
der 12. AHV-Revision in ihren vollen Konsequenzen noch 
einmal geprüft werden soll und dass wohl unter diesen Vor
gaben eine Mehrheit von 18 zu 5 Stimmen sich fQr den Sta
tus quo ausgesprochen hat. Das heisst, auch in Zukunft wird 
die Bundeskasse 17 Prozent der fQr die AHV bestimmten 
Mehrwertsteuereinnahmen zur Bezahlung des Bundesan
teils an die AHV zurOckbehalten, dies mit Hinweis auf die 
zurzeit schlechte Lage unserer Bundeskasse. Diesem Grund
satzentscheid hat die Einigungskonferenz mit 18 zu 5 Stim
men zugestimmt. 
Ein gleiches Stimmenverhältnis erreichte die Abstimmung 
betreffend die Erträge aus den von der Schweizerischen Na-
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tionalbank freigegebenen, nicht benötigten Währungsreser
ven, sofern diese nicht durch Verfassung oder Gesetz einem 
anderen Zweck zugewiesen werden: Diese sollen der AHV 
zugute kommen. 
In der Vorlage 2 verblieben bis zur Einigungsverhandlung 
drei grosse Differenzen. Die erste betrifft die Rente an Wit
wen und Witwer mit Kindern. Die Einigungskonferenz hat 
sich mit 22 Stimmen filr das Modell des Ständerates ausge
sprochen, welches nach sechs statt nach drei Jahren -
sechs Jahre nach Inkraftsetzung der 11. AHV-Revision -
eine sukzessive Angleichung der Witwen- und Witwerrente 
an die Waisenrente vorsieht. Das heisst, die Witwenrente 
wird sechs Jahre nach Inkraftsetzung alle drei Jahre um je 
5 Prozent reduziert und wird im Jahre 2017 noch 60 Prozent 
einer AHV-Rente betragen. Im Gleichschritt erhöht sich die 
Waisenrente auf 60 Prozent, damit man den Witwen und 
Witwern mit Kindern besser gerecht werden kann. Diese An
gleichung ist kostenneutral. Sie bringt aber langfristig Ein
sparungen von rund 130 Millionen Franken pro Jahr. Dies 
geschieht nicht durch die Prozentverschiebung der Renten, 
sondern durch die gekürzte Rente an die Verwitweten, wenn 
ihre Kinder keinen Anspruch auf eine Waisenrente mehr ha
ben. 
Die übrigen Bestimmungen für die Witwen und Witwer mit 
Kindern blieben unverändert. Die Wltwerrente wird nämlich 
bis. zur Erreichung der Volljährigkeit des jüngsten Kindes 
ausgerichtet, während die Witwe Ihre Rente bis zur Errei
chung des AHV-Alters behält. Der Besitzstand bleibt ge
wahrt: Wer heute eine Witwen- oder Witwerrente bezieht, 
erhält diese unabhängig von der 11. AHV-Revision weiter. 
Neu wird mit der 11. AHV-Revision die geschiedene Witwe 
oder der geschiedene Witwer beim Tod des früheren Part
ners bzw. der früheren Partnerin nur noch eine Rente im 
Umfang des im betreffenden Scheidungsurteil bestimmten 
Unterhaltsbeitrages erhalten, und zwar betragsmässig wie 
zeitlich. Das hat zur Folge, dass eine geschiedene Witwe 
nach dem Tod ihres Ex-Partners nicht mehr automatisch 
eine AHV-Rente erhält, wenn sie sich nicht wieder verheira
tet hat, sondern nur noch die ihr im Scheidungsurteil zuge
standenen Unterhaltsbeiträge. Die geschiedene Witwe oder 
der geschiedene Witwer erfährt durch diese Revision in kei
nem Fall eine Schlachterstellung, aber zukünftig auch keine 
Bevorteilung mehr. Anstelle von mehreren zur Auszahlung 
kommenden Witwenrenten, die ein mehrfach verheirateter 
und wieder geschiedener Partner durch seinen Tod auslö
sen kann, kommt nur noch der im Scheidungsurteil be
stimmte Unterhaltsbeitrag an die Ex-Frauen zur Auszahlung. 
Diese Änderung ist durch das neue Scheidungsrecht be
dingt, das nach der 10. AHV-Revision In Kraft gesetzt wor
den Ist und dem eine andere rechtliche Basis zugrunde liegt. 
Die Einsparungen in diesem Sektor sind aber eher unbedeu
tend. Dieser neuen Regelung hat die Einigungskonferenz 
mit 22 zu 1 Stimmen zugestimmt. 
Es verbleibt noch die Piece de Resistance, die Flexibilisle
rung des Altersrücktritts und dabei die soziale Abfederung 
von Kleineinkommen. Unbestritten ist die Möglichkeit des 
Vorbezuges von drei vollen Rentenjahren, sei dies durch den 
Bezug einer halben Rente ab dem Alter 59 oder einer vollen 
Rente ab dem Alter 62 oder kombiniert. Sicher schreibt das 
Gesetz vor, dass drei volle Rentenjahre vorbezogen werden 
können. Sie wissen, dass mit der 1 O. AHV-Revision das 
Rentenalter der Frau in zwei Schritten von 62 auf 64 Jahre 
angehoben wird, und neu steigt dieses ab 2009 sogar auf 
65 Jahre. Bereits in der 10. Revision hat eine Bestimmung 
Aufnahme gefunden, wonach für die Frauen, die frOhzeitig 
in Pension gehen, während zehn Jahren nur die Hälfte des 
versicherungstechnischen Kürzungssatzes zur Anwendung 
kommt; dies mit Rücksicht auf die weitgehend durch die Er
höhung des Rentenalters der Frau mitfinanzierte AHV. An
dererseits wird das Gesetz dadurch auch den immer noch 
bescheideneren Einkommen der Frauen gerecht. Zudem 
steht fest, dass praktisch jede zweite Frau nicht in der zwei
ten Säule versichert ist. Der heutige versicherungstechni
sche Kürzungssatz bei Vorbezug einer Rente beträgt pro 
Jahr 6,8 Prozent fQr die Männer und 3,4 Prozent für die 
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Frauen. Der zukünftige Kürzungssatz dürfte etwas niedriger 
sein. Er ist zudem abgestuft auf die Bezugsjahre; je früher 
jemand in Pension geht, desto höher ist der Kürzungssatz, 
damit nicht ein Anreiz zur Frühpension geschaffen wird. 
Im Kürzungssatz inbegriffen werden neu auch die durch die 
11. AHV-Revision in Zukunft durch den Vorbezug der Rente 
ausfallenden Prämienbeiträge sein. Die 11. AHV-Revision 
nimmt nun das Anliegen der Frauen auf - das allerdings 
sehr bescheiden ist -, wonach der halbierte Kürzungssatz 
von 3,4 Prozent ab dem Jahr 2010 für die Jahrgänge 1948 
bis 1952 weitergeführt wird. 
Diese Halbierung des Kürzungssatzes kommt aber nur noch 
für ein Vorbezugsjahr zur Anwendung, da mit der 11. AHV
Revision das Rentenalter der Frau nur noch um ein Jahr an
gehoben wird. Der halbierte Kürzungssatz wird aus dem 
gleichen Grund auf fünf Jahrgänge befristet. Das war der 
allerkleinste gemeinsame Nenner, auf den sich eine Mehr
heit der Einigungskonferenz einigen konnte; dies mit Rück
sicht auf den Umstand, dass diese Jahrgänge noch wenig 
von einer zweiten Säule profitieren können, da deren Ein
trittsschwelle erst mit der 1. BVG-Revision von heute rund 
25 000 auf 18 000 Franken herabgesetzt wird. 
Eine soziale Abfederung mit rund 400 Millionen Franken für 
kleine Einkommen und Kleinsteinkommen, wie sie der Bun
desrat immer vorgesehen und versprochen hatte, fand in der 
Einigungskonferenz nur noch 6 Stimmen. Für diese Kehrt
wende dürfte die schlechte Finanz- und Wirtschaftslage in 
der Schweiz ausschlaggebend sein, die leider auch eine 
Realisierung der einmal gemachten Versprechen nicht mehr 
zulässt. Dieser Lösung mit dem halbierten Kürzungssatz für 
die Frauen hat die Einigungskonferenz mit 18 zu 6 Stimmen 
zugestimmt. 
Aufgrund der klaren Mehrheiten in den Teilabstimmungen 
muss ich Sie bitten, der Vorlagen 1 und 2 der AHV-Revision 
zuzustimmen. Persönlich bin ich mir noch nicht sicher, ob ich 
den grünen Knopf drücken kann. 

Trlponez Pierre (R, BE), pour la commisslon: Afin de regler 
les dlvergences entre le Conseil national et le Conseil des 
Etats concernant la 11e revision de l'AVS, la Conference de 
conciliation s'est reunie le 23 septembre 2003. II s'agissait 
des trois divergences principales sur: 
1 . la participation de la Confaderation au financement de 
l'AVS- les fameux 17 pour cent; 
2. la question des rentes de veuve et de veuf; 
3. la reduction des rentes de vieillesse en cas de retraite an
ticipee. 
A chacun de ces points, la Conference de conciliation a pris 
des decisions a. une majorite claire. 
En ce qui concerne la participation de la Confederatlon au fl
nancement de l'AVS, la Confarence de conciliation s'est ral
liae par 18 voix contre 5 a la solution du Conseil des Etats, 
qui correspond d'ailleurs dans les grandes lignes au projet 
initlal du Conseil federal. Elle a neanmoins prls connais
sance avec satisfaction d'une motion du Conseil des Etats, 
qui propose de revoir cette question a l'avenir. 
Quant a la rente de veuve et de veuf, la Conference de con
ciliation a suivi a l'unanimite, soit par 22 voix sans opposi
tion, une proposition Heberlein qui prevoit de suivre la 
systematique du Conseil des Etats, mais d'lntegrer une dis
position transitoire dans l'arrAte sur le financement, selon la
quelle la nouvelle reglementation sur !es rentes de veuve et 
veuf n'entrera en vigueur que dans !es cas de veuvage sur
venus a partir de la sixieme annee apres l'entree en vigueur 
de la 11e revision de l'AVS. 
En ce qul concerne enfin la reduction des rentes en cas de 
retraite ant!cipee, le Conference de conciliation a approuve 
une proposition de compromis qui st!pule que les rentes de 
vieillesse anticipees des femmes nees entre 1948 et 1952 
inclus sont reduites selon les taux suivants: 3,4 pour cent 
pour 12 rentes mensuelles entieres versaes avant le terme, 
et le taux de reduction actuariel de ces prestations antici
pees pour la 13e a ia 36e rente mensuelle entlere versae 
avant le terme. 
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Dans l'ensemble, la Conference de conciliation s'est effor
cae de trouver une solution de compromis entre las deux 
Chambres; eile vous prie d'adopter 1a solution proposae. 

Rechstelner Paul (S, SG): Wir haben heute die BIianz der 
langjährigen Arbeit an der 11. AHV-Revision vor uns; es ist 
ein Scherbenhaufen, kein Stillstand, sondern ein Rück
schritt, das Resultat der antisozialen Politik einer Parla
mentsmehrheit, die nicht nur in der Steuerpolitik die Interes
sen der Leute mit hohen Einkommen und der Reichen 
rücksichtslos durchsetzt, sondern auch in der Sozialpolitik, 
bei der AHV. eine systematisch gegen die Interessen der 
einfachen Leute gerichtete Politik betreibt. 
Führend in dieser Politik gegen die Interessen der einfachen 
Leute, der Leute, die hart arbeiten, die monotone Arbeit 
leisten, die belastende Arbeit leisten, Ist die SVP, die gegen 
das flexible Rentenalter für die einfachen Leute kämpft. Mit 
welchen Methoden die SVP kämpft, zeigt sich daran, dass 
Herr Blocher nicht davor zurückschreckt, den Vertreter der 
einfachen Bauern und der Bergbauern so zu bedrohen und 
einzuschüchtern, dass er es nicht mehr gewagt hat, für 
seine Überzeugung und für die Interessen der einfachen 
Bauern zu stimmen. Denn Herr Hassler wusste und weiss, 
im Gegensatz zu Herrn Blocher, was die AHV für die kleinen 
Bauern bedeutet, und er weiss, weshalb das flexible Ren
tenalter nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer in diesem Land, sondern auch für die einfachen, für die 
kleinen Bauern so wichtig wäre. 
Aber damit sich die SVP mit dieser antisozialen Politik 
durchsetzen konnte, brauchte sie ihre Helfer - eine FDP, bei 
der die meisten Deutschschweizer von der SVP fast nicht 
mehr zu unterscheiden sind, und vor allem eine CVP, die 
einst im Bundesstaat wenigstens sozial für einen gewissen 
Ausgleich sorgte, jetzt aber für die antisoziale Politik der 
SVP die entscheidenden Stimmen gebracht hat. Ich meine 
damit die Mehrheit der CVP-Fraktion. 
Was uns jetzt als - angebliche - Abfederung des Frauenren
tenalters 65 verkauft wird, ist nicht einmal mehr ein jämmer
liches Feigenblatt. Was wir bei der 11. AHV-Revision vor uns 
haben, ist ein Sozialabbau auf dem Buckel der Frauen, ein 
Sozialabbau auf dem Buckel der Witwen und durch die Ver
schlechterung des Teuerungsausgleiches ein Sozialabbau 
zulasten der Rentnerinnen und Rentner. Vor allem ist ein 
langjähriges Versprechen der Behörden gegenüber der Be
völkerung schändlich gebrochen worden, das Versprechen 
eines flexiblen Rentenalters. Was jetzt als Resultat dieser 
Beratungen der Einigungskonferenz vorliegt, ist kurzsichtig, 
es ist egoistisch und schlägt der Bevölkerung in diesem 
Land mit ihren Bedürfnissen ins Gesicht. 
Die SP-Fraktion stellt den Antrag, diese Abbruchvorlage der 
11. AHV-Revision abzulehnen. Der Bruch des Versprechens 
des flexiblen Rentenalters ist schändlich und inakzeptabel. 
Dem Verfassungsartikel stimmen wir zu. Es wird Zelt, dass 
eine Parlamentsmehrheit wie diese endlich von einer neuen 
abgelöst wird. 

Studer Heiner (E, AG): Eine Persönlichkeit hat mich heute 
Morgen sehr beeindruckt; es ist Rosmarie Dormann. Ich 
habe ihr gut zugehört, wie sie - als eine der Architektinnen 
der damaligen Vorlage - heute sachlich korrekt etwas ver
tritt, was nicht ihrer Haltung entspricht. Ich möchte sie ein
fach ermuntern, am Schluss eben doch von der grünen 
Taste weg und zur roten zu gehen. Das ist die Schlussfolge
rung, die die Mehrheit unserer Fraktion zieht. Die abgefe
derte Flexibilisierung war für uns als Rat - und für uns als 
Fraktion auf jeden Fall - zunächst ein Schwerpun~ dieser 
Revision, und die ist weg. Deshalb sind wir der Uberzeu
gung, dass wir eben nicht hinter dieser Vorlage stehen kön
nen. 
Gleichzeitig haben wir gestern auch eine Motion eingereicht, 
welche für die nächste Runde die völlige Flexibilisierung will, 
aber auch eine ernsthafte Prüfung, ob man nicht die Rente 
beziehen kann, wenn man während einer bestimmten Zahl 
von Jahren einbezahlt hat, damit vor allem Leute mit tieferen 
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Einkommen, die eben schon früher im Arbeitsprozess wa
ren, auch früher Rente beziehen können. 
Auf der anderen Seite muss ich Ihnen auch Folgendes zu 
bedenken geben: Man darf nicht nur dem Ständerat Schuld 
am Debakel geben, das wir zuletzt haben. Wir sind im Ge
gensatz zum Vorredner jetzt eben der Überzeugung, dass 
ein anderer, besserer Kompromiss möglich gewesen wäre, 
wenn unser Rat zu einem früheren Zeitpunkt bei den Antei
len der Mehrwertsteuer eingelenkt hätte und hier dem Bund, 
der Bundeskasse, mehr Mittel zur Verfügung gestellt hätte. 
Wir bedauern also das Gesamtresultat und meinen: Die 
Fehler, derentwegen es dazu kam, lagen an verschiedens
ten Orten. 

Heberleln Trix (R, ZH): Die FDP-Fraktion stimmt der Rege
lung der AHV-Revision zu, so, wie sie jetzt aus der Eini
gungskonferenz kommt. Erinnern wir uns daran: Das Ziel 
war eine Konsolidierungsvorlage und nicht eine Leistungs
ausdehnungsvorlage, eine Konsolidierung dieser wichtigs
ten Sozialversicherung auch für die nächste und über
nächste Generation. Diese Konsolidierung wurde teilweise 
erreicht. Wir brauchen aber ganz bestimmt eine 12. AHV
Revision, wo weitere Punkte zur Diskussion gestellt werden, 
wo nicht die junge Generation, die erwerbstätige Genera
tion, zulasten der älteren Leute einen Anteil aus ihrem Ein
kommen erbringen muss, der ihr nicht zugemutet werden 
kann. 
In diesem Sinne, Herr Rechsteiner, freuen wir uns auf die 
Referendumsabstimmung. Es wird ganz bestimmt keine an
dere Parlamentsmehrheit in diesem Saal geben. Ich bin 
auch davon überzeugt, dass für eine grosse Mehrheit der 
Bevölkerung die Sicherung dieser wichtigsten Grundversi
cherung, der AHV. eben im Vordergrund steht und nicht ein 
weiterer Anstieg der Leistungen und damit der Ausgaben, 
den wir nicht finanzieren können. 
Ich beantrage Ihnen also, diesen Vorlagen zusammen mit 
der FDP-Fraktion zuzustimmen. 

Genner Ruth (G, ZH): Frau Kollegin Heberlein, ich möchte 
Ihnen gerne eine Frage stellen: Was werden Sie den Frauen 
im Abstimmungskampf sagen, was Sie aus dieser Revision 
für sie herausgeholt haben und wie viel sie mit dieser Revi
sion bekommen? 

Heberleln Trix (R, ZH): Die Frauen wollen eine Gleichstel
lung. Allem voran entspricht diese Forderung auch dem Pro
gramm der Grünen Partei. Das gilt auch für das Rentenalter. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Die christlichdemokratische 
Fraktion stimmt den Anträgen der Einigungskonferenz 
grossmehrheitlich zu, aus drei Gründen: 
1. Das Ziel Finanzierungssicherung, Rentenalter 65 für 
Mann und Frau, ist darin enthalten und wird erreicht. 
2. Unser Anliegen, die Besserstellung der Witwen gegen
über dem Entwurf des Bundesrates, wird nicht hundertpro
zentig, aber zu einem grossen Teil erreicht. 
3. Bei der Flexibilisierung, der sozialen Abfederung beim 
Rentenvorbezug, wurde durch die Anträge Dormann und 
Cina eine Lösung initiiert. 
Wir Christdemokraten haben zusammen mit der 1. BVG-Re
vision seit Beginn die Gesamtschau gefordert. Auch hier bei 
dieser Gesamtschau: Ziel erreicht. Das Absenken der Ein
trittsschwelle von 24 000 auf 18 000 Franken bedeutet mehr 
soziale Sicherheit für Inhaber von Teilzeitstellen, auch für 
Frauen, die den Grossteil davon ausmachen. Das ist doch 
Zukunftssicherung, nicht nur für die Rentner, sondern auch 
für die junge Generation. 
Ich bitte Sie deshalb namens einer klaren Mehrheit unserer 
Fraktion, hier die Anträge der Einigungskonferenz bei der 
11. AHV-Revision und auch der 1. BVG-Revision zu unter
stützen und ihnen zuzustimmen. 

Bühlmann Ceclle (G, W): Ja, dann stelle ich die Frage halt 
Herrn Widrig, nachdem Frau Heberlein sie nicht richtig be-
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antwortet hat. Ich stelle Ihnen die Frage: Wie viel bezahlen 
die Frauen in Franken für diese 11. AHV-Revision? 

Widrig Hans Werner (C, SG): Wir haben die beiden Haupt
anliegen unserer Fraktion für die Frauen erfüllt: Das Ziel, die 
Besserstellung der Witwenrente gegenüber der harten Vor
lage, wie sie eingefahren worden war, ist erreicht worden. 
Und Sie wissen genau: Bei der sozialen Abfederung haben 
wir ganz speziell die Frauen privilegiert. 

Fasel Hugo (G, FR): Was wir hier erleben, ist ein histori
scher Augenblick, was die Geschichte der AHV betrifft: In der 
11 . AHV-Revision wird erstmalig in diesem Sozialwerk abge
baut, und z.war will man - wir haben es bei Frau Heberlein, 
bei Herrn Widrig gesehen - natürlich die Sache lieber ka
schieren, statt die Sache beim Namen zu nennen. Sagen wir 
es nun klar und deutlich, die Unterlagen liegen vor: 800 Mil
lionen Franken werden nun in dieser 11. AHV-Revision abge
baut! Das ist, auf Franken genau gerechnet, was getan wird; 
das ist eine historische Wende bei diesem Sozialwerk. 
Es gilt auch, der Öffentlichkeit zu sagen, wie dieser Kompro
miss, der keiner ist, am Schluss zustande gekommen ist: Er 
kam zustande über Zensur! Die SVP hat jene Mitglieder, die 
versucht haben, bei der Einigungskonferenz am Schluss 
eine konstruktive Lösung zu erarbeiten, ausgeschlossen! 
Die FDP hat jene Mitglieder, die im Verlauf der Beratungen 
bereit waren, einen sinnvollen Kompromiss zu erarbeiten, 
ausgeschlossen! Und bei der CVP - eigentlich hätte ich 
heute lieber nichts gesagt, weil ich festgestellt habe, dass 
dies auch ein Stück Geschichte der CVP ist. Die CVP hat 
seinerzeit, als es um die Initiative der Grünen ging, verspro
chen, man möge diese ablehnen in diesem Lande, weil an
schliessend eine Flexlbilisierung stattfinden müsste, die von 
der CVP getragen würde, und sie hat - ich habe nochmals 
bei Voten in den Medien nachgeschaut- 1,2 Milliarden Fran
ken eingesetzt. In der Kommission hat die CVP gesagt: Das 
ist zu viel, wir machen einen Kompromiss: 800 Millionen 
Franken. Auf diese 800 Millionen ist man dann eingestiegen, 
und mit Stichentscheid des seinerzeitigen Kommissionsprä
sidenten, Herrn Hess, wurden die 800 Millionen Franken ab
gelehnt. 
In der weiteren Entwicklung hat die CVP gesagt: Wir stehen 
nun für 400 Millionen ein. Nach den 400 Millionen Franken 
hatte man letzte Woche medial angekündigt und verkauft -
Herr Cina hat den Vorschi · unterbreitet - und gesagt: 
Jetzt sind es noch 250 en. Und diesen Kompromiss 
trägt die CVP mit! Bei der letzten Zusammenkunft kommen 
die gleichen Leute, und sie verkünden noch einmal etwas 
anderes, den Kompromiss des Kompromisses des Kompro
misses des Kompromisses. Und jetzt sind wir bei diesen -
man kann es nicht einmal mehr genau in Zahlen ausdrü
cken - vielleicht noch 100 Millionen Franken, beschränkt auf 
ein paar wenige Jahre. 
Resultat dieser Beratungen: Es ist Wortbruch begangen 
worden; es ist ein Verstoss gegen Treu und Glauben; man 
hat nicht gehalten, was man versprochen hat. Es ist keine 
Konsolidierungsvorlage, wie Frau Heberlein gesagt hat, 
sondern es ist eine Abbauvorlage, und jemand muss diese 
800 Millionen Franken bereitstellen. Auch wenn ich ein 
Mann bin, gehört es zum Anstand, in diesem Rat zu sagen, 
dass die Frauen dies bezahlen. 
Wir von der grünen Fraktion lehnen deshalb das Ergebnis 
der Einigungskonferenz klar und deutlich ab. 

Bortoluzzl Toni (V. ZH): Aus unserer Sicht ist die 11. AHV
Revision ein Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte Sie 
daran erinnern, dass der Bundesrat eine Vorlage präsentiert 
hat, die rund 1,3 Milllarden Franken Einsparungen vorsah; 
wir schliessen hier mit Einsparungen von 800 Millionen Fran
ken ab. Diese Vorlage trägt der demographischen Entwick
lung in unserem Lande Rechnung. Sie ist aus dieser Sicht 
eine vernünftige Vorlage, und wir werden ihr, was das Ge
setz betrifft, zustimmen. 
Wir haben allerdings die Frage einer sauberen, transparen
ten Finanzierung der AHV in diesem Zusammenhang nicht 

Bulletin offlclel de !'Assemblee federale 



gelöst. Der Ständerat hat diese Frage mit einer Motion auf
genommen. Mit der Vorlage 1 - also dem Antrag, die Mehr
wertsteuer anzuheben - sind wir nicht einverstanden. Nach 
wie vor wird die Bundeskasse mit der Erhebung von neuen 
Mehrwertsteuern stark begünstigt. Ich möchte Sie daran er
innern, dass zusammen mit den Einnahmen aus dem Mehr
wertsteuerprozent 1999 und der jetzigen Vorlage, die für die 
Sozialversicherung vorgesehen ist, die Bundeskasse unter 
dem Titel Finanzierung der Sozialversicherungen rund 1 Mil
liarde Franken Mehreinnahmen erzielt; das ist nicht haltbar. 
Wir werden diese Vorlage in der Schlussabstimmung ableh
nen. 
Dem eigentlichen Gesetz aber, das in die richtige Richtung 
weist, werden wir zustimmen. 

Blocher Christoph (V, ZH): Herr Rechsteiner, Sie haben es 
richtig gesagt: Wir sind nicht einverstanden mit der vorzeiti
gen Pensionierung, die Sie beschönigend «Flexibilisierung 
des Rentenalters» nennen. Ich freue mich, wenn es eine 
Auseinandersetzung gibt, und ich hoffe, Sie machen das Re
ferendum. Es ist wichtig, dass wir endlich vor dem Volk die 
Frage klären, ob wir - bei unseren Sozialwerken - vorzeitige 
Pensionierungen einführen dürfen. Das bezahlen die Jun
gen, denn für die Jungen wird die Rente unsicherer. Es zah
len die Pensionierten, denn für sie wird sie auch unsicherer. 
Ich muss Ihnen sagen: Diese Privilegierung der vorzeitigen 
Pensionierung ist das grosse Damoklesschwert für die So
zialeinrichtungen generell. Das wird auf die Pensionskassen 
übergreifen. Herr Bundesrat Villiger hat in der letzten Sit
zung beim Entlastungsprogramm gesagt, der Bund habe für 
seine Angestellten - und Sie als Gewerkschafter stecken 
natürlich mitten in dieser Sauce drin - ein Recht geschaffen, 
sich mit 62 Jahren pensionieren lassen zu können. Das kön
nen die Pensionskassen nicht aufrechterhalten. Unser AHV
Alter ist 65 Jahre. Diejenigen, die vorher nicht mehr arbeiten 
können, können Sie nicht einfach über einen Automatismus, 
der ihnen dieses Recht gibt, pensionieren lassen. 
Herr Rechsteiner, das sage ich Arbeitern, das sage ich 
Kleinbauern, das sage ich Mittelständischen, das sage ich 
allen, und bei der Volksabstimmung können wir es auch dem 
ganzen Volk sagen. Sie vernebeln das jetzt mit dem Begriff 
«flexibles Rentenalter». Sie wissen ganz genau, was Sie 
wollen: Sie wollen einen Anspruch auf vorzeitige Pensionie
rung. 
Sie treten für die Mehrwertsteuererhöhung ein. Ist das so
zial? Eine Mehrwertsteuererhöhung um 1 Prozent gefährdet 
12 000 Arbeitsplätze, das wissen Sie genau. 1 Prozent 
Mehrwertsteuer macht für eine Familie mit zwei Kindern mit 
einem Einkommen von 80 000 Franken 600 Franken aus. 
Wo sind eigentlich die Sozialen? Wie unsozial dürfen Sie ei
gentlich sein im Sozialwesen? Die SVP hat hier ein klares 
Konzept. Wir freuen uns auf diese Auseinandersetzung. 
Einzig mit Ihrem Schlusssatz bin ich einverstanden. Sie ha
ben gesagt, es sei an der Zeit, dass in diesem Parlament mit 
den Wahlen vom 19. Oktober endlich neue Verhältnisse ein
träten. Da stimmen wir überein. 

Prilsldent (Christen Yves, Präsident): Herr Blocher, jetzt 
können Sie noch weiterreden. Es gibt zwei Fragen für Sie, 
zuerst von Herrn Fasel und dann von Herrn Malllard. 

Fasel Hugo (G, FR): Herr Blocher, eigentlich möchte man 
Ihnen nicht zusätzliche Redezeit geben. Aber es muss auch 
gesagt sein; die AHV ist ein zu komplexes Werk, als dass 
man einfach aus dem hohlen Bauch heraus ein paar Dinge 
sagt. Jetzt beweisen Sie mir, was Sie soeben gesagt haben: 
Sie sagten, wir würden in der 11. AHV-Revlslon für die klei
nen Einkommen eine Privilegierung für die Pensionierung 
schaffen. Das haben Sie vorhin gesagt. Jetzt sagen Sie mir: 
Wer, welche Einkommenskategorien, kann heute in diesem 
lande vorzeitig in Pension gehen? Wer ist das? Sagen Sie 
mir dasl 

Blocher Christoph (V, ZH): Ich bin der Meinung: Mit Aus
nahme der Leute in der Bundesverwaltung, die schon mit 62 
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in die Pension gehen können, kenne ich - In der Privatwirt
schaft, mindestens in meinem Unternehmen - keinen, der 
vorzeitig in Pension gehen kann. Es gibt Leute, die es sich 
leisten können, früher aufzuhören zu arbeiten; das ist mög
lich - weil sie dies aus finanziellen Gründen tun können; da 
haben Sie Recht. Aber das werden Sie immer haben. Eine 
vorzeitige Pensionierung lehne ich aber ab - in der ersten 
und in der zweiten Säule, ob Reich oder Arm. Wenn es von 
der Armut her nicht geht, dann müssen Sie die Fürsorge ein
schalten; anders können Sie die Probleme nicht lösen. (Un
ruhe) 
Ja, das wollen Sie nicht. Ich begreife das. Sie wollen vertei
len. Das wird dazu führen, dass alle anderen arm werden. 
Das ist die Situation. (Unruhe) 
Herr Fasel, Sie haben jetzt die Frage gestellt, und ich habe 
sie Ihnen beantwortet. Sie können aber schon noch ein paar 
Fragen stellen. 

Fasel Hugo (G, FR): Es geht nur darum, ob man ins Mikro
fon reden kann. Ich will Ihnen nicht einmal eine Nachfrage 
stellen, denn Sie können bei Herrn Bundesrat Couchepin 
nachlesen, wie die Antwort auf die Frage, die ich gestellt 
habe, wirklich lautet. Wir wollen bei der AHV keine Fürsorge
verabreichung. 

Blocher Christoph (V, ZH): Sie müssen nicht erklären, dass 
Sie keine Frage stellen wollen. 

Le presldent (Christen Yves, president): C'etait une decla
ration personnelle de M. Fasel. Maintenant, M. Maillard peut 
poser sa question. 

Malllard Pierre-Yves (S, VD): Cher Collegue Blocher, dans 
mon travall syndical, an trols ans j'ai dO traiter plus de dix 
cas de licenclements collectifs: Castolin, Swisspipe, Portes
cap, Metalor, Veillon, et ainsi de suite. Dans ces dix licencie
ments collectifs, a chaque fois, Monsieur Blocher, il y avait 
plusieurs personnes de plus de 60 ans qui etaient licenciees 
apres 35 a 40 annees de travail dans l'entreprise. Monsieur 
Blocher, pour ces personnes-la, est-ce qua veritablement 
vous considerez qu'il taut las mettre a l'assurance-chömage 
ou a l'assurance-invalidite pour ensuite les attaquer au 
moyen d'annonces dans la presse comme de pretendus 
faux invalides? ou est-ce qua vous ne pensez pas qu'il fau
drait trouver des solutions sous forme de rente flexible? 
Mol, je vous soumets des cas concrets, que je constate tous 
las jours, et pas des dogmes. 

Blocher Christoph (V. ZH): Ich bestreite gar nicht, dass es 
Oberall, in allen Arbeitsverhältnissen, bei Leuten, die über 
60 Jahre alt sind, grössere Probleme gibt. Das ist nicht zu 
bestreiten. Ich muss Ihnen sagen - ich sehe es im eigenen 
Unternehmen -: Sowohl bei der Invalidität wie beim Wunsch 
nach vorzeitiger Pensionierung müssen auch betriebliche 
Massnahmen getroffen werden, sehr frühzeitig, damit es 
nicht passiert. Da sind wir noch ganz am Anfang. Aber wenn 
Sie einen Anspruch auf vorzeitige Pensionierung schaffan 
das ergibt am Schluss einen Anspruch -, dann werden die 
Leute auch vorzeitig pensioniert, schon rein aus Lust. 
Ich kann Ihnen das auch folgendermassen erklären: Wir ha
ben einmal während fünf Jahren diese Einrichtung in der 
Pensionskasse geschaffen, aus diesen Gründen. Wir haben 
doch kräftige Leute gehabt, die schon mit 62 Jahren gesagt 
haben: Ich möchte jetzt von diesem Anspruch profitieren. 
Das höhlt die ganze Geschichte aus. Wir haben diese Ein
richtung nachher aufgehoben, weil natürlich auch die Mitar
beiter gesagt haben, sie bezahlten auch daran. Wir dürfen 
hier diese 65 .lahre nicht ritzen. Wenn es nicht anders geht, 
muss dies durch andere Lösungen als durch einen Rechts
anspruch gelöst werden - denn die anderen bezahlen es. 
Und es macht die Rente unsicherer. Dazu stehe Ich, und das 
haben wir zu lösen. 
Bei der Invalidität ist es genau das Gleiche. Ich bitte Sie, die 
Sachen ernst zu nehmen: Das höhlt die Kassen aus; das gibt 



00.014 Conseil national 

ein Drama. Herr Bundespräsident Couchepin hat gesagt, 
man mOsse später bis 67 arbeiten. Wenn Sie das wollen, 
mQssen Sie doch mal schauen, dass wir die Möglichkeit ha
ben, bis 65 zu arbeiten. Sie können natürlich die Arbeitszeit 
ausdehnen, wie Sie wollen, wenn Sie die Möglichkeit schaf
fen, schon mit 62 in Pension zu gehen. Ich bitte den Bundes
präsidenten, dafür zu sorgen, dass seine Leute in der 
Bundesverwaltung im Durchschnitt nicht schon mit 61.4 Jah
ren pensioniert werden, sondern dass sie bis 65 arbeiten. 
Alles andere ist Unfug. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE): Las liberaux ne veulent pas 
demanteler l'AVS, ils veulent la consolider. C'est la raison 
pour laquelle ils acceptent cette 11 e revision de l'AVS, parce 
qu'elle apporte un debut de consolldation. Cela etant, ils le 
font un peu par depit. Parce qu'au fond, cette 11 e revision 
ne resout rien, aucun des elements qul dolvent ätre conside
res dans leur partlcularite d'une part et dans leur ensemble 
d'autre part. Las liberaux ne sont pas des autruches qui veu
lent se cacher la täte dans le sable en regardant les proble
mes, sl Je puis dire, de maniere presque invisible. II y a des 
problemes considerables, a commencer par le vieillissement 
de la population et par la modification de la proportion entre 
actifs et rentiers. On ne peut pas ne pas regarder cela en 
face et dire que le financement de l'AVS pourra de toute fa-
9on ätre assure gräce a la croissance economique. Une 
croissance economique, entre parentheses, pour laquelle la 
gauche ne fait pas grand-chose. Par consequent, si en plus 
on prend en consideration l'etat des finances federales, ce 
n'est pas le moment d'encourager la flexibilite sans voir les 
autres problemes et les autres aspects de la question. 
Oui, nous sommes pour une flexibilite, mais une flexlbilite 
qui soit integree dans le systeme. C'est la raison pour la
quelle, lors de la 12e revlsion, il faudrait avoir des variantes 
suivant !es professions et suivant les branches economiques 
et, par exemple, compter le nombre d'annultes de cotisa
tions. Ainsi, dans le bätiment, des travailleurs qui auront 
commence a travailler a 18 ou a 20 ans prendront leur re
traite avant l'äge de 65 ans, ou de 67 ans si on suit les pistes 
de M. Couchepin, president de la Confederation. Nous 
n'avons pas de positlon definitive a l'egard des idees de 
M. Couchepin, mais nous croyons qu'une flexlbllite, eile doit 
aller vers le haut comme vers le bas et qu'elle doit «apou
ser», en quelque sorte, les circonstances particulieres de 
certaines professions, l'aspect penible de certaines bran
ches. 
C'est la raison pour laquelle le groupe liberal accepte ce pro
jet de 11 e ravision avec les propositions de la Conference de 
conciliation. 
Certes, les femmes ou certains defenseurs des femmes 
vont etre dSQus. Mais je crois que l'ensemble du peuple 
suisse, y compris las femmes, peut comprendre que le pro
bleme du financement de l'AVS concerne toutes las genera
tions, qu'il concerne la ganeration de nos enfants et de nos 
petits-enfants. II taut que las charges sur las actifs ne soient 
pas trop lourdes en impöts, ni en cotisations. Et le budget de 
la Confaderation, finalement, ce sont des lmpöts. Alors, 9a 
ne sert a rien de dire: ccOn a trahi des promesses.» Ce qui 
Importe, c'est de dire la varite, de tenir un langage de verite 
a la population. C'est la raison pour laquelle nous croyons 
que ce qui sort aujourd'hui du Parlament correspond a une 
raalite. La flexibilita oui, mals une flexibilite qui soit integree 
dans une veritable consolidation de l'AVS. 

Le presldent (Christen Yves, president): II y a encore 
M. Robbiani et M. Rechstelner Paul qui souhaitent faire des 
declarations personnelles. Ce seront las dernieres; je clos la 
liste. 

Rechstelner Paul (S, SG): Wir haben jetzt seitens der Ver
treter der SVP-Fraktion einiges zu hören bekommen. Es ist 
ziemlich viel Schaum geschlagen worden zu Themen, über 
die Jetzt im Moment nicht gesprochen wird. Wir haben eine 
Reihe von Debatten vor uns, aber zu zentralen Fragen, die 
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Jetzt zur Debatte gestanden wären - unter anderem diese 
Einschüchterungspolitik der SVP bezogen auf die Interes
sen der kleinen Bauern -, haben wir kein Wort gehört. 
Wenn etwas dieses Land zerstört bzw. kaputtmacht, dann ist 
es die Zerstörung der Solidaritäten. Wenn man beginnt, wie 
es jetzt Herr Blocher wieder getan hat, die Jungen gegen die 
Alten aufzuhetzen, wenn man einen Interessengegensatz 
konstruiert in einer Situation, wo es auf die Generatlonenso
lidarität in diesem Land ankommt, und wenn es so ist, dass 
Kampagnen gegen Invalide geführt werden - ausgerechnet 
durch einen Vertreter einer Partei und den Inhaber eines Be
triebes, der selber älteren Arbeitnehmern keine Chance gibt, 
(Unruhe) der mit seiner konkreten Politik selber dafOr sorgt, 
dass ältere Leute abgeschoben werden und dann der Invali
denversicherung zur Last fallen oder fOrsorgeabhängig wer
den-, dann ist das eine antisoziale Politik! 
FOr ein Alter in WOrde braucht es ein flexibles Rentenalter. 
Wenn wir dieses nicht einführen, ist es so, dass die vorzei
tige Pensionierung Leuten mit hohen Einkommen und jenen 
mit guten Pensionskassen vorbehalten bleibt, und das ist un
gerecht. 

Le presldent (Christen Yves, president): Monsieur Rechstei
ner, ce n'est pas une declaration personnelle. Par conse
quent, vous avez provoque une replique de M. Blocher a qui 
j'accorde 30 secondes pour rapondre. 

Blocher Christoph (V, ZH): FOr uns sind die persönlichen 
Erklärungen ein Satz, hat man gesagt, also kann ich die glei
che Zeit in Anspruch nehmen wie Herr Rechsteiner. 
1. Herr Rechsteiner, ich bitte Sie, sich bei den Gewerkschaf
ten, die bei mir Gewerkschaften sind, zu erkundigen. Da 
werden Sie sehen, welchen Unsinn Sie als Chef des Ge
werkschaftsbundes Ober die Beschäftigung von alten Arbeit
nehmern hier erzählt haben. Da muss ich Ihnen sagen: Das 
ist unter der Gürtellinie. Aber Sie haben keine anderen Argu
mente mehr. 
2. Es ist ja schön, dass Sie Ihr Herz fQr die Bergbauern ent
deckt haben. Wer in diesem Saal wollte beim Budget die Di
rektbeiträge um Ober 1 Milliarde Franken kOrzen? Siel Sie 
mOssen nicht die Bergbauern frOher pensionieren und die 
Direktzahlungen kürzen. Das ist keine Landwirtschaftspoli
tik. (Teilweise Heiterkeit) 

Robblanl Meinrado (C, Tl): Permetteteml una brave consta
tazione: una parte delle misure ehe oggi questo Parlamento 
adottera ci spingono gia verso la dodlcesima revisione AVS, 
perlomeno da! profllo temporale. Si pensi ai vari periodi di 
transizione previsti perle rendite vedovili, perle misure a fa
vore delle donne in parallelo all'innalzamento dell'eta pen
sionabile, si pensi alla stessa IVA. Se dal profilo temporale 
noi siamo spintl verso la dodicesima revisione, dal profilo dei 
contenuti invece non riusciamo nemmeno a concludere l'un
dicesima revisione. Viene infatti disatteso e mancato uno de
gli obiettivi, uno dei cardini principall dl questa revisione, 
cioe II pensionamento flessiblle, per il quale noi costruiamo 
una risposta puramente tecnico-amministrativa, non certo 
una risposta dl politica sociale. II pensionamento flessibile, 
oggi, lo sacrifichiamo sull'altare di una ricerca di compro
messo ad ogni costo, ehe snatura pero questa revisione 
della legge. Una revisione ehe noi facciamo pagare in parti
colare ai lavoratori a basso reddito, i quali non potranno usu
fruire del pensionamento flessibile, sia perche hanno un 
salario modesto, sia perche hanno spesso un insufficiente 
secondo pi!astro; cosl continueranno le contraddizioni di 
oggi. 
Non dimentichiamo una cosa: da un lato abbiamo poco piu 
del 5 percento di uomini lavoratori ehe - perche gia oggi lo 
possono fare - scelgono il prepensionamento, dall'altro lato 
abbiamo ben il 20 percento dl uomini ehe prima dell'eta del 
pensionamento sono in invalidita. Oggi abbiamo una buona 
fetta di lavoratori ehe scelgono il prepensionamento, essi 
pero appartengono o alle fasce gerarchicamente alte oppure 
alle grandi aziende pubbliche e private. La maggior parte dei 
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lavoratori invece non puo fare questa scelta. A queste situa
zioni, a queste contraddizioni non diamo nessuna risposta, 
una risposta ehe lnvece sarebbe tanto piu necessaria in un 
momento di grande riorganizzazlone dell'economia e del 
mercato del lavoro. Quindi, dal profilo del pensionamento 
flessibile e come se questo Parlamento volesse aprire una 
finestra sul futuro ma in realta sl llmita a disegnare questa fi
nestra su un muro ehe non potra mal essere aperto. 
Quindi, da parte mia votero contro questa legge. Nell'ambito 
dei partitl df centro sara forse una voce relativamente iso
lata, pero penso ehe meno isolato sla comunque un senso dl 
perplessita ehe rimane in un numero maggiore dl noi su que
sta revisione. 

Le presldent (Christen Yves, president): II taut qua Je debat 
alt lleu. Tout a !'heure, M. Blocher a parle des paiements di
rects. M. Hämmerle va repondre de fac;on exträmement 
courte et apres je donnerai la parole au president de la Con
federation. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Herr Blocher, ich bitte Sie, neh
men Sie Ihren ganzseitigen « Tages-Anzelger»-Artikel wieder 
hervor, den Sie in diesem Frühjahr geschrieben haben. Dort 
wollen Sie bei der Landwirtschaft MIiiiarden einsparen, was 
sich direkt auf die Direktzahlungen auswirkt. Die Bergbauern 
sind bei der SP In Bezug auf die soziale Sicherheit und in 
Bezug auf die Direktzahlungen viel besser aufgehoben als 
bei Milliardär Blocher. (Teilweise Heiterkeit) 

Couchepln Pascal, president de la Confederation: La Con
seil federal soutiendra las propositions qui sont issues de la 
Conference de conciliation m!lme si, sur un point, alles ne 
correspondent pas a ce qua nous aurions souhaite. Las de
cislons prises par la Conference de conciliation representent 
une etape positive pour la consolidatlon flnanciere de l'AVS 
et de l'AI. Qui parle de l'avenir doit d'abord parler de la secu
rite financiere de ces institutions sociales importantes. Ces 
decisions permettent aussi de contenir dans des limites ac
ceptables las presslons supplementaires exercees sur le 
budget de la Confederation par l'evolution demographique. 
Vous proposez de maintenir la part de la Confederation aux 
recettes supplementaires de la TVA prelevee au titre du 
pour-cent demographique; vous proposez de verser a la 
Confederation une part des Murs points supplementaires de 
TVA. Ce sont des choses positives qua nous acceptons, et 
nous vous en sommes reconnaissants. 
Finalement, l'ensemble des decisions prises par la Confe
rence de conciliatlon representent 725 milllons de francs 
d'economies sur les prestations et des nouvelles recettes en 
matiere de cotisations. Au total, l'AVS va beneficier d'un alle
gement global de 927 millions de francs par annee. C'est 
moins que ce qua souhaitait le Conseil federal au debut; au 
debut, nous esperlons avoir encore 400 millions de francs 
de plus d'allegement de l'AVS. Mais c'est mieux qua sans 
11 e revisionl 
Le Conseil federal soutient la solution qua vous avez adop
tee pour le regime des veuves et des veufs. II s'agit d'une 
solution econome, tournee vers le futur, qui tient campte de 
l'evolution de la participation au marche de l'emploi des fem
mes, qui aujourd'hui deja n'interrompent pratiquement plus 
leur carriere professionnelle sl alles n'ont pas d'enfants, et 
reprennent de plus en plus souvent une activite lorsque les 
enfants sont eleves. II s'agit egalement d'une solution avec 
de forts elements de politique familiale. Pour les femmes qul 
n'ont qu'un seul enfant, alle ne comporte aucune deteriora
tion par rapport au regime actuel tant que l'enfant n'a pas 
termine sa forrnatlon. Pour las femmes qui ont plusieurs en
fants, la situations s'ameliore sensiblement aussi longtemps 
qua les enfants ne sont pas hors de la survelllance familiale, 
ne volent pas de leurs propres alles. Vous avez lntroduit un 
systeme qui accorde de bonnes prestations aux personnes 
qui en ont un real besoin et ce aussi longtemps que neces
saire. 
Par contre, le Conseil federal aurait prefere une autre solu
tion pour la retraite flexible. Nous aurions souhaite une solu-
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tion plus orientee vers le futur. Bien sOr, clnq classes d'äge 
de femmes pourront prendre leur retraite dans des condi
tions privilegiees, mais ce prlvilege est consentl sulvant la 
technique de l'arrosoir: a toutes les femmes, sans egard a 
leur sltuation professionnelle ou financlere. La modele de re
tralte flexible que vous avez choisi n'est pas encore la re
ponse adequate au probleme des hommes et des femmes 
qui ont un metier penible et souvent mal paye et dont on ne 
peut raisonnablement attendre qu'ils restent dans la vie ac
tive jusqu'a l'äge legal de Ja retraite. La solution du Conseil 
national, lnitlalement retenue, etait mieux ciblee sur cette ca
tegorie de personnes. 
Dans le cadre de la 12e revision de l'AVS, nous ne pourrons 
pas echapper a une rediscussion de l'äge de la retraite. II ne 
s'agira certainement plus d'un äge fixe mais d'un äge de re
ference qui, vraisemblablement, sera a terme plus eleve 
qu'actuellement et qui devra ätre couple avec une flexibilisa
tion vers le bas pour les personnes prematurement usees 
par leur metler et avec une flexibilisation vers le haut pour 
celles et ceux qui ont la force et la volonte de rester actifs 
plus longtemps. Une evolution comme celle-la ne peut pas 
se faire d'un jour a l'autre, eile doit ätre preparee a l'avance. 
Le modele de retraite flexible que le Conseil national avait 
retenu initialement etait une mesure positive qui allait dans 
le sens de l'evolutlon future de l'AVS. 
La Conseil federal regrette qua ce modele ait ete aban
donne, ce qul compliquera las travaux de la 12e revision de 
l'AVS. 
Malgre cette remarque negative, le Conseil federal considere 
qua la 11e revision de l'AVS est acceptable et II soutient cette 
proposition. Avec le pour cent de TVA supplementaire, nous 
sommes en mesure de garantir le financement de l'AVS jus
que vers 2013-2015, sauf circonstances economiques extra
ordinaires. S'opposer a ce paquet, c'est compromettre l'ave
nir financier de l'AVS et, par la mäme, porter atteinte aux in· 
terE!lts des rentiers actuels et futurs. 

1. Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHV/IV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. Arrite federal sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relitvement de la taxe sur la valeur ajoutee 

Zlff. l Art.112 Abs. 3 Bsl c, 6; 130 Abs. 6, 6bls 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1 art. 112 al. 3 let. c, 6; 130 al. 6, 6bls 
Proposition de la Conference de conciliation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

2. Bundesgesetz über die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Art. 23 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 

Art. 23 al.1 
Proposition de la Conference de conciliation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 24a 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la Conference de conciliatlon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 36 
Antrag der Einigungskonferenz 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 



00.014 Conseil national 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 36 
Proposition de la Conference de conciliation 
Al.1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 37 al.1 
Proposition de la Conference de conciliation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 102 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Bst. e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst. f 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 102 al. 1 
Proposition de la Conference de conciliation 
Let. e 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Let. f 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art.104 Abs.1; 111 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.104 al.1; 111 
Proposition de /a Conference de conciliation 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 

Zlff. II 
Antrag der Einigungskonferenz 
Bst. bAbs. 4 
Bei Frauen der Jahrgänge 1948 bis und mit 1952 werden bei 
vorbezogenen Altersrenten folgende Kürzungssätze ange
wendet: 
a. 3,4 Prozent für 12 ganze vorbezogene Monatsrenten; 
b. der versicherungstechnische KOrzungssatz für die 13. bis 
36. ganze vorbezogene Monatsrente. 
Bst. cAbs. 1 
.... der 11. AHV-Revision = 2005 .... 
Bst. cAbs. 2 
.... (Y 6 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 2011) ..•. 
Bst. cAbs. 3 
••.• (Y = 6 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 2011) bis vor dem 1. Januar Z (Z = 9 Jahre nach Inkrafttre
ten der 11. AHV-Revision = 2014) .... 
Bst. cAbs. 4 
.... (Z = 9 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 2014) bis vor dem 1. Januar U (U = 12 Jahre nach Inkraft
treten der 11. AHV-Revision = 2017) ••.. 
Bst. cAbs. 5 
..•. (U = 12 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 2017) .... 
.... (V = 15 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 2020} .... 
Bst. cAbs. 6 
•... (V 15 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 2020) .... 
Bst. cAbs. 7 

a ..... 
•.•• (X = 5 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 201 O} verwitwen. Bei Verwitwung zwischen dem 1. Januar 
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X (X = 5 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision 
= 201 O) und vor dem 1. Januar Y (Y = 13 Jahre nach Inkraft
treten der 11. AHV-Revision = 2018) .... 
.... (U = 12 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revlsion 
= 2017); 
b ..•.. 
.... (Y = 13 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revlsion 
= 2018) .••• 

Ch. II 
Proposition de Ja Conference de conciliation 
Let. b al. 4 
Las rentes de vieillesse anticlpees des femmes nees entre 
1948 et 1952 inclus sont reduites selon las taux suivants: 
a. 3,4 pour cent pour 12 rentes mensuelles entieres versees 
avant le terme; 
b. le taux de reduction actuariel de ces prestations antici
pees pour la 13e a la 36e rente mensuelle entlere versee 
avant le terme. 
Let. ca/. 1 
.... l'AVS = 2005 ...• 
Let. c al. 2 
.... (Y = 6 ans ...• l'AVS = 2011) .... 
Let. c al. 3 
.... (Y = 6 ans .... AVS = 2011) ..•. (Z = 9 ans •... AVS = 2014) 

Let. aal. 4 
.... (Z = 9 ans .... AVS = 2014) .... (U = 12 ans .... AVS 
= 2017) .... 
Let. c al. 5 
.... (U = 12 ans .... AVS = 2017) .... (V = 15 ans .... AVS 

2020) .... 
Let. ca/. 6 
...• (V= 15 ans .... AVS = 2020) .••. 
Let. ca/. 7 

a ..... 
.... (X= 5 ans .... AVS = 2010) .... (X 5 ans .... AVS = 2010) 

(Y = 13 ans .... AVS 2018) .... (U = 12 ans .... AVS = 2017); 
b ..... 
.... (Y = 13 ans .... AVS 2018). 

s ... sc:i.. tt? 
Abstimmung - Vote lelr ~& 1 lJ 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 00.014/4382) 
Für den Antrag der Einigungskonferenz .... 100 Stimmen 
Dagegen .... 70 Stimmen 

Zlff. III Zlff. 1 Art. 77 Abs. 1; 78ter; Zlff. 12 Art. 2 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. III eh. 1 art. 77 al. 1; 78ter, eh. 12 art. 2 
Proposition de la Conference de concillation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Botschaft des Bundesrates 02.02.00 {BBI 2000 1865) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Nationalral/Consell national 07.05.01 (Erslrat- Premier Conseil) 
Natlonalral/Consell national 08.05.o1 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalral/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalral/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil national 13.12.01 (Fortsetzung-Suite) 
Ständeral/Consell des Etats 25.09.02 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 02.10.02 (Differenzen - Divergences) 
Nationalral/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vota flnal) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Texte de l'acte leglslatlf 3 (RO 2003 256) 
Ständerat/Conseil des Etats 27.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 28.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalral/Conseil national 04.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nallonalral/Consen nallonal 06.05.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalral/Consen nallonal 06.05.03 (Fortsetzung Suite) 
Ständeral/Consell des Etats 04.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständeral/Consell des Etats 04.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalral/ConseR nallonal 17.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständeral/Consell des Etats 18.09.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Elnlgungskonferenz/Conterence de concillatlon 23.09.03 
Natlonalral/Consell national 25.09.03 (Differenzen - Olvergences) 
Ständeral/Consell des Etats 25.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalral/Conseil nallonal 03.10.03 (Schlussabstimmung- Vota final) 
Ständeral/Consell des Etats 03.10.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 6589) 
Texte de l'acte leglslatlf 1 (FF 2003 6033) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2003 6629) 
Texte de l'acte leglslatlf 2 (FF 2003 6073) 

1. Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHVnV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. Arrete federal sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur 1a valeur aJoutee 

Zlff. 1 Art. 112 Abs. 3 Bst. c, 5; 130 Abs. &, &bis 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1 art. 112 al. 3 let. c, 5; 130 al. 6, &bis 
Proposition de ta Conference de concitiation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

2, Bundesgesetz Ober die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesae et survlvants 

Art. 23 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 23 al.1 
Proposition de /a Conference de conclllation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Art. 24a 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a Conference de conciliation 
Adherer a Ja declsion du Conseil national 

Art. 36 
Antrag der Einigungskonferenz 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 36 
Proposition de Ja ConftJrence de concl/iatlon 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 37 al.1 
Proposition de Ja Conference de concilfation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 102 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Bst. e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst. f 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 102 al. 1 
Proposition de Ja Conference de conciliation 
Let. e 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
Let. f 
Adherer a. la decision du Conseil national 

Art.104 Abs.1; 111 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 104 al. 1 ; 111 
Proposition de 1a Conference de conciliation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Zlff.11 
Antrag der Einigungskonferenz 
Bst. bAbs. 4 
Bei Frauen der Jahrgänge 1948 bis und mit 1952 werden bei 
vorbezogenen Altersrenten folgende KOrzungssätze ange
wendet: 
a. 3,4 Prozent für 12 ganze vorbezogene Monatsrenten; 
b. der versicherungstechnische KOrzungssatz fOr die 13. bis 
36. ganze vorbezogene Monantsrente. 
Bst. cAbs. 1 
.... der 11. AHV-Revision = 2005 .... 
Bst. cAbs. 2 
.... (Y = 6 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 
2011) .... 
Bst. cAbs. 3 
.... (Y = 6 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 
2011) bis vor dem 1. Januar Z (Z = 9 Jahre nach Inkrafttre
ten der 11. AHV-Revision = 2014) •... 
Bst. cAbs. 4 
.... (Z = 9 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 
2014) bis vor dem 1. Januar U (U = 12 Jahre nach Inkrafttre
ten der 11. AHV-Revision = 2017) .... 
Bst. cAbs. 5 
.... (U = 12 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 
2017) .... 
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.... (V = 15 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 
2020) .... 
Bst. cAbs. 6 
.... (V = 15 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 
2020) .... 
Bst. cAbs. 7 

a . .... 
.... (X = 5 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revision = 
201 O) verwitwen. Bei Verwitwung zwischen dem 1. Januar X 
(X = 5 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revlslon = 
2010) und vor dem 1. Januar Y (Y = 13 Jahre nach Inkraft
treten der 11. AHV-Revlsion = 2018) ...• 
.... (U = 12 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revlsion = 
2017); 
b ..... 
.... (Y = 13 Jahre nach Inkrafttreten der 11. AHV-Revlsion = 
2018) .... 

Ch. II 
Proposition de Ja Conference de conclllatlon 
Let. baL 4 
Les rentes de vieillesse anticipees des femmes nees entre 
1948 et 1952 inclus sont reduites selon las taux suivants: 
a. 3.4 pour cent pour 12 rentes mensuelles entieres versees 
avant le terme; 
b. le taux de reduction actuariel de ces prestations antici
pees pour la 13e a. la 36e rente mensuelle entiere versee 
avant le terme. 
Let. ca/. 1 
.... l'AVS = 2005 .... 
Let. ca/.2 
.... (Y = 6 ans .... l'AVS = 2011) .... 
Let. ca/. 3 
.... (Y = 6 ans .... AVS = 2011) .... (Z = 9 ans .... AVS ""2014) 

Let. ca/. 4 
.... (2 = 9 ans .... AVS = 2014) .... (U = 12 ans .... AVS 
2017) .... 
Let. ca/. 5 
.... (U = 12 ans .... AVS = 2017) •.•. (V = 15 ans .... AVS = 
2020) .... 
Let. ca/. 6 
•... (V= 15 ans .... AVS = 2020) .... 
Let. c. al. 7 

a ..... 
.... (X= 5 ans •..• AVS = 2010) .... (X= 5 ans .... AVS = 2010) 

(Y = 13 ans .... AVS = 2018) .... (U = 12 ans .... AVS = 2017); 
b ..... 
.... (Y = 13 ans ••.• AVS = 2018). 

Zlff.111 Zlff. 1 Art. 77 Abs. 1; 78ter; Zlff. 12 Art. 2 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. III eh. 1 art. 77 al. 1; 78ter, eh. 12 art. 2 
Proposition de la Conference de concillation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Frlck Bruno (C, SZ), fOr die Kommission: Beginnen wir mit 
der Einigungskonferenz Ober die 11. AHV-Revlsion, welche 
gestern Morgen früh stattgefunden hat. Sie erinnern sich: 
Drei wesentliche Differenzpunkte sind nach drei Lesungen in 
jedem Rat verblieben. 
1 . Soll der Bundesanteil an der Mehrwertsteuer weiterhin in 
die Bundeskasse oder direkt in die AHV-Kasse fliessen? 
2. Bei der Frage der Witwenrente standen sich zwei Modelle -
jenes des Nationalrates einerseits und Jenes des Ständerates 
andererseits - gegenüber. 
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3. Soll eine allgemeine Frühpensionierung eingeführt wer
den, oder soll weiterhin lediglich ein vergünstigter Vorbezug 
für Frauen gelten? 
Wir haben eine Einigung gefunden, und zwar mit klaren 
Mehrheiten. Massgebend tar die Einigung war die Idee, zum 
Ersten die AHV nachhaltig zu konsolidieren und zum zwei
ten gewisse Renten - insbesondere die Witwenrente - und 
das Rentenalter an die veränderten gesellschaftlichen Ver
hältnisse anzupassen. 
Ich stelle Ihnen die Lösungen vor. In wesentlichen Punkten 
hat die Lösung des Ständerates obsiegt; es haben aber, 
wenn wir das unüblicherweise hier auf Parteien fixieren wol
len, alle wesentlichen beteiligten Kräfte Haare lassen müs
sen: Es hat keine der beteiligten politrschen Kräfte rundweg 
obsiegt. Es resultierte aber eine klare Mehrheit, deren Lö· 
sung von den so genannt bürgerlichen Parteien geschlossen 
akzeptiert werden konnte, von den linken Parteien aber ab
gelehnt wird. 
Ich lasse die drei Lösungen vor Ihnen Revue passieren. 
1. Zur Frage der Finanzierung: Die Einigungskonferenz hat 
sich - mit einer einzigen Gegenstimme - der Lösung des 
Ständerates angeschlossen, wonach aus den Mehrwert
steuerprozenten weiterhin rund 800 Millionen Franken in die 
Bundeskasse fliessen und von dort auf verschlungenen We
gen in die AHV-Kasse zurückgeleitet werden. Die direkte Ein
speisung der 800 Millionen Franken in die AHV-Kasse hätte 
bewirkt, dass die Bundeskasse jährlich um rund 800 Millio
nen geschwächt worden wäre, weil jene Quelle nach der Lö· 
sung des Nationalrates ja weiterhin hätte sprudeln müssen. 
Die von unserem Rat überwiesene Motion 03.3454 spielte in 
dieser Frage eine entscheidende Rolle. Die Einigungskonfe
renz ist der Ansicht, dass diese Umwegflnanzierung - von 
Mehrwertsteuerprozent über Bundeskasse in die AHV - in 
der 12. Revision zu entflechten und die Finanzierung trans
parenter auszugestalten ist. 
2. Bei der Witwenrente standen sich die beiden folgenden 
Systeme gegenüber: Die Lösung des Nationalrates lässt 
sich so charakterisieren, dass die Witwen nach der Kinder
erziehung beruflich handicapiert seien und darum tar das 
ganze Leben bis zum AHV-Alter eine höhere Witwenrente 
erhalten sollten. Die Lösung des Ständerates geht davon 
aus, dass der berufiiche Wiedereinstieg nach der Kinderer
ziehung künftig leichter möglich sei als bisher. Die Eini
gungskonferenz Ist der Lösung des Ständerates gefolgt, hat 
aber die Übergangsfrist verlängert. Nach dem bisherigen 
Beschluss des ständerates soll die Lösung ab dem dritten 
Jahr nach der Revision sukzessive eingeführt werden und 
dann nach einer Übergangsfrist von 17 Jahren endgültig an
gepasst sein. Nun haben wir in der Einigungskonferenz die 
Karenzzeit auf 6 Jahre ausgedehnt. Das heisst, nach 6 plus 
17 - total also 23 - Jahren ist das neue Witwenrentensys
tem sukzessive eingefOhrt, also nach heutiger Berechnung 
im Jahre 2028. Diese sehr lange Übergangsfrist hat dazu 
geführt, dass sich alle politischen Kräfte dieser Lösung an
schliessen konnten. Mit dieser Witwenrentenlösung erzielen 
wir pro Jahr rund 250 Millionen Franken an Minderausga
ben. 
3. Und nun zum politischen Hauptpunkt: Soll eine Frührente 
ab dem 62. Altersjahr tar alle möglich sein, oder soll nur für 
Frauen während einer beschränkten Übergangszeit ein re
duzierter Kürzungssatz bei Rentenvorbezug normiert wer
den? Die Einigungskonferenz hat sich für die Lösung des 
Nationalrates ausgesprochen, allerdings In reduzierter 
Form. Sie erinnern sich, dass National- und Ständerat die 
allgemeine Frühpensionierung bereits in Ihrer zweiten bzw. 
dritten L~ung abgelehnt hatten. Ein entsprechender Antrag 
tar eine Ubergangslösung wurde indessen In der Einigungs
konferenz wieder gestellt. 
Lassen Sie mich die Haltung der Mehrheit begründen. Vorab 
müssen wir uns klar bewusst sein, dass die AHV-Lösung 
nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern dass die erste 
und die zweite Säule gemeinsam zu würdigen sind. Bei der 
zweiten Säule haben wir zugunsten der kleineren Einkom
men, auch der Teilzeitbeschäftigten, die Eintrittsschwelle 
von rund 24 000 auf 18 000 Franken gesenkt. Das ist mit er-
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hablichen Kosten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbun
den. 
Diese Senkung der Eintrittsschwelle war auch in unserem 
Rat eine wesentliche Voraussetzung, um auf die allgemeine 
Frühpensionierung in der ersten Säule zu verzichten. Wir ar
gumentierten, dass die 400 Millionen Franken für die Früh
pensionierung in der AHV eine Giesskannenlösung darstel
len, welche tar den einzelnen Rentner gegenüber dem versi
cherungstechnischen Kürzungssatz nur 30 bis 120 Franken 
zusätzliche Rente bewirkt; dieser kleine Mehrbetrag könne 
nicht ausschlaggebend sein, um sich für eine Frühpensionie
rung zu entscheiden. Also wäre diese Summe von 400 Mil
lionen Franken politisch ungenügend gewesen und hätte in 
der 12. und 13. AHV-Revision selbstverständlich zu Mehr
aufwand und zu zusätzlichen Begehren führen müssen. 
Die Mehrheit der Einigungskonferenz ist auch der Ansicht, 
dass verschiedene umliegende Länder - Ich erinnere Sie an 
Deutschland, Österreich und Frankreich - grösste Probleme 
mit Frühpensionierungen haben. Sie ist der Überzeugung, 
dass die Schweiz die Fehler, welche andere jetzt mühsam 
korrigieren, nicht mit zwanzig Jahren Verzögerung auch 
noch machen sollte. Wenn die SPD-Regierung in Deutsch
land bei den Frührenten Korrekturen vornehmen muss, soll
ten wir diese nicht mit Verzögerung in der Schweiz ein
führen. 
Die Übergangslösung wäre, wenn auch nur befristet, ein Ein· 
stieg in die allgemeine Frühpensionierung. Diese 400 Millio
nen Franken jährlich als Übergangslösung wären der 
politische Einstieg gewesen, den wir - geben wir uns darüber 
klar Rechenschaft - später nicht mehr hätten eliminieren 
können. Uns stellt sich die Frage: Ist ein Leistungsausbau 
aus der AHV-Kasse hinsichtlich Frühpensionierungen über
haupt möglich? 
Wir vertreten mehrheitlich die Ansicht, dass die Sicherung 
der AHV unter den gegebenen demographischen Vorausset
zungen das Wichtigste ist. Erinnern wir uns an die einfachen 
Zahlen: Heute arbeiten noch drei Personen für eine Person, 
die Renten bezieht. In 25 Jahren werden es noch zwei sein. 
Unter diesen Voraussetzungen dürfen wir nur Leistungen 
einführen, die wir langfristig auch finanzieren können. Die 
wirtschaftlichen Aussichten sind nicht dergestalt, dass wir 
uns mit einem zusätzlichen Ausbau der Leistungen kurzfris
tig verschulden dürfen, in der Hoffnung, dass mittelfristig ein 
grosser wirtschaftlicher Aufschwung eintritt, der uns nachher 
die Finanzierung erlaubt. Es ist Tatsache, dass die Frühpen
sionierung in verschiedenen Branchen durch Vereinbarun
gen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gelungen 
ist. Das ist nach der Mehrheit der Einigungskonferenz der 
richtige Weg. 
Die Einigungskonferenz hat sich auf ein zeitlich befristetes 
Entgegenkommen den Frauen gegenüber geeinigt. Wes
halb? Zum einen sind es im Wesentlichen die Frauen, wel
che die 11. AHV-Revision finanzieren, durch die Anpassung 
der Witwenrente mit 250 Millionen Franken jährlich und 
durch die Erhöhung des Rentenalters mit 445 Millionen 
Franken jährlich. Die Einigungskonferenz will das bisherige 
Recht für die Frauen in angepasstem Rahmen weiterführen. 
Dieses legt fest - in der 10. AHV-Revision haben wir uns so 
geeinigt-, dass die Frauen wegen der Rentenaltererhöhung 
von 62 auf 64 Jahre für zwei vorbezogene Jahresrenten ei
nen reduzierten Kürzungssatz beanspruchen dürfen. Wir ha
ben nun genau diese Regelung nur für ein Jahr weiterge
führt. Der Nationalrat hatte den Rentenvorbezug in seiner 
Lösung, die wir das letzte Mal besprochen haben, wiederum 
während zwei Jahren ermöglicht. Das ist sachlich nicht ge
rechtfertigt, weil bei der Erhöhung um ein Rentenaltersjahr 
nicht eine Begünstigung von zwei Jahren eingeführt werden 
darf. In diesem Sinn haben wir die Übergangslösung ange
passt. Sie kostet rund 145 Millionen Franken pro Ja~.r. ist 
aber eine befristete Lösung, welche nur für die fünf Uber
gangsjahrgänge 1948-1952 gilt. 
Das sind die wesentlichen Punkte. Wir haben uns noch in 
zwei weiteren Fragen geeinigt. Erstere betrifft die Waisen
renten und die Witwenrenten für geschiedene Frauen. Wir 
sind dort der Lösung des Nationalrates gefolgt. Wir haben 
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zweitens auch den Übergangstatbestand in der AHV-Revi
sion weitergefOhrt, wonach die Beträge aus dem National
bankgold, welche nicht gesetzlich zugewiesen sind, für die 
AHV verwendet werden. Das ist allerdings nur ein Auffang
tatbestand, welcher kaum praktische Auswirkungen haben 
wird. 
In diesem Sinne bitten wir Sie, die Lösung der Einigungs
konferenz zu akzeptieren. Sie hat in den umstrittenen Fra
gen, insbesondere bei der Frühpensionierung, mit 18 zu 5 
Stimmen sehr klar entschieden. Die finanziellen Auswirkun
gen ersehen Sie aus dem Blatt, das wir Ihnen ausgeteilt ha
ben. Es gelingt uns, mit der 11. AHV-Revlslon die Finanzie
rung der AHV wesentlich zu verbessern. Die Einsparung in 
Form von weniger ausbezahlten Renten, aber auch von teil
weise leicht höheren Beiträgen, ergibt eine Basserstellung 
von 927 Millionen Franken pro Jahr. Das sind rund 3 Prozent 
des AHV-Haushaltes und eine nachhaltige, wichtige Konsoli
dierung. Mit der Übergangslösung, dem vergünstigten Ren
tenvorbezug für ein Jahr für die Frauen, geben wir vorüber
gehend zusätzlich 145 Millionen Franken an Renten aus. Mit 
dieser Besserstellung glauben wir, die AHV auf gute Wege 
geführt zu haben, auch wenn wir klar sagen: Vom Gedanken 
der allgemeinen Frühpensionierung Ober die AHV-Kasse 
müssen wir politisch Abschied nehmen. Das ist die politisch 
entscheidende Weichenstellung, die wir mit dem Ergebnis 
der Einigungskonferenz treffen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung. 

Brunner Christiane (S, GE): Je vous invite ä rejeter ce qui 
est resulte de la Conference de conciliation. 
La president de notre commission l'a dit tout a !'heure: «Les 
femmes financent la 11 e revision de l'AVS.» Mais, Monsieur 
le President de la commission, il n'y a rien a financerl On fait 
des economies sur le dos des femmes dans la 11 e revision 
de l'AVS. On n'ameliore pas des prestations qu'il faudrait fi. 
nancer par ailleurs. Alors, je crois que le petit sucre a la fin 
qui a rallie tout le monde en faveur d'une periode transitoire 
de cinq ans avec un taux de reduction de la rente abaisse de 
moitie, c'est vraiment quelque chose qui ne marlte milme 
pas d'ätre appele compromis. Dans la 11 e revision de I' AVS 
teile qu'elle ressort de nos travaux, on a trahi les promesses 
faites ä l'epoque qui consistaient ä dire: «On relevera encore 
fois l'äge de la retraite des femmes ä 65 ans. On arrivera a 
l'egalite, mals on introduira la possibilite de prendre une re
traite flexible.» Cette promesse, on l'a trahie; c'est en quel
que sorte le premier pas, cette 11 e revision, vers un 
relevement ä 67 ans pour tout le monde de l'äge de depart ä 
la retraite, et sans aucune retraite flexible. 
Ensuite, le presldent argumente en melangeant avec le 
deuxleme pilier. Mais ga n'a rlen ä voirl Ce n'est pas parce 
qu'on a ameliore un tout petit peu la deduction de coordina
tion pour l'acces au deuxieme pilier que par ailleurs il faut 
faire payer aux femmes la totalite de ce que l'on economise 
dans la 11e revision de l'AVS. Les 400 millions de francs 
dont on a discute longtemps, assortis de la flexibilite de la 
retraite qua nous, nous avions decldee une fois an commis
sion, ca n'etait pas du tout le «Giesskannenprinzip» parce 
qua c'est ceux qui an ont besoin, ceux qui n'ont pas les 
moyens de prendre une retraite flexible qui auralent pu la 
prendre. C'etait vraiment limite ä ceux qul ont des petlts re
venus. 
En introduisant un taux de reduction un peu differencie pour 
les femmes - sans compter qua c'est un «susucre» sans va
leur -, alors lä on a un «Giesskannenprinzip»I parce que 
toutes les femmes peuvent en profiter, quels qua soient leur 
revenu au leur situation familiale et de fortune. Donc je crols 
qu'on est an train de commettre lä une erreur monumentale. 
Avec cette 11e revision de l'AVS, on veut economlser d'un 
cOte, mais on ne veut pas flexibillser de l'autre, et c'est ainsi, 
a mon avis, qu'on trahit les promesses faites et qu'il sera 
egalement necessaire d'en appeler au peuple suisse pour 
trancher. 
Pour aujourd'hui, je vous invite ä rejeter las propositions de 
la Conference de conciliation. 
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Stähelln Philipp (C, TG): Meine Vorrednerin hat von einem 
Punkt bezeichnenderweise nicht gesprochen, nämlich von 
der Mehrbelastung bzw. der Schlechterbehandlung der Wit
wen. Auch das sind bekanntlich Frauen, und ich stelle fest, 
dass gerade die Vorrednerin Oberhaupt nicht dafür gesorgt 
hat, dass die Mehrbelastung der Witwen abgefedert worden 
wäre. Vielmehr hat sie dort auch den Vorschlag der damali
gen Bundesrätin Ruth Dreifuss immer mitgetragen, welcher 
noch wesentlich weiter gegangen wäre als die Lösung, die 
wir jetzt in der Einigungskonferenz gefunden haben. Wir ha
ben in der Einigungskonferenz alles daran gesetzt, dass die 
Mehrbelastung der Frauen durch das Anheben des Rück
trittsalters auf 65 Jahre tatsächlich abgefedert worden ist. 
Wir haben hier eine Lösung, und diese Lösung hat Im Be
reich dieser Frauen auch einen recht grossen Grad an Flexi
bilität. Wir haben hier in der Einigungskonferenz immerhin 
einen grossen Schritt getan. Ich bin dankbar dafür, dass das 
gelungen ist. 
Ich bitte Sie, der Lösung, die wir nun gefunden haben, zuzu
stimmen. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Das Votum von 
Frau Brunner veranlasst mich doch, kurz zu replizieren. Frau 
Brunner sagte: Dia Frauen alleine zahlen. Ja, die Frauen 
zahlen mehrheitlich, aber wenn Sie die Zahlen anschauen, 
nicht allein. Aber die Frauen zahlen nicht, damit sie bestraft 
werden, sondern weil wir in der AHV einen gesellschaftli
chen Wandel nachvollziehen, der bereits stattgefunden hat, 
nämlich mit der Angleichung des Rentenalters, im Zeitalter 
der Rechtsgleichheit, welche den heutigen Lebenserwartun
gen nur zu einem kleinen Teil Rechnung trägt. 
Zur gesellschaftlichen Anpassung bei den Witwenrenten: 
Das Bild, dass eine Frau, die mit 25 Jahren heiratet, ihren 
Beruf aufgibt und nach dem Tode ihres Mannes ihr Leben 
lang kein Einkommen mehr hat, stimmt heute nicht mehr -
oder nur zu einem sehr kleinen Teil. Den bereits gewandel
ten gesellschaftllchen Verhältnissen, welche sich noch wei
terentwickeln werden, tragen wir mit einem sehr schonen
den Umbau des Witwenrentensystems Rechnung. Diesen 
Umbau rechtfertigt der gesellschaftliche Wandel. Wir federn 
das Rentenalter 65 ab. Die Frauen, die ein Jahr später Ren
ten beziehen können, haben während dieser Zeit nur einen 
reduzierten Kürzungssatz. Das ist die Weiterführung der Lö
sung der 10. AHV-Revision. 
Frau Brunner, Sie haben zudem das heftige Wort des Verra
tes gebraucht. Ich muss dem in aller Klarheit widersprechen. 
In der 10. AHV-Ravision haben wir versprochen, die Angele
genheit der Frührenten gründlich zu prüfen und sie wenn 
möglich auch einzuführen. Nun müssen wir aber hinsichtlich 
der AHV Lösungen treffen, die die heutigen wirtschaftlichen 
Verhältnisse und die Situation der AHV-Finanzen und der 
Bundesfinanzen berücksichtigen. Wir dürfen doch nur Ren
ten einführen, welche wir tatsächlich auch finanzieren kön
nen. Mit der 11. Revision sichern wir die AHV nachhaltig bis 
mindestens zum Jahr 2017, salbst wenn die Wirtschaft nicht 
glänzend läuft. Zu diesem Zweck müssen wir die Mehrwert
steuer leicht erhöhen. Die Mehrwertsteuererhöhung ist eine 
Belastung, noch mehr für die kleinen Einkommen als für die 
grossen, weil die kleinen Einkommen praktisch ganz für den 
Konsum verwandet werden müssen. 
Wenn wir eine ausgewogene AHV-Finanzierung beibehalten 
wollen - und das ist unser Ziel-, müssten wir bei Einführung 
einer allgemeinen Frühpensionierung wesentlich höhere Ab· 
gaben von allen Bürgerinnen und Bürgern verlangen. Wir 
müssen unsere AHV-Revision nach den heutigen wirtschaft
lichen Verhältnissen abschllessen und nicht nach Wün
schen, welche nicht finanzierbar sind. Wir wollen die AHV 
nachhaltig finanzieren; nachhaltig ist all das, was ich vor 
meinen Kindern und Grosskindern in 30 Jahren verantwor
ten kann. 
Wenn wir heute Frührenten einführen, die wir nicht finanzie
ren können und von denen wir genau wissen, dass sie sich -
selbst wenn der Betrag heute relativ bescheiden ist - in Zu
kunft erhöhen werden, dann wecken wir Erwartungen und 
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geben Versprechungen ab, die wir nicht einhalten können. 
Wollen wir denn heute Frührenten einführen und in fünf Jah
ren In einem Entlastungsprogramm alles wieder zurückneh
men? Sind wir so glaubwürdig? Dann würden wir Verrat 
üben an unseren Rentenbezügern, aber nicht, wenn wir von 
vornherein verantwortungsbewusst nur das einführen, was 
wir tatsächlich finanzieren können. 
Wir haben auch eine weitere neue Erkenntnis: Es Ist in den 
letzten Jahren gelungen, durch private Initiative zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern FrOhpensionierungen ein
zuführen. Die Baubranche, die wirtschaftlich nicht am besten 
situiert ist, hat es vorgemacht und finanziert. Der Staat -
wenn er schon nicht bezahlen kann - soll nicht etwas auf all
gemeine Kosten einführen, was durch private Vereinbarun
gen gelingt. 
Eine letzte Bemerkung betreffend den Mischindex, den ich 
vorhin ausgespart habe. Bei den Akteuren der Einigungs
konferenz bestand die sehr überwiegende Überzeugung, 
dass der Mischindex Im Rahmen des Entlastungsprogram
mes nicht angerührt werden darf. Er soll nicht ausgesetzt 
werden, und ich bin überzeugt, dass die Parteien, die daran 
beteiligt waren, dieses Versprechen auch im Entlastungspro
gramm umsetzen. Das ist ein Entgegenkommen auch an an
dere politische Kreise als jene, die das Sparen zuoberst auf 
der Traktandenliste haben. 
Ich bitte, das im Entlastungsprogramm auch durchzusetzen. 
Ich sehe den Drohfinger von Herrn Merz, aber Kröten mOs· 
sen wir alle schlucken, um zu überleben. 

Plattner Gian-Reto (S, BS): Frau Brunner beantragt, die An
träge der Einigungskonferenz abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Einigungskonferenz .... 32 Stimmen 
Für den Antrag Brunner Christiane •.•. 6 Stimmen 

25 septembre 2003 
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11. AHV-Revlslon 
11 e revlslon de I' AVS 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil f~eral 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Natlonalrat/Consell natlonaJ 07 .05.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.o1 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell natlonal 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung Suite) 
Natlonalrat/Consell national 09.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
Stllnderat/Consell des Etats 25.09.02 (Zweitrat- Deuxleme Conseil) 
Stllnderat/ConseD des Etats 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 02.10.02 (Differenzen - Divergences) 
Natlonalrat/Consell natlonal 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vota finaQ 
Stllnderat/Conseß des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung -Vota final) 
Text des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Texte de l'acte leglslatlf 3 (RO 2003 256) 
Ständerat/Conseil des Etats 27.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseß des Etats 28.11.02 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell natlonal 04.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständeral/Consell des Etats 10.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalral/Conseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.03 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/ConseH des Etats 04.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalral/Conseil national 17.09.03 (Differenzen - Divergences) 
Sttlnderat/Consell des Etats 18.09.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 
Stllnderat/Consell des Etats 18.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Elnlgungskonferenz/COnference de concillation 23.09.03 
Natlonalrat/ConseIT natlonal 25.09.03 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.03 (Differenzen - Dtvergences) 
Nationalral/Conseil national 03.10.03 (Schlussabstimmung - Vota finaQ 
Stllnderal/ConseH des Etats 03.10.03 (Schlussabstimmung Vota final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 6589) 
Texte de l'acte leglslatlf 1 (FF 2003 6033) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2003 6629) 
Texte de l'acte leglslatlf 2 (FF 2003 8073) 

Lauper Hubert (C, FR), pour la commission: Au nom de la 
Commission de redaction, je dois vous faire la declaration 
suivante apropos du texte de Ja 11e revision de l'AVS. 
Le depliant No 5 contient une erreur a l'artlcle 3 alinea 4 de 
Ja loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants. II indi
que en effet que Ja decision du Conseil national du 6 mai 
2003 etait de maintenir tout l'article alors que le Conseil na
tional, tout comme la commission, s'est rallie a Ja decision 
du Conseil des Etats pour l'alinea 4, ce qu'attestent claire
ment les proces-verbaux de la commission. Le texte du vote 
final contient donc Ja version du Conseil des Etats, confor
mement a Ja volonte du Parlament 
Par ailleurs, la Commission de redaction a presente une par
tie de Ja lettre c «Survivants» du chiffre II des dispositions 
transltoires de la modificatlon du 3 octobre 2003 sous la 
forme d'un tableau beaucoup plus facile a. apprehender pour 
le lecteur. Dans ce tableau, l'annee de l'entree en vigueur de 
la 11e revislon de l'AVS est representee par des points de 
suspension puisque cette date est encore inconnue. 
Sous chiffre III, le Consell federal est autorise a inserer !es 
annees correctes pour Ja publication dans Je Recueil officiel. 

Genner Ruth (G, ZH): Anlässlich der Abstimmung Ober die 
grüne Initiative «für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau 
und Mann» haben 46 Prozent der Abstimmenden Ja gesagt. 
In der Romandie haben sogar alle Kantone zugestimmt. Da
mals haben die Bürgerlichen versprochen, für das flexible 
Rentenalter 800 Millionen Franken einzusetzen. 
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Heute sollen wir eine Vorlage verabschieden, die mickrige 
140 Millionen für eine begrenzte Zeit vorsieht. Damit wird ein 
Versprechen gebrochen. Oberhaupt wurde die 11. AHV-Re
vision zu einer reinen Abbauvorlage, auf dem Buckel der 
Frauen und der Witwen. Das ist fOr uns Grüne inakzeptabel. 
Der Vorstand der Granen Schweiz hat deshalb diese Woche 
beschlossen, zusammen mit anderen Organisationen das 
Referendum gegen die 11. AHV-Revision mitzutragen. 

Studer Helner (E, AG): Die Fraktionsmehrheit, welche aus 
den Vertretern der EVP besteht, lehnt diese 11. AHV-Revi
sion ab, weil auch wir - wie die Vorrednerin gesagt hat -
überzeugt sind, dass wir etwas nicht getan haben, was ver
sprochen wurde, nämlich bei dieser Revision - breit abge
stützt - auch eine echte Form der Flexibilisierung des 
Rentenalters einzubeziehen. Es ist nun eine Vorlage heraus
gekommen, die keinen Konsens Ober eine breite Mitte hin 
bringt. Wir bedauern das ausserordentlich. 
Wir haben einen konstruktiven Vorschlag gemacht, indem 
wir eine Motion eingereicht haben, welche für die nächste 
Revision eine generelle Flexibilislerung wünscht, aber 
gleichzeitig auch ernsthaft die Frage prüft, ob nicht nach ei
ner bestimmten Anzahl Beitragsjahre, unabhängig vom Al
ter, die Rente bezogen werden kann. 

Goll Christine (S, ZH): Die AHV ist eine Volksversicherung 
und die wichtigste sozialpolitische Errungenschaft in unse
rem Land. Sie ist stabil, effizient und erbringt Leistungen für 
die gesamte Bevölkerung. Die AHV-Rente ist die wichtigste 
Einkommensquelle im Alter und hat während über fünf Jahr
zehnten zur Beseitigung der Altersarmut beigetragen. Das 
Vertrauen in unser wichtigstes Sozialwerk wurde in den letz
ten Jahren von bürgerlicher Seite jedoch gezielt und mutwil
lig untergraben. Doch die Mehrheit der Bevölkerung will 
weder Rentenkürzungen noch eine Erhöhung des Rentenal
ters, das zeigen nicht nur Wahlumfragen. 
Die 11. AHV-Revision ist eine Geschichte des Wortbruchs, 
und es ist die erste Revision, die zu einer reinen Abbauvor
lage gemacht wurde. Den Preis, den Sozialabbau in der 
Höhe von 800 Millionen Franken, sollen Frauen, Leute mit 
kleinen Einkommen und Normalverdlenende bezahlen. Der 
flexible Altersrücktritt soll weiterhin nur einer kleinen Gruppe 
mit den höchsten Einkommen vorbehalten bleiben. 
Wer heute behauptet, die AHV stehe vor dem finanziellen 
Ruin, sie sei nicht mehr finanzierbar und habe nur mit drasti
schen Leistungskürzungen Bestand, spielt mit dem sozialen 
Frieden in diesem Land. 
Die SP-Fraktion lehnt diese 11. AHV-Revision ab und setzt 
sich im Interesse der älteren Menschen und der jungen Ge
neration weiterhin für eine starke AHV ein! 

Clna Jean-Michel (C, VS): Renten sichern, Vertrauen schaf
fen - im Namen der CVP-Fraktion bitte ich Sie, der 11. AHV
Revision und der 1. BVG-Revision in dieser Schlussabstim
mung zuzustimmen. Es ist unsere Aufgabe, die Renten zu 
sichern und dadurch Vertrauen zu schaffen. Mit dem Ab
schluss beider Revisionen haben wir in dieser Session einen 
wichtigen und notwendigen Schritt zur Sicherung unserer 
Sozialwerke gemacht und so die erste und zweite Säule für 
die Zukunft gestärkt. Die CVP-Fraktion sagt heute Ja zum 
Gesamtpaket. 
1. Das Ziel der mittettrlstigen Sicherung wurde erreicht. 
2. Unser Anliegen einer Basserstellung der Witwen gegen
über der Im Entwurf des Bundesrates vorgesehenen Lösung 
wurde bedauerlicherweise nur zu einem Teil erreicht. 
3. Bei der Flexibilislerung der sozialen Abfederung beim 
Rentenvorbezug für Frauen wurde durch unsere Anträge 
eine Lösung Initiiert, und wir haben auch hier einen Teilerfolg 
erzielt. 
4. Wir Christdemokraten haben seit Beginn der BVG-Revi
sion eine Gesamtbetrachtung Ober beide Säulen gemacht. 
Das Absenken der Eintrittsschwelle von 24 000 auf 18 000 
Franken im BVG bedeutet mehr soziale Sicherheit für Teil
zeiterwerbstätige, darunter viele Frauen. Das bedeutet Zu-
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kunftssicherung nicht nur für die Rentner, sondern auch für 
die aktive und die junge Generation. 
5. Schliesslich haben wir auch die Kaufkraft für die Rentner 
gesichert, indem wir uns im Entlastungsprogramm 2003 ge
gen eine Aussetzung des Mischindexes eingesetzt haben. 
Renten sichern, Vertrauen schaffen - das muss unser politi
sches Ziel sein. 
Ich bitte Sie im Namen der CVP-Fraktlon, beiden Revisionen 
zuzustimmen. 

Heberleln Trix (R, ZH): Die FDP-Fraktion unterstützt diese 
11. AHV-Revision; sie setzt sie ebenfalls in Zusammenhang 
mit der BVG-Revision und der dortigen Absenkung der Ein
trittsschwelle. Sie ist nur ein erster Schritt, um mehr Renten
sicherheit zu erreichen und dieses wichtige Sozialwerk auch 
für die nächste Generation zu sichern. Die AHV ist mit dieser 
Revision noch längst nicht fit für die demographischen Her
ausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Alles Schönre
den der finanziellen Lage und der demographischen Realitä
ten kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns einen 
Ausbau zulasten der künftigen Erwerbstätigen nicht leisten 
können und nicht leisten dürfen, weder eine sozlalverträgli
che Frühpensionierung noch andere Ausbauwünsche. Wir 
müssen das Vertrauen in die Rente, in dieses Sozialwerk er
halten, Frau Goll. Ein schlechtes Gewissen - wie uns das 
die Linken immer wieder einreden wollen - müssten wir bei 
dieser Revision nur dann haben, wenn wir unsere Verant
wortung für die Flnanzierbarkelt der ersten Säule nicht wahr
nehmen würden. Aber gerade dies praktiziert die Linke mit 
ihren Ausbauforderungen. 
Für die FDP schwer zu akzeptieren ist die Finanzierungsvor
lage mit der Ermöglichung eines zusätzlichen Mehrwertsteu
erprozentes. Die Aufteilung der Vorlage in AHV- und IV
Finanzierung, wie sie die FDP-Fraktion gefordert hat, wurde 
abgelehnt. Die IV muss aber dringend saniert werden. Wir 
können der Finanzierungsvorlage nur zustimmen, weil ein 
weiterer referendumsfähiger Beschluss des Parlamentes 
notwendig sein wird, um das Mehrwertsteuerprozent einzu
führen. Dieser muss mit einer steuerlichen Entlastung ver
bunden werden, also mit der Zustimmung zum Steuerpaket 
und einer weiteren Entlastung für die Unternehmen. 

Bortoluzzl Ton! (V, ZH): Sie haben es verpasst, bei einer an 
sich guten, zweckmässigen 11. AHV-Revision, der wir als 
Fraktion zustimmen werden, eine Finanzierung zu suchen, 
ohne zusätzliche Mehrwertsteuern zu verlangen. Die Anhe
bung der Mehrwertsteuer um ein Prozent wäre zurzeit nicht 
nötig, wenn Sie auf die Begünstigung der Bundeskasse ver
zichtet hätten, wenn Sie Volksvermögenswerte der National
bank, welche für ihren Zweck nicht mehr benötigt werden, 
für die AHV verwendet hätten. Wir lehnen diesen Finanzie
rungsbeschluss - die Anhebung der Mehrwertsteuer - ab 
und werden diese Mehrwertsteuererhöhung, das kann ich 
Ihnen versprechen, auch in der Volksabstimmung aktiv be
kämpfen, weil sie für diesen Zweck eben nicht nötig gewe
sen wäre. Ebenso gehört ja die Erhöhung der Mehrwert
steuer zugunsten der IV dazu. Diese Mehrwertsteuererhö
hung dient allein dazu, die massiven Fehlleistungen in die· 
sem Sozialwerk fortzuführen. Auch hier künden wir Ihnen 
Widerstand an. 

1. Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHV/IV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. Arrete federal sur le flnancement de I' AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur la valeur aJoutee 

Abstimmung - Vota 
(namentlich - nominatlf: Beilage - Annexe 00.01414501) 
Für Annahme des Entwurfes .... 130 Stimmen 
Dagegen .... 43 Stimmen skdc. S. Zf.8 

M>fr r*Sa 1fl 
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2. Bundesgesetz Ober die Alters,. und Hlnterlasaenen
verslcherung 
2. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Abstimmung - Vota 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 00.014/4502) 
Für Annahme des Entwurfes .... 109 Stimmen 
Dagegen .... 73 Stimmen sit.&.c S. tt1 
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11. AHV-Revlslon 
11e revlslon de l'AVS 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 02.02.00 (BBI 2000 1865) 
Message du Conseil federal 02.02.00 (FF 2000 1771) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/ConseU national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.01 {Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 08.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 09.05.01 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.01 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.02 (Zweitrat- Deuxibme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.02 (Fortsetzung Suite) 
Nationalrat/Conseil national 02.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vota final) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Teld des Erlasses 3 (AS 2003 256) 
Telde de l'acte leglslatlf 3 (RO 2003 256) 
Ständerat/Conseil des Etats 27.11.02 (Fortsetzung-SuHe) 
Ständerat/Conseil des Etats 28.11.02 (Fortsetzung- SuHe) 
Natlonalrat/Consell national 04.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.03.03 (Differenzen Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil natlonal 08.05.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 08.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 17.09.03 (Differenzen- Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.09.03 (Ordnungsantrag- Motion d'ordre) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.09.03 (Differenzen Dlvergences) 
Elnigungskonferenz/Conference de conclllatlon 23.09.03 
Nationalrat/Conseil national 25.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 03.10.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Ständerat/Conseil des Etats 03.10.03 (Schlussabstimmung- Vota final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 6589) 
Telde de racte leglslatlf 1 (FF 2003 6033) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2003 6629) 
Texte de J'acte Jeglslatlf 2 (FF 2003 6073) 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Sie sind heute 
Morgen sowohl von der «NZZ» als offenbar auch über die 
Radionachrichten von der Meldung überrascht worden, völ
lig unbemerkt sei ein Passus in die 11. AHV-Revision ge· 
rutscht, wonach das Gold der Nationalbank in die AHV statt 
in die Bundeskasse gehe. Ich habe das kurz vor der Sitzung 
gehört, wie Sie vielleicht auch. Die Tatsache ist aber fol
gende: Es ist kein Passus unbemerkt hineingerutscht! Artikel 
102 des AHV-Gesetzes ist ein Auffangtatbestand. Falls Ver
fassung und Gesetz nichts anderes vorsehen würden, 
würde der Bundesanteil in die AHV gehen. Das ist nur ein 
Auffangtatbestand, die heutige Regelung gilt weiterhlnl 

Schwelger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Die Fülle der 
Gesetze und vor allem die Parallelität der Gesetzgebung 
zwlngt die Redaktionskommlsslon immer wieder, gewisse 
Korrekturen vorzunehmen, die zumeist formellen Charakter 
haben. Ich bin verpflichtet, Ihnen von wesentlichen Textän
derungen Kenntnis zu geben. 
Bezüglich der 11. AHV-Revision tue ich dies wie folgt: Bel 
Artikel 3 Absatz 4 AHVG weist die Fahne Nr. 5 - jede Fahne 
kriegt eine Nummer - einen Fehler auf. Danach lautet der 
Beschluss des Nationalrates vom 6. Mai 2003 zu Artikel 3 
«Festhalten». In Wirklichkeit haben aber die Kommission 
des Nationalrates und der Rat bezüglich Absatz 4 dem Be
schluss des Ständerates zugestimmt. Im Schlussabstim· 
mungstext ist denn auch die richtige, vom Parlament ge
wollte Fassung gedruckt. 

3 octobre 2003 

Bei den Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 3. Ok
tober 2003 in Ziffer II hat die Redaktionskommission bei 
Buchstabe c, bei den Witwenrenten, einen Teil des Textes in 
Form elner Tabelle dargestellt, um eine bessere Übersicht· 
lichkeit zu gewährleisten. Dabei hat sie das Jahr des lnkraft
tretens der 11. AHV-Revision mit Auslassungspunkten dar
gestellt, weil der Zeitpunkt des lnkrafttretens noch ungewiss 
ist. Gleichzeitig hat sie aber unter Ziffer III eine Ermächti
gung des Bundesrates aufgenommen, für die Publikation in 
der Amtlichen Sammlung die genauen Jahreszahlen einzu
setzen. 
Ich bitte Sie, von diesen Ausführungen Kenntnis zu nehmen. 

1. Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
1. Arrete federal sur le flnancement de l'AVS/AI par le 
blals d'un relevement de la taxe sur la valeur aJoutee 

Abstimmung - Vota 
FQr Annahme des Entwurfes .... 35 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

2. Bundesgesetz Ober die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
2. Lot federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Abstimmung - Vota 
Für Annahme des Entwurfes .... 34 Stimmen 
Dagegen .... 9 Stimmen 

Bulletin offlclel de r Assembl~ tederale 
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Ref.1190 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nomlnatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober die Alters- und Hinterlassenenverslcherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
Loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants (11 e revision de l'AVS) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 6. Abs. 1 

Abstimmung vom /Vote du: 07.05.200119:16:12 
[Eiiiiebert = V VD 
! Favre + R VD 

--· 
i Abate + R Tl 
: Aermfi Wartmann + S ZH 

JSQfrmal 
Kunz 

• Aeschbacher + E ZH Fahr Hans = V ZH Kurrus 
1 Antiße = R VS LFehr Hans-J + S SH Lachat 
· Baader CA!l!lar = V BLI ! Fehr Ja uellne + S ZH 1 Lalive d'Eolnav 
• Bader Elvlra = C SO FehrUsbeth * V ZH Laubacher 
1 Banaa • s so * S ZH Lauoer 
• Banaerter = R BE + S BS ~. 

1 Baumann Alexander = V TG Leuten-er Haio 

;umann Ruedi + G BE 
11...mann Steo11anle + S BE 

Beck = L VO 

Leuten-er Susanne 
! Leuthard 
• Loeofe 

Berberat + S NE i LustenhAmer 
· Bemasconi = R GE Malllard 
1 Bezzola = R GR Maiire 

Bimrer = V SG Marietan 
Bianasca .. . Tl : Martl Werner 
Binder = V ZH • Martv Ki1lln 
Blocher .. V ZH i Ma"""D 
Borer . = V SO 
Bortoluzz! = V ZH 

! Malhvs 
fMaurer 

Bosshard = R ZH Maurv PASt1Uier 
Brunner Tonl = V SG LMfiler·Schatz 
Buanon = V VD 1 Men~trev Sm!Arv 

Bühbnann + GLU ! M8SSl'ller 
,.....BOhrer .. R SH : Mever Therese 

Cavalii + s Tl • Mnrnell 
Chaoouls . SFR 1 Muanv 
Chevrler = C VS . MüUer Erich 
Ch!ffeUe 1 + s vo 1 Müller-Hemm! 
Christen + R VD ! Nabholz 
Clna = C VS Haller • Neirvnck 
Cuche + G NE 

! deDardel + S GE 
Hämmerle 
Hassler 

. Oehrß 
~ä 

C>ecurt!ns = C GR Heberleln Pelff 
Donze + E BE H etschwe!ler i Pfister Theoohil 
Darmann Rosemarie + C LU : Polla 
Darrnond Marlvsa + s VD f.lalmenbass 
Dunant = V es. 1 Rande"""r 

! DuDraz = R GEI : Hass Waller Rechsteiner Paul 
• Durrer = C D~ Hofmann Urs Rechsteiner-Basel 
i Eberhard = C sz Hollenste!n Rennwald 
! Ena1117Alli + RAG Hubmann Rikl!n 

+ R SO 
= V LU 
= R BL 
= C JU . R SZ 
= V LU 
= C FR 
= C LU 
= R ZG 
+ S BL 
= C AG 
= C Al 
- C LU 
+ S VD 
= C GE 
0 C VS 
+ S GL 
• S ZH 

:ffl 
+!S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 
= C FR . V ZH 
+ G GE 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH 
= C VD 
= V BE 
+ S Tl 
+ R Tl 
= V SG 
= L GE 
- C TG 
+ R BS 
+ s SG 
+ s BS 
+ s JU 
• C ZH 

Elmlv = L GE 
Ehrler = C AG 

! FMelberaer = R NWi 

lmhof 
• Janlak 
• Joder 

Robblanl tm Jl 

~' 
cY.§ 
c'm 

• Estemiann 
i Evmann 

Fasel 
.Flssler 

+ Ja/oul/sl 
= nein / non / no 

= C LU Jassen 
= L BS 1 Jutzet SFR 
+ G FRi Kaufmann V ZH Scherer Marcel 
+ s SG Keller Robert V ZH Scheurer Rernv 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nlcht teilgenommen / n'ont pas vot4 / non ha votato 

= 
= 
= 
= 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion/ Grou e / Grup o 
Ja/ oul / sl 82 a/ oul /sl 
nein / non / no 94 nein / non / no 
enth. / abst / ast. 1 enth. / abst. / ast 
entschuldigt/ excuse / scusato 22 entschuldigt/ excuse / scusato 

Bedeutung Ja / Slgnlficatlon de oul: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: Antrag der Minderheit II rrr1ponez) 

R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

• Schlüer = V ZH 
1 Schmid Odilo + C vs 
· Schmied Waller • V BE 
i Schneider = R BE 
i Schwaab + s VD 
SellerHansnatAr = V 
1 Simrlst = 
i S!moneschi.Cortesl + C Tl 
Sammaruaa + s BE 

i Soeck = V AG 
! Solebnann + • GE 
Souhler = V TG 

1 Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 

, Stelrlemrer + R UR 
Ste!ner = :11 Strahm + 
Studer Helner 

l+li 
~ 

Stumo ~ 
Suter BE 
Teuscher + G BE 
Thanel :m Theller 
Tllbnanns • S VD 

· Trinnnez ~ fil. Tschiooät BE 
TschunMrt .. R LU 
Vallendar D Vaudroz Jean-Claude 
Vaudroz Rene 

C 

Verrnot + s BE 
Vollmer + s BE 

~Christian .. E BE 
Walker Felix • C SG 
Waller Hansiilra = V TG 
Wandfluh :~ , Wasserfallen 

· Weicelt = R SG 
U'{11~eneth ., • V BE 
Widmer + s LU 
Wldrln 

11~ 
.§§ 

Wiederkehr ~ Wlllenwller 
WV!UI. Ursula + s BE 
Zäch = C AG 
Zanettl + s so 
7Anfl • C ZH 
Zblnden + s AG 
71.....,Nis + • VD 
Zuooicer = V ZH 

Nationalrat, Bektronlsches Abstimmungssystem 

14.05.2001 09:04:52/ 0006 
Conseil national, Systltme de vote electronlque 

ldentif: 46. 7 /07.05.2001 19:16:12 Ref.: (Erfassung) Nr:1190 
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Ref.1193 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz Ober die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) {11. AHV-Revision) 
Loi feclerale sur l'assurance-vieillesse et survivants {11 e revision de l'AVS) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art 14, Abs. 5 

Abstimmung vom/ Vote du: 07.05.2001 19:50:24 

! Aeppß Wartmann + S ZH 
· Aeschbacher " E ZH 
Antllle = R VS 

• Baader Caspar = V BL i 
· Bader EMra + C SOi 
1 Banaa • S so 
i Banc-erter == 1 R j!!EJ 

Baumann Alexander rvTTGl 
1 Baumann Ruedl + G BE 

Baumann Steohanle + S BE 
~k ____ -1-*-+-=L+V=-,D 
• Berberat + S NE 
! Bemasconi * R GE 

Bezzola = R GR 
IB1aoer l=IV SG 

B!gnasca * • TI 1 

Binder = V ZH 
1--i B~loch=e~r ----+-~--,_Y_l.!1 

Borer = V SO 
Bortoluzzl = V ZH 
Bosshard = R ZH 
BrunnerTonl = V SG 
Buanon = V VD 

! Bühlmann + G LU 
c-:B:=üh=rerc=------+-+"+I R ISH 
1 Caval6 lsTif 

Chappufs * S FR 
Chevrier + C VS 
Chlffelle + S VD 

i Christen = R VD 1 

i--:Clna:"-"c-----+-!::-+:_Q_JY§ 
•cuche ~ 

de Oardel + S GE 
Decurllns + C GR 
Donze + E BE 

,_:~::l!o:o::rman=n:..::~=flll!le=-ari-e_

1 

+ 
1 

C ILUs 
· Dunant 
J>uoraz + R GE 
Durrer + C 0111, 

Ebelhard + C SZ 
Eaerszea! = R AG 
Eaalv + L GE 
Ehrler + C AG 

· Enaelberaer = 1 R NW 
Estermann + C LU 
Evmann + L BS 
Fasel + G FR 
Fässler + S SG 

1 Fattebert 
Favre 
FehrHans 

1 Fahr Hans-Jonr 
, Fahr Jacaue!!ne 

Fehr Lisbeth 
1 FehrMario 
LFetz 
Ftseher-8eenoen 

1 Föhn 
! Freund 
~Claude 
1 Frev Walter 
lGadlent 

GalU 
i Garbanl 
• Genner 
Glez.endanner 

•G1asson 
Glur 

-r~ 
Grobet 

1 Gross Andreas 
1 GrossJost 

Gulsan 
1 Günter 
Gutzwlller 
~Hans Rudolf 

1 Gv!lln Remo 
Haerlna Binder 
Haller 
Hämmerle 

• Hassler 
Heberle!n 

1 Heaatschweiler 
Helm 
Hess Belhard 
Hess Peter 
HessWaler 
Hofmann Urs 
Hollenstein 
Hubmann 
lmhof 
Janlak 
Joder 
Jassen 

' Jutzet 
Kaufmann 
Keller Robert 

= V VD 
= R VD 
= V ZH 
+ s SH 
+ s ZH . V ZH . S ZH 
+ s BS 
= RAG 
• V SZ 
= V AR 
= R NE 
= V ZH 
+ V GR 
+ C BE 
+ s NE 
+ G ZH 
• V AG 
= R FR 
= V AG 
+ S ZH 
+ G BL . S GE 
+ s ZH 
+ s TG 
= R VD . S BE 
= R ZH 
= R BL 
+ s BS 
* S ZH 
= V BE 
+ s GR 
+ V GR 
= R ZH 
= R ZH 
+ C so 
+ • BE 
# C ZG 
+ C SG 
+ s AG 
+ G SG 
+ S ZH 
+ C BL 
+ S BL 
+ V BE 
+ s vs 
+ s FR 
= V ZHI 
= V ZH• 

Kofmel 
Kunz 
Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Eoinav 
Leubacher 
Leuoer 
Leu 
LeutenM11er Hafo 
LeutenMner Su 

, Leuthard 
-Loeofe 
Lustenberaer 
Maülard 
Maiire 
Marletan 
Mart!Wemer 
MartvKälin 
Mi.AMI( 
Mathvs 
Maurer 
Maurv P"""Uier 

· Meier-Schatz 
Menetrev SaVIIIV 

Messmer 
Mever Therese 
Mömeli 
Murnw 

' Müßer Erich 
Müller-Hemm! 
Nabholz 
Nefrvnck 
Oehrli 

. Pedrlna 
~ 
~Theonhil 
! Polfa 
Raaaenbass 
Randoooer 

! Rechsteiner Paul 
Rechstelner-Basel 

• Rennwald 
• Rlklln 

Robblani 
1
1 

Rossini 
• Ruev 

Sandoz Marcel 
i Schenk 
• Scherer Marcel 
1 Scheurer Remv 

+ Ja/ oul/ sl 
= nein / non / no 

* entschuldlgt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R SO 
= V LU 
= R BL 
+ C JU . R SZ 
= V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= R ZG 

S BL 
+ C AG 
• C Al 
+ C LU 
+ s VD 
+ C GE 
+ C vs 
+ S GL 
• S ZH 
• - Tl 
+ V AG 
= V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 

~ E 
= R ZH 
+ s ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
• V BE 
+ s n 
= R Tl 
= V SG 
+ L GE 
+ C TG 
= R BS 

SG 
+ s BS 

I! 
+ L VD 
= R VD =g = G 
* E• 

o enth. / abst. / asl # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
• Gesamt/ Complete / Tutto 1 Fraktion/ Groupe / Gruopo C G L R s E V 
la/ oul / si 97 1 la / oul / sl 29 9 4 3 42 2 6' 
nein / non / no 64 nein / non / no 0 0 0 34 0 0 30 
enth. / absl / ast. 0 1 enth. / abet. / asl 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldlat / excuse / scusato 38 1 entschuldigt/ excuse / scusato 5 1 2 5 10 3 9 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: Antrag der Minderheit (Egerszegl) 

CONSEIL NA1"10NAL 
Procas-verbal de vote 

Schlüer = V ZH 
SchmldOdßo + C VS 
Schmied Walter 1 * V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 
Sefter Hansnm"r • V BE 1 

Slearlsl + V A~ 
Slmoneschf-Cortesi + C n 

• Sammaruoa + s BE 
1 Snack = V AG 

Snielmann + - GE 
Souhler 

1=1~ 
TG 

Stahl 'zj:j 
Stamm Luzl AG 
Stein..,,ner - R UR 

1 Steiner = R SO 
'Strahm + s BEI 
Studer Heiner •+ il Stumn + 
Suter . 
Teuscher + G BE 
Thanet + s ZH 
Theller 

li llllmanns 
~····· 
i Trlnnnez 
: Tschännät 
TschUMArt * R LU 

iVaUender + R AR 
• Vaudroz Jean-Claude ':I F 1 Vaudroz Rene 
i Vermot • BE 
· Vollmer + BE 
1 Waber Christian * E BE 
I Walker Felix • C SG 
. Walter Hanslöro + V TG 
1 Wandfluh mtH Wasserfallen 
Weioelt R SG 

1 We=neth . V BE 
! Widmer + S LU 
Wirlrln + C SG 

1 Wiederkehr . E ZH 
Wlttenwller = R SG 
Wtn.a Ursula + s BE 
Zäch + C AG 
Zanetll + s so 
Zanfl . C ZHI 
Zb!ndan + s AG 
Zfsvadfs . - VDI 
Zunniaer = V ZHi 

-
2 
0 
0 
3' 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
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Conseil national, Systeme de vote !Mectronfque 
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Ref.1196 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober die Alters· und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
Loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants (11e revision de l'AVS) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art.40ter 

Abstimmung vom/ Vote du: 08.05.2001 10:42:39 
1 Abate 

Aeooli Wartmann 
Aeschbacher 
AntDle 
Baader casoar 
Bader Elvlra 

1 Banaa 
• Banaerter 

Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stenhanie 

• Back 
Berberat 

i Bernasconl 
Bezzola 
Biaaer 
Bianasca 
Binder 
Blocher 
Barer 
Bartoluzzl 
Bosshard 
Brunner Toni 
Bucmon 
BOhlmann 
BOhrer 
Cavalß 

. Chaoouis 
Chevrler 
Chiffelle 
Christen 
Cina 
Cuche 
deDardel 

• Decurtins 
. Donze 

Dormann Rosemarie 
Dormond MarlvAA 
Dunant 
DUDraz 
Ourrer 

1 Eberhard 
Ecem:?MJ 
Eaalv 
Ehrler 
EnrrAllwMr 
Eslermann 

. Evmann 
i Fasel 
~er 

+ Ja/ oul/ sl 
= nein / non / no 

+ V VD = R TI 
+ S ZH 

~I 
. Kunz 

+ E ZH · Kurrus 
= R VS 1 Lachat =~ i Lalive d'Eolnav 

Laubacher 
+ s so Launer 
= R BE Leu 
= V TG i LeutenAnner Halo 
+ G BE 1 · Leutenenaer Susanne 
+ S BE Leuthard 
= L VDI [n,mfe 

ffll Lustenbemsr 
Maßlard 
Maiire 

= V SG i Marfetan . . TI MartiWemer 
= ~I = . 
= V ZH 

Martv Kälin 
MAIIMli 
Malhvs 
Maurer 

= R ZH Maurv iiäsauier 
= V SG Meier-Schatz . V VD • Men(itrev Savarv 
+ G LU i Messmer 
= R SH 

~ R 

Meyer Therese 
Mömeli 
Muanv 

+ C vs 1 MüUer Erich 
+ s VD Müller-Hemm! 
= R VD 1 Nabholz 
= C vs LNJ!irvnck 
+ G NE 1 OehrU 
+ S GE Hassler Pedrlna 
+ C GR Heberieln . PelU 
+ E BE H etschweiler i Pfister TheoohH 
+ C LU Heim • Polla 
+ s VD Hass Berhard • Raoaenbass 
= V BS Hass Peter 1 Randenoer 
+ R GE Hass Walter Rechstelner Paul 
= C DV. Hofmann Urs i Rechstelner-Basel 
+ C sz Hollenstein Rennwald 
= RAG Hubmann RlkUn 
= L GE lmhof • Robblanl 
+ C AG Janlak i Rossini 
= R MAI · Joder 1 Ruev 
= C LU Jossen Sandoz Marcel 
* L 8S Jutzet 1 Schenk 
+ G FR Kaufmann Scherer Marcel 
+ S SG Keller Robert Scheurer Remv 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht tellgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R SO 
= V LU 
= R BL 
= C JU 
= R SZ 

:S 
= R ZG 
+ S BL 
= C AG 
= C Al 
= ICILUI 

+ S VD 
= C GE 
+ C vs 
* S GL 
+ S ZH 
+ • 

~ =-,1 

~ 
= C SG 
+ G .VD 
= R TG 
= C FR 
= V ZH . G GE 
= R ZH 
+ s ZH 
= R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
+ s TI 
= R Tl 
= V SG 
= L GE . C TG 
= R 8S 
+ s SG 
+ s 8S 
+ s JU . C ZH 
+ C Tl 
+ s vs 
= L VD . R VD 
= V BE 
= V ZGI 
= L NEI 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
1 Gesamt/ ComDlete / Tutto :-Fraktion / Grouoe / Grupoo ICIG L R s E V 
! Ja/oul/sl 90 • Ja/oul/sl 1141 9 0 3 51 3 6 

nein / non / no 91 i nein/ non/ no 1181 0 5 33 0 1 34 
enth. / abst. / ast. 0 • enth. / abst. / ast. 1010 0 0 0 0 0 
entschuldlot / excuse / scusato 19 1 entschuldigt/ excuse / scusato I 3 11 1 6 1 1 5 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Slgnlflcatlon de non: Antrag der Minderheit II (Meyer Therese) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

• Schlüer = V ZH 
i Schmid Odllo + C vs 
1 Schmied Walter = V BE 

Schneider . R BE 
1 Schwaab + s VD 
1 Seiler Hansneter = V BE 

S]egrist····· = V AG 
1 Slmoneschl-Cortesl + C Tl 
• Scmmaruaa + S BE 
. Soeck • V AG 
i Solelmann + • GE 
. Souhler = V TG 
• Stahl = V ZH 
• Stamm Luzl = V AG 
~JnMOer = R ; ·~~ 

1 Stelner * R 
Slrahm + s BE 
Studer Helner + E AG 
Stumo + SAG 
SU!er + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanel + s ZH 
Theiler . R LU 
Tilimanns + s VD 

1 Trioanez = R BE 
Tschiinruit + s BE 
Tsch1mnart 

~I 1 Vaßender 
• Vaudroz Jean-Claude 
· Vaudroz Rene 
1 Vermot 

VoDmer + s BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Felix = C SG 
Walter Haruiiiim + V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen = R BE 

1 Welaell = R SG 
wevenelh = V BE 
Widmer + s LU 
Wldrfa = C SG 
Wiederkehr • E ZH 
Wlttenwiler :U wvssUrsula 
Zäch 

fln + s so . C ZH 
+ s AG 

ZIAln,dl,, + • VD 
Zmmlaer = V ZH 

-
4 
0 
0 
1 

Nationalrat, Elektronlsches Abstimmungssystem 
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Conseil national, Systeme de vote electronlque 
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Ref.1206 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz Ober die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
Lol federale sur l'assurance-vieillesse et survivants (11 e revision de l'AVS) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 23, Abs. 1 

Abstimmung vom /Vote du: 08.05.200112:47:19 
Abate = R TI 
Ae II Wartmann = S ZH 
Aeschbacher = E ZH 
Antille = R VS 
Baader ar + V BL 
Bader EMra + C SO 
Bana =SSO 
Ban erter = R BE 
Baumann Alexander + V TG 
Baumann Ruedl = G BE 
Baumann Sie hanie = S BE 
Back + L VD 
Berberat = S NE 
Bernasconi = R GE 
Bezzola + R GA 

Bührer 
Cavalfi 
Cha uis 
Chevrier 
Chiffelie 
Christen 
Cina 
Cuche 

+ V SG 

ZH 
so 

'------++.:.._ V ZH 
ZH 
SG 

* V VD 
G LU 

= R SH 
= S TI 
= SFR 
+ C VS 
= S VD 
= R VD 
+ C VS 
= G NE 

deDardel = S GE 
Decurtins + C GA 
Donze = E BE 
Dormann Rosemarie = C LU 

i Fattebert 
i Favre 

FehrHans 
Fahr Hans..JOra 
Fahr JaCQueline 
Fahr Lisbeth 
Fehr Mario 
Fetz 
Fischer-seem:en 
Föhn 
Freund 
FrevClaude 
FrevWalter 
Gadient 
Galfi 
Garbanl 
Genner 
Glezendanner 
Glasson 
Glur 
Goll 
Gonselh 
Grobei 
Gross Andreas 
GrossJost 
Guisan 
Ganter 
Gutzwlller 
GVs!n Hans RudoH 
Gvsin Rerno 
Haerinn Binder 
Haller 
Hämmerte 
Hassler 
Heberleln 
Heaetschweller 
Helm 

+ V VD . R VD 
+ V ZH 
= S SH 
= S ZH 
+ V ZH 
= S ZH 
= S BS 
+ R AG 
+ V sz 
+ V AR . R NE . V ZH 
+ V GA 
+ C BE 
= S NE 
= G ZH . V AG 
+ R FR 
+ V AG 
= 

= s 
= s 
= R VD 
= S BE 
= R ZH 
+ R BL 
= s BS 
= s ZH 
+ V BE 
= s GR 
+ V GR 
= R ZH 
= R ZH 
+ C so 

Kofmel = 
Kunz 
Kurrus 
Lachat 
Lalive d'E ina 
Laubacher + 
Lau er + 
Leu 
Leuten er Ha o = 
Leuten er Susanne = 
Leuthard 
Loe fe 
Lustenber er 
Maßlard 
Maiire 

MOller Erich 
MOller·Hemml 
Nabholz = 
Ne ck = 
Oehrfi 
Pedrlna = 
Pelll 
Pfister Theo hll 
Polla + L GE 

OormondMarl = S VD ' Hass Berhard . • BE Ra enbass + C TG 
Dunant + V BS 
Du raz = R GE 
Durrer + C 

+ C SZ 
= RAG 
+ L GE 
* C AG 
= R NW 

* L BS 
r-:=<--,------ G FR 

S SG 

Hass Peter 
Hass Waller 
Hofmann Urs 

: Hollenstein 
i Hubmann 
i Imhof 
i Janlak 
Joder 
Jassen 
Jutzet 
Kaufmann 
Keller Robert 

# C ZG Rande er 
+ C SG Rechsteiner Paul 
= s AG Rechstelner·Basel 
= G SG Rennwald 
= s ZH Riklln 
+ C BL Robblanl 
= s BL Rossinl 
+ V BE Rue 
= s vs Sandoz Marcel 

. lvl: Schenk 
Scherer Marcel 
Schaurer Rem 

+ ja/oul/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R BS 
= s SG 
= s BS 
= s JU 
+ C ZH 
= C TI 
= s vs 
+ L VD . R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Com lete / T C G L R s E V 
ja/oul/sl 25 0 5 6 0 0 
nein / non / no 7 9 0 30 51 3 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 
entschuldl / excuse / scusato 2 1 1 6 1 2 

Bedeutung Ja/ Slgnlficatlon de oul: Antrag der Minderheit III (Meyer Therese) 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: Antrag der Minderheit II (Guisan) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer + V ZH 
SchmidOdllo = C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab = S VD 
Seßer Hansoeter + V BE 
Slearlst + V AG 
Slrnoneschi-Cortesi = C TI 
Sommaruaa = S BE 
Soeck . V AG 
Solelmann = • GE 
Spuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzl + V AG 
Steineaaer = R UR 
Steiner . RISO 
Strahm = s BE 
Studer Helner = E AG 
Stumo = s AG 
Suter = R BE 

1 
= G BE 
= s ZH 
= RW 
= s 
= R 
= s 

T schunMrt = R 
Vallander = R 
Vaudroz Jean-Claude + 
Vaudroz Rene = 
Vermot = S BE 
Vollmer = S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 
Waller HAn.<liöro + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Wekleft = R SG 
WeV81191h + V BE 
Widmer = S LU 
Wirlrin + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wlttenwller + R SG! 
WvssUrsula - s BE 
Zäch = C AG 
Zanetti = s so 
Zapft . C ZH 
Zbinden = s AG 
Zlsvadis = . VD 
Zuooiaer + V ZH 

-

Nationalrat, Elektronisches Abstlmmungeeystem 

14.05.2001 09:03:37 / 0012 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentif: 46. 7 /08.05.200112:47:19 Ref.: (Erfassung) Nr:1206 
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00.0014 

Ref.1210 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
Loi federale sur rassurance-vieillesse et survivants (11 e revision de l'AVS) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 33ter, Abs. 1 

Abstimmung vom/ Vote du: 08.05.2001 15:35:1 O 
+ R Tl Kofmel 

Kunz 
= E ZH Kurrus 
+ R VS Lachat 
+ V BL LarJVe d'E lna 
+ C SO Laubacher 
= s so Lau r 
+ R BE Leu 
+ V TG Leuten er Ha·o 
= G BE Leuten er Susanne 

i Baumann Sie hanie = S BE Leuthard 
Beck * L VD L fe 
Berberat = S NE Lustenber er 
Bemasconi + R GE Mailiard 
Bezzola + R GR 
Bi r + V SG 
Bi asca • - Tl Genner 
Binder + V ZH Giezendanner 
Blocher + V ZH Glasson 
Borer Glur 
Bortoluzzi Goll 

Grobet 
Gross Andreas 
GrossJost 
Guisan 
Gilnter 

in Hans Rudolf 

• Nabhoiz 
+ V BE i Nei ck 

S GR i OehrD 
+ V GR 1 Pedrina 
+ R ZH : Pell! 
* R ZH i PffsterTheo hll 
+ C SO 

Hass Berhard • - B 
Hass Peter # C ZG 
Hass Waller + C SG 
Hofmann Urs = SAG 
Hollenstein = G SG 
Hubmann = S ZH 
inhof + C BL 
Janlak = S BL 
Jeder + V BE 

= S VS 
Jutzet = SFR 
Kaufmann + V ZH 
Keller Robert • V ZH 

+ Ja/ oul / sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ R6sultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion/ Grouoe / Grunno C G L R s 
Ja/ oul / sl 104 Ja/ oul / sl 28 0 3 35 0 
nein / non / no 70 nein / non / no 419 0 0 52 

1 enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
1 entschuldlat / excuse / scusato 25 entschuldigt/ excuse / scusato 2 1 3 7 0 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: Antrag der Minderheit 1 (Rechstelner-Basel) 

E V 
2 36 
3 0 
0 0 
0 9 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

-
0 
2 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.05.2001 09:03:18/ 0015 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentlf: 46. 7 /08.05.2001 15:35:1 o Ref .: (Erfassung) Nr: 121 O 
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Ref.1212 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ ObJet: 
Bundesgesetz Ober die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
Lol f6derale sur l'assurance-vieillesse et survivants (11 e revision de l'AVS) 

Gegenstand/ ObJet du vote: 
Art. 33ter, Abs. 2 

Abstimmung vom / Vote du: 08.05.2001 16:22:15 
Abate 
Aeppli Wartmann 

• Aeschbacher 
Antllle 
Baader l"'.,umAr 
Bader Elvlra 
Banaa 
Banaerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedl 
Baumann Steohanie 

. Beck 
Barbara! 
Bemasconl 
Bezzola 
Bigger 
Biflll8Ar.a 

Binder 
Blocher 
Borer 

1 Bortoluzzl 
Bosshard 
Brunner Tonl 
Buanon 
Bilhlmann 
Bilhrer 
Cavalll 
Chanouls 

• Chevr!er 
Chlffelle 
Christen 

1 Clna 
. CUche 

deDardel 
Decurllns 

i Donz6 
Dormann Rosemarle 
Dormond MarlY88 
Dunant 
Duoraz 
Durrer 
Eberhard 
i:ru.....,.,..,.1 
8mlv 

· Ehrler 
Engelbsraer 
Estermann 
Evmann 
Fasel 
Fässler 

+ Ja/oul/sl 
= nein / non / no 

= R Tl 
+ s ZH 
+ E ZH 
= R VS 
- V BL 
+ C !SC 
+ s ISO 

= R BE 

: ~ 1 + s 
* 1 L 

+ s NE 
= R GE 
= R GR 
= V SG 
• - Tl 

= V ZH 
= V SO 
= V ZH 
= R ZH 
= V SG 
• 

1 + 
= 
+ 
+ 
+ C vs 
+ s VD 
+ R VD 
• C vs 
+ G NE 
+ s GE . C GR . E BE 
+ C LU 
+ s VD 
= V BS 
= R GE 
= C '.ll,',; . C sz 
= R AG 
+ L GE 
+ C AG 
= R tM 
+ C LU 
+ L BS 
+ G FR 
+ s SG 

Fattebert • V VD 
Favre * R VD 
Fehr Hans = V ZH 
Fehr Hans-J!im + S SH 

.Fetz +SBS 
Fischer-seenaen = R AG 
Föhn = V SZ 
Freund = V AR 
Frev Claude = R NE 
Frev Walter • V ZH 
Gadlent o V GR 
Gaffl + G IBE 

Garbanl + S NE 
1 Genner + G ZH 
· Giezendanner • V AG 

Glasson = R FR 
Glur = V AG 
Goll +SZH 

1-'Gon:"=seth=----+-+-· .,..:Lfilfil:J 
Grobei I s !GEI 
Gros& Andreas + s ZH 

• Gross Jost + S TG 
Gufsan + R VD 
Gilnter + S BE 

i GU!ZWiller = R ZH 

'---'! GV!lin:;,='c-=Hc:::an~s""'Ru_do_lf_-+-_=!_.:..+1 l~Remo 
Haerlna Binder 

1 Haller 
Hämmerle + S GR 
Hassler = V GR 
Heberlein = R ZH 

i Heaetschweiler • R ZH ~!Helm~-1~ ! Hass Berhard 
Hass Peter 

i Hess Walter 
· Hofmann Urs 

Hollenstein 
Hubmann + S ZH 
lmhof + C BL 
Janiak + S BL 
Joder = V BE 
Jossen + s vs 
Jutzet + S I FR 

Kaufmann = V ZH 
Keller Robert • V ZH i 

Mußer-Hemmi 
Nabholz 
Nel ck 
OehrH 
Pedrlna 
Pelß 
Pfister Theo hß 
Polla 

1 Re enbass 
Rand er 

1 Rechsteiner Paul 
i Rechstelner-Basel 
1 Rennwald 
• Riklln 

Robbianl 
Rossinl 
Ru 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer 

• entschuldigt/ exC1.Js6 / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vo1' / non ha votato 

+ S ZH 
= R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ s Tl 
= R Tl 
= V SG 
+ L GE 
= C TG 
= R BS 
+ S SG 
+ s as 
+ S JU 
+ C ZH. 
+ C Tl 
+ S VS 
• L VDi 
* R VDi 
= V BE! 
= V ZG 
+ L NE 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
~·· 
Gesamt/ Complete / Tu Fraktion/ Grou e / Gruppo 
Ja/oul/el 99 Ja/oul/sl 
nein/ non / no 77 nein/ non I no 
enth. / abst. / ast. 1 enth. / abst. / ast 
entschuldigt/ excus6 / scusato 22 entschuldigt/ excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: Antrag der Minderheit 1 (Heberleln) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schl!ier = V ZH 
SchmidOdilo + C vs 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler Hansoeter = V BE 

i Slearfst = V AG 
1 Simoneschi-Cortesl + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Sceck = V AG 
Soielmann + - GE 
Souhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Stelneoaer . R UR 

Steiner = R SO 
• Strahm + S BE 
• Studer Heiner + E AG 

Stump + SAG 
Suter = R BE 
Teuscher + G BE 
Thanel + s ZH 
Theiler = R LU 
Tßlmanns + s VD 
Trioonez = R BE 

1 Tschäooat + s BE 
TschunnArt = R LU 

i Vallendar = RAR 
i Vaudroz Jean-Claude • C GE 
1 Vaudroz Rene : fl Vermot 
Vollmer 
Weber Christian = E BE 
Walker Felix + C SG 
Waller Hans!öra = V TG 
Wandfluh . V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weklell = R SG 
Weveneth = V BE 

li HI 
= R SG 

WvssUrsula + s BE 
Zäch + C AG 
Zanetti 

~ Zaofl 
Zblnden 
7IAvArlls VD 
71mnlner - V ZH 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.05.2001 09:03:04/ 0017 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentif: 46. 7 /08.05.200116:22:15 Ref.: (Erfassung) Nr:1212 



NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft / Objet: 

2't 
00.0014 

Ref.1219 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 

CONSEIL NA1"10NAL 
Proces-verbal de vote 

Arrtte federal sur le financement de l'AVS/AI par le biais d'un relevement de la taxe sur la valeur ajoutee 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensemble 
Abstimmung vom / Vote du: 09.05.2001 09:19:59 
Abate + R Tl Fattebart . V VD KofmtJI 

Kun~ -----=-+-_. ........ 1 Aeooll Wartmann + s ZH 1 Favre 0 H VD 
· FehrHans : Aeschbacher 

• Antille 
Baader Casoar 

1 BaderEMra 
1 Banga 
Banaerter 

• Baumann Alexander 
1 Baumann Ruedl 
, Baumann S!ephan!e 

Beek 
1 Berberat 

Bemasconi 
Bezzola 
B!aaer 
B!anasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzl 
Bosshard 
Brunner Ton! 
Buanon 
Bühbnann 
Bührer 
cava1n 

• Challl)Uis 
Chevrier 
Chfffelle 
Christen 
Clna 
Cuche 
deDardel 
Oecwtins 
Donzti 
Dormann Rosemar!e 
Dormond Mal'Mlll 
Dunant 
Duoraz 
Durrer 
Eberhard 
Eaerszeai 

• Eaalv 
Ehrler 

1 Enaelberaer 
! Estermann 

Evmann 
Fasel 
Fissler 

+ ja/ oul/ sl 
= nein / non / no 

+ E ZH = V ZH Kurrus 

+tffl 
: C SO 

Fehr Hans..JCra + S SH 
Fehr Jacaueline + S ZH 
FehrUsbeth + V ZH 

Lachat 

+ s SOi : FehrMario + S ZH 
o R BEI Fetz + S BS 
= V TG • Flscher-Seenaen 0 RAG 
+ G BE 1 Rlhn = V SZ 
+ s 

1 0 IL 

+ s 

, Freund = V AR 
FrevClaude + R NE 

• FrevWalter = V ZH 
+ R GE Gad!ent + V GR 
+ R GR • Galfi + C BE 
= V SG Garben! + S NE . - Tl 1 GeMer + G ZH 
= V ZH G!ezsndanner = V AG 
= V ZH Glasson + R FR 
= V so Glur = V AG 
= V ZH Goll + S ZH 
o R ZH Gonselh + G BL 
= V SG Grobet = S GE 
= V VD i Gross Andreas + S ZH 
+ G LU GrossJost + S TG 

mt SH 

~ 
+ C vs 

Gulsan + R VD 
GCnter · + S BE 
Gutzwlller + R ZH 
Gvsin Hans Rudolf 0 R BL 

+ s VD .. t:Mlln Rerno + S BS 

·1 + C 
+ G 
+ 
+ C GR 

Haerino Binder + S ZH 
Haller + V BE 
Hämmerle + S GR 
Hassler + V GR 
Heberleln + R ZH 

+ E BE ~etschweiler 0 R ZH 
+ C LU Heim + C SO 
+ S VD Hess Berhard 0 - BE enbass 
= V BS Hess Peter # C ZG i Rand r 

~I 
1 Hess Waller . C SG. 

Hofmann Urs + S AG1 
Hollenstein + G SG 
Hubmann + S ZH 

. Rachstelner Paul 
Rachsteiner-Basel 

; Rennwald 
I Rikfin 

0 L GE lrnhof + C BL Robblanl 
+ C AG Janlak + S BL Rossinl 
= R NVI 1 Jader = V BE Ru 
+ C LU Jassen + s vs Sandoz Marcel 
+ L BS. JU1Zet + S FR Schenk 
+ G FR Kaufmann = V ZH Scherer Marcel 
+ s SG Keller Robert • V ZH ScheurerR 

* entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= 

= 

= 
= 

o enlh. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
! Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Grou e / Gru C G L 
1 Ja/ oul / sl 120 • ja/ oul/ sl 30 10 1 

nein / non / no 44 nein / non / no 0 0 0 
1 enth. / abst / ast 21 enth. / abst. / ast 0 0 4 
l_!ntschuldlgt / excuse / scusato 14 entschuldigt/ excuse / scusato 4 0 1 

Bedeutung Ja/ Slgnlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgniflcatlon de non: 

E V 
4 5 
1 37 
0 0 
0 3 

= 

= 

= 
0 

V BE 
+ s LU• 
+ C SG! 
+ E ZH 
+ R SG 
+ s BE 
* C AG 
+ s so 
+ C ZH 
+ s AG 
= • VD 

= V ZH 

-
0 
2 
1 
2 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.05.2001 09:02:47 / 0006 
Conseil national, Systeme devote electronlque 

ldentif: 46. 7 /09.05.2001 09:19:59 Ref.: (Erfassung} Nr: 1219 



2'f 
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Ref.1220 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
Loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants (11e revision de l'AVS) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 
Vota sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 09.05.2001 09:21 :1 O 

Abate ,_..F_..att=e=be=rt'-----+--+-=-~ 
Ae II Wartmann 

Baumann Alexander FISCher-Seen an 
Baumann Ruedi Föhn 
Baumann Ste hanie Freund + 

1 Back Fra Claude 0 

Fra Walter 
Gadlent 

= 
+ 
+ 
= 
+ 
0 

= 
+ 

'o 

1 Cuche 
1 deDardel 
• Decurtins 

i DO!lll8lln Rosernarle 
Dormond M 
Dunant 
D raz 
Durrar 

+ ja/ oul/sl 
= nein / non / no 

Gross Andreas 
GrossJost 

• Gulsan 
Gllnter 

1 Hämmerle 
Hassler 
Heberleln 
H tschweiler 

1 Heim 
Hess Berhard 

i HessPeter 
HessWaller 

1 Hofmann Urs Rechsteiner-Basel 
Hollenstein Rennwald 
Hubmann Rildin 
lmhof Robbianl 
Janlak Rossini 
Joder Ru 
Jassen Sandoz Marcel 
Jutzet i Schenk 
Kaufmann 

* entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= 
= 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto 
Ja/ oul /sl 62 
nein / non / no 60 
enth. / abst / ast. 63 enth. / abst. / ast. 
entschuldigt/ excuse / scusato 14 entachuldlgt / excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Slgniffcatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlftcation de non: 

= S BE 
o V AG 
= - GE 
+ V TG 
+ V ZH 
o V AG 

er • R UR 
o R SO 
= S BE 

einer = E AG 
= SAG 
+ R BE 

0 4 2 

Nationalrat, Elektronlsches Abstimmungssystem 

14.05.2001 08:54:03/ 0007 
Conseil national, Systeme de vote electronique 

ldentif: 46. 7 /09.05.2001 09:21:10 Ref.: (Erfassung) Nr:1220 



NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft / Objet: 

2ß 
00.0014 

Ref.1945 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mitteln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung In die Invalidenversicherung 
Loi federale concemant le transfert de capitaux du Fonds de compensation du regime des allocations pour perte de gain en faveur de l'assurance-in 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art.1 

Abstimmung vom I Vote du: 13.12.2001 19:46:32 
Abate 
Aeppll Wartmann 

1 Aeschbacher 
AntiJle 

• Baader Casoar 
i Bader Elvira 
: Banaa 
• Banaerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Steohanie 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
B!aaer 
Bkmasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Brunner Toni 
Btronon 
Bllhlmann 
BOhrer 
Caval6 
ChaDDUis 

: Chavrier 
Chiffeße 
Christen 
Cina 
Cuche 

• de Daniel 
Decw1ins 

i Donm 
: Dormann Rosemarie 

Dormond Manvse 
Dunant 
Duoraz 

i Eberhard 
, Eaen-7Ml 

EaolV 
Ehrler 
.... -· ,ver 
Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ Ja/oui/sl 
= nein / non / no 

+ R TI Fehr Hans = V ZH 
+ s ZH i Fehr Hans-Jilrn + s SH 
+ E ZH ! Fehr JAr.nueline + s ZH . R VS • Fehr Lisbeth + V ZH . V BL FehrMario + s ZH 
+ C so i Fetz + s BS 
• s so Flscher-Seenaen . RAG 
+ R BE Föhn = V SZ 
= V TG Freund = V AR 
+ G BE Frev Claude . R NE 
+ s BE Gadlent + V GR . L VD : Galß + C BE 
+ S NE 
+ R GE 

Garbanl :ffl , Genner 
+ R GR 1 Giezendanner . V AG 
= V SGi Glasson + R FR . . TI Glur = V AG 
= V ZH GoU + s ZH 

:ffl Graf + G BL 
Grobet . S GE 
Gross Andreas . S ZH . R ZH GrossJost + s TG 

= V SG Guisan + R VD . V VD 1 Gllnter + s BE 

:I 
* S FR 

Gutzwmer + R ZH 
Gv<tin Hans Rudolf + R BL 
Gv<tin Rerno + S BS 
Haerlna Binder • S ZH 

+ C vs Haller + V BE 
• S VD Hilmmerle + s GR 
+ R VD Hassler + V GR 
+ C vs Heberlein + R ZH 
+ G NE Heaetschweßer + R ZH 
+ SIGEi I Helm + C SO 
+ C IGR Hess Berhard • • BE 
+ E BE • HessPeter + C ZG 
+ C LU 1 HessWafter + C SG 
+ S VD 1 Hofmann Urs + s AG 
= V BS • Hollenstein + G SG 
• R GE Hubmann + S ZH 
+ C SZ • lmfeld + C OY.: 
+ RAG lmhof + C BL . L GE 1 Janiak + S Bli 
+ C AG Joder . V BEI 
+ R NW 1 Jassen + s vs 
+ C LU i Jutzet . SFR 
+ G FR 1 Kaufmann = V ZH• 
+ S SG . Keller Robert = V ZH 
= V VD . R VD 

Kofmel ~ Kunz 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ 
+ 
= 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion/ Groupe / Grupoo 
Ja/oul /sl 115 Ja/ oul/ sl 
nein / non / no 29 nein / non / no 
enth. / absl / ast. 0 enth. / abst. / ast. 
entschuldigt/ excuse / scusato 55 entschuldigt/ excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: Proposition de la ma]orlte 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: Proposition de la mlnorite Bortoluzzl 

C GIL 
30 1101 4 

0 010 
0 010 
5 012 

R S E V . 
26 35 4 5 1 
0 0 0 29 0 
0 0 0 0 0 
16 16 1 11 4 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

216 
00.0014 

Ref.1946 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz betreffend die Überweisung wn Mitteln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung in die lrwalidenversicherung 
Loi fedarale concernant le transfert de capitaux du Fonds de compensation du rtlgime des allocations pour perte de gain en faveur de rassurance-in 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 1 

Abstimmung vom /Vote du: 13.12.200119:47:31 
-··· 
Abate 
AeDDII Wartmann 
Aeschbacher 
Antille 
Baader casoar 
Bader Elvira 

! Banoa 
Bancerter 

i Baumann Alexander 
! Baumann Ruedi 
• Baumann Stephanie 

Beck 
i Berberat 

Bernasconl 
Bezzola 
Biaaer 
Bkmasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Brunner Ton! 
Buanon 
Blllllmann 
BOhrer 
CavalD 
ChanDUl!I 

• Chevrler 
ChiffeDe 
Christen 
Clna 
CUche 
de Dardel 
Decurtins 

: Donze 
Dormann Rasemarie 

• Dormond Marlvse 
i Dunant 
! DUlll'IIZ 

Eberhard 
. Eol!l'l!Zl!lli 

Ennlv 
Ehrler 
Enoelberaer 
Estermann 
Fasel 
Fassler 
Fallebert 
Fawe . 

+ Ja/out /sl 
= nein / non / no 

+ R Tl FehrHans = V ZH Kurrus 
+ s ZH Fehr Hans-JürQ + s SH i Lachat 
+ E ZH ! Fehr JacaueDne + s ZH ! Lalive d'Enlnav 
• R vs Fehr Lisbeth + V ZH ! Laubacher 
* 1 V IBL Fehr Mario + S ZH lauDer 
+ C so 1 Fetz + s es i Leu . s so ! Fischer-Seenaen • RAG LeutenMner Haio 
+ R BE 

= V TG 
+ G BE 
+ s BE 

Föhn 

illi ! Freund 
FrevClaude E 

• Gadient + V GR 

Leuten01111er Susanne 
i Leuthard 
i Loepfe 
! Lustenberller . L VD GalD + C BE Malllard 

i+ S NE i Garbani + S NE ! Maiire 
+ R GE! ! Genner + G ZH Marletan 
+ R GR! Giezendanner . V AG MartiWemer 
= V SG Glasson + R FR Martv Kälin . . Tl Glur l=IV AG MasooO 

~· H 
= V SO 

Goll + S ZH 
Graf + G BL 
Grobe! • S GE 

Malhvs 

=Pasauler 
= V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz . R ZH GrossJost + ST Menetrev Savarv 
= V SG Guisan + R Messrner . V VD i Gllnter Mever Therese 
+ G LU Gutzwlller + R ZH Mllmeß . R SH Gvsin Hans Rudolf + R BL Muanv 
+ s Tl G""'" Remo + s es MIIDer Erich 
• s FR Haerina Binder . S ZH MIIDer-Hemrnl 
+ C VS Haller + V BE : Nabholz . s VD Hammerle + s GR Neilvnck 
+ R VD Hassler + V GR OehrD 
+ C VS . Heberlein + R ZH i Pedrina 

:ß 
+ E BE 

: H~eiler + R ZH 
Heim + C so 

i Hess Berhard . • BE 
i Hess Peter + C ZG 

Pelß 
Pfister TheoDhD 

i Polla 
Raaaenbass 

+ C LU • Hess Walter + C SG • Randeaoer 
+ s VD Hofmann Urs + s AG Rechsteiner Paul 
= V es Hollenstein + G SG i Rechstelner-Basel . R GE ! Hubmann + s ZH ! Rennwald 
+ C sz lrnfeld + C 0\111 Rildin 
+ R AG i Imhof + C BL 1 Rabbiani 
• L GE i Janiak + s BL • Rassini 
+ C AGI ! Joder . V BE Ruev 
+ R NV. Jossen + s vs Sandoz Marcel 
+ C LU 
+ G FR 
+ s SG .bert . s FR 

= V ZH 
= V ZH 

Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remv 

= V VD Kofmel + R so Schibfi . R VD Kunz = V LU Schiller 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU . R SZ 
= V LU 
+ C FR 
+ C w 
+ R ZG 
• s BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE . C VS 
+ s GL . s ZH 
• • Tl . V AG 
= V ZH 
# s GE 
* C SG 

1+ G VD 
·+ R TG 
.+ C FR 
1 • V ZH 
I+ IGIGE 

+ R 7H 

+ s ZH 
+ R ZH 
* C VD 
+ V BE . s Tl 
+ R Tl 

I. I~ ~ l'G 
1is 

m + C 
+ C Tl ; ~ ~ 

BE 
= ~I + . 
= V ZH 

o enth. / ab&t. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ R6sultats: 
i Gesamt/Complete/Tutto Fraktion / Groupe / Gruooo C G L R s E V 
Ja/oul/sl 116 Ia/oui/sl 30 10 4 26 35 4 6 
nein / non / no 29 nein / non / no 0 0 0 0 0 0 29 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 54 entschuldigt/ excuse / scusato 5 0 2 16 16 1 10 

Bedeutung Ja / Signlflca.tlon de oul: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: Proposition Borer 

Schmid Odilo + C vs 
Schmied Walter = V BE 

. Schneider . R BE 
! Schwaab . S VD 

Seßer Hanspeter = V BE 
i Slearist + V AG 
: Simoneschi-Cortesi + C Tl 
• Sommaruaa + s BE 
Soeck • V AG 

• Spielmann . • GE 
Souhler • V TG 
Stahl = V ZH 
StammLuzl = V AG 
Sleineoaer . R UR 
Stelner • R SO 
Slrahrn . S BE 
Studer Heiner + E AG 

c= . SAG 
+ R BE 

Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler + R LU 
Tißmanns * S IVDI 

! Trioonez + R BE 
Tschäollllt . s BE 
TschuDnert * R LU 
VaOender . RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene ·1 Vermot • s 
Vollmer + 
Waber Christian . 

: Walker Fellx + C SG 
Walter Hans!öm = V TG 

• Wandlluh = V BE 
Wasserfallen 

Ji ! Weioelt 
WeVMP.lh 

i Widmer 
Wjtlri,, + C ISG 

Wiederkehr + E ZH 
Wilz-von Planta + L es 
Wll!enwDer + R SG 
WIISS Ursula + S BEi 
Zäch + C AG 
Zanelli + s so 
Zallll . C ZH 
Zblnden + SAG 
7kvatlis + • VD 
ZuDlliner = V ZH 

. 
1 
0 
0 
4 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

2:,,, 
00.0014 

Ref.1947 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal devote 

Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mitteln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung in die Invalidenversicherung 
Loi faderale concernant le transfert de capitaux du Fonds de compensadon du regime des allocalions pour perte de gain en faveur de l'assurance-ln 

Gegenstand / ObJet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/Votedu: 13.12.200119:48:27 
Abate 

• Aennfi Wartmann 
. Aeschbacher 

Anll1le 
Baader Caspar 

: Bader Elvira 
Banaa 
BanQerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedl 
Baumann 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
Bi1mer 
Bionasca 
Binder 
B!ocher 
Borer 
Bartoluzzi 
Basshard 
Brunner Toni 

• Buanon 
. Bllhlmam 
Bllhrer 

1 cavatJi 
Chaoouis 
Chevrier 
Chitfelle 
Christen 
Cina 
Cuche 
de Dardel 
Decurtins 
Donm 
Darmann Rosemarie 

1 Darmond Martvse 
Dunant 
Duoraz 
Eberhard 
Eoerszeai 
E11111V 

. Ehrler 
Enoelberaer 
Estermann 
Fasel 
Fassler 
Fattebert 
Favre 

+ Ja/oul/sl 
= nein / non / no 

+ R Tl FehrHans = V ZH • Kwrus 
+ S ZH Fehr Hans-JQra + s SH Lachat 
+ E ZH ! Fehr Jacauellne + s ZH i Lalive d'Eoinav . R VS ' Fehr Lisbelh + V ZH 'Läübacher . V BL Fehr Mario + s ZH IAIIIIAI' 

+ C so Fetz + s BS Leu . s so Flscher-Seenaen . RAG Leuteneaoer Halo 
+ R BE Föhn 0 V sz • Leuteneaaer Susanne 
= V TG Freund 0 V AR ! Leuthard 
+ G BE FrevClaude . R NE L11811fe 
+ s BE Gadient + V GR Lustenberaer . L VD Galli + C BE • Maillard 
+ S NE Garbani + s NE Maitre 
+ R GE , Genner + G ZH Marretan 
+ R GR · Giezendanner . V AG · Marti Werner 
+ V SG i Glasson + R FR i Martv Kälin . . TI : Glur = V AG Ma,mnß 
o V ZH Goll + s ZH Malhvs . V ZH • Graf 1+1t21BL • Maurer 
= V SO Grabet . s GE • Maurv PA_'llluler 
= V ZH Grass Andreas . s ZH Meier-Schatz . R ZH GrossJost + s TG 1 M~etrev Savarv 

= V SG Guisan + R VD Messmer . V VD 
+ G LU . R SH 

GOnter + s ~ 
Gutzwiller ~ .m 
GVS!n Hans Rudolf BL 

Mever Thm"llse 
Möraeti 
Muanv 

+ s TI GvsinRemo + s BS Müller Ericlt 
• s FR Haering Binder . s ZH , MODer-Hemmi 
+ C vs Haller + V BE · Nabholz . S VD 1 Hllmmerle + s GR NelMlck 
+ R VD Hassler + V GR Oehrli 
+ C vs Heberlein + R ZH Pedrina 
+ G NE Heaetschwefter + R ZH Peffi 
+ s GE Heini + C so : Pfister Theophil 
+ C GR • Hessßerhard . • RF Polla 
+ E BE HessPeter + C ZG Raaaenbass 
+ C LU HessWalter + C SG Randeaaer 
+ s VD Hofmann Urs + 8 Rechsteiner Paul 
0 V BS Hollenstein + G • Rechsteiner -Basel . R GE Hubmann + s IJ RennY@d 
+ C sz • lmfeld + C J Riklln 
0 RAG lmhaf + C BL Robbiani . L GE 
+ C AG 

Janiak + s BL 
Joder . V BE 

Rossinl -+ R NW Jassen + s vs ! Sandoz Marcel 
+ C LU Jutzet . s FR • Schenk 
+ G FR Kaufmann = V ZH i Scherer Marcel 
+ s SG! Keller Roheit 0 V ZH • Scheurer Remv 
+ V VD • Kofmel + R so • Schlbll . R VD' 1 Kunz 0 V LU SchlOer 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vot6 / non ha votato 

+ R BL . C JU . R SZ 
o V LIJ 

tifü JR 

* + R . s BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
+ s VD 
+ C IGE 

:E • ZH . - Tl . V AG 
= V ZH 

- G 
+ C FR 

i • V ZH 
•+ G GE 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH . C VD 
+ V BE 

. . s Tl 

•+ R Tl 
0 V SG 
+ L GE 
+ C TG 

•• R BS 

'+ S BS 
+ s JU 
+ C ZH 
+ C TI 
+ s vs 
+ L VD . R VD 
o V BE 
= V ZG 
+ L NE . V ZH 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast # Der Prisldent stimmt nicht/ Le prasldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
iGesainl: / Complete / Tutto Fraktion/ Groupe / Gruppe C G L R s E V 
! Ja/oui/si 121 la/ oul/sl 29 10 4 25 35 4 13 
nein / non / no 12 neln / non/ no 0 0 0 0 0 0 12 

1 enth. / abst / ast. 11 enth. / abst. / ast. 0 0 0 1 0 0 10 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 55 entschuldigt/ excuse / scusato 6 0 2 16 16 1 10 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

! Schmid Odilo 

$1 Schmied Walter 
1 Schneider 

E 

'Schwaab D 
SeDer Hansneter + V BE 

1 Siearist + V AG 
Simoneschi-Cartesi p.ffli i Sommaruaa 

SnAclc 

SDielrnann . • GE 
Spuhler * V TG 

• Stahl = V ZH 
Stammluzi 

1 1~ 1 ' Stelneaaer 
Stelner 
Strahm . s BE 
Studer Heiner + E AG 
SlumD :m SUter 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler + RW 
Tillmanns • S VD 
Tl'ß'l(IM7 + R BE 
Tschäll!lät • S BE 

: Tsclnmnert . R LU 
• VaDender 

. RAR 
Vaudroz Jean-Claude * C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot • S BE 

, Vollmer + s BE, 
Waber Christian . E BE! 

i Walker Flfflx + C SG 
~Häiisiiim + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen . R BE 

: Weioelt + R SG 
. Wevenelh + V BE 
Widmer + s LU 
Widrll1 + C SG 
Wiederkehr + E ZH 
W'ITZ•VOO Planta + L BS 
Wlttenwiler + R SG. 
WvssUrsula + s BE 
Zach + C AG 
Zanetti + s so 
ZaDII . C ZH 
Zbinden + SAG 
Zisvadis + • VD 
Zunniner o V ZH 

. 
1 
0 
0 
4. 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

Zl"Z 
00.0014 

Ref.2882 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz betreffend die Überweisung von Mitteln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung in die Invalidenversicherung 
Lai federale concemant le transfert de capitaux du Fonds de compensaUon du regime des allocaUons pour perte de gain en faveur de rassurance-in 

Gegenstand / Objet du vote: 

Votefinal 

Abstimmung vom / Vote du: 04.10.2002 09:20:55 
i Abate 
i Ae li Wartmann 
: Aeschbacher 
i AnliBe 
• Baader Cas ar 

Bader Elvira 
Ban 

• Ban erter 
' Baumann Alexander 

Baumann Ruedi 
Baumann Ste hanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzola 
Bi er 
Bi nasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brunner Toni 

• Bu non 
BOhlmann 
Bohrer 
Cavalll 

• Cha uis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cucha 
de Daniel 

+ Ja/ oul/ si 
= nein / non / no 

+ R TI • Fehr Hans 
+ S ZH i Fehr Hans-JOr 
+ E ZH ' Fehr Jac ue6ne . R VS i Fehr Lisbeth 
= V BL • Fehr Mario 

Fetz 
Fischer-seen en 
Föhn 

i Freund 
Fre Claude 
Gadient er 
GalH 
Garbani + 

+ 

= 
= 

= 
= 

+ C sz Riklin 
+ RAG Robbiani . L GE Rossini 
+ C AG Rue 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

R NW Jessen Salvi 
C LU Jutzet Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann = Schenk 
S SG Keller Robert = Scherer Marcel 
V VD Kofmel Scheurer Rem 
R VD Kunz Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 

: .,, R SZ 
V LU . C FR 

+ C LU 
+ ZG 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

= 

o enth. / absL / asL # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto C G L R V -
Ja/oul/ si 142 32 10 5 32 7 3 
nein / non / no 36 nein / non / no 0 0 0 3 33 0 
enth. / abst. / ast. 2 enth. / abst. / ast. 1 0 0 1 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 20 entschuldi / excuse / scusato 2 0 1 6 5 2: 

Bedeutung Ja/ Signification de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnificatlon de non: 

Conseil national, Systeme de vote electronique Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

04.10.2002 09:21:10/ 0016 ldentlf: 46. 14/04.10.2002 09:20:55 Ref.: (Erfassung) Nr:2882 



NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft / Objet: 

2.13 
00.0014 

Ref.3315 

Namentliche Abstimmung/ Vota nominatif 

Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHVnV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Arrete federal sur le financement de l'AVS/AI par le blals d'un rel~vement de la taxe sur 1a valeur ajoutee 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 112 

Abstimmung vom / Vote du: 04.03.2003 11 :08:01 
i Abate = R TI • Fehr Hans + V ZH 
• Ae li Wartmann S ZH i Fehr Hans-Joro + SH 

Aeschbacher E ZH · Fehr Jacque6ne + ZH 
Antffle R VS • Fehr Lisbeth + ZH 

· Baader i Fehr Marlo ZH 
i Fetz 

Ban a i Fischer .Seeßaen 
Ban erter · Föhn + 

•··· Baumann Alexander 
· Baumann Ruedi 

~d + 
i Frev Claude . R NE 

• Baumann Ste hanie • Gadient + V GR 
i Galfi . C BE 
: Garbani + s NE 

i Bemasconi = R GE • Genner + G ZH 
Bezzola • R GR Giezendanner + V AG 

Glasson = R FR 
Glur + V AG 

Binder + V ZH • Goß + s ZH 
Graf + G BL 
Grabet ... + s GE 
Gross Andreas . S ZH 
Grass Jost + s TG 
Guisan = R VD 
GOnter . S BE 
GutzwiDer = R ZH 
Gvsm Hans Rudolf . R BL 
G"'-inRemo + S BS 
Haerlno Binder + s ZH 
HaUer = V BE 
Hämmerle + s GR 
Hassler + V GR 
Heberlein = R ZH 
Heaetschweiler = R ZH 
Heim i#c ~ Hess Berhard 

• Hass Peter ro 
Hess Walter = C SG 
Hofmann Urs + s AG 
Hollenstein + G SG 
Hubmann . s ZH 

• lmfeld = C ow 
lmhof = C Bl 

i Janiak + s Bl 
Joder + V BE. 
Jossen + s vs 

! Jutzet + s FR 
Kaufmann + V ZH! 

i KeUer Robert + V ZH 
· Kofmel = R SOi 

• Favre 1 Kunz + V LU 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

SchlOer + V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 

+ V BE 
Siemist + V AG 
Simoneschi-Cortesl = C Tl 
Sammaru11a + s BE• 
Soeck . V AG! 
Sp!elmann + - GEi 
Snuhler • V TG 
Stahl + V 2tt• 
Stammluzi + V AG 

i Steinegger . R UR 
· Steiner = R SO 
! Strahm + s BE 
i Studer Heiner = E AG 

Stump + s AG 
SUter . R BE 

• Teuscher + G BE 
• Thanel + s ZH 
! Theiler = R LU 
· Tllimanns + s VD 
Trioonez + R BE 

i Tschäppllt . S BE 
i Tschunni:1rt = R LU 
! Vaßender = RAR 
· Vaudroz Jean-Claude iGE 1 Vaudroz Ren~ vo 
• vermot BE 
• Voßmer + s BE 
! Waber Christian = E BE 
• Walker Felix = C SG 
• Walter Hansioro 

~ 
'fü 

Wandßuh BE 
Wasserfallen BE 

! Welaelt • R SG 
i WeVf!llelh + V BE 
Wuhner + s LU 
Widr!tl IJ~ ~· Wiederkehr ZH 
Wirz.von Planta äs 
WlltellWller = R SG 
WvssUrsula !~ Zäch 
Zanetti + s so 
Zaoß + C ZH 
ZlsVadis + • VD 
Zullllioer + V ZH 

o enth. / abst / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
1 Gesamt/ Complete / Tutto 
I Ja/ oul / 111 ________ 1_0--<5 1 

• nein / non / no 67 1 

1 enth. / abst / ast 0 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 27 1 

1 Fraktion / Grou1>e / Gruooo 
i Ja/oul/sl 
1 nein / non / no 
1 enth. / abst. / ast. 
J entschuldlat / excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Slgnlficatlon de oul: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: Proposition de la mlnorite Egerszegl 

C G L 
5 10 0 
22 0 6 
0 0 0 
8 0 0 

R s E V - 1 

1 47 0 39 31 
32 0 5 2 ol 
0 0 0 0 0 
8 5 0 4 21 

Conseil national, Systeme de vote electronlque Nationalrat, Elek1ronisches Abstimmungssystem 

04.03.2003 11 :30:49/ 0010 ldentlf: 46. 17 /04.03.03 11 :08:01 Ref.: (Erfassung) Nr:3315 



NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

2~ 
00.0014 

Ref.3316 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Arr!!!te red~al sur le financement de l'AVS/AI par le bials d'un relevement de la taxe sur la valeur ajoutee 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 130 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.03.2003 12:23:47 
1 Abate 
~llPli Wartmann 

eschbacher 
: Antille 
• Baader caspar 

Bader Elvira 
Banoa 
Banaerter 
Baumann Alexander 

1 Baumann Ruedi 
Baumann Steohanie 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 

· Bezzola __ 
• Biooer 
· Bklnasca 
• Binder 

Bioeber 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 

. Bruderer 
Brunner Toni 

i Buanon 
Bilhlmann 
Bilhrer 

: CavalD 
1 Chanmris 
1 Chevrier 

Christen 
Cina 
Cuche 
de Dardel 
Decwtins 
Donze 

· Dormann Rosemarie 
i Dormond Marlvse 
· Dunant 

Dunm7 
: Eberhard 
i Eaerszeai 
: Eaalv 
: Ehrler 

Enoelberoer 
-'-···· 

Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 

= R Tl 
+ s ZH 

U!hJ:Hans = V ZH 
• Fehr Hans-JOro + S SH 

i Kurrus 
Lachat 

+ E ZH i Fehr Jacqueline + S ZH Lalive d'Ellinav 
= R VS J!.hrLisbeth = V ZH Laubacher 
= V BL FehrMarlo + S ZH Lauoer 
+ C so Fetz + S BS : Leu 
+ s so flSCher-Seenaen = RAG i Leuteneoaer Haio 

~~ 
+ G BE 

Föhn = V sz 
Freund = V AR 
FrevClaude . R NE 

LeutenP.11t1er Susanne 
Leuthard 
Loeofe 

+ S BE Gadlent = V GR · Lustenberger 
= L VD GalD + C BE j Maillard 
+ S NE · Garbani + s NE • Maiire 

; . R GE i Genner + G ZH i Marletan . R GRI 1 Giezendanner = VIAGI MartiWemer 
= V SG • Glasson = RIFRI MartvKälin . - TI Glur = V AG Masooß 
= V ZH Goll + S ZH Mathvs 
= V ZH Graf + G BL Maurer 
= V SO Grobei + S GE Maurv Pasauler 
= V ZH Gross Andreas . S ZH Meler,Sch111Z 
= R ZH Gross Jost 

~ ... + S TG Mooetrev savarv 
+ SAG 1 Guisan = R VD Messmer 
= V SG GQnter + S BE ' Mever Therese 
= V VD Gutzwiller = R ZH i Mörgeli 
+ G LU · Gvsin Hans Rudolf = R BL : Muanv 
= R SH i Gvsin Rema + S BS i MOUerErich 
+ S TI · Haering Binder + S ZH MOUer-Hemmi 
+ SFR i Haller = V BEI Nabholz . C vs Hämmerle + S GRi NelrVnck 
# R VD • Hassler = V GR Oehrli 
+ C vs 1 Heberlein = R ZH Pedrina 
+ G NE Heoetschweiler = R ZH Pelli 
+ s GE Helm + C so Pfister TheoahH 

+ C GR Hess Berhard + - BE Palla 
i+ E BE Hess Peter + C ZG Raaaenbass 
+ C LU HessWaber + C SG · Randeaaer 
+ s VD Hofmann Urs + s AG • Rechsteiner Paul 
-

clsz + 

: Hollensteln + G SG 
1 Hubmann . s ZH 
1 lmfeld = C OVli 

: Rechstelner-Basel 
• Rennwald 

Riklin 
= RAG • lmhof + C BL Robbiani 
= L GE Janiak + s Bli Rossini 
• C AG Joder = V BE! Ruev 
= R NW ! Jossen + s vs Salvi 

C + LU 
+ G FR 

Jutzet ~ · Kaufmann 
Sandoz Marcel 
Schenk 

+ S SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
= V VD Kofmel = R SO Scheurer Remv 
= R VD Kunz = V LU Schibß 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R BL 
+ C JU 

:= R SZ 
! = V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= R ZG 
+ gl + 
= 
+ C LU 

.II 
+ S ZH 

1 • - TI 
= V AG 
= V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 
+ C FR 
= V ZH 
+ G GE 
= R ZH 

:+ S ZH . R ZH 
• C VD 
= V BEi 
+ S Tl 1 
= R Tl 
= V SG 

~ 
L ~ * es 

+ s SG 
+ s BS 
+ s JU . C ZH 
+ C TI 

i+ s vs 
i= L VD 
+ s VD 
= R VD . V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
1 Gesamt/ Complete / Tutto : Fraktion/ Groupe / Gruooo C G L R s E V 
1 la/oul/si 92 la/oui/sl Z7 10 0 0 49 4 0 
• nein / non / no 86 nein / non / no 3 0 6 35 0 1 41 
! enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 21 entschuldiat / excuse / scusato 5 0 0 6 3 0 4 

Bedeutung Ja / Signiflcatlon de oul: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signlficatlon de non: Proposition de la minortte Triponez 

SchlOer =m Schmid Odllo 
Schmied Walter = V 

: Schneider ·= R BE 
• Schwaab + S VD 
1 Seiler Hanslllller i= V BE 

Siearist . V AG 
Simoneschi-Cartesl + C TI 

· Sommaruaa + S BE 
i Speck = V AG 
. Spielmann + • GE 
i Snuhler • V TG 
Stahl l=IV ZH 
Stemmluzi = V AG 
Steineaaer 1 • R UR 
Steiner = R so: 

i Slrahrn + S BEI 
, Studer Heiner + E AGI 
stumo + SAG 
Suter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
TheUer = R LU 

· Tdlmanns + S VD 
• Trioonez = R BE 
Tschäooät . s BE 

i Tschunnert = R LU 
: VaUender = RAR 
Vaudroz Jean.Claude + C GE 
Vaudroz Reoo = R VD 
Vermot + s BE 
VoUmer + s BE 
Waber Christian = E BE 
Walker FeUx + C SG 
Waller HanS!MI = V TG 

i Wandlluh = V BE 
: Wasserfallen = R BE 
i Weiaelt :IRISG 

Weveneth = V BE 
Wldmer + S LU 
Wldria = C SG 
Wiederkehr + E ZH: 

. Wirz.van Planta = L BS1 
Wlttenwßer = R SGI 

i Wvss Ursula + S BE 
Zäch + C AG 
Zanettl + s so 
Zaofl + C ZH 
Zisvadls • - VD 
zunrnaer = V ZH 

-
2 
0 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

04.03.2003 12:24:16/ 0011 
Conseil national, Systeme de vote 61ectronlque 

ldentif: 46. 17 /04.03.2003 12:23:47 Ref.: (Erfassung) Nr:3316 



1t.r 
00.014 

Ref.4288 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft/ ObJet: 
Bundesgesetz Ober die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
Loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants (11 e revision de l'AVS) 

Gegenstand / ObJet du vote: 

Art. 40ter 

Abstimmung vom/ Vote du: 17.09.2003 09:42:53 
Abate 

~p lt Wartmann 
1 Aeschbacher 

Fehr Hans-JOra : ifl ~J„caueline 
hr Lisbeth 

Antille = ! Fehr Mario + S ZH 
j Baader Cas ar = 

Bader Elvira = 
Ban a 
Ban erter = 

1 Fetz + 1 Flscher-Seenoen 
Freund = 
FrevClaude . E 

Baumann Alexander = • Fässler + S SG 
Baumann Ruedl Totin = V SZ 

1 Baumann Sie hanie 1 Gadient + V GR 
Beck ! Galli = C BE 
Berberat Garbani + S NE 
Bernäsconi Genner +:G ZH 
Bezzola = • Giezendanner = V AG 

i s· er = 1 GIIISS()n = R FR 
s· nasca = ! Glur = V AG 
Binder = 1 GoO + S ZH 
Blocher 1 Grai + G!BL 
Borer = ! Grobet · + S GE 
Bortoluzzi = Gross Andreas . S iZH 

1 Bosshard 1= 1 GrossJost + S TG 
L_13__11.1~er 

Brun = 
Brunner T oni 

n 

! Guisan -· + R VD 
Gutzwiller :iil Gvsin Hans Rudolf 
Gvsin Remo 
Günter = S BE 

! Haeri~ Bin~er + S ZH 
· HaDer = V BE . V GR 

= R ZH ~- = R ZH . = C SO 
! Hass Berhard . . BE 
Hess Peter = C ZG 
HessWalter = C SG 
Hofmann Urs + s AG 
Hollenstein + G SG 

J!)!bmann + s ZH 
HumbelNäf = C AG 
Hämmerie + s GR 

• lmfeld = C OVI 
lmhof ··· = C BL 
Janiak 

~····- + s BL 
Joder = V BE 
Jossen + s vs 
Jutzet + s FR 

• Kaufmann = V ZH 
Keller Robert = V ZH 
Kofmel = R so 

li--'• K=u=nz,__ ____ +-==_Wfilll 
Kurrus nffi[1 
Lachat * C JU 
Lallve d'Er>in-av~---=-1-R-+-SZ_, 
Laubacher = V LU 
LauDer=-----,-+-+-:c:c-t::F=iR 

1 Leu =CLU 
• Leuenbel"!ler Geneve + G GE 

LeuteneaaerH=ai~,o--+-=-+-=R-i=ZG-'-1 
Leutenoooer Susanne + S BL 
Leuthard = C AG 

~ Loepfe = C Al 
Lustenber"'roer=----1-=-+-C:..+=L"--IU 

j MaiDard~·····----t-+-+-S=--+-'cV"--ID 
• Maitre = C GE 

Marietan • 1 G IV!) 
Märifw'em-'--e-r ----J-+-i-:S:...i-:-G::.il 

Martv Käftn + S ZH 
MasPOß • - Tl 
Mathvs = . V AG 
Maurer ~ZH 

Maurv.~P,,_a-S(l1Ui,-er---~GE 
1--,M_,..e..,..ie~r-S~cc-ha.~tz--~ = C SG 
Messmer ____ ~R TG 
i Mever Therese = C FR 
• Menetrev Savarv + G VD 
MÖrgeli = V ZH 
1 M!lller Erich 4 J!._ 1!:!_ 

MOller-Hemmi S ZH 
~. N=ac..,bh=o,-lz.....cc~-- = --R •ZH 
1 Neirvnck 
• Oehrli 
i Pedrina + T 1 

PeOi = R Tl 
Pfister TheoDhil = V SG 
PoDa = L GE 
Raoqenbass = C TG 
Randecmer = R BS 
Rechsteiner Paul + S SG 
Rechsteiner-Basel + S BS 
Rennwald + S JU 
Riklin = C ZH 
Robbiani + C Tl 
Rossini + S vs 

!Ruev = L VD 
SaM +SVD 
Sandoz Marcel = R VD 
Schenk * V BE 
Scherer Marcel = V ZG 
Scheurer Remv = L NE 

+ ja/ oui / sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
• Fraktion / Grou e / Gruppo 

c-=--~--~----+-7_1-1 a / oul / sl 
nein/ non/ no 107 nein/ non/ no 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. · t------~-----1--+----lc--+---+-
entschuld!gt / excuse / scusato entschuldl / excuse / scusato 

Bedeutung Ja / Signiflcation de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signiflcatlon de non: Proposition Cina 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

+ E BE 
= C SG 

V TG 
= V BE 
= R BE 
= R SG 
= V BE 
+ S LU 

C SG 
* E ZH 
= L BS 
= R SG 
+ S BE 
+ s so 
= C ZH 
+ • VD 
= V ZH 

Nationalrat, Elek1ronisches Abstimmungssystem 

18.09.2003 09:32:58/ 0004 
Conseil national, Systeme devote electronlque 

ldentlf: 46. 20/17.09.2003 09:42:53 Ref.: (Erfassung) Nr:4288 



Z1' 
00.014 

Ref.4289 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschlft / Objet: 
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
Loi Md~rale sur rassurance-vieillesse et survivants (lle r~vision de l'AVS) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 40ter et disp. trans. 

Abstimmung vom/ Vote du: 17.09.2003 09:44:40 
Abate Fehr Hans-JOr + 
Ae n Wartmann Fehr Jac ueline + 

• Aeschbacher ! Fehr Lisbeth c---------1--,1--1--l 
. Antille · Fehr M=ano=·~----+--+-=-+="'1 
i Baader Cas ar • Fetz 

Bader Elvira r:F:::-isc-:h.-er--s=-e-en-en---+-=--+-cc.+,-...., 
~a ~~ = 

! Ban erter Fre Claude 
~aumann Alexander '""F::ccä~ssl-=-er------1--11-='-1-"-=i 

i Baumann Ruedi 1--'• F""ö""hn,__ ____ +=:..i-:'..-1=!:j 

• Baumann Ste hanie rG=-a=di~e.n_t ____ -+---+cc-1-=-...., 
: Beck = Gaßi 
! Berberat rG=-a-:rba-m-:. -----+---+cc-+:-:=i 

~elbe er 
! Fasel 

Fattebert 
Favre 
FehrHans 

+ Ja/ oui / sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 

+ 
= 
= 

Genner 
Giezendanner 

· Glasson 
Glur 

Grobei 
· Gross Andreas 
GrossJost 

. Guisan 
Gutzwiller . 

1 
Haeri!l Binder 
Haller 

• Hassler 
Heberlein 

• He etschweffer 
1 Heim 
Hess Berhard 

• HessPeter 
Hess Walter 
Hofmann Urs 
HoUenstein 
Hubmann 

1 HumbelNäf 
Hämmerle 

Janiak 
Joder 

• Jossen 
• Jutzet ····· 

Kaufmann 
Keller Robert 
Kofmel 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

# Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
• Fraktion / Groupe / Gru 

64 ·a / oui / sl ···=--

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

-.-/ n-o-n-:/-no-~~---+-1-09-; nein / non / no ----t-=-t-::-t-::-t-:=t--=-t-:-t-:-:-t-:-1 

abst. / ast. 3 enth. / abst. / ast. ------+-
entschuldigt/ excuse / 23 entschuldigt/ excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Signification de oul: Proposition de ra majorite (disp. trans.) 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: Proposition Cina 

Conseil national, Systeme devote electronique Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

18.09.2003 09:31:43/ 0005 ldentlf: 46. 20/17.09.2003 09:44:40 Ref.: (Erfassung) Nr:4289 



1.tf 
00.014 

Ref.4382 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) 
loi f~aale sur l'assurance-vieillesse et survivants (11e r~vision de l'AVS) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Proposition de la conf~ence de conciliation 

Abstimmung vom/ Vote du: 25.09.2003 09:24:51 

! Baumann Ruedi 
Baumann Ste hanie 

Bm:k'---------i-:-i-::=-4-'-.:::., 
Berberat = S NE 1 

Bemasconi + R GE 
Bezzola + R GR 
Bier +VSG 

nasca • • Tl 
Binder + V ZH. 
Blocher o V ZH 

• Borer~-----i-:-+...ts:;;;-;o;c-1 

Bortoluzzi + V ZH 
Bosshard + R ZH 
Bruderer = S AG 

Bunon • V VD 
Bllhlmann 
Bllhrer 

1 Cavalli 
Cha uis 

• Chevrier 
c:hristen 
1 Cina 

Cuche 
DeDardel 

+ 
+ 
+ 

Fehr Mario 
Fetz 
Fischer-Seen en 
Freund 
Fre Claude 

1 
Fässler 

i FOhn 
Gadient ······ 

• Gaßi 
Garbani 

i Genner 
Giezendanner 
Glasson 
Glur 
~··· 

Graf 
• Grobet 

Grass Andreas 
• GrossJost 

Hassler 
• Heberleln 
1 H etschweiler 

Heim 
Hess Berhard 
Hess Peter 
HessWalter 
Hofmann Urs 
HoDenstein 

HumbelNär 

= 

+ Ja/ oui / sl 
nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto 

1 Ja/ oui/ si 
nein/ non/ n_o _____ -+---1 
enth. / abst. / ast. 
entschuldi / excuse / scu 

Bedeutung Ja/ Slgnificatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnificat!on de non: 

! Fraktion / Groupe / Gru 0 

i ·a / oul / sl 
nein / non / no 
enth. / abst. / ast. 
entschuldlll! / excuse / scusato 

C G L 
22 0 6 
5 10 0 
8 0 0 

0 0 0 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

25.09.2003 09:25:20/ 0006 
Conseil national, Systeme devote electronique 

ldentif: 46. 20/25.09.2003 09:24:51 Ref.: (Erfassung) Nr:4382 



NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

2tf 
00.014 

Ref.4501 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 

CONSEIL NA1"10NAL 
Proces-verbal de vote 

Arri~t~ f~d~ral sur le financement de l'AVS/AI par le biais d'un reltlvement de la taxe sur la valeur ajout~e 

Gegenstand / Objet du vote: 

Votefinal 

Abstimmung vom/ Vote du: 03.10.2003 08:49:28 
Abate 
Aeooü Wartmann 

, Aeschbacher 
Antille 
Baader Casoar 
BaderEMra 

f---··· 

Banaa 
~Bänaerter 
• Baumann Alexander 
Batiiiiarm Ruedi ,..------ . 
~mann Stephame 

Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
Bigger 
Bianasca 
Binder 

' Blocher 
i Borer 

Bortoluzzi 
Bosshard 

! Bruderer 
, Brun 
! Brunner Toni 

Bugnon 
BOhlmann 
BOhrer 

i cavalli 
· Chanouis 
i Chevrier 
: Christen 
, Cina 
: Cuche 
• De Dardel 

~·~ 
nz 

~riRosemarie 
Dormond MarlVSe 

1 Dunant 
Duoraz 
Eberhard 

1 Eaerszegi 

~ 
Engelbemer 
Fasel 
Fattebert 
Favre 

· Fehr Hans 

+ ja/ oul/ sl 
= nein / non / no 

+ R Tl 
+ S ZH 
+ E ZH m~ BL 

so 
+ s so 
+ R BE 
= V TG 
+ G BE 
+ S BE 
+ L VD 

i + 1 s NE 
+ R GE! 
0 R GR! 
= V SG 
+ - Tl 
= V ZH 
= V ZHi 
= V SO 
= V ZH . R ZH 
+ SAG 
+ C 

= V 
= V 
+ G 
0 R SH 
+ s Tl 

·1 + 
# VD 
+ C VS 
+ G NE 
+ S GE 
+ C GR 
+ E BE 
+ C LU 
+ 

i= 
+ R GEi 
+ C SZ 
+ R AGI . L GE 
+ C AGi 
0 R NW 
+ G FRi 
= V VD 
+ R VD 
= V ZH! 

Glezendanner 
· Glasson 

Glur 
Goll 
Grar 
Grobet 
Gross Andreas 

Hassler 
Heberleln 
He etschweDer 
Hebn 

: Hess Berhard 
• Hess Peter 
1 Hess Walter 

Hofmann Urs 
~Denstein 
· Hubmann 
i Humbel Nar 
! Hämmerle 

, Janiak 
, Joder 
Jossen 
Jutzet 
Kaufmann 
Keller Robert 
Kofmel 

. Kunz 

erGeneve 
erHa'o 
er Susanne 

+ : Robbiani 
+ . Rosslni 
= ~ 

Salvi 
Sandoz Marcel 

= Schenk 
= Scherer Marcel 

Scheurer Rem 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

Schib6 :I Schlüer 
Schmid Odilo 

· Schmied Waller . V BE 

=er 
0 R BE 

ab + S VD. 
Seiler HansDeter = V BE 

+ G GE ! Siearist + V AG' 
+ R ZG 
+ S BL 

, Sbnoneschi-Cortesi + C Tl 1 

! Sommaruaa i + s BE 
+ C AG i SDeck ... = V AG! 
o C Al . SDielmann 1 = 1 - GEI 
+ C LU Souhler = V TG! 
+ ,S VD ! Stahl = V ZH 
+ C GE · Stammluzi = V AG 
+ C VS • Stelneoaer + R UR 
+ S IGL Steinar 0 R so 
+ S ZH Strahm + s BE 
+ - Tl 
= V AG rl:- + E AG 

+ s AG . R BE 
+ G BE 

Thanel + s ZH .J!tener-

~ TIUmanns 
Triponez 
Tschuooert LU 
TschäDDllt + S BE 
VaDender + RAR 

. Vaudroz Jean.Claude + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian = E BE 

= Walker Felix + C SG 
i Walter Hansiöra = V TG 
l_Wandfluh = V BE. 
1 Wasserfallen = R BE 

+ : Weigelt 0 R SGi 
+ • Weveneth = V BE 
+ 1 Widmer + S LUI 
+ • Widria + C SG 

1 Wiederkehr . E ZH 
+ • Wirz-von Planta + L BS 
+ 1 Wlltenwßer + R SG 

~r.;ula + S BE 
• Zanetti + s so 

= ll!!P!L. + C ZH 
= Zisvadis = - VD 

ZU(l(liger = V ZHI 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
[Gesamt/ Complete / Tutto ! Fraktion / Grou e / Gru C G L E V -
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Bundesbeschluss 
über die Finanzierung der AHV /IV 
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 

vom 3. Oktober 2003 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 2. Februar 20001, 

beschliesst: 

I 

Die Bundesverfassung2 wird wie folgt geändert: 

Art. 106 Abs. 3 Zweiter Satz 

3 ... Sie dient als Finanzierungsbeitrag an die Alters- und Hinterlassenenversiche
rung. 

Art. 112 Abs. 3 Bst. c und Abs. 5 

3 Die Versicherung wird finanziert: 

c. durch die Ertragsanteile der Versicherung aus den Mehrwertsteuerzuschlägen 
nach Artikel 130 Absätze 3, 4 und 5. 

5 Die Leistungen des Bundes werden in erster Linie aus dem Reinertrag der Tabak
steuer, der Steuer aus gebrannten Wassern und den Ertragsanteilen aus den Mehr
wertsteuerzuschlägen gedeckt. 

Art. 130 Abs. 4-7 

4 Sobald dies zur Sicherstellung der Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen
versicherung nötig ist, können die nach den Absätzen 1 und 3 sowie nach Arti
kel 196 Ziffer 3 Absatz 2 Buchstabe e festgesetzten Sätze der Mehrwertsteuer durch 
das Gesetz um 1,0 Prozentpunkte angehoben werden. 

s Zur Sicherstellung der Finanzierung der Invalidenversicherung werden sämtliche 
nach den Absätzen 1 und 3 sowie nach Artikel 196 Ziffer 3 Absatz 2 Buchstabe e 
festgesetzten Sätze der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte erhöht. Der Bundesrat 
bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

6 Der Ertrag aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze nach den Absätzen 3 und 4 
geht an die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Ein Anteil am Ertrag wird 
laufend den Rückstellungen des Bundes für diese Versicherung gutgeschrieben. 

BBI 2000 1835 
2 SR 101 

1999-6205 6589 



Finanzierung der AHV /IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze 

Dieser Anteil entspricht höchstens dem prozentualen Anteil an den Ausgaben dieser 
Versicherung. 

7 Ein Anteil am Ertrag des Mehrwertsteuerzuschlags für die Invalidenversicherung 
wird durch Gesetz dem Bund gutgeschrieben. Er dient zur Deckung des demogra
fisch bedingten Wachstums seiner Beiträge an die Ausgaben dieser Versicherung 
und berücksichtigt zusätzlich die durch die Invaliditätsrate bedingte Mehrbelastung 
des Bundes. Der Bundesanteil entspricht höchstens 15 Prozent des Ertrags aus dem 
Mehrwertsteuerzuschlag zu Gunsten der Invalidenversicherung. 

II 

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände. 

Nationalrat, 3. Oktober 2003 

Der Präsident: Yves Christen 
Der Protokollführer: Christophe Thomann 
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Ständerat, 3. Oktober 2003 

Der Präsident: Gian-Reto Plattner 
Der Sekretär: Christoph Lanz 



Arrete f ederal 
sur le financement de l' A VS/ AI par le biais 
d'un relevement de la taxe sur la valeur ajoutee 

du 3 oetobre 2003 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 2 fevrier 20001, 

arrete: 

I 

La Constitution2 est modifiee eomme suit: 

Art. 106, al. 3, 2e phrase 

3 ••• Cet impöt est utilise pour finaneer l'assuranee-vieillesse et survivants. 

Art. 112, al. 3, let. c, et al. 5 

3 L' assuranee est finaneee: 

e. par les supplements de taxe sur 1a valeur ajoutee, selon l'art. 130, al. 3, 4 
et 5. 

5 Les prestations de 1a Confederation sont finaneees prioritairement par le produit 
net de l'impöt sur le tabae et de l'impöt sur les boissons distillees, ainsi que par sa 
part aux supplements de taxe sur la valeur ajoutee. 

Art. 130, al. 4 a 7 

4 Lorsqu'il et neeessaire d'assurer le finaneement de l'assuranee-vieillesse et survi
vants, les taux de la taxe sur la valeur ajoutee fixes aux al. 1 et 3 et a l' art. 196, 
eh. 3, al. 2, let. e, peuvent etre releves de 1,0 point par la loi. 

5 Pour garantir le finaneement de 1' assuranee-invalidite, les taux de la taxe sur la 
valeur ajoutee fixes aux al. 1 et 3 ainsi qu'a l'art. 196, eh. 3, al. 2, let. e, seront 
releves de 0,8 point. Le Conseil federal fixe la date de 1' entree en vigueur. 

6 Le produit du relevement des taux de la taxe sur la valeur ajoutee selon les al. 3 et 
4 est attribue a l'assuranee-vieillesse et survivants. Une part de ee produit est credi
tee au für et a mesure a la reserve de 1a Confederation pour eette assuranee. Cette 
part eorrespond au plus a la part proportionnelle de 1a Confederation aux depenses 
de eette assuranee. 

l FF 2000 1771 
2 RS 101 
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Financeroent de l' A VS/ AI. par le biais d'un releveroent de la taxe sur la valeur ajoutee. AF 

7 Une part aux recettes supplementaires de la taxe sur la valeur ajoutee en faveur de 
l'assurance-invalidite est creditee par la loi a la Confederation. Elle est destinee a 
couvrir l'augmentation, due au facteur demographique, de sa participation aux 
depenses de cette assurance et tient egalement compte des depenses supplementaires 
a la charge de 1a Confederation decoulant des taux d'invalidite. La part de 1a Confe
deration correspond, pour l'assurance-invalidite, au maximum a 15 % du produit 
supplementaire de 1a taxe sur la valeur ajoutee. 

II 

Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 

Conseil national, 3 octobre 2003 

Le president: Yves Christen 
Le secretaire: Christophe Thomann 
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Conseil des Etats, 3 octobre 2003 

Le president: Gian-Reto Plattner 
Le secretaire: Christoph Lanz 



Decreto federale 
relativo al finanziamento dell' AVS/AI 
mediante l 'aumento delle aliquote dell 'imposta 
sul valore aggiunto 

del 3 ottobre 2003 

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000 t, 

decreta: 

I 

La Costituzione federale2 e modificata come segue: 

Art. 106 cpv. 3, secondo periodo 

3 ... Essa e impiegata per finanziare l'assicurazione vecchiaia e superstiti. 

Art. 112 cpv. 3 lett. c e cpv. 5 

3 L' assicurazione e finanziata: 

c. con le quote dei proventi destinate all' assicurazione derivanti dai 
supplementi dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 130 
capoversi 3-5. 

5 Le prestazioni della Confederazione sono prioritariamente coperte con il prodotto 
netto dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande distillate, nonche con le 
quote dei proventi derivanti dai supplementi dell'imposta sul valore aggiunto. 

Art. 130 cpv. 4-7 

4 Appena si renda necessario per garantire il finanziamento dell'assicurazione vec
chiaia e superstiti, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite secondo i 
capoversi 1 e 3 e secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e possono 
essere aumentate per legge di 1,0 punti percentuali. 

5 Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidita, tutte le aliquote del
l'imposta sul valore aggiunto stabilite secondo i capoversi 1 e 3 e secondo l'articolo 
196 numero 3 capoverso 2 lettera e sono aumentate di 0,8 punti percentuali. 11 
Consiglio federale determina la data dell' entrata in vigore. 

6 II prodotto dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto secondo i 
capoversi 3 e 4 e devoluto all' assicurazione vecchiaia e superstiti. Una quota del 
medesimo e accreditata di volta in volta alle riserve della Confederazione per questa 

FF 2000 1651 
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Finanziamento dell' Al mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto 

assicurazione. Tale quota corrisponde al massimo alla quota percentuale della 
Confederazione nelle spese dell' assicurazione. 

7Una quota del prodotto del supplemento dell'imposta sul valore aggiunto destinato 
all'assicurazione invalidita e accreditata per legge alla Confederazione. Essa serve a 
coprire l'aumento dei contributi federali alle spese di questa assicurazione con
seguente alla crescita demografica e tiene conto inoltre del maggior onere derivante 
alla Confederazione dal quoziente di invalidita. La quota della Confederazione 
corrisponde al massimo al 15 per cento del prodotto del supplemento dell'imposta 
sul valore aggiunto destinato all' assicurazione invalidita. 

II 

11 presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni. 

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 

11 presidente: Yves Christen 
Il segretario: Christophe Thomann 

1975 
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Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 

Il presidente: Gian-Reto Plattner 
11 segretario: Christoph Lanz 



Ablauf der Referendumsfrist: 22. Januar 2004 

Bundesgesetz 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVG) 

(11. AHV-Revision) 

Änderung vom 3. Oktober 2003 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 2. Februar 20001, 

beschliesst: 

I 

Das Bundesgesetz vom 20. Dezember 19462 über die Alters- und Hinterlassenenver
sicherung wird wie folgt geändert: 

Ingress 

gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung3 

Art. 1 a Abs. 2 Bst. c und Abs. 6 

2 Nicht versichert sind: 

c. Selbständigerwerbende, Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber 
und Nichterwerbstätige, welche die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
nur für verhältnismässig kurze Zeit erfüllen. Der Bundesrat regelt die Ein
zelheiten. 

6 Der Bundesrat kann für bestimmte Tätigkeiten anordnen, dass Personen mit 
Wohnsitz im Ausland, die während verhältnismässig kurzer Zeit in der Schweiz 
einer dieser Tätigkeiten nachgehen, auf ihr Gesuch hin von der Versicherungspflicht 
befreit sind. 

1 BBl 2000 1865 
2 SR 831.10 
3 Dieser Bestimmung entsprechen die Artikel 111-113 der neuen Bundesverfassung 

vom 18. April 1999 (AS 1999 2556). 
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11. AflV-Revision. BG 

Art. 2 Abs. 4 und 5 
4 Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten betragen 8,4 Prozent des massgeben
den Einkommens. Die Versicherten müssen aber in jedem Fall den Mindestbeitrag 
von 706 Franken im Jahr entrichten. 

s Die Nichterwerbstätigen bezahlen einen Beitrag je nach ihren sozialen Verhältnis
sen. Der Mindestbeitrag beträgt 706 Franken im Jahr. Die Beiträge werden in glei
cher Weise abgestuft wie die Beiträge nach Artikel 10 Absätze 1 bis und 1 ter. 

Art. 3 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4 

L ... Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollen
dung des 20. Altersjahres und dauert bis zum: 

a. Ende des Monats, in welchem sie das 65. Altersjahr vollenden; oder 

b. Ende des Monats, der dem Vorbezug einer ganzen Altersrente vorangeht. 
4 Absatz 3 findet auch für das ganze Kalenderjahr Anwendung, in dem die Ehe 
geschlossen oder aufgelöst wird. 

Art. 4Abs. 2 

2 Der Bundesrat kann das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten 
Tätigkeit von der Beitragsbemessung ausnehmen. 

Art. 5 Abs. 3 Bst. b sowie Abs. 5 

3 Als massgebender Lohn für mitarbeitende Familienmitglieder gilt nur der Barlohn: 

b. nach dem letzten Tag des Monats, in dem sie das 65. Altersjahr vollendet 
haben. 

5 Aufgehoben 

Art. 6 Abs. 1 dritter Satz 

1 ••• Beträgt der massgebende Lohn weniger als 50 700 Franken pro Jahr, so vermin
dert sich der Beitragssatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden 
Skala bis auf 4,2 Prozent. 

Art. 7 3. Globallöhne 

Der Bundesrat kann für mitarbeitende Familienmitglieder in der Landwirtschaft 
Globallöhne festsetzen. 

Art. 8 Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
1. Grundsatz 

1 Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird ·ein Beitrag von 
7 ,8 Prozent erhoben. Das Einkommen wird für die Berechnung des Beitrages auf die 
nächsten 100 Franken abgerundet. Beträgt es weniger als 50 700 Franken, aber 
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11. AHV-Revision. BG 

mindestens 8500 Franken im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer 
vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 4,2 Prozent. 

2 Beträgt das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 8400 Franken oder 
weniger im Jahr, so hat der Versicherte den Mindestbeitrag von 353 Franken im Jahr 
zu entrichten, es sei denn, er hätte diesen Betrag bereits auf seinem massgebenden 
Lohn entrichtet. In diesem Fall kann er verlangen, dass der Beitrag zum untersten 
Satz der sinkenden Skala erhoben wird. 

3 Der Bundesrat kann anordnen, dass auf einem jährlichen Einkommen aus einer 
nebenberuflich ausgeübten selbständigen Erwerbstätigkeit bis zum Betrag der ma
ximalen monatlichen Altersrente nur auf Verlangen des Versicherten Beiträge erho
ben werden. 

Art. 9bis Anpassung des Mindestbeitrages 

Der Bundesrat kann die Grenzen der sinkenden Beitragsskala nach den Artikeln 6 
und 8 sowie den Mindestbeitrag nach den Artikeln 2, 8 und 10 dem Rentenindex 
nach Artikel 33ter anpassen. 

Art. 10 Abs. 1-1 quater, 2 sowie 2bis 

1 Nichterwerbstätige bezahlen Beiträge entsprechend ihren sozialen Verhältnissen. 
Diese bestimmen sich nach dem Vermögen und dem Renteneinkommen, wobei 
dieses mit dem Faktor 20 in Vermögen umgerechnet wird. Bei verheirateten Perso
nen ist die Hälfte des ehelichen Vermögens und Renteneinkommens zu berücksichti
gen. 

Ibis Vom Vermögen werden folgende Beiträge erhoben: 

a. vom Vermögensanteil unter der Untergrenze von Absatz 1 ter der Mindest
beitrag von 353 Franken; 

b. vom Vermögensanteil zwischen der Untergrenze und der Obergrenze nach 
Absatz }ter zusätzlich ein Beitrag von 5,6 Prozent des Vermögensertrags; 

c. vom Vermögensanteil oberhalb der Obergrenze nach Absatz 1 ter zusätzlich 
ein Beitrag von 8,4 Prozent des Vermögensertrags. 

Iter Der Vermögensertrag wird nach einem Zinssatz von 3 Prozent vom Vermögen 
bestimmt. Der Bundesrat legt die Untergrenze und die Obergrenze für die Anwen
dung der Beitragssätze nach Absatz 1 bis fest. 

Iquater Erwerbstätige, die im Kalenderjahr, auch mit Einschluss eines allfälligen 
Arbeitgeberbeitrags, weniger als den Mindestbeitrag entrichten, gelten als Nichter
werbstätige. Der Bundesrat kann den Grenzbetrag nach den sozialen Verhältnissen 
des Versicherten erhöhen, wenn dieser nicht dauernd voll erwerbstätig ist. 

2 Den Mindestbeitrag bezahlen: 

a. nicht erwerbstätige Studenten bis zum Ende des Kalenderjahres, in welchem 
sie das 25. Altersjahr vollenden; 

b. Nichterwerbstätige, die Mindesteinkommen oder andere Leistungen der 
staatlichen Sozialhilfe erhalten; 
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c. Nichterwerbstätige, die finanziell von Drittpersonen unterstützt werden. 

Zbis Der Bundesrat kann den Mindestbeitrag für weitere Nichterwerbstätige vorsehen, 
denen höhere Beiträge nicht zuzumuten sind. 

Gliederungstitel vor Art. 11 

IV. Herabsetzung von Beiträgen 

Art. 11 Abs. 2 

2 Bedeutet die Bezahlung des Mindestbeitrags für einen obligatorisch Versicherten 
eine grosse Härte, so wird er vom Wohnsitzkanton übernommen, wenn ein begrün
detes Gesuch vorliegt und eine von ihm bezeichnete Behörde angehört worden ist. 

Art. 14 Abs. 5 und 6 

5 Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf einem jährlichen massgebenden Lohn bis 
zum Betrag der maximalen monatlichen Altersrente keine Beiträge entrichtet werden 
müssen; er kann diese Möglichkeit für bestimmte Tätigkeiten ausschliessen. Der 
Arbeitnehmer kann jedoch in jedem Fall verlangen, dass der Arbeitgeber die Beiträ
ge entrichtet. 

6 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren 
für befristet Beschäftigte und Beschäftigte mit kleinen Löhnen. 

Art. 16 Abs. 1 erster und zweiter Satz, Abs. 2 vierter Satz und Abs. 3 zweiter und 
dritter Satz 

1 Werden Beiträge nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für wel
ches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht, so können 
sie nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden. In Abweichung von Artikel 24 
Absatz 1 ATSG4 endet die Verjährungsfrist für Beiträge nach den Artikeln 6 Absatz 
1, 8 Absatz 1 und 10 Absatz 1 erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in wel
chem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde .... 

2 ••• Artikel 149a Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 18895 über Schuldbe
treibung und Konkurs ist nicht anwendbar .... 

3 ... Für Beiträge nach den Artikeln 6 Absatz 1, 8 Absatz 1 und 10 Absatz 1 endet 
die Frist in Abweichung von Artikel 25 Absatz 3 ATSG in jedem Fall erst ein Jahr 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung 
rechtskräftig wurde. Sind Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge von Leistungen 
bezahlt worden, die der direkten Bundessteuer vom Reingewinn juristischer Perso
nen unterliegen, so erlischt der Anspruch auf Rückerstattung in Abweichung von 
Artikel 25 Absatz 3 ATSG ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die 
Steuerveranlagung rechtskräftig wurde. 

4 SR 830.1 
5 SR 281.1 
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Art. 18 Abs. 2bis und 4 

2bis Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, 
ist für die Rentenberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Rentenbezugs 
massgebend. 

4 Soweit keine internationalen Verpflichtungen entgegenstehen, kann der Bundesrat 
die Rückvergütung der AHV-Beiträge von Angehörigen anderer Staaten davon 
abhängig machen, dass der Heimatstaat Gegenrecht hält. Das Eidgenössische De
partement des Innern ist befugt, in Absprache mit dem Eidgenössischen Departe
ment für auswärtige Angelegenheiten Gegenrechtsvereinbarungen abzuschliessen. 

Art. 21 Abs. 1 

1 Anspruch auf eine Altersrente haben Personen, welche das 65. Altersjahr zurück
gelegt haben. 

Art. 23 Abs. 1 und 5 

l Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer: 

a. die im Zeitpunkt der Verwitwung eines oder mehrere Kinder haben; oder 

b. die vor der Verwitwung während mindestens fünf Jahren eines oder mehrere 
Kinder hatten. 

5 Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe ungültig erklärt wird. Der Bundesrat 
regelt die Einzelheiten. 

Art. 24 Besondere Bestimmungen 

1 Witwen haben überdies Anspruch auf eine Witwenrente, wenn sie: 

a. im Zeitpunkt der Verwitwung eine Person betreuten, die ihnen Anspruch auf 
Betreuungsgutschriften im Sinne von Artikel 29septies gab; 

b. vor der Verwitwung während mindestens 5 Jahren eine Person betreuten, die 
ihnen Anspruch auf Betreuungsgutschriften im Sinne von Artikel 29septies 

gab; 

c. im Zeitpunkt der Verwitwung das Rentenalter im Sinne von Artikel 21 er-
reicht haben. 

2 Witwen haben Anspruch auf eine Entschädigung im Betrag einer Jahresrente nach 
Artikel 36 Absatz 1, wenn sie die Voraussetzungen für eine Witwenrente nach 
Artikel 23 Absatz 1 oder Artikel 24 Absatz 1 nicht erfüllen, jedoch bei der Verwit
wung das 45. Altersjahr zurückgelegt haben und mindestens 5 Jahre verheiratet 
waren. 

3 Zusätzlich zu den in Artikel 23 Absatz 4 aufgezählten Beendigungsgründen 
erlischt der Anspruch auf die Witwerrente, wenn das letzte Kind des Witwers das 
18. Altersjahr vollendet hat. 
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Art. 24a Geschiedene Ehegatten 

1 Beim Tod ihres ehemaligen Ehegatten haben geschiedene Personen Anspruch auf 
eine Witwen- oder Witwerrente: 

a. wenn sie im Zeitpunkt der Verwitwung eines oder mehrere Kinder von die
sem Ehegatten haben; und 

b. wenn sie einen Anspruch auf eine Rente als Unterhaltsbeitrag im Sinne von 
Artikel 126 Absatz 1 ZGB6 haben. 

2 Kindern im Sinne von Absatz 1 sind gleichgestellt: 

a. Kinder des verstorbenen ehemaligen Ehegatten, die im Zeitpunkt seines To
des mit der geschiedenen Person im gemeinsamen Haushalt leben und von 
ihr als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen wer
den; 

b. Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die während der gemeinsa
men Ehe aufgenommen wurden und die im Zeitpunkt des Todes des ehema
ligen Ehegatten mit der geschiedenen Person im gemeinsamen Haushalt le
ben und von ihr adoptiert werden. 

3 Der Rentenanspruch erlischt mit dem Tod oder der Wiederverheiratung, in jedem 
Fall aber mit dem Ende des Anspruchs auf eine Rente als Unterhaltsbeitrag im Sinne 
von Artikel 126 Absatz 1 ZGB. Der Rentenanspruch des geschiedenen Mannes 
erlischt ausserdem ebenfalls, wenn das Jüngste seiner Kinder von der ehemaligen 
Ehefrau das 18. Altersjahr zurückgelegt hat. 

Art. 24b Abs. 2 

2 Der Bundesrat regelt das Zusammentreffen einer einmaligen Entschädigung für 
eine Witwe mit einer Alters- oder Invalidenrente. 

Art. 29°is Abs. 2, zweiter Satz 

2 • . • Er regelt die Auswirkungen der Beiträge und der Beitragszeiten, welche nach 
der Entstehung des Anspruchs auf die Altersrente zurückgelegt wurden. 

Art. 29quinquies Abs. 4 Buchstabe b zweiter Satz 

Aufgehoben 

Art. 29septies Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 erster Satz 

1 Versicherte, welche Verwandte in auf- oder absteigender Linie oder Geschwister 
mit einem anerkannten Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV, der IV, 
der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung für mindestens 

6 SR 210 
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mittlere Hilflosigkeit betreuen, haben Anspruch auf Anrechnung einer Betreuungs
gutschrift, wenn sie die betreuten Personen für die Betreuung unschwer erreichen 
können .... 

3 Der Bundesrat kann das Erfordernis der Erreichbarkeit näher umschreiben .... 

Art. 30 Abs. 1 

I Die Erwerbseinkommen werden für jedes einzelne Jahr entsprechend dem Ren
tenindex nach Artikel 33ter aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfakto
ren jährlich feststellen. 

Art. J()bis Sachüberschrift und erster Satz 

Berechnungsvorschriften 

Der Bundesrat erlässt verbindliche Berechnungsvorschriften zu Ermittlung der 
Renten .... 

Art. 30ter Abs. 3 

3 Das beitragspflichtige Einkommen von Arbeitnehmern wird im individuellen 
Konto unter dem Jahr eingetragen, in dem es ausbezahlt wird. Das Einkommen wird 
jedoch im Erwerbsjahr eingetragen, wenn der Arbeitnehmer: 

a. zum Zeitpunkt der Lohnauszahlung nicht mehr im Dienst des Arbeitgebers 
ist; 

b. den Beweis erbringt, dass das beitragspflichtige Einkommen von einer Er
werbstätigkeit stammt, die in einem früheren Jahr ausgeübt wurde, für wel
ches weniger als der Mindestbeitrag entrichtet wurde. 

Art. 33ter Abs. ], 2 und 4 

I Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten in der Regel alle drei Jahre auf den 
Beginn des Kalenderjahres der Lohn- und Preisentwicklung an, indem er auf Antrag 
der Eidgenössischen Kommission für die Alters-, Hinterlassenen-, und Invalidenver
sicherung den Rentenindex neu festsetzt. 

2 Der Rentenindex ist das arithmetische Mittel des Nominallohnindexes und des 
Landesindexes der Konsumentenpreise, welche vom Bundesamt für Statistik ermit
telt werden. 

4 Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten früher an, wenn der Landesindex der 
Konsumentenpreise seit dem für die letzte Rentenanpassung massgeblichen Index
stand um mehr als 4 Prozent angestiegen ist. 

Art. 33quater Finanzierung der Anpassung der Renten an die Lohn- und 
Preisentwicklung 

Zeichnet sich ab, dass der Ausgleichsfonds der AHV unter den Betrag von 70 Pro
zent einer Jahresausgabe fällt und ist die Finanzierung der Anwendung von Ar-
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tikel 33ter nicht anderweitig gesichert, so setzt die Anwendung von Artikel 331er 
voraus, dass Volk und Stände einer Anhebung des Mehrwertsteuersatzes zustimmen. 
Dabei müssen die Erträge, die mit der Anhebung erzielt werden, die Finanzierung 
der Anwendung von Artikel 33ter für eine Periode von mindestens fünf Jahren 
sicherstellen. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so beantragt der Bundesrat, dass 
die Renten nur der Preisentwicklung angepasst werden. 

Art. 36 5. Witwen- oder Witwerrente 

I Die Witwen- oder Witwerrente beträgt 60 Prozent der dem massgebenden durch
schnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. 

2 Für Witwen, die das Rentenalter im Sinne von Artikel 21 erreicht haben, beträgt 
die Rente 80 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen 
entsprechenden Altersrente. 

3 Die Witwen- oder Witwerrente einer geschiedenen Person wird gekürzt, soweit sie 
den Betrag der im Scheidungsurteil festgesetzten Unterhaltsleistung übersteigt. 

Art. 37 Abs. 1 

1 Die Waisenrente beträgt 60 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. 

Art. 39 Aufschub der Altersrente 

1 Personen mit einem Anspruch auf eine ordentliche Altersrente können den Bezug 
der halben oder ganzen Rente um höchstens 60 Monate aufschieben. Innerhalb 
dieses Zeitraumes kann die Rente jederzeit auf den Beginn des folgenden Monats 
abgerufen werden. 

2 Der Wechsel vom Aufschub der halben zum Aufschub der ganzen Rente ist ausge
schlossen. Der Bundesrat kann in bestimmten Fällen den Aufschub ausschliessen. 

3 Die Rente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der nicht bezogenen 
Leistungen erhöht. 

4 Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren für Männer und Frauen einheitlich fest 
und ordnet das V erfahren. 

Art. 40 Vorbezug der Altersrente 

I Personen mit einem Anspruch auf eine ordentliche Altersrente können nach Voll
endung des 59. Altersjahres die halbe und nach Vollendung des 62. Altersjahres die 
halbe oder die ganze Rente vorbeziehen. Insgesamt darf jedoch der Vorbezug höchs
tens 36 ganze Monatsrenten umfassen; der Vorbezug zweier halber Monatsrenten 
entspricht demjenigen einer ganzen Monatsrente. 

2 Die Höhe der Rente wird auf den Ersten des Monats berechnet, in dem die Rente 
erstmals vorbezogen wird. Beim Übergang vom Vorbezug der halben zum Vorbezug 
der ganzen Rente wird diese nicht neu berechnet. 
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3 Der Vorbezug erstreckt sich nur auf zukünftige Leistungen und kann nicht rück
gängig gemacht werden. Der Wechsel vom Vorbezug der ganzen zum Vorbezug der 
halben Rente ist ausgeschlossen. 

4 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und ordnet das Verfahren. 

Art. 4()bis Vorbezug der Altersrente bei gleichzeitigem Anspruch 
auf eine Invaliden-, Witwen- oder Witwerrente 

1 Sind die Voraussetzungen für eine Rente der Invalidenversicherung erfüllt, so 
kann nach Vollendung des 59. Altersjahres an Stelle der IV-Rente die ganze Alters
rente vorbezogen werden. Gekürzt wird nur der Teil der Altersrente, der den Betrag 
der Invalidenrente, die ohne Vorbezug geschuldet wäre, übersteigt. 

2 Sind die Voraussetzungen für die Witwen- oder Witwerrente erfüllt, so kann die 
verwitwete Person nach Vollendung des 59. Altersjahres an Stelle der Hinterlasse
nenrente die ganze Altersrente vorbeziehen. Gekürzt wird nur der Teil der Alters
rente, der den Betrag der Witwen- oder Witwerrente, die ohne Vorbezug geschuldet 
wäre, übersteigt. 

Art. 4(Jter Kürzung bei Vorbezug der Altersrente 

1 Die Rente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der vorbezogenen 
Leistungen gekürzt. 

2 Der Bundesrat legt die Kürzungssätze für Männer und Frauen fest und ordnet das 
Verfahren. 

Art. 43bis Abs. 1 zweiter Satz 

1 ... Dem Bezug einer Altersrente ist der Vorbezug einer ganzen Altersrente gleich
gestellt. 

Art. 44 Auszahlung von Renten und Hilflosenentschädigungen 

1 Die Renten und Hilflosenentschädigungen werden in der Regel auf ein Bank- oder 
Postkonto überwiesen. Auf Antrag des Bezügers können sie direkt ausbezahlt wer
den. Der Bundesrat regelt das Verfahren. 

2 Teilrenten, deren Betrag 10 Prozent der minimalen Vollrente nicht übersteigen, 
werden in Abweichung von Artikel 19 Absätze 1 und 3 ATSG7 einmal jährlich 
nachschüssig im Dezember ausbezahlt. Der Berechtigte kann die monatliche Aus
zahlung verlangen. 

Art. 52 Haftung 

1 Fügt ein Arbeitgeber durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von 
Vorschriften der Versicherung Schaden zu, so hat er diesen zu ersetzen. 

7 SR 830.1 
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2 Handelt es sich beim Arbeitgeber um eine juristische Person, so haften subsidiär 
die Mitglieder der Verwaltung und alle mit der Geschäftsführung oder Liquidation 
befassten Personen. Sind mehrere Personen für den gleichen Schaden verantwort
lich, so haften sie für den ganzen Schaden solidarisch. 

3 Schadenersatzansprüche verjähren, wenn sie nicht innert Jahresfrist seit Kenntnis 
des Schadens geltend gemacht werden. Im Falle eines Konkurses beginnt die Jah
resfrist mit der Auflage des Kollokationsplanes und Inventars, mangels einer solchen 
mit der Einstellung des Konkurses. Im Falle eines Nachlassvertrages beginnt sie mit 
dem Entscheid. Schadenersatzansprüche verjähren in jedem Fall mit Ablauf von fünf 
Jahren seit Eintritt des Schadens. Sieht das Strafrecht jedoch eine längere Frist vor, 
so gilt diese. 

4 Die zuständige Ausgleichskasse macht den Schadenersatz durch Erlass einer 
Verfügung geltend. 

5 In Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSGl ist für die Beschwerde das Versiche
rungsgericht des Kantons zuständig, in welchem der Arbeitgeber den Wohnsitz hat. 

6 Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausgeschlossen. 

Art. 87 drittes Lemma 

wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer um die Beiträge gekürzte Löhne ausrichtet 
und, anstatt die in der Folge der Ausgleichskasse geschuldeten Arbeitnehmerbeiträ
ge zu bezahlen, sie selber verbraucht oder andere Forderungen begleicht, 

Art. 90 Zustellung von Urteilen und Einstellungsverfügungen 

Die Urteile sowie die Einstellungsverfügungen sind in vollständiger Ausführung 
unverzüglich der Ausgleichskasse zuzustellen, welche die strafbare Handlung ange
zeigt hatte. 

Art. 102 Abs. 1 Bst. e-g 

1 Die Leistungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung werden finanziert durch: 

e. Einnahmen, die sich aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze ergeben 
und für die Versicherung bestimmt sind; 

f. die Erträge aus den von der Schweizerischen Nationalbank freigegebenen, 
nicht benötigten Währungsreserven, sofern diese nicht durch Verfassung 
oder Gesetz einem anderen Zweck zugewiesen werden; 

g. den Ertrag aus der Spielbankenabgabe. 

8 SR 830.1 
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Art. 104 Abs. 1 

t Der Bund leistet seinen Beitrag vorab aus dem Reinerertrag der Tabaksteuer und 
der Steuer auf gebrannten Wassern und seinem Anteil am Ertrag der für die Versi
cherung erhobenen Mehrwertsteuer. Er entnimmt seinen Beitrag der Rückstellung 
nach Artikel 111. 

Art. 107 Abs. 3 

3 Der Ausgleichsfonds darf in der Regel nicht unter 70 Prozent einer Jahresausgabe 
sinken. 

Art. 111 

Die Erträge aus dem Reinertrag der Tabaksteuer und der Steuer auf gebrannten 
Wassern sowie der Anteil des Ertrags der für die Versicherung erhobenen Mehr
wertsteuer werden laufend der Rückstellung des Bundes für die Alters-, Hinterlasse
nen- und Invalidenversicherung gutgeschrieben. 

II 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 3. Oktober 2003 ( 11. AHV-Revision) 

a. Rentenalter der Frauen 

Bis zum 31. Dezember 2008 gilt für das Rentenalter der Frauen Artikel 21 in der 
Fassung vom 7. Oktober 1994. Dies gilt: 

a. für den Rentenanspruch; 

b. für das Ende der Beitragspflicht nicht erwerbstätiger oder im Betrieb des 
Ehemannes mitarbeitender Frauen. 

b. Rentenvorbezug 

1 Ab Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung können Männer höchstens 24 ganze 
Monatsrenten vorbeziehen und Frauen höchstens 12 ganze Monatsrenten. Ab 1. 
Januar 2005 können Männer höchstens 36 ganze Monatsrenten vorbeziehen und 
Frauen höchstens 24 ganze Monatsrenten. 

2 Vorbezogene Altersrenten von Frauen bis und mit Jahrgang 1947 werden höchs
tens um 3,4 Prozent pro Vorbezugsjahr gekürzt 

3 Bei Frauen der Jahrgänge 1948 bis und mit 1952 werden bei vorbezogenen Alters
renten folgende Kürzungssätze angewendet: 

a. 3,4 Prozent für 12 ganze vorbezogene Monatsrenten; 

b. der versicherungstechnische Kürzungssatz für die 13. bis 36. ganze vorbe-
zogene Monatsrente. 

4 Für Personen mit einer vorbezogenen Altersrente, die nach den Regeln gekürzt ist, 
die bis zum Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung gültig waren, wird der Kürzungs
satz nach den neuen Bestimmungen berechnet. Es wird die für die anspruchsberech-
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tigte Person vorteilhaftere Rente ausgerichtet. Die Rente mit dem neuen Kürzungs
satz wird frühestens ab Inkrafttreten der neuen RegeJn gewährt. 

c. Witwen-, Witwer- und Waisenrenten 

I Die Witwen-, Witwer- und Waisenrenten, deren Anspruch vor dem 1. Januar ... 
(Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV-Revision) entstanden ist, bleiben dem bisheri
gen Recht unterstellt. 

2 Bei Anspruchsbeginn ab 1. Januar ... (Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV-Revision) 
gelten für die Witwen-, Witwer- und Waisenrenten folgende Prozentsätze: 

Anspruchsbeginn Höhe der Witwen- Höhe der Waisenrente 
und Witwerrente nach 
Artikel 36 Absatz 1 

in Prozenten der entsprechenden Altersrente 

a. zwischen dem 1. Januar ... (Jahr des 80% 
Inkrafttretens der 11. AHV-Revision) 
und dem 31. Dezember ... 
(Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV -
Revision+ 5) 

b. zwischen dem 1. Januar ... (Jahr des 75% 
Inkrafttretens der 11. AHV-Revision +6) 
und dem 31. Dezember ... 
(Jahr des lnkrafttretens der 11. AHV
Revision + 8) 

c. zwischen dem 1. Januar ... (Jahr des 70% 
Inkrafttretens der 11. AHV-Revision +9) 
und dem 31. Dezember ... 
(Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV -
Revision + 11) 

d. zwischen dem 1. Januar ... (Jahr des 65% 
Inkrafttretens der 11.AHV-Revision+ 12) 
und dem 31. Dezember ... 
(Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV
Revision + 14) 

e. ab 1. Januar ... (Jahr des Inkrafttretens 60% 
der 11. AHV-Revision+lS) 
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3 Frauen, welche die Voraussetzungen nach Artikel 24 Absatz 2 erfüllen, haben: 

a. wenn sie vor dem 1. Januar ... (Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV-Revi
sion + 5) verwitwen: an Stelle der einmaligen Entschädigung Anspruch auf 
eine Witwenrente von 80 Prozent der entsprechenden Altersrente; 

b. wenn sie zwischen dem 1. Januar ... (Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV
Revision + 5) und dem 31. Dezember ... (Jahr des Inkrafttretens der 
11. AHV-Revision + 12) verwitwen: an Stelle der einmaligen Entschädigung 
Anspruch auf eine Witwenrente, wobei deren Höhe von 75 Prozent der ent
sprechenden Altersrente im Jahr ... (Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV
Revision + 5) jährlich um 5 Prozent auf 40 Prozent der entsprechenden Al
tersrente im Jahr ... (Jahr des lnkrafttretens der 11. AHV-Revision + 12) 
sinkt; 

c. wenn sie ab !.Januar ... (Jahr des Inkrafttretens der 11. AHV-Revision +13) 
verwitwen: Anspruch auf eine einmalige Entschädigung in der Höhe einer 
Jahresrente nach Artikel 36 Absatz 1. 

d. Koordination der 1. BVG-Revision 

Tritt die Änderung vom 3. Oktober 2003 des BVG (1. BVG-Revision)9 nicht oder 
erst nach der Gesetzesänderung vom 3. Oktober 2003 (11. AHV-Revision) in Kraft, 
so passt der Bundesrat die Erhöhung des ordentlichen Rentenalters für Frauen 
(Art. 13 BVG), den Umwandlungssatz (Art. 14 BVG) und die Altersgutschriften
sätze (Art. 16 BVG) den geänderten Verhältnissen an. 

III 

Der Bundesrat wird ermächtigt, für die Publikation in der Amtlichen Sammlung im 
Wortlaut der Übergangsbestimmungen Buchstabe c die genauen Jahreszahlen, 
bezogen auf das Inkrafttreten der 11. AHV-Revision, einzusetzen. 

IV 

Die Änderung bisherigen Rechts ist im Anhang geregelt. 

9 SR 831.40; AS ... (BBI 2003 6653) 
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V 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 3. Oktober 2003 

Der Präsident: Yves Christen 
Der Protokollführer: Christophe Thomann 

Datum der Veröffentlichung: 14. Oktober 200310 

Ablauf der Referendumsfrist: 22. Januar 2004 

10 BBI 2003 6629 
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Änderung bisherigen Rechts 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

1. Bundesbeschluss vom 20. März 199811 über die Anhebung 
der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV 

Art. 2 Abs. 1, 2 zweiter Satz und 3 

Aufgehoben 

2. Bundesgesetz vom 19. Juni 195912 über die Invalidenversicherung 

Art. 3 Abs. J und J bis 

Anhang 
(Ziff. IV) 

I Für die Beitragsbemessung gilt sinngemäss das AHVG13. Die Beiträge vom Ein
kommen aus einer Erwerbstätigkeit betragen 1,4 Prozent. Der Mindestbeitrag . be
trägt für obligatorisch versicherte Personen 59 Franken im Jahr und für solche, die 
nach Artikel 2 AHVG freiwillig versichert sind, 118 Franken im Jahr. Die in An
wendung der sinkenden Skala berechneten Beiträge werden in gleicher Weise abge
stuft wie die Beiträge der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Dabei wird das 
Verhältnis gewahrt zwischen dem vorstehend erwähnten Prozentsatz und dem 
unverminderten Beitragssatz nach Artikel 8 Absatz 1 AHVG. Dessen Artikel 9bis gilt 
sinngemäss. 

Ibis Die Nichterwerbstätigen entrichten einen Beitrag je nach ihren sozialen Verhält
nissen. Der Mindestbeitrag beträgt für obligatorisch versicherte Personen 59 Fran
ken im Jahr und für solche, die nach Artikel 2 AHVG freiwillig versichert sind, 
118 Franken im Jahr. Die Beiträge werden in gleicher Weise abgestuft wie die 
Beiträge nach Artikel 10 Absätze 1 bis und 1 ter AHVG. Artikel 9bis AHVG gilt sinn
gemäss. 

Art. 6 Abs. 2bis 

2bis Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, 
ist für die Leistungsberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Leistungsbe
zugs massgebend. 

11 SR 641.203 
12 SR 831.20 
13 SR 831.10; AS ... (BBl 2003 6629) 
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Art. 10 Abs. 1 zweiter Satz 

1 ••• Er erlischt spätestens, sobald eine versicherte Person eine ganze Altersrente 
vorbezieht, oder am Ende des Monats, in dem sie das Rentenalter im Sinne von Arti
kel 21 AHVQ14 erreicht. 

Art. 22 Abs. 2 zweiter Satz 

2 ... Der Anspruch erlischt spätestens, sobald eine versicherte Person eine ganze 
Altersrente vorbezieht, oder am Ende des Monats, in dem sie das Rentenalter im 
Sinne von Artikel 21 AHVGI5 erreicht. 

Art. 25ter Abs. 1 und ]bis 

1 Auf den Taggeldem einschliesslich Zuschlägen müssen Beiträge bezahlt werden: 

a. an die Alters- und Hinterlassenenversicherung; 

b. an die Invalidenversicherung; 

c. an die Erwerbsersatzordnung; 

d. gegebenenfalls an die Arbeitslosenversicherung. 

Ibis Die Beiträge sind je zur Hälfte vom Versicherten und von der Invalidenversiche
rung zu tragen. Die Versicherung vergütet überdies den Arbeitgeberbeitrag für 
landwirtschaftliche Arbeitnehmer nach Artikel 18 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 
20. Juni 195216 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft. 

Art. 30 Erlöschen des Anspruchs 

Der Rentenanspruch erlischt am Ende des Monats, in dem die versicherte Person das 
Rentenalter im Sinne von Artikel 21 AHVGI7 erreicht oder stirbt. 

Art. 42 Abs. 1 zweiter Satz 

1 • •• • Die Entschädigung wird frühestens vom ersten Tag des der Vollendung des 
18. Altersjahres folgenden Monats an und spätestens bis Ende des Monats gewährt, 
in welchem eine versicherte Person vom Vorbezug einer ganzen Rente gemäss Arti
kel 40 Absatz 1 AHVGlS Gebrauch gemacht hat oder in welchem sie das Rentenal
ter erreicht. ... 

14 SR 831.10; AS ... (BBI 2003 6629) 
15 SR 831.10; AS ... (BBI 2003 6629) 
16 SR 836.1 
17 SR 831.10; AS ... (BBl 2003 6629) 
18 SR 831.10; AS ... (BBl 2003 6629) 

6644 



11. AHV-Revision. BG 

Art. 77 Abs. 1 Bst. e 

1 Die auf Grund dieses Gesetzes zu erbringenden Leistungen werden finanziert durch: 

e. Einnahmen, die sich aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze ergeben 
und für die Versicherung bestimmt sind. 

Art. 78ter Bundesanteil am Mehrwertsteuerertrag 

15 Prozent des Ertrages aus der Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die Invali
denversicherung werden laufend der Rückstellung des Bundes für die Versicherung 
gutgeschrieben. 

3. Bundesgesetz vom 19. März 196519 über Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

Art. 2b Witwen, Witwer und Waisen 

Anspruchsberechtigt im Sinne von Artikel 2 sind: 

a. verwitwete Personen; 

b. Waisen, die das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Für Waisen, die 
noch in Ausbildung sind, ist Artikel 25 Absatz 5 AHVG20 sinngemäss 
anwendbar. 

Art. 3c Abs. 1 Bst. d 

1 Als Einnahmen sind anzurechnen: 

d. Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich 
der Renten der AHV sowie der N. Bei einem Rentenvorbezug nach Arti
kel 40 AHVG2I wird anstelle der ausgerichteten halben Rente die ganze 
Rente angerechnet; 

4. Bundesgesetz vom 25. Juni 198222 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge 

Art. 10 Abs. 2 

2 Unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 3 endet die Versicherungspflicht, wenn: 

a. das ordentliche Rentenalter erreicht wird (Art. 13); 

19 
20 
21 
22 

b. das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird; 

SR831.30 
SR 831.10; AS ... (BB1 2003 6629) 
SR 831.10; AS ... (BB1 2003 6629) 
SR 831.40 
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c. der Mindestlohn unterschritten wird; 

d. der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung wegen des Ab
laufs der Rahmenfrist endet. 

Art. 13 Beginn und Ende des Anspruchs 

Der Anspruch auf Altersleistungen entsteht mit dem vollendeten 65. Altersjahr 
(ordentliches Rentenalter). Er erlischt mit dem Tod. 

Art. 13a Flexibles Rentenalter 

1 Die versicherte Person kann nach Vollendung des 59. Altersjahres die ganze oder 
die halbe Altersleistung vorbeziehen. 

2 Beim Vorbezug der ganzen Altersleistung muss die versicherte Person das Ar
beitsverhältnis beenden. Beim Vorbezug der halben Altersleistung muss sie den 
letzten Jahreslohn (Art. 7 Abs. 2) um mindestens ein Drittel reduzieren. 

3 Die versicherte Person kann den Bezug der ganzen oder der halben Altersleistung 
bis zum 70. Altersjahr aufschieben. 

4 Beim Aufschub der ganzen Altersleistung muss der entrichtete Jahreslohn nach 
Artikel 7 Absatz 2 mindestens zwei Drittel des Jahreslohnes betragen, den die versi
cherte Person bei Beginn des ordentlichen Rentenalters (Art. 13) bezogen hat. Beim 
Aufschub der halben Altersleistung muss der entrichtete Jahreslohn (Art. 7 Abs. 2) 
mindestens ein Drittel des Jahreslohns betragen, den die versicherte Person bei 
Beginn des ordentlichen Rentenalters (Art. 13) bezogen hat. 

s Wird die Altersrente vorbezogen oder aufgeschoben, so hat die Vorsorgeeinrich
tung den Umwandlungssatz (Art. 14 und Buchstabe b der Übergangsbestimmungen 
der Gesetzesänderung vom 3. Oktober 200323) entsprechend anzupassen. 

6 Bezieht die versicherte Person die halbe Altersleistung vor, so werden die Grenz
beträge nach den Artikeln 2, 7, 8 und 46 halbiert. 

7 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass: 

a. die versicherte Person die Altersleistungen vor der Vollendung des 59. Al
tersjahrs vorbeziehen kann; 

b. die Möglichkeiten des Vorbezugs oder des Aufschubs feiner abgestuft wer-
den, als in den Absätzen 1 und 3 vorgesehen ist. 

8 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die versicherte 
Person über den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 2 FZG24 hinaus zusätzliche Einkäufe tätigen kann, um die Kürzung 
beim Vorbezug der Altersleistung ganz oder teilweise auszugleichen. Sie trifft dabei 
Regelungen, die sicherstellen, dass keine höheren Leistungen ausgerichtet werden 

23 

24 

Diese Übergangsbestimmungen der Änderung vom 3. Oktober 2003 betreffen die 
1. BVG-Revision; SR 831.40; AS ... (BBI 2003 6653). 
SR 831.42 
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als ohne diese Einkäufe im Zeitpunkt des ordentlichen reglementarischen Rentenal
ters. 

Art. 14 Abs. 1 

1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) be
rechnet, das die versicherte Person beim Erreichen des ordentlichen Rentenalters 
nach Artikel 13 oder bei Beginn des Vorbezuges der Altersrente nach Artikel 13a 
Absatz 1 erworben hat. 

Art. 17 Kinderrente 

1 Personen, die eine Altersrente nach den Artikeln 13 und 13a beziehen, haben für 
jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, An
spruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. 

2 Beim Bezug der halben Altersrente wird die Kinderrente um die Hälfte gekürzt. 

Übergangsbestimmung im Rahmen der Gesetzesänderung vom 3. Oktober 2003 
(11. AHV-Revision) 

Erhöhung des ordentlichen Rentenalters der Frauen 

Ab dem Inkrafttreten der 11. AHV-Revision gilt das ordentliche Rentenalter der 
Frauen im AHVG auch als ordentliches BVG-Rentenalter der Frauen. 

S. Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199325 

Art. 2 Abs. ]bis 

Ibis Die vorzeitige Ausrichtung einer Altersleistung nach Art. 13a des Bundesgesetzes 
vom 25. Juni 198226 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor
sorge (BVG) und andere reglementarisch vorgesehene Vorbezüge gelten nur in dem 
Masse als Vorsorgefälle, als der Versicherte seinen Anspruch auf die Altersleistung 
tatsächlich geltend macht. Im Fall der vorzeitigen Ausrichtung eines Teils der Al
tersleistung wird der Anspruch auf die Austrittsleistung entsprechend reduziert. Hat 
hingegen der Versicherte das vorzeitige Rücktrittsalter im Moment seines Austritts 
aus der Vorsorgeeinrichtung erreicht und übt er keine Erwerbstätigkeit aus und ist 
auch nicht als arbeitslos gemeldet, so ist nur die Ausrichtung der gesetzlichen oder 
reglementarischen Altersleistung möglich. 

25 SR 831.42 
26 SR 831.40 
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6. Bundesgesetz vom 20. März 198127 über die Unfallversicherung 

Art. 22 Revision der Rente 

In Abweichung von Artikel 17 Absatz 1 ATSG2S kann die Rente ab dem Monat, in 
dem die berechtigte Person eine ganze Altersrente der AHV bezieht, nicht mehr 
revidiert werden. 

7. Bundesgesetz vom 19. Juni 199229 über die Militärversicherung 

Art. 29 Abs. 3 und 3his 

3 Auf dem Taggeld werden Beiträge bezahlt: 

a. an die Alters- und Hinterlassenenversicherung; 

b. an die Invalidenversicherung; 

c. an die Erwerbsersatzordnung; 

d. gegebenenfalls an die Arbeitslosenversicherung. 

3bis Die Beiträge werden je zur Hälfte von der versicherten Person und von der 
Militärversicherung getragen. 

Art. 43 Abs.1 

1 Der Bundesrat hat durch Verordnung die auf unbestimmte Zeit festgesetzten 
Renten der Versicherten, die das Alter von 65 Jahren noch nicht erreicht haben, 
sowie die Renten der Ehegatten und Waisen der Verstorbenen, die im Zeitpunkt der 
Anpassung das Alter von 65 Jahren noch nicht erreicht hätten, dem vom Bundesamt 
für Statistik ermittelten Nominallohnindex vollständig anzupassen. 

Art. 47 Abs. 1 
1 Sobald der invalide Versicherte das Alter von 65 Jahren erreicht hat, wird die auf 
unbestimmte Zeit zugesprochene Invalidenrente als Altersrente auf der Hälfte des 
Jahresverdienstes ausgerichtet, welcher der Rente zu Grunde liegt (Art. 28 Abs. 4). 

Art. 51 Abs. 4 

4 Stirbt ein Versicherter, der eine Invaliden- oder Altersrente der Militärversiche
rung bezog, nach Erreichen des 65. Altersjahres, so wird für die Berechnung der 
Hinterlassenenrenten vom Jahresverdienst ausgegangen, welcher der Invalidenrente 
zu Grunde lag. Stirbt ein Versicherter, der keine Invaliden- oder Altersrente der 
Militärversicherung bezog, nach Erreichen des 65. Altersjahres, so wird für die 

27 SR 832.20 
28 SR 830.1 
29 SR 833.1 
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Berechnung der Hinterlassenenrente von einem Verdienst von 20 Prozent des 
Höchstbetrages des versicherten Verdienstes ausgegangen. 

8. Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 195230 

Arl. 19a Abs. 1 und 1 bis 

1 Auf der Entschädigung werden Beiträge bezahlt: 

a. an die Alters- und Hinterlassenenversicherung; 

b. an die Invalidenversicherung; 

c. an die Erwerbsersatzordnung; 

d. gegebenenfalls an die Arbeitslosenversicherung. 

Ibis Die Beiträge sind je zur Hälfte vom Dienstleistenden und vom Ausgleichsfonds 
der Erwerbsersatzordnung zu tragen. Der Ausgleichsfonds vergütet überdies den 
Arbeitgeberbeitrag für landwirtschaftliche Arbeitnehmer nach Artikel 18 Absatz 1 
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 195231 über die Familienzulagen in der Landwirt
schaft. 

An. 27 Abs. 1 und 2 

I Beitragspflichtig sind die in den Artikeln 3 und 12 AHVG32 genannten Versicher
ten und Arbeitgeber mit Ausnahme der nach Artikel 2 AHVG versicherten Perso
nen. 

2 Für die Bemessung der Beiträge sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss 
anwendbar. Der Bundesrat setzt die Höhe der Beiträge unter Berücksichtigung von 
Artikel 28 fest. Die Beiträge vom Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit dürfen 
jedoch 0,5 Prozent nicht übersteigen. Die Nichterwerbstätigen bezahlen Beiträge 
entsprechend ihren sozialen Verhältnissen. Der Mindestbeitrag beträgt 13 Franken. 
Die Beiträge dieser Versicherten sowie die Beiträge nach der sinkenden Skala 
werden in gleicher Weise abgestuft wie die Beiträge der Alters- und Hinterlassenen
versicherung. Dabei wird das Verhältnis gewahrt zwischen dem vorstehend er
wähnten Prozentsatz und dem unverminderten Beitragssatz nach Artikel 8 Absatz 1 
AHVG. Dessen Artikel 9bis und 10 sind sinngemäss anwendbar. 

30 SR 834.1 
31 SR 836.1 
32 SR 831.10; AS ... (BBl 2003 6629) 

6649 



11. AHV-Revision. BG 

9. Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 198233 

Art. 2 Abs. 1 und 2 Bst. b und f 

1 Für die Arbeitslosenversicherung (Versicherung) ist beitragspflichtig: 

a. wer als Arbeitnehmer (Art. 10 ATSQ34) in der Alters- und Hinterlassenen
versicherung versichert ist und für Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit 
beitragspflichtig ist; 

b. wer als Arbeitgeber (Art. 11 ATSG) nach Artikel 12 des Bundesgesetzes 
vom 20. Dezember 194635 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVG) beitragspflichtig ist. 

2 Von der Beitragspflicht ausgenommen sind: 

b. mitarbeitende Familienmitglieder nach Artikel la Absatz 2 Buchstaben a 
und b des Bundesgesetzes vom 20. Juni 195236 über die Familienzulagen in 
der Landwirtschaft, die den selbständigen Landwirten gleichgestellt sind; 

f. die nach Artikel 2 AHVG versicherten Personen. 

Art. 8 Abs. 1 Bst. d 

1 Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er: 

d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt hat und weder das Rentenalter 
nach Artikel 21 AHVQ37 erreicht hat, noch eine ganze Altersrente der AHV 
beziehungsweise eine ganze Altersleistung der beruflichen Vorsorge gemäss 
Artikel 13a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198238 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge vorbezieht. 

Art. 13 Abs. 3 

Aufgehoben 

Art. 18c Umfang des Anspruchs beim Bezug von Altersleistungen 

1 Bei Versicherten, die eine halbe AHV-Rente oder einen Teil der Altersleistungen 
der beruflichen Vorsorgevorbeziehen, entspricht derEntschädigungsanspruch höchs
tens einer Vermittlungsfähigkeit von 50 Prozent. 

2 Das Taggeld darf zusammen mit vorbezogenen Altersrenten der AHV und vorbe
zogenen Altersleistungen der beruflichen Vorsorge und mit einem Zwischen
verdienst den versicherten Verdienst vor dem Beginn des Vorbezuges nicht über
steigen. 

33 SR 837.0 
34 SR 830.1 
35 SR 831.10; AS ... (BB1 2003 6629) 
36 SR 836.1 
37 SR 831.10; AS ... (BBI 2003 6629) 
38 SR 831.40 
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3 Altersleistungen einer ausländischen obligatorischen oder freiwilligen Altersver
sicherung werden unabhängig davon, ob es sich um eine ordentliche Altersleistung 
oder um eine Vorruhestandsleistung handelt, von der Arbeitslosenentschädigung 
abgezogen, sofern kein Vorbezug nach Absatz 1 vorliegt. 

Art. 22a Abs. 2 erster Satz 

2 Die Kasse zieht den Beitragsanteil des Arbeitnehmers an die Alters- und Hinter
lassenenversicherung, die Invalidenversicherung und die Erwerbsersatzordnung ab 
und entrichtet ihn zusammen mit dem von ihr zu übernehmenden Arbeitgeberanteil 
der zuständigen AHV-Ausgleichskasse .... 
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Delai referendaire: 22 janvier 2004 

Loi f ederale 
sur l 'assurance-vieillesse et survivants (LA VS) 
(lle revision de l' AVS) 

Modification du 3 octobre 2003 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 2 fevrier 20001, 

arrete: 

I 

La loi federale du 20 decembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est 
modifiee comme suit: 

Preambule 

vu l' art. 34quater de la constitution3, 

Art. 1 a, al. 2, let. c, et al. 6 

2 Ne sont pas assures: 

c. Les independants, les salaries dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser et 
les personnes sans activite lucrative qui ne remplissent les conditions enu
merees a l' al. 1 que pour une periode relativement courte; le Conseil federal 
regle les modalites. 

6 Le Conseil federal peut prevoir, pour des activites determinees, que des personnes 
domiciliees a l' etranger qui viennent en Suisse pour exercer une de ces activites 
pendant une periode relativement courte, sont exemptees a leur demande de 
l'obligation de s'assurer. 

Art. 2, al. 4 et 5 

4 Les cotisations des assures exer~ant une activite lucrative sont egales a 8,4 % du 
revenu determinant. Les assures doivent payer au moins la cotisation minimum de 
706 francs par an. 

l FF 2000 1771 
2 RS 831.10 
3 Cette disposition correspond aux art. 111 a 113 de la Constitution du 18 avril 1999 

(RS 101). 
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5 Les assures n'exer~ant aucune activite lucrative paient des cotisations selon leur 
condition sociale. La cotisation minimum s'eleve a 706 francs par an. Les cotisa
tions sont echelonnees de la meme maniere que les cotisations dues en vertu de l'art. 
10, al. 1 bis et I ter, 

Art. 3, al. 1, 2e phrase, et al. 4 

1 ... Les personnes sans activite lucrative sont tenues de payer des cotisations a 
compter du 1er janvier de l'annee qui suit la date a laquelle elles ont eu 20 ans; cette 
obligation cesse: 

a. a la fin du mois oll elles atteignent 65 ans; 

b. a la fin du mois qui precede celui Oll une rente de vieillesse entiere leur est 
versee. 

4 L' al. 3 est applicable pendant l' annee civile ou le mariage est conclu ou dissous. 

Art. 4, al. 2 

2 Le Conseil federal peut soustraire au calcul des cotisations les revenus provenant 
d'une activite lucrative exercee a l'etranger. 

Art. 5, al. 3, let. b, et 5 

3 Pour les membres de la famille travaillant dans l' entreprise familiale, seul le salaire 
en especes est considere comme salaire determinant: 

b. apres le demier jour du mois Oll ils atteignent 1' age de 65 ans. 

5 Abroge 

Art. 6, al. 1, Je phrase 

1 ••• Si le salaire determinant est inferieur a 50 700 francs par an, le taux de cotisa
tion sera ramene jusqu'a 4,2 % selon un bareme degressif qu'etablira le Conseil 
federal. 

Art. 7 3. Salaires globaux 

Le Conseil federal peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille 
travaillant dans une exploitation agricole. 

Art. 8 Cotisations per~ues sur le revenu provenant d'une activite 
independante 
1. Principe 

1 Une cotisation de 7 ,8 % est per~ue sur le revenu provenant d'une activite indepen
dante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs 
immediatement inferieur. Si le revenu est inferieur a 50 700 francs, mais s'eleve au 
moins a 8500 francs par an, le taux de cotisation est ramene jusqu'a 4,2 % selon un 
bareme degressif qu' etablira le Conseil federal. 
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2 Si le revenu annuel de l'activite independante est egal ou inferieur a 8400 francs, 
l'assure paie la cotisation minimum de 353 francs par an, sauf si ce montant a deja 
ete deduit du salaire determinant. Dans ce cas, la cotisation est, sur demande, perc;ue 
au taux le plus bas du bareme degressif. 

3 Le Conseil federal peut prevoir que les cotisations dues sur un revenu annuel egal 
ou inferieur a la rente mensuelle maximale, provenant d'une activite lucrative inde
pendante exercee a titre accessoire ne sont perc;ues qu'a la demande de l'assure. 

Art. 9bis Adaptation de 1a cotisation minimum 

Le Conseil federal peut adapter a l'indice des rentes prevu a l' art. 331er les limites du 
bareme degressif vise aux art. 6 et 8 ainsi que la cotisation minimum fixee aux art. 2, 
8 et 10. 

Art. 10, al. 1 a Jqua1er, 2 et 2bis 

l Les assures n'exerc;ant aucune activite lucrative paient des cotisations selon leur 
condition sociale. Celle-ci est determinee par la fortune et le revenu acquis sous 
forme de rentes, ce revenu etant converti en fortune au facteur 20. Pour les person
nes mariees, 1a moitie de 1a fortune et du revenu acquis sous forme de rentes du 
couple est prise en consideration. 

Ibis Les cotisations suivantes sont prelevees sur la fortune: 

a. sur la part de la fortune qui n'atteint pas la limite inferieure selon l'al. }ter: la 
cotisation minimum de 353 francs; 

b. sur la part de la fortune comprise entre la limite inferieure et 1a limite supe
rieure selon l' al. 1 ter: une cotisation supplementaire equivalant a 5,6 % du 
rendement de la fortune; 

c. sur la part de la fortune depassant la limite superieure selon l' al. 1 ter: une 
cotisation supplementaire equivalant a 8,4 % du rendement de 1a fortune. 

lter Le rendement de la fortune est determine d'apres un taux d'interet de 3 %. Le 
Conseil federal definit la limite infärieure et la limite superieure applicables aux taux 
de cotisation selon l' al. 1 bis. 

Iquater Les assures exerc;ant une activite lucrative qui, pendant une annee civile, 
paient, y compris la part d'un eventuel employeur, moins que la cotisation mini
mum, sont reputes personnes sans activite lucrative. Le Conseil federal peut, pour 
des personnes dont l'activite lucrative n'est pas durablement exercee a plein temps, 
majorer ce montant selon 1a condition sociale de l' assure. 

2 Paient 1a cotisation minimum: 

a. les etudiants sans activite lucrative, jusqu'a la finde l'annee civile ou ils at
teignent l'age de 25 ans; 

b. les personnes sans activite lucrative qui touchent des revenus minimums ou 
d'autres prestations de l'aide sociale publique; 

c. les personnes sans activite lucrative qui sont assistees financierement par des 
tiers. 
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2bis Le Conseil federal peut prevoir que d'autres assures n'exer'rant aucune activite 
lucrative paient la cotisation minimum si une cotisation plus elevee ne saurait rai
sonnablement etre exigee d'eux. 

Titre precedant l 'art. 11 

IV. La reduction des cotisations 

Art. 11, al. 2 

2 Le paiement de 1a cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement 
assuree dans une situation intolerable est, sur demande motivee et apres consultation 
d'une autorite designee par le canton de domicile, pris en charge par ce demier. 

Art. 14, al. 5 et 6 

5 Le Conseil föderal peut prevoir qu'aucune cotisation n'est versee si le salaire 
annuel determinant ne depasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut 
exclure cette possibilite pour des activites determinees. Le salarie peut demander 
dans tous les cas que les cotisations soient payees par l'employeur. 

6 Le Conseil federal edicte des dispositions sur une procedure de decompte simpli
fiee applicable aux travailleurs occupes temporairement et aux travailleurs a faible 
remuneration. 

Art. 16, al. 1, lre et 2e phrases, 2, 4e phrase, et 3, 2e et Je phrases 

l 1re phrase ne conceme que les textes allemand et italien ... En derogation a l'art. 
24, al. 1, LPGA4, s'il s'agit de cotisations selon les art. 6, al. l, 8, al. l, et 10, al. 1, 
le delai n'echoit toutefois qu'un an apres la finde l'annee civile au cours de laquelle 
la taxation fiscale determinante est entree en force .... 

2 ••• L'art. 149a, al. 1, de la loi föderale du 11 avril 1889 sur 1a poursuite pour dettes 
et la faillite5 n'est pas applicable .... 

3 ••• S'il s'agit de cotisations selon les art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. l, le delai 
n'echoit dans tous les cas, en derogation a l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an apres 1a 
finde l'annee civile au cours de laquelle la taxation fiscale determinante est entree 
en force. Si des cotisations paritaires ont ete versees sur des prestations soumises a 
l'impöt federal direct sur le benefice net des personnes morales, le droit a restitution 
s'eteint, en derogation a l'art. 25, al. 3, LPGA, un an apres la finde l'annee civile au 
cours de laquelle la taxation fiscale est entree en force. 

4 RS 830.1 
5 RS 281.1 
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Art. 18, al. 2bis et 4 

2bis Le droit a une rente des personnes gui ont eu sueeessivement deux ou plusieurs 
nationalites est determine en fonetion de eelle gu'elles possed.ent pendant la pereep
tion de la rente. 

4 Sous reserve d' engagements intemationaux eontraires, le Conseil federal peut 
subordonner le remboursement des eotisations A VS en faveur de ressortissants 
d'autres Etats a la eondition gue l'Etat d'origine garantisse la reciprocite. D'entente 
avec le Departement federal des affaires etrangeres, le Departement federal de 
l'interieur est autorise a eonclure des eonventions de reciprocite. 

Art. 21, al. 1 

1 Ont droit a une rente de vieillesse les personnes gui ont atteint l' age de 65 ans. 

Art. 23, al. 1 et 5 

t Les veuves et les veufs ont droit a une rente: 

a. si, au deees de leur eonjoint, ils ont un ou plusieurs enfants; 

b. si, avant le deees de leur eonjoint, ils ont eu un ou plusieurs enfants pendant 
eing ans au moins. 

s Le droit renait en eas d' annulation du mariage. Le Conseil föderal regle les moda
lites. 

Art. 24 Dispositions speciales 

1 Les veuves ont en outre droit a une rente si: 

a. au deces de leur eonjoint, elles avaient la eharge d'une personne leur don
nant droit a une bonifieation pour taehe d'assistanee au sens de l'art. 
29septies; 

b. avant le deees du eonjoint, elles ont pris en eharge pendant 5 ans au moins 
une personne leur donnant droit a une bonifieation pour t:ache d'assistanee 
au sens de 1' art. 29septies; 

e. au deees du eonjoint, elles avaient atteint l' age prescrit a l' art. 21. 

2 Les veuves ont droit au versement d'une indemnite eorrespondant au montant 
d'une rente annuelle au sens de l'art. 36, al. l, si, au deees de leur eonjoint, elles ne 
remplissent pas les eonditions prevues pour 1' obtention d'une rente de veuve au sens 
de l'art. 23, al. 1, ou 24, al. 1, mais gu'elles ont atteint l'age de 45 ans et ont ete 
mariees pendant eing ans au moins. 

3 Outre les eas d'extinetion mentionnes a l'art. 23, al. 4, il y a extinetion du droit a la 
rente de veuf lorsgue le demier enfant atteint 1' age de 18 ans. 
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Art. 24a Conjoints divorces 

1 En cas de deces de leur ex-conjoint, les personnes divorcees ont droit ä. une rente 
de veuve ou de veuf: 

a. si, au moment du deces, elles ont un ou plusieurs enfants de ce conjoint et 

b. si elles ont droit a une rente en tant que contribution d'entretien au sens de 
l'art. 126, al. 1, CC6. 

2 Sont assimiles aux enfants vises a l'al. 1: 

a. les enfants de l'ex-conjoint decede, qui, au moment du deces, vivaient en 
menage commun avec 1a personne divorcee et sont pris en charge par eile en 
tant qu'enfant recueilli au sens de l'art. 25, al. 3; 

b. les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui ont ete pris en charge 
pendant le mariage et qui, au moment du deces, vivaient en menage commun 
avec la personne divorcee et sont adoptes par celle-ci. 

3 Le droit a la rente s 'eteint au moment du deces ou du remariage, en tout cas au 
moment oil s'eteint le droit a une rente en tant que contribution d'entretien au sens 
de l'art. 126, al. 1, CC. En outre, le droit a 1a rente de l'homme divorce s'eteint 
egalement quand le plus jeune des enfants qu'il a eus avec son ex-epouse a atteint 
l'äge de 18 ans. 

Art. 24b, al. 2 

2 Le Conseil federal regle le concours d'une indemnite unique avec une rente de 
vieillesse ou d'invalidite pour les veuves. 

Art. 29bis, al. 2, 2e phrase 

2 ... II regle les effets des cotisations ou periodes de cotisations posterieures a la date 
d'ouverture du droit a la rente de vieillesse. 

Art. 29 quinquies, al. 4, let. b 

4 Seuls sont soumis au partage et a 1' attribution reciproque les revenus realises: 

b. durant }es periodes Oll }es deux COnjoints ont ete assures aupres de l' a8SU

rance-vieillesse et survivants. 

Art. 29septies, al. 1, Jre phrase, et 3, Jre phrase 

1 Les assures qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante 
ainsi que des freres et sreurs au benefice d'une allocation de l' AVS, de l' Al, de 
l' assurance-accidents obligatoire ou de 1' assurance militaire pour impotence de 
degre moyen au moins ont droit a une bonification pour täches d'assistance s'ils 
peuvent se rendre facilement aupres de la personne prise en charge .... 

3 Le Conseil federal peut definir plus precisement la facilite de prise en charge .... 

6 RS 210 
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Art. 30, al. 1 

1 Les revenus de l' activite lucrative de chaque annee sont revalorises en fonction de 
l'indice des rentes prevu a l'art. 33ter. Le Conseil federal determine annuellement les 
facteurs de revalorisation. 

Art. 3()bis, titre et Jre phrase 

Dispositions speciales relatives au calcul des rentes 

Le Conseil federal edicte des dispositions contraignantes sur le calcul des rentes .... 

Art. 3()ter, al. 3 

3 Le revenu des salaries sur lequel des cotisations sont dues est inscrit au compte 
individuel sous l' annee durant laquelle il a ete verse. Le revenu est toutefois inscrit 
SOUS l' annee a laquelle il Se rapporte Si le salarie: 

a. n'est plus au service de l'employeur lorsque le salaire lui est verse; 

b. apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient 
d'une activite exercee au cours d'une annee anterieure pour laquelle des co
tisations inferieures a 1a cotisation minimum ont ete versees. 

Art. 33ter, al. 1, 2 et 4 

1 Le Conseil federal adapte les rentes ordinaires, en regle generale tous les trois ans 
pour le debut d'une annee civile, a l'evolution des salaires et des prix, en fixant a 
nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission federale de 
l'assurance vieillesse, survivants et invalidite. 

2 L'indice des rentes equivaut a la moyenne arithmetique de l'indice des salaires 
nominaux et de l' indice suisse des prix a la consommation determines par l' Office 
federal de 1a statistique. 

4 Le Conseil federal procede plus töt a 1' adaptation des rentes ordinaires lorsque 
l'indice suisse des prix a 1a consommation a augmente de plus de 4 % par rapport au 
niveau de l'indice determinant pour la derniere adaptation des rentes. 

Art. 33quater Financement de l' adaptation des rentes a l' evolution 
des salaires et des prix 

Lorsqu'il est previsible que le fond de compensation de l' AVS sera inferieur a 70 % 
des depenses d'une annee et que le financement de l'adaptation prevue a l'art. 33ter 
ne peut etre assure autrement, l'application de l'art. 33ter suppose que le peuple et 
les cantons approuvent une augmentation du taux de la TV A. Cette augmentation 
doit permettre la perception de recettes qui assurent l' application de l' art. 33ter 
pendant une periode d'au moins eing ans. Si cette condition n'est pas remplie, le 
Conseil federal propose de n' adapter les rentes qu' a l' evolution des prix. 
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Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf 

1 La rente de veuve ou de veuf s'eleve a 60 % de la rente de vieillesse correspondant 
au revenu annuel moyen determinant. 

2 Des que la veuve a atteint l'äge de la retraite prevu a l'art. 21, la rente s'eleve a 
80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen determinant. 

3 La rente des personnes divorcees est reduite dans la mesure ou eile depasse la 
contribution d' entretien fixee dans le jugement de divorce. 

Art. 37, al. 1 

I La rente d'orphelin s'eleve a 60 % de la rente de vieillesse correspondant au reve
nu annuel moyen determinant. 

Art. 39 Ajournement de 1a rente de vieillesse 

I Les personnes qui ont droit a une rente de vieillesse ordinaire peuvent faire ajour
ner le versement de la moitie ou de la totalite de la rente pendant 60 mois au plus. 
Durant cette periode, l'ajournement peut etre revoque en tout temps a compter du 
debut du mois suivant. 

2 Le passage de l'ajournement de 1a moitie de la rente a celui de la totalite de la rente 
est exclu. Le Conseil federal peut exclure l'ajournement dans certains cas. 

3 La rente est augmentee de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournees. 

4 Le Conseil federal fixe les taux de 1' augmentation de maniere uniforme pour les 
deux sexes et regle la procedure. 

Art. 40 Anticipation de la rente de vieillesse 

I Les personnes qui ont droit a une rente de vieillesse ordinaire peuvent beneficier 
du versement anticipe de la moitie de la rente lorsqu'elles ont atteint l'äge de 59 ans 
et de la moitie ou de la totalite de la rente lorsqu' elles ont atteint 1' age de 62 ans. 
L'anticipation peut porter au plus sur 36 rentes mensuelles entieres; l'anticipation de 
deux moities de rente equivaut a celle d'une rente entiere. 

2 Le montant de la rente est calcule au 1er jour du mois a partir duquel l'anticipation 
prend effet. La rente n' est pas recalculee si le versement anticipe de la moitie de la 
rente est remplace par le versement de 1a totalite de la rente. 

3 L' anticipation ne vaut que pour des prestations futures et ne peut etre revoquee. Le 
passage de l' anticipation de 1a totalite de la rente a 1' anticipation de la moitie de 1a 
rente est exclu. 

4 Le Conseil federal regle les modalites et la procedure. 
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Art. 40bts Concours entre la rente de vieillesse anticipee et une rente 
d'invalidite, de veuve ou de veuf 

1 Si les conditions d'octroi d'une rente d'invalidite sont realisees, la totalite de la 
rente de vieillesse anticipee peut etre peryue des l'age de 59 ans au lieu de la rente 
Al. La reduction ne porte alors que sur la part de 1a rente de vieillesse depassant le 
montant de la rente d'invalidite qui serait dfi sans l' anticipation. 

2 Si les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf sont realisees, la totalite 
de 1a rente de vieillesse anticipee peut etre pervue des l' age de 59 ans au lieu de 1a 
rente de survivant. La reduction ne porte que sur la part de 1a rente de vieillesse 
depassant le montant de la rente de veuve ou de veuf qui serait du sans l'antici
pation. 

Art. 4Qter Reduction de 1a rente de vieillesse en cas d' anticipation 

1 La rente est reduite d'un montant correspondant a la contre-valeur actuarielle des 
prestations peryues avant terme. 

2 Le Conseil federal fixe les taux de reduction pour les hommes et les femmes et 
regle 1a procedure. 

Art. 4Jbis, al. 1, 2e phrase 

1 ... La perception anticipee d'une rente de vieillesse entiere est assimilee a la per
ception d'une rente de vieillesse. 

Art. 44 Paiement des rentes et allocations pour impotents 

1 Les rentes et allocations pour impotents sont, en regle generale, versees sur un 
compte bancaire ou un compte postal. A 1a demande du beneficiaire, elles peuvent 
lui etre versees directement. Le Conseil federal regle la procedure. 

2 En derogation a l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA7, les rentes partielles dont le montant ne 
depasse pas 10 % de la rente minimale complete sont versees une fois 1' an au mois 
de decembre. L'ayant droit peut demander le paiement mensuel. 

Art. 52 Responsabilite 

1 L' employeur qui, intentionnellement ou par negligence grave, n' observe pas des 
prescriptions et cause ainsi un dommage a 1' assurance est tenu a reparation. 

2 Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes 
les personnes qui s' occupent de 1a gestion ou de 1a liquidation repondent a titre 
subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un meme 
dommage, elles repondent solidairement de 1a totalite du dommage. 

3 Le droit a la reparation du dommage se prescrit par un an a compter de la connais
sance du dommage. Lors d'une faillite, il se prescrit par un an a compter du depöt de 
l'etat de collocation et de l'inventaire, ou, s'il n'y a pas d'etat de collocation, par un 

7 RS 830.1 
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an a compter de la clöture de la faillite; lors d'un concordat, il se prescrit par un an a 
compter de la decision sur le concordat. Le droit a la reparation du dommage se 
prescrit en tout cas par eing ans a compter de la survenance du dommage. Si le droit 
penal prevoit un delai de prescription plus long, celui-ci est applicable. 

4 La caisse de compensation fait valoir sa creance en reparation du dommage par 
decision. 

5 En derogation a l'art. 58, al. 1, LPGA8, le tribunal des assurances du canton dans 
lequel l' employeur est domicilie est competent pour traiter le recours. 

6 La responsabilite au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. 

Art. 87, par. 3 

celui qui, en sa qualite d'employeur, aura verse a un salarie des salaires dont il aura 
deduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues a la 
caisse de compensation, les aura utilisees pour lui-meme ou pour regler d'autres 
creances, ... 

Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu 

Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent etre communiques immedia
tement, en expedition integrale, a 1a caisse de compensation qui a denonce 
l' infraction. 

Art. 102, al. 1, let. e a g 

1 Les prestations prevues par la presente loi sont couvertes par: 

e. les recettes qui resultent du relevement des taux de la TV A et qui sont desti
nees a l' assurance; 

f. le produit des reserves de devises inutilisees liberees par la Banque nationale 
suisse, dans la mesure ou il n' est pas affecte a une autre utilisation en vertu 
de 1a Constitution ou de la loi; 

g. le produit de l'impöt sur les maisons de jeux. 

Art. 104, al. 1 

1 La Confederation foumit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de 
l'imposition du tabac et des boissons distillees et a la part des recettes de la TV A 
destinee a l' assurance. Elle la preleve sur la reserve prevue a l' art. 111. 

Art. 107, al. 3 

3 Le fonds de compensation ne doit pas, en regle generale, descendre au-dessous de 
70 % des depenses annuelles. 

8 RS 830.1 
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Art. 111 

Les recettes du produit net de l'impot grevant le tabac et les boissons distillees et la 
part des recettes de la TVA destinee a l'assurance sont creditees au für et a mesure a 
la reserve de la Confederation pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidite. 

II 

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 
( lJe revision de l 'A VS) 

a. Age de la retraite des Jemmes 

Jusqu'au 31 decembre 2008, l'art. 21, dans sa teneur du 7 octobre 1994, s'applique 
a l'age de la retraite des femmes. Cette disposition regit: 

a. le droit a la rente; 

b. la fin de l'obligation de cotiser des femmes n'exererant pas d'activite lucra-
tive ou travaillant dans l'entreprise de leur mari. 

b. Anticipation de la rente de vieillesse 

'Des l'entree en vigueur de la presente modification, les hommes peuvent beneficier 
du versement anticipe de 24 rentes mensuelles entieres au plus, les femmes de 12 
rentes mensuelles entieres au plus. Des le ter janvier 2005, les hommes peuvent 
beneficier du versement anticipe de 36 rentes mensuelles entieres au plus, les fem
mes de 24 rentes mensuelles entieres au plus. 

2 Les rentes de vieillesse anticipees des femmes nees avant 1948 sont reduites de 
3,4 % au plus par annee d'anticipation. 

3 Les rentes de vieillesse anticipees des femmes nees entre le 1 er j anvier 1948 et le 
31 decembre 1952 sont reduites selon les taux suivants: 

a. 3,4 % pour 12 rentes mensuelles entieres versees avant terme; 

b. le taux de reduction actuariel pour la I 3e a 1a 36e rentes mensuelles entieres 
versees avant terme. 

4 Les personnes qui touchent une rente anticipee reduite selon les regles en vigueur 
jusqu'a l'entree en vigueur de 1a presente modification peuvent beneficier du taux de 
reduction prevu par les nouvelles dispositions. L' ayant droit touche la rente qui lui 
est 1a plus favorable. Le nouveau taux de reduction est applicable au plus tot a 
l' entree en vigueur des nouvelles dispositions. 

c. Rentes de survivants 

1 Les rentes de veuve, de veuf et d' orphelin dont le droit est ne avant le 1 er janvier 
... (annee de l'entree en vigueur de la lle revision de l' AVS) restent soumises a 
1' ancien droit. 

2 Dans les cas ou le droit nait a compter du 1 er janvier ... (annee de l' entree en 
vigueur de la 11 e revision de l' A VS), les taux suivants sont applicables aux rentes 
de veuve, de veuf et d'orphelin: 
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Naissance du droit Montant de la rente Montant de la 
de veuve ou de veuf rente d'orphelin 
selon l' art. 36, al. 1 

en % de la rente de vieillesse 
correspondante 

a entre le 1er janvier ... (annee de l'entree en 80 % 
vigueur de la 11 e revision de 1' A VS) et 
le 31 decembre ... (annee de l'entree en vigueur 
de la 11 e revision de l' A VS + 5 ans) 

b. entre le ler janvier ... (annee de l'entree en 75 % 
vigueur de la 11 e revision de 1' A VS + 6) et le 31 
decembre ... (annee de l'entree en vigueur de la 
1 Ie revision de l' AVS + 8 ans) 

c. entre le 1 er janvier ... ( annee de l' entree en 70 % 
vigueur de la 11 e revision de l' A VS + 9) et le 31 
decembre ... ( annee de l' entree en vigueur de la 
lle revision de l' AVS + 11) 

d. entre le }er janvier ... (annee de l'entree en 65 % 
vigueur de la 11e revision de l' AVS + 12) et le 31 
decembre ... (annee de l'entree en vigueur de la 
11 e revision de l' AVS + 14) 

e. a compter du 1 er janvier ... (annee de l'entree en 60 % 
vigueur de lalle revision de l' AVS + 15) 

3 Les femmes qui remplissent les conditions de l'art. 24, al. 2, ont droit: 

40% 

45% 

50% 

55% 

60% 

a en lieu et place d'une indemnite unique, a une rente de veuve s'elevant a 80 
% de la rente de vieillesse correspondante si elles deviennent veuves avant le 
1 er janvier ... (annee de l' entree en vigueur de la 11 e revision de l' A VS + 5); 

b. en lieu et place d'une indemnite unique, a une rente de veuve dont le taux, 
qui equivaut a 75 % de la rente de vieillesse correspondante en ... (annee de 
l' entree en vigueur de la 11 e revision de l' A VS + 5), est abaisse chaque 
annee de 5 % jusqu' a ce qu' il atteigne 40 % de la rente de vieillesse 
correspondante en ... (annee de l'entree en vigueur de la 11e revision de 
l' A VS + 12), si elles deviennent veuves entre le 1 er janvier ... (annee de 
l' entree en vigueur de la 11 e revision de 1' A VS + 5) et le 31 decembre ... 
(annee de l'entree en vigueur de la 11 e revision de 1' AVS + 12); 

c. a une allocation unique equivalant a une rente annuelle au sens de l' art. 36, 
al. 1, si elles deviennent veuves a compter du 1er janvier ... (annee de 
l' entree en vigueur de la 11 e revision de l' A VS + 13 ). 
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d. Coordination avec la 1 re revision de la LP P 

Si 1a modification du 3 octobre 2003 de la LPP (Ire revision de la LPP)9 n'entre pas 
en vigueur ou si eile n'entre en vigueur qu'apres 1a modification du 3 octobre 2003 
(lle revision de l'AVS), le Conseil federal adaptera en consequence l'age ordinaire 
de 1a retraite des femmes (art. 13 LPP), le taux de conversion (art. 14 LPP) et les 
bonifications de vieillesse (art. 16 LPP). 

m 
Le Conseil federal est autorise, pour la publication dans le Recueil officiel, a inserer 
dans les dispositions transitoires, let. c, les annees exactes dependant de l'entree en 
vigueur de la presente modification. 

IV 

La modification du droit en vigueur est reglee en annexe. 

V 

1 La presente loi est sujette au referendum. 

2 Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. 

Conseil national, 3 octobre 2003 

Le president: Yves Christen 
Le secretaire: Christophe Thomann 

Date de publication: 14 octobre 200310 

Delai referendaire: 22 janvier 2004 

9 
10 

RS 831.40; RO ... (FF 2003 6095) 
FF20036073 

Conseil des Etats, 3 octobre 2003 

Le president: Gian-Reto Plattner 
Le secretaire: Christoph Lanz 
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Modification du droit en vigueur 

Les actes mentionnes ci-apres sont modifies comme suit: 

1. Arrete federal du 20 mars 1998 sur le relevement des taux 
de la taxe sur la valeur ajoutee en faveur de l 'A VS/ AI• 1 

Art. 2, al. 1, al. 2, 2e phrase, et al. 3 

Abroges 

2. Loi federale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidite12 

Art. 3, al. 1 et 1 bis 

Annexe 
(eh. IV) 

1 La loi federale du 20 decembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivantsI3 
s'applique par analogie a la fixation des cotisations de l'assurance-invalidite. Une 
cotisation de 1,4 % est per~ue sur le revenu d'une activite lucrative. La cotisation 
minimum s' eleve a 59 francs par an pour les personnes assurees obligatoirement et a 
118 francs par an pour celles qui sont assurees facultativement en vertu de 1' art. 2 
LA VS. Les cotisations calculees selon le bareme degressif sont echelonnees de 1a 
meme maniere que les cotisations dues a l'assurance-vieillesse et survivants. En 
1' occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionne 
ci-dessus et le taux de cotisation non reduit fixe a l'art. 8, al. 1, LAVS. L'art. 9bis 

LAVS est applicable par analogie. 

Ibis Les personnes n'exer~ant aucune activite lucrative paient une cotisation selon 
leur condition sociale. La cotisation minimum s' eleve a 59 francs pour les personnes 
assurees obligatoirement et a 118 francs par an pour celles qui sont assurees faculta
tivement en vertu de l'art. 2 LAVS. Les cotisations sont echelonnees de la meme 
maniere que les cotisations dues en vertu de l'art. 10, al. Ibis et Iter, LAVS. L'art. 
9bis LAVS est applicable par analogie. 

Art. 6, al. 2bis 

2bis Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement deux ou plu
sieurs nationalites est determine par celle qu'elles possedent pendant la periode de 
versement des prestations. 

11 RS 641.203 
12 RS 831.20 
13 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
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Art. 10, al. 1, 2e phrase 

1 ••• Ils cessent d'y avoir droit au plus tard lorsqu'ils per~oivent une rente de 
vieillesse anticipee entiere ou a la fin du mois au cours duquel ils atteignent l' äge de 
laretraite selon l'art. 21 LAVS14. 

Art. 22, al. 2, 2e phrase 

2 ... Le droit a l'indemnite s'eteint au plus tard lorsque l'assure per~oit une rente de 
vieillesse anticipee entiere ou a 1a fin du mois au cours duquel il atteint l'äge de la 
retraite selon l'art. 21 LAVS15. 

Art. 25ter, al. 1 et 1 bis 

1 Sont payees sur les indemnites journalieres et sur les supplements a ces indemnites 
des cotisations: 

a. a l'assurance-vieillesse et survivants; 

b. a l'assurance-invalidite; 

c. au regime des allocations pour perte de gain; 

d. le cas echeant, a 1' assurance-chömage. 

Ibis Ces cotisations sont supportees a parts egales par l'assure et par l'assurance
invalidite. L'assurance-invalidite paie en outre la contribution due par l'employeur 
pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de 1a loi federale du 20 juin 
1952 sur les allocations familiales dans l' agriculture 16. 

Art. 30 Extinction du droit 

Le droit a la rente d'invalidite s'eteint a la fin du mois au cours duquel l'assure 
atteint l'äge de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS17 ou lorsqu'il decede. 

Art. 42, al. 1, 2e phrase 

1 ••• Elle est allouee au plus töt a compter du premier jour du mois qui suit le dix
huitieme anniversaire de l'assure, et au plus tard jusqu'au demier jour du mois au 
cours duquel 1' assure fait usage du droit de percevoir une rente anticipee entiere, 
conformement a l'art. 40, al. 1, LA vs1s ou du mois au cours duquel il atteint l'äge 
de la retraite .... 

14 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
15 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
16 RS 836.10; RO ... (FF 2003 6073) 
17 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
18 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
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Art. 77, al. 1, let. e 

1 Les prestations prevues par la presente loi sont couvertes par: 

e. les recettes qui resultent du relevement des taux de la TV A et qui sont desti
nees a l' assurance. 

Art. 78ter Part de 1a Conf ederation aux recettes de la TV A 

Quinze pour cent des recettes qui resultent du relevement des taux de la TV A et qui 
sont destinees a 1' assurance-invalidite sont credites au für et a mesure a la reserve de 
la Confederation pour l'assurance. 

3. Loi federale du 19 mars 1965 sur les prestations complementaires 
a l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditeI9 

Art. 2b Survivants 

Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2: 

a. les personnes veuves; 

b. les orphelins de moins de 18 ans; lorsque leur formation se prolonge au-dela 
de cet äge, l'art. 25, al. 5, LAVS20 est applicable par analogie. 

Art. 3c, al. 1, let. d 

1 Les revenus determinants comprennent: 

d. Les rentes, pensions et autres prestations periodiques, y compris les rentes 
de l' A VS et de 1' AI; en cas de versement anticipe d'une demi-rente selon 
l'art. 40 LAVS2I, c'est 1a rente entiere qui est prise en compte en lieu et 
place de la moitie de rente versee; 

4. Loi federale du 25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalldite22 

Art. 10, al. 2 

2 L'obligation d'etre assure cesse, sous reserve de l'art. 8, al. 3: 

a. a l'äge ordinaire de la retraite (art. 13); 

b. en cas de dissolution des rapports de travail; 

c. lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; 

19 RS 831.30 
20 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
21 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
22 RS 831.40 
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d. lorsque le droit aux indemnites joumalieres de l'assurance-chomage s'eteint 
parce que le delai-cadre est ecoule. 

Art. 13 Naissance et extinction du droit 

Le droit aux prestations de vieillesse nait a 65 ans (age ordinaire de la retraite). II 
s' eteint avec le deces. 

Art. 13a Retraite a la carte 

L L' assure peut beneficier du versement anticipe de la totalite ou de la moitie de sa 
prestation de vieillesse des l'age de 59 ans. 

2 Pour beneficier du versement anticipe de la totalite de sa prestation de vieillesse, 
l'assure doit mettre fin a son rapport de travail. Pour beneficier du versement antici
pe de 1a moitie de 1a prestation de vieillesse, i1 faut que le dernier salaire annuel 
(art. 7, al. 2) soit reduit d'un tiers au moins. 

3 L'assure peut faire ajoumer le versement de la totalite ou de la moitie de la presta
tion de vieillesse jusqu'a l'äge de 70 ans. 

4 En cas d'ajoumement du versement de la totalite de la prestation de vieillesse, le 
salaire selon l'art. 7, al. 2, doit Stre equivalent aux deux tiers au moins du salaire 
annuel obtenu par l'assure a l'äge ordinaire de la retraite (art. 13). En cas 
d' ajoumement du versement de la moitie de la prestation de vieillesse, le salaire 
(art. 7, al. 2) doit Stre equivalent a un tiers au moins du salaire annuel obtenu par 
l'assure a l'äge ordinaire de la retraite. 

5 En cas de versement anticipe ou ajoume des prestations de vieillesse, l'institution 
de prevoyance adapte le taux de conversion en consequence (art. 14 et let. b des 
dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 200323). 

6 Si l' assure beneficie du versement anticipe de la moitie de la prestation de 
vieillesse, les montants-limites au sens des art. 2, 7, 8 et 46 sont reduits de moitie. 

7 L'institution de prevoyance peut prevoir dans son reglement que: 

a. 1' assure peut beneficier du versement anticipe de la prestation de vieillesse 
avant d'atteindre l'äge de 59 ans; 

b. les possibilites d'anticipation ou d'ajoumement des prestations de vieillesse 
seront echelonnees de maniere plus fine que celles prevues aux al. 1 et 3. 

s L'institution de prevoyance peut prevoir dans son reglement que l'assure peut 
effectuer des versements supplementaires en sus du rachat de la totalite des presta
tions reglementaires au sens de l'art. 9, al. 2, LFLP24, dans le but de compenser 
totalement ou partiellement la reduction de la rente en cas de retraite anticipee. Elle 
adopte une reglementation empechant l' assure de percevoir des prestations plus 
elevees que celles qui seraient versees, en l' absence de tels versements, au moment 
de l' äge ordinaire reglementaire de la retraite. 

23 

24 

Les dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 se rapportent 
a la 1 re revision de la LPP; RS 831.40; RO ... (FF 2003 6095). 
RS 831.42 
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Art. 14, al. 1 

t La rente de vieillesse est calculee en pour-cent de l'avoir de vieillesse (taux de 
conversion) acquis par l'assure a l'äge ordinaire de la retraite selon l'art. 13 ou au 
debut du versement anticipe selon 1' art. 13a, al. 1. 

Art. 17 Rente pour enfant 

1 Les beneficiaires d'une rente de vieillesse au sens des art. 13 et 13a ont droit a une 
rente pour enfant pour chaque enfant qui, a leur deces, aurait droit a une rente 
d'orphelin; le montant de la rente pour enfant equivaut a celui de la rente d'orphelin. 

2 En cas de perception d'une demi-rente de vieillesse, la rente pour enfant est reduite 
demoitie. 

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 
(lle revision de l' AVS) 

Relevement de 1' äge ordinaire de la retraite des femmes 

A l'entree en vigueur de la 11e revision de l'AVS, l'äge ordinaire de la retraite des 
femmes dans la LAVS est l'äge ordinaire de 1a retraite des femmes dans la LPP. 

5. Loi du 17 decembre 1993 sur le libre passage25 

Art. 2, al. 1 bis 

Ibis Le versement anticipe d'une prestation de vieillesse selon l'art. 13a de la loi 
federale du 25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidite (LPP)26 et d'autres types de prestations reglementaires n'est repute cas de 
prevoyance que dans la mesure ou 1' assure fait effectivement valoir son droit a la 
prestation de vieillesse. En cas de versement anticipe d'une partie de la rente de 
vieillesse, le droit a la prestation de sortie est reduit en consequence. Toutefois, si 
l' assure a atteint l' äge de 1a retraite anticipee au moment de son depart de 
l'institution de prevoyance, qu'il n'exerce plus d'activite lucrative et n'est pas 
inscrit au chomage, seul le versement d'une prestation de vieillesse legale ou regle
mentaire est possible. 

25 RS 831.42 
26 RS 831.40 
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6. Loi federale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents27 

Art. 22 Revision de la rente 

En derogation a l'art. 17, aL 1, LPGA28, la rente ne peut plus etre revisee a compter 
du mois ou l'ayant droit beneficie d'une rente de vieillesse entiere de 1' AVS. 

7. Loi federale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire29 

Art. 29, al. 3 et Jbis 

3 Sont payees, sur l'indemnite joumaliere, des cotisations: 

a. a l'assurance-vieillesse et survivants; 

b. a l'assurance-invalidite; 

c. au regime des allocations pour perte de gain; . 

d. le cas echeant, a l'assurance-chömage. 

3bis Ces cotisations sont supportees a parts egales par l' assure et par l' assurance 
militaire. 

Art. 43, al. 1 

1 Par voie d'ordonnance, le Conseil federal est tenu d'adapter pleinement a l'indice 
des salaires nominaux etabli par 1' Office federal de la statistique les rentes de duree 
indeterminee des assures de moins de 65 ans et les rentes du conjoint et des orphe
lins des assures decedes qui, au moment de l'adaptation, auraient moins de 65 ans. 

Art. 47, al. 1 

1 Lorsque l'assure invalide atteint l'äge de 65 ans, 1a rente d'invalidite qui lui etait 
allouee pour une periode indeterminee est transformee en rente de vieillesse calculee 
sur 1a base de 1a moitie du gain annuel determinant pour le calcul de la rente (art. 28, 
al. 4). 

Art. 51, al. 4 

4 Si l'assure decede apres avoir atteint l'age de 65 ans et qu'il beneficiait d'une rente 
d'invalidite ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de 
base au calcul de la rente d'invalidite est determinant pour le calcul de 1a rente de 
survivants. S'il ne beneficiait pas d'une rente d'invalidite ou de vieillesse de 
l' assurance militaire, une part de 20 % du gain maximum assure est determinant 
pour le calcul de la rente de survivants. 

27 RS 832.20 
28 RS 830.1 
29 RS 833.1 
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8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain30 

Art. 19a, al. 1 et ]bis 

1 Sont payees, sur l' allocation pour perte de gain, des cotisations: 

a. a l' assurance-vieillesse et survivants; 

b. a l'assurance-invalidite; 

c. au regime des allocations pour perte de gain; 

d. le cas echeant, a l' assurance-chömage. 

lbis Ces cotisations sont supportees a parts egales par la personne qui fait du service 
et par le Fonds de compensation du regime des allocations pour perte de gain. Le 
Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l' employeur pour son 
personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi federale du 20 juin 1952 sur 
les allocations familiales dans l' agriculture31. 

Art. 27, al. 1 et 2 

1 Sont soumis a l'obligation de payer des cotisations les assures et les employeurs 
vises aux art. 3 et 12 LAVS32, a l'exception des personnes assurees selon l'art. 2 
LAVS. 

2 Les dispositions de la LA VS sont applicables par analogie a la fixation des cotisa
tions. Le Conseil federal en etablit le montant en tenant compte de l'art. 28. La 
cotisation perc;ue sur le revenu d'une activite lucrative ne peut depasser 0,5 %. Les 
assures sans activite lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. La 
cotisation minimum s' eleve a 13 francs. Les cotisations de ces assures et les cotisa
tions calculees selon le bareme degressif sont echelonnees de la meme maniere que 
les cotisations dues a l' assurance-vieillesse et survivants. En l' occurence, il y a lieu 
de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionne ci-dessus et le taux de 
cotisation non reduit fixe a l' art. 8, al. 1, LA VS. Les art. 9bis et 10 LA VS sont appli
cables par analogie. 

9. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chömage33 

Art. 2, al. 1 et 2, let. b et f 

1 Est tenu de payer des cotisations d'assurance-chömage (assurance): 

a. le travailleur (art. 10 LPGA34) qui est assure a l'assurance-vieillesse et sur
vivants et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activite dependante; 

30 RS 834.1 
31 RS 836.1 
32 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073} 
33 RS 837.0 
34 RS 830.1 
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b. l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de 
l'art. 12 de la loi föderale du 20 decembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS)35. 

2 Sont dispenses de payer des cotisations: 

b. ne conceme que le texte allemand 

f. les personnes assurees selon l'art. 2 LAVS. 

Art. 8, al. 1, let. d 

l L'assure a droit a l'indemnite de chömage: 

d. s'il a acheve sa scolarite obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'age de la 
retraite selon l'art. 21 LAVS36 et qu'il ne per~oit pas avant terme une rente 
de vieillesse entiere de l' A VS ou des prestations de vieillesse entieres de la 
prevoyance professionnelle selon l'art. 13a de la loi föderale du 25 juin 1982 
sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite37. 

Art. 13, al. 3 

Abroge 

Art. 18c Etendue du droit lors de la perception des prestations de vieillesse 

I Pour les assures qui per~oivent avant terme la moitie d'une rente de vieillesse de 
l' AVS ou une partie de la prestation de vieillesse de la prevoyance professionnelle, 
le droit a 1' indemnite correspond a une aptitude au placement de 50 % au plus. 

2 Ajoutee aux rentes anticipees de l' A VS, a la prestation de vieillesse anticipee de la 
prevoyance professionnelle et a un gain intermediaire, l'indemnite journaliere ne 
doit pas etre superieure au dernier gain assure precedant le debut du versement 
anticipe des prestations. 

3 Les prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse etrangere obligatoire ou 
facultative, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de preretraite, 
sont deduites de l'indemnite de chömage, sauf dans les cas de versement anticipe 
prevus a 1' al. 1. 

Art. 22a, al. 2, Jre phrase 

2 La caisse deduit du montant de l'indemnite la part de cotisation due par le tra
vailleur a l'assurance-vieillesse et survivants, a l'assurance-invalidite et au regime 
des allocations pour perte de gain et 1a verse a la caisse de compensation A VS 
competente avec la part patronale qu'elle doit acquitter .... 

35 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
36 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) 
37 RS 831.40 
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Termine di referendum: 22 gennaio 2004 

Legge federale 
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 
(LAVS) 

(11° revisione dell' AVS) 

Modifica del 3 ottobre 2003 

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 20001, 

decreta: 

I 

La legge federale del 20 dieembre 19462 sull' assieurazione per la vecchiaia e per i 
superstiti e modifieata eome segue: 

Ingresso 

visto 1' artieolo 34quater della Costituzione federale3; 

Art. 1 a cpv. 2 lett. c e cpv. 6 

2 Non sono assieurati: 

e. le persone ehe esercitano un'attivita lucrativa indipendente, i dipendenti ehe 
non hanno un datore di lavoro tenuto a versare eontributi e le persone senza 
attivita lucrativa, per le quali le eondizioni indieate nel eapoverso 1 si 
verifieano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve. II Consiglio 
federale disciplina i dettagli. 

6 Per determinate attivita il Consiglio federale puo disporre ehe persone eon domiei
lio all'estero le quali svolgono una di queste attivita in Svizzera per un periodo di 
tempo relativamente breve siano esonerate, su loro riehiesta, dall'obbligo assieura
tivo. 

1 FF 2000 1651 
2 RS 831.10 
3 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 

18 aprile 1999 (RS 101). 
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Art. 2 cpv. 4 e 5 

4 I eontributi degli assicurati ehe esereitano un'attivita luerativa sono pari a11'8,4 per 
eento del reddito determinante. Il eontributo minimo e eomunque di 706 franehi al
l' anno. 

s Gli assicurati senza attivita lucrativa pagano un eontributo eommisurato alle loro 
eondizioni sociali. Il eontributo minimo ammonta a 706 franehi all'anno. I eontri
buti sono graduati allo stesso modo di quelli di eui all'artieolo 10 eapoversi Ibis 

e 1 ter. 

Art. 3 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 4 

I ••• Se non esercitano un'attivita luerativa, l'obbligo eontributivo inizia il 1 ° gen
naio dell' anno sueeessivo a quello in eui eompiono i 20 anni e dura sino: 

a. alla :fine del mese in eui eompiono i 65 anni; oppure 

b. alla :fine del mese ehe preeede quello in eui rieevono anticipatamente la ren
dita intera di vecehiaia. 

4 Il capoverso 3 si appliea anehe durante l'intero anno civile in cui il matrimonio e 
eontratto oppure e sciolto. 

Art. 4 cpv. 2 

2 II Consiglio federale puo escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti 
da un'attivita lucrativa esercitata all'estero. 

Art. 5 cpv. 3 lett. b e 5 

3 Per i familiari ehe lavorano nell' azienda di famiglia, e considerato salario 
determinante soltanto quello versato in contanti: 

b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui essi compiono i 65 anni. 

5 Abrogato 

Art. 6 cpv. 1, terzo periodo 

1 ••• Se i1 salario determinante e inferiore a 50 700 franchi all'anno, i1 tasso del 
contributo e ridotto :fino al 4,2 per eento secondo una tavola scalare stabilita dal 
Consiglio federale. 

Art. 7 3. Salari complessivi 

I1 Consiglio federale puo stabilire salari complessivi per i familiari ehe eollaborano 
nell' azienda agricola. 
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Art. 8 Contributi sul reddito di un' attivita luerativa indipendente 
1. Regola 

I Dal reddito di un'attivita luerativa indipendente e prelevato un eontributo del 7,8 
per eento. Per i1 ealeolo del eontributo il reddito e arrotondato a1 multiplo di 100 
franehi immediatamente inferiore. Se il reddito e inferiore a 50 700 franehi, ma e 
almeno di 8500 franehi all'anno, il tasso del eontributo e ridotto fino a1 4,2 per 
eento seeondo una tavola sealare stabilita dal Consiglio federale. 

2 Se il reddito annuo di un'attivita luerativa indipendente e di 8400 franehi o 
inferiore, l'assieurato deve pagare i1 eontributo minimo di 353 franehi all'anno, 
salvo se ha gfä pagato questo importo sul suo salario determinante. In questo easo 
puo ehiedere ehe l'importo sia riseosso seeondo l'aliquota pfü bassa della tavola 
sealare. 

3 II Consiglio federale puo disporre ehe i eontributi dovuti su un reddito annuo 
proveniente da un'attivita luerativa indipendente esercitata a titolo aeeessorio, fino a 
eoneorrenza della rendita mensile massima di veeehiaia, siano prelevati soltanto su 
riehiesta dell' assicurato. 

Art. 9bis Adeguamento del eontributo minimo 

II Consiglio federale puo adeguare all'indiee delle rendite seeondo l'articolo 33ter i 
limiti della tavola sealare di eui agli articoli 6 e 8 nonehe i1 eontributo minimo di eui 
agli artieoli 2, 8 e 10. 

Art. 10 cpv. 1-Jquater, 2 e 2his 

I Le persone ehe non esereitano un'attivita lucrativa pagano eontributi seeondo le 
loro condizioni sociali. Tali eondizioni sono determinate sulla base della sostanza e 
del reddito eonseguito sotto forma di rendita, eonvertito in sostanza eon il fattore 20. 
Per le persone eoniugate si tiene eonto della meta della sostanza e del reddito 
eonseguito sotto forma di rendita di entrambi i eoniugi. 

Ibis Sulla sostanza sono riseossi i seguenti eontributi: 

a. sulla parte della sostanza a1 di sotto del limite inferiore di eui a1 eapover
so 1 ter, il eontributo minimo di 353 franehi; 

b. sulla parte della sostanza eompresa fra il limite inferiore e il limite superiore 
di eui a1 eapoverso 1 ter, un eontributo supplementare pari a1 5,6 per eento del 
reddito della sostanza; 

e. sulla parte della sostanza a1 di sopra del limite superiore di cui a1 eapover
so per, un contributo supplementare dell'8,4 per cento del reddito della 
sostanza. 

Her II reddito della sostanza e ealeolato sulla base di un tasso d'interesse del 3 per 
cento. 11 Consiglio federale stabilisee il limite inferiore eil limite superiore per l'ap
plieazione delle aliquote di eontribuzione secondo il eapoverso 1 bis. 

Iquater Gli assicurati ehe esercitano un' attivita lucrativa e ehe, durante un anno civile, 
pagano contributi inferiori a1 contributo minimo, incluso il contributo di un 
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eventuale datore di lavoro, sono eonsiderati persone senza attivita luerativa. II 
Consiglio federale puo aumentare l' importo limite in funzione delle eondizioni 
sociali dell'assicurato, se questi non esereita durevolmente un'attivita lucrativa a 
tempo pieno. 

2 Pagano il eontributo minimo: 

a. gli studenti ehe non esercitano un'attivita luerativa, fino al termine dell'anno 
civile nel quale eompiono i 25 anni; 

b. le persone senza attivita luerativa ehe beneficiano del reddito minimo o di 
altre prestazioni dell'aiuto soeiale statale; 

e. le persone senza attivita luerativa assistite finanziariamente da terzi. 

2bis II Consiglio federale puo prevedere ehe altri assicurati senza attivita luerativa 
paghino i1 eontributo minimo, se non si puo ragionevolmente esigere eh' essi 
paghino eontributi piu elevati. 

Titolo prima dell 'art. · 11 

IV. Riduzione dei contributi 

Art. 11 cpv. 2 
2 11 eontributo minimo il eui pagamento eostituisse un onere troppo grave per una 
persona assieurata obbligatoriamente e assunto dal Cantone di domieilio a riehiesta 
motivata e previa eonsultazione dell'autorita da questo designata. 

Art. 14 cpv. 5 e 6 

5 II Consiglio federale puo stabilire ehe non si debbano versare eontributi su un 
salario determinante annuo ehe non superi l' importo della rendita mensile massima 
di veeehiaia; puo escludere questa possibilita per determinate attivita. II lavoratore 
puo tuttavia ehiedere in ogni easo ehe il datore di lavoro versi i eontributi. 

6 II Consiglio federale emana preserizioni su una proeedura di eonteggio semplifi
eata applieabile ai lavoratori oeeupati temporaneamente e ai lavoratori eon bassi 
salari. 

Art. 16 cpv. 1, primo e secondo periodo, cpv. 2, quarto periodo, e cpv. 3, 
secondo e terzo periodo 

1 I eontributi il eui importo non e stato fissato in una decisione emanata entro un 
termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non pos
sono piii essere ne pretesi ne pagati. In deroga all'articolo 24 eapoverso 1 LPGA4, 
per i eontributi secondo gli artieoli 6 eapoverso 1, 8 eapoverso 1 e 10 eapoverso 1 il 
termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno eivile in cui la 
tassazione fiseale determinante e passata in giudieato .... 

4 RS 830.1 
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2 ... L'artieolo 149a eapoverso 1 della legge federale dell' 11 aprile 18895 sulla 
esecuzione e sul fallimento non e applieabile .... 

3 ••• In deroga all' artieolo 25 eapoverso 3 LPGA, per i eontributi seeondo gli artieo
li 6 eapoverso 1, 8 eapoverso 1 e 10 eapoverso 1 i1 termine seade in ogni easo 
soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in eui la tassazione fiseale 
determinante e passata in giudieato. Se sono stati pagati eontributi paritetici su 
prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone 
giuridiehe, il diritto alla restituzione si preserive, in deroga all' artieolo 25 eapoverso 
3 LPGA, in un anno a eontare dalla fine dell'anno civile in eui la tassazione fiseale e 
passata in giudieato. 

Art. 18 cpv. 2bis e 4 

2bis Nel easo di persone ehe hanno eambiato cittadinanza, per il diritto alla rendita e 
determinante la cittadinanza posseduta durante la riseossione della rendita. 

4 Salve obblighi internazionali eontrari, i1 Consiglio federale puo subordinare il 
rimborso dei eontributi AVS a favore di cittadini di altri Stati all'applieazione della 
reeiproeita da parte del Paese d'origine. Il Dipartimento federale dell'interno e auto
rizzato, d'intesa eon il Dipartimento federale degli affari esteri,. a eoncludere 
eonvenzioni di reciproeita. 

Art. 21 cpv. 1 

1 Hanne diritto a una rendita di vecchiaia le persone ehe hanno eompiuto i 65 anni. 

Art. 23 cpv. 1 e 5 

1 Hanne diritto a una rendita vedovile le vedove e i vedovi ehe: 

a. al momento della vedovanza hanno uno o piu figli; oppure 

b. prima della vedovanza avevano uno o piu figli durante almeno 5 anni. 

5 Il diritto rinasee se il nuovo matrimonio e dichiarato nulle. Il Consiglio federale 
disciplina i dettagli. 

Art. 24 Disposizioni partieolari 

I Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita vedovile se: 

a. al momento della vedovanza si oeeupavano di una persona ehe eonferiva 
loro diritto ad aecrediti per eompiti assistenziali ai sensi dell'artieo
lo 29septies; 

b. prima della vedovanza si erano oeeupate durante almeno 5 anni di una 
persona ehe eonferiva loro diritto ad aeerediti per eompiti assistenziali ai 
sensi dell' artieolo 29septies; 

e. al momento della vedovanza hanno raggiunto l'eta di eui all'artieolo 21. 

5 RS 281.1 
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2 Le vedove hanno diritto a un'indennita d'importo pari a una rendita annua secondo 
l' artieolo 36 eapoverso 1 se non adempiono le eondizioni per l' ottenimento di una 
rendita vedovile seeondo l' artieolo 23 eapoverso l o 24 eapoverso l, sempre ehe al 
momento della vedovanza avevano eompiuto i 45 anni e il matrimonio era durato 
almeno 5 anni. 

3 Oltre alle eause d'estinzione di eui all'artieolo 23 eapoverso 4, il diritto alla rendita 
vedovile si estingue quando l'ultimo figlio del vedovo ha eompiuto i 18 anni. 

Art. 24a Coniugi divorziati 

L Alla morte dell'ex eoniuge, le persone divorziate hanno diritto a una rendita 
vedovile se: 

a. hanno uno o piu figli in eomune eon l'ex eoniuge; e 

b. hanno diritto a una rendita a titolo di eontributo di mantenimento ai sensi 
dell'articolo 126 eapoverso 1 del Codiee civile6. 

2 Sono equiparati ai figli ai sensi del eapoverso 1: 

a. i figli dell' ex eoniuge defunto ehe, al momento della morte di eostui, vivono 
in eomunione domestiea eon la persona divorziata e vengono da essa affiliati 
ai sensi dell'artieolo 25 eapoverso 3; 

b. i figli elettivi ai sensi dell'artieolo 25 eapoverso 3, affiliati durante il 
matrimonio eomune, ehe, al momento della morte dell' ex eoniuge, vivono in 
eomunione domestiea eon 1a persona divorziata e vengono da essa adottati. 

2 11 diritto alla rendita si estingue eon la morte o il passaggio a nuove nozze, ma in 
ogni easo eon il venir meno del diritto al eontributo di mantenimento ai sensi del
l'artieolo 126 eapoverso 1 del Codice civile. Per l'uomo divorziato il diritto alla ren
dita si estingue anehe allorche i1 piu giovane dei figli avuti in comune con 1a ex 
moglie compie i 18 anni. 

Art. 24b cpv. 2 

2 11 Consiglio federale disciplina i1 concorso tra indennita unica alla vedova e rendita 
di vecehiaia O d'invalidita. 

Art. 29his cpv. 2, secondo periodo 

2 • • • Disciplina gli effetti dei contributi e dei periodi di contributo successivi alla 
nascita del diritto alla rendita di vecchiaia. 

Art. 29quinquies cpv. 4 Jett. b, secondo periodo 
Abrogato 

6 RS 210 
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Art. 2f}septies cpv. 1, primo periodo, e 3, primo periodo 

1 Gli assieurati ehe si oeeupano di parenti in linea aseendente o diseendente oppure 
di fratelli e sorelle ehe beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell' AVS, del-
1' AI, dell'assieurazione obbligatoria eontro gli infortuni o dell'assieurazione 
militare, eon un'invalidita almeno di grado medio, hanno diritto a un aecredito per 
eompiti assistenziali se possono raggiungere faeilmente le persone ehe assistono .... 

3 Il Consiglio federale puo precisare i1 criterio della raggiungibilita .... 

Art. 30 cpv. 1 

1 I redditi dell' attivita lucrativa sono rivalutati di anno in anno in funzione 
dell'indiee delle rendite di eui all'articolo 33ter. II Consiglio federale determina 
annualmente i fattori di rivalutazione. 

Art. 3()bis, rubrica e primo periodo 

Disposizioni per il ealeolo delle rendite 

Per i1 ealeolo delle rendite, il Consiglio federale emana disposizioni vineolanti. ... 

Art. 30ter cpv. 3 

3 Il reddito dei lavoratori soggetto all'obbligo di eontribuzione e annotato nel eonto 
individuale sotto l' anno in eui e stato versato. II reddito e tuttavia annotato sotto 
l' anno a1 quale si riferisee se il lavoratore: 

a. non e piu a1 servizio del datore di lavoro quando il salario gli viene versato; 

b. fornisee la prova ehe il reddito soggetto a eontribuzione proviene da un'atti
vita luerativa esereitata in un anno preeedente per i1 quale e stato versato un 
importo inferiore a1 eontributo minimo. 

Art. 33ter cpv. 1, 2 e 4 

1 II Consiglio federale adegua le rendite ordinarie, di regola ogni tre anni per l'inizio 
dell'anno civile, all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando un nuovo indiee delle 
rendite su proposta della Commissione federale dell' assieurazione per la veeehiaia, i 
superstiti e l' invalidita. 

2 L'indiee delle rendite eorrisponde alla media aritmetiea dell'indiee dei salari 
nominali e dell'indiee nazionale dei prezzi a1 eonsumo determinati dall'Ufficio 
federale di statistiea. 

4 II Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie se l'indiee nazionale 
dei prezzi a1 eonsumo ha subito un aumento di oltre i1 4 per eento rispetto allo stato 
dell'indiee determinante per !'ultimo adeguamento delle rendite. 
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Art. 33quater Finanziamento dell'adeguamento delle rendite all'evoluzione 
dei prezzi e dei salari 

Se si profila ehe il Fondo di eompensazione dell' AVS seendera al di sotto del 70 per 
eento dell'importo eorrispondente alle spese di un anno e se il finanziamento del
l'adeguamento delle rendite previsto dall'artieolo 33ter non e garantito in altro 
modo, tale adeguamento presuppone ehe il popolo e i Cantoni approvino un 
aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto. I proventi ottenuti eon tale 
aumento devono garantire il finanziamento dell'applieazione dell'artieolo 33ter per 
un periodo di almeno einque anni. Se tale eondizione non e adempiuta, il Consiglio 
federale propone di adeguare le rendite solo all' evoluzione dei prezzi. 

Art. 36 5. Rendita vedovile 

L La rendita vedovile ammonta al 60 per eento della rendita di veeehiaia eorrispon
dente al reddito annuo medio determinante. 

2 Per le vedove ehe hanno raggiunto l' eta di pensionamento di eui all' artieolo 21, la 
rendita vedovile ammonta all' 80 per eento della rendita di veeehiaia eorrispondente 
al reddito annuo medio determinante. 

3 La rendita vedovile delle persone divorziate e ridotta nella misura in eui supera 
l'importo degli alimenti stabilito nella sentenza di divorzio. 

Art. 37 cpv. 1 

1 La rendita per orfani ammonta al 60 per eento della rendita di veeehiaia eorrispon
dente al reddito annuo medio determinante. 

Art. 39 Rinvio della rendita di vecehiaia 

'Le persone ehe hanno diritto a una rendita ordinaria di veeehiaia possono rinviare 
l'inizio della riseossione di meta o dell'intera rendita di 60 mesi al massimo. 
Durante tale periodo e possibile in qualunque momento revoeare il rinvio a partire 
dall'inizio del mese sueeessivo. 

2 Il passaggio dal rinvio della mezza rendita al rinvio della rendita intera e escluso. Il 
Consiglio federale puo escludere il rinvio in determinati easi. 

3 La rendita e aumentata del eontrovalore attuariale delle prestazioni non rieevute. 

4 Il Consiglio federale stabilisee in modo uniforme le aliquote d'aumento per donne 
e uomini e disciplina la proeedura. 

Art. 40 Riseossione anticipata della rendita di vecehiaia 

L Le persone ehe hanno diritto a una rendita ordinaria di veeehiaia possono antiei
pare la riseossione della mezza rendita dopo aver eompiuto i 59 anni e della mezza 
rendita o della rendita intera dopo aver eompiuto i 62 anni. L'anticipazione puo 
tuttavia eomprendere al massimo 36 rendite mensili intere; l' anticipazione di due 
mezze mensilita e equiparata a quella di una mensilita intera. 
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2 L'importo della rendita e ealeolato per il primo giorno del mese a partire dal quale 
la rendita e riseossa antieipatam.ente. Se si passa dall' anticipazione della mezza 
rendita all' anticipazione della rendita intera la rendita non viene nuovamente 
ealeolata. 

3 La riseossione anticipata si appliea solo a prestazioni future e non ha effetto 
retroattivo. I1 passaggio dall'anticipazione della rendita intera all'anticipazione della 
mezza rendita e escluso. 

4 I1 Consiglio f ederale disciplina i dettagli e 1a proeedura. 

Art. 4()bis Riseossione anticipata della rendita di veeehiaia e, 
eontemporaneamente, diritto a una rendita d'invalidita o vedovile 

1 Sei presupposti per una rendita dell'assicurazione per l'invalidita sono adempiuti, 
dopo i 59 anni al posto della rendita d'invalidita e possibile antieipare la riseossione 
dell'intera rendita di veeehiaia. Viene ridotta solo la parte della rendita di vecehiaia 
ehe supera l'importo della rendita d'invalidita ehe sarebbe dovuta senza l'anticipa-
zione. 

2 Se i presupposti per una rendita vedovile sono adempiuti, dopo i 59 anni 1a 
persona vedova puo, al posto della rendita per superstiti, antieipare 1a riseossione 
dell'intera rendita di veeehiaia. La riduzione e applieata solo alla parte della rendita 
di veeehiaia ehe supera l'importo della rendita vedovile ehe sarebbe dovuta senza 
l' antieipazione. 

Art. 40ter Riduzione della rendita di vecehiaia in easo di riseossione antieipata 

1 La rendita e ridotta del eontrovalore attuariale delle prestazioni riseosse antieipa
tam.ente. 

2 II Consiglio federale stabilisee le aliquote di riduzione per donne e uomini e 
disciplina la proeedura. 

Art. 4Jbis cpv. 1, secondo periodo 

1 • • • La riseossione anticipata di una rendita intera di vecehiaia e equiparata alla 
riseossione di una rendita di vecehiaia. 

Art. 44 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi 

I Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un eonto 
baneario o postale. A sua riehiesta, possono essere versati direttamente al benefi
ciario. II Consiglio federale disciplina la proeedura. 

2 Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per eento della rendita minima 
intera sono versate in deroga all'artieolo 19 eapoversi 1 e 3 LPGA7 una volta all'an
no posticipatamente in dicembre. L' avente diritto puo ehiedere un versamento 
mensile. 

7 RS 830.1 
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Art. 52 Responsabilita 

1 Il datore di lavoro deve risarcire i danni da lui causati violando, intenzionalmente o 
per negligenza grave, le prescrizioni dell' assicurazione. 

2 Se i1 datore di lavoro e una persona giuridica, rispondono subordinatamente i 
membri dell'amministrazione e tutte le persone ehe si occupano della gestione o 
della liquidazione. Se piu persone sono responsabili dello stesso danno, tutte 
rispondono solidalmente per il danno intero. 

3 Le pretese di risarcimento si prescrivono se non sono fatte valere entro un anno 
dalla conoscenza del danno. In caso di fallimento il termine di un anno decorre dalla 
pubblicazione della graduatoria e dell'inventario o, in mancanza di essa, con l'inter
ruzione del fallimento. In caso di concordato, esso decorre con 1a decisione. Le 
pretese di risarcimento si prescrivono in ogni caso allo scadere di cinque anni dal 
verificarsi del danno. Tuttavia, se il diritto penale prevede un termine piu lungo, e 
applicabile quest'ultimo. 

4 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento dei danni 
mediante decisione formale. 

5 In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGAS, in caso di ricorso e competente il 
tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro e domiciliato. 

6 La responsabilita di cui all' articolo 78 LPGA e esclusa. 

Art. 87, terzo comma 

chiunque, nella sua qualita di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui 
sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare successivamente alla cassa di 
compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera 
per soddisfare altre pretese, 

Art. 90 Notifica di sentenze e di dichiarazioni di non doversi procedere 

Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate 
immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione ehe ha 
denunciato i1 reato. 

Art. 102 cpv. l lett. e-g 

1 Le prestazioni dell' assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate 
con: 

e. le entrate provenienti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore 
aggiunto e destinate all' assicurazione; 

8 RS 830.1 
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f. i proventi delle riserve monetarie inutilizzate e liberate dalla Banca 
nazionale svizzera, per quanto non destinate ad altri scopi in virtu della 
Costituzione o della legge; 

g. il provento della tassa sulle case da gioco. 

Art. 104 cpv. 1 

1 La Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dal prodotto netto dell'impo
sta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande distillate e dalla sua parte dei proventi 
dell' imposta sul valore aggiunto riscossa a favore dell' assicurazione. Essa preleva i1 
suo contributo dalla riserva di cui all' articolo 111. 

Art. 107 cpv. 3 

3 11 Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo 
corrispondente a1 70 per cento delle uscite di un anno. 

Art. 111 

I proventi del prodotto netto dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande 
distillate nonche la parte dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto riscossa a 
favore dell'assicurazione sono accreditati di volta in volta alla riserva della 
Confederazione per l'assicurazione per 1a vecchiaia, i superstiti e l'invalidita. 

II 

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 ( J Ja revisione dell'AVS) 

a. Eta di pensionamento delle donne 

Fino a1 31 dicembre 2008, per l'eta di pensionamento delle donne si applica l'arti
colo 21 nel tenore del 7 ottobre 1994. Cio vale per: 

a. il diritto alla rendita; 

b. la fine dell'obbligo contributivo di donne senza attivita lucrativa o ehe 
lavorano nell'azienda del marito. 

b. Riscossione anticipata della rendita 

1 Dall' entrata in vigore della presente modifica, gli uomini possono beneficiare della 
riscossione anticipata di 24 rendite mensili intere a1 massimo e le donne di 12 
rendite mensili intere a1 massimo. Dal 1 ° gennaio 2005, gli uomini possono 
beneficiare della riscossione anticipata di 36 rendite mensili intere a1 massimo e le 
donne di 24 rendite mensili intere a1 massimo. 

2 Le rendite di vecchiaia anticipate delle donne nate fino a1 1947 compreso sono 
ridotte a1 massimo del 3,4 per cento per anno di riscossione anticipata. 

3 Le rendite di vecchiaia anticipate delle donne delle classi d'eta 1948-1952 sono 
ridotte nel modo seguente: 
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a. del 3,4 per eento, le prime 12 rendite intere mensili riseosse 
anticipatamente; 

b. seeondo l'aliquota attuariale di riduzione, dalla I3a alla 36a rendita intera 
mensile riseossa anticipatamente. 

4 Le persone ehe riseuotono una rendita antieipata di veeehiaia ridotta seeondo le 
norme in vigore fino all' entrata in vigore della presente modifiea benefieiano del 
tasso di riduzione previsto dalle nuove disposizioni. L' avente diritto riseuote 1a 
rendita ehe gli e piu favorevole. La rendita eon il nuovo tasso di riduzione e 
aeeordata al piu presto a partire dall' entrata in vigore delle nuove norme. 

c. Rendite vedovili 

1 Le rendite vedovili e per orfani il eui diritto e sorto prima del 1 ° gennaio ... ( anno 
dell'entrata in vigore dell' Jla revisione dell'AVS) rimangono sottoposte al diritto 
anteriore. 

2 Se il diritto alla rendita e sorto il 1 ° gennaio . . . ( anno dell 'entrata in vigore 
dell '11 a revisione dell 'A VS) o sueeessivamente, alle rendite vedovili e per orfani si 
applicano le seguenti aliquote percentuali: 

Diritto sorto 

a. tra il 1 ° gennaio ... ( anno dell 'entrata in vigore 
dell' 1 la revisione dell'AVS) eil 31 dicembre ... 
( anno dell 'entrata in vigore dell '1 la revisione 
dell'AVS + 5) 

b. tra il 1 ° gennaio ... ( anno dell 'entrata in vigore 
dell' 1 la revisione dell'AVS + 6) eil 31 dicembre 
... ( anno dell 'entrata in vigore dell '1 la revisione 
dell'A VS +8) 

c. tra il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore 
dell '1 r revisione dell 'A VS + 9) e il 31 dicembre 
... ( anno dell 'entrata in vigore dell '1 la revisione 
dell'AVS + 11) 

d. tra il 1 ° gennaio ... ( anno dell 'entrata in vigore 
dell '1 la revisione dell 'A VS + 12) e il 31 
dicembre ... ( anno dell' entrata in vigore dell' 11a 
revisione dell'AVS + 14) 

e. il 1 ° gennaio ... 0 ( anno dell 'entrata in vigore 
dell' Jla revisione dell'AVS + 15) o 
successivamente 

Ammontare della Ammontare della 
rendita vedovile rendita per orfani 

in per cento della corrispondente rendita 
di vecchiaia 

80 40 

75 45 

70 50 

65 55 

60 60 

3 Le donne ehe adempiono le eondizioni di cui all' articolo 24 eapoverso 2 hanno 
diritto: 

a in easo di vedovanza prima del 1 ° gennaio ... ( anno dell 'entrata in vigore 
dell'Jla revisione dell'AVS + 5), inveee dell'indennita unica, a una rendita 
vedovile pari all' 80 per cento della eorrispondente rendita di veeehiaia; 
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b. in caso di vedovanza tra il 1 ° gennaio . . . ( anno dell 'entrata in vigore 
dell'Jla revisione dell'AVS + 5) e i1 31 dicembre ... (anno dell'entrata in 
vigore dell'Jla revisione dell'AVS + 12), invece dell'indennita unica, a una 
rendita vedovile i1 cui importo, pari al 7 5 per cento della corrispondente 
rendita di vecchiaia nel ... (anno dell'entrata in vigore dell' Jla revisione 
dell'AVS + 5), e ridotto annualmente di 5 punti percentuali fino a 
raggiungere i1 40 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia nel ... 
(anno dell'entrata in vigore dell'J Ja revisione dell'AVS + 12); 

c. in caso di vedovanza i1 1 ° gennaio ... ( anno dell 'entrata in vigore dell '11 a 

revisione dell 'A VS + 13) o successivamente, a un'indennita unica d'importo 
pari a una rendita annua ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1. 

d. Coordinamento con la Ja revisione della LPP 

Se la modifica della LPP del 3 ottobre 2003 (1 a revisione della LPP)9 entra in vigore 
dopo la presente modifica legislativa ( 11 a revisione dell' A VS), il Consiglio federale 
adegua alle nuove circostanze l' aumento dell' eta ordinaria di pensionamento delle 
donne (art. 13 LPP), l'aliquota di conversione (art. 14 LPP) e le aliquote degli 
accrediti di vecchiaia (art. 16 LPP). 

m 
Per la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, il Consiglio 
federale e autorizzato a specificare nel testo delle disposizioni transitorie 1' anno 
esatto d'entrata in vigore dell' 11 a revisione dell' AVS. 

IV 

La modifica del diritto vigente e disciplinata in allegato. 

V 

1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo. 

2 11 Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. 

Consiglio nazionale, 3 octobre 2003 

11 presidente: Yves Christen 

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 

11 presidente: Gian-Reto Plattner 
TI segretario: Christophe Thomann 

Data di pubblicazione: 14 ottobre 200310 

Termine di referendum: 22 gennaio 2004 

9 RS 831.40; RU ... (FF 2003 5803) 
10 FF 2003 5781 

II segretario: Christoph Lanz 
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Modifica del diritto vigente 

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 

Allegato 
(cifra IV) 

1. Decreto federale del 20 marzo 199811 sull'aumento delle aliquote dell'imposta 
sul valore aggiunto a favore dell 'A VS/ AI 

Art. 2 cpv. 1, 2, secondo periodo, e 3 

Abrogati 

2. Legge federale del 19 giugno 195912 sull'assicurazione per l'invalidita 

Art. 3 cpv. 1 e ]bis 

'La legge sull' AVS13 e applicabile per analogia al calcolo dei contributi dell'assi
curazione per l'invalidita. 11 contributo sul reddito di un'attivita lucrativa e dell' 1,4 
per cento. 11 contributo minimo per le persone assicurate obbligatoriamente e di 59 
franchi all'anno e per quelle assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2 della 
legge sull' A VS di 118 franchi all' anno. I contributi calcolati secondo la tavola 
scalare sono graduati allo stesso modo dei contributi dell'assicurazione per 1a 
vecchiaia e per i superstiti. In tal ambito e mantenuto il rapporto fra la percentuale 
summenzionata e 1' aliquota di contribuzione non ridotta secondo l' articolo 8 
capoverso 1 della legge sull' AVS. L'articolo 9bis di tale legge e applicabile per 
analogia. 

Ibis Le persone senza attivita lucrativa pagano un contributo secondo le loro condi
zioni sociali. 11 contributo minimo perle persone assicurate obbligatoriamente e di 
59 franchi all'anno e per quelle assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2 
della legge sull' AVS di 118 franchi all'anno. I contributi sono graduati allo stesso 
modo dei contributi secondo l'articolo 10 capoversi Ibis e 11er della legge sull' AVS. 
L'articolo 9bis di tale legge e applicabile per analogia. 

Art. 6 cpv.2bis 

2bis Nel caso di persone ehe hanno cambiato cittadinanza, per il diritto alle prestazio
ni e determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della prestazione. 

11 RS 641.203 
12 RS 831.20 
13 RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) 
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Art. 10 cpv. 1, secondo periodo 

' ... Tale diritto si estingue al piu tardi appena l'assicurato riscuote anticipatamente 
una rendita intera di vecchiaia o alla fine del mese in cui raggiunge 1' eta del 
pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull' AVS 14. 

Art. 22 cpv. 2, secondo periodo 

2 ••• 11 diritto si estingue al piu tardi appena l' assicurato riscuote anticipatamente una 
rendita intera di vecchiaia o alla fine del mese in cui raggiunge l'eta del 
pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull' AVS15. 

Art. 25ter cpv. 1 e 1 bis 

l Sulle indennita giornaliere, inclusi i supplementi, devono essere pagati i contributi: 

a. all' assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; 

b. all' assicurazione per 1' invalidita; 

c. all' assicurazione per le indennita di perdita di guadagno; 

d. se del caso, all' assicurazione contro la disoccupazione. 

Ibis La meta dei contributi e a carico dell'assicurato, l'altra meta dell'assicurazione 
per l'invalidita. L'assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro 
per il personale agricolo secondo l' articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 
20 giugno 195216 sugli assegni familiari nell'agricoltura. 

Art. 30 Estinzione del diritto 

11 diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'eta 
del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull' AVS17 o muore. 

Art. 42 cpv. 1, secondo periodo 

1 ... L' assegno e versato al piu presto dal prima giorno del mese seguente a quello in 
cui l' assicurato compie i 18 anni e al pfü tardi sino alla fine del mese in cui l' as
sicurato riscuote anticipatamente una rendita intera secondo 1' articolo 40 capoverso 
1 della legge sull' AVS18 o in cui raggiunge l'eta di pensionamento .... 

Art. 77 cpv. 1 lett. e 

1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono 
forniti: 

14 RS 831.10 
15 RS 831.10 
16 RS 836.1 
17 RS 831.10 
18 RS 831.10 
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e. dalle entrate derivanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore 
aggiunto e destinate all' assicurazione. 

Art. 78ter Parte della Confederazione nel prodotto dell'IV A 

11 15 per cento del prodotto dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore 
aggiunto destinato all'assicurazione per l'invalidita e accreditato di volta in volta 
alla riserva della Confederazione per l' assicurazione. 

3. Legge federale del 19 marzo 196519 sulle prestazioni complementari 
all'assicurazione per Ja vecchiaia, i superstiti e l'invalidita 

Art. 2b Vedove, vedovi e orfani 

Hanno diritto alle prestazioni giusta l' articolo 2: 

a. le persone vedove; 

b. gli orfani ehe non hanno ancora compiuto i 18 anni. Per gli orfani ancora in 
formazione, l' articolo 25 capoverso 5 LA vs20 e applicabile per analogia. 

Art. 3c cpv. 1 lett. d 

1 I redditi determinanti comprendono: 

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite 
dell' AVS e dell' AI. In caso di riscossione anticipata della rendita 
conformemente all'articolo 40 LAvs21, e computata la rendita intera al 
posto della mezza rendita versata; 

4. Legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la 
vecchiaia, i superstiti e l'invalidita 

Art. 10 cpv. 2 

2 Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando: 

a. e raggiunta l'eta ordinaria di pensionamento (art. 13); 

b. e sciolto il rapporto di lavoro; 

c. non e piu. raggiunto i1 salario minimo; 

d. termina il diritto a indennita giornaliere dell' assicurazione contro 1a 
disoccupazione a causa della scadenza del termine quadro. 

19 RS 831.30 
20 RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) 
21 RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) 
22 RS 831.40 
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Art. 13 Inizio e fine del diritto 

11 diritto alle prestazioni di veeehiaia sorge al eompimento dei 65 anni (eta ordinaria 
di pensionamento ). Si estingue eon la morte. 

Art. 13a Eta flessibile di pensionamento 

1 L'assieurato puo riseuotere antieipatamente l'intera o 1a mezza prestazione di 
veeehiaia dopo il eompimento dei 59 anni. 

2 Per riseuotere anticipatamente l'intera prestazione di veeehiaia, l'assieurato deve 
terminare il rapporto di lavoro. Per riseuotere anticipatamente la mezza prestazione 
di veeehiaia deve ridurre !'ultimo salario annuo (art. 7 epv. 2) di almeno un terzo. 

3 L'assieurato puo rinviare la riseossione dell'intera o della mezza prestazione di 
veeehiaia fino ai 70 anni. 

4 In easo di rinvio della riseossione dell'intera prestazione di veeehiaia, il salario 
annuo seeondo l' artieolo 7 eapoverso 2 deve ammontare ad almeno due terzi del 
salario annuo riseosso dall' assieurato al eompimento dell' eta ordinaria di pensiona
mento (art. 13). In easo di rinvio della riseossione della mezza prestazione di 
veeehiaia, il salario annuo (art. 7 cpv. 2) deve ammontare ad almeno un terzo del 
salario annuo riseosso dall'assieurato al eompimento dell'eta ordinaria di pensiona
mento (art. 13). 

5 Sela riseossione della rendita di vecehiaia viene antieipata o rinviata, l'istituto di 
previdenza deve adeguare eorrispondentemente l'aliquota di eonversione (art. 14 e 
lett. b delle disposizioni transitorie della modifiea della presente legge del 3 ottobre 
200323), 

6 Se l'assicurato riseuote anticipatamente la mezza prestazione di veeehiaia, gli 
importi limite giusta gli artieoli 2, 7, 8 e 46 sono dimezzati. 

7 L'istituto di previdenza puo prevedere nel suo regolamento ehe: 

a. l'assieurato puo riseuotere anticipatamente le prestazioni di veeehiaia prima 
di eompiere i 59 anni; 

b. le possibilita di riseuotere anticipatamente o di rinviare le prestazioni di 
vecehiaia siano graduate in modo pii'l dettagliato di quanto previsto nei 
eapoversi 1 e 3. 

s L'istituto di previdenza puo prevedere nel suo regolamento ehe, oltre all'aequisto 
di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 eapoverso 2 LFLP24, 
l' assieurato puo operare ulteriori versamenti per eompensare in tutto o in parte 1a 
riduzione della rendita in easo di riseossione anticipata della prestazione di 
vecehiaia. Provvede in tal ambito a garantire ehe non vengano versate prestazioni 
piu elevate di quelle ehe, senza detti ulteriori versamenti, sarebbero versate al 
raggiungimento dell'eta ordinaria regolamentare di pensionamento. 

23 

24 

Queste disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 concernono la 
1 a revisione della LPP; RS 831.40; RU ... (FF 2003 5781) 
RS 831.42 
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Art. 14 cpv. 1 

1 La rendita di vecchiaia e calcolata in per eento dell'avere di veeehiaia (aliquota di 
eonversione) ehe l' assieurato ha aequisito raggiungendo l' eta ordinaria di 
pensionamento ai sensi dell'artieolo 13 o all'inizio della riseossione anticipata della 
rendita di veeehiaia ai sensi dell' artieolo 13a eapoverso 1. 

Art. 17 Rendita per figli 

1 Gli assicurati ehe riseuotono una rendita di vecehiaia giusta gli articoli 13 e 13a 
hanno diritto a una rendita per figli d'importo equivalente a quella per orfani per 
ogni figlio ehe, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani. 

2 Se riseuotono una mezza rendita di vecehiaia, la rendita per figli e dimezzata. 

Disposizione transitoria nell'ambito della modifica della presente legge 
del 3 ottobre 2003 (118 revisione dell' AVS) 

Aumento dell 'eta ordinaria di pensionamento delle donne 

A partire dall'entrata in dell'lla revisione dell'AVS, l'eta ordinaria di pensionamento 
delle donne prevista nella LA VS vale anehe eome eta ordinaria di pensionamento delle 
donne nella LPP. 

S. Legge del 17 dicembre 199325 sul libero passaggio 

Art. 2 cpv. 1 bis 

Ibis I1 versamento anticipato di una prestazione di veeehiaia seeondo l'artieolo 13a 
della legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la 
veeehiaia, i superstiti e l'invalidita (LPP) e le altre possibilita regolamentari di 
anticipazione sono eonsiderate easo di previdenza solo nella misura in eui 
1' assieurato fa effettivamente valere il suo diritto alla prestazione di veeehiaia. In 
easo di versamento anticipato di una parte della prestazione di veeehiaia, il diritto 
alla prestazione d'uscita e ridotto in modo eorrispondente. Per eontro, se l'assicurato 
ha raggiunto l' eta di pensionamento anticipato al momento della sua uscita 
dall'istituto di previdenza e non esercita attivita lucrativa e non e annuneiato quale 
disoeeupato, e possibile unicamente il versamento della prestazione di veeehiaia 
legale o regolamentare. 

25 RS 831.42 
26 RS 831.40 
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6. Legge federale del 20 marzo 198127 sull'assicurazione contro gli infortuni 

An. 22 Revisione della rendita 

In deroga all'artieolo 17 eapoverso 1 LPGA28, la rendita non puo pfü essere riveduta 
dal mese in eui l' avente diritto rieeve una rendita intera di veeehiaia dell' A VS. 

7. Legge federale del 19 giugno 199229 sull'assicurazione militare 

An. 29 cpv. 3 e Jbis 

3 Sull'indennita giomaliera devono essere pagati i eontributi: 

a. all'assieurazione per la veeehiaia e per i superstiti; 

b. all'assieurazione per l'invalidita; 

e. all'assieurazione perle indennita di perdita di guadagno; 

d. se del easo, all' assieurazione eontro la disoeeupazione. 

3bis Questi eontributi sono assunti per meta dall'assieurato e per meta dall'assicu
razione militare. 

An. 43 cpv. 1 

1 Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei 
salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistiea le rendite aeeordate per 
una durata indeterminata agli assieurati ehe non hanno aneora raggiunto i 65 anni, 
nonehe le rendite dei coniugi e degli orfani degli assieurati deceduti ehe, al 
momento dell'adeguamento, non avrebbero aneora raggiunto i 65 anni. 

An. 47 cpv. 1 

1 Dal momento in eui l'assieurato invalido ha raggiunto i 65 anni, la rendita d'inva
lidita aeeordatagli per una durata indeterminata e versata eome rendita di vecehiaia 
ealeolata in base alla meta del guadagno annuo determinante 1a rendita (art. 28 
cpv. 4). 

An. 51 cpv. 4 
4 Se un assieurato ehe beneficiava di una rendita d'invalidita o di vecehiaia dell'as
sieurazione militare muore dopo aver raggiunto i 65 anni, per il ealeolo della rendita 
per superstiti e determinante il guadagno annuo ehe serviva da base al ealeolo della 
rendita d'invalidita. Se un assieurato ehe non beneficiava di una rendita d'invalidita 
o di veeehiaia dell'assieurazione militare muore dopo aver raggiunto i 65 anni, per il 
ealeolo della rendita per superstiti e determinante un guadagno eorrispondente al 
20 per eento del guadagno massimo assicurato. 

27 RS 832.20 
28 RS 830.1 
29 RS 833.1 
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8. Legge del 25 settembre 195230 sulle indennita di perdita di guadagno 

Art. 19a cpv. 1 e 1 bis 

1 Sull'indennita devono essere pagati i contributi: 

a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; 

b. all' assicurazione per 1' invalidita; 

c. all'assicurazione perle indennita di perdita di guadagno; 

d. se del caso, all' assicurazione contro la disoccupazione. 

lbis I contributi sono assunti per meta dalla persona ehe presta servizio e per meta dal 
Fondo di compensazione delle indennita per perdita di guadagno. 11 Fondo di 
compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale 
agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195231 
sugli assegni familiari nell' agricoltura. 

Art. 27 cpv. 1 e 2 

I Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli artico
li 3 e 12 della legge sull' AVS32, eccettuate le persone assicurate conformemente al
l'articolo 2 della legge sull' AVS. 

2 Per i1 calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della 
legge sull' A VS. 11 Consiglio federale stabilisce l' ammontare dei contributi tenendo 
conto dell'articolo 28. II contributo sul reddito di un'attivita lucrativa non puo 
tuttavia eccedere 1o 0,5 per cento. Gli assicurati ehe non esercitano un' attivita 
lucrativa pagano un contributo corrispondente alle loro condizioni sociali. 11 contri
buto minimo e di 13 franchi. I contributi di questi assicurati nonche i contributi 
secondo 1a tavola scalare sono graduati allo stesso modo dei contributi dell'assicu
razione per 1a vecchiaia e per i superstiti. In tal ambito e mantenuto i1 rapporto fra 1a 
percentuale summenzionata e l' aliquota di contribuzione non ridotta secondo 
l' articolo 8 capoverso 1 della legge sull' A VS. Gli articoli 9bis e 10 di tale legge sono 
applicabili per analogia. 

9. Legge del 25 giugno 198233 sull'assicurazione contro Ia disoccupazione 

Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b ef 

I E tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicura
zione) colui ehe: 

30 
31 
32 
33 
34 

a. in quanto salariato (art. 10 LPGA34) e assicurato nell'assicurazione per la 
vecchiaia e per i superstiti ed e tenuto a pagare i contributi per i1 reddito di 
un' attivita dipendente; 

RS 834.1 
RS 836.1 
RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) 
RS 837.0 
RS 830.1 
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b. in quanto datore di lavoro (art. 11 LPGA) e tenuto a pagare i eontributi giu
sta l'artieolo 12 della legge federale del 20 dieembre 194635 sull'assieu
razione per la veeehiaia e per i superstiti (LAVS). 

2 Sono esonerati dall'obbligo di pagare i eontributi: 
0 

b. concerne soltanto il testo tedesco 

f. le persone assieurate secondo l' artieolo 2 LA VS. 

An. 8 cpv. 1 lett. d 

1 L'assicurato ha diritto all'indennita di disoeeupazione, se: 

d. ha terminato la seuola dell'obbligo e non ha raggiunto l'eta di pensiona
mento ai sensi dell'artieolo 21 LAVS36 ne pereepisee anticipatamente una 
rendita intera di veeehiaia dell' AVS o una prestazione intera di vecehiaia 
della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 13a della legge federale 
del 25 giugno 198237 sulla previdenza professionale per la veeehiaia, i su
perstiti e l'invalidita. 

An. 13 cpv. 3 

Abrogato 

An. 18c Entita del diritto in easo di riseossione di prestazioni di vecehiaia 

I Per gli assieurati ehe riseuotono anticipatamente la mezza rendita di veeehiaia 
dell' AVS o una parte delle prestazioni di vecehiaia della previdenza professionale, il 
diritto all'indennita eorrisponde al massimo a un'idoneita al eolloeamento del 50 per 
eento. 

2 Insieme alle rendite di veeehiaia anticipate dell' AVS e alle prestazioni di veeehiaia 
antieipate della previdenza professionale e a un guadagno intermedio, l' indennita 
giomaliera non deve superare il guadagno assieurato pereepito prima dell'inizio 
della riseossione anticipata. 

3 Le prestazioni di veeehiaia ordinarie o anticipate di un'assicurazione estera obbli
gatoria o facoltativa per la veeehiaia sono dedotte dall'indennita di disoeeupazione 
sempre ehe non vi sia riseossione anticipata seeondo il eapoverso 1. 

An. 22a cpv. 2, primo periodo 

2 La eassa deduee dall'indennita 1a quota dei eontributi del lavoratore all'assieura
zione per la veeehiaia e per i superstiti, all'assieurazione per l'invalidita e all'ordi
namento delle indennita per perdita di guadagno e la versa alla eompetente eassa di 
eompensazione A VS unitamente alla quota, a suo earieo, del datore di lavoro .... 

35 RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) 
36 RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) 
37 RS 831.40 
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Bundesgesetz .. 
betreffend die Uberweisung von Mitteln 
des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung 
in die Invalidenversicherung 

vom 4. Oktober 2002 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 59 Absatz 4, 61 Absatz 4 und 112 der Bundesverfassung 1, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 2. Februar 20002, 

beschliesst: 

Art.1 Kapitalüberweisung 

Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung nach Artikel 28 des 
Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 19523 werden 1500 Millionen Franken 
dem Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung nach Artikel 107 
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19464 über die Alters- und Hinterlassenen
versicherung zu Gunsten der Rechnung der Invalidenversicherung (Art. 79 des Bun
desgesetzes vom 19. Juni 19595 über die Invalidenversicherung) überwiesen. 

Art. 2 Zeitpunkt der Kapitalüberweisung 

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt der Kapitalüberweisung. 

Art. 3 Referendum, Inkrafttreten und Geltungsdauer 

t Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Das Gesetz tritt drei Monate nach der 
Kapitalüberweisung ausser Kraft. 

Nationalrat, 4. Oktober 2002 

Die Präsidentin: Liliane Maury Pasquier 
Der Protokollführer: Christophe Thomann 

SR 831.22 
1 SR 101 
2 BBl 2000 1865 
3 SR 834.1 
4 SR 831.10 
5 SR 831.20 
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Ständerat, 4. Oktober 2002 

Der Präsident: Anton Cottier 
Der Sekretär: Christoph Lanz 
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Überweisung von Mitteln des Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung 
in die Invalidenversicherung. BG 

Ablauf der Referendumsfrist und Inkraftsetzung 

AS 2003 

1 Die Referendumsfrist für dieses Gesetz ist am 23. Januar 2003 unbenützt abge
laufen. 6 

2 Es wird auf den 1. Februar 2003 in Kraft gesetzt. Das Gesetz tritt drei Monate nach 
der Kapitalüberweisung ausser Kraft. 

29. Januar 2003 

6 BBI 2002 6491 

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Der Bundespräsident: Pascal Couchepin 
Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz 
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Loi federale 
concernant le transfert de capitaux du Fonds 
de compensation du regime des allocations 
pour perte de gain en faveur de l'assurance-invalidite 

du 4 octobre 2002 

L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 

vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, et 112 de la ConstitutionI, 
vu le message du Conseil federal du 2 fevrier 20002, 

arrete: 

Art.1 Transfert de capitaux 

Une somme de 1500 millions de francs sera transferee du Fonds de compensation du 
regime des allocations pour perte de gain, prevu a l' art. 28 de la loi federale du 
25 septembre 1952 sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des 
personnes servant dans l' armee, dans le service civil ou dans la protection civiie3, au 
Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, prevu a l'art. 107 de 
la loi föderale du 20 decembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, en 
faveur des comptes de l'assurance-invalidite (art. 79 de la loi föderale du 19 juin 
1959 sur l'assurance-invalidite5). 

Art. 2 Date du transfert de capitaux 

Le Conseil federal fixe la date du transfert des capitaux. 

Art. 3 Referendum, entree en vigueur et duree de validite 

1 La presente loi est sujette au referendum. 

2 Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. La presente loi devient cadu
que trois mois apres le transfert des capitaux. 

Conseil national, 4 octobre 2002 

La presidente: Liliane Maury Pasquier 
Le secretaire: Christophe Thomann 

RS 831.22 
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Conseil des Etats, 4 octobre 2002 

Le president: Anton Cottier 
Le secretaire: Christoph Lanz 
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Transfert de capitaux du Fonds de compensation du regime des allocations 
pour perte de gain en faveur de l'assurance-invalidite. I.F 

Expiration du delai referendaire et entree en vigueur 

RO 2003 

I Le delai referendaire s'appliquant a 1a presente loi a expire le 23 janvier 2003 sans 
avoir ete utilise. 6 

2 La presente loi entre en vigueur le 1er fevrier 2003. Elle devient caduque trois mois 
apres le transfert des capitaux. 

29 janvier 2003 Au nom du Conseil föderal suisse: 

Le president de 1a Confederation, Pascal Couchepin 
La chanceliere de la Confederation, Annemarie Huber-Hotz 

6 FF 2002 6032 
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Legge federale 
concernente il trasferimento di capitali del Fondo di compensazione 
dell'ordinamento delle indennita per perdita di guadagno 
a favore dell'assicurazione per l'invalidita 

del 4 ottobre 2002 

L 'Assemblea Jederale della Confederazione Svizzera, 

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4 e 112 della Costituzione federale1; 

visto il messaggio del Consiglio f ederale del 2 febbraio 20002, 

decreta: 

Art. 1 Trasferimento di capitali 

Dal Fondo di compensazione dell' ordinamento delle indennita per perdita di guada
gno di cui all'articolo 28 della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennita 
di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di prote
zione civile sono trasferiti 1500 milioni di franchi al Fondo di compensazione 
dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita di cui all'articolo 107 
della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i 
superstiti a favore del conto dell'assicurazione per l'invalidita (art. 79 della Legge 
federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidita). 

Art. 2 Data del trasferimento di capitali 

II Consiglio f ederale stabilisce la data del trasferimento dei capitali. 

Art. 3 Referendum, entrata in vigore e durata di validita 

1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo. 

2 II Consiglio federale ne determina l' entrata in vigore. La presente legge e abrogata 
tre mesi dopo i1 trasferimento dei capitali. 

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 

La presidente: Liliane Maury Pasquier 
II segretario: Christophe Thomann 
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Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 

II presidente: Anton Cottier 
II segretario: Christoph Lanz 
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Ordinanza RU2002 

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 

111 termine di referendum per 1a presente legge e scaduto inutilizzato il 23 gennaio 
2003.6 

2 La presente legge entra in vigore il 1 ° febbraio 2003. E abrogata tre mesi dopo il 
trasferimento dei capitali. 

29 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: 

11 presidente della Confederazione, Pascal Couchepin 
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 

6 FF 2002 5789 
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